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III

im Jahre 1912

Gocgle

Datum Nummer
des Gesetzes Inhalt des Seiten

rc. · Blattes

1911. 3
11. Dezember Bekanntmachung,dieBesorgung desgerichtlichen 1

HinterlegungswesensdurchdieK. Bankbetr. 3 17.
28. — Bekanntmachung,Anderungder AnlageBzur Eisen=

bahn=Verkehrsordnung betr. 4 1 4.
30. — Bekanntmachung, Ausgabe von Schuldverschrei= 1 s

bungen auf den Inhaber durchdie Stadt=
gemeinde Selb betr. "„ 1 « 4.

30. — ÜBekanntmachung,Eingemeindung von Forsten= I
1 ried nachMünchen betr. s 1 5Z.

31. — Königliche Verordnungüber die Oberberufungs=
1912. kommission 1 1—4

3. Jannuar " Bekanntmachungüberdie Ein fuhr von Schlacht=
rindvieh, Schlachtschafenund Schlacht=

"„ schweinen aus Osterreich=Ungarn 1 "„ 5.
3. — #Bekanntmachung,dieUntersuchung ausländischer

" Weine betr. ; 1 6.
3. — Belkanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei-

vvungen auf denInhaberdurchdieVereins=
beank in Nürnberg betr. i 1 6.

8. — Bekanntmachung,das Pfandverleih- und Pfand—
vermittlungsgewerbe betr. 3 18.

. — Königliche Verordnung über den amtsärztlichen 1
Dienst bei den Distriktsverwaltungsbe=

hhäörden unddenGerichten 2 7—14.
5. — öniglicheVerordnungiberdieMeldepflichtder 1

Arzte und Zahnärzte 2 15.
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III

übersichtderZeitfolge
der im Gesetz -und Veroronungsblatt für das Königreich Bayern

im Jahre 1912
veröffentlichten Gesetze, Verordnungen u.s.w.

Datum Nummer
des Gesetzes Inhalt des Seiten

rc. Blattes

1911.
11. Dezember Bekanntmachung,dieBesorgung desgerichtlichen

Hinterlegungswesens durchdieK. Bank betr. 3 17.
28. — Bekanntmachung,Anderungder AnlageB zur Eisen= #

1! bahn=Verkehrsordnung betr.- 4 1 # 4.
30. — Bekanntmachung,Ausgabe vonSchuldverschrei=

boungen auf den Inhaber durchdie Stadt=
gemeinde Selb betr. 1 « 4.

30. — Bekanntmachung,Eingemeindung von Forsten= .
ried nachMünchen betr. I 1 5.

31. — KöniglicheVerordnungüber die Oberberufungs=
1912. kommission 1 1 1—4.

3. Jannar BekanntmachungüberdieEinfuhr vonSchlacht=
rind vieh, Schlachtschafen und Sclacht.
schweinenausÖsterreich=Ungarn 1 1 5.

3. — Bekanntmachung,dieUntersuchung ausländischer )
Weine betr. b 1 # 6

3. — Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei= 1
bungen auf denInhaber durchdie Vereins= 1
bank in Nürnberg betr. — 1 6.

8. — Bekanntmachung,dasPfandverleih=undPfand=
vermittlungsgewerbe betr. 3 18.

9. — Königliche Verordnung über den amtsärztlichen ]
Dienst bei den Distriktsverwaltungsbe=
hörden unddenGerichten 2 8—14.

9. — KöniglicheVerordnungüber die Meldepflicht der
Arzte und Zahnärzte 2 15.

E
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IV

Datum Nummer
des Gesetzes Inhalt . des Seiten

rc. Blattes

1912.
10. Januar Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei-

bungen auf denInhaber durchdieBayerische
Landwirtschaftsbank in München betr. 3 18.

11. — Bekanntmachungüber denVollzug derReichsver=
sicherungsordnung im Bereiche der Ver=
kehrsverwaltung 3 18—19.

13. — Bekanntmachung, die Vorstände der Anwalts=
kammern betr. 1 21—24.

17. — Bekanntmachung,betr.Ergänzung undAnderung
der Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsord=
nung 1 4 24—26

24. — KöniglicheVerordnung,die Verleihung und Füh=
rung vonHoftiteln betr. 11 51—59

31. — Bekanntmachungüber die Ein fuhr von Schlacht=
rindvieh, Schlachtschafen und Schlacht= D
schweinenausÖsterreich=Ungarn 3 27.

4. Februaor Bekanntmachung,dieEisenbahnbau=undBetriebs= 6
ordnung für die Haupt= und Nebeneisen=
bahnenBayerns betr. " 6 29.

8. — Bekanntmachung,Prinzregent Luitpold=Wohl= .
tätigkeitsstiftung in Fall betr. 6 30.

13. — Bekanntmachung,die K. Bayerischen Post= und 1
Telegraphenanstalten betr. 6 7 31—34.

— Besetzungder Disziplinargerichte für nicht. 1
richterliche Beamte 7 34—38.

14. — Bekanntmachung,AusgabevonSchuldverschrei= "%
bungen auf den Inhaber durch die Stadt=
gemeindeMünchen betr. 9 43.

— Bekanntmachung,die Ernennung des erstenPrä=
sidentenderKammer derReichsräte betr. 9 41.

19. Februar Bekanntmachung,dieEinberufung des Landtagsbetr. 8 41.
22. — Bekanntmachung,den Vollzug des Reichserb-⸗

schaftssteuergesetzesvom 3. Juni 1906 betr. 10 45—49
23. — KöniglicheVerordnung, Gebühren für die Ver= #

leihung desKöniglichen Hoftitels betr. I 11 59S60.
24. — Bekanntmachung,die ZusammensetzungdesK. Lan=

desversicherungsamts betr. 10 50.

— —
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Datum . Nummer
des Gesetzes Inhalt l des Seiten

rc. Blattes

1912. «
25. Februar Bekanntmachung,Auflösung einer Forstdienst=

stelle betr. 6 10 05P0.
28. — Bekanntmachungüber die Einfuhr von Schlacht=

rindvieh, Schlachtschafen und Schlacht=
schweinen aus Österreich=Ungarn 1 12 61.

28. — Bekanntmachung,betr.Ergän zung undAnderung
der Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsord= 1 2
nung 12 62=563.

28. — Bekanntmachung,dieNotariatskammernbetr. 13 74—76.
2. März Bekanntmachungüber denGeschäftsgang und das 1. 1

VerfahrendesK. B. Landesversicherungs=
amts 13 65—71

4. — Bekanntmachung,Verzeichnis der den Militär= q
anwärtern und Inhabern des Anstellungs= «
scheinsim bayer. Staatsdienst vorbehal= l
tenen Stellen betr. 15 89—132

8. — Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei= 1
vboungen auf denInhaberdurchdieBayer. Land= 1

wirtschaftsbankin Münchenbetr. 16 135.
9. — OberpolizeilicheVorschriftenüberZelluloidbetriebe

und Zelluloidlager . 14 77—88.

16. — Bekanntmachung, die Wahl der Landtagskom=
missäre beiderDirektion derK. B. Staats==
schuldenverwaltung betr. " 16 136.

18. — Gesetz überdenvorläufigen Vollzug desBudgets
für dieJahre 1912und1913 " 16 133—135

20. — Bekanntmachung,dieAusführungsbestimmungen
zumReichsstempelgesetzevom 15. Juli 1909 1
betr. 19 145—332.

21. — Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei= «
bungen aufdenInhaberdurchdiePfälz. Hypo= »
thekenbankin Ludwigshafen a.Rh. betr. 21 3359.

23. — BekanntmachungüberdieEin fuhr vonSchlacht=
rindvieh, Schlachtschafen und Schlacht= ·
schweinenaus Osterreich-Ungarn 17 137.
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VI

Datum
des Gesetzes Inhalt des Seiten

rc. Blattes

1912. 1 ,
27. März KöniglicheVerordnung, denVollzug der Gewerbe⸗

ordnung betr. 18 141—142.
27. — Bekanntmachung,denVollzug desHausarbeit= I

gesetzesbetr. 18 14V3.
28. — Bestätigungsurkunde,das FamilienfideikommißNeu=

Egling der Ritter von Poschinger=Camp= -
- hausen betr. « 29 600—60%.

29. — Königliche Verordnung über den Eichdienst 20 333 338.
30. — Bekanntmachung, den Allgemeinen Unterstüt= |

I zungsverein für die Hinterlassenen der
K.B. Staatsdiener unddie hiermitverbun-

deneTöchterkasse betr. 21 340.
30. — Bekanntmachung,Ubergangsbestimmungen für

dieNeueichungvonMeßgeräten betr. 21 342.
1. April Bekanntmachung, denVollzug des Reichsstempel=

gesetzes vom15.Juli 1909betr. 21 340—341
1. — Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei=

bungen auf denInhaber durchdieBayer. Hy=
1 potheken= und Wechselbank in München betr. 21 341.

1. — Gesetz,betr.denHauptetat derMilitärverwal=
tung des Königreichs Bayern für das Rech=
nungsjahr vom1. April 1911 bis 31. März 1912 23 353 —361.

4. — Bekanntmachungüber die Ausübung von Neben=
ämtern oderNebengeschäften durchBeamte 22 343—351.

6. — Bekanntmachung,dieErhebung der Hausiersteuern
. für 1912 betr. 22 352.

7. —Königliche Verordnung über die Gebühren der
Rechtsanwälte im Verfahren vor dem Lan= #
desversicherungsamte 24 363—364.

9. — Bekanntmachung, Vollzug der Reichsversiche
rungsordnung betr. 23 362.

10. — Bekanntmachung, die denMilitäranwärtern usw. »
» im Reichsdienst vorbehaltenenStellen betr. 25 367—391.

13. — Bekanntmachung,die abgekürzten Maß= undGe=
wichtsbezeichnungenbetr. 24 364-—366.
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VII

Datum Nummer
des Gesetzes Inhalt des Seiten

rc. Blattes

1912.
16. April BekanntmachungzumMannschafts=Verforgungs=

Gesetz 1906, hier die Quittungsbücher für
Invalide undRentenempfänger 34 643—653.

18. — Bekanntmachung,betr. Ergänzung undAnderung
der Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnung 26 394—396.

19. — Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei=
bungen auf den Inhaber durch die Stadt=
gemeinde Nürnberg betr. 26 396.

20. — Königlich AllerhöchsteEntschließung,die Verlänge=
rung desLandtags betr. 26 393—394.

21. — Bekanntmachung,Auflösung und anderweitige
Organisation von Forstdienststellen betr. 26 3896.

21. — KöniglicheVerordnungüberdenVollzug desVieh=
seuchengesetzesvom 26. Juni 1909 und des
bayer. Ausführungsgesetzes hierzu vom
13. August 1910 23 401—403.

24. — Bekanntmachung,die ZusammensetzungdesK. Lan=
desversicherungsamts betr. 27 397.

27. — BekanntmachungüberdenVollzug des Viehseuchen=
gesetzes vom 26. Juni 1909 unddes baye=
rischen Ausführungsgesetzes hierzu vom
13. August 1910 28 403 —607.

27. — Bekanntmachung,Anderung derMilitär=Trans= 1
portordnung betr. 30 623.

29. — Bekanntmachung,Ausgabe vonSchuldverschrei= #
bungen aufdenInhaberdurchdieBayer. Han=
delsbank in München betr. 30 623. 624.

1. Mai Bekanntmachung,die Nacherhebung und Erstat= |
tung vonZöllen, Reichssteuern, Gebühren, "
Ausfuhr= und sonstigen Abgabenvergu=
tungenbetr. « 31 625—627.

2. — Gesetzüberdie Aufnahme von Kreisanlehen 30 621—623.
12. — Bekanntmachung,Verminderung derkatholischen

Wochenfeiertage betr. 31 627.

Gocgle



Datum Nummer
desGesetzes Inhalt des Seiten

rc. Blattes
1912. 1

18. Mai Bekanntmachung,Errichtung einer gemeindlichen 1!
Untersuchungsanstalt für Nahrungs= und
Genußmittel in Ludwigshafen a. Rh. betr. 33 635—636.

19. — Bekanntmachungüber die Zusammensetzung des |
K. B. Prüfungsausschusses für denhöheren "
Baudienst 1 32 629—632.

20. — Bekanntmachungüber das Viehseuchenüberein- «
kommen zwischendem Deutschen Reiche und
Osterreich-Ungarn 32 632.

20. — Biekanntmachung,dieGrundsätze für dieBesetzung
dermittleren, Kanzlei= undUnterbeamten=
stellenmitMilitäranwärtern undInhabern .
desAnstellungsscheins vom20. Juni 1907 betr. 32 633—634.

20. — Bekanntmachung, Ermächtigung des Konsulats
in Constantza zur Zurückstellung militär= "
pflichtiger Deutscher betr. 37 663.

21. — Bekanntmachung, Ausgabe von Schuldverschrei= U
bungen auf denInhaber durchdie Kreisge=
meinde Oberfranken betr. 32 634.

24. — Bekanntmachung,die Eisenbahn=Bau= und Be=
triebsordnung für die Haupt= und Neben=
eisenbahnen Bayerns betr. l 33 636—641.

25. — Bekanntmachung,Auflösung und anderweitige
1 Organisation von Forstdienststellen betr. 33 642.

28. — Bekanntmachung, die Errichtung von Eisenbahn=
iinspektionen betr. 33 642.

1. Juni Bekanntmachung über die Zulassung von Meß=
! geräten zur Eichung 34 654.

= Bekanntmachung, dieVerwaltung undden Betrieb
Ü der K. Verkehrsanstalten betr. 35 656.

12. — Hönigliche Verordnung über den Verkauf von
Walderzeugnissen 37 661 662.

13. — Kreisanlehengesetz 33 655—656.
15. — Bekanntmachung,betr.Ergän zungundAnderungder

Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung 36 657—660.



IX

Datum Nummer
desGesetzes Inhalt des Seiten

rc. Blattes

1912.
18.Juni KöniglicheVerordnung,betr.dieGewerbeaufsichts= J

beamten 37 662—663.
21. — Bekanntmachung,Vollzug des Börsengesetzes betr. 1 37 663—664.
21. — BekanntmachungenüberdenVollzug desSchlacht= "

vieh= und Fleischbeschaugesetzes . 41 675—677.
26. — Bekanntmachung,dieErrichtung von Eisenbahn= .

inspektionen betr. 39 669.
26. — DBekanntmachung,die Eisenbahn=Bau= und Be=

triebsordnung für die Haupt= und Neben=
eisenbahnen Bayerns betr. " 39 669—670.

26. — Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei= «
bungen auf den Inhaber durch die Bayer.
Vereinsbank in Münchenbetr. · 39 670.

26. — KoöniglicheVerordnung,dieBildung einesLandes=
Fremdemverkehrsrates für Bayern betr. 40 673—674.

27. — Gesetzüberdenvorläufigen Vollzug des Bud=
gets für die Jahre 1912 und 1913 38 665—668.

28. — Bekanntmachung,diePostordnung für dasKönig=
# reich Bayern vom 27. März 1900 betr. « 39 670—671.

2. Juli Bekanntmachungüber die Einfuhr von Rindern
D undZiegen aus der Schweiz 39 671.

2. — Bekanntmachung,die Eisenbahn=Bau=undBe=
" triebsordnung für die Haupt= und Neben=
" eisenbahnen Bayerns betr. 40 674.

3. — Bekanntmachung,Anderungder Landwehrbezirks=
eeinteilung betr. 39 671—672.

11. — " Bekanntmachungüberdie Beförderung vonRoh=
petroleum und dessen Destillationspro=
dukten in Kasten=(Tank=) Schiffen auf der
Donau innerhalb des bayerischen Staats-
gebiets 12 679.

11. — Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei=
bungen aufdenInhaberdurchdie Bayer. Han=

delsbank in München betr. 42 680.
13. — Bekanntmachung,betr. Ergänzung der Anlage C

zur Eisenbahn=Verkehrsordnung 42 680.

Gocgle
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Datum Nummer
desGesetzes Inhalt des Seiten

rc. Blattes

1912. 1
15. Juli Königlich AllerhöchsteVerordnung,Anderung der

Wehrordnung für das Königreich Bayern
vom 19. Januar 1889 betr. 41 683—684.

17. — Bekanntmachung,die Zusammensetzungdes K.Lan=
« desversicherungsamts betr. 43 682.

20. — Gesetz, das Staatsschuldbuch beir. 44 684—694.
21. Königlich AllerhöchsteEntschließung, die Verlänge=

rung desLandtags betr. 43 681—682.
27. — Königlich AllerhöchsteVerordnung,die Vorbedin=

« gungen für den höheren Justiz- und Ver—
waltungsdienst betr. 45 695 - 700.

1. August Bekanntmachung, betr. die Vorbedingungen für. v
· denhöheren Justiz= und Verwaltungsdienst 47 703—719.

1. — Bekanntmachung, die Anderung des Verzeich= #%
nilsses derdenMilitäranwärtern undInha= ·
bern desAnstellungsscheins im bayerischen
Staatsdienste vorbehaltenen Stellen betr. 17 719—720.

2. — Bekanntmachungüber das Viehseuchenüberein=
kommen zwischendem Deutschen Reiche und 1
Osterreich=Ungarn 48 721—722

8. — BekanntmachungzumVollzuge des Versicherungs=
gesetzesfür Angestellte 46 701—702

8 — Bekanntmachung,denAllgemeinenUnterstützungs=
verein für dieHinterlassenen der KB Staats=
diener und die mit ihm verbundene Töchter= 1
kasse betr. 47 720.

20. Bekanntmachungüber die Dienstkleidung des 1
Straßen= und Flußaufsichtspersonals der
Straßen= und Flußbauämter und der Sek=
tionen für Wildbachverbauungen, dann der
Maschinisten derBauämter, derMagazins=
aufseher undBrunnwärter 48 722—724

20. — Bekanntmachung,Ausgabe vonSchuldverschrei=
bungen auf denInhaber durch die Markt=
gemeinde Mitterteich betr. 48 724.

Gocgle



Datum Nummer
des Gesetzes Inhalt des êSeiten

rc. Blattes

1912. I
22. August Bekanntmachung,die Grundsätze für die Be=

setzung der mittleren, Kanzlei= und Unter=
beamtenstellen mit Militäranwärtern und
Inhabern des Anstellungsscheins vom n

20. Juni 1907betr. 48 724—725.
23. — Abschied über die Verhandlungen der Land=

täte desKönigreichs für 1912 49 727—846.
24. — Bekanntmachung,betr. Anderung der Militär

. Transport=Ordnung 30 847.
24. — Bekanntmachung,betr. Anderung desMilitär=

n tarifs für Eisenbahnen 50 848.
4. September Königliche Verordnung, die Prüfungsordnung für

dasLehramt an denhöherenLehranstalten
bertr. 52 851—892.

5. — Bekanntmachungüber die Ein fuhr von Rindern .
undZiegen aus der Schweiz 31 849.

8. — Königlich AllerhöchsteEntschließung,die Verlänge—
rung desLandtags betr. « 53 893—894.

11 — Bekanntmachung, Ausgabe von Schuldverschrei=
boungen auf denInhaberdurchdiePfälzische

Hypothekenbank in Ludwigshafen a. Rh.betr. 54 896.
12. — Biekanntmachung, Ausgabe von Schuldverschrei=

bungen auf den Inhaber durch die Süd=
deutscheBodenkreditbank in München betr. 34 897.

13. — Bekanntmachung,das Verzeichnis der Vermit=
telungsbehörden (AnlageH. (zu § 16] der
Anstellungsgrundsätze für Militäran=
wärter usw. bei den Reichs= und Staats=
behörden vom20. Juni 1907)betr. 31 §97—898.

19. — Gesetz, betr.denHauptetat der Militärverwal=
tung desKönigreichs Bayern für das Rech=
nungsjahrvom 1.April 1912bis31.März 1913 33 §899—910.

21. — KöniglicheVerordnung,dieAmtsanwaltschaft betr. 34 895—896.
24. — Kirchengemeindeordnung 56 911.•972.

25. — Gesetzüber den vorläufigen Vollzug des Bud=
" gets für die Jahre 1912 und 1913 57 973 975.

Gocgle

7“



XII

Datum Nurmmer
desGesetzes Inhalt des Seiten

rc. Blattes

1912.
26. September Bekanntmachung,die Eisenbahn=Bau= und Be=

ttriebsordnung für dieHaupt=undNeben=
. eisenbahnen Bayerns betr. 58 1 977

30. — Bekanntmachung,denVollzug des§ 18 derRechts= H
n anwaltsordnung betr. . 58 977—978.

1. Oktober Bekanntmachung,dieZusammensetzung des Was=
# serwirtschaftsrats betr. 58 978.

3. — Bekanntmachung,dieZusammensetzungdes K. Lan= I
- i desversicherungsamts betr. E 59 9980.

4. — Bekanntmachung, dieallgemeinen Versicherungs= "
bedingungen der Landeshagelversiche 1
rungsanstalt betr. 59 980—982.

7. — KöniglichAllerhöchsteEntschließung,dieVerlänge-
rung des Landtags betr. 39 979—980.

11. — Gesetz überdas Lotteriespiel 60 983—987.
11. — Bekanntmachung,Erneucrungen derMeldungen )

der in den Bewerberverzeichnissen der Be= .
hörden aufgeführten Militäranwärter und
Inhaber des Anstellungsscheins betr. 60 988.

15. — Bekanntmachungüber dieEin fuhr von Rindern
I und Ziegen aus der Schweiz 61 989.

15. — | Bekanntmachung,die Ergänzung und Anderung
der Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsord=
nung betr. 6 62 991—993.

15. — Bekanntmachung,diePostordnung fürdasKönig
reich Bayern vom 27. März 1900 betr. 62 993—994.

16. — Bekanntmachung,dieErrichtung vonEisenbahn== J
l inspektionen betr. 62 994.

16. — Bekanntmachung,die Errichtung und denBetrieb
vonPrivattelegraphen, Nebentelegraphen
undbesonderen Telegraphen betr. 62 995—996.

17. — « Bekanntmachung,die Einberufung der Landräte
betr. 61 990.

19. — Bekanntmachung,denVollzugder Kirchengemeinde—
ordnung betr (Allgemeine Vollzugsvorschriften) 63 1071—1079.

Gocgle



XIII

Datum Nummer
des Gesetzes Inhalt des Seiten

rc. Blattes

1912.
20. Oktober KöniglicheVerordnungüberdieWahlen der orts=

kirchlichen Vertretungskörper (Kirchenwahl=
ordnung) 6 63 997—1012.

20. — Bekanntmachung,Formblätter für dieWahlen .
der ortskirchlichen Vertretungskörper betr. 63 104—1070.

22. — Bekanntmachung, die Eisen bahn=Bau= und Be=
triebsordnung für die Haupt= und Neben=
eisenbahnen Bayerns beir. » 64 1082.

22. — Bekanntmachung,Auflösung undanderweitigeOrga=
nisation von Forstdienststellen betr. 70 1160.

24. — Bekanntmachungüber denVollzug des Versiche=
rungsgesetzes für Angestellte im Bereiche
der Verkehrsverwaltung 64 1082.

26. — Kreisanlehengesetz 64 1081—1082.
26. — GesetzzurAbänderung derbayerischen Heimat=

und Armengesetzgebung # 63 11083—1084.
29. — KöniglichAllerhöchsteEntschließung,dieVertagung i

des Landtags betr. 65 1034.
30. — Bekanntmachung,die Normalstatute für Orts=

vieh= und für Pferdever sicherungsvereine
betr. - 66 1085—1118.

30. — Bekanntmachungüber die Einfuhr von Rindern -
undZiegen ausderSchweiz l 67 11.19.

31. — Abschiedüber dieVerhandlungen des Landrats
von Mittelfranken in der außerordent=
lichen Tagung vom 20. September 1912 betr. 70 1s138.

31. — Bekanntmachungüber den Vollzug des Schlacht= «
vieh= und Fleischbeschaugesetzes 75 1216—1217.

2. November Finanzgesetz für die Jahre 1912 und 1913 68. 1121—1133.
2. — Aus führungsgesetz zur Reichsversicherungs=

ordnung 6 60 11135—1155.
2. — Kreisanlehengesetz " 70 1157—1158.
4. — Bekanntmachungüber die Anderung der Land=

wehrbezirkseinteilung · 72 1167—116.
5 — Urkunde überdiePrinzessin Rupprecht=Stif=

tung 70 119.
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Datum Nummer
desGesetzes Inhalt des Seiten

rc. · Blattes

1912.
5. November Gesetzüber denKriegszustand 71 1161—1165
7. — Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei=

bungen auf den Inhaber durch die Pfälzische 1
Hypothekenbank in Ludwigshafen a. Rh. 72 1169.

8. — Bekanntmachungüber die Einfuhr von Rindern
und Ziegen aus der Schweiz « 71 1165.

10. — Bekanutmachung,Zuteilung derGemeinden Kohl=
grub und Saulgrub zum Bezirksamte
Garmisch betr. 73 #12201.

13. — Bekanntmachung der Lehranstalten, die zur Aus= DT
stellung vonZeugnissen überdieBefähigung
für den einjährig=freiwilligen Militär= .
dienst berechtigt sind 72 1169—1200.

16. — KöniglicheVerordnung,dieErrichtung einesneuen
Straßen= und Flußbauamts betr. s 74 I 1207—1208.

17. — Königliche Verordnung, die Errichtung neuer 6
Kulturbauämter betr. 74 1208—1209.

18. — Bekanntmachung,AuflösungundanderweitigeOrga=
nisation von Forstdienststellen betr. 73 1202.

18. — Bekanntmachung,die Verzeichnisse der denMili- l
täranwärtern usw. bei den Kommunal-
behörden usw.vorbehaltenen Stellen betr. 74 1210—1213.

19. — Bekanntmachung,diePostordnung für das Deutsche
Reichvom20.März1900betr. 73 1202—120s.

19. — Bekanntmachung,diePostordnung fürdasKönig=
reich Bayern vom 27. März 1900 betr. 1 73 1204—1205.

20. — Bekanntmachung,Anderung der Bezeichnung der
K. Musikschule in Würzburg betr. « 74 1214.

20. — Bekanntmachung,Errichtung einesK.Neubauamts
für dieRegulierung derPegnitz in Nürnberg «
betr. 74 1214.

21. — Bekanntmachung,die Eisenbahn=Bau-= und Be=
triebsordnung für die Haupt= und Neben= #
eisenbahnen Bayerns betr. 75 1217.
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des Gesetzes Inhalt Z des Seiten

rc. Blattes

1912. 1
21. November Bekanntmachung,Vollzug des Ausführungs=

gesetzeszur RVO., hier die Amtsdauer der!
. Vorstandsmitglieder der landwirtschaft=

lichen Berufsgenossenschaften betr. ! 77 #1236.
22. — Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei= #

bungen auf den Inhaber durchdie Stadt= T
gemeinde Bad Tölz betr. · 76 « 1224.

23. — Bekanntmachung,Änderung der Gemeindebezirke
Rosenheim und Westerndorf betr. 76 1224.

25. — KöniglicheVerordnung,denK.BayerischenStaats
anzeiger betr. 75 1215—1216.

25. — Bekanntmachung,die K. B. Post= und Telegra
phenanstalten betr. " 76 1225—1226.

26. — Bekanntmachung,die Eisenbahn=Bau= und Be=
triebsordnung für die Haupt= und Neben=
eisenbahnen Bayerns betr. · 76 1227

27. — Bekanntmachung,die Eisenbahn=Bau= und Be
triebsordnung für die Haupt= undNeben=
eisenbahnenBayerns betr. « 76 1227.

28. — KöniglicheVerordnungüber den Obermedizinal=
ausschuß und dieKreismedizinalausschüsse # 76 1219—1224.

2 3. — Bekanntmachung,betr.Ergän zung undAnderung
der Anlage C zur Eisenbahn.Verkehrs=
ordnung 78 1245.

30. — Bekanntmachung,die Errichtung der Oberver= «
sicherungsämter betr. 77 1229—1231.

30. — Bekanntmachung,die Errichtung der Bersiche—
rungsämter betr. 77 1232—1235.

30. — Bekanntmachung,die landwirtschaftlichen Be= 1 «
rufsgenossenschaften betr. 77 1235—1236.

2. Dezember Königlich AllerhöchsteVerordnung, denVollzug des
Beamtengesetzes betr. 78 1237—1244

5. — Bekanntmachungüber die Einfuhr von Rindern
und Ziegen aus der Schweiz 78 1246.
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Datum Nummer
desGesetzes Inhalt des Seiten

2c. Blattes «

1912. 1 #
5. Dezember Bekanntmachung,den K. B. Prüfungsausschuß .

für denhöherenBaudienst betr. 79 1 1247.
5. — Bekanntmachung,den Staatsvertrag zur Rege=

lung der Lotterieverhältnisse zwischen«
Bayern, Württemberg und Baden einerseits
undPreußen andererseitsbetr. 80 1249—1261.

7. — Bekanntmachung,die Eisenbahn=Bau= und Be= «
triebsordnung für dieHaupt- undNeben= B
eisenbahnen Bayerns betr. 79 « 1248.

12. — Bekanntmachung,die Übernahme der Regent- i
schaftunddieEinberufung desLandtags betr. 81 1263—1264.

12. — KöniglichAllerhöchsteVerordnung,betr.dieLandes= "%
trauer 82 1265—1267.

12. — Königlich AllerhöchsteBekanntmachung,betr. die
Landestrauer für Seine KöniglicheHoheit
Prinz Luitpold von Bayern 82 1267—1268.

14. — Bekanntmachung,Ausgabe von Schuldverschrei=
bungen auf den Inhaber durch die Stadt=
gemeinde Günzburg betr. » 83 1269.

16. — Bekanntmachung,Eingemeindung von Lechhausen
und Hochzoll nachAugsburg betr. 83 1270.

16. TBekanntmachungüber die Errichtung eines be=
" sonderen Oberversicherungsamts für die
« Betriebe der K. B. Verkehrsverwaltung 814 1273—1275.

17. — Bekanntmachung über die Amtsdauer der nicht=
« ständigen Mitglieder des K. Landesver-

sicherungsamts 84 1275.
17. — « BekanntmachungzumVollzuge des § 1716 Abs. III

« der Reichsversicherungsordnung 84 1276—1278.
17. — «Bekanntmachung,die Errichtung einesKnapp—

schafts-Oberversicherungsamts betr. L 1279—1281.
18. — « Bekanntmachungüber denSchutz desApollofalters 83 1270—1271.
18. — Bekanntmachung zum Vollzuge der Reichsver=

1 sicherungsordnung im BereichederVerkehrs=
D verwaltung 84 1278.
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Datum « Nummer
des Gesetzes Inhalt des Seiten

rc. « Blattes

1912.
20. Dezember Bekanntmachungüber die Arzneitaxe 1913 « 83 1271.
20. — #KöniglicheVerordnungüberdasInkrafttreten des

Gesetzes vom 20. Juli 1912, das Staats=
T schuldbuch betr. « 86 1283—1284.

21 Bekanntmachung,das Gesetz über das Staats= «
schuldbuchbetr. 86 1284—1296

24. — Bekanntmachung,denVollzug desWechselstempel=
gesetzesbetr. 86 1296.

24. — Bekanntmachung,die Unfallfürsorge für Ge=
fangene betr. 88 1309.

28. — OberpolizeilicheVorschriftenüberdieFeuerbestattung 87 1297—1299.
28. — Bekanntmachungüberdie Feuerbestattung 87 1299—1305.
31. — KöniglichAllerhöchsteVerordnung,Anderungen der

Verwaltungsordnung für die Verkehrs=
anstalten vom 18. Dezember1906 betr. 88 1307-1308.

31. — Bekanntmachung,diePostordnungfür dasDeutsche «
Reich vom20. März 1900 betr. l 88 1309—1310.

31. — Bekanntmachung,diePostordnung für dasKönig==«
reich Bayern vom 27. März 1900 betr. 88 1811-1312.
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rctz-nndIlerardmmgægklatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 1.
München, den 5. Jannar 1912.

Inhalt:
Königliche Verordnung vom 31. Dezember 1911 über die Oberberufungskommission. — Bekanntmachung

vom 28. Dezember 1911, Anderung der Anlage B zur Eisenbahn=Verkehrsordnung betreffend. — Bekanut=
machung vom 300.Dezember 1911, Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber betreffend.
Bekannimachung vom 30. Dezember 1911, Eingemeindung von Forstenried nach München betreffend.
Bekauntmachung vom 3. Jannar 1912 über die Einfuhr von Schlachtrindvieh, Schlachtschafenund Schlacht=
schweinen aus Osterreich=Ungarn. — Bekanutmachung vom 3. Jannar 1912, die Untersuchung ausländischer

Weinc betreffend. Bekanntmachung vom3.Jannar 1912,AusgabevonSchuldverschreibungen
auf den

Inhaber betreffend.

Nr. 31444.
Königliche Verordnung über die Oberberufungskommission.

Im AumenSeiner AUlajestätdes Känigs.

Titpold,
von Gottes GOnadenKöniglicher Prxin Uon Bayern,

Regent.
Wir finden Uns bewogen,auf Grund des Art. 61 Abs. VII des Einkommensteuer

Gesetzesvom 14. August 1910 zu verordnen,was folgt:
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Königliche Verordnung vom 31. Dezember 1911 über die Oberberufungskommission. — Bekanntmachung

vom 28. Dezember 1911, Anderung der Anlage B zur Eisenbahn=Verkehrsordnung betreffend. — Bekanut=
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Bekannimachung vom 30. Dezember 1911, Eingemeindung von Forstenried nach München betreffend.
Bekanntmachung vom3. Jannar 1912 über die Einfuhr von Schlachtrindvieh, Schlachtschafenund Schlacht=
schweinen aus Osterreich=Ungarn. — Bekanutmachung vom 3. Jannar 1912, die Untersuchung ausländischer
Weine betreffend. — Bekanntmachung vom 3. Januar 1912, Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den
Inhaber betreffend.

Nr. 31444.
Königliche Verordnung über die Oberberufungskommission.

Im AamenSeiner Muajestätdes Känigs.

kuitpold,
vonGottesGnadenKöniglicherPrinz vonLayern,

Begent.
Wir finden Uns bewogen,auf Grund des Art. 61 Abs. VII des Einkommensteuer=

Gesetzesvom 14. August 1910 zu verordnen,was folgt:
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Bekanntmachung vom 30. Dezember 1911, Eingemeindung von Forsteuried nach München betreffend.
Bekanutmachung vom 3. Jannar 1912 über die Einfuhr von Schlachtrindvieh, Schlachtschafenund Schlacht=
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Inhaber betreffend.

Nr. 31444.
Königliche Verordnung über die Oberberufungskommission.

Im NamenSeiner Muajestätdes Königs.

Titpold.
vonGotte„GnadenKöniglicherVrinzvonLayern,

Begent.
Wir findenUns bewogen,auf Grund desArt. 61 Abs.VII desEinkommensteuer

Gesetzesvom 14. August 1910 zu verordnen,was folgt:
1
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§ 1.

1Die ständigenMitglieder der Oberberufungskommissioneinschließlichdes Vorsitzenden,
dann der Schriftführer sowie etwaigeStellvertreter für die ständigenMitglieder und den
Schriftführer werdenvom Staatsministerium der Finanzen, soweit veranlaßt im Benehmen
mit denbeteiligtenanderenStaatsministerien,ernannt.

1Das Amt einesständigenMitglieds und desSchriftführerssowieihrer Stellvertreter
bildet ein Nebenamt.
Ill ZumVorsitzendenund zumStellvertreterdesVorsitzendenwird einBeamterderFinanz=

verwaltung ernannt.
§ 2.

Das Staatsministeriumder Finanzensetztauf Grund derAnzeigenüberdie Wahlen
der nichtständigenMitglieder die Reihenfolgefest, in der die nichtständigenMitglieder zu
den Sitzungen einzuberufensind.

* 3. .
Der Vorsitzendeveranlaßt das Erforderlichewegeneiner etwaigenZuziehung derSach⸗

referentender Ministerien(Art. 61 Abs.IV des EinkStGes.)

84.

Der Vorsitzendebestimmtden Zeitpunkt der Sitzungen und wer von den ständigen
MitgliedernoderderenStellvertreternan denSitzungenteilzunehmenhat. Er beruftdie
nichtständigenMitglieder in der vomStaatsministeriumder FinanzenfestgesetztenReihen=
folge zu denSitzungenein. Wenn das einberufenenichtständigeMitglied verhindertist,
beruft der Vorsitzendedas in der ReihenfolgenächstenichtständigeMitglied oder ein Hilfs=
mitgliedein.

85.

!Der Vorsitzendetrifft die Verfügungenüber die Vorbereitungund Verteilung der Ge=
schäfte;er bestimmt,wer von den ständigenMitgliedern oder derenStellvertreternüber die
BeschwerdeBericht zu erstattenhat. Der Vorsitzendeverständigtden Steuerpflichtigenvon
demZeitpunkteder Sitzung.

IIDer Vorsitzendetrifft dieVerfügungen,die zur Leitungund zum geordnetenFortgange
der Verhandlungen nötig sind. Über Anträge, die der Steuerpflichtigeoder sein Bevoll=
mächtigterin dieserRichtungwährendder Sitzung stellt, entscheidetauf Verlangendes
Antragstellersdie Oberberufungskommission.
IIIBei der Beratung und Abstimmungdürfender Steuerpflichtigeund seinBevoll=

mächtigternicht anwesendsein.
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Nr. 1. 3

86.

Die Verhandlung kann zunächstauf die Frage beschränktwerden, ob die Beschwerde
formell zulässigist odernicht.

87.
Zur Vervollständigungder AktenkönnenErgänzungenundErhebungenvon derOber=

berufungskommissionbeschlossenund auch vor der Sitzung von dem Vorsitzendenveranlaßt
werden. Das Staatsministerium der Finanzen verfügt das hiernachErforderliche.

88.
Auf die Abstimmungund Entscheidungfinden die Art. 42 Abs. III bis VII,

55 Abs. VII, 58 Abs. II des EinkStGes. entsprechendeAnwendung. Zunächststimmt
der Berichterstatter,zuletztder Vorsitzendeab. Die ReihenfolgederAbstimmungim übrigen
richtetsichnachdemLebensalter;das jüngereMitglied stimmtzuerst.

89.
Über die Verhandlungen der Oberberufungskommissionwird eine Niederschrift auf—

genommen.

8 10.
!Die Entscheidungensind mit Gründenzu versehenund müsseneinenAusspruchim

Kostenpunktenthalten.
1Die Ausfertigungen der Entscheidungenwerden mit der Überschrift: „Im Namen

Seiner Majestät des Königs“ versehenund vom Vorsitzendenunterzeichnet.
IIIDie Zustellung der Entscheidungenerfolgt durchVermittlung des Staatsministeriums

der Finanzen.

* 11.
Die Gebühren für die EntscheidungenderOberberufungskommissionbemessensichnach

den im Gebührengesetzefür die Ministerien vorgesehenenSätzen.

12.
Das Staatsministerium der Finanzen ist ermächtigt,weitere zur Ausführung dieser
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Verordnung erforderlicheAnordnungen und Verfügungen wegenBesorgung der Bureau—
geschäfteder Oberberufungskommissionzu treffen.

München,den31. Dezember1911.

Luitpold,
Prinz von Bayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr. u. Pfaff. Dr. u. Grettreich.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:
Ministerialrat v. Moser.

Nr. 9/Vot.

Bekanntmachung, Anderung der Anlage B zur Eisenbahn=Verkehrsordnungbetreffend.

K. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Die AnlageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnung(GVBl. 1909 S. 29) wird, wie
folgt, geändert:

1. Im § 3 wird im vorletztenSatze des Abs. (3) hinter„Kleinvieh“ eingeschaltet
„, auchsolchesin Käfigen, “;

2. im § 6 werdenim zweitenund dritten Satze des Abs. (1) die Worte „in Vieh=
zügen“gestrichen.

München,den28. Dezember1911.
v. Frauendorfer.

Nr. 3015“0 11.

Bekanntmachung, Ausgabe von Schuldverschreibungenauf den Inhaber betreffend.

Kl. Staatsministeriumdes Innern.
Mit Ministerialentschließungvon heuteist genehmigtworden, daß die Stadtgemeinde

Selb 4%ge Schuldverschreibungenauf denInhaber im Gesamtbetragevon 500 000 1
(fünfhunderttausendMark) und zwar Stückezu 2000, 1000, 500 und 200 JN in den
Verkehrbringe.

München,den30. Dezember1911.
J. A.

Ministerialrat Heule.
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Nr. 1. 5

Bekanntmachung, Eingemeindungvon Forstenried nachMünchenbetreffend.

Kl. Staatsministerinmdes Innern.

Im NamenSeinerMajestätdesKönigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern

Verweser, habenallergnädigstgeruht,mit Wirkung vom 1. Januar 1912 die
Abtrennung der Gemeinde Forstenried von dem Bezirksamt und dem Landrentamte
München und ihre Zuteilungzu demDistriktsverwaltungsbezirkeder Stadt München
und denStadtrentämternMünchen zu verfügen.

Im Anschluß hierau wird auf Grund der rechtsrheinischenGemeindeordnungArt. 4
Abs. II im Einverständnissemit denübrigenbeteiligtenStaatsministerienzur gleichzeitigen
Einverleibung der Gemeinde Forstenried in die StadtgemeindeMünchen die Ge=
nehmigungerteilt.

München,den30. Dezember1911.

Dr. v. Brettreich.

Nr. 416a 1.

Bekanntmachung über die Einfuhr von Schlachtrindvieh,Schlachtschafenund Schlachtschweinen
aus Österreich=Ungarn.

+KL.Staatsministeriumdes Innern.

Das Verbot der Einfuhr von Schlachtrindern,Schlachtschafenund Schlachtschweinen
aus den ungarischenSperrgebietenNr. 70, 65, 39, 10 und aus den österreichischen
Sperrgebieten Nr. XLV. VII, XLII, XVIII. XXXVII, XLI, XXNVI, XLIII, XN,
XXXVIII. V. XXVI,. XXX,. XXII. XXXI (Bekanntmachungenvom 25. Jannar,
15. Februar, 30. Mai, 21. Juni, 14. Juli, 1. Angust, 20. September, 13. Oktober,
17. November, 12. Dezember1911 — GVBl. S. 32, 106, 741, 952, 1002, 1014,
1057, 1074, 1146, 1260 —) wird aufgehoben.

München, den 3. Januar 1912.

J. A.
MinisterialratHenle.
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Nr. 5315 b/131.

Bekanntmachung, die UntersuchungausländischerWeinebetreffend.

fl. Staatsministeriender Justiz, des Innern beiderAbteilungen und der Finanzen.

Unter Aufhebung der Ministerialbekanntmachungvom 16. November 1909
(GVBl. S. 846) wird bestimmt: «

Für die UntersuchungenausländischerTraubenmaischen,Traubenmosteund Weine
nach den Ausführungsbestimmungendes Bundesrats zu § 14 des Weingesetzesvom

E7. April 1909 (Reichskanzlerbekanntmachungvom— 299 95) und nach§ 7
17.Juli 1909 383

derWeinzollordnungvom Inll-—1910(Zentralblattfür das DeutscheReichS. ) ist401
je nachdemUmfangederUntersuchungeineGebührvon 8—12 Kx zu entrichten.

Die neueGebührenfestsetzungtritt mit demTage derVeröffentlichungdieserBekannt=
machungim Gesetz=und Verordnungsblattein Kraft.

München,den3. Januar 1912.
J. A.

Dr. v. Miltner. Dr. v.Wehner. Dr. v. Pfaff. Staatsrat v.KRrazeisen.

Nr. 7031a 6.
Bekanntmachung, Ausgabevon Schuldverschreibungenauf denInhaber betreffend.

f#.Staatsministerinmdes Innern.

Der Vereinsbankin Nürnberg wurdedieGenehmigungerteilt,innerhalbder gesetz=
lichenundsatzungsmäßigenUmlaufsgrenzenachstehende,auf denInhaber lautende,in Stücke
zu 5000, 2000, 1000, 500, 200 und 100 A eingeteilteSchuldverschreibungenin den
Verkehr zu bringen:

1. eineSerie (XXXVIII) 4% iger Bodenkreditobligationen(Hypothekenpfandbriefe)
im Betrage von 10 Millionen Mark unter Ausschluß der Verlosung und Kün=
digungbis zum Jahre 1921,

2. eine weiterevom 1. April 1912 ab auszugebendeSerie (XXXIX) gleicher
Obligationen im Betrage von 20 Millionen Mark unter Ausschluß der Ver=
losungund Kündigungbis zum Jahre 1922.

München,den3. Januar 1912.
J. A.

Staatsrat v. Krazeisen.
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org-undYerarduungg-gtlalt«
für das

Königreich Vayern.

Nr. 2.
München, den 10. Jannar 1912.

Inhalt:
Königliche Verordnung vom 9. Januar 1912 über den amtsärztlichen Dienst bei den Distriktsverwaltungs=

behörden und den Gerichten. — Königliche Verordnung vom 9. Januar 1912 über die Meldepflicht der
Arzte und Zahnärzte. — Hofdienst=Nachrichten.

Königliche Verordnung über den amtsärztlichenDienst bei den Distriktsverwaltungsbehörden
und den Gerichten.

Im NamenSeinerMafestätdesKönigs.

Luitpold,
vuonGottesGnadenKöniglicherPrinzvonZayern,

Regeut.
Wir finden Uns bewogenzu verordnen,was folgt:

8 1. Allgemeine

Der amtsärztlicheDienst wird bei denDistriktsverwaltungsbehördenvon denBezirks- Vorschriften.
ärzten, bei den Landgerichtenvon den Landgerichtsärzten,bei den Amtsgerichtenvon den
LandgerichtsärztenoderdenBezirksärztenversehen.

3
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Anstellung

ärztlichen
Dienste.

IIBei denAmtsgerichten,an derenSitz wederein LandgerichtsarztnocheinBezirksarzt
aufgestelltist, kannzurWahrnehmungder nachderHausordnungfür dieGerichtsgefängnisse
demGefängnisarzteobliegendenDienstgeschäfteein andererArzt in widerruflicherWeise
bestelltund verpflichtetwerden. Diesem Arzte kann auch die Besorgung von Geschäften
des amtsärztlichenDienstesbei den Distriktsverwaltungsbehördenin widerruflicherWeise
übertragenwerden.

gungvon Geschäftendes amtsärztlichenDienstesabgeordnetwerden.
1VDie Bezirksärzteund die nachAbs. II oderIII bestelltenArzte habenauchin den

zur Zuständigkeitder LandgerichtegehörigenStrafsachenauf Ersuchender staatsanwalt=
schaftlichenoder gerichtlichenBehördenamtsärztlichenDienst zu leisten.

§ 2.

1In der Regel wird bei jederDistriktsverwaltungsbehördeein Bezirksarzt,bei jedem
Landgerichtein Landgerichtsarztausgestellt.

Ausnahmsweisekann ein Bezirksarztbei mehrerenDistriktsverwaltungsbehördenauf=
gestelltund derLandgerichtsarztzugleichmit derWahrnehmungdes amtsärztlichenDienstes
bei einerDistriktsverwaltungsbehördebetrautwerden.
IIIBei Bedarf werdenbei einerDistriktsverwaltungsbehördemehrereBezirksärzteoderbei

einemLandgerichtemehrereLandgerichtsärzteaufgestelltoderden Bezirksärztenund Land=
gerichtsärztenHilfsärzte beigegeben.
17Die ZuständigkeitmehrererBezirksärztebei einer Distriktsverwaltungsbehördeoder

mehrererLandgerichtsärztebei einemLandgerichte,fernerderDienst derHilfsärzte wird von
der Regierung,Kammerdes Innern, in einerDienstordnunggeregelt.

§ 3.

1Voraussetzungfür die Anstellungals Amtsarztoderals Hilfsarzt einesAmtsarztes,
fernerfür die BestellungzurWahrnehmungvonGeschäftendes amtsärztlichenDienstesnach
§ 1 Abs. II oder III ist:

1. die erfolgreicheAblegung der Prüfung für den ärztlichenStaatsdienst nach der
7.November1908K. Verordnungvom6. Februar1876 oderderK. Verordnungvomi2.Jannar1910,

2. die Erfüllung der zum NachweisentsprechenderFortbildungnachdemBestehen
dieserPrüfung von demStaatsministeriumdes Innern im Benehmenmit dem
Staatsministerium der Justiz vorgeschriebenenBedingungen.
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1Bei der BestellungeinesArztes zur WahrnehmungvonGeschäftendes amtsärztlichen
Dienstesnach§ 1 Abs. II oderIII könnendie beteiligtenStaatsministerienvon denVor⸗
schriftenim Abs. I Ausnahmenzulassen.
ul Die Arzte, welchedie Prüfung für den ärztlichenStaatsdienstbestandenhaben

und eineAnstellungals Amtsarzt anstreben,sind nachnähererBestimmungder Staats=
ministeriendes Innern und der Justiz zu qualifizieren.

84.

1Die Bezirksärztewerdenauf VorschlagdesStaatsministeriumsdesInnern, dieLand=
gerichtsärzteauf gemeinschaftlichenVorschlag der Staatsministerien des Innern und der
Justiz ernannt.
II Die Hilfsärzte der Bezirksärztewerdenvon demStaatsministeriumdes Innern, jene

derLandgerichtsärztevon demStaatsministeriumdesInnern imBenehmenmit demStaats=
ministeriumder Justiz aufgestellt.
imDie BestellungvonArztenzur Wahrnehmungder nachder Hausordnungfür die

GerichtsgefängnissedemGefängnisarztobliegendenDienstgeschäfteerfolgtdurchdenOber=
staatsanwaltam Oberlandesgerichtim Benehmenmit derRegierungKammerdesInnern,
die Verpflichtung durch den Vorstand des Amtsgerichtsgemäß§ 8 Abs. III und IV der
K. Verordnungvom 10. Dezember1908 über den Vollzug des Beamtengesetzes.Die
Übertragungvon Geschäftendes amtsärztlichenDienstes bei den Distriktsverwaltungs=
behörden an solcheArzte obliegt dem Staatsministerium des Innern, die Übertragung in
dringendenEinzelfällendenDistriktsverwaltungsbehörden.
IVDie Abordnungvon Arzten nach§ 1 Abs. III stehtdemStaatsministeriumdes

Innern zu. Das DienstverhältnisdieserArzte wird von demStaatsministeriumdesInnern
im Benehmenmit denStaatsministeriender Justiz und der Finanzen von Fall zu Fall
geregelt.

8 5. Dienstaufsicht.

Die Dienstaufsichtüberdie Amtsärzteund ihreHilfsärztewird von der Regierung,
Kammer des Innern, dieDienstaufsichtüberdie nach§ 1 Abs. II oderIII bestelltenArzte
bezüglichdes gefängnisärztlichenDienstesbei denAmtsgerichtenvon demOberstaatsanwalt
am Oberlandesgerichte,bezüglichihres übrigenDienstesvon derRegierung,Kammerdes
Innern, geübt.

86. Vertretung

AmtsärztehabensichbeiBeurlaubung,beiErkrankungundbeisonstigerVerhinderungundVerwe=sung.
in Notfällengegenseitigzu vertretenund erledigteamtsärztlicheStellen zu verwesen.Im

3*
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Dienstbezeich= 8 7.
nung, Dienst⸗
kleidung. 1Die BezirksärzteführendieDienstbezeichnung„K. BezirksarztdesK. BezirksamtsN.,

Dienstesauf=
gabendesBe=
zirksarztes.

§6.

in der selbständigenErledigungvon Verwaltungsgeschäften;
in der Beratung und Unterstützungder Distriktsverwaltungs-und Gemeinde=
behördenauf demGebietedes Gesundheitswesens,insbesonderebei derÜber=
wachungdesVollzugs der einschlägigenVorschriften;
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3. inder Beratung und UnterstützungsonstigeröffentlicherBehördenund Beamten
auf demGebietedesGesundheitswesensnachdenhierüberbestehendenbesonderen
Vorschriften;

4. in derAusstellung von amtsärztlichenZeugnissen,Gutachtenund Bescheinigungen
in Fällen, in denendieBeibringungsolcherZeugnisse,GutachtenoderBescheini⸗
gungenvorgeschriebenist;

5. in der Wahrnehmungdes amtsärztlichenDienstesbei denAmtsgerichtenseines
Bezirkes,soweitder Dienst nichtvon demLandgerichtsarzteodereinemanderen
Arzte versehenwird;

6. in derVornahmeder öffentlichenImpfung, soweithierfürnichtein andererArzt
vomStaatsministeriumdes Innern als öffentlicherImpfarzt bestelltist;

7. in der VornahmeärztlicherUntersuchungenan Stelle desMilitärarztes nach
denhierüberbestehendenbesonderenVorschriften;

8. in der LeistungärztlicherHilfe in Notfällen.
zöDer Bezirksarzthat sichbei ErledigungseinerDienstesaufgabenin steterFühlung

mit der Distriktsverwaltungsbehörde,soweitderenGeschäftskreisberührtist, zu halten.
IVDie näherenVorschriftenüberdieDienstesaufgabenwerdenvondemStaatsministerium

des Innern im Benehmenmit den beteiligtenStaatsministerienerlassen.Dem Staats=
ministeriumdes Innern bleibtauchvorbehalten,im Benehmenmit denbeteiligtenStaats=
ministeriendie Dienstesaufgabenzu erweitern.

§ 9. gu
1 Q ... · 6888Abs.II,1.Zur selbständigenErledigungwerdendemBezirksarztüberwiesen: Selbständig
1. die Überwachungder Hilfspersonenim Gesundheitswesenin Bezug auf diezuerledigende
technischeSeiteihrerBerufsausübung;

2. die Musterung der Apothekenund des Geschäftsbetriebsvon Personen, die dem
freienVerkehrüberlasseneArzneimittelgewerbsmäßigfeilhalten,undvonPersonen,
die zur gewerbsmäßigenZubereitungoderFeilhaltungvonGiften berechtigtsind;

3. die Überwachungder Personen, die ohneentsprechendestaatlicheAnerkennungdie
HeilkundebeiMenschengewerbsmäßigausüben,in Bezug aufdietechnischeSeite
der Gewerbeausübung;

4. die gesundheitlicheUberwachungderPflegekinder,GebrechlichenundGeisteskranken,
die nicht in öffentlichenAnstalten untergebrachtsind;

5. die Ermittlungenund vorläufigenunverschieblichenAnordnungenzur Bekämpfung
übertragbarerKrankheiten.

Gocgle



Zu

Dienstesauf=
gaben des

arztes.

Dienstesauf=
gabendes
Hilfsarztes.

OrtlicheZu=
ständigkeit.

12

I Der Bezirksarzt hat sich, wenn seine im Bereichedieser Aufgaben gegebenen
Anordnungen nicht befolgt werdenoder wenn er besondereMißstände wahrnimmt, an die
Distriktsverwaltungsbehördezu wenden,welchedie weitergebotenenMaßnahmentreffenwird.
Der Distriktsverwaltungsbehördeist es unbenommen,sich an der Musterungder in 2
bezeichnetenGeschäftezu beteiligen;ebensobleibt ihre allgemeinepolizeilicheZuständigkeit
bezüglichderüberwachungder in 1, 3 und4 bezeichnetenPersonenunberührt.
1IDemStaatsministeriumdesInnernbleibtvorbehalten,demBezirksarztimBenehmenmit

denbeteiligtenStaatsministerienweitereDienstgeschäftezurselbständigenErledigungzuzuweisen.

8 10.
Der amtsärztlicheDienst desBezirksarztesbei demAmtsgerichteumfaßtdie Abgabe

von Gutachtenin den zur ZuständigkeitderAmtsgerichtegehörigenRechtsangelegenheiten,
die Mitwirkung bei der gerichtlichenUntersuchungvon Leichen,die gesundheitlicheÜber=
wachungder AmtsgerichtsgefängnisseseinesDienstbezirksund die sonstigennachder Haus=
ordnungfür die GerichtsgefängnissedemGefängnisarztobliegendenLeistungen,soweitder
Dienst nichtvon demLandgerichtsarztodereinemanderenArzte versehenwird.

§ 11.
Die DienstesaufgabendesLandgerichtsarztesbestehenin der Abgabevon Gutachten

in denzur ZuständigkeitdesLandgerichtsund desAmtsgerichtsseinesDienstsitzesgehörenden
Rechtsangelegenheiten,in der Mitwirkung bei der gerichtlichenUntersuchungvon Leichen,in
der gesundheitlichenUberwachungder Gefängnissedes Landgerichtsund des Amtsgerichts
seinesDienstsitzesund in densonstigennachderHausordnungfür die Gerichtsgefängnisse
demGefängnisarztobliegendenLeistungen,soweithierfürnichtein andererArzt bestelltist.
Dem Staatsministeriumdes Innern bleibtvorbehalten,im Benehmenmit demStaats=
ministeriumder Justiz nähereVorschriftenüberdieDienstesaufgabendes Landgerichtsarztes
zu erlassenund die Dienstesaufgabenzu erweitern.

, §12.
Die DienstesaufgabendesHilfsarzteswerdendurchseineDienstordnung,im übrigen

durchdie Anordnungendes Amtsarztes,demer beigegebenist, bestimmt.

13. .
Die örtlicheZuständigkeitderAmtsärzteund ihrerHilfsärzteerstrecktsich,soweitnichts

anderesbestimmtist, auf den Amtsbezirkder Behörden, für die sie aufgestelltsind.
Die örtlicheZuständigkeitder nach§ 1 Abs.II oderIII bestelltenArzte in derBesorgung
von Geschäftendes amtsärztlichenDienstesbei denDistriktsverwaltungsbehördenbestimmt
sich nachder Anordnung des Staatsministeriums des Innern.
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§ 14. Vergütungfür
einzelne amts=

1Die Vergütungfür die Erledigungder in §§ 1 Abs. IV, 8 bis 12 bezeich=ärztliche
netenDienstgeschäftebemißt sich bei den Amtsärztenund ihren Hilfsärzten im all=Dienstleistun=

. 17.va1902. . .. . . gen.gemeinennachderK. VerordnungvomS#k ss15 überdie Gebührenfür älztliche
Dienstleistungenbei Behörden,bei denHilfsärzten aber nur soweit, als nichts anderes
in der Entschließungüber ihre Anstellungoder in ihrer Dienstordnungvorgeschrieben
wird. Doch wird bei den unter § 8 Abs. II, 1 oder 2 fallendenDienstgeschäfteneine
Gebührfür die Verrichtungnichtgewährt,auchwenndie KostennichtvomStaate, einer
GemeindeodereinerWohltätigkeitsstiftungzu tragensind.
1.Die Bezahlungder nach§ 1 Absl.II bestelltenArzte wird bezüglichdes gefängnis=

ärztlichenDienstesvon demStaatsministeriumder Justiz im Benehmenmit denStaats=
ministerien des Innern und der Finanzen, bezüglichdes amtsärztlichenDienstes bei den
Distriktsverwaltungsbehördenvon dem Staatsministeriumdes Innern im Benehmenmit
demStaatsministeriumderFinanzengeregelt.Soweit einesolcheRegelungnichtgetroffenwird,
insbesonderebei vorübergehenderÜbertragungvon Geschäftendes amtsärztlichenDienstes
bei denDistriktsverwaltungsbehördenin dringendenEinzelfällenbemißtsichdie Vergütung

17. November1902nach§ 8 Abs. I der K. Verordnungvom4. Mguft19106.
l Die Bezahlungder nach§ 1 Abs.III abgeordnetenArzte wird von demStaats=

ministeriumdes Innern im Benehmenmit den Staatsministeriender Justiz und der
Finanzenbestimmt.

« § 15. Ausübungder
!Die Ausübungder Privatpraxis ist denAmtsärztenund ihrenHilfsärztenund denPrivatpraxis.

nach§ 1 Abs. II oderIII bestelltenArztennur soweitgestattet,als siemit der gewissen=
haften Erfüllung ihrer Dienstesaufgabenvereinbar ist; soweit die Ausübung der Privat=
praxis gestattetist, dürfendieAmtsärzteund ihreHilfsärzteauchaußergerichtlicheGutachten
als SachverständigeohnebesondereErlaubnis abgeben.
IIZur Übernahmeder Stelle eines Krankenhausarztesoder eines Kassenarztesbedürfen

dieAmtsärzte und ihre Hilfsärzte der GenehmigungderDienstaufsichtsbehörde;die Ge=
nehmigungist widerruflich. »
IIIDen Hilfsärzten kanndie AusübungderPrivatpraxis sowiedieAbgabeaußergericht=

licherGutachtenin der Dienstordnunguntersagtwerden.

8 16. Übergangs=
· Vorschriften.

Die nach§ 7 oder8 derK. Verordnungvom3. September187)9,betreffendden
ärztlichenDienst bei denGerichts=und VerwaltungsbehördenaufgestelltenStellvertreterdes
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bestimmungen.
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Bezirksarztesgeltenals zur Wahrnehmungdes gefängnisärztlichenDienstesbei denAmts=
gerichtenbestellteArzte im Sinne des § 1 Abs.II und des§ 4 Abf. III dieserVerord=
nung. Sie behaltendie übrigenihnen übertragenenGeschäftedes amtsärztlichenDienstes
einschließlichder öffentlichenImpfung, solangenicht von den beteiligtenStaatsministerien
eineAnderungverfügtwird. Ebenso beziehensie ihre bisherigeVergütungfort, bis von
denbeteiligtenStaatsministeriengemäß§ 14 Abs.II eineandereRegelunggetroffenwird.

8 17..
1Die Verordnungtritt am15. Januar 1912 in Kraft, der § 7 mit derEinschränkung,

daß der Gebrauchder bisherigenDienstsiegelbis zur ihrer Abnützunggestattetbleibt.
IIhit demgleichenZeitpunktewerdendie Ziffer 2 Abs.2 und 3 der Höchst=Landes=

herrlichenVerordnungvom28. Oktober1803, die Bestimmungund Besoldungder Land=
gerichtsärztebetreffend,(Reg.Bl. S. 912), die Ziffer 2b der AllerhöchstenEntschließung
vom24. April 1806 (Reg.Bl. S. 165), die §§ 69 bis 77 der Apothekenordnungvom
27. Januar 1842 (Reg.Bl. S. 257), die K. Verordnung vom 3. September1879 über
denärztlichenDienst bei denGerichts=und Verwaltungsbehörden(GVBl. S. 1081), die
K. Verordnungvom21. Juli 1884 überdieVergütungfür die gefängnisärztlicheTätigkeit
der bezirksärztlichenStellvertreter(GVBl. S. 223) unbeschadetdes § 16, der§ 3 Abs. I
der K. Verordnungvom 17. Dezember1899 überdenVollzug des Impfgesetzes(GVl.
S. 1049), sowiealle sonstentgegenstehendenVorschriftenaufgehoben.

l Das Staatsministeriumdes Innern hat im Benehmenmit den beteiligtenStaats=
ministeriendie erforderlichenVollzugsvorschriftenzu erlassen.

München,den9. Januar 1912.

Luitpold,
Prinz von Gayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr. v.Miltner. Dr. v.Pfaff. Dr. v.Prettreich.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:
Ministerialrat v. Kahr.
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Königliche Verordnung überdie Meldepflichtder Arzte undZahnärzte.

Im NamenSeinerMajestätdesKönigs.

Zuitpold,
JmSsttesEnadengnigtcherPrimvonHayern,

Wir findenUns bewogen,auf Grund des Art. 128 des Polizeistrafgesetzbuchs
vom26. Dezember1871 zu verordnen,was folgt:

§ 1.
Arzte und Zahnärzte,die sich in Bayern zur Berufsausübung,wenn auch nur

vorübergehendniederlassen,haben sich binnen14 TagennachderNiederlassungbei der
Distriktsverwaltungsbehördedes Niederlassungsorts,in Münchenbei der Polizeidirektion,
und bei dem zuständigenBezirksarztepersönlichanzumeldenund sichhierbei über die
Approbationnach§ 29 derGewerbeordnungund bei FührungdesDoktor=oder eines
ähnlichenTitels überdie Berechtigunghiezu.auszuweisen.

§ 2.
Arzte und Zahnärzte,die in Bayern denBeruf ausüben,habenderDistriktsverwal=

tungsbehördedesNiederlassungsorts,in MünchenderPolizeidirektion,einenWechseldes
Wohnortesvor der Anderungmündlichoderschriftlichanzuzeigen.

§ 3.
Die K. Verordnungvom 11. August1873, die AusübungderHeilkundebetreffend,

wird aufgehoben.

München, den 9. Januar 1912.

Luitpold,
Prinz von SLayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr. v. Prettreich.
Auf Allerhöchsten Befehl:

Der General=Sekretärv:
Ministerialratv. Kahr.

4
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BofdienstNachrichten.
Im NamenSeiner Majestätdes Rönigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich Allerhöchstbewogengefunden,
unterm 4. Dezember1911 mit Wirkung

ab 1. Januar 1912
den AushilfsdienerJohann Arbinger

zum K. Bureaudiener in etatsmäßigerWeise
zu ernennen,
dieK. KammermustkerJohannNeupert

undAlbert Meichelt sen. auf ihrAnsuchen
wegennachgewiesenerDienstunfähigkeitin den
dauerndenRuhestandzu versetzenund ihnen
unter Anerkennungder Dienstleistungden
VerdienstordenvomheiligenMichaelIV. Klasse
allergnädigstzu verleihen,
denK. HofmusikerAdolf Ganser wegen

nachgewiesenerDienstunfähigkeitin dendauern=
den Ruhestandzu versetzen,

Gocgle

die Hofmusik=AspirantenLudwigSeiling
und Josef Schmid II und den Obeisten
HermannFehse zuK. Hofmusikernin etats=
mäßiger Eigenschaftzu ernennen;

unterm30. Dezember1911 denOber=
leutnant im K. Infanterie=Leib=Regiment
Erich Freiherrn von Reitzenstein und
den Leutnant im K. 1. Feld=Artillerie=
RegimentMax Freiherrn von Sartor
auf Gansheim auf ihr alleruntertänigstes
Ansuchenzu K. Kammerjunkernzu er=
nennen;

unterm31. Dezember1911 mit Wirkung
ab 1. Januar 1912

denK. KammermusikerMichael Steiger
aufseinAnsuchenwegennachgewiesenerDienst=

versetzenund ihm unter Anerkennungseiner
DienstleistungdenVerdienstordenvomheiligen
Michael IV. Klasseallergnädigstzu verleihen.



GrsetzundVerorduuigs·llul
für das

KönigreichVayern.

Nr. 3.
München, den 13. Januar 1912.

Inhalt:
e vom 11. Dezember 1911, die Besorgung des gerichtlichenHinterlegungswesensdurch die

K. Bank betreffend.—Bekanntmachung vom 8. Januar 1912, das Pfandleih- und Pfandvermittlungs=
ewerbe betreffend.— Bekanntmachung vom 10. Januar 1912, Ausgabe von Schuldverschreibungenauf
o Inhaber betreffend. — Bekanntmachung vom 11. Januar 1912 über den Vollzug der Reichs=

versicherungsordnungim Bereiche der Verkehrsverwaltung.— Hoftitel=Verleihung.— Ordens-Verleihungen.
7—.

Nr. 50616.

Bekanntmachung, die Besorgungdes gerchtichenHinterlegungswesensdurch die K. Bank
etreffend.

##.Staatsministeriumder Instiz.
4. S#aatsministeriumder Finanzen.

Unter Bezugnahmeauf die Bekanntmachungvom 28. Dezember1899 Nr. 42086
(GVBl. S. 1249, JIMl. S. 1115, FMBl. 1900 S. 65) wird hiermitderK. Bank
die Besorgungdes gerichtlichenHinterlegungswesensfür den Bezirk des Amtsgerichts
Pirmasens vom 1. Januar 1912 an übertragen.

München, den 11. Dezember1911.

- J. V.
Dr. v.Miltner. Staatsrat v. Pausch.
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Bekanntmachung, das Pfandverleih-und Pfandvermittlungsgewerbebetreffend.

KR.StaatsministerinmdesKöniglichenHausesunddesAußern.

I. In § 22 der Bekanntmachungvom 11. Februar 1911, das Pfandleihgewerbe
betreffend,(GV l. S. 83) wird der 2. Absatzaufgehoben.

II. In § 4 Absatz1 der Bekanntmachungvom 11. Februar1911, das Pfand=
vermittlungsgewerbebetreffend,(GVBl. S. 94) werdendie Worte „Pfandscheinebei der
Ortspolizeibehörde,"gestrichen:Absatz2 und 3 werdenaufgehoben.

Fernerwerdenin der AnlageMuster 1 (Pfandbuch)zu letztererBekanntmachungdie
Spalte 14 und die Worte „Tag derBevollmächtigungnach § 4 Abs. 2, dann“ in
Spalte22 gestrichen.

München,den8. Januar 1912.

Dr. Graf v.Podewils.
— — — — — —

Nr. 7010a 17.

Bekanntmachun 8, Ausgabevon Schuldverschreibungenauf denInhaber betreffend.

#StaatsministeriumdesInnern.

Der BayerischenLandwirtschaftsbank,e. G. m. b. H. in München, wurdedieGe=
nehmigungerteilt, nachstehende,auf den Inhaber lautende,in Stückezu 5000, 2000,
1000, 500, 200 und100 .X eingeteilteSchuldverschreibungenin denVerkehrzu bringen:
eineweitereSerie (VI) verlosbarerund zu 4% verzinslicherSchuldbriefefür Gemeinde=
darlehen(Kommunalobligationen)im Gesamtbetragevon fünf Millionen Mark.

München,den 10. Januar 1912.

J. A.
Staatsratv. Krazeisen.

Nr. 8/Wvo.

Bekanntmachung über denVollzug der Reichsversicherungsordnungim Bereicheder Verkehrs=
verwaltung.

4# Staatsministeriendes Innern und für Verkehrsangelegenheiten.

Auf Grund des§ 112 derRVO. werdenhinsichtlichder imBetriebederK. B. Ver=
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Aufgabendes Versicherungsamtsübertragen:

pensionskasse).

München, den 11. Januar 1912.

v. Erauendorser.

Hoftitel-Verleihung.

Im NamenSeiner Majestätdes MKönigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich mit AllerhöchsterEntschließung
vom4. Januar 1912 allergnädigstbewogen
gefunden,demBankier Dr.Albert Wasser=
mann in Bambergin seinerEigenschaftals
MitinhaberdesBankhausesA. E. Wasser=
mann in BambergdenTitel „K. Hofbankier“
zuverleihen.

Ordens-Verleihungen.

Im Namen SLeinerMojestätdes Rönigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
nachstehendeOrdensauszeichnungenzu ver=
leihen:
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Dr. v. Srettreich.

I. das Großkreuz des Verdienstordens
der Bayerischen Krone:

demStaatsrat i. o.D. undStaatsminister
der Justiz Dr. Ferdinand Ritter von
Miltner; «

II. das Großkreuz des Verdienstordens
vom heiligen Michael:

demStaatsrat i. o.D. undStaatsminister
desInnernDr. FriedrichRitter von Brett⸗
reich;

III. den Verdienstorden vom heiligen
Michael I. Klasse:

demStaatsrat i. o.D. und Ministerial⸗
direktorimK. StaatsministeriumdesInnern
für Kirchen-undSchulangelegenheitenJoseph
GeorgRitter von Steiner;



IV. das Ehrenkreuz desVerdienstordens unterm31. Dezember1911 demK. Hof=
vomheiligen Michael: sekretärundVorstandderHofkasse,Geheimen

demVorsitzendendes Vorstandesder An= Rat LudwigRitter von Klug in Rücksicht

waltskammerMünchen,lebenslänglichenReichs=aufseineseit50JahrenmitTreueund
rat, Justizrat FriedrichHaas; Eifer geleistetenDienstedas Ehrenkreuzdes

Ludwigsordens.

Druckfehlerberichtigung.
In Nr. 84 vom 24. Dezember 1911 Seite 1369 Zeile 8 von unten überschrift vor

&#8ist § 111 in § 110 zu ändern.

Gocgle



tax-undIlerardnungægtlatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 4.
München, den 22. Jannar 1912.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 13. Januar 1912, die Vorstände der Anwaltskammern betreffend. — Bekanntmachung

vom 17. Jannar 1912, betreffendErgänzung und Anderung der AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnung. —
Hofdienst=Nachrichten. — Ordens=Verleihungen.

Nr. 1602.
Bekanntmachung, die Vorständeder Anwaltskammernbetreffend.

Kl. Staatsministeriumder Justiz.

Die nach den §§ 44, 46 der RechtsanwaltsordnungvollzogenenjüngstenWahlen
habenfolgendenPersonalstandder Vorständeder Anwaltskammernergeben:

I. Vorstand der Anwaltskammer München:

die Rechtsanwälte

1. Justizrat Dr. Karl Buhmann in München, Vorsitzender,
2. JustizratKarl Eckert, K. Advokatin München,stellvertretenderVorsitzender,
3. Justizrat Dr. WilhelmZimmermann in München,Schriftführer,
4. Justizreat Dr. Karl Eisenberger in München, stellvertretenderSchrift=

führer,
6
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Dr. Max Friedländer in München,
Justizrat Karl Halm, K. Advokatin Deggendorf,
Justizrat Dr. Felix Herzfelder in München,
Justizrat JosephLangesee, K. Advokatin Passau,
Franz Freiherrvon Lobkowitz in Tölz,
Justizrat RoderichMayr I in München,

Justizrat HubertPfannenstiel in Straubing,
Justizrat FerdinandPutz in München,

II. Vorstand der Anwaltskammer Zweibrücken:

die Rechtsanwälte

GeheimerJustizrat HeinrichGießen, K. Advokat=Anwaltin Zweibrücken,
Vorsitzender,
Justizrat Karl Merckle, K. Advokat=Anwaltin Frankenthal, stellvertretender
Vorsitzender,
Justizrat Karl Schuler in Zweibrücken,Schriftführer,
Justizrat Eugen Hessert in Zweibrücken,stellvertretenderSchriftführer,
BalthasarBerg, K. Advokat=Anwaltin Landau,
Justizrat David Frenckel, K. Advokat=Anwaltin Kaiserslautern,
Justizrat AugustGrill in Neustadta.H.,
Wilhelm Heußler in Pirmasens,
Justizrat HermannHörner in Kaiserslautern,
Justizrat AlbertMayer in Ludwigshafena.Rh.,
Justizrat Wilhelm Ney, K. Advokat=Anwaltin Landau,
Justizrat Karl Schweickert in Frankenthal,

III. Vorstand der Anwaltskammer Bamberg:

die Rechtsanwälte «

Justizrat Michael Dietz in Bamberg,Vorsitzender,
ChristianMeisner in Würzburg,stellvertretenderVorsitzender,
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Dr. ChristianLangheinrich in Bayreuth, stellvertretenderSchriftführer,
Justizrat Otto Bauer in Schweinfurt,
Justizrat Michael Buhlheller, K. Advokatin Schweinfurt,
Justizrat Dr. Ignaz Freudenthal in Würzburg,
Eduard Meister in Kitzingen,
Justizrat I)r. Johann Baptist Scheick in Bamberg,
Franz Stadelmayer in Aschaffenburg,
Karl Ströbel in Hef.

IV. Vorstand der Anwaltskammer Nürnberg:

die Rechtsanwälte

sitzender,
Justizrat Oskar Bernhold in Regensburg,stellvertretenderVorsitzender,
Justizrat Dr. Sigmund Held in Nürnberg,Schriftführer,
Justizrat LeonhardFrankenburger in Nürnberg,stellvertretenderSchrift=
führer,
Justizrat LeonhardDorsch in Fürth,
Dr. Michael Erlanger in Nürnberg,
Justizrat Max Fleißner in Amberg,
Dr. Karl Geiershöfer in Nürnberg,
Justizrat Ferdinand von Grafenstein in Weiden,
Dr. LudwigGraumannin Nürnberg,

Justizrat Emil Josephthal in Nürnberg,
Justizrat Dr. Karl Schmidt in Fürth,

V. Vorstand der Anwaltskammer Augsburg:

die Rechtsanwälte

Justizrat Max Weigl in Augsburg,Vorsitzender,
HermannSand in Augsburg,stellvertretenderVorsitzender,
Arnold Ohler in Augsburg,Schriftführer,
Wilhelm Pollitz in Augsburg, stellvertretenderSchriftführer,
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5. Justizrat JosephFischer in Nördlingen,
6. Walter Frommel in Augsburg,
7. Justizrat Otto Gessele in Memmingen,
8. Justizrat Martin Heichlinger in Kempten,
9. Karl Käppel in Eichstätt,
10. Franz Reinhold in Augsburg,
11. FriedrichRottenhöfer in Augsburg,
12. Justizrat BernhardWurzer in Neuburga. D.,
13. Dr. Albert Zummermann in Kaufbeuren.

München,den13. Januar 1912.
J. A.

Staatsrat Dr. v. Heule.

Nr.9/vos.
Bekanntmachung, betreffendErgänzungund Anderungder Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrs=

ordnung.

K. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Die AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnung(GVBl. 1909 S. 29) wird, wie
folgt, ergänztund geändert:

Nr. Ia. Sprengstoffe.
1. Pingangsbestimmungen. A. Sprengmirtel.

1. Gruppe. a) Ammoniakfalpetersprenugstoffe.
Hinter dem mit „Ammon=Nobelit1“ beginnendenAbsatzwird eingeschaltet:

Ammon=Nobelit mit den angehängten Buchstaben A, B, C usw.
(Gemengevon Ammoniaksalpeter,Pflanzenmehlen,anorganischenSalzen —
z. B. Alkalichloriden,=carbonaten,silikaten, -sulfaten,phosphaten—, von
Oxalaten der alkalischenErden, aromatischenNitroverbindungen,unter denen
jedochTrinitroverbindungennur bis 5 ProzentderGesamtmengevorhanden
seindürfen,von höchstens4 Prozentmit KollodiumwollegelatiniertemNitro=
glyzerin,auchmit Zusatzvon Glyzerin, und von höchstens5Prozent Alkali=
nitraten).

In dem mit „Gelatine=Astralit“ beginnendenAbsatzwird der Schluß gefaßt:
höchstens2 Prozent Kollodiumwolle,von Pflanzenmehlenund von Nitro=
verbindungender aromatischenReihe, wie MononitronaphthalinoderNitro=
toluolen — hiervon höchstens4 Prozent Trinitrotoluol —, auchmit Zusatz
von Kohlenwasserstoffen).
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Der Eingang des mit „Lignosit 1“ beginnendenAbsatzeswird gefaßt:
Lignosit 1, Gesteins= oder Wetter=Lignosit I, auch mit den an=
gehängten Buchstaben A, B, C usw. (Gemengevon Ammoniak==
salpeter. .. usw. wie bisher).

Der mit „Wetter=Romperite“beginnendeAbsatzwird gefaßt:
Wetter=Romperite und Gesteins=Romperite, auch mit den an=
gehängtenBuchstabenA, B, C usw. (Gemengevonmindestens54 Prozent
Ammoniaksalpeter,höchstens15 Prozent Trinitrotoluol, von Pflanzenmehl,
von höchstens10 ProzentKalisalpeter,von Harz, Kochsalz,Magnesit und
Salmiak, auchmit Zusatz vonhöchstens4 Prozent gelatiniertemNitroglyzerin).

1 Gruppe. b) Organische Nitrokörper.

Unter a#wird in dermit „Trinitrotoluol“beginnendenVorschrifthinter„(Plastrotyl),“
nachgetragen:

fernersogenanntesflüssiges Trinitrotoluol (einbeigewöhnlicherTemperatur
flüssigesneutralesGemischnitrierterToluole) und plastisches Trinitro=
toluol (ein plastischesGemengevon kristallinischemund flüssigemTrinitro=
toluol mit einemGehaltevon höchstens0,5 ProzentKollodiumwolle),

2. Gruppe. b) Chlorat= und Perchloratsprengstoffe.

Vor demmit „Helit“ beginnendenAbsatzwird eingeschaltet:
Helagon (Gemenge von höchstens10 Prozent Kaliumperchlorat, höchstens
5 ProzentZinkaluminium,von aromatischenNitroverbindungen— darunter
höchstens20 Prozentdes Gesamtgemengesan Trinitroverbindungen—, von
neutralenSalpeterarten,ausgenommenKali= und Barytsalpeter,auchmit
Zusatz von Getreide= oder Kartoffelmehl oder ähnlichen Kohlenstoffträgern
sowievon neutralen,die GefährlichkeitnichterhöhendenSalzen).

Vor dem mit „Perilit“ beginnendenAbsatzwird eingefügt:
Peragon (Gemengevon höchstens60 Prozent Kaliumperchlorat,höchstens
4 ProzentZinkaluminium,von aromatischenNitroverbindungen— darunter
höchstens6 Prozent des Gesamtgemengesan Trinitroverbindungen—, von
neutralenSalpeterarten,ausgenommenKali= und Barytsalpeter,auchmit
Zusatz von Getreide=oder Kartoffelmehloder ähnlichenKohlenstoffträgern
sowievon neutralen,die GefährlichkeitnichterhöhendenSalzen).
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—

Bengoylchlorid

München, den 17. Januar 1912.

ofdienst-Machrichten.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
unterm 13. Januar 1912 den K. und
K. OsterreichischenKämmerer und Guts=
besitterOthmar Grafen von Ueberacker
und denK. Kammerjunkerund Regierungs=
assessorim K. StaatsministeriumdesInnern
Karl Freiherrnvon Imhoff zu K. Käm=
merernund denLeutnant im K. 1. Schweren
Reiter=RegimentKarl Grafen von Moy
zum K. Kammerjunker,sämtlicheauf ihr
alleruntertänigstesAnsuchen,zu ernennen.

Orbens-Verleihungen.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm 1. Dezember1911

Gocgle

allergnädigstbewogengefunden,zuMitgliedern
desK. Maximiliansordenszu ernennen:

I. im Gebiete der Wissenschaft:
denK. GeheimenHofrat, ordentlichenUni=

versitätsprofessorDr. Aurel Voß in München,
den K. Geheimen Hofrat, ordentlichen

UniversitätsprofessorDr. Karl Ritter von
Goebel in München,
denK. SächsischenGeheimenRat, ordent=

lichenUniversitätsprofessorDr. Ewald Hering
in Leipzig,

II. im Gebiete der Kunst:
denProfessoranderGroßherzoglichBadischen

Akademieder bildendenKünstein Karlsruhe
GustavSchönleber,
den Maler und Bildhauer Fritz Böhle

in Frankfurt a.M.,
den K. Professor,ArchitektenEmanuel

Ritter von Seidl in München,
den Professor an der K. Akademie der

bildendenKünstein MünchenAngeloJank,
den SchriftstellerDr. GerhardHaupt=

mann in Agnetendorfim Riesengebirge.
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— Vererdumsguult.
für das

Königreich Vayern.

Nr. 5.
München, den 3. Februar 1912.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 31. Januar 1912 über die Einfuhr von Schlachtrindvieh, Schlachtschafenund Schlacht=

schweinen aus Österreich=Ungarn. — Allerhöchste Bewilligung zur Namensänderung.

Nr. 416 a 19.

Bekanntmachung über die Einfuhr von Schlachtrindvieh, Schlachtschafenund Schlachtschweinen
aus Österreich=Ungarn.

K. Staatsministerinmdes Innern.

Das Verbot der Einfuhr von Schlachtrindern, Schlachtschafenund Schlachtschweinen
aus den österreichischenSperrgebietenNr. XVI, XXXIV, XXXV, XXIX, XXX II,
XXVIII und XXXIII (Bekanntmachungenvom29. August,13. Oktober,17. November,
12. Dezember1911 — GVl. S. 1047, 1074, 1146, 1260 —) wird aufgehoben.

München, den 31. Januar 1912.

J. U.
Ministerialrat Henle.

Digitizedby Oo gle üshsr H
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AllerhöchsteGewilligungzur Namens=
änderung.

Im Namen Seiner Majestät des Känigs.

Seine Königliche Hoheit Prinzuit=
pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
mittels Urkundevom 13. Januar 1912,

denK. KämmererundOberregierungsratbei
der K. Regierung von Unterfrankenund
Aschaffenburg,FideikommißbesitzerHubertFrei=
herrn von Gumppeuberg=Pöttmeß=
Oberbrennberg seinem Ansuchenentspre=
chenddie Bewilligung zu erteilen,derRechte
Dritter unbeschadet,sich von nun an „Frei=
herr von Gumppenberg=Peuerbach“
nennenund schreibenzu dürfen.

Berichtigung.

In Nr. 38 vom 10. Juni 1911 Seite 788 Zeile 8 von unten ist Tartarus depuratus
in Tartarus stibiatus zu ändern.

Not iz.
Titelblätter und Inhaltsverzeichnisse des Gesetz- und Verordnungsblattes vom Jahre 1911

gelangten am 20. Jannar 1912 zur Ausgabe.
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celkundycrardnuugngtlatt
für das

KönigreichBayern.

Nr. 6.
München, den 12. Februar 1912.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 4. Februar 1912, die Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnung für die Haupt= und Neben=

eisenbahnenBayerns betreffend.— Bekanntmachung vom 8. Februar 1912, Prinzregent Luitpold Wohl=
tätigkeitsstiftungin Fall betreffend.

Nr. 7/Bn.

Bekanntmachung, dieEisenbahn-Bau= und Betriebsordnung für die Haupt=und Nebeneisen=
bahnenBayerns betreffend.

4#Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Auf die am 8. Februar 1912 zur EröffnungkommendeTeilstreckeFischach—
Langenneufnach der Bahnlinie vonGessertshausen nachEttringen findendie in der
Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnungfür dieHaupt=undNebeneisenbahnenBayerns (Be=
kanntmachungvom 13. April 1905 — GC#Bl. 1905 S. 251—) enthaltenenBestim=
mungenfür NebenbahnenAnwendung.

München,den4. Februar 1912.

v. Franendorfer.
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Nr. 3635/2.

Bekanntmachung, PrinzregentLuitpoldWohltätigkeitsstiftungin Fall betreffend.

fl. Staatsministerinmdes Innern.

Im NamenSeinerMaojestätdesKönigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern

Verweser, haben allergnädigstzu bestimmengeruht, daß die Urkundevom 7. De=
zember1910 überdie PrinzregentLuitpoldWohltätigkeitsstiftungin Fall (GWVl. 1910
S. 1124/5 durch folgendeBestimmungenergänztwerde:

1. In § 4 Ziff. I ist hinterAbs. 1 folgenderAbsatz2 einzuschalten:
Kann diesesAnteilsverhältnisin einemder drei Forstamtsbezirkemangels

der erforderlichenKinderzahl nicht eingehaltenwerden,so sind für das betreffende
Jahr die Anteile der anderenForstamtsbezirkeentsprechendzu erhöhen.

2. In § 4 Ziff. II ist als 2. Abs. anzufügen:
Die Bestimmungin Ziff. I, Abs. 2 findetgleichmäßigeAnwendung.

München, den 8. Februar 1912.

J. A.
Staatsratv. Krazeisen.
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tax-undIlerurdnungngtlatx
für das

KönigreichBayern.

Nr. 7.
München, den 17. Februar 1912.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 13. Februar 1912, die K. Bayerischen Post= und Telegraphenanstalten betreffend.—

Besetzung der Disziplinargerichte für nichtrichterliche Beamte. — Allerhöchste Genehmigung, die Wahl einer
Hofdame Ihrer Kaiserlichen und Königlichen Hoheit der Prinzessin Isabella Maria, Gemahlin Seiner
Königlichen Hoheit des Prinzen Georg von Bayern betreffend. — Staatsdienst=Nachrichten. — Allerhöchste
Bewilligung zur Namens und Wappenvereinigung.

Nr. 23/153.

Bekanntmachung, die K. BayerischenPost=und Telegraphenanstaltenbetreffend.

fl. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

In dem Stand der K. BayerischenPost= und Telegraphenanstaltensind die im
folgendenaufgeführtenAnderungeneingetreten.

München,den 13. Februar 1912.

J. V.
Staatsrat Dr. Frhr. v. Schacky.

10
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OberpostdirektionsbezirkBamberg:

» Landshut:

„ München:
„ Nürnberg:
„ Regensburg:
„ Speyer:
„ Würzburg:

Langenbach(Oberfranken),Reichenbachb. Teuschnitz,
Schwarzenhammerund St. Johannis;
Mittich, Thalhausen(Oberbayern)und Waldhausen
(Oberbayern);
Höllriegelskreuth;
Elbersroth;
Petolzhofen,Wackersdorfund Walhallastraße;
Haardt(Pfalz),HinterweidenthalundHochdorf(Pfalz);
Leidersbach.

OberpostdirektionsbezirkAugsburg:

» Bamberg:

„ Landshut:

Gocgle

Ammerfeld,Bergheimb. Wittislingen, Blossenau,
Bocksberg,Daiting,Deisenhausen,Deuringen,Emers=
acker,Eurishofen,Gunzesrieder=Säge,Hellengerst,
Hirschdorf,Hollenbachb.Aichach,Ingstetten(Bayern),
Kleinweiler=Hofen,Laugna,Mittelbergb.Oy, Ober=
maiselstein,Ottacker,Pflugdorf, Radegundis,Rechtis,
Rögling, Rothkreuz(Algäu), Rückholz,Schorn,Wal=
tenhofenb. Füssen,Warching,Wehringen,Wiedmar,
Wildbergb. Görisried und Wildenroth;
Busbach, Döllnitz (Bayern), Doos (Oberfranken),
Gösmes,Heinersreuthb. Bayreuth,Hochstahl,Kir=
chenpingarten,Limmersdorf,Neuengrün,Neureuthb.
Creußen,Neustädtleina.Forst, Ramsenthal,Schnaid,
Schönfeldb.Hollfeld,Stappenbach,Tiefenpölz,Unter=
waiz, Wölkendorf,WolfersgrünundWurlitz;
Bernried b. Metten, Fürholz, Grafling, Haag b.
Freising, Haarbach b. Vilsbiburg, Haberskirchen,
Haining(Oberbayern),Johannesbrunn,Kirn (Nieder=
bayern),Kröhstorf,Lohkirchen,Maitenbeth,Marga=
rethenthann,Mietraching (Niederbayern),Moos b.
Langenisarhofen,Münchham,Nöham,Obergessenbach,
Oberkreuzberg,Otterskirchen,Racherting,Reischach,



Nr. 7.

OberpostdirektionsbezirkMünchen:

„ Nürnberg:

„ Regensburg:

„ Speyer:

„ Würzburg:

Gocgle
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Rohrstetten,Roßbachb. Arnstorf, Steinberg (Nieder=
bayern),Thalberg,Türkenfeld(Niederbayern),Unter=
iglbach, Unterrohrbach,Walburgskirchen,Weichs
(Niederbayern),Wildthurn, Zangbergund Zell b.
Eggenfelden;

Enzelhausen,Euernbach,Hetten,Neuaubing,Straß
b. Teisendorf, Unterpfaffenhofen=Germering,Utten=
hofen(Oberbayern),Vagen und Vierkirchen;

Baudenbach,Buxheim(Mittelfranken),Demantsfürth,
Egweil, Elbersroth,Meinheim,Nassenfels,Neudorf
(Mittelfranken),Oberhöchstädtb.Dachsbach,Rauschen=
berg(Bayern), Reinhardshofen,Schönbergb. Lauf,
Unterampfrach,Unterkönigshofen,WeinsfeldundWell=
heim;

Demling, Oberbibrach,Neukirchenb. Schwandorf,
Pilmersreutha. Straße, Roggenstein,Tremmersdorf,
Tröbes,Weihern,Wolferszell,Wondreb;

Althornbach,Beeden,Blankenborn,Bledesbach,Bruch=
hof (Pfalz), Dackenheim,Darstein,Ehweiler,Eß=
weiler,Frohnhofen(Pfalz), Haschbachb. Theisberg=
stegen,Herxheimweyher,Kerzenheim,Kleinfischlingen,
Krähenberg,Langenberg(Pfalz), Ludwigsthalb.
Mittelbexbach,Ludwigsthalb. Pirmasens, Obersülzen,
Reichsthal(Pfalz), Roschbach,Rosenthalerhof,Salz=
woog,Schellweiler,Schönborn(Pfalz), Spirkelbach,
Stahlberg,VölkersweilerundWörsbach;

Brücken(Unterfranken),Dampfach,Falsbrunn, Gar=
stadt, Geusfeld, Hausenb. Schonungen,Hergols=
hausen,Junkersdorfb. Rügheim,Kerbfeld, Kloster
St. Ludwig, Lebenhan,Machtilshausen,Mainsond=
heim,Manau, Ostheim(Unterfranken),Soden(Bayern),
Theinheim,Unfinden,Untererthal,Versbach,Winds=
hausen(Bayern)und Wustviel. 10⸗
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II. Aufhebungen.
a) Postanstalten.

OberpostdirektionsbezirkAugsburg: Baherdilling;
„ Bamberg: Kaiserhammerund Schüttersmühle;
„ Landshut: Möding;
„ Speyer: Hoheneckenund Kaltenbach.

b) Telegraphenanstalten.
OberpostdirektionsbezirkAugsburg: Baherdilling,Nellenbruckund Pfeiffermühle;

„ Bamberg: Schüttersmühle;
„ Landshut: Möding und Mödlsbach;
» München: Wurzhüttea. Spitzingsee;
„ Speyer: Hohenecken.

SGesetzungderDiHiplinargerichtefür nichtrichterlicheGeamte.

Im NamenSeiner Majestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern

Verweser, habenSich allergnädigstbewogengefunden,am 9. Februar 1912 mit
sofortigerWirksamkeitbei demDisziplinarhofund bei denDisziplinarkammernfür nicht=
richterlicheBeamtedie nachbezeichnetenBeamtenzu Mitgliedernund stellvertretendenMit=
gliedernauf die Dauer des von ihnen bekleidetenHauptamts zu ernennen:

I. bei dem Disziplinarhofe für nichtrichterlicheBeamte

1. aus dem Geschäftskreisedes Staatsministeriumsdes KöniglichenHauses und
des Außern

zu stellvertretendenMitgliedern: den GeheimenRegistratorim Staats=
ministeriumdes KöniglichenHauses und des Außern Ernst Müller,
denRegierungsregistratorin diesemStaatsministeriumAlfred Bischoff;

2. aus demGeschäftskreisedes Staatsministeriumsder Justiz
zu stellvertretendenMitgliedern:denDirektoram LandgerichteMünchen1
Karl Aschenbrenner, denGerichtsvollzieherNikolausSchoedel in
München;

3. aus demGeschäftskreisedes Staatsministeriumsder Finanzen
zum stellvertretendenMitgliede: denRevisionsoberaufseherJosephStadler
in München;

Gocgle
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4. aus demGeschäftskreisedes Staatsministeriumsfür Verkehrsangelegenheiten
a) zum Mitgliede: den Regierungsrat der EisenbahndirektionMünchen

Johann Hertl, «
b) zum stellvertretendenMitgliede: denOberlokomotivführerder Betriebswerk=
stätte 1IMünchenFriedrichLöffler;

5. aus demGeschäftskreisedesKriegsministeriums
zum Mitgliede: den Intendanturratder Intendantur I. Armee=Korps
Dr. Oskar Koch;

II. bei der DisziplinarkammerMünchen
1. aus demGeschäftskreisedes Staatsministeriumsder Justiz

a) zu Mitgliedern:denDirektor amLandgerichteMünchenII LorenzArnold
und denDirektordesZuchthausesStraubing Franz Kohl,

b) zu stellvertretendenMitgliedern:denII. StaatsanwaltbeidemLandgerichte
MünchenI Dr. Karl Haß, den Gefängnisverwalterim Gerichtsgefängnis
am Neudeckin MünchenFranz Bußmann;

2. aus demGeschäftskreisedes Staatsministeriumsdes Innern
zu Mitgliedern: den Regierungs=und Medizinalrat der Regierungvon
Niederbayern,Kammer des Innern, Dr. Heinrich Neidhardt, den
Regierungs=und Baurat der Regierungvon Niederbayern,Kammerdes
Innern, FriedrichMoroff;

3. aus demGeschäftskreisedesStaatsministeriumsfür Verkehrsangelegenheiten
a) zum Mitgliede: denPostverwalterMax Scharrer in München,
b) zu stellvertretendenMitgliedern:denOberpostinspektorderOberpostdirektion
MünchenHans Müller, den Oberpostrat,Vorstand des Postamts
München2, Johann NepomukHebensperger, denWagenwärterder
WagenmeistereiMünchen=LaimHermannSelk, denBriefträgerMartin
Hornung in München;

4. aus demGeschäftskreisedesKriegsministeriums
zum Mitgliede: den Proviantamtsdirektor, Vorstand des Proviantamts
München,RechnungsratKarl Hoster;

III. bei der DisziplinarkammerZweibrücken
1. aus demGeschäftskreisedes Staatsministeriumsder Justiz

a) zumMitgliede:denDirektoramLandgerichteZweibrückenWilhelmPlauth, «
b) zu stellvertretendenMitgliedern: den stellvertretendenDireltor bei dem

LandgerichteZweibrückenAnton Bachl, den II. Staatsanwalt bei dem
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LandgerichteZweibrückenGeorg Bauer, denGefängnisverwalterGustav
Pfiffer in Zweibrücken;

2. aus demGeschäftskreisedes Staatsministeriumsdes Innern
zumMitgliede: denRegierungs-undVeterinärratderRegierungderPfalz,
Kammerdes Innern, Dr. Ernst Nopitsch;

3. aus demGeschäftskreisedesStaatsministeriumsdes Innern für Kirchen-und
Schulangelegenheiten

zum stellvertretendenMitgliede: den Gymnasiallehreram humanistischen
Gymnasiumin SpeyerDr. KonradEngelhardt;

4. aus demGeschäftskreisedesStaatsministeriumsder Finanzen
a) zuMitgliedern:denOberzollinspektor,VorstanddesHauptzollamtsLandaui. Pf.,
HeinrichBeck, denRegierungsrat,VorstanddesRentamtsKaiserslautern,
Jakob Dreyer,

b) zum stellvertretendenMitgliede: den RentamtssekretärKarl Frohn in
Ludwigshafena.Rh.;

5. aus demGeschäftskreisedes Staatsministeriumsfür Verkehrsangelegenheiten
zu stellvertretendenMitgliedern:denRangiermeisterderBahnhofverwaltung
I. Klasse in Ludwigshafena. Rh. Daniel Emmert, denWagenwärter
der BetriebswerkstätteLudwigshafena.Rh. Philipp Käppler;

6. aus demGeschäftskreisedes Kriegsministeriums
a) zum Mitgliede: den Garnisonverwaltungs=Oberinspektor,Vorstand der
GarnisonverwaltungZweibrücken,LeonhardGender,

b) zum stellvertretendenMitgliede: denMilitär=Bauamtmann,Vorstanddes
Militärbauamts Landau II, Florenz Kaiser;

IV. bei derDisziplinarkammerBamberg
1. aus dem Geschäftskreisedes Staatsministeriums der Justiz

a) zumMitgliede: den Direktor am LandgerichteBamberg, Otto Acker,
b) zu stellvertretendenMitgliedern: denDirektor am LandgerichteBamberg
Karl Stadelmayer, denII. Staatsanwalt beidemLandgerichteBamberg
Dr. HeinrichTeicher;

2. aus dem Geschäftskreisedes Staatsministeriums des Innern
a) zum Mitgliede: denOberregierungsratderRegierungvonUnterfrankenund

AschaffenburgHubert Freiherrn von Gumppenberg=Peuerbach,
b) zum stellvertretendenMitgliede: denBauführer des Straßen=und Fluß=
bauamtsBambergAndreasSchuberth;
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3. aus demGeschäftskreisedes Staatsministeriumsdes Innern für Kirchen=und
Schulangelegenheiten

zu Mitgliedern: denGymnasialrektoram Alten Gymnasiumin Bamberg
Dr. Anton Reiter, den Konrektor am Alten Gymnasium in Bamberg
Dr. Karl Neff;

4. aus demGeschäftskreisedesStaatsministeriumsder Finanzen
zumMitgliede: denRentamtmann,Vorstanddes LandrentamtsBamberg,
Franz Braunhofer;

5. aus demGeschäftskreisedesStaatsministeriumsfür Verkehrsangelegenheiten
a) zum Mitgliede: den Eisenbahnsekretärder BahnstationBambergJoseph
Schönauer,

b) zum stellvertretendenMitgliede: den Eisenbahnsekretärder Güterstation
BambergSebastianButterhof;

V. bei der DisziplinarkammerNürnberg
1. aus demGeschäftskreisedes Staatsministeriumsder Justiz

a) zum Mitgliede: denObersekretäramOberlandesgerichteNürnberg,Kanzlei=
rat JosephReitz,

b) zu stellvertretendenMitgliedern: denDirektor am LandgerichteNürnberg
Heinrich Cnopf, den Gefängnisverwalter bei den Gerichtsgefängnissenin
NürnbergHeinrichWitte;

2- aus demGeschäftskreisedes Staatsministeriumsdes Innern für Kirchen=und
Schulangelegenheiten

zum stellvertretendenMitgliede: denSeminarlehreran derLehrerbildungs=
anstaltin EichstättJohann Lang; «

3. aus demGeschäftskreisedes Staatsministeriumsder Finanzen
zumstellvertretendenMitgliede: denForstmeisterFranzSchuster in Roding;

4. aus dem Geschäftskreisedes Staatsministeriums für Verkehrsangelegenheiten
a) zu Mitgliedern: den Eisenbahnsekretärder Bahnstation Nürnberg Haupt=
bahnhofJohann Wolf, denZugführerder BahnstationNürnbergHaupt=
bahnhofMatthäus Küffner,

b) zum stellvertretendenMitgliede: denLokomotivführerder Betriebswerkstätte
Nürnberg HauptbahnhofJohann Martin Christian Reiß,

VI. bei der DisziplinarkammerAugsburg
1. aus demGeschäftskreisedes Staatsministeriumsder Justiz

a) zum Mitgliede: denDirektoram LandgerichtAugsburgMax Hoffmann,
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KaisheimAlois Gmelch;

den Brandversicherungsinspektor,Ober=

Schulangelegenheiten

Karl Neidert;
den Kassier der Filialbank Augsburg

Heinrich Schmidt,

MllerhöchsteGenehmigung,
die Wahl einer Hofdame Ihrer Kaiserlichen und König=
lichen Voheitder Prinzessin Jsabella Maria,
Gemahlin Seiner Königlichen Hoheit des prinzen

Gerorg von Sayern, betreffend.

Im NamenLeinerMajestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenunterm 14. Januar 1912 der von
Seiner KöniglichenHoheit demPrinzen Georg
von Bayern getroffenenWahl der Gräfin

Gocgle

Ida von Spreti, als HofdameIhrer
Kaiserlichenund KöniglichenHoheit der
Prinzessin Isabella Maria die Allerhöchste
Genehmigungzu erteilengeruht.

Staatsdienst-Nachrichten.

Im NamenSLeinerMajestätdes Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenAllerhöchstSich bewogengefunden,



unterm 10. Februar 1912 den Staatsrat
i. o.D. und Staatsministerdes Königlichen
Hauses und des AußernDr. Grafen von
Podewils=Dürniz seinerBitte entsprechend
von der Leitung diesesMinisteriums unter
wärmsterAnerkennungseinerausgezeichneten,
treuenund mit seltenerHingebunggeleisteten
hervorragendenDiensteund unterVerleihung
des HausritterordensvomheiligenHubertus
z enthebenund ihn unterEinreihungin die
Zahl der Staatsräte i. a. o.D. und unter
Belassung des Titels und Ranges eines
K. Staatsministers in den Ruhestandzu
versetzen;
denK. Kämmerer,lebenslänglichenReichsrat

derKroneBayern,GeheimenRat undUniversi=
tätsprofessorDr. GeorgFreiherrnvon Hert=
ling zum Staatsrate i. o.D. und Staats=
ministerdesKöniglichenHausesunddesAußern
zu ernennen;

unterm 12. Februar 1912
J.

1. den Staatsrat i. o. D. und Staats=
minister der Justiz Dr. FerdinandRitter
von Miltner,
2. den Staatsrat i. o. D. und Staats=

minister des Innern Dr. Friedrich Ritter
von Brettreich,
3. den Staatsrat i. o. D. und Staats=

minister des Innern für Kirchen=und
SchulangelegenheitenDr. Anton Ritter
von Wehner,
4. den Staatsrat i. o. D. und Staats=

minister der Finanzen Dr. Hermann Ritter

von Pfaff,
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5. den Staatsrat i. o. D. und Staats=
ministerfür VerkehrsangelegenheitenHeinrich
Ritter von Frauendorfer

ihrerBitte entsprechendvon derLeitungdieser
MinisterienunterwärmsterAnerkennungihrer
ausgezeichneten,treuenund mit aufopfernder
HingebunggeleistetenDienstezu enthebenund
sieunterEinreihungin dieZahl derStaatsräte
im außerordentlichenDienstein denRuhestand
zu versetzen;

II.

1. denlebenslänglichenReichsratderKrone
Bayern, Präsidenten des Obersten Landes=
gerichts,Heinrich Ritter von Thelemann
zum Staatsrat i. o.D. und Staatsminister
der Justiz,

2. denK. Kämmerer,lebenslänglichenReichs=
rat der KroneBayern, Dr. Max Freiherrn
von Soden=Fraunhofen zum Staatsrat
i. o.D. und Staatsministerdes Innern,
3. denMinisterialratimStaatsministerium

desInnern fürKirchen=undSchulangelegen=
heitenDr. EugenRitter von Knilling zum
Staatsrat i. o.D. und Staatsministerdes
InnernfürKirchen=undSchulangelegenheiten,
4. denStaatsrat i. o. D. und Kronanwalt

Georg Ritter von Breunig zum Staats=
minister derFinanzen,

5. denPräsidentender Eisenbahndirektion
NürnbergLorenzRitter von Seidlein zum
Staatsrat i. o.D. und Staatsministerfür
Verkehrsangelegenheiten
zu ernennen.

11



AllerhöchsteBewilligungzurNamens=
undWappenvereinigung.

Im NamenSeiner Majestätdes fnigs.

Seine Königliche Hoheit Prinzuit=
pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
mittels Urkundevom20. Januar 1912 dem

Goosle

K. PreußischenOberstleutnanta.D. Eugen
von Haniel als bayerischemStaats=
angehörigendie nachgesuchteBewilligungzu
erteilen,der RechteDritter unbeschadet,sich
mit seinenrechtmäßigenNachkommenkünftighin
„von Haniel=Niethammer“ zu nennen
und zu schreibenund das von Haniel'sche
Wappen mit dem freiherrlichvon Niet=
hammer'schenvereinigtzu führen.



Gesetz-undWerordnungagzlall
für das

Königreich Bayern.

Nr. 8.
München, den 19. Februar 1912.

Inhalt:
Bek anntmachung vom 19. Februar 1912, die Einberufung des Landtags betreffend.

Bekanntmachung, die Einberufung des Landtags betreffend.

Im MamenSeiner Majestätdes Königs.

Luitpolb,
ronGottesGnadenKoniglicherPrinzvonBayern,

Regeut.
Wir haben beschlossen,den Landtag auf

Dienstag, den 27. Februar 1912
einzuberufen.

12
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Wir befehlenden Regierungen,Kammern des Innern, alle aus ihrem Kreise
berufenenAbgeordnetenfür die zweiteKammer sogleichunterMitteilung einesAbdruckes
dieseröffentlichenAusschreibungaufzufordern,sichrechtzeitigin derHaupt=undResidenzstadt
einzufinden.

Ort und Stunde der Eröffnung sowie dieFormen, unter denensie stattfindet,werden
bei der Anmeldungbekanntgegebenwerden.

Berchtesgaden,den 19. Februar 1912.

Luitpold,
Prinz von #Layern,

desKönigreichsBayern Verweser.

Dr. Freiherr v. Hertling. Dr. Freiherr v. Soden-Fraunhofen. v. Thelemann. v. Ereunig.
v.Seidlein. Dr. v. Auilling. Staatsrat v.Schoch.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:
Ministerialrat v. Kahr.

Cocgle



roh-undglerarduungngklatk
für das

KönigreichVayern.

Nr. 9.
München, den 22. Februar 1912.

Inhelt:
Bekanntmachung vom 14. Februar 1912, Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber betreffend. —

Bekanntmachung, die Ernennung des erstenPräsidenten der Kammer derReichsräte betreffend. — Staats=
dienst=Nachrichten. — Auszug aus der Adels=Matrikel des Königreiches.

Nr. 3015; 1.

Bekanntmachung, Ausgabevon Schuldverschreibungenauf denInhaber betreffend.

K. Staatsministerinmdes Innern.

Mit Ministerialentschließungvon heuteist genehmigtworden, daß die Stadtgemeinde
München 4% ige Schuldverschreibungenauf den Inhaber im Gesamtbetragevon
15.000000 Mark (FünfzehnMillionenMark) und zwar Stückezu 5000, 2000, 1000,
500, 200 und 100 AM in denVerkehrbringe.

München, den 14. Februar 1912.

J. A.
MinisterialratHenle.

13
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Nr. 3536a 1. .

Bekanntmachung, die Ernennungdes erstenPräsidentender KammerderReichsrätebetreffend.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern
Verweser, habenSich unterm19. Februar 1912 allergnädigstbewogengefunden,in
RücksichtaufArt. 1 desGesetzesvom28. Mai 1852, dieErnennungdes erstenPräsidenten
der Kammer der Reichsrätebetreffend,den Standesherrn und erblichenReichsratKarl Ernst
Grafen Fugger von Glött für dieDauer des auf den27. Februar1912 einberufenen

Staatedienst=Nachrichten.
Im NamenSeiner Majestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm 17. Febrnuar1912
Allerhöchstbewogengefunden,
1. denStaatsrat im ordentlichenDienst

und Kriegsminister,K. Kämmerer,General=
oberstund GeneraladjutantenKarl Grafen
von Horn seiner Bitte entsprechendvon
der Leitung des Kriegsministeriumszu ent=
hebenund ihmunterEinreihungin dieZahl
der Staatsräte im außerordentlichenDienst
und unterhuldvollsterAnerkennungderhervor=
ragendenVerdiensteganz besonderswährend
seinesWirkensals Kriegsminister,denHaus=
ritterordenvom heiligenHubertus zu ver=
leihen; «
2. denGeneralder KavallerieundKom=

mandierendenGeneral III. ArmeekorpsOtto
Freiherrn Kreß von Kressenstein zum

Gocgle

Staatsrat im ordentlichenDienstundKriegs=
ministerzu ernennen.

Auszugaus derAdels· Matrikel
des Königreiches.

Der Adels=Matrikelwurdeneinverleibtfür
ihre Personals InhaberdesVerdienstordens
der BayerischenKrone bei der Ritterklasse
am 10. Februar 1912:
der Ministerialdirektorim K. Staats=

ministerium des Innern und Vorstand der
K. OberstenBaubehördeRichardRitter von
Reverdy sub Lit. R, Fol. 75, AktNr. 3114,
derMinisterialratimK. Staatsministerium

der FinanzenAndreasRitter von Stöckle
sub Lit. S, Fol. 167, Akt Nr. 3114,
derSenatspräsidentdesBayerischenSenates

beimReichsmilitärgerichtDr. GottlobRitter
von Weigel in Berlin sub Lit. W, Fol. 69,
Akt Nr. 3114.



riet-undYerardnungg-Ltlatt«

Königreich Bayern.

Nr. 10.
München, den 28. Februar 1912.

Inhalt *
Bekanntmachung vom 22. Februar 1912, den Vollzug des Reichserbschaftssteuergesetzesvom 3. Juni 1906 be=

treffend. — Bekanntmachung vom 24. Februar 1912, die Zusammensetzungdes K. Landesversicherungsamts
betreffend. — Bekanntmachung vom 25. Februar 1912, Auflösung einer Forstdienststelle betreffend. —
Königlich Allerhöchste Genehmigung zur Annahme fremder Dekorationen.

Nr. 5567.

Bekanntmachung, den Vollzug des Reichserbschaftssteuergesetzesvom 3. Juni 1906 betreffend.

« K. Staatsministeriumder Finanzen.

Auf Grund des § 10 Abs.7 und des§ 33 Abs.4 der Ausführungsbestimmungen
des Bundesrats zum Reichs=Erbschaftssteuergesetze(Bundesratsbeschlußvom 8. April 1911,
GBl. S. 289) werdenmit Wirkungvom1. April 1912 an nachstehendeVorschriftenerlassen:

1. An Stelle der ErbschaftssteuerhauptlistenundErbschaftssteuernachtragslistenA undB
(§§ 10 und 33 der Ausführungsbestimmungendes Bundesrats zum Reichs=Erbschafts=
steuergesetz)ist für jedes der beidenHalbjahredesReichsrechnungsjahrseineErbschafts=
steuerlistenach dem anliegendenMuster zu führen.

2. In die Steuerliste sind die in demHalbjahr eingetretenenErbfälle undangefallenen
Schenkungeneinzutragen, soweit sie bis zum Abschlusseder Liste dem Rentamte bekannt
gewordensind. Einzutragen sind auchdie Erbfälle und Schenkungen,bei denenein ein=
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gestelltesSteuerermittelungs=oderErhebungsverfahrenwiederaufzunehmenist, sowiedie
Erbfälleund Schenkungen,die in dieÜberwachungslisteaufgenommenwordensind, wenn
derGrund der Aussetzungder Erbschaftssteuererhebungweggefallenist.

3. SteuerpflichtigeErbfälleund Schenkungen,die nicht bis zum Abschlusseder Erb=
schaftssteuerlistedurchEinzahlung der Steuer, durch erwieseneUneinbringlichkeiteinzelner
odersämtlicherSteuerbeträgeoderdurchSicherheitsleistungin denFällender§§ 21 bis23, 26
des Gesetzesvollständigerledigt sind, sind in die nächstelaufendeErbschaftssteuerlistezu
übertragen.Das gleichegilt von Erbfällenund Schenkungen,welchedemRentamtezu
spätbekannt gewordensind, um in die ErbschaftssteuerlistedesHalbjahrs, in demder
Erblassergestorbenist oderdie Schenkungerfolgtist, aufgenommenzu werden.

4. Die Erbschaftssteuerlisteist nachAblauf des Halbjahrs, auf das sie lautet, noch
9 Monate für die Aufnahmeund Erledigungder Steuerfälleoffenzu halten.

5. Nach Ablauf der Frist ist die Erbschaftssteuerlisteabzuschließenund mit einer
Bescheinigungdes Amtsvorstandeszu versehen,daß sämtlichein die Erbschaftssteuerliste
einzutragendenSteuerfälleaufgenommenund daß diejenigender eingetragenenSteuerfälle,
die bis zum Abschlusseder Liste unerledigtgebliebensind, in die nächstelaufendeErb=
schaftssteuerlisteübertragenwordensind.

6. Die Regierungsfinanzkammernwerdenermächtigt,für einzelneRentämteranzu=
ordnen,daß an Stelle der halbjährigenErbschaftssteuerlistenfür das ganzeRechnungsjahr
nur eineErbschaftssteuerlistegeführtwird.

München,den22. Februar 1912.

U.Breunig.
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K. Reutamt

Erbschaftsstenerliste
betreffend

denErwerb von Todeswegenund SchenkungenunterLebenden

für das te Balbjahr des Rechnungsfahrs19

Anleitung zumGebruuche.
I. Die Spalten 1 bis 7 sind sofort auszufüllen, die Spalten 8 bis 11 und 13 erst nach vollständiger Erledigung des
Erbfallsoder der Schenkung.

2. In Spalte 8 ist anzugeben, ob gesetzlicheErbfolge stattgefunden hat oder ob der Erwerb auf einer Schenkung oder
Verfügungvon Todeswegenberuhtunter nähererBezeichnungder letzteren.

3. Die Spalte 9 ist zu streichen,wenn der Gesamtbetragdes Nachlassesoder derSchenkungnicht zur Ermittelung
gekommenist.

4. Die Spalte 10 ist mit dem Vermerke „steuerfrei" auszufüllen, wenn sich auf Grund der Ermittelungen die Steuer=
freiheit ergeben hat. Sie ist zu streichen, wenn ein steuerpflichtiger Erwerb zunächst nicht vorliegt und die Über.
wachungdes Erbfalls oder der Schenkung erfolgt.

5.Im Falle der Pauschversteuerungunterbleibt die Ausfüllung der Spalte 9. In Spalte 14 ist ein entsprechender
Vermerk unter Bezeichnung der Entscheidung der obersten Landesfinanzbehörde zu machen, durch welche die Pausch:
versteuerunggenehmigtworden ist.

5. Beim Abschluß der Steuerliste sind hinsichtlich der unerledigten Erbfälle und Schenkungen nur die Spalten 12 und 14
auszufüllen.

Gocgle
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Nummer Bei einem Erwerbe von Todeswegen:

Nr. Name, Stand und Wohnort Todesta
des der desErblassers - Angabe

Lfd. Verzeich. vorher=
- decdekuissesschw . desNr. den Bei Schenkungen unter Lebenden:

der Erwerbsgrundes
Toten- Toten⸗ *.“ Steuer=

Schen= .liste beiliste kungen liste Name,Stand undWobnort Ta
unter a) des Schenkers derScen un

Lebenden b) des Beschenkten 9

1 2 3 4 5 WD 6 D5 8
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Der Der
4 Erbfall Erbfall Der

ueine Gesamtbetrag oderdie oderdie Steuerbetrag Grund,warumderErbfall
de d SchenkungSchenkung ist -oderdieSchenkungnochnichtvollständig

ermittelten er wird in derJ ist in eine ingein uͤber spãtere eingetragen erledigt ist.
Nachlasses gezahlten . in dasoder wachungs=Steuerliste * Hinweisauf etwaigeErinnerungen.

Steuer liste über= Sollbuch
der Schenkung weitergeführt 10mmen unter Sonstige Bemerkungen.

unter unter Nr.
Nr. Nr.

MarkPf.Mork pf. - -
5 10 11 12 13 14

#
.

15
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Nr. 131b 5.
Bekanntmachung, die ZusammensetzungdesK. Landesversicherungsamtsbetreffend.

Kl. StaatsministeriumdesInnern.

Im NamenFSeinerMajestätdesKönigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern

Verweser, habenSich allergnädigstbewogengefunden,mitWirkungvom1. März 1912 ab
1. denK. Staatsministerdes Innern für Kirchen=und Schulangelegenheitenund
Staatsrat i. o.D. Dr. Eugen von Knilling seinemalleruntertänigstenAn=
suchenentsprechendvon demNebenamteinesständigenMitglieds desK. Landes=
versicherungsamtsunter wohlgefälligerAnerkennungder in diesemNebenamte
geleistetenersprießlichenDienste zu entheben,

2. zum ständigenMitgliededesK. LandesversicherungsamtsdenK. Oberregierungsrat
im K. Staatsministeriumdes Innern für Kirchen=und Schulangelegenheiten
Richard Hendschel zu ernennen.

München, den 24. Februar 1912.
Dr. Frhr. v.Soden#-Frannhofen.

Nr. 5992.
Bekanntmachung, Auflösung einer Forstdienststellebetreffend.

4. Staatsministerinmder Finanzen,
Ministerial-Forstabteilung.

Im NamenSeinerMajestätdesKönigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern

Verweser, haben mit AllerhöchsterEntschließung vom 22. Februar 1912 anzuordnen
geruht,daß beginnendvom 1. März 1912 dieForstamtsassessorstellebeimForstamt Anzing
aufgelöstwerde.

München,den25. Februar 1912.
v. Breunig.

RöniglichAllerhöchsteGeuehmigungzur
AnnahmefremderDekorationen.

offiziantenKarl Huber und demg. Hof=
lakaien Adolf Kolb die Bewilligung zur

Im NamenLeiner Mojestätdes Rönigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich unterm 15. Februar 1912
allergnädigstbewogengefunden,demK. Hof=
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Annahmeund zum Tragen der ihnenvon
Seiner Majestät dem König von Groß=
britannien und Irland verliehenensilbernen
Medaille des K. GroßbritannischenKönigin
Viktoria=Ordenszu erteilen.



Greis-undyerarduungngtlall
für das

Königreich Bayern.

Nr. 11.
München, den 29. Februar 1912.

Inhalt:
Königliche Verordnung vom 24. Januar 1912, die Verleihung und Führung von Hoftiteln betreffend. —

—8 Verordnung vom 23. Februar 1912, Gebühren für die Verleihung des Königlichen Hoftitels
betreffend.

Königliche Verordnung, die Verleihungund Führungvon Hoftitelnbetreffend.

Im NAamenSeiner Majestätdes Königs.

kuitpold.
vonGottesGnadenRKöniglicherDrinzvonVayern,

Regent.
Wir finden Uns bewogen,unter Aufhebung der bisherigenBestimmungenzu ver=

ordnen,was folgt:
1. Abschnitt.

Der Königlich Bayerische Hoftitel.
A. Allgemeines. Zuständigkeit und Verfahren.

1.
1Den KöniglichenHoftitel verleihenWir als persönlicheAuszeichnungan Gewerbe=

treibendeunter den in §§5 ff. bezeichnetenVoraussetzungenentwederin der Form des
16
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„eigentlichenHoftitels“ (z. B. Hofbuchhändler)oder in derForm des „Hoflieferantentitels“.
Beide Formen werdennicht nebeneinanderverliehen.

1.Die Verleihung erfolgt regelmäßig nur auf Ansuchen. In dem Gesuchehat der
Bewerberseinepersönlichen,geschäftlichenund finanziellenVerhältnissekurz darzulegen.
Das Gesuchist vondemBewerbereigenhändigzuunterzeichnenund beimObersthofmeisterstab
einzureichen.Die Einsendungvon Warenprobenist nichtgestattet.

§ 2.

Die zuständigeHofstellein allenHoftitelangelegenheitenist derObersthofmeisterstab.
Ihm obliegtnamentlichdie obersteAufsichtüberdie Hoftitelführung,die Behandlungder
Hoftitelgesucheund die Antragstellungan Uns.

§ 3.

über die persönlichenund geschäftlichenVerhältnisseder Bewerberhat der Oberst=
hofmeisterstabpolizeiliche,kaufmännischeund sonsterforderlicheErkundigungeneinzuziehen.

1Vor der Antragstellungan Uns ist die Hoftitelkommissionmit ihrem Gutachten
zu hören.
I Die Hoftitelkommissiontritt regelmäßigalljährlicheinmal zusammenund wird ge=

bildetaus: « —
1. dem Chef des Obersthofmeisterstabesoder dessenStellvertreter als Vorsitzenden,
2. demReferentendes Obersthofmeisterstabesfür das Hoftitelwesen,
3. demVorstandeder Gewerbeabteilungdes Staatsministeriumsdes Königlichen

Hauses und des Außern oder dessenStellvertreter,
4. demPolizeipräsidentenoderdessenStellvertreter,
5. demOberbürgermeisterder Haupt=und ResidenzstadtMünchenoderdessenStell=

vertreter,
6. dem erstenVorsitzendendes PolytechnischenVereins in Münchenoder dessen
Stellvertreter.

IV An der Beratungüberdie denGeschäftskreisdesObersthofmarschallstabes,desOberst=
stallmeisterstabesund der GeneralintendanzderHoftheaterund derHofmusikberührenden
Hoftitelgesuchekönnendie zuständigenStabschefsmit Stimmrechtteilnehmen.

VDie Hoftitelkommission ist beschlußfähig,wenn mindestensdrei der in Abs. III
Ziff. 1—6 bezeichnetenMitglieder anwesendsind. Die Beschlüssewerdenmit einfacher
Stimmenmehrheitgefaßt. Bei Stimmengleichheitgibt die Stimme desVorsitzendenden
Ausschlag.
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vIDerObersthofmeisterstabistbeifeinenthitritgenandasGutachtenderHoftitel-

kommissionnichtgebunden.Die Niederschriftüberdie Beratungder Kommissionist Uns
vorzulegen.

84.
1Die Hoftitelverleihungensind im Gesetz=und Verordnungsblattezu veröffentlichen.
IIDen Beliehenenwird ein vom ObersthofmeisterstabauszufertigendesDekret zugestellt.

Vor der ZustellungdesDekretesist die FührungdesHoftitels nichtgestattet.

B. Verleihungsgrundsfätze.
8 5.

1Der KöniglicheHoftitel wird nur an selbständigeGewerbetreibendefür einenbestimmten
Gewerbebetriebverliehen. Sind an einemGewerbebetriebemehrereInhaber beteiligt,so
wird der Hoftitel in der Regel nur den geschäftsführendenInhabern verliehen.
An Pächter und an juristischePersonen(Aktiengesellschaften,Gesellschaftenmit be=

schränkterHaftung, Genossenschaftenusw.) sowie an derenVertreter und Angestelltewird
derHoftitel grundsätzlichnichtverliehen.
nl An ein geschäftsführendesMitglied einerGesellschaftmit beschränkterHaftung kann

derHoftitel ausnahmsweiseverliehenwerden,wenn eine Familiengründungvorliegt und
derBewerberals frühererInhaber des in die GesellschaftsformumgewandeltenGeschäfts
& 14 Ziff. 3) im ZeitpunktederGesellschaftsgründungschonim Besitzedes Hoftitels
gewesenist.
F Wir behaltenUns vor, einzelneKlassenvon Gewerbetreibendenvon derHoftitel=

verleihunggrundsätzlichauszunehmen,andere Klassen mit demHoftitel nur dann auszu=
zeichnen,wenn ein förmlichesAnstellungs=oderDienstverhältniszum KöniglichenHofe
gegebenist.

§ 6.
1Die Voraussetzungenfür die VerleihungdesKöniglichenHoftitels sind:
1. Der Gesuchstellermuß
a) die bayerischeStaatsangehörigkeitbesitzen(§ 7),
b) das 30. Lebensjahrvollendethabenund seit mindestens6 Jahren Inhaber
oderLeiterdes Geschäftessein,

P) tadellosenLeumund,einwandfreieVermögens=,Kredit=und Familienverhältnisse
besitzenund königstreuerGesinnungsein.

2. Das Geschäftmuß an sicherstklassigsein,unterden gleichartigenGeschäftenam
Platz oderin derUmgebungeinehervorragendeStellung einnehmenund die Gewähr für
einegünstigeFortentwickelungbieten.

16*
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itSofern es sichum einenkünstlerischenoderwissenschaftlichenBeruf handelt,dürfen
die Leistungennicht bloß auf technischerodermechanischerFertigkeit beruhen.
IlUn Handwerkerwird der Hoftitel regelmäßignur verliehen, wenn sie zur Führung

des Meistertitelsberechtigtsind und anerkanntvorzüglicheoderkunstgewerblichbedeutende
Erzeugnisseselbstherstellen.
IVDie Lieferungvon Waren an denKöniglichenHof ist nichtVoraussetzungder Hof=

titelverleihung.
87.

1Bewerbern,die in Bayern ansässigsind, aber die bayerischeStaatsangehörigkeitnicht
besitzen,wird derKöniglicheHoftitel bei sonstgegebenenVoraussetzungenerst nachErwerbung
der bayerischenStaatsangehörigkeitverliehen.

11EinemBewerber,der nicht in Bayern ansässigist, wird der Hoftitel bei sonst
gegebenenVoraussetzungenregelmäßignur verliehen,wennhierzueinebesondereVeranlassung
besteht,der BewerberdenHoftitel seineseigenenLandesherrnbereitsbesitztund von seiten
der Regierung seinesAufenthaltsstaatesgegendie Verleihung und Führung des Hoftitels
keineErinnerung besteht. Der Obersthofmeisterstabhat vor der Antragstellung an Uns
durchVermittelungdes Staatsministeriumsdes KöniglichenHauses und des Außern
erforderlichenfallseineAnfrage hierwegenan die zuständigefremdeRegierungzu richten.

88.
AbgewieseneHoftitelgesuchesollen Uns vor Ablauf von drei Jahren nicht wieder

unterbreitetwerden.

C. Hoftitelführung.
§ 9.

1Der KöniglicheHoftitel darf nur mit dem im Verleihungsdekretevorgeschriebenen
Wortlautegeführtwerden. Mit einemanderenals dem in diesemDekretebezeichneten
Gewerbebetriebedarf er nicht in Verbindung gebrachtwerden.
11Der Belieheneist auchberechtigt,denHoftitel der im DekretegenanntenFirma
beizufügen.Hierbei darf der eigentlicheHoftitel nicht bloß in der die Person des Be=
liehenen(z. B. Hofbäcker),sondernauch in der das GeschäftbezeichnendenForm (z. B.
Hofbäckerei)geführtwerden. Dies gilt auch dann, wenn bei Vorhandenseinmehrerer
Firmeninhabernur einemder Hoftitel verliehenist.
III.DerHoflieferantentiteldarf derFirma nurbeigefügtwerden,wennsämtlichegeschäfts=

führendeInhaber im BesitzediesesTitels sind.
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8 10.
1Bei AnderungdesGeschäftszweigsoderderFirma und bei VerlegungdesGeschäfts

an einen anderenOrt (§ 14 Ziff. 1) ist das Recht zur Weiterführungdes Hoftitels
von der Erlaubnis desObersthofmeisterstabesabhängig.

II1Für eineselbständigevomHauptgeschäftegetrenntgeführteZweigniederlassungdarf
der Hoftitel nur auf Grund besondererVerleihung geführtwerden.
mlStellt die Zweigniederlassungnur einendemHauptgeschäftegleichartigen,von diesem

aus geleitetenund von ihm abhängigenNebenbetriebdar, so kann der Obersthofmeisterstab
dieErlaubnis zur Führung desHoftitels für die Zweigniederlassungerteilen,wenn die
besonderenörtlichenVerhältnissezu BedenkenkeinenAnlaß geben.

§ 11.

1Mit demKöniglichenHoftitel ist dasRechtverbunden,das große KöniglicheWappen
mitMantel und Ordensketten,wie es demVerleihungsdekretevorgedrucktist, in derFirma
zu führen. Jede andereWappenformist untersagt.
u.Die VerwendungdesKöniglichenWappensauf Siegeln,Siegel=oderVerschlußmarken,

Stempeln,Briefumschlägen,Visitenkarten,Livreeknöpfenund dergl.ist verboten.

8 12.
Eine Anwartschaftauf Arbeiten oder Lieferungenfür den KöniglichenHof wird durch

dieVerleihungdesKöniglichenHoftitels nichtbegründet.

D. Erlöschen des Königlichen Hoftitels.

8 13.
1Die VerleihungdesHoftitels ist widerruflich.
I Sofern ein Anlaß zur EntziehungdesHoftitels gegebenscheint,hat Uns derOberst=

hofmeisterstabBericht zu erstatten.

Der Hoftitel erlischt:
1. bei der Anderungdes GeschäftszweigsoderderFirma und bei Verlegungdes

Geschäfts an einen anderenOrt, wenn die in § 10 Abs. I vorgeschriebene
Erlaubnis versagtwird oderderHoftitelinhaberes unterlassenhat, um die
Erlaubnis innerhalbeinesMonats nacheingetretenerAnderungnachzusuchen,

2. mit der EröffnungdesKonkursverfahrens,
3. mit demUbergangdes Geschäftsan einejuristischePerson,

8 14.
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mit der Veräußerungoderder Aufgabedes Geschäfts,
mit dem Ausscheidendes Berechtigtenaus der Firma,
mit der Aberkennungder bürgerlichenEhrenrechte,
mit demTodedesBerechtigten. «SPPUP

§15.
1Geschäftsteilhaberund GeschäftsnachfolgerdesBerechtigtendürfen den Hoftitel für

ihre Person nur auf Grund besondererVerleihung führen.
Geben die persönlichenund geschäftlichenVerhältnisse zu Bedenken keinen Anlaß, so

kannderObersthofmeisterstabgestatten,daß derGeschäftsnachfolgerdenHoftitel seinesVor=
gängersbis zur AllerhöchstenBescheidungseinesVerleihungsgesuchesin derbisherigenFirma
einstweilenweiterführt. ·
mSindeinzelneBoraussetzungenfürdieVerleihungdesHoftitelsandenGefchäfts-

nachfolgernochnicht gegeben,so kann dasHoftitelgesuch,soferndiesdurchbesondereGründe
gerechtfertigtist, vorerstzurückgestelltund demBewerber die einstweiligeWeiterführungdes
Hoftitels seinesVorgängersin derbisherigenFirmagestattetwerden. Die Zurückstellung
wird von Uns verfügt.

§ 16.
1Im Falle des Widerrufs oder des Erlöschens des Hoftitels sind die Hoftitelabzeichen

und alle damit versehenenDrucksachen(Ankündigungen,Preislisten, Geschäftsbriefe,
Empfehlungen,Rechnungen,Packungenund dgl.) alsbald zu beseitigen.

IIIn besonderenFällen kann der Obersthofmeisterstabauf Ansuchenzur unauffälligen
BeseitigungderAbzeichenund zum allmählichenAufbraucheder imZeitpunktedesErlöschens
noch vorhandenenmit demHoftitel undWappenversehenenDrucksacheneine angemessene
Frist gewähren.

§ 17. .
INachdemErlöschendesHoftitelsverbleibendieVerleihungsdektetedenBeliehenen

oder ihren Hinterbliebenen.
il Die Beliehenenund derenHinterbliebenesind gehalten,demObersthofmeisterstabeden

Eintritt einerTatsacheanzuzeigen,die das Erlöschendes Hoftitels zur Folge hat.

2. Abschnitt.
Der Bayerische Prinzen=Hoftitel.

8 18.
1Die volljährigen,eine eigeneHofhaltung führendenmännlichenund weiblichenMit=

gliederdes KöniglichenHauses— Königlicheund HerzoglicheLinie — habendas Recht,
Hoftitel an Gewerbetreibendezu verleihen(Prinzen=Hoftitel).
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IAuf die Verleihungund FührungderPrinzen=Hoftitelfindendie Bestimmungendes
1. Abschnittesmit den aus den §§ 19—28 sich ergebendenAnderungensinngemäße
Anwendung.

§ 19.
1Die Hoftitelgesuchesind bei den zuständigenHofmarschallämternoder Adjutanturen

einzureichen.Diesehabenüberdie persönlichenund geschäftlichenVerhältnisseder Gesuch=
stellerpolizeilicheErkundigungeneinzuziehenund die VerhandlungensodanndemObersthof=
meisterstabunter Mitteilung darüber vorzulegen,ob dieVerleihung des eigentlichenHoftitels
oderdes Hoflieferantentitels beabsichtigtist.
uDer Obersthofmeisterstabhat zu prüfen, ob die Voraussetzungenzur Verleihungdes

Hoftitelsgegebensind,und Unsere Willensmeinungeinzuholen.Vor ErteilungUnserer
Zustimmungdarfein Prinzen=Hoftitelnichtverliehenwerden. «
müherdieVerleihungwirddurchdaszuständigeHofmarfchallamtoderdieAdjutantur

ein Dekret ausgefertigt,von welchemdemObersthofmeisterstabeineAbschrift zuzustellenist.
Eine Veröffentlichungder Verleihung im Gesetz=und Verordnungsblatt erfolgt nicht.

8 20.

1ie VoraussetzungenfürdieVerleihungdesPrinzen=Hoftitelssindim allgemeinenfolgende:
1. Der Gesuchstellermuß

a) die Voraussetzungendes§ 6 Abs. I Ziff. 1 erfüllen,
b) in der Regel längereZeit zufriedenstellendeLieferungenoderLeistungenfür

den betreffendenHof ausgeführthaben.
2. Das Geschäftmuß eine günstigeWeiterentwickelungdeutlicherkennenlassen.

il Für künstlerischeund wissenschaftlicheBerufe und für Handwerkergilt § 6 Abs. U
undIII.

8 21.

1Bei Bewerbern,die nicht in Bayern ansässigsind, ist derHoftitel ihres eigenen
Landesherrn(§ 7 Abs. II) nichtVoraussetzungfür dieVerleihungeinesPrinzen=Hoftitels.

Der Obersthofmeisterstabhat vor Erholung Unserer WillensmeinungdurchVer=
mittelungdes StaatsministeriumsdesKöniglichenHausesund desAußernerforderlichenfalls
diein § 7 Abs. II bezeichneteVorfrage an die zuständigefremdeRegierungzu richten.

8 22.
Einem Bewerber,der mit einemGesuchum VerleihungdesKöniglichenHoftitels

abgewiesenwordenist, darf ein Prinzen-Hoftitelin der Regel erstnachUmflußvon drei
Jahrenvon der erfolgtenAbweisungan verliehenwerden.
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g 23.
Der Prinzen=Hoftiteldarf nur in einerForm verliehenund geführtwerden,welche

die PersondesVerleihersbestimmtzumAusdruckebringt (z. B. HoflieferantS. K. H. des
Prinzen von Bayern, HofphotographS. K. H. desHerzogs in Bayern).

g 24.
Die demObersthofmeisterstabin den§§ 10, 15 und 16 übertragenenBewilligungen

werden durch die zuständigenHofmarschallämterund Adjutanturen erteilt. An diese ist
auchdie in § 17 Abs. II vorgeschriebeneAnzeige zu erstatten.

g 26.
An die Stelle desKöniglichenWappens tritt das in derAllerhöchstenVerordnung

vom 18. Oktober1836 (RegBl. S. 889) beschriebeneWappender KöniglichenPrinzen
von Bayern.

§ 26.

Wir behaltenUns vor, die ZurücknahmeeinesPrinzen=Hoftitelszu verfügen.

§ 27.

Prinzen=Hoftitelerlöschenauchmit der Thronbesteigungdes Verleihers.

g 28.
Prinzen=Hoftiteldürfennachdem Tode des Verleihers nur unter Beifügung des

Wortes „Weiland“ fortgeführtwerden.

3.Abschnitt.
Künstlertitel.

8 29.
1Die Titel „KöniglicherKammervirtuose“,„KöniglicherKammersänger“,„Königlicher

Kammermusiker“,„KöniglicherHofopernsänger“,„KöniglicherHofschauspieler“und „König=
licher Hofballettsolotänzer“sind keineHoftitel im Sinne dieserVerordnung.

Wir verleihensie in derRegelnur an solcheKünstler,die in einemAnstellungs=
oderVertragsverhältnissezum KöniglichenHofe stehenodergestandensind.
zuDie Verleihungsanträgehat Uns die GeneralintendanzderHoftheaterund der Hof=

musiknachden für die Amts=und Ehrentiteldes KöniglichenHofes jeweils bestehenden
Grundsätzenzu unterbreiten.
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g 30.
1Die Titel „KöniglicherHofpianist“, „KöniglicherHof... virtuose“ und dgl. verleihen

Wir bei besonderemAnlaß an auerkannttüchtigeKünstler.
I1Die Verleihungsanträgesind Uns vomObersthofmeisterstabim Benehmenmit der

Generalintendanzder Hoftheaterund der Hofmusikzu unterbreiten.Im übrigenfinden
die §§ 2, 4, 6 Abs. II, 9 Abs. I, 13 sinngemäßeAnwendung.

§l31.
1Die in § 18 bezeichnetenMitgliederdesKöniglichenHausessindnur zurVerleihung

der in § 30 genanntenKünstlertitelberechtigt.Die §§ 19 Abs. IIIV, 23, 26—28
findensinngemäßeAnwendung.

Bor EinholungUnserer Willensmeinung(§ 19 Abs.II) hat derObersthofmeisterstab
die Generalintendanzder Hoftheaterund der Hofmusikmit ihremGutachtenzu hören.

München,den24. Januar 1912.

Luitpold
PrinzvonHBayern, t

desKönigreichsBayern Verweser. ·«
-----

Nr. 4845.

Im NamenSeinerMoajestätdesKönigs.

EZuitpol!.
umGottesGnadenHöniglicherVrinzvonHayern,

Regent.
Wir findenUns bewogen,auf Grund des Art. 240 Abs. 2 desGebührengesetzes

in derFafsungvom 13. Juli 1910 (GVBl. S. 311) unterAufhebungder Verordnung
vom16. April 1894, Gebührenfür VerleihungdesHoftitels betreffend(GVBl. S. 149)
zuverordnen,was folgt:

17
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§ 1. .

Die Gebührfür dieVerleihungdesKöniglichenHoftitels an Gewerbetreibendebeträgt
300 bis 3000 Mark.

Die HöhederGebührwird von Uns im EinzelfallenachderGröße undBedeutung
des Geschäftsdes Pflichtigen und seiner Leistungsfähigkeitsowie nach der Bedeutungdes
Hoftitels für das Geschäftbemessen.

§ 2.

Wir behaltenUns vor, bei KleingewerbetreibendenundHandwerkerndieGebührdes
§1 bis auf 50 Mark zu ermäßigenoder ganz zu erlassen,bei Großbetriebenoder aus=
ländischenUnternehmungenbis zumBetragevon 15000 Mark zu erhöhen.

§ 3.

Von denGebührenfließt ein Drittel in die KöniglicheHofkasse,ein Drittel an die
PrinzregentLuitpold=Wohlfahrtsanstaltfür Beamteund LohnarbeiterdesKöniglichenHofes.
Der Rest fließt zur Hälfte an dieWittelsbacherLandesstiftungzur Förderung desbayerischen
Handwerksin Stndt. upF.Land, zur anderenHälfte in die Staatskasse.

½“
22o

Berchtesgaden:#en 23. Februar 1912.

—224

Luitpold,
Prinz vonBayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

J. B.
v. Breunig. Staatsrat v. Lößl.

Auf AllerhöchstenBefehl:
Der Generalsekretär:

Ministerialratv. Moser.
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für das

KönigreichBayern.

Nr. 12.
München, den 2. März 1912.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 28. Februar 1912 über die Einfuhr von Schlachtrindvieh, Schlachtschafenund Schlacht=

schweinen aus Osterreich=Ungarn. — Bekanntmachung vom 28 Februar 1912, betreffend Ergänzung
und Anderung der Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.— Staatsdienst=Nachricht. —Ordens=Verleihung. —
Prädikats-Verleihung.

Nr. 416a 33.

Bekanntmachung überdie Einfuhr von Schlachtrindvieh,Schlachtschafenund Schlachtschweinen
aus Osterreich=Ungarn.

fl. Staatsministeriumdes Innern.

Das Verbot der Einfuhr von Schlachtrindern,Schlachtschafenund Schlachtschweinen
aus dem ungarischenSperrgebieteNr. 64 sowie aus den österreichischenSperrgebieten
Nr. VIII, XII, XIII, XVII und 1 (Bekanntmachungenvom 15. Februar, 21. Juni,
13.Oktoberund 12. Dezember1911 — G#Wl. S. 106, 942, 1074, 1260 —) wird
aufgehoben.

München,den28. Februar1912.

J. A.
MinisterialratHenle.

18
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Nr. 9/Vos.

Bekanntmachung, betreffendErgänzungund Anderungder AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnung.

fl. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Die Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung(GVBl. 1909 S. 29) wird, wie
folgt ergänztund geändert:

Nr. Ia. Sprengstoffe.

1. Eingangsbestimmungen. A. Sprengmittel.

a) In der 1. Gruppe a) Ammoniaksalpetersprengstoffe wird der mit
„Ammon=Nobelitmit denangehängtenBuchstabenA, B, C usw.“ beginnende
Absatzgefaßt:
Ammon=Nobelit mit den angehängten Buchstaben A, B, C usw.
(GemengevonAmmoniaksalpeter,Pflanzenmehlen,Alkalichloriden,=karbonaten,
silikaten, sulfaten, phosphatenund ähnlichendieGefahrnichterhöhenden
Salzen, von aromatischenNitroverbindungenusw.wie bisher); ,

hinterdemmit»Wetter-GehlingeritmitdenangehängtenZahlenLIIundIII«
beginnendenAbsatzeingefügt:
Wetter=Gehlingerit mit den angehängten Zahlen IIa und IIIa
(Gemengevon Ammoniaksalpeter,Pflanzenmehlund höchstens6 Prozent
Trinitrotoluol,auchmit Zusatzvon Barytsalpeter);

die Fassungdermit „Westfalitund WestfalitA“, mit „Gesteins=WestfalitB“
und mit „Gesteins=WestfalitC“ beginnendenAbsätze,wie folgt, geändert:

Westfalit und Westfalit A (Gemengevon Salpeter,Harzen,Naphthalin
und rohen Teerölen, auch mit Zusatz von Lackenund Firnissen, von
AluminiumoderSchwermetallegierungendesAluminiumsundvonhöchstens
3 ProzentKaliumbichromat).

Gesteins=Westfalit B (GemengevonAmmoniaksalpeter,Dinitrobenzolvon
AluminiumpulveroderSchwermetallegierungendesAluminiums).

Gesteins=Westfalit C (GemengevonAmmoniaksalpeter,Dinitrotoluolund
von AluminiumpulveroderSchwermetallegierungendesAluminiumg).
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Nitroglyzerin).

sein“eingeschaltet

geleimtemPapier treten.

München,den28. Februar1912.

Staatsdienst=Nachricht.

In NamenSeiner Majestätdes Känigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold,desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm26. Februar1912 Aller=

undKronanwalt im K. Staatsministerium
derFinanzen,GeheimenRat Dr. Karl Ritter
vonGünder zumStaatsrat im ordentlichen
Dienstezu ernennen.

Gocgle

Ordens-Verleihung.

Im NamenSeiner Majestätdes Känigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm 21. Februar 1912
allergnädigstbewogengefunden,demK. Käm=
merer,VorsitzendenimMinisterrat undStaats=
ministerdes KöniglichenHauses und des
Außern,Dr. GeorgFreiherrnvonHertling
den Verdienstordenvom heiligen Michael
I. Klasse zu verleihen.
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Prädikats-Verleihung.

Im Namen Leiner Mlajestütdes Känigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, desKönigreichs Bayern Verweser,

Gocgle

habenSich unterm18. Dezember1911
allergnädigstbewogengefunden,demK. Käm=
mererund HofmarschallSeiner Königlichen
Hoheit des Prinzen Leopoldvon Bayern,
OberstenEmanuelFreiherrn von Perfall
das Prädikat „Exzellenz“ zu verleihen.



Guts-undYerorduungaxtlafl
für das

Königreich Bayern.

Nr. 13.
München, den 4. März 1912.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 2. März 1912 über den Geschäftsgang und das Verfahren des K. B. Landes=

versicherungsamts. — Bekanntmachung vom 28. Februar 1912, die Notariatskammern betreffend.

Bekanntmachung über denGeschäftsgangund das Verfahren desK. B. Landesversicherungsamts.

fl. Staatsministeriumdes Innern.

Mit AllerhöchsterErmächtigungwird auf Grund des § 109 der Reichsversicherungs=
ordnungüber den Geschäftsgangund das Verfahren des K. B. Landesversicherungsamts
Folgendesbestimmt:

I. Allgemeine Vorschriften.
#1.

Der Präsident leitet und beaufsichtigtden gesamtenDienst, führt die innere Ver=
waltungdesAmtes und verteiltdieGeschäfte.Er ernenntauchdieBeauftragtendesAmtes.

§ 2.

Der Präsidentbestimmt,abgesehenvon denSachen,die derBeschlußsenatentscheidet,
die Beschluß=und Aufsichtssachen,die er endgültig zeichnenwill. Er führt, unbeschadet
des§ 9 Abs. 1 in der Regel im Beschlußsenate,wie in den Gesamtsitzungenden Vorsitz
undkannauchin sonstigenSitzungen,vorbehaltlichder §§ 6ff., denVorsitzübernehmen.

19
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VertretungdesPräsidenten.
83.

Der Präsident wird bei Behinderungvon denhauptamtlichenMitgliedern nachder
Reihenfolgedes Dienstrangesvertreten.

NichtständigeMitglieder.
8 4.

Die nichtständigenMitglieder und ihre Stellvertreterwerdenvom Präsidentendes
Landesversicherungsamtsodervon demVorsitzendendesSenats, bei demsiezumerstenmal
Dienst leisten,auf die gewissenhafteErfüllung ihrer PflichtendurchHandschlagverpflichtet.

Senate.
85.

Im LandesversicherungsamtewerdenmindestenszweiSpruchsenateund mindestensein
Beschlußsenatgebildet.

Das Näherebestimmtder Präsident.

Spruchsenate.
86.

Den Vorsitz in denSpruchsenatenführen vorbehaltlichdes § 2 die Senatspräsidenten
oder ihre hauptamtlichenStellvertreter. Das Nähere bestimmtder Präsident.

§ 7.
Der Präsident bestimmtim voraus, in welchenSenaten die einzelnenständigen

Mitgliedersowiedie nichtständigenMitgliederund die richterlichenBeisitzeran denSpruch=
sitzungenteilnehmen.

Im übrigenverteiltder Senatsvorsitzendedie Geschäfteinnerhalbdes Senats; er
trifft auchdie wegendesFortgangsdesVerfahrenserforderlichenVerfügungenund zeichnet
sie im Entwurf und in der Reinschrift. Er bestimmtfernerim einzelnenFalle, wieweit
in Abweichungvon der nachAbs.1 getroffenenBestimmungzu denVerhandlungender
Spruchsenatein AngelegenheitenderUnfallversicherungin denFällen der§§ 1703, 1705,
1706, 1736, 1740 der ReichsversicherungsordnungandereArbeitgeberund Versicherte
zuzie ind.zuzuziehensin VerstärkteSenate.

88.
Der verstärkteSenat bestehtaus demPräsidentendes Landesversicherungsamtsals

Vorsitzenden,den beidenSenatspräsidenten, einem vom verweisendenSenate bezeichneten
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undeinemweiterenständigenMitgliede,fernerzwei richterlichenBeamten,zweiArbeitgebern
undzweiVersicherten.

Die zwei weiterenständigenMitglieder und die richterlichenBeamtenwerdenvom
Präsidentenim vorausfür das Geschäftsjahrbestimmt.

Beschlußsenate.
§ 9.

Den Vorsitz im Beschlußsenateführt in derRegel derPräsident, bei seinerBehinderung
seinStellvertreter. «

Die Mitglieder des Beschlußsenatsund ihre Stellvertreter werden im voraus durch
denPräsidentenbestimmt. Die Zuteilung kann für die verschiedenenAufgaben desBeschluß=
senatsinsbesonderefür die Versicherungszweigegesonderterfolgen. Sind die in derSache
bestelltenBerichterstatterund Mitberichterstatternicht schonMitglieder des Beschlußsenats,
sosindauchsie zu denEntscheidungenzuzuziehen.Stets zuzuziehenist dasMitglied, das
nach§ 1781 Abs. 2 der Reichsversicherungsordnungdie Verhandlung im Beschlußsenate
beantragthat.

Der Präsidentbestimmtin jedemeinzelnenFalle über die Vertretungverhinderter
nichtständigerMitglieder aus denKreisenderArbeitgeberund derVersicherten.

KommenVersicherungsträgeraus mehr als einemBereichederUnfallversicherungin
Frage,so gilt § 7 Abs. II entsprechend.

Beschlußsachen.
8 10.

Beschlußsachen,die nicht im Beschlußsenatezu entscheidensind, werdenvonMitgliedern
als Berichterstatternbearbeitetund von demPräsidentenoder dem von ihm ermächtigten
Beamtenendgültiggezeichnet.

Gesamtsitzungen.
8 11.

WichtigeAngelegenheiten,insbesonderezweifelhafteRechtsfragen,könnenaufAnordnung
desPräsidenten in nichtöffentlichenGesamtsitzungenerörtertwerden.

Den Vorsitzin denGesamtsitzungenführt der Präsident.
Werden in den Sitzungen Fragen verhandelt,die später in Spruch=oderBeschluß=

senatenzu entscheidensind, so bindetdie Stellungnahmein der Sitzung nichtfür die Ab=
stimmungim Senate.

19°
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812.
Zur Teilnahmean denGesamtsitzungensindeinzuladen:
a) die ständigenMitglieder;
b) die als nichtständigeMitglieder gewähltenArbeitgeberundVersherten, die in

MünchenoderseinernäherenUmgebungwohnenoderamSitzungstagin München
anwesendsein werden;

) vier vom PräsidentenbestimmterichterlicheBeamte.
Ist ein zur Sitzung eingeladenerArbeitgeberoderVersicherteran der Teilnahmever=

hindertund teilt er diesdemPräsidentenrechtzeitigmit, so ist ein stellvertretendesMitglied
der entsprechendenArt einzuladen,das in Münchenanwesendist oderin Münchenoderseiner
näherenUmgebungwohnt.

Könnendie VertreterderArbeitgeberund derVersichertennichtin gleicherZahl zu=
gezogenwerden,so scheidenvonderstärkerenVertretergruppediedemDienstalternachjüngsten
aus, bis beideGruppengleichstarksind. —

Bei der Einladungist die Tagesordnungmitzuteilen.

§13.
In sämtlichenSitzungenleitetderVorsitzendedieVerhandlung,BeratungundAbstimmung.

Für denmündlichenVortrag in der SitzungwerdenBerichterstatterernannt.

814.
Bei derAbstimmungentscheidetStimmenmehrheit.Bei Stimmengleichheitgibt der

Vorsitzendeden Ausschlag.
Die Stimmenwerdenin nachstehenderReihenfolgeabgegeben:

vomBerichterstatter,
vomMitberichterstatter,
von denVersicherten,
von denArbeitgebern,
von den richterlichenBeamten,
von denständigenMitgliedern,
vom Vorsitzenden.

In der 3. und 4. Gruppe richtetsichdie Reihenfolgeder Abstimmungnachdem
Lebensalter,in der 5. und 6. nach demDienstalter im Landesversicherungsamte,bei
gleichemDienstalternachdemLebensalter;der jüngerestimmtzuerst.

Durch Abstimmung wird auch entschieden,wenn Zweifel über den Gegenstand,die
Fassungoderdie Reihenfolgeder Frage oderüberdasErgebnisderAbstimmungentstehen.

–w—
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Kein Mitglied des Senats darf die AbstimmungübereineFrage verweigern,weil
es bei der Abstimmungüber eine vorhergegangeneFrage in derMinderheit gebliebenist.

ZnziehungnichtständigerMitglieder.
* 15.

Die nichtständigenMitgliedersollenmindestenseineWochevor derSitzung einberufen
werden. Die Einberufungdarf nur aus zwingendenGründen abgelehntwerden; diese
sind auf Verlangenglaubhaftzu machen.

II. Verfahren.
a) Spruchsachen.

§ 16.
Die Entscheidungdes Landesversicherungsamtsin Spruchsachenist unbeschadetdes

§ 129 Abs. 2 der Reichsversicherungsordnungbeim Landesversicherungsamteschriftlichzu
beantragen. Der Schriftsatzsoll denAnspruchbezeichnen,einenbestimmtenAntrag enthalten
und, wennes sichum ein Rechtsmittelhandelt,die Gründefür seine-Einlegungangeben.
Die Rekursschriftsoll auchetwaneuvorzubringendeTatsachenundBeweismittelanführen,
dieRevisionsschriftdieGesichtspunkte,aus denensichdieNichtanwendungoder die unrichtige
Anwendungdes bestehendenRechtesoder ein VerstoßwiderdenklarenInhalt derAkten
oderwesentlicheMängel desVerfahrensergeben.

Von denSchriftsätzenist für jedenBeteiligteneineAbschriftbeizufügen.
Der Versicherungsträger,das Versicherungsamtund das Oberversicherungsamthaben

demLandesversicherungsamtedieVorverhandlungeneinzureichen.Sie umfassendie sämtlichen
auf den Anspruch sich beziehendenSchriftstückeeinschließlichjener, die sich in Vorakten
befindenoder im Laufe desVerfahrensneu entstehen.Das Oberversicherungsamthat,
wenneinevon ihm getroffeneEntscheidungangefochtenwird, aucheineAbschriftder Ent=
scheidungbei ÜbersendungderAktenbeizufügen.

§s17.
Das Landesversicherungsamtteilt die AbschriftdesAntrags demGegner zur Ein=

reichungeinerGegenschriftbinneneinerbestimmten,in der Regelauf 2 Wochenzu be=
messendenFrist mit. In besonderenFällen kannhiervonabgesehenwerden. Der Gegmr
wird zugleichdavonverständigt,daß auchverhandeltund entschiedenwerdenkann, wenn
die Gegenschriftnicht innerhalbder gesetztenFrist eingeht. Die Frist kannauf Antrag
verlängertwerden. Die GegenschriftsowieweitereSchriftsätze,falls sieneueundwesent=
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licheAnführungenenthalten,stellt das LandesversicherungsamtgleichfallsdemGegnerzu.
Ist ein Versicherungsträgerbeigeladen,so werdendie Schriftsätzeauchdiesemin Abschrift
mitgeteiltund seineErklärungendenBeteiligtenübermittelt.

* 18.
Die Schriftsätzemüssenvon denBeteiligtenselbstoder ihrengesetzlichenVertretern

oderihrenBevollmächtigtenunterzeichnetsein. Die Vollmachtmuß schriftlicherteiltwerden.
Ehegatten,VerwandteoderVerschwägerteder aufsteigendenLinie und volljährigeVerwandte
oderVerschwägerteder absteigendenLinie könnenauchohnedenNachweiseinerVollmacht
zur Vertretungzugelassenwerden.

* 19.

Von demTermine zur mündlichenVerhandlungvor dem Spruchsenatewerdendie
BeteiligtendurcheingeschriebenenBrief odergegenPostzustellungsurkundemit demBemerken
in Kenntnis gesetzt,daß auch im Falle ihresAusbleibens verhandeltund entschiedenwerden
kann. Hält der Senat das persönlicheErscheineneinesBeteiligtenfür angezeigt,so ist
diesemzu eröffnen,daß aus demNichterscheinenungünstigeSchlüssegezogenwerdenkönnen.

§ 13 Abs. 2 ist anzuwenden.
8 20.

Die VerhandlungbeginntnachdemAufruf der Sachemit derDarstellungdesSach=
verhaltsdurcheinenBerichterstatter.Die erschienenenBeteiligtensindzu hören. Der Vor=
sitzendehat jedemMitgliede des Senats auf Verlangenzu gestatten,Fragen zu stellen.

6#21.
Überdie Verhandlunghat ein vereidigterSchriftführereineNiederschriftaufzunehmen.

Der Gang derVerhandlungist nur im allgemeinenanzugeben.AufzunehmensindAn=
erkenntnisse,Verzichtleistungenund Vergleichesowiedie Formel der Urteile. Ferner sollen
auchdie Anträge und erheblichenErklärungen der Beteiligten aufgenommenwerden, soweit
sievon denAnträgenund Erklärungenin denSchriftsätzenabweichen.

Die Niederschriftist von demVorsitzendenund demSchriftführerzu vollziehen.

§ 22.

Die vomSenate wegenUngebührin öffentlicherSitzung festgesetztenOrdnungsstrafen,
die gegenZeugen und SachverständigefestgesetztenGeldstrafen und die einem Beteiligten
nach§ 1802 der ReichsversicherungsordnungauferlegtenbesonderenVerfahrenskostenwerden
wie Gemeindeabgabenbeigetrieben. Sie fließen in die Staatskasse.
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g28.
Die Beratung und Beschlußfassungschließensichunmittelbaran die mündlicheVer=

handlungan. Sie sindnichtöffentlich.
Außer den zur EntscheidungBerufenenund demSchriftführerdürfennur die beim

LandesversicherungsamtebeschäftigtenPersonenzugegensein,denenderPräsidentdieAnwesen=
heitzu ihrer Ausbildunggestattethat.

§ 24.

Der Senat entscheidetinnerhalbder erhobenenAnsprüchenachfreiemErmessen.
Bei Entscheidungenauf Grund einerVerhandlungdürfennur Mitgliedermitwirken,

diean der Verhandlungteilgenommenhaben.

g26.
Hält einer der Berichterstatterdie Erörterungeiner grundsätzlichenFrage in einer

Gesamtsitzungfür angezeigt,so hat er die Frage unterDarlegungseinerRechtsauffassung
näherzu bezeichnen.DerVorsitzendedesSenats legt hieraufdieSachemit seinemeigenen
GutachtendemPräsidentenvor. SprechensichbeideGutachtenfür dieErörterungin einer
Gesamtsitzungaus, so beraumtder Präsidentdie Gesamtsitzungan; andernfallskann er
auchdie Entscheidungdem Spruchsenatüberlassen.

g 26.
Will einSenat in einergrundsätzlichenRechtsfragevon derEntscheidungeinesanderen

Senats desLandesversicherungsamtsabweichen,so hat er dieSacheunterBegründungseiner
Rechtsauffassungan denverstärktenSenat desLandesversicherungsamtszu verweisen.Das
Gleiche gilt, wenn ein Senat vonderEntscheidungdesverstärktenSenats selbstabweichenwill.

§6#27.
Will ein Senat in einergrundsätzlichenRechtsfragevon eineramtlichveröffentlichten

EntscheidungdesReichsversicherungsamtsabweichen,so hat er dieSachevor derVerweisung
an den großen Senat des ReichsversicherungsamtsunterBegründung seinerRechtsauffassung
demPräsidentendes Landesversicherungsamtsvorzulegen.Dieser kanndie Sache zunächst
an den verstärktenSenat oderin eineGesamtsitzungverweisen.

g 28.
Die EntscheidungdesSpruchsenatswird öffentlichverkündet,auchwenndieOffentlichkeit

derVerhandlungausgeschlossenwar.
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Die Verkündungkannauf einespätereSitzung vertagtwerden;diesesollin derRegel
binneneinerWochestattfinden. «

Wird die VerkündungderGründefür angemessengehalten,so geschiehtsie durchVer=
lesungderUrteilsgründeoderdurchmündlicheMitteilung ihres wesentlichenInhalts.

g 20.
Die Urteileder Spruchsenatewerdenmit Gründenversehenund in der Urschriftvon

demVorsitzenden,demBerichterstatterund demMitberichterstatterunterschrieben.Ist der
Vorsitzendeoderein Berichterstatterverhindert,so hat für ihn ein anderesrechtskundiges
Mitglied des Senats, das bei der Entscheidungmitgewirkthat, zu unterschreiben.

g 30.
Im Eingangedes Urteils sind der Tag der Entscheidungund die Mitglieder des

Senats, die an ihr teilgenommenhaben,anzugeben.
Die Ausfertigungenwerdenmit der Überschriftversehen:

„Im NamenSeiner Majestätdes Königs".
Sie enthaltennebendemSiegel des Landesversicherungsamtsdie Schlußformel:
„UrkundlichunterSiegel und Unterschrift.Das K. B. Landesversicherungsamt".
Die nähereBezeichnungdes Spruchsenatskannbeigefügtwerden.
Die Ausfertigungvollziehtder Vorsitzende,bei seinerBehinderungdas dienstälteste

hauptamtlicheoderin ErmangelungeinessolchendasdienstältesteständigerechtskundigeMitglied
des Landesversicherungsamts,das bei der Entscheidungmitgewirkthat.

8 31.

DemOberversicherungsamte,dessenEntscheidungangefochtenwar, ist eineUrteilsabschrift
zu erteilen.

b) Beschlußsachen.

632.
Für die Eingaben in Beschlußsachengelten§ 16 Abs. 1 und § 18 entsprechend.

g 33.
Ist der Vorsitzendedes Senats mit demBerichterstatterdarübereinig, daß die

Beschwerdeunzulässig oder verspäteteingelegt ist, so kann er sie ohne Verhandlung im
Senate verwerfen. Der Antragstellerkann binnen einer Wochenach Zustellung der Ver=
fügungdie EntscheidungdesBeschlußsenatsanrufen;dieVerfügungmuß daraufhinweisen.

Gocgle



Nr. 13. 73

g 34.
Soweit in einer Beschlußsachevor dem Beschlußsenatezu verhandelnist, kann der

Vorsitzendedes Beschlußsenatsbeim Vorliegen besondererVerhältnissedie mündlicheVer=
handlungder Sacheanordnen.

Dies muß geschehen,wenn der Senat es beschließtoder wenn in den Fällen der
§ 24 Abs. 3, 107 mit 95, 705, 978 der Reichsversicherungsordnungein Beteiligter
es beantragt.

Im übrigengeltenfür das Verfahrenvor demBeschlußsenatedie §§ 19 Abs. 1
20 bis 25, 29 bis 31 entsprechend.

Ergibt sich bei der Abstimmung des BeschlußsenatsStimmengleichheit,so gibt der
Vorsitzendeden Ausschlag.

§ 35.

Wegender außergerichtlichenKostenderBeteiligtenist § 1670 derReichsversicherungs=
ordnungentsprechendanzuwenden.

§ 36.

Die Ausfertigungenund ReinschriftenergehenunterderUnterschrift„Das K. B. Landes=
versicherungsamt"“.

III. Schlußvorschriften.
§ 37.

Für die Geschäftssprachevor demLandesversicherungsamtegeltendie §§ 186 bis 193
desGerichtsverfassungsgesetzesentsprechend.Schriftstücke,die nicht in deutscherSprache ab=
gefaßtfind, brauchennicht berücksichtigtzu werden.

g 38.
Vorladungen und sonstigenur demGeschäftsbetriebedienendevordruckmäßigeSchreiben

werdendurch die Unterschrift eines dazu bestimmtenBeamtenund unter Beifügung des
Siegelsdes Landesversicherungsamtsbeglaubigt.

Das Landesversicherungsamtführt zwei Siegel; ein größeresfür die förmlichenAus=
fertigungender Urteile und der abschließendenEntscheidungender Beschlußsenatesowie ein
kleineresfür densonstigenGebrauch.

§ 39.

Am SchlussejedesJahres hat dasLandesversicherungsamtdemStaatsministeriumdes
Innern einenGeschäftsberichteinzureichen.

20

Gocgle



74

Diese Verordnung tritt für die Invaliden- und Hinterbliebenenversicherungsofort,für
die anderenZweige der Reichsversicherungan den Tagen in Kraft, von denenan für diese
die Vorschriftender Reichsversicherungsordnungüber das Verfahren in Kraft gesetztwerden.

An denselbenTagentretenfür die einzelnenZweigederReichsversicherungdieBekannt=
machungüberdie Formendes Verfahrensund denGeschäftsgangbeimLandesversicherungs=
amtevom28. Dezember1900 sowiedieergänzendenBekanntmachungenvom29. Januar 1907
und vom 18. Juni 1910 außerWirksamkeit.

München,den2. März 1912.

Dr. Frhr. v. Soden-Fraunhofen.

Nr. 7761.
Bekanntmachung, die Notariatskammernbetreffend.

##Staatsministeriumder Justiz.

Die Neuwahlenfür die Jahre 1912 bis 1914 habenfolgendenPersonalstandder
Notariatskammernergeben:

I. Notariatskammer München

die K. Notare
Justizrat Peter Osenstätter in München, Vorsitzender,
Justizrat JosephHellmaier in München,stellvertretenderVorsitzender,
Dr. WilhelmDennler in München,Schriftführer,
Justizrat LudwigHunglingex in Passau,stellvertretenderSchriftführer,
Justizrat Rudolf Baumann in Freising,
Justizrat Otto von Finster in Deggendorf,
Justizrat Friedrich Heimer in Rosenheim,
Emil Bauschinger in Landshut,
Friedrich Stautner in Straubing.o

II. Notariatskammer Zweibrücken

die K. Notare «
.Justizrat TheodorKrieger in Edenkoben,Vorsitzender,
Justizrat Karl Schleip in Zweibrücken,stellvertretenderVorsitzender,
Justizrat FriedrichMahla in Bad Dürkheim,Schriftführer,—
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Instizrat Max Forthuber in Speyer,
Justizrat Karl FriedrichLintz in Landau,
Justizrat Otto Nössel in Zweibrücken,
Justizrat WilhelmWeil in Obermoschel,
Dr. Adolf Mayer in Kaeiserslautern.

III. Notariatskammer Bamberg

die K. Notare
Justizrat Johann Häusner in Aschaffenburg,Vorsitzender,
Friedrich Thiel in Bayreuth, stellvertretenderVorsitzender,
Aquilin Mauter in Würzburg,Schriftführer,
LudwigLehner in Schweinfurt,stellvertretenderSchriftführer,
MichaelBub in Würzburg,
FerdinandGötzelmann in Lichtenfels,
Julius Richter in Bamberg,
Adolf Straßer in Bamberg,
LudwigWeidhofer in Ochsenfurt.

IV. Notariatskammer Nürnberg

die K. Notare
Justizrat Joseph Fanbel in Nürnberg, Vorsitzender,
Justizrat Otto Stett in Nürnberg,stellvertretenderVorsitzender,
Justizrat FerdinandKreß in Nürnberg,Schriftführer,
Franz Marschall in Regensburg,stellvertretenderSchriftführer,
Justizrat Max Deininger in Fürth,
Justizrat JosephJung in Rothenburgo.T.,
Justizrat BernhardRamge in Wassertrüdingen,
FerdinandHennecke in Roth,
Ernst Rühl in Weiden.

V. Notariatskammer Augsburg

die K. Notare
Justizrat KorbinianDaimer in Eichstätt,Vorsitzender,
Dionys Mayr in Augsburg,stellvertretenderVorsitzender,

Gocgle



76

Julius Regnier in Aichach,Schriftführer,
Justizrat Karl Eggerking in Augsburg, stellvertretenderSchriftführer,
Justizrat Ludwig Kuchenbauer in Kempten,
Justizrat KlemensMayr in Günzburg,
Justizrat JosephWenninger in Pfaffenhofen,
HeinrichSchieder in Oettingen,
FriedrichWöckel in Memmingen.2%%J.Ê

München,den28. Februar1912.

v. Thelemann.
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Netz-undYorordnungagtlall
für das

Königreich Bayern.

Nr. 14.
München, den 14. März 1912.

Inhalt:
Oberpolizeiliche Vorschriften vom 9. März 1912über Zelluloidbetriebeund Zelluloidlager.

OberpolizzeilicheVorschriftenüber Belluloidbetriebeund
Zelluloidlager.

fl. Staatsministeriendes KöniglichenHausesund desAubern, sowiedes Innern.

Auf Grund des § 120e, § 147 Abs. 1 Ziff. 4 und § 150a der Gewerbeordnung
und des Art. 156 Ziff. 2 desPol. St.G. B. werdendie nachstehendenOberpolizeilichen
Vorschriftenerlassen:

I. Allgemeines.
§ 1. Begriffs=

IAls Zelluloid im Sinne dieserVorschriften sind solchebrennbareStoffe anzusehen,bestimmunger=
die aus nitrierter Zellulose oder chemischähnlichenStoffen und aus Kampfer oder anderen
Zusatzmitteln mit oder ohneBeigabe von Füll= und Färbstoffenbestehen. Als Zelluloid
gelten hiernachauch die im Handel unter der BezeichnungZellhorn, Tylonit oder dergl.
vorkommendenStoffe.

IIZelluloidwarensind diejenigenWaren, die ganz oder zum Teil aus Zelluloidher=
gestelltsind.

21
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82.
1Die Gewerbetreibenden,die sichmit derBe=oderVerarbeitungvon Zelluloidbefassen

wollen,habenhiervonvor demBeginn desBetriebesderDistriktspolizeibehörde,in München
demStadtmagistrat,Anzeigezu erstatten.Die gleicheAnzeigehabeninnerhalb14 Tagen
vomErlaß dieserVorschriftenab diejenigenGewerbetreibendenzu erstatten,welchezurZeit
sichmit der Be= oderVerarbeitung von Zelluloid befassen.

1 DieseAnzeigensind ohneVerzugdemzuständigenGewerberatzu übermitteln.

II. VorschriftenfürAnlagenzurHerstellungvonZelluloidwaren,in derenBetriebsräumen
drei odermehrGehilfen,Lehrlingeoder sonstigeArbeiterbeschäftigtodermehrals
50 kg Zelluloid gleichzeitigbe=oderverarbeitetoder(einschließlichdesRohmaterials,

der Erzeugnisseund desAbfalls)aufbewahrtwerden.
§ 3.

1Die Räume, in denenZelluloid be= oder verarbeitetwird, dürfen sichunter eben=
solchenRäumen oder unter anderenbewohntenoder zumdauerndenAufenthalt von Menschen
bestimmtenRäumen nur dann befinden, wenn jedes höher liegendeGeschoßwenigstens
einengesichertenRückzugswegbesitzt,der bei einemBrand in einerZelluloid=Betriebsstätte
nichtgefährdetwerdenkann. Als solcherRückzugsweggilt aucheineim Freien an allen
GeschoßenvorbeiführendeNottreppe.

1 In neuenBetriebsstättendürfendie Räume, in denenZelluloid be=oderverarbeitet
wird, nichtunterWohnungeneingerichtetwerden. «

§4.
1Jeder Betriebsraummuß mit mindestenszwei nachverschiedenenSeiten gelegenen

Ausgängenversehensein, von denenaus man entwederins Freie oder zu einerfeuer=
sicherenTreppe in einemmassivenund rauchsicherabgeschlossenenTreppenhausegelangen
kann. Die Ausgängesindmit deutlichsichtbarerAufschriftzu kennzeichnen.

I#Räume, die im gleichenGebäudenebendenBetriebsstättenliegen und zum dauernden
Aufenthalt von Menschenbestimmtsind, müssenwenigstensmit einemRückzugswege,der
bei einemBrande in den Betriebsstättennicht gefährdetwerdenkann, versehensein; sie
müssenvon denBetriebsstättendurcheinemassive,mindestenseinenStein starke,öffnungs=
lose, beiderseitsverputzteWand getrenntsein.

§ 5.
IAlle Arbeitsräumesind mit unverbrennlichen,nach außen aufschlagenden,währenddes

Betriebs unversperrtenund selbsttätigschließendenTüren zu versehen;bei derzeit bereits
bestehendenAnlagen werdenebensolchefeuersichereTüren zugelassen.
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86.

1Die ArbeitsräumemüssenmassiveUmfassungswändeund eineunverbrennlicheDecke
besitzen;bei derzeitbereitsbestehendenAnlagenwerdenfeuersichereDeckenzugelassen.Die
Innenwändemüssenglatt verputztsein und sollen keinenVorsprung aufweisen. Vor=
kommendeEckenund einspringendeWinkel sindabzurunden.

u.In Arbeitsräumen, in denenbeträchtlicheMengen von Zelluloidstaub auftreten,sind
außerdemdie Wände bis zu einerHöhevon 2 m über demFußbodenmit einemwasch=
baren mineralischenAnstrich zu versehen.

§ 7.

1Die Fußbödenmüssenglatt und fugenfrei,sowie leichtwaschbarsein und sindwährend
derArbeitszeitdurchöfteresBespritzenfeuchtzu halten.
IISie müssentäglichdurchfeuchtesAufwischengereinigtwerden.

88.
1Die Arbeitsräumemüssenauf jede Person mindestens10 chm Luftraum und

mindestens3 qm Bodenflächebieten; in Räumen,in denendie Be= oderVerarbeitung
unter ErhitzungdesMaterials oderunterErzeugungfeinerAbfälle(Staub, Spähneusw.)
geschieht,muß der auf einePersonentfallendeLuftraummindestens15 chm betragen.

11Die Größe der gesamtenFensterflächemuß mindestens15% der Bodenfläche
und 40%⅝der Fensterwandbetragen. Vorbehaltlichdes § 9 müssendie Fensterder
ArbeitsräumegroßeScheibenvon dünnemGlase besitzen,möglichstbis zur Deckereichen
und in ihrem oberenTeil durch eine vom Fußboden aus stellbareLüftungsklappegeöffnet
werden können. Die Arbeitsräumemüssenüberdies,wennerforderlich,mit künstlichen
Bentilationsvorrichtungenversehensein; Dämpfevon Azeton,Amylazetat,Essigsäureusw,
sowieWasserdämpfesindwirksamabzuführen.
II11Die Treppenhäusermüssenwirksamgelüftetwerdenkönnen; sie sindim höchstenPunkt

mit einer von untenzu öffnendenLuftklappezu versehen,derenOffnungmindestens½ qm
großist und mindestens5% der BodenflächedesTreppenhausesbeträgt.

L
1Fensterund ähnlicheOffnungender Arbeitsräume,aus denenim Falle einesBrandes

Stichflammen heraustretenkönnen,sollen nichtauf solcheGänge, Stiegen, Vorplätzeu. dergl.
münden,die demVerkehrim Gebäudedienenund im Falle derGefahrnotwendigeFlucht=
wegedarstellen;ebensosollenderartigeFensterund Offnungennicht gegenengeGassen
oderkleineHöfe gelegensein,wenndurchdie heraustretendenStichflammenPersonenoder
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gegenüberliegendeGebäudegefährdetwerdenkönnen. Ist die AnbringungsolcherFenster
oderOffnungennicht zu vermeiden,so müssensie mit Drahtglas in eisernemRahmen
ohneVerkittungodermitElektroglasodermit ähnlichemfeuersicheremGlas verschlossensein.

8 10.
1Die sämtlichenVerkehrswege,sowohlinnerhalbwie außerhalbderArbeitsräume,dürfen

nichtverstellt,sondernmüssenunterallenUmständenfrei gehaltenwerden.
11In jedemArbeitsraummüssenzu denAusgangstürenHauptgängevonmindestens1,20m

nutzbarerBreite freigelassenwerden. Die von den einzelnenArbeitsplätzenzu den Haupt=
gängenführendenVerkehrswegemüssengenügendbreit und auchim Falle der Feuersgefahr
leicht und sicherbenützbarsein.
I In den Arbeitsräumendürfen nur die für denBetrieb unbedingtnotwendigenWerks=

einrichtungenuntergebrachtwerden; diesemüssenso aufgestelltsein, daß derVerkehr in den
Arbeitsräumennichtgehindertwird.
IVAlle Maschinenund sonstigenBetriebseinrichtungen,insbesonderejene,auf welchensich

leichtStaub anlegenkann,müssenzumZweckeder Reinigungleichtzugänglichsein.

§ 11.
!An allenArbeitstischen,an denenZelluloid be=oderverarbeitetwird, müssenmit Wasser

gefüllteLöscheimerbereitstehen;aufjedeArbeitsstellehateinLöscheimerzu kommen.Einigemit
WassergefüllteLöscheimermüssensich auch in unmittelbarerNähe der Ausgänge befinden.
I1WeitergehendeAnordnungenbleibengemäß§ 28 vorbehalten.

812.
1Die BetriebsräumeeinschließlichderTrockenräumedürfennur erwärmtwerdenauf

zentralemWege durchDampf oderWasser oder durchKachelöfen,die innerhalb derBetriebs=
räumevon metallenenAußenteilenfrei sindund von außengeheiztwerden.AuchTrocken=
öfendürfenin Betriebsräumennur dannvorhandensein,wennsie auf zentralemWegeoder
von außengeheiztwerden.
I1Die Heizkörper,HeizrohreundOfen müssendurchabnehmbareSchutzgitter,engmaschige

Drahtnetzeoderdgl.vor einerunmittelbarenBerührungmitZelluloid=Abfällengeschütztsein;
siemüssenso gestaltetund angeordnetsein,daßZelluloidwarennichtmit ihnenin Berührung
kommenund nichtauf ihnengelagertwerdenkönnen,und daß jedeReinigung leichtund
sichervorgenommenwerdenkann. Die Heiz=und Dampfrohresindso zu verlegen,daß sie
mindestens20 cm vomFußbodenentferntbleiben.
IIIHeizkörper,HeizrohreundOfen sowieihre SchutzgittermüssenvonStaub freigehalten

werden.
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§ 13. Beleuchtung.
1Eine künstlicheBeleuchtungderArbeitsräumehat mittelstelektrischer,durchDraht gegen

ZerschlagengeschützterGlühlampen,zu geschehen;es sindnur Glühlampenzulässig,die im
lustleerenRaum brennen; die Leitungen müsseneine wasserdichteIsolierhülle haben, deren
Beschaffenheitder verwendetenSpannungentspricht;sie sind in Rohrenoder als armierte
Bleikabelzuverlegen;Mehrfachleitungensindunzulässig;Schalttafeln,Sicherungen,Kontakte,
Elektrizitätsmessersind außerhalbderArbeitsräumeoder in feuersicherabschließendenSchutz=
kästenunterzubringen.In Räumen, in denendie Be=oderVerarbeitungdesZelluloids
unterErzeugungfeinerAbfälle (Staub, Späne 2c.)geschieht,müssenaußerdemdie Glüh=
lampenmit Überglockenversehensein, die auchdieFassung dicht umschließen,und sämtliche
Ein=und AusschalteraußerhalbderArbeitsräumeoderin feuersicherabschließendenSchutz=
kästenuntergebrachtwerden.

Wo keineElektrizitätzurVerfügungsteht,werdenGasglühlichtlampenzugelassen,wenn
siemindestens1m von der Arbeitsstelleentfernt,festund sicherangebrachtund mit einem
Glimmerzylinder,fernereinemSchutztellergegenauffliegendeSpäne, herabfallendeGlas=
stückeu. dgl., sowiemit einemBlackerversehensind. Für dasAnzündenderLampendürfen
nur elektrischeAnzünderoderPlatin=Zündstoffebenütztwerden.
zu1Die VerwendungandererLichtquellenist zulässig,wenn die Beleuchtungvon außen

geschiehtund die Flammen durch eingemauerteGlasscheibenvon mindestens8 mm Dicke
von den Innenräumenvollständigabgeschlossenwerden.
IVZur vorübergehendenBeleuchtungdürfennur zuverlässigeSicherheitslampenverwendet

werden.
§ 14. Elektrische

Für elektrischeAnlagen sind im übrigendie vomVerbandedeutscherElektrotechnikerAnlagen.
aufgestelltenSicherheits-Vorschriftenund Normalien unter besondererBerücksichtigungder
Vorschriften für feuergefährlicheBetriebsstättenund Lagerräumemaßgebend.

8 15. Sägen,

1Das Sägen, Fräsen,DrehenundSchleifendesZelluloidsmuß unterandauerndeml“
Auftropfen von Wasser geschehen;dieseVorschrift findet keineAnwendungauf Arbeiten, bei
denendasAuftropfenvonWasseraus technischenGründenunzulässigist, ferneraufSchleif=
arbeiten,bei denenTuchschwabbelnunter Gebrauchvon feuchtenSchleifmittelnverwendet
werden.

8 16. Schleifen
In Ränmen,in denenderBetriebzur Bildung von Zelluloid=Stauboder sonstigenvonWertzeug.

feinenZelluloid=Abfällenführt, dürfenWerkzeugeauf trockenemWeg nichtgeschliffenwerden.
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Prägepressen. 817.

1Die Prägepressendürfennur mit Dampf oderauf elektrischemWegegeheiztwerden.
I!Der Gebrauchvon direkt geheiztenPressenist nur dann gestattet,wenn diePressenmit

Schutzblechenzur Verhütungdes Herausschlagensvon Flammenversehensind; falls die
Pressenunmittelbar von Tischflächenumgebensind, müssensie auchmit einemBlechmantel
ausgestattetwerden. Die Anhäufungvon Material in derNäheder Pressenist verboten.

Feuer 8 18.

undLicht. 1Es ist verboten,die Arbeits- und Lagerräumemit offenemLichtzu betretenund in
ihnenzu rauchen. Personen,welchedieseRäumebetreten,dürfenZündhölzerodersonstiges
Feuerzeugnichtbei sichführen.

11Diese Verbote sind auf beidenSeiten aller Türen anzuschlagen.
IIIWerdenZelluloidwarenfür denVersandin hölzernenKisten mit Zinkeinsätzenver=

packt,so darf das Löten und Entlöten von Deckel und Einsatz nur mittels eines mäßig
erwärmtenLötkolbens(nichtmit Lötlampen)und nur unterZuhilfenahmeeinerfeuersicheren
Unterlage(z.B. AsbestpappeoderdurchTränkenfeuersichergemachterPappe)bewirktwerden.
Es muß von einermit demLötenund Entlötenund derLeichtentzündlichkeitdesZelluloids
vertrautenPerson und tunlichstim Freien vorgenommenwerden.

Auf= § 19.
bewahrung 1Rohmaterialdarf nur in der MengedesTagesbedarfsund fertigeWarendürfennur

von Material
undAbfällenin der Mengeder Tageserzeugungin den Arbeitsräumenvorhandensein;Zwischenprodukte
in Arbeits=dürfen in den Arbeitsräumennur in solchenMengen belassenwerden,als durchdas unab=
räumen.weislicheBedürfnis des Betriebs erfordertwird; größereMengen müssenin besonderen

Lagerräumenaufbewahrtwerden.
I1Kleine Zelluloidabfälle(Drehspäne,Sägemehlusw.), die an Maschinenoderbei der

Handarbeitentstehen,sind in Blechbehälternaufzusammelnund täglich, im Bedarfsfalle
mehrereMale, in feuersichereBehälter,die in einemfeuersicherenLagerraumeihrenStand=
ort haben,zu entleeren.
IIIDie in der K. Verordnungvom9. Juni 1902 benanntenleichtentzündlichenflüssigen

Stoffe sind dieserVerordnung entsprechendaufzubewahrenundmüssensichin dichtverschlossenen
Blechgefäßenbefinden,sobalddie Menge¼ Lier übersteigt.

Anweisung 8 20.

derArbeiter. 1AlleArbeitersinddurchAnschlagüberdieGefahrendesZelluloidszu unterrichten
und anzuweisen,denArbeitsraumbeimEntsteheneinesBrandes wegenderGiftigkeitder
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Berbrennungsgasesofortzu verlassen,wenndie Benutzungvon Wassernicht das sofortige
Löschenzur Folge hat. Ihre Kleidungsstücke,die bei der schnellenRettung etwa verloren
gehenkönnten,sind vomUnternehmergegenFeuerschadenzu versichern;daß dies geschehen,
ist in demAnschlaghervorzuheben.
u In jedemBetriebemuß entwederder Arbeitgeberodereine sonstigePerson mit der

Anstellung von Wiederbelebungsversuchenvermittels künstlicherAtmung vertraut sein.)
Ul Gewerbetreibende,die Hausarbeiterbeschäftigen,habendiesebei derUbertragungder

Arbeit überderenGefahrenschriftlichzu unterrichten.

III. Vorschriftenfür Anlagenzur HerstellungvonZelluloidwaren,in derenBetriebs=
ränmenwenigerals 3 Gehilfen,LehrlingeodersonstigeArbeiterbeschäftigtundweniger
als 50kg Zelluloidgleichzeitigbe=oderverarbeitetoder(einschließlichdesRohmaterials,

derFertigprodukteunddesAbfalls)aufbewahrtwerden.
§ 21.

1Jeder Arbeitsraum muß mindestenszwei Ausgänge haben, derenTüren nach außen
aufschlagen.
IIDie Arbeitsräumemüssenauf jedePersonmindesteus10 chmkuftraumbietenundmit

reichlichernatürlicherLüftungversehensein.
ul Die FußbödensindwährendderArbeitszeitdurchöfteresBespritzenfeucht zu halten

und müssentäglichdurchfeuchtesAufwischengereinigtwerden.

8 22.
Die 88 11 (Löscheimer),12 (Beheizung),13 (Beleuchtung),14 (ElektrischeAnlagen),

16 (SchleifenvonWerkzeugen),17 (Prägepressen),18 (FeuerundLicht),19 (Aufbewahrung
von Material und Abfällen),20 (AnweisungderArbeiter)findenAnwendung.

IV. Vorschriftenfür gewerblicheAnlagenandererArt, die nur nebenherZelluloidver=
arbeitenundaufbewahren.

§ 23.
1!Auf Anlagen, die als Rohmaterial, fertigesProdukt und Abfall nicht mehr als 10 kg

Zelluloid im Betriebhaben,findenlediglichdie § 11 (Löscheimer)und 18 (FeuerundLicht)
Anwendung.
I Auf die übrigenAnlagenfinden,je nachdemob siemehrodernichtmehrals 50 kg

Zelluloid gleichzeitigim Betriebhaben,die BestimmungenunterII oderIII Anwendung.

*) Anmerkung. Bei Vergiftung durchBrandgase ist die Anstellung von Wiederbelebungsversuchenund
ihre Fortsetzung bis zum Erscheinen des Arzts unerläßlich. In größerenBetrieben empfiehlt sich die Bereitstellung
von Sauerstoffapparaten.
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V. Vorschriftenfür offeneVerkaufsstellen.
8 24.

Im Betrieb offenerVerkaufsstellenmüssenZelluloidwarenvor Entzündunggeschützt
und in ausreichenderEntfernungvonOfen, offenemLichtund vonleichtbrennbarenStoffen,
wie z.B. Weingeist,Ather, Spiritus, Benzin, sowievonFeuerwerkskörperngelagertwerden.

VI. Zelluloidlager.
8 26.

1Zelluloidlager(für Rohstoffeund Abfälle, sowiefür halbfertigeund fertigeWaren)
der Betriebe,in denenZelluloid hergestelltoderbe=oderverarbeitetwird, unterliegenden
Vorschriftender Anlage.

Die Lager von Zelluloidwarenin HandelsbetriebenunterliegendenVorschriftender
AnlageunterB, wennsiemehrals 2000 kg Zelluloid enthalten,unterC, wennsiemehr
als 20000 kg Zelluloidenthalten.Sind bei kleinerenLagernin Handelsbetriebenbesondere
Sicherheitsvorkehrungenerforderlich,so bleibtderenAnordnungim einzelnenFall derDistrikts=
polizeibehörde,in MünchendemStadtmagistrat,vorbehalten.

VII. Schlußbestimmungen.
8 26.

Die Regierungen,Kammerndes Innern, sind ermächtigt,beimVorliegenbesonderer
Verhältnisse,soweites ohneGefährdungder öffentlichenSicherheitund der Sicherheitder
Arbeitergeschehenkann,AusnahmenvoneinzelnenBestimmungendieserVorschriftenzuzulassen.

827.
1DieseVorschriftenfinden auch auf die zur Zeit bestehendenAnlagenund Betriebe

(Fabriken,Werkstätten,Verkaufsstellen,Lager)Anwendung.
I11Zur Beseitigungder hiernachetwabestehendenMängel sinddenBeteiligtenvon den

Distriktspolizeibehörden,in München demStadtmagistrat, angemesseneFristen zu gewähren.
iImWenn die AnwendungeinzelnerBestimmungenauf bestehendeAnlagenund Betriebe

mit Rücksichtauf derenLage oder baulicheBeschaffenheitmit besonderenSchwierigkeiten
odermit unverhältnismäßigenKostenverbundenwäre, so könnendie Distriktsverwaltungs=
behördenvon solchenBestimmungenunterAnordnungder im Interesseder öffentlichen
SicherheitgebotenenAuflagenentbinden.
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8 28. Vorbehalt

Diese Vorschriften stehenweitergehendenAnordnungender DistriktspolizeibehördenimweitergehenderAnordnungen.
Wegeder Verfügung für einzelneAnlagen nachMaßgabeder §§ 120a und 120d der
Gewerbeordnung,insbesonderein Bezugauf die Löschvorrichtungen,nichtentgegen.

§623.
Der §2 dieserVorschriftentritt sofortin Kraft; im übrigentretendie Vorschriften

am 1. Mai 1912 in Kraft.

Inkrafttreten.

München,den9. März 1912.

Dr. Frhr. v.Hertling. Dr. Frhr. v. Soden-Frannhosen.
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Aulage.

Bestimmungenfür zelluloidlager
(Rohstoffe und Abfälle, halbferrige und ferrige Waren) der Berriebe,

in denen Felluloid hergestellr oder be=oder verarbeirer wird.

A. Bestimmungenfür die Lagerungvonwenigerals 50kg Zelluloid.
Die Lagerräumemüssenvon denBetriebsstättendurchfeuersichereWändeund feuer=

sichere,selbstschließendeTüren getrenntsein, dürfenkeineInnen=Heizungund keineandere
als Tag=, Außen= oder elektrischeBeleuchtungbesitzenund nicht in unmittelbarerNähe
einesAusgangesliegen.

UnterArbeits=oderbewohntenRäumendürfendieLagerräumesichnur dannbefinden,
wennsie einefeuersichereDeckehaben. «

Die Türen der Lagerräumemüssenmit derAufschrift„Zelluloidlager“versehensein.
Der Distriktspolizeibehörde,in München dem Stadtmagistrat, bleibt vorbehalten,im ein⸗
zelnenFall besondereSicherheitsvorkehrungenvorzuschreiben,wenn solcheerforderlichsind.

B. Bestimmungenfür die Lagerungvon50kg bis 20000kg Zelluloid.
I. Lagerungin Gebäuden,die nochanderen Bwechendienen.

AA. Allgemeine Bestimmungen.

Die Lagerungdarf nur in Gebäudenmit massivenWändenerfolgen.
Die Lagerungin Gebäuden,die auchnochWohnzweckendienen,ist verboten.
Nachbargebäudemüssenvon demGebäude,in demdie Lagerungstattfindet,entweder
durcheineBackstein=Brandmaueroderdurcheinengemäß§ 47 derBauordnungvon
der BaupolizeibehördefestzusetzendenAbstandgetrenntsein.

4. Jedes Gebäudemuß, wenn es nicht gesichertist, mit einemBlitzableiterversehen
werden,der jährlicheinmaldurcheinenSachverständigenzu prüfenist.

.—

BB. Lagerung von Rohmaterial und Abfällen.

1. Rohmaterialund Abfälledürfennur im Keller und entwederim oberstenStockwerke
oderim Dachgeschoßgelagertwerden. In denMittelgeschoßenist die Lagerungvon
Rohzelluloidund von Abfällenverboten.

2. In einemund demselbenGebäudedürfenAbfälle imGewichtvonhöchstens1500 kg
gelagertwerden.
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Im Keller darf die Gesamtmengedes lagerndenZelluloids einschließlichder Abfälle,
halbfertigerund fertigerWaren die Mengevon 2000 kg nichtüberschreiten.
Im bberstenStockwerk oder im Dachgeschoßdarf die Gesamtmengedes lagernden
Zelluloids einschließlichder Abfälle, halbfertigerund fertiger Waren die Menge von
20000kg nichtüberschreiten.Enthält das GebäudeZelluloidlagerauch im Keller
und in Zwischengeschoßen(CO), so verringertsichdie zulässigeHöchstmengeum das
im Keller und in denZwischengeschoßenlagerndeGewicht.

des LagerraumeskeinArbeitsraumbefinden.

massivherzustellen.EnthaltensieSchornsteine,so mußdiedemLagerraumezugewendete
Wange25 em starksein. Schornsteinöffnungendürfennicht in denRaum führen.

feuersichere,aus schlechtWärmeleitendenStoffen hergestellteDeckenzugelassen.
Der FußbodendesLagerraumsist unverbrennlichherzustellen,wenndie Deckedarunter
nichtunverbrennlichist.
Die Türen des Lagerraumssindunverbrennlich,nachaußenaufschlagendund selbst=
tätig zufallendeinzurichten;sie sindmit derAufschrift„Zelluloidlager“zu versehen.
Ein LagerraumimoberstenStockwerkoderimDachgeschoßmußeinenbesonderenfeuersicheren
Zugang von einemmassivenTreppenhauseund einenweiterenRückzugswegbesitzen.

AndereRäume, die in demselbenGeschoßwie die Lagerräumeoder in einem
darüberbefindlichenGeschoßliegen,müssenwenigstenseinenRückzugsweghaben,der
durcheinenBrand in denZelluloidlagerräumennichtgefährdetwerdenkann.
Der Lagerraummußmit wirksamenEntlüftungsvorrichtungenversehensein.
Die Beleuchtungdarf nur durchTageslicht,feuersicherabgeschlosseneAußenbeleuchtung
oderelektrischeGlühlampen,dieim luftleerenRaumbrennen,erfolgen.Die Glühlampen
müssenmit dichtschließendenÜberglocken,dieauchdieFassungdichteinschließen,versehensein.
Der Lagerraumdarf keineHeizanlagenbesitzen.Alle durch ihn hindurchführenden
Rohrleitungen,die zeitweiligerwärmtwerden,müssendurchDrahtnetzeoderdgl. so
geschütztsein,daßkeineGegenständein geringererEntfernungals 50 cm davongelagert
werden können. ElektrischeLeitungenmüsseneinewasserdichteIsolierhülle haben,deren
Beschaffenheitder verwendetenSpannung entspricht;sie sind in Rohren oder als
armierteBleikabelzuverlegen.Mehrfachleitungensindunzulässig.Schalter,Sicherungen,
Elektrizitätsmesser,Kontakteu. dergl.sind außerhalbdieserRäumeoderin feuersicher
abschließendenSchutzkästenunterzubringen.Im übrigen gelten für die elektrischen
Einrichtungenin diesenRäumendie vomVerbandeDeutscherElektrotechnikerheraus=

Gocgle
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gegebenenSicherheitsvorschriftenund Normalien, insbesonderedie Vorschriftenfür
feuergefährlicheBetriebsstättenund Lagerräume.

CC. Lagerung von halbfertigen und von fertigen Waren.
1. Halbfertige Waren, derenAufbewahrungin denArbeitsräumennicht durchdas unab=
weislicheBedürfnis desBetriebserfordertwird (8§19 derOberpol.Vorschriften)sowie
fertigeWarenmüssenentwederin denLagerräumenfürRohmaterialundAbfälle oder
in besonderenLagerräumenaufbewahrtwerden,die sich in denGeschoßenzwischen
Keller und Dachgeschoßbefindendürfen.

2. Für die besonderenLagerräumefür halbfertigeund für fertigeWaren geltennach=
stehendeVorschriften: «
a) in denLagerräumendarf eineBe=oderVerarbeitungvon Zelluloidnichtvor=
genommenwerden; "

b) mehrals 500 kg Zelluloid=Warendürfen in einemund demselbenLagerraume
nichtgelagertwerden;

) dieLagerräumemüssenvon den übrigenRäumen durchfeuersichereWändegetrennt
seinund müssenmindestens2 Ausgängemit unverbrennlichen,nachaußenauf=
schlagendenund selbsttätigschließendenTüren besitzen;bei derzeitbestehenden
AnlagenwerdenebensolchefeuersichereTüren zugelassen;

d) die Türen müssenmit der Aufschrift„Zelluloidlager“versehensein;
e) im übrigenfindenauf dieseLagerräumedieBestimmungenunterBB 7 und 8,
11—13 entsprechendeAnwendung.

II. Lagerungin Gebäuden,die nur diesemZwenkdienen.
Die Lagerungdarf nur in Gebäudenmit massivenWändenerfolgen.
Bei Neubautenmuß jedesLagergebäudemindestens10m von anderenGebäuden

entferntbleiben. Ein Lagergebäudedarf höchstensaus Keller=,Erd= und Dachgeschoß
bestehenund mußmindestens2 ins Freie führendeAusgängebesitzen.

Jedes Lagergebändemuß, wenn es nichtbereitsgesichertist, mit einemBlitzableiter
versehenwerden,der jährlicheinmaldurcheinenSachverständigenzu prüfenist.

In einemGebäudedürfennichtmehrals im ganzen20000 kg Zelluloidgelagertwerden.

C. Lagerungvonmehrals 20000kg Zelluloid.
Für die Lagerungvon mehr als 20000 kg Zelluloid werdenderDistriktspolizei=

behörde,in MünchendemStadtmagistrat,besondereVorschriftenvorbehalten.
Gewerbetreibende,welcheeinZelluloidlagervon diesemUmfangerrichtenwollen,haben

vor demBeginn des Lagerbetriebsder zuständigenDistriktspolizeibehörde,in Münchendem
Stadtmagistrat, Anzeige zu erstatten.

Go gle
— — — — — —
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Geseh=undVerordnungs=Blatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 15.
München, den 16. März 1912.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 4. März 1912, Verzeichnisder denMilitäranwärtern und Inhabern des Anstellungs=

scheins im bayer. Staatsdienst vorbehaltenen Stellen.

Nr. 1632 à S.

Bekanntmachung, Verzeichnisder denMilitäranwärternund InhaberndesAnstellungsscheins
im bayer.StaatsdienstvorbehaltenenStellen betreffend.

fl. Staatsministeriumdes KöniglichenHauses und desAußern, K. Slaatsministerium
der Justiz, K. Staatsministeriumdes Innern, K. Staatsministeriumdes Innern für
tirchen- und Schulangelegenheiten,K. Staatsministerinmder Finanzen, fl. Staats=

ministeriumfür Verkehrsangelegenheiten,K. Kriegsministerium.

Unter Beziehungauf § 7 der Grundsätzefür die Besetzungdermittleren,Kanzlei=
undUnterbeamtenstellenbei den Reichs=und Staatsbehördenmit Militäranwärtern und
Inhaberndes Anstellungsscheins(GVBl. 1907 S. 689) wird das Verzeichnisder den
Militäranwärtern und Inhabern desAnstellungsscheinsim bayer.Staatsdienst vorbehaltenen
Stellen bekanntgegeben,das von jetzt ab an die Stelle des auf Seite 531—553 des
G#VBl.von 1903 veröffentlichtenVerzeichnissestritt.

München,den4. März 1912.

Dr.Frhr. v. Hertling. Dr. Frhr. v.Soden-Fraunhofen.v.Thelemann. v.Breunig. v. Seidlein.
Dr. v. Anilling. Frhr. v. Kreß.

23
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der

Klasse Steigende Gehalte:

der 1.—3. vom 4. vom7. vom 10 vom 13.| vom16./ vom19. vom22. vom 22.
Gehaltsordnung Dienstjahre

A 4 44# 4 104 4 1 4
13 4200 4600 5000 5400 5800 6000
14 3000 3300 3600 3800 4200 4500 4800
15 2400 2700 3000 3300 3600 3800 4200 4500 4800
16 2 400 2700 3000 3300 3600 3900 4200 6
17 1 800 2 100 2400 2 700 3000 3 300 3600
18 2250 2 400 2550 2 700 2850 3000 3150 v
19 2 100 2250 2400 2 5560 2 700 2 850 3000
20 1950 2 100 2250 2 400 2550 2 700 2 850
21 1 800 1950 2100 2250 2 400 2550 2700
22 1800 1900 2000 2100 2200 2 300 2400
23 1500 1650 1800 1950 2100 2250 2400
24 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300
25 1 500 1600 1700 1 800 1900 2000 2 100 "
26 1 200 1 3ö60 1500 1 650 1 800) 1950 2 100
27 1400 1500 1600 1700 1800) 1900 2000
28 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900
29 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 —
30 1 200 1250 1 300 1 400 1500 1 6E00 1 700

Gocgle



Nr. 15.

Bezeichnung der Stellen

Gehaltsklasse

Angabe,
in welchemUmfange
die nicht ausschließlich
vorbehaltenenStellen
mit Militäranwärtern
und Inhabern des
Anstellungsscheins
zu besetzensind

Bezeichnung
der Behörden, an welche die
Bewerbungenzu richtenfind,
wenn es nicht die Behörde
selbst ist, bei welcher die
Anstellunggewünschtwird

Bemerkungen

1. Staatsministerinm.
Mittlere und Kanzleibeamte.

Geheime Rechnungskommissäre,
Geheime Sekretäre,
Geheime Registratoren,
Sekretäre,
NRegistratoren,
Kanzlei= und Registratur=Assistenten.

Unterbeamte.
*Boten und Diener.

2. Geheimes Haus= und Staatsarchiv.
Unterbeamte.

Boten und Diener.

3. Arbeitermuseum.
Unterbeamte.

Maschinist.

4. Bergbehörden.
Mittlere und Kanzleibeamte.

Sekretär undRegistratordesOberberg=
amts,
Kartographender GeognostischenUnter=
suchung,
Kanzlei=und Registratur=Assistentendes
Oberbergamts,

Unterbeamte.

Bolen und Diener desOberbergamts,
Boten und Diener der Geognostischen
Untersuchung.

13
13
13
14
14
21

21

26

22

17

17

28
26

25

26

zueinemDritteil.

zur Hälfte. Staatsministeriumdes
Kgl.Hausesund des
Außern.

Staatsministerium des
Kgl. Hausesund des
Außern.

Staatsministerium des
Kgl.Hausesund des
Außern.

Oberbergamtzu
München.

23-



Angabe,
in welchemUmfange Bezeichnung
dienichtausschließlichderBehörden,an welchedie
vorbehaltenenStellen Bewerbungen zu richten sind,
mit Militäranwärtern wenn es nicht die Behörde
und Inhabern des selbst ist, bei welcher die
Anstellungsscheins Anstellung gewünschtwird
zu besetzensind

BemerkungenBezeichnung der Stellen

Gehaltsklasse

II. Staatsministerium der Justiz.
1. Staatsministerium.

Mittlere und Kanzleibeamte.
*GeheimerRechnungskommissär, 13
*Geheime Sekretäre, 13 1zueinemDritteil.
*GeheimeRegistratoren, 13
*Sekretäre, 14
Registratoren, 14
*7Druckereiwerkmeister, 19 zur Hälfte.
*Obermaschinisten, 19
Kanzlei= und Registratur=Assistenten, 21 Justizministerium.
*Baupaliere. 21%8ueinemDritteil.

Unterbeamte.
*Boten und Diener, 21
Steindrucker, 22
Maschinisten, 22
Heizer. 27

2. GerichteundStaatsanwaltschaften.
Mittlere und Kanzleibeamte.

*#Kanzleiexpeditoren, 18 zur Hälfte.
Gerichtsvollzieher, 21
*Sekretariatsassistentenbei demObersten
Landesgerichtund der Generalstaats=
anwaltschaft, « 21

*Sekretariatsassistentender Oberlandes=
gerichteund Oberstaatsanwaltschaften. 23|ur Hälfte.
Sekretariatsassistentender Landgerichte,
AmtsgerichteundStaatsanwaltschaften, Justizministerium.
Gerichtsschreibergehilfenbei den Land=
undAmtsgerichten. —

Unterbeamte.
Maschinisten, 22
Steindruckerbei den Gerichten, 25
*Botenbei demOberstenLandesgericht.2
Boten bei denOberlandesgerichten, 25

Gocgle
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Nr. 15. 93

Angabe,
in welchemUmfange zeichnung
ie kichtausschließlich Fer n gn an iihe

- S lvorbe enen ellen ewerbungen zuer en sin
Bezeichnung der Stellen mit viiarndnen wenn es ickb dir Behörde Vemerkungen

aundInhabern des selbst ist, bei welcherdie
nstellungsscheinsAnstellunggewünschtwird
zu besetzensind

Heizer bei denGerichtsgebäuden, 27
Gerichtsvollzieherin Strassachen, 25 ....
Landgerichtsboten, 28 Justizministerium.
Amtsgerichtsdiener. 28

3. Gerichtsgefängnisse.
Mittlere und Kanzleibeamte.

*Gefängnisverwalter. 19

Unterbeamte.
* ini „ "anschin 22 Justizministerium.
Gefängniswärterbei denAmtsgerichten.25
Heizer, 27
Aufseher. 28

4. Strafanstalten.
Mittlere und Kanzleibeamte.

Buchhalter, 18 zur Hälfte.
»Hausverwalter, 19
Baupaliere, 218 „ ..
»LandwirtschaftlicheAssistenten, 228 zueinemDritteil.
Kanzlei=und Rechnungsassistenten. 26 zur Hälfte.

Unterbeamte.
*Maschinisten, 22
*Werkführer, 22
Oberkrankenwärter, 22 Justizministerium.
Küchenmeister, 22
Waschmeister, 22
Oberaufseher, 24
*Werkaufseher, 27
(Küchenaufseher, 27
Waschaufseher, 27
Gartenaufseher, 27
Aufseher, 28
StändigeHilfsaufseher. —

Schlußbemerkung:
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Bezeichnung der Stellen

Angabe,
in welchemUmfange
dienichtausschließlich
vorbehaltenenStellen
t Militäranwante
und Inhabern des
Anstellungsscheins
zu besetzensindGehaltsklasse

Bezeichnung
derBehörden,an welchedie
Bewerbungenzu richtensind,
wenn es nicht die Behörde
selbst ist, bei welcherdie
Anstellunggewünschtwird

Bemerkungen

I. Allgemeine innere Verwaltung.
1. Staatsministerium.

Mittlere und Kanzleibeamte.
*GeheimeRechnungskommissäre,
*GeheimeSekretäre,
#GeheimeRegistratoren,
*Sekretäre,
Registratoren,
Kanzlei=undRegistratur=Assistenten.

Unterbeamte.
Boten und Diener.

2. StatistischesLandesamt.
Mittlere und Kanzleibeamte.

Obersekretär,
Sekretäre,
Kanzlei=und Rechnungs=Assistenten.

Unterbeamte.

Bote und Diener.

3. Verwaltungsgerichtshof.
Mittlere und Kanzleibeamte.

Registrator,
Kanzlei= und Registratur=Assistenten.

Unterbeamte.

*Boten und Diener.

lichenBerufsgenossenschaften).
Mittlere und Kanzleibeamte.

Rechnungskommissäre,
Präsidialsekretäre,

Gocgle

zueinemDritteil.

2 Hälfte.

14
17 zur Hälfte.
23

25

15|zur Hälfte.

22

14
14 JäzurHälfte.

Staatsministerium des
Innern.

Staatsministerium des
Innern.

Statist. Landesamt.

Staatsministerium des
Innern.

Staatsministerium des
JInnern.
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* Angabe, «
tS sin welchemUmfange Bezeichnung ·
S die is auesblehlich r Schörden,ankerlchehie

· vorbehaltenenStellenBewerbungenzu richtensind,Bezeichnung der Stellen 2 mitMilitäranwärternwennesuichtdieBehörde Bemerkungen
und Inhabern des selbst ist, bei welcher die
Anstellungsscheins Anstellung gewünschtwird
zu besetzensind

Rechnungsrevisoren, 17
'Regierungssekretäre, « 17
Regierungsregistratoren, 11/ ur Hälfte.
Kanzlei=und Registratur=Assistenten. 23 Staatsministeriumdes

nnern.
Unterbeamte. J

Boten und Diener, 25
Steindrucker. 25

5. PolizeidirektionMünchen
(einschließlichZentralpolizeiblatt).
Mittlere und Kanzleibeamte.

Kassier, 14
'Obersekretäre, 16
WBezirkskommissäre. 16
Sicherheitskommissäre, 16 ..
*Polizeisekretäre, 17ç U Hälfte.
Polizeiassistenten, 23
MArrestverwalter, 21
Rottmeister. 21

Unterbeamte.
BotenundDiener (einschl.Arrestwärter),5
Steindrucker, 25
Schutzmänner½, 25
Bote und Diener der Schutzmannschaft.25

6. Bezirksämter.
Mittlere und Kanzleibeamte.

WBezirksamtssekretäre, 17 a ..
Bezirksamtsassistenten. 26 / zur Hälfte.

Unterbeamte.
Bezirksamtsdiener, 28
Arrestwärteram Schubgefängnisin
Nürnberg. 28

Gocgle

Staatsministerium des
Innern.

Polizeidirektion.

Staatsministerium des
nnern.

l

1)Die Schutzmänner
haben Aufrückungsstellen
in den Stellen der Wacht=
meister, Oberwachtmei=
ster und des Rendanten
(K. BO. v.21.XII. 1908
— GBl. S.1204 —).
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Angabe,
in welchemUmfauge Bezeichnungrsr gahhh nchn *é•

:# v te en Bewerbungenzu richten sind,
Bezeichnung der Stellen 2 i# Wibitäranwärternwennesgichsdie Behörde Bemerkungen

#sandInhaberndes selbstist, beiwelcherdie
nstellungsscheinsAnstellunggewünschtwird
zu besetzensind 4

7. Maß=undGewichtspolizei.
Mittlere Beamte. "

Eichmeister. — FudreiVierteilen.Staatsministerium
des Innern.

Unterbeamte.

II. Landesarchive.
1. AllgemeinesReichsarchiv.

Mittlere und Kanzleibeamte.
eer der Röckl'schenMetallguß=
erfindung, 19 -

»Kanzleiassistenten. 21 zur W
Reichsarchiv.

Unterbeamte.
Boten und Diener. 25

2. Kreisarchive.
Mittlere und Kanzleibeamte.

Kanzleiassistenten. 23 zur Hälfte.

Unterbeamte. Reichsarchiv.
Diener. « 28 «

III. Staatsbauverwaltung.
1. ObersteBaubehörde.

Mittlere und Kanzleibeamte.
*GeheimeRechnungskommissäre, 13 · -·
*GeheimeSekretäre, 13 au einemDritteil.
*Sekretäre, 14 ..
«- zur Hälfte.
egstkateren, 14 Staatsministerium »

,
1 ie g "Q

Bauassistenten), 21 einemDritteil. desInnern. r
Hilfstechniker, — Durchgangdurchbie
Kanzlei=undRegistratur=Assistenten,21| zurHälfte. —
*Bauzeichner. 21 zueinemritteil.

Gocgle
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eine Bezeichin welchem Umfange nun
S* dienichtausschlleblt derBehörde, an neschedie
#— 9 -

BezeichuuugdstStellevZkåkbsskiksäkääåksäFäkskrkkå"?ki?hk"drikchääkhfåksxDem-DAM-
nundInhabern des selbst ist, bei welcher die
zstlungoscheins Anstellunggewünschtwird
zu en sin

Unterbeamte.
»Botenund Diener. 21 Staatsministerium

des Innern.
2. HydrotechnischesBureau.

Mittlere und Kanzleibeamte.
Sekretäre, 17 ur Hälfte.
Bauführer, 17 k#einemDritteil. m—Kanzlei=undZeichnungs=Assistenten.23 zr Hälfte. Staatsministerium

desInnern.
Unterbeamte.

Bote und Diener. 25

3. Kreisbauverwaltung.
Mittlere und Kanzleibeamte.

TechnischeRechnungskommissäre, 14 StaatsministeriBauassistenten), 2144einem Dritteil. aatsministerium anie betdenBou=
ilfstechniker, — D desInnern. linid harectOberuzeichner. 21

Unterbeamte.

1. Banämterund SektionenfürWildbach⸗
verbauung.

Mittlere und Kanzleibeamte.
Bauführer, 17
Bauassistenten!), 21 zueinemDritteil.Hilfstechniker, —
VBauzeichner, 21
Osftzianten, 21

i=und Zeichnungs=Assistenten. 2 - ...zåaunßftlikxistlelr .) 3 ichn g Assist nte zur Hälfte. Stgaeinisterium — etats=*
es nnern. maßige nste ung er=Flußaufseher ). 25 stainn iemPer=

al ordnung un emUnterbeamte. LectaireisigennVMaschinisten 22 der XIII. Rangklasse.
Hausmeister des Glaspalastes, 25
Diener, 28

OCo

24
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Angabe,
hfinwelchemUmfange Bezeichnung
„Hdiiezisthausschiebuchder Behörden,ankerlchee

ovorbehaltenen Stellen Bewerbungenzu richten sind,

Bezeichnung der Stellen 2 mitMilitäranwärternwennes nichtdie Behörde Bemerkungen
und Inhabern des selbst ist, bei welcher die
seelngsccheins Anstellunggewünschtwird
1.

Straßenwärter, 30
Schleusenwärter, 30 Regi g
Donaumooswegmacher, 30 eernegn ammern
Brunnwärter, 30 es Innern.
Ländeplatz-und Magazinsaufseher. 30

5. Kulturbaudienst.
a) bei den Regierungen.
Mittlere Beamte.

Kulturbauführer. 17/8ueinemDritteil.] Staatsministeriumdes

Unterbeamte. Innern.

b) bei den Kulturbauämtern.
Mittlere Beamte.

*Kulturbauführer, 17
Bauassistenten % ½5m. 7m. 1)Wie beidenBau=

aassisee 21 zueinemDritteil. Staatsministeriumdes hhenn etOber—

Banzeichner, " 21 Innern.

Kanzlei=und Zeichnungs=Assistenten.26 zur Hälfte.

Unterbeamte.

IV. Etat für Gesundheit.
1. Zentralimpfanstalt.

Mittlere und Kanzleibeamte.

Unterbeamte.
Diener.

2. untersuchungsaustaltenfür Nahrungs=
undGenußmittel.

Mittlere und Kanzleibeamte.
Kanzleiassistenten.

Unterbeamte.
Diener.

Gocgle

28

26

28

zur Hälfte.

Staatsministeriumdes
Innern.

Staatsministeriumdes
Innern.
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Angabe,
fin welchemUmfange Bezeichnung

S sdiebichttausschlielch verBehörden, an täetlcherdäe
·- nvcccacncll ellen Bewerbungen zu richten sin "Bezeichnung der Stellen 2 mit Militäranwärternwennes ##chtdie Behörde Bemerkungen

unuundInhabern des selbst ist, bei welcher die
S Anstellungsscheins Anstellunggewünschtwird

zu besetzensind -

3. BalteriologischeUntersuchnngsanstalten.
Mittlere und Kanzleibeamte.

Unterbeamte.
*Prãparatoren, 21 Staatsministeriumdes
Diener. 28 Innern.

V. Polizeiverwaltung.
1. Gendarmerie. 2
Unterbeamte.

Gendarmen 1) 28 d545 ½*nm— ) die Gendarmen„
BoteundDienerbeimKorpskommando,5 Geud.Korps=Kom=,eneher tDienerbeidenGendarmerieabteilungen.28 mnando. warhmeiier.Sabn

Rendanten Aufrückungs=

1½n 1 *rv2. ArbeitshäuserundStaatserziehungs= i118715).
anstalten.

Mittlere und Kanzleibeamte.
Buchhalter, 181 zur Hälfte.
»Baupaliere, 21 zueinemDritteil.
"Hausverwalter, 19
Kanzlei⸗ und Rechnungs-Assistenten. 261 zur Hälfte.

Unterbeamte.
Maschinisten, 22
Küchenmeister, 22 Regierungen,Kammern
Waschmeister, 22 des Innern.
*Oberkrankenwärter, 22
*Oberaufseher, 24
Werkausseher, 27
"Küchenaufseher, 27
Waschaufseher, 27
*Gartenaufseher, 27
Ausseher, seauff 28
StändigeHilfsaufseher. —

24°
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Angabe,
jin welchennUmfange Bezeichnung
S dieMisbhansscherih V .Behörden, an werlcherdle

. Un enenStellen Bewerbun urichtensind,
Bezeichnung der Stellen 27 o Ein 3 flüt die n Bemerkungen

Inhabernde e ist, bei welcher die
3 Anstellungescheins Anstellung gewünschtwird

zu besetzensind

VI. Landesversicherungsamt.
Mittlere und Kanzleibeamte.

' Sekretäre, 17 Staatsministeriumdes
Registratoren. 17|ur Hälfte. 4 Innern.
Kanzlei=und Registratur=Assistenten. 23 Landesversicherungs=

amt.
Unterbeamte.

Bote und Diener. 25 Landesversicherungs=
amt.

VII. Landwirtschaft.
1.AgrikulturbotanischeAnsfali

Mittlere und Kanzleibeamte
*Sekretäre. ““ 17 zurHälfte. Staatsministeriumdes

Unterbeamte. Innern.
BoteundDiener. . . 25

2. Moorkulturanstalt.
Mittlere und Kanzleibeamte.

Kulturbauführer, 17/ zueinemDritteil.
Sekretäre. P ur Hölfte

Kanzleiassistenten. 23/ · Staatsministeriumdes
Unterbeamte. Innern.

Bote und Diener, « 25
Kulturaufseher. 25

3. Flurbereinigungskommission.
Mittlere und Kanzleibeamte.

Kassier, 16 .
«Sekretäre, 17|8zurHälfte.
Kulturbauführer, a 17UuneinemDritteil.
Kanzlei=und Rechnungs=Assistenten, 23 » ...
Kanzlei=undRechnungsgehilfen. — zur Hälfte. Sihateminssteriumbes

Unterbeamte.
Boten und Diener, 25
Messungsgehilfen. 28 l

Cogle



Nr. 15. 101

Bezeichnung der Stellen

Gehaltsklasse

Angabe,
in welchemUmfange
dienichtausschließlich
vorbehaltenenStellen
mit Militäranwärtern
und Inhabern des
Anstellungsscheins
zu besetzensind

Bezeichnung
der Behörden, au welche die
Bewerbungen zu richtensind,
wenn es nicht die Behörde
selbst ist, bei welcher die
Anstellunggewünschtwird

Bemerkungen

4. Lehr=undVersuchsanstaltfürWein=und
Obstbauin Neustadta/H.

Mittlere und Kanzleibeamte.

Unterbeamte.
Gehilfe für Weinbau, Küferei=undKeller=
wirtschaft,
Hausmeister,
Laboratoriumsdiener.

5. Anstalt für Bienenzuchtin Erlangen.
Mittlere und Kanzleibeamte.

Unterbeamte.
Diener.

6. Gestütsanstalten.
Mittlere und Kanzleibeamte.

*'Hauptkassier,
(Gestütsrendantin Zweibrücken,
Sekretär der Landgestütsverwaltung,
(Oberaufseher,
Kanzlei=und Registratur=Assistentender
Landgestütsverwaltung.

Unterbeamte.

Bote und Diener derLandgestütsverwal=
tung,
Ausseher,
Gestütsschmiede,
Gestütswärter.

VIII. StenographischesInstitut.
Mittlere und Kanzleibeamte.

'Sekretäre.
Unterbeamte.

Gocgle

25

13
16
17
21

23

17

zu einemDritteil.

zur Hälfte.

Staatsministeriumdes
Innern.

AnstaltfürBienenzucht.

Staatsministeriumdes
Innern.

Landgestütsverwaltung.

Staatsministerium des
Innern.
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Gocgle

4 Angabe,
in welchemUmfange Bezeichnung ·

. bieMichtausschletlih der Behörten, anwelchendee
orbehaltenenStellenBewerbungenzu richtensind,

Bezeichnung der Stellen 2 mit Militäranwärternwennes#ransdie Behörde Bemerkungen
und Inhabern des selbst ist, bei welcher die
Anstellungsscheins Anstellunggewünschtwird
zu besetzensind

IX. Versicherungskammer.
Mittlere und Kanzleibeamte.

'Oberbuchhalter, 13 zueinemDritteil. Staatsministerium
Rechnungskommissäre, 14/ ur Hälfte. des Innern.
v'technischeSekretäre, 16 zueinemDritteil.
Sekretäre, 17 hur Hälfte. *
technischeAssistenten), 4 21 zueinemDritteil. uischedds,rtelIederd
Kanzlei=undBuchhaltungs=Asistenten,23 hur Hälfte. Versi at hirn arbdangedr
technischeGehilfen. —3 zueinemDritteil. ersicherungskammer.ee deee

Unterbeamte.

Boten und Diener. 25

X. Wasserversorgungsbureau.
Mittlere und Kanzleibeamte.

»Rechnungskommissäre, 14 zur Hälfte.
*Oberbauführer, 14 zu einemDritteil. ...
*Sekretäre, 17) zurHälfte. Staatsministerium
Bauführer, * T u einemDritteil des Innern. ⸗ d
Bau assistenten?), 21 ͤ va hente l 7dur

Hilfstechniker, — Wasserversorgungssi Surchtongegurhh
1 einem Dritteil. bureau. nikererreichtwerden.

Bauzeichner, 21 Staatsministerium
des Innern.

Kanzlei=undZeichnungs=Assistenten.23 .hurHälfte. Wasserversorgungs=
bureau.

Unterbeamte.

Bote und Diener. 25 Wasserversorgungs=
bureau.

XI. OberpflegamtdesJulius-Hospitaks
zu Würzburg.

Mittlere und Kanzleibeamte.

*Rentamtsverwalter, 13 u einemDrittell.
*Juspeltor der Hausverwaltung, 14 Staatsministerium
Rentamtskontrolleur, 16 des Innern
Rechnungsrevisor, 17 zur Hälfte. ·
Registrator, 17
*Oberpflegamtssekretär, 17



Nr. 15.

Bezeichnung der Stellen

Gehaltsklasse

Angabe,

die nicht ausschließlich
vorbehaltenenStellen
mit Militäranwärtern
und Inhabern des
Anstellungsscheins
zu besetzensind

Bezeichnung
der Behörden, an welche die
Bewerbungen zu richtensind,
wenn es nicht die Behörde
selbst ist, bei welcher die
Anstellunggewünschtwird

Bemerkungen

Kanzlei= und Hausverwaltungs=Assisten=
ten.

Unterbeamte.
Rentamtsdiener,
Oberpflegamtsdiener,
Waldausseher.

XII. Administration der allgemeinen
Stiftungen in ZBayrenuth.

Mittlere und Kanzleibeamte.
[Administrator,
Sekretär

Unterbeamte.
Amtsdiener.

XIII. Hospitalstiftungs-Administra=
tion in Scheßlitz.

Mittlere und Kanzleibeamte.
Administrator.

Unterbeamte.

25
25
30

14

17

zur Hälfte.

zur Hälfte.

frankenu.Aschaffen⸗
burg, Kammer des
Innern.

rert von Unter=

Sitatsministerium des
Innern.

Regierungvon Ober=
franken,Kammerdes
Innern.

Staatsministerium des
Innern.

1. Staatsministerium.
Mittlere und Kanzleibeamte.

"GeheimeRechnungskommissäre,
*GeheimeSekretäre,
*IGeheimeRegistratoren,
Sekretäre,
Registratoren,
'Kanzlei=und Registraturassistenten.

Unterbeamte.
(Boten und Diener (einschl.Portier und
Heizer).

13
13
13
14
14
21

zueinemDritteil.

zur Hälfte.

21

Staatsministerium des
Innern für Kir=
chen=und Schulan=
gelegenheiten.
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104

Angabe,
iin welchemUmfang. Bezeichnung

spemihausasbißteherBehöraenauwelcede
BezeichnungderStellen juuW heuerbungenzuien ladeBemierkungen

und Inhabern des selbst ist, bei welcherdie
AMAnstellungsscheinsAnstellunggewünschtwird
zu besetzensind

2. Landesuniversitäten.
Mittlere und Kanzleibeamte.

*Quästoren, 14
Verwalter der Universitätskliniken, 14
*Kanzleisekretäre, 17 älft
Registratoren, 17: ur Hälfte.
FKassesekretäre, 17 1
*Bibliotheksekretäre, 17 ·
*Bauführer, 17 zueinemDritteil.
*Werkmeister, 19 zur Hälfte.
Fecht=und Reitlehrer, 21
Kanzlei=,Kasse-undRegistraturassisten= ·
ten. 23 zur Hälfle.

Unterbeamte. DiebetreffendeUni=
Mechaniker, 21 versität.
*Präparatoren, 21
Maschinisten, 22
*Oberdiener, 22
*Hausmeister, 22
Pedelle, 25
Diener I. Ordnung, 25
Boten und Diener der Universitäts=
bibliotheken, 25
Diener II. Ordnung (einschließlichdes
nichtetatsmäßigen,jedochausschließlich
des im Dienstbotenverhältnissestehenden
Personals). 28

3. TechnischeHochschule.
Mittlere und Kanzleibeamte.

*Kassier, 13 zueinemDritteil.
ngeslerreiere —

Kassesekretär,
„egistrator, 17 1zurHälfte. DerSenatderTechni=
*Werkmeister, 19 schenHochschule.
Zeichner, 21| zu einemDritteil.
Kanzlei=,Kasse=und Registraturassisten=
ten. 23 zur Hälfte.

Gocgle
–



Nr. 15
105

Angabe,
in welchemUmfange Bezeichnung
Hiehichnsschlieslich verBehörden, an welchedie

Z lvorbehaltenen Stellen Bewerbungen zu ri ten sind,Bezeichnung der Stellen 2 mitMilitäranwärternwennes ansaicht p, Bemerkungen
nundInhabern des selbst ist, bei welcher die
AANnstellungsscheins Anstellung gewünschtwird
zu besetzensind

Unterbeamte. .
Mechaniker, 21
Präparatoren, 21
Maschinisten, 22
* 1 "Oberdiener, 22 Der Senat derTech=Hausmeister, 22 nischen HochschuleDiener I. Ordnung, 25 ·Diener II. Ordnung (einschließlichdes
nichtetatsmäßigen,jedochausschließlich
desim Dienstbotenverhältnissestehenden
Personals). 28 1

4. Lyzeenzu Bamberg,Dillingen und
Regensburg.

Unterbeamte.
Pedelle und Diener. 25 Das Rektorat des be=

5. HumanistischeundRealgymnasien.
Mittlere und Kanzleibeamte.

Kassier der Gymnasienin Nürnberg,
Offizianten.

Unterbeamte.
Pedelle (einschließlichdes nichtetats=
mäßigen, jedochausschließlichdes im
DienstbotenverhältnissestehendenPer=
sonals).

6. Oberrealschulen.
Mittlere und Kanzleibeamte.

'Offizianten.

Unterbeamte.
Pedelleund Diener (einschließlichdes
nichtetatsmäßigen,jedochausschließlich
desimDienstbotenverhältnissestehenden
Personals).

16
21

25

21

25

28

jzurHälfte

zur Hälfte.

treffendenLyzeums.

Die betreffendeRegie=
rung, Kammerdes
Innern.

25
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Bezeichnung der Stellen

Gehaltsklasse

Angabe,
in welchemUmfange
dienicht ausschließlich
vorbehaltenenStellen
mitMilitäranwärtern
und Inhabern des
Anstellungsscheins
zu besetzensind

Bezeichnung
derBehörden,an welchedie
Bewerbungen zu richten sind,
wenn es nicht die Behörde
selbst ist, bei welcher die
Anstellunggewünschtwird

Bemerkungen

schulen, Fachschulen(wieKreisbauschulen,
Maschinenbauschulenu. a.) landwirtschaft=
licheMittelschulenundKreisackerbauschulen.

Mittlere und Kanzleibeamte.

Kassier und Sekretär derKreisbauschule
Kaiserslautern,

Werkmeister,
'Offizianten an denRealschulen,
Kanzleiassistenten.

Unterbeamte.
Mechaniker,
Pedelle, Hausmeister,
Diener und Heizer (einschließlichdes
nichtetatsmäßigen,jedochausschließlich
desimDienstbotenverhältnissestehenden
Personals).

8. Technikumin Nürnberg.
Mittlere und Kanzleibeamte.

Kassier und Sekretär,
*Werkmeister,
Kanzleiassistent.

Unterbeamte.

Mechaniker,
Pedelle und Diener (einschließlichdes
nichtetatsmäßigen,jedochausschließlich
desimDienstbotenverhältnissestehenden
Personals)

h. Bauschulemit Gewerbelehrerinstitut
in München.

Mittlere und Kanzleibeamte.

Kassier und Sekretär,
Werkmeister.

Unterbeamte.

Mechaniker,

Gocgle

17
19
21
23

21
25

28

16

23

21

25

16
19

21

zur Hälfte.

l

zur Hälfte.

)zurHälfte.

Die betreffendeRegie=
rung, Kammer des
Innern.

Direktion des Techni=
kumsin Nürnberg.

DirektionderBauschule
mitGewerbelehrerin=
stitutin München.

Soweit die Anstel=
lung des Personals
einer unmittelbaren
Staatsbehörde zusteht
und nicht durch Prä=
sentationsrechte be=
schränktist.
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Bezeichnung der Stellen

Gehaltsklasse

Angabe,
in welchemUmfange
dienichtausschließlich
vorbehaltenenStellen
mit Militäranwärtern
und Inhabern des
Anstellungsscheins
zu besetzensind

Bezeichnung
derBehörden,an welchedie
Bewerbungen zu richten sind,
wenn es nicht die Behörde
selbst ist, bei welcherdie
Anstellunggewünschtwird

Bemerkungen

Pedelle und Diener (einschließlichdes
nichtetatsmäßigen,jedochausschließlich
des imDienstbotenverhältnissestehenden
Personals).

10. VollständigeLehrerbildungsamstalten,
Schullehrersemlnareund Präparanden=
schuleneinschl.der Kreislehrerinnenbil=

dungsanstaltin München.
Unterbeamte.

Pedelle(einschließlichdesnichtetatsmäßi=
be=.jedochausschließlichdesimDienst=
otenverhältnissestehendenPersonals).

11. Zemtralturnlehrerbildungsanstalt.
Unterbeamte.

Hausmeister.

12. erwachefür die wissenschaftlichen
““5 desWcn in

Mürchen.
Unterbeamte.

Feuerwächter.

13. AkademiederWissenschaften.
Mittlere und Kanzleibeamte.

Lassier,
Kanzleisekretär,
Kassesekretär, .
sTechnischerOffiziantbeiderKommifsion
für internationaleErdmessung.

Unterbeamte.
# meister,
iener I. Ordnung,

Diener II. Ordnung.

25

25

25

14
17
17

22

I .
hur Hälfte.

DirektionderBauschule
mit Gewerbelehrer⸗
institutinMünchen.

Die betreffendeNegie
rung, Kammer des
Innern.

Zentralturnlehrerbil=
dungsanstalt.

K. Landbauamt
Münnchen.

AkademiederWissen=
schaften.—

25“
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Angabe,
S in welchemUmfange Bezeichnung

——
Bezeichnung der Stellen 2 mitMilitäranwärternwennes uichsdieBehörde Bemerkungen

unrundInhabern des selbst ist, bei welcher die
rnstellungsscheinsAnstellunggewünschtwird
zu besetzensind

14. MeteorologischeZentralstation.
Mittlere und Kanzleibeamte.

Sekretäre. · 17 # Hälfte
Kanzlei=und Registraturassistent. 23 Meteorologische Zen.

Unterbeamte. tralstation.
Boten und Diener. 25 1l

15. Generalkonservatoriumderwissenschaft=
lichenSammlungendes Staates.
Mittlere und Kanzleibeamte.

Kanzleisekretär, 17
*Werkmeister, 19zur Hälfte.
Offiziant. 21

Unterbeamte.

Pläparatoren, 21 Generalkonservatorium
3 = derwissenschaftli=

" ausmeister, 22 cen Stammlungen
—N I1Ordnung, 25 e aates.
Diener II. Ordnung (einschließlichdes
nichtetatsmäßigen,jedoch ausschließlich
desim Dienstbotenverhältnissestehenden
Personals). 28

16. Hof=undStaatsbibliothek.
Mittlere und Kanzleibeamte.

*Bibliotheksekretäre, 17 "
Kanzleiassistent. 28 zur Hälfte.

DieDirektionderHof=
. PausneisUnterbeamte. e und Staatsbiblio=
Hausmeister, "1. thek.
Oberdiener, 22 h
Boten undDiener (einschließlichHeizer). 5 1

17. Bibliothekin Bamberg.
Unterbeamte.

Diener. 28 Regierungvon Ober=

Gocgle

franken, Kammer
des Innern.
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Angabe,
in welchemUmfange Bezeichnung
dienichtausschließlichderBehörden,anwelchedi*

BezeichnungderStellen teleDewerbungenzuechtent Bemerkungen
und Inhabern des selbst ist, bei welcher die
Astellungsscheins Anstellunggewünschtwird

zu besetzenfind

18. Akademieder bildendenKünste.
Mittlere und Kanzleibeamte.

'Kanzlei=und Kassesekretär. 17|ur Hälfte.

Unterbeamte. Atademiederbildenden
*dausmeister, 22 Künste.
Diener I. Ordnung, 25
Diener II. Ordnung. 28

19. Gemäldegalerien.
Mittlere und Kanzleibeamte.

Kanzlei= und Registraturassistent in
München. « 233urHälftr.

Unterbeamte. Direltionderstaatlichen
Oberaufseher, 22 Galerien.
*Hausmeister, 22
Diener und Ausseher. 25

20. GraphischeSammlung.
Unterbeamte.

Präparator, 21 Dirttion derGraphi⸗
Diener und Ausseher. 25 schenSammlung.

21.aunsgewerbeschulenin Münchenund
Nürnuberg.

Mittlere und Kanzleibeamte.
Kassiereund Sekretäre, 16

r Hälfte.Techniker. 19 au dälfte Direktionderbetreffen=
Unterbeamte. denl,ugewerbe,

Bedelleund Diener. 25
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Bezeichnung der Stellen

Gehaltsklasse

Angabe,
in welchemUmfange
dienichtausschließlich
vorbehaltenenStellen
mit Militäranwärtern
und Inhabern des
Anstellungsscheins
zu besetzen sind

Bezeichnung
derBehörden,an welchedie
Bewerbungenzu richtensind,
wenn es nicht die Behörde
selbst ist, bei welcher die
Anstellunggewünschtwird

Bemerkungen

22. BayerischesNationalmiseim.
Mittlere und Kanzleibeamte.

Kassier und Sekretär.

Unterbeamte.
Oberaufseher,
*Hausmeister,
Diener und Aufseher.

23. Generalkonservatoriumder Kunst=
denkmaleundAltertümerBayerns.
Mittlere und Kanzleibeamte.

Werkmeister,
Kanzlei=und Registraturassistenten.

Unterbeamte.
Präparatoren,
Hausmeister,
Diener.

24. Ruhmeshalle.
Unterbeamte.

Oberaufseher,
Ausseher.

25.Walhalla.
Mittlere und Kanzleibeamte.

Verwalter.

Unterbeamte.
Aufseher.

26. Akademieder Tonkunstin München.
Mittlere und Kanzleibeamte.

Kassier und Sekretär,
Kanzlei=undKasseassistent.

Gocgle

22
22
25

19
23

21

25

25
28

17

28

14
23

zur Hälfte.

zur Hälfte.

zurHälfte.

zur Hälfte.

DirektiondesBayeri⸗
schenNationalmuse⸗
ums.

Generalkonservatorium
der Kunstdenkmale
und Altertümer
Bayerns.

bayern,Kammerdes
Regierungvon Ober=

Innern.

Regierung der Ober=
pfalz und von Re=
gensburg, Kammer
des Innern.

45 der Tonkunst
in München.
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Z sinw ehe f Bezeichn welchem Umfa e nun
= dienichtausschliehl# derVehördee an ece die

BezeichnungderStellen Dernenuchtensdd Bemertungen
sundInhabern des selbst ist, bei welcherdie
SAnstellungsscheinsAnstellunggewünschtwird
zu besetzen find

Unterbeamte.
*Hausmeister, 22
Diener I. Ordnung, 26 W -Konkunst
Diener II. Ordnung. 28 ·

27.MustkichulcinWiikzburg.
Unterbeamte.

Diener. 28 Regierungvon Unter=
frankenund Aschaf=
fenburg,Kammer des

W.Hebammenschulenin Münchenund Innern.
amberg.

Mittlere und Kanzleibeamte.
Kanzlei= und Recgistraturassistentin
München. 23 KurHälfte. Die betreffendeRegie=

Unterbeamte rung, Kammer des
Diener. 28 Innern.

29. TierärztlicheHochschulein München.
Mittlere und Kanzleibeamte.

Kossier und Sekretär, 14
Kanzleisekretär, 17zur Hälfte.
*Werkmeister. 19

Unterbeamte.
DirektionderTierärzt⸗Hausmeister, 22

DienerI. Ordnung, 25 lichenHochschule.
Diener II. Ordnung (einschließlichdes
nichtetatsmäßigen,jedochausschließlich
des imDienstbotenverhältnissestehenden
Personals). 28

30.BiologischeVersuchsstationfürFischerei
Gelsichesutr

Unterbeamte. *bmi1'
Diener. 25 Biologische Versuchs=

stationfür Fischerei
in München.
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Angabe,
fin welchemUmfange Bezeichnung

S sdienicht ausschließlich ber Schörden, an Silsbe
. teuen StellenBewerbungen zu richten sind,

Bezeichnung der Stellen l= vor Fosunhrenwürternwem esgrichtdie Behörde Bemerkungen
nrnd Inhabern des selbst ist, bei welcher die
AAnnstellungsscheiusAnstellunggewünschtwird
zu besetzensind

31. Akademiefür Landwirtschaftund
Brauerei inWeihenstephannebstdenmit
ihr verbundenenInstitutenundBetrieben.
Mittlere und Kanzleibeamte.

Kassier, 14
Kassesekretär, 17 äl
Kanzlei=,Kasse=undRegistraturassisten=8 Hälfte.
ten. 23

Direktion derAkademie
Unterbeamte. für, i4

s und Brauereiin
Diener I. Ordnung. r* ;
Diener II. Ordnung (einschließlichdes Weihenstephan.
nichtetatsmäßigen,jedochausschließlich
des imDienstbotenverhältnissestehenden
Personals). 28

32. Oberkonsistorium.
Mittlere und Kanzleibeamte.

Rechnungskommissär, 13zu einemDritteil.
Registrator, 16 n äl
Kanzlei=undRegistraturassistenten. 218 zur Hälfte.

Oberkonsistorium.

Unterbeamte.
Boten undDiener. 22 |

33. Konsistoriumin Speyer undKreis=
konsistorienin AnsbachundBayreuth.
Mittlere und Kanzleibeamte.

'Rechnungskommissäre, 14
*Sekretäre, 17 älft
Registratoren, 17/8zur Hälfte.
Kanzlei=und Registraturassistenten. 23 Das betreffendeKon=

sistorium.

Unterbeamte.
Boten und Diener. 25

Gocgle
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Bezeichnung der Stellen

Gehaltsklasse

Angabe,
in welchemUmfange
dienichtausschließlich
vorbehaltenenStellen
mit Militäranwärtern
und Inhabern des
Anstellungsscheins
zu besetzensind

Bezeichnung
derBehörden,
Bewerbungenzu richtensind,
wenn es nicht die Behörde
selbst ist, bei welcher die
Anstellung gewünschtwird

Bemerkungen

34. Maximilianenmin Mürchen,AdeligesJulianum inWürzburg,Max=Joseph=Stiftin MünchenundsonstigeunterstaatlicherLei=tung stehendeErziehungsinstitute;HöhereWetblicheBildungsanstaltinAschaffenburg;Zeutral=Blinden=undZentral=Taubstum=meninstitut;ZentralanstaltfürErziehungund Bildung krüppelhafterKinder.
Unterbeamte.

Hausmeister,
Speisemeister,
Pföriner,
Diener(ausschließlichdesimDienstboten=
verhältnissestehendenPersonals).

35. Stiftungsämterin AschaffenburgundWürzburg und Stiftungsadministrationenin Altötting, Ansbach, amberg,Freystadt
undMünchen.

Mittlere und Kanzleibeamte.
*Stiftungsadministratorenin AnsbachundMünchen, «
StiftungsadministratoreninAllöttingundBamberg,
Stiftungskassiere in Tschaffenburgund
Würzburg,

Siftungsadministrator in Freystadt,

'KonrolleurinAschaffenburgundWürzburg,
Sekreärein AnsbachundMünchen,
'Sekretär in Altötting undBamberg,

(OffiziantenenAschaffenburgundWürzburg.

Kanzleiassistetenin AschaffenburgundWürzburg,
KanzleigehilfeaAschaffenburg.

Der VorstanddesMaximili=
aneums, die Direktion des
Max=Joseph=Stiftesund
die Direktorate derübrigen
Erziehungsinstitute sowie
der HöherenWeiblichen
Bildungsanstalt in Aschaf=
fenburg, dann dieInspek=
tionder etr.Zentralanftalt

zu einemDritteil.

Die betreffendeRegie⸗
rung, Kammer deszur Hälfte. Innern.

In Konkurrenz mit
dem im Dienstboten=
verhälmmisse stehenden
Personal der berreffen=
den Anstalt von minde=stens zwölffähriger
Dienstzeit.

die eingeklammerten
Zahlen in Spalte 2 be=
zeichnen die der angege=
benen Klasse der Ge=
haltsordnung für die
etatsmäßigenStaatsbe=
amten entsprechende
Klasse der Gehaltsord-=
nung für dieetatsmäßi=
gen Sttftungsbeamten.

#

26
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Bezeichnung der Stellen

Gehaltsklasse

Angabe,

die nicht ausschließlich
vorbehaltenenStellen
mit Militäranwärtern
und Inhabern des
Anstellungsscheins
zu besetzensind

Bezeichnung
derBehörden,an welchedie
Bewerbungenzu richtensind,
wenn es nicht die Behörde
selbst ist, bei welcher die
Anstellung gewünschtwird

Bemerkungen

6. Kreiskassen.
Mittlere und Kanzleibeamte.

' Sekretäre.

Unterbeamte.

Boten und Diener.

7. Rentämter.
Mittlere und Kanzleibeamte.

Rentamtssekretäre,

'Steuer=und Gemeindeeinnehmer,
Rentamtsassistenten.

Unterbeamte.
Steuerbotenund Rentamtsdiener.

8. Messungsämter.
Mittlere und Kanzleibeamte.

7Offizianten,
Zeichnungsassistenten.

Unterbeamte.
Messungsgehilfen.

II. Katasterbureau.
Mittlere und Kanzleibeamte.

Kassier,
*!Inspektorder LithographischenAnstalt,
Kassekontrolleur,
Revisoren,
Sekretäre,
Registratoren,
HKatastergraveure,
*Druckereiwerkmeister,
Assistenten.

Gocgle

17

25

17

21

28

14

16
16
17
17

19
23

zur Hälfte.

#4ZHälfte.

zur Hälste.

zur Hälfte.

Staatsministerium
der Finanzen.

Staatsministerium
der Finanzen.

Regierung der Pfalz

Staatsministerium
der Finanzen.

Staatsministerium
der Finanzen.

Staatsministerium
der Finanzen.
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Bezeichnung der Stellen

Gehaltsklasse

Angabe,
in welchemUmfange
dienicht ausschließlich
vorbehaltenenStellen
mitMilitäranwärtern
und Inhabern des
Anstellungsscheins
zu besetzensind

Bezeichnung
derBehörden,an welchedie
Bewerbungen zu richten sind,
wenn es nicht die Behörde
selbst ist, bei welcher die
Anstellunggewünschtwird

Bemerkungen

Unterbeamte.
Maschinisten,
Boten und Diener,
Steindrucker,
Buchbinder,
Messungsgehilfen.

IIII. Berwaltung der Zölle und
indirektten Stenern.

Mittlere und Kanzleibeamte.
Präsidialsekretär der Generaldirektion,

*Steuerverwalter,
Sekretäre, " *=
NRegistratoren,der Generaldirektion,
Sekretäre, —| "
NRegistratoren,derHauptzollämter,
Steuerrevisoren,
(Zolleinnehmer,
Kanzleiassistenten, 1 der General=
Registraturassistenten, direkton,
Kanzleiassistenten, der Haupt=
Registraturassistenten, zollämter.

Unterbeamte.

Hafenmeister,
*Boten und Diener der Generaldirektion,
"Oberaufseher,
Grenzaufseher.

IV. Verwaltung der Werg-, Hütten=
und Salzwerke.

Mittlere und Kanzleibeamte.
Direktorialsekretär der Generaldirektion,
Rechnungskommissäreder General=
direktion,
eKassiere,

14

14
14

zur Hälfte.

zuzweiDritteilen.

zur Hälfte.I
zudreiVierteilen.

zudreiVierteilen.

l
zur Hälfte.
l

Staatsministerium der
Finanzen.

Staatsministerium der
Finanzen.

Generaldirektionder
Zölle und indirekten
Steuern.

Generaldirektion der
Zölle und indirekten
Steuern.

Finanzen.
w der

Bezüglich der Zuwei=
sungvonweiteren Stellen
im Zolldieuste bleibt
Entschließung vorbehal=
ten.
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Bezeichnung der Stellen

Gehaltsklasse

Angabe,
in welchem Umfange
die nicht ausschließlich
vorbehaltenenStellen
mit Militäranwärtern
und Inhabern des
Anstellungsscheins
zu besetzensind

Bezeichnung
derBehörden,an welchedie
Bewerbungen zu richten sind,
wenn es nicht die Behörde
selbst ist, bei welcherdie
Anstellunggewünschtwird

Bemerkungen

31. Akademiefür Landwirtschaftund
BrauereiinWeihenstephannebstdenmit
ihr verbundenenJustitutenundBetrieben.
Mittlere und Kanzleibeamte.

Kassier,
Kassesekretär,
Kanzlei=,Kasse=und Registraturassisten=
ten.

Unterbeamte.
Diener I. Ordnung.
Diener II. Ordnung(einschließlichdes
nichtetatsmäßigen,jedochausschließlich
des im Dienstbotenverhältnissestehenden
Personals).

32.Oberkonsistorium.
Mittlere und Kanzleibeamte.

Rechnungskommissär,
Registrator,
Kanzlei= und Registraturassistenten.

Unterbeamte.
*Boten und Diener.

33. Konsistoriumin Speyer undKreis=
konsistorienin AnsbachundBayreuth.
Mittlere und Kanzleibeamte.

Rechnungskommissäre,
*Sekretäre,
Registratoren,
Kanzlei=und Registraturassistenten.

Unterbeamte.

Boten und Diener.

Gocgle

14
17

23

28

13

21

22

14

17
23

be Hälfte.

zueinemDritteil.

zur Hälfte.

4 Hälfte.

Direktion derAkademie
für Landwirtschaft
und Brauerei in
Weihenstephan.

Oberkonsistorium.

Das betreffendeKon=
sistorium.



Nr. 15. 113

Angabe,
in welchemUmfange Bezeichnung
dienichteauescließlich derBehörden,an welchedie

Bezeichnung der Stellen vor achnltäuenSellen Bewerbungenzurichtensind. Bemerkungen

Gehaltsklasse
und Inhabern des
Anstellungsscheins
zu besetzensind

wenn es nicht die Behörde
selbst ist, bei welcherdie
Anstellunggewünschtwird

34.Maximilianenmin München,Adeliges
Julianumin Würzburg,Max=Joseph=Stift
in MünchenundsonstigeunterstaatlicherLei=
tungstehendeErziehungsinstitute;Höhere
WeiblicheBildungsanstaltinAschaffenburg;
Zentral=Blinden=und Zentral=Taubstum=
meninstitut;Zentralanstaltfür Erziehung

und Bildung krüppelhafterKinder.
Unterbeamte.

Hausmeister,
Speisemeister,
Pföriner,
Diener(ausschließlichdesim Dienstboten=
verhältnissestehendenPersonals).

35. Stiftungsämterin Aschaffenburgund
Würzburgundsitungsadministrationen
inAltötting, Ansbach, Bamberg,Freystadt

und München.
Mittlere und Kanzleibeamte.

'Stiftungsadministratorenin Ansbachund
München, »
*StiftungsadministratoreninAltöttingund
Bamberg,

Stiftungstassiere in Aschaffenburgund
Würzburg,
Siftungsadministrator in Freystadt,

KonurolleurinAschaffenburgundWürzburg,

(Sekreärein AnsbachundMünchen,

'Sekretär in Altötting und Bamberg,

(OffizianteienAschaffenburgundWürzburg,

Kanzleiassistetenin Aschaffenburgund
Würzburg,
Kanzleigeh'lseinAschaffenburg.

zueinemDritteil.

zur Hälfte.

Der VorstanddesMaximili=
ancums, die Direktion des
Max=Joseph-Stiftes und
die Direktorate der übrigen
Erziehungsinstitute sowie
der HöherenWeiblichen
Bildungsanstaltin Aschaf=
fenburg, dann die Inspek=
tionderbetr. Zentralanstalt

Die betreffendeRegie=
rung, Kammer des
Innern.

In Konkurrenz mit
dem im Dienstboten=
verhältnisse stehenden
Personal der betreffen=
den Anstalt von minde=
stens zwölfjähriger
Dienstzeit.

Die eingrklammerten
Zahlen in Spalte 2 be=
zeichnen die der angege=
benen Klasse der Ge=
haltsordnung für die
etatsmäßigen Staatsbe=
amten entsprechende
Klasse der Gehaltsord=
nung für dieetatsmäßi=
gen Stiftungsbeamten.

26
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Bezeichnung der Stellen

Gehaltsklasse

Angabe,
in welchemUmfange
die nicht ausschließlich
vorbehaltenenStellen
mit Militäranwärtern
und Inhabern des
Anstellungsscheins
zu besetzensind

Bezeichnung
derBehörden,an welchedie
Bewerbungenzu richtensind,
wenn es nicht die Behörde
selbst ist, bei welcher die
Anstellunggewünschtwird

Bemerkungen

Unterbeamte.
Amtsdienerin Aschaffenburg,München
undWürzburg,
Amtsdienerin AnsbachundBamberg,

Forst=undGutsaufseherbeimStiftungs=
amt Aschaffenburg.

36. AdministrationderAllgemeinenProte=
stantischenPfarrunterstützungsanstaltenzu

Nürnberg.
Mittlere und Kanzleibeamte.

'Administrator,

Sekretär,

Buchhalter,

Kanzleiassistent,

NichtetatsmäßigeAmtsgehilfen.
Unterbeamte.

Amtsdiener.

I. Allgemeine Finanzverwaltung.
1. Staatsministerium.

Mittlere und Kanzleibeamte.
*GeheimeRechnungskommissäre,
Geheime Sekretäre,
*GeheimeRegistratoren,
Sekretäre,.
Registratoren,
!Inspektor der LithographischenAnstalt,
Kanzleiassistenten,
Registraturassistenten.

Unterbeamte.
*Boten und Diener,
*Steindrucker.

Gocgle

26
(10)28
(12)
(13)

13
(4)16
(6)
21
(8)
23
(9)

28
(12)

zueinemDritteil.

zur Hälfte.

zu einemDritteil.

zur Hälfte.

Die betreffendeRegie=
rung, Kammer des
Innern.

Administrationder All=
gemeinenProtestan=
tischen Pfarrunter=
stützungsanstaltenzu
Nürnberg.

Finanzen.

Staatsministerium
der Finanzen.

Wie in Ziffer 35.



Nr. 15. 115

Angabe,
in Ses Umfange Bezeichnung
die nichtausschließlich der Behörden, an welchedieBeheichnungderStelle%

und Inhabern des selbst ist, bei welcher die
Anstellungsscheins Anstellung gewünschtwird
zu besetzensind

2. ObersterRechnungshof.
Mittlere und Kanzleibeamte.

Sekretär, 16
Registrator, 16 .-
Kanzleiassistenten, 218 zurHälfte. ...
Registraturassistenten. 21 — —

er Finanzen.
Unterbeamte.

Boten und Diener. 22

3. Rechnungskammer.
Mittlere und Kanzleibeamte.

Sekretäre, 15 1
NRegistratoren. 173zur Hälfte.
Kanzlei=und Registraturassistenten. 23 memingerun

der Finanzen.Unterbeamte. 1 Finanz
Boten und Diener. 25 1

4. Zentralstaatskasse.
Mittlere und Kanzleibeamte.

Sekretäre. 17 zur Hälfte.
Kaethn n Staatsministerium

· der Finanzen.*Geldzähler. 22 Finan

5. Regierungen,KammernderFinanzen.
Mittlere und Kanzleibeamte.

Steuerrechnungskommissäreder Regie=
rung derPfalz, Kammer derFinanzen, 14

Präsidialsekretäre, 14
NRegierungssekretäre, 17 ur Hälfte.
NRegierungsregistratoren, 17 »·
Kanzlei- und Registraturassistenten. 28 —— 8

er Finanzen.
Unterbeamte.

Boten und Diener, 25
Steindrucker. 25 I

26“



116

Angabe,
in welchemUmfange Bezeichnung

die pisstanss4hbeh er Behörden,an iche dee
: wpvorbehaltenenStellen Bewerbungenzu richten sind,

Bezeichnung der Stellen 2 mit Militäranwärternwennes ichs die Behörde Bemerkungen
Sund Inhabern des selbst ist, bei welcherdie

Anstellungsscheins, Anstellung gewünschtwird
zu besetzensind

6. Kreiskassen.
Mittlere und Kanzleibeamte.

Sekretäre. 17| wurHälfte. l
Staatsministerium

Unterbeamte. l der Finanzen.

Boten und Diener. 25

7. Rentämter.
Mittlere und Kanzleibeamte.

Rentamtssekretäre, 17 Staatsministerium
rm“ ur Hälfte. der Finanzen.

' Steuer=und Gemeindeeinnehmer, Lä RegierungderPfalz
Rentamtsassistenten. 26

Staatsministerium
Unterbeamte. der Finanzen.

Steuerbotenund Rentamtsdiener. 25

8.Messungsämter.
Mittlere und Kanzleibeamte.

Offizianten, 21 «. zur Hälfte.
Zeichnungsassistenten. 26 Staatsministerium

Unterbeamte. derFinanzen.
Messungsgehilfen. 28

II. Katasterbureau.
Mittlere und Kanzleibeamte.

*Kassier, 14
*Inspektorder LithographischenAnstalt, 14
*Kassekontrolleur, 16
Revisoren, 16 »s-
sSekretäm 17.zurHiszte.FIFZFXFJZIIZIIIUM
»Registratoren, 17 ·
*Katastergraveure, 17
*Druckereiwerkmeister, 19
Assistenten. 23

Gocgle
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Angabe,
in welchemUmfange Bezeichnung
dienichtausschliblich derBehörden,an welchedie

BezeichnungderStellen korMltenenStelenBemeroungenzuichtenrdBemerkungen
Gehaltsklasse

und Inhabern des
Anstellungsscheins.
zu besetzensind

wenn es nicht die Behörde
selbst ist, bei welcherdie
Anstellunggewünschtwird

Unterbeamte.
Maschinisten,
Boten und Diener,
Steindrucker,
Buchbinder,
Messungsgehilfen.

III. Berwaltung der Zölle und
indirekten Stenern.

Mittlere und Kanzleibeamte.
Präsidialsekretär der Generaldirektion,

Steuerverwalter,
Sekretäre, 1 «-Registratoren, der Generaldirektion,
Sekretäre,„Negistratoren, derHauptzollämter,
Steuerrevisoren,
Zolleinnehmer,
Kanzleiassistenten, 1 der General=
Registraturassistenten, direkton,
Kanzleiassistenten, 1 der Haupt=
Registraturassistenten, zollämter.

Unterbeamte.
*Hasenmeister,
*Boten und Diener der Generaldirektion,
'Oberaufseher,
Grenzaufseher.

IV. Verwaltung der Verg-, Hütten=
und Salzwerke.

Mittlere und Kanzleibeamte.
Direktorialsekretär der Generaldirektion,
Rechnungskommissäreder General=
direktion,

Kassiere,

14

14

1zur Hälfte.

zuzweiDritteilen.

1zur Hälfte.

zu dreiVierteilen.

! zudreiVierteilen.

zur Hälfte.

l

Staatsministeriumder
Finanzen.

Staatsministerium der
Finanzen.

Generaldirektionder
Zölle und indirekten
Steuern.

Generaldirektionder
Zölle und indirekten
Steuern.

Staatsministerium der
Finanzen.

Bezüglich der Zuwei=
sungvonweiterenStellen
im Zolldienste bleibt
Eneschließung vorbehal=
ten.
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W..—

Angabe,
S linwelchen Umfange BezeichnungwD6 nu en sind,

Bezeichnung der Stellen 2 mitMilitäranwärternwennesich dieBehördel Bemerkungen
und Inhabern des selbst ist, bei welcher die
rstellungsscheins Anstellunggewünschtwird
zu besetzensind

Materialverwalter, 14 ...
«Seakretåare,ekalter 17 Staatsministeriumder

Registratoren, 17ur Hälfte. Finanzen.

*Bauzeichner, 21
Kanzlei=und Registraturassistenten. 23

Unterbeamte. Generaldirektion der
Ausseher,soweitfür sienichteinebesondere Berg=,Hütten- und
technischeVorbildunggefordertwird.5 Salzwerke.
Boten und Diener der Generaldirektion, 5
Diener derBerg=,Hütten=undSalinen=
ämter. 6 28

V. Staatsschuldenverwaltung.
Mittlere und Kanzleibeamte.

Rechnungskommissäre, 14
*Sekretäre, 17 älst
Registratoren, 17nr pälfte. St inisteriumd
Kanzlei=undRegistraturassistenten.23 aatsministeriumder

Finanzen.
Unterbeamte.

Botenund Diener. 25 |

VI. Hauptmünzamt.

Mittlere und Kanzleibeamte.
Kassier, 13
Kassekontrolleur, 16 HUzurHälfte.
*Sekretäre. 17 Staatsministerium der

Unterbeamte. Finanzen.

Boten und Diener. 26

VII. Jorstverwaltung.
1. Ministerialforstabteilung.

Mittlere und Kanzleibeamte.
Kartographen. 16 hur Hälfte. ,!

n b Staatsministeriumder
nterbeamte. Finanzen.

Steindrucker. 22

Gocgle
—



Nr. 15. 119

Angabe,
tsun welchemUmfange Bezeichnung

(amchtauslhöllcherBehorenanwelhedeorbehalte ellen ichten sind,Bezeichnung der Stellen 2 mitMilitäranwärternwennesEen dieBehörd..,Bemerkungen
— o des F#t. aite bei zwcher die

nstellun n nstellung gewünschtwir
S zubefeiensünd * 6 "

2. Regierungen,Kammernder Forsten.
Unterbeamte.

Boten und Diener 25 Staatsministerium
der Finanzen.

3. Forstämter.
Unterbeamte.

VollbeschäftigteWaldwärter. 30 Die betreffendeRe=
gierung,Kammerder

6 Forsten.
4. ForstlicheVersuchsanstaltzu München.

Unterbeamte.
"Präparator, 21 )Staateministerium der
Boten und Diener. 25 Finanzen.

VIII. MesondereWetriebedesStaates.
1. Hofbräuamt.

Mittlere und Kanzleibeamte.
Inspektor des Hofbräuamts, 13
(Flaschenfüllereiverwalter, 14
Sekretäre, 17
aterialverwalter, 1reur Hälte. StaatsministeriumderOkonomieverwalter, 17 Finanzen
Baupalier. 21 ·

Unterbeamte.
Boten und Diener. 25

2. Weingutin Unterfranken.
Unterbeamte.

Weinbergsgärtner, 25 Staatsministerium der
Weinbergsaufseher. 30 Finanzen.

3. Hoffischereianf demChiemsee.
Unterbeamte.

Seewart. 25 Staatsministeriumder

Gocgle

Finanzen.
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Bezeichnung der Stellen

Gehaltsklasse

Angabe,
in welchem Umfange
dienicht ausschließlich
vorbehaltenenStellen
mit Militäranwärtern
und Inhabern des
Anstellungsscheins
zu besetzensind

Bezeichnung
der Behörden, an welche die
Bewerbungenzu richtensind,
wenn es nicht die Behörde
selbst ist, bei welcher die
Anstellung gewünschtwird

Bemerkungen

4. Badverwaltungen.
Mittlere und Kanzleibeamte.

Kassiere,
Sekretäre,
Kanzleiassistenten.

Unterbeamte.
Maschinisten.

5. UbrigebesondereBetriebedesStaates.
Unterbeamte.

Brunnwärter,
Kanalwärter.

IX. K. Bank in Nürnberg.
Mittlere und Kanzleibeamte.

Präsidialsekretär,
Sekretäre,
Kanzleiassistenten.

Unterbeamte.

Direktionsdiener,
Geldzähler,
Maschinisten,
Heizerund Hausdiener.

1. Staatsministerium.

Mittlere und Kanzleibeamte.

*GeheimeSekretäre,
'GeheimeRegistratoren,
Kanzlei= und Registraturassistenten.

Unterbeamte.

Boten und Diener,
Steindrucker.

Gocgle

16
16
23

22

30
30

14
17
23

22
22
22
27

13
13
21

21

zur Hälfte.

zur Hälfte.

zur Hälfte.

Staatsministerium
der Finanzen.

Staatsministerium
der Finanzen.

Bankdirektion
Nürnberg.

Staatsministeriumfür
Berkehrsangelegen⸗
heiten.



Nr. 15. 121

Angabe,
jsinwelchem Umfange BezeichnungDtuit n: . cBezeichnung der Stellen 3 mitMilikäranwäntern,wennwene nichen pal,l Bemerkungen

S und Inhabern des selbst ist, bei welcherdie
öAnstellungsscheinsAnstellunggewünschtwird
zu besetzensind

2. Verkehrsanstalten.
Staatseisenbahnen,Bodenseedampfsschiff=
fahrt, Dampfschiffahrtauf demAmmersee
und Schiffahrt auf der Amper, Ketten=
schleppschiffahrtauf dem Main, Ludwig=
Donau=Main=Kanal,FrankenthalerKanal.

Mittlere und Kanzleibeamte.
*Oberbahnverwalter, 13
*Bahnverwalter, 14 · ..
TechnischeEisenbahnsekretäre, 164“u einemDritteil.
'Oberbahnmeister, 16
Eisenbahnsekretäre, 17 .
Oberstationsmeister, 18 êzur Hälfte.
Bahnmeister, 18 zueinemDritteil.
"Oberrangiermeister, 18
NTechnischeOberassistentenim bautechni=
schenund immessungstechnischenDienst,8 ur Hälfte.

Oberwagenmmeister, 18 KueinemDritteil.
Kanzlisten, 19
Oberpackmmeister, 19
Kapitäne der Bodenseedampfschiffahrt,19 zuzweiDritteilen.
Zeichnerim bautechnischenund im mes= "
.iestscbölh Dienst, 3 zur Hälfte. Personal amt der

Bauassistenten, 21 . .. StaatseisenbahneninWagenmeister, 21 zu einemDritteil. ünchen.
Kapitäne der staatlichenSchiffahrt auf
demAmmerseeund auf der Amper, 21üzuzweiDritteilen.

Schiffsführer, 21
Stationsmeister, 22 Fur Hälfte.
Ländemeister, 22 zuzwei Dritteilen
Kanalmeister, 22
Bureauassistenten, 23
Magazinsassistenten, 23
Stationsaufseher, 25 hur Hälfte.
Kanzleigehilfen, 26
Magazinsgehilfen. 26

Unterbeamte.
Geldzähler, 22
Maschinisten, 22

27
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— —

Angabe,
fin welchemUmfange Bezeichnung
dienichteausschlieglichderBehörden,an welchedie

VezeichnungderStellen Lereo
uaundInhabern des selbst ist, bei welcherdie

« S Asteliungscheins Anstellunggewünschtwird
zu besetzen sin

Rangiermeister, 22
VTurmwärter, 22
Packmeister, 24
Wagenwärter, 24 einemDritteil.
"Steuermänner, 24 zuzweiDritteilen.
*irektionsdiener, 25
*Zugspackmeister, 25
Packer im Stationsdienst, 25
Schaffner, 25
okomotivheizer,1) 25 ) Ausnahmlichder

Fahrkartendrucker, 25 #er zmLokomo=
Steindrucker, 25
Weichensteller, 25
Vorarbeiterim Rangierdienst, 25
VorarbeiterimBahnunterhaltungsdienst.5
Schiffsheizer, 25 1. d
Heizer, 27 Personn amt ber ·

Packerim Fahrdienst, 27 Staatseisenahnenin
Wagenwärtergehilfen(sachhandwerks= - nchen.
kundig), 27 zueinemDritteil.
Wagenwärtergehilfen(nicht fachhand=
werkskundig), 27
Portiers, 27
Stationsdiener, 27
Bahnsteigschaffner, 27
Maschinenwärter, 27 1
*Streckenwärter,) 27 „). DieStellender
Blockwärter. 2 Frkeirrsredbuveadr
Matrosen 3 zuzweiDritteilen. le e derAnstelluns
ureaudiener,

Kanalaufseher 28
Schleusenwärter, 30
Bahnwärter, 30
Schrankenwärter. 30

PostenundTelegraphen.
Mittlere und Kanzleibeamte.

Oberpostverwalter, 13
*Postverwalter, 14 einemDritteil. PersonalamtderPosten
TechnischePostsekretäre, 16 Mi elegraphenin
Postsekretäre, 17] zur Hälfte. schen.

* Gocgle



Nr. 15. — 123

w13in welchemUmfange ezeichnun
die zienlh d Shnen kens: die

K lvorbehaltene Bewe iBezeichnung der Stellen 2 mitMililäranwärtern.wewrhungenKurichenfid Bemerkungen
und Inhabern des selbst ist, bei welcher die

5 zunsteliescbeu Anstellunggewünschtwird

Postexpeditoren, 18
Oberwerkführer, 18 I
Werkstätteleiter, 19 zueinemDritteil.
"Obermaschinisten, 19 A
Oberassistenten, 19
Kanzlisten, 19
Banzeichner, 21/| ur Hälfte.
Kanzlei=und Bureauassistenten, 23
Postadjunkten, 23
Diätareim Bauzeichnerdienst. — sSurHälfte.

Unterbeamte.

(Oberschaffner. 21
(Oberpackmeister, 211“ur Hälfte. PersonalamtderPosten(Oberbriefträger, 21 und Telegraphenin
Werkführer 22 Münnchen.
a) im leitungstechnischenDienst,
b) im apparatentechnischenDienst, zujeeinemDritteil.
c) im Motorpostdienst, ·

Maschinisten, 1) 22 1) Aufrückungso *m

Geldzähler, 22 n end Veleuch
(Fahrpostschaffner, 24
Packmeister, 24 zur Hälfte. ) Die Stellen der
Briefträger, 24 * nen werden iben

Direktionsdiener, 25 · ent i

selluerIoiener )zurhäffe. g3% # o ·

Heizer,) 27 ) ,
Hureaudiener, 28 dbb=
Postboten. 29| zudreiVierteilen. handwerkes.

OCo

27*
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Bezeichnung der Stellen

Angabe,
in welchemUmfange Bezeichnung

und Inhabern des
Anstellungsscheins
zu besetzensind

selbst ist,
.Bemerkungen

VII.
1. Kriegsministerium.

Mittlere und Kanzleibeamte.
Geheime exped.Sekretäre9,
*GeheimeRegistratoren),
*GeheimerKanzleivorsteher,
*GeheimeKanzleisekretäre,
Kalkulatoren),
*Bausekretäre,
Werkmeister.

Unterbeamte.

Drucker (Oberdrucker),
*Pförtner!),
Kanzleidiener.

2. Militärkassenwesen.
a) Generalmilitärkasse.

Mittlere und Kanzleibeamte.
'Generalkriegszahlmeister,
Kontrolleur,
Pensionszahlmeister,
Kassier der Pensionskasse,
'Erster Buchhalter,
Buchhalter,
Kanzlisten.

Unterbeamte.

FKassendiener.

b) Korpszahlungsstellen.
Mittlere Beamte.

*Rendanten,
Buchhalter.

Unterbeamte.
Kassendiener.

Gocgle

Kriegsministerium.

zueinemDritteil.

1) Vorrückungestellen
für Oberintendamurse=
kretäre und Intendan=
tursekretäre.
(Vgl. Zisfer 3 Anmer=

kung 1.)
) Ein Teil der Stellen

der Geheimen Registra=
toren ist denOberinten=
dantur= und Intendau=
tursekretären vorbehal=
ten,die die Qualisikation
zum Expedienten belgen
2) Soweit es die Ver=

wendung im Hilfsrefe=
ratsdienst des Sriegs=
ministeriums erforderlich
macht, werden in Kalku==
latorenstellen auch be=
sonders geeignete Inten=
dantursekretäre berufen.
) Die Pförtnerwer=

den aus der Zahl der
Kanzleidiener imKriegs=
ministerium entnommen
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· Angabe,
in welchemUmfange Bezeichnung
dienichtausschließlichderBehörden,an welchedie

. , .BezeichiiuiigdsscsieichMINISTEngschsmdsssg
und Inhabern des
Anstellungsscheins
zu besetzensind

selbstist,

3. Militärintendanturen.
Mittlere und Kanzleibeamte.

„Oberintendantursekretäre,
Intendantursekretäre½),
Oberintendanturregistratoren,
Intendanturregistratoren,
Kanzlisten,
Intendanturdätare7.

Unterbeamte.
Bureaudiener.

4. Militärgerichtsstellender höheren
erichtsbarkeit.

Mittlere Beamte.
(Militärgerichtsschreiber bei den komman=
dierendenGeneralen (Oberkriegsgerichts=
sekretäre),

MilitärgerichtsschreiberbeidenDivisionskom=
mandeurenusw. (Kriegsgerichtssekretäre),
Militärgerichtsschreibergehilsen(Militär=
gerichtsassistenten).

Unterbeamte.
Militärgerichtsboten.

0.Bayer.Militärbevollmächtigterin Berlin.
Mittlere Beamte.

"GeheimerexpedierenderSekretär.

6. GeneralstabundVermessungswesen.
Mittlere und Kanzleibeamte.

Rendant,!
Kanzleisekretär und Registrator,
Topographen,
Kanzlisten,
Lithograph,
Werkmeister,
Lithographendütare,
Topographendiätare.

Gocgle

1s

zufünfSechsteln. Topogr.Bureau.

Topogr.Bureau.

1) Soweit sienicht aus
Zahlmeisteraspiranten
ergänzt werden.

2) Vorrückungsstelle
für Oberintendanturse=
kretäre und Intendantur=
sekretäre (vgl. Ziff. 3
Anmerkung 0).
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Angabe,
in welchemUmfange Bezeichnung
die— an

; vorbehaltenen StellenBewerbungen zu richten sind,
Bezeichnung der Stellen mit Militäranwärtern wenn es nicht die Behörde Bemerkungen

und Inhabern des selbst ist, bei welcher die
Anstellungsscheins Anstellung gewünschtwird
zu besetzensind

Unterbeamte.

Kartendrucker, Topogr. Bureau.
Kanzleidiener, 18 ...
Aufseherbeim Armeemuseum. Kriegsministerium.

7. Inspektiondes Jugenieurkorpsund der
Festungen.

Mittlere Beamte.
1) Vorrückungsstelle*GeheimerexpedierenderSekretär7.

8. Naturalverpflegung.
Mittlere Beamte.

Proviantamtsdirektoren,
Proviantmeister,
Proviantamtsinspektoren.

Unterbeamte.
Mühlenmeister,
Backmeister,
*Magazinoberaufseher,
MaschinistenundHeizer,
Magazinausseher,
Bureaudiener.

9. BekleidungundAusrüstungder Truppen.
Mittlere Beamte.

Bekleidungsamtsrendanten,
Bekleidungsamtsinspektoren.

Unterbeamte.

Maschinistenund Heizer,
Packmeister,
Lagerdiener,
Bureaudiener,
Pförtner,
Hausdiener,
Nachtwächter.

OioitizedbyOo gle

Kriegsministerium.

6Kriegsministerium.

Kriegsministerium.

Kriegsministerium.

für Oberintendantur=
sekretäre und Intendan=
tursekretäre (vgl. Ziff. 3
Anmerkung .
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Angabe,
in welchemUmfange Bezeichnung
die ichhansschlebleh d Behörden,an Stöi. voteaeneneenewerunenutienn,Bezeichnung der Stellen mit Militäranwärternwennesgichsdie Behördes Bemerkungen
und Inhabern des selbst ist, bei welcher die
genstelungsscheins Anstellunggewünschtwird
zu besetzensind «

10.Garnisonverwaltungs=und Serviswesen.
Mittlere Beamte.

Garnisonverwaltungs=Direktoren,
(Garnisonverwaltungs=Oberinspektoren, Kriegsministerium.
Garnisonverwaltungs=Inspektoren.

Unterbeamte.
(Hausmeisterim Kriegsministerium,)) unse hasweisteKasernenwärter, kn as derZablder#L 6 E— afernenwärter entnom=

iurter: undHeizer, « Kriegsministerium. r fewelligeBidarf
Hausmeisterfür dasArmeemuseumsgebäude, Mene#sterunnunUeretatmäßigeMaschinistenundHeizer. enafernenwärern

11. Militärbauwesen.
Mittlere Beamte.

Intendantur-Bausekretäre,. 1 ..
Militär=Bausekretäre, au einemDritteil.griegsministerium.
Militär-Bauregistratoren,
DütarischeBautechniker.(Militär=Bausekre=
tariatsdiätare),
DütarischeBauschreiber.(Militär=Bauregi=
straturdiätare),
Hilfstechniker.

Unterbeamte.
StändigeBauboten.

12. Militärmedizinalwesen.
Mittlere Beamte.

(Lazarettverwaltungs=Direktoren,
'Lazarettoberinspektoren,
Lazarettinspektoren.

Unterbeamte.

Hausdiener,
MaschinistenundHeizer,
Operationsdienerund Hauswartbei der
MilitärärztlichenAkademie.

Gocgle

zueinemDritteil.

zueinemDritteil.

Intendantur,in deren
Geschäftsbereichder
Bewerberverwendet
zu werdenwünnscht.

Intendantur, in deren
Geschäftsbereichder
Bewerberverwendet
zu werdenwünscht.

Kriegsministerium.

Kriegsministerium.

Die Stellen derBau=
technikerund der Bau=
schreibersind nicht etat=
mäßig und die Stellen=
inhaber nicht penfions=
berechtigt.
Die Hilfstechniker
ählen zu den unter
rt. B dbesBeamteun⸗
esetzes fallenden Per⸗
u=

Die Stellender Bau=
boten sind nicht etat=
mäßig und die Stellen=
inhaber nicht penfions=
berechtigt.
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Bezeichnung der Stellen

Angabe,
Bezeichnung

und Inhabern des
Anstellungsscheins
zu besetzensind

Bewerbungen zu richten sind,
wenn es nicht die Behörde
selbst ist, bei welcher die
Anstellunggewünschtwird

Bemerkungen

13. Remontedepots.
Mittlere Beamte.

Verkehr.
Unterbeamte.

Maschinistenund Heizer,
Futtermeister,
Waldwärter,
AußeretatmäßigeMaschinistenund Heizer.

a) Inspektion der Militärbildungs-
anstalten.

Mittlere und Kanzleibeamte.

*Rendant,
Inspektoren,
Kanzlist,
Maschinenmeister.

Unterbeamte.

Maschinistenund Heizer,
Bureau=undHausdiener.

b) Kriegsakademie.
Kanzleibeamte.

Kanzlist.

Unterbeamte.
Bureau=undHausdiener.

e) Artillerie- und Ingenieurschule.
Kanzleibeamte.

Kanzlist.
Unterbeamte.

Bureau=undHausdiener.

Gocgle

Kriegsministerium.

Kriegsministerium.

Kriegsministerium.

Kriegsministerium.
Inspektion derMilitär==
Bildungs=Anstalten.

Kriegsministerium.

Kriegsakademie.

Kriegsministerium.

Artillerie=und Inge=
nieurschule.
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Bezeichnung der Stellen

Angabe,
in welchemUmfange
dienichtausschließlich
vorbehaltenenStellen
mitMilitäranwärtern
und Inhabern des
Anstellungsscheins
zu besetzensind

Bemerkungen

4) Kriegsschule.
Unterbeamte.

Pförtner.

e) Kadettenlorps.
Kanzleibeamte.

Kanzlist.

Kompagnieverwalter.
Kompagnieverwalter,)

Unterbeamte.

Pförtner,
Aufwärter.

) Anteroffizierschulemit Vorschule.
Unterbeamte.

Kasernenwärter.

6) Militärlehrschmiede.
Unterbeamte.

AußeretatmäßigerHausmeister.

15. Militärgefängniswesen.
Mittlere Beamte.

FRendant.

16. Feldzeugmeisterei.
Mittlere Beamte.

Registrator.

Gocgle

Kriegsschule.

Kriegsministerium.

Kriegsministerium.

lerie.

Kriegsministerium.

Feldzeugmeisterei.

1)Gehören zu den
Personendes Soldaten.
standes (Feldwebel).

28
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Bezeichnung der Stellen

Angabe,
in welchemUmfange
die nicht ausschließlich
vorbehaltenenStellen
mit Militäranwärtern
und Inhabern des
Anstellungsscheins
zu besetzen sind

Bezeichnung
derBehörden,an welchedie
Bewerbungen zu richtensind,
wenn es nicht die Behörde
selbst ist, bei welcher die
Anstellunggewünschtwird

Bemerkungen

17. TechnischeInstitute.
a) Artilleriewerkstätten.

Mittlere und Kanzleibeamte.
Obermeister,
Meister,
TechnischeAssistenten,
AußeretatmäßigeMeister.
Revisoren,.)
Techniker,#)
Verwaltungsschreiber,)
Kanzleischreiber.!)

Unterbeamte.
Pförtner,
Hausdiener,
Nachtwächter.

Mittlere und Kanzleibeamte.
'Obermeister,
Meister,
AußeretatmäßigeMeister.
Revisoren,)
Techniker,1)
Verwaltungsschreiber,!)
Kanztleischreiber.)

Unterbeamte.

Pförtner,
Hausdiener,
Nachtwächter.

ßc)Hauptlaboratorium.
Mittlere und Kanzleibeamte.

Obermeister,
Meister,
AußeretatmäßigeMeister.

Gocgle

Kriegsministerium.

Artilleriewerkstätten.

Feldzeugmeisterei.

ÜKriegsministerium.

Geschützgießereiund
Geschoßfabrik.

I—

ÜKriegsministerium.

1) Die Stellen der
Revisoren, Techniker,
Verwaltungsschreiber
und Kanzleischreiber bei
den technischen Institu=
ten sind nicht etatmäßig
und die Stelleninhaber
nicht pensionsberechtigt.
Die Stelleninhaber zäh=
len zuden unterArt. 25
des Beamtengesetzesfal=
lenden Personen.
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Bezeichnung der Stellen

Angabe,
in welchem Umfange
dienichtausschließlich
vorbehaltenenStellen
mit Militäranwärtern
und Inhabern des
Anstellungsscheins
zu besetzensind

Bezeichnung
der Behörden, an welche die
Bewerbungenzu richtensind,
wenn es nicht die Behörde
selbst ist, bei welcherdie
Anstellunggewünschtwird

Bemerkungen

Revisoren,!)
Techniker,)
Berwaltungsschreiber,y
Kanzleischreiber.!)

Unterbeamte.

Pförtner,
Hausdiener,
Nachtwächter.

d) Pulverfahrik.

„Obermeister,
Meister,
TußeretatmäßigeMeister.

ie
Verwaltungsschreiber,!)
Kanzleischreiber.:)

Unterbeamte.

Pförtner,
Hausdiener.

e) Gewehrfabrik.

1. Nevisionsbeamte,
Revifionsbeamte,
(Meister,
AußeretatmäßigeMeister.
Hifsrevisoren5,
Techniker), s
Berwaltungsschreiber?),
Kanzleischreiber?).

Unterbeamte.
Pförtner,
Hausdiener,
Nachtwächter.

Hauptlaboratorium.

Feldzeugmeisterei.

Kriegsministerium.

1Pulverfabrik.

1Feldzeugmeisterei.

Kriegsministerium.

3Gewehrfabrik.

Feldzeugmeisterei.

) Die Stellen der
Revisoren, Techniker,
Verwaltungsschreiber
und Kanzleischreiber bei
den technischen Institu=
ten sind nicht etatmäßig
und die Stelleninhaber
nicht pensionsberechtigt.
Die Stelleninhaber zäh=
len zu den unterArt. 25
desBeamtengesetzesfal=
lenden Personen.

*7 Stellen der
Hilssrevisoren, Techni=
ker, Verwaltungsschrei=
ber und Kanzleischreiber
bei den technischenZn=
stituten sind nicht etat=
mäßig and die Stellen=
inhaber nicht pensions=
berechtigt. DieStellen=
inhaber zählen zu den
unter Art. 25 des Be=
amtengesetzes fallenden
Personen.
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Bezeichnung der Stellen

Angabe,
in welchemUmfange
die nichtausschließlich
vorbehaltenenStellen
mitMilitäranwärtern
und Inhabern des
Anstellungsscheins
zu besetzensind

Bezeichnung
derBehörden,an welchedie
Bewerbungen zu richtensind,
wenn es nicht die Behörde
selbst ist, bei welcherdie
Anstellunggewünschtwird

Bemerkungen

18. Gendarmerie=Korpskommando.
Mittlere Beamte.

Rendant½).

Allgemein.
Unterbeamte?).

Kopisten,Lohnschreiber,Hilfsschreiber,Auf=
seher(Magazin=,Haus=,Bau=,Maschinen=
und andereAusseher),
Diener und Boten,
HeizerundHausknechte,
Pförtner, Türsteher, Wächter und Wärter
(Straßen=,Brücken=,Magazin=,Nacht=
und andereWächter und Wärter),
Zeichner, Gärtner (Festungsgärtnerbei der
FortifikationIngolstadt),Küster,
Wasch=undWerkmeister.

Gocgle

Kriegsministerium.

An diejenigeBehörde,

) Die Stelle ist vor=
kugsseeise durch Beför=

ng geeigneter, im
Rechnungswesen ver=
wendeter Stabsober=
wachtmeister zu besetzen.
) Insoweit diese Stel=

len aus Sachausgaben
bestrittenwerden, oder,
insofernstenichtbei den
unter Ziff. 1 mit 17 be=
Pichneren Behörden,
erwaltungen usw. be⸗

reits besonders aufge⸗
rt sind.

täranwärterinTätig=
keitzutretenwünscht.
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tax-undZjlrrardnungnxälatmt3
für das

Königreich Bayern.

Nr. 16.
München, den 20. März 1912.

« Inhalt:
Gesetz vom 18. März 1912 über den vorläufigen Vollzug des Budgets für die Jahre 1912 und 1913.

Bekanntmachung vom 8. März 1912, Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber betreffend. —
Bekanntmachung vom 16. März 1912, die Wahl der Landtagskommissäre bei der Direktion der
K. Bayer. Staatsschuldenverwaltung betreffend. — Ordens=Verleihungen.

Gesetz über den vorläufigen Vollzug des Budgets für die Jahre 1912 und 1913.

Im NamenSeiner Mojestätdes Königs.

Luitpold,
LLIIIIILLII

Regent.
Wir habenin Bezug auf die vorläufigeBestreitungder Ausgaben des Staates und

ihreDeckung im erstenHalbjahr 1912 nachVernehmungdes Staatsrats mit Beirat und
Zustimmung der Kammer der Reichsräte und der Kammer der Abgeordnetenbeschlossen
und verordnen,was folgt:

Artikel 1.

Die Staatsregierungwird ermächtigt,bis zur endgültigenFestsetzungdes Budgets
der Jahre 1912 und 1913 die zur Fortführung desStaatshaushalts notwendigenordent=
lichen Ausgaben bis zur Höhe der Willigungen des Budgets der Jahre 1910 und 1911
nachBedarf bestreitenzu lassen.

29

Gocgle
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Ferner wird dieStaatsregierung ermächtigt,die im Entwurfe des ordentlichenBudgets
der Jahre 1912 und 1913 aufrechterhaltenenfreiwilligenLeistungendesStaates bis
zur Höheder für ein Jahr der Finanzperiode1910 und 1911 bewilligtenSummennach
Bedarf bestreitenzu lassen.

Gleichzeitigwerdendie für das Jahr 1912 bereitsbestrittenenordentlichenAusgaben
und freiwilligenLeistungendes Staates (Abs. 1, 2) nachträglichgenehmigt.

Artikel 2.

Der Staatsminister der Finanzen wird ermächtigt, dem Staatsminister der Justiz
zur Fortführungdes NeubaueseinesAmtsgerichtsgebäudesin Hammelburgfür Rechnung
des hierfür im ordentlichenBudgetder Jahre 1912 und 1913 vorgesehenenRestbedarfs
die Summe von 25000 M und zur Fortführung des Neubaueseines Zentraljustiz=
gebäudesin NürnbergfürRechnungderhierfür im außerordentlichenBudgetderJahre1912
und 1913 vorgesehenendrittenRate die Summe von 400 000 K, demStaatsminister
des Innern zur Vollendung des Neubaues für die beidenBauämter in Kaiserslauternden
hierfür im ordentlichenBudget der Jahre 1912 und 1913 vorgesehenenRestbedarfzu
48000 “ und demStaatsministerdes Innern für Kirchen=und Schulangelegenheiten
zur Fortführung der Neubautenfür die Universitätsbibliothekin Erlangen und für das
Maximilians=und das Realgymnasiumin Münchenfür Rechnungderhierfürim außer=
ordentlichenBudgetder Jahre 1912 und 1913 vorgesehenenRestbeträgedie Summevon
1000000 zur Verfügungzu stellen.

Ferner wird der Staatsministerder Finanzen ermächtigt,demStaatsministerdes
Innern zur Fortführung der auf Grund frühererWilligungen in Angriff genommenen
Straßen=, Brücken=und Wasserbautenauf Rechnung des hierfür im ordentlichenBudget
der Jahre 1912 und 1913 vorgesehenenBedarfs die Summe von 700000 und
außerdem zur Fortführung der Wasserbautenden im außerordentlichenBudget der
Jahre 1912 und 1913 hierfür vorgesehenenBedarf von 15000 000 J zur Ver=
fügungzu stellen.

Zur Deckung der dem außerordentlichenBudget zur Last fallendenSumme zu im
ganzen16400 000 ist im Bedarfsfall ein AllgemeinesStaatsanlehenaufzunehmen.

Artikel 3.

Der Staatsminister der Finanzen wird ermächtigt,die Einkommensteuer,die Gewerb=
steuer,die Kapitalrentensteuer,die Grundsteuerund dieHaussteuervorläufig mit derHälfte
der NormalsteuernachdemEinkommensteuergesetze,dem Gewerbsteuergesetzund demKapital=
rentensteuergesetzevom 14. August 1910, dann dem Grundsteuergesetzund dem Haus=

Gocgle
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steuergesetzin der Fassungdes Gesetzesvom 14. August1910, betreffenddie Anderung
der Gesetzeüberdie allgemeineGrund=und Haussteuer,zu erheben. ·

Die Steuer vom Gewerbebetriebim Umherziehenist nach dem Gesetzevom
10. März 1879 .. . . ..Mmttememum zweiundzwanzigvomHunderterhöhtenBetrage zu erheben.

Artikel 4.

Hinsichtlichder Höchstsätzeder Tarife für denTransportauf denStaatseisenbahnen
und der Kanalgebührenfür denLudwig=Donau=Main=Kanalbleibendie Bestimmungenin
§ 3 des Finanzgesetzesvom14. August1910 bis zum30. Juni 1912 in Geltung.

Gegebenzu München,den 18. März 1912.

Luitpold,
Prinz von Layern,

desKönigreichsBayern Verweser.

Dr. Frhr. v. Hertling. Dr. Frhr. v.Soden-Fraunhofen.v.Thelemann. v.Breunig. v. Leidlein.
Dr. v. Kuilling. Frhr. v. Kreß.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Ministerialrat

imK. StaatsministeriumdesInnern:
Knözinger.

Nr. 7010 aàa 4.

Bekanntmachung, Ausgabevon Schuldverschreibungenauf denInhaber betreffend.

K. Staatsministeriumdes Innern.

Der BayerischenLandwirtschaftsbank,e. G. m. b. H. in München wurdedie Ge=
nehmigungerteilt, nachstehende,auf denInhaber lautende,in Stücke zu 5000, 2000,
1000, 500, 200 und 100. eingeteilteSchuldverschreibungenin denVerkehrzu bringen:
eine weitere(XVII.) Serie verlosbarer,zu 4% verzinslicherHypothekenpfandbriefeim
Gesamtbetragevon zehnMillionen Mark.

München,den8. März 1912.
J. A#

Ministerialrat v. Braun.

Gocgle
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Bekanntmachung, die Wahl der Landtagskommissärebei der Direktionder K. Bayer. Staats=
schuldenverwaltungbetreffend.

GemäßdenLestimmungenTitel VII § 14 der Verfassungsurkundeund Artikel 35
des Gesetzesvom 19. Januar 1872, den Geschäftsgangdes Landtagsbetreffend,sind
von denKammerndes gegenwärtigenLandtagsnachgenannteMitgliederderselbenzu Land=
tagskommissärenbei der Direktion der K. Staatsschuldenverwaltunggewähltworden:

I. von der Kammer der Reichsräte:
Herr ReichsratRitter und Edler von Maffei zumKommissäreund
Herr Reichsrat Ritter von Pflaum zu dessenStellvertreter,

II. von der Kammer der Abgeordneten:
Herr AbgeordneterLerno zumKommissäreund
Herr AbgeordneterSchön zu dessenStellvertreter.

Die vorstehendenWahlenwerdenin Hinsichtauf die Mitunterzeichnungder Staats=
schuldurkundenzur allgemeinenKenntnisgebracht.

München,den16. März 1912.

Direktion der K. BVayer.Staatsschuldenverwaltung.
v. Schamberg.

Ordens-Verleihungen.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
unterm8. Februar1912 demK. Käm=

merer, Staatsrat i. a. o. D., außerordent=

OCo gle

lichenGesandtenund bevollmächtigtenMinister
am K. undK. Osterreichisch=UngarischenHofe,
HeinrichFreiherrnTucher von Simmels=
dorf in Wien das GroßkreuzdesVerdienst=
ordensvomheiligenMichael und
unterm2. März 1912dem K. Ober=

bereiterMax Sedlmayer dasLuitpoldkreuz
zu verleihen.
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Königreich Bayern.

Nr. 17.
München, den 27. März 1912.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 23. März 1912 über die Einfuhr von Schlachtrindvieh, Schlachtschafen und Schlacht=

schweinen aus Osterreich=Ungarn. — Hofdienst=Nachrichten.— Hoftitel=Verleihungen.

Nr. 416 a 47.

Bekanntmachung über die Einfuhr von Schlachtrindvieh,Schlachtschafenund Schlachtschweinen
aus Österreich=Ungarn.

fl. Staatsministeriumdes Innern.

Das Verbot der Einfuhr von Schlachtrindern,Schlachtschafenund Schlachtschweinen
aus den österreichischenSperrgebietenNr. III, IV, VI und IX (Bekanntmachungenvom
1., 29. August und 20. September 1911 — GWl. S. 1014, 1047, 1057 —)
wird aufgehoben.

München,den23. März 1912.
J. A.

Ministerialrat v. Braun.
30
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Hofdienst-Nachrichten.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,

unterm22.März 1912 denK. Kammer=
junker,Hauptmannund Adjutantenbei der
IV. Armee=InspektionOtto Freiherrn von
Berchem und den K. Kammerjunkerund

LegationssekretärI. Klasseim Staatsmini=
steriumdesKöniglichenHausesunddesAußern
Paul Freiherrnvon Stengel zu K. Käm=
merern,denOberleutnantimK. 8. Infanterie=
RegimentRudolf Freiherrnvon Reitzenstein
zum K. Kammerjunkerund denRegierungs=
akzessistenund Leutnant der Reserve des
K. 21. Infanterie=RegimentsDr. jur. Ernst
Ritter undEdlenvon Paschwitz zumK. Hof=
junker,sämtlicheauf ihr alleruntertänigstes
Ansuchen,zu ernennen.

Nr. Nameund Gewerbe Wohnort Hoftitel

1|Brandl Otto, Inhaber der Firma Josef München Hoflieferant
Röckl,Seifenfabrik

2 Brandstetter Sebastian, Metzgermeister „ „
3 Halbreiter Luise, Teilhaberin derFirma « Hofmusikalien⸗

Otto Halbreiter,Musikalienhandlung händlerin
4|Hartmann Karl, Dampfwaschanstalts= „ Hoflieferant

besitzer
5 Koch Adolf, Teilhaber derFirma Fr. Ant. „ "

Prantl, Papierwarengeschäft
6 Landauer Otto, Leo undFranz, Inhaber „ Hoflieferanten

der Firma Otto Landauer,Geschäfts=
haus für Damenmoden

7|Lehner Martin, Inhaber der Firma » Hoflieferant
Keller & Lehner,Musikinstrumenten=
fabrik
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Nr. Nameund Gewerbe Wohnort Hoftitel

8 Leyrer Cosmas,ZiseleurundGoldschmied München Hofziseleur
9 Noll FriedrichWilhelm, Pflastermeister „ Hofpflastermeister
10 Schrödl Heinrich, Inhaber der Firma „ Hoflieferant

S. Hübschmann'schenBuchdruckerei(E.
Lindner'sNachf.)

11Steinberger Ludwig,TeilhaberderFirma „ „
J. Steinberger,Pelzwarenhandlung

12 Würth Albert, Teilhaber der Firma „ Hofwaschanstalt
AugustWürth, chemischeWaschanstalt
und Färberei

13ScWhwabe Paul Friedrich, Inhaber der ,, Hoflieferant
Firmen „PelzhausBayer. Löwe“ und ·
Adolf Fleischmann,Pelzwarenhandlung

14% Bader Ludwig, Zigarrenimportgeschäfts= „ „
inhaber —

15HuberJosef,JnhaberdetFirmaAndreaö » Hofuhrenfabrikant
Huber,Uhrenfabrik,K. Hoflieferant

16 Beißbarth Hermann#undDaniel, In= « Hoflieferanten
haberder Firma GebrüderBeißbarth,
Motorfahrzeug-undWagenbaufabrik

17Schober Josef, Dekorationsmaler „ Hofdekorationsmaler
18 Storz Adam, InhaberderFirma Adam » Hoflieferant

Storz vorm.GeorgÜbelacker,Messer=
fabrikant

19 Reichel Dr. Wilhelm, Teilhaber der Augsburg Hofbuchdrucker
Firma GebrüderReichel,Buchdruckerei

20% Erbig Wilhelm, Inhaber der Firma Bamberg Hofkonditor
B. Wenglein,Konditorei

21cähmidt Johann, Inhaber der Firma „ Hoflieferant
J. M. Braun, Papier= und Schreib=
warenhandlungund mechanischePapier=
warenfabrik

— — —
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Nr. Nameund Gewerbe Wohnort Hoftitel

22 Fraunholz Josef, Metzgermeister Dillingen Hoflieferant
23 Fink Leonhard,Metzgermeister Garmisch „
24Hager Georg,Charkutier Hof „
25 Hold Max, Gamaschenfabrikant,Weiß= Immenstadt „

undWollwarengeschäftsinhaber
26 Kayser Hermann,BuchdruckereibesitzerKaiserslautern Hofbuchdrucker
27| Lindner Otto, Eisen=, Stahl= und ad Kissingen Hoflieferant

Metallwarengeschäftsinhaber
28 Nees Adam, Junwelier » »
29 Beul Bruno, Inhaber der Firma Wil= Nürnberg „

helmGevekoht,Delikatessengeschäft
30Eisenbeiß Hans Wilhelm, K. Hofliefe⸗ „ Hofkonditor

rant, Inhaberder Firma J. C. Eisen=
beiß, Konditorei ·

31 Metzger Heinrich, Inhaber der Firma „ Hof=Lebkuchen=und
F. G. Metzger, G. m. b. H., Leb= Schokoladefabrikant
kuchen=Schokoladefabrik

32 Greiner Georg, Inhaber der Firma Schrobenhausen Hoflieferant
Karl Pöllath,Münz=undPrägeanstalt

33 Laredo Jenny, Teilhaberinder Firma Würzburg Hoflieferantin
JosefLaredo,Kunstgewerbe=undLuxus=
warengeschäft

34 Kiedt Karl, Geigenbauer „ Hoflieferant
35Seligsberger Simon und Sigmund, „ Hoflieferanten

Inhaber der Firma S. Seligsberger
Wwe., Möbelausstattungsmagazinund
Antiquitätenhandlung

36Wacker Franz, Photograph Aschaffenburg Hofphotograph
37¼ erle Anton, InhaberderFirmaK. Ger= Metz Hoflieferant

bes,Dampfbäckereiund Konditorei
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Geseh=undVerordnungs=Blatt
für das

KönigreichBayern.

Nr. 18.
München, den 28. März 1912.

Inhalt:
Königliche Verordnung vom 27. März 1912, den Vollzug der Gewerbeordnung betreffend.— Bekannt=

machung vom 27. März 1912, den Vollzug des Hausarbeitgesetzes betreffend.— Staatsdienst-Nachricht. —
Ordens-Verleihung. — Auszug aus der Adels=Matrikel des Königreiches.

Königliche Verordnung, den Vollzug der esschsh- betreffend.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.

Tlitpol!.
vonGottesGnadenHöniglicherPrinz vonHayern,

Regent.
Wir finden Uns bewogen,zum Vollzuge des Reichsgesetzes,betreffenddie Anderung

der §§ 114a, 120, 120e, 134, 139b, 139h, 146, 146a, 147, 150, 154a der
Gewerbeordnung,vom27. Dezember1911 zu verordnen,was folgt:

I. Die BestimmungenderVerordnung vom 29. März 1892, denVollzug derReichs⸗
gewerbeordnungbetreffend,(GVl. 1892 Seite61 ff.) findenmit nachstehendenAnderungen
entsprechendeAnwendung.

31
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1. 8 44 erhältfolgendeFassung:
Zu §§ 120# bis c, 120d Absatz1, 120f Absatz2 und 1398.
Die in § 1204 Absatz1, § 120 f Absatz2 und § 139g derGewerbeordnung

vorgesehenenVerfügungenwerdenvon denDistriktsverwaltungsbehörden,in München, soweit
es sich um die baulicheEinrichtung der Arbeits= und Geschäftsräumehandelt, von der
Lokalbaukommission,fernersoweitMaßnahmenzumSchutzejugendlicherArbeiterin Betrieben
mit mindestenszehnArbeitern(AbschnittIV desTitels VII derGewerbeordnung)und in
dendiesengemäß§ 154 der GewerbeordnunggleichgestelltenBetriebenin Frage kommen,
von der Polizeidirektionund im übrigen vom Magistrate erlassen.

2. § 45 erhältfolgendeFassung:
Zu §§ 114c, 120e Absatz2, 120f Absatz1.
Die Landeszentralbehördeim Sinne der §§ 114, 120e Absatz2, 120f Absatz1

derGewerbeordnungist das StaatsministeriumdesKöniglichenHauses und des Außern.
Als Polizeibehördenim Sinne der §§ 114, 120e Absatz2 und 120f Absatz1

sind die Kreisregierungen,Kammern des Innern, zuständig.
Die Polizeiverordnungenwerdenals oberpolizeilicheVorschriftenvomStaatsministerium

des KöniglichenHauses und des Außern oder mit dessenErmächtigung von den Kreis=
regierungen,Kammern des Innern, erlassen.

II. GegenwärtigeVerordnungtritt am 1. April 1912 in Kraft.

München,den27. März 1912.

Luitpold,
Prinz von Layern,

desKönigreichsBayern Verweser.

Dr. Frhr. v.Hertling.
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Nr. 7261 II.

Bekanntmachung, den Vollzug des Hausarbeitgesetzesbetreffend.

fl. S#taatsministeriumdes KöniglichenHausesund des Außern.

Auf Grund des § 26 des Hausarbeitgesetzesvom 20. Dezember1911 (RGl.
S. 976) wird Nachstehendesbekanntgemacht:

§ 1.

HöhereVerwaltungsbehördeim Sinne des § 5 Abs. 3 und des § 9 Abs. 3 des
Hausarbeitgesetzesist die Kreisregierung,Kammer des Innern.

§ 2.

Polizeibehördeim Sinne des§ 5 Abs. 1, § 6 Abs. 1, § 7 Abs. 1 und 2 des
Hausarbeitgesetzesist die Distriktsverwaltungsbehörde,in München die K. Polizeidirektion
und, soweit es sich um die baulicheEinrichtung der Betriebsstättenhandelt, die Lokal=
baukommission.

PolizeibehördeimSinne des§ 10 Abs.3, des§ 14 und des§ 16 desHausarbeit=
gesetzesist die Kreisregierung,Kammerdes Innern.

e
Als Ortspolizeibehördeim Sinne der §§ 12 und 13 des Hausarbeitgesetzesist in

Mühnchendie K. Polizeidirektionzuständig.

München,den27. März 1912.

Dr. Frhr. v.Hertling.

Staatedienst-Machricht. Verwendungin diesemMinisteriumzum
— Staatsrat im ordentlichenDienstezuernennen.

Im NamenSeinerMajestätdesMönigs. ·
SeineKöniglicheHoheitPrinzLuit= Ordens-Verleihung.

pold, des Königreichs Bayern Verweser, —
haben Sich unterm25. März 1912 Aller= Im NamenSeinerMajestätdesKönigs.
höchstbewogengefunden,denGeneralmajor Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
und Abteilungschefim K. Kriegsministerium pold, des Königreichs Bayern Verweser,
Otto von Stetten für die Dauer seiner habenSich unterm 1. März 1912 aller=
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gnädigstbewogengefunden,demKapellmeister
des Theaters am Gärtnerplatz,Karl Horak
inMünchendenVerdienstordenvomHl. Michael
IV. Klasse zu verleihen.

Auszug aus der Adels-Matrikel des
Königreiches.

Der Adels=Matrikelwurdeneinverleibt:
am 16.März 1912 derK. GeheimeHof=

Gocgle

rat und ordentlicheProfessoran derK. Uni=
versitätinWürzburgDr. Karl Rittervon Heß
für seinePerson als Ritter des Verdienst=
ordensder BayerischenKrone bei derRitter=
Klasse Lit. H, Fol. 113, Akt Nr. 6531,
am 20. März 1912 der Privatier Karl

Ludwigvon Schönau in Münchenin erb=
licher Weise bei der Adels=Klasse Lit. 8,
Fol. 177, Akt Nr. 5809. -



.kctz-undIlcrtirduuugnzklatt5z
für das

Königreich Bayern.

Nr. 19.
München, den 30. März 1912.

8
1
6 Inhalt:

— vom 20. März 1912, die Ausführungsbestimmungen zum Reichsstempelgesetzevom 15. Juli 1909
etreffend.

Nr. 7259.

Bekanntmachung, die AusführungsbestimmungenzumReichsstempelgesetzevom 15. Juli 1909
betreffend.

K. Staatsministeriumder Finanzen.

Der Bundesrat hat laut Bekanntmachungdes Reichskanzlersvom 5. Februar 1912
(Zentralblatt für das DeutscheReich für 1912 Seite 35) beschlossen,

1. den nachstehendabgedrucktenAusführungsbestimmungenzum Reichsstempelgesetze
vom 15. Juli 1909 die Zustimmungzu erteilen,

2. zu bestimmen,daß dieseAusführungsbestimmungenmit dem 1. April 1912 in
Kraft treten. ·

München,den20. März 1912.
v.Breunig. 8

2
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Abdruck.

Ausführungsbestimmungen
« zum

Reichsstempelgesetze vom 15. Juli 1000.

Allgemeiues.
* 1.

(1) Die Erhebungder Stempelabgaben,die im Gesetzund in denAusführungs=
bestimmungenvorgeschriebenenAbstempelungensowiederVerkaufvonStempelzeichenerfolgen,
soweitnachstehendnicht ein anderesbestimmtist, durchdie von denLandesregierungen
hierzubestimmtenAmtsstellen.

(2) Die Amtsstellensindvon denLandesregierungenöffentlichbekanntzumachen,soweit
dies nichtschonfrühergeschehenist. »

(3) Veränderungenim Bestand oderin den Befugnissender Abstempelungsstellen
werdendemReichskanzlermitgeteilt und von diesemim Zentralblatt für das Deutsche
Reichveröffentlicht.

§ 2.

(1) Für die AbstempelungausländischerWertpapieresind nur die nachbezeichneten
Steuerstellenzuständig:die HauptzollämterBerlin Börse, Breslau Nord, Cöln Aposteln=
kloster,Frankfurt a. M., die Kreiskassevon Oberbayern in München, das Stempelamt in
Nürnberg,die HauptzollämterDresdenII und LeipzigII, die Hauptsteuerämterin Stutt=
gart, Karlsruhe, Mannheimund Darmstadt, das HauptzollamtKaiserstraßein Bremen,
das Stempelkontorin Hamburgund das Hauptzollamtin Straßburg i. E.

(2) Eine Abstempelunginländischerund ausländischerGenußscheine(Anmerkung zur
Tarifnummer1 und 2 Abs. 2) erfolgt nur bei den Abstempelungsstellenzu Berlin,
Frankfurt a. M., München, Dresden, Mannheim, Hamburg und Straßburg i. E.
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I. Aktien, Auteilscheine,Kure, Renten=undSchuldverschreibungen,Genußscheine,Ge=
winnanteilschein=undZinsbogen.
Zum § 1 des Gesetzes.

8 3.

oder 2 doppeltausgefertigten,von demAnmelderunterzeichnetenund mit genauerAngabe
seinesStandes und WohnortsversehenenAnmeldungeiner zuständigenSteuerstellevor=
zulegen. Loseoder von denWertpapierengetrennteZinsscheineusw. sind nicht mitvor=
zulegen. In der Anmeldungsind die WertpapierenachGattung(Aktie,Interimsschein
zu solcher,Kuxschein,Schuldverschreibungusw.) und BenennungsowienachReihe,Buch=
stabeund Nummergeordnetaufzuführen.

8 4.

(1) NachPrüfung derAnmeldungsetztdie SteuerstelledenAbgabebetragfest und
ziehtihnein.

(2) Bei ausländischenWertpapieren,in denenderNennwertin fremderund deutscher
Währung angegebenist, wird die Abgabenachder deutschenWährung berechnet;ist der
Neunwert nicht in deutscherWährung angegeben,so wird er unterZugrundelegungder
fremdenWährung,und falls mehrerefremdeWährungenangegebensind, derhöchstgültigen
fremdenWährungumgerechnet").

(3) Die Wertpapieresinderstabzustempeln,nachdemdieAbgabegegen—endgültige

*) Bei den nachstehendbezeichnetenfremdenWährungenfind bis auf weiteresdie dabeibemerktenMittel=
werte für die Umrechnungfestgesetzt:

1 Pfund Sterllllllllinngageea — 20%%
1 Frank, Lira, Peseta (Gold), Löu, finnischeMarrrk 0),0 „
1 österreichischerGulden (Gol ...... — 2%0„
1 « «(Währung)............. =1,7o,,
lösterreichifchsungarischemone.........·... =0,ss,,
10uldenhollänbischerWährung-.............-———1,Io,,
Istandinavifcheswne.·................—.:1,125,,
1alterGoldrubel.-................ =3,gq»
1 Rubel "
1 alter Kreditrubel 1 YèJJJJJI(A 2,16 „

1 türkischerPiasterr . ... — 0918„
1 Peso (Godkh)d)); — 4,0,
1 Doller: —4,20,
1 mexikanischerGolddolen — 2,10,
1 alter japanischerGoldden — 420,
1 japanischerJen. 210„
1 deutsch=ostafrikanischeoder indischeRuprdbie 133.
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5. Von
bergrechtlichen
Gewerk—

schaften aus=
geschriebene
Einzahlungen.
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odervorläusige— Quittung eingezahltoder hinterlegtwordenist. Die Hinterlegung
tritt ein, wenn die Abstempelungder Papiere am Tage der Einzahlung der Steuer nicht
mehrbewirktoderbeendetwerdenkann. JedeQuittung muß, um gültig zu sein, den
Tag derBuchungder Steuer und die Nummer desEinnahme=oderAnmeldungsbuchs,
unter welcherdie Buchungerfolgt ist, enthaltenund von zwei Beamtenvollzogensein.
Die endgültigeQuittung ist auf eineAusfertigungder Anmeldungzu schreiben.

(4) Kann die Abstempelungnicht sofort vorgenommenwerden,so ist demÜberbringer
die eineAusfertigungder Anmeldung,mit Empfangsbescheinigungversehen,zurückzugeben.

(5) Nach der AbstempelungwerdendemAnmelderdie WertpapieregegenRückgabe
derEmpfangsbescheinigungund der vorläufigenQuittung, welcheals Belege bei der
Steuerstelleverbleiben,und die mit endgültigerQuittung verseheneAusfertigungder
Anmeldungausgehändigt. «

§5.

(1) WerdenWertpapiereder unterNr. 1a und b des Tarifs angegebenenArt zu
einemhöherenals demNeunbetragausgegeben,so ist in der Anmeldung(8 3) auchder
Betrag anzugeben,zu welchemdie Ausgabe der Papiere stattfindet. Bei Interimsscheinen
ist derBetrag derEinzahlung zuzüglichdes denNeunwertüberschreitendenBetrags anzugeben.

(2) Der Steuerstelle sind auf Verlangen die Urkundenund Schriftstückevorzulegen,
aus denensichderAusgabebetragergibt.

§ 6.

(1) Kann in demFalle des § 5 derBetrag, zu welchemdasWertpapierausgegeben
wird, zur Zeit derAnmeldungzur Versteuerungnochnicht angegebenwerden,so ist die
Abstempelungvorzunehmen,wennder Anmeldersichin derAnmeldungverpflichtet,binnen
einer von ihm zu bezeichnendenFrist, spätestensbinnen vierzehnTagen nachder Ausgabe
der Wertpapiere,eine Nachtragsanmeldungvorzulegenund den danachgeschuldetenBetrag
zu entrichten.

(2) Ob und in welcherHöhe von demAnmeldereine Sicherheitzu bestellenist,
entscheidetdie Steuerstelle.Die Art der Sicherheitsleistungbestimmtsichnach§ 15.

(3) Die Steuerstellequittiert auf einer Ausfertigung der Nachtragsanmeldungüber
dieZahlung; einer wiederholtenVorlegung undAbstempelungder Wertpapierebedarfes nicht.

(4) Die Steuerstellehat dieEinhaltungderVerpflichtungzur EinreichungeinerNach=
tragsanmeldung(Abs. 1) zu überwachen.

87.
Werdenvon einerbergrechtlichenGewerkschaftEinzahlungen(Beiträge,Zubußen)aus=

geschrieben,so hat der Vorstand(Repräsentant,Grubenvorstand)spätestenszweiWochen
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nachAblauf der für die EinzahlungbestimmtenFrist und, soweitdie Zahlung zu diesem
Zeitpunkt nicht eingegangenist, in Ansehung der späterenZahlungen spätestenszwei
Wochen nach dem Eingang der Zahlung eine Anzeige zu erstatten,welcheinsbesonderedie
Summe der Einzahlungen,den Fälligkeitstagundden Beschluß,auf Grund dessendie
Ausschreibung erfolgt, enthalten muß. Falls eine Freilassung von der Steuer nicht
beanspruchtwird, ist die Anzeigein doppelterAusfertigungeinzureichen.Die Steuerstelle
setztden Abgabebetragfest,ziehtihn ein und gibt die zweiteAusfertigungderAnzeigemit
Quittung versehenzurück.

88.
(1) Falls eineSteuerbefreiungin Anspruchgenommenwird, ist die Anzeigean die

Direktivbehördezu erstattenund darin zugleichderNachweiszu führen,daß oderinwieweit
die ausgeschriebenenBeträgegemäßTarifnummer1d Abs. 2 steuerfreisind.

(2) Der Direktivbehördeist jedeerforderlicheAuskunft zu erteilen. Auf Verlangen
sindihr auchdie Bücher und sonstigenSchriftstückeder Gewerkschaft(Verhandlungender
Gewerkenversammlung,Verwaltungsrechnungenusw.)vorzulegen.Sie entscheidetüber den
Antragauf Steuerbefreiung,setztdenAbgabebetragfestund veranlaßtdessenEinziehung.

(3) Kann über die Steuerpflichtigkeitder Einzahlungenerst späterentschiedenwerden,
sobestimmtdie Direktivbehörde,ob und in welcherHöhe Sicherheit zu bestellenist.

(4) Der Vorlegungvon Kuxscheinenbedarfes nicht.

§ 9.

In Zweifelsfällenhat auf ErsuchenderDirektivbehördedie zuständigeBergbehörde
ihr vorgelegteFragen gutachtlichzu beantwortenoderder DirektivbehördegeeigneteSach=
verständigenamhaftzu machen. «

§10.

(1) Die AbstempelungerfolgtmittelsMaschinedurchAufdrückendesReichsstempels
auf die Vorderseitedes Wertpapiers. Bei inländischenPapierenwird ein Flachstempel,
beiausländischenein Prägestempelangewendet.*)

*) Die nach den „Ausnahmen“ zu Tarifnummer 1 und 2 des Gesetzesvom 1. Juli 1881 abgestempelten
ausländischenWertpapierehaben einen Stempelaufdruckerhalten,welcher in einemvon einemKreise umgebenen
Vierpaß die deutscheKaiserkronesowieein Band mit Angabe des Steuersatzesvon 10 Pfennig oder 50 Pfennig
zeigtund dessenEinfassungdieAufschrift„Reichs=Stempel=Abgabe“und das Unterscheidungszeichender betreffenden
Abstempelungsstelle trägt (Ziffer 2c Abs. 2 der Ausführungsvorschriften vom 7. Juli 1881).

Die Abstempelung der inländischen Wertpapiere und der nicht nach den „Ausnahmen“ versteuertenaus=
ländischen Wertpapiere erfolgte mittels eines Stempels, welcher in einem verzierten, aufrechtstehendenRechteckbe=
stand,auf welchemsichder Reichsadler,um denselbenin kreisrunderEinfassungdie Aufschrift „Reichs=Stempel=
Abgabe“ sowie das Unterscheidungszeichender betreffendenAbstempelungsstelle befand (Ziffer 22 Abs. 3 der Aus=
führungsvorschriftenvom 7. Juli 1881). Durch die Bekanntmachungdes Reichskanzlersvom 5. Januar 1883
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(2) Der Flachstempelist kreisrundmit einemDurchmesservon 31 mm und trägt in
der zwischenzweiLinien laufendenUmschriftdie Bezeichnung:REILCHS-STEMPEL-AB=
GABE VERSTEUERT; das Mittelfeld ist ausgefülltdurcheinen nur in Umrißlinien
gezeichnetenReichsadler,unterwelchemdasUnterscheidungszeichender betreffendenAbstempe=
lungsstellesichbefindet.

(3) Der Prägestempelist nebenstehendabgebildet. Die hellen
Stellen der Abbildungsind im Stempelbildefarblos und erhaben,
währenddie dunklenStellen den farbig gedrucktenGrund darstellen.
Der Stempel zeigt in der Mitte das nachlinks sehendeBrustbild
der Germaniamit Kaiserkroneund Eichenkranz,auf beidenSeiten
und untendurchgeradeLinien, obendurcheine geschwungeneLinie
begrenztund auf beidenSeiten von einfachemLinienschmuckumgeben.
OberhalbdesKopfesstehenin einemgeschwungenemBandedieWorte:
REICHS-STEMPEL-ABGABE. UnterdemKopfezeigtsichTag,
Monat und Jahr der Abstempelung,darunterdie Unterscheidungsnummerder Abstempe=
lungsstelle.

(4) Der Stempelaufdruckist auf derVorderseitedes Papiers an einerStelle anzu=
bringen, an welcherwesentlicheAngaben der Urkunde, wie Ausstellungstag, Reihe und
Nummer des Stückes, durchden Abdrucknicht verdecktwerden,auchder Abdruckbei
etwaigemZusammenfaltendes Papiers nichtgeknicktwird. Soweit dieseVoraussetzungen

(Zentralblatt für das DeutscheReichS. 8) wurde ein neuerStempel eingeführt,der außer denvorgedachtenMerk=
malen auf einemgebogenenBande die Angabedes Steuersatzesvon 5, 2 oder 1 vom Tausendenthielt.

Ein kreisrunderStempel mit Angabe der Steuersätze,der im übrigen der oben im Abs. 2 gegebenen
Beschreibungentsprach,ist durchdie BekanntmachungdesReichskanzlersvom 11.Juni 1887 (Zentralblatt S. 159)
eingeführt worden, die Abstempelung der Wertpapiere konnte indessen auch mit dem in der Bekanntmachung vom
5. Januar 1883 bezeichnetenStempel vorgenommenwerden. Die Steuersätze,zu welchendie Abstempelungzu er=
folgen hatte,waren bis zumInkrafttretendesReichsstempelgesetzesvom 27.April 1894: 5, 2 und 1 vomTausend;
später 1½ und 1 vom Hundert, 6, 5, 4, 2 und 1 vom Tausend, 5 Mark, 3 Mark und50 Pfennig, nach Inkraft=
treten des Gesetzesvom 14. Juni 1900: 2 und 2½ vom Hundert, 1½ Mark, 6 vom Tausend,1 vom Hundert,
50 Pfennig, 15 Mark, 20 Mark, 2 vom Tausend. Das Gesetzvom 3. Juni 1906 hat die Sätze desGesetzesvom
14. Juni 1900 unverändertgelassen.

Der Prägestempelfür ausländischeWertpapiereist durchBekanntmachungdes Reichskanzlersvom 31. Ok=
tober 1908 (Zentralblatt S. 468) vom 1. Juli 1909 ab eingeführt. Bis dahin waren für in- und ausländische
WertpapiereFlachstempeldes gleichenMusters in Gebrauch.

Gemäß Bekanntmachungdes Reichskanzlersvom 9. April 1891 (Zentralblatt S. 74) ist der Stempel=
aufdruckauf die Stücke

1. der 4½ prozentigeninnerenargentinischenAnleihe vom Jahre 1888,
2. der 4½ prozentigen äußeren argentinischen Anleihe vom Jahre 1888 und
3. der Buenos=Aires-Stadtanleihe vom Jahre 1888

vorübergehendnichtmit roter, sondernmit blauer Farbe bewirkt;auchdie StückeNr. 1 bis54 714 der 4prozen=
tigen Anleihe der Kaiserlich OttomanischenRegierung von 1908 sind mit Genehmigungdes Reichskanzlersvom
23. Dezember1909mit blauer Farbe abgestempeltworden.
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für die linke obereEckeder Vorderseitezutreffen,ist der Stempelabdruckan dieserStelle
anzubringen.

§ 11.

(1) Auf Antrag und auf Kostendes Anmelderskönnendie Wertpapieredurchdie
Reichsdruckereiabgestempeltwerden. Der Antrag ist in der Anmeldung(8 3) zu stellen.
Die SteuerstelleziehtdenAbgabebetragund einendie KostenderAbstempelungdeckenden
Borschußvon demAnmelderein und ersuchtunterBeifügungeinernach§ 4 mitQuittung
über Abgabeund VorschußversehenenAusfertigungder Anmeldungdie Reichsdruckereium
AbstempelungderWertpapiere.Der Antragstellerhat für die EinsendungderWertpapiere
an dieReichsdruckereizu sorgenund empfängtsievon dort unmittelbarzurück. Hin=und
Rücksendungerfolgenauf seineGefahrund Kosten.

(2) Der Steuerstelleerteiltdie ReichsdruckereieineBescheinigung,daß die Abstempe=
lung in Übereinstimmungmit der zurückzusendendenAnmeldungerfolgtist, unterBenach=
richtigungvon demBetragederKostenderAbstempelung.Die Steuerstellenimmtdiese
Bescheinigungzu denBelegen,rechnetmit demAntragstellerüberdenVorschußunterRück=
zahlungdes etwaigenÜberschussesab und gibt ihm einemit Quittung (8 4) versehene
Ausfertigungder Anmeldungzurück.

(3) Ersieht die Reichsdruckereiaus der übersandtenQuittung,daß derVorschußdie
Kostennichtdeckt,so hat siedie Steuerstellehiervonalsbaldund vor der Rücksendungder
abgestempeltenWertpapierezwecksunverzüglicherEinziehungdes fehlendenBetrags zu
benachrichtigen.

§ 12.

(1) NachjederEinzahlungauf die in denTarifnummern1 bis3 bezeichnetenWert=
papieresinddie InterimsscheinenachdenvorstehendenVorschriftenzur Abstempelungvorzu=
legen.DieseerfolgtnachdengleichenBestimmungenwiedieAbstempelungdervollgezahltenWert=
papiereund mit demgleichenStempel(§ 10) bei demQuittungsvermerküberdie jeweilige
Einzahlung; dabei ist zugleichderOrt, bei inländischenWertpapierenauchdie Zeit der
Abgabenerhebungmittels einesStempelsersichtlichzu machen.

(2) Der wiederholtenVorlegungundAbstempelungderInterimsscheinebedarfes nicht,
wennbei Vorlegungder Interimsscheinedie volle tarifmäßigeAbgabefür die vollgezahlten
Stückeim vorausentrichtetwordenist. In Fällen derartigerVorauszahlungenderSteuer
sinddieInterimsscheineüberdemReichsstempelabdruckemit folgendemVermerkezu versehen:

Vollzahlung ist vorausbesteuert.
den ten 19

(Amtsbezeichnung,Unterschriftund Amtsstempelabdruckder abstempelndenSteuerstelle.)

Gocgle



bereits
entrichteter
Stempel⸗
abgabe.

152

/ 13.
(1) Die vorstehendenBestimmungenfindensinngemäßeAnwendung,wenneinenicht

vollgezahlteAktie oderein nicht vollgezahlterAnteilscheinzur teilweisenVersteuerungan=
gemeldetwird.

(2) Die rechtzeitigeAnmeldungund Versteuerungder späterenEinzahlungenist von
der Steuerstellezu überwachen.SpätereAnmeldungensind bei derselbenSteuerstelleein=
zureichen,bei welcherdie ersteAnmeldungerfolgtist. "
"(3)DerwiederholtenVorlegungundAbstempelnngderAktienundAnteilfcheinebedarf

Zum Abs. 2 der Spalte 4 der Tarifnummern 1 und 2.

§ 14.

(1) Für die zurVersteuerungangemeldetenWertpapiereist der volletarifmäßigeBetrag
derStempelabgabevon derSteuerstelleauchdann zu berechnenund festzustellen,wenn schon
für die InterimsscheineeineReichsstempelabgabeentrichtetwordenist. Die Anrechnungdes
versteuerten,d. i. des durchdie gezahlteSteuersummegedecktenBetrags derInterimsscheine
auf denBetrag der endgültigenStücke ist in derAnmeldungzu beantragenund hierbei
der Betrag der einzelnenauf die InterimsscheinegeleistetenEinzahlungenund der dafür
entrichtetenAbgabensowiederOrt und dieZeit derSteuererhebungenanzugeben;auchsind
die abgestempeltenInterimsscheinemit den abzustempelndenWertpapierenvorzulegen. Ist
die Anrechnungzulässig,so erfolgtdie Einzahlungdes für die Aktienusw. etwanochzu
erlegendenAbgabebetrags,die Quittungsleistungund dieAbstempelungderPapierenachden
Bestimmungender §§ 4, 10, 11. Auf der Anmeldung(8 3) hat die Steuerstelleden
nochzu versteuerndenBetrag der einzelnenStücke sowiedie dafür zu erhebendeAbgabe
ersichtlichzu machen. «

(2) Die gleicheArt der Steuerberechnungfindet bei denspäterenEinzahlungenauf
nichtvollgezahlteAktienund Anteilscheinestatt.

(3) Auf denInterimsscheinensindvor derenRückgabedieStempelzeichendurchAus=
schneidenoderDurchlochenzu vernichten. NachErmessender Steuerstellekaun die Ver=
nichtungauch in anderersichernderArt erfolgen oder nachUmständenganz unterbleiben;
was in dieserBeziehungveranlaßt ist, wird auf der Anmeldung vermerkt.

(4) UnterdenvonderSteuerstellevorzuschreibendenBedingungendürfendieabgestempelten
InterimsscheinezurFeststellungdesanzurechnendenversteuertenBetragsund zurVernichtung
der Stempelzeichenauch vor der Vorlegung der abzustempelndenendgültigenStücke vor=
gelegtwerden.
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15.
(1) Soweit die Interimsscheinenicht spätestensgleichzeitigmit den abzustempelnden

Aktienusw. vorgelegtwerdenkönnen,darf derAnmelder,unterAngabedesaufdieInterims=
scheineeingezahltenBetrags undderentrichtetenSteuer, sichdieVorlegungder abgestempelten
Interimsscheine zum Zwecke der Anrechnungdes versteuertenBetrags in der Anmeldung
vorbehalten. Die Steuer für denjenigenBetrag, dessenAnrechnungin Anspruchgenommen
wird, ist zu hinterlegenoder sicherzustellen.Die Sicherstellung erfolgt durchNiederlegung
kurshabender inländischerWertpapiere oder durchVerpfändung vonReichs= oder Staats=
schuldbuchforderungen.Schuldverschreibungendes Reichs und der BundesstaatenundReichs=
und Staatsschuldbuchforderungenwerdenzum Nennwert, bei niedrigeremKurse zum Kurs=
wert, sonstigeWertpapiereder bezeichnetenArt in Höhe des bei der Reichsbankbeleihbaren
Teilbetrags als Sicherheit angenommen. Den Papieren sind die Zinsscheineund die An=
weisungenzu derenAbhebungbeizufügen;es stehtjedochdemAnmelderfrei, die innerhalb
des erstenJahres fälligen Zinsscheinezurückzubehalten.Die Steuerstellehat auf der dem
Anmelder zurückzugebendenAusfertigung der Anmeldung unter Bezugnahme auf den Vor=
behalt die Hinterlegung oderSicherstellungzu bescheinigenund einen entsprechendenVermerk
im Anmeldungsbuchezu machen,im übrigenaber nachder Bestimmungim erstenAbsatz
des § 14 zu verfahren. Die Interimsscheinemüssen innerhalb eines Jahres nach der
RückgabederabgestempeltenAktienusy, denTag der Rückgabenichtmitgerechnet,bei der
Steuerstelle vorgelegtwerden. Aus besonderenGründen kann die Steuerstelle eine Ver=
längerungdieserFrist bewilligen.Bei der VorlegungderInterimsscheinehat derAnmelder
denBetrag der einzelnenauf die letzterengeleistetenEinzahlungenund der dafür entrichteten
AbgabensowiedenOrt und die Zeit der Steuererhebungenanzugeben,auchdie obenbe=
zeichneteAusfertigungder Anmeldungmitbeizufügen.Ist die Anrechnungzulässig,so hat
die Steuerstelle wegen der etwaigenVernichtung der Stempelzeichenauf den Interims=
scheinen(§ 14 Abs. 3) und wegenRückgabedes hinterlegtenSteuerbetragsoder der
bestelltenSicherheitdas Weitere zu veranlassen,insbesondereauch die zugestandeneAn=
rechnungauf der mitvorgelegtenund zurückzugebendenAusfertigungderAnmeldungsowie
auf derals Beleg bei der SteuerstelleverbliebenenAusfertigung und im Anmeldungsbuche
zu vermerken. Nach Ablauf der Frist ist der rückständige,durchAnrechnungnicht getilgte
Teil der Steuer einzuziehen.

(2) Soweit infolge der früherenArt der Abstempelungaus den auf den Interims=
scheinenbefindlichenSteuerstempelnderOrt und dieZeit derAbgabenerhebungnicht ersichtlich
sind, ist derenAngabe durchdenAnmelder nicht erforderlich.Auf Verlangen derSteuerstelle
sind indessenvor Bewilligung der Anrechnungdie Quittungen über die Steuerentrichtung
beizubringen.

33
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Zur Tarifnummer 1, Befreiung.
8 16.

8.Steuerfreie (1) InländischeAktiengesellschaften,welchefür die vonihnenauszugebendenWertpapiere
Aktien, oder,sofernsolchenichtausgegebenwerden,für denBetrag der Einlagenauf das Grund=

kapital(vgl. § 20) die Befreiung vomAktienstempelin Anspruchnehmenwollen, haben
einen hierauf gerichtetenAntrag bei derDirektivbehördezu stellen,in derenBezirke sie ihren
Sitz haben,und hierbeidenNachweis,daß dieVoraussetzungenderBefreiungsvorschriftzur
Tarifnummer1 vorliegen,zu erbringen.

(2) Soweitdie Befreiung von einemBeschlussedes Bundesrats, durch welchendie
ausschließlicheGemeinnützigkeitderZweckederGesellschaftanerkanntwird, abhängt, läßt die
Direktivbehördeden Antrag mit ihrem GutachtenversehendurchVermittelung der obersten
Landesfinanzbehördean denBundesratgelangen.

(3) Auf Grund des Beschlussesdes Bundesratsoder, soweites eines solchennicht
bedarf,aufGrund der von ihr vorgenommenenPrüfung desAntrags hat dieDirektivbehörde
das Weitere wegen der Abstempelungder Aktien usw. zu veranlassen. Zur Abstempelung
ist ein Stempel zu benutzen,welcherin Größe und Zeichnungdem im § 10 beschriebenen
Flachstempelentspricht,jedochstatt der Umschrift„REILCHS-STENMPEL-ABGABE VER=
STEUERT“ die Bezeichnung„STEMPELFREI“ trägt.

(4) Der Aufdruck des Reichsstempelskann durch die Reichsdruckereierfolgen. Die
Bestimmungendes§ 11 findenAnwendung.

Zum § 3 des Gesetzes.

§ 17.

9. Vorläufige Die im § 3 Abs.1 desGesetzesvorgeschriebenenAnzeigen(vorläufigenAnmeldungen)
Aumeldung.sindnachdemanliegendenMuster3 an diejenigeAbstempelungsstellezu erstatten,in deren

“iu s]Bezirke der Aussteller seinenSitz hat. Diese hat die Versteuerungzu überwachen.Es ist
— nicht ausgeschlossen,daß die Wertpapieredemnächstbei einer anderenSteuerstelle versteuert

werden; in diesemFalle hat die Steuerstelle, welchedie Abstempelungbewirkt, derjenigen
Steuerstelle,bei welcherdievorläufigeAnmeldungeingereichtist, vonderVersteuerungNachricht
zu geben.

Zum 8 5 Abs. 1 des Gesetzes.
8 18.

10.Abgaben= (1) Für die vor dem 1. August 1909 ausgegebenenoder mit dem Reichsstempelver=
Cgebhebungseheneninländischenund für die mit demReichsstempelversehenenausländischenWertpapiere
m i= ist, falls die nachdenbisherigenVorschriftendafür fälligeSteuer entrichtetist, ein weiterer
änderungen.
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Stempel nicht zu erheben.Für die Interimsscheinegilt dies bezüglichder vor dem
1. August 1909 nachbisherigerVorschriftversteuertenodersteuerfreigebliebenenBeträge.

(2) Wird beansprucht,daß für nachdem 31. Juli 1909 ausgegebeneinländische
Aktien usw., auf welchevor dem1. August1909 Einzahlungenstattgefundenhaben,die

geleistetenEinzahlungenerhobenwerde,so sind in derAnmeldungderAktienusw. zurVer=
steuerung(§ 3) außerdemNeunwertder einzelnenStückeauchder Betrag und die Zeit
der darauf geleistetenEinzahlungenanzugebenund zugleichdie Beweisefür dieseAngaben
beizubringen. » , «-

(3) Die DirektivbehördebestimmtdieHöheder zu versteuerndenEinzahlungenund der
Abgabe.

(4) Wegender Quittung über die Abgabe,derAbstempelungund der Rückgabeder
abgestempeltenAktien findendie Bestimmungender §§ 4, 10, 11 sinngemäßeAnwendung.

(5) Ist der Interimsscheinbereitsvor dem1. Angust1909 vollgezahltund ist über
einenAbgabebetragnichtzu quittieren,so ist dies in der zurückzugebendenAusfertigungder
Anmeldungzu bescheinigen.

Zum 8 5 Abs. 2 des Gesetzes.

§ 19.

(1) Wird fürWertpapiereder in derTarifnummer1bis 3 bezeichnetenArt aufGrund
des§ 5 Abs.2 desGesetzesvölligeoderteilweiseBefreiungvonderStempelabgabebeansprucht,
so ist in derAnmeldung(8§3) derSachverhaltanzugebenundüberdiesderBeweiszuführen,
daß dieWertpapierein derTat nur zumZweckedesUmtauschesohneVeränderungdes durch
diezurückzuziehendenStückebeurkundetenRechtsverhältnissesausgestelltunddiezurückzuziehenden
Stückevorschriftsmäßigverstenertodersteuerfreisind.

StütkeohneAbgabenerhebung.In Fällen besonderenBedürfnisseskannsichdie Direktiv=
behördeauf dieFeststellungderVoraussetzungenundBedingungen, unter denendersteuerfreie
Umtauschzulässig ist, beschränkenund die Prüfung, ob den Erfordernissenhinsichtlichder
vorgelegteneinzelnenStücke genügt ist, sowie die Verfügung der abgabefreienAbstempelung
der ihr untergeordnetenBehördeübertragen.Die VerfügungwirdBeleg zumAnmeldebuche.
Wegender Vorlegungder eingezogenenStückeund derVernichtungderdaraufetwabefind=
lichenStempelzeichenfindendie Bestimmungender§§ 14, 15, wegender Anmeldungund
Abstempelungdie Bestimmungender §§ 3ff. sinngemäßeAnwendung.In denFällen, in
denenwegenUÜbergangeseinesKuxes auf einenneuenInhaber an Stelle des bisherigen,
auf Namen lautenden Kurxscheinsein gleichlautender,jedochauf den Namen des neuen
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InhabersausgestellterKuxscheinzur Stempelungvorgelegtwird, hat diejenigeSteuerstelle,
welcherdie Abstempelungobliegt,zugleichdarüberzu befinden,ob die Abstempelungohne
Abgabenerhebungzu bewirkenist. Das Gleichegilt für denFall, daß an Stelle eines
Kuxscheinesmehrereneueoderan Stelle mehrererKuxscheineein neuerodermehrereneue
ausgestelltwerden.

Zu den §§ 6, 7 des Gesetzes.

8 20.

(1) Die ohneAusgabevon Aktienurkundenauf dasGrundkapitalgeleistetenEinlagen
sindunterVerwendungvon VordruckennachdemMuster 4 zur Versteuerunganzumelden.
Die Anmeldungist in doppelterAusfertigungbei derjenigenzur Abstempelungvon Wert=
papierenzuständigenSteuerstelleeinzureichen,in derenBezirke dieGesellschaftihrenSitz hat.

(2) Die Steuerstelleprüft, soweiterforderlichdurchEinsichtderHandelsregisterakten,
die Angabender Anmeldungauf ihre Richtigkeit,setztdenAbgabebetragfestund ziehtihn
ein. Überdie Einzahlungist ein Empfangsbekenntnisauszustellen,welchesderBestimmung
des § 4 Abs. 3 entsprechenmuß und auf eineder beidenAusfertigungender Anmeldung
zu schreibenist.

§ 21.

Der Berechnungder Abgabeist der Betrag der einzelnenauf das Grundkapitalge=
leistetenEinlagenzugrundezu legen.

§ 22.

(1) ErfolgendieEinlagennichtsofortzum vollenBetrage,so sinddie einzelnenTeil=
einzahlungenspätestenszweiWochennachAblauf der für die EinzahlungbestimmtenFrist
nachMaßgabedes§ 20 anzumelden.Bei Anmeldungder späterenEinzahlungensindals

Anmeldungender früherenTeileinzahlungenvorzulegen.
(2) Die rechtzeitigeAnmeldungund Versteuerungder späterenEinzahlungenist von

der Steuerstellezu überwachen.
(3) Der Gesellschaftstehtes frei, bei Anmeldungder erstenTeileinzahlungdie tarif=

mäßigeAbgabefür die volleingezahltenEinlagen im voraus zu entrichten.In diesemFalle
bedarfes der Anmeldungder späterenEinzahlungennicht.

8 23.
Werden nachträglichAktienurkundenausgegeben,so ist auf derenVersteuerung8 14

siungemäßanzuwenden.An Stelle der abgestempeltenInterimsscheinesinddiemitEmpfangs=
bekenntnisversehenenVersteuerungsanmeldungenvorzulegen.
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Zur Tarifnummer 3.A und zu den §§ 8 bis 10 des Gesetzes.

8 24.

(1) Die in Tarifnummer3 A bezeichneteStempelabgabeist zu entrichten,bevordie 13.Ver=
Gewinnanteilschein=und Zinsbogen von inländischenWertpapieren ausgegebenwerden, beivekeucrung)
ausländischenWertpapieren,bevordie AusgabederGewinnanteilschein=und Zinsbogenim onteilschein=
Inland erfolgt. · und

(3) Bei dererstenAusgabeausländischerWertpapieregeltendiezugehörigenGewinn-Sinsbogen.
anteilschein-undZinsbogenals im Ausland ausgegeben,wenn die Papierean einemOrte
des Auslandes ausgestelltsind; liegt der Ausstellungsortim Inland, so geltendie Bogen
im Zweifel als im Inland ausgegeben.Werdendie Bogen zur Erneuerungabgelaufener
Gewinnanteilschein=undZinsbogen ausgereicht,so geltensie nur dann als im Inland aus=
gegeben,wenn sie daselbstvon dem Aussteller oder dessenmit der Ausgabe beauftragten
Vertreterunmittelbaran denBezugsberechtigtenoderdessenBeauftragtenausgehändigtwerden.

826.
Auf die Nichterfüllungder Steuerpflichtsinddie Strafvorschriftendes 82 Abs.1,2,

auf die gesamtschuldnerischeHaftung für dieAbgabe im Falle derNichterfüllung derSteuer=
pflicht die Vorschrift des § 2 Abs. 3 des Gesetzesentsprechendanzuwenden.

g 26.
Die dem ReichsstempelunterworfenenGewinnanteilschein-undZinsbogen sowiedie zu

solchenBogen gehörigenGewinnanteilscheineund Zinsscheineunterliegenin den einzelnen
BundesstaatenkeinerweiterenStempelabgabe(Taxe,Sportel usw.). Auchist von denauf
dieGewinnanteilscheineoderZinsscheineselbstgesetztenUbertragungsvermerken(Indossamenten,
Zessionenusw.)eineAbgabenichtzu entrichten.

§ 27.

Gewinnanteilschein=und Zinsbogen,welchelediglichzumZweckedesUmtausches,d.h.
zur Erneuerungder UrkundeohneVeränderungdes ursprünglichenRechtsverhältnisses,aus=
gestelltwordensind,bleibensteuerfrei,wenndie zumUmtauschgelangendenBogenordnungs=
mäßigversteuertodersteuerfreisindund denim § 28 Abs.3bezeichnetenKontrollvorschriften
genügtist.

§ 28.

(1) Werden ohne eineErneuerungderWertpapierurkundedie neuenGewinnanteilschein=
und Zinsbogenzur Erneuerungvon nochnichtabgelaufenenBogen ausgegeben,so ist die
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Steuer von den neuenBogen nur verhältnismäßigfür dieZeit zu erheben,für diedieneuen
Bogenüberdie Laufzeitder altenBogenhinausGeltunghaben. ·

(2) Die Bestimmungdes Abs. 1 ist auchanzuwenden,wenndie neuenBogen im
Zusammenhangemit einerErneuerungderWertpapierurkundenausgegebenwerdenund diese
nach § 5 Abs. 2 des Gesetzessteuerfreisind. Sind die neuenWertpapierurkundenzum
Teil steuerpflichtig,so ermäßigtsich die im Satz 1 bezeichneteAbgabe zu einem ent=
sprechendenBruchteil.

(3) Wird die völlige oder teilweiseBefreiung von der Stempelabgabein Anspruch
genommen,so ist nach§ 19 zu verfahren.

§ 29.
(1) Umfassendie vor dem 1. August1909 zu einemWertpapierausgegebenen

Gewinnanteilschein=oderZinsbogenzusammeneinenZeitraumvon wenigerals zehnJahren,
so ist die Stempelabgabevon den nächstennachdem 31. Juli 1909 zur Erneuerung
ausgegebenenBogen entsprechendzu kürzenund die Erhebungdeshiernachverbleibenden
Steuerbetragsbis nachAblauf der zehn Jahre auszusetzen.

(2) Für Renten=und Schuldverschreibungen,welchebei ihrer ersten Ausgabe mit
Zinsbogen für einen kürzerenals zehnjährigenZeitraum versehenwordensind, weil sie
nach den bestehendengeschäftlichenEinrichtungen des Ausstellers nur nach und nach in
Verkehrgesetztwerdenkönnen,tritt die in Abs. 1 bezeichneteKürzung der Stempelabgabe
auchdannein, wenndie ersteAusgabenachdem31. Juli 1909 erfolgt ist. Der ver=
bleibendeSteuerbetragist vor Ausgabe der zur Erneuerungder alten Bogen ausgefertigten
neuenBogen zu entrichten.

(3) Die Entscheidungdarüber,ob die Voraussetzungdes Abs. 2 beim Aussteller
vorliegt,trifft die obersteLandesfinanzbehörde.Die VergünstigungdesAbs. 2 tritt nur
ein, wenn sich der Aussteller der Renten=und Schuldverschreibungenden von dieser zu
erlassendenÜberwachungsvorschriftenunterwirft.

8 30.
Für Zinsbogen, welche infolge Ablaufs der für die Anleihe vorgesehenenTilgungs=

frist nur mit Zinsscheinen für einen kürzerenals zehnjährigenZeitraum habenversehen
werdenkönnen,ist die StempelabgabenachdemVerhältnis der wirklichenGeltungsdauer
der Bogen zu einemzehnjährigenGeltungszeitraumezu ermäßigen.

§ 31.
Die zu versteuerndenGewinnanteilschein=und Zinsbogen sind einer zur Abstempelung

von inländischenWertpapieren befugtenSteuerstelle(§ 1) mit einer doppelt ausgefertigten
AumeldungnachMuster 5 vorzulegen.
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§8#32.
Auf die Berechnung,Festsetzungund ErhebungderAbgabesinddie Bestimmungendes

§ 4 anzuwenden.Der der Steuerberechnungzugrundezu legendeNeunwertvon Renten=
verschreibungenist nachMaßgabeder Vorschriftin Spalte 4 Abs. 3 der Tarifnummer2
zu ermitteln.

33.
Die Urkunden sind mittels Maschine durchAufdrückendes in § 70 beschriebenen

Reichsstempelsmit der Umschrift „VERSTEUERT“ auf die VorderseitedesErneuerungs=
scheins,oder, sofernein solchernichtausgegebenist, auf die Vorderseitedes zuletztfällig
werdendenGewinnanteilscheinsoderZinsscheinsjedesBogensabzustempeln.Die Vorschrift
im § 10 Abs. 4ist, soweitmöglich,entsprechendanzuwenden.

8 34.
(1) Auf Antrag und auf KostendesAnmelderskönnendie Gewinnanteilschein-und

Zinsbogengemäß§ 11 durchdie Reichsdruckereiabgestempeltwerden.
(2) Mit Zustimmungdes Reichskanzlerskannfernervon der oberstenLandesfinanz=

behördeunterden erforderlichenBedingungenund Sicherheitsmaßregelnauch zuverlässigen
Privatdruckereien,welchesichmit dem Drucke von Wertpapierenbefassen,gestattetwerden,
die bei ihnen gedrucktenGewinnanteilschein=und Zinsbogenauf Antrag und auf Kosten
des Anmelders mit demReichsstempelzu versehen.Die Abstempelungist in derAnmeldung
zur Versteuerungbei der Steuerstellezu beantragen,in derenBezirke die Druckereiliegt.

§ 35.
(1) Wird infolgeder LeistungweitererEinzahlungenauf nichtvollgezahlteWertpapiere

eineweitereAbgabefür die ausgegebenenGewinnanteilscheinbogenfällig, so ist sie auf
Grund einer in doppelterAusfertigungeinzureichendenAnmeldungnachMuster 6 zu ent=
richten. Die Einreichunghat binnen14 Tagen nachdemAblauf der für die Einzahlung
ausgeschriebenenFrist und für die bis dahin nicht eingegangenenZahlungenspätestens
14 Tage nachdem Eingang der Einzahlungen zu erfolgen.

(2) Die weiterenEinzahlungensindbei derselbenSteuerstellezur Versteuerunganzu=
melden,welchedie Abstempelungund VersteuerungderGewinnanteilscheinbogenbewirkthat.
Der Vorlegung der bereits abgestempeltenUrkundenbedarf es nicht.

(3) Es ist zulässig,bei Vorlegungund AbstempelungderGewinnanteilscheinbogendie
volletarifmäßigeAbgabenachMaßgabedesNennwertsder vollgezahltenStückeim voraus
zu entrichten. Sofern dies nicht geschieht,hat die Steuerstelledie Erhebung der weiteren
Abgabefür denFall weitererEinzahlungenauf die Wertpapierezu überwachen.
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g 36.
Gewinnanteilschein-und Zinsbogen,die nachdenBefreiungsvorschriftenunter2, 3

derTarifnummer3 A von derStempelabgabebefreit sind, sind zur steuerfreienAbstempelung
bei der Steuerstelleanzumelden,durchwelchedie Stücke, für welchedie Bogen ausgegeben
werden,abzustempelnsindoderabgestempeltwordensind. Die steuerfreieAbstempelunggeschieht
durchAufdruckdes im § 70 beschriebenenStempels mit derUmschrift„STEMPELFREI.
Im übrigensinddie Bestimmungender §§ 33, 34 anzuwenden.

§ 37.
(1) Wird Stundung der Abgabe gemäß § 9 Abs 1 des Gesetzesbegehrt, so ist

dies spätestensmit der Anmeldungbei der Steuerstellebesondersschriftlichzu beantragen.
Der Antrag muß die begehrteStundungsfrist, die Gründe des Stundungsgesuchsund,
falls eineAnmeldung nach § 31 nochnicht vorliegt, die zur BerechnungderSteuer nötigen
Angabenenthalten. EtwaigeBeweismittelfür das Vorhandenseinder gesetzlichenVoraus=
setzungender Stundung sindbeizufügen. »

(2) Die SteuerstellereichtdenAntrag und, falls die Stundung erstbei Einreichung
der Versteuerungsanmeldungbeantragtist, eineAbschriftdieserAnmeldungund derSteuer=
festsetzungmit einer gutachtlichenAußerung insbesonderedarüber, ob und welcheSicherheits=
leistung im Falle der Gewährung der Stundung zu fordern ist, der Direktivbehördeein.
Diese läßt denAntrag nebstdenVerhandlungenmit ihremGutachtendurchVermittelung
der oberstenLandesfinanzbehördezur Entscheidungan denBundesratgelangen.

(3) Die AbstempelungundWiederaushändigungder eingereichtenBogenkannvor der
EntscheidungdesBundesrats erfolgen,wennvolleSicherheit für dieAbgabe geleistetist. Die
Grundsätze,nachdenendieSicherheitzu leistenist, bestimmtdie obersteLandesfinanzbehörde.

(4) Dem Bundesrate bleibt vorbehalten,beimVorliegen der sonstigenVoraussetzungen,
aus Billigkeitsrücksichtenauch inländischenAusstellernvonRenten=und Schuldverschreibungen
StundungderAbgabefür in der Zeit bis zum 1. Oktober1914 ausgegebeneneueZins=
scheinbogenin dem gesetzlichenUmfang zu gewähren.

§ 38.
(1) Wird eine Kürzung der Abgabe auf Grund von § 9 Abs. 2 des Gesetzes

beansprucht,so ist das Sachverhältnisin der Anmeldung(§8§31, 35) anzugebenund
nachzuweisen,daß die gesetzlichenVoraussetzungenfür die Kürzung gegebensind.

(2) Ist der Beweis erbracht,so setztdie DirektivbehördedenBetrag, bis auf den die
Abgabe gekürzt wird, fest und verfügt die AbstempelunggegenZahlung diesesBetrags.
Die Verfügungwird Beleg zum Anmeldungsbuche.
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g 39.
(1) InländischeAktiengesellschaftenund Kommanditgesellschaftenauf Aktien,die keine

Gewinnanteilscheineausgeben,habenbinnen drei Monaten nachder Eintragung derGesell=
schaftoder der Eintragung der Erhöhungdes Grundkapitalsin das Handelsregisterbei
derjenigenzur Abstempelungvon Gewinnanteilschein=und Zinsbogen zuständigenSteuer=
stelle,in derenBezirkedie Gesellschaftihren Sitz hat, einevorläufigeAnmeldungeinzu=
reichen. Die Anmeldungmuß enthalten:den Zeitpunktder Eintragungen,den Betrag
der Einlagen auf das in Aktien zerlegteGrundkapital, im Falle derErhöhung desGrund=
kapitals auch den Betrag der weiteren Einlagen; ferner, soweit die Einlagen nicht voll
gezahltsind,denBetrag und denZeitpunktder Einzahlungen. Zu der Anmeldungkann
das Muster 7 benutztwerden.

(2) Auf Grund der vorläufigenAnmeldungenhat die Steuerstelledie nach§ 10 des
GesetzesvorgeschriebeneAnmeldungundVersteuerungzu überwachen,dieGesellschaftnötigen=
falls spätestenszwei Wochenvor Ablauf derAnmeldungsfristan diePflicht zur Einreichung
der Anmeldungzu erinnernund im Falle fruchtlosenAblaufs derFrist das weiterErforder=
lichezu veranlassen.

8 40.
(1) Die endgültigeAnmeldungund die Versteuerunghat, vorbehaltlichder Vorschrift

des Abs. B, erstmaligbinnendreiMonatennachAblauf desjenigenzehnjährigenZeitraums,
der sich— gerechnetvon dem Zeitpunkt der Eintragung derGesellschaftoder derErhöhung
des Grundkapitalsins Handelsregister— nachdem1. August1909 vollendet,und weiter
je in den erstendrei Monaten der folgendenzehnjährigenAbschnittebei der im § 39
Abs. 1 bezeichnetenSteuerstelle zu erfolgen. Die Anmeldung ist nach Muster 7 in
doppelterAusfertigungeinzureichen.

(2) Sind die Einlagen nicht voll gezahlt,so sind die Bestimmungendes§ 35
Abs. 1, 3 entsprechendanzuwenden.Die weiterenEinzahlungensindnachMuster 8 zur
Besteuerunganzumelden.

(3) Für die Berechnungder Abgabeist der Betrag der einzelnenauf das Grund=
kapital geleistetenEinlagenmaßgebend.

(4) Auf die weitereBehandlungder Anmeldung,auf die Erhebungund Stundung
derAbgabefindendie Bestimmungender§§ 31 ff. Anwendung.

(5) Werdenin der Zeit, für welchedie Abgabeentrichtetist, nachträglichGewinn=
anteilscheinbogenausgegeben,so wird auf dievondenGewinnanteilscheinbogenzu entrichtende
Abgabedie früher entrichteteAbgabeverhältnismäßigangerechnet.Geht die Gesellschaft
innerhalb des erstenin Abs. 1 bezeichnetenzehnjährigenZeitraums zurAusgabe von Bogen
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über, so wird die Abgabe von diesen nur insoweit erhoben,als ihre Geltungsdauerüber
diesenZeitraumhinausreicht.

8 41.

(1) Die Direktivbehördensind ermächtigt,auf Antrag Gewinnanteilschein=und Zins=
bogen,die zur Erneuerungvon vor dem1. (2.)Januar 1910 abgelaufenenGewinnanteil⸗
scheinbogenoderZinsbogenbis zum31. Juli 1909 zurAusgabevomAusstellerbereitgestellt,
abernichtabgehobensind,von der Stempelabgabefreizulassen.

(2) Wegen der Behandlung der Gewinnanteilschein-und Zinsbogen, die vor dem
1. August1909 zur Erneuerungvon nachdem31. Juli 1909 ablaufendenBogen aus=
gegebenwordensind,bewendetes bei denhierfür getroffenenMaßnahmen.

II. Kauf=undsonstigeAnschaffungsgeschäfte.
Zur Tarifnummer 4a, Ermäßigung.

8 42.

Bei Kostgeschäftenüber die in der Tarifnummer 4 a Ziffer 1, 3 und 4 bezeichneten
Gegenständeist zu denSchlußnotennur der nachdemAbs. 4 der Ermäßigungsvorschrift
zur Tarifnummer 4 ermäßigteStempel zu verwenden. Die Schlußnote ist mit demVer=
merke„Kostgeschäft“zu versehen. -

8 43.

(1) Die im ArbitrierverkehrabgeschlossenenGeschäftesindzunächstzum vollenBetrage
zu versteuern.

(2) Der zuviel verwendeteStempelwirdnachMaßgabedernachfolgendenBestimmungen
demArbitrierendenauf Antrag erstattet.

(3) Ist im Arbitrierverkehrein Geschäftals Kostgeschäftabgeschlossen,für welchesdie
Abgabenur zur Halfte der tarifmäßigenSätze entrichtetist, so beträgtdie Erstattungbei
GeschäftenüberGegenständederTarifnummer4a Ziffer 1 und 4 ¼0 vomTausend,bei
Geschäftenüber Gegenständeder Tarifnummer 4 à Ziffer 3 /40 vom Tausend.

8 44.
(1) Wer von der Steuerermäßigungfür ArbitragegeschäfteGebrauchmachenwill, hat

überdie vonihmmit demAnspruchaufSteuerermäßigungabzuschließendenderartigenGeschäfte
nachden nachstehendenBestimmungenBuch zu führen und auf Erfordern diesesBuch sowie
alle darauf bezüglichenSchriftstücke(Schlußnoten,Briefe, Depeschenusw.) der Direktiv—
behördeeinzureichenoderdenvon ihr abgeordnetenBeamtenzur Einsichtvorzulegen.Bei
Einsichtnahmeder bezeichnetenSchriftstückeist das Augenmerk insbesondereauchdarauf zu
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richten,daß die als Kostgeschäfteabgeschlossenenund zum ermäßigtenSatze für Kostgeschäfte
versteuertenGeschäfte in dem Auszug aus dem Arbitragebuch als solche bezeichnetsind.

(2) In das Arbitragebuch,welchesmindestensdie in demMuster 10 vorgesehenen
Spalten enthaltenmuß, sind die einandergegenüberstehendenGeschäfteunter derselbenfort=
laufendenNummereinzutragen.

(3) EinmaligehalbmonatigeVerlängerungenvon Arbitragegeschäften,überwelcheeine
Schlußnotenichtausgestelltwird, d. h. Verlängerungenvon der einenbis zu der anderen
dermehrerenim LaufeeinesMonats an der betreffendenBörse stattfindendenLiquidationen,
sind in der Spalte „Bemerkungen“ nachrichtlichaufzuführen.

(4) Der Antrag aufErstattungdeszuvielverwendetenStempelsistnachdemanliegenden
Muster 9 in zwei Ausfertigungenbei derDirektivbehördefür je einenKalendermonatbis Luster
zum 10. des auf die Ausstellungder SchlußnotefolgendenMonats einzureichen.Die
Direktivbehördekann auchspätereingehendeErstattungsanträgeberücksichtigen,wenn die
Verspätungder Einreichungauf entschuldbarenUrsachenberuht.

(5) Der beizufügendeAuszug aus demArbitragebuchist nachdemauliegendenMuster 10 usterl
in zwei Abteilungenaufzustellen,von denendie ersteAbteilungdie Geschäfteim Arbitrier=
verkehrmit dem Ausland, die zweiteAbteilungdie Geschäfteim Arbitrierverkehrzwischen
inländischenBörsenplätzenenthält. Geschäfte,die als Kostgeschäfteabgeschlossensind, sind
in der Spalte für Bemerkungenals solchekenntlichzu machen.Bei Berechnungder zu
erstattendenStempelbeträge(Spalte 12, 12a) sind die Pfennigbeträgenur insoweit,als
sie durch fünf teilbarsind, unterWeglassungderüberschießendenPfennigein Ansatzzu bringen.

(6) Auf Verlangen derDirektivbehördeist ferner derNachweis zu führen, daß die den
Gegenstandder Arbitrage bildendenWertpapierean den in Betracht kommendenPlätzen, an
welchensie gekauftoder verkauftsind, börsenmäßiggehandeltundnotiertwerden. Soweit bei
derDirektivbehördeBedenkengegendieRichtigkeitderAngabennichtbestehen,ist der bean=
spruchteBetrag zur Zahlung anzuweisen. Der Stempel für etwaigezuUnrechtunversteuert
gebliebeneVerlängerungenvon Geschäftenist nachzufordern.

(7) In den Fällen, für welchedas Vorliegen einer Metaverbindungbehauptetwird,
hat der ArbitrierendedieseTatsacheauf Erfordern durchVorlegung des Vertrags über den
AbschlußderVerbindungunddesSchriftwechselsüberdasbetreffendeeinzelneGeschäftnachzuweisen.

Zur Tarifnummer 4b.
8 456.

Für welcheWaren an den einzelneninländischenBörsen Terminpreiseoder Preise für3.Börsenplätze
Zeitgeschäftenotiert werden,wird von denLandesregierungennachAnhörungderbetreffendenkermunhene
Handelsvorständefestgestelltund öffentlichbekanntgemachtsowiedemReichskanzlerzurVer= inWaren.

34
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öffentlichungim Zentralblatt für das DeutscheReich mitgeteilt.Diese Bekanntmachungen
habensichlediglichauf die Gattung oderUnterartder betreffendenWare, nichtaberauch
auf derenQualität zu erstrecken.

Zu den §§ 15, 16, 91, 92 des Gesetzes.

§ 46.
(1) Die Schlußnotensind in deutscherSpracheund, sofernes sichnichtumGeschäfte

über ausländischeWerte handelt, in Reichswährung auszustellen. Der Wert des Gegen=
standesdes Geschäftsist stets in Reichswährunganzugeben.

(2) In den Schlußnoten dürfen Auskratzungennicht vorgenommenwerden.

8 47.
(1) Zur Entrichtungder in derTarifnummer4 angeordnetenAbgabewerdenStempel=

markenund gestempelteVordruckezu Schlußnotenzum Preise des darauf angegebenen
SteuerbetragszumVerkaufegestellt.

(2) Die Stempelmarkensind 24 mm hoch und 61 mm breit; sie haben, soweit sie
über Pfennigbeträge lauten, einen bläulichen, soweit sie über Markbeträge lauten, einen
gelblichenUntergrund, welcher rechts und links den Reichsadler und in der Miitte ein
Schild mit derInschrift „REITCHSSTEMPEL-ABGAÄABE“ zeigt; eineLochreihemachtdie
Marke in zwei gleicheTeile zerlegbar,von denen jeder auf dem oberenRande die
Wertbezeichnungund an den äußeren beidenEcken die Zahl der Pfennige oder Mark,
auf welchedie Marke lantet, ferner den Vordruck „den“ für das Datum derVerwendung
in rotemAufdruckund außerdemdie fortlaufendeNummer derMarke enthält. Die Marken
für Warengeschäfte(Tarifnummer4b) tragenaußerdemin schwarzemAufdruckdenBuchstaben
„W“". Die Marken für GeschäftenachTarifnummer4a lauten auf Steuerbeträgevon
5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90 Pfennig, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15,
20, 30, 50, 100 und500 Mark; diejenigenfür GeschäftenachTarifnummer4b auf
Steuerbeträgevon 20, 40, 60, 80 Pfennig, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20,
30, 50, 100 und 500 Mark.

(3) Die gestempeltenVordruckezu SchlußnotenentsprechendemMuster 11. Sie
sind entweder

1. mit einemStempelaufdruckeversehen,welcherdemMuster der Stempelmarken
gleicht,indessendasWort „den“ und die fortlaufendeNummer nicht enthält, oder

2. von der Steuerstelledadurchherzustellen,daß vorrätig zu haltendeungestempelte
Vordruckedes Musters 11 durchVerwendung von Stempelmarkenzu dem ver=
langtenBetragegestempeltwerden;dieMarken sindhierbeivon derSteuerstelle
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in ungeteiltemZustandauf der auf demVordruckbezeichnetenStelle, soweitdiese
aber ausreichendenRaum nicht darbietet,auf einer freienStelle in derArt auf=
zukleben,daß bei der späterenTrennung der beidenTeile derSchlußnote je eine
Hälfte derMarke auf jedemdieserTeile sichbefindet,und sodanndurchmindestens
je einenüberdie Marke übergreifendenAufdruckdesAmtsstempelsin schwarzer
Farbe sowie durchEintragung desTages der Abstempelungauf jederHälfte der
Marke zu entwerten.

(4) Die vorstehendzu Ziffer 1 bezeichnetenVordrucketragen auf jedem ihrer beiden
Teile die gleichefortlaufendeNummer.

(5) Mit StempelaufdruckverseheneVordruckewerdennur für GeschäftenachTarif=
nummer4a und zwar zum Steuerbetragvon 20, 30, 40, 60, 80, 90 Pfennig, 1 und
2 Mark zumVerkaufe gestellt; unterVerwendungvonMarken gestempelteVordruckekönnen
zu jedemSteuerbetragevon denSteuerstellenhergestelltund verabfolgtwerden.

8 48.

(1) Von denSteuerstellenwerdenfernerungestempelteVordruckedesMusters11 aus=
gegeben,für die derBetrag derHerstellungskostenals Preis erhobenwerdendarf. Die Ver=
wendungvon Stempelmarkenauf diesenseitensder Steuerpflichtigenist in folgenderWeise
zu bewirken.

(2) Die Marken sind, soweit die dafür bestimmteStelle Raum darbietet,auf dieser,
imübrigenan einerbeliebigenStelle in derArt aufzukleben,daß je eineHälfte jederMarke
auf jedemder beidenTeile desVordruckssichbefindet;die auf demeinendieserTeile
befindlichenhalbenMarkenmüssenalsodiegleichenfortlaufendenNummernenthalten,wiedieauf
demanderenTeile befindlichen;die Marken dürfenvor derAufklebunggeteiltwerden.In
jederMarkenhälfteist der Tag der Verwendung,und zwar der Tag und das Jahr mit
arabischenZiffern, derMonat mit Buchstabenan der durchdenVordruck bezeichnetenStelle
niederzuschreiben.Allgemein übliche und verständlicheAbkürzungender Monatsbezeichnung
mit Buchstabensowiedie WeglassungderbeidenerstenZahlen der Jahresbezeichnungsind
zulässig(z.B. 29. Oktbr. 11, 15. Sept. 13). Auch ist es gestattet,demVerwendungs=
vermerkedie Firma oderdenNamen desVerwendendenganz oder teilweisehinzuzufügen.

(3) Der Tag der Verwendungist in deutlichenSchriftzeichen,ohnejedeAuskratzung,
DurchstreichungoderUberschreibung,und zwar — abgesehenvon der im folgendenAbsatz
nachgelassenenAusnahme—stets mit Tinte niederzuschreiben.

(4) Es ist zulässig,denvorgeschriebenenEntwertungsvermerkganzoderteilweisemittels
der Schreibmaschineoder durchStempelaufdruckherzustellen. In diesemFalle brauchtder
Vermerknichtan der durchdenVordruckbezeichnetenStelle zu stehen;er muß aber in
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seinemganzenUmfang (Monatsbezeichnung,Tages=und Jahreszahlmit den zlässigen
Abkürzungen)vollständigauf jedeeinzelnehalbeMarke gesetztwerden.

(5) Falls Stempelzeichen,die für GeschäftederTarifnummer4 a bestimmtsind, für
Geschäfteder Tarifnummer 4 b verwendetwerden oder umgekehrt,ist der Stempel nicht
nochmalseinzuziehen,auch ein Strafverfahren wegenStempelhinterziehungnicht einzuleiten.

* 49.
(1) Es ist zulässig, andereals die von denSteuerstellenzum Verkaufe gestelltenVor=

druckezu Schlußnotenfür die Entrichtungder Abgabezu benutzen,vorausgesetzt,daß sie
demMuster11 entsprechendaus zweidemnächstzu trennendengleichenTeilen bestehen,und
daß jederdieserTeile einenVordruckmindestensfür die Angabedes Namens und des
WohnortsdesVermittlersundderVertragschließenden,desGegenstandesundderBedingungen
des Geschäfts,insbesonderedesPreises,sowieder Zeit der Lieferungenthält; insoferndie
Vordruckenicht in der nachstehendbezeichnetenWeise zur StempelungdurchdieReichsdruckerei
gelangen,müssensie ferner an dem oberenTeile der Vorderseite einen über beideTeile
greifendenAufdruckhaben, durch den die für die Aufnahme der Marke bestimmteStelle
bezeichnetwird. Die Vordruckekönnenamtlich gestempeltodervondemAusstellerderSchluß=
note mit Stempelmarkenversehenwerden.

(2) Die amtlicheStempelung erfolgt nachdem Antrag der Beteiligten durchAufdruck
des im § 47 Abs. 3 unter 1 bezeichnetenStempels und einer für beideTeile des Vor=
drucksgleichenfortlaufendenNummer durchdie Reichsdruckerei,und zwar auf Kosten des
Antragstellers.

(3) Die StempelungdurchdieReichsdruckereierfolgtnur, wennmindestensje hundert
Vordruckezu demselbenSteuerbetragegestempeltwerdensollen; dieVordruckesind in glattem
Zustand (nichtaufgerollt)unterBeifügung eines überschüssigenStückes für je zwanzigStück
(als Ersatz für etwaigeAbgänge bei derAbstempelung)und unter Hinterlegung desSteuer=

vorzulegen.Die eineAusfertigungderAnmeldungerhältderAntragsteller,nachdemsiemit
derQuittung überdenEmpfangder Vordruckeund desSteuerbetragsversehenwordenist,
zurück. Die Steuerstelleveranlaßt die Stempelung durchdie Reichsdruckerei,welcheletztere
die gestempeltenund die nichtverdorbenenüberschüssigenVordruckeunterBescheinigungder
erfolgtenVernichtungder verdorbenenStückeund unterMitteilung der entstandenenKosten
an die ersterezurücksendet.Die Steuerstelleerstattetder Reichsdruckereidie Kostenund
händigt die gestempeltenund die überschüssigenungestempeltenStücke, nachdemsie sich auch
ihrerseitsvon der richtigenStempelungder ersterenüberzeugthat, demAntragstellerunter
Einziehungder verauslagtenKostenaus; über denRückempfangläßt sie sichauf der beie

Gocgle



Nr. 19. 167

ihr zurückgebliebenenAusfertigung der AnmeldungQuittung geben. Postsendungenzwischen
den Steuerstellenund derReichsdruckerei,welchedieAbstempelungderartigerVordruckedurch
die Reichsdruckereibetreffen,sind mit dem Vermerke„Reichsdienstsache“zu versehenund
portofrei.

(4) Die Verwendungvon Stempelmarkenzu denVordruckenseitensderAusstellerder
Schlußnoten ist nach Maßgabe der im § 48 getroffenenBestimmungenzu bewirken.

§650.
Die Verwendung von Stempelmarkenauf gestempeltenVordrucken zur Ergänzung 7.Marken=

einesfehlendenBetragsist zulässigund gleichfallsnachdenBestimmungenim § 48 zu verwenbung.r f
bewirken. gestempelten

§ 51. Vordrucken.
Wenn im Falle des§ 16 Abs.1 und2 desGesetzesauf einerzu niedrigversteuerten8.Nach=

SchlußnotederfehlendeStempelbetragnachträglichzu verwendenist, so sinddieerforderlichenkuinnb
Marken von demzur EntrichtungdiesesBetrags Verpflichtetenin ungeteiltemZustandan stempels.
einer beliebigenStelle der Schlußnote aufzuklebenund nachMaßgabe der Bestimmung im
§48 zu entwerten;insbesondereist derTag derVerwendungderMarken auf jederHälfte
in der vorgeschriebenenWeiseeinzutragen.

§ 52.
Stempelzeichen,die aus gestempeltenVordruckenabgetrenntsind, dürfenzur Entrichtung9. Aus Vor=

der Abgabenichtverwendetwerden. Druckenbbor
§ 53. pelzeichen.

Bei Geschäften,für welchedieAbgabenur im halbenBetragezu entrichtenist (§ 12 10.Schluß=
Abs. 2 des Gesetzes),bedarfes der ZusendungderHälfte der Schlußnotean den aus= stenüber
ländischenVertragschließendennicht. UnterbleibtdieZusendung,sohatderinländischeVertrag= geschäfte.
schließendebeideHälften der Schlußnotein der vorgeschriebenenWeise gestempeltungeteilt
aufzubewahren. Die nicht beschriebeneHälfte der Schlußnote ist zu durchstreichen.Wird
die eine Hälfte der Schlußnote dem ausländischenVertragschließendenzugesandt,so ist die
Marke in ungeteiltemZustand auf der im Inland verbleibendenSchlußnotenhälfteaufzukleben.

Zum § 16 Abs. 3 des Gesetzes.
- §54. '

Über Anträge auf Erstattungder Abgabeim Falle des 8 16 Abs. 3 desGesetzes11.Erstattung
entscheidetdie DirektivbehördedesjenigenBezirkes, in welchemder AntragstellerzurZeit nachgebrachten
derEntrichtungder AbgabeseinenWohnort oder seinenAufenthaltsortgehabthat. Die Stempels.
Erstattung ist auf beidenTeilen der Schlußnote zu vermerken.
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13. Schluß=
noten über
Kostgeschäfte.

14. Stempel=
ergänzungs=
scheine.
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Zum§ 17Abs.1 desGesezes.
55.

UmfaßteineSchlußnoteGeschäfteübermehrereGegenstände,so ist eineZusammen=
fassungder Wertbeträgezum Zweckeder Steuerberechnungnur insoweit zulässig, als die
Gegenständedem gleichenSteuersatzunterliegen.

Zum § 17 Abs. 3 des Gesetzes.

§ 56.

SchlußnotenüberKauf=undRückkaufgeschäfte(Report=,Deport=,Kostgeschäfte),welche
Mengen von Waren zumGegenstandehaben,sind, soferndie Vergünstigungdes § 17
Abs. 3 desGesetzesin Anspruchgenommenwird, mit demVermerke„Kostgeschäft“zu
versehen.

Zum § 18 des Gesetzes.

§ 57.

Diie im § 18 desGesetzesangeordneteweitereAbgabeist durchVerwendungvon
Stempelmarkenauf besonderenStempelergänzungsscheinenzuentrichten,welchenachAnleitung
des Musters 13 für jedenTag, an welchemGeschäfteder vorbezeichnetenArt abgeschlossen
sind,auszustellensind. In die Ergänzungsscheineist einerseitsje eines der zusatzsteuer=
pflichtigenAn= und Verkaufsgeschäfteaufzunehmen,anderseitssind darin die durchdieses
gedecktenVer= und Ankaufsgeschäfteanzugeben,auch ist ferner bei jedemeinzelnenGeschäfte
der Betrag des Zusatzstempelszu vermerken.

g 68.
(1) Die Ausstellungdes Ergänzungsscheinsund die Verwendungder erforderlichen

Markenhat spätestensam drittenTage nachdemTage desGeschäftsabschlusseszu geschehen.
Die beidenMarkenhälftensindungeteiltaufzuklebenund gemäß8 48 zu entwerten.

(2) Die ErgänzungsscheinesindwiedieSchlußnoten(8 20 desGesetzes)aufzubewahren
und mit einerfortlaufendenNummer zu versehen.In denGeschäftsbücherndesKommissionärs
sind die in vorstehenderWeise erledigtenGeschäftebesonderszu kennzeichnen.

(3) An Stelle der AusfüllungdesErgänzungsscheinsin der in demMuster 13 vor=
gesehenenWeisekanndieVerweisungauf einebesondersgeführte,die erforderlichenAngaben
enthaltendeListe oder ein entsprechendgeführtesBuch treten.

(4) Es ist demKommissionärfernergestattet,statteinenErgänzungsscheinauszufertigen,
denZusatzstempel(und zwar beideMarkenhälften)auf der von ihm zurückbehaltenenHälfte
des Schlußscheinsüberdas Abwickelungsgeschäftzu verwenden.
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Zum § 21 des Gesetzes.

§ 59.

(1) Die Abstempelungder VertragsurkundeerfolgtseitensderSteuerstelledurchVer= 15.Ver=
wendungvon Stempelmarken.Die Stempelmarkensind in ungeteiltemZustandtunlichststenerun6""
auf der erstenSeite der Urkunde aufzuklebenund durchEintragung des Tages der Ver= urkunden.
wendungund AufdruckdesAmtsstempelsder im § 47 Abs. 3 unter2 vorgeschriebenen
Weisezu entwerten.Ist die Vertragsurkundein mehrerenUrschriftenausgestellt,so ist
von der Steuerstelleauf demzweitenStücke und auf denetwaigenweiterenStückenmit
Unterschriftund unterBeidrückungdesAmtsstempelszu vermerken,welcherStempelbetrag
zu der erstenUrschriftverwendetist.

(2) Bei gerichtlichodernotariell aufgenommenenVerträgen,derenUnterschriftenden
Vertragschließendennicht ausgehändigtwerden,sind der Steuerstelledie Ausfertigungen
vorzulegen.

Zum § 22 des Gesetzes.

8 60.

(1) ÜberGeschäfte,für welcheeinerechtzeitigeBerechnungder Steuer nicht möglich16.Aussetzung
ist, weil derWert desGegenstandesdes GeschäftsauchnichtnachseinemhöchstmöglichenVenldereng.
Betrage (§ 13 Abs.1 des Gesetzes)berechnetwerdenkann, ist gleichwohlnachMaßgabe
der 88 15 und 16 des Gesetzeseine Schlußnote auszustellen,auf jedemder beidenTeile
aber zu vermerken,daß dieBesteuerungso lange ausgesetztbleibt, bis die Steuerberechnung
möglichwird. Abschriftder SchlußnoteeinschließlichdiesesVermerkesist gleichzeitigder
Direktivbehördezu übersenden.Sobald die Berechnungder Steuer möglichist, hat deren
EntrichtungnachMaßgabeder §§ 15 und 16 des GesetzesunterAusstellungeinerneuen
Schlußnote,in welcherauf die erstausgestellteSchlußnoteBezugzu nehmenist, zu erfolgen.
Die Direktivbehördeist berechtigt,sichdie rechtzeitigeErfüllung dieserVerpflichtungnach=
weisenzu lassen. .

(2) Handelt es sich in einemsolchenFalle um ein Geschäft,das nach8 21 des
Gesetzesunter steueramtlicherAbstempelungder beiderseitsunterschriebenenVertragsurkunde
zuversteuernist, so hat gleichwohldie VorlegungderVertragsurkundebei der Steuerstelle
nachMaßgabeder bezeichnetenVorschriftzu erfolgen;die Steuerstellevermerktauf der
Urkundeoderauf denmehrerenStückenmit Unterschriftund unterBeidrückungdesAmts=
stempels,daß die Erhebungder StempelabgabewegenzeitigerUnmöglichkeitderBerechnung
ausgesetztsei, und behältAbschriftderUrkundeodermindestensder für dieSteuerfestsetzung
wesentlichenTeile der Urkundezurück. Sobald die Berechnungder Steuer möglichwird,
hat die anderweiteVorlegungder Vertragsurkundezur Abstempelungbei einerSäuerssell
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nachder Vorschriftim § 21 des Gesetzeszu erfolgen;falls mehrereUrschriftenbestehen,
genügt die Vorlegung einer von ihnen. Die erstbezeichneteSteuerstelleüberwachtin
geeigneterWeisedie rechtzeitigeErfüllung dieserVerpflichtung.

(3) Im Sinne der §§ 15, 16, 21 des Gesetzesgilt der Tag, an welchemdie
Steuerberechnungausführbargewordenist, als Tag des Geschäftsabschlusses.

(4) Die Direktivbehördeoder im Falle desAbs. 2 die Steuerstellekann, wenndie
BerechnungeinesTeiles der zu entrichtendenAbgabemöglichist, die Entrichtungdieses
Teiles anordnen.
" § 61.

17.Ausnahme- (1) Ist das GeschäftzwischenVertragschließenden,welchesich nicht an demselben
feensürdeOrte befinden,durchbrieflicheodertelegraphischeAnnahmeerklärungzustandegekommen,so

der beträgtdie Frist zur Ausstellungder Schlußnote
Schlußnoten. 1. für denzur Entrichtungder AbgabezunächstVerpflichteten(§ 14 Abs. 1 und

§*15 des Gesetzes)zehnTage,
2. für denzur EntrichtungderAbgabein zweiterReiheVerpflichtetendreiWochen.

(2) Die Frist beginntfür dendie AnnahmeerklärungabgebendenTeil amTage nach
der Abgabeder Annahmeerklärung,für den die AnnahmeerklärungempfangendenTeil am
Tage nach dem Eingang dieserErklärung, und zwar auch im Falle einer brieflichen
Bestätigungder telegraphischenAnnahmeerklärungnachdemEingangder letzteren.

(3) Bei GeschäftenüberWertpapiere,welchezumLiquidationskursabgeschlossensind,
beträgtdie Frist zur Ausstellungder Schlußnote,auchabgesehenvon denFällen des ersten
Absatzes,für den zur EntrichtungderAbgabezunächstVerpflichtetenzehnTage und für
denzur Entrichtungder Abgabein zweiterReiheVerpflichtetendrei Wochen. Die Frist
beginntmit demTage nachdemGeschäftsabschlusse.

(4) Hat jemandGeschäftewährendeines zeitweiligenAufenthaltsim Auslanddort⸗
selbstabgeschlossen(§ 12 Abs.2 und 3 desGesetzes)odervermittelt,so beginntder Lauf
der zur Entrichtungder AbgabefestgesetztenFristen für ihn erstmit demTage nachseiner
Rückkehrin das Inland; die Frist für die im Inland befindlichenSteuerpflichtigenwird
hierdurchnichtgeändert.

§ 62.
Wenn bei Erledigungeiner An= oderVerkaufskommissionmehrerean verschiedenen

Orten befindlicheNiederlassungenderselbenUnternehmungin derWeisebeteiligtsind, daß
die eine Niederlassungden Auftrag der Kommittenten entgegennimmtund die Schlußnote
über das Abwickelungsgeschäftmit demKommittentenausstellt,währenddie Ausführung
des An=oderVerkaufs durchdie andereNiederlassungerfolgt, so ist die Schlußnoteüber
das Abwickelungsgeschäftspätestensam erstenWerktagnachdemEintreffender schriftlichen
Mitteilung überdie Ausführungdes Geschäftsauszustellen.

Gocgle



Nr. 19. 171

II. Spiel undWette.
Zur Tarifnummer 5.

§ 63.
(1) Bei Berechnungder Abgabevon otterielosensind alle für denErwerb eines1.Verechnung

Losesan denUnternehmeroderdessenBeauftragtezu leistendenZahlungenzumPreisederAbgabe.
des Loses zu rechnen,insbesondereauch die sogenanntenSchreibgebühren,Kollektions=
gebührenu. a.m. Bei Privatlotteriengehörthierherauchder demKäuferetwagesondertin
RechnunggestellteBetrag der Stempelabgabe.Um bei inländischenPrivatlotteriendie
Versteuerungdes auf die StempelabgabeentfallendenBetrags auszuschließen,sindbei Be=
rechnungder Abgabenur ⅝ des Gesamtpreiseszugrundezu legen. Bei der Versteuerung
der beimTotalisatorgemachtenSpieleinlagen(ogl. § 67) wird dieseArt der Berechnung
nicht dadurchausgeschlossen,daß die Abgabe nachZiffer III der Ausführungsbestimmungen
zum Gesetzevom4. Juli 1905 (Bekanntmachungdes Reichskanzlersvom6. April 1906,
Zentralblatt für das DeutscheReichS. 531) bis auf weitereszur Hälfte unerhobenzu
bleibenhat.

(2) Bei inländischenLosen ist die StempelabgabenachMaßgabe des Abs. 1 derart
festzustellen,daß ein sichbei Berechnungder GesamtabgabeergebenderBetrag von weniger
als 5 Pfennig außerAnsatzbleibt,höherePfennigbeträgeabernur, soweitsiedurch5 ohne
Rest teilbar sind,unterWeglassungder überschießendenPfennigeerhobenwerden.

(3) Bei Ausspielungenmit GewinnziehungennachKlassen(Klassenlotterien)ist die
Stempelabgabefür solcheLose, welchezu einer der folgendenKlassen nicht rechtzeitig
erneuertwerdenund somitverfallen,von demGesamtpreiseder Lose,einschließlichdes für
die Vorklassenplanmäßigzu zahlendenPreises,zu berechnenund einzuziehen.

Zu den §8§28 bis 32 des Gesetzes.
8 64.

(1) Wer im BundesgebieteLotterien oderAusspielungenveranstaltenwill, bei welchen2.Anmeldung
derGesamtpreisder Lose die Summe von 100 Mark übersteigt,hat der zuständigenundSteurr=
Struerstellespätestensam dreißigstenTage nachdemEmpfangeder obrigkeitlichenErlaub=etrichtung.
nis— auf Verlangender BehördenachMuster 14 —schriftlich anzumelden: Luster

Namen,Gewerbeund WohnungdesUnternehmers,die planmäßigeAnzahl (die —
Nummern)und denplanmäßigenPreis der Lose,

denZeitpunktvon welchemab mit demVertriebederLosebegonnenwerdensoll,
die Gegenstände,die Zeit und den Ort der Ausspielung,
die Namen und Wohnungender unmittelbarvon demUnternehmermit dem

Vertriebeder LosebetrautenPersonen.
35“
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(2) Der in zwei AusfertigungeneinzureichendenAnmeldungist als Anlage eine
amtlich beglaubigteAusfertigungdes obrigkeitlichgenehmigtenPlanes der Lotterieoder
Ausspielunganzuschließen.

(3) Mit der Anmeldungoderspätestensmit derVorlegung der LosezurStempelung
ist die Abgabefür die gesamteplanmäßigeAnzahl der Loseeinzuzahlen.Wird Stundung
der Abgabebis nachdemBeginnedesVertriebsder LosegegenSicherstellungdesAbgabe=
betragsoderohnesolchebeansprucht,so ist der Antrag mit der Anmeldungvorzulegen.

(4) Kann die Abstempelungam Tage derEinzahlungder Abgabenichtmehrbewirkt
oder beendetwerden,so ist denBestimmungendes § 4 Abs. 3 bis 5 entsprechendzu
verfahren.

§ 65.

Bei solchenLotterienoderAusspielungen,bei welchennachder obrigkeitlichenErlaubnis
nichtvon vornhereineine bestimmteplanmäßigeAnzahl von Losenfestgesetzt,demUnter=
nehmervielmehrnur gestattetist, Losebis zu einergewissenHöchstzahlauszugeben,dürfen
die LosenachBedarf versteuertwerden. Für die Anmeldungdes erstenTeiles der auszu=
gebendenLose geltendie Bestimmungendes § 64 Abs. 1, 2. WeitereLosesindmit
besondererAnmeldungvorzulegen,in welcherunterAngabeder Zahl und der Nummern
der Loseauf die ersteAnmeldungBezug zu nehmenist.

8 66.
Ist in demPreise für dasLos oderdenSpielausweiszugleichin ungetrennterSumme

die Vergütungfür sonstigeLeistungenenthalten,so hat derUnternehmerin derAnmeldung
anzugebenund auf Erfordernnachzuweisen,welcherBetrag oderTeilbetragdenPreis für
die Teilnahme an der Verlosung oder Ausspielung darstellt. Gleiches gilt in den Fällen,
in welcheneineAushändigungbesondererLoseoderSpielausweisenichtstattfindet,sondern
die Bescheinigungüberdie geleisteteVergütung(Eintrittskarteusw.) zugleichals Los oder
Spielausweisdient. Der auf die LoseoderSpielausweisezu rechnendeBetrag darf nicht
geringerseinals derWert der Gewinne. Wird die Angabevon demUnternehmerüber=
hauptnichtodernichtin befriedigenderWeisegemacht,so stehtes derSteuerstellefrei, den
auf die Lose oderSpieleinlagenzu rechnendenBetrag nacheigenemErmessenfestzusetzen.

g 67.
(1) Im BetriebederTotalisatorenbei öffentlichveranstaltetenPferderennenwird von

der VorlegungeinesbestimmtenLotterieplans(§ 64 Abs. 2) abgesehenund gestattet,daß
die Bescheinigungen(Totalisatortickets)über die Einsätzeauf die am Rennenbeteiligten
Pferde nachBedarf versteuertwerden. Die Veranstalterder Ausspielungendürfennur
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versteuerteAusweise über Einsätze ausgebenund nur solcheauf den Rennplätzenin Ge—
wahrsamhalten.

(2) Auf Antrag der Totalisatorverwaltungkann die Abgabebis zum Schlussedes
jeweiligenRennens gestundetwerden. In diesemFalle unterbleibtdie Abstempelungder
Spielausweise;auchkannnachnähererBestimmungder DirektivbehördevonErteilungvon
AusweisenüberauswärtigeWettaufträgeabgesehenwerden. Die Abgabeist von demam
Schlussedes Rennens sichergebendenGesamtertrageder Einsätzeabzüglichdes auf die
StempelabgabeentfallendenBetrags (8 63) zu entrichten.Zu letzteremZweckehat die
Totalisatorverwaltungan dem auf den Schluß des RennensfolgendenTage einenden
SpielumsatzergebendenAuszug ihrer Bücher der zuständigenSteuerstellemitzuteilenund
den sichdanachergebendenStempelbetrageinzuzahlen,auf Erfordernauchdie bezüglichen
Bücherund Listender Steuerstellezur Einsichtvorzulegen.

(3) Von Zeit zu Zeit ist der Betrieb desTotalisators im Stempelinteresseeiner
Prüfung zu unterziehen.

8 68.

Wird Befreiungvon der Abgabebeansprucht,so ist mit derAnmeldungderNachweis4.Abgaben-
zu führen,daßderErlös desUnternehmenszu ausschließlichmildtätigenZweckenverwendetbefreiung.
werdenwird. Überdie Anwendbarkeitder Befreiungund insbesondereüberdie Frage, ob
ein ausschließlichmildtätigerZweckvorliegt, entscheidetdie Direktivbehörde.Sie ist auch
ermächtigt, die Abgabe in solchenFällen aus Billigkeitsrücksichtenzu erlassen,in welchen
die Befreiungnichtrechtzeitigmit der Anmeldungin Anspruchgenommenist.

g 689.
(1) Die Behörde,welchedieobrigkeitlicheErlaubnis zurVeranstaltungeineröffentlichen5. Mitteilung

LotterieoderAusspielungerteilt,hat hiervonohneVerzugder zur ErhebungderAbgabederkoriei=
fürdie LosezuständigenSteuerstelleunterBezeichnungdesUnternehmensund seinesZweckes,erlaubnis.
desNamensund derWohnungdesUnternehmersund desZeitpunkts,an welchemdem
letzterendie obrigkeitlicheErlaubnis behändigtwordenist, schriftlichMitteilung zu machen.

(2) Auf Grund dieserMitteilung hat die SteuerstellesogleichnachAblauf der im
§564 für die AnmeldungvorgeschriebenenFrist wegenFeststellungund Beitreibungder
AbgabesowienachUmständenwegender Verhinderungdes Losabsatzesund Einleitungdes
Strafverfahrensdas Erforderlichezu veranlassen.

8 70.
(1) Nachdemder Abgabebetragfestgestellt,gebuchtund entwedereingezahltoderge= 6.Ab.

stundet,odernachdemdie Stempelfreiheitder Losevon der zuständigenBehördeanerkanntstempelung.
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8. Tombola.
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wordenist, werdendie Losedurchdie zuständigeSteuerstellemittels Stempelaufdrucksab⸗
gestempelt.Der Stempel ist von runderForm. Er führt denReichsadlerund enthält
über diesemdie Aufschrift„VERSTEUERT“ ober„STEMPELFREI“, darunter das
Unterscheidungszeichender Abstempelungsstelle.Die Lose oder Spielausweise sind in einer
solchenForm und Beschaffenheitherzustellen,daß sie sichzur Abstempelungeignen.

(2) Die Bestimmungdes § 34 Abs.2 ist auf die Abstempelungvon Losendurch
zuverlässigePrivatdruckereien,die sichmit der Herstellungvon Losenbefassen,entsprechend
anzuwenden.

(3) UngestempelteLosedürfen— abgesehenvon denAusspielungenim Betragevon
nichtmehrals 100 Mark —nicht ausgegebenwerden.NachnähererVorschriftderobersten
Landesfinanzbehördekann indessenbei denunterobrigkeitlicherAufsichtstattfindendenWaren=
verlosungenvon der Abstempelungder Lose abgesehenwerden,wennmit Rücksichtauf die
Zahl und denPreis der Lose die AbstempelungunverhältnismäßigeMühewaltungver=
ursachenwürde.

(4) Die abgestempeltenLosewerdengegenEmpfangsbescheinigungauf der einenAus=
fertigungder Anmeldungzurückgegeben.Diese wird nebstihren Anlagen(8 64) Beleg
zumAnmeldungsbuche.Die anderewird mit einerBescheinigungüberEntrichtungund
Buchungder Abgabeoderüberdie Steuerfreiheitversehenund als Ausweismit denab=
gestempeltenLosenzurückgegeben.Wenn Stundung der Abgabebewilligtist, darf die Ge=
nehmigungzum Beginnedes LosabsatzesvorEntrichtungderAbgabeerstnachAbstempelung
der Loseausgehändigtwerden.

8 TI.

(1) Der Abgabenachder Tarifnummer5 unterliegenauchdiejenigenSpielausweise,
welchebei denauf Jahrmärktenund beiGelegenheitvonVolksbelustigungenüblichenöffent=
lichenAusspielungenausgegebenwerden,sofernder Gesamtpreisder Spielausweisejeder
einzelnender hintereinanderfolgendenAusspielungenmehrals 100 Mark beträgt.

(2) In derQuittung überdie für derartigeSpielausweiseentrichteteStempelabgabe
sinddie versteuertenSpielausweisenachReihenbezeichnungundNummernanzugeben.Wird
die Abgabegestundet,so ist hierübereineBescheinigungzu erteilen,in welchergleichfalls
die Nummern und nachUmständendie Reihenbezeichnungder Spielausweiseersichtlichzu
machensind.

§ 72.
Bei öffentlichenAusspielungen,bei welchendie Spielteilnehmer gegenEntrichtung des

EinsatzesPapierröllchenoderdergleichenGegenständeausgehändigterhalten,derenBeschaffenheit
unmittelbarüberGewinn oderVerlust entscheidet,sind die Papierröllchenusw. als Ausweise
überSpieleinlagenim Sinne derNummer5 desTarifs anzusehen.Von derAbstempelung
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dieserAusweisekannAbstandgenommenwerden,wennsieunverhältnismäßigeMühewaltung
verursachenwürde.

8 73.

OffentlicheAusspielungen,bei welchendenSpielteilnehmernkeinerleiAusweiseaus- 9.Aus-
gehändigtwerden,unterliegenderAbgabebis auf weiteresnur, soferndieGewinneganzAhielungen
oder teilweise in barem Gelde bestehen. Der Betrag der Steuer ist bei der Anmeldung ausweise.
einzuzahlen;auf letzterefindetdie Bestimmungim § 64 sinngemäßeAnwendung. #

§ 774.
Nummerlisten,welchebei öffentlichveranstaltetenAusspielungenvonGegenständenzur 10.Nummer=

BeifügungderNamender Spieler unterErhebungdes entsprechendenBeteiligungsbetrags listen.
vomSpielunternehmerin Umlauf gesetztwerden,sind als Spielausweisenichtanzusehen.

Zum § 30 des Gesetzes.

§ 75.
Die obersteLandesfinanzbehördebestimmt,in welchenFällen und unterwelchenBe=11.Stundung.

dingungendie GenehmigungzumAbsatzder Lose vor der EntrichtungderAbgabe gegen
Sicherstellungder letzterenoderohnesolcheerteilt,odersonstdieAbgabegestundetwerdenkann.

Zu den §§ 31 und 32 des Gesetzes.

8 76.
AusländischeLoseund AusweiseüberSpiel= oderWetteinlagensind der zuständigen12.Aus=

Steuerstellemit einernachdemanliegendenMuster 15 doppeltauszustellendenAnmeldung “i
unterEinzahlungdes Abgabebetragsinnerhalbder im § 31 des GesetzesbezeichnetenFrist ausweise.
zur Abstempelungvorzulegen.Wegender BuchungderAbgabe,der Belegeund wegender 2),1.
Abstempelungder Lose geltendie Bestimmungenim § 70. Stundungder Steuer findet
nichtstatt.

Zum § 34 des Gesetzes.

§ 77.

(1) Für unabgesetztgebliebeneLoseusw. einerzustandegekommenenAusspielungwird18.Erstattung
die Stempelabgabenichterstattet.Wird indessenderLotterieplangeändertundwerdenhierbeiW
die unabgesetztenLose oder einTeil davon von derVerlosungausgeschlossenundderGesamt= «
wert der Gewinne dementsprechendermäßigt, so kann die Steuer für die von derVerlosung
ausgeschlossenenLoseerstattetwerden. Unterbleibtbei einerLotteriedie Ziehung, so kann
die Steuer von den unabgesetztgebliebenenodervomVeranstalterzurückerworbenenLosen
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ganzoderteilweiseerstattetwerden.In denFällen der Sätze 2, 3 bedarfdie Erstattung
der Steuer der Genehmigungder Direktivbehörde.

(2) Das Gleichegilt von der Steuer fürWettausweise,wennein Rennenusw., für
welchesdie Wetteabgeschlossenist, nichtzustandekommt. Dies ist beispielsweiseauchdann
der Fall, wenndas Pferd, auf das dieWettesichbezieht,an demRennennichtteilnimmt.

Zum § 35 des Gesetzes.

§ 78.

14.Staats= Die Verwaltungen der Staatslotterien haben spätestensam fünfzehntenTage nach
lotterien.AblaufderZiehungjederKlassedemReichskanzler(Reichsschatzamt)unterBenutzungeines

von diesemvorzuschreibendenMusters die Zahl der abgesetztenLose und denPreis der
Lose(§ 63) anzuzeigen.Die Anzeigensind vorbehaltlichanderweiterVereinbarungdoppelt
zu erstatten.Der Reichskanzler(Reichsschatzamt)setztdie zu entrichtendeSteuer fest.

IV. Frachturkunden.
Zur Tarifnummer 6 und zu den §§ 37 bis 45 des Gesetzes.

§ 79.
1.Stempel= (1) Zur Entrichtungder in Tarifnummer6 bezeichnetenAbgabewerdenStempel=
marken.markenzumWertevon 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 75 Pfennig, 1, 2, 5 und10 Mark

zum Verkaufegestellt.
(2) Die Marken habeneineLänge von 38 und eineBreite von 20 Millimeter.

SämtlicheWertartenzeigenin einemvon einemPerlenrandumgebenenKreiseeinenbei den
Markwertennachlinks, bei denPfennigwertennachrechtssehendenMerkurkopf,dieAufschrift
„DEUTSCHES REICH“, „FRACHTSTEMPEL“, bieWertbezeichnungund auf guillo=
chiertemGrunde am unterenRande den Vordruck „den“ für den Tag der Verwendung.
Die Marken zu 5 Pfennig sindschokoladebraun,diejenigenzu10 Pfennigrot, zu20 Pfennig
blau, zu 25 Pfennig orange,zu 30 Pfennig braun, zu 40 Pfennig schiefergrau,zu
50 Pfennig violett, zu 75 Pfennig grün, zu 1 Mark grün und rot, zu 2 Mark blau
und gelb,zu 5 Mark rot und orange,zu 10 Mark violettund grau.

(3) Die Entwertungerfolgtin der Weise, daß auf jederMarke Tag, Monat und
Jahr derVerwendungentsprechenddenBestimmungenim § 48 eingetragenwerden.Außer=
halb des Eisenbahnfrachtverkehrsdarf die Marke außerdemmit einemfünfeckigenSterne
dergestaltdurchlochtwerden,daß der Stern denKopf der Marke trifft, die wesentlichen
Merkmaleder Marke und insbesonderedenEntwertungsvermerkaberunverletztläßt. Bei
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Frachtbriefenim inländischenEisenbahnverkehrgenügtdie EntwertungdurchdenTages=
stempelder Versand=oderEmpfangsstation. »

(4) Die Dienststellender vomReicheoderdenBundesstaatenbetriebenenEisenbahn=
unternehmungenhabendie Stempelmarken,welchesie auf Grund des § 37 Abs. 2 des
Gesetzeszu Frachturkundenzu verwendenhaben,beiVerkaufsstellendesjenigenBundesstaats
anzukaufen,in dessenGebietesie gelegensind. Den beteiligtenBundesstaatenbleibt es
unbenommen,anderweiteVereinbarunguntereinanderzu treffen;die Vereinbarungist dem
Reichskanzler(Reichsschatzamt)mitzuteilen.

8 80.
(1) Soweit bishervon denSteuerstellenaufAntragVordruckezuSchiffsfrachturkunden2.Gestempelte

der in TatifnummerGa, b bezeichnetenArt gegenEinzahlungdesBetragsmit einemVordruck.
Stempelaufdruckin Höhevon 10 Pfennig oder 1 Mark versehenwordensind, ist dies
auchweiterhinzulässig. Die Anmeldungzur Abstempelungerfolgt unterBenutzungdes
Musters 12.

(2) Die diesemZweckedienendenDruckstempelhabeneineausgezackteForm. In der
Mitte befindetsichein Kreis mit einemMerkurkopfim Umriß. Bei demStempel zu
1 Mark blicktderKopf nachlinks, bei demjenigenzu 10 Pfennig nachrechtswie bei den
gleichwertigenMarken. Über demMerkurkopfbefindetsichdie Kaiserkrone,darunterdie
Aufschrift -DEUTSCHER FRACHTSTEMPEL“ und die Unterscheidungsnummer,zu
beidenSeiten die Wertbezeichnung.Die Größe desStempels zu 1 Mark beträgt38,
diejenigedesStempelszu 10 Pfennig25mmin derHöhe. —-

(3) In weiteremals demvorbezeichnetenUmfang werdengestempelteVordruckenicht
hergestellt. «

§81.
Werdenbegleitete,aufMilitärfahrscheinaufgegebeneMilitärgut=undMilitärtiersendungen3.Nachträg=

vondenFahrkartenausgabenoderGepäckabfertigungenunterFrachtstundungabgefertigt,soicheStewwel.
brauchtder Stempel erst bei der FrachtberechnungdurchdieEisenbahnverkehrskontrollennach erwendung.
Ablauf des Monats, in demdie Beförderungstattgefundenhat, verwendetzu werden.

§ 82.
(1) Von mehrerenüberdenselbenFrachtvertraglautendenUrkundenist nur einestempel=4.Ausstellung

pflichtig. Im Seefrachtverkehrist bei im Inland ausgestelltenUrkundendiejenigeAbschrift—iiee
oder Ausfertigung stempelpflichtig,welcheder Ablader dem Reederaushändigt,bei im Fracht=
Ausland ausgestelltenUrkundendiejenigeAusfertigung,welcheder Empfängerbei der Ab= urkunden.
lieferungder Sendungausgehändigterhält(Frachtbrief),oder die von ihm behufsAus=
lieferungder Sendungvorgelegtwird (Konnossement).

36

Gocgle



· ·---—----W..-I--.-JW««.--.-f·-k·.;»spss-»-»-

Nr. 19. 179

g 86.
(1) Bei im AuslandaufgestelltenLadescheinenliegtdieVerpflichtungzurAufbewahrung,

wennderFrachtführereineständigeGeschäftsniederlassungim Inland hat und derLadeschein
bei Ablieferungder SendungdemFrachtführerauszuhändigenist, diesem,andernfallsdem
Empfängerder Sendungob.

(2) Ist hiernachder Empfängerzur Aufbewahrungverpflichtetund ist der Ladeschein
von ihm bei Empfangnahmeder SendungdemFrachtführerauszuhändigen,so hat er die
Stempelabgabezu einerzurückzubehaltendenAbschriftdes Ladescheinszu verwenden.

§87.
(1) Die AufbewahrungderAusfertigungoderAbschriftdesLadescheins,zu welchem

die Stempelabgabezu entrichtenist, hat, soferndie Urkundeim Inland ausgestelltist, an
demOrte zu erfolgen,an welchemdie Beförderungbeginnt,sofernsie im Ausland aus=
gestelltitt, an demOrte, an welchemdie Beförderungendigt.

(2) Hat der Aufbewahrungspflichtigean demOrte, an demhiernachdieUrkundeauf=
zubewahrenist, wedereinenWohnsitznocheineGeschäftsniederlassung,soistdieAufbewahrung
bei der diesemOrte nächstgelegenenGeschäftsniederlassungund in Ermangelungeinersolchen
am Wohnsitzdes Aufbewahrungspflichtigenzu bewirken. «

§88.
Die oberstenLandesfinanzbehördensindermächtigt,AbweichungenvondenBestimmungen

der 88 86, 86 anzuordnen,sofernandereEinrichtungenbestehen,nachdenendie Prüfung
der Stempelentrichtungan demim § 87 bestimmtenOrte zuverlässigerfolgenkann.

g89.
Die Schriftstücke,von welchendie AbgabenachTarifnummerGa, b,ezu entrichten

ist, sind der ZeitfolgenachgeordnetwährendderDauer einesJahres aufzubewahren.

§ 90.
Ist der Stempel zu einervon mehrerenAusfertigungendes Ladescheinsoderzu einer

AbschriftdesLadescheinsverwendet,so soll zu denübrigenAusfertigungenoderzurUrschrift
ein vomStempelpflichtigenmit seinemNamen zu versehenderVermerküber die erfolgte
Stempelverwendunggebrachtwerden.

36°
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s 91.
6.Stempel⸗ (1) Die Direktivbehördensindermächtigt,aufAntragErlaß desFrachturkundenstempels
Flabrnus,zu gewähren,wenninfolgevonBetriebsunfällenoderinfolgevonVersehendesFrachtführers
rücksichten.oderseinerAngestelltendie Beförderungauf die ursprünglicheFrachturkundenachweislich

überhauptnichtodernichtnachMaßgabeder Frachturkundeausgeführt,und wenninfolge
hiervonauf die FrachturkundeeineFracht nicht erhobenoder die erhobeneFracht erstattet
wordenist. ç

(2) Im Falle der Ausstellungeiner neuenodereinerweiterenFrachturkundeist die
Stempelabgabefür diejenigeFrachturkundezu erlassen,welchefrachtfreigestelltwordenist.

(3) Ist die Freistellungvon der Fracht nur zum Teil erfolgt,so ist die Stempel=
abgabebis auf dender ermäßigtenFrachtentsprechendenBetrag zu erlassen.

V. Personenfahrkarten.
Zur Tarifnummer 7.

92.
I.Zusatz= (1) Soweit der in eineZusatzkarte,die zurFahrt in einerhöherenFahrklasseberechtigt,
karten. eingerechneteStempelbetraghinterdemfür dieZusatzkartegesetzlichzu entrichtendenStempel=

betragezurückbleibtund mithin der volleBetrag der tarifmäßigenStempelabgabevon dem
Reisendenmit demPreise der von ihm gelöstenKarte nichtvoll eingezogenwird, ist der
fehlendeBetrag von der Eisenbahnverwaltungder Reichskassezu vergüten.

(2) Die Abrechnungüber die hiernacherforderlichenErgänzungsstempelbeträgeerfolgt
durchdiejenigeAbrechnungsstelle(§ 9t4 Abs. 2), in derenVerwaltungsbezirkedieZusatzkarten
ausgegebenwordensind. Die EisenbahnverwaltungenhabenVorkehrungendahinzu treffen,
daß die Fahrkarten=Ausgabestellendie für die StempelberechnungerforderlichenUnterlagen
den Abrechnungsstellenmitteilen.

§ 93.
2.Unzulässige Es ist unzulässig,an Reisendebei der Abfertigungan Stelle einerFahrkartehöherer
w KlassezweiFahrkartenniedrigererFahrklassenoderan Stelle einerFahrkartefürdieganze

zu durchfahrendeStreckezwei oder mehreresteuerfreieFahrkartenfür aufeinanderfolgende
Teilstreckenauszugeben,sofernletzterenfallsdieseTeilstreckenzusammeneinensteuerpflichtigen
Betrag ergeben.
. Zum§47desGesetzes.

§94.
3.Abrechnung (1) Die Verwaltungender Eisenbahnenund Dampsfsschiffslinien,welchevomReiche
derstaatlichenodereinemBundesstaatebetriebenwerden,habenauf die vonihnenzuentrichtendeStempel=
Verkehrs= « · » »
ask-cum-abgabefür jedenKalendermonatbis zum 10. des folgendenMonats an die zuständige
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SteuerstelleeineAbschlagszahlungzu leisten,derenHöheder im gleichenMonatdesVorjahrs
tatsächlichaufgekommenenStempeleinnahmezu entsprechenhat. Bei neuenEisenbahnenund
Dampfschiffslinienist für die einzelnenMonate des erstenJahres eineAbschlagszahlung
nachMaßgabedesmutmaßlichenVerkehrszu leisten.

(2) Von denAbrechnungsstellen(Verkehrskontrollen)der bezeichnetenVerwaltungensind
zur Entrichtungder StempelabgabeNachweisungennachMuster16 aufzustellen.Die Nach=
weifungenhabendenfür dieAbrechnungüberdieFahrgeldeinnahmevorgeschriebenenZeitraum
zu umfassenund sindbinneneinervon der oberstenLandesfinanzbehördefestzusetzendenFrist
der von ihr zu bestimmendenSteuerstellein zweiAusfertigungeneinzureichen.Sofern zu
demVerwaltungsbereicheiner AbrechnungsstelleFahrkarten=Ausgabestellengehören,die in
einem anderenBundesstaatesichbefinden,ist hinsichtlichderbeiletzterenverkauftenFahrkarten
für jedender in BetrachtkommendenBundesstaateneinebesondereNachweisungaufzustellen
und der von der oberstenLandesfinanzbehördedesbetreffendenStaates zu bestimmenden
Steuerstellezur Festsetzungund EinziehungdesSteuerbetragseinzureichen.Den beteiligten
Bundesstaatenbleibtesunbenommen,zurVereinfachungdesAbrechnungsverfahrensanderweite
Vereinbarunguntereinanderzu treffen;von derVereinbarungist demReichskanzler(Reichs=
schatzamt)Mitteilung zu machen.

(3) Bei zusammenstellbarenFahrscheinheftenund bei StreckenfahrscheinenderUnter=
nehmer(Reisebureaususw.) ist für die Steuerberechnungvon denAusgabestellenein be=
sondererAuszug zu fertigenundder Abrechnungsstelleeinzureichen,für dessenRichtigkeit
die ausgebendeVerwaltung der Steuerverwaltunggegenüberverantwortlichist. Wegen
der im Ausland ausgegebenenFahrtausweisedieserArt findetdie Bestimmungdes § 101
Anwendung.

(4) Die Stempelbeträgefür zusammenstellbareFahrscheinheftensw. sowiedie Er=
gänzungssteuerbeträgefür Zusatzkartensind in derNachweisungbesondersaufzuführenund
zu belegen.

§ 95.
Die im 8§ 94 Abs. 2 bezeichneteSteuerstelleprüft die Nachweisung,stellt in

beidenAusfertigungendie Stempelabgabefest und trifft wegenihrer Erhebungdie nötige
Anordnung. Bleibt die Abschlagszahlunghinter dem festgestelltenBetrage zurück, so
ist der fehlendeBetrag nachzuerheben,im umgekehrtenFalle der sichergebendeMehrbetrag
bei der nächstenAbschlagszahlunganzurechnen.Die eineAusfertigungder Nachweisung
wird Beleg zum Anmeldungsbuche,die anderewird mit Empfangsbekenntniszurück=
gegeben.
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Zum § 48 des Gesetzes.

§ 96.
4.Private Die abzustempelndenFahrkartensind einer zur Abstempelungvon Lotterielosenzu=
Fwriehr ständigenSteuerstellemit einerAnmeldungnachMuster12 in doppelterAusfertigungein=
#a)Voraus=zureichen.Die Fahrkartensind in denSpalten4 bis 6 der Anmeldunggetrenntnachden
belenennverschiedenenFahrstreckenoderFahrpreisenund unterAngabederReihenbezeichnungund der
ausweise.fortlaufendenNummern,nachStückzahl,nachWagenklasseunddemFahrpreis—abzüglichdes

in diesemeinbegriffenenStempelbetrags— anzumelden.Nachdemdie Steuerstelledie An=
meldunggeprüft,insbesonderesichvon derRichtigkeitderEintragungüberzeugthat, trägt sie
in Spalte 7 denSteuersatzundin Spalte8 denAbgabebetragein, berechnetunderhebtsodann
den Gesamtbetragder Stempelsteuer.Die Bestimmungdes § 64 Abs. 4 findet ent=
sprechendeAnwendung. Hierauf werden die Fahrkarten auf der Vorderseitemittels des
zurVersteuerungvonLotterielosendienendenStempelsmit derUmschrift„VERSTEUERT“
(ogl. § 70 Abs. 1) abgestempeltund demAnmeldernebsteinermit Empfangsbekenntnis
zu versehendenAusfertigungder Anmeldungzurückgegeben.Der Rückempfangder Fahr=
karten ist von demAnmelderin Spalte 9 der bei der SteuerstelleverbleibendenAus=
fertigungderAnmeldunganzuerkennen.

§ 97.
Den gestempeltenFahrkartenist durchdie AusgabestellebeimVerkaufeder Tag der

Ausgabe deutlich und dauerhaftaufzudrucken,wozu Farbedruckstempeloder auchAbstempe=
lungsvorrichtungenzulässigsind, welcheden Ausgabetageinschneidenoder ausstanzen.
Außerdemsind die Karten mit Ausnahmeder ZeitkartendurchLochung,Abtrenneneiner
Eckeoderdergleichenzu entwerten,so daß eine wiederholteVerwendungderselbenFahr=
kartenausgeschlossenist.

§ 98.

b)Ver= (1) Auf Antrag kann statt der Abstempelungdie Verwendungvon Stempelmarken
ree boozugelassenwerden. Zur Entscheidungist die obersteLandesfinanzbehördedesjenigenBundes=
marken.staatszuständig,in dessenGebieteder BetriebdesUnternehmensstattfindet.

(2) Die Fahrkartenstempelmarkensind einschließlichder vorspringendenEcken18 mm
hochund 22 mm breit, sie tragen am oberenRande die Worte „DEUTSCHES REICH“,
am unterenRande die Bezeichnung„FAHRK ARTENSTEMPEL“. Das Mittelfeld
enthältlinks denReichsadlerund rechtsauf guillochiertemUntergrundedie Wertangabein
schwarzemAufdruck. Die Marken lauten auf Steuerbeträgevon 5, 10, 20, 40, 60,
80, 90 Pfennig,1100—1,/0—1,0—1,0—2,00—2,0—2,0—3,0—4,00—5%0und8,0Mark.
Das Papier ist bei denWerten zu 5, 10, 20, 40, 60 und 80 Pfennig bläulich, bei
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denWertenzu 90 Pfennig, 102—1,/0—1%60—1),und 2,00Mark rötlich,bei denWerten
zu 2,0—2,—3t„½60—4%00—5%%und 8,00Mark weiß; der Aufdruckist bei denWertenzu
5 und90 Pfennig und 2%%Mark rot, bei denWertenzu10 Pfennig, 1,0 und2,7 Mark
blau, bei den Werten zu 20 Pfennig, 1/40 und 3,60Mark grün, bei den Werten zu
40 Pfennig,1/60und 4,00Mark gelbbraun,bei denWerten zu 60 Pfennig, 1,,0 und
5, Mark violett,bei denWertenzu 80 Pfennig und 2,00und 8,00Mark orange.Die
Fahrkartenstempelmarkengelangenbei den mit dem Absatzder Stempelmarkennach§ 1
beauftragtenAmtsstellenzumVerkaufe.

(3) Die Stempelmarkensindauf der Rückseiteder Fahrkartenaufzuklebenund durch
Aufdruckdes Ausgabetagsund durchLochungusw. nach der Vorschrift des § 97 zu
entwerten. "

§99.

(1) Bei Sonderfahrten,für derenBenutzungFahrkartenan die einzelnenTeilnehmer
von der Eisenbahn- oder Dampfschiffahrtsverwaltungnicht ausgegebenwerden, ist die
Stempelabgabevorbehaltlichder Bestimmungdes 8 100 vor Ausführungder Fahrt bar
zu entrichten. Die Direktivbehördekann unter den erforderlichenSicherheitsmaßregeln
genehmigen,daß die Abgabebinnendrei Tagen nachAusführungdereinzelnenFahrt oder
daßfür die in einemMonat ausgeführtenFahrtendie AbgabenachAblauf desMonats,
spätestensbis zum fünftendes folgendenMonats entrichtetwird.

(2) Die Verkehrsanstalthat der zuständigenSteuerstelleeineAnmeldungin doppelter
Ausfertigung einzureichen,die den Tag und das Ziel der Fahrt, den Besteller,den Ge=
samtbeförderungspreisund denSteuerbetragzu bezeichnenhat.

(3) Die Steuerstelleprüft dieAnmeldung,stelltin beidenAusfertigungendenSteuer=
betragfest und vereinnahmtihn. Die eineAusfertigungwird Beleg zumAnmeldungs=
buche,die anderewird mit Empfangsbekenntniszurückgegeben.

Zum 8§ 49 des Gesetzes.

8 100.
(1) Auf Antrag kanndenim § 48 desGesetzesbezeichnetenVerkehrsanstaltenvon

deroberstenLandesfinanzbehördegestattetwerden,vorbehaltlichder sichaus dennachstehenden
BestimmungenergebendenAnderungen,den Fahrkartenstempelim Wege des für Reichs=und
StaatsanstaltenvorgeschriebenenVerfahrens(§§ 94, 95) zu entrichten.Zur Entscheidung
ist die obersteLandesfinanzbehördedesjenigenBundesstaateszuständig,in dessenGebiete
der Betrieb des Unternehmensstattfindet. Erstrecktsich derBetrieb über die Gebiete
mehrererBundesstaaten,so sinddie oberstenLandesfinanzbehördenfür diejenigenFahrkarten=
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ausgabestellenzuständig,welchein ihrem Gebieteliegen. Die Erlaubnis ist vorbehaltlich
jederzeitigenWiderrufsund unterfolgendenbesonderenMaßgabenzu erteilen:

1. Auf die monatlichzu entrichtendeSteuersummeist bis zum 10. des folgenden
gohet—E Monats unterEinreichungeinerAnmeldungnachMuster17 in doppelterAus=

fertigungeineAbschlagszahlungzu leisten,welchederFestsetzungdurchdievon der
oberstenLandesfinanzbehördebestimmteSteuerstelleunterliegtund bei der Ab=
rechnungfür diesenMonat angerechnetwird. Die Abschlagssummeist in an=
nähernderHöheder zur AblieferungkommendenStempelabgabezu bemessen.In
der Regelwird sie nachdemVerkehrim gleichenMonat desVorjahrs, bei er=
heblichenVerkehrsschwankungennachdemdurchschnittlichenVerkehredes Monats
währendderdrei vorhergehendenJahre veranschlagt.Es ist jedochzulässig,zur
Abrundungund zur tunlichstenVermeidungvonÜberhebungendieAbschlagssumme
bis zu 10 vomHundertdesnachvorstehendenGesichtspunktenermitteltenBetrags
niedrigerfestzusetzen.

2. Den Nachweisungen(§ 94) sinddieZusammenstellungenderFahrkarten=Ausgabe=
stellenüberdenFahrkartenverkaufzur Einsicht beizufügen.Diese werdennach
Vergleichungmit der NachweisunggegenEmpfangsbescheinigungzurückgegeben.

3. Der Antragstellerhat seineBuchführungund diejenigeder Fahrkarten=Ausgabe=
stellen, insbesonderederen monatlicheAufstellungen über den Fahrkartenverkauf
nachAnordnungder zuständigenDirektivbehördederarteinzurichten,daß daraus
die Prüfung der VersteuerungsnachweisungenohneSchwierigkeitenmöglichist.

4. Der Antragstellerhatsichschriftlichzuverpflichten,für jedePersonenbeförderunggegen
EntgelteineFahrkarteauszugeben,dieüberdieganzeStreckelautet,für welchedie
Beförderungübernommenwird. Die Fahrkartensind für jedeSorte mit einer
ReihenbezeichnungundinnerhalbjederReihemit fortlaufenderNummerzubedrucken.

5. Der Antragstellerhatsichfernerschriftlichzuverpflichten,für jedenFall, in welchem
a) über einen Fahrpreis in stempelpflichtigerHöhe entwedergar keineoder
keineder Bestimmungunter4 entsprechendeFahrkarteausgegeben,

b) eine bereitseinmal verwendeteFahrkartevon neuemausgegebenoderals
Fahrtausweiszugelassen,

c) eine stempelpflichtigeFahrkartein der VersteuerungsnachweisungdesAus=
gabemonatsnichtverrechnet,oder

d) der Vorschriftim § 97 Satz 2 zuwidergehandeltwird,
einevon der DirektivbehördeunterAusschlußdesRechtswegsfestzusetzendeVer=
tragsstrafebis zu einhundertMark, unabhängigvon derdanebenetwaverwirkten
gesetzlichenStrafe zu zahlen.
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(2) Die oberstenLandesfinanzbehördensind ermächtigt,im Falle des Bedürfnisses
unterAnordnungvonÜberwachungsmaßnahmenAusnahmenvon denBedingungenimAbfk.1
Nr.1 bis 4 zuzulassen,unbeschadetder Einziehungder nachdenGrundsätzenin Nr. 1 zu
bemessendenAbschlagszahlungen.

(3) Die im § 48 des GesetzesgenanntenEisenbahnverwaltungensind gehalten,der
zuständigenDirektivbehördeauf Verlangenalle VorschriftenüberdieHöheund Anwendung
derPersonenfahrpreiseund überdieVerrechnungderEinnahmenaus derPersonenbeförderung
in dernötigenZahl von Abdruckenmitzuteilen;im Falle etwaigerAnderungenhat dies
zu geschehen,ehesie in Kraft gesetztwerden.

Zum § 50 des Gesetzes.

8 101.
(1) Die AbführungderAbgabevonEisenbahnfahrkarten,die imAusland nachdeutschen5.Im Aus=

Stationen oder überdeutscheStreckenausgegebenwerden,erfolgt, falls dieVerkehrsabrechnungzuslan.
von einerdeutschenEisenbahnverwaltunggefertigtwird, durchdiese,andernfallsdurchdie Fahrt.
geschäftsführendeoderberichterstattendeinländischeEisenbahnverwaltungdes Tarifverbandes,ausweise.
imVereinsreiseverkehrdurchdie KöniglicheEisenbahndirektionBerlin als geschäftsführendea)Eisenbahn=
Verwaltung des Vereins deutscherEisenbahnverwaltungen.Für dieEntrichtung der Abgabe fahrkarten.
sindbei Fahrkarten nachdeutschenBestimmungsstationendieEndverwaltungen,sonstdie im
erstenSatze bezeichnetenEisenbahnverwaltungenverantwortlich.

(2) Die Erhebungder Abgabefindetin demfür denInlandsverkehrgeordnetenVer=
fahrenstatt. .

(3) Der Reichskanzler(Reichsschatzamt)ist ermächtigt,Abweichungenzuzulassen.

8 102.
Im Ausland ausgegebeneDampfschiffsfahrkarten,welchezu Fahrten im Inland be=d)Dampf=

rechtigen,unterliegender Abstempelungund Vorausbesteuerung.Statt im Wegeder Ab= schiffs=
stempelungkanndie Entrichtungder StempelabgabeauchdurchEntwertungvon Stempel=fahrkarten.
marken(8 98) erfolgen.

§ 103.
(1) InländischenDampfsschiffahrtsgesellschaften,welchefür den Inlandsverkehrzur

Steuerentrichtungnach§ 100 zugelassensind, ist dieseForm der Versteuerungauchhin=
sichtlichder im Ausland ausgegebenenstempelpflichtigenFahrkartenzu gestatten.

(2) Die im Ausland ausgegebenenDampfschiffahrtsscheinedesVereinsreiseverkehrsfür
deutscheStreckensind beiErhebungund AbführungderAbgabewie dieEisenbahnfahrscheine
desVereinsreiseverkehrszu behandeln.

37
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(8) Größere ausländischeDampfschiffahrtsgesellschaften,welcheregelmäßigeFahrten
nachdemInland unterhalten,könnenauf Antrag von der Direktivbehördedes von ihren
SchiffenzunächstberührteninländischenGebietszurSteuerentrichtungnach8 100 zugelassen
werden,sofernsie einenim Inland ansässigenVertreterbestellenund bei einerinländischen
SteuerstelleeineSicherheitfür Stempelabgabeund etwagegensie oderihre Angestellten
zu verhängendeStrafen in Höhe vonmindestensder Hälfte des durchschnittlichjährlichzu
entrichtendenSteuerbetragshinterlegen.

8 104.

6.Bezeichnung Jeder Dampfschiffsfahrkarte,welchezur Zurücklegungeiner teilweiseim Inland, teil=
i’ cen weise im Ausland belegenenStrecke berechtigt,ist der Fahrpreisanteil für dieInlandsstrecke
Fahrpreis=zugleichmit der Stempelabgabein einerSumme in deutscherWährungaufzudrucken.
anteils auf
Dampfschiffs= Zum § 53 des Gesetzes.
fahrkarten.

§ 105.

7.Erstattung (1) Die Erstattungder Stempelabgabeim Falle des § 53 des Gesetzeserfolgtan
rsFahr= die Eisenbahnverwaltungenund DampfschiffahrsunternehmungengegendenNachweis,daß
stempels.demReisendender volleBetrag des Fahrpreiseseinschließlichdes ihm etwain Rechnung

gestelltenStempelszurückgewährtwordenist.
(2) Fahrkarten,für welchedieErstattungin demvorbezeichnetenUmfangstattgefunden

hat, sind von dendieStempelabgabeim AbrechnungswegentrichtendenVerkehrsanstaltenin
derNachweisungMuster 16 in Abgangzu stellen.

(3) Auf Verlangender Steuerstellesind die Fahrkarten,für welcheder Fahrpreis
zurückgewährtist, und die Belege, auf Grund deren die Erstattung des Fahrpreises
einschließlichdes Stempelsgenehmigtwordenist, beizufügen.

8 106.
(1) Andereals die im 8 105 Abs.2 bezeichnetenAnstaltenhabenfür die von ihnen

im voraus versteuertenFahrkarten,für welchesie dengesamtenFahrpreisnebstStempel
zurückgewährthaben,die Erstattungdes Stempels durch EinreichungeinerNachweisung

gerW—nachMuster 18 zu beantragen,in welcherdie in BetrachtkommendenFahrscheine,nach
Fahrklassenund Preisstaffelngeordnet,aufzuführensind. Die Erstattungkannvon der
Direktiobehördeauchdann genehmigtwerden,wennim vorausversteuerteFahrtausweise,
welchesichzu einer späterenVerwendungnicht eignen, unabgesetztgebliebensind.

(2) Gleichzeitigmit dem Antrag sind die Fahrkarten und die über dieErstattung des
Fahrpreisessowie über die sonstigenin Betracht kommendenUmständelautendenBelege der
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SteuerstelleohnebesondereAufforderungvorzulegen.Die Fahrkarten,für welchedie Er=
stattungsfähigkeitanerkanntwordenist, sindzu vernichten.Die Erstattung findet soweit
möglichdurchAnrechnungauf dieStempelabgabefür abzustempelndeFahrkartenstatt.

* 107.
Wenn Fahrtausweiseauf anderePersonenoderStreckenunentgeltlichumgeschrieben8.um=

oderan Stelle bereitsgelösterZeitkartenneueAusweiseausgestelltwerden,dieentwederscewungun
als Ersatz für verlorengegangeneKarten dienenoder auf einen anderenals den bisherigen Fahrt=
Inhaber lauten oderfür eineandereStreckegültig sind,so ist einenochmaligeEntrichtungausweisen.
derFahrkartensteuernichterforderlich.Auf denneuausgefertigtenKarten ist handschriftlich

oobderdurch Stempelaufdruckzu vermerken,daß es sichum Ersatzkartenoder Umschreibungs=
kartenhandeltund daß dieFahrkartensteuerzu denerstenAusfertigungenerhobenwordenist.

VI. Erlaubniskartenfür Kraftfahrzeuge.

Zur Tarifnummer 8 und zu den §§ 56 bis 65 des Gesetzes sowie zum
Gesetze vom 18. Mai 1908 (Reichs=Gesetzbl. S. 210).

Allgemeine Bestimmungen.

* 1008.
(1) Die zur ErteilungvonErlaubniskartender in TarifnummerZa bezeichnetenArt 1.Amtsstellen.

zuständigenSteuerstellenwerdendurchdie Landesregierungenbestimmtund unterAngabe
ihrer Geschäftsbezirkeöffentlichbekanntgemacht.

(2) Zur ErteilungvonErlaubniskartenfür ausländischeKraftfahrzeugesind sämtliche
Grenzzollämtersowiediejenigenim Innern desReichsgebietsbelegenenSteuerstellenzuständig,
welchevon denLandesregierungendazuermächtigtsind. Für Grenzstrecken,auf denendie
Reichsgrenzemit der Zollgrenzenichtzusammenfällt,werdendie zuständigenSteuerstellen
von den Landesregierungenbestimmt.

(3) Ein Verzeichnisder im Innern desReichsgebietsbelegenenSteuerstellenund etwa
spätereintretendeAnderungensinddemReichskanzlerzur Veröffentlichungim Zentralblatt
für das DeutscheReichmitzuteilen.

- 8 109.

(1) Als Kraftfahrzeugeim Sinne des § 56 desGesetzesgeltenWagenoderFahr=2.Begrifs=
räder,die durchMaschinenkraftbewegtwerden,ohnean Bahngleisegebundenzu sein;als ——
KrafträdergeltenFohrzeuge,die vomSattel aus gefahrenwerdenund auf nichtmehrals zenge.
drei Rädern laufen,wennihr EigengewichtohneBetriebsstoffe(bei elektrischemAntriebohne
Akkumulatoren)150 kg nichtübersteigt. 8

7 *

Gocgle



Einstellung
des Kraft⸗
fahrzeugs.

188

(2) Bei derNachprüfungdesEigengewichtsdes FahrzeugssindAbweichungenvon
denAngabenauf demSchildedesFahrzeugsinsoweitzulässig,als siedurchdieMitführung
der Vorräte an Betriebsstoffen(Benzin, Ol, Karbid, Kühlwasser usw.) bedingt werden.
Die Nachprüfunghat durchWägungdes ganzenFahrzeugszu erfolgen.

8 110.

(1) Bei Kraftwagender in Tarifnummer8a bezeichnetenArt hat dieSteuerstellein
der Regel die aus der Zulassungsbescheinigungder höherenVerwaltungsbehörde(8 112)
ersichtlicheNutzleistung*)desFahrzeugs(Zahl derPferdekräfte)derSteuerberechnungzugrunde
zu legen. «

(2) Wird für Kraftwagen ausländischerBesitzerdie Lösungeiner Inlandskarte bean⸗
tragt (§ 132 Abs. 3, 4), so sind für die Steuerberechnungdie AngabendesHeimats=
staatsmaßgebend(§§ 5, 10 der Verordnungüberden internationalenVerkehrmit Kraft=
fahrzeugenvom21. April 1910 — Reichs=Gesetzbl.S. 640 —).

Inländische Kraftfahrzeuge.

8 111.
(1) Wenn ein Kraftfahrzeug,für welcheseineversteuerteErlaubniskartenachTarif=

nummerZa zu lösenist, zur Personenbeförderungauf öffentlichenWegenund Plätzenin

*) Anweisungüber die Prüfung von KraftfahrzeugenZiffer VIII (Anlage & zur Verordnung über den
Verkehrmit Kraftfahrzeugenvom 3. Februar 1910— Reichs-Gesetzbl.S. 389 —):

Bei Angabe der Steuerleistungist die Nutzleistungdes Fahrzeugs maßgebend.Die Berechnungerfolgt bei
Viertakt=Verbrennungsmaschinen normaler Bauart nach der Formel N— 06 . . d2 s, worin N die Leistung
in Pferdestärken, i die Zahl der Zylinder, d denDurchmesser der Zylinder in cm, s denKolbenhub in m bedeutet.

Für Elektromobileist die NutzleistungneuerFahrzeugedurcheine zweistündigeDauerbelastungdes Motors
im Versuchsraum zu ermitteln, wobei die nach den „Normalien für die Bewertung und Prüfung von elektrischen
Maschinen und Transformatoren“ des Verbandes deutscherElektrotechniker ermittelte Temperaturzunahme der
Wickelungendie im § 19 daselbstangegebenenGrenzenweder überschreitennoch um mehr als unterschreiten
darf. Von der hiernachermittelten, demMotor in Watt zugeführtenLeistung sind bei Radnabenmotoren10%,
bei Motoren mit Vorgelege 30% in Abzug zu bringen, so daß sich die anzugebendeNutzleistung des Wagens

berechnet:zu N in PS = n. Eeisungin WattWatt worin n die Zahl der Motoren, 7 den den obigenAbzügen

entsprechendenWirkungsgrad bedeuten,also 09 bzw.0)7.
Bei bereits im Gebrauch befindlichenElektromobilen sind in der Regel die bisherigenAngaben, bei aus=

ländischenFahrzeugen die des Heimatszertifikatsmaßgebend.Im Zweifelsfall ist die NutzleistungjedesMotors
zu 2,5P8Sanzunehmen.

Für Dampfmaschinen wird mit Rücksicht auf die große Verschiedenheit der Konstruktionen und Dampf=
spannungendavonAbstandgenommen,eineFormel anzugeben,desgleichenfür Zweitakt=Verbrennungsmaschinenund
für Viertakt-VerbrennungsmaschinenanormalerBauart, z. B. solchemit gegenläufigenKolben (SystemGobron=
Brillié). Der Prüfer hat bei solchenFahrzeugen nach sachverständigemErmessen die Leistung zu bestimmen.Falls
einBremszeugnisüber dieNormalleistungdesMotors vorliegt, sind für Getriebeverluste25%%in Abzug zu bringen;
der so berechneteWert ist als Nutzleistungdes Fahrzeugs zu bezeichnen.
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Gebrauch genommenwerdensoll, ist dies mit demAntrag auf Ausstellung der Erlaubnis=
karteder zuständigenSteuerstelleschriftlichanzumelden.

(2) Zuständigist die Steuerstelle,in derenGeschäftsbezirkederSteuerpflichtigewohnt
oder in ErmangelungeinesWohnortssichaufhält.

(3) Zur AnmeldungdesKraftfahrzeugsund zur Lösungder Erlaubniskarteist der
Eigenbesitzerdes Kraftfahrzeugsverpflichtet.

(4) Die Anmeldungist innerhalbder von der oberstenLandesfinanzbehördevorge=
schriebenenFrist oder,soferneinesolcheFrist nichtvorgeschriebenist, spätestensam dritten
Tage vor der beabsichtigtenIngebrauchnahmezu bewirken.

(5) Die Anmeldunghat nachanliegendemMuster 19 zu erfolgen.Vordruckebierfir t
sind von der Steuerstelleunentgeltlichzu beziehen.

(6) Die Anmeldungkannmit demAntrag auf Zulassungdes Kraftfahrzeugszum
Verkehre bei der nach § 5 der VerordnungüberdenVerkehrmit Kraftfahrzeugenvom
3. Februar 1910 (Reichs=Gesetzbl.S. 389) zuständigenhöherenVerwaltungsbehörde
eingereichtwerden.

§ 112.

(1) Der AusstellungeinerErlaubniskartehat in jedemFalle dieZulassungdesKraft=
fahrzeugszum Verkehrauf öffentlichenWegenund Plätzenvorauszugehen.

(2) Die höhereVerwaltungsbehördeteilt dieZulassungsbescheinigungalsbaldnachder
Ausfertigungzusammenmit der bei ihr nach§ 111 Abs.6 eingegangenenAnmeldungder
Steuerstellemit, dieseprüftdieAnmeldungdurchVergleichungmitderZulassungsbescheinigung
auf ihre Richtigkeitund Vollständigkeit.ErgebensichhierbeiBeanstandungenoderhat die
Steuerstelle Anlaß zu Zweifeln an der Richtigkeitoder Vollständigkeitder der Zulassungs=
bescheinigungzugrundeliegendenAngabendes Steuerpflichtigen,so sinddie Bedenkendurch
Benehmenmit der höherenVerwaltungsbehördeaufzuklären;auchistdieSteuerstelleberechtigt,
sichdas Kraftfahrzeugvorführenzu lassen.

(3) Demnächst trägt die Steuerstelle die Anmeldung in das Anmeldungsbuch
(Muster32) ein.

§ 113.
(1) Die Steuerstellesetztdie Stempelabgabeauf der Anmeldungfestund fertigteine

Erlaubniskarte (Steuerkarte) für das Fahrzeug nachMuster 20 aus, ohneden Vordruck uster
für die Gültigkeitsdauerauszufüllen. —

(2) Die SteuerkarteistausgrauemSchreibleinenersatzin derGröße von 10,5: 16,5em
hergestellt.Sie besitzteinenüber die ganzeFläche gehendenUntergrund,der in einem
wagerechtschraffiertenOval einenReichsadlerzeigt. Das Oval hat eineHöhevon 6 cm
und eineBreite von 4,8 cm.
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(3) Die Vordruckezu denErlaubniskartenwerdenin der Reichsdruckereihergestellt
und sinddurchdie Landesregierungengegen Erstattungder Herstellungskostenvon dort zu
beziehen.Die PreisewerdenvomReichsschatzamtfestgestellt.Die Reichsdruckereiverabfolgt
Vordruckezu denErlaubniskartennur denjenigenSteuerstellen,welcheihr vondenRegierungen
als berechtigtzum unmittelbarenBezugebezeichnetsind.

(4) Eine Verwendungvon Stempelmarkenzu der Erlaubniskartefindetnichtstatt.
(5) Die Steuerkarteist auf ein Jahr auszustellen,falls nichtdie Ausstellungeiner

Viermonatskarteausdrücklichbeantragtwird. DiesemAntrag ist auchbei verspäteteroder
unterlassenerAnmeldungzu entsprechen.

§ 114.
(1) Die SteuerstellefordertdenAntragstellerauf, denfestgestelltenSteuerbetragbinnen

einerkurz zu bemessendenFrist an sie einzuzahlen.
(2) Gleichzeitigübersendetsie unterZurückbehaltungder AnmeldungdenZulassungs=

antragnebstdenverbleibendenAnlagen, die Zulassungsbescheinigungsowiedie ausgefertigte
Steuerkartean die Polizeibehördedes Ortes, an welchemdas Kraftfahrzeugin Betrieb
gesetztwerden soll. Sie ersuchtzugleich, die SteuerkartenachAusfüllung des Vordrucks
für dieGültigkeitsdauerdemAntragstellerauszuhändigen,nachdemderNachweisderZahlung
der Stempelabgabeerbrachtist. Als Beginn der Gültigkeitsdauerist der Tag der Aus=
händigungder Karte einzutragen,soweit im § 115 nicht etwasanderesbestimmtist.
Die Dauer ist je nach demErsuchender Steuerstelleauf eineneinjährigenodervier=
monatigenZeitraumzu bemessenund im Vordruckzu vermerken.

(3) Über die Abgabenentrichtunghat die SteuerstelledemAntragstellerQuittung zu
erteilen;diesehat zu enthaltenNamenundWohnortdesEinzahlers,Ausstellungstagund
Nummerder Steuerkarte,die NummerdespolizeilichenKennzeichens,dengezahltenBetrag
und die Buchungsnummern.Der Abgabenbetragist im Einnahmebuche(Muster31) zu
vereinnahmen.

(4) Von derAusfüllungundAushändigungderSteuerkartegibt diePolizeibehördeder
SteuerstelleunterAngabedes Tages der AushändigungNachricht.Letzterewird Beleg zur
Bezirksliste(§ 116), nachdemdie Steuerstelledie Eintragungenin diesevervollständigtund
die Gültigkeitsdauerder Karte auf der Anmeldung(Spalte 23) vermerkthat.

§ 115.
(1) Bei verspäteteroderunterlassenerLösungeinerSteuerkarteist derGeltungsbeginn

der Karte durchdie Steuerstelleauf denZeitpunktder unbefugtenerstenIngebrauchnahme
des Fahrzeugsanzusetzen.
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(2) Ist zur Zeit derNachholungderAbgabedas Fahrzeugnichtmehrin Gebrauch,
so ist die Steuer ohneAusstellungeinerSteuerkartenachzuerheben.

(#8)Ist dasFahrzeugzwar nochimGebrauch,liegt aberderZeitpunktderunbefugten
erstenIngebrauchnahmeübereinJahr zurück,so ist für das abgeschlosseneJahr derSteuer=
betragnur zu vereinnahmenund für das laufendeJahr eineSteuerkarteauszustellen,als
derenGeltungsbeginnder ersteTag diesesJahres anzusetzenist.

(4) Befindetsichder Steuerpflichtigeim BesitzeinerSteuerkarteund wird ihm nach=
gewiesen,daß er bereits vor derenGeltungsbeginn das Fahrzeug unbefugt in Gebrauch
gehabthat, so ist ihm eineSteuerkartemitGeltungsbeginnvomTagedererstenIngebrauch=
nahmezu erteilen. Auf denfür dieseKarte nachgefordertenJahresbetragist gegenRückgabe
derbereitsgelöstenSteuerkarteder auf dieseentrichteteSteuerbetraganzurechnen.

§ 116.
Ülberdie erteiltenErlaubniskartenwird von jederSteuerstelleeineBezirkslistenachdem5.Bezirkeliste.

Muster 21 geführt. = ,

(1) Treten bei einemzum Verkehr auf öffentlichenWegen und Plätzen zugelassenen6.Anderungen
KraftfahrzeugAnderungenin der PersonoderdemWohnortdesEigenbesitzers,in der Ghetun
Betriebsartoderder Zweckbestimmung,in derAnzahl der Pferdekräftesowiein der polizei=besinpeichen,
lichenKennzeichnungein, so habendie höherenVerwaltungsbehördenhiervonder nach§ 111 Kraftfahr.
zuständigenSteuerstelleschriftlichMitteilung zu machen.Der Mitteilung ist die berichtigte zeugen.
Zulassungsbescheinigungoder, falls eine erneuteZulassungdes Kraftfahrzeugserforderlich
war, dieneueZulassungsbescheinigungbeizufügen.Der BeifügungderZulassungsbescheinigung
bedarfes nicht,wennlediglicheineAnderungim Wohnortdes Eigenbesitzersvorliegt.

(2) Die gleicheMitteilung hat zu erfolgen,wenneinKraftfahrzeugzum Verkehrauf
öffentlichenWegenundPlätzennichtmehrverwendetwird. Der BeifügungderZulassungs=
bescheinigungbedarfes hier nicht.

(3) Die Steuerstelleträgt die Anderungenin die Bezirksliste(§ 116) ein und über=
sendetdieZulassungsbescheinigungentsprechenddemErsuchender höherenVerwaltungsbehörde
an den Eigenbesitzeroderdie zuständigePolizeibehörde.

(4) Betrifft dieAnderungUmstände,welchezwar dieSteuerpflichtnichtberühren,aber
für die Feststellungder Nämlichkeitdes Fahrzeugsvon Bedeutungsind,so ist der Steuer=
pflichtigezurVorlegungderErlaubniskartezu veranlassen,und es ist dieAnderungin dieser
zu vermerken.

(5) Soweit durchdieAnderungeineweitereSteuerpflichtfür dasKraftfahrzeugentfällt
(ErwerbdurcheinenFuhrwerksbesitzerzur gewerbsmäßigenPersonenbeförderung,Verwandlung
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in ein Lastkraftfahrzeug,UntergangoderAußerbetriebsetzungdesFahrzeugs),ist, sofernnicht
eineUmschreibungder ErlaubniskarteinfolgeEinstellungeines anderenKraftfahrzeugsfür
denbisherigenBesitzererfolgt(§ 119), der Eintrag in der BezirkslistenachAblauf der
Gültigkeitsdauerder Karte zu löschen.

(6) Verlegtder EigenbesitzereinesKraftfahrzeugsseinenWohnort
a) in denBezirk eineranderenSteuerstelle,aberinnerhalbdesBereichsder höheren
Verwaltungsbehördeoder

b) in denBezirk eineranderenhöherenVerwaltungsbehörde,
so hat die für denneuenWohnortzuständigeSteuerstelledenSteuerpflichtigenzurVorlegung
der Erlaubniskartezu veranlassenund im Falle zu a die Anderungauf derSteuerkartezu
vermerken,im Falle zu b dieSteuerkarteumzuschreiben.Sie hat fernervonderVerlegung
desWohnortsund derEintragungin ihreBezirkslistederursprünglichenSteuerstelleKenntnis
zu geben,woraufdiesedie Eintragungin ihrer eigenenBezirkslistelöscht.

8 118.
Wird ein Lastkraftfahrzeugin ein Personenkraftfahrzeugumgewandeltoderentfällt bei

einemder gewerbsmäßigenPersonenbeförderungdienendenKraftfahrzeugedie Voraussetzung
für dieSteuerfreiheit,so findendieVorschriftenfür dieerstmaligeEinstellungeinesPersonen⸗
kraftfahrzeugs(§§ 111 bis 115) entsprechendeAnwendung.

§ 119.
(1) Stellt derSteuerpflichtigewährendderGültigkeitsdauerderErlaubniskartean Stelle

des bisherigenein anderesKraftfahrzeugein (§59 Abs.2 desGesetzes),so ist er zu dessen
Anmeldunggemäß§ 111 auchdannverpflichtet,wenneineweitereStempelentrichtungnicht
einzutretenhat. Die Umschreibungder Karte hat unterBezugnahmeauf die frühereKarte
durchdieErteilung einer neuenErlaubniskarte für denRestderGültigkeitsdauer zu erfolgen.
Die frühereKarte ist einzuziehenund der Anmeldunganzuschließen.
· (2) Wird beiLösungeinerJahreskartesoforterklärt,daß für die ersten4 Monatedes
Steuerjahrsein höherzu versteuerndesFahrzeugbenutztwird, so ist für jedesFahrzeugeine
besondereSteuerkarteauszustellenund auf der Jahreskartedie gleichzeitigeAusstellungder
Viermonatskartefür das höherzu versteuerndeFahrzeugunterAngabederNummer der
Bezirkslistezu vermerken.

8 120.
(1) Im Falle derVeräußerung(Verkauf,Tausch,Schenkung)desKraftfahrzeugswährend

der Gültigkeitsdauerder Erlaubniskarteist auf Antrag an Stelle der bisherigenKarte für
denRest ihrer GültigkeitsdauereineneueKarte auf denNamendes ErwerbersohneEin=
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ziehungeiner Abgabe auszustellen. Dem Erwerb infolge Veräußerung ist im Sinne dieser
Bestimmungder Erwerbvon Todeswegengleichzustellen.

(2) Der Antrag ist schriftlichmit einerAnmeldungnachMuster19 unterVorlegung
der Erlaubniskarte,derenUmschreibungbegehrtwird, bei der für denWohn=oderAufent=
haltsort des Erwerbers zuständigenSteuerstelleeinzureichen. Die letzterehat, wenn die
ursprünglicheErlaubniskartevon einer anderenSteuerstelleausgestelltwar, diesevon der
Umschreibungzu benachrichtigen.

§ 121.

(1) In den Fällen der §§ 119, 120 kann die Anmeldungmit demAntrag auf
Zulassungdes Kraftfahrzeugsan die höhereVerwaltungsbehördeverbundenwerden. Die
Vorschriftender §§ 111 bis 115 findenentsprechendeAnwendung.Ist eineAbgabenicht
zu entrichten,so ist die neue Erlaubniskarte nebstdem Zulassungsantragund Anlagen der
zuständigenPolizeibehördezur weiterenVeranlassungundmit demErsuchenumAushändigung
der Karte zu übersenden. ·

(2) Wird anStelle der bisherigenKarte für denRest ihrerGültigkeitsdauereineneue
Karte ausgestellt,so ist die bisherigeKarte einzuziehenund als Beleg zumAnmeldungsbuche
zu nehmen.

(3) Soweit nachder Mitteilung der höherenVerwaltungsbehördedie Neuausstellung
oder die Umschreibungeiner Erlaubniskarte zu erfolgen hat und ein entsprechenderAntrag
vom Steuerpflichtigennichtinzwischengestelltwordenist, hat die Steuerstelledas weiter
Erforderliche,gegebenenfallsauchwegenEinleitung des Strafverfahrens,zu veranlassen.

§ 122.
C(1)Für im GebrauchbefindlicheKraftfahrzeugeist, soweitdurchdie Landesregierung7.Ernenerung

nicht eine andereFrist vorgeschriebenist, spätestensam dritten Tage vor Ablauf dervereerlaubatt=
Gültigkeitsdauer der alten die Ausstellung einer neuenErlaubniskarte bei der SteuerstellelaufderGül=
durchEinreichungeinerAnmeldungnachMuster 19 zu beantragen.Beizufügensinddietiskeitsdauer.
bisherigeErlaubniskarteund dieZulassungsbescheinigung,aus derinzwischenetwaeingetretene
Anderungen des Kraftfahrzeugs zu entnehmensind.

(2) BestehtkeinZweifel, daß die in denvorgelegtenUrkundenenthaltenenAngaben
auf dasKraftfahrzeugnochzutreffen,so sinddiesederSteuerberechnungund derAusstellung
der neuenKarte zugrundezu legen. Andernfalls ist einePrüfung der Anmeldungdurch
Benehmenmit der höherenVerwaltungsbehördevorzunehmen;auch ist die Steuerstellebe=
rechtigt,sichdas Kraftfahrzeugvorführenzu lassen.

(3) NachPrüfung der Anmeldungsetztdie Steuerstelledie Stempelabgabefestund
erteilt nach derenEinzahlung eine Erlaubniskarte(Steuerkarte)nachMuster 20. Die
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Bestimmungim 8 113 Abs. 5 findetentsprechendeAnwendung. Die Geltungsdauerder
neuenKarte ist von demAblauf der bisherigenKarte zu berechnen,wennin diesemZeit—
punkt eine Unterbrechungdes Gebrauchsdes Fahrzeugs nicht erfolgt ist.

(4) In Fällen, in denenzwischendemAntrag auf Erneuerungder altenund Ver=
abfolgungder neuenSteuerkartedasFahrzeugbenutztwerdensoll, kannvon der vorherigen
Einreichungder altenKarte und derZulassungsbescheinigungzunächstabgesehenwerden;
derAntragstellerist jedochanzuhalten,alsbalddie alteKarteabzuliefernund dieZulassungs=
bescheinigungvorzulegen.

. §123.

(1) Die Steuerstellehat die Erneuerungder Erlaubniskartendurchdie Bezirksliste
(§ 116) zu überwachen.

(2) Hat bis zum Ablauf derGültigkeitsdauereinerErlaubniskartederSteuerpflichtige
die Erneuerungnichtbeantragt,so ist er, soweitnichtdie Bestimmungdes§ 117 Abs.5
Platz greift, mit kurzerFrist hieranzu erinnern,nötigenfallsunterder Androhung,daß,
vorbehaltlichder Einleitungdes Strafverfahrens,bei NichterneuerungderErlaubniskartedie
Einziehungder Zulassungsbescheinigungund desKennzeichensbei der zuständigenhöheren
Verwaltungsbehördebeantragtwerde. Die Erinnerung ist mit der Aufforderungzu ver=
binden,derSteuerstelleMitteilung zu machen,falls dasFahrzeugvon demSteuerpflichtigen
nicht mehr gebrauchtwird oder der Steuerpflicht nicht mehr unterliegt.

(3) Erledigt sichhiernachinnerhalbder gesetztenFrist dieAusstellungeinerneuenKarte
nicht und wird auch nicht der Antrag auf Erneuerung derErlaubniskartegestellt, so ersucht
die Steuerstelledie zuständigehöhereVerwaltungsbehörde,die Zulassungsbescheinigungund
das Kennzeicheneinzuziehenoder, sofern die Einziehung des Kennzeichensnicht zulässig ist,
denDienststempelauf diesemaugenfälligzu vernichten.NachEingangeinerMitteilung
über die Ausführung des Ersuchenswird die Eintragung in der Bezirksliste gelöscht.

(4) Auf die verspäteteoder unterlasseneErneuerung der Steuerkarten finden die
Bestimmungenim § 115 entsprechendeAnwendung.

8 124.
8.Lösung (1) Ist demEigenbesitzergegenüberein andererzumBesitzedesKraftfahrzeugsinfolge
warinerben,Ermietungoderaus einemanderenRechtsgrundzumGebrauchauf Zeit berechtigt,soist
laubniskartefür dieseZeit der anderezur Anmeldungund Lösungder Erlaubniskartefür seinePerson
durchden verpflichtet,ohneRücksichtdarauf,ob für denEigenbesitzerfür dengleichenZeitraumbereits

run eine Erlaubniskarte ausgestellt ist oder nicht. Die Verpflichtung des anderenfällt weg,
fahrzeugs.wennihm das Kraftfahrzeugnur zum vorübergehendenGebrauchunentgeltlichüberlassen

wordenund dieAbgabefür dieIngebrauchnahmedesFahrzeugsbereitsanderweitentrichtetist.
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(2) Auf die Anmeldungsowie die Entrichtungder Abgabeund die Ausstellungder
Erlaubniskartefindendie Bestimmungenim § 122 entsprechendeAnwendung. Der An=
meldungist die demEigenbesitzererteilteZulassungsbescheinigungbeizufügen.

125.
An Stelle verloreneroderunbrauchbargewordenerSteuerkartenkönnenohnenochmalige9.Ersatzkarten.

ErhebungeinerAbgabeErsatzkartenfür die Gültigkeitsdauerder alten Karte ausgestellt
werden. Die neu ausgefertigteKarte ist als Ersatzkartezu bezeichnen.Der Antrag ist
bei der zuständigenSteuerstelleschriftlichanzubringen,welchedie Erteilungder Ersatzkarte
in der Bezirkslistebei der ursprünglichenEintragungvermerkt.

Ausländische Kraftfahrzeuge.

§ 126.
(1) Die Stempelabgabevon Erlaubniskartenfür Kraftfahrzeuge,welchezurPersonen=10.Steuersatz.

beförderungauf öffentlichenWegenund Plätzenbestimmtsind, beträgt,sofernder Besitzer
wederim IJnlandwohntnochsichdaselbstdauerndaufhält, bei vorübergehenderBenutzung
desKraftfahrzeugsim Inland:

1. für KrafträderwährendeinesAufenthaltsvonuicht mehr als 30 Tagen im
Jahre .3 Mark,

2. für KraftwagenwahrendeeinesAufenthalts von einemTage 3 „
von 2 bis zu höchstens5 Tagen im Jahrer 8 „
von mehrals 5 bis zu höchstens15 Tagen im Jahre 15 „
von mehrals 15 bis zu höchstens30 Tagen im Jahre 25 „
von mehrals 30 bis zu höchstens60 Tagen im Jahre 40 „
von mehrals 60 bis zu höchstens90 Tagen im Jahre 50 „

(2) Die Tage des inländischenAufenthalts brauchen nicht unmittelbar aufeinander
zu folgen.

(3) Bei mehrals neunzigtägigemAufenthaltund fürKrafträderbei mehrals dreißig=
tägigemAufenthalt ist eine Karte der in Tarifnummer Za bezeichnetenArt zu lösen.

(4) Für jedesFahrzeugist einebesondereErlaubniskartezu lösen.

§ 127.
(1) Wird in einembenachbartenfremdenStaate eineKraftfahrzeugsteuerfür Rechnung11.Steuer=

desStaateserhoben,so ist vondenGrenzbewohnerndiesesStaates,welchedortnachweislichermäßigung
bereitseineJahresabgabefür dasselbeKraftfahrzeuggezahlthaben,die Stempelabgabefür sürune
eine Jahreskarte nur im halben Betrage zu entrichten. benachbarter

38* Staaten.
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(2) Soweit auchin demanderenStaate von ausländischenKraftfahrzeugbesitzerneine
Steuer erhobenwird, findetdie vorbezeichneteErleichterungnur im Falle derGegenseitigkeit
Anwendung.

(3) Für denBegriff derGrenzbewohnersinddieBestimmungendesmit demNachbar=
staatabgeschlossenenZoll= und Handelsvertragsmaßgebend.Sind solchenicht vorhanden,
so geltenals Grenzbewohnerdiejenigen,welchenicht weiter als 10 km von der Grenze
entferntwohnen.

(4) Auf derSteuerkarteist nebenderAngabedesgezahltenStempelbetragsderGrund
der SteuerermäßigungdurchdenVermerk„Grenzbewohner“ersichtlichzu machen.

(5) Ist die Ansässigkeitdes Antragstellersim Grenzbezirkedes Nachbarstaatsnicht
amtskundig,so darf die Anwendungder ermäßigtenSätzenur erfolgen,wennder Antrag=
stellerdurcheineortspolizeilicheBescheinigungnachweist,daß er im Grenzbezirkewohnt.

§ 128.
12.Steuer= (1) Bei Benutzungvon öffentlichenWegen,welchedie einzigeoderdie gegebeneVer=
wereienn,bindungzwischenverschiedenenOrtendesAuslandesbildenunddasReichsgebietaufkurzen
verkehraufStreckendurchschneiden,kann nachMaßgabeder Bestimmungender oberstenLandesfinanz=
Stkurzen. behördeim Falle des örtlichenBedürfnissesundunterAnordnungdererforderlichenSicherungs=
inländischenmaßnahmenvon der Erhebungder Stempelabgabefür ausländischeKraftfahrzeugeabgesehen
Grenzgebiets.werden,soferndie im Inland gelegeneStreckeohneAbweichungund willkürlichenAufenthalt

zurückgelegtwird. .
(2) Die Befreiungvon derAbgabedarf nur zugelassenwerden,falls nachdenörtlichen

Verhältnissenoder nachden getroffenenSicherungsmaßnahmenein Mißbrauchnicht zu
besorgenist.

8 129.

13.Lösung Die Verpflichtungzur Lösungder Erlaubniskarteund zur Entrichtungder Abgabe
er Ertaub=liegt demjenigenob, der das Fahrzeugim Inland in Gebrauchnimmt.

8 130.
(1) Die Anmeldungzur Versteuerungist bei Kraftfahrzeugen,die aus demAusland

mit eigenerTriebkraft eingehen,alsbald nachdem Grenzübertritt,im übrigenvor der
Ingebrauchnahmedes Fahrzeugs im Inland bei der nächstgelegenenzuständigenSteuerstelle
(§ 108 Abs. 2) zu bewirken.
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(2) Die Anmeldungkannmündlicherfolgenund hat zu enthalten:

a) denNamen,Stand und Wohnortdes Steuerpflichtigen,
b) die Bezeichnungdes Kraftfahrzeugsnachdenfür die Erhebungder Abgabeund
für die FesthaltungderNämlichkeitwesentlichenMerkmalen,

) den Zeitraum, für welchendie Ausstellungder Erlaubniskartegewünschtwird.

Die Angabensind nachPrüfung im Anmeldungsbuche— soweitfür sie einebesondere
Spalte nicht vorgesehenist, in der Bemerkungsspalte— einzutragen.Die Prüfung der
Anmeldunghat sichauf den Augenscheindes Fahrzeugsund auf die Einsichtderjenigen
Urkundenzu beschränken,auf Grund derendie polizeilicheZulassungdes Fahrzeugserfolgt
(§§ 5, 10 der Verordnungüber den internationalenVerkehrmit Kraftfahrzeugenvom
21. April 1910, Reichs=Gesetzbl.S. 640).

(3) Die Erteilung der Erlaubniskartehat in Verbindungmit der gleichzeitigdurch
die SteuerstelleerfolgendenpolizeilichenZulassungund — soweites erforderlichist —
Kennzeichnungdes Fahrzeugs vor sich zu gehen. Daß und für welchenZeitraum eine
Erlaubniskarteausgestelltwordenist, ist auf denim Abs. 2 bezeichnetenUrkundenzu ver=
merken. Ein Gleiches hat bei der wiederholtenAusstellungoder Verlängerungeiner
Erlaubniskarte(§ 132) zu geschehen.

8 131.

(1) Die Steuerstellesetztdie Stempelabgabefestund erteiltüberihre Zahlung eine

Farbe, in Buchformhergestelltund enthält6 mit schwarz=weiß=roterSeidegehefteteBlätter.
Stoff, Blattgröße und Untergrund sind die gleichenwie bei den Steuerkartenfür das In=
land. Die Enden des Heftfadens sind so lang, daß sie an einer geeignetenStelle der
AußenseitendurchSiegelmarkenoder in anderergeeigneterWeisebefestigtwerdenkönnen.
Im BedürfnisfallesindweitereBlätter mit demVordruckfür Ein= und Ausgangsbeschei=
nigungender Erlaubniskarteanzuheften.Daß und in welchemUmfangdies geschehen,ist
auf der Karte zu vermerken.

(2) Erlaubniskarten,bei deneneinzelneder für dieEin=undAusgangsbescheinigungen
bestimmtenBlätter fehlen,verlierenihre Gültigkeit zur Weiterbenutzung,sofernsichnicht
zweifelsfreiergibt,daß die fehlendenBlätter keineamtlichenEinträgeenthaltenhaben.

(3) Wird für einenKraftwageneineErlaubniskartemit eintägigerGültigkeitbean=

#S

besteht aus einem Blatt und entsprichtin dem Stoffe, der Blattgröße und demUnter=
grundedenSteuerkartenfür das Inland.
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s 132.
(1) Die wiederholteAusstellungeinerErlaubniskartefür Kraftwagenist zulässig,es

sei denn, daß durchdie BenutzungderKarte die Zahl von insgesamt90 Aufenthalts=

niskarten.

15. Aus=
stellungvon
Inlands=
karten.

(2) Der Steuerpflichtigeist unterder im Abs. 1 bezeichnetenVoraussetzungberechtigt,
an Stelle der bisherigenErlaubniskartedie AusstellungeinerErlaubniskartevon längerer
Gültigkeitsdauermit der Maßgabe zu beantragen,daß die nachder bisherigenKarte im
Inland zugebrachtenTage abzuschreibensindund der durchZahlung oderAnrechnungent=
richteteAbgabebetraganzurechnenist. Der Antrag ist bei einernach§ 108 Abs. 2 zu=
ständigenSteuerstellezu stellenund nur innerhalbdes in der ursprünglichenKarte bezeich=
netenJahreszeitraumszulässig. Für die Anmeldung,die mündlicherfolgenkann, gelten
die Vorschriftenim § 130 Abs. 2.

(3) Soll der Aufenthaltinnerhalbdes in der bisherigenErlaubniskartefestgesetzten
Jahreszeitraums bei Krafträdern auf mehr als dreißig Tage, bei Kraftwagen auf mehr
als neunzigTage verlängertwerden,so ist auf die Abgabefür die nachTarifnummer8a
zu lösendeErlaubniskarteder auf die bisherigeKarte entrichteteStempelbetraganzurechnen;
in diesemFalle ist die Gültigkeitsdauervon demerstenTage an zu berechnen,der auf
Grund der ursprünglichenKarte im Inland verbrachtist. Bei Aushändigungder neuen
Karte ist die bisherigeKarte einzuziehenund als Beleg zum Anmeldungsbuchezu nehmen.

(4) Dem Steuerpflichtigenstehtfrei, an Stelle einerErlaubniskarteder im § 131
bezeichnetenArt sogleicheineInlandskartenachTarifnummerZa zu lösen.

§ 133.

Bei Umschreibungeiner Erlaubniskartein denFällen der §§ 119, 120 sind die
nach der früherenKarte im Inland zugebrachtenAufenthaltstagein der neuenKarte
abzuschreiben.

8 134.

(1) Der Antrag auf Ausstellungeiner Inlandskartein denFällen des8 132
Abs. 3, 4 ist bei der nächstenzur Erteilung von InlandskartenzuständigenSteuerstelle
(§ 108 Abs. 1) anzubringen. Soll oderkann die Inlandskarte erstnachEintritt des
Kraftfahrzeugsin das Reichsgebietgelöstwerdenund ist die zuständigeSteuerstellenicht
zugleichdie Grenzzollstelle,so hat die Anmeldung auchbei der Grenzgollstellezu erfolgen.
Die Gerenzuollstelleist befugt,die Hinterlegungeiner der Stempelabgabefür eineKarte
mit neunzigtägigerGültigkeitentsprechendenSicherheitzu fordern. Sie hat überdie An=
meldung und die Sicherheitsleistungeine Bescheinigungzu erteilen, welcheinnerhalb der

Gocgle *



Nr. 19. 199

darin bezeichnetenFrist bis zur Lösungder Inlandskarteals Ausweis gilt. Die Sicher=
heitsleistungist gegenVorweis der gelöstenInlandskartezurückzugeben.

(2) Auf die Anmeldung,die Prüfung und die Kennzeichnungdes Fahrzeugssowie
dieAusstellungder Erlaubniskartefindendie Bestimmungenin § 122 Abk.1, 3, § 130
Abs. 2 letzterSatz, Abs. 3 sinngemäßeAnwendung.

9 135.
(1) Wird die GrenzewährendderGültigkeitsdauerderErlaubniskartemehrfachüber=16.Vorlegung

schritten,so ist dieKartebei jedemGrenzübertrittezur BescheinigungdesEingangesoderDerensonb
AusgangesdemGrenzzollamtevorzulegen.Die Eingangsbescheinigunghat gleichzeitigbei Grenz=
Kraftfahrzeugenmit eineminternationalenFahrtausweisedasNationalitätszeichenund das ¾bertritte.
im FahrtausweisangegebeneheimatlicheKennzeichenund bei Kraftfahrzeugenohneeinen
internationalenFahrtausweisdas von der SteuerstellezugeteiltepolizeilicheKennzeichenzu
enthalten(§§ 5, 10 der Verordnungüber den internationalenVerkehrmit Kraftfahr=
zeugenvom 21. April 1910). In die Ausgangsbescheinigungist außerdemin der dafür
vorgesehenenSpalte die Anzahl der in den inländischenAufenthalteinzurechnendenTage
aufzunehmen. Jeder Kalendertag, auch wenn er nur teilweis im Inland zugebrachtist,
ist als ein Tag des Aufenthaltsim Inland zu rechnen.Der Grenzübertrittbrauchtnicht
immer bei demselbenAmte zu geschehen. .

(2) Unterbleibtdie Vorlegungder ErlaubniskartebeimAusgang,so ist als im In=
land zugebrachtder ganzeZeitraumanzusehen,der seit demTage des zuletztbescheinigten
Eingangesbis zur freiwilligenMeldung dieserUnterlassungoderbis zur anderweitenEnt=
deckungverflossenist. Weist der Inhaber der ErlaubniskartedurchEingangsbescheinigung
der gegenüberliegendenfremdstaatlichenZollstelleoder auf andereWeiseeinwandfreinach,
daß der Wiederausgangzu einemfrüherenZeitpunkterfolgtist, so ist für die Berechnung
des im Inland zugebrachtenZeitraumsdieserZeitpunktmaßgebend.

§ 136.
(1) In dieZeit des inländischenAufenthaltssindbeiBeobachtungder vorgeschriebenen

SicherungsmaßregelndieTagenichteinzurechnen,währenddereneinausländischesKraftfahrzeug
nachweislichsichzum ZweckederAusbesserungin einerinländischenGewerbeanstaltbefunden
hat oder auf einer öffentlichenAusstellung im Inland zur Schau gestelltwordenist. Der
Tag der Aufnahmein die Gewerbeanstaltoderin die Ausstellungund derTag desRück=
empfangessindals Tage inländischenAufenthaltsanzusehen,wenn an diesemTage eine
steuerpflichtigeBenutzungdes Fahrzeugsstattgefundenhat.
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(2) Als einesolcheist die Fahrt von derGrenzezurGewerbeanstaltoderAusstellung
und die Rückfahrtnicht anzusehen,wenn sie vomFührer allein unternommenwird und
lediglichdemZweckedient, das Fahrzeugder GewerbeanstaltoderAusstellungzuzuführen
odervon dort aus überdie Grenzezurückzufahren.

(3) Falls sichdas Fahrzeug nachweislichnur zu den in Abs. 1, 2 bezeichnetenZwecken
im Inland befindet,tritt eineSteuerpflichtnichtein.

(4) Überdie vorzuschreibendenSicherungsmaßnahmentrifft die für dieGrenzeingangs=
stellezuständigeobersteLandesfinanzbehördeund, wenndas Kraftfahrzeugsich bereits im
Inland befundenhat, die obersteLandesfinanzbehördeBestimmung,in derenVerwaltungs=
bereichedie Gewerbeanstaltoderder Ausstellungsortliegt. Es kann insbesondereangeordnet
werden,daß für denFall des EingangesunterBenutzungder Triebkraftdes Fahrzeugs
der Eintritt in das Reichsgebietvon der Hinterlegungdes Abgabebetragsabhängigge=
machtwird.

Besondere Fälle.

§ 137.
Soll ein im Inland erworbenes,zum Verkehrnochnicht zugelassenesKraftfahrzeug

mit eigenerTriebkraftin das Ausland zumdauerndenVerbleib verbrachtwerden,so ist
die AnmeldungschriftlichnachMuster 19 bei der nächstenzur Erteilungvon Erlaubnis=
kartenfür KraftfahrzeugeausländischerBesitzerzuständigenSteuerstelleim Innern anzu=
bringen. Die Anmeldungkannmit demnach§ 14 der Verordnungvom21. April 1910
erforderlichenAntrag bei der zuständigenhöherenVerwaltungsbehördeeingereichtwerden.
Die Erlaubniskarte(§ 131) wird gleichzeitigmit der durchdie Steuerstelleerfolgenden
polizeilichenKennzeichnungdes Fahrzeugserteilt.

§ 138.
(1) WerdenKraftfahrzeugesolcherPersonen,die ihren Wohnsitzoder dauernden

Aufenthalt im Reichsgebietehaben,mit eigenerTriebkraft aus demAusland zum dauernden
Verbleibin das Inland eingeführt,so hat zunächsteine vorläufigeAnmeldungdes Fahr=
zeugsbei der Grenzgollstellezu erfolgen. Die Bestimmungenim § 134 Abs. 1, Satz 3
und 4 findenAnwendung.

(2) Die endgültigeAnmeldungdes Kraftfahrzeugsund die Lösungder Inlandskarte
findetbei der für denWohnortdesEigenbesitzerszuständigenSteuerstelleim Innern statt.
Die AusstellungeinerErlaubniskartekannnur in der Art erfolgen,daß der Anfangder
Gültigkeitsdauervon demTage des Grenzübertrittsan gerechnetwird. Das Verfahren
richtetsichnachdenBestimmungenin den§§ 111 bis 114. Von derAushändigungder
Inlandskarteist dieGrenzzollstellein Kenntniszu setzen,woraufdiesedieSicherheitzurückgibt.
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VII. Vergütungen.
Zur Tarifnummer 9 und zu den 8§8§66 bis 69 des Gesetzes.

* 139.
Die Verpflichtungzur Entrichtungder in der Tarifnummer9 bezeichnetenAbgube1.Formder

wirderfülltdurchZahlungdesAbgabebetragsandiezuständigeSteuerstellebeiEinreichungFebohen.
derim § 140 bezeichnetenAufstellung. Zuständigist dieSteuerstelle,in derenBezirkedie
Gesellschaftihren Sitz hat. ·

8 140.
(1) Überdie von Aktiengesellschaften,Kommanditgesellschaftenauf Aktien undGesell=2.Aufstellung

schaftenmit beschränkterHaftunggewährtenVergütungenderin Tarifnummer9 bezeichneten—
Art ist bei Aufstellungder Jahresbilanz eine besondereAufstellungnachdemMuster 24
anzufertigenund spätestensam 10. Tage nach der Genehmigungder Jahresbilanzdurch r
dieGeneralversammlung,bei Gesellschaftenmit beschränkterHaftung spätestensam 10. Tage
nachder Feststellungder Jahresbilanzdurchdie Gesellschafterder zuständigenSteuerstelle
in doppelterAusfertigungeinzureichen.Sind VergütungenirgendwelcherArt nichtgewährt
worden,so ist eineFehlanzeigezu erstatten.

(2) Die Einreichunghat bei AktiengesellschaftendurchdenVorstand,bei Kommandit=
gesellschaftenauf Aktien durch die persönlichhaftendenGesellschafter,bei Gesellschaftenmit
beschränkterHaftungdurchdie Geschäftsführerzu erfolgen.

(3) Die Aufstellungist am Schlussevon den zu ihrer Einreichungverpflichteten
Personenunter der Versicherungder Richtigkeitund Vollständigkeitder darin gemachten
Angabenzu unterschreiben.

« 8 141.

Die Aufftellunghat denZeitraumdesGeschäftsjahrszu umfassen,für welchesdie
Jahresbilanzaufgestelltist. Sie hat mithin, soweitdie Vergütungenin einemAnteil am
Jahresgewinnebestehen,die aus der VerteilungdesJahresgewinnsdiesesGeschäftsjahrs
sließendenVergütungenund die übrigenVergütungeninsoweitzu umfassen,als sie im
LaufediesesGeschäftsjahrsgezahltwordensind.

8 142.
Vergütungen,welche nicht in baremGelde oder in kurshabendenWertpapierenbestehen,3.Wertangabe.

sindin Geld zu veranschlagenund zu dem veranschlagtenBetrag unterErläuterungdes
Sachverhalts,insbesondereunter Angabe der Schätzungsgrundlagen,in die Aufstellung
einzusetzen.
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8 143.
4.Festsetzung (1) Die Steuerstelleprüft die Aufstellungund stellt, wenn eineStempelabgabezu
zund erhebenist, denStempelbetragfestund vereinnahmtihn. Ist dieAufstellungsteuerfrei,
Abgabe.weil die Summe der sämtlichenan die MitgliederdesAufsichtsratsgeleistetenVergütungen
nrreicht mehrals 5000 Mark ausmacht,so ist dies in der Ausstellungzu bestätigen.

(2) Der Stererstellesind die zur Prüfung der AufstellungerforderlichenUnterlagen
(Statuten,Jahresbilanz, Geschäftsberichte,Generalversammlungsprotokolleusw.) auf Ver=
langenvorzulegen.

(3) Eine mit Feststellungs=undEmpfangsbekenntnisoderBefreiungsvermerkversehene
Ausfertigungder Aufstellungist zurückzugeben.Die zweiteAusfertigungwird Beleg zum
Anmeldungsbuche.

§ 144.

5.über= (1) Der rechtzeitigeEingangderAufstellungenist von derSteuerstelledurcheineListe
wachungslistenachdemMuster25 zu überwachen.In dieseListe sind sämtlicheAktiengesellschaften,
—“'se Kommanditgesellschaftenauf Aktienund Gesellschaftenmit beschränkterHaftung aufzunehmen,

die imBezirkederSteuerstelleihrenSitz haben.Zweigniederlassungensindnichteinzutragen.
(2) In welcherWeisedie Steuerstellevon den in ihremBezirkebestehendenGesell=

schaftenKenntnis erhält,ist von der Landesregierungzu bestimmen.
(3) Ist binnensechsMonatennachAbschlußdes Geschäftsjahrseiner der im Ver=

zeichniseingetragenenGesellschaftenbei der SteuerstelleeineAufstellungnicht eingegangen,
so hat diesedie Gesellschaftzur Einreichungder Aufstellungaufzufordern.

VIII. Schecks.
Zur Tarifnummer 10 und zu den §§ 70 bis 77 des Gesetzes.

8 146.

1.Abstempe= Ein VerkaufamtlichgestempelterVordruckezu Schecksoderden ihnengleichgestellten
lung von ·
Vordrucken.Quittungen finden nicht statt.

8 146.

(1) Auf Antrag werdenVordruckeder im § 145 bezeichnetenArt gegenEntrichtung
der Abgabeamtlichmit demReichsstempelversehen.

(2) Die Vordruckesind lose und nicht gerollt unterEinzahlungdesSteuerbetrags
einer zur Abstempelungvon inländischenWertpapierenbefugtenSteuerstelle(§ 1) mit einer
doppeltausgefertigtenAnmeldungnachMuster 12 zur Abstempelungvorzulegen.
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(3) Zu Büchern(Blöcken)vereinigteVordruckesindzur amtlichenAbstempelungauch
ohneLösungder Verbindungzuzulassen,wenn die AbstempelungnachdemErmessender
Steuerstellemit derenGerätschaftenohnebesondereSchwierigkeitenoderunverhältnismäßigen
Zeitaufwandausführbarist.

(4) NachPrüfung der Anmeldungsetztdie SteuerstelledenAbgabebetragfest, zieht
ihnein,stempeltdie Vordruckeauf derVorderseitedurchAufdrückendes im § 70 Abs.1
beschriebenenReichsstempelsmit der Umschrift „VERSTEUERT “ ab und gibt sie dem
Anmeldernebsteinermit Empfangsbekenntniszu versehendenAusfertigungder Anmeldung
zuück. Den Rückempfangder abgestempeltenVordruckehat der Anmelderin Spalte 9
derbeider SteuerstelleverbleibendenAusfertigungder Anmeldunganzuerkennen.

(5) Kann die Abstempelungam Tage der EinzahlungderAbgabenichtmehrbewirkt
oderbeendetwerden,so ist denBestimmungendes § 4 Abs. 3 bis 5 entsprechendzu
verfahren.

§ 147.

(1) Auf Antrag und aufKostendesSteuerpflichtigenwird derAufdruckdes im § 70
bezeichnetenReichsstempelsauf dieVordruckedurchdieReichsdruckereibewirkt.Hierbeifinden
dieVorschriftendes § 49 mit folgenderMaßgabeentsprechendeAnwendung.Die Vordrucke
sindeinzeln,streifen=oderbogenweisein einerStückzahlvonmindestenstausendVordrucken
einzureichen.Es ist erwünscht,daß die Vorlegungder Vordruckezur Abstempelungvor
Aufdruckder Nummerbezeichnungder Stückeerfolgt. Werdendie Vordruckenumeriertvor=
gelegt,so dürfen wenigstensdie überschüssigenStücke für Abgängebei der Abstempelung
eineNummerbezeichnungnichttragen. Die zumErsatzeder bei derAbstempelungverdorbenen
VordruckeabgestempeltenVordruckemit denausgefallenenNummernbedruckenzu lassen,ist
Sachedes Antragstellers.Die verdorbenenVordruckewerdennach slochung desReichs=
stempelsmit zurückgegeben.

(2) Die Bestimmungdes§ 34 Absl.2 ist auf die Abstempelungvon Vordruckenzu
Schecksund denihnengleichgestelltenQuittungendurchzuverlässigePrivatdruckereien,welche
sichmit der HerstellungderartigerVordruckebefassen,entsprechendanzuwenden.

* 148.
Für die Entrichtungder Abgabezu nichtgestempeltenSchecksundQuittungenwerden2.Marken=

Stempelmarkenzum Preisedes Steuerbetragsvon 10 Pf. zumVerkaufegestellt. verwendung.

9 149. 3. Beschrei=

Die Scheckstempelmarkeist 25½mm hochund22mmbreit. Sie istin grünerFarbeStungder!
aufWasserzeichenpapiergedruckt.Innerhalb einesmit weißenVerzierungenauf farbigem marte.
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GrundeversehenenRändchensträgt die Marke im oberenTeile auf einemnachunten zu
ausgeschweistenfarbigen Schilde in weißerSchrift die WorteDEUTSCHES REICH.
In derMitte derMarke ist die Wertbezeichnung10 PF. in kräftigerfarbigerSchrift auf
einemlänglichrunden,querliegendenund mit zarten,hellenLinienbedecktenFeldeangebracht.
DiesesFeld wird obenund untenbogenförmigvonweißenBändernumfaßt. Auf dem
oberenBande stehtin farbigerSchrift8CHECK-, auf demunterenSTEMPEL. Darunter
ist der Fuß des Schildes sichtbar.Der übrigeRaum derMarke ist durchzartesRanken=
werkausgefüllt. "

8 150.

(1) Die Stempelmarkeist bei Schecksauf derVorder=oderRückseite,beiQuittungen
auf der das EmpfangsbekenntnisenthaltendenSeite an einerbeliebigenStelle aufzukleben
und durchÜberschreibenmit Tinte zu entwerten.

(2) Die Entwertungmuß entwederin derWeisegeschehen,daßdieSchriftoderUnter=
schriftderUrkundeüberdie Marke von einemRande zum entgegengesetztenRande hinweg=
geführtwird, oderdadurch,daß Tag, Monat und Jahr der VerwendungderMarke auf
dieserniedergeschriebenwerden.In letzteremFalle ist es gestattet,demEntwertungsvermerke
die Firma oderdenNamendes Verwendendenganzoderteilweisehinzuzufügen.Die auf
die Marke gesetztenSchriftzeichenmüssen leserlich sein und dürfen keinerleiAuskratzung,
Durchstreichungoder berschreibungaufweisen.Allgemeinüblicheund verständlicheAb=
kürzungensind zulässig.

(8) Die EntwertungdurchEintragungdes Tages der Entwertungkann ganz oder
teilweisemit der SchreibmaschineoderdurchStempelaufdruckhergestelltwerden;der Ent=
wertungsvermerkmuß alsdannin seinemganzenUmfang(Monatsbezeichnung,Tages=und
Jahreszahl)auf die Stempelmarkeselbstgesetztwerden.

* 151.
Ist statt der Scheckstempelmarke(§ 148) eine ungebrauchtegültigedeutscheWechsel=

stempelmarkeverwendetworden,so ist der Stempelnichtnochmalseinzuziehen,auchein
Strafverfahrennichteinzuleiten. .

IX. Grundstücksübertragungen.
Zur Tarifnummer 11 und zu den §§ 80 bis 85 des Gesetzes.

152.

(1) Die VerpflichtungzurEntrichtungder in derTarifnummer11 bezeichnetenAbgabe
wird erfüllt durchVerwendungvon Stempelzeichen,derenEntwertung
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a) bei den von BehördenoderBeamten aufgenommenenVerhandlungenund Be=
urkundungendurchdiese,

b) in denübrigenFällen (beiprivatschriftlichenundimAuslanderrichtetenUrkunden)
durcheinezuständigeSteuerstelle

zu erfolgenhat.
(2) Die Landesregierungkann im Einverständnissemit dem Reichskanzler(Reichs=

schatzamt)anordnen,daß die AbgabenichtdurchVerwendungvon Stempelzeichen,sondern
im Wegeder Barzahlungerhobenwird.

(3) Die Landesregierungkann im Einverständnissemit demReichskanzler(Reichs=
schatzamt)anordnen,daß die Abgabe,welchevon gerichtlichenUrkundensowievon denden
GerichtenvorgelegtenaußergerichtlichenUrkundenzuerhebenist, nachdenfürGerichtsgebühren
geltendenVerschrifteneingezogenwird.

(4) Zu denBeamtenim Sinne desAbschnittsIX gehörenauchdie Notare.

* 153.
Zur EntrichtungderAbgabewerdenStempelmarken(Grundstücksstempelmarken)und

Stempelbogenzum Preise des darauf angegebenenSteuerbetragsdurch die Steuerstellen
ausgegeben.

154.

(1) Die Grundstücksstempelmarkendürfennur beiAbgabebeträgenbis zu 1000 Mark
einschließlichverwendetwerden.

(2) Sie lautenüberWertbeträgevon 10, 20, 40, 50 Pfennig, 1, 1½ 2, 2½
3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100, 200, 300, 400 und 500 Mark.

(3) Die Grundstücksstempelmarkenbestehenaus drei in Bild und Druckausführung
voneinanderverschiedenenGruppen.

(4) Die MarkendererstenGruppeumfassendieWertevon10 bis50 Pfennig,sindin ein=
farbigemBuchdruckausgeführtundhabenfolgendeFarbentönungen:10 Pfennigrot,20 Pfennig
blau,40 Pfennigolive,50 Pfennigbraun. Sie sindeinschließlichdergezähntenweißenRänder
38, mm hochund 30 mm breit. Das MittelfeldzeigtaufgetöntemGrundeeinennachrechts
blickendenweiblichenIdealkopfin Seitenansichtmit einemEichenkranzimHaar. In demoberen
NendebefindetsichdieInschrift„DEUTSCHES REITCH“hellaufdunklemGrunde.Zu beiden
Seitenwird dasMittelfeld durchleichtgeschweifteLeistenbegrenzt,dieim oberenTeiledunkle
Ornamenteauf weißemGrunde, im unterenTeile die Wertzifferauf punktiertemGrunde
tragen.Darnnter folgt in der ganzenBreite der Marke ein leichtguillochiertesFeld, an
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das sich als untereBegrenzungdas Wort „CRUNDSTUCKSSTEMPEL“, bunkel auf
hellemGrunde,anschließt.

(5) Die Markender zweitenGruppeumfassendieWertevon 1 bis 5 Mark, sind in
zweifarbigemBuchdruckausgeführtund unterscheidensichdurchfolgendeFarbentönungen:
1 Mark braun,1½⅛Mark grün, 2 Mark violett,2½ Mark rot, 3 Mark blau, 4 Mark
graugrün,5 Mark silbergrau.Sie sind ebenfalls38, mm hochund 30 mm breit. Das
Mittelfeld zeigt das Brustbild einer mit KaiserkroneundEichenkranzgeschmücktenGermania
in Vollansichtauf dunklemGrunde. Hinter demKopfewird ein fliegenderAdler sichtbar.
Der obereRand trägt die Inschrift „DEUTSCHES REICH“ hell auf dunklemGrunde.
In denunterenbeidenEckendesMittelfeldesbefindensichzweiquadratischeFelder mit der
Wertziffer,welchedunkelauf hell punktiertemGrundesteht.ZwischendiesenbeidenFeldern
ist dasWort „MARK“ in heller Schrift auf dunklemGrunde als schmalesBand angebracht.
Darunter folgt in der ganzenBreite der Marke ein leichtguillochiertesFeld, an das sich
als untereBegrenzungdasWort „CRUNDSTUCKSSTEMPEL“, bunkelaufhellemGrunde,
anschließt.Die Marken sindauf denbeidenLängsseitenmit einerfeinenEinfassungversehen.

(6) Die Markender drittenGruppeumfassendie Wertevon10 bis 500 Mark, sind
in Kupferdruckausgeführtund habenfolgendeFarbentönungen:10 Mark rot, 15 Mark
blau,20 Mark braun,25 Mark gelbbraun,50 Mark grün,100 Mark rotviolett,200 Mark
rot, 300 Mark blau, 400 Mark braun,500 Mark blauviolett.Sie sind einschließlichder
gezähntenweißenRänderetwa50 mm hochund 30 mm breit. Das Mittelfeld zeigt in
ovalemRahmenauf dunklemGrundedasBrustbildeinernachlinksblickenden,mitKaiserkrone
und EichenkranzgeschmücktenGermania in Seitenansicht.Der Raum nebendem ovalen
Rahmen ist mit Eichenlaubgefüllt. Der obereRand trägt die Inschrift „DEUTSCHES
REICH“ hell auf dunklemGrunde. Zu beidenSeiten unterhalbdes Rahmens,zum Teil
in das Oval hineinragend,befindensichzwei rechteckigeFelder mit der dunklenWertziffer
auf hellemGrunde. Dazwischenist das Wort „MARK“, hell auf dunklemGrunde, an=
gebracht.Darunter folgt in der ganzenBreite der Marke ein leichtguillochiertesFeld, an
das sichals untereBegrenzungdas Wort „CRUNDSTUCGKSSTEMPEL4“, bunkelauf
hellemGrunde,anschließt. ·

§155.
(1) ÜberAbgabebeträgevon mehrals 1000 Mark werdenStempelbogenausgefertigt.

Die Ausfertigungist schriftlichbei einerzuständigenSteuerstellezu beantragen.Der Antrag
hat denWertbetragin Buchstabenzu enthalten.

(2) Die StempelbogentragendenVordruck:
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Vr. —

Guͤltig uͤber M — pf. Stempel
buchstäblich:

(Drt, Tag, Monat. ......»...........
Jahr in Buchstaben)

(Ausgabestelle) . . ..«............. .,,.... .......»,...« .

(Unterschriften)

(3) Die BogengrößedesStempelpapiersbeträgt21:33 cm (Reichsformat).Auf der
erstenSeite desBogensbefindetsichlinks obenein runderStempelvon 32 mm Durch=
messermit einemnachlinksblickenden,mit KaiserkroneundEichenlaubgeschmücktenGermaniakopf
in Seitenansichtauf dunklemGrunde. Darüber stehendieWorte„DEUTSCHES REICH“
und darunterdas Wort „GCRUNDSTUGEKSSTEMNPEL“. Stempelund Schrift sindin
Buchdruck in schwarzerFarbe auf bräunlich guillochiertemUntergrundegedruckt.Unter diesem
ist ein Trockenstempelin runderForm mit 35 mm Durchmesserangebracht,denReichsadler
mit Perlrand auf weißemGrunde darstellend.Rechtsvon beidenStempelnbefindet sich
der Vordruck auf bräunlich guillochiertemGrunde.

(4) NachEinzahlungdesWertbetragsist derVordruckvomerstenKassenbeamtenaus=
zufüllenund gegenzuzeichnenund, nachEintragungderNummer desKontrollbuchsgemäß
§ 204, vomAmtsvorstandunterBeidrückungdesAmtssiegelszu unterzeichnen.

(5) Die ÜbersendungdesStempelbogensgeschiehtaufKostendesAntragstellers.Wird
die Ausfertigungbei einerunzuständigenSteuerstellebeantragt,so hat diesedenAntragan
die nächstezuständigeSteuerstellezur Erledigungweiterzugeben.

* 156. .
(1) Die Stempelzeichensind zurUrschriftzu verwenden.Auf jederAusfertigungoder3. Allgemeine

Abschriftder Urkundeist von der zur Entwertungder StempelzeichenverpflichtetenStellesorschriien
durcheigenhändigeUnterschriftzubescheinigen,welcherStempelbetragzurUrschriftverwendetist.wendungvon

(2) Läßt sich der erforderlicheStempelbetragnicht ohneweiteresaus der Urkunde Stempel=
berechnen,so ist mit der KostenberechnungeinekurzeStempelberechnungzu verbinden. zeichen.
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8 167.
4.Verwen⸗ (1) Die Marken sind tunlichstauf der erstenSeite aufzukleben.Sie müssenmit
cungu der ganzenRückseiteauf derUnterlagehaften und dürfen die Schrift nicht verdecken.
vonStempel=ZwischenmehrerenMarken muß ein so großerZwischenraumgelassenwerden, daß der
marken.Name des entwertendenBeamten seitwärtsauf das Papier übergreifenkann; bei unter=

a)DurchBe=einanderaufgeklebtenMarkenmuß derZwischenraumso großsein,daß derStempelabdruck
bördeno auf derunterenMarkedieobereMarkenichtberührt.

(2) In jeder einzelnenMarke muß der Tag der Verwendung,und zwar der Tag
und das Jahr mit arabischenZiffern, der Monat mit Buchstabenund ferner dieGeschäfts=
nummeroderdie Nummer des NotariatsregistersohnejedeAuskratzung,Durchstreichung
oderUberschreibungin demhierzubestimmtenhellenFelde im unterenTeile der Marke
niedergeschriebenwerden. Darüber sindderOrt der Verwendungund derName des ent=
wertendenBeamten dergestalteigenhändigniederzuschreiben,daß der Vermerk auf das die
Marke umgebendePapier nachbeidenSeiten übergreift.Allgemeinüblicheund verständliche
AbkürzungenderMonatsbezeichnungsowie die Weglassungder beidenerstenZahlen der
Jahresbezeichnungsind zulässig(z. B. statt 10. Januar 1912: 10. Jan. 12.).

(3) Außerdemhabendie ein Amtssiegelführenden
Behördenund Beamten jede einzelneMarke mit einem
mit schwarzerStempelfarbeherzustellendenAbdruckdes
Amtsstempelsdergestaltzu versehen,daß der Abdruckden
oberenmit demEntwertungsvermerkenicht versehenenTeil
derMarke bedecktund auf dasumgebendePapierübergreift.
Zur VeranschaulichungdientnebenstehendesBeispiel:

b) Durchdie (4) Die Steuerstellenhabendie Stempelmarkenohne
Steuerstelen.Zwischenräumenebenoderuntereinanderaufzukleben.Auf jedereinzelnenMarkeist der

amtlicheSchwarzstempelmehrmalsso abzudrucken,daß die AbdruckedengrößerenTeil der
einzelnenMarke bedeckenund auf das umgebendePapier obenund seitwärtsübergreifen.
Die Stempelabdruckemüssendeutlichund erkennbarseinund besondersdieBezeichnungund
denOrt der Amtsstelleklar ersehenlassen.

(5). Außerdemhabendie Steuerstellenauf jederUrkundemit Amtsstempel,Datum
(derMonat in Buchstaben)undUnterschriftzu vermerken,welcherStempelbetragin Marken
entwertetworden ist.

c)Ergänzende (6) Im Einverständnissemit demReichskanzler(Reichsschatzamt)könnendie Landes=
Be. regierungenzur Sicherungder ordnungsmäßigenVerwendungderStempelzeichenergänzendestimmungen «

derLandes.Bestimmungenerlassen.
regierungen.
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§ 158.
Die Stempelbogensindmit den zu versteuerndenUrkundendurchZusammenheftenund5.Verwendung

EinsiegelnderFadenendenin derWeisezu verbinden,wiediesbeiderBesiegelunggericht=warn
licherUrkundengeschieht.Ferner sind die Stempelbogenmit einemEntwertungsvermerkeStempel=
zuversehen,der die BezeichnungdesbeurkundetenGeschäfts,denTag derUrkundesowie bogen.
die Namender Urkundenausstellerenthält,z. B.:

Entwertetzudemam1. Oktober1912zwischendem

und denn. zu
geschlossenenKaufvertragüberdas Grundstück

Berlin, den8. Oktobereintausendneunhundertzwölf.
Amtsstelle.

Amtsstempel. Unterschrift.

* 159.
(1) Sofern eineVerwendungvon Stempelzeichennichtstattfindet,ist der Betrag der6.Erhebung

AbgabeundderenEntrichtungvondenzur FestsetzungundEntgegennahmederSteuern Abgabe
zuständigenBehördenund Beamtenauf derUrschriftund auf eineretwaigenAbschriftoderwerdungvon
Ausfertigungder Urkundezu bescheinigen.Die Bescheinigungist mit Orts= und Zeit= Stempel=
angabezu versehenund unterschriftlichzu vollziehen. zeichen.

(2) Im Falle der Einziehungder Abgabemit den Gerichtskostenkann durchdien Siemhel,
Landesregierungnachgelassenwerden,daß der angesetzteBetrag auf derUrschrift,Abschrift vermerk.
oderAusfertigungderUrkundenur vermerktwird.

(3) Läßt sich der erforderlicheAbgabebetragnicht ohneweiteresaus derUrkunde
berechnen,so ist mit der Bescheinigungodermit derKostenberechnungeine kurzeStempel=
berechnungzu verbinden.

§ 160.
(1) Im Falle des § 159 Abs. 1 habendieBehördenundBeamtendiebei ihnenb) Einziehung

innerhalbeinesMonats eingegangenenStempelbeträgebis zum 10. des folgendenMonatsvrehgebebe
an eine von derLandesregierungzu bestimmendeSteuerstelleabzuführenund durchbesondereurunden.
Nachweisungvon denjenigenVerhandlungenund BeurkundungenMitteilung zu machen,
auf die sichdie abzuführendenBeträgebeziehen.Sind in einemMonat keineAbgabe=
beträgeabzuführen,so habendie Gerichteund Notare die Steuerstellehiervonzu benach=
richtigen.

40
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(2) Die Nachweisungensind in doppelterAusfertigungeinzureichenund mit der Be=
ies scheinigungderVollständigkeitundRichtigkeitzu versehen.Für siedienendieMuster26, 27.

M— (3) Die Steuerstelleprüft die Nachweisung,vereinnahmtden Steuerbetrag, nimmt
die eineAusfertigungoderdie Fehlanzeigeals Beleg zum Anmeldungsbuchund sendetdie
andere— mit Empfangsbestätigungund AngabederBuchungsnummerversehen— zurück.

(4) Die Landesregierungkann im Einverständnissemit dem Reichskanzler(Reichs=
schatzamt)für die Nachweisungund Ablieferungdes Stempels abweichendeVorschriften
treffen,insbesondereanordnen,daß die für die Landesabgabevon Grundstücksübertragungen
geltendenBestimmungenzur Anwendunggelangen.

) Einziehung (5) Im Falle der EinziehungderAbgabemit denGerichtskostenkanndieAbführung
zmirnden.der bis zum MonatsschlußeingegangenenStempelbeträgemittels einer von der Landes=

regierungvorzuschreibendenBenachrichtigungerfolgen;die Steuerstellevereinnahmtalsdannkosten.
denMonatsgesamtbetrag(einschließlichdes Betrags, für denBelegeüberErstattungenstatt
barenGeldesabgeliefertwerden,)nachEintragungin das Anmeldungsbuchund nach Be=
stätigungdesEmpfangesund nimmt die Benachrichtigungoderdie Fehlanzeigeals Beleg
zumAnmeldungsbuche.

8 161.

7.Ver= (1) Auf die VersteuerungprivatschriftlicherUrkundenfindendie §§ 152 bis 160
senfrungur entsprechendeAnwendung. Sind Stempelzeichennicht zu verwendenund hat die Ent=
undimAus-richtungder Steuer unmittelbaran eine zuständigeSteuerstellezu erfolgen,so ist dieser
landerrichteterdie steuerpflichtigeUrkundein Urschriftund Abschriftvorzulegen.Die Abschriftkann sich
Urkunden.auf denfür dieBesteuerungwesentlichenTeil derUrkundebeschränken.NachFestsetzung

und Einzahlungdes Abgabebetragswird die Urschrift— mit dem im § 159 Absl.1
vorgeschriebenenStempelverwendungsvermerkeversehen— zurückgegebenund die Abschrift
als Beleg zumAnmeldungsbuchegenommen.

(2) Ist der steuerpflichtigeRechtsvorgangim Ausland beurkundet,so ist die Ver=
steuerungbinnenzweierWochennachdemZeitpunktzu bewirken,in welchemdie Urkunde
in das Inland gelangtist.

8 162.
8.Feststellung (1) Ist die Grundstücksübertragungvon der Abgabebefreit,so ist dies unterHin=
berSleuer=weis auf die gesetzlichenVorschriften, durch welchedie Steuerfreiheit bedingt ist, auf der

uurschrift,Abschrift,Ausfertigungusw.derUrkundeersichtlichzumachen.DerVermerk
ist mit Orts= und Zeitangabe sowiemit dem Amtsstempelzu versehenund unterschriftlich
zu vollziehen.

(2) Außerdem sind die für die SteuerfreiheitmaßgebendenTatumständeund, sofern
die Befreiungsvorschriftenam Schlusseder Tarifnummer11 in Frage kommen,derAntrag
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auf Befreiungvon der Abgabein die Verhandlungaufzunehmen.Von derErhebungder
Abgabe ist nur abzusehen,wenn die Voraussetzungender Steuerfreiheitüberzeugend
dargetansind.

(3) Der Antrag auf Befreiungund die Bescheinigungder ihm zugrundeliegenden
Tatsachenkönnenbis zur Entrichtungder Abgabenachgeholtwerden. DieseSchriftstücke
sindtunlichstbei denAktenaufzubewahren.NachdiesemZeitpunktist der Steuerpflichtige
auf den Erstattungswegzu verweisen.

8 163.

(1) Wird dieEntgegennahmederAuflassungoderdieEintragungdesneuenEigen-9.Sicher-
tümers im Grundbuchvon einer vorgängigenSicherheitsleistungfür den Abgabebetragsellunun
abhängiggemacht(§ 85 Abs.3 des Gesetzes),so bestimmtdas Grundbuchamtdie Höheversteuerung.
der Sicherheitund veranlaßtdas Weiterewegender Sicherstellung.Ist eine stempel=
pflichtige,nicht oder nicht hinreichendversteuerteUrkundevorgelegt, so ist sie unter Angabe
der etwa gefordertenund geleistetenSicherheitder Steuerstelledes Bezirkeszu übersenden,
die den Abgabebetrageinzieht,die Stempelzeichenentwertetoder die Barentrichtungder
Abgabe auf der Urkundevermerktund die UrkundesodanndemGrundbuchamtewieder
zugehenläßt, das wegenRückgabeder zur Deckungdes Abgabebetragsnichterforderlich
odernichtverwendbargewesenenSicherheitdas Weitereveranlaßt. -

(2) Die Bestimmungdes§ 152 Abs.3, wonachbei gerichtlichenoderdenGerichten
vorgelegtenaußergerichtlichenUrkundendie Abgabemit denGerichtskosteneingezogenwerden
kann, bleibtunberührt.

§ 164.
(1) Wird die AbgabenichtinnerhalbdergesetzlichenFrist entrichtet,soistdiezwangs=10.Zwangs=

weiseEinziehungder Steuergemäß§ 85 Abs.2 desGesetzeszu veranlassen.Soweit eis Eun
die Abgabe durch Verwendung von Stempelzeichenzu entrichtenist, habenBehördenund Steuer.
Beamte,die zur zwangsweisenEinziehungvon Geldernnichtbefugtsind, denAntrag auf
zwangsweiseEinziehungdes Stempels für jedensteuerpflichtigenRechtsvorgangbesonders
der Steuerstelleihres Bezirkeseinzureichen.In demAntrag sind, falls nichteineAbschrift
der Urkunde beigefügtwird, außer dem HauptschuldnersämtlichePersonen zu benennen,
denennach dem Gesetzedie Zahlung der Abgabeobliegt. BeigetriebeneStempelbeträgehat
die Steuerstelleder ersuchendenAmtsstelleoderdemNotar in entwertetenStempelzeichen
zu übersenden,die der zu versteuerndenUrkundeanzuheftensind.

(2) Bei Barentrichtungder Abgabeist der Antrag auf zwangsweiseEinziehung,für
jedensteuerpflichtigenRechtsvorgangbesonders,unterBenutzungder Muster 26, 27 in
doppelterAusfertigungder Steuerstelleeinzureichen,die alsdanndasWeitereveranlaßtund
die eineAusfertigungals Beleg zum Anmeldungsbuchenimmt, die andere— mit Em=

« 40*

Gocgle



212

pfangsbestätigungoderNiederschlagungsbescheinigungversehen— zurückgibt.Die Landes=
regierungkann im Einverständnissemit demReichskanzler(Reichsschatzamt)für die Über=
weisungzur zwangsweisenEinziehungabweichendeVorschriftentreffen,insbesondereanordnen,
daß die für die Landesabgabevon GrundstücksübertragungengeltendenBestimmungenan=
zuwendensind.

(3) Wird die Uneinziehbarkeitder Abgabedurch fruchtloseZwangsvollstreckungfest=
gestellt,und erscheintein vertretbaresVerschuldeneinesBeamtenausgeschlossen,so sind die
Direktivbehördenbefugt,die Abgabeniederzuschlagen.Die Niederschlagungist von der nach
§ 152 zur VersteuerungzuständigenStelle unterVorlegung der erforderlichenNachweise
zu beantragen.

Zum § 87 des Gesetzes.
§ 165. -

11.Ermitte= (1) Die Behördenund Beamtensind verpflichtet,in allen Fällen, in denensichder
lunn,ae Preis oderWert des Gegenstandesnichtaus den mit denParteien ausgenommenenVer=

pflichtigenBe,handlungenvonselbstergibt,dieParteiendarüberzu vernehmenund dieErklärungenin
trags(Preisdie Verhandlungaufzunehmensowiedie sonstzur Beurteilungder Höhedes Stempelser=
undWert)forderlichenAngabenzubeschaffen.

(2) Habendie BehördenoderBeamtenBedenkengegendie Richtigkeitder für die
Preis=oderWertbemessunggemachtenAngaben,bleibt insbesondereder als Kaufpreis beur=
kundeteBetrag erheblichhinterdemWerte des Gegenstandeszurück,so habensie der im
§ 167 Abs. 1 bezeichnetenStelle unterÜbersendungeinerAusfertigungderVerhandlung
zur VeranlassungdesWeiterenMitteilung zu machen. «

(3)JstineinetUrkundedieÜbertragungvonunbeweglichenundanderenGegen-
ständenohneAngabederEinzelpreifeoder-werteverabredet,sosinddieseaufderurkunde
zu vermerken,soferndies von einemder Ausstellerverlangtwird und die Frist zur
Entrichtungder Abgabe(§ 83 des Gesetzes)nochnicht abgelaufenist. Andernfalls wird
derGesamtpreisoder=wertder Berechnungder Abgabe zugrundegelegt,unbeschadetdes
Rechtesdes Steuerpflichtigenauf Erstattungdes überhobenenBetrags.

* 166.
Die Landesregierungenkönnenim Einverständnissemit demReichskanzler(Reichs=

schatzamt)bestimmen,ob und inwieweitin denjenigenFällen, in denendieVersteuerung
nachdemWertedesGegenstandeszu erfolgenhat, für die Ermittelung desWertes die
landesgesetzlichenVorschriften auch hinsichtlich der ReichsabgabeAnwendung finden sollen.
Ebensobleibt ihnen vorbehalten,wegeneiner allgemeinenNachprüfungdes Wertes der
veräußertenGegenständeBestimmungzu treffen.
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§ 167.
(1) Bestimmtsichder Preis oderWertdes GegenstandesnachdemEintritt späterer12.Aussetzung

Ereignisseoderläßt er sichzur Zeit derBeurkundungaus einemanderenGrundeauchnurI—isp
annäherndnichtbemessen,so habendie BehördenundBeamten,falls siees nichtvorziehen,
die nächträglicheVersteuerungselbständigohneMitwirkung der Steuerstellenvorzunehmen,
innerhalbder Frist zur EntrichtungderAbgabe(§ 83 desGesetzes)der Steuerstelledes
BezirkesodernachBestimmungder oberstenLandesfinanzbehördeeiner anderenAmtsstelle
unter Mitteilung einerAusfertigungder Verhandlungvon demSachverhalteKenntnis zu
geben. Die ÜberweisungdesÜberwachungsfallsist von derüberweisendenStelle auf der
Urschriftzu vermerken.

(2) Die überwachendeStelle trägt denFall nachPrüfung des Sachverhaltsin eine
ÜberwachungslistenachMuster 28 ein. Sie bescheinigtder überweisendenStelle denEin=Wie s
gang derÜberweisungunterMitteilung der Nummerin derÜberwachungslisteundveranlaßt «
dasWeitetewegptderllbetwachungundderfpäterenEinzithngdesAbgabebetrags.
Soweit die Entrichtungder AbgabedurchVerwendungvonStempelzeichengeschieht,ist der
eingezahlteBetrag in Stempelzeichenzu entwertenund sinddie entwertetenStempelzeichen
zu den Alten der Steuerstellezu nehmen. Die Zahlung ist der überweisendenStelle mit⸗
zuteilen;die Mitteilung ist als Beleg zur Urschriftzu nehmen.

(3) Wird nachAbs. 1 die Aussetzungder Versteuerungprivatschriftlicheroder im
Ansland errichteterUrkundenerforderlich,so habendie Steuerstellenihre Überwachung
einzuleiten. .

168.
Ist die RechtswirksamkeiteinesRechtsgeschäftsvon derGenehmigungoder von dem13.DerGe=

Beitritt einerBehördeodereinesDrittenabhängig,so bestimmtdieLandesregierungdie=aiehmigung,
jenigenAmtsstellen,die denStempelzu verwendenoderdieAbgabezu vereinnahmenhaben.trittseines

Dritten be=
Huürfende

Zum § 79 des Gesetzes. Nechts=

8 169. geschäfte.

Die Abgabeist auf Antrag zu erstatten: 14.Erstattung.
a) wennein beurkundeterRechtsvorgangnichtig oder infolge einerAnfechtungalsa)AusRechts=
vonAnfangan nichtiganzusehenist, gründen.

b) wennein Zuschlagsbeschlußaufgehobenist,
e) wennnachZahlung derAbgabezu d der Tarifnummer11 eineUrkundeüber
das der VeräußerungzugrundeliegendeRechtsgeschäftvorgelegtwird (Tarif=
nummer11 d Abs.3). Ist die Urkundenichtordnungsmäßigversteuert,so ist
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der zu erstattendeBetrag auf den zu derUrkundeerforderlichenStempel zu
verrechnen,

d) im Falle des 8 173 Abs. 2 Satz 2.

8 170.

b)Aus Erstattungkannfernerauf Antrag angeordnetwerden,wenn die Ausführung des
Billigkeits-Rechtsgeschäftsunterbliebenoderein Geschäftauf Grund derWandlungrückgängiggemacht
rüchsichten.ist undBilligkeitsgründevorliegen.

§ 171.

Im Falle des § 169 zu a und im Falle des § 170 erfolgt die Erstattung unter
VorbehaltderWiedereinziehungdes Stempelsvon demjenigenVertragsschließenden,der bei
der Beurkundungdes Geschäftsvon den die NichtigkeitbedingendenUmständenKenntnis
gehabtoderdie unterbliebeneAusführungdes GeschäftsoderdieWandlungverschuldethat.
LiegenbeimAntragstellerdieseVoraussetzungenvor, so ist dasErstattungsgesuchabzulehnen.

8 172.
) Verfahren. (1) Über Anträgeauf Erstattungnach§§ 169, 170 entscheidetdie Direktivbehörde

und soferndieAbgabevomGrundbuchamterhobenist, vorbehaltlichanderweiterBestimmung
der Landesregierung,die diesemübergeordneteBehörde. Dem Erstattungsantragist nur
stattzugeben,wenner innerhalbzweierJahre nachder Entrichtungder Abgabeangebracht
wordenist. Wird der Antrag auf Tatsachengestützt,die erstnachder Zahlung oderBei=
treibungderAbgabeeingetretensind,sobeginntdiezweijährigeFrist mit demTage, an dem
der Antragstellervon diesenTatsachenKenntniserhaltenhat.

(2) Die Erstattungist auf der Urkundeund den im Erstattungsverfahrenvorgelegten
Ausfertigungenund Abschriftenzu vermerken.

C(3)Die näherenBestimmungenüberdas Verfahren trifft die obersteLandesfinanz=
behörde. -

§ 173.
15.Abgaben= (1) Wird die Anrechnungdes für eine Auflassungoder Umschreibungentrichteten
anrechnung.StempelsaufdenjenigenAbgabebetragverlangt,welcherzu einerspätererrichtetenUrkunde

überdas der AuflassungzugrundeliegendeVeräußerungsgeschäfterforderlichist, so ist die
Erfüllung der Stempelpflichthinsichtlichder AuflassungoderUmschreibungder zur Ver=
steuerungder spätererrichtetenVeräußerungsurkundezuständigenStelle nachzuweisen.

(2) Ergibt die Prüfung, daß das beurkundeteRechtsgeschäftmit demder Auflassung
oderUmschreibungzugrundeliegendenübereinstimmt,so ist der für die Auflassungoder
UmschreibunggezahlteStempel auf denStempelder spätererrichtetenUrkundeanzurechnen.
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Ist derAuflassungs=oderUmschreibungsstempelgeringerals derUrkundenstempel,so ist
derMehrbetragnachzuerheben,ist er höher,so ist derUnterschiedauf Antrag zu erstatten
66169 zu d).

(8) Der angerechneteBetrag ist auf derUrschriftundjederAusfertigungoderAbschrift
derspätererrichtetenVeräußerungsurkundevon der nach§ 152 zuständigenStelle zu
bescheinigen.

Zum § 89 des Gesetzes.

8 174.

Die im § 89 desGesetzesbezeichneteAbgabeist jährlichim vorausan die zuständige16.Besteue=
Steuerstellezu entrichten.Zuständig ist diejenigeSteuerstelle,in derenBezirkedie im rungdesge=
§ 175 Abs. 1 bezeichneteBehördegelegenist. Für diejenigenGrundstücke,die am—. “
1. Oltober1909 bereitsgebundenwaren, ist die Abgabeam 1. OktoberjedenJahresà)Formder
z zahlen. Wird ein GrundstückderBindung nachdem 1. Oktober1909 unterworfen,Abgaben=
soist zunächstderTeilbetragderSteuer,derauf dieZeit vonderrechtswirksamenBindungentrichtung.
besGrundstücksbis zum nächstfolgenden1. Oktoberentfällt, festzustellenund zu erheben.
Die weitereErhebunggeschiehtjährlicham 1. Oktober.

*175.
(1) Die zur Festsetzungder AbgabezuständigenBehördenwerdenvon derLandes=b)Festsetung

regierungbestimmt. derAbgabe.
(2) Die BehördenhabendenWert der beimInkrafttretendesGesetzesgebundenen

steuerpflichtigenGrundstückegemäßdemStandevom 1.Oktober1909, denWert der übrigen
alsbaldnach ihrer Bindung — und in beidenFällen späterhinfortlaufendvon 30 zu
30 Jahren — nachden für die ReichserbschaftssteuergeltendenVorschriftenzu ermitteln
unddanachdie jährlicheAbgabezu berechnen.

§l176.
(1) NachBerechnungderAbgabeist einSteuerbescheidzu erteilenund demZahlungs=

pflichtigenzuzustellen.
(2) Der Steuerbescheidhat zu enthalten:

die Bezeichnungaller gebundenenGrundstücke,
die FeststellungdesWertesder steuerpflichtigenGrundstücke,
die Berechnungund denBetrag der jährlichzu zahlendenAbgabe,
die Anweisungzu ihrerEntrichtungan die zu bezeichnendeSteuerstelleinnerhalb
einerzu bestimmendenFrist nachMaßgabedes§ 174.
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Statt der Aufführungder einzelnenGrundstückegenügtdieVerweisungauf dieAngabe der
Grundstückein einemGrundbuchhefte,sofernein solchesfür diegebundenenGrundstückeeines
Inhabersbesondersgeführtist.

(3) Auf Erstattungsanträgefindendie Vorschriftendes 8 172 Abs. 1 Anwendung.

§ 177.
o)Erhebung Gleichzeitigmit der ZustellungdesSteuerbescheidsan denZahlungspflichtigenhat die
derAbgabe.Behörde,welchedie Abgabefestgesetzthat, Abschriftdes Steuerbescheidsin doppelterAus=

fertigungder für ihrenSitz zuständigenSteuerstellezu übersenden,die alsdannwegenEin=
ziehungder jährlichenAbgabebeträgedas Weitereveranlaßt.

’
d)über⸗ (1) Der rechtzeitigeEingangder jährlichenAbgabeist von der Steuerstelledurcheine
ashmue ÜberwachungslistenachdemMuster29 zu überwachen.

« (2) NachVereinnahmungder erstenZahlung wird die eineAusfertigungdesSteuer=
—— bescheidsBeleg zum Anmeldungsbuche,die andereBeleg für die Überwachungsliste.

(3) Bei der Vereinnahmungder weiterenJahresbeträgeist eineEintragungin das
Anmeldungsbuchnicht erforderlich.Im Einnahmebuchist jedochin der Bemerkungsspalte
dasJahr der Fälligkeit der Abgabez. B. „Abgabefür 1912 (4. Zahlung)“ anzugeben.

(4) Von demEingangder letztenJahresabgabeinnerhalbeinesdreißigjährigenVer=
anlagungsabschnittsist derjenigenBehörde,vonder derSteuerbescheiderlassenist, Mitteilung
zu machen.

§ 179.

o) Bestands⸗ (1) Die Besitzervon Grundstücken,von denendie im § 89 des Gesetzesvorgesehene
gardedengen,Abgabezu entrichtenist, habender zuständigenBehörde(§ 175 Abs. 1) die Übernahme

desBesitzesund jedeAnderungin demBestandeder der Bindung unterworfenenGrund=
stückebinnen3 Monaten von der Besitzübernahmeodervom Eintritt der Anderungab
gerechnetanzuzeigen.Soweit eine Beaufsichtigungdes gebundenenGrundbesitzeserfolgt,
liegenauchdenAufsichtsbehördendie gleichenPflichtenzur Mitteilung ob.

(2) Die zur Festsetzungder AbgabezuständigeBehördehat dieSteuerstellevon jeder
Anderungin der PersondesBesitzerszu benachrichtigen.

Zu § 90 des Gesetzes und Anmerkung zu Tarifnummer 11.
8 180.

17.Zuschlag Der Zuschlagvon einhundertvomHundertwird in derWeiseerhoben,daß die Ab=
hneinbn gabegleichvonvornhereinmit / vomHundertberechnetwird.
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X. AllgemeineBestimmungen.
Zum 8 91 des Gesetzes.

§ 181.
Stempelmarkenund amtlichgestempelteVordruckedes Musters 11 können,wennsie 1.umtausch

unbeschädigtsind, bei denvon denLandesregierungenbestimmtenAmtsstellengegenMarkenvonStempel=
oderVordruckezu anderenWertbeträgenoder für andereGeschäfteumgetauschtwerden. reicen
In derRegel werdenfür Marken nur Marken, für Vordruckenur Vordruckein Umtausch
abgegeben.Statt der VerabfolgunggestempelterVordruckekönneneigeneVordruckedes
Antragstellersunentgeltlichabgestempeltwerden. Eine bareHerauszahlungfindet nur in
besonderenAusnahmefällenmit Genehmigungder Direktivbehördestatt.

* 182.
(1) VerdorbeneStempelzeichensowie Stempelmarken,mit denendemnächstverdorbene2. Ersatz

Schriftstückeversehensind, werdenvon denAmtsstellenunentgeltlichersetzt,wennvon den nacbe
Stempelzeichenoder Schriftstückennochkein oder dochkein solcherGebrauchgemachtworden Stempel=
ist, daßdemgegenüberdurchdenErsatz das Stempelinteressegefährdetist. Eine bareHeraus= zeichen.
zahlungfindetnichtstatt.

(2) Der Ersatz ist bei der Amtsstelle des Bezirkes schriftlichodermündlich zu bean=
tragen. Die verdorbenenStempelzeichenund Schriftstückesindmit vorzulegen.

(3) Der Ersatzkann abgelehntwerden,wenn verdorbenegestempelteScheckvordrucke
im Werte von zusammenwenigerals einerMark, sonstigevordorbeneStempelzeichenim
Wertevon zusammenweniger als drei Mark vorgelegtwerdenoder wenn seit demZeit=
punkt,zu welchemderSchaden demBerechtigtenbekanntgewordenist, mehr als dreiMonate
verflossensind. Für verdorbenegestempelteScheckvordrucke,die von den Scheckkundenan
denAusgeber der Vordrucke zurückgeliefertwerden, kann der Antrag auf Ersatz auch von
diesemgestelltwerden.

(4) In derRegel werdenfür verdorbeneMarken nur Marken, für verdorbeneStempel=
bogennur Stempelbogen, für verdorbeneVordruckenur Vordrucke unentgeltlichverabfolgt.
Statt derVerabfolgunggestempelterVordruckekönnenVordruckeauchunentgeltlichabgestempelt
werden.Die einzelnenStückesindmöglichstin denvomAntragstellergewünschtenWert=
beträgenzu gewähren.Für gestempelteSchlußnotenvordruckein größerenMengen kann
nachder Bestimmung der oberstenLandesfinanzbehördeErsatz der Herstellungskostenge=
sordertwerden.

(5) Ein ErsatzdesStempelsauf verdorbenenWertpapierenund verdorbenenGewinn=
anteilschein=und Zinsbogenerfolgtim WegedessteuerfreienUmtauschesnach8 19.

1
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(6) EtwaigePortokostenträgt der Antragsteller.
(7) Die Stempelzeichen,für dieErsatzgewährtist, werdenbeieinervon derDirektiv=

behördezu bestimmendenAmtsstellein GegenwartzweierBeamtenvernichtet.

* 183.
(1) Für vor demGebrauchunverwendbargewordeneamtlichabgestempelteVordrucke

zu SchecksoderQuittungenkanngegenderenEinlieferungdie AusgabevonScheckstempel=
markenzu dem entsprechendenSteuerbetragoder dieAbstempelungvon anderengleichartigen
Vordruckenund, wenn die weitereVerwendunggleichartigerVordruckenachweislichausge=
schlossenist, Barerstattung beanspruchtwerden. Über Anträge auf Barerstattung entscheidet
die Direktivbehörde.Der Steuerwertder gleichzeitigeingeliefertenVordruckemußmindestens
eineMark betragen.

(2) Dem Antragstellerstehtes frei, vor derEinlieferungdieVordruckemittelsDurch=
lochungfür denGebrauchuntauglichzu machen.Die eingeliefertenVordruckesind gemäß
§ 182 Abs. 7 amtlichzu vernichten.

8 184.

Für vernichteteund abhandengekommenegestempelteScheckvordruckekann auf Antrag
von der DirektivbehördeunentgeltlicherErsatz (§ 182) angeordnetwerden,wenn die Ver=
nichtungeinwandfreinachgewiesenund gegeneineVerwendungder abhandengekommenen
VordruckeSicherheit gegebenist.

§ 185.

(1) Über Anträge auf Erstattung zu Unrecht entrichteterStempelabgabenentscheidet
dieDirektivbehörde. #

(2) Die Erstattung ist nicht deshalb zu versagen, weil der Antrag bei einer nicht
zuständigenSteuerbehördeoder, soweitfür die vorläufigeErstattungetwaeine Eisenbahn=
behördefür zuständig erklärt ist, bei dieser oder im Falle der Tarifnummer 11 bei den
mit der Aufnahme der Verhandlung oder Beurkundung befaßt gewesenenBehörden oder
Beamten gestelltwird.

§ 186.

Die Direktiobehördensind ermächtigt,auf Antrag dieStempelabgabevonWertpapieren
sowie von Gewinnanteilschein=und Zinsbogen ohneRücksichtauf den Zeitpunkt der Ver=
steuerung zu erstatten, wenn die Wertpapiere, Gewinnanteilscheinbogenoder Zinsbogen
nachweislichnicht zur Ausgabe gelangt sind und die Papiere oder Bogen entwederunter

amtlicherAufsichtvernichtetwerdenoderihre frühererfolgteVernichtungeinwandfreinach=
gewiesenwird.
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Zum § 92 des Gesetzes.

8 187.

Die Bestimmungdes § 92 des Gesetzes,wonachnichtin der vorgeschriebenenWeise
verwendeteStempelmarken als nicht verwendetanzusehensind, soll nicht eine Doppelver=
steuerungzur Folge haben, sondernes soll dadurchnur der Tatbestandeinernachdem
Gesetzemit Strafe bedrohtenZuwiderhandlungfestgestelltwerden. Abgesehenvon der etwa
erforderlichwerdendenEinleitung desStrafverfahrens bedarf es dahernur einernachträglichen
Entwertung der Stempelmarke durchAufdruck des Amtsstempelsder Steuerbehörde,falls
die Urkunde vorliegt oder ohneweitereszu erlangenist. Die Beibringung neuerStempel=
marken ist nur dann zu fordern, wenn eine Entwertung überhauptunterbliebenund die
Urkunde nicht ohneweitereszu erlangenist, oder wenn aus der unrichtigenArt der Ent=
wertung der Stempelmarken, z. B. aus der unrichtigenZeitangabe, die Möglichkeit sich
ergibt,daß dieMarken schonfrüherzu eineranderenUrkundegebrauchtwordensind. Doch
stehtes in jedemFalle der unrichtigenEntwertungeinerMarke demspäterenInhaber der
Urkunde frei, um sichund seine Nachmännervor denFolgen dieserEntwertung zu schützen,
eineneueMarke vorschriftsmäßigzu verwenden.

Zu den §§ 99, 100 des Gesetzes.

8 188.
(1) Die Beamten zur Prüfung desReichsstempelwesenswerdenvondenLandesregierungen5.Stempel=

bestimmt.Ihre Ernennungund die ihnenzugewiesenenGeschäftsbezirkesindöffentlichbekannt prüfung.
zu machen,soweitdiesnichtschonfrühergeschehenist. )Prüfungs

(2) Zu Prüfungsbeamtensind tunlichsthöhereBeamtezubestellen(ordentlichePrüfungs= "
beamte). Die Prüfung der Abgabenentrichtungbei Rennwettbetrieben(Tarif=Nr. 5) sowie
nachdenTarifnummern6, 7, 10 kanndenBezirksoberkontrolleurenoderBeamtengleichen
oderhöherenRangesderZoll= undSteuerverwaltungübertragenwerden(besonderePrüfungs=
beamte). DenPrüfungsbeamtenkönnennachnähererAnordnungder oberstenLandesfinanz=
behördeanderegeeigneteBeamtezur Unterstützungbeigegebenwerden.

, §189.

(1)DieReichsbankundihreStellenunterliegenderPrüfungdurchdieLandesbeamtenHVMUHM
nicht. Die Beachtungdes Stempelgesetzeswird durchBankbeamtenachnähererAnordnungVorschriften
desReichsbankdirektoriumsüberwacht. füreimenne

(2) Die EntrichtungdesPersonenfahrkartenstempelsund desFrachturkundenstempelsim pflichtige
Eisenbahn=undDampfschiffahrtsbetriebedesReichsund derBundesstaatenwirddurchBeamte Sitellen.
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dieserBetriebe nachgeprüft.Wegender im Ausland ausgegebenenFahrkartenhat die in
§ 101 Abs. 1 bezeichneteinländischeEisenbahnverwaltungdie Prüfung zuübernehmen.Die
allgemeinenAnordnungenüber das PrüfungsverfahrenwerdennachZustimmung desReichs=
kanzlers (Reichsschatzamts)von denLandesregierungen,im Bereicheder Reichs=Eisenbahnen
vom Reichsamt für die Verwaltung der Reichs=Eisenbahnenerlassen. Über dieBehandlung
grundsätzlicherFragen desStempelrechts,die nochnicht allgemeinentschiedensind, habendie
Verkehrsverwaltungenvor weitererdienstlicherAnweisungdie Entscheidungder zuständigen
Landesfinanzverwaltungeinzuholen.In den hiernacherlassenenAnweisungenist auf das
Einverständnisder SteuerverwaltungBezug zu nehmen.

(3) Die ordentlichenPrüfungsbeamtenhabensich mindestenseinmal im Laufevon
drei Jahren bei den in ihremBezirkebefindlichenDirektionender in Abs. 2 bezeichneten
Verwaltungenund bei derenAbrechnungsstellenvon derHandhabungder denPersonenfahr=
karten- undFrachturkundenstempelbetreffendenVorschriften, insbesonderevonderBerechnungs=
weiseund den etwa dabei eingetretenenAnderungenzu überzeugen.Zu diesemZweckesind
ihnendie ergangenenTarife und sonstigenVorschriftensowiedie Akten,Bücher(Register)
und Schriftstückeder bezeichnetenStellen, soweit erforderlich, zugänglichzu machen. Hat
einePrüfung stattgefunden,so ist in demJahresberichtederenErgebnismitzuteilen.

§ 190.
(1) Bei privaten Verkehrsanstaltenist die Entrichtung des Fahrkartenstempels,sofern

die Anstalten zu dem für staatlicheBetriebe vorgeschriebenenAbrechnungsverfahrenzugelassen
sind,durchdie Prüfungsbeamtenausschließlichbei denAbrechnungsstellen(Verkehrskontrollen)
nachzuprüfen.Der Prüfungsbeamteist befugt,diePrüfung amSitze derAbrechnungsstelle
auchdannvorzunehmen,wenndieAbrechnungsstelleaußerhalbdesBundesstaatsliegt, in demdas
Unternehmenbetriebenwird. Die Bundesstaatenkönnenvereinbaren,daßdieAbrechnungsstelle
ausschließlichdurchdenPrüfungsbeamtendesjenigenBundesstaatsgeprüftwird, in welchem
sie ihren Sitz hat.

(2) Sind dieFahrkartenabzustempelnoderStempelmarkenzu verwenden,so geschieht
diePrüfung bei denFahrkartenausgabestellen,nötigenfallsauch im Anschluß an die von den
BetriebsüberwachungsbeamtenbeimZu= und Abgangder ReisendenausgeübteFahrkarten=
kontrolle;an Stelle dieserPrüfung kannmit Genehmigungder Direktivbehördeeinefort=
laufendeÜberwachungdurch die Behörden treten, denen die Betriebsüberwachungobliegt.

(3) Die Entrichtungdes Frachturkundenstempelsist bei denGüterabfertigungsstellen
der privaten Verkehrsanstalten, im Schiffsverkehrerforderlichenfallsauf dem Schiffe selbst
nachzuprüfen.
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§ 191.

dem Prüfungsbeamtenmitzuteilen. Sie kann die Ermittelung diesemselbstauftragen. der zu

unterliegen,hat der Prüfungsbeamteein Verzeichniszu führen. Bei jederStelle ist darin
vorzutragen, binnen welcherFrist die Stempelprüfungenstattzufindenhaben, und in einer
für jedesJahr anzulegendenbesonderenLängsspaltefortlaufend zu vermerken,ob und wann
eine Stempelprüfung stattgefundenhat. Von Zu= und Abgängen im Stande der zu
prüfenden Stellen ist in der Bemerkungsspalteder Zeitpunkt ihres Eintritts, bei weg=
gefallenenStellen außerdemkurz der Grund des Wegfalls anzugeben. In einemAnhang
sind diejenigenAktiengesellschaftendesBezirkesaufzuführen,welcheBefreiungvomAktien=
stempelgenießen.

* 192.

Prüfung zu unterwerfen.Die Direktivbehördekanndie Frist auf fünf Jahre ausdehnen,
wenn im Geschäftsbetriebeder Stelle abgabepflichtigeSchriftstückeoder Geschäfte nur in
geringem Umfang oder nur solchevon einfacherNatur vorkommen.

(2) Rennwettbetriebesind mindestenseinmal jährlich, beiRennvereinen,die nichtmehr
als einenRenntag mit Rennwettbetriebjährlich veranstalteu,mindestenseinmal binnen
drei Jahren zu prüfen.

(3) Stellen, welchehinsichtlichder AbgabenentrichtungnachTarifnummer 6 oder 7
der StempelprüfungdurchPrüfungsbeamteunterliegen(§ 188 Abs. 2, § 190), sind
mindestenseinmaljährlich, privateVerkehrsanstalten,die zumAbrechnungsverfahrenzuge=
lassensind, mindestensalle zwei Jahre einerPrüfung zu unterziehen.Für die Prüfung
des Frachturkundenstempelsim Schiffsverkehrkann die Direktivbehördeauf Antrag die
Prüfungsfrist bis auf fünf Jahre verlängern. In diesemFalle muß sichder Antragsteller
schriftlichverpflichten,die Frachturkundenwährendeinesder verlängertenPrüfungsfristent=
sprechendenZeitraums aufzubewahrenund zur Prüfung vorzulegen. Der Antrag ist abzu=
lehnen, wenn durch die Fristverlängerung das Prüfungsgeschäft ungebührlicherschwert
werdenwürde.

§ 193.

prüfung.

festgesetztenZeitraums der Prüfung zu unterziehen. Etwaige Uberschreitungender Fristen
sind im Jahresberichte(§ 196 Abs. 1) kurz zu begründen.
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(2) Dem Ermessendes Prüfungsbeamtenbleibt überlassen,ob er die Prüfung vorher
anmeldenwill. Dies hat insbesonderezu geschehen,wennzu befürchtenist, daß ohne
vorgängigeAnmeldung die beabsichtigtePrüfung nicht vorgenommenwerdenkann. "

(3) Der Prüfungsbeamtehat sichder zu prüfendenStelle gegenüberauf Verlangen
als Stempelprüfungsbeamterdurcheine mit Amtsstempel=oderSiegelabdruckverseheneAus=
fertigungdes ihm erteilten allgemeinenoder besonderenPrüfungsauftragsauszuweisen.
Beamte des äußerenDienstes in Dienstkleidungbedürfendes Ausweises nicht.

seinerObliegenheitenzur Verfügungzu stellen.
(5) Die prüfungspflichtigeStelle hat demPrüfungsbeamtendie von ihm zum Zwecke

derPrüfung gewünschtenUrkunden,Belegeund sonstigenSchriftstückesowiedie Geschäfts=
bücherzur Einsicht vorzulegenund ihm die erforderlicheAuskunftzu erteilen. Durch die
Prüfungstätigkeitdarf im Eisenbahn=und Dampfschiffahrtsbetriebedie Wahrnehmungdes
Stationsdienstes, der Personen=und Güterabfertigung nicht gehindert, auch die Abfahrt
einesZuges oderSchiffesnichtverzögertwerden.

(6) Totalisatorverwaltungenhabenbei Verlust der im § 67 Abs. 2 vorgesehenen
VergünstigungendenPrüfungsbeamtenjederzeitkostenfreienund ungehindertenZutritt zu
allen Rennen und zwar sowohl zum Totalisator als auch zu den Plätzen der Zuschauer
zu gewähren. ·

8 194.
(1) Zweck der Prüfung ist, denEingang der gesetzlichgeschuldetenAbgabe durch

planmäßigeNachprüfungderStempelentrichtungund in geeignetenFällen durchAufklärung
der BeteiligtenübervorgekommeneIrrtümer bei Anwendungdes Gesetzeszu sichern.

(2) Die Prüfungsbeamtenhabensichbei denPrüfungen selbständigdavonzu über—
zeugen,ob die geschuldetenStempelbeträgeentrichtet,die vorgefundenenStempelzeichenecht,
vorschriftsmäßigentwertetund nicht mißbräuchlichwiederholtverwendetsind, sowie ob auch
im übrigendenVorschriftendesGesetzesund derAusführungsbestimmungengemäßverfahren
wird. Zu diesemZweckehabensie sichüber die für die Abgabenentrichtungin Betracht
kommendenVerhältnisseder ihrerAufsicht unterstelltenBetriebe tunlichstzuverlässigund ein=
gehendzu unterrichten,u. a. auchdenVeröffentlichungender Tagesblätter,denJahres=
bilanzen,GeschäftsberichtensowiedenSatzungenvonAktiengesellschaftenusw.,denEintragungen
ins Handelsregister(z. B. über Gründung von Aktiengesellschaftenoder Erhöhungen des
Grundkapitals,überVeränderungendesGegenstandesdesUnternehmensoderandererVor=
aussetzungender Stempelfreiheitvon Aktien)Beachtungzu schenken.

(3) Bei Prüfung der Abgabenentrichtungnach den Tarifnummern 4 und6 ist ins=
besonderedas Augenmerkauchdaraufzu richten,daß in allen Fällen, in denenimGesetze
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die Ausstellungvon Schlußnotenund Frachturkundenvorgeschriebenist, gehörigverstempelte
Schlußnotenund Frachturkundenausgestelltsind, daß im Falle des 8 18 desGesetzesden
VorschriftenwegenEntrichtung des zusätzlichenStempels entsprochenist und daß die Ver=
günstigungdes § 17 Abs. 2, 3 desGesetzesnichtzuUnrechtin Anspruchgenommenwird.
Danebenist festzustellen,ob auchdensonstigenVorschriften,z. B. wegenFormderSchluß=
noten und des Zeitpunkts ihrer Ausstellung, entsprochenwird. Soweit die Einsicht der
Schlußnotenund Frachturkundenzur Prüfung der Abgabenentrichtungnicht ausreicht oder
solcheUrkundenbei derStelle nichtvorhandenzu seinbrauchen,ist dieEinsichtdesSchrift=
wechsels,der Belege und sonstigenSchriftstückesowie derGeschäftsbüchererforderlich.Hin=
sichtlichdes Eisenbahnfrachtstempelsfindetjedochdie Prüfung nachdenFrachtkartenundden
amtlichenBüchernoderListen,in welchendieFrachtbeträgeeinzelnnachgewiesenwerden,nur
statt,sofernder Betrag des verwendetenStempelsaus diesenersichtlichist.

(41)Bei der Prüfung desTotalisatorbetriebswird nebender richtigenVersteuerungder
Spielumsätzesoweittunlichauchzu überwachensein,ob denVoraussetzungenfürdieSteuer=
begünstigung(vgl.ZifferIII derAusführungsbestimmungenzumGesetzevom4. Juli 1905—
Zentralblattfür dasDeutscheReichvon 1906 S. 531 —) dauerndgenügtwird. Außerdem
ist der Ermittelung und UnterdrückungetwaigerverbotenerWettunternehmungenAufmerk=
samkeitzuzuwenden.

(5) Bei denhinsichtlichdes Fahrkartenstempelszu prüfendenBetriebenist daraufzu
sehen,ob derVerkehrdenbewirktenVersteuerungenimAbrechnungswege,durchAbstempelung
oderMarkenverwendungentsprichtsowie ob zu den einzelnenFahrkartensortendie richtigen
Stempelbeträgeverwendetsind und die Vorschriften wegenAusgabe und Entwertung der
Fahrkarten beachtetwerden. Bei den Abrechnungsstellenist insbesonderenachzuprüfen,ob
die ausgegebenenstempelpflichtigenFahrtausweise und die wegenErstattung des Stempels
in Abgang zu stellendenFahrkartennachZahl, Art und Steuersatzrichtig in die Ver=
steuerungsnachweisungeneingetragenwordensind. Auchist nachzuprüfen,ob bezüglichder
Fahrkarten,zu welchender Stempel erstattetwurde,die Voraussetzungender Erstattungs=
fähigkeitvorliegensowie ob nicht etwa Karten von neuemausgegebenoder als Fahrtaus=
weisezugelassensind.

(6) Gelegentlichder in LandesstempelsachenvorzunehmendenPrüfungen ist u. a. im
Falle derNeuerrichtungvonAktiengesellschaftenoder im Falle derErhöhungdesGrundkapitals
bestehenderAktiengesellschaftenzu prüfen, ob für die Ausgabeder Aktiender Schlußnoten=
stempelentrichtetund ob der Aktienstempelvorschriftsmäßigunter Mitberücksichtigungdes
Betragsberechnetist, um dendie Aktienhöher,als derNeunwertlautet, ausgegebensind.
Bei derPrüfung vonGewerkschaftenist festzustellen,ob ausgeschriebeneZubußenordnungs=
mäßigzurVersteuerungangemeldetsind. Auch ist bei Aktiengesellschaften,Kommanditgesell=
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schaftenauf Aktien und Gesellschaftenmit beschränkterHaftung die Richtigkeitder Auf=
stellungenüber die Höhe der denAufsichtsratsmitgliederngewährtenVergütungenzu prüfen.
Bei denGerichten,Notarenund sonstigenzur VerwendungdesGrundstücksstempels(Tarif=
nummer 11) verpflichtetenBehördenoderBeamten ist insbesonderebei Prüfung derLandes=
abgabeauchdie Entrichtungder Reichsabgabemit zu prüfen; die Prüfung hat nach den
für die LandesabgabeerlassenenVorschriftenzu erfolgen.

(7) Wie eingehendzur Erreichungihres ZweckeseinePrüfung zu gestaltenist, bleibt
dempflichtmäßigenErmessendesPrüfungsbeamtenüberlassen.NeueStellen sindwiederholt
einereingehenderenPrüfung zu unterziehen.Wo nachdenErfahrungendesPrüfungsbeamten
der gute Wille, den bestehendenVorschriften gemäß zu verfahren,und zugleichdie hierzu
erforderlicheSorgfalt undSachkenntnis vorausgesetztwerdenkönnen,sindStichprobenzulässig.

* 195.

(1) ÜberdenVerlauf der Prüfung ist eine von demPrüfungspflichtigennicht mit

Stempel=
prüfung.

der Er=
innerungen.

und den Zeitraum angeben,auf welchensichdie Prüfung erstreckthat. Die Erinnerungen
sind unterBezeichnungder zu beanstandendenSchriftstückemit Angabeder Gründe der
Beanstandungund zutreffendenfallsder Vorschriften, gegenwelcheverstoßenist, und unter
Berechnungdes nachzubringendenStempelbetragsniederzuschreiben.

(2) Wird eine Erinnerung von der geprüftenStelle anerkannt, so könnenfehlende
oder unzureichendverwendeteStempelmarkenin Gegenwart des Prüfungsbeamten sofort
nachverwendetund nicht oder unzureichendentwerteteMarken, ohnedaß es derBeibringung
neuerMarken bedarf, vom Prüfungsbeamtenentwertetwerden,soferndie Erinnerung ohne
grundsätzlicheBedeutungund kein Anlaß zu strafrechtlichemEinschreitengegebenist. In
der Aufzeichnungsind die so erledigtenErinnerungen ohnenähereAngabe der Gründe der
Beanstandunglediglichsummarischmit demnachgebrachtenGesamt=Stempelbetragaufzuführen.

(3) Das Verfahren zur weiteren Verfolgung der nicht kurzerHand erledigtenEr=
innerungen, insbesonderewegenNacherhebungder Fehlbeträgeund wegen etwaiger Ein=
leitung eines Strafverfahrens, wird, soweit nachstehendnichts anderes bestimmtist, durch
die obersteLandesfinanzbehördegeordnet.Sind ErinnerungenvoneinembesonderenPrüfungs=
beamten(§ 188 Abs.2) aufgestellt,so ist sowohldiesemwie zur BerücksichtigungbeiAuf=
stellungdes Jahresberichtsdem ordentlichenPrüfungsbeamtenvon der Art der Erledigung
Kenntnis zu geben.

(4) Von den einerBeantwortungbedürfendenErinnerungenist der geprüftenStelle
eine Abschriftmit dem Ersuchenzuzufertigen,zu den anerkanntenErinnerungendie
geschuldetenFehlbeträgenachzubringen.
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(5) Fehlbeträgeder in Tarifnummer4, 6, 10 und, soweitdie Abgabenentrichtung
in Stempelzeichenzu erfolgenhat, auchder in Tarifnummer7, 11 bezeichnetenArt sind
in dendiesenTarifnummern entsprechendenStempelzeicheneinzufordernund zu den Akten
zuentwerten.Der geprüftenStelle ist von demEingangder beigebrachtenStempelzeichen
undvon der Erledigungder ErinnerungKenntniszu geben.

(6) Ist bei der Prüfung ein unversteuertesWertpapier vorgefundenworden, so ist
dessenAbstempelungherbeizuführen.

(7) Bei jedereinzelnenErinnerungist in der Aufzeichnungnach ihrer Erledigung
zu vermerken,wann und in welcherWeise sichdie Erinnerungerledigthat. Nachdem
sämtlicheErinnerungensicherledigthaben,ist auf der erstenSeite der Aufzeichnungderen
vollständigeErledigung vom Prüfungsbeamtenzu bescheinigen.

(8) Die PrüfungsbeamtenhabenStempelhinterziehungenund, in geeigneterscheinen=
denFällen, vorgekommeneOrdnungswidrigkeitennachAnordnungder oberstenLandesfinanz=
behördebei der Direktiobehördeoder bei der zur Führung des Strafverfahrens zuständigen
Behördezur Anzeige zu bringen. Dem Prüfungsbeamtenist von der ergangenenEnt=
scheidungnachEintritt der RechtskraftKenntniszu geben.

§ 196.
(1) AlljährlicherstattendieordentlichenPrüfungsbeamten(§ 188 Abs.2) derDirektio=

behördeeinenBericht überdie Ausführungder StempelprüfunginnerhalbihresGeschäfts=
bezirreswährend des abgelaufenenRechnungsjahrs.Der Bericht muß insbesondere
ersehenlassen:

a) den Umfang des Geschäftsbezirkesunter Angabe etwa im Berichtsjahr vor=
gekommenerVeränderungen.Soweit eine Veränderungnicht eingetretenist,
genügtdie Bezugnahmeauf die AngabeeinesfrüherenJahresberichts;

b) die währenddesBerichtsjahrsetwaeingetretenenZu- undAbgängeanPrüfungs=
stellenunterErläuterung der Abgängesowie unter Beifügung einer Angabe
darüber,welchePrüfungsstellenvon demBerichterstatterselbstzu prüfensind
und welchederPrüfung durchbesonderePrüfungsbeamte(vgl. § 188 Abs. 2)
unterliegen;

c) den Stand des Prüfungsgeschäftsunter Angabeder Gesamtzahlder während
des Geschäftsjahrsin den einzelnenAbteilungeneiner Prüfung unterzogenen
Stellen und der Gesamtzahl derjenigen,welcheeiner Prüfung zu unterziehen
waren. Etwa rückständiggebliebeneStellen sind unter Angabeder Gründe,
aus welchendie rechtzeitigeVornahmeder fälligen Prüfung untunlichwar,
anzugeben;
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4) bemerkenswerteWahrnehmungenin bezugauf das Reichsstempelgesetzund dessen
Ausführung,überUmgehungender Stempelpflichtusw.;

e.) Anregungenund Vorschlägezur Verbesserungder bestehendenVorschriften.
(2) Als Anlage ist demBerichtebeizufügeneineÜbersichtnachMuster 30 über die

nach dem Gesetzeder Prüfung in bezug auf die Entrichtung der Stempelabgabe unter=
liegendenStellen sowieüberdie Ergebnisseder Prüfung.

(3) Der Bericht und die Ubersichthabensichauf alle, einerregelmäßigenPrüfung
unterliegendenStellen des Geschäftsbezirkeszu erstrecken.Soweit Prüfungen von anderen
Beamtenvorgenommenwordensind (vgl. § 188 Abs. 2), sinddie für dieBerichterstattung
und die AufstellungderÜbersichterforderlichenAngabenhinsichtlichder ihrer Aufsichtunter=
stehendenBetriebeund die Ergebnisseder von ihnenvorgenommenenPrüfungendemnach
Abs. 1 mit der BerichterstattungbeauftragtenBeamtenzurVerwertungbei letztereralsbald
nachAblauf desRechnungsjahrsnachnähererAnordnungder oberstenLandesfinanzbehörde
zu übermitteln.

(4) Die BerichtenebstÜbersichtensind der Direktivbehördein zwei Ausfertigungen
einzureichen,von welchenje eine für den Reichskanzler(Reichsschatzamt)bestimmtist. Nach
Eingang sämtlicherJahresberichteund Übersichtendes Verwaltungsgebietssind die für den
ReichskanzlerbestimmtenAusfertigungenan diesenbis zum 1. Oktoberdes folgenden
Rechnungsjahrsdurchdie obersteLandesfinanzbehördeunter Hinzufügungihrer Stellung=
nahmezu denBerichtenmitzuteilen.

(ö5) Auf jedesmaligesbesonderesErsuchen sind dem Reichskanzlerdie Aufzeichnungen
überdie abgehaltenenStempelprüfungensowiedie Verhandlungenund Entscheidungenüber
die Erledigungder gezogenenErinnerungenseitensder Landesregierungenzur Kenntnis=
nahmemitzuteilen.

(6) Die erledigtenPrüfungsverhandlungensindnachnähererAnordnungder obersten
Landesfinanzbehördenaufzubewahren.Wenn PrüfungsverhandlungenoderAkten,in welchen
sichsolchebefinden,vernichtetoderverkauftwerdensollen,was nicht früherals 10 Jahre
nachAblauf desPrüfungsjahrs geschehendarf, so sind die etwa darin enthaltenenStempel=
zeichen(ogl. § 195 Abs. 5) vorherauszuschneidenund unter amtlicherAufsichtzu ver=
nichten. Die Vernichtungist in einerüber denVorgang aufzunehmendenVerhandlung
von denbeteiligtenBeamtenzu bescheinigen.

Zu den 8§§63, 101 des Gesetzes.

§ 197.
(1) Die im § 101 des GesetzesvorgeschriebeneVerpflichtung,bei Überwachungder

vorschriftsmäßigenEntrichtung der Reichsstempelabgabenmitzuwirken, trifft vor allem auch
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dieBeamtender Zoll=und Steuerverwaltung,und zwar auchinsoweit,als sie nichtmit
derStempelprüfungbesondersbeauftragtsind.

(2) InsbesonderehabendieAbfertigungsbeamtenderZoll=undSteuerverwaltungdarauf
zu achten,ob die ihnenvorgelegtenFrachturkunden,soweitsienachdenbestehendenVorschriften
mit Stempelzeichenbereitsversehensein müssenodertatsächlichbereitsmit solchenversehen
sind,vorschriftsmäßigversteuertsind.

(3) Zur Prüfung der EntrichtungderStempelabgabevon Erlaubniskartenfür Kraft=
fahrzeugehabensichdie Zoll= und Steueraufsichtsbeamtenin Kenntnis von den in ihrem
DienstbezirkegehaltenenKraftfahrzeugenund derenEigentümernund Führern zu erhalten
undsichdarüberzu vergewissern,ob hinsichtlichdieserKraftfahrzeugederSteuerpflichtgenügt
ist,sowieob nichtvonKraftfahrzeugenunterdemVorgeben,daß es sichum einesteuerfreie
Ingebrauchnahmehandele,ein dieStempelpflichtbegründenderGebrauchgemachtwird. So=
weit die Erfüllung der Steuerpflicht nicht durchEinsicht derVersteuerungsanmeldungenusw.
beiden Steuerstellenfestgestelltwerdenkann, sowiehinsichtlichder in ihremDienstbezirke
varkehrendenKraftfahrzeugenicht daselbstansässigerBesitzerhabendie Aufsichtsbeamten,vor
allemim Grenzbezirke,die Prüfung in der im § 63 desGesetzesvorgezeichnetenWeisezu
bewirken.

(4) Danebenhabendie Aufsichtsbeamten,soweites sichum andereals die im § 47
desGesetzesbezeichnetenVerkehrsanstaltenhandelt,auchauf die Befolgungder wegenEr=
hebungdes FahrkartenstempelserlassenenVorschriftenzu achten.

Zum § 102 des Gesetzes.

. §198.

Wenn im LaufeeinesVerwaltungsstrafverfahrensdie kaufmännischenGeschäftsformen7.Zuziehung
zuZweifeln in betreffder BeurteilungdesSachverhältnissesAnlaß gebenoderfür dieAn= “gde
wendungder Tarifnummer4b Zweifel darüberbestehen,ob das Geschäftals ein solches «
anzusehenist, das unterZugrundelegungder UsanceneinerBörse abgeschlossenist, oderob
essichum börsenmäßiggehandelteWaren handelt,so sind über die zweifelhaftenFragen
geeigneteSachverständigezu hören. In Bezirken, für welcheHandelsvorständebestehen,
habendiesederSteuerbehördefürdieverschiedenenGeschäftszweigeSachverständigezubezeichnen.

XI. ErhebungundVerrechnungderAbgaben.
§ 199.

(1) Jede zur Erhebung von StempelabgabenermächtigteSteuerstellehat über die bei1. Einnahme=
ihr eingezahltenoder gemäß§ 9 Abs. 1 des GesetzesgestundetenAbgabendieserArt ein buch.

42

Gocgle



-«’;:--.«7-IM M-

228

besonderesEinnahmebuchzu führen,dessenEinrichtungdieobersteLandesfinanzbehördebestimmt.
guhe Das anliegendeMuster 31 dient dabei als Vorbild. Wenn eineSteuerstellenicht zur
— Erhebungder StempelabgabeohneEinschränkungbefugtist, brauchtdas Einnahmebuchden

Vordrucknur für diejenigenErhebungenzu enthalten,zu welchensieermächtigtist. Soweit
eineStundungder Abgabenachden§§ 75, 209 erfolgt,könnendemVordruckdie zum
gesondertenNachweis der gestundetenBeträge erforderlichenSpalten hinzugefügtwerden.

(2) Amtsstellen,welchenur mit demVerkaufevonStempelmarkenund abgestempelten
Vordruckenodermit der AbstempelungvonVertragsurkunden(§21 desGesetzes)beauftragt
sind, könnendie Einnahmedafür nachder Bestimmungder oberstenLandesfinanzbehörde
auchin anderenBüchernnachweisen.Auf diesefindendie im § 205 Abs.2, 3 getroffenen
AnordnungenkeineAnwendung. )

8 200.
2.Anmel= Als Vor=und GegenbuchzumEinnahmebuchist von denzurErhebungvonStempel=
dungsbuchabgabenbefugtenSteuerstellen,mit Ausnahmederim § 199 Abs.2 genannten,einAn=
ghet —meldungsbuchzu führen,für welchesdas Muster 32 als Vorbild dient. In diesessind
— alle zur Entrichtung der Abgabe sowie zur Vornahme steuerpflichtigeroder steuerfreier

AbstempelungenvorgeschriebenenAnmeldungen oder sonstigenNachweise(vgl. Ziffer 1 der
Anleitungzu Muster 32) sofortnachEingang einzutragen,mit alleinigerAusnahmeder
vorläufigen Anmeldungen nach Muster 3 und 7. Durch dieses Buch ist einerseitsdie
Entrichtung der Abgabe in allen Fällen, abgesehenvon dem bloßen Verkaufe vorrätig
gehaltenerWertzeichen,festzuhaltenund anderseitsdie StempelungderjenigenWertpapiere
und Lose,welchevon der Stempelabgabebefreitsind, jedochmit einemStempelabdrucke
versehenwerdenmüssen,und die richtigeBerechnung von Vergütungen, für welche nach
Tarifnummer9 Abs. 2 Steuerfreiheitbeanspruchtwird, zu überwachen.

§ 201.
3.Merkbuch. (1) Die zur Erhebungder Stempelabgabefür inländischeWertpapiereund die zur

Versteuerungvon Einzahlungen der in Tarifnummer 1d Abs. 2 bezeichnetenArt ermächtigten
Steuerstellenführen außerdemein Merkbuchüber diejenigenAnzeigen,welchenach § 3 des

Gesetzesund den§§ 6 und 17 dieserBestimmungenzu erstattensind. In das Buch,
—* welchesMuster 33 als Vorbild dient, sind auchdiejenigenvorläufigenAnmeldungen

einzutragen,die von denAktiengesellschaftenund Kommanditgesellschaftenauf Aktiengemäß
§7 letzterSatz des Gesetzeszu bewirkensind.

(2) Im Merkbuchist unter entsprechenderAnderungdesVordruckseine besondere
Abteilung anzulegenzur Ausführungder in § 39 Abs.2 vorgeschriebenenÜberwachung
der Entrichtungder Abgabe nach Tarifnummer3 A von den im § 10 desGesetzes
bezeichnetenGesellschaften.
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§#202.
(1) Von denSteuerstellen,welcheStempelmarken,Stempelbogenund gestempelteVor=4.Stempel=

druckezu verkaufenhaben, ist über die Einnahmeund Ausgabeder Stempelzeichenein zeichenbuch.
besonderesStempelzeichenbuchzu führen, dessenEinrichtung von der oberstenLandesfinanz=
behördebestimmtwird.

(2) In demBuchewirdauchunterBenennungderEmpfängerdieAusgabederStempel=
zeichennachgewiesen,für welcheein Wertbetragnicht zu erhebenist.

(3)Die zumUmtauschzurückgegebenengestempeltenSchlußnotenvordruckeundStempel=
markensind, bevorsie vereinnahmtwerden,auf ihre Echtheitund Unversehrtheitzu prüfen.

203.
(1) Vordruckezu Stempelbogen(§ 155 Abs.2) sindwieStempelzeichensogleichbeim5.Buchmäßige

Empfangim Stempelzeichenbuchzu buchenund bleibenim Gewahrsamder Stererstelle.Pebanln.,
(2) Wird die Ausfertigung eines Stempelbogensschriftlichbeantragtund der Wert=zu Stempel=

betragbar eingezahlt, so ist die Einzahlung als Erlös aus Stempelbogenim Einnahme=bogenundder
Stempel=buchenachzuweisen. bogen.

(3) Nach Ausfertigung des Stempelbogensist der Vordruck im Stempeljzeichenbuche
vomBestand abzuschreibenund in diesemdie Ausfertigung des Bogens unter Angabe der
Nummerund des Geldbetragsgleichzeitigzu buchen.

§ 204.
(1) Von einemanderKassenführungnichtbeteiligtenBeamtenist überdieAusfertigung6.Kontroll=

vonStempelbogenfür jedesRechnungsjahreinKontrollbuchnachAnleitungdesMusters34 buch.
zu führen. Die Nummer des Kontrollbuchsist von ihm auf dem Stempelbogenund demM# 3
Antraganzugeben. —

(2) Die Anträge auf Ausfertigungeines Stempelbogenssind nachder Reihenfolge
derNummernzu heftenund bis zum Schlussedes Vierteljahrsbei demKontrollbuchauf=
zubewahren.Demnächstwerdensie Beleg zum Einnahmebuche.

*205.
(1) Die in den§§ 199, 200 bezeichnetenBücherwerdennachAblauf jedesViertel=7. Prüfung

jahrsabgeschlossenund mit dendazugehörigenBelegenan dieDirektivbehördezurPrüfung undnus
eingereicht.Auf die Erledigung der Erinnerungensind die für die Zollverwaltung erteilten Bücher.
Vorschriftensiungemäßanzuwenden.

(2) Die Einnahme=und Anmeldungsbücherund die dazugehörigenBelege,soweitsie
Einnahmenund Anmeldungenzu den Tarifnummern 1 bis 3 A enthalten, dürfen nicht
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vernichtetwerden. Die Bücher und Belege sind geordnetderart aufzubewahren,daß sie
gegenFeuersgefahr,Beschädigungenusw. geschütztsindund jederzeitunverzüglicheingesehen
werdenkönnen. Die näherenAnordnungenerläßtdie Direktivbehörde.

(3) Zur Herbeiführungund Sicherungder gleichmäßigenAusführung des Reichs=
stempelgesetzesin allenBundesstaatenwerdendie LandesregierungenaufErsuchendesReichs=
kanzlers(Reichsschatzamts)vonZeit zuZeit einigebei denDirektivbehördenbereitsgeprüfte
Bücher mit den Belegen mitteilen. Ergeben sich bei derenEinsicht Bedenken,so trifft die
Landesregierungdie zurErledigungerforderlichenAnordnungenund gibt zugleichdemReichs=
kanzler(Reichsschatzomt)von demVerfügtenKenntnis.

(4) Das Merkbuch verbleibt bei den Steuerstellen;es ist dauernd und sicher auf=
zubewahren.

§ 206.
8.Herstellung (1) Die Stempelmarken,die Vordruckezu Stempelbogenund die von den Steuer=
derStempel=stellenzu verkaufendengestempeltenund ungestempeltenSchlußnotenvordruckewerdendurch
zeichen.die Reichsdruckereihergestelltund sind von ihr zum Herstellungspreisezu beziehen.Der

Reichskanzler(Reichsschatzamt)stelltdenBezugspreisfest.
(2) Die Reichsdruckereiverabfolgtnur denjenigenAmtsstellenStempelzeichen,welche

ihr von denoberstenLandesfinanzbehördenals zum unmittelbarenBezugeberechtigtbezeichnet
werden. Die letzterenerhaltenvierteljährlichvon derReichsdruckereieine mit den gquittierten
LieferscheinenbelegteRechnungüberdie von ihnen zu erstattendenHerstellungskosten.Sie
lassenden Betrag der Rechnungan die Reichsdruckereikasseentwederunmittelbar oder durch
Vermittelungder Reichshauptkassezahlen.

(3) Privatpersonen erhalten von der Reichsdruckereiweder Stempelzeichennoch un=
gestempelteVordrucke.

(4) Die Kosten der auf den Antrag von Steuerpflichtigenbei der Reichsdruckerei
bewirktenAbstempelungvon Wertpapieren, Gewinnanteilschein=und Zinsbogen sowie von
Vordruckenwerdenvon der Reichsdruckereiin jedemeinzelnenFalle derjenigenSteuerstelle
in Rechnung gestellt,welchedie Abstempelungbestellthat. Für die sofortigeBegleichung
dieserRechnungenhaben die SteuerstellenSorge zu tragen.

8 207.
9.Lieferung (1) Die Prägestempelmaschinensowie die von den Steuerstellenzur Ausführung der
amtlichervorgeschriebenenAbstempelungenzu verwendendenStempel liefert für Rechnungder obersten
Stempel. Landesfinanzbehördendie Reichsdruckerei. Die Stempel jeder Steuerstelle erhalten als

Unterscheidungszeicheneine besondereNummer, welchenicht veröffentlichtwird. Die Unter=
scheidungsnummernwerdendenoberstenLandesfinanzbehördenvondemReichskanzler(Reichs=
schatzamt)mitgeteilt. -
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(2) Die Abstempelungensind durch die Kassenbeamtender Steuerstellezu beauf—
sichtigen.Die Kassenbeamtenhabendie Stempel,solangediesenichtbenutztwerden, und
dasZählwerk der Prägestempelmaschinen,solangees nicht zu Reinigungszweckenusw.frei=
gegebenwerden muß, mindestensjedochwährend der Dauer der Benutzungder Maschine
unteramtlichemVerschlussezu halten.

(3) Die Aufsichtder Kassenbeamten(Abs. 2) hat sichauchdaraufzu erstrecken,daß
derPrägestempelvor Beginn der Abstempelungauf den richtigenTag (zu vergleichen
§ 10 Abs.3) eingestelltwird und daß nur zur AbstempelungangemeldeteWertpapiereusw.
abgestempeltwerden. Zu letzteremZwecke ist bei Prägestempelmaschinender Stand des
Zählwerkesvor Beginn und nachBeendigungder Abstempelungfestzustellenund mit der
Anzahlder zur AbstempelungangemeldetenPapierezu vergleichen.

g 208.
Alle bei den SteuerstelleneingehendenAnmeldungen zur Entrichtung der Stempel⸗-10.Behand-

abgabeusw. sindmit demTage des Einganges,derNummerdesAnmeldungsbuchsundLungberAu=
einemdeutlichenAbdruck des gewöhnlichenAmtsstempelsder Hebestellezu versehen. Die “.
Anmeldungenund sonstigenAnzeigen,welchein das Anmeldungsbuch(§ 200) einzutragen
sind,sind nachdenNummerndiesesBucheszu ordnenund ihm als Belegebeizufügen.

§6209.
Die Genehmigungzum Beginnedes Absatzesvon Lotterielosenvor der Entrichtung11.Stundung

derAbgabe(§ 30 desGesetzes)und sonstigeStundungender Abgabevon LotterielosenW3
ersfolgenauf Gefahr und, soweitdie Stundung für längerals neunMonate bewilligtist, ·
für Rechnung der Landesregierungen.

8 210.

(1) Die abgabenfreieAbstempelungvon Ersatzstücken(88 182 bis 184) ist nur 12.Buchung
durchdas Anmeldungsbuch(§ 200) nachzuweisen. von

E
(2) Als Ersatz für verdorbenegestempelteVordruckeund Stempelmarkenzu verab—rstattungen

folgendeStempelzeichensind lediglichim Stempelzeichenbuche(§ 202) abzuschreiben.

8 211.
Die für ArbitragegeschäftezurückgezahltenBeträgesind in denKassenbücherngesondert

vondensonstigenErstattungen,und zwar getrenntnachErstattungenim Arbitrierverkehr
mit demAusland und im ArbitrierverkehrzwischeninländischenBörsenplätzennachzuweisen.
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8 212.
18.Verwal⸗ Die Verwaltungskostenvergütungvon zwei vom Hundert (8 105 des Gesetzes)ist
zunte von der Roh=SolleinnahmenachdenEinnahmebücherneinschließlichderNacherhebungenund

abzüglichder Erstattungenzu berechnen.NebendieserVergütungdürfenProzeßkostenund
Prozeßzinsenaus Stempelprozessendem Reichenicht aufgerechnetwerden.

* #213.
11.Abgaben= Das Ergebnisder auf Grund derAnzeigender Lotterieverwaltungen(§ 78) erfolgen=
rentrichtungden Feststellungenteilt der Reichskanzler(Reichsschatzamt)in jedem einzelnen Falle der
lotterien.Landesregierungunter Beifügung einer der beidenvon derLotterieverwaltungeinzureichenden

Anzeigenzur Berücksichtigungbei der Feststellungdermonatlichan die Reichskasseabzu=
lieferndenEinnahmenmit.

XII. Schlußbestimmungen.
8 214.

Anderungs= (1) Der Reichskanzler(Reichsschatzamt)wird ermächtigt,dievorstehendenBestimmungen,
bsnnes5 soweitsie die Form der Erhebungder Stempelabgaben,insbesondereauchdie Anfertigung
tanzlers.der Stempelund Stempelzeichensowiedie Herstellungund denVertrieb gestempelterVor=

drucke,die Anmeldung und die Abstempelungvon Wertpapieren,Urkundenund Vordrucken
und die Buchführung betreffen,nach Bedürfnis abzuändernoder zu ergänzen.

(2) Im Einverständnissemit demReichskanzler(Reichsschatzamt)könnendie obersten
Landesfinanzbehördendie in § 44 Abs. 4, § 54, § 106 Abs. 1, §§ 169, 184 den
DirektivbehördenzugewiesenenGeschäfteund Entschließungensowiein denFällen derTarif=
nummern4, 6, 10, 11 die Befugnis zur EntscheidungüberAnträgeauf Erstattungzu
UnrechtentrichteterStempelabgaben(§ 185) auf Behördenübertragen,die denDirektiv=
behördenuntergeordnetsind.
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Muster 1.
(Ausführungsbestimmungen§ 3.)

Eingegangenden ten 19 .
NVr. des Anmeldungsbuchs.
Nr. desEinnahmebuchs.

(Amtsstempelabdruck.)

Anmeldung
zur

Versteuerungundzur Abstempelungvoninländischen Wertpapierennachdem
Reichsstempelgesetze.

D. Unterzeichnete beantrag.
Wertpapiereund

dieAbstempelungder beifolgenden,umstehendnäherbezeichneten
damit einverstanden,daß demÜberbringerder unten ausgefertigtenEmpfangs=

bescheinigunggegenderenAushändigungdie abgestempeltenWertpapierezurückgegebenwerden,sowiedaß die
Sienerstellezur Prüfung der Legitimation des Überbringers dieserEmpfangsbescheinigungzwar berechtigt,
ber nicht verpflichtet sein soll.

Vor- und Zuname.
(Des Anmelders

Wohnort und Wohnung.)

Empfangsbescheinigung.

Die umstehendverzeichnetenWertpapiere sindder unterzeichnetenSteuerstelleübergebenund werdennach
erfolgterAbstempelungdemÜberbringerdieserEmpfangsbescheinigungausgehändigtwerden.Die Steuerstelle
behältsichdas Rechtvor, die Legitimationdes ÜberbringersdieserEmpfangsbescheinigungzu prüfen, ist
jedochzueinersolchenPrüfung nichtverpflichtet.

(Amtsbezeichnung, Unterschriften und Amtsstempelabdruck der Steuerstelle.)

43
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Muster 2.
(Ausführungsbestimmungen§ 3.)

Eingegangenden 1en . 19
Nr. des Anmeldungsbuchs.
Nr. des Einnahmebuchs.

(Amtsstempelabdruck.)

Anmeldung
zur

Versteuerungund zur Abstempelungvon ausländischen Wertpapierennachdem
Reichsstempelgesetze.

D. Unterzeichnete beantrag die Abstempelungder beifolgenden,umstehendnäherbezeichneten
Wertpapiereund damit einverstanden,daß demÜberbringerder untenausgefertigtenEmpfangs=
bescheinigunggegenderenAushändigungdie abgestempeltenWertpapierezurückgegebenwerden,sowiedaß
dieSteuerstellezur Prüfung derLegitimationdesÜberbringersdieserEmpfangsbescheinigungzwar berechtigt,
obernichtverpflichtetseinsoll.

„ den ten 19

Vor- und Zuname.
(Des Anmelders

Wohnort und Wohnung.)

Empfuangsbescheinigung.

Die umstehendverzeichnetenWertpapieresind der unterzeichnetenSteuerstelleübergebenundwerden
nacherfolgterAbstempelungdemÜberbringerdieserEmpfangsbescheinigungausgehändigtwerden. Die
Stenerstellebehältsichdas Rechtvor, die LegitimationdesÜberbringersdieserEmpfangsbescheinigungzu
prüfen,istjedochzu einersolchenPrüfungnichtverpflichtet.

(Amtsbezeichnung,Unterschriftenund Amtsstempelabdruckder Steuerstelle.)
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Eingegangenden ten
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(Amtsstempelabdruck.)
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Muster 4.
(Ausführungsbestimmungen§ 20.)

Eingegangenden ten 19
Nr. des Anmeldungsbuchs.
Nr. des Einnahmebuchs.

(Amtsstempelabdruck.)

Anmeldung
zur

Entrichtung des Aktienstempelsvon inländischenAktiengesellschaftenoder Kommanditgesellschaften
auf Aktien,welcheAktienoderAktienanteilscheine(Interimsscheine)nichtausgegebenhaben.

D unterzeichnete

............................................. in

meldet aus Anlaß
a) . Eintragung,
b) der Eintragungder Erhöhung Grundkapitals

ins Handelsregisterdie umstehendbezeichnetenEinlagenauf das in AktienzerlegteGrundkapital,über
welcheAktienoderAktienanteilscheine(Interimsscheine)nichtausgegebensind,

a) zur Versteuerung,
b) mit demAnspruchauf Abgabenbefreiung

hiermit an.

NichtZutreffendesistzustreichen.

den teen 19

(Firma.)

(Unterschriften.)

44
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Steuerfestsetzung
Das Grundkapital in Der Betrag in Svalte 8 Betrag der

Spalte 3 bleibt steuerfrei ist für jede Aktie Ab= zu erhebendenReichs= Ein=
a)zufolgeBundes= d stempelabgabe getragen
ratsbeschlußvom urch ga⸗ in die Bemerkungenin Lah) frühereVer. nochzu fürdie natistisch
8. derProt. steuerungversteuern ben= inzel iins= atistische

von b)nachderBe.edeckt sab einzelnegesamt Nach=
freiungsvorschriii hlaw Attie ges weisung
für Eisenbahn= in Höhevon .

UI##ternehmungen 4P. . H. A. Pi.] 4 Pf.] Bgrr.
11 12 13 14 15 16 197 18. 19

I

I

I ·I I
I .I I II.

I I

I III
.I

I
. I l

I I «
I II I II I

I : .I I I I * 6
* I - I. » » I
II I :»

II » I « II
I s I I

J I I :
I Is- I .II I -»

I
« II I» » I

I
I I I II

IIII I II»
II · I I

II .
II I I I

I I

III III
½ " III I

44





FIT--P-—-.s—s.--s

Nr. 19. 245

(Ausführungsbestimmungen8 31.)
Eingegangenden en 19 .
Nrdessnmeldungsbuchz
Nr........... des Einnahmebuchs.

(Amtsstempelabdruck.)

Anmeldung
zur

Versteuerungund zur Abstempelungvon Gewinnanteilschein=und Zinsbogennachdem
Reichsstempelgesetze. ·

D.Unterzeichnete.»»»»beantrag»—unterBeifügungderzugehörigenWertpapiere—
Z·dieAbstempelungderbeifolgenden,umstehendnäherbezeichnetenGewinnanteilscheinbogen—Zind-
Fbogen—und»»»«»»» damiteinverstanden,daßdemÜberbringerderuntenausgefertigtenEmpfangs=
bbescheinigung gegenderenAushändigungnachAbstempelungdie Bogen — und beigefügtenWert=
poapiere — zurückgegebenwerden,sowiedaß dieSteuerstellezur Prüfung derLegitimationdesÜber=
bbringers dieserEmpfangsbescheinigungzwar berechtigt,abernichtverpflichtetseinsoll.
—

„„„, den ten 19.
* Vor⸗ und ZunamP ⸗ un e.

S (DesAnmelders. WohnortundWohnung.)
S

E

Empfangsbescheinigung.

Die umstehendverzeichnetenGewinnanteilscheinbogen— Zinsbogen — und die zugehörigen
Wertpapiere—sind der unterzeichnetenSteuerstelleübergebenundwerdennacherfolgterAbstempelung
demÜberbringerdieserEmpfangsbescheinigungausgehändigtwerden. Die Steuerstellebehält sich
das Rechtvor, die LegitimationdesÜberbringersdieserEmpfangsbescheinigungzu prüfen,ist jedoch
zu einersolchenPrüfung nichtverpflichtet.

(Amtsbezeichnung, Unterschriften und Amtsstempelabdruck der Stenerstelle.)

Gocgle
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Anmeldung.

Der Wertpapiere Die Bogen

Lau⸗ — — —— — berechtigen
Name · i I Eingezahlt ä

d Stück= Ort 1 8 3ah Enkeeane Antrãgefende und Gattung rt Nenn⸗ ist für des fannt und

Num- Wohnort sahl (Benen= d vw wert das Stü anteils — 1der Tag Buch- feude as Stück perZinsen— Bemerkungen
mer des nung) der Reihe für ein Betrag! Renten— des

nmeld Bogen, Aus= stabe Num= das für die Zeit
mmelders ferti= mer a von (Tag, Monat,Anmelders

Emittentgung Stück voahr,
D —

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



f

Nr. 19. 247

Steuerfestsetzung.

Der Dem Von dem Für den

Abgabe⸗ 2 in Zeitraum 6eS3
Stück berechnung S # Abgabebetragin Spalte 16 in Sp. 11 Gesamt=

ist 4 6 sindsomit betrag
zahlzu Grunde Steuer — · für der Bemer=
der zu leen sat — tretenhinzu sind das Stück Abgabe kungens)

einBetrag geisun nachTarif= abzusetzen zu entrichte 6
Bogen für das für das nummer34, nach§ 9 desp. 16418 (Sp.1321)

Stück von Stck von Sp. 4 Gesetzes — Sp. 20)

* M gZehntelA Behutel 4 * 4
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

I I I I I I
I

I II I
I I I I

I I I

I
I I

II.

I I I
III »
I I I
I ’ I I

; I ?

. I I :

II ;
I I

I I I

I I I -I I

I I I I I II

III III
VübtknntrechnunqenauzausländischerindeutjcheWährungisthiererläuternderVetmertzunmchcn.

... Originalfrom «
..- DIOIIIZSIIIIYGocgle onWenSFOFFGClnCaN

.—.—1— * — —
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Nr. 19. 249

Muster 6.
(Ausführungsbestimmungen§ 35.)

Eingegangenden □——— 19
Nr. . des Animnelbungsbuchs.
Nr. des Einnahmebuchs.

E

Anmeldung
zur

EntrichtungeinerweiterenAbgabevon Gewinnanteilscheinbogenbei weiterenEinzahlungen
auf denNennwertder Stücke.

D. Unterzeichnete melde umseitigeine weitereEinzahlungauf Aktien— Aktien=
anteilscheine— Reichsbankanteilscheine— Anteilscheinevon Kolonialgesellschaften— Arteilscheine
von den KolonialgesellschaftengleichgestelltenGesellschaften— zum Zweckeder Erhebung der
ReichsstempelabgabenachTarifnummer3A des Reichsstempelgesetzesan.

Vor- und Zuname.

Wohnort und Wohnung.)NichtZutreffendesistzustreichen. (Des Anmelders

45

Gocgle



Anmeldung.
Auf jedesStückFür die frühere

Der Wertpapiere « Swikhkuämd I
— — i its (Sp. 11) ist die ä

Lau Name ist eine isttertits Abgabe nach Antrãge
fende und Stück Gattun Ort weitere frühere Tarifnummer3A und
Num=Woh nort zahl ve ig und lau= Nenn= Eein |!Ver= entrichttt Bemer=

1 Tag · · euerung am(Tag,
mer des der nennung) der Reihe Buch, fende wert zahlung gedeckt für dé½ Menat, bungen

Bogen stabeNum-fürdass der Zeit· ¶ Jahr) sdesAn⸗
Anmelders und Aus= Stück geleistet Betrag raum Nummer lders

Emittentferti= mer von von svon—des Einsme. g
1 2 3 «i 3 — n 13 v1

II. I
IsIs i

lI
I I

I
I

* Hier ist der ganzeZeitraum einzutragen,für welchendie ausgegebenenGewinnanteilscheineausgestelltsind.

Gocgle



Nr. 19. 251

Steuerfestsetzung.
I

Die Der * Dem Von dem 1 den een
ausgegebenenAbgabe= etrag de eitraumSp.24find0 ahm * Er.1| 1bebetruginSp.19 Er.1 S.2WenGesauit-

Stück= anteilscheinbogen lechnung entspricht würden für den Zeitraum wären Verhältnis betrag der Be=
zahl .berechtigenzur istzu Steue,nc1 in Sp. 12 somitfür desZeit= mer=

Erhebung des Grunde zu hinzuireten abgusehen dasStück raums in Abgabe
der i luf dieweitere legenein satz Abgabe-inzutre, 60 zu Spv.16zus(Sp. 15 kun=

Bogen Einzahlung PBetragfür betrag fürsnachTarif 3A, seinnach§ 9 %½ntrichten demZeit= gen:)
entfallendendas Stück dasStück Sp. 4 des Gesetzes (Sp. 19 raumin 25)
Gewinnanteils von irr I I -I-Z!«Sp.12nur
von — bis Zehn Zehn⸗ —Sp. 23) zu erheben

— M tel tel M M *

15 16 17 18 19 20 21 1 22 23 24 25 26 27

II
I

II ll I





Nr. 19. 253

Muster 7.
(Ausführungsbestimmungen 39, 40.)

Eingegangenden ten 19 *8
Nr. . des Anmeldungsbuchs.
Nr. des Einnahmebuchs.

(Amtsstempelabdruck.)

Anmeldung
zur

Entrichtung der ReichsstempelabgabenachTarifnummer3 A von inländischenAktiengesellschaften
oder Kommanditgesellschaftenauf Aktien, welcheGewinnanteilscheinenicht ausgeben.

D Unterzeichnete leg die umseitigeAnmeldungzumZweckeder Entrichtungder Reichs=
stempelabgabenachTarifnummer3A desReichsstempelgesetzesvor.

„den ten 129.

Vor- und Zunamec.
(Des Anmelders 1 Wohnort und Wohnung.)

Google
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Anmeldung.

Das Grundkapital Ein= .

Lau⸗ —die ErhöhungdesGrundkapitals— Tag lt Die ·der gezah Steuer

fende Firma und Sitz verteilt sich Eintragung ist auf j bung Anträge
Num= " beträgt mit eiuer jede und -

der g 2) erfolgen Bemert
mer · auf Einlage derGesellschaft,Aktie für die Zei emerkungen

Gesellschaft im auf ser hin Tag, bes
ganzen en sedeAktie E 644 Betrag *½p:2:75 Anmelders

tien von W6ivon on —bis
4 4

1 2 8 4 5 6 7 8 9



Nr. 19 255

Stenerfestsetzung.

. Dem

2 7 Fran i Von demAbgab Für jedmung . on dem Abgabe= ede
ist zu Grunde Et ensrricht betragin Sp. 12inlage Gesamtbetrag
zu legenfür euer⸗ · sindabzusetzen sindsomit
jede Einlage satz Wegab— nach§ 9 des Ge= zu —i=eS uh Bemerkungen
ein Betrag für seb. setzes entrichten « ·

von Einlage
von

4 4 Zebntel 4 *— 4
10 11 12 13 14 15 16 17

Google
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Nk.19. · 267
Muster 8.

(Ausführungsbestimmungen§ 40.)

Eingegangenden . 19
Nr. des Anmeldungebuchs. I--I
Nr. J des Einnahmebuchs.

Antistenpelcbdrue. )

Anmeldung
1 „

zzur ,

Entrichtungeiner weiterenAbgabenachTarifnummer3 A des Reichsstempelgesetzesbei weiteren
Einzahlungenauf die Einlagen inländischerAktiengesellschaftenoderKommanditgesellschftenauf

Aktien,welcheGewinnanteilcheinenichtausgeben.

D. Unterzeichnetemelde . umseitigeineweitereEinzahlungauf die Einlagenauf das
in Aktien Grundkapitaldern. Gesellschaft ss*v2*xssse..
Ss.. - zumZweckeder ErhebungeinerweiterenAbgabenachTarifnummer3A

Vor- undZuname.
(DesAnmeldersS WohnortundWohnung.)

"„

46

Google



Anmeldung.

Das Grundkapital AufjedeAktieist Für diefrühere Die
Pvn Tag der Einzahlung weitere

Lau= dieErhöhungdes Eintragung (. 8 istdee Ein=
sente Firma Erundkapitals—0) derEesell.] eine drn -blb nach - — Anträge

Num. undSitz 1 « schaft, weiterefrüher entrichtet nimmt, und Be=
d **: verteilt sich b) der Ein= Ver= innerhalbimerkungen

mer er beträgt .. Kapital. MI-fürdeuwCTUdsstikbezw-.
Gesellschafts smktmmkkhdhuueuMWWZeit-""""«M"«im auf Einlage 9 geleistet gedeckt raum Jabr)Sp. 9) ammelders

ganzen wieriel aufjede ins Handels= einBe=# NummerGewinn
, Aktie register von tragvonvon— besEin=teil

4 Aktien von 4 4 bis — von—bis

1 2 8 4 6 6. 7 8 8 10 11 12



Nr. 19. 259

Steuer festsetzung.

Der Abgabe= Dem Betrag Von demAbgabe= Für E d 4
berechnung in Sp. 13 betragin Sp. 15 denZeitraum 6# ... Gesamt=
. . « » . dem Verhältnis
ist zu Grunde entspricht würden für den in Sp. 9 . · betrag der

Steuer! . .· .,desZe1traumäIn
zu legenfür ein Abgabe=Zeitraum in Sp. 9 wären somit S1 K Po Abgabe Bemerkungen
jede Einlagesatz betrag für abzusetzensein zuentrichten 3 #n mern (Sp. 4

einBetrag sedeCinlage nach§9des Ep.15e % Sp.19)
nur zu erheben für

von von Gesetzes — Sp. 17) . .
jede Einlage

4 4 Zehutel. 4 4 — —
13 14 15. 16 1a 18. 19 20 21

46“

— —
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JAunzsertigung.

de rz
auf Erstattung von Stempel für
Arbitragegeschäftefür denMonat

(Der Erstattungsantrag ist in
doppelter, der Auszug aus dem
Arbitragebuch in einfacher Aus=
fertigung für je einen Kalender=
monat bis zum 10. des folgenden
Monats einzureichen.)

— —

An

261

(Ausführungsbestimmungen§ 44.)

, den.

TDe. überreich
in der Anlage einen Auszug aus Arbitragebuchefür den
Monat 19 . f inden die Richtigkeitder
darin enthaltenenAngaben bescheinige

Auf Grund diesesAuszugsbeantrase gemäßTarif=
nummer4a desReichsstempelgesetzesdie ErstattungeinesStempel=
betragson . Mark . Pfennig.



262

D. .,..- . ., zu ................

wird angewiesen,den umstehendbezeichnetenBetrag an Reichsstempelabgaben=Ermäßigungin Höhe von
........... Mark.....«.. Pfennig, in Worten Mart Pfennig, and

AntragstellergegenQuittung zu zahlen.

, den. 19 ..

VorstehendenBetrag von .Mark Vfennig, in Worten

.............. Mark«.Pfennig-habe»««.» von d.
3 zzu gazahlt erhalten.

. .,den .19...



Aussug
aus

Google

263

(Ausführungsbestimmungen3844.)



264

DerWert
Steuer⸗ 3 & zuer

. ichtiger t äfts=
Num= Tag wuich* 5 zue Num. Ver.]Sp. 6) statten=
mer des Gegen= „ wen= wird, ere.

" Gegenstand 9 Ge= Meti==!mer gedecktdes Geschäfts= Nennwert Kurss standes deter durchden Stemner
"U# des ennwer r schäftss ten, derArbi= ab- des Ge= Stem-Wert des pel. kun=

Geschäfts . ab= falls Schluß= Gegen=trage. schlusses schäfts sclu. Meta.note bel geschäftsbe= enbuchs nichtüber ceta⸗ in Höhetragss)ch ses geschäft —ie
Wäh= (in (in

MonatTag rung 10004) +iF 1000.) .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11*) 12 18

A. Arbitrierverkehr
7912 gekauft

1 Iuli 16Ungarische] Kr. 356000] 98 — —— — — — — —
Rronenrente Sehmidi

gekauft
2 — Baltimore- 8 1000014109 46 Berlin — 250 173|80 46 575

Oio-Ersen 10000%#9 46 Herlin — 25173880 46 5.75
bahn-4kten 5000 23 Herlin — 252%600 23. 33

8 5000 109 23 Herlip — 233 6900 26 85

gekauft
3 — Heicehsbank-· MA 5 000155,75 5 Berlin — 36050 5 —60

anteilscheine

verkauft
4 Ju 26 Ruasische Rbl. 100000219 219 Herlin — 420 43| 219 160

Noten ull.
August

gekauft
5 Juli Ballimore- 8 5000 109 23 herlin — 516 30 23 1/5Koss-

Ohio- Eisen- Le=
balin- Alctien schen

gekauft
6 Juli 27 Lombarden * 20000 118 Wien — 51777|70 95 1185

Eusammen720

B. Arbitrierverkehr zwischen
gekauft

1 Jull 27Canada-Pa 102000775 750 Frank= — 507C 750 9375
cific-Fisen- furt
bakn-Aktien a. M.

Google



Nr.19. 265

DerWert
Steuer= 83 8 zuer
ichtiger äfts ·Ihm-Tag pachngktName Ver-(Sp.s«)-smxm.net des . Wert des des des Num=wen. wird n ve—

desGeschäfts.Gegenstand Begen.Ge⸗ Meti. smer er, gedeckt[erdes Nennwert Kurs standesschäfts. ten derdeter durchdenStem-)mer=
Arbi= ab= des Ge= 55( Stem. Wert des pel. kun=

Geschäfts » absfallsechlußs Gegen⸗
trage⸗ schlusses schäfts sclus. Meta.ote bel#geschäfts be. gen

nichtüber " · »s-
IW ses geschãft inHöhestragn)

Wäh.= (in (in
MMonatTas rung BA2000) —————

la 2a Za 4% 5ba Ga 7a# 8a 9da 10a 11a*) 124 134a

nit dem Ansland.
1912 verkauft

1 Juli 16Ungarische Kr. 86 000] 98,60 30 herlin — 1659 6 — 80 25
Kronenrent“

verkauft
2 Juli 18Baltimore- * 83000017750 — Lon- B. W. — — — —

Ohio- Eisen- don Bliden-
bahn Actien stein

4c Co.

verkaut
3 Julliäi222Kesisbank A 3 000 56 / — Am- Lan Kol. — — — —21/7.

anteilschein ##e. ch Co. Sonn=
dam tag.

gekauft
4Iuli 27 Auszallun500 000270Fr. — Paris — — — — —

Petersburg für
ult. Auquet 100

Rbl.

verkauft
5 Juli 29 Baltimore- 8 5000114,60 24 Lon= — 567 60 24 3—29./7.

Ohio- Eisen- don Sonn=
bahn- Aktien « tag.

verkauft
6 Iuli 27 Lombarden 10000] 380 62 herlin — 5391860 62 7 75

Juli 9Zomdbarden 4 0002 80 37 Herlin — 670 11110 37 460

"„ EZusammen760
DasuSpalte1247 20

*— —

inländischenLörsenplätzen.
verkauft

1 Iuli 29 Canada-Pa- 8102 000176, 80 754 Berlin — 588 1226 20 754 94 26 28./7.
c#c-Ensen- Sonn=
ba-Alzten tag.

"P.)Falls der Betrag in Spalte 4nicht niedriger ist als in Spalte 4a, ist Spalte 11a gemäßSpalte 6 a auszufüllen,
andernfalls ist Spalte 11a aus Spalte 4 und 5hazu berechnen. 4

#) Bei GeschäftengemäßNr. 4a 1 und 4a 4 des Tarifs 3/40v. T., bei GeschäftennachNr. 4a 3 des Tarifs “
v.T. des Betrags in Spalte 11a; bei Kostgeschäftenin ersteremFalle ½%in letzteremFalle 310 v.T. 47

Google





267

Muster 11.
(Ausführungsbestimmungen§847.)
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Eingegangen den ten 19 Muster '12.
. des Anmeldungsbuchs. (Ausführungsbestimmungen§§ 49,80,96,146.)

Nr. des Einnahmebuchs.
(Amtsstempelabdruck.)

Anmeldung
zur

Abstempelungvon Vordrucken.

Es sollenabgestempeltwerden:
Lau= Name Steuer=
fende und Wohnort . Nummern zum

Num= des durch Stück Art oder Abgaben= betrag Bemerkungen
welche zahl goonstige betrage

mer Anmelders Stelle Bezeichnung vonje

der Vordruckeoder Fahrkarten A 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I

I
i

Den Rückempfangder abgestempelten
I Vordrucke bescheinigt

Google



Nr.19. 269

Muster 13.
(Ausführungsbestimmungen § 57.)

StempelergänzungsscheinNr.
über

& 100 000.— 3½% Sozze Slaate, Kurs 95 .

Zusat. Zusatz=
stempel stempel
(½ des (12des
Tarif= Tarif=
satzes) satzes)

Fon C. F. Afüller
in Posen An G. Schulae in Breslau

M 100000 Wert M95 600 9 50 M 10000 Wert A %0500 1 —
4. Kauf in Ber#n

A 5000 IMert A 4760 — 50
J. Knorr in Stettin

A 20000 Wert K 19 000 11980
K. Lauh in Lerpzig

2500 Wer 4 2376%— 80
K. Lampe in Cosucy

# 717500 MWert4 16 625 170
. Linde „ Lauban .

& 30 000 Mer 4 28 500 2 90
Th. Lastiq in Breslau

A 5000 Isert A 47560 — 50
4. Moll in Berlin

A 10000 Wert A 9506 1—

& 100000 950 A 100 000 M 9 890

Google
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Nr. 19. 271

Eingegangenden ten 19 Muster 14.
Nr. des Anmeldungsbuchs. (Ausführungsbestimmungen§ 64.)

Nr. des Einnahmebuchs.

(Amtsstempelabdruck.)

Anmeldung
zur

Versteuerung— Abstempelung— inländischerLotterielose— Spielausweise.
(Tarifnummer5 des Reichsstempelgesetzes.)

D.[ Unterzeichnete melde unter Überreichungeiner amtlichbeglaubigtenAusfertigung
desobrigkeitlichgenehmigtenPlanes der Lotterie— Ausspielung—umseitig näherbezeichneteLotterielose
— Spielausweise— zur Versteuerung— Abstempelung— an und erklär sich damit einverstanden,
daß dem UÜberbringerder unten ausgefertigtenEmpfangsbescheinigunggegenderenAushändigungdie
abgestempeltenLotterielose— Spielausweise— zurückgegebenwerden,sowie daß die Steuerstellezur
Prüfung der Legitimation des Überbringers dieser Empfangsbescheinigungzwar berechtigt, aber nicht
verpflichtetsein soll.

.—...

Vor- und Zuname.
Des# 8
(Des Anmelder Wohnort und Wohnung.)

Empfangsbescheinigung.

Die umstehendverzeichnetenLotterielose — Spielausweise — sind der unterzeichnetenSteuerstelle
übergebenund werdennachder AbstempelungdemÜberbringerdieserEmpfangsbescheinigungausgehändigt
werden.Die Steuerstellebehältsichdas Rechtvor, die Legitimationdes ÜberbringersdieserEmpfangs=
bescheinigungzu prüfen, ist jedochzu einer solchenPrüfung nicht verpflichtet.

(Amtsbezeichnung, Unterschriften und Amtsstempelabdruck der Steuerstelle.)

Google
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Anmeldung.

Lfde.

Nr.

Des

Unternehmers

Name,

Gewerbe,

Wohnort

(Wohnung)

ausweise —

I
I

Be⸗

nennung

Num—
Anzahl

mern

Gegen=

stände

mit

Wert=
angabe

Einzel= Gesamt=

preis preis

Der

Zeit Ort

Mit dem
Vertriebe
der Lose

wird

on-=

6

b

Erläuterungen
des An=

Wird außer dem Preise
d einweiterer

Entaelt für das Los, 3.
B. Schreib=oderKollek=
tionsgebühren.Stener=
zuschlag oder dgl., er=
hobn? Wieviel für
das Los?
Wird mit dem Lose=
preise zugleich in unge=
trennter Summe eine
Vergütung für sonstige
Leistungen, z. B. Ein=
trittsgeld zu Vergnü=
gungen, Ausstellungen
oder dgl., erhoben?
Wie hoch ist der Ge=

samtpreis?
Wie verteilt sichdieser

auf Losevreisn und son=
stige Leistung?

14

Oriqinealfrom



Nr. 19. 273

.....————..— — — — —

Steuerfestsetzung
BemerkungenAnträge Die Ist dieAb=melders Der Lose— Spielausweise— obrigkeit= stempelung

Der Steuer liche Er= der Koe er=
⸗ i t ist

steuer⸗ freiheit laubnts solgzteornis
: „ t d

3.B. wegenBewilli= D pflichtige * % Lotterie kemn—
gungvonSteuer⸗ steuer⸗ Tei Steuer· nehmigtKAs7 balbrfreiheit, zeitweiser betrag gt spielung) b) Ist die Ab⸗
StundungderAb.! Be= oflichtigerrGesamt,( des betrag urch #terteilt abe gestun=
gabe u. dgl. unter eichnunAnzahl Einzel preis Gesamt⸗ Ver= durch nutessten
s der 6 preises hlung Fier grus ist

rũn reis »""""" gung iese nachge⸗
⸗ beträgt vbvom "de ... wiesen?

Nr. vom. ) Sonstige.

4 If4 H fl. N.
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

. I

I I

I I

I II
, II I I

I I

IIIIIIII I

IIII - - I z
? I II

s I
I

III

I I I

Google
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Muster 18.
Eingegangenden ten - 19. (Ausführungsbestimmungen8 76.)

Nr. des Anmeldungsbuchs.
Nr. des Einnahmebuchs.

(Amtsstempelabdruck.)

zur

VersteuerungausländischerLotterielose.
(Tarifnummer5 des Reichsstempelgesetzes.)

Nane Der einzelnenLose Des Lotterie= Abgabe⸗

Lau==!Tag und Preis einschl. unternehmers Zeit der betrag

fende der Woh nort Schreibgeldusw. nabere Ziehung ) im einzell! Bemer=

Num. Anmel= An= in ezenhnung, der enund kungen
des ahl auchNameund n

mer dung Anmelders z fremder I deutscher Wohnort des Lose h)im ganzen

z UnternehmersWährung 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I
I

I
I

i

I
I
I
I
I

i I
I

i I
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Muster 16.
(Ausführungsbestimmungen8894, 100.)

Eingegangenden en 19 .
Nr. des Anmeldungsbuchs.

(Amtsstempelabdruck.)

nNachweisung
über die vond.¼ ..zu.....,»»...... .

zu versteuerndenFahrkarten

) denMont ......... 19
für das te Vierteljahr 19

Für Fahrtausweise aller Art Für
E= Bezeichnung pe Im

der Bemerk
rbeturtnaltecbefelen,,eu.ssez ae mn ganzenBemerkungen

EIILIIIIIIIEMIEIIIEIIIIEIIE

zusammen

dazu:
für zusammenstellbare
Fahrscheinelaut Anlage

für Zusatzkartenlaut Aulage
zusammen

davon ab:
für erstatteteStempelabgabenauf Grund des § 53 des Gesetzes

bleiben .
Hierauffindabschlägiggezahlt

im Monat laut Nr. edes Einnahmebuchs

„ · n .-
» '

bleibenzu zahlen .

„ erstatten

Daß in dievorstehendeZusammenstellungdie Ergebnisseder Aufstellungender Fahrkartenausgabe=
stellenfür denbezeichnetenAbrechnungszeitraumrichtigübernommensind,bescheinigt

„,den ten 19
- (Amtsbezeichnung)

(Amtsstempelabdruck.)
(Unterschrift)

487

Google



276

Eestsetzungder Stempelabgabe.
Die vorstehendeNachweisungist geprüft und der für den Abrechnungezeitraumahznliesende Ge⸗

samtbetragan Fahrkartenstempelfestgestelltwordenzu..... .. . . ... ..... JPf
Darauf sind laut vorgelegtenQuittungen anzurechnenWischlagssahlungen

vomten 19 Nr des Einnahmebuchsfür den Monat 19 4 Pf.
vom ten 19. Nr. « « » » » 19 · --- «-’---—«

vom ten 19 Nr.. „ ,,,, » 19 „ »

zusammen.. A Pf.
zahlen

Es bleiben somit zu erstartttssss. AM Pf.

* „den ten 19.

(Amtsbezeichnung)

(Unterschrfff)

Empfangsbekenntnis.
VorstehenderBetragvon if., inWorten ...

...Mark..Pf.istheutegezahltundunterNr.. des Einnahmebuchsver⸗

einnahmtworden.

„„ den ten 19

(Amtsbezeichnung)
(Amtsstempelabdruck.)

(Unterschrift)

Erstattungsbescheinigung.
VorstehenderBetrag von. 4 Pmf. in Worten ..»

..... ..Mark....Pf.istvondersbschlagszahlungfürd,..Monat....19«
— Nr. des Einnahmebuchs— abgezogenund dadurcherstattetworden

(Amtsbezeichnungder Abrechnungsstelle)

(Unterschrift)

Google



Nr. 19. 277

Eingegangenden. ten 19 Muster 17.
Nrr. des Anmeldungsbuchs. (Ausführungebestimmungen§8100.)

(Amtsstemvelabdruck.)

Anmeldung
dd. . zuuuu

zur Entrichtung einer Abschlagszahlungauf Fahrkartenstempel
für denMontt . 19 .

NachMaßgabedeöVerkehrsaufdervonunsbetriebenen...
war an Fahrkartenstempelzu entrichten

für den gleichenMonat 19 D*—— Pf.
„ „ „ „ t1t9. „
„„ „ „ 19 „ »

— –. ——

alsoimDurchschnittderletzten3 Jahre /5 von... 4. Pf-41 —
D. unterzeichnete erbietetsich,für denMonat. 19

EeeineAbschlagszahlungvo Ni f. zu leisten.
S

....................................,den.........Urg«,........................»......19
AX
S (Firmagg.

S= (Unterschriftt)n í ,

FestsetzungeinerAbschlagszahlungund Quittung.
durchschnittlichenVerkehrs im gleichenMonat der letzten3 Jahre

Unter Zugrundelegungdes Verkehrsim gleichenMonat desVorjahrs wird
die oben angemeldeteAbschlagszahlungfestgesetztaf íí ,ííí í í . AMA Pf., in

Worten...........................................·............................Mart.............. Pf.
DieserBetragistheuteeingezahltundimEinnahmebuchunterNr.......... vereinnahmt.

....................................,den.........Zet;........,............«......,.......19

(Amtsbezeichuung .

(Unterschritftt);

(Amtsstempelabdruck.)

Google





Nr.19. · 279

Muster 18.
Eingegangenden ten 19 (Ausführungsbestimmungen§ 106.)
Belegzu cr. des Anmeldungsbuchs.

(Amtsstempelabdruck.)

Nachweisung

über die vpod —«................... zu

zurückgewährtenBeträge anFahrkartenstempel

für das 19 .

Hierbei Vernichtungsbescheinigung.
SEitick versteuerteFahrkarten, Nach Prüfung und Feststellung der Erstattungs=

für die der volle Fahrpreis einschließlich des den Reisenden fähigkeit sind von den nebenbezeichneten Fahr=

in Rechnung gestellten Stempels zurückgewährt wordenist, karten Sitick durch vernichtet

nmebst HeftenBelege,") worden.

die zu einer späteren Verwendung ungeeignet und daher den jen 4

nnabgesetztgebliebensind,nebst HeftenBelege'). "
(Amts= (Amtsbezeichnung)
stempel=

abdruck.) (Unterschrift)

Empfangsbescheinigung.
Von den nebenstehend bezeichneten Schriftstücken

habe ich

........... Stück versteuerteFahrkarten,
Hefte Belege,

zurückempfangen.

°) Nicht Zutreffendes ist zu streichen.
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A.

Dervolle Fahrpreiswurdeeinschließlich . ...
desFahrkartenstempelszurückgewährt Die erstattungsfähigeStempelabgabe

* zu folgendenversteuertenFahrkarten: —i beträgt
ende . euersatz
Num- Es sindunabgesetztgedliebendie fol= Bemerkungen.

genden, zu einer späteren Verwendung im im
mer ungeeigneten versteuerten Fahrkarten: einzelnen ganzen

Fahr- Fahrpreis) 5Sorte „rlasse E Stückzahl 5/ 4 Pf. 5 Nf.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I I

I

I I
I I II I

I· I
I
I

Zusammen. .. I

Die Richtigkeit bescheinigt

, den ten= 19

(Firmaagggggggaaa.

(Unterschriffftt):.

Festsetzung des zu erstattenden Stempelbetrags.
Die vorstehendeNachweisungist rechnerischund nach denvorgelegtenBelegen geprüftworden. Der erstattungs=

fähigeBetrag wird danachfestgestellt 3z. **„J Pf., in Worten -«-««.--.-«·--.·.-...

............. .,. .,dcnttn ..19.......»

(Amtsbezeichnung)
(Amtsstempelabdruck.)

(Unterschriffftt)t. ½m .
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Eingegangenden ten 19 (Ausführungsbestimmungen8§111,
119, 120, 122, 124, 134, 137.)Nr. des Anmeldungsbuchs.

(Amtsstempelabdruck.)

Anmeldungeines Kroftfahrzeugs
zumZweckeder

Erteilung einer Erlaubniskarte zur Personenbeförderungauf öffentlichen
Wegenund Plätzen

aus Anlaß
a) der erstmaligenEinstellung eines Kraftfahrzeugs,
b) des ErsatzeseinesKraftfahrzeugsdurchein anderes,
) des Ablaufs der Gültigkeitsdauer einer erteilten Erlaubniskarte,
d) der Umschreibungeiner Erlaubniskarte auf eine anderePerson,
e) der steuerpflichtigenIngebrauchnahmedes Kraftfahrzeugs durchden Mieter usw.,
f) der Ausstellung oder Verlängerung einer Erlaubniskarte für ein ausländischesKraftfahrzeug
gemäß 8 134,

8) der AusstellungeinerErlaubniskartefür ein ausländischesKraftfahrzeuggemäß§ 137.

Z Anleitung.
1. Nicht Zutreffendes ist in dem obigen Vordruck zu streichen.

Die Spalten 1 bis 9 umstehendsind vom Anmelderauszufüllen (zu g, soweit§ 130 der Ausführungsbestimmungen
es vorschreibt). «

Die Anmeldung ist unter der Eintragung in den Spalten 1 bis 9 mit Orts= und Zeitangabe zu versehen und vom
Anmelder zu unterschreiben.

49
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Des Anmelders Beschreibung des Kraftfahrzeugs Beschrei
Lau Anträge:

· VerhältiArtHerstellungs-« Nutz= a) in bezugaufArt Herstellungs=
fende Name,Stand niszum (Kraft. firma,Fa##Art leistungEigen..]iecültigkeits.(Kraft=firma,Fa=

und Fahrzeug wagen briknummer der des e. dauer der be=wagen briknummer
Num= (Eigen= 6 des Fahr= Fahr- 9 antragtenEr= 6n des Fahr=
mer Wohnort befter er=. gestellsund Kraft=r wicht bniskartte, eer ssctellsund

oder a mmer erde⸗ aft. Nummer
(Straße, Nr.) Mieter) rad) desMotors auelle kräften n b) andere rad) des Motors

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Nr. 19. 283

der Prüfung der Anmeldung, Abgabenberechnung. Die Erlaubniskarte ist

bung desKraftfahrzeugs Es sind zu erheben I Der I
E — zürdie pferde.) . orsn n a) aus.Be=

usnss en küiftS.3), rchlit ge.nerBArt der Eigen= Grund gesamtist nach= - —-desFahr= · b)Ausstellungs⸗ Sp.16 gewiesen)abgesandtan hän- ungen
Kraft= engsin gewicht tagundNum- betragim ein zu= . . die Polizeibe- digt
— mer der Zu— sam- ,,inEin— hördeinNPeerde- lassungsbe- zeinen men Sp. 18nahmebuch am ’

kräften scheinigung 4 * I « * unter Nr.

12 13 14 15 WN5 20 21 22 23
I I
II »I.

II » IIIIII
III I·
I I I

.I I I II

II «III TudHl sIII I I
II III 1 II I I II I 4 I I
I I

I I Il I
I« sI I I

II II II I
.. II».
II I I-I I4 I I

I I I I D I I
. I I I

.IIII III I I I. I

II» I
II

II «
I

I I I
I I « «
I.IIII

49“
Oriqinealfrom
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Muster 20.
(Ausführungsbestimmungen
8§113,122,124,134)

(Vorderseite.)

Steuer karte
gültig auf die Zeit vwooo. 9 bis. 19

ausgestellt für

in

zu dem nachstehend beschriebenen Kraftfahrzeuge:

—.— tittt“i’ Art#ur ““ur Elgengewicht elgenbesltzer.
esszeichen naummer Fahrestells Krattquelle In Pferdekristen

und Nummer des Motors

iInBuchstaben:

blese Steuerkarte Ist bei der Benutzung des Fahrzeugs auf öffentilchen Wegen und Pliltzen stets
mitzuführen und denZoll- undSteuerfbenmtensowie den Pollzelbeamten auf Verlangen vorzuzeigen.

(MoltTutreftendesIistzuatkelchen.)

benutzung des Kraftfahrzeugs von dem Elgenbesitzer dle Ausstellung einer neuen Steuerkarte zu
beantragen.

(Rückseite.)

Für dasvorseitig beschriebeneKraftfahrzeug ist auf dieGultigkeltsdauerdieser Karte

die Reichsstempelabgabemi .Pfß

aoaba#tt.
entrichtet worden.

— Diese Steuerkarte tritt an Stelle der Steuerkarte Nr. der Bezirks=

listehkhee. innn Eine Abgabe war

hierbei nicht zu erheben. —

Nr. (iler Bezirkslinte. „den ten 1
Amts=. ·

J. Anmeldungsbuchs. * Steuerstelle)Xr. es —# «
Einnahmebuche. – . (Unterschriften)

Uerilest der Elgenbesltzerdas Krattfahrzeugauf Zelt einemanderenzu Besltz, so hat auf
TZur Beachtung: ½ Zeltauchderanderefr selneersonelneSteuerkartezuIösen,sofornooslehnichibiess

um eine unentgeltliche Uberlassung zum voruberpehenden Gebrauch handelt.

Google
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Nr. 19. 287

Muster 21.
(Ausführungsbestimmungen§#116.)

der im Bezirked

ausgegebenenErlaubniskartenfür Kraftfahrzeuge.

Abteilung 4A für inländische Kraftfahrzeuge: Abteilung B für ausländische Kraftfahrzeuge:
a) Krafträder, 4 a) Krafträder,
b) Kraftwagen. b) Kraftwagen.

Zu löschendeEintragungen sind in der Liste rot zu durchstreichen.

Google
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LaufendeNummer

Tag

der

Eintragung

Des Inhabers der Erlaubniskarte

Verhältnis
Name,Stand, zum

t Fahrzeug
Wohnor I (Eigenbesitzer
(Straße, Nr.) I oder

- Mieter)
— — —

I

Herstellungs.
firma, Fabrik=
nummer des
Fahrgestells
und Nummer
des Motors

5

Art der

Kraft=

quelle

Nutz⸗
leistung
des Fahr⸗
zeugs in
Pferde⸗
kräften

7

Go gle *
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inländischeu

bescheinigung,

behörde ..

inländischeausländische

Bemerkungen

a) ausgestellt ausgestellt (3.B. überErneuerungder
1Zfür stZeit ges ErlaubniskarteundLöschungen.)

von a) für. Tage
bis b) für die Zeit

b) ausgehändigt von
am bis.

11 12 13

50
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Muster 22.

291

Abs. 1, § 137.)
(Seite 1.)

Steuerkarte
gültig für — — — — Aufenthaltstage im Inland während der

zetvomSSés#s uu —
ausgestellt für

(Art des Fahrreugs, Krattaueltlaaaaa.

(Gesondere Kennzelchen: Herstellungstfirma und Fabriknummer, Pierdekrätte, Elgengewicht)

Diese Steuerkarte ist bel der Benutzung des Fahrreugs auf öffentilchenWegen und Plätzen stets
2 Be htu . satt-thun-anscouzollsuatlsmomtmtsnuvlesupolttolmnmasatvseltasavonk
ur ac ng· zelgen. Sie muss bei jedem Grenzllbertritte zur Beschelnlpung des Eln- oder Ausgänges dem

Grenzzollamt vorgelegt werden.

(Seite 2.)

Für das vorseitig beschriebeneKraftfahrzeug ist auf dieGültigkeitsdauerdieserKarte

die Reichsstempelabgabemit. . — 1 chstabdeme HMark

7 und die Gebühr für die Zuteilung des polizellichenKennzeichensmit N. —

; anchetsesMark entrichtetworden.
"½ Diese Steuerkarte tritt an Stelle der Steuerkarte V. der Bezirksliste
3 ele....·..»..»......................TI»..........«..............in
mit Gültigkeitsdauerfür — Aufenthaltstage.

UnterAnrechnungderfür letztereKarteentrichtetenBeträgesindM—

7 1 aachstabheeMlark —Relchsstempelabgabeund

Mark Gebührfür das polizeilicheKenn-

. den 19.
Nr. dear Bezirksliste.

Amts=
tempel. (Steuerstelle)

Nr. des Einnahmebuchs.
(Unterschrifteen

Google
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(Seite 3.)

iuen n Anuenetlichee1rihl übertrag·

enngegangenee kschenes ustgegangen enngegangenene Kscegangen
Zahl Zahl

—— am v140# am lam

oder pollzelliches vo oder pollzelllches 9e
1 Kennxzelchen 1 i9 Kennzeichen: 19

ngnen #en Walnasllohen*
zelchen u. Natlonall= zelchenu. Natlonall=Elngeyangen tliszelchen: Ausgpegangen Eingegangen tätsrelchen: Ausgegangen

am W7725am am .... am

oder pollzelliches oder pollzelllches
19 Konnæolehen: 19 19 ennzeichen: 19.

Zusammen Zusammen

Helmatilches Kenn. Ubertra9: Helmatllches Kenn. übertrag:
Elngegangen v20182,. anenall Ausgegangen klagegangen sehsnn #hsienan- Ausgegangen zan
am am er Ei am u#

oder pollzelliches oder pollzeiliches 6
9 Kennzeichen: 19 18 Kennzeichen: 19

almanllches . titsthmstllchssAls-mit
gesamten-— zelchenu. Nationall-Eingegangen tätszeichen: Ausgegangen Eingegangen bee .eenr n Ausgogangon

am ... ....—... am -................ am

oder pollzelllches oder pollzelllches
19 Kennzeichen: i9 19 Konnzslehen: 1

Zusammon Zusammeon

Google



(Vorderseite.)

Steuerkarte

— — —

293

Muster 23.
(Ausführungsbestimmungen§ 131

Abs. 3, § 137.)

NienZutretlendesJstzuatrelchen.)

mit 2 M. entrichtet worden.

Nr. der Bezirksliste.

Nr.

Zur Beachtung:

°

Amts=
stempol.

anvorzuzelgen. Sie muss bei ledem

(Rückseite.)
A#ematsicheA#onnp HelmatlichesAlenn

Elegesangen zo erzt 5r%nMilena ausgegangen Eingegangon ——— Ausgegangen

□ 2„22 am E— am 4 am

oder pollzelllches oder pollxzelllches
19 Kennzeichen: 19 19 Kennzeichen: 1

—. «««««««

äWssWIII «.««.s.«.-"««".s««.7««-.iu. Matlonall= zelchenu. Matlonall=
—. tltareichen: Ausgegangen Elngegangen titsreichen: Ausgegangen

#— = am am ... .«..-.......«.... am

baor elelene⸗ oder pollxzelllches
19 19 19. Kennzelchen: 6 6 4





Nr. 19. 295

Eingegangenden 3en 19 . (Ausführungsbestimmungen§ 140.
Nr. dpes Anmeldungsbuchs.

(Amtsstempelabdruck.)

Aufstellung

über sämtlicheden bei ihr zur Überwachungder GeschäftsführungbestelltenPersonen(Mit=

gliederndes Aufsichtsrats)für das Geschäftsjahrvom ten 19

bis ten. 19 gewährteVergütungen.

°) Die Jahresversammlung fand statt am 19
Die Fahresbilanz wurde festgestellt .................................................................................. ..........

*) Bemerkung. Die Aufstellung ist ohne Rücksicht auf die Höhe der tatsächlich gewährten
Vergütung spätestensam 10. Tage nachder Genehmigungder Jahresbilanz durchdie Generalversammlung,bei Gesell=
schaftenmit beschränkterHaftung spätestensam 10. Tage nachder Feststellungder Jahresbilanz durchdie Gesellschafterder
mständigenSteuerstellein doppelter Ausfertigung einzureichen.

Google
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— Den zur überwachungder Geschäftsführungder GesellschaftbestelltenPersonen (Mit= ,
Tausende gliederndes Aufsichtsrats) sind für den Zeitraum des vorseitig bezeichnetenGeschäfts= Reinbetrag
ummer jahrs folgende Vergütungen gewährt worden:

* —–ie’ö

A. an festenBezügen.
1 Gehälter I

2 andere feste Bezüge, nämlich: I

B. an hiusichtlichihrer HöhenichtfeststehendenBezügen. «·I«
1 Gewinnbeteiligung v. H. des von der Generalversammlungzu . ........

........................... M festgesetztenReingewinns
2 andere nicht feststehendeBezüge, nämlich: I

a. an Tagegeldern.
Es wurdengewährt

Tagegelder zum Satze von M
für.. Tage . =.............. .-!......» Pf.

TagegelderzumSatzevon M
für .... .. Tagge . .......... „ „
usw. — — —

zusammen fr. Tages *
Abzusetzensind die darin enthaltenen

steuerfreienBeträge,und zwar:
a) agegelder bbis zur Höhe von

* AMA Pf.
b) von Tagegeldern zu höheren.
Sätzen je 50 & für. Tage .... ...-.

zufammen..........»... »E......« Pf.
bleiben hier einzusetzen

b. an Reisegeldern.

Es sind im ganzen gewährt an
......... PersonentükEmzeltetienJPf

Davon sind abzuseten die baren
Auslagen mit «,,

bleiben hier einzusetzen.

c. an sonstigen Vergütungen, nämlich:

Die Gesamtsummealler Vergütungennach Nummer 9 des Tarifs zum Reichs=
stempelgesetzebeträgt somit ........·.

DerDer Vorstand. (Die

(Unterschriften)

Ce gle



Nr. 19. 297

Feststellungder Stempelabgabeund Quittung“).

Nach der vorstehendenAufstellunghat die Gesamtsummeder den zur Überwachungder Geschäfts=
t

führungbestelltenPersonenfür das Geschäftsjahr — 325* gewährtenVergütungen
. —4 Pf. betragen.

— Eine Abgabeist hiernachnichtzu entrichten.—
— Die StempelabgabenachdemSatzevon8 v.H. berechnetsichaf +⅝ #[1—Pf. —
— Die Hälfte des5000.X übersteigendenBetrags der Gesamtver=

gütungenbetrcücüct .#l=. . Pf. —
Die Stempelabgabewird hiernachfestgesetztauf denBetrag p0odv## =*= Pf.,

inBuchstahhen.. - Mark Pf

DieserBetrag ist heuteeingezahltund im EinnahmebuchunterNr. vereinnahmt.

..................................,dent·3319

(Amtsbezelchnung)...--...........................,..«..........

mutet-schrift)........................................·......
(Amtsstempelabdruck.

NichtZutreffendesistzustreichen. 51.

Google
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Muster 25.
(Ausführungsbestimmungen § 144.)

über die von den Aktiengesellschaften,Kommanditgesellschaftenauf Aktiemund Gesellschaftenmit
beschränkterHaftung nach§ 66 des ReichsstempelgesetzeseinzureichendenAufstellungenwegender

denMitgliederndesAufsichtsratsgewährtenVergütungen.

Dieses Buch enthält . Blitter,

welche von einer mit dem Siegel des Unter-

geichnetenbelegtenSchnur durckæogenSind.

n dentten. 19. (Nammmhmeeee

Name) (Dienststellungh

(Dienststellungngg.

Anleitung.
1. Die Liste ist fortlaufendzu führenund dauerndbei der Hebestelleaufzubewahren.
2 Für die Eintragung jeder einzelnenGesellschaftist eine Seite bestimmt. Zweigniederlassungensind nicht

einzutragen.
3. Bei Auflösung einerGesellschaftist die Eintragung mit roter Tinte zu durchstreichen.
4. Die Verwendung vou Schnur und Siegel ist nicht erforderlich,wenn es sichum festgebundeneBüchermit

fortlaufendenBlattzahlen handelt.
51“
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Die Aufstellung
a) Das Geschäfts= überdiegewährtenVergütungen Vemerkungen

L#eFma udSeson nr läuft steingereicht G.B. überErinne=
fende d b) Die Genehmi⸗ » Nummerdes rung an die Ein=
Num= er gung oder Fest= liirds reichung der Aufstel=

mer Gesellschaft stellungder ahr am Anmel- Ein⸗ lung, Löschungder
Jahresbilanzer⸗ vom dungs=nahme= Gesellschaftusw.
folgtimMonat bis buchs buchs

1 2 8 4 5 6 7 8 —

I

— — — —

I-.-----—-.—..—---I-..---.».--—.--
I
I

— — —
I

I»—- I

I I

Google
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Eingegangenden ten 19 Muster 26.
Belegzu Vr. des Anmeldungsbuchs. (Ausführungsbestimmungen§160.)

(Amtsstempelabdruck)

Nachweisungder Grundstüchsübertragungen
(Tarifnummer11a bis c desReichsstempelgesetzes)

für den

Google
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W
zeichen

Tag der
Nummer Beur=
des kundung

Notariats=
Registers

) *

Name, Stand

und Wohnort

des

Zahlungspflichtigen

b) des Erwerbers

4

Bezeichnung
des

Grundstücks

oder der

Berechtigung

a)Bezeichnung der — (Kauf-,
Tauschvertrag,Zuschlagsbeschluß,
Gesellschaftsvertrag usw.),

5) wesentlicherInhalt der Urkunde.
soweit er für die Stempelberech=
nung in Betracht kommt (Kauf=
preis, Tauschwerte, ausbedungene
Leistungen vorbehaltene Nutzun=
gen, Wert der Gegenleistungen,
Meistgebot,Entgelt r*

e) Stembelberechnung.

6

——.
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Betrag des Stempels Die Zahlung

Bemerkungen
des

I Stempels
I ist erfolgt

im einzelnen im ganzen am

4 Pf. “ Pf.
7 8 9

I

I

Google

Datum, Bezeichnungder Behördeusw.

Unterschrift.
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Nr. 19. 305

Eingegangenden en. 19 . Muster 27.
—— desAnmeldungsbuchs. (Tusführungsbestimmungen8160.)

(Amtsstempelabdruck.)

Nachweisungder Grundstüchsübertragungen
(Auflassungen)

(Tarifnummer 11 des Reichsstempelgesetzes)

fürden

52
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Lau⸗ Tag Bezeichnung Bei der
sende Alten⸗ der des Name, Stand und Wohnort Auflassung

Num= zeichen Ein= anfgelassenen . angegebener
mer tragung Grundstücks des Veräußerers des Erwerbers Grundstückswert

. - ,,».——.—«««——HL
1 2 3 4 5 6 7

Google



Nr. 19.

a) Grundsteuerreinertrag,

307

b) Gebäudesteuernutzungswert, 6r .
m leytöt rwerbspreis und Er= Betrag des Stempels 3.den
werbsjahr,

d) Feuerversicherungssumme, Stdee Bemerkungen

# im im ist ensai
(Die Angaben sind nur zu ,
machen,soweitsiesichaus einzelnen ganzen im
demGrundbuchergeben.) HPfH 6 Pf.

8 9 10 11 W7 12

I

Unterschrift.





Neu-. 309

Muster 28.
(Ausführungsbestimmungen§ 167.)

Uberwachungsliste
für

Grundstücksstempel,derenErhebungwegenUnbestimmtheitdesPreisesoderWertesdesGegenstandes
zunächstausgesetztist.

DiesesBuch enthält... Blätter,
velchevoneiner mit demSiegel des Unter-
reichnelenbelegtenScknurdurcksogenSind. Geführtvon
. 6 de n ten I— 19 ** (Name) HGTÜüöÜü&ÜÜ;° . . . . . . ...

(Dienststellung) ............................................

Me)..................·......·..................

(Dlenststellung).»...»..........................

WORK-seon Schnur und Siegel ist nichterforderlich,wennes sichum festgebundeneBücher mit fort⸗

Google
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Tag

der

2

Bezeichnung

der Urkunde(Form der
Urkunde und

Art des beurkundeten

Geschäfts)

4 S

—.



Nr. 19. 311

. . . dPreis oderWert Es ist Sicherheit Der Stempel ist Betrag der

des geleistet erhobenenStempel⸗
fälli ein e ahlt Bemerkungen

Gegenstandes in Höhe von g gez abgabe

am

E f. l Mi.
6 7 « 8 9 10 11

Go gle





Nr.19. 313

Muster 29.
(Ausführungsbestimmungen§ 178.)

Uberwachungsliste,
betreffend

die Zahlungder Reichsstempelabgabefür gebundenenGrundbesig.

DiesesBuch enthält. Blätter,
uelchevon einer mit dem Siegel des Unter-
reichnetenbelegtenSchnur durcksogenSinad.

...·....--,den.....ten19

(Name)...«.«.... .....«, .

(Dienststellung)»««........ .

Anleitung.
1. Die überwachungslisteist fortlaufendzu führenund dauerndbei der Steuerstelleaufzubewahren.
2. Für die Eintragung jedeseinzelnenSteuerfalls sind 2 Seiten bestimmt.
3. Nach vollständiger Erledigung des Steuerfalls ist die Eintragung mit roter Tinte zu durchstreichen.
4. Für jede einzelne Eintragung ist ein mit der Eintragungsnummer zu versehendesBelegheft anzulegen, in das

derSteuerbescheidsowiedie sonstigenentstehendenVerhandlungenund Schriftstückeaufzunehmenfind.# 5. Die Verwendungvon Schnur und Siegel ist nicht erforderlich,wenn es sichum fest gebundeneBücher mit
sorlaufendenBlattzahlenhandelt

53

— — Google
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aq) "n
Behörde, Behag Die Die

Lau⸗ Atbe Bezeichuung Name, der jährlichen Abgabe Mahnung
fende gesetzthat, Stand undWohnort Abgabe, wird zur

b) des gebundenen b) ...
Num= Aktenzeichen, Gruubb des Tag fällig Zahlung
mer 33 rundbesitzesZablungspslichigenundMonat im isterfolgt

atum ihrer
desSteuerbescheids Fälligkeit Jahre ani

1 — 2 3 J 4 6 — 5 * 6 17

a) a) 13933

— F M Pf. 19 IYUW7

.cT I -1L-—-,-»—

— WW
b) b) 19 W

— 19.

— — 19 d=mm

19e) –

— — 199.
19

— — Dy,C U

19.ä

195999

Z„

19 — —

120400„ „

19

143920„

Google
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Die Jahresabgabe · « Die Jahresabgabe
isteingezahltund gebucht an e ist eingezahltund gebucht

im Einnahme wird i izur im Einnahme⸗buch füllg Zahlung buch Bemerkungen

am im ist erfolgt am
meer mit Jahre Frt i ugntter mit

Nr. Nr.41 4 14
s 1011 12 13 114 15 16
II

übertrag. ...
i «

-»A« —19 ———————

-.——-— — —

I

!

zusammen

m

·-

53°





Nr. 19. 317

Muster 30.
Bundesstaaa: «.........«...... .-»—-——-
Direktivbehökdex...«.......,.....»..., CAUWMCMUMMUWHIW
Bezirk:

Ubersicht
über

die nach dem Reichsstempelgesetzeder Prüfung in bezug auf die Abgabenentrichtungunterliegenden
Stellen und die ErgebnissedieserPrüfung für das Rechnungsjahr19

Anleitung.
1. In der Übersichtsind alle im GeschäftsbezirkevorhandenenStellen zu berücksichtigen.
2. Bei solchenStellen, bei welchendie Prüfung im Berichtsjahr zwar begonnen,aber nochnichtbeendetist, ist

das Ergebnis der Prüfung (Spalte 4ff.) im nächstenJahre nachzuweisen. Die Prüfung gilt erst mit der Aufzeichnung
über das Ergebnis als beendet.

3. Sofern in der einen oder anderenAbteilung oder UnterabteilungEintragungen nicht zu machensind, ist
ausdrücklichunter der Abteilungsüberschriftzu vermerken,daß Stellen dieserArt im Bezirkenichtvorhandensind.

4. Stellen, welcheunter verschiedeneAbteilungen oder Unterabteilungenfallen, sind in jeder besonderszu
berücksichtigen.

5. Bei den Eintragungenunter Abteilung E bleibendie Spalten 1 bis 3 unausgefüllt.
6. Spalte 10 dient zur Aufnahmeder ohneGelderhebungvom Soll (Spalte 8) abzusetzendenBeträge. Dahin

gehören insbesondere Beträge, die unbeitreiblich sind oder deren Nachforderung sich als ungerechtfertigt erwiesen hat oder
die von einer übergeordnetenBehörde oder vom Bundesrateniedergeschlagenoder erlassensind sowie solche,welcheetwa
beim Ubergang einer Stelle in einenanderenBezirk dahin zu überweisen sind. Die Eintragung ist in Spalte 13 zu erläutern.

7. Die Zahlenangabensind aufzurechnen;die Aufrechnungist als richtig zu bescheinigen.
8. Die übersichtist am Schlusseunter Angabedes Tages der Aufstellung vom Prüfungsbeamtenunterschriftlich

zu vollziehen.

Google
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Zahl

der einer regelmäßigen

Prüfung unterliegenden

Stellen

Zahl
der Stellen, bei denen eine
Prüfung stattzufinden hat

einmal binnenJahren

Zahl
der im Berichts=

jahr einer

Prüfung
unterzogenen

Stellen

3

v Ergebnisseder wãhrenddes
Berichtsjahrs vorgenommenen

Prüfungen
Zahl Betrag der

Zahl E* 3nachgeforderten
der Straf. Reichsstempel=

Erinne. an= abgabe
rungenträge FPif.

4 "1 5

l

1 6

l

oder vermitteln:

1 "“ 6

i.j

l

j-;

l

oder vermitteln:

l

II

l

Google
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Sollbetrag Dav sindwälnenddes Berichtszes —— —Rückständige der ant avon sind waͤtren rs Berichtsjahr Am Schlusse

aus nachzu= durchEin= « des
Vorjahren bringenden zahlung » Geschäfts=
(Sp. 12der Stempel⸗ oderNach· durch überhaupt jahrs Bemerkungen
voriahrigen abgabe obringung,Köschung (Sp.9—10) blieben
Ubersicht) (Spalte 6—— 7)Kempelzeichen« · unerledigt

EIIEIEIEIIIIILIEIIIIIE
8 9 » 10 11 12 13

sts lsi » !
l I l

. H
.« rE

s lll
likl ·
I
»s-

l li
lll
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slI
l

ll l

l

. 1s ls;
« «

l
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? l I
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Nr. 19. 321

Muster 31.
(Ausführungsbestimmungen8 199.)

Einnahmebuch
des

samtsd35

über das Aufkommenan Reichsstempelabgabe

für das

„ Viertel desRechnungsjahrs19

Dieses Buch enthält. Blätter, Geführtvor
cuelche von einer mit demSiegel des Unter- c

æeickneten belegten Schnur durchkaogen Sind. ame) ––—

(Dienststellung) -
................ ,dcnIL19

(Name)......................................

(Dienststellung) .-·....

Anleitung.
1. Die Einnahmen aus demVerkaufe von Stempelbogen(Spalte 30) sind in den Spalten 4, 5 und 30 einzeln

aufzuführen.
2. Die Verwendungvon Schnur und Siegel ist nicht erforderlich,wennes sichum festgebundeneBücher mit fort=

laufendenBlattzahlen handelt. 54

Google



Betrag der Einnahme

— III. Für Kauf= und sonstige
W * u Anschaffungegeschäfte.

Des nen= n⸗ l In l FürE e . I
vdleAbgabennng IIUIKV Aus= Berswerts= bicniish1 grer In. « Gew«.«««««
? Entrichmsppkk usw. ländisch anteilscheine 8 undSchuld⸗ ländische Zu.anteil.Uber I «
3 Ein= aAltien⸗ nach Nr. 10 S lb. Ferichserkensen NRenten= sam. schein⸗ Wert= Ulber Zu=
2 den ver- 40agenund In desTarifs E In — Ge= W* menund Waren sammen

Name, lausten auf terims= 42 scheine nach l . -lnachZins- Wme nach nachn folche sowi nub⸗ nachStandundReichs=und In scheine Blichretz)Nr.1109en Nr. 45 Nr.4
E W trepel-Herime ach iterime- « schemelmgenblsslmchNr.4a«dc-sldeö4. ohnort scheineNr. 1c zum 5. scheine1 Ns des M. 3Ales »- .

,S 2 zeichen nach sesten trage nach Nr. 20,Nr. 20 -»»,« Terarifs Tarifs
. Nr. ja des Satzebers Nr. 22 des des Si Tarifs des Tarifs

5 bides, Larifs von bes — Tarif Tarifs lS zah= rifs Tarifs
5.. Tarifs 54 lung Tarifs

M 4 .4" *—*=l. *. 2 = M *
— — — — — — — — ——— ——*+1 4 5 6 7 J——— ————2 ———.l

A l I

l

Originalfrom
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Nr. 19. 323

IVI. —2 und “ rR3 X Für Grundstücksstempel. Davon sind
—..—. Kün 5 — — — — ——

S l cen. Jür,] lochNr.11desLach E= DienachNr. 5) —t Schecke 25 9889 gnn gestun=desTarifs · FakPmsFUFnkuud WieH
Abus. In. Brachesonen=airVer. esen 5 U 4# bis 11 U nach)Beträge BT sam- ür= kartenpü= . s- —nies 8 emer⸗
län= fahr.|ü leich= 1 Barab. s Tarifs 1 sind
dische menkunden sür,ungenhesstellte füb. am,&amielein.des kungen# T nach, von kartenPraft= nach= I IIUIM»»..»-nu-nAdlgxme »Ist-Agne-

-«I· «««Psi-N6"achfsbk-ng«««««—II-Mmäi lGUMdszqcteng- lchklebeneitiakad Nr. 5b . Nr.7 ger stungenStem- Stem- §152 hebun=,sücs= 3 ugn zahlt setes in
bei *8 ere des des nach pel= pel Abs. 2, denen Lesh 19, 23 ae⸗

Pferde= Tarifs 8 Tarise Tarifs 03 TarifsNr. 10 marken,bogen I ; und/Grund. peii bis 28 stundet
rennen 9ö*P[ des l der besitz und33)

. Tarifs Ausf.== DTl Tarifs oi Be.
.11 — — — 1 ¾Eeiteshrt
„ Mnuatoms rssi|D#35 „zsl 32

1 ll l "a II 9 II I lII
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Betrag der Einnahme
III. Für Kauf= und sonstige

.. . — un:. Aschaffungsgeschäfte.
1 IDes nen⸗ I Ju I Für I·. . · Ausländische

dieAbgabeung essch, Aus= Bergwerks=1g Renten. pIn. Gewinn=
Entrichten zer Ln ländisch anteilscheineenttn· undSchuld= ländischeZu.=ber 5 I

· » I .. «

d ver.Cin= W* §*∆i74E #9 Au. Perichbngen 8 sam- schein=Wert. W Eh Zu
tt lagen undIn desTariss verschrei)Interims= I Ge- Schuld I und iapie#n issses

8 Name, kauften seals6 terims= 5 scheine nach nuß⸗ ver= Zins= §*VP# 1 nach nach

Srand und Reichs-und In scheine I. 1t. ½ bogen Nr. 40 Nr. 4
terimsnach H.terims= LA Furn 3 bis 8 nach Nr. 4 8

Wobnort tempel=c#ei um S.-H. 1 sach , dksldev553 se Nr.16 ö #renenes Nr.20,Nr.2c n des 3A.bes Tarifs Tarifse . « ..224— zeichenNr. ia des Saze EW r 3 des des E Tarifs ** Tarifs
5 brnestfTarifétdon sed=II IkistquiIslI arifs «
“5h Tarifs ung Tarrifs I

Oh--f «»«» —.LI1 1. t2 11
123 4 5 6 7 8 « 10 II 11 II 12II13I14 I15 16 18
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Nr. 19. 323

an Reichsstempelabgabe.

Bsch sstin X FürGrundstücksstempel. Davonsind
— — — Für S — — — —

« ür 51 Ins= -Inländische EEr= cRMachNr.11dess ach 3 Inach Nr. 5a Schecks « 8 896chTce Far S —=–*! Tarifs 5 Ges. nbß= I
S — Zun- zrachl.] Ver= is.Ver. » ar. « eten

S sam⸗ —* sonen=tkarten gü= bsseek I b-IU--J-I8u- nach Beträge Bemer=
län= fahr= leich= Barab. «-, - «59 sindmen tunden für tungen ß sam Tarifs t
dische tarten graft⸗ gestellte IIfüh= men#mme ein= deslnge- kungen

— us Pri= 555 nach ahr= soch,aut= 1 n Zut Grund. * ge· Se⸗schrieben
einsätze Nr. 55 Nr. 6r. 7 Nr. 9tungen Stem-,Stem. § 152 gebun.“ Spalten zahlt setzes

andere vat⸗ des acr. zeuge des III«. / stücke45. 16, ·
bei des s= des 1 dgnachel-= , pel-Abs.2.dee stempell1. 2 ge=

Pferde= Tarifs 956 Tarise Tarife Kr. 8 TarifeNr. 10 marken bogen 3 undGrund. bis 28 stundet
rennen 9W% des II§d«k«besihI UIIVZD «

I « rarifs Tarifs » . IYHIIxI»
« Best. I

4#s “’ lE1E.2 — .
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Nr. 19. 325

Muster 32.
(Ausführungsbestimmungen§ 200.)

Anmeldungsbuch
des

D .....,..... ,.. —amtszu»»».

über

die Erhebung der Reichsstempelabgaben

für das .. Viertel desRechnungsjahrs19

Dieses Buch enthält.. Blätter, Geführtvon
—W———————————————— "“
reicknetenbelegtenSchnur durcksogenSind. (Name) — ——

(Dienststellungg
, den # .. 19.

(Name)—

(Dienttstellung)

Anleitung.
1. In das Anmelbungsbuchuns einzutragen:

a) Anmeldungen zur AbstempelunginländischerWertpapiere — Muster 1 —einschlieblich der Nachtragsanmeldungennach§ 8 der Aus=

b. *— h l slãndischerW Muste) Anmeldungenzur mpelung aur er Wertpapiere— Muster2 —:
9 A#umeldungenzur Versteuerungvon Einlagen au Keheris. Aktien — Muster 4 —;
d) Anzeigen bergrechtlicherGewerkschaftenüber Ausschreibungvon Einzahlungen

1. nach§ 7 der Ausführungsbestimmungen,
2. nach §#sdaselbft;

e) Anmeldungen zur Abstempelung von Gewinnanteilschein= und Zinsbogen— Muster 5 —;
") Anmeldbunz#enzur Entrichtung einer weiteren Abgabe von Gewinnanteilscheinbogen — Muster d —
8)unmeldungen zur Entrichtung der Abgabe nach Tarifnummer 3 A von Gesellschaften,welcheGewinnanteilscheinenicht ausgeben—

ster7 —;
h) An zur Entrichtung einer weiterenAbgabenachTarlsfnummer3.A von Gesellschaften,welcheGewinnanteilscheinenicht ausgeben

—Muster 8 —;
1) Anmeldungen zurAbstempelungvon

1. Schlu — tund
2. VBorbru u efrachturkunden ·
8. brlurren 1 Muster 12 —;
4. Vordruckenzu Schecks und biesen gleichgestellten Quittungen

k) Buchauszüge zur Entrichtung des Stempels von Spielumsätzen— 8 67 der Ausführungsbestimmungen —:
1I)Anmeldungen zur Abstempelung inländischer Lotterielose — Mufter 14 —;
m) Anmeldungen zur Abstempelung auständischer Lotterielose — Muster15 —;
n) Anmeldungenzur Entrichtung einer Abschlagszahlungauf Fahrkartenstempel— Muster 17—;
0) Nachweisungen zur Erhebung des Fahrkartenstempels — Muster 16 —;
P) Anmeldungen zur Entrichtung des Stempels von Kraftfahrzeugen — Muster 19 —;
(1)Aufftellungenzur Entrichtung des Stempels von Vergütungen— Muster 24 —;
r) Va weisungen der Grund zücthüberrrasungenund Auflassungen— Muster 26 und 27 —;
8) Benachre ungen über Einziehungdes Grundstücksstempelsmit den Gerichtskosten— § 160 Abl- 5 der Ausführungsbestimmungen—:
t) Steuerbescheide zur Erhebung derAbzabe von gebundenem Grundbesitz — 8 177 der Ausführungsbestimmungen —.

2. Dieses Buch umfaßt den Zeitraumeines Vierteljahrsund istKeichteitig mit demEinnahmebuchabzuschließenmit der Maßgabe, daß in das
Anmeldungsbuch für das letzteBiertel des Rechnungsjahrsnachdem31. März neu eingehendeAnmeldungennicht mehr einzutragenfind.

#5.Alle beim Abschlußdes Buchesnoch nicht erledigtenAnmeldungenund Nachweisungensind unter Beibehaltung der Rummern,welche sieim
alien Buche erhalten haben, in das Anmeldungsbuch für das folgende Vierteljahr zu übertragen. Die Richtigkeit derUebertragung hat der Kassenprüfungs.
beamte zu bescheinigen.— Ist bei der Abgabe einer Anmeldung vorauszusehen,daß die Abstempelungder dazu gehörigenWertpapiere usw.bis zum Ab=
SGiot 53 57 esnicht brenbet werden kann, so stehtes der Steuerstelle frei, die Eintragung der Anmeldung in das Anmeldungsbuchfür das folgende
ierteljahr sofortzu rken.

4. Spalie 10 sinddie Papiere nachGattung, Nenn=und Beleihungswert näher zu bezeichnen,welchezur Sicherstellungder Abgabe an=
en
5. Rach dem Abschlußwird das AnmeldungsbuchnebstBelegen mit demEinnahmebuchan die Direktivbehördezur Prüfung eingesandt.
6. Die Berwendung von Schnur und Siegel ist nicht erforderlich, wenn es sichum festgebundeneBücher mit fortlaufendenBlattzahlen handelt.

senomm
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Die vorgelegten
8 Parbeertn Betrag Dde Vermerk

Teag Des Gegenstand jwurdennachd.) S e r über Bemerkungen
" der Anmelders der stempelungbei er ch ist ander⸗ Hineveservere2r W.
* - :: "“ · endung un i

„=An= Name,Stand 3 derAel Reichs= gewiesenweite amnchwelnderKapier
mel= und Anmeldung nach druckerei stempell. im Ein= Er= Vobrucke usw.über Hin⸗

Dung Wohnort Fanerl bgab nahme=-ledigungKkelegung.Buchungun
zurückgegeben abgabe buch unter und Kostenvorschüssen)

6 am * der An=

-enc. !l r. meldung
*R8 bll 4„
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I
l
I



Nr. 19. « 327

——
(Ausführungsbestimmungen§ 201.)

Anmeldungen, auf Grund welcherdieEntrichtungeines späterfällig werdendenReichsstempelbetrags

zu überwachenist.

Dieses Buch enthält Bilätter, Geführtvon

#elche 20 einer z dz Dicgeder Unr #bemh

egeiclnetenbelegtenSehnur durchæogenSind.

(Dienststellung)
„, den. ten8 19.

(Name)

(Dienststellung)

Anleitung.
1 Dieses Buch wird fortlaufend geführt und verbleibt mit den dazu gehörigen Anzeigen bei der Steuerstelle.
9. Die Nummerder Eintragungenbeginntin jedemneuenRechnungsjahremit Eins.
3. Die Verwendung von Schum und Siegel ist nicht erforderlich, wenn es sich um festgebundeneBücher mit fort=

laufenden Blattzahlen handelt.

Google
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Tag Name und Wohnort Gegenstand
Laufende

der des der
Nummer

Anzeige Anmelders Anmeldung

1 2 *1 8 H J 4„

Google



Nr. 19. 329

Nennwert Betrag, Die Anmeldungder
derStückebezw. i in. Wertpapiere,Ein= Bemerkungen,

Stück= Betrag zauw ke lagen oderEinzah= ummer insbesonderebezüglich
der Einlagen oder l. " lungen zur Ver= etwa unterbliebener

zahl derzu leistenden Anteilscheinenufsw.#steuerungist erfolgt Anmeldungs= Ausgabeder
Einzahlung die Ausgabe erfolgim um . bei der buchs W .

Steuerstellezu... ertpapiereif. . f.
5 7 8 9 10

l l

l

I- i
II -

I

I

I

I
l
l

l
I

l

I

« 55
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Nr. 19. 331

Wuster84.
(Ausführungsbestimmungen8 204.)

Amtsstelle

Kontrollbuch
überdie #

Ausfertigungvon Stempelbogenfür das Rechnungsjahr19

Dieses Buchenthält Blätter,
welche von einer mit dem Siegel des Unter-

teiclkneten belegten Schnur durchsogen Sind. Geführt von

„ den ten 19 (Namh.

(Name). [( (Dienststellung) !n

(Dienststellung)

Anleitung.
1. Das Kontrollbuch ist fortlaufend bis zum Jahresschluß aufzurechnen. Außerdem sind an den Vierteljahrs=

schlüssenund bei sonstigen Abschlüssendie entsprechendenSummen zu bilden.

2. Die Verwendungvon Schnur und Siegel ist nicht erforderlich,wenn es sich um festgebundeneBüchermit
fortlaufendenBlattzahlen handelt.
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GesetzundVeradumsscut
für das

FKönigreichBayern.

Nr. 20.
München, den 30. März 1912.

Inhalt:
Königliche Verordnung vom 29. März 1912 über den Eichdienst.

— —

Königliche Verordnung über den Eichdienst.

Im MNamenSeinerMojestätdesRKönigs.

Titpold,
von Gottes Gnaden BöniglicherPrinz Von Sapern,

Begent.
Wir findenUns bewogenauf Grund des § 23 Abs.II, danndes § 16 Abs. II

und des § 18 Abs. III derMaß= und Gewichtsordnungzu verordnen,was folgt:

I. Normal=Eichungskommission.
§ 1.

Die Normal=Eichungskommissionist eine dem Staatsministerium des Innern unter=
geordneteZentralstelle.Sie hat ihrenSitz in München.

56
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82.

Der Normal=EichungskommissionobliegtaußerdenAufgaben,die ihr die Maß= und
Gewichtsordnungzuweist, die technischeLeitung sowie die technischeBeaufsichtigungdes
gesamtenEichdienstes.

Das Staatsministeriumdes Innern kann der Normal=Eichungskommissionweitere
Aufgabenübertragen.

§ 3.

Die Normal=Eichungskommissionwird mit einemDirektor und der erforderlichen
Anzahl von technischenMitgliedernbesetzt;auchwird ihr dasnötigeHilfspersonalbeigegeben.

Den Direktor bestimmtdas Staatsministeriumdes Innern; es ernenntauchdie
technischenMitglieder und das ständigeHilfspersonal. Der Direktor ist den Beamten des
Staatsministeriumsdes Innern zu entnehmen.Als StellvertreterdesDirektorsbestimmt
das Staatsministeriumdes Innern ein Kommissionsmitglied.

Das nichtständigeHilfspersonalnimmtderDirektorauf.
Die Bezüge der technischenMitglieder und des ständigenHilfspersonalssetztdas

Staatsministerium des Innern im Benehmenmit dem Staatsministerium der Finanzen,
die des nichtständigenHilfspersonals setztder Direktor fest.

84.

Die Leitungder GeschäftestehtdemDirektor zu. Dieser hat in allenwichtigeren
Fragendie BeschlußfassungderKommissionherbeizuführen.

86.

Die Normal=Eichungskommissionführt ein Dienstsiegelmit demKöniglichenWappen
und der Umschrift „K. Bayer. Normal=Eichungskommission“.

II. StaatlicheEichämter.
§ 6.

Die Bezirkeund die Sitze derEichämterbestimmtdasStaatsministeriumdesInnern.
Im Bedarfsfallekann das Staatsministeriumdes Innern Nebenstellender Eichämter
errichten.Die Nebenstelleführt dieBezeichnung„AbfertigungsstelledesK. Bayer. Eich=
amts N.“. Das StaatsministeriumdesInnern kanndieGeschäftstätigkeitderEichämter
auf besondereZweigedesEichwesensbeschränken(Präzisionseichämter,Gaseichämter,Faß=
eichämter).
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§ 7.

Den Eichämternobliegtdie vorschriftsmäßigePrüfung und Stempelungder Meß=
geräte(Neu=undNacheichung).

Zur Nacheichungist ausschließlichdas Eichamt zuständig,in dessenBezirke sich die
Meßgeräteim eichpflichtigenVerkehrbefinden.

§ 8.

Zur Durchführungder gesetzlichenNacheichungder dem eichpflichtigenVerkehr dienenden
Meßgerätefindet in jedemEichamtsbezirkalljährlicheineBereisungderGemeindenstatt.

§ 9.

Die Normal=EichungskommissionrüstetdieEichämtermit denerforderlichenGebrauchs=
normalen,Kontrollnormalen,Prüfungsmitteln,Prüfungshilfsmitteln,Stempel=undJahres=
zeichensowieDienstfiegelnaus.

Als Dienstsiegelführen die Eichämter das Herzschilddes KöniglichenWappens mit
der Krone, umgebenvon einemLorbeer=und einemPalmzweigund von der Unschrift
„K. Bayer. EichamtN.“ oder„K. Bayer.GaseichamtN.“ oder„K. Bayer.Präzisions=
eichamtN.“ oder„K. Bayer.FaßeichamtN.“.

8 10.
Die Eichämterstehenin Bezug auf dentechnischenTeil ihrer Geschäftsführungunter

der unmittelbarenLeitungund AufsichtderNormal-Eichungskommission,im übrigenunter
der AufsichtderDistriktsverwaltungsbehörden,in MünchendesStadtmagistrats.

8 11.
Ihre gesamteGeschäftsführungist von derNormal=Eichungskommissionin angemessenen

Zwischenräumenzu prüfen. Die Normal=Eichungskommissionbescheidetdas Prüfungs=
ergebnis,soweitveranlaßtimBenehmenmit derRegierung,KammerndesInnern und der
Finanzen.

8 12.

Die Eichämterwerdenmit Eichmeisternbesetzt.Deren Ernennung,Versetzungund
Amtsenthebungerfolgtdurchdas StaatsministeriumdesInnern. Die Eichmeisterführen
zu ihremAmtstitel die Bezeichnung„Königlich“.
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§ 13.

Zum Eichmeistersoll nur ernannt werden,wer
1. das 40. Lebensjahrnichtüberschritten,
2. die Prüfung für denEichdienstmit Erfolg abgelegt,
3. nach derPrüfung einenVorbereitungsdienstbei einemgrößerenEichamtemit
Erfolg abgeleistethat.

Zum Gas= oder Präzisionseichmeistersoll nur ernannt werden, wer die besonderen
Prüfungenhierfürmit Erfolg abgelegthat.

8 14.
Die Vorschriftenüber die Einrichtung der Prüfungen und des Vorbereitungsdienstes

erläßtdas Staatsministeriumdes Innern.

8 16.
Die Eichmeistertragenals DienstzeicheneineSchirmmützevon dunkelblauemTuche

mit demgekröntenLöwenohneSzepterund Schwertin Goldstickerei.

8 16.
Die Amtstage und Amtsstunden für die Eichämterund Abfertigungsstellensetzendie

Distriktsverwaltungsbehördenfest.
§ 17.

Im Benehmenmit derNormal=Eichungskommissionordnetdie Regierung,Kammer
des Innern, die StellvertretungeinesEichmeistersoderdie VerwesungeinesEichamtsan,
bestimmtden Stellvertreteroder Amtsverweserund regelt dessenBesoldung. Die Eich=
meistersind zur Übernahmevon Stellvertretungenund Amtsverwesungenverpflichtet.

8 18.

Die EichmeisterdürfenGehilfenbeschäftigen.
Zur selbständigenVornahmevonEichgeschäftendürfennurGehilfenverwendetwerden,

welchedie Prüfung für denEichdienstmit Erfolg abgelegthaben. Die Aufnahmesolcher
GehilfensowiedieFestsetzungihrerBezügebedarfderGenehmigungderRegierung,Kammer
des Innern.

Die AufnahmeungeprüfterständigerGehilfen sowie die Festsetzungihrer Bezüge
bedarfder Genehmigungder Distriktsverwaltungsbehörde.

Die GenehmigungennachAbs. II und III werden im Benehmenmit der Normal=
Eichungskommissionund nur in widerruflicherWeise erteilt.
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* 19.
Die Zuschlägezu denEich=und Nacheichungsgebühren,die Vergütungenfür die

Berichtigungsarbeiten,die Gebührenfür das AufbringeneinervorgeschriebenenBezeichnung
und der Ersatzder Reise=undTransportkostenverbleibendemEichmeisterunverkürzt.

Von den übrigen beimEichamt anfallendenGebührenerhält der Eichmeisterdrei
Viertel als Besoldung. Den Rest derGebührenerhält die Gemeindeoderdie Distrikts=
gemeinde,wenn sie dieBestreitungdes gesamtensächlichenBedarfs desEichamtsübernimmt.

Das Staatsministeriumdes Innern kannim Benehmenmit demStaatsministerium
der Finanzen bestimmen,daß von den GebührennachAbs. II ein Anteil vorwegan den
PensionsvereinderbayerischenEichmeisterabzuführenist, sowiedaß Eichmeister,derenRein=
einkommennachAbs. II denBetrag von 5000 übersteigt,außerdemeine besondere
Abgabean diesenVerein zu entrichtenhaben.

Einer GemeindeoderDistriktsgemeinde,die bisher von den Gebührenfür Faß=
eichungenmehrals ein Viertel bezogenhat, kanndas StaatsministeriumdesInnern auf
Antrag aucheinenhöherenAnteil unterKürzungdesAnteils desEichmeisterswiderruflich
zuweisen.

III. GemeindlicheFaßeichämter.
8 20.

Den Gemeinden,die eigeneFaßeichämterbesitzen,kanndas Staatsministeriumdes
Innern die Beibehaltungin widerruflicherWeise gestatten.Die Genehmigungdarf nur
im Falle des Bedürfnisseserfolgen. Sie setztvoraus,daß die Gemeindeden gesamten
persönlichenund sächlichenBedarf des Faßeichamtsübernimmt. Als gemeindlicherFaß⸗
eichmeisterdarf nur einehierzuvollkommenbefähigtePersönlichkeitaufgestelltwerden.

8 21.
GemeindlicheFaßeichämterhabenin Bezugauf die Neu=undNacheichungder Fässer

die gleichenBefugnissewie die staatlichenEichämter. Ihr Wirkungskreisist auf den
Gemeindebezirkbeschränkt.

§ 22.
Die Aufstellung der gemeindlichenFaßeichmeistersowie die Festsetzungihrer Bezüge

bedarfder Genehmigungder Staatsaufsichtsbehörde,die der Gemeindezunächstvorgesetzt
ist; dieseGenehmigungwirdim Benehmenmit derNormal=Eichungskommissionerteilt.

§ 23.
Auf die Geschäftsführungder gemeindlichenFaßeichämterfindendie Vorschriftenfür

die staatlichenEichämterentsprechendeAnwendung. In Bezug auf den tchuischenTeil der
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Geschäftsführungstehendie gemeindlichenFaßeichämterunterder unmittelbarenAufsichtder
Normal=Eichungskommission. «

IV. Gebühren.
g 24.

Soweit die FestsetzungderGebührenderLandesregierungzukommt,erfolgtsiedurch
die Staatsministeriendes Innern und der Finanzen. Diese erlassenauchdie Vorschriften
überdie Einhebungund VerrechnungderGebühren.

V. PolizeilicheÜberwachungdeseichpflichtigenVerkehrs.
8 26.

Die Ortspolizeibehördenhabendie im öffentlichenVerkehrbefindlichenMeßgeräte
jährlichmindestenseinmalzu mustern.

VI. Schlußvorschriften.
§ 26.

Das Staatsministerium des Innern ist mit demVollzuge dieserVerordnung betraut.
Es ist ermächtigt,in einzelnenFällenauswichtigenGründenAbweichungenhiervonzuzulassen.

§ 27.

DieseVerordnungtritt am 1. April 1912 in Kraft.
GleichzeitigtretendieVerordnungenvom23,Tovember1669.(GVBl. 1883 S. 64)

27. Januar 1883

und vom2. Mai 1872 (RBl. S. 1250) sowiealle übrigenentgegenstehendenVorschriften
außer Wirksamkeit.

München,den29. März 1912.

Luitpold,
Prinz von SLayern,

desKönigreichsBayern Verweser.

Dr. Frhr. v.Soden-Fraunhofen.v.Breunig.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General-Sekretär:

v. Kahr,
GeheimerRat.
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GesetzundVerordnungs=Blatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 21.
München, den 5. April 1912.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 21. März 1912, Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber betreffend.—

Bekanntmachung vom 30. März 1912, denAllgemeinen Unterstützungsverein für die Hinterlassenen der
K. B. Staatsdiener und die hiermit verbundene Töchterkasse betreffend. — Bekauntmachung vom
1. April 1912, den Vollzug des Reichsstempelgesetzesvom 15. Juli 1909 betreffend. — Bekanntmachung
vom 1. April 1912, Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber betreffend. — Bekanntmachung
vom 30. März 1912, Ubergangsbestimmungen für die Neueichung von Meßgeräten betreffend. — Hofdienst=
Nachricht.

JI.

Nr. 7029 a 4.

Bekanntmachung, Ausgabe von Schuldverschreibungenauf den Inhaber betreffend.

fl. Staatsministeriumdes Innern.

Der PfälzischenHypothekenbankin Ludwigshafen a. Rh. wurde dieGenehmigung
erteilt, innerhalb der gesetzlichenund satzungsmäßigenUmlaufsgrenzenachstehendeauf den
Inhaber lautende,in Stücke zu 5000, 2000, 1000, 500, 200 und 100 = eingeteilte
Schuldverschreibungenin den Verkehr zu bringen:
10000 000 KK, 4%ige, bis zum 1. Januar 1922 nichtrückzahlbareHypothekenpfand=
briefe(Serie 65).

München,den21. März 1912.

F. A.
Ministerialratv. Braun.
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Nr. 9776.

Bekanntmachung, denAllgemeinenUnterstützungsvereinfür dieHinterlassenenderK. B. Staats=
dienerund die hiermitverbundeneTöchterkassebetreffend.

4#Staatsministeriumder Finanzen.

Im NamenSeinerMajestätdesKönigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern

Verweser, habenmit AllerhöchstemSignate vom29. März 1912 auf Grund des
Beschlussesder XXIII. ordentlichenGeneralversammlungdes Allgemeinen Unterstützungs=
vereinsfür die Hinterlassenender K. B. Staatsdienerund der mit ihm verbundenen
Töchterkassevom24. März 1912 allergnädigstzu genehmigengeruht,daß § 30 der
Vereinssatzungenvom30. Dezember1908 nachstehendeFassungerhält:

„Der zu leistendeBeitrag bestehtfür jedes ordentlicheMitglied vom
1. April 1912 an in jährlich36 +“. -

München,den30. März 1912.
« v.steunig.

Zr.9853.
Bekanntmachung, denVollzug des Reichsstempelgesetzesvom 16. Juli 1909betreffend.

R. Staatsministeriender Justiz, der Finanzen und für Verkehrsangelegenheiten.

Mit Bezug auf die unterm20. März 1912 (GVl. S. 145) bekanntgegebenen
AusführungsbestimmungendesBundesrats zumReichsstempelgesetzevom15. Juli 1909
wird nachstehendesverfügt:

1. Die Regierungsfinanzkammernwerdenermächtigt,denBeginn desLosabsatzesvor
der EntrichtungderAbgabe zu gestattensowiedie Abgabezu stunden(§ 75 der Ausf.=
Best.),wenn

a) ein inländischesUnternehmenin Frage steht, dessenZustandekommendurchdie
sofortigeEntrichtung der Abgabegefährdetwürde,

b) jedeVerlustgefahrdurchHinterlegungmündelsichererWertpapiereoder entsprechende
Bürgschaftsleistungeines einwandfreiengrößerenBankinstituts ausgeschlossenist.

Die StundungderAbgabedarf auf nicht länger als 9 Monate,keinenfallsüber
denZiehungstaghinauserfolgen.

Die gestundetenAbgabenbeträgesind erst nacherfolgterEinzahlungeinnahmlichzu
buchenund an die Reichskassezur Abführungzu bringen(§ 209 der Ausf.=Best.).

2. Nachdemim Einverständnissemit demReichskanzler(Reichsschatzamt)ergangenen
§ 2 der Verordnungvom 17. Oktober1909 (GVBl. S. 729) erfolgt der Ansatz,die
Einhebungund Beitreibungder bei denNotaren,denGerichtenund denGrundbuchämtern
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anfallendenReichsstempelabgabenvon Grundstücksübertragungen(Tarisfnummer11aäbis d
des Reichsstempelgesetzes)nachdenselbenVorschriften, wie der Ansatz, die Einhebung und
Beitreibungder Landesgebühren.Der Ansatz,die Einhebungund BeitreibungderAbgabe
in den übrigenFällen obliegtdenRentämtern.DieseRegelunghat durchdie nunmehrigen
AusführungsbestimmungendesBundesrats eineAnderungnichterfahren(§ 152 Abs. 2,
§ 160 Abs. 4, § 164 Abs. 2 Satz 2 derAusf.=Best.).Der Ansatz,die Erhebungund
Beitreibungdes Grundstücksübertragungsstempelsbemißtsichdaherauchfür die Folge nach
dem§ 2 dererwähntenVerordnungsowienach den auf Grund des§ 6 der gleichen
VerordnungerlassenenMinisterialvorschriften.

Die Verwendungvon Grundstücksstempelmarkenund Grundstücksstempelbogenfindet
nicht statt.

3. In denFällen des § 168 der Ausführungsbestimmungenfindendie Vorschriften
des§ 167 ebendaentsprechendeAnwendung. —

4. Wird Ersatz für verdorbeneStempelzeichenoder für Stempelmarkenbeansprucht,
mit denendemnächstverdorbeneSchriftstückeversehensind (§ 182 der Ausf.=Best.),so ist
derErsatzbei derRegierungsfinanzkammerdesBezirks anzumelden.Die Regierungsfinanz=
kammerentscheidetüber den Anspruchund ersuchtgegebenenfallsdie Oberpostdirektion,die
Erstattungzu veranlassen.

München,den1. April 1912.
J. A.

v.Thelemann. v. Seidlein. v. Pausch.

Nr. 7020 à 1.

Bekanntmachung, Ausgabe von Schuldverschreibungenauf den Inhaber betreffend.

#l.Staatsministerinmdes Innern.

Der BayerischenHypotheken=und Wechselbankin München wurde dieGenehmigung
erteilt, innerhalb der gesetzlichenund satzungsmäßigenUmlaufsgrenzenachstehendeauf den
Inhaberlautende4% ige unverlosbareHypothekenpfandbriefein denVerkehrzu bringen:

1•000 StückeLit. GG à 5000 1&Nr. 8601— 9600 = 5000 000 #“,
2000 „ „ HH à 2000 A+„ 45001— 47000 = 4000000
9000 „ „ JJ à 1000 „ 94001—1033000 = 9000 000 ,
10000 „ „ KK à4 500 & „ 70001—80 000 = 5000000 %⅝,
7000 „ „ LL 4 200 & „ 80 001— 87000 = 1400000 c,
6000 „ „ MMA 100 4 „ 70001— 76000 = 600000 x,
35.000 Stücke Summe25 000 000 M.
München, den 1. April 1912.

J. A
Ministerialratv. Lraun.
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Nr. 400.

bestimmungen:

½ desRaumgehalts.

vom30. Mai 1908 in Kraft.

München,den30. März 1912.

hofdienstNachricht.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

habenSich allergnädigstbewogengefunden,

Google
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K. und K. Osterreichisch=UngarischenHofe
und Hauptmann der ReservedesK. 2. Feld=
Artillerie=RegimentsAugustFriedrichGrafen
von Luxburg auf sein alleruntertänigstes
AnsuchenzumK. Kämmererzu ernennen.



Greis-undYerordnungæzllall
für das

KönigreichBayern.

Nr. 22.
Maünchen, den 10. April 1912.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 4.April 1912über die Ausübung von Nebenämternoder NebengeschäftendurchBeamte.

— Bekanntmachung vom 6. April 1912, die Erhebung der Hausiersteuern für 1912 betreffend. —
Hofdienst=Nachricht.—Ordens-Verleihung.

Nr. 3600.

Bekanntmachung überdie Ausübungvon NebenämternoderNebengeschäftendurchBeamte.

4. StaatsministeriumdesfüöniglichenHausesund desAu-ßern,tl. Staatsministerium
der Justiz, k. StaatsministeriumdesInnern, Kl. StaatsministerinmdesInnern für
K##chen-und Schulangelegenheiten,KL.Staatsministeriumder Finanzen,4l. Staats=

ministeriumfür Verkehrsangelegenheiten,#. Kriegsministerinm.

Zum Vollzugedes Artikel 18 des Beamtengesetzeswird nachstehendesverfügt:

1.
1.Nach demArtikel 18 Abs. 1 desBeamtengesetzesdarf der Beamte ein Nebenamt

oderNebengeschäftnur übernehmen,soweitdies mit der gewissenhaftenErfüllung seiner
Pflichten und mit der Achtung,die sein Beruf erfordert,vereinbarist.

:Damit ist demBeamtengrundsätzlichdie AusübungjedesNebenamtsoderNeben=
geschäftsuntersagt,durch das die entsprechendeErfüllung seiner Dienstesaufgabeoder sein
Ansehenbeeinträchtigtwird, gleichvielob mit demNebenamtoderNebengeschafteine Ent=
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lohnungverbundenist odernicht. Gegebenenfallsist demBeamtenvon Aufsichtswegen
die AusübungdesNebenamtsoderNebengeschäftszu untersagen.Es ist nichtnotwendig,
daß das Verbot sofort bei der übernahmedes Nebenamtsoder Nebengeschäftsaus=
gesprochenwird; das Verbot kann auch in jedem späterenZeitpunkt erfolgen, wenn die
nachteiligenNückwirkungenauf die entsprechendeErfüllung der Dienstesaufgabeoderauf
das AnsehendesBeamtenerstnachträglichsichzeigen.

2.
Um der vorgesetztenDienstbehördedie erforderlicheKontrolle zu ermöglichen,ist in

demArtikel 18 Abs. 2, 3 desBeamtengesetzesdenBeamtenfür gewisseNebenämteroder
Nebengeschäfteteils eineAnzeigepflicht teils die Einholungder Erlaubnis auferlegt.

3.
1Die Anzeige an die vorgesetzteDienstbehördeist durchdenAbs. 2 desArtikel 18

vorgeschrieben,wenn ein Beamter
à) ein nicht mit einerEntlohnungverbundenesNebenamtim DienstedesReichs

odereinesanderenBundesstaatsoder
b) eineehrenamtlicheStellung in denVerwaltungsorganeneinerGemeinde,Anstalt,

Stiftung, Kasse, Religions= oder Kirchengesellschaft,Erwerbsgesellschaftoder
Genossenschaftoder
c) das Amt eines Schiedsrichters, Testamentsvollstreckers,Vormundes, Pflegers,
BeistandesodereineandereVerwaltungfremderAngelegenheitenübernimmt.

2.Die Anzeigegenügtin allen diesenFällen nur dann,wennmit derAusübungder

„Als vorgesetzteDienstbehörde,an welchedie Anzeigezu erstattenist, zue, soweitdas
zuständigeMinisteriumnichtsanderesbestimmt,

a) für die Beamten, die bei einemMinisterium, einer Zentral= oder einer Mittel=
stelleverwendetsind, dasMinisterium oder derVorstand der Zentral= oder der
Mittelstelle,

b) für die Beamten, die bei einer äußerenBehördeverwendetsind, für die Einzel=
beamtenund ihre Nebenbeamtendie dieserBehördeoderdemEinzelbeamtenvor=
gesetzteZentral=oderMittelstelle,

J) für das Lehrpersonalder humanistischenundder realistischenMittelschulendas
Staatsministerium des Innern für Kirchen=und Schulangelegenheiten.
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Die Anzeigeist, soweitdiesnachLagederVerhältnissemöglichist, vor der lber=
nahme des NebenamtsoderNebengeschäftszu erstatten.

5Die zuständigeDienstbehördehat auf Grund derAnzeigezu prüfen,obgegen die
ÜbernahmeoderFortführungdesNebenamtsoderNebengeschäftsein Bedenkenim Sinne
des Artikel 18 Abs. 1 desBeamtengesetzesobwaltetodernicht. Verneinendenfallsbedarf
es keinerweiterenVerfügung. Bestehtein Bedenken,so ist diesesdemBeamtenschriftlich
mitzuteilenund ihm dielbernahme oderFortführungdesNebenamtsoderNebengeschäfts"
zu untersagen.

4.

1Die Erlaubnis derzuständigenDienstbehördeist nachdemArtikel18 Abs.3 des
Beamtengesetzeserforderlich: « "

a) zum BetriebeinesGewerbesim Sinne derReichsgewerbeordnungund zwar auch
dann, wennes von der Ehefrauodervon eineranderendemHausstandedes
BeamtenangehörendenPersonbetriebenwird; ·

b) zur Übernahmeeines NebenamtsoderNebengeschäfts,womit eineEntlohnung
verbundenist;

) zur Beteiligungan der Errichtungeinerauf Gewinn gerichtetenGesellschaftals
Gründeroderzum Eintritt in denVorstand,AufsichtsratoderVerwaltungsrat
einersolchenGesellschaft.Als eine auf Gewinn gerichteteGesellschaftgilt eine
Genossenschaftnicht,derenTätigkeitauf denKreis ihrerMitgliederbeschränktist.

Die Erlaubnis kannjederzeitzurückgenommenwerden.
2.In den Fällen der Ziff. 4 Abs. 1, c darf nachdemAbs. 4 desArtikel 18 des

BeamtengesetzesdieErlaubnis nur erteiltwerden,wennmit derTätigkeitwederunmittelbar
nochmittelbarein Gewinn odereineEntlohnungverbundenist.

Die Zuständigkeitzur Erteilung der Erlaubnis bemißtsichnachderAnordnungin
Ziff. 3 Abs. 3 dieserBekanntmachung.

Um die Erlaubnis hat derBeamtevor derÜbernahmedesNebenamtsoderNeben=
geschäftsnachzusuchen.

àDie zuständigeDienstbehördehat zu würdigen,ob gegendie Erteilungder Erlauhnis
ein Bedenkenbesteht,und die Erlaubnis durch schriftlicheVerfügung zu erteilenoder zu
versagen.Im Falle der Versagungder Erlaubnis sind in der schriftlichenEröffnungdie
Gründekurz anzugeben.

".Die Erlaubnis ist zurückzunehmen,wennsichnachträglichherausstellt,daß die Aus=
übung des Nebenamts oder Nebengeschäftsden dienstlichenInteressenoder dem Ansehen
desBeamtenwiderstreitet.
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1Nach demArtikel 18 Abs. 3 Ziff. 1 des Beamtengesetzesist die Erlaubnis zum
Betrieb eines Gewerbesnur notwendig, soweitdie Ausübung eines Gewerbesim Sinne
der Reichsgewerbeordnung in Frage kommt.In diesemFalle ist jedochdieErlaubnis
auchdann notwendig,wenn das Gewerbevon derEhefrauodervon eineranderendem
Hausstande desBeamtenangehörendenPersonbetriebenwird.

2LeitenderGrundsatzfür die Erteilung der Erlaubnis muß im Hinblick auf den
Artikel 18 Abs.1 desBeamtengesetzessein,daß durchdie AusübungdesGewerbesweder
die gewissenhafteErfüllung der dienstlichenPflichtendesBeamtenund die Achtung,die der
Beruf erfordert,beeinträchtigtnochden berufsmäßigenGewerbetreibendeneine unbillige
Benachteiligungin ihremErwerbe,namentlichnicht durcheineetwaigePreisunterbietung
odereinenähnlichenunbilligenWettbewerb,zugefügtwird.

5.Soweit eine auf Erwerb gerichteteTätigkeit in Frage kommt, die den Beamten
selbst regelmäßigwährendder für die Erfüllung seinerDienstaufgabebestimmtenZeit in
Anspruchnehmenwürde,ist die Erlaubnis grundsätzlichzu versagen.

4Soweit nur vereinzelte ErwerbsakteeinesBeamtenin Frage kommen,ist im
einzelnenFalle zu würdigen,ob und wieweitdemBeamtendie Erlaubnis erteiltwerden
kann. Die Erlaubnis ist auchin diesemFalle regelmäßigzu versagen,wenndie dienst=
lichenPflichtenoderdas AnsehendesBeamtengeschädigtwürdenoderdenberufsmäßigen
Gewerbetreibendeneine unbilligeBenachteiligungin ihremErwerbezugefügtwürde. Die
Frage, ob eine derartigeBenachteiligungzu befürchtenist, ist unterBerücksichtigungder
örtlichenVerhältnissezu würdigen. Im übrigenist bei derWürdigungder Gesucheauf
dieEinkommens=und Familienverhältnisse— starkeFamilie, ungünstigewirtschaftlicheLage
infolgevon Krankheitund dgl. — und auf sonstigebesondereVerhältnissedesBeamten
Rücksichtzu nehmen.

5Wird das Gewerbevon der Ehefrau einesBeamtenodervon eineranderen dem
Hausstande des Beamten angehörenden Person betrieben,so ist eine weniger
strengeAuffassungzulässig; jedochist auchhier in jedemeinzelnenFalle zu würdigen,ob
die Ausübung eines Gewerbebetriebsmit der dienstlichenStellung des Beamten und mit
der Achtung, die sein Beruf erfordert, sich verträgt und ob hierdurchnachden örtlichen
Verhältnissennicht den berufsmäßigenGewerbetreibendeneineunbilligeBenachteiligungin
ihremErwerbezugefügtwird.

6Für die Erteilungder Erlaubnis zur gewerbsmäßigen Ausübung der Musik
durchBeamtesind außer denvorstehendangeführtenGesichtspunktennachstehendebesondere
Bestimmungenzu beachten:
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a) Die Erlaubnis zurMitwirkungbei musikalischenVeranstaltungengegenBezahlung
darf nur erteilt werden,wennderBeamtesichnichtregelmäßig,sondernnur
aushilfsweiseund vorübergehendhieranbeteiligtundwennglaubhaftgemachtist,
daß die Musikkapelle,bei der der Beamte mitwirken soll, ihren Bedarf an den
erforderlichengeeignetenKräftennichtanderwärtsdeckenkann. Außerdemist auf
die Art der Veranstaltungbesonderszu achten.

b) Die Mitwirkung darf nur in derdienstfreienZeit stattfindenund nie in einer
Weise ausgedehntwerden,daß dadurchdieentsprechendeErfüllung der dienstlichen
Obliegenheitenbeeinträchtigtwird. DienstbefreiungzumZweckedieserMitwirkung
ist grundsätzlichausgeschlossen.

c) Die Erteilungder Erlaubnis stehtdemVorstandeder Stelle oderBehördezu,
bei der derBeamteverwendetist; im übrigenbemißtsichdieZuständigkeitnach
Ziff. 3 Abs. 3 dieserBekanntmachung.

4) Die unmittelbarenDienstvorgesetztenhabendarüberzu wachen,daß dieErlaubnis
nichtmißbrauchtwird. Bei ZuwiderhandlungenkanndemBeamtendieErlaubnis
zur Mitwirkung bei musikalischenVeranstaltungengegenBezahlungdauernd
entzogenwerden.

6.

1.Nach demArtikel 18 Abs. 3 Ziff. 2 desBeamtengesetzesist fernerdie Erlaubnis
zur ÜbernahmejedesNebenamtsoderNebengeschäftserforderlich,womiteineEntlohnung
verbundenist.

Als Entlohnungin diesemSinne geltennichtbloß fortlaufendeoderin bestimmten
Zeiträumensich wiederholendesondernaucheinmaligeoderin unregelmäßigenZwischen=
räumen wiederkehrendeVergütungen.Für denBegriff der Entlohnungin diesemSinne
ist es auchgleichgültig,ob sie in baremGeldeoderin anderen,geldwertenLeistungenbesteht.

7.

1.Der Begriff der „Gesellschaft"im Sinne des Artikel 18 Abs. 3 Ziff. 3 des
Beamtengesetzes(vgl. Ziff. 4 Abs.1, c dieserBekanntmachung)ist ebensowie der Begriff
der „Erwerbsgesellschaft"im Sinne desArtikel 18 Abs.2 Ziff. 2 desBeamtengesetzesim
weitestenSinne aufzufassen.Es fallendaherhierunteralle Gesellschaften,derenTätigkeit
auf Erwerb oderGewinn gerichtetist, gleichvielob dies der alleinigeZweckodernur ein
Nebenzweckist. Die Vorschriftgilt ebensowohlfürGesellschaftenimSinne desBürgerlichen
Gesetzbuchswie für alle Arten von Gesellschaftenim Sinne desHandelsgesetzbuchs(offene
Handelsgesellschaften,Kommanditgesellschaften,Aktiengesellschaften,Kommanditgesellschaften
auf Aktien, stilleGesellschaften),nicht minder aber auch für die Gesellschaftenmit be=
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schränkterHaftung, die Versicherungsvereineauf Gegenseitigkeit2c.und schließlichauchfür
Genossenschaften,derenTätigkeitsichnicht auf denKreis ihrerMitgliederbeschränkt.

2In allendiesenFällen darf dieErlaubnis nur erteiltwerden,wennderBeamtekeinen
von denBetriebsergebnissenunabhängigenbesonderenGewinnals Gründer,keinensogenannten
Gründerlohn,erhältund wennauchmit derTätigkeitals Vorstand,AufsichtsratoderVer=
waltungsratwederunmittelbarnochmittelbareinGewinn odereineEntlohnungverbunden
ist. Ein GewinnodereineEntlohnungin diesemSinne liegt nichtvor, wennderBeamte
lediglichinfolgeseinerKapitalsbeteiligungan derGesellschaft— z. B. als Aktionärdurch
seinenDividendenbezug— einenVermögensvorteilgenießt; in diesemFalle darf daherdie
Erlaubnis zur Beteiligungals Gründer oder zumEintritt in denVorstand,Aufsichtsrat
oderVerwaltungsraterteiltwerden,wennim übrigendie VoraussetzungendesArtikel 18
Abs. 1 desBeamtengesetzeserfüllt sind.

àZur Beteiligungan einerGenossenschaft,derenTätigkeitaufdenKreis ihrerMitglieder
sichbeschränkt,bedarfes einer Erlaubnis nicht. Es ist lediglich die in dem Artikel 18
Abs.2 Ziff. 2 des BeamtengesetzesvorgeschriebeneAnzeigezu erstatten.

4EinerErlaubnis bedarfder Beamteselbstverständlichauchdannnicht,wennderStaat
selbstan einer unter denArtikel 18 Abs.3 Ziff. 3 desBeamtengesetzesfallendenUnter=
nehmungein Interessebesitztund derBeamteaus diesemAnlaß aufGrund derSatzungen
derGesellschaftin denVorstand,Aufsichts=oderVerwaltungsratabgeordnetwird.

8.
1Es ist nichterforderlich,daß die in demArtikel18 Abs.3 desBeamtengesetzesvor=

geschriebeneErlaubnis in jedemeinzelnenFalle besonderserteiltwird; sie kannbestimmten
Beamtenklassenfür gewisseNebenämteroderNebengeschäftedurchallgemeineEntschließung
erteilt werden.

:.Den amtlichenArzten undTierärzten(Medizinalreferentenim Staatsministeriumdes
Innern und bei denRegierungen,Kammerndes Innern, und ihrenHilfsreferenten,Land=
gerichtsärztenund Bezirksärztenund ihrenHilfsärzten,Hausärztender Strafanstaltenund
der Gerichtsgefängnisse,danndenstaatlichangestelltenAmtstierärztenim Sinne des § 2
der K. Verordnungvom21. Dezember1908 — GVBl. S. 1141 —sowie denGrenz=
tierärztenim Hauptamt) ist die Ausübung der Privatpraxis gestattet,soweit dies mit der
gewissenhaftenErfüllung ihrer Dienstpflichtenvereinbarist. Jedochbleibtzur Übernahme
der Stelle einesKrankenhausarztesoder einesKassenarztesdie Erlaubnis der vorgesetzten
Dienstesstellevorbehalten.

9.

1Für die Übernahmeeiner ehrenamtlichenStellung in geselligen,wohltätigen,künst=
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lerischen,wissenschaftlichen,beruflichenoderpolitischenVereinenbedarfeswedereinerErlaubnis
nocheiner Anzeige.

2Ebenso fallen wissenschaftlicheoder künstlerischeNebenbeschäftigungen,wie z. B. die
literarischeBetätigung, die HerstellungvonGemäldenoder sonstigenKunstwerkenseitens
einesProfessorsder Akademieder bildendenKünste, die Ausübung einerKonsiliarpraxis
oder sonstigepraktischeAnwendungseinerWissenschaftseitenseinesProfessors derMedizin,
weder unter die Vorschrift desAbs. 2 noch des Abs. 3 desArtikel 18 desBeamten=
gesetzes,so daß hierfür gleichfalls wederdie Erholung einer Erlaubnis nocheine Anzeige
erforderlichist. s

10.

1Der Artikel 18 desBeamtengesetzesfindetseinemWortlautenachnichtbloß auf die
etatsmäßigenBeamtenim Sinne desArtikel 2 sondernauchauf die Beamtenim Sinne
desArtikel 1 desBeamtengesetzesAnwendung. DementsprechendgeltenauchdieBestimmungen
dieser Bekanntmachungfür alle Beamten im Sinne des Artikel 2 wie des Artikel 1 des
Beamtengesetzes.

Auf die BeamtenderMilitärverwaltung finden nachdemArtikel 196 Abs.2 des
Beamtengesetzesdie VorschriftendesArtikel 18 nur insoweitAnwendung,als nicht im
III. Abschnittedes Reichs=Militärgesetzesvom2. Mai 1874 etwasanderesbestimmtist.

3Auf die Staatsdienstaspiranten,die nicht als Beamte im Sinne des Artikel 1 des
Beamtengesetzeserklärt sind, sowie auf die sonstigenPersonen, die, ohne als Beamte in
diesemSinne erklärtzu sein,mit denVerrichtungensolcherBeamtenständigodervorüber=
gehendbetrautsind, findetnachdemArtikel 25 desBeamtengesetzesnur dieVorschriftdes
Artikel 18 Abs. 1 Anwendung.Dementsprechendgeltenfür sieauchnur dieBestimmungen
in Ziff. 1 dieserBekanntmachung.

" Für die im einstweiligen,zeitlichenoderdauerndenRuhestandebefindlichenBeamten
geltendie VorschriftendesArtikel 18 desBeamtengesetzesund infolgedessenauchdie Be=
stimmungendieserBekanntmachungnicht, weil für sieder Grund zu einerBeschränkung
der freienErwerbstätigkeitentfällt.

11.

1Die besonderenVorschriften,durchwelchedenBeamtenaus dienstlichenRücksichten
gewisseEinschränkungenin Bezug auf die AusübungvonNebenämternundNebengeschäften
auferlegtwurden,bleibenvon demArtikel 18 des Beamtengesetzesunberührt.

: In Kraft bleibenhiernachauchfür dieFolgeinsbesondere:
a. die Vorschriftendes Artikel173 der Gemeindeordnungfür die Landesteiledies=
seits des Rheins und des Artikel 103 der Gemeindeordnungfür die Pfalz,
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b)

4)

k)

wonachden im aktivenDienste befindlichenBeamtendie Übernahmeder Stelle
einesBürgermeisters,Beigeordneten,AdjunktenodereinesnichttechnischenMagistrats=
rats untersagtund den im zeitlichenRuhestandebefindlichenBeamtendieAnnahme
einersolchenStelle nur mit KöniglicherGenehmigunggestattetist und wonach
fernerdie aktivenwie die im zeitlichenRuhestandebefindlichenBeamtender
Militärverwaltungzu keinemGemeindeamtewählbarsind;
die Vorschriftdes Artikel 229 desBerggesetzesvom20. März 1869 in der
Fassungder Bekanntmachungvom 20. Juli 1900, wonachdenBeamtendes
Oberbergamtsund der BerginspektionensowieihrenEhefrauenund ihrenunter
derelterlichenGewalt desVaters stehendenKinderndie Erwerbungvon Berg=
werkenoderKuxendurchMutung in ihremVerwaltungsbezirkuntersagtund zu
solchenErwerbungendurchandereRechtsgeschäfteunterLebendendieGenehmigung
desMinisteriumserforderlichist;
dieVorschriftendesArtikel 4 der Instruktionfür die VornahmederKirchen=
verwaltungswahlenin den bayerischenLandesteilendiesseitsdesRheins vom
25. August1869, wonachdie im aktivenDienstebefindlichenBeamtennicht
die Stelle eines Kirchenverwaltungsmitgliedsübernehmendürfen und den im
zeitlichenRuhestandebefindlichenBeamtendie AnnahmeeinersolchenStelle nur
mit KöniglicherGenehmigunggestattetist und wonachweiterdie aktivenwie
die im zeitlichenRuhestandebefindlichenBeamtenderMilitärverwaltungnicht
zu Kirchenverwaltungsmitgliedernwählbarsind;
die Vorschriftender Schulordnungenfür die humanistischenund realistischen
Mittelschulenüber die Erteilung von Privatunterrichtund die Aufnahmevon
Schülernin Kost undWohnungdurchdas LehrpersonaldieserSchulen;
die Vorschriftendes § 22 der K. Verordnungvom13. Dezember1878, die
Formation und den Wirkungskreisder K. B. Bank betreffend,und derFinanz=
ministerialentschließungvom 17. April 1901 Nr. 9645, wonachdenBeamten
derK. Bank untersagtist, sichein LombarddarlehenodereinengedecktenKonto=
korrentkreditaus Mitteln der K. B. Bank ohne besondereGenehmigungder
K. Bankdirektiongewährenzu lassenoderaußerdem,sei es im eigenenoderim
fremdenNamenzur K. B Bank in ein Schuldverhältniszu tretenoderirgend
welcheHandels=oder Spekulationsgeschäftezu treiben;
die Vorschriftendes § 78 Abs. 1 und 3 derGeschäftsanweisungfür dieForst=
ämtervom25. Mai 1885, des § 47 Abs. 3 derDienstesinstruktionfür die
Forstamtsassessorenvom 14. August 1885, des § 38 Abs. 2 und 3 der
Dienstesinstruktionfür dieFörstervom8. Juli 1886 und des8 7 Abs.3 und4
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derDienstesinstruktionfürdiestatusmäßigenForstschutzbedienstetenvom19.Juli 1886,
wonachden Forstmeistern,den Forstamtsassessoren,den Förstern und den Forst=
assistentender Besitz und der Betrieb einer Landwirtschaftohne Genehmigung
des Staatsministeriums der Finanzen, Ministerial=Forstabteilung,nur gestattet
ist, wenn ihnen Dienstgründein Pacht überlassensind und nur in einer Aus=
dehnung bis zu 6 ha mit Einrechnung der vom Staate gepachtetenDienst=
grundstücke,und wonachdieseBeamtenohneGenehmigungderRegierungsforst=
kammerauchkeineJagd pachtendürfen;fernerdie Vorschriftdes§ 6 Abs. 2
der Dienstesinstruktionfür dieWaldwärtervom8. Juli 1886, wonachden
Waldwärtern nur ausnahmsweisemit Genehmigungder Regierung,Kammer der
Forsten,gestattetist, eineJagd zu pachtenoderals Mitpächteran einerJagd
sichzu beteiligen;

8) die Vorschriftender Dienstesinstruktionfür die Gendarmerie.

12.

a) nachdemArtikel 220 Abs. 2 Ziff. 3 des BeamtengesetzesdieVerschrit in
§ 21 Abs. 2 der IKX. Beilage zur Verfassungsurkunde,wodurchden äußeren
Justiz=, Polizei= und Finanzbeamtendie Erwerbung vonOruntbesis innerhalb
ihresAmtsbezirkesuntersagtwar;

b) die Entschließungdes Staatsministeriums der Finanzen vom 5. Juli 1850,
wonachdieFinanzbeamtenteilweisezurJagdpachtungderbesonderenGenehmigung
bedurftenund ihnen teilweisedie Jagdpachtungüberhauptverbotenwar;

IP)die EntschließungdesStaatsministeriumsder Justiz vom 3. Januar 1863,
wodurch für die Beamten der Amtsgerichte zur Pachtung von Jagden die
Erholungder dienstlichenBewilligungvorgeschriebenwar;

d) die Entschließungdes Staatsministeriumsdes Innern vom31. März 1866,
wodurch die Beteiligung der Beamten der Bezirksämteran Jagdpachtungen
an die Genehmigungder Regierunggebundenwar.

Dr. v.Auilling. Staatsratv.Stetten.
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Nr. 9344.

Bekanntmachung, die Erhebungder Hausiersteuernfür 1912 betreffend.

fl. Staatsministeriumdes KöniglichenFauses und des Außbern,K. Staatsministerium
desInnern, l. Staatsministerinmdes Innern für Kirchen-undSchulangelegenheiten.

fl. Staatsministeriumder Finanzen. »
1. UnterBezugnahmeaufAbs.III Ziff. 1 derBekanntmachungvom7. Dezember1911,

die ErhebungderHausiersteuernfür 1912 betreffend(GVBl. S. 1245), wird auf Grund
dergesetzlichenErmächtigungin Art. 3 desGesetzesvom 18. März 1912 überdenvor=
läufigenVollzug desBudgets für die Jahre 1912 und 1913 (GWVBl.S. 133) ange=
ordnet,daß die bis jetztanläßlich der Ausstellungvon Wandergewerbescheinenvorläufig
festgesetzten und hinterlegten Hausiersteuern,protestantischenKirchensteuernund
Umlagen—unbeschadetderWirkungeneinesetwaigenRechtsmittelverfahrens— nunmehr
als definitiv festgesetzt zu geltenhabenund vorschriftsgemäßzu vereinnahmen sind.

2. Die nachAbs.III Ziff. 1 dererwähntenBekanntmachungvom7. Dezember1911
ausgestelltenQuittungen über die bis jetzterfolgteHinterlegung der Steuern usw. haben
auchfür denübrigenTeil des laufendenJahres als Nachweiseüberdie Steuerentrichtung
im Sinne des Gesetzesüber die Steuer vom Gewerbebetriebim Umherziehenzu gelten.

3. Die nach Ziff. 1 nunmehrdefinitiv festgesetztenWanderlagersteuernsind nach
Maßgabe des Art. 21 des Warenhaussteuergesetzesund des § 44 der Vollzugsanweisung
hierzuzu behandeln.

München,den6. April 1912.
J. A. J. U.

Dr. Frhr. v. Hertling. v. Breunig. Staatsrat v. Steiner. MinisterialdirektorHeule.

Hofdienst-Machricht. Ordens-Verleihung.
Im Namen Seiner Majestät des Kznigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm29. Februar 1912Im NamenBeiner Majestätdes A#nigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
unterm2. April 1912 denK. Preuß.Ritt=
meistera.D. undGutsbesitzerHansDietrich
Freiherrnvon Gemmingen=Hagenschies
auf sein alleruntertänigstesAnsuchen zum
K. Kämmererzu ernennen.

Gocgle

allergnädigstbewogengefunden,demK. Geist=
lichenRat, UniversitätsprofessorDr. Joseph
Schönfelder, Stiftskanonikus bei der
K. Hof= und Kollegiatsstiftskirche zum
heiligenKajetan in München in Rücksicht
auf seineseit50 Jahren mit Treue und
Eifer geleistetenDienstedas Ehrenkreuzdes
Ludwigsordenszu verleihen.
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Geseh=undVerordnungs=Blatt
für das

FKönigreichBayern.

Nr. 23.
München, den 11. April 1912.

Inhalt:
Gesetz vom 1. April 1912, betreffend den Hauptetat der Militärverwaltung des Königreichs Bayern für das

Rechnungsjahrvom 1. April 1911 bis 31. März 1912.— Bekanntmachung vom 9. April 1912, Vollzug
der Reichsversicherungsordnung betreffend. — Königlich Allerhöchste Genehmigung zur Annahme fremder
Dekorationen.

Gesetz, betreffenddenHauptetatderMilitärverwaltung desKönigreichsBayern für das Rech=
nungsjahrvom 1. April 1911bis 31. März 1912.

Im NamenSeiner Mofjestätdes Königs.

Luitpold,
vonGottesGnadenKöntglicherPrinzvonHayern,

Regent.
Wir haben nach Vernehmungdes Staatsrats mit Beirat und Zustimmung der

Kammer der Reichsräte und der Kammer der Abgeordnetenbeschlossenund verordnen,
was folgt:
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Artikel I.

Der HauptetatderMilitärverwaltungdesKönigreichsBayern für das Rechnungsjahr
vom1. April 1911 bis 31. März 1912 wird nachder in derBeilageenthaltenenKapitel=
und Titeleinteilungauf

97744 619 “
in Einnahmeund Ausgabefestgestellt.

Bezüglichder in denSpezialetatszu diesemHauptetatbei den einzelnenKapiteln
und Titeln als übertragbarbezeichnetenFonds wird demKöniglichenKriegsministerdas
RechtderÜbertragungeingeräumt.Über die Verwendungvon Restender abschließenden
Fonds wird durchden Etat des zweitfolgendenJahres Bestimmunggetroffen.

Artikel I.

Der Königliche Kriegsminister wird ermächtigt, die in den Etatstellen eintretenden
Anderungenrückwirkendzu vollziehen.

Gegebenzu Aschaffenburg,den1. April 1912.

Luitpold,
Prinz von SLayern,

desKönigreichsBayern Verweser.

Dr. Frhr. v.Hertling. Dr. Frhr. v.Soden-Fraunhofen.v.Thelemann. v.Preunig. v. Leidlein.
Dr. v.Kuilling. Frhr. v.Kreß.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Ministerialrat

imK. StaatsministeriumdesInnern:
Knözinger.

Gocgle
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Beilage.

bis 31. März 1912.

Betrag für
*“" Titel Ausgaben nechns ejahr
n 154)

==
3 I. Bestand der Vorjahre.

—I 1 FonbszurErwerbungeinesTuppenühungsplatesfürdasIII. Armee=
orps —

l II. Ausgaben auf die Überweisung aus dem Reichs⸗
I haushaltsetat 1911.

a) FortdauerndeAusgaben.
1F 1—12 Kriegsministerium 691 997
2 1—5 Militärkassenwesen 155450
3 1—10Militärintendanturen 703618
4 . 1—3 Militärseelsorge 156059
5. 1—5 Militärjustizuerwaltung. . 376693
6 1—3 HöhereTruppenbefehlshaber. . 500510
7 1—2 Gouverneure,KommandantenundPlatzmajore .. 125210
8 1—5 AdjutanturoffiziereundOffiziere in besonderenSielingen sowie
l Beamtebeidenselben. . 384 824

9 1—18 GeneralstabundVermessungswesen 524759
10 1—3 Ingenieuroffiziere 305 138
11, 1—26 GeldverpflegungderTruppen 21 078 742
12 1—7 NKaturalverpflegung 20 661 017
13 1—11 Bekleidungund Ausrüstung derTruppen. 4 830 444
14 1—22 Garnisonverwaltungs=und Serviswesen 6627 732
15 1—5 Militärbauwesen ..... 362 229
16 1—18.Militärmedizinalwesen . 1720 905

1—6 Verwaltungder Traindepotsund InstandhaltungderFeldgeräte . 269724
18 1—2 Ersatz=und ReservemannschaftensowieAresstaten auf!dem Marsche 333 500
19 1—6 HPferdebeschaffungl . . 2111153
20 1—8 HVerwaltungderRemontedepots . . 1091 499
21 1—2 Reise=,Umzugs=,Vorspann=und Transportkosten . 1478000
22, 1—62 Militär=Erziehungs=und Oilhungswesen 1 043 591
23 1—6 Militärgefängniswesen. 72295
24 1—16 rtillerie= undWaffenwesen 6840 985
255 1—7 LechnischeInstitute . 369 538
26 1—20 Festungen,Ingenieur⸗, Pionier⸗ undVertehrowesen 1 013 495

— Wohnungsgeldzuschüsse . . 6 2442701
1
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* Beirag für
as

Titel Ausgaben Rechnungsjahr
1911

—
28 1—7 iertützungen anMilitärs des aktivenundBeurlaubtenstandes,für

die an anderenStellen Unterstützungsfondsnichtangesetztsind.
Unterstützungenund außerordentlicheVergütungen für aktive
Beamtemit Ausnahmeder desKriegsministeriums(einschlieflich
der Hausverwaltungund derGeneralmilitärkasse)“= . 193771

29 — ZuschußzurMilitärwitwenkasse. . 500 000
30|01—9 PerschiedeneAusgaben. . I 465422

Summalla)IIFortdanerndeAusgabeMAas-new77431001

si b) Militär-Pensionsfonds.

1—10 Militär=Pensionsfonds ........ 11892100
SummeIIb für sich.

1 e) Einmalige Ausgaben.

Einrichtung und Ausstattung von Geschäftszimmern usw.

1 Einrichtung undAusstattung von Geschäftszimmernfür Truppen
undBehörden,je 200 .KKals Beihilfe,voller Bedarf 600

Magazinverwaltungswesen.

2 NeubaueinesRauhfuttermagazins,einerMilitärbäckereiund eines
Dienstwohngebäudesin Bamberg 2. Ratet 30000

3 Verbesserungder Magazinverhältnissein Germersheim, 1. Rate 30000
4 Neubau von ProviantamtsgebäudeneinschließlichGrunderwerbin

Hammelburg, 6. Rate . 44700
5 NeubauvonFouragemagazinenurundeinesa Bienstgebadeẽin Lands=

hut, 8. Rate . ...... . 11700

Bekleidungs= und Ausrüstungswesen.

6 BeschaffungderBekleidungund Ausrüstungfür Kriegsformationen,
voller Bedarf .. 110000

7 Erweiterung und zuatungeergänun bes Bellebunzeamia
I. Armeekorps,Schlußrate . 147850

Garnisonverwaltungswesen.

8 Bamberg: Neubau einer Halbbataillonskasernemit Neben=
anlagen ufw. einschliedlichGerateausstattung.
2. Rate 80000
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2 ç Betrag,für
3 Tieel Ausgaben Rechnungsjahr
“ 1911

4
1 9 Hammelburg: Erbauungje einesDienstgebäudesfür die Kom⸗

mandanturund die Garnisonverwaltung,dann
einer Kaserne für das Arbeitskommando samt
Nebenanlagen,Grunderwerbund Ausstattungs=
ergänzung,6. Rate. 200000

10 t#echseld: Instandsetzungder durch ochwasser ——
Uferschutzbauten,voller Bedarf 76850

11 München: Neubau einer Kaserne nebstgubehörfür die
Telegraphentruppen,einschließlichAusstattungs=
echänzung,dannBereitstellungvorläufigerUnter=
kunft nebstNebenanlagenfür die neu zugehenden
Formationen, 5. Nat 250 000

12 » Neubau einerMannschaftskaserne, eines Dienst.
ebäudesund eines Verheiratetengebäudesfür
ßartillerie, einschließlichGrunderwerb und Ge=

räteausstattung,dann Kostender Abänderungder
Chevaulegers=Kasernein Neu=Ulm für Unter=
bringungderBespannungsabteilung1.Fußartillerie=
Regiments, Schlußrate 22 500
VondenKostenzu825000M werden325004

durchdenErlös für die in Ingolstadtentbehrliche
Münzbergerstallunggedeckt.

13 " ErbauungeinesBezirkskommandogebäudesfür das
BezirkskommandoI München,samtNebenanlagen
und Geräteausstattung,dann Kosten der vorüber=

D gehendenUnterbringungeinzelnerBehördenin dem
" alten Gerichtsgebäude,3. Rate 100000
14 Erwerbung eines Truppenübungsplatzesfür das III. Armeekorps,

sowieErrichtungeinesLagers für Unterbringungvon Mann=
schaftenund Pferden,dannHerstellungder sonsterforderlichen
Anlagen, 6. Rate 1682400

15 Verbesserungder vorhandenenünterkunftderUnteroffiziere und
I BereitstellungderUnterkunftfür dieEtatverstärkungenanUnter=

offiziereneinschließlichGrunderwerbundGeräteausstattung,6.Rate 160 000
16 Verbesserung,BeschaffungundErweiterungvonExerzierplätzenaus

Anlaß der dauerndenFestlegungderzweijährigenDienstzeitbei
denFußtruppenusw.,3.Rate (fürGrunderwerbundHerrichtuns

l der Exerzierplätze) . 30 000
17 Bautenaus Anlaß derVerstärkungdes beeres,1. Nate 150000
18 Stallneubauteninfolge Erhöhungder Pferdeetatsbei derFeld=

artillerie, 1. Rate. 275.000
19 Anteil an den Kosten der Wninm vonGeräten zur Ausstattung

neuerKasernenusw.in Elsaß=Lothringen,voller Bedarf 2 206
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Die fürArbeiterwohnungenanfallendenMieten und die
KostendesUnterhaltswerdenauf dieWirtschaftskostender
Remontedepotsverrechnet.

Gocgle
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— —
. Betrag für
5 Titel Ausgaben daszupiehr

A
1 Militärmedizinalwesen.

20 Hammelburg:NeubaueinesGarnisonlazarettseinschließlichGeräte⸗
ausstattung,Schlußrate. 3884

21 Kissingen: Neubau einerMilitärkuranstalt inBad Kifsingen,
einschließlichGrunderwerbungund Geräteausstattung,
2. Rate 15.000

22 Landau: Neubau einesGarnisonlazareits einschließlichZus=
stattungsergänzung,Schlußrate 11 431

23 München: Erweiterung desGarnisonlazarettseinschließlichAus=
stattungsergänzung,dann Einrichtung der elektrischen
Beleuchtungund der Sammelheizung,8. Ratt. 200000

24 Beschaffungeines zweiten Verbandpäckchensfür jedenAngehörigen
des Feldheeres,Schlußrate. . 6225

25 Beschaffungvon Feldsanitätsmaterial,voller Bedarf 15 800
26 Anderung und Ergänzung der medizinisch=chirurgischenzeatn

der Truppen und Sanitätsformationen, 9. Rate 16000

Trainwesen.

27 Beschaffungvon fahrborenFeldküchenfür die Truppen,4. Rate 209000
28 Beschaffung tragbaren Schanzzeugsfür Infanterie und Kavallerie,

2. Rate. 11300
29 Beschaffungundünerbringng vvonZeldgeratsur ——

vollerBedarf 112000

Remontewesen.

I 30 Beschaffungvon 30 volljährigenReitpferden,voller Bedarf 38250
31 Erweiterung der Remontedepotsund größereMeliorationen 14000

Zu diesemZweckesind außer den durchdenEtat jeweils
I zur Verfügung gestelltenBeträgen die Erlöse aus zu ver=
« äußerndenGrundstückender Remontedepotsunter den im
I Berichte desFinanzausschussesderKammer derAbgeordneten
· zuniEtatfür1876(BeilagenBandIISeite646)ausge-
«» führten Voraussetzungenund Bedingungenzu verwenden.
32 Ersatzbaufür denZimmerstadelbeimRemontedepotFürstenfeld=
I bruckvollerVedars. 15000
33 Beseitigung von Hochwasserschädenbeim RemontedepotSchwaig=

anger, voller Bedarnf 21.000
1 34 HerstellungundVerbesserungvonWohnungenfür Beamte,Bedienstete,
. Arbeiter und außeretatmäßige Remontewärter der Remonte=

depots, 2. Rate 50000
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Titel
Kapitel

Ausgaben das
Rechnungsjahr

1911

—

35

36

37

38.

I

I 40

42

Militär=Erziehungs= und Bildungswesen.

Neubau eines Schulhausesauf ddemTruppenühungsplate Lechfeld,
Schlußrate

Artillerie= und Waffenwesen.

AusstattungdesTruppenübungsplatzesIII. Armeekorps(Grafenwöhr)
mit Einrichtungen für das gefechtsmäßigeSchießen, 1. Rate

Versucheim Waffenwesen,Schlußrate .
Aus dem Fonds dürfen Offizieren, Unteroffizierenund

gewehr=KompagnienStellenzulagen,Kommandogelder,Hilfs=
arbeiterzulagenund Löhnungszuschüssegewährtwerden.

BeschaffungvonHandwaffen,Handwaffenzubehör,Maschinengewehr=
gerätundMunition für Kriegsformationen,voller Bedarf.

WeitereBeschaffungenfür Zweckeder Feldartillerie,Schlußrate
Aus demFonds dürfenOffizieren,Beamten,Unteroffi=

zieren und MannschaftenStellenzulagen,Kommandogelder,
Hilfsarbeiterzulagenund Löhnungszuschüssebei Abnahme=
Kommandos und für sonstigebesondereDienstleistungen
gewährtwerden.

Ergänzungenfür Feldartilleriezwecke .
AusdemFondsdürsen Offizieren, Beamten,unter=

offizierenundMannschaftenStellenzulagen,Kommandogelder,
Hilfsarbeiterzulagenund Löhnungszuschüssebei Abnahme=
Kommandosund für sonstigebesondereDienstleistungenge=
währtwerden.

Erlöse aus dem Verkauf entbehrlichenGeräts nebst
Munition gelangenhier zur Verrechnung.

BeschaffungundUnterbringungvonFelbartillrriegerätnebstMunition
für Kriegsformationen,2. Rate

Beschaffungvon Pferdeausrüstungsstückenfür 186 Zugpferdeder
Feldartillerie, soweitsienichtaus derQriegsausrustungeentnommen
werdenkönnen,voller Bedarf

WeitereBeschaffungenfür Zweckeder Fußariillerie
Aus dem Fonds dürfen Offizieren, Beamten,Unter

HilfsarbeiterzulagenundLöhnungszuschüssebeiAbnahme=Kom=
mandos und für sonstigebesondereDienstleistungengewährt
werden.
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Betrag für
= Titel Ausgaben Miechnheiahr
r 1911

+
1 Erlöse für das infolgevon Neubeschaffungenverfügbar

werdendeGerät nebstMunitiongelangenhierzurVerrechnung.
44 Herstellungvon Unterbringungsräumenfür ?das binzutretendeaut=

artilleriegerätnebstMunition 4900

Technische Institute.

45 Erbauung von Arbeiterwohnhäusern,2. Rate 93000
Die KostendesBauunterhaltssowiedieMieterträgrisse

werdenbei Kapitel 25 Titel 4 der fortdauerndenAusgaben
verrechnet.

Ingenieur=Pionier= und Verkehrswesen.

46 Beschaffungvon Feldsignalgerätsowievon Fahrzeugen,Geschirren
undAusrüstungenderReit=,Zus⸗ undPaaypferdefür Deldsignal·
abteilungen,6. Rate. 5.000

47 BeschaffungdesMaterials zur mn— der ArmeemitFern=
sprechgerät,6. Rate 22000

Erlöseaus demVerkauf entbehrlichenGeräts verbleiben
dem Fonds.

48 Beschaffungvon Funkentelegraphengerät,6. Ratet 30 000
49 Geschafsangvon Personenkraftwagenfür die Truppen,Schlußrate. 13000
50 BeschaffungbesondererAusstattungsgegenständefür Kraftwagen=

bedienungspersonal,5. Rate 10000
51 beschaffungvon FahrrädernsamtZubehbrfür deleheideR 1900

Rate.
52 Anbezungdes KriegsbrückengerätsderPioniere,3. Rate 76000

Erlöseaus demVerkaufentbehrlichenGeräts verbleiben
dem Fonds.

53 AusstattungderPionier=Kompagnienmit2=und4 spännigenGeräte=
wagen, mit Floßsäckenund Fernsprechgerätsowie sonstigeEr=
gänzungeneinschließlichUnterbringung,2. Rate . 36000

Erlöseaus demVerkaufentbehrlichenGerätsverbleiben
dem Fonds.

54 Beschaffungvon Eisenbahnbrückenfür Kriegszwecke,10. Rate 10000
55 VervollständigungdesFNelegraphengerätsder Eisenbahn=undTele=

graphentruppen,5. Rate 10000
56 Zur VerschiebungundunterbringungvonFeldbahngerät,vollerVedarf 17000

Zur Kostendeckungwird außerdemder Bestandvon
30000 .∆ für EinrichtungeinesWasserübungsplatzesfür
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Z Betrag für
. as5 Titel Ausgaben Rechnungsjahr

G 1911

=
1 das Eisenbahn=Bataillon— Titel 82 der einmaligenAus=

gabenfür 1909— verwendet.

Summec) „EinmaligeAusgaben“ 8 41 518

Hiezu: SummeIIb) „Militär=Pensionssonds“Kapitel 31 11892100

Hiezu: SummeIIa) „FortdauerndeAusgaben“Kapitel 1 bis 30 774431001

Summe II 97744 619

Hiezu: Summe1 —

SummedesMilitäretats für dasRechnungsjahrvom1.. Abril *#
bis 31.März 1912 97744619

62
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Nr. 7937/II.

bestimmt:

bayerischenBerggesetzobliegen.

München, den 9. April 1912.

AnnahmefremderDekorationen.

Im NamenSeiner Majestätdes Rönigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
demherzoglichenKüchenchefGeorgRabus

in München für die dem Großherzoglich
LuxemburgischenOrden derEichenkronean=
geschlosseneVerdienstmedaillein vergoldetem
Silber und für die K. BelgischeMedaille
1. Klasse,

demLeibjägerin DienstenSeiner König=
lichenHoheit desPrinzen Ludwig vonBayern
Wilhelm Reingruber in München für die
K. PreußischeRote Adler=Medaille,
demLeibjägerin DienstenSeiner König=

lichenHoheit desPrinzen Ludwig vonBayern
August Neustifter in München für die
K. PreußischeMedaille zumKronenordenund
dem Lakai Ihrer KöniglichenHoheit der

Prinzessin Therese von Bayern Ludwig
Schmid in München für die K. Preußische
Medaillezum Kronenorden
dieBewilligung zurAnnahmeundzumTragen
zu erteilen.



csehundVerorduuiigsBlull
für das

Königreich Bayern.

Nr. 24.
München, den 18. April 1912.

Inhalt:
Königliche Verordnung vom 7. April 1912 über die Gebühren der Rechtsanwälte im Verfahren vor dem

Landesversicherungsamte. — Bekanntmachung vom 13.April 1912, die abgekürztenMaß und Gewichts=
bezeichnungenbetreffend.— Auszug aus der Adels=Matrikel des Königreiches.

Nr. 76àK5.

Königliche Verordnung über die Gebührender Rechtsanwälteim Verfahren vor dem Landes=
versicherungsamte.

Im NamenSeiner Moajestätdes Königs.

Cuitpold,
vonGottesGnadenBöniglicherPrinzvonHayern,

Negent.
Wir finden Uns bewogen,über die Gebührender Rechtsanwälteim Verfahren vor

demLandesversicherungsamtaufGrund des§ 1804 Abs.2 derReichsversicherungsordnung
zu verordnen,was folgt:

& 1.

Die Vergütung für die BerufstätigkeiteinesRechtsanwaltsbeträgtim Verfahrenvor
demLandesversicherungsamtefünf bis hundertMark.

Werden mehrereStreitfälle zu gemeinsamerVerhandlung undEntscheidungverbunden,
so wird die Vergütung für die Instanz nur einmal gewährt.

63
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8 2.

Für die Teilnahme an Beweisverhandlungenaußerhalbdes Sitzes des Landesversiche=
rungsamtskannaußerder im § 1 bezeichnetenVergütungeineangemesseneEntschädigung
zugebilligtwerden,wenndie AnwesenheitdesRechtsanwaltsgebotenwar.

Die Kosten für Reisen zur mündlichenVerhandlung oder zu anderenZweckensowie
sonstigeAuslagen werdennebender im § 1 bezeichnetenVergütung nicht erstattet. Jedoch
ist bei derFestsetzungdieserVergütunginnerhalbder dafür gezogenenGrenzenauchauf
Reisekosten,Schreibgebühren,Postgeld oder sonstigeAuslagen Rücksichtzu nehmen.

§ 3.

DieseVerordnungtritt für die Invaliden=undHinterbliebenenversicherungsofort,für
die anderenZweigeder Reichsversicherungan denTagen in Kraft, an denenfür diesedie
Vorschriftender Reichsversicherungüber das Verfahren wirksamwerden.

Sie tritt an die Stelle derKöniglichenVerordnungvom4. April 1902 überdieGe=
bührenderRechtsanwälteimVerfahrenvor demK. Landesversicherungsamte(GVl. S. 155).

Aschaffenburg,den7. April 1912.

Luitpold,
Prinz von BSayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Staatsrat v. Arczeisen.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:

v. Kahr,
Geheimer Rat.

Nr. 2402à 27.

Bekanntmachung, die abgekürztenMaß=undGewichtsbezeichnungenbetreffend.

K. Staatsministeriumdes KöniglichenHausesund desAußern, K. Staatsministerium
der Iunstiz,fl. Staatsministeriumdes Innern, #. Staatsministeriumdes Innern für
tirchen- und Schulangelegenheiten,K. Staatsministeriumder Finanzen, #l.Staats=

ministeriumfür Verkehrsangelegenheiten,K. Kriegsministerium.

Aus Anlaß des am 1. April 1912 erfolgtenInkrafttretens derMaß= undGewichts=
ordnungvom 30. Mai 1908 (REl. S. 349) wird auf Ersuchendes Bundesrats —
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Beschlußvom 14. Dezember1911, § 1107 derProtokolle— angeordnet,daß im amt=
lichenVerkehre die in der nachfolgendenZusammenstellungaufgeführtenabgekürztenBe=
zeichnungenderMaße und Gewichteanzuwendensind.

Im Unterrichtan den öffentlichenLehranstaltensind bis auf weiteresdie bisherigen
Abkürzungenbeizubehalten.

München,den 13.April 1912.
Dr. Frhr. v.Soden-Fraunhofen.v.Thelemann. v. remig. v.Seidlein. Dr. v. finilling.

J. V.
rhr. v. Kreß. Staatsrat v. Lößl.

Zusammenstellungder abgebürztenMaß- und Gewichtsbezeichunngen.

’ 1. Längenmaße:
Kilometer km
Meter m
Dezimeter dm
Zentimeter em
Millimeter mm

2. Flächenmaße:
Quadratkilometer . . dkm oderkm?
Hektar ha
Ar . a
Quadratmeter am oderm�
Quadratdezimeter adm oderdm2
Quadratzentimeter dem odercms
Quadratmillimeter amm odermm2

3. Körpermaße:
Kubikmeter —
Kubikdezimeter Ccm oderdms
Kubikzentimeter cem odercms
Kubikmillimeter emmodermms
Hektoliter L
Liter 1
Milliliter ml
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4. Gewichte:
Tonne . . . . . t
Doppelzentner 4
Kilograum . . . . . kg
Hektogram . . . . . lig
Gramm . . . . . . g
Milligramm . . . mg

Anmerkung.
Die in derMinisterialbekanntmachungvom10. November1877 (GVBl. S. 527)

derZusammenstellungder abgekürztenBezeichnungenbeigefügtenRegeln sind in Kraft
geblieben.

DieseRegelnlauten:
1. Den BuchstabenwerdenSchlußpunktenicht beigefügt.
2. Die Buchstabenwerdenan das Ende der vollständigenZahlenausdrücke— nicht

über das Dezimalkommaderselben— gesetzt,also 5,37m —nicht 5,37
und nicht5m 37 cm —.

3. Zur Trennungder Einerstellenvon denDezimalstellendient das Komma—
nicht der Punkt —. Sonst ist das Komma bei Maß= und Gewichtszahlen
nichtanzuwenden,insbesonderenichtzur AbteilungmehrstelligerZahlenausdrücke.
SolcheAbteilungist durchAnordnungderZahlen in Gruppenzu je 3 Ziffern,
vomKomma aus gerechnet,mit angemessenemZwischenraumzwischendenGruppen
zu bewirken.

Auszug aus der Adels-Matrikel des Rittervon Preger in Münchenfür seine
Königreiches. » Person als Ritter des Verdienstordensder

BayerischenKrone bei derRitterklasseLit. P,
Fol. 54, Akt Nr. 7637 und

Der Adels=Matrikelwurdeneinverleibt: am3.April 1912derK. Flurbereinigungs=
am 29. März 1912 der Ministerialrat geometerWilhelm von Scala in München

im K. Staatsministeriumdes Innern für in erblicherWeisebei der AdelsklasseLit. 8,
Kirchen=undSchulangelegenheitenDr. Konrad Fol. 178, Akt Nr. 8163.

Berichtigung.
Auf Seite 342 GVl. 1912 (lÜbergangsbestimmungenfür die Neueichungvon

Meßgeräten)muß es in Ziff. 1 richtig heißen: „Eichordnungvom 10. Dezember1911
oderder hierzu erlassenenInstruktion vom 10. März 1912.“
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Geset=undVerarduunzsgut
für das

FKönigreichBayern.

Nr. 25.
München, den 22. April 1912.

3 1N
Bekanuntmachung vom 10. April 1912, die den Militäranwärtern uUsw.im Reichsdienst vorbehaltenen Stellen

betreffend. «

Nr. 1632à 9.

Bekanntmachung, die den Militäranwärternusw. im ReichsdienstvorbehaltenenStellen be=
treffend.

t. Staatsministeriumdes Innern und fK.Kriegsministerium.

Mit BezugaufdieMinisterialbekanntmachungenvom30. Septemberund12. Oktober1907
sowie vom 16. Dezember1908 (GWVBl. von 1907 S. 685 und S. 771 und von
1908 S. 1116) folgt nachstehendAbdruckder im Zentralblatt für das DeutscheReich
Nr. 34 S. 297—316 veröffentlichtenBekanntmachungdesReichskanzlersvom15.Juni 1911.

München, den 10. April 1912.

J. V.
Frhr. v.Kreß. Staatsrat v.Krazeisen. *
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Abdruck.

Nachstehendwird
1. ein neues „Verzeichnis der den Militäranwärtern usw. im Reichsdienstvor=
behaltenenStellen“ (AnlageF derAnstellungsgrundsätzefürMilitäranwärterusw.
vom 20. Juni 1907), »
ein neues „Verzeichnis der Behörden usw., die hinsichtlichder den Militär—
anwärtern usw. im ReichsdienstvorbehaltenenStellen als Anstellungsbehörden
anzusehensind“,

zur öffentlichenKenntnis gebracht.
Die Verzeichnissetreten an die Stelle der unter dem 8. Juli 1907 (Zentralblatt

S. 331) und20. Septemiber1907 (ZentralblattS. 442) nebstdenhierzuergangenen
NachträgenveröffentlichtenVerzeichnisse.

Berlin, den 15. Juni 1911.

1

Der Reichskanzler.

Im Auftrage:Lewald.,.

Anlage F.

Verzeichnis
der ·

den Militaͤranwaͤrtern usw. im Reichsdienst vorbehaltenen“) Stellen.

I. Vei sämtlichen Verwaltungen. Stellen dieserArt bei der Reichskanzlei,
ddenm ChiffrierbureaudesAuswärtigenAmts,

4 Kanzleibeamte. den GesandtschaftenundKonsulatensowie
Kanzleibeamte(Kanzleisekretäre,Kanzlisten, der Stellen derDiätare und des vierten
Kanzleiassistenten,Kanzleidiätare,Kopisten, Teiles der etatsmäßigenSekretäre der
Lohnschreiberusw.), mit Ausnahme der GeheimenKanzlei des AuswärtigenAmts.

4) Die in diesemVerzeichnis aufgeführtenStellen sind denMilitäranwärtern usw. ausschließlich vorbehalten,
soweit bei den einzelnen Gattungen von Stellen etwas anderes nicht ausdrücklich bemerkt ist.

Gocgle
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B. Unterbeamte. I
Botenmeister, #
Hausinspektoren(soweitsie zu i
den Unterbeamtengehören), «

Aufseher(Magazin=,Bau=und
andereAufseher),

Diener(Bureau=,Haus=,Kanz=. » it
lei=, Laboratorien=,Kassen= mii
undandereDienerundBoten),Ausnahmeder StellenPräparatoren, *#s

Hauswart, Hausmänner und bei den
Hausknechte, Oesene.

Kastellane, sien

Ofenheizer, ai

Portiers, Pförtner, Türsteher, gensulate.

Wächter und Nachtwächter,
Wärter (Arrestwärter,Aufwär=
ter, Bahn=, Brückenwärter,
Hausaufwärter, Kasernen=,
Kranken=,Lampen=,Lauf=,
Lazarett=undandereWärter), .

II. Reichsamt des Innern.“)
1. HaiserlichesStatistischesAmt und Schiffs=

vermessungsamt:
Mittlere Beamte. »

Sekretariatsassistenten**) mindestenszur
Hälfte.

RaiserlichesGesundheitsamt:
Unterbeamte.

Hofinspektor.

. RaiserlicheBiologischeAnstalt für Land=
und Forstwirtschaft:

Unterbeamte. I
Materialienverwalter. I

2.
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4. RaiserlichesKmalamt zuKiel:
a. Mittlere Beamte.

Sekretariatsassistenten,“*)mindestens
Kanalschreiber, zur Hälfte,
Baggermeister (sofern die erforderlichen
technischenKenntnissenachgewiesenwer⸗
den),

Materialienverwalter,
Oberlotsen,
Obermaschinisten,
Hafenmeister,
Oberschleusenmeister,
Erste Maschinisten,
Lotsen, mindestenszu einemDrittel,
* Schleusenmeister,
*0Schiffsführer,
Maschinisten, mindestenszur Hälfte.

b. Unterbeamte.

Steuermänner,
Maschinisten=Assistenten,
Hälfte,

Telegraphisten,
eichenwärter,
Drucker,
(Schleusenwärter,
Fährwärter,
Weichenwärtergehilfen.

mindestenszur

III. Militärverwaltung Preußen.
a. Mittlere Beamte.

1. Kriegeministerium:
Kalkulatoren.

2. Generalstab:
Bureauvorsteher,
Rendant,
Expedientenund Registratoren.

Gocgle

64°



370

3.General-Inspektiondes Militär-Erziehungs=
und Bildungswesens:
Sekretärund Registrator,
Registraturassistent.
Generalmilitärkasse:
Rendant,
Oberbuchhalter,
Kassiere,
Buchhalter,
GeheimeSekretäre.

5. Intendanturen:
Ober=Intendantursekretäre,
Intendantursekretäreund Intendantur=
diätare für den Sekretariatsdienst,so=
weit sie nicht aus Unterzahlmeistern
undZahlmeisteraspirantenergänztwerden,
die die vorgeschriebenenbesonderenBe=
dingungenerfüllt haben,

Ober=Intendanturregistratoren,
Intendanturregistratorenund
IntendanturdiätarefürdenRegistraturdieust.

6. Artillerie-Prüfungskommission:
Registrator,
TechnischerInspektor.

Fefstungsgefängnisse:
Rendanten.

–1

8. Garnisonverwaltungen:
Garnisonverwaltungs=Direktoren,
Garnisonverwaltungs=Oberinspektoren,
Garnisonverwaltungs=Inspektoren.

9. Invalidenhäuser:

mit einem

Rendant,
Inspektor.

beideBeamte aus der Zahl
der angestelltenGarnisonver=

rettverwaltungsbeamtenent=
nommen.

Gocgle

10. Kadettenanstalten:
Rendanten,
Sekretär,
Registratorund Journalist,
Kassensekretäre,
Kassenkontrolleur,
Inspektoren.

11. Kriegsakademie:
Rendant,
Inspektor.

I Registrator.

12. TLazarette:
Lazarett=Verwaltungsdirektoren,
Lazarett=Oberinspektoren,
Lazarett=Inspektoren.

113. KaiserWilhelms-Akademiefür dasmilitär=
I ärztlichesildnnggwesein
Rendant. Die Stelle wird entwedermit

einemverabschiedetenOffizier odermit
einemsachkundigenMilitärverwaltungs=

I beanitenbesetzt.
Lazarett=Inspektorenals Kassenkontrolleur
und als Hausinspektor. DieseBeamten
werdenaus derZahl derangestelltenLa=
zarett=Verwaltungsbeamtenentnommen.

14.Militärgerichtsstellender höherenGerichts=
s barkeit:
Wilitärgerichtsschreiber,
I Militärgerichtsschreibergehilfen.

l 15.Militär-naben-Erziegungsansol in Annaurg:
Nendant,

JIuspektoren,
Musiklehrer.

16. Militär-Veterinär-Akademie:
Nendant. Die Stelle wird mit einemsach=
1 kundigenMilitär=Verwaltungsbeamten
v besetzt.
Juspektor.
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17. Bekleidungsämter:
Bekleidungsamts=Rendanten,
Bekleidungsamts=Inspektoren.

18. Ober-Militär-Hrüfungskommission:
Registrator und Journalist.

19. Proviantämter:
Proviantamts=Direktoren,
Proviantmeister,
Proviantamts=Inspektoren.

20. Feldzengmeisterei:

Inspektionen der technischenInstitute
sowiebei derArtilleriedepot=Inspektion.

21. TechnischeInstitute:
Rendant, beim Militärver=
Materialienverwalter, suchsamtin Berlin,
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Maschinenmeister.

l
(

·

i

struktionsbureau,

ergänztwerden.

22. Remontedepots:
Remontedepot=Administratoren,
Remontedepot=Inspektoren.

23. Unteroffiziervorschulen:
Rendanten.

24. Militärtechnische Akademie:
Rendant,
Inspektor.

25. Bahlungsstelledes XIV. Armeekorps:
Rendant,
Buchhalter.

26. Militärbauwesen:
Militärbauregistratoren.

27. Militäreisenbahn:
Werkstättenvorsteher.

Gocgle

Materialienverwalter.

b. Unterbeamte.

Backmeister,
Drucker,
Futtermeister,
Gärtner,
Küster,
Kutscher,
Maschinenaufseherund Heizer,
Maschinisten,
Maschinenwärter,
Mühlenmeister,
Oberdrucker,
Packmeister,
Röhrmeister,
Tafeldecker,
Totengräber,
Werkmeister.

IV. Militärverwaltung Königreich
Sachsen.

a. Mittlere Beamte.
1. Kriegsministerium:
Kalkulatoren.

# Generalstab:

Expedientenund Registratoren,
Sekretär für das Kriegsarchiv.

3. Kriegszuhlamt:
Rendant,
Oberbuchhalter,
Kassiere,
Buchhalter,
GeheimeSekretäre.
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Intendaninren:
Ober=Intendantursekretäre,

tare für den Sekretariatsdienst,soweit
sie nicht aus Unterzahlmeisternund
Zahlmeisteraspiranten

dingungenerfüllt haben,
Ober=Intendanturregistratoren,
Intendanturregistratorenund

5. Festungsgefüngnis:
Rendant.

6. Garnisonverwaltungen:
Garnisonverwaltungs=Direktoren,
Garnisonverwaltungs=Oberinspektoren,
Garnisonverwaltungs=Inspektoren.

7. Kadeltenkorps:
Rendant,
Registrator,
Inspektor,
Kassensekretär.

8. Cazarette:
Lazarett-Verwaltungsdirektoren,
Lazarett-Oberinspektoren,
Lazarett-Inspektoren.

9. Militärgerichtsstellen der hoͤherenGerichts—
barkeit:
Militärgerichtsschreiber,
Militärgerichtsschreibergehilfen.

struppen:
Inspektor.

11. Bekleidungsämter:
Bekleidungsamts=Rendanten,
Bekleidungsamts=Inspektoren.

Gocgle

———

12. Proviantämter:
Proviantamts=Direktoren,

# Proviantmeister,
Proviantamts=Iuspektoren.
3. Beugmeisterei,TechnischeInstitute,Artilleric

und Traindepots:
Registratorbei der Zeugmeisterei,
Waffenoberrevisorenund Waffenrevisoren,
soweitsie nichtaus denWaffenmeistern

I ergänztwerden,
Betriebsobermeisterund Betriebsmeister,
soweitdieStellendenMilitäranwärtern

I vorbehaltenwerden.

lI 14. Remontedepots:
Remontedepot=Administratoren,
Remontedepot=Inspektoren.

15. Unteroffiziervorschule:
Rendant.
16. Militärbauwesen:
Militärbauregistratoren.

b. Unterbeamte.
Backmeister,
Drucker,
Futtermeister,
Küster,
Maschinistenund Heizer,
Mühlenmeister,
Oberdrucker,
Packmeister,

Taeresfeldecker.

V. Militärverwaltung Württem=
berg.

. a. Mittlere Beamte.
1. Kriegszahlamt:

% Nendant,, I soweit sienichtmit inaktiven
K , ..

I VII-BUT Offizieren besetztwerden.

Geheime Sekretäre.



Ober=Intendantursekretäre,
Intendantursekretäreund Intendantur=
diätarefür denSekretariatsdienst,soweit
sie nicht aus Unterzahlmeisternund
Zahlmeisteraspirantenergänztwerden,
die die vorgeschriebenenbesonderenBe=
dingungenerfüllt haben,

Ober=Intendanturregistratoren, —
Intendanturregistratorenund “
IntendanturdiätarefürdenRegistraturdienst,
Kalkulator für die Naturalkontrolle.

Garnisonverwaltungs=Direktoren,
Garnisonverwaltungs=Oberinspektoren,
Garnisonverwaltungs=Inspektoren.

Lazarett=Verwaltungsdirektor, :
Lazarett-Oberinspektoren, l
Lazarett=Inspektoren.

barkeit:
Militärgerichtsschreiber,
Militärgerichtsschreibergehilfen.

Bekleidungsamts=Rendanten,
Bekleidungsamts=Inspektoren.

Proviantamts=Direktoren,
Proviantmeister,
Proviantamts=Inspektoren.

Remontedepot=Inspektor. "
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Militärbanwesen:
Militärbauregistratoren.

b. Unterbeamte:

Backmeister,
Drucker,
Futtermeister,
Küster,
Maschinisten,
Maschinistenund Heizer,
Mühlenmeister,
Packmeister.

VI. Marineverwaltung))
a. Mittlere Beamte.

Rendanten,Ibeiden*Bekleidungs= soweitsienicht
Inspektoren ämtern ausnahmsweise

beiden ausBeamten
"Rendanten,Ver flegungs=derMarine
InspektorenA lunsonn äergänztwerden,

Intendanturregistratorenergänzensichaus
den Beamten des Werftregistratur=
dienstesund aus den Stations= und
Mobilmachungs=Registratorensowieaus
den Registratorender Hochseeflotte,der
Inspektion des Bildungswesensder
Marine und des Gouvernementsin
Kiautschoun,

Marine=Kriegsgerichtssekretäre,
0=Garnisonverwaltungs=Direktoren,
0Garnisonverwaltungs=Oberinspektoren,
Garnisonverwaltungs=Inspektoren,
Wasserwerksinspektorbeimmarinefiskalischen
Wasserwerkin Wilhelmshaven=Feld=
hausen,

„ö#zarettverwaltungs=Direktor,

“ Die

Gocgle



374

·0 4 "2
⅜

zangaeD soweitsienichtaus
Lozarett=Inspek= anstellungsberechtigten

toren ehemaligen Sanitäts=

Sanitätsdepot= unteroffizierenderMa=
Inspektoren rineergänztwerden,)
Bibliothekassistenten,

7*7.Schiffsführerund-MaschinistenderWerften,
Maschinisten des Betriebsdampfers der

Schiffsartillerieschulein Sonderburg,

in Friedrichsort,
Maschinisten der Lotsenfahrzeuge,

1
1

anlagenauf Wangeroog,
Schiffsführer, ) bei den Artillerie=
Maschinisten, 1 Minendepots,
erftregistratoren,
Werftbuchführer(für denRegistraturdienst),
Werftbuchführer(fürdenRechnungsdienst),
soweit sie nichtausnahmsweiseaus an=
stellungsberechtigtenehemaligenOber=
materialienverwalternund Materialien=
verwalternderMarine ergänztwerden,

BureaugehilfenbeidenWerften zurHälfte,
GarnisonbauregistratorenbeidenGarnison=
bauämtern,

Rechner beimObservatoriumin Wilhelms=
haven.

b. Unterbeamte.

(Maschinisten, für Garnisonanstalten,
lnntermaschinisten,(einschließlichBildungs=
Heizer, anstalten)undLazarette,
Untermaschinistenbei den Artillerie= und
Minendepots,

Küster,

1

c

* Magazinaufseherbei denWerften,
*SteuerleutederWerftfahrzeuge,
Steuermann des Betriebsdampfersder

Schiffsartillerieschulein Sonderburg,
Brückenwärter,
*Spritzenmeister,
Bauschreiberbei denWerften,
AUntermaschinisten,
Leuchtturmwärter, beimLotsen=undSee=
MNebelsignalwärter, zeichenwesen,
Maschinenwärter,
MaterialienverwalterbeimLotsenkommando
an der Jade,

Drucker beim Reichs=Marineamte,
Druckerbeim Admiralstabeder Marine,
Drucker bei der DeutschenSeewarte.

verwaltung.
a Mittlere Beamte.

1. Kontrolleur beim Post=Zei=
tungsamt in Berlin,
Kassier beimPost=Zeitungs=
amt in Berlin,
Ober=Postkassenkassiere,
Bureau= und Rechnungs=
beamteI. Klasseund Ober=
Postkassenbuchhalter,
Ober-PostsekretäreundOber=
Telegraphensekretäre,
Vorsteher von Postämtern
II. Klasse, »
PostsekretäreundTelegraphen=
sekretäre,
Bureau= und Rechnungs=.
beamteII. Klasse,

n

zur
Hälfte)



9. Ober=Postassistenten
und Ober=Telegra=
phenassistenten,Post=
assistentenund Tele=
graphenassistentenso=

zur Hälfte, mit
Ausschlußder=
jenigenStellen,
für welcheMili=
täranwärternicht

Postdirektionenund den
Ober=Postkassensowie im
Paketbestellungs=und im
Postbegleitungsdienst,Un=
terbeamtein gehobenen
Dienststellenim Postbe=
gleitungsdienste,

im Land=
bestell=undBotenpostdienste
(Landbriefträger)

1 und 2
sämtlich.

schaffneriminnerenDienste
bei denPost=und Tele=
graphenämtern,Unterbe=
amtein gehobenenDienst=
stellenim Briefträger=und
im inneren Dienste,

—.

E
l

mindestens
zu zwei

zu zweiDritteln. ß
1
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rückens oder der

Materialienverwalter,

tare, Stationsassistenten,
Bahnhofsverwalter,
Bahnhofsvorsteher,
Oberbahnhofsvorsteher,
Gütervorsteher, Ober=
gütervorsteher,Kassen=
vorsteher, Oberkassen=
vorsteher,Eisenbahn=Be=
triebskontrolleure,

tare,nichttechnischeBureau=
assistenten,nichttechnische
Betriebssekretäre,p)
onichttechnischeEisenbahn=
sekretäreeinschließlichnicht=
technischeRechnungsrevi=
sorenundVerkehrskontrol=
leure, Hauptkassenkassiere,

zu zwei
Dritteln.

zur Hälfte.
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»Bahnhofsaufseh
Rottenführer,
Fahrkarten=un
Schirrmänner
Lademeisteraspi=
meister,Tel

IX. Reir
a Mi

Obersekretäre.
Regel aus #i#
beidenOber
Armee und

*) Bewerbunge
werden nicht mehr an

b. Unterbeamte.

Maschinistund Heizer.

de⸗
X. Reichsbank.

Bei der ReichshauptbankunddenBweiganstalten.

Mittlere Beamte.1

Registratoren,
der Reogistraturassistenten,
ern Geldzähler,
henKalkulatoren, 1. .
ine. Kalkulaturassistenten,mindestens zur Hälfte.

ccraspiranten,Lademeisterdiätare, Lademeister undTelegraphisten
1
(
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Derzeichnis
der Behörden us#w.,die hinsichrlich der den TMilicäranwärtern und den Inhabern
des Anstellungsscheins im Beichsdienstvorbehalrenen Srellen als Anstellungs=

behörden anzusehen sind.
(Siehe § 12 Abs. 2 und Nr. VII der Erläuterungen zu § 12 der Grundsätzefür die Besetzung
der mittleren,Kanzlei=und Unterbeamtenstellenbei denReichs=und Staatsbehördenmit Militär=

anwärternusw.)

Bezeichnung BezeichnungNummer
d

—= derBehörden,bei denendie derBehörden,an die dieAn= Bemerkungen.
keechnues, Stellen vorhandensind. meldungenzu richtensind.

J. Auswärtiges Amt in Berlin. Der Staatssekretär des Aus=
wärtigenAmts in Berlin.

J. Reichs=Justizamt in Berlin. Der StaatssekretärdesReichs=
Justizamtsin Berlin.

J. Reichsgericht in Leipzig. Der PräsidentdesReichsgerichts
in Leipzig.

J. Reichsschatzamt in Berlin. Der StaatssekretärdesReichs=
schatzamtsin Berlin.

J. KaiserlicheTechnischePrüfungsstelle. Der Vorstand der Kaiserlichen
TechnischenPrüfungsstelle.

J. Neichs=Kolonialamt in Berlin. Der StaatssekretärdesReichs ,
Kolonialamts in Berlin. nialamts ergänzen

sichaus den etats=
1. Reichs=Eisenbahnamtin Berlin. Der PräsidentdesReichs=Eisen

bahnamtsin Berlin. 5%w.:C
J. RechnungshofdesDeutschenReichs DerChef=PräsidentderKöniglich,

in Potsdam. PreußischenOberrechnungs=
kammerin Potsdam.

J. Reichsamt des Innern in Berlin.Der Staatssekretärdes Innern ## zianzleibearienk 4 des Reichsamts des
in Berlin. Jumern ergänzen

. sichaus denetats.
1 u. II. KaiserlichesSchiffsvermessungsamt, kwien Fandler!

KaiserlichesStatistischesAmt, «.. ».;.. IJHWZJZZZFZDI
KaiserlicheNormal=Eichungskommission,Die VorsteherdieserBehorden.
KaiserlichesGesundheitsamt,

65“
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Nummer Bezeichnung Bezeichnung
Stellen= derBehörden,beidenendie derBehörden,an diedieAn= Bemerkungen.
—u= Stellenvorhandensind. meldungenzu richtensind.

I. u. II. KaiserlicheBiologischeAnstalt für Land=

III b.

IIIa 14.

1B.

I. IIIa 2
u. D.

IIIa 5. I.

und Forstwirtschaft,
KaiserlichesPatentamt,
Reichs=Versicherungsamt,
Physikalisch=TechnischeReichsanstalt,
KaiserlichesKanalamt,
Kaiserliches Aufsichtsamt für Privat=
versicherung.

Die VorsteherdieserBehörden.

Kriegsministerium:
Drucker.

Militärgerichtsstellen
der höheren Gerichtsbarkeit:

Militärgerichtsschreiber,
Militärgerichtsschreibergehilfen.

Militärgerichtsboten.

Generalstab:
HeizerundHeizergehilfenbeiderLandes=
aufnahme.

Die übrigenStellen.

Intendanturen:
Mittlere Beamte,
Kanzleibeamte,
Bureaudiener,
Pförtner.

Go gle

Das Königlich PreußischeKriegs⸗
ministerium, Intendantur⸗
Abteilung,in Berlin.

Das KöniglichPreußischeKriegs=

in Berlin.
Die Gerichtsherren.

Der Chef der Landesaufnahme
in Berlin.

Der Chef desGeneralstabsder
Armee in Berlin.

Armeekorps,in dessenBezirke
der Bewerbersichaushält.

Die Militär=Intendanturendes
GardekorpsoderdesII., III.,
XV. undXVIII. Armeekorps.

Der Militär=Intendant des
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Nummer Bezeichnung Bezeichnung
Stellen= der Behörden,bei denendie der Behörden,an die die An= Bemerkungen.
Weicheies Stellenvorhandensind. meldungenzu richtensind.

Artillerie—
Prüfungs-Kommission:

IIIa 6. Registrator, . derArtillerie⸗
TechnischerInspektor, Das Präsidium Prüfungs=

1 B. PHausdiener, Die Versuchs=Kommissionin
Pfoörtner. n Abteilung Berlin.

Ingenieur=Komitee:
. 1 B. PHausdiener. Der Präses des Ingenieur=

Komitees. )

111a7u.b- Festungsgefängnisse. Die KöniglichPreußischeInspek⸗
tion dermilitärischenStraf⸗
anstaltenin Berlin.

Garnisonverwaltungen, Laza=
rette, Proviantämter, Unter=
offizierschulen, Unteroffizier==
vorschulen,Infanterie=Schieß=
schule und Gewehr=Prüfungs=
Kommission, Militärbauwesen:

1 Bu. IIIb. Unterbeamte. Die Korps=Intendantur, in
derenVerwaltungsbereicheder
Bewerberangestelltzuwerden
wünscht.

Garnisonverwaltungen,
Lazarette, Proviantämter:

III a 8, 12|Mittlere Beamte. Die Korps=Intendantur des
u. 19. Armeekorps,in dessenBezirke

der Bewerbersichaufhält.

1Bu. III b. Invalidenhaus Berlin. Das Gouvernementdes In=
- validenhausesin Berlin.
Kadettenanstalten:

I, IIIaA 10|Mittlere und Kanzleibeamte, Das KommandodesKadetten=
u. b. korps in Berlin.

Unterbeamte.

Gocgle

Das Kommanddderbetreffenden
Anstalt.
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Nummer Bezeichnung Bezeichnung
Stellen= der Behörden,bei denendie der Behörden,an die die An= Bemerkungen.
werzeichnisses Stellenvorhandensind. meldungenzurichtensind.ge F.

J. Kriegsakademie. Die DirektionderKriegsakademie
in Berlin.

I B. Kaiser Wilhelms=Akademie für Die DirektionderKaiserWil=
das militärärztliche Bildungs= helms=Akademiefürdasmili=

wesen. tärärztliche Bildungswesen
in Berlin.

IB, IIIa15Militär=Knabenerziehungsanstalt!" Das KommandoderMilitär=
u.b. in Annaburg. Knaben=Erziehungsanstaltin

Annaburg.
Technische Institute:

1Bnu.III|Rendant undMaterialienverwalterbeim Die DirektiondesMilitär=Ver=
21. Militär=Versuchsamt, suchsamtsin Berlin.

Zeichnungenverwalterbeim Artillerie=Das Artillerie=Konstruktions=
Konstruktionsbureau, bureauin Spandau.
. Das Institut, bei demderBe⸗
nm werber angestelltzu werden

« wünscht.

TB,IIIa 21Militär=Turnanstalt, Oberfeuer=Die DirektionendieserAnstalten
u.b. werkerschule, Gewehr=undMuni= usw.

tionsfabriken.

IIILa 22 Remontedepots. Die Remonte=Inspektionim
u. b. KöniglichPreußischenKriegs=

ministeriumin Berlin.
Unteroffizierschulen:

III 23. Rendanten. Die Königlich PreußischeIn=

IB, IIIa24
u. b.

Militärtechnische Akademie.

Gocgle

spektionderInfanterieschulen
in Berlin.

Die Direktion der Militär=
technischenAkademicin Char=
lottenburgII.
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Nummerdes Bezeichnung
Stellen= derBehörden,beidenendie t An- Bemerkungen.
eechnise, Stellen vorhandensind. h « nd.

-B,IIIa 25Zahlungsstelle des XIV. Armee.D . Ar⸗
u. b. korps. i. B.

Militärbauwesen:
IIIa 26. Militärbauregistratoren. D deren

C verber
7 gt zu

DiätarischeBauschreiber. D deren
werber

. " inscht.
Militär-Eisenbahn:

III a 27.Werkstättenvorsteher. D Eisen=

IIIb. Militär=Kirchengemeinden. D oder

Verkehrsoffiziere vom Platz in
den Festungen:

IIIa 28. Maschinenmeister. T Platz

Luftschiffer-Bataillon:
IIIa 29. Materialienverwalter. Li

Militärverwaltung Kör
Kriegsministerium: «

IVb. Drucker. s
D iegs⸗Kriegszahlamt: » *

IVa 3. GeheimeSekretäre. " sden.

IVa 14u.b. Remontedepots.

Gocgle
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Nummer
des

Stellen=
verzeichnisses,
Anlage F.

Bezeichnung
derBehörden,bei denendie
Stellen vorhandensind.

Bezeichnung
der Behörden,an die die An=
meldungenzu richtensind.

Bemerkungen.

IVa 9.

IB.

Iu. IVa2.

Tu. IVa 4.

IVab.

IVa 15.

In. IVal0.

IBu. IVb.

B.

Militärgerichtsstellen
der höheren Gerichtsbarkeit:

Militärgerichtsschreiber,
Militärgerichtsschreibergehilfen.

Militärgerichtsboten.

Generalstab.

Intendanturen.

Festungsgefängnis.

Unteroffiziervorschule:
Rendant.

Soldaten=Knaben=Erziehungs=
anstalt zu Kleinstruppen.

Garnisonverwaltungen,
Lazarette, Proviantämter:

Unterbeamte.

Unteroffizierschule
und Unteroffiziervorschule:

Unterbeamte.

Gocgle

1
Das KöniglichSächsischeKriegs=
ministerium,Justiz=undVer=
sorgungs=Abteilung,inDres=
den.

Die Gerichtsherren.

Der ChefdesKöniglichSäch=
sischenGeneralstabsin Dres=
den.

Der Militär=Intendant des
Armeekorps,in dessenBezirke
der Bewerber sich aufhält.

ministerium,AllgemeineAr=
mee=Abteilung,in Dresden.

VerwaltungsbereichederBe=
werber angestelltzu werden
wünscht.

Die Korps=Intendantur des
XII. (1.K. S.) Armeekorps.



Nr. 26 383

Nummer Bezeichnung Bezeichnung
Stellen= der Behörden,beidenen die der Behörden,an die die An= Bemerkungen.
eidrisses. Stellenvorhandensind. meldungenzu richtensind.

Garnisonverwaltungen,
Lazarette, Proviantämter:

IVa 6, 8 Mittlere Beamte Die Korps=Intendantur des
u. 12. Armeekorps,in dessenBezirke

derBewerbersichaufhält.

I. IVA Kadettenkorps. Das KommandodesKadetten=
u. b. korps in Dresden.

IB, IVa 13/Zeugmeisterei, Technische In= Die Zeugmeistereiin Dresden.
u. b. stitute, Artillerie= und Train=

depots. "„Q

Militärbauwesen:
IVa 16. Militärbauregistratoren, Die Korps=Intendantur,in deren

« GeschäftsbereichederBewerber
informatorischbeschäftigtzu
werdenwünscht.

DiätarischeBauschreiber. Die Korps=Intendantur,in deren
GeschäftsbereichederBewerber
beschäftigtzuwerdenwünscht.

Militär=Kirchengemeinden:
IVb. EoangelischeKüster, DerMilitäroberpfarrerdesAr=

meekorps,in dessenBereich
dieAnstellunggewünschtwird.

KatholischeKüster. Das ApostolischeVikariat im
KönigreicheSachsenin Dres=
den.

Bekleidungsämter:
IVa 11. Mittlere Beamte, Das BekleidungsamtdesArmee=

korps,in demderBewerber
dient oder — bei bereits
Ausgeschiedenen—in dessen

» Bezirk er wohnt.
1B u.IVb. Unterbeamte. Das Bekleidungsamt,bei dem

Gocgle

der Bewerberangestelltzu
werdenwünscht.

66
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Nummer Bezeichnung Bezeichnung
Stellen= derBehörden,bei denendie derBehörden,an die die An= Bemerkungen.

verzeichnisses, Stellen vorhandensind. meldungenzu richtensind.Anlage F.

Militärverwaltung Württemberg.
Die Anmeldungender nochim aktiven Dienste stehendenMilitäranwärter des Württembergischen
Kontingents für Stellen in derWürttembergischenMilitärverwaltung vermitteltdasKriegsministerium,

Abteilungfür allgemeineArmee=und für persönlicheAngelegenheiten.

Kriegsministerium:
In. Vb. Kanzleibeamte,

Unterbeamte.

* Kriegszahlamt:
IBu. Va 1. Mittlere Beamte,

Kassendiener.

Das KöniglichWürttembergischeendautur: . ...Inten Kriegsministerium,Verwal—⸗
Lu. Va 2.Mittlere Beamte, tungs=Abteilung,in Stutt=

Kanzleibeamte, gart.
Bureaudiener.

Garnisonverwaltungen,
Bekleidungsamt, Proviantämter,

Militärbauwesen:
Va, 6, 7Mittlere Beamte.

Lazarette:
Va 4. Mittlere Beamte. Das KöniglichWürttembergische

Kriegsministerium,Medizi=
nal=Abteilung,in Stuttgart.

Militärgerichtsstellen
der höheren Gerichtsbarkeit: .

Das KöniglichWürttembergische
Va 5. Millitärgerichtsschreiber, Kriegsministerium, Versor=

Militärgerichtsschreibergehilfe, gungs=undJustiz=Abteilung,
in Stuttgart. -

IB.Militärgerichtsboten. Die Gerichtsherren.

Gocgle
– 4
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Nr. 25. 385

Nummer Bezeichnung Bezeichnung
Stellen. der Behörden,bei denendie der Behörden,an die die An= Bemerlungen.
keh, Stellenvorhandensind. meldungenzu richtensind.

Remontedepot:
Va 8. Inspektor. Das KöniglichWürttembergische

Kriegsministerium,Abteilung
für allgemeineArmee=und
für persönlicheAngelegen=
heiten,in Stuttgart.

Garnisonverwaltungen,
Lazarette, Proviantämter,

Remontedepot, Militärbauwesen:

I Bu. Vb. (Unterbeamte. Die Korps=Intendanturin
Stuttgart.

Bekleidungsamt:
1B u. Vb. Unterbeamte. Das Bekleidungsamt in Lud==

wigsburg.
Militär=Kirchengemeinde:

Vb. HMilitärküsterin Ulm. Das KöniglichWürttembergische
Kriegsministerium,Abteilung
für allgemeineArmee=und
für persönlicheAngelegen=
heiten,in Stuttgart.

Marineverwaltung.)“)
Die Gesucheum Anstellung bei allen nachstehendnicht besondersaufgeführtenBehörden sind an

die betreffendeBehördeselbstzu richten.

Reichs=Marineamt in Berlin: »
IA. PKanzleibeamte,.) renih .
VIa. Bibliothekassistent,) n.
VIb. Drucker, · DerStaatssekretärdesReichs-LZFWFLFZJZYFFZI
IB. oBotennteister,3)Kanzlei-11ndHaus-MarineamtsinBerlin. EETZJETZTHXEI

diener, Pförtner. « waltung hervor. 1
) Botenmeister er=
gänzen sich aus den
Geheimen Kanzlei=
dienern.

6 ) Die mit einem # bezeichnetenStellen sind solche, bei denen Unteroffiziere der Marine vor Unteroffizieren des
Landheers zu berücksichtigensind. 4 · »

««'-)DicStellen,diedenMilitätauwärtctnusw«vorbehalten,abckrcgclnmmgnurmthgedesAuftuckensodcrder
Beförderung zugänglichsind,sindmit einemobezeichnet. 66

Gocgle
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Nummer

aus

des Bezeichnung Bezeichnung
Stellen= derBehörden,beidenendie derBehörden,an diedieUnn= Bemerkungen.

= Stellenvorhaudensind. meldungenzurichtensind.

Admiralstab der Marine
in Berlin.

IA. PKanzleibeamte") wahehekkrrr
VIb. Drucker, Der Chef desAdmiralstabsder len
IB. oBotenmeister,“)Kanzlei=undHaus= Marinein Berlin. —*

VIa.

VIb.

1B.

VIa.
I A.
VIb.
IB.

VIa.
VIb.

diener,Pförtner.

Kommando der Marinestation
der Ostsee in Kiel und der Nord—

see in Wilhelmshaven:
Bibliothekassistent(beiderHauptbücherei
der MarinestationderNordsee),

Küster,

Schuldiener(bei der Garnisonschule
in Friedrichsort).

Seewarte in Hamburg, Obser=
vatorium in Wilhelmshaven
und Chronometer=Observato=

rium in Kiel:
NRechner, beimObservatorium
Kungleiseinetär, in Wilhelmshaven,
Druckerbei der Seewarte in Hamburg,
Pförtner und Hauswart bei der See=
wartein HamburgoderdemObser=
vatoriumin Kiel undWilhelmshaven,

Bureaudienerbei derSeewartein Ham=
burg.

Lotsen=und Seezeichenwesen:

Maschinisten,
Untermaschinisten,
Leuchtturmwärter,
Nebelsignalwärter,

Gocgle

Das StationskommandoinWil=
helmshaven.

Das Stationskommandoin Kiel
oderWilhelmshaven.

Das Stationskommando in Kiel.

Die Seewartein Hamburgoder
die Observatorien in Wil=
helmshavenoderKiel.

Der StaatssekretärdesReichs⸗
Marineamts in Berlin.



Nr. 26. 387

Nummer Bezeichnung Bezeichnung
Stellen= derBehörden,bei denendie derBehörden,an die die An= Bemerkungen.

bu * Stellen vorhandensind. meldungenzu richtensind.

Maschinenwärter derelektrischenLeucht=

geere auf Wangeroogund Der StaatssekretärdesReichs=
1 2 : 9

Untermaschinist bei der Fettgasanstalt Marineamts in Berlin.
in Wilhelmshaven.

Lotsenkommando an der Jade:

VIhb. Materialienverwalter. Der StaatssekretärdesReichs=
Marineamts in Berlin.

Intendanturen
in Kiel und Wilhelmshaven:

VI a. PIntendanturregistratoren,) SieheWerftbuchführerfür den
Registraturdienst. —...—

I A. PKanzlisten,) Die Intendantur in Kiel oder —.
IB. Bureaudiener. 4 Wilhelmshaven. k2

4rö
.« . . eischo

Lazarette in Kiel, Kiel=Wil, e Rn
Friedrichsort, Mürwikund Son= nroeeeture
derburg sowiein Wilhelmshaven, inHamburg.
Lehe, Cuxhaven und )okohama;
Sanitätsdepots in Kiel undWil=

helmshaven:
VI a. PLazarettverwaltungs=Direktors) * aus

oLazarett-Oberinspektoren,) S
Lazarett=Inspektoren, %2 *““*r
Sanitätsdepot=Inspektoren, Die Intendanturin Kiel oder önn—nihee

VIUo.h Maschinisten,) Wilhelmshaven. E
# :: 11 In oren.

Untermaschinisten) eie ren
IB. [Laboratoriumsdiener, Sue. *8

Lazarettwärter. itne

Gocgle

u) Ergänzen sichin der
Regel aus denbei=
ern bei denGarni=
onverwaltungen.
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Nummer Bezeichnung Bezeichnung
Stellen= der Behörden,bei denendie der Behörden,an die die An= Bemerkungen.
nbe,chnisi, Stellenvorhandensind. meldungenzu richtensind.

Admiralstab der Marine
in Berlin.

IA. Kanzleibeamte") eseet
VIb. Drucker, Der ChefdesAdmiralstabsdersitante en
IB. „Botenmeister,)Kanzlei=undHaus= Marinein Berlin. weekbdelriu,

diener, Pförtner. den Kanzleidienern.

Kommando der Marinestation
der Ostsee in Kiel und der Nord=

see in Wilhelmshaven:
VIa. HPibliothekassistent(beiderHauptbüchereiDasStationskommandoinWil=

der MarinestationderNordsee), helmshaven.
VIhb. Küster, Das Stationskommandoin Kiel

oderWilhelmshaven.
IB. Schuldiener (bei der Garnisonschule Das Stationskommandoin Kiel.

in Friedrichsort).

Seewarte in Hamburg, Obser=
vatorium in Wilhelmshaven
und Chronometer=Observato=

rium in Kiel:

VIa.Rechner, n beimObservatorium
I A. Kanzleisekretär,] in Wilhelmshaven,
VIb. Druckerbei derSeewartein Hamburg g; · .
IB. Pförtner und Hauswart bei der See—Die Seewarte inHamburg oderdie Observatorienin Wil=

warte in Hamburg oderdemObser= helmshavenoderKiel
vatoriumin Kiel undWilhelmshaven, «

Bureaudienerbei derSeewartein Ham=
burg.

Lotsen= und Seezeichenwesen:

VIa..Maschinisten,
VIb.Untermaschinisten, Der StaatssekretärdesReichs=

Leuchtturmwärter, Marineamts in Berlin.
Nebelsignalwärter,

Gocgle



Nr. 25. 387
— — — —

Au#ur Bezeichnung Bezeichnung
Stellen= der Behörden, bei denendie der Behörden,an die die An= Bemerkungen.veWeichnisses, Stellen vorhandensind. meldungenzu richtensind.

Maschinenwärter derelektrischenLeucht=
“mN2 auf Wangeroogund Der StaatssekretärdesReichs=

* O : „

AUntermaschinist bei der Fettgasanstalt Marineamtsin Berlin.
in Wilhelmshaven.

Lo tsenkommando an der Jade:

VIb. Materialienverwalter. Der StaatssekretärdesReichs=
Marineamts in Berlin.

Intendanturen
in Kiel und Wilhelmshaven:

VIa. GIntendanturregistratoren,5) SieheWerftbuchführerfür den /ree
Registraturdienst. —

I A. Kanzlisten,) Die Intendantur in Kiel oder ail
1 B. Bureaudiener. Wilhelmshaven. derendor e

vP" uverneur# on

Lazarette in Kiel, Kiel=Wik, rchen g n5%
Friedrichsort, MürwikundSon= EN—N“3derburg sowiein Wilhelmshaven, ***#
Lehe, Cuxhaven und Yokohama;
Sanitätsdepots in Kiel und Wil=

helmshaven:

vrazarttverwaltungs-Direktor) ." #Lazarett⸗Oberinspektoren,�) zellungeSherLo
rett=In ektoren 6 % % „koren.Szar 8 o Inspektoren, Die Intendanturin Kiel oder orer =vIb Maschinisten, Wilhelmshaven. Pirfrrlrge

· eUntermaschinisten,) vundrr atoriumsdiener mactnistenbelden1B. Laboratormu#e"er SttLazaret wärter. 10)Ergänzensichinder

Gocgle

Regel aus den Hei=
erñ bei den—
onverwaltungen.
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Nummer
des

Stellen⸗
verzeichnisses,
Anlage F.

Bezeichnung
der Behörden,bei denendie
Stellen vorhandensind.

Bezeichnung
der Behörden,an die die An=
meldungenzu richtensind.

Bemerkungen.

VI a.

VIb.

1B.

VIa.

VIb.

VIa.

1B.

Garnisonverwaltungen in Kiel,
Wilhelmshaven, Friedrichsort,
Lehe, Cuxhaven, Helgoland und
Sonderburg, Marine=Waschan=
stalten in Kiel und Wilhelms=
haven sowie Garnisonbauämter
in Kiel, Wilhelmshaven, Cux=
haven, Flensburg und Garnison=
bauverwaltung in Friedrichsort:

o=Garnisonverwaltungs=Direktoren,)
=Garnisonverwaltungs=Oberinspek=
toren,#)

Garnisonverwaltungs=Juspektoren,
WasserwerksinspektorbeimWasserwerk
Wilhelmshaven=Feldhausen,“)

GarnisonbauregistratorenbeidenGarni=
soubauämtern,

"Maschinisten,
ollntermaschinisten,)
Heizer,
BauausseherbeidenGarnisonbauämtern,
Kasernen=und Gefängniswärter,
WasserwerksaufseherbeimWasserwerkin

Wilhelmshaven=Feldhausen,
Totengräber.

Artillerie= und Minendepots:

Schiffsführer,
Maschinisten,
Untermaschinisten.

Bekleidungsämter Kiel und
Wilhelmshaven:

oRendanten,?)
Inspektoren,
Magazinausseher.

Gocgle

Die Intendantur in Kiel oder
Wilhelmshaven.

Die Intendantur in Kiel oder
Wilhelmshaven.

Marinedepot-InspektioninWil=
helmshaven.

)Der VorstanddesBekleidungs=
amts Kiel oderWilhelms=
haven.

12)Ergänzen sichaus
denfür die Garnison=
verwaltung ausge=
bildeien (qualifizier=
ten) Garnisonver=
waltungs= oder La=
zarettverwaltungs=
Oberinspektoren.

18)Ergänzen sich aus
onalisizierten Gar=
nisonverwaltungs=
oder Lazarett= und
Sanitätsdepot=In=
spekroren.

1) Ergänzt sich in der
Regel aus geeig=
neten Maschinisten
der Garnisonver=
waltung und Laza=
rettverwaltung.

18)u. 10)Ergänzen sich
in der Regel aus den
HeizernbeidenGar=
nisonverwaltungen.

Eine von den Ma=
schinistenstellen ist
mit einem2c&zu be=
zeichnen.

17)Ergänzen sich in
der Regel aus den
ruspektorenbei den

Bekleidungsämtern.



Nr. 25. 389

Nummer Bezeichnung Bezeichnung
Stellen= der Behörden,bei denendie der Behörden,an die die An= Bemerkungen.
knbehsse, Stellen vorhandensind. meldungenzu richtensind.

Verpflegungsämter in Kiel
und Wilhelmshaven:

⸗ 18 ½0Ergänzensichin
VIa. Rendanten,) Die Intendanturin Kiel oder Luuel!EW.x

Juspektoren, ' Wilhelmshaven Pnen scenternn
1B. Magazinaufseher. » « .

Stationskassen Kiel, Kiel-Wik
und Wilhelmshaven:

IB. Kassendiener. Die Intendantur in Kiel oder
Wilhelmshaven.

Bildungsanstalten in Kiel,
Mürwik und Wilhelmshaven:

VIa. Hibliothekassistent, 1
VIb. Maschinist,

ntermaschinisten, Die Inspektion des Bildungs=
1B. Pförtner, wesensder Marine in Kiel.

Hausausseher,
Büchereidiener.

Schiffsartillerieschule in Son=
derburg:

VIa. Maschinisten des Betriebsdampfers,
VIb.Steuermann desBetriebsdampfers,Die Inspektionder Schiffs=

Untermaschinist, artillerie in Sonderburg.
1B. Hausaufseher.

Torpedowerkstatt in Friedrichsort:
VIa. XMaschinist des Torpedowerkstatt= Die Inspektion des Torpedo=

dampfers. wesensin Kiel.

Militärgerichte:
Vla.Marine=Kriegsgerichtssekretäre, Der StaatssekretärdesReichs=

Marineamts in Berlin.
IB. Marinegerichtsboten. Die Gerichtsherren.

Gocgle
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Nummer Bezeichnung Bezeichnung
Stellen⸗ derBehörden,beidenendie derBehörden,an diedieAn- Bemerkungen.
— Stellenvorhandensind. meldungenzurichtensind.

Werften in Danzig, Kiel und
Wilhelmshaven:

VI a. Werftregistratoren,) .. ..«")E’CW·"NM«·. .. . «DkeKatserltcheWerfthtelMfssksksnksttWedeisetlkächführerfür denRegistratur⸗ oderWilhelmshaven. esitrernHerde
7

VIa. Werftbuchführerfür den Rechnungs=
dienst,

Bureaugehilfen,zur Hälfte,
6 xXoFührer) und Maschinisten der ——3

Werftfahrzeuge, kkntn
VIhb.KSteuerleute derWerftfahrzeuge, * rch

—Magazinaufseher,?) re lehernu4, !.—
Brückenwärter2) (nur in Wilhelms=Die KaiserlicheWerftinDanzig, eHfsbrüch
haven), Kiel oderWilhelmshaven.

DSpritzenmeister,
Bauschreiber,

LA. Kanzlisten,
1B. Bureau=und Kassendiener,

Werftkrankenhauswärter,
Pförtner,
Bauaufseher.

Reichs=Post=und Telegraphenverwaltung.
I. Reichs-Postamt.

J. General-Postkasse.
Der StaatssekretärdesReichs=

VII. Post=Zeitungsamt, Postanwei= Postamtsin Berlin.
sungsamt, Telegraphenapparat=
werkstatt, Telegraphen=Versuchs=

amt.

I. u.VIIMOber=Postdirektionen, Ober==Die Ober=PostdirektiondesBe=
postkassen, Post= und Telegra=

phen=Anstalten.

Gocgle

zirkes,in demderAnwärter
seinenWohnsitzhat.
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Nummer
des

verzeichnisses.
lage F. "

Bezeichnung
der Behörden,bei denendie

Bezeichnung
der Behörden,an die die An=
meldungenzu richtensind.Stellen vorhandensind.

Bemerkungen.

I. u. VIII.

I. u. IX.

Verwaltungder Re
Reichsamt für die Verwaltung
derReichs=Eisenbahnenin Berlin.

Kaiserliche Generaldirektion der
Eisenbahnen in Elsaß=Lothringen

ichs=Eisenbahnen.
Der ChefdesReichsamtsfür
dieVerwaltungder Reichs=
Eisenbahnenin Berlin.

Die KeiserlicheGeneraldirektion
der Eisenbahnenin Elsaß=

in Straßburg i. E. LothringeninStraßburgi. E.

Mittlere, Kanzlei=undUnterbeamte. DerPräsidentdesReichsmilitär=
gerichtsin Berlin.

Reichshauptbank und deren
Zweiganstalten:

Co gle

Der PräsidentdesReichsbank⸗
direktoriumsin Berlin.

und
Unterbeamten des
—E—
ts ergänzen

in der Regel4
solchen da e-
eigneten er
en Beamten, die
ch bei einer den

sministerien
derdeutschenBun=
desstaaten
dem Reichs=Ma=
rineamt nachgeord=
netenBehbördenbe=

67
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Geseh=undVerordumssguat
für das

Königreich Bayern.

Nr. 26.
München, den 24. April 1912.

Inhal t:
Königlich Allerhöchste Entschließung vom 20. April 1912, die Verlängerung des Landtags betreffend. —

Bekanntmachung vom 18. April 1912, betreffend Ergänzung und Anderung der Anlage C zur Eisenbahn=
— Bekanntmachung vom 19. April 1912, Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den

Inhaber betreffend. —Bekanntmachung vom 21. April 1912, Auflösung und anderweitige Organisation
von Forstdienststellen betreffend.

Königlich Allerhöchste Entschließung, die Verlängerung des Landtags betreffend.

Im NamenSeiner Mojestätdes Königs.

Luitpold,
vonGottesGnadenKöniglicherPrinzvonHayern,

Negent.
Unseren Eruß zuvor,Liebe und Getreue!

Wir findenUns bewogen,die nachVorschriftdesTitel VII § 22 Absatz3 der
Verfassungsurkundezu Ende gehendeDauer der Sitzungendes gegenwärtigversammelten
Landtagsbis zum31. Juli des laufendenJahres einschließlichzu verlängern.

68
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IndemWir euchdieseseröffnen,bleibenWir euchin Huld und Gnadegewogen.

München, den 20. April 1912.

Luitpold,
Prinz von SLayern,

desKönigreichsBayern Verweser.

Dr. Frhr. v. Hertling. Dr. Frhr. v.Soden-Fraunhofen.v.Thelemann. v.Preunig. v. Leidlein.
Dr. v.Knilling. Frhr. v. Kreß.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:An

1. dieKammerderReichsräte, v. K ahr,
2. dieKammerderAbgeordneten. # » , GeheimerRat.

Nr. 9/Vos.

Bekanntmachung, betreffendErgänzungundAnderungder AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnung.

fl. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.
Die Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung(Gl. 1909 S. 29) wird, wie

folgt, ergänztund geändert:
Nr. Ia. Sprengstoffe.

Eingangsbestimmungen. A. Sprengmittel.
1. In der 1. Gruppe aà wird dermit „Gelatine=Donarit“beginnendeAbsatzgefaßt:

Gelatine=Donarit mit denangehängtenZahlenI, II, III usw. (Gemenge
von Ammoniaksalpeter,Natronsalpeter,Bi= oderTrinitrotoluoloderanderen
organischenNitrokörpern,die nichtgefährlichersindals Trinitrotoluol— von
solchenTrinitroverbindungenhöchstens15Prozent—, vonhöchstens20 Prozent
Dinitromonochlorhydrin, höchstens5 Prozent Nitroglyzerin und höchstens
1 ProzentKollodiumwolle);

hinterdemmit „Alldorfit“ beginnendenAbsatznachgetragen:
Ammon=Elsagit, auchmit den angehängtenZahlen I, II, III (Gemenge
von Ammoniaksalpeter,Pflanzenmehlen,höchstens6 Prozent Trinitrotoluol
oderanderennitriertenaromatischenKohlenwasserstoffenund höchstens4 Prozent
mit KollodiumwollegelatiniertemNitroglyzerin— diesesauchganzoderteil=
weisedurchDinitroglyzerinoderTetranitrodiglyzerinersetzt—, auchmit
Zusatz von fettemOle, Alkalichloriden,Alkalioxalaten,Kali= oderNatron=
salpeter),
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Gesteins=Elsagit, auchmit denangehängtenZahlen I, II, III (Gemenge
von Ammoniaksalpeter,Pflanzenmehlen,höchstens12 ProzentTrinitrotoluol
oder anderennitriertenaromatischenKohlenwasserstoffenund höchstens4 Prozent
mitKollodiumwollegelatiniertemNitroglyzerin—dieses auchganzoderteilweise
durchDinitroglyzerinoderTetranitrodiglyzerinersetzt—, auchmit Zusatz
von Alkalioxalatenund fettemOle);

Wetter=Gehlingerite mit denangehängtenZahlenIIb und IIIb (Gemenge
von Ammoniaksalpeter,Mehl, Alkalichloriden,auchmit Zusatzvon Baryt=
salpeterund höchstens6 ProzentTrinitrotoluol);

Raschit III (Gemengevon 84 Prozent Ammoniaksalpeterund 16 Prozent
mononitrokrefolsulfosauremAmmon),

Raschit IV (Gemengevon 87 Prozent Ammoniaksalpeterund 13 Prozent
kresolsulfosauremNatrium),

Raschit V (Gemengevon 60 ProzentAmmoniaksalpeter,10 Prozentkresol=
sulfosauremNatrium und 30 ProzentNatriumsulfat); "

von Pflanzenmehl,auchmit ZusatzfolgenderStoffe: gelatiniertesNitroglyzerin
höchstens4 Prozent, Kalisalpeterhöchstens10 Prozent, Harz, Kochsalz,
Magnesit,Salmiak und Kohlenhydrate).

Kriewalder Sprengsalpeter (fest gepreßtesGemengevon Natronsalpeter,
Schwefelund Braunkohlemit Zusatzvon Kalisalpeter).

denangehängtenZahlenI, II, III usw. (Gemengevon höchstens65 Prozent
Kaliumchlorat,vonAmmoniaksalpeter,höchstens32 ProzentnitriertenToluolen
—dabei höchstens20 Prozent festesTrinitrotoluol —, auchmit Zusatz von
höchstensO0,sProzentKollodiumwolle,gelatiniertmit nitriertenToluolen,von
Natronsalpeter,von Holzmehl,Getreide=und Kartoffelmehlund ähnlichen
Kohlenstoffträgernund von neutralen,beständigen,dieGefahrnichterhöhenden
Salzen).
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4. In der 3. Gruppe e wird in demmit EchwergefrierbareDynamite“beginnenden
Abfatz derSchluß gefaßt:
durch nitrierteChlorhydrine,nitriertesDiglyzerin, nitriertePolyglyzerine,durch
NRitrobenzoloderdurchDinitroglyzerinoderähnlicheStoffeh.

Die Anderungentretensofortin Kraft.

München,den18. April 1912. —
v.Seidlein.

Nr. 3015 3. ·

Bekanntmachung, Ausgabevon Schuldverschreibungenauf denInhaberbetreffend.

K. Staatsministeriumdes Innern.

Mit Ministerialentschließungvon heuteist genehmigtworden, daß die Stadtgemeinde
Nürnberg 4% ige Schuldverschreibungenauf den Inhaber im Gesamtbetragevon
10000000 & (zehnMillionenMark) und zwarStückezu 10000, 5000, 2000,
1000, 500, 200 und 100 JMXin denVerkehrbringe. Gleichzeitigist die Ausgabevon
Bezugsscheinenfür dieseSchuldverschreibungengenehmigtworden.

München,den19. April 1912.
J. A.

Minitterialdirektor Jeule.

Nr. 12389.

Bekanntmachung, Auflösungund anderweitigeOrganisationvon Forstdienststellenbetreffend.

A. Staatsministeriumder Finanzen,
Ministerial-Forstabteilung.

Im NamenSeiner Mofjestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern

Verweser, habenmit AllerhöchsterEntschließungvom20. April 1912 anzuordnengeruht,
daß beginnendvom1. Juni 1912 dieForstamtsassessorstellezuWiesau,ForstamtsTirschen=
reuth,aufgelöstund daselbsteinedemForstamteTirschenreuthzu unterstellendeFörsterstelle
errichtetwerde.

München,den21. April 1912.
v.Hreunig.
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esehundVerordnungs=Blatt
für das

Königreich Vayern.

Nr. 27.
München, den 26. April 1912.

Inhaltt:
Bekanntmachung vom 24. April 1912, die Zusammensetzung des K. Landesversicherungsamts betreffend.—

Hoftitel=Verleihung. — Staatsdienst=Nachricht. — Ordens= und Titelverleihungen.
—

Nr. 131b 9.

Bekanntmachung, die Zusammensetzungdes K. Landesversicherungsamtsbetreffend.

«- Im NamenSeinerMajestätdesKönigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern

Verweser, habenSich allergnädigstbewogengefunden,mit Wirkung vom 1. Mai 1912 ab
1. den K. Ministerialdirektor a. D. Heinrich Ritter von Huber, seinem aller=
untertänigstenAnsuchenentsprechend,von demAmte eines ständigenMitgliedes
des K. Landesversicherungsamtsunter wohlgefälligerAnerkennungseiner lang=
jährigen ersprießlichenDienste zu entheben,

2. den K. Oberregierungsratim Staatsministerium der Finanzen, Ministerial=
fforstabteilung, Ernst Weber zum ständigenMitgliede desK. Landesversicherungs=

amts zu ernennen. «
München, den 24. April 1912.

J. A.
MinisterialdirektorHenle.
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HoftitelVerleihung.
Im NamenSeiner Majestütdes Rönigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit—

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich mit AllerhöchsterEntschließung
vom 12. April 1912 allergnädigstbewogen
gefunden,demMax undRobertErlenbach,
InhabernderFirma J. Erlenbach, Wäsche=
undBettenfabrik in Nürnberg, an Stelle des
HoflieferantentitelsdenTitel „K. Hof=Wäsche=
und Bettenfabrikanten“zu verleihen.

Sataatsdienst Machricht.
Im Namen Seiner Majestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm 16. April 1912 aller=
gnädigstbewogengefunden,demK. Mini=
sterialratim StaatsministeriumdesKönig=
lichen Hauses und des Außern, Geheimen
Rat Anton Freiherrn von Hirschberg den
Titel undRang einesStaatsratsim außer=
ordentlichenDienstezu verleihen.

Grdens- und Titel-Verleihungen.
Im Namen Seiner Majestät des Rönigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenaus Anlaß Allerhöchstihres Geburts=
festesnachstehendeAuszeichnungenallergnädigst
zu verleihengeruht:

Im GeschäftsbereichedesK. Hofstaats:
den Verdienstorden vom heiligen Michael

I. Klasse:

demK. Kämmererund Oberstzeremonien=
meisterMaximilian Grafen von Moy.

Google

A. Im Geschäftskreise des K. Oberst=
hofmeisterstabs:

das Ehrenkreuz des Verdienstordens
vom heiligen Michael:

demObermedizinalratDr. LudwigBecker;

den Verdienstorden vom heiligen Michael
IV. Klasse mit der Krone:

demOberstabsinspektor,Stabsrat Hans
Freiherrnvon Jeetze;

den Verdienstorden vom heiligen Michael
IV. Klasse:

dem K. BauamtmannKarl Bruch in
Aschaffenburg;

die bronzene Medaille des Verdienst=
ordens vom heiligen Michael:

dem BrunnenmacherJosephHammon
in Bayreuth,
dem HofgartenarbeiterTheodor Dreis=

busch in Schönbusch;

den Titel und Rang eines K. Ober=
apothekers:

dem HofapothekerPaul Bernhard;

den Rang der Klasse VIII Abteilung 2
der Rangordnung fürdie K. Hofbeamten:

dem HofapothekerDr. HeinrichHerbert;

den Titel und Rang eines K. Ober=
stabssekretärs:

demSchloßverwalterI. KlasseMax Walter
jun. in Nymphenburg;

den Titel „K. Hofarzt":

dem prakt. Arzt Dr. Arnold Groß in
München.
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B. Im Geschäftskreise des K. Oberst—
stallmeisterstabs:

a) beim Stabe:
das Verdienstkreuz des Ordens vom
heiligen Michael mit der Krone:

demStabskontrolleurJosephLedermann,
demOberbereiterAnton Hofbauer;

die silberne Medaille des Verdienst—
ordens der Bayerischen Krone:

demMarstalloffiziantenHeinrichHeckler,
dem StabsdienerJosephEgetemayer;

die silberne Medaille des Verdienst=
ordens vom heiligen Michael:

denReitknechtenLudwig Ulmaier und
Otto Thaler,
demSattler LeonhardGall;

die bronzene Medaille des Verdienst=
ordens vom heiligen Michael:

dem WagenwascherKarl Alt,
demHeubinderJohann Kräuterer,
demStraßenwärterAlbert Zettl;

n den Titel und Rang eines K. Marstall=
- offizianten:

demLivreekammerdienerFranzXaverUnter⸗
stöger;

b) bei der K. Hofjagd=Intendanz:

die silberne Medaille des Verdienst=
ordens vom heiligen Michael:

den HofjagdgehilfenBlasius Köpf in
Garmisch, Franz Grill in Wallgau, Karl
Aigner in Vorderriß und JohannNeuner
in Trauchgau.

— Gocgle
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C. Im Geschäftskreise der K. General=
intendanz der Hoftheater und der

Hofmusik:
a) bei den Hoftheatern:

das Ehrenkreuz des Verdienstordens
vom heiligen Michael:

dem Oberregisseur,K. Professor Anton
Fuchs;
den Verdienstorden vom heiligen Michael

III. Klasse:
dem OberstabsratHermann Zollner;

die silberne Medaille des Verdienst=
ordens der Bayerischen Krone:

dem Ballett=InspizientenAugustHerr=
mann,
demHoftheater=HerrenfriseurLudwigHe=

berlein, ,
demSouffleur desSchauspielsFelix Klose;

die silberne Medaille des Verdienst—
ordens vom heiligen Michael:

dem Chor=Inspizientenund Chorsänger
Franz Vogel,
den ChorsängernEmil Deicke und Anton

Hacker,
der ChorsängerinAnna Vogger,
denBallettänzernJosephPrinner und

Anton Zimmermann,
derBallettänzerinAnna Hinkert,
demOberbeleuchterGeorgErhart,
dem HausschreinermeisterKarl Raab;

die bronzene Medaille des Verdienst=
ordens vom heiligen Michael:

demfunkt.VormannJosephStröbl,
den Vormännern Andreas Apothofsky,

FerdinandHarlacher und Johann Boptist
Weiß,



400

demVormann in der Männergarderobe
Andreas Riehr,
den MännerschneidernLeonhardStrobl

und GeorgWild;
die Ludwigsmedaille für Wissenschaft

« und Kunst:
dem Oberregisseur

Dr. EugenKilian,
demHofschauspielerund RegisseurAlbert

Steinrück,
den HofschauspielerinnenEmma Berndl

und Herta von Hagen;
den Titel eines K. Kammersängers:
den HofopernsängernOtto Wolf und

JosephGeis;
b) bei derVokalkapelle und Hofmusik:
denVerdienstorden vom heiligen Michael

IV. Klasse:
demHofkapellmeisterJoseph Becht,
den KammermusikernMax Hofmayr

und HeinrichBihrle;
die Ludwigsmedaille für Wissenschaft

und Kunst:
dem Hoforganisten,K. ProfessorLudwig

Felix Maier,
den KammermusikernHermann Busch,

AugustGothe, HermannHoyer undEmil
Knirsch;
den Titel eines K. Kammermusikers:
denHofmusikernEduardSeiling, Joseph

Kirschner, Joseph Spanneberg und
PhilippHaas;

den Titel eines K. Hofsängers:
demKapellsängerund HoschoralistenSe=

bastianMayerhofer.

und Dramaturgen
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O. Im Geschäftskreise des K. Hof=
Sekretariats und derK. Hof=Kasse:

den Verdienstorden vom heiligen Michael
IV. Klasse:

demStabskassierund Hofkassezahlmeister
EdmundLipowsky.

E. Im Geschäftskreise der K. Hof=
Rechnungsrevisionsstelle:

die silberne Medaille des Verdienst=
ordens der Bayerischen Krone:

demStabsdienerFranz Lachner.

II.
Im Geschäftsbereicheder K. Staats=

ministerien:
das Großkomturkreuz des Verdienst=

ordens der Bayerischen Krone:
demStaatsrati. o.D., Ministerialdirektor

im K. StaatsministeriumderJustizDr. Wil=
helmRitter von Henle;

denVerdienstorden von heiligen Michael
II. Klasse mit Stern:

demGeneralleutnant,Staatsrat i. o. D.
und Abteilungschefim K. Kriegsministerium
GustavRitter von Schoch;

den Stern zum Verdienstorden vom
heiligen Michael II. Klasse:
demPräsidentender K. Regierungvon

Unterfrankenund AschaffenburgDr. Karl
Ritter von Müller;

das Ehrenkreuz des Verdienstordens
vom heiligen Michael:

demK. Kämmerer,erbl.ReichsratderKrone
Bayern Karl TheodorGrafen von und zu
Sandizell.



Greis-undUrkurdnunggslaiot1
für das

Königreich Bayern.

Nr. 28.
München, den 30. April 1912.

Inhalt:
Königliche Verordnung vom 21. April 1912 über denVollzug des Viehseuchengesetzesvom 26. Juni 1909

und des bayerischenAusführungsgesetzeshierzu vom 13. August 1910. —Bekanntmachung vom 27. April 1912
über den Vollzug des Viehseuchengesetzesvom 26. Juni 1909 und des bayerischenAusführungsgesetzes hierzu
vom 13. August 1910.

Königliche Verordnung über den Vollzug des Viehseuchengesetzesvom 26. Juni 1909 und des
bayerischenAusführungsgesetzeshierzu vom 13. August 1910.

Im NamenSeinerMajestätdesKönigs.

Luitpold,
vonGottesGnadenRöniglicherPrinzvonHayern,

Regent.
Wir findenUns bewogen,zumVollzugedesViehseuchengesetzesvom26. Juni 1909

(Reichs=Gesetzbl.S. 519) unddesbayerischenAusführungsgesetzeshierzuvom13.August1910
(Gl. S. 615) folgendeszu verordnen:

70
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8SI.

1Die Anordnungund die Durchführungder Maßregelnzur BekämpfungderVieh=
seuchenobliegendemStaatsministeriumdesInnern, denRegierungen,KammerndesInnern,
denDistrikts=undOrtspolizeibehörden.
I11Landesregierungund obersteLandesbehördeim Sinne desViehseuchengesetzesund der

Vollzugsvorschriftenist das StaatsministeriumdesInnern. Dieseskanndie ihm hiernach
zukommendenBefugnisseund Obliegenheitenauf die Regierungen,Kammerndes Innern,
übertragenund bestimmt,welcheBehördebei derDurchführungder einzelnenVorschriften
als „höherePolizeibehörde“und als „Polizeibehörde“zu erachtenist.
in!Das StaatsministeriumdesInnernkanndieLeitungundÜberwachungderBekämpfungs=

maßregelnin einzelnenFällen besonderenBeamtenübertragenund ihnenbestimmte,sonst
denPolizeibehördenobliegendeAufgabenzuweisen.

§ 2.

1Die tierärztliche(veterinärpolizeiliche)AbteilungdesObermedizinalausschussesbesteht
aus dem tierärztlichenReferentendes StaatsministeriumsdesInnern und aus den von
Uns ernanntentierärztlichenMitgliedern des Obermedizinalausschusses,den Vorsitz in ihr
führt der tierärztlicheReferentim Staatsministeriumdes Innern. Den Sitzungender
AbteilungwohntnachBedarf ein juristischerReferentdes Staatsministeriumsdes Innern
mit Stimmberechtigungan.
il Die Beschlüsseder tierärztlichenAbteilungwerdenmit Stimmenmehrheitgefaßt. Bei

Stimmengleichheitentscheidetder Vorsitzende.
II1Die tierärztlicheAbteilung tritt nur mit dem Staatsministeriumdes Innern in

dienstlichenVerkehr. Anträge auf gutachtlicheEinvernahmederAbteilungsind an dieses
Staatsministeriumzu richten.
IVIm übrigenregelt das Staatsministerium desInnern denGeschäftsgangderAbteilung.

§ 3.

GegenAnordnungen,die von Polizeibehördenoder von dennach§ 1 Abs. III be=
stelltenBeamten auf Grund des Viehseuchengesetzeserlassenwordensind, kann Beschwerde
bei den vorgesetztenBehördenund Stellen, in letzterInstanz bei dem Staatsministerium
des Innern eingelegtwerden.

* 4.

DieseVerordnungtritt mit demViehseuchengesetzevom 26. Juni 1909 in Kraft.
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GleichzeitigtretendieVerordnungenvom23. März 1881 (GVBl. S. 129) undvom
10. Juni 1892 (GVBl. S. 268) außerWirksamkeit.

München,den21. April 1912.

Luitpold,
Prinz von Sayern,

desKönigreichsBayern Verweser.

Dr. Frhr. v.Soden-Fraunhofen.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:
an dessenStatt:

MinisterialratKnözinger.

Bekanntmachung über den Vollzug des Viehseuchengesetzesvom 26. Juni 1909 und des
bayerischenAusführungsgesetzeshierzuvom 13. August1910.

f# StaatsministeriendesInnern undderFinanzen.

Zum VollzugedesViehseuchengesetzesvom26. Juni 1909 (Reichs=Gesetzbl.S. 519)
und desbayerischenAusführungsgesetzeshierzuvom13. August1910 (GWVBl.S. 615)
wirdunterBerücksichtigungderAusführungsvorschriftendesBundesratsvom7. Dezember1911
(Reichs=Gesetzbl.1912 S. 3) folgendesbestimmt:

Vorbemerkung.

Wo in nachstehendenVorschriftenvomGesetzedieRedeist, istdarunterdasViehseuchen=
gesetzvom26. Juni 1909 (Reichs=Gesetzbl.S. 519), wo vomAusführungsgesetzedie Rede
ist, ist darunter das bayerischeAusführungsgesetzzumViehseuchengesetzevom13. August1910
(G VBl. S. 615) zu verstehen.Die im AbschnitteB in KlammernbeigesetztenZiffern
bezeichnendie Nummernfolge der §§ der Ausführungsvorschriftendes Bundesrats vom
7. Dezember1911 (Reichs=Gesetzbl.1912 S. 3).

A. Zu den 8§§2, 3, 7, S, 9, 11, 14, 15 des Viehfeuchengesetzes.
§ 1. Zu822b.1

(1) Die Anordnungund dieDurchführungderBekämpfungsmaßregelnobliegen,soweitdesGesetzs.
nichts anderesbestimmtwird, denDistriktspolizeibehörden.Sie habenauchfür dieAusfuhr
vonVieh die erforderlichenVereinbarungenmit den Eisenbahn=und sonstigenBetriebs=70-
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verwaltungenzu treffen,das EinverständnisandererPolizeibehördenmit der Zuführung
von Vieh zu erholenund die zuständigenPolizeibehördenvon dembevorstehendenEintreffen
von Vieh rechtzeitigzu benachrichtigen.Als „rrechtzeitig“erfolgt ist eine Benachrichtigung
dannanzusehen,wennsiederPolizeibehördedesBestimmungsorts(Schlachtorts)so rechtzeitig
zugeht,daß dieseder PolizeibehördedesHerkunftsorts(Herkunftsbezirkes)eineallenfallsige
Ablehnungder Aufnahmedes Viehes nochvor seinemAbgangemitteilen kann. Die Auf=
nahmeist nur dann abzulehnen,wenn es an Platz zur geeignetenUnterbringungder Tiere
fehlt oder wenn die zur sofortigenSchlachtungbestimmtenTiere am Bestimmungsortenicht
sofort geschlachtetwerden können. Eine Mitwirkung der Distriktspolizeibehördenbei der
Feststellungvon Seuchen oder vonSeuchenverdachtist, von besonderenFällen abgesehen,
nicht veranlaßt.

(2) Die Regierungen, Kammern des Innern, haben die Viehseuchenbekämpfungim
allgemeinenzu überwachen.

(3) Auf einegleichmäßigeSeuchenbekämpfungin denbetroffenenDistriktsverwaltungs=
bezirkenist weitgehendstBedachtzu nehmen.Die Distriktspolizeibehördenund Bezirkstier=
ärzte benachbarterBezirkehabendeshalbtunlichstin gegenseitigemBenehmenvorzugehen.
Das Gleichegilt für die Regierungen,Kammerndes Innern, insbesonderehinsichtlichder
Zulassung oderdes Verbots von ViehmärktengrößerenUmfangesin benachbartenBezirken
der Regierungsbezirke.

(4) Die Bezirkstierärztehabenauchbei AusübungihrerseuchenpolizeilichenTätigkeit
dieViehbesitzerüberdieVorbeugungsmaßregelngegenViehseuchen,überdie zweckentsprechende
Fütterung und pfleglicheBehandlung seuchenkrankerTiere, über die wirksamsteund billigste
Art der Stalldesinfektionund dergleichensachgemäßzu beraten.

(5) Die OrtspolizeibehördenhabendenVollzug der getroffeneneinzelnenAnordnungen
zu überwachen.

Zu82Abs.2 8 2.
des Gesetzes. ., ., . .

(1) BeamteteTierärzteund Amtstierärzteim Sinne desGesetzesund der Vollzugs=
vorschriftensinddie Bezirkstierärzte.

(2) Die ZuziehungandererTierärzte an Stelle derBezirkstierärzteodernebenden
Bezirkstierärztenzur Mitwirkungbei der AnordnungundDurchführungder Bekämpfungs=
maßregelnbemißtsichzunächstnachden§§ 10, 11, 12 derVerordnungvom21.Dezember1908
(GVBl. S. 1141) im Zusammenhaltemit Ziff. 4, 5, 6 derEntschließungdes Staats=
ministeriumsdes Innern vom22. Dezember1908 (MAl. S. 646).

(3) Die amtstierärztlicheBeaufsichtigungundUntersuchungder zur öffentlichenZucht=
verwendungaufgestelltenHengste(§ 18 Abs.1) unddieamtstierärztlicheUntersuchungvonVieh
beimEisenbahn=undSchiffsverkehre(§§20, 21) sowiederWanderschafherdenundderWander=
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herdenandererViehgattungen(§ 25 Abs.3, § 26) könnenausnahmsweisevonderRegierung,
Kammerdes Innern, nachAnhörungder Distriktspolizeibehördeund desBezirkstierarztes
auchan Distriktstierärzteodermit GenehmigungdesStaatsministeriumsdes Innern an
praktischeTierärzte übertragenwerden. Voraussetzunghierfür ist, daß die in Betracht
kommendenTierärzteentsprechendqualifiziertsind und die Vorbedingungenfür denamts=
tierärztlichenDienst nachAbschnittIX derVerordnungvom21. Dezember1908 (GWl.
S. 1141) erfüllthaben,ferner,daß für die Übertragungein durchbesondereVerhältnisse
begründetesBedürfnis besteht.

(4) Bei derBekämpfungderMaul= undKlauenseuchekanndieDistriktspolizeibehörde
die amtstierärztlicheUntersuchungfür dieAusfuhr vonKlauenviehausunverseuchtenGehöften
derSperrbezirkesowiefür die Ausfuhr von KlauenviehzuNutz=oderZuchtzweckenaus den
Beobachtungsgebietenim Benehmenmit dem Bezirkstierarztauch anderenentsprechend
qualifizierten Tierärzten übertragen. Die Übertragungbedarf, abgesehenvon dringenden
Einzelfällen,der Genehmigungder Regierung,Kammerdes Innern.

(5) Soweit im übrigenandereTierärzteanStelle derBezirkstierärztezugezogenoder
nebendenBezirkstierärztenbei derAnordnungundDurchführungderBekämpfungsmaßregeln
mitwirkensollen,ist hierzudieGenehmigungdesStaatsministeriumsdesInnern erforderlich.

§ 3.
(1) Soweit es sichum eigenePferdevonMilitärpersonenhandeltund diePferdesich

in Truppenstallungenbefinden,diemit Dienstpferdenbelegtsind,habendieDistriktspolizei=
behördenfür alle nachdemGesetzunddenVollzugsvorschriftendenBezirkstierärztenobliegenden
AmtsverrichtungenanStelle derBezirkstierärztedie zuständigenVeterinäroffizierezuzuziehen.
Nach derenGutachtenhabendie Distriktspolizeibehördendas WeitereunterBeachtungder
nach§ 3 Abs.1 desGesetzesder MilitärverwaltungzustehendenBefugnissezu veranlassen
und dieBezirkstierärztehiervonzu verständigen.Die BestimmungdeszuständigenVeterinär=
offiziers erfolgt im einzelnenFalle durchden für die TruppenstallungzuständigenRegi=
ments=2c.Kommandeur.Die Militärpersonensind angewiesen,bei den von ihnen der
Polizeibehördezu erstattendenAnzeigen(vgl. § 9 Nr. 5 der Siuchenvorschrift,AnhangII
zurMilitär=Veterinärordnung)die zurBestimmungdesVeterinäroffizierszuständigeMilitär=
behördezu bezeichnen.Diesewird auf ErsuchenderDistriktspolizeibehördedie erforderliche
ZuziehungdesVeterinäroffiziersveranlassenund hiervonunterBenennungdesVeterinär=
offiziers derDistriktspolizeibehördeunverzüglichNachrichtgeben. Gleichzeitigwird sie die
bereitsgetroffenenMaßnahmenmitteilen. Die zugezogenenVeterinäroffiziereerhaltenfür
die bezeichnetenAmtsverrichtungenaus der StaatskassewederReisekostenund Tagegelder
noch sonstigeVergütungen.
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(2) VorstehendeVorschriftenfinden auf solcheeigenePferde von Militärpersonen,
die zusammenmit Pferden der Militärverwaltung außerhalb von Truppenstallungenauf
Grund des Naturalleistungsgesetzesuntergebrachtsind, mit folgenderMaßgabe Anwendung:
Der zuständigeVeterinäroffizierwird vom Kommandeurdes in Betrachtkommenden
berittenen Truppenteils bestimmt. Zu allen tierärztlichenAmtsverrichtungensind außer
denVeterinäroffizierenauchdie zuständigenBezirkstierärztenachden hierüberbestehenden
allgemeinenVorschriftenzuzuziehen.Der Zeitpunkt für die gemeinsamauszuführendenAmts=
verrichtungenist von denbeteiligtenVeterinäroffizierenund Bezirkstierärztenim unmittel=
barenBenehmenzu vereinbaren.

(3) Wenn die bei den gemeinsamenAmtsverrichtungenbeteiligtenTierärzte in der
BegutachtungdesKrankheitszustandesundüberdiezuergreifendenSchutzmaßregelneinig sind,
habendie Distriktspolizeibehördenihren weiterenEntschließungendas übereinstimmendeGut=
achtenzugrundezu legen. Bei Meinungsverschiedenheitenist unbeschadetder bestehenden
besonderenVorschriftenüber dieFeststellungvonSeuchenfür Entschädigungenaus derStaats=
kasse(vgl. Artikel 3 desAusführungsgesetzes)ein Obergutachtendes tierärztlichenReferenten
der Regierung,Kammerdes Innern, und deszuständigenKorpsveterinärseinzuholenund,
sofernes übereinstimmendlautet, darnachzu verfahren. Bleiben auchzwischendiesenSach=
verständigenMeinungsverschiedenheitenbestehen,so ist sofort über den Sachverhaltan das
Staatsministerium desInnern zu berichten.Bis zur endgültigenEntscheidungsind die für
den Fall eines Seuchenverdachtszugelassenenund zur Verhütung der Seuchenverbreitung
notwendigerscheinendenMaßnahmenvorläufigzu treffen.

Zu82Abs.3 *
desGesebes. (1) Anordnungenauf Grund desGesetzesund derVollzugsvorschriftensind,sofernsie

verbindlicheKraft für eine unbestimmteZahl vonPersonenerlangensollen,öffentlichbekannt
zu geben. Anordnungendes Staatsministeriumsdes Innern werdenim Gesetz=und Ver=
ordnungsblattoder im Amtsblatteder Staatsministeriendes KöniglichenHausesund des
Außern und desInnern veröffentlicht.AnordnungenderRegierungen,KammerndesInnern,
sind im Kreisamtsblattezu veröffentlichen.AnordnungenderDistriktspolizeibehördensind
in denbeteiligtenGemeindenaufortsüblicheWeisezuverkündenoderin denfür dieamtlichen
VeröffentlichungenderDistriktspolizeibehördenbestimmtenBlättern zu veröffentlichen.Für An=
ordnungendernach§ 1 Abs.III derVerordnungvom21.April 1912 (GWVl. S. 401)bestellten
Beamtenwird die Art derVeröffentlichungvomStaatsministeriumdesInnern bestimmt.

(2) Für AnordnungenanEinzelpersonengenügtmündlicheBekanntgabe.Doch sollen,
soweit irgend tunlich, jedemViehbesitzerdie ihn berührendenseuchenpolizeilichenAnordnungen
nicht nur mündlicheröffnet, sondernauch in Abdruckoder Abschrift ausgehändigtwerden.
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Die vomBezirkstierarztenach§ 11 Abs.2 desGesetzesgetroffenenvorläufigenAnordnungen
sinddemBesitzerder Tiere oderdessenVertreterstets entwederzu Protokoll oder durch
schriftlicheVerfügungzu eröffnen.

§ 5.

(1) Die Befugnisseim Abs. 1 werdenübertragen
1. denVorständender landesherrlichensowiederLand=und Stammgestüte,
2. denVorständenderKlinikenundInstitutederTierärztlichenHochschulein München

rücksichtlichaller dort aufgestelltenViehbestände.Die BefugnissederVorständederLand=und
StammgestüteerstreckensichjedochnichtaufdiejenigenHengste,die währendderDeckzeitauf
denBeschälstationenaußerhalbdesGestütsaufgestelltsind.

(2) Die BernachrichtigungnachAbs.5, 6 hat so schnellals möglichan dieDistrikts=
polizeibehördezu erfolgen.

§ 6.

Die Anordnungenzum SchutzegegendieGefahrderEinschleppungvon übertragbaren
SeuchenderHaustiere aus demAuslande werdenvom Staatsministeriumdes Innern
odermit dessenGenehmigungvon denRegierungen,KammerndesInnern, derGrenzbezirke
erlassen.Sofern sichdie Anordnungenauf die Grenzstreckeoder den Grenzbezirkeines
Distriktspolizeibezirkesbeschränken,könnensie mit GenehmigungdesStaatsministeriums
des Innern auchvon derDistriktspolizeibehördeerlassenwerden.

§ 7.

(1) Die nach§ 7 des GesetzesvomStaatsministeriumdesInnern verfügtenVerbote
und Beschränkungenwerdenim Gesetz=undVerordnungsblatteveröffentlicht.Werdensie von
der Regierung, Kammer des Innern, verfügt, so sind sie im Kreisamtsblatte, werdensie
von derDistriktspolizeibehördeverfügt,sosindsiein demfürdieamtlichenVeröffentlichungender
DistriktspolizeibehördebestimmtenBlatt ohneVerzugzu veröffentlichen.Außerdemsindsolche
Verboteund Beschränkungenin sämtlichenGemeindendesbeteiligtenGrenzbezirkesin orts=
üblicherWeisebekanntzu machen.

(2) Die Regierungen,Kammerndes Innern, und die Distriktspolizeibehördenhaben
von jeder Anordnung,die sie nach § 7 des Gesetzeserlassen,desgleichenvon jeder
Verfügung, durch die sie solcheAnordnungenaufhebenoder abändern, sofort 8 Abdrücke
an das Staatsministerium des Innern einzusendenund den benachbartenausländischen
BehördenKenntnis zu geben. Die Mitteilung an denReichskanzlererfolgt durchdie
Staateregierung.
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g 8.

(1) Die Anzeige vomAusbruch einerSeucheoder von seuchenverdächtigenErscheinungen
ist an die Ortspolizeibehördezu richten.

(2) Sobald die Ortspolizeibehördeauf irgend einemWege von dem Ausbruch einer
Seucheoder von demVerdacht eines SeuchenausbruchsKenntnis erhält, hat sie hiervon
derDistriktspolizeibehördeso schnellals möglich,in derRegeltelegraphischodertelephonisch,
Anzeigezu erstatten.

89.

Die ZuziehungdesBezirkstierarzteszur Untersuchungdes Seuchenfallshat durchdie
Distriktspolizeibehördezu erfolgen. Die Ortspolizeibehördehat bis zum Eintreffen des
Bezirkstierarztesdafür zu sorgen,daß die krankenund, außerbei Tuberkulose,auchdie
verdächtigenTiere mit Tieren aus anderenStällen nichtin Berührungkommen.

8 10.
Die Obliegenheitendes VorstehersdesSeuchenortshat dieOrtspolizeibehördewahr=

zunehmen.
§ 11.

(1) Von der ZuziehungdesBezirkstierarzteszur FeststellungneuerAusbrücheder

Zu § 15
Abs. 2

des Gesetzes.

Abstandgenommenwerden. Die Genehmigungist in der Regel nur für diejenigenGe=
meindenzu erteilen, in denendie Seuche eine so großeVerbreitung gewonnenhat, daß
dieZunahme derVerseuchungkeinesofortigeAnderungin denSperrbezirkenundBeobachtungs=
gebietennotwendigmacht. Wird von derZuziehungdes Bezirkstierarztesabgesehen,so ist
dieserbei größererVerbreitung der Seuchein einer Ortschaft befugt,sichvon dem Stande
der Seucheund demVollzuge der getroffenenAnordnungendurchzeitweiligeNachschauzu
überzeugen. ,

(2) Die Ermächtigung,nachFeststellungdes erstenSeuchenausbruchsdie erforderlichen
Schutzmaßregelnauf die Anzeige neuer SeuchenausbrücheohneZuziehung des Bezirkstier=
arztes anzuordnen,wird auf die Influenza derPferde (Bekanntmachungvom25. Sep=
tember1908, GVBl. S. 913) ausgedehnt.

8 12.
Das tierärztlicheObergutachtenist vomtierärztlichenReferentenderRegierung,Kammer

des Innern, zu erstatten;die AbgabedesGutachtensist bei der Regierung,Kammerdes
Innern,zu beantragen.
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B. Zu den 8§§16 bis 65, 78 des Viehseuchengesetzesund zu den
Ausführungsvorschriften des Bundesrats hierzu vom 7. Dezember 1911.

E 13(1).
Die Regierungen,Kammerndes Innern, könnenmit Genehmigungdes Staats=

ministeriumsdesInnern innerhalb der Schrankendes GesetzesweitergehendeAnordnungen
erlassen,als sie im AbschnitteB vorgesehensind.

* 14 (2).
Auf die Nutzviehhöfe,die Schlachtviehhöfeund die öffentlichenSchlachthäusersowie

auf das daselbstaufgestellteVieh findendie Vorschriftenim AbschnitteB mit denAnde=
rungenAnwendung,die sichaus den §§ 63 bis 65 desGesetzesergeben. Die dort
zugelassenenAnordnungenkönnenvon denDistriktspolizeibehördengetroffenwerden.

§ 15(3).
Die nach demGesetzund den folgendenVorschriften erforderlichenoder zulässigen

Reinigungenund Desinfektionen,mit AusnahmederReinigungenundDesinfektionenim
Eisenbahnverkehre(§ 50 Abs. 1), sind nachder als AnlageA beigefügten„Anweisung nlage4
für das Desinfektionsverfahrenbei Viehseuchen“auszuführen.

* 16 (4). 6

Die nachdem Gesetzund den folgendenVorschriftenerforderlichenoder zulässigenZer=
legungenvonKadavernsindnachder als AnlageB beigefügten„Anweisungfür das Zer=* /e
legungsverfahrenbei Viehseuchen“auszuführen. —

§ 17 (5).
Für die nach dem Gesetzund den folgendenVorschriften erforderlicheunschädliche

Beseitigungvon Kadavern und Kadaverteilengilt die als Anlage C beigefügteAnweisung. §s
71
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I.VorschriftenzumSchutzegegendieständigeSeuchen=
gefahr.

(§§ 16, 17 und 78 desGesetzes.)

1. AmtstierärztlicheBeaussichtigungderViehmärkteusw.
8 18 (6).

(1) Die Viehmärkte,die Nutzviehhöfeund Schlachtviehhöfesowie die öffentlichen
Schlachthäuser,fernerdie öffentlichenTierschauenmit AusnahmederKatzen=,Kaninchen=
und Brieftaubenausstellungen,die Ställe und Betriebe von Viehhändlern, desgleichendie
Betriebevon Abdeckernsind amtstierärztlichzu beaufsichtigen.Das Gleiche gilt für
Gastställe,die in regelmäßigerWiederkehrund in größeremUmfangezur Einstellungvon
Handelsviehbenutztwerden. Die hiernachder BeaufsichtigungunterliegendenGastställe
werdenvon derDistriktspolizeibehördebestimmt.Fernersinddie zu Zuchtzweckenöffentlich
aufgestelltenHengsteamtstierärztlichzu beaufsichtigenund von denBesitzernunmittelbar
vor Beginn derDeckzeitund währendderDeckzeitin Zwischenräumenvon je 2 Wochen
derUntersuchungdes zuständigenBezirkstierarzteszu unterstellen.Zuständigist derBe=

punktderUntersuchungund denBefund ist vomBezirkstierarzteineBescheinigungaus=
zustellen,die der Führer des HengstesbeimBetriebedes Deckgeschäftsstets mit sich
zu führenhat.

(2) Jahr=undWochenmärkte,auf denenVieh nur in geringemUmfangegehandelt
wird, könnenvon der Regierung,KammerdesInnern, ausnahmsweisevon der Beauf=
sichtigungbefreit werden. Das Gleiche gilt für öffentlicheTierschauen— insbesondere
Hunde=undGeflügelausstellungen—, die nur aus dem Ausstellungsortund aus einem
beschränktenUmkreisebeschicktwerden,soweitnichtwegenSeuchengefahrBedenkenbestehen.
Die Distriktspolizeibehördekann Ställe und Betriebevon Viehhändlern,derenGeschäfts=
umfang nicht beträchtlichist, von der Beaufsichtigungfrei lassen.

(3) Die Beaufsichtigungkannvon der Regierung,Kammerdes Innern, für die zu
Handelszweckenoder zum öffentlichenVerkaufezusammengebrachtenViehbestände,ferner für
die zu ZuchtzweckenaufgestelltenBullen, Eber, Ziegenböckeund Schafböcke,für Katzen=,
Kaninchen=undBrieftaubenausstellungen,für die durchobrigkeitlicheAnordnungveranlaßten
Zusammenziehungenvon Vieh, für privateSchlachthäuserund die nicht unterAbs.1
fallendenGastställesowiefür gewerblicheViehmästereienangeordnetwerden.

(4) Bei der amtstierärztlichenBeaufsichtigungist zu prüfen, ob die Tiere von
Seuchenund seuchenverdächtigenErscheinungenfrei sind, ferner ob Einrichtung und Betrieb
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denhierübererlassenenVorschriftenentsprechen.Viehhöfeund öffentlicheSchlachthäusersind
—in derRegel mindestenseinmal, beimAuftreten vonSeuchenmehrmals im Monate —
tunlichstgelegentlichandererDienstgeschäftezu besichtigen.Die Distriktspolizeibehördehat
demBezirkstierarztein VerzeichnisderjenigenStälle und BetriebevonViehhändlernsowie
derjenigenGastställezu übergeben,die der amtstierärztlichenBeaufsichtigungunterliegen,
und ihm Berichtigungenund Ergänzungendes Verzeichnissesalsbald mitzuteilen. Der
Bezirkstierarzt hat die hiernachin Betracht kommendenStälle und Betriebe — in der
Regel alle 2 Monate einmal, in Gemeinden,in denenSeuchenherrschen,alle Monate —
tunlichst gelegentlichandererDienstgeschäftezu besichtigen.Ordnet die Regierung, Kammer
des Innern, die Beaufsichtigungder zuZuchtzweckenaufgestelltenBullen, Eber,Ziegenböcke
und Schafböcke,von privatenSchlachthäusern,von Gastställen,die nichtunter Abs. 1
fallen, oder von gewerblichenViehmästereienan, so hat sie zugleichzu bestimmen,in
welchenZeiträumeneineBesichtigungdurchdenBezirkstierarztstattfindensoll. Überdie
amtstierärztlicheBeaufsichtigungvon Abdeckereiensiehe8 87 Abs. 1.

§ 19 (7).
Soweit eine amtstierärztlicheBeaufsichtigungnach§ 18 stattfindet,kann von der

Regierung,KammerdesInnern, odermit ihrerGenehmigungvon derDistriktspolizeibehörde
angeordnetwerden,daß überdas Vorhandensein,denAb=undZugangoderüberOrts=
veränderungenvonTieren, die derBeaufsichtigungunterstelltsind oder sich in den ihr
unterworfenenBetrieben,Unternehmungenund Veranstaltungenbefinden,fernerüberdas
Bestehen,dieEröffnungoderEinstellungdieserBetriebe,UnternehmungenundVeranstaltungen
bei einerin derAnordnungzu bezeichnendenStelle Anzeigeerstattetwird.

2. ViehuntersuchungbeimEisenbahn=undSchiffsverkehre.
§ 20 (8). Zu§817Nr.1

((1) Mit derEisenbahnin WagenladungenzurVersendungkommendesGeflügelmußdesGesetzes=
bei oder unmittelbar nachdem Entladen einer amtstierärztlichenUntersuchungunterworfen
werden,wobeisichdie Besichtigungauf alle Tiere zu erstreckenhat.

(2) SolcheSendungensindvon demUntersuchungszwangebefreit,sofernnachgewiesen
wird, daß dieTiere innerhalbder letzten12 StundenvordemEntladendurcheinendeutschen
beamtetenTierarzt untersuchtwordensind.

§ 21 (9).
Inwieweit im übrigeneineamtstierärztlicheUntersuchungvonVieh vor demVerladen

undvorodernachdemEntladenimEisenbahn=undSchiffsverkehrestattzufindenhat, bestimmt
die Regierung,KammerdesInnern, mit GenehmigungdesStaatsministeriumsdesInnern.
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§*22 (10).

Im Falle des§ 20 hat derAbsenderoderEmpfängerdesGeflügelsvon demZeit=
punktedesEntladensspätestens6 Stunden vorherdemfür den Entladeortzuständigen
BezirkstierarztAnzeigezu erstatten.Bei Anordnungennach§ 21 hat die Regierung,
KammerdesInnern, überdie AnzeigepflichtBestimmungzu treffen. Sie kannin beiden
Fällen vorschreiben,daß die Anzeigeeiner anderenStelle zu erstattenist.

3. VerbotoderBeschränkungdesTreibensvonVieh.
- §23(11).

(1) Das Treibender im Besitzevon ViehhändlernbefindlichenSchweineund Gänse
auf öffentlichenWegenist verboten.Für kürzereStreckenkannes gestattetwerden.

(2) Das Treibenalles anderenim BesitzevonViehhändlernbefindlichenVieheskann
durchdie Regierung,Kammer des Innern, mit Genehmigungdes Staatsministeriums des
Innern verbotenwerden.

§24 (12).

Das Treibenvon Vieh auf demWegezum odervomMarkte kannmitGenehmigung
der Regierung,Kammerdes Innern, verbotenoderauf bestimmteWegebeschränktwerden.

§ 25 (13).

(1) Das TreibenvonWanderschafherden,d.h. von Schafherden,die zumZweckedes
AufsuchensvonWeideflächenübermehrereFeldmarkengetriebenwerden,bedarfderGenehmigung
der Distriktspolizeibehörde,in derenBezirk das Treiben beginnt. Bei Suuchengefahrist
vor Erteilung der Genehmigungdie Zustimmungder Distriktspolizeibehördeneinzuholen,
durchderenBezirkedie Herdengetriebenwerdensollen.

(2) Die Genehmigungist von demFührer vor Beginn desTreibens unterAngabe
derKopfzahlderHerdeund desTriebwegseinzuholen.Sie darf nur erteiltwerden,wenn
die Seuchenfreiheitder Wanderherdedurch ein amtstierärztlichesZeugnis bescheinigtist,
das nichtälter als 3Wochenist. Die GenehmigungerlischtmitBeendigungdesTreibens.

(3) Der Führer hat überdenTriebweg,überBeginn und EndedesTreibenssowie
über den Bestand und über Zu= und Abgang der Herde nach demMuster der Anlage 1
Buch zu führen; er hat diesesBuch,in das die distriktspolizeilicheGenehmigungund das
amtstierärztlicheZeugnis einzutragensind, stets bei sichzu führen und auf Verlangen den
PolizeibeamtenundBezirkstierärztenzurEinsichtvorzulegen.Die BeendigungdesTreibens
hat derFührer binnen3 TagenderDistriktspolizeibehördedesBezirkesanzuzeigen,in dem
das Treibenbeendigtwird.
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(4) Für HerdenkleinerenUmfangeskann die Regierung,Kammerdes Innern, für
solcheHerden,die nur über benachbarteFeldmarkengetriebenwerden,kann die Distrikts=
polizeibehördeAusnahmen zulassen.

§ 26 (14).
Die Bestimmungendes§ 25 könnenvon der Regierung,Kammerdes Innern,

mit Genehmigungdes Staatsministeriums des Innern auf WanderherdenandererVieh=
gattungenausgedehntwerden.Die Regierung,KammerdesInnern, kannferneranordnen,
daß Wanderherdenvon Zeit zu Zeit amtstierärztlichuntersuchtwerden.

§ 27 (15).
Das TreibenderWanderherdenkannauf bestimmteWegeoderTriebflächenbeschränkt

werden.
4. Ursprungs=undGesundheitszeugnissefür Vieh.

§ 28 (10). Zus17Nr.3
Für das imBesitzevonViehhändlernbefindlicheundfür dasaufMärkteoderöffent=desGesetzes.

liche TierschauengebrachteVieh kann durch die Regierung, Kammer des Innern, mit
Genehmigungdes Staatsministeriumsdes Innern die Beibringungvon Ursprungs=und
Gesundheitszeugnissenangeordnetwerden. Die Zeugnissesind vorbehaltlichder Vorschrift
des § 30 nachdenMusternder AnlagenII und III auszustellen.Im innerbayerischenAula
Verkehremit Klauenviehkönnenbis auf weiteresauchUrsprungszeugnissenachdemMuster a ½%177
der AnlageII verwendetwerden. #

« §29(17).
(1) Die Ursprungszeugnissesindvon der Ortspolizeibehördeauszustellen.Aus ihnen

müssenbei Pferden und Rindern Geschlecht,Farbe, Abzeichenund das ungefähreAlter, bei
Schweinen,Schafen,ZiegenundGeflügeldieArt undStückzahlsowiebei sämtlichenTier=
gattungenetwaigebesondereKennzeichen(Ohrmarke,Hautbrand,Hornbrand,Farbzeichen,
Haarschnitt usw.), ferner der Ursprungsort,der Name desjenigen,aus dessenBestandedas
Vieh stammt,und derTag derEntfernungdesViehesausdemUrsprungsortersichtlichsein.
Die GültigkeitsdauerderUrsprungszeugnissebeträgt30 Tage, vonderAusstellungangerechnet.

(2) In denGesundheitszeugnissenmußtierärztlichbescheinigtsein,daß das darinnäher
zu bezeichnendeVieh frei von Erscheinungenist, die auf das Vorhandenseineiner der
AnzeigepflichtunterliegendenSeuche schließenoder ihren Ausbruch befürchtenlassen. Die
Gesundheitszeugnissehabenbei Wiederkäuern,SchweinenundGeflügeleineGültigkeitsdauer
von 5 Tagen, bei Einhuferneinesolchevon 8 Tagen, von der Ausstellungan gerechnet.

(3) Die Gültigkeitsdauerder Ursprungs=und Gesundheitszeugnissekann von der
Regierung,Kammerdes Innern, mit GenehmigungdesStaatsministeriumsdes Innern
kürzerbemessenwerden. Die Giltigkeitsdauerist in denZeugnissenanzugeben.
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8 30 (18).

Die Ursprungs=und die Gesundheitszeugnissekönnenin die Kontrollbücher( 32)
eingetragenwerden. "

§31(19).

Die Ursprungszeugnisseund die von Bezirkstierärztenoder von anderenbeamteten
TierärztenausgestelltenGesundheitszeugnissesind,unbeschadetder in deneinzelnenBundes=
staatenüberdieGültigkeitsdauererlassenenSondervorschriften,fürdasganzeReichsgebietgültig.

5. ViehkontrollbücherundKennzeichnungvonVieh.
Zu§817Nr.4 § 32 (20).
desGesebes. Viehhändlermüssenüberdie in ihremBesitzebefindlichenPferde,RinderundSchweine

KontrollbüchernachdemMusterderAnlageIV führen.

§ 33 (21).

(1) In die Kontrollbüchersind Pferde und Rinder, ausgenommenKälber bis zu
3 Monaten,einzelnunterAngabedesGeschlechts,derFarbe,derAbzeichen,desungefähren
Alters, besondererKennzeichen(Ohrmarke,Hautbrand,Hornbrand,Farbzeichen,Haarschnitt.
usw.) und unterAngabedesTages undOrtes derÜbernahme,des bisherigenBesitzers
und seinesWohnortssowiedes Tages desWeiterverkaufs,desNamensundWohnortsdes
Käuferseinzutragen.Kälberbis zu 3 Monaten und Schweinesind in einzelnenPosten
unterAngabeder Stückzahlund des ungefährenAlters (Ferkel,Läuferusw.) einzutragen;
im übrigensindbei solchenKälbernund bei Schweinendie gleichenAngabenüberHerkunft
und Verbleibwie bei denPferdenund Rindernzu machen.

(2) Die gleicheArt derEintragung wie für Kälber undSchweine ist auchfür die über
3 Monate altenRinder zulässig,wenn sie mit einemhaltbarenKennzeichen(Ohrmarke,
Hornbrand,Hautbrand,Haarschnitt)versehensindund die Kennzeichnungin die Kontroll=
büchereingetragenist.

8 34 (22).

Die Eintragungenin die KontrollbüchersindunmittelbarnachdenerfolgtenVerände=
rungenund mit Tinte oderTintenstift zu machen.Die Kontrollbüchermüssenvon den
Führernder Transportejederzeitmitgeführtund denPolizeibeamtenund Bezirkstierärzten
auf Verlangenzur Einsichtvorgelegtwerden. BefindetsichVieh einesHändlerszumTeil
im Stalle, zumTeil auf demTransportoderbefindetes sichin mehrerenAbteilungenauf
demTransporte,so ist für jedenTeil (Stall, Transporte) ein eigenesKontrollbuchzu
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führen;VereinigungenderTeile im Stalle oderauf demTransportesindin denKontroll=
büchernzu vermerken.Die Kontrollbüchersind 1 Jahr lang, von der letztenEintragung
an gerechnet,aufzubewahren.

§ 35 (23).
Die Kontrollbüchersindfür das ganzeReichsgebietgültig.

8 36 (24).
Durch die Regierung,Kammerdes Innern, kann mit GenehmigungdesStaats=

ministeriumsdesInnern für Rinder undSchweineeineKennzeichnungvorgeschriebenwerden.

6. Molkereien.
8 37 (25). Zu§ 17 Nr.5

In Molkereienist der ZentrifugenschlammtäglichdurchVerbrennenoderVergrabendesGesetes.
zu beseitigen.Die Zentrifugentrommelnund eeinsätzesindnachEntfernungdesZentri=
fugenschlammsin kochendheiße3prozentigeSodalösungmindestens2 Minuten lang ein=
zulegenodermit solcherabzubürsten.

8 38 (26).
(1) Als SammelmolkereiengeltensolcheMolkereien,in denennichtausschließlichdie

Milch:) von Kühen aus einemund demselbenBetrieb und von solchenKühenverarbeitet
wird, die den in diesemBetriebe dauerndoder vorübergehendbeschäftigtenPersonengehören.

(2) Als Verarbeitungist auchdie Entrahmungder Milch anzusehen.

§ 39 (27).
(1) Die Sammelmolkereienmüssenmit Einrichtungenversehensein,mit denenMilch

sicherund nachweislichauf 900 erhitztwerdenkann. Die Gefäße, in denendie Milch
zur Sammelmolkereigebrachtund aus ihr abgegebenwird, müssenso beschaffensein, daß
sie leichtund sichergereinigtund desinfiziertwerdenkönnen. In denSammelmolkereien
müssenfür eine leichteund gründlicheDesinfektiondieserGefäße geeigneteEinrichtungen
vorhandensein.

(2) Für die Beschaffungder in Abs. 1 vorgeschriebenenErhitzungseinrichtungenin
bestehendenSammelmolkereienwird Frist bis zum 1. Mai 1914 gewährt.

8 40 (28).
(1) Milch und Milchrückständeaus Sammelmolkereiendürfen nur nachvorheriger

ausreichenderErhitzungals Futtermittelfür Tiere abgegebenoderals solcheim eigenen
BetriebederMolkereiverbrauchtwerden.

1) Unter Milch im Sinne dieserVorschriftensind auchdie bei derenVerarbeitungsichergebendenflüssigen
Produkte— Rahm, Magermilch,Buttermilchund Molke — zu verstehen.
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(2) Ausnahmenvon demErhitzungszwangekönnenvon derRegierung,Kammerdes
Innern, für solcheMolkereien zugelassenwerden, derenViehbeständeeinemstaatlichaner=
kanntenTuberkulosetilgungsverfahrenunterworfensind. Das StaatsministeriumdesInnern
behält sichvor, ein solchesVerfahren einzuführen. Die Regierung, Kammer des Innern,
odermit ihrer Genehmigungdie Distriktspolizeibehördekann in besonderenAusnahmefällen,
wenn die wirtschaftlichenVerhältnisse es gebotenerscheinenlassen, Befreiung von dem
Erhitzungszwangegewähren.

(3) Als ausreichendeErhitzungder Milch (§ 64, § 166 Abs. 1b und c, § 174
Abs. 1e, § 175 Abs. 5, § 180 Abs. le, § 317 Abs. 1b, § 323 Abs. 2b) ist
anzusehen:

a) Erhitzung über offenemFeuer bis zum wiederholtenAufkochen;
b) ErhitzungdurchunmittelbarodermittelbareinwirkendenströmendenWasserdampf
auf 850°;

8) Erhitzungim Wasserbadauf 85° für die Dauer einerMinute.
AusnahmsweisekannauchdieErhitzungauf 700 fürdieDauereinerhalbenStunde
zugelassenwerden,wenneinesorgfältigeDurchführungdiesesErhitzungsverfahrens
durchpolizeilicheUberwachungodersonstnachLagederVerhältnissegewährleistetwird.

§ 41 (29).

In denSammelmolkereienmuß derartBuch geführtwerden,daß jederzeitersichtlich
ist, aus welchenGehöftenund in welcherMenge täglichMilch zur Verarbeitungangeliefert
wird, sowiein welcheGehöftetäglichMolkereirückständezur weiterenVerwertungin Vieh=
haltungenabgegebenwerden. Die Büchersind denmit derAufsichtüber die Molkerei
beauftragtenBeamten auf Verlangen zur Einsicht vorzulegen.

8 42 (30).

(1) Eröffnungund EinstellungdesBetriebseinerSammelmolkereisindderDistrikts=
polizeibehördeanzuzeigen.

(2) Die SammelmolkereienunterliegenderBeaufsichtigungdurchdenBezirkstierarzt.
Der Bezirkstierarzthat in denSammelmolkereienbis auf weiteresin derRegel jährlich
einmal, bei größererSeuchengefahrmehrmalsim Jahre tunlichstgelegentlichandererDienst=
geschäfteNachschauzu halten.

(3) Hierbei ist die Durchführungder nach§ 40 vorgeschriebenenErhitzungdurch
regelmäßigeBesichtigungderEinrichtung und des Betriebs derSammelmolkereienund durch
Prüfung entnommenerProbenvon Milch=und Milchrückständensicherzu stellen.Auchist
zu prüfen,ob die Vorschriftender §§ 37, 39, 41 beachtetwerden.

OCo gle



Nr.28. 417

(4) Das Staatsministeriumdes Innern behältsichvor, weitereBestimmungenüber
dieBeaufsichtigungder Sammelmolkereienzu erlassen.

7. VerkehrundHaudelmit Vieh im Umherziehen.

s 43 (81). Zuz17Nr.6
d .

Das UmherziehenmitZuchthengstenzumDeckenvonStutenkannvonderRegierung,“*ie
KammerdesInnern, mitGenehmigungdesStaatsministeriumsdesInnern verbotenwerden.

* 44 (32).
Für denHandelmitVieh ohnevorgängigeBestellungkannvon derRegierung,Kammer

desInnern, angeordnetwerden,daßderVerkaufaußerhalbdesGemeindebezirkesdergewerblichen
NiederlassungdesHändlersoderohneBegründungeinersolchennuranbestimmtenVerkaufsplätzen
(Standort, Stall usw.)stattfindendarf. Die Regierung,KammerdesInnern, kannferner
anordnen, daß beim Aufsuchenvon BestellungenVieh nicht mitgeführtwerdendarf sowie
daß das beimHandelmitgeführteVieh einerregelmäßigentierärztlichenoderamtstierärztlichen
Untersuchungunterliegt.Die AnordnungenbedürfenderGenehmigungdesStaatsministeriums
des Innern.

8. Zugtiereim Bergwerks=,Schiffahrts=undHansierbetriebe.
§ 45 (33). Zus§s17Nr.7

(1) Für diebeimSchiffahrtsbetrieboderbeimGewerbebetriebim Umherziehen,in besonderendesGesebes.
Fällen auchfür die beimBergwerksbetriebebenutztenZugtierekann von der Regierung,
Kammerdes Innern, mit GenehmigungdesStaatsministeriumsdesInnern eineamtstier=
ärztliche,in bestimmtenZeiträumenzu wiederholendeUntersuchungangeordnetwerden.

(2) In diesemFalle ist das Ergebnis derUntersuchungunterAngabedesTages in
ein UntersuchungsbuchnachdemMusterder AnlageV einzutragen,in demdie untersuchtenAnloge
Tiere einzeln nachGeschlecht,Farbe, Abzeichenund Alter bezeichnetsein müssen. Das #
Untersuchungsbuchist 6 Monate lang, von der letztenEintragung an gerechnet,aufzu=
bewahren.Der Führer derTiere beimSchiffahrtsbetriebund beim Gewerbebetriebim
Umherziehenhat es stetsmit sichzu führen.

9. Hundehalsbänder.
8 46 (34). · Zuzrszs

Frei umherlaufendeHundemüssenmitHalsbändernversehensein,dieNamenundWohnortdesGesetes
oder Wohnung des Besitzersersehenlassen. Diese Kennzeichnungkann unterbleiben,wenn
die Hunde Halsbänder tragen, an denendas durch§ 5 der oberpolizeilichenVorschriften
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vom13. Juni 1911 (GVBl. S. 907) zur Sicherungund ÜberwachungderHundeabgabe
vorgeschriebeneHundezeichenbefestigtist.

10. Deckregister.
Zu§17 Nr. § 47 (35).

desGescbes. (1)Personen,die einenHengstoderBullen (Stier, Farren) zum Deckenfremder
PferdeoderfremdenRindviehsverwenden,oderdie BeauftragtendieserPersonen,desgleichen
die VorsteheroderTierhaltervon Gemeinden,VerbändenoderVereinen,die Hengsteoder

Bullen zur Zucht halten, haben Deckregisterund zwar für Hengstenach Maßgabe der
FormblätterD undE zum§52 derVerordnungüberdasGestütswesenvom8.Juni 1890 (GVBl.
S. 425), für Bullen nachMaßgabe des Formblatts Anlage II der Bekanntmachungvom
12.November1911 (GVl. S. 1087) zumVollzugedesGesetzesüberdie Haltung und
Körung der Bullen, Eber, Ziegenböckeund Schafböckezu führen und den Polizeibeamten
und Bezirkstierärztenauf Verlangenzur Einsichtvorzulegen.

(2) Als fremdesVieh gilt auchdas Vieh derjenigenPersonen,die in demBetriebe
desHengst=oderBullenbesitzersbeschäftigtsind. ·

§48(36).

Die Regierung,Kammer des Innern, kann anordnen,daßPersonen,die einenHengst
oderBullen zum DeckenfremderPferde oder fremdenRindviehs verwenden,desgleichendie
VorsteheroderTierhaltervonGemeinden,VerbändenoderVereinen,dieHengsteoderBullen
zur Zuchthalten,dies einervon derRegierung,Kammerndes Innern, zu bestimmenden
Stelle anzuzeigenhaben.

11. Viehladestellen.
Zu§17Nr.10 8 49 (37).

“s Gesebet (1) Die für denöffentlichenVerkehrbenutztenViehladestellenmüssenmitundurchlässigem
Bodenversehensein. «

(2) Die Regierung,KammerdesInnern, kann für Viehladestellenmit geringerem
VerkehrAusnahmenzulassen.

(3) Für schonbestehendeViehladestellenhat die Regierung,KammerdesInnern, eine
angemesseneFrist zur Herstellungdes undurchlässigenBodens zu gewähren.

(4) AnordnungennachAbs. 2, 3 sind für Eisenbahnviehladestellenim Einvernehmen
mit der Eisenbahnverwaltungzu treffen.
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12. ReinigungundDesinfektionbeimViehtransporte.
§ 50 (38). 3u817Nr.11,

(1) Die Vorschriftendes Gesetzes,betreffenddie Beseitigung von AnsteckungsstoffendesPalses.
beiViehbeförderungenauf Eisenbahnen,vom25. Februar1876 (Reichs=Gesetzbl.S. 163)
nebstdendazuergangenenAusführungsbestimmungendesBundesratsvom16. Juli 1904
(Reichs=Gesetztl.S. 311) sowie die Bestimmungendes Bundesrats über die Beseitigung
von Ansteckungsstoffenbei der Beförderungvon lebendemGeflügel auf Eisenbahnenvom
17. Juli 1904 (Reichs=Gesetzbl.S. 317), dann die Bekanntmachungender Staatsmini=
steriendesInnern und fürVerkehrsangelegenheitenvom24. August1904 (GVl. S. 481,
494), findenentsprechendeAnwendungauchauf denVerkehrmit Vieh und Geflügelauf
Kleinbahnenmit Ausnahmeder Straßenbahnen,fernerauf Viehwagenvon Eisenbahnen
und den vorbezeichnetenKleinbahnen,wenn darin fremdländischeund wilde Tiere befördert
wordensind, die nicht zu den im § 1 desSesetes vom25. Februar1876 erwähnten
Tierartengehören.

(2) Im übrigenmüssendie vonViehhändlernundTransport=UnternehmernzumVieh⸗
transportebenutztenFahrzeuge aller Art einschließlichder Schiffe und Straßenbahnwagen,
abermit AusnahmederFähren,sowiealle sonstigenzu oderbeieinersolchenViehbeförderung
benutztenBehältnisseundGerätschaften(Kisten, Käfige, Körbe, Krippen, Tränkvorrichtungen,
Latierbäume,Hürden, Ketten, Anbindestricke)sowie auch die Ladestellen(—§49) nachdem
Gebrauchegereinigtwerden. Die Regierung,KammerdesInnern, kannmitGenehmigung
des Staatsministeriumsdes Innern anordnen,daß die Fahrzeugeund Gegenständenach
demGebrauchenichtnur gereinigt,sondernauchdesinfiziertwerden.

51 (39).

Durch die Regierung,Kammerdes Innern, kann mit GenehmigungdesStaats=
ministeriumsdesInnern erforderlichenfallsbestimmtwerden,daß auchdie zur Beförderung
von tierischenRohstoffendienendenFahrzeugeund Behältnisse sowie die zur Beförderung
von Vieh dienendenFähren nachdemGebrauchegereinigtund desinfiziertwerden.

8 62 (40).
(1) Die Reinigungund die DesinfektionsindalsbaldnachdemGebrauchauszuführen.
(2) Die Reinigungund die DesinfektionvonSchiffsräumeneinschließlichderFähren

könnenauf diejenigenTeile beschränktbleiben,die für dieBeförderungder Tiere benutzt
wordensind.

k. Gocgle
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13. EinrichtungundBetriebvonViehausstellungen,Viehmärkten,Viehhöfen,Schlacht=
höfenundgewerblichenSchlachtstätten.

Einrichtung.
Zus17Nr.12 § 53 (41).

desGesctes. (1) Die für Viehausstellungenund ViehmärktebestimmtenPlätze müssendurcheine
Einfriedigungderart abgeschlossensein, daß das zugeführteVieh denPlatz nur an den
amtstierärztlichüberwachtenEingängenbetretenkann. Solange der Zutrieb zumMarkt
andauert,darf Vieh vom Marktplatzenicht durchdie Eintriebstellen,sondernnur durchge=
sonderte,polizeilichüberwachteAusgänge abgeführtwerden.

(2) Für größereViehmärktekannvon der Regierung,KammerdesInnern, einefeste
Einfriedigung vorgeschriebensowie angeordnetwerden,daß auf denStandplätzenfür Groß=
viehEinrichtungenzumAnbindenderTiere vorhandenseinmüssen,möglichstderart, daß
die Tiere in Reihen stehen,und daß vor ihren Köpfen ein Gang freibleibt, endlich, daß
für Schafeund Schweinedie einzelnenPfercheund Buchtenreihenweiseso aufgestelltsein
müssen,daß zwischenihnenein Gang freibleibt.

(3) Die Viehmarktplätzesind so instandzusetzenund so imstandezu erhalten,daßsie
raschund gründlichgereinigtwerdenkönnen. Die Eintriebstellensind in ihrerganzen
Breite und auf eineLängevonmindestens10 m mit ebenem,hartemBodenzu versehen.

(4) Für Plätze, auf denenregelmäßigstarkbeschickteViehmärktestattfinden,kann die
zweckentsprechendePflasterungder Eingänge,in besonderenFällen mit Genehmigungder
Regierung,Kammerdes Innern, auchdesganzenViehmarktplatzes,vorgeschriebenwerden.

§ 54 (42).

In unmittelbarerNähe derMärkte muß ein besondererRaum zur vorläufigenAb=
sonderungund weiterenBeobachtungkrankeroderverdächtigerTiere vorhandensein. Auf
Märkten mit geringemVerkehrekanndie Distriktspolizeibehördezulassen,daß von der
BereitstellungdiesesRaumesabgesehenwird.

§ 55 (43).
Die Unterkunftsräumefür Vieh auf denViehmärkten,denNutzviehhöfenundSchlacht=

viehhöfenund in denöffentlichenSchlachthäusern(Markthallen,Stallungen,Absonderungs=
räume)müssenmit undurchlässigemFußbodenund glattenWändenversehensowieausreichend
beleuchtetsein. Die Anbindevorrichtungenauf Märkten, fernerdie Rampen,Buchtenund
Hürden müssenaus leichtzu reinigendenund zu desinfizierendenStoffenhergestelltsein.
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8 66 (44).

Die Regierung,KammerdesInnern, kannfür NutzviehhöfeundSchlachtviehhöfedie
Anlage getrennterEnt=und Verladerampenund getrennterZu- und Abfuhrwegesowiedie
Pflasterung der Triebstraßen,für öffentlicheSchlachthäuserdie Anlage getrennterEnt= und
Verladerampen,die Distriktspolizeibehördekannfür Viehmärktedie AnlagegetrennterZu=
undAbfuhrwegeanordnen.Die Anordnunghat fürNeuanlagenvonViehhöfenundSchlacht=
häusernsowiebeiNeueinführungvonViehmärktenregelmäßigstattzufinden,soweitnicht der
geringeUmfangdesBetriebseineAusnahmerechtfertigt.Anordnungenfür bestehendeVieh=
höfeund Schlachthäuserbedürfender Genehmigungdes Staatsministeriumsdes Innern.

§557(45).
(1) Für dieHerstellungderin den§§ 53 bis 55 vorgeschriebenenEinrichtungenkann

von der Regierung,Kammerdes Innern, eineFrist bis zu 2 Jahren nachInkrafttreten
des Gesetzesgewährtwerden.

(2) Für Jahr=undWochenmärkte,die von deramtstierärztlichenBeaufsichtigungbefreit
sind (§ 18 Abs.2), sowiefürRemontemärkte,endlichfürViehausstellungenundViehmärkte
vonbeschränktemUmfange,die nur ausdemAusstellungs=(Markt=)Ort oderdessennäherer
Umgebungbeschicktwerden,kanndieDistriktspolizeibehördezulassen,daß vonderHerstellung
der Einrichtungenganzoderteilweiseabgesehenwird.

§658(40).
(1) Für die Neuanlagevon Nutzviehhöfen,Schlachtviehhöfenund von öffentlichen

SchlachthäuserngeltenfolgendeBestimmungen:
a) Wenn ein öffentlichesSchlachthausmit einemSchlachtviehhofeverbundenist, so
müssenEinrichtungengetroffensein,die einenAbschlußderBetriebegegeneinander
ermöglichen.

b) Auf Nutz=oderSchlachtviehhöfenmit stärkeremViehverkehrund bei öffentlichen
Schlachthäusernmüssenfür das mit derEisenbahnankommendeVieh auf den
AusladerampenBuchten zur vorläufigenUnterbringungderTiere vorhandensein.
WennAusladungenzur Nachtzeitvorgenommenwerden,müssendieRampenmit
ausreichenderBeleuchtungversehensein.

) Bei größerenNutz=oderSchlachtviehhöfensindgegendieübrigeAnlagevollkommen
abgeschlosseneSeuchenhöfezur AufnahmeseuchenkrankeroderverdächtigerTiere,
bei größerenSchlachtviehhöfenauchbesonderevon demübrigenViehverkehregetrennt
liegendeRestbestandhösezur Unterbringungdes von einemzum anderenMarkte
verbleibendenViehes herzustellen.Die Regierung,Kammerdes Innern, kann
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mit GenehmigungdesStaatsministeriumsdesInnern dieHerstellungvonRest=
bestandhöfenauchfür kleinereSchlacht=und Nutzviehhöfevorschreiben.

WelcheNutz=undSchlachtviehhöfeals solchemit stärkeremViehverkehroderals größereim
SinnederVorschriftenunterb oderc anzusehensind,bestimmtdieRegierung,KammerdesInnern.

(2) VorstehendeBestimmungenkönnenvon der Regierung,Kammerdes Innern, mit
GenehmigungdesStaatsministeriumsdesInnern auf bereitsbestehendeNutz=oderSchlacht=
viehhöfeund öffentlicheSchlachthäuserausgedehntwerden.

⸗

Betrieb.

§ 59 (47).

Der Beginn derViehmärkteund desAuftriebsist auf einebestimmteTageszeitfest=
zusetzenund darf,sofernenichtfür eineausreichendekünstlicheBeleuchtunggesorgtist, nicht
vor Tageshellestattfinden.Der Auftrieb kann auf bestimmteStundenbeschränktwerden.
Die Tiere müssenvor oder bei demAuftrieb auf denMarkt amtstierärztlichuntersucht
werden. Die Viehmarktplätzeund die anstoßendenTeile der Zu= und Abtriebwegesind
alsbaldnachSchluß desMarktes zu reinigenund erforderlichenfallszu desinfizieren.

§ 60(48).
(1) AmMarktort und in dessenunmittelbarerUmgebungkanndieRegierung,Kammer

des Innern, den gewerbsmäßigenHandel mit Vieh bestimmterGattungen an Markttagen
außerhalbdesMarktplatzesverbietenoderbeschränken.Die AbhaltungsogenannterVor=
märkteist nur mit Genehmigungder Regierung,Kammer des Innern, zulässig.

(2) Das Verbot in derNr.9 der oberpolizeilichenVorschriftenüberdiePreisfeststellungs=
ordnung für die städtischenSchlachtviehhöfezu München, Nürnberg, Fürth, Augsburg und
Würzburgvom14. August1910 (GWVl. S. 559) wird durchAbs. 1 nichtberührt.

§861(49).
Für Viehmärktekann angeordnetwerden, daß die Marktpolizeibehördeein Verzeichnis

zu führenhat, dasZahl undArt der vomMarkte abgetriebenenTiere,NamenundWohnort
desBesitzers,Bestimmungsort,NamenundWohnortdesEmpfängersersehenläßt. In
diesemFalle ist zugleichvorzuschreiben,daß die Besitzer,Empfängerund Begleiter derTiere
die zur FührungdesVerzeichnissesnotwendigenAufschlüssederMarktpolizeibehördevor dem
AbtriebedesVieheszu erteilenhaben.

§62 (50).

Der Viehabtriebvon Schlachtviehmärktenkann, sofern er nicht zur Schlachtungoder
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zum Auftrieb auf andereSchlachtviehmärkteerfolgt, durchdie Regierung,Kammer des
Innern, mit GenehmigungdesStaatsministeriumsdesInnern verbotenwerden.

8 6361).
Das in ein öffentlichesSchlachthausübergeführteVieh darf baraus ohnedistrikts=

polizeilicheGenehmigunglebendnichtwiederausgeführtwerden.

8 64 (62).

Milch von Kühen, die auf SchlachtviehmärktenoderSchlachtviehhöfenoderin öffent=
lichenSchlachthäusernzuSchlacht=oderHandelszweckenaufgestelltsind,darf nur nachvor=
herigerausreichenderErhitzung(§ 40 Abs. 3) abgegebenodersonstverwertetwerden.

§ 65(63).
Auf Jahr=undWochenmärkte,die von der amtstierärztlichenBeaufsichtigungbefreit

sind, findendie Bestimmungender §§ 59 bis 64 keineAnwendung.

14. EinrichtungundBetriebvonGast=undHändlerställen.
8 66 (4).

(1) Gastställe und Ställe von Viehhändlern müssenmit undurchlässigemFußboden
und glattenWändenversehensein. Sie müssenfernerausreichenddurchTageslichtbeleuchtet,
oder es muß für eine ausreichendekünstlicheBeleuchtunggesorgtsein. Die in Gast=und
HändlerställenbefindlichenAusrüstungsgegenstände(Krippen,Raufen,Verschläge,Futterkisten,
Tränkgeräteund dergleichen)sowieVorsetzkrippenmüssenaus leicht zu reinigendenund zu
desinfizierendenStoffen bestehen.

(2) InwieweitdieseForderungenauf bereitsbestehendeStallungenAnwendungzufinden
haben,bestimmtdieDistriktspolizeibehördemitGenehmigungderRegierung,KammerdesInnern.

§ 67(55).
Für größereHändlerstallungenmuß ein besondererRaum zur Unterbringungkranker

oderverdächtigerTiere vorgesehensein. Die in BetrachtkommendenStallungensindvon
der Distriktspolizeibehördezu bezeichnen.

§ 68(56).
(1) Gast=undHändlerställe,in denenSchweineoderGeflügeluntergebrachtsind,müssen

nachjederBenutzunggereinigtund desinfiziertwerden. Bei größerenStällen kanndiese
Maßregel auf die benutztenTeile beschränktwerden.
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(2) Gast=undHändlerställesindim übrigensauberzu haltenund außerdemmindestens
in denersten10Tagen eines jedenVierteljahrszu reinigenund zu desinfizieren.Von
der Desinfektionkönnenfür kleinereGast=oderHändlerställe,in denennur seltenfremdes
Vieh untergebrachtwird, Ausnahmenzugelassenwerden.

(3) Die Regierung,KammerdesInnern,kannmitGenehmigungdesStaatsministeriums
desInnern für die Inhaber größererGastställeanordnen,daß sie über das eingestellteVieh
Buch führen,aus demdie Zahl und Art der eingestelltenTiere, derNameund Wohnort
desBesitzers,derHerkunftsortund derBestimmungsortsowiederTag derEinstellungund
derEntfernungder Tiere ersichtlichsind.

15. Abdeckereien.

Einrichtung.

Zu917Nr.14 69 (57).
desGeseves. Die Betriebsstättender Abdeckereieneinschließlichder Anlagen zur gewerbsmäßigen

BeseitigungoderVerarbeitungvonKadavernund tierischenTeilensind derarteinzufriedigen,
daß sievon Personenund vonVieh nur durchdie Eingängebetretenwerdenkönnen.

8 70 (68).

In denRäumen,in denenTiere getötetoderTierkörperabgehäutet,zerlegtoderweiter
verarbeitetwerden,müssender Fußbodenundurchlässigund die Wände bis zu einer Höhe
von 2 m glatt und leichtabwaschbarhergestelltsein. Auch muß zur Reinhaltungdieser
Räume für das Vorhandenseinvon Gebrauchswasserin genügenderMenge gesorgtsein.

§571(69).
Zur Aufnahmeder flüssigenAbgängeund desSpülwassersmuß einewasserdichteund

gut abgedeckteSammelgrubemit wasserdichterZuleitung vorhandensein. Die Umgebung
der Sammelgrubeist im Umfangevonmindestens3 m mit einemundurchlässigenBoden
zu versehen.

§ 72 (60).

Den Abdeckereienmüssendie nötigenTransportwagenfür KadaverundTierteilenebst
denerforderlichenGerätschaftenzur Abhäutungund Zerlegungvon Kadavernund die er=
forderlichenDesinfektionsmittelsowieVerbandmaterialzur Verfügungstehen.

§ 73(61).
Die Regierung,KammerdesInnern, kannfür dieHerstellungderin den§§ 69 bis 72

angegebenenEinrichtungeneineFrist bis zu2 JahrennachInkrafttretendesGesetzesgewähren.

Co gle
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§#74(62).
Durch die Regierung,Kammerdes Innern, kannangeordnetwerden,daß
a) dieRäume,in denenTiere getötetoderTierkörperabgehäutet,zerlegtoderweiter=

verarbeitetwerden,nach obenabzuschließensowie mit Türen und Fenstern zu
versehensind;

b) derHofraumdesAbdeckereigrundstückszu pflasternist;
c) wennTierteilegekochtwerdensollen,hierfürbesondereEinrichtungenin einem
besonderenRaumeherzustellensind;

4) ein besondererRaum zumTrocknenund LagernverwendbarerTierteile einzu=
richtenist.

§ 75 (63).

(1) Für neuzu errichtendeAbdeckereienwerdenfolgendebesondereBetriebsräumlich=
keitenvorgeschrieben:

a) ein Raum zur Tötung,Abhäutungund Zerlegungder Tiere;
b) besondereRäumlichkeitenzur VerarbeitungderTierteile,insbesonderezumKochen
sowiezumTrocknenund LagernverwendbarerTeile;

) ein Käfig zur Absperrungund BeobachtungwutkrankeroderverdächtigerHunde
oderKatzen;

4) ein Umkleide=undWaschraumfür das Arbeitspersonal.
(2) Die Regierung,Kammerdes Innern, kannbei größerenAbdeckereiendie Bereit=

stellung eines heizbarenRaumes für die Vornahme von Zerlegungeneinschließlicheines zu
mikroskopischenUntersuchungengeeignetenRaumes vorschreiben.

§57°6(64).
Für kleinereAbdeckereienkann die Regierung, Kammer des Innern, von den Vor=

schriftender §§ 69 bis 72, 75 Ausnahmenzulassen.

Betrieb.

§ 77 (65).

Die AbholungderKadaverund tierischenTeile hat in besonderen,auf allen Seiten
geschlossenenFahrzeugenzu geschehen,die so gedichtetsind, daß Flüssigkeitennicht durch=
sickernkönnen. Die Fahrzeugesollenmit HebevorrichtungenzumEin=und Ausladender
Kadaverversehensein. Zur BeförderungkleinererKadaver und Tierteile könnenandere
undurchlässigeBehältnisseverwendetwerden,die währenddes Gebrauchsgeschlossenzu
halten sind. Ausnahmsweisekönnenauchzur BeförderunggrößererKadaverFahrzeuge

73
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zugelassenwerden,die den vorstehendgenanntenAnforderungennicht entsprechen,sofern sie
so gedichtetsind, daß Flüssigkeitennicht durchsickernkönnen. In diesemFalle sind die
Kadaverund tierischenTeile in geeigneterWeisezu bedecken.

8 78 (66).

Die in der AbdeckereigetötetenTiere und die dahin gebrachtenKadaver und tierischen
Teile sind alsbaldunschädlichzu beseitigenoder, soweitveterinärpolizeilicheBestimmungen
nichtentgegenstehen,nachMaßgabedes8 81 zumZweckeder Verwertungzu verarbeiten.
Im letzterenFalle können die Häute der Tiere auch ohne weitere Verarbeitung ver=
wendetwerden.

§ 79 (67).

(1) Als unschädlicheBeseitigunggelten:
a) KochenoderDämpfenbis zumZerfall derWeichteile;
b) trockeneDestillation;
) Behandlungauf chemischemWegebis zur AuflösungderWeichteile;
d) Verbrennenbis zur Asche;
e) Vergraben. «

Das Vergrabendarf nur zugelassenwerden,wenn die unschädlicheBeseitigungnacha bis d
nicht ausführbar ist. Das Vergrabenhat in so tief angelegtenGruben zu erfolgen, daß
die Oberflächeder Kadaver oderder Tierteile von einer unterhalb des Randes der Grube
mindestens1 m starkenErdschichtbedecktist. Nach EinbringungderKadaver in die
Grube sind die durchBlut oder sonstigeAbgängeverunreinigtenStellen der Umgebung
der Grube abzuschürfenund mit den Kadavern zu vergraben.

(2) Die bei der unschädlichenBeseitigungnachAbs. 1 untera bis d gewonnenen
Erzeugnisseund Rückständekönnen,sofernnicht andereBestimmungenentgegenstehen,außer
zum Genussefür Menschenfrei verwendetwerden,jedochnur unter derVoraussetzung,daß
eine nachträglicheBeschmutzungdurchunverarbeiteteKadaver odertierischeTeile ausgeschlossen
ist. Zu diesemZweckemüssendie Verarbeitungund die Lagerungin besonderenRäumen
stattfinden;auchdürfen Personen,die mit den zurVerarbeitungbestimmtenrohen tierischen
Teilen in Berührung kommen,ohneWechselder Oberkleider,ohneWechseloderReinigung
desSchuhzeugsund ohne gründlichesWaschender Hände die Räume, in denendie
genanntenErzeugnisseund Rückständegewonnenund gelagertwerden,nichtbetreten.

§ 80(68).
Der unschädlichenBeseitigung unterliegen auch alle nicht verwendbarenTeile von

Kadavernund Abfälle,die sichbei derweiterenVerarbeitungvon Kadavernergeben.
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g 81(69).
(1) Soweit veterinärpolizeilicheBestimmungennichtentgegenstehen,dürfenvon Ka=

davernaußerdenHäuten(8 78) verwendetwerden:
Fett nachKochungoderAusschmelzung,
Knochen,Hörner,Hufe, Klauen,Haare,Wolle,Borstenund FedernnachAus=

kochungoderTrocknung,
Flechsen(Sehnen,Muskelstreifen)nachvölligerTrocknung.

Jedochmüssendie Verarbeitungund dieLagerungin besonderenRäumenstattfinden,damit
eineBeschmutzungnacherfolgterVerarbeitungdurchunverarbeiteteKadaveroder tierische
Teile vermiedenwird.

(2) Unbeschadetder Vorschrift im Abs. 1 ist die Abgabe von Fleisch aus Ab=
deckereienverboten. Jedoch kann, soweit veterinärpolizeilicheBedenken nicht entgegen=
stehen, ausnahmsweisedie Abgabe von Fleisch als Futtermittel für Tiere unter der
Bedingung gestattet werden, daß das Fleisch vor der Abgabe gekochtund hierauf
durch Einspritzung auffälliger, von der Fleischfarbe abweichenderFarbstoffe vollständig
gefärbt wird. Die bestimmungsgemäßeVerwendungdes Fleisches ist polizeilichzu über=
wachen. Das KochendesFleischesist nur dann als genügendanzusehen,wenn das
FleischunterderEinwirkungderHitzeauchin deninnerstenSchichtengrau odergrauweiß
verfärbt ist und wenn der von frischenSchnittflächenabfließendeSaft eine rötlicheFarbe
nicht mehr besitzt.

§ 82 (70).

Die Regierung, Kammer des Innern, kann auch bei schonbestehendenAbdeckereien
anordnen,daß für die Lagerungvon unverarbeitetentierischenTeilen und für dieZerlegung
von Kadavern ein besondererRaum verwendetwird, der von dem Raume getrenntist, wo
die tierischenTeile gekochtodersonstverarbeitetwerden. «

§ 83 (71).

Transportwagen,GeräteundBetriebsräumesindnachjedesmaligerBenutzunggründlich
zu reinigen und, wenn es sich um die Beseitigungdes Kadavers eines mit einer Seuche
behaftetenodereinesseuchenverdächtigenTieres gehandelthat, zu desinfizieren.

§ 84 (72).

(1) Der Inhalt der Sammelgrube(§ 71) ist entsprechenddem im § 14 Abs. 1
Nr. 2 der Anweisungfür das Desinfektionsverfahrenfür die Desinfektionvon Jauche
angegebenenVerfahren zu desinfizieren, nach Bedarf zu entleerenund nach näherer
Bestimmungder Distriktspolizeibehördewegzuschaffen.

. 73*
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(3) Das Staatsministeriumdes Innern behältsichvor, für die Behandlungdes
Abflußwassersaus den AbdeckereienweitergehendeVorschriftenzu erlassen.

§ 85(73).
(1) Der höchsteGrundwasserstanddes zumVergrabenvon Kadavernund tierischen

Teilen bestimmtenGeländes(desWasenplatzes)soll so tief liegen,daß Grubenvon 2 m
Tiefe angelegtwerdenkönnen,ohne daß auf Wasser gestoßenwird. Die Gruben sollen
mindestens0,5m von einandergetrenntseinund dürfennur mitGenehmigungderDistrikts=
polizeibehördegeöffnetodererneutin Benutzunggenommenwerden. Die Genehmigungdarf
nur dannerteilt werden,wennnachamtstierärztlichemGutachtenmitSicherheitanzunehmen
ist, daß einevollständigeVerwesungder in derGrubeuntergebrachtenKadaveroderKadaver=
teile stattgefundenhat, und daß ansteckungsfähigeSeuchenkeimein derGrube nichtmehr
vorhandensind. In besonderenAusnahmefällenkanndie vorzeitigeOffnung solcherGruben
unter Anwendungaller erforderlichenVorsichtsmaßregelnund unter polizeilicherüberwachung
gestattetwerden. Die aus einer geöffnetenGrube ausgehobenenTierteile sind wieder
vorschriftsmäßigzu vergrabenodersonst(8 79) unschädlichzu beseitigen. 5

(2) Der Wasenplatzdarf zu keinemanderenZweckeals zumVergrabenvon Kadavem
benutztwerden;insbesondereist verboten,auf ihm Viehfutterzu werbenoderihn beweiden
zu lassen.

§ 86 (74).

(1) Das Halten von Schweinenauf demAbdeckereigrundstückist verboten.
(2) Für Hunde,die auf demAbdeckereigrundstückegehaltenwerden,kanndieAnkettung

oderUnterbringungin Zwingernangeordnetwerden.

Beaufsichtigung.

§ 87 (75).

(1) Die Abdeckereieneinschließlichder Anlagen zur gewerbsmäßigenBeseitigung
oderVerarbeitungvon Kadavernund tierischenTeilen sind vom Bezirkstierarztjährlich
mindestenszweimaltunlichstgelegentlichandererDienstgeschäftezu besichtigen.Hierbei ist
insbesonderezu prüfen, ob die vorgeschriebenenEinrichtungenvorhandensind und ob der
BetriebdenVorschriftender§§ 77 bis 85 entspricht.Das StaatsministeriumdesInnern
behältsichvor, weitereBestimmungenüberdie Beaufsichtigungzu erlassen.

(2) Die Einstellungder im Abs. 1 genanntenBetriebeist derDistriktspolizeibehörde
binnen1 Wocheanzuzeigenunbeschadetder Vorschriftenim § 16 ff. der Gewerbeordnung.
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§ 88 (76).

Inhaber von Abdeckereienoder von Anlagen zur gewerbsmäßigenBeseitigungoder
VerarbeitungvonKadavernund tierischenTeilen odersonstigePersonen,die zurBeseitigung
von Kadavernund tierischenTeilen amtlichbestelltsind, müssenKontrollbüchernachdem
Muster der Anlage VI führen. Insoweit bereits eine Buchführungbesteht,die demAulagep
Inhalte nachderAnlageVI entspricht,kannsiemitGenehmigungderDisieittodolizebehorde
bis auf weiteresbeibehaltenwerden.

16. Verkehrmit Viehseuchenerregern.
§ 89 (77). . Zusimr.ui

Für denVerkehrmit Viehseuchenerregernund für ihre Aufbewahrungsowiefür diedetGesetes.
bei der Ausführung wissenschaftlicherArbeiten mit solchenErregern zu beobachtendenVor=
sichtsmaßregelngilt die in derAnlage D abgedruckteBekanntmachungdesReichskanzlers,—
betreffendVorschriftenüberdas Arbeitenund denVerkehrmit Krankheitserregern,ausge=
nommenPesterreger,vom4. Mai 1904 (Reichs=Gesetzbl.S. 159) mitfolgendenMaßgaben:

a) Die Vorschriftendes § 1 dieserBekanntmachungfindenauchauf die Erreger
der Maul= und Klauenseucheund Schweinepestsowie auf Material, das diese
Erreger enthält, Anwendung. Landes=Zentralbehördeim Sinne dieserBekannt=
machungund zuständigeBehördeim Sinne des§ 1 Abs.3 derBekanntmachung
ist das StaatsministeriumdesInnern.

b) DieVorschriftender§§ 2 bis6, 8 daselbstfindenauchauf dieErregersolcher
Viehseuchen,für die vomReichskanzlerdie Anzeigepflicht,sei es auchnur für
einenTeil des Reichsgebiets,besonderseingeführtist, und auf Material, das
dieseErregerenthält,Anwendung.Polizeibehördeim Sinne dieserVorschriften
ist die Distriktspolizeibehörde.

e) Bei derVersendung(88 7,8daselbst) müssengrößereOrgane und kleinere
Tierkadaver,die lebendeSeuchenerregerenthaltenoder zu enthaltenverdächtig
erscheinen,in starke, dichte, sicherverschlosseneBehälter verpacktwerden. Die
Tierkörperund Körperteilemüssenin ein mit einemgeeignetenDesinfektions=
mittel durchtränktesTuch eingehüllt und in den Behälter mit aufsaugenden
Stoffen (Torfmull, Kleie, Holzmehl,Watte oderdergleichen)festund derart
eingebettetsein, daß ein Durchsickernvon Flüssigkeitverhindertwird. Bei
Sendungen,dieRotzerregerenthaltenoderzu enthaltenverdächtigsind,mußder
Behälter in einestarke,dichteÜberkisteverpacktsein. Der Zwischenraumzwischen
beidenmußmit aufsaugendenStoffen festausgefülltsein.
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17. HerstellungundVerwendungvonImpfstoffen.
8 90 (78).

WergewerbsmäßigzumZweckedesVerkaufsImpfstoffeherstellenwill, die zumSchutze
gegenViehseuchenoderzu derenHeilung bestimmtsind, bedarfhierzuderErlaubnis des
Staatsministeriumsdes Innern. Die Erlaubnis wird nur an solchePersonenerteilt,
welchedie erforderlicheZuverlässigkeitund Sachkundenachweisen.

· § 91 (79).

(1) Dem Erlaubnisgesuchesind eineBeschreibungundPläne derbaulichenund sonstigen
technischenEinrichtungenderAnstalt beizufügen;auchsinddarin diejenigenImpfstoffezu
bezeichnen,die hergestelltwerdensollen,fernerihreWirkungs=undPrüfungsweisesowiedie
Art derHaltbarmachungund die Dauer ihrer Wirksamkeitanzugeben.

(2) Die Erteilung der Erlaubnis wird davonabhängiggemacht,daß die baulichen
und sonstigentechnischenEinrichtungender Anstaltdenan die Herstellung,Aufbewahrung
und den Vertrieb der Impfstoffezu stellendenAnforderungengenügen,und daß die nötigen
Vorkehrungengetroffensind, umeineVerschleppungvonViehseuchenerregernwirksamzuverhüten.

§ 92 (80).

(1) Die Erlaubnis gilt nur für die genehmigtenImpfstoffe. Wenn der Unternehmer
außerdennach§ 91 angemeldetennochweitereImpfstoffeherstellenund verkaufenwill,
so hat er hierfürerneutdie Erlaubnis einzuholen.

(2) Die Erlaubnis wird zurückgenommen,wennaus HandlungenoderUnterlassungen
des Unternehmersder Mangel derjenigenEigenschaften,die bei der Erteilung derErlaubnis
nach§ 90 vorausgesetztwerdenmußten,klar erhellt, oderwenn die baulichenodersonstigen
technischenEinrichtungender Anstalt den Anforderungennicht mehr genügen.

§ 93 (81).

Für bestehendeAnstaltenist die im § 90 vorgeseheneErlaubnis binnen2 Monaten
nach Inkrafttreten des Gesetzesnachzusuchen.Das Staatsministerium des Innern behält
sichvor, für die Erfüllungder zu stellendenAnforderungeneineFrist bis zu 6 Monaten
zu gewähren.

§ 94 (82).

Der Betrieb der Anstaltenunterliegtder amtstierärztlichenUberwachung.Nähere
Bestimmunghierüberbehältsichdas StaatsministeriumdesInnern vor. Die Tiere, die
zur Gewinnung von Impfstoffenbestimmtsind, müssenfrei von übertragbarenKrankheiten
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sein und vor ihrer VerwendungdurcheinenTierarzt untersuchtwerden. Das Staats=
ministeriumdes Innern behält sichvor, die Veräußerungoder anderweitigeVerwertung von
Tieren, die zur Herstellungvon Impfstoffengedienthaben,von einer amtstierärztlichen
Untersuchungabhängigzu machenodersonstigenBeschränkungenzu unterwerfen.

§ 95 (83).

Das Staatsministerium des Innern behält sich vor, die Abgabe oder Anwendung
bestimmterImpfstoffe zu verbietenoder von dem Ergebnis einer staatlichenPrüfung ab=
hängigzu machen. .

§ 96 (84).

Die Impfstofferzeugungsanstaltensind verflichtet,über die Herstellungder Impfstoffe
Listenzu führen,die überdie Art derGewinnungAusfschlußgeben.

97(85).
Das StaatsministeriumdesInnern behältsichvor, überdie Bedingungenfür die

ZulassungvonImpfstoffenzurstaatlichenPrüfung, überdasVerfahren,nachdemdiePrüfung
der Impfstoffevorzunehmenist, sowieüber die zur BornahmederPrüfungberechtigten
Stellen, ferner über die Art der Verwendungder ImpfstoffeBestimmungzu treffen.

§ 98 (86).

(1) Von einer Anstalt, die der staatlichenPrüfung unterstellteImpfstoffein den
Verkehr bringt, dürfen gleichartigeungeprüfteImpfstoffenicht abgegebenwerden.

(2) Die Gefäße, in denendie staatlich geprüftenImpfstoffe in den Verkehr gebracht
werden,müssenmitKennzeichenundVermerkenversehensein,ausdenendieKontrollnummer,
der Tag der staatlichenPrüfung, die Herstellungs=und Prüfungsstätte sowie die längste
Zulassungszeitdes Impfstoffs zu ersehensind; auchmüssensie die deutlicheAusschrift
tragen: „Staatlich geprüft.“ Ferner sind den ImpfstoffengedruckteAnweisungenfür die
Art ihrer Verwendungund Aufbewahrungund die bei ihrerAnwendungetwabesonders
zu beachtendenVorsichtsmaßregelnbeizugeben.

§699(87).
Das Staatsministeriumdes Innern behältsichvor, dieEinfuhr vonImpfstoffenaus

dem Auslande, soweit sie nicht auf Grund des § 7 des Gesetzesverbotenwird, von
einer staatlichenPrüfung abhängigzu machen.
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s 100(88).
Impfsstoffe,die lebendeErregervon Viehseuchenenthalten,dürfennur an Tierärzte

abgegebenund nur von Tierärztenzur Impfungbenutztwerden. Das Staatsministerium
desInnern behältsichvor, Ausnahmen,insbesonderefürwissenschaftlicheAnstalten,zuzulassen.

18. Viehkastrierer.
8 101 (89).

An Tieren,die an einerderAnzeigepflichtunterliegendenSeuche(§ 10 desGesetzes)
leiden oder einer solchenSeucheverdächtigsind, dürfen von gewerbsmäßigenViehkastrierern
Kastrationennichtausgeführtwerden.

§ 102 (90).
(1) GewerbsmäßigenViehkastrierernist verboten,Gehöftezu betreten,in denenMaul=

und Klauenseuche,LungenseuchedesRindviehsoderPockenseucheder Schafe herrschenoder
die wegendieserSeuchengesperrtsind. Desgleichenist ihnendie Kastrationvon Tieren
aus solchenGehöftenuntersagt. «

(2) Ferner ist dengewerbsmäßigenViehkastrierernverboten,in Gehöften,in denen
Milzbrand, Rauschbrand,Wild=undRinderseuche,Rotz,Schweineseuche,Schweinepest,Rot=
lauf der Schweine einschließlichdes Nesselfiebers(Backsteinblattern),Geflügelcholeraoder
Hühnerpestherrschenoderdie wegeneinerdieserSeuchengesperrtsind,die gesperrtenStälle
zu betretenund die Kastration an Tieren vorzunehmen,die aus solchenGehöftenstammen
und für die betreffendeSeucheempfänglichsind.

(3) Bei Schweineseucheund Schweinepestist jedochdengewerbsmäßigenViehkastrierern
die Vornahme von Kastrationen an ansteckungsverdächtigenSchweinen, in Seuchengehöften
abernur außerhalbdesgesperrtenStalles und unterderBedingungzu gestatten,daß die
Kastrierervor demVerlassendesSeuchengehöftsHände,Arme,Kleider,Schuhzeugund die
zur KastrationbenutztenInstrumentereinigenund desinfizieren.

§ 103 (91).
Das StaatsministeriumdesInnern behältsichvor, zu bestimmen,ob und inwieweit

die Vorschriftenim § 102 auf anderederAnzeigepflichtunterliegendeSeuchen(§ 10 des
Gesetzes)Anwendungzu finden haben.

§ 104 (92).
NachAusführungderinnerhalbeinesGehöfts(Viehbestandes)vorgenommenenKastrationen

habensichdie gewerbsmäßigenViehkastriererdie Händeund Arme mit warmemWasser
und Seife zu waschenund ihre Kleider sowiedas SchuhzeugdurchsorgfältigesAbbürsten
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mit Seifenwasserzu reinigen.Die zur KastrationbenutztenInstrumentesindgründlichzu
reinigenund in jedemFalle durchEinlegenin eineDesinfektionsflüssigkeitzu desinfizieren.
Als DesinfektionsflüssigkeitempfiehltsichverdünntesKresolwasser(vgl. S 11 Abs. 1 Nr. 4
der Anweisungfür das Desinfektionsverfahren).

*l105(93).
GewerbsmäßigeViehkastriererhabennachdemMuster derAnlageVII einKontrollbuchAulage

zu führen,aus demhervorgeht,wannund in welchenOrten undGehöftensieKastrationen
vorgenommenhaben. Das Kontrollbuchist 1 Jahr lang, von der letztenEintragungan
gerechnet,aufzubewahrenund denPolizeibeamtenund denBezirkstierärzten.auf Verlangen
zur Einsichtvorzulegen.

I. Vorschriften zur Bekaͤmpfungder einzelnenSeuchen.
1. Milzbrand, Rauschbrand, Wild⸗ und Rinderseuche.

A. Milzbrand.

I. Schutzmaßregeln.
§ 106(94). Buzß18

(1)IstderAusbruchdesMilzbrandesoderderVerdachtdieserSeuchefestgestellt,so a.ag
ist die Absonderung,nötigenfallsauchdie Bewachungder milzbrandkrankenoderderSeuche
verdächtigenTiere anzuordnen(§ 19 Abs. 1, 4 des Gesetzes).

(2) Sofern sich die Absonderungnicht wirksam durchführenläßt, kann die Sperre
des Stalles oder sonstigenStandorts, wo sich ein milzbrandkrankesoder der Siuche
verdächtigesTier befindet,angeordnetwerden(§ 22 Abs. 1, 4 desGesetzes).

. §107(95).

Stellt der Bezirkstierarztden Ausbruchdes Milzbrandesoderden Verdachtdieser
Seuchein Abwesenheitder Distriktspolizeibehördefest,so hat er die sofortigevorläufige
AbsonderungdermilzbrandkrankenoderderSeucheverdächtigenTiere, nötigenfallsauchderen
Bewachung, anzuordnen. Von diesenAnordnungen,die demBesitzeroder dessenVertreter
entwederzu Protokoll oder durch schriftlicheVerfügung zu eröffnensind, hat der Bezirks=
tierarztunverzüglichderDistriktspolizeibehördeMitteilung zu machen.

· 74
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§ 108 (96).

Erfolgt die Ermittlung des Milzbrandes oder des Milzbrandverdachtsan einem
gefallenenodergetötetenTiere und erklärtderBesitzeroderdessenVertreterbeiMitteilung
des amtstierärztlichenBefundes sofort, daß er das Gutachten eines anderenTierarztes
einzuholenbeabsichtige,so ist der Kadaver nach Anweisung des Bezirkstierarztes unter
sicheremVerschlußoder unter polizeilicherUberwachungauf Kosten des Besitzersso
lange aufzubewahren,bis ihn der vom BesitzerzugezogeneTierarzt untersuchthat. Die
Untersuchungist jedochmit möglichsterBeschleunigung,und zwar spätestensbinnen2 Tagen
vorzunehmen. Die Distriktspolizeibehördekann dieseFrist abkürzen,wenn sichdie Unter=
suchungnachLage der VerhältnisseohneSchwierigkeitin kürzererZeit ausführenläßt.
Nach Beendigungder Untersuchungoder nachfruchtlosemAblauf der Frist ist der Kadaver
sofort unschädlichzu beseitigen.

8 109(8).
(1) Die Distriktspolizeibehördeund der Bezirkstierarzthabendafür Sorge zu tragen,

daß der Besitzer oder der Vertreter des Besitzers der milzbrandkrankenoderder Seuche
verdächtigenTiere über die Empfänglichkeitdes Menschenfür Milzbrand, über die gefähr=
lichenFolgen einesunvorsichtigenUmgehensmit solchenTieren und derBenutzungihrer
Erzeugnissesowieüber die beimUmgehenmit milzbrandkrankenoderderSeucheverdächtigen
Tierenzu beobachtendenVorsichtsmaßregelnin geeigneterWeisebelehrtwird.

(2) Für milzbrandkrankeoderderSeucheverdächtigeTiere sindtunlichsteigeneWärter
zu bestellenund besondereFutter=und Tränkgeschirresowie besondereStallgerätschaftenzu
verwenden.

(3) Personen,die Verletzungenan denHändenoderan anderenunbedecktenKörper=
teilen haben,dürfen zur Wartung solcherTiere nicht verwendetwerden.

(4) Räumllichkeiten,in denensichsolcheTierebefinden,dürfen,abgesehenvonNotfällen,
ohnedistriktspolizeilicheGenehmigungnur vondemBesitzerderTiere oderder Räumlichkeiten,
von dessenVertreter,von den mit derBeaufsichtigung,Wartung und Pflegeder Tiere
betrautenPersonenund von Tierärzten betretenwerden.

(5) Die Räumlichkeitendürfen von Personenmit bloßenFüßen nicht betretenwerden.

* 110(98).
Tiere, die aunMilzbrand erkranktoder dieserSeucheverdächtigsind, dürfen nicht

geschlachtetwerden. Als Schlachtunggilt in diesemFalle jedemit Blutentziehungverbundene
Tötung eines Tieres auchohnedarauffolgendeZerlegung.
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111 (99).

(1) Heilversuchean milzbrandkrankenoderder SeucheverdächtigenTierendürfennur
von Tierärzten vorgenommenwerden.

(2) Die VornahmeblutigerOperationenan solchenTieren ist nur Tierärztengestattet
und darf erstnachder AbsonderungderTiere stattfinden.

W112(100).
Milch, Haare, Wolle milzbrandkrankeroder der Seuche verdächtigerTiere sind un=

schädlichzu beseitigen.
§*113 (101).

(1) Die Kadaver und Kadaverteile (Fleisch, Häute, Blut, Eingeweide, Hörner,
Klauen usw.) gefalleneroder getötetermilzbrandkrankeroder der Seuche verdächtigerTiere
müssensofort nachAnweisungdes Bezirkstierarztesunschädlichbeseitigtwerden.

(2) Das Abhäutender Kadaverist verboten.
(3) Eine Offnung derKadaverdarf ohnedistriktspolizeilicheErlaubnis nur vonTier=

ärztenoderunterderenLeitungvorgenommenwerden.
(4) Bis zu ihrer unschädlichenBeseitigungsind die KadaveroderKadaverteilenach

amtstierärztlicherAnweisungdicht zu bedeckenund tunlichstunter sicheremVerschlusseso
aufzubewahren,daß ihre BerührungdurchTiere oderMenschenund eineanderweitigeVer=
schleppungvon KrankheitskeimennachMöglichkeitvermiedenwird. Die Bewachungder
KadaveroderKadaverteilekannvon der Distriktspolizeibehördeangeordnetwerden.

(5) Zum Wegschaffender KadaveroderKadaverteilesollenmöglichstnur solcheFahr=
zeugeoderBehältnisseverwendetwerden,die fürBlut und tierischeAbgängeundurchlässigsind.
Beim Transportemüssendie natürlichenKörperöffnungenderKadaverdurchEinschiebenvon
Werg, Tuchstückenoderdergleichengegendas AbfließenvonBlut möglichstdichtabgeschlossen
werden; auchmüssendieKadaver oderKadaverteileso dicht zugedecktsein, daßsie für Fliegen
unzugänglichsind.

(6) Die Vorschriftenim § 109 Abs.3, 5 findenauchbei demTransport,derZer=
legung und der unschädlichenBeseitigung der Kadaver oder KadaverteilesinngemäßAn=
wendung.

8 114 (102).

(1) Ist in dem Rinder=oder Schafbestandeines Gehöfts oder einer Weide oder in
einer aus RindernoderSchafenmehrererGehöftebestehendenHerdeMilzbrand festgestellt,
so kann angeordnetwerden, daß vor dem Erlöschender Seuche (§ 118) kein Tier des
Bestandesoderder HerdeohnedistriktspolizeilicheErlaubnis lebendodertot aus demGe=

74.
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höft, aus derWeideoderüberdie Grenzender Feldmarkausgeführtoder, abgesehenvon
Notfällen, geschlachtetwerdendarf.

(2) Wird die Erlaubnis zur Überführungvon Tieren in einenanderenPolizeibezirk
erteilt, so ist die Distriktspolizeibehörde— für außerbayerischeGebietsteiledesDeutschen
Reichsdie Ortspolizeibehörde— desBestimmungsortsvon dembevorstehendenEintreffen
der Tiere rechtzeitigzu benachrichtigen.

§ 115 (103).

Die BenutzungverseuchterWeideflächen,fernerdie gemeinschaftlicheBenutzungver=
seuchterBrunnen,Tränkenund SchwemmendurchTiere, die für Milzbrand empfänglich
sind,kannverbotenwerden.

II. Impfung.
8 116(104).

(1) Die Impfung der für Milzbrand empfänglichenTiere, für die eine besondere
Seuchengefahrvorliegt, kann von der Regierung,Kammer des Innern, mit Genehmigung
des Staatsministeriums des Innern angeordnetwerden. Solche Impfungen sind vom
Bezirkstierarztauszuführen.

(2) Schutzimpfungen,die nichtauf solcheAnordnungerfolgen,dürfennur von Tier=
ärztenvorgenommenwerdenund sindvondiesenalsbaldderDistriktspolizeibehördeanzuzeigen.

(3) Mit ansteckungsfähigenErregerndesMilzbrandesgeimpfteTiere dürfenwährend
einerWochenachder Impfung nur mit distriktspolizeilicherGenehmigungausgeführtoder,
abgesehenvon Notfällen,geschlachtetwerden.

III. Desinfektion.
§ 117(105).

(1) Die von milzbrandkrankenoder der SeucheverdächtigenTieren benutztenStand=
plätze,bei gehäuftemAuftretender SeuchenachdemErmessendesBezirkstierarztesauch
die Ställe oderStallabteilungen,sindzu desinfizieren,dieAusrüstungs=,Gebrauchs=sowie
sonstigeGegenstände,von denenanzunehmenist, daß siedenAnsteckungsstoffdesMilzbrandes
enthalten— § 15 Abs. 2 derAnweisungfür das Desinfektionsverfahren—, sind zu
desinfizierenoderunschädlichzu beseitigen,soweitnichteineVerwendungnach§ 15 Abs.4
dieserAnweisunggestattetwird. Der Bezirkstierarzthat die Desinfektionabzunehmen.

(2) Auch Personen,die mit milzbrandkrankenoder der SeucheverdächtigenTieren
odermit derenKadavernoderKadaverteilenin Berührunggekommensind (vgl.§ 15 Abs.1
derAnweisungfür das Desinfektionsverfahren),habensichzu desinfizieren.
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IV. AufhebungderSchutzmaßregeln.
§ 118 (1006).

(1) Der Milzbrand gilt als erloschen,und die angeordnetenSchutzmaßregelnsind
aufzuheben,wenn

a) sämtlichefür Milzbrand empfänglichenTiere desBestandesgefallen,getötetoder
entferntwordensind

oder
b) binnen 2 WochennachBeseitigungoderGenesungdermilzbrandkrankenoder
der SeucheverdächtigenTiere keinneuerMilzbrand=oderMilzbrandverdachtsfall
in demBestandevorgekommenist

und
) in beiden Fällen die Desinfektion vorschriftsmäßigausgeführt und durchden
Bezirkstierarztabgenommenist.

(2) Die Frist von 2 Wochen(Abs.1 unterb) kannmit ZustimmungdesBezirks=
tierarztes auf 1 Wocheherabgesetztwerden,wenn die gefährdetenTiere nachdemImpf=
verfahrennachSobernheimoder nachPasteur oder nacheinemsonstigenvom Staats=
ministeriumdes Innern anerkanntenVerfahrengeimpftwordensind.

V. AnwendungderMaßregelnaufWild.
« § 119 (107).

Die Vorschriftendes§ 113 findenauchbeimAusbruchdesMilzbrandesunterWild=
beständenauf die Kadaverdes gefallenenodergetötetenWildes Anwendung.

B. Rauschbrand. *r
* 120(108).

(1) Für denRauschbrandgeltendie für denMilzbrand erlassenenBestimmungenmit
AusnahmederVorschriftenim § 106 Abs.2, § 109 Abs.1, 3, 5, § 113 Abs.6 und mit
der Maßgabe,daß an Stelle derVorschriftim § 113 Abs. 2 folgendeBestimmungtritt:

Das AbhäutenderKadaverist verboten.Das StaatsministeriumdesInnern
behältsichvor, dasAbhäutenderKadaverzumZweckederVerwertungderHäute
unter der Bedingungzu gestatten,daß es in Abdeckereienerfolgtund daß die
Häute sofort durchein vomStaatsministeriumdesInnern nochzu bestimmendes
Verfahrenunter polizeilicherAufsichtdesinfiziertwerden. Dies gilt auchfür
dieVerwertung der Häute von Tieren, bei denender Rauschbranderst nachder
Abhäutungfestgestelltwordenist.
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(2) Bei Rauschbrandgilt als anerkanntesImpfverfahrenimSinne des 8 118 Abs.2
bis auf weiteresdas VerfahrennachKitt.

0. Wild- und Rinderseuche.
§ 121(109).

Für dieWild=undRinderseuchegeltendie für denMilzbranderlassenenBestimmungen
mitAusnahmederVorschriftenim § 109 Abs.1, 3, 5, § 113 Abs.6, § 116, § 118 Abs.2.

2. Tollwut.
I. VerfahrenbeiTollwutderHunde.
» § 122 (110).

(1) Hunde, die von der Tollwut befallenoderderSeucheverdächtigsind, müssenvon
demBesitzeroder demjenigen,unterdessenAufsichtsie stehen,sofortgetötetoderbis zu
polizeilichemEinschreitenabgesondertund in einemsicherenBehältnisse,wennmöglichunter
festerAnkettung,eingesperrtwerden.

(2) Ist ein Menschvon einemderSeucheverdächtigenHundegebissenworden,so ist
der Hund, wenn dies ohneGefahr geschehenkann, nicht zu töten, sondernzur amtstier=
ärztlichenUntersuchungeinzusperren.

(3) Wenn der Transport eines der SeucheverdächtigenHundes zumZweckeder
sicherenEinsperrungunvermeidlichist, so muß der Hund in einemgeschlossenenBehältnisse,
wenn möglichunter festerAnkettung, befördertoder, sofernein solchesBehältnis nicht zu
beschaffenist, mit einemfestsitzenden,das Beißen verhütendenMaulkorbversehenan der
Leinegeführtwerden.

(4) Die KadavergetöteteroderverendeterwutkrankeroderwutverdächtigerHundesind
bis zur amtstierärztlichenUntersuchungsicherund vor Witterungseinflüssengeschütztaufzu=
bewahren.

§ 123 (111).

(1) Die Distriktspolizeibehördehat sofortzu veranlassen,daß Hunde,die auf Grund
des 8 122 eingesperrtwordensind, amtstierärztlichuntersuchtwerden.

(2) Läßt die amtstierärztlicheUntersuchungZweifel über den Zustand eines Hundes,
so muß dieEinsperrungin derRegelauf 1 Woche,nötigenfallsauf 2 Wochen,ausgedehnt
werden. Nach Ablauf dieserFristen und vor Aufhebungder angeordnetenSchutzmaßregeln
ist der Hund einererneutenamtstierärztlichenUntersuchungzu unterwerfen.

Gocgle



M""

Nr. 28. 439

(3) Der Besitzereines unterBeobachtunggestelltenHundes oderseinVertreterhat
das AuftretenverdächtigerKrankheitserscheinungenan demHundeoderdessenVerendender
OrtspolizeibehördeohneVerzuganzuzeigenund denKadavergemäß§ 122 Abs.4 aufzu=
bewahren. Die Ortspolizeibehördehat die Anzeige so rasch als möglich, tunlichst
telegraphischodertelephonisch,an die Distriktspolizeibehördeweiterzugeben.

(4) Wenn derBesitzervor Ablauf derBeebachtungsfristdurchamtstierärztlicheBe=
scheinigungnachweist,daß derVerdachtbeseitigtist, so sinddieEinsperrungund polizeiliche
Beobachtungschonvorherwiederaufzuheben.

8 124 (112).

(1) Für Hunde,bei denendie Tollwut oderder Verdachtder Seucheamtstierärztlich
festgestelltist, ist die sofortigeTötunganzuordnen.Wennein derSeucheverdächtigerHund
einen Menschengebissenhat, so kann angeordnetwerden, daß das Tier, soferndies ohne
Gefahr geschehenkann, in einemsicherenBehältnisse,wenn möglichunter festerAnkettung,
eingesperrtund bis zur BestätigungoderBeseitigungdesVerdachtspolizeilichbeobachtetwird.

(2) Fernerist die sofortigeTötung aller derjenigenHundeanzuordnen,vondenenfest=
stehtoder anzunehmenist, daß sie mit wutkrankenTieren oder der Suucheverdächtigen
HundenoderKatzenin Berührunggekommensind. Ausnahmsweisekannfür solcheHunde
statt der Tötung eine mindestens3 monatigeEinsperrung gestattetwerden, falls sie nach
demErmessenderDistriktspolizeibehördemit genügenderSicherheitdurchzuführenist und der
BesitzerdesHundesdiedarausundausderpolizeilichenUberwachungerwachsendenLastenträgt.

#(03)Die distriktspolizeilicheGenehmigungzurEinsperrungeinesderAnsteckungverdächtigen
Hundes (Abs. 2) ist an die weitereBedingung zu knüpfen,daß der Besitzerder Distrikts=
polizeibehördemindestensalle 4 WocheneineamtstierärztlicheBescheinigungüber denGesund=
heitszustanddes Hundes sowiedarübereinreicht,daß die Fortsetzungder Einsperrungohne
Gefahren für MenschenundTiere durchführbarist. Wird dieseBedingung nicht eingehalten,
oderwerdendie angeordnetenEinsperrungsmaßregelnnichtgenaubefolgt,so ist die sofortige
Tötung desHundesanzuordnen.

(4) Der Besitzereinesmit distriktspolizeilicherGenehmigungeingesperrtenHundesoder
dessenVertreter hat das Auftreten verdächtigerKrankheitserscheinungenan demHunde oder
dessenVerendender Ortspolizeibehördesofort anzuzeigenund im letzterenFalle denKadaver
gemäß§ 122 Abs.4 aufzubewahren.Die Ortspolizeibehördehat dieAnzeigeso raschals
möglich, tunlichsttelegraphischoder telephonisch,an die Distriktspolizeibehördeweiterzugeben.

§ 125 (113).

(1) Ist einwutkrankeroderderSeucheverdächtigerHund verendetodergetötetworden
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oderist ein nach§ 124 Abs. 2 eingesperrterHund verendet,so hat die Distriktspolizei=
behördesofortseineZerlegungdurchdenBezirkstierarztzu veranlassen.

(2) Von der Zerlegungkann abgesehenwerden,wenn nachamtstierärztlichemGut=
achtendas Vorhandenseinder Tollwut schonzweifellosfeststeht.

§ 126 (114).

(1) Ist einwutkrankeroderderSeucheverdächtigerHund frei umhergelaufen,so muß
die Festlegung(AnkettungoderEinsperrung)aller in demgefährdetenBezirkevorhandenen
Hunde,auchwennsieerstnachAnordnungderSperre in diesenBezirk eingebrachtwerden,
auf dieDauer vonmindestens3 Monaten— von derdieseMaßregelbegründendenWahr=
nehmungoderFeststellungan — angeordnetwerden.

(2) DieseAnordnungkann auchin denFällen getroffenwerden,in denendie Toll=
wut in einerbis dahinseuchenfreienGegendbei einemHunde festgestelltwurde,der nicht
frei umhergelaufenist.

(3) Es kann angeordnetwerden,daß die angekettetenodereingesperrtenHunde so
abgesondertwerden, daß fremdeHunde mit ihnen nicht in Berührung kommenkönnen
( 19 Abs. 1, 4 desGesetzes).

(4) Der Festlegungist dasFührendermit einemsicherenMaulkorbversehenenHunde
an derLeinegleichzu erachten.Auchkann für mindergefährdeteBezirksteilezugelassen
werden, daß die Hunde entwederohneMaulkorb an der Leine geführt werdenoder mit
Maulkorb unter gewissenhafterÜberwachungfrei laufen dürfen.

(5) Zu demgefährdetenBezirk im Sinne desAbs. 1 gehörenalle Ortschaften,in
denenderwutkrankeoderder SeucheverdächtigeHund gewesenist, und in derRegelauch
die bis zu 10 km von diesenOrtschaften(Seuchenorten)entferntenOrte einschließlichihrer
Gemarkungen.UnterbesonderenVerhältnissenoderin solchenGegenden,in denendieToll=
wut eine größereVerbreitunggefundenhat, könnenjedochauchsolcheOrtschaftenund
Gemarkungenals gefährdetangesehenwerden,die weiterals 10km von denSeuchenorten
entferntliegen. Die hiernachin BetrachtkommendenSperrbezirkesindnichtlediglichnach
der Entfernung der Ortschaften und Gemarkungenvom Seuchenortabzugrenzen,sondern
unter Berücksichtigungder örtlichenVerhältnissemöglichstin Anlehnung an natürlicheoder
geographischeGrenzen(Flußläufe,Seen,Höhenzüge,Waldungen,Mooreunddergleichen)zubilden.

(6) Die Ausfuhr von Hundenaus demgefährdetenBezirk ist nur mit distrikts=
polizeilicherGenehmigungnach vorheriger tierärztlicherUntersuchunggestattet. Wird die
Genehmigungzur Ausfuhr einesHundes erteilt, so ist die Distriktspolizeibehörde— für
außerbayerischeGebietsteiledesDeutschenReichs dieOrtspolizeibehörde— desBestimmungs=
orts von dembevorstehendenEintreffendesTieres rechtzeitigzu benachrichtigen.Sie hat
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sichvon dem Eintreffen desHundes zu vergewissernund veranlaßtenfallsüber denVerbleib
Ermittlungenanzustellen.WährendderÜberführungundamBestimmungsortist derHund
den gleichenBeschränkungenzu unterwerfen,die für ihn zur Zeit derAusfuhr am Her=
kunftsortevorgeschriebenwaren.

(7) Die BenutzungderHundezumZiehenkannunterderBedingunggestattetwerden,
daß sie dabeifestangeschirrtundmit einemsicherenMaulkorbversehenwerden.Die Ver=
wendungvon Hirtenhundenzur BegleitungvonHerdenund vonJagdhundenbei der Jagd
ohneMaulkorbund Leinekanngestattetwerden.AußerderZeit desGebrauchsunterliegen
dieseHundejedochdenin denAbs. 1, 4 enthaltenenVorschriften.

(8) Es kannangeordnetwerden,daßHunde,die denvorstehendenBestimmungenzu=
wider umherlaufendbetroffenwerden,sofortzu tötensind.

(9) Für die im DienstederPolizei verwendetenHunde könnenfür die Dauer des
DienstgebrauchsAusnahmenvon den VorschriftendiesesParagraphenzugelassenwerden.

§ 127(115).
(1) Der AusbruchderTollwut istvonderOrtspolizeibehördeauf ortsüblicheWeiseund

vonderDistriktspolizeibehördein demfür ihre amtlichenVeröffentlichungenbestimmtenBlatte
bekanntzu machen.Gleichzeitighat die Distriktspolizeibehördeerforderlichenfallsgemein=
verständlicheBelehrungenüber das Wesenund die Merkmale derTollwut in denim
Bezirk erscheinendenZeitungenzu veröffentlichen.

(2) Fernerhat die Distriktspolizeibehördejedenin ihremBezirke festgestelltenersten
AusbruchderTollwut sofortdenDistriktspolizeibehörden— für außerbayerischeGebietsteile
desDeutschenReichs denOrtspolizeibehörden— aller demSeuchenortebenachbartendeutschen
Gemeindenmitzuteilen.Ebensohat derBezirkstierarztdie benachbartenbayerischenBezirks=
tierärztesowiedie benachbartenbeamtetenTierärzteandererBundesstaatensofort auf dem
kürzestenWegezu verständigen.

(3) Es kann angeordnetwerden,daß an denAusgängender in demgefährdetenBe=
zirke vorhandenenBahnhöfe,Schiffsanlegestellenusw.Tafeln mit derdeutlichenundhaltbaren
Aufschrift„Hundesperre“leichtsichtbaranzubringensind.

(4) Ist anzunehmen,daß ein wutkrankeroder der Seuche verdächtigerHund in
einenanderenBezirk übergelaufenist, so hat dieDistriktspolizeibehördeauchden in Betracht
kommendenDistriktspolizeibehörden— für außerbayerischeGebietsteiledesDeutschenReichs
den in BetrachtkommendenOrtspolizeibehörden— unterBeschreibungdesHundes(Größe,
Farbe, Rasse, besondereKennzeichen)und Angabe der von dem Hunde vermutlichein=
geschlagenenRichtungsofortMitteilung zu machen.Die beteiligtenPolizeibehördenhaben
hieraufNachforschungennachdemVerbleibedes Hundesanzustellen.

· 75
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(5) Für besondersgefährdeteGegendenkanndieRegierung,Kammerdes Innern, mit
GenehmigungdesStaatsministeriumsdes Innern eine Anzeigeüberdas Vorhandensein,
denAb=und Zugang oderüberOrtsveränderungenvon Hundenvorschreiben.

§ 128 (116). .

In denvon Tollwut gefährdetenGegendenkann angeordnetwerden,daß Hunde,die
derVorschriftdes § 46 zuwiderohnevorschriftsmäßigesHalsbandfrei umherlaufen,sofort
zu tötensind. ·

II. Verfahrenbei TollwutderKatzen.
§ 129 (117).

(1) Die Vorschriftender §§ 122 bis 125, § 126 Abs. 1, 2, 5, 6, 8, § 127
Abs.1, 2, 3 findenauf Katzen,die von der Tollwut befallenoderderSeucheoderder
Ansteckungverdächtigsind, mit derMaßgabesinngemäßAnwendung,daß für ansteckungs=
verdächtigeKatzendie im § 124 Abs. 2 Satz 2 zugelasseneAunsnahmevomTötungs=
zwangenicht gilt.

(2) In demgefährdetenBezirke,der denim § 126 Abs. 5 als Regel vorgesehenen
Umfangnichtüberschreitensoll, ist auchdieFestlegungderHundenach§ 126 anzuordnen.

III. VerfahrenbeiTollwutandererHaustiere.
§ 130 (118).

Für andereHaustiere, bei denendieTollwut festgestelltwird, ist die sofortigeTötung
anzuordnen.

§ 131 (119).

Der SeucheverdächtigeandereHaustieremüssenvon demBesitzeroderdemjenigen,
unterdessenAufsichtsie stehen,sofortgetötetoderbis zu polizeilichemEinschreitenin einem
sicherenBehältnis eingesperrtwerden. Hierauf ist sinngemäßnach den §§ 123, 125
zu verfahren.

§ 132 (120).

AndereHaustiere, von denenfeststehtoderanzunehmenist, daß siemit wutkranken
oderder SeucheverdächtigenTieren in Berührunggekommensind, die aberErscheinungen
der Tollwut nochnicht zeigen, müssensofort und für die Dauer der Gefahr mit den in
den§§ 134, 135 bezeichnetenWirkungenunter polizeilicheBeobachtunggestelltwerden.

§L133(121).
Die Dauer der Gefahr (§ 132) ist für Pferde und Rinder auf 6 Monate, für

Schafe, Ziegen und Schweine auf 3 Monate zu bemessen.

Gocgle



Nr. 28 .
443

8 134 (122).

(1) Währendder Dauer der polizeilichenBeobachtungdarf einWechseldes Standorts
derTiere ohnedistriktspolizeilicheGenehmigungnichtstattfinden.Im Falle einesWechsels
ist die Beobachtungan demneuenStandort fortzusetzen.

(2) Wenn die Erlaubnis zur ÜberführungderTiere in einen anderenPolizeibezirk
erteilt wird, so muß die Distriktspolizeibehörde— für außerbayerischeGebietsteiledes
DeutschenReichsdieOrtspolizeibehörde— desBestimmungsortszurFortsetzungderBeobachtung
von dembevorstehendenEintreffender Tiere rechtzeitigbenachrichtigtwerden. Sie hat sich
von demEintreffenderTiere zu vergewissernund veranlaßtenfallsüberdenVerbleibErmitt⸗
lungenanzustellen.

§ 135 (123).
(1) Die Benutzungund derWeidegangder unter polizeilicheBeobachtunggestellten

Tiere sind gestattet.DerBesitzerder Tiere oderseinVertreterhat jedochvon demAuf=
tretenvon Krankheitserscheinungen,die denAusbruchder Tollwut befürchtenlassen,der
OrtspolizeibehördeungesäumtAnzeigezu erstatten.Die Ortspolizeibehördehat die Anzeige
so raschals möglich,tunlichsttelegraphischoder telephonisch,an die Distriktspolizeibehörde
weiterzugeben.Im übrigenistnach§ 131zuverfahren.

(2) Das Schlachtender unter polizeilicheBeobachtunggestelltenTiere ist gestattet
(ogl. jedoch§ 137). Im Falle derSchlachtungsindKörperteile,an denensichverdächtige
Wunden oder Narben befinden,unschädlichzu beseitigen.

IV. Maßregeln,die bei Tollwut aller ArtenvonTierenAnwendungzu findenhaben.
§ 136 (124).

Vor polizeilichemEinschreitendürfenbei wutkrankenoderderSeucheverdächtigenTieren
keinerleiHeilversucheangestelltwerden.

. § 137 (125).
Das Schlachtenwutkrankeroder der SeucheverdächtigerTiere und jederVerkauf

oderVerbraucheinzelnerTeile, derMilch odersonstigerErzeugnissesolcherTiere sindver=
boten.

§ 138 (120).
(1) Die Kadaverder gefallenenodergetötetenwutkrankenoderderSeucheverdächtigen

Tiere müssensofortunschädlichbeseitigtwerden.
(2) Das AbhäutensolcherKadaverist verboten.
(3) Die ZerlegungderKadaverdarf nur von Tierärztenoderunter ihrer Leitung

vorgenommenwerden.
75“
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§ 139 (127).
Die Standplätzewutkrankeroderder SeucheverdächtigerTiere sindzu desinfizieren,

die Ausrüstungs=,Gebrauchs=sowiesonstigenGegenstände,die mit solchenTieren in Be=
rührung gekommensind (8 17 der Anweisungfür das Desinfektionsverfahren),sind zu
desinfizierenoderunschädlichzu beseitigen. « «

3. Rotz.
A. Pferde.

I. AllgemeineVorschriften.
« § 140 (128).

(1) Ist der AusbruchdesRotzesoderder VerdachtdieserSeuchefestgestellt,so haben
die Distriktspolizeibehördeund der Bezirkstierarztsobaldals möglichErmittlungendarüber
anzustellen,wie lange die verdächtigenErscheinungenschonbestandenhaben,ob, an wen und
wohinseit demvermutlichenBestehendesRotzesoderder verdächtigenErscheinungenPferde

der SeucheverdächtigenPferde mit anderenPferdenBerührunggehabtund namentlich
Fütterungs=oderTränkeinrichtungengemeinsambenutzthaben,ob und wo sie erworben
und in wessenBesitzesie frühergewesensind.

(2) Nach demErgebnissedieserErmittlungensinddie erforderlichenMaßregelnohne
VerzugzutreffenundnötigenfallsdiebeteiligtenDistriktspolizeibehörden— für außerbayerische
GebietsteiledesDeutschenReichsdie beteiligtenOrtspolizeibehörden— in Kenntniszu setzen.

§*141 (129).
Ist anzunehmen,daß eineVerbreitungdesRotzesstattgefundenhat, so kann mit

Genehmigungder Regierung, Kammer des Innern, eine amtstierärztlicheUntersuchung
sämtlicherPferdebeständein dem Seuchenortund dessenUmgegendoder in Ortsteilen
angeordnetwerden. Im gleichenFalle kann auchdie gemeinschaftlicheBenutzungvon
Brunnen, Tränken oderSchwemmendurchPferde verschiedenerBeständeverbotenwerden.

§ 142 (130).
Die Distriktspolizeibehördeund derBezirkstierarzthabendafürSorge zu tragen,daß

der BesitzeroderderVertreterdesBesitzerseines rotzkrankenoderder Seucheverdächtigen
Pferdesauf die Gefahr der AnsteckungvonMenschendurchunvorsichtigenVerkehrmit dem
krankenTiere aufmerksamgemachtwird. Der Wärter einessolchenPferdes ist von jeder
Dienstleistungbei anderenPferdenauszuschließenund darf nicht in dem Stuchenstalle

weorse
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schlafen. Personen, die Verletzungenan den Händen oder anderenunbedecktenKörperteilen
haben,dürfen zur Wartung rotzkrankerund der SeucheverdächtigerPferde nicht ver=
wendetwerden.

8 148 (131).
Stellt der BezirkstierarztdenAusbruchdes Rotzesoder denVerdachtdieserSeuche

in AbwesenheitderDistriktspolizeibehördefest,so hat er die sofortigevorläufigeEinsperrung
undAbsonderungder krankenoderderSeucheverdächtigenPferdeanzuordnen.Die gleichen
Maßnahmenkönnenvon ihm auchfür die der AnsteckungverdächtigenTiere angeordnet
werden. Die getroffenenvorläufigenAnordnungensinddemBesitzerderPferdeoderdessen
VertreterentwederzuProtokolloderdurchschriftlicheVerfügungzu eröffnen,auchist davon
der DistriktspolizeibehördeunverzüglichMitteilung zu machen. "

8 14 (132).
Die Distriktspolizeibehördehat von jedemerstenSeuchenverdachtund von jedemersten

Seuchenausbruchin einer Ortschaft sowie von dem Verlauf und von dem Erlöschender
SeuchedemGeneralkommandodesjenigenArmeekorpssowiedemVorstanddesjenigenlandes=
lerrlichenoderLand=oderStammgestüts,in dessenBezirkeder Seuchenortliegt, sofort
schriftlichMitteilung zu machen.Ist der Seuchenortein Truppenstandort,so ist dieMit=
teilung auchdemGouverneur,KommandantenoderGarnisonsältestenzu machen.

8 146 (133).
Das Schlachtenrotzkrankeroderder SeucheverdächtigerPferdeist verboten.

8 146 (134).
(1) Die Kadaver gefalleneroder getöteterrotzkrankeroder der Seucheverdächtiger

Pferde müssensofortnachAnweisungdesBezirkstierarztesunschädlichbeseitigtwerden.Bis
dahin ist für eineAufbewahrungSorge zu tragen,durchdie eineVerschleppungvonKrank⸗
heitskeimennachMöglichkeitvermiedenwird.

(2) Das AbhäutensolcherKadaverist verboten.

II. Verfahrenmit rotzkrankenPferden.
§ 147 (135).

(1) Ist der Rotz bei Pferden festgestellt,so ist, soweiterforderlichnachvorgängiger
Ermittlung der zu leistendenEntschädigung,dieunverzüglicheTötung derTiere anzuordnen.

(2) Der AusbruchdesRotzesist von derOrtspolizeibehördeauf ortsüblicheWeiseund
vonderDistriktspolizeibehördein demfür ihre amtlichenVeröffentlichungenbestimmtenBlatte
bekanntzu machen.
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(3) Die Distriktspolizeibehördehat außerdemjedenin ihremBezirkefestgestelltenersten
Ausbruchdes Rotzesden Distriktspolizeibehörden— für außerbayerischeGebietsteiledes
DeutschenReichsdenOrtspolizeibehörden— aller demSeuchenortebenachbartendeutschen
Gemeindenunverzüglichmitzuteilen.DiesePolizeibehördenhabendafür zu sorgen,daß der
Seuchenausbruchin den benachbartenGemeindenortsüblichbekanntgemachtwird.

(4) Der Stall, in demsichrotzkrankePferdebefinden,ist an der Haupteingangstür
oderan einersonstigengeeignetenStelle mit derdeutlichenund haltbarenAufschrift„Rotz“
leichtsichtbarzu versehen.

8 148 (136).
(1) Bis zu ihrer Tötung sind die rotzkrankenPferde im Stalle abzusondern(8 19

Abs. 1, 4 des Gesetzes).Der Stall darf zur UnterbringungandererPferdenichtbenutzt
werden.

(2) Die zur WartungrotzkrankerPferdebenutztenStallgeräte,Krippen,Raufen und
sonstigenGegenständedürfenvor erfolgterDesinfektion(§ 163) aus demAbsonderungs=
raumenichtentferntwerden.

§ 149 (137).
Die Tötung der rotzkrankenPferde muß an einemvon der Distriktspolizeibehördefür

geeigneterachtetenOrte erfolgen. Bei dem Transporte nach diesemOrte muß dafür
Sorge getragenwerden, daß jede Berührung der rotzkrankenPferde mit anderenPferden
vermiedenwird.

III. Verfahrenmit der SeucheverdächtigenPferden.
§ 150 (138).

(1) Die Tötung und Zerlegungder der Seuche verdächtigenPferde sind von der
Regierung, Kammer des Innern, anzuordnen(vgl. Abs. 3):

a) wennvomBezirkstierarzteder AusbruchdesRotzesauf Grund der vorliegenden
klinischenAnzeichenoder nach dem Ergebnisseder Anwendungder Mallein=
probefür wahrscheinlicherklärtwird;

b) wenndurchanderweitige,denVorschriftendesGesetzesentsprechendeMaßregeln
ein wirksamerSchutzgegendie Verbreitungder SeuchenachLage des Falles
nicht erzielt werdenkann;

) wenndiebeschleunigteUnterdrückungderSeucheimöffentlichenInteresseerforderlichist.
(2) Kann derAusbruchdesRotzes bei den derSeucheverdächtigenPferden nicht schon

aufGrund derklinischenAnzeichenodernachdemErgebnissederMalleinprobefür wahrschein=
lich erklärtwerdenund liegt nichtschoneinerderFälle zu b undcvor, sohatdieDistrikts=
polizeibehördeandieRegierung,KammerdesInnern, und diesehatandasStaatsministerium
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des Innern zu berichten.Das Staatsministeriumdes Innern wird dannwegenderAn=
wendungder Agglutinationund KomplementablenkungodereinesanderenspezifischenVer=
fahrenszur ErkennungdesRotzesAnordnungtreffen.

(3) Kommt die Tötungvon mehr als 5 Pferdenin Frage, so ist zur Anordnung
der Tötung die Genehmigungdes Staatsministeriumsdes Innern einzuholen.Die Ge=
nehmigungwird erteilt,wenndas Staatsministeriumdes Innern die Voraussetzungenfür
die Tötung als gegebenerachtet.

§ 151 (139).

Der SeucheverdächtigePferde müssenso lange, bis ihre Tötung erfolgt oderihre
Unverdächtigkeitamtstierärztlichbescheinigtist, derAbsonderungimStalle mit denaus den
§# 152 bis 154 sichergebendenWirkungenunterworfenwerden.

*s152(140).
(1) Der Absonderungsraumdarf zurUnterbringungandererPferdenichtbenutztwerden.
(2) EineEntfernungderderAbsonderungunterworfenenPferdeausdemAbsonderungs=

raume darf nur mit distriktspolizeilicherErlaubnis stattfinden.Ferner dürfendie zur
Wartung abgesonderterPferdebenutztenStallgeräte,Krippen,Raufenund sonstigenGegen=
ständevor erfolgterDesinfektion(§ 163) aus demAbsonderungsraumenichtentferntwerden.

(3) Die unter AbsonderunggestelltenPferde müssenmindestensalle 2 Wochenamts=
tierärztlich untersuchtwerden.

- §153(141).

(1) Ist ein wegenSeuchenverdachtsunterAbsonderunggestelltesPferd verendetoder
auf VeranlassungdesBesitzersgetötetworden,so hat die Distriktspolizeibehördedie Zer=
legungdes PferdesdurchdenBezirkstierarztzu veranlassen.

(2) Der Kadaver eines verendetenoder auf VeranlassungdesBesitzersgetöteten,unter
Absonderung gestelltenPferdes darf ohne distriktspolizeilicheGenehmigungweder geöffnet
nochbeseitigtwerden.

154 (142).
Werden die unterAbsonderunggestelltenPferde in verbotswidrigerBenutzungoder

außerhalb der ihnen angewiesenenRäumlichkeitenoderan Ortenbetroffen,zu denenihr
Zutritt verbotenist, so kannihre sofortigeTötung angeordnetwerden.

IV. Verfahrenmit derAnsteckungverdächtigenPferden.
§ 155 (143).

Alle Pferde, die mit rotzkrankenoderder SeucheverdächtigenPferdengleichzeitigin
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einemStalle gestandenhabenoder sonstin unmittelbareodermittelbareBerührungge=
kommensind, abernochkeineverdächtigenErscheinungenzeigen,sind in besonderenStall=
räumenmit den aus den 8§§156 bis 161 sichergebendenWirkungenunterpolizeiliche
Beobachtungzu stellen.Die Distriktspolizeibehördehat in solchenFällen an dieRegierung,
Kammerdes Innern, und diesehat an das Staatsministeriumdes Innern zu berichten.

§ 156 (144).

(1) Die unterBeobachtunggestelltenPferdemüssenmindestensalle 2 Wochenamts=
tierärztlichuntersuchtwerden.

(2) Das Staatsministeriumdes Innern behältsichvor, anzuordnen,daß bei diesen
Pferden ein spezifischesErkennungsverfahren(Agglutinationund Komplementablenkung,
Malleinprobeoderein anderesvomReichskanzlerodervomStaatsministeriumdes Innern
als gleichwertiganerkanntesVerfahren)alsbaldangewandtwird.

(3) Die Dauer derpolizeilichenBeobachtungist auf mindestens6 Monate festzusetzen.
Die polizeilicheBeobachtungkannvor Ablauf derFrist aufgehobenwerden,wennsämtliche
Tiere des BestandesnachdemErgebnissederBlutuntersuchungauf Agglutinationund
KomplementablenkungodereinervomReichskanzlerodervomStaatsministeriumdesInnern
sonstals gleichwertiganerkanntenMehrheitvon Untersuchungsartenunverdächtigerscheinen.

157 (145).

(1) Der Besitzerhat von demAuftretenverdächtigerKrankheitserscheinungenan einem
PferdederOrtspolizeibehördeohneVerzugAnzeigezu machenund das erkranktePferdsofort
von den übrigenabzusondernund im Stalle zu halten. Die Ortspolizeibehördehat die
Anzeige so raschals möglich,tunlichsttelegraphischoder telephonisch,an dieDistriktspolizei=
behördeweiterzugeben.

(2) Die Distriktspolizeibehördehat auf dieAnzeige underzüglicheineamtstierärztliche
UntersuchungdesPferdeszu veranlassen.

8 168 (146).

(1) In dieStallräume,in denendie derpolizeilichenBeobachtungunterliegendenPferde
untergebrachtsind,dürfenanderePferdenichteingestelltwerden.

(2) Solangedie Pferdefrei von verdächtigenErscheinungenbefundenwerden,ist ihre
Benutzunginnerhalbder GrenzendesOrtes und der Feldmarkunterder Bedingungzu
gestatten,daß sienichtin andereStallungeneingestelltund nichtmitunverdächtigenPferden
in Berührung gebracht,insbesonderenicht zusammengespanntwerden, und daß ferner für
sie fremdeFutterkrippen,TränkeimerodersonstigeGerätschaftennichtbenutztwerden.
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(3) Der Gebrauchder Pferde außerhalbdesOrtes und der Feldmarkdarf nur mit
distriktspolizeilicherErlaubnis stattfinden.Die Erlaubnis darf nur unterdenim Abl. 2
angegebenenBedingungenerteiltwerden.

(4) Beim Vorliegen zwingender wirtschaftlicherGründe kann ausnahmsweisemit
Genehmigungder Regierung,Kammerdes Innern, gestattetwerden,daß anderePferde
in die Stallräume der der polizeilichenBeobachtungunterliegendenPferdeeingestelltoder
mit ihnengemeinschaftlichzur Arbeit benutztwerden. DiesePferdesind alsdannebenfalls
als ansteckungsverdächtigzu behandeln.

(5) Das Staatsministeriumdes Innern behältsichvor, die Gewährungder in den
Abs. 3, 4 vorgesehenenErleichterungenvon dem Ergebnis eines vorherigenspezifischen
Erkennungsverfahrensabhängigzu machen.Die Erleichterungdes Abs. 4 ist von der
Distriktspolizeibehördean die weitere Bedingung zu knüpfen, daß der Besitzer für die
in die Stallungen neu eingestelltenoder mit den ansteckungsverdächtigengemeinschaftlich
benutztenPferde auf die Entschädigungsansprüche,die ihm bei Erkrankung dieserPferde
an Rotz oderbei ihrer Tötung wegenRotzverdachtsetwazustehenwürden,Verzichtleistet.

§ 159 (147).

(1) Die PferdedürfenohnedistriktspolizeilicheErlaubnis nichtin andereStallungen
oderRäumlichkeitengebrachtwerden.

(2) Im Falle der mit distriktspolizeilicherErlaubnis bewirktenÜberführungist die
Beobachtungin den neuenStallungen oder Räumlichkeitenfortzusetzen.Die Unterbringung
hat dort entsprechenddenBestimmungendes§ 155 zu erfolgen.

(3) Wird die Erlaubnis zur ÜberführungderPferde in einen anderenPolizeibezirk
erteilt, so muß die Distriktspolizeibehörde— für außerbayerischeGebietsteiledesDeutschen
Reichs die Ortspolizeibehörde— des Bestimmungsorts von dem bevorstehendenEintreffen
der Tiere rechtzeitigbenachrichtigtwerden.Sie hat sichvon demEintreffender Pferdezu
vergewissernund veranlaßtenfallsüber den Verbleib Ermittlungen anzustellen.

8 160 (148).

Wenn derBesitzerderPferde den polizeilichenAnordnungennichtpünktlichFolge leistet,
so fallen die nach§ 158 gestattetenVergünstigungenweg.

§ 161 (149).

(1) Ist ein unter BeobachtunggestelltesPferd verendetoder auf Veranlassung des
Besitzersgetötetworden,so hat die Distriktspolizeibehördedie Zerlegungdes Pferdesdurch
denBezirkstierarztzu veranlassen.

76

Gocgle



450

(2) Der Kadavereinesverendetenoderauf VeranlassungdesBesitzersgetötetenunter
BeobachtunggestelltenPferdesdarf ohnedistriktspolizeilicheGenehmigungwedergeöffnetnoch
beseitigtwerden. "

§ 162 (150).

Die Regierung,KammerdesInnern, kannmitGenehmigungdesStaatsministeriums
des Innern die Tötung derAnsteckungverdächtigerPferdeanordnen,wenndie beschleunigte
Unterdrückungder Seuche im öffentlichenInteresseerforderlichist.

V. Desinfektion.

§*163 (151).

(1) Die Räumlichkeiten,in denenrotzkrankeoder derSeucheverdächtigePferdegestanden
haben,sind zu desinfizieren;die Ausrüstungs=,Gebrauchs=sowiesonstigeGegenstände,von
denenanzunehmenist, daß sie denAnsteckungsstoffenthalten(§ 18 Abs.3 der Anweisung
für das Desinfektionsverfahren),sind zu desinfizierenoderunschädlichzu beseitigen.Der
Bezirkstierarzthat die Desinfektionabzunehmen.

(2) AuchPersonen,die mit rotzkrankenoderderSeucheverdächtigenTieren in Berührung
gekommensind,habensichzu desinfizieren.

VI. AufhebungderSchutzmaßregeln.
§ 164 (152).

(1) Die Seuchegilt als erloschen,und die angeordnetenSchutzmaßregelnsind auf=
zuheben,wenn

a) die rotzkrankenPferde gefallen oder getötet,die der Seuche verdächtigenPferde
gefallen,getötetoder vomBezirkstierarztefür rotzfreierklärtwordensind, die
derAnsteckungverdächtigenPferdegefallenodergetötetwordensind oderwährend
der polizeilichenBeobachtung(§ 156 Abs.3) keinerotzverdächtigenErscheinungen
gezeigthabenund #

b) die Desinfektion,soweitsie vorgeschriebenist, ausgeführtund durchdenBezirks=
tierarztabgenommenist.

(2) Das Erlöschender Seuche ist wie der Ausbruch öffentlich bekannt zu machen.

B. Andere WEinhufer.
§ 165 (153).

Den Pferden sind im Sinne der Vorschriftenin den §§ 140 bis 164 Esel, Maul=
tiereund Mauleselgleichzustellen.
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4. Maul= und Klauenseuche.
I. VorläusigeMaßregelnund Ermittlung.

§ 166(154).

b)

Standorten abzusondern(§ 19, Abs.1, 4 desGesetzes).Der Zutritt zu
den Ställen (Standorten)ist, abgesehenvon Notfällen, nur dem Besitzer
der Tiere oder der Ställe (Standorte), dessenVertreter, den mit der Beauf=
sichtigung, Wartung und Pflege der Tiere betrautenPersonen und Tierärzten
gestattet. #

Das verdächtigeGehöft ist in der Weise abzusperren,daß, abgesehenvon Not=
fällen, wederTiere eingestellt,noch von Klauenvieh stammendeErzeugnisseund
Rohstoffe, nochStallgerätschaften, Dünger, Jauche oder Futter= und Streu=
vorräteweggebrachtwerdendürfen. Milch darf nur nachvorherigerAbkochung
oder anderer ausreichenderErhitzung (§ 40 Abs. 3) weggegebenwerden.
Für die Abgabe von Milch an Sammelmolkereien,in denen eine wirksame
Erhitzungder gesamtenMilch gewährleistetist, könnenAusnahmenzugelassen
werden.
Ist die Milch des verdächtigenViehbestandesbisher an eine Sammelmolkerei
(§ 38) abgeliefertworden,so ist sofortjedesweitereWeggebenvon nichtaus=
reichenderhitzterMilch aus dieserMolkerei an landwirtschaftlicheBetriebe,in
denen Klauenvieh gehalten wird, sowie die Verwertung solcherMilch in den
eigenenViehbeständenderMolkerei zu untersagen.Desgleichenist die Abgabe
von roher Milch aus der Molkerei zum Genussefür Menschenzu verbieten,so=
bald und solangeanzunehmenist, daß Milch aus demverdächtigenViehbestand
in die abzugebendeMilch aufgenommenoderverarbeitetwordenist. Ferner ist
anzuordnen,daß die zur AnlieferungderMilch und zur AblieferungderMilch=
rückständebenutztenGefäße aus derMolkerei nicht entferntwerdendürfen, bevor
sie desinfiziertsind (§ 11 Abs. 1 Nr. 9, 10 derAnweisungfür das Des=
infektionsverfahren).

Befindet sich die Molkerei in einem anderenPolizeibezirke,so ist die
Distriktspolizeibehörde— für außerbayerischeGebietsteiledes DeutschenReichs
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die Ortspolizeibehörde— diesesBezirkesunverzüglichvon der Sachlage zu
benachrichtigen.

(2) Das Wegbringenvon Klauenviehaus der Ortschaft, das Durchtreibenvon
solchemVieh sowiedas Fahrenmit angespanntenfremdenWiederkäuerndurchdie Ortschaft
kannverbotenwerden.

(3) Die vorläufigenMaßregeln sind mit dem Vorbehalt anzuordnen,daß sie sofort
außerWirksamkeittreten,wennder Bezirkstierarztfeststellt,daß Maul= und Klauenseuche
nicht vorliegt und daß auchder VerdachtdieserSeuchenicht begründetist.

§ 167(155).
(1) Ist der Ausbruch der Maul= und Klauenseucheoder der VerdachtdieserSeuche

festgestellt,so habendie Distriktspolizeibehördeund der Bezirkstierarztsobaldals möglich
Ermittlungen darüber anzustellen,

a) ob das seuchenkrankeoderder SeucheverdächtigeVieh neueingestelltist, oder
ob in denletzten2 Wochenvor demAuftretender erstenKrankheitserscheinungen
sonsteineunmittelbareodermittelbareBerührungmit ansteckungsfähigenfremden
Tieren stattgefundenhat, oderob etwaTiere, die dieSeucheüberstandenhaben,
demViehbestandeinverleibtwordensind, und wer der frühereBesitzerdes neu
eingestelltenoder der Besitzerdes fremdenViehes ist;

b) wohin die übrigen Tiere des für dieEinschleppungetwa in Betracht kommenden
Viehtransportsverbrachtwordensind;

I) ob seit der Einschleppungoder, falls dieserZeitpunkt nicht sicherfeststellbarist,
in den letzten2 Wochen vor dem Auftreten der erstenKrankheitserscheinungen
Klauenvieh aus dem betroffenenGehöfte geschlachtetoder ausgeführtoder sonst
entferntwordenist, und wohin das Vieh gekommenist;

d) ob innerhalb der unter c bezeichnetenFrist Klauenvieh des betroffenenGehöfts
mit fremdemKlauenvieh sonst unmittelbar oder mittelbar in Berührung ge=
kommen ist. Bei dieser Ermittlung ist insbesondereauch das Deckregister
(§ 47 Abs. 1) einzusehen.

(2) Alle Viehbestände,in denensichnachdenangestelltenErmittlungender Ansteckung
verdächtigeTiere befinden,müssenamtstierärztlichuntersuchtwerden. Zu diesemZwecke
sind die beteiligtenDistriktspolizeibehörden— für außerbayerischeGebietsteile desDeutschen
Reichs die beteiligtenOrtspolizeibehörden— von derSachlageunverzüglichzubenachrichtigen.
Als der Ansteckungverdächtiggilt alles Klauenvieh, das mit einemseuchenkrankenoder der
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SeucheverdächtigenTiere in demgleichenGehöftesichbefindetoderin denletzten2Wochen
befundenhat oderin dieserZeit nachweislichsonstin unmittelbareodermittelbareBerührung
gekommenist. » « .

(3) Von denin denAbs.1, 2 genanntenErmittlungenund Untersuchungenkannin
besonderenFällen mit Genehmigungder Regierung,Kammerdes Innern, ganzoder teil=
weiseabgesehenwerden.

§ 168 (156).

Stellt der Bezirkstierarzt den Ausbruch oderdenVerdachtderMaul= undKlauenseuche
in AbwesenheitderDistriktspolizeibehördefest, so hat er die sofortigevorläufigeAbsonderung
der erkranktenund verdächtigenTiere, nötigenfallsauchderenEinsperrungoderBewachung,
und, soweitveranlaßt,die im § 174 Abs. 1 unter a bis i, Abs. 2 bis 4 angegebenen
Maßnahmenanzuordnen.Die getroffenenvorläufigenAnordnungensinddemBesitzerder
Tiere oderdessenVertretersowiedensonstigenBeteiligtenentwederzuProtokolloderdurch
schriftlicheVerfügung zu eröffnen, auch ist davon der Distriktspolizeibehördeunverzüglich
Mitteilung zu machen.

§ 169 (157).

Ist anzunehmen,daß in einemOrte eineVerbreitungder Seuchestattgefundenhat,
so kann die amtstierärztlicheUntersuchungaller für die Seuche empfänglichenTiere der
betreffendenOrtschaft, ihrer Umgegendoder einzelnerOrtsteile angeordnetwerden.

II. Schutzmaßregeln.
a) Verfahren nach Feststellung der Seuche.

§ 170 (158).

(1) Der Ausbruchder Maul= und Klauenseucheist von der Ortspolizeibehördeauf
ortsüblicheWeise und von der Distriktspolizeibehördein demfür ihre amtlichenVeröffent=
lichungenbestimmtenBlatte bekanntzumachen.

(2) Ferner hat die Distriktspolizeibehördejedenin einerbisherseuchenfreienGemeinde
ihresBezirkesfestgestelltenerstenAusbruchsofortdenDistriktspolizeibehördenderbenachbarten
bayerischenDistriktsverwaltungsbezirkesowieden Ortspolizeibehördenaller dem Seuchenorte
benachbartendeutschenGemeindenmitzuteilen.DieseOrtspolizeibehördenhabendenSeuchen=
ausbruchin ihrenBezirkenortsüblichbekanntzu machen.JedenAusbruchderSeucheauf
den Viehmärktenin Abensberg,Deggendorf,Landshut, Straubing, Vilshofen, Cham,
Stadtamhof,Bamberg,Bayrenth,Creussen,Marktredwitz,Wunsiedel,Dinkelsbühl,Aschaffen=
burg, Karlstadt, Neustadta. S., Schweinfurt, Würzburg, Donauwörth, Nördlingen, Sont=
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hofensowieauf denViehhöfenin München,Nürnberghat die Distriktspolizeibehördedem
KaiserlichenGesundheitsamtin Berlin, Klopstockstraße18, sofort telegraphischmitzuteilen
(ogl. auch§ 188 Abs. 2). Die Distriktspolizeibehördehat weiter

a) jeden erstenAusbruch der Seuche in ihrem Bezirke dem K. Wirttembergischen
MinisteriumdesInnern in Stuttgart, demGroßherzoglichBadischenMinisterium
des Innern in Karlsruhe und dem GrohherzoglichHessischenMinisterium des
Innern in Darmstadt sofort unmittelbar telegraphischmitzuteilen und hierbei
den Seuchenort (Gemeinde,allenfalls auchOrtschaft) sowie, wenn die Seuche
unterdemViehbestandeinesViehhändlersauftritt, auchdenNamendesHändlers
anzugeben;

b) von jedemerstenAusbruchder Seuchein einerGemeindesofortnachamtstier=
ärztlicherFeststellungder Seuche, dann von den zur Veröffentlichungin den
Amtsblättern bestimmtenveterinärpolizeilichenAnordnungen(Bildung von Sperr=
bezirkenund Beobachtungsgebieten,Verbot desVerladensvon Vieh auf Eisen=
bahnstationen,Viehmarktverboteusw.) alsbald nach ihrer Erlassung den im
Bezirk erscheinendenZeitungenKenntniszu geben;

I) den erstenAusbruch derSeuche in einer Gemeindesofort schriftlichdemStaats=
ministerium des Innern anzuzeigen.Die Anzeigekann auf einer Postkarte
erfolgen; es genügt folgendeFassung: „Erster Neuausbruchder Maul= und
Klauenseucheamtstierärztlich festgestelltam 20. d. M. in 1 Gehöft in R.,
GemeindeB.; am 21. d. M. in 2 Gehöftenin B.“

Alsbald nach dem Auftreten der ersten Seuchenfälle wird die Distriktspolizeibehörde
auchAnlaß nehmen, mit den landwirtschaftlichenInteressenvertretungendes Bezirkes über
denZweckund die Durchführungder in Betracht kommendenseuchenpolizeilichenMaßnahmen
unterMitwirkung desBezirkstierarztesAussprachezu pflegen.Auchkannessichempfehlen,
erfahreneViehhändlerund Metzgeraus demBezirkezu hören.

(3) An denHaupteingängendes Seuchengehöftsund an denEingängender Ställe
oder sonstigenStandorte, wo sichseuchenkrankesoderder SeucheverdächtigesKlauenvieh
befindet,sind Tafeln mit der deutlichenund haltbarenAufschrift„Maul= undKlauenseuche“
leichtsichtbaranzubringen.

(4) Wird an Tieren, die aus nichtbayerischenGebietsteilendesDeutschenReichsnach
Bayern eingebrachtwerden,bei derAnkunftauf bayerischemGebietoderinnerhalb10 Tagen
nach der Ankunft Maul= und Klauenseuchefestgestelltoder liegen sonstbegründeteAnhalts=
punktedafür vor, daß die Tiere schonbei der Einfuhr nachBayern angestecktwaren, so
hat der BezirkstierarztdenTatbestand,veranlaßtenfallsunterMitwirkung der Distrikts=
polizeibehörde,genau zu erhebenund die Tatbestandsaufnahmenach dem Muster der
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Anlage VIII in doppelterAusfertigung, tunlichstunterBeifügung der zugehörigenBegleit=

Beschleunigungunmittelbaran das Staatsministeriumdes Innern einzusenden.
(5) Von denzur Bekämpfungder SeucheergehendenAnordnungen,durchdie Eisen=

bahn=oder Kleinbahnstationenin Sperrbezirkeeinbezogenoder daraus entlassenwerdenoder
durch die auf außerhalbder SperrbezirkegelegenenStationen das Verladen von Vieh
verboten oder wieder gestattetwird, ist sofort Abdruckoder Abschrift an die Geschäftsstelle
desEisenbahn=Tierseuchen=Anzeigersim Reichs=Eisenbahn=Amt,Berlin W 9, Linkstraße44U,
einzusenden.

§ 171 (159).
Wenn die Maul= und Klauenseuchein einer sonstseuchenfreienGegendnur vereinzelt

herrscht,so hat dieDistriktspolizeibehördeim Benehmenmit demBezirkstierarztesofortzu
prüfen,ob anzunehmenist, daß dieSeuchedurchTötung der seuchenkrankenund der ver=
dächtigenTiere getilgtwerdenkann. Dies kannnamentlichbei einemSeuchenausbruchoder
bei wenigen Ausbrüchen in einem seuchenfreienund nicht durch verseuchteNachbar=
gemeindenbesondersbedrohtenBezirkezu geltenhaben,sofernnachLageder Sacheanzu=
nehmenoder durchUntersuchungdes Klauenviehs in der Umgebungfestgestelltist, daß ver=
borgeneSeuchenherdein der Nähe nicht vorhandensind. Versprichtdie Tötung Erfolg, so
hat die Distrikspolizeibehördesofort die Regierung,Kammerdes Innern, telegraphisch
oder telephonischzu verständigen. Diese kann, — wenn veranlaßt, nachPrüfung durch
den tierärztlichenRegierungsreferentenan Ort und Stelle — dieTötung der seuchenkranken
und der verdächtigenTiere, soweit erforderlichnach vorgängigerErmittelung der zu
leistendenEntschädigunganordnen. Beträgt die vom Staate zu leistendeEntschädigung
voraussichtlichmehr als 2000 , so ist vor der Anordnungdie Genehmigungdes
Staatsministeriums des Innern, in der Regel telegraphisch,einzuholen.

§ 172 (160).
(1) Die Schlachtungder Tiere, derenTötung angeordnetist, hat unterBeobachtung

etwaigervomBezirkstierarztegetroffenenAnordnungenund unterseinerLeitungsowieunter
polizeilicher Aufsicht im Seuchengehöftoder in anderengeeignetenGehöftendes Seuchenorts
zu erfolgen. Ausnahmen von demZwange der Schlachtungim Seuchenortekönnenfür die
ansteckungsverdächtigenTiere — in besonderenAusnahmefällenmit Genehmigungder
Regierung, Kammer des Innern, auch für seuchenkrankeoder der Seuche verdächtige
Tiere — zugelassenwerden. In diesemFalle ist vor derÜberführungder Tiere in
einen anderen Bezirk das Einverständnisder Distriktspolizeibehörde— in außer=
bayerischenGebietsteilen des DeutschenReichs der Ortspolizeibehörde— des Schlachtorts
einzuholen.
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(2) Zur Schlachtstättedürfen die krankenund verdächtigenTiere nur zu Wagen oder
auf Wegen gebrachtwerden,die wederdemPersonenverkehroffenstehennochvonTieren aus
anderenGehöftenbetretenwerden. Der Transport seuchenkrankerund der Seuche verdäch=
tiger Tiere zur Schlachtstättehat stets unter polizeilicherüberwachungzu geschehenund
darf keinesfalls auf der Eisenbahnerfolgen. Wird die Beförderungvon ansteckungsverdäch=
tigen Tieren auf der Eisenbahn zugelassen,so ist durchVereinbarung mit der Eisenbahn=
verwaltungund, soweit nötig, durch polizeilicheBegleitung dafür Sorge zu tragen,
daß eine Berührung mit anderem Klauenvieh, das nicht gleichfalls aus einem ver=
seuchtenGehöfte stammt, auf dem Transporte nicht stattfindenkann. Herkünfte aus
verseuchtenGehöften müssen sofort nach der Ankunft am Bestimmungsort abgeschlachtet
werden. « «

(3)DieverändertenTeiledergetötetenseuchenkrankenoderderSeucheverdächtigen
Tiere einschließlichder Unterfüße samt Haut bis zum Fesselgelenke,des Schlundes,
Magens und Darmkanals samt Inhalt sind unschädlichzu beseitigen. Kopf und
Zunge sind freizugeben,wenn sie unter amtlicherAufsichtin kochendemWassergebrüht
wordensind.

(4) Häute undHörnerder krankenund der verdächtigenTiere sowieKlauen,Magen=
und Darminhalt der gesundbefundenender AnsteckungverdächtigenTiere, fernerdieTrans=
portmittel und die sonstverwendetenGerätschaftendürfenaus demGehöft, in demdie
Schlachtungstattgefundenhat, ohne vorherigeDesinfektion nicht entferntwerden und sind
gleichwie die bei der SchlachtungverunreinigtenRäumlichkeitenbis zur Vornahmeder
Desinfektion(§ 187) unterVerschlußzu halten.
(5) Die bei demTransport und der SchlachtungbeteiligtenPersonenhabensichvor

demVerlassendes Schlachtgehöftszu desinfizieren(vgl. § 19 Abs. 1 der Anweisungfür
das Desinfektionsverfahren).

§ 173 (161).

(1) Jede verseuchteOrtschaftbildetin der Regel einenSperrbezirkmit denaus den
§§ 174 bis 176 sichergebendenWirkungen. Benachbarte,nach ihrer Lage oder ihren
VerkehrsverhältnissenbesondersstarkgefährdeteEinzelanwesen,Ortsteile oderOrte sind in
den Sperrbezirk einzubeziehen.Unter Umständen kann der Sperrbezirk auf Ortsteile
beschränktwerden.Dabei ist folgendeszu berücksichtigen:Der Sperrbezirkist unabhängig
von Orts=, Gemeinde=und Bezirksgrenzenausschließlichnach den örtlichenVerhält=
nissen und nach der Größe der Seuchengefahrzu bemessen.Tritt die Seuche in einer
Ortschaft eines sonst seuchenfreienGebiets nur vereinzelt auf und kann zugleich nach
der Art der Stucheneinschleppungangenommenwerden, daß auf dem gleichenWege
weitereEinschleppungennicht erfolgt sind, sowird es in derRegelgenügen,denSperrbezirkauf
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deninBetrachtkommendenOrtsteil zubeschränken.LiegendagegenAnhaltspunktefür dieAnnahme
vor, daß der nämlicheAnlaß, auf denderersteSeuchenausbruchzurückzuführenist, gleichzeitig
nochweitereEinschleppungenderSeuchein andereGehöftederOrtschaft verursachthat, so wird
derSperrbezirkzwar zunächstweiterzu greifen,jedochentsprechendeinzuschränkensein,sobald
nachUmfluß einerBeobachtungszeitvon etwa 10 TagenneueSeuchenausbrüchenichtvor=
gekommensind. Als Ortsteile könnenauchvereinzeltliegendeGehöfte,in Orten mit weit
auseinanderliegendenoder durchMauern oder nach ihrer sonstigenBauart für sichabge=
schlossenenGehöften das verseuchteGehöft und seine nähereUmgebungangesehenwerden.

(2) An denHaupteingängendesSperrbezirkessindTafeln mit der deutlichenund
haltbarenAufschrift„Maul= und Klauenseuche=Sperrbezirk.Einfuhr und Durchtreibenvon
KlauenviehsowieDurchfahrenmitWiederkäuergespannenverboten“leichtsichtbaranzubringen.

(3) Die Einhaltungder getroffenenAnordnungenist durchfortgesetztepolizeilicheUber=
wachungsicherzustellen.Veranlaßtenfallsist, soweit möglich, in die verseuchtenOrte
Gendarmeriezu verlegen.

§ 174(162).
(1) Die verseuchtenGehöftesind gegenden Verkehrmit Tieren und mit solchen

Gegenständen,dieTräger desAnsteckungsstoffsseinkönnen,in folgenderWeiseabzusperren:
a) Über die Ställe oder sonstigenStandorte, wo Klauenvieh steht, ist die Sperre
zu verhängen(§ 22 Abs. 1, 4 desGesetzes).Befindetsichdas Vieh auf der
Weide, so ist in der Regel die Aufstallung anzuordnen. Die abgesperrtenTiere
dürfenaus demStalle (Standort)mit distriktspolizeilicherErlaubnis zur so=
fortigenSchlachtungim Seuchenortentferntwerden;soll dieSchlachtungaußer=
halb desSeuchenortserfolgen,so darf dieErlaubnis nur mit Genehmigungder
Regierung,Kammerdes Innern, erteilt werden. Im übrigenfindenauf die
Schlachtung die Vorschriften des § 172 Anwendung. Jedoch kann von der
amtstierärztlichenLeitungder Schlachtung(§ 172 Abs. 1) Abstandgenommen
werden.

b) Die Verwendungderauf demGehöftebefindlichenPferdeund sonstigenEinhufer
außerhalbdesgesperrtenGehöftsist zu gestatten,jedoch,insoweitdieseTiere in
gesperrtenStällen untergebrachtsind,nur unterder Bedingung,daß ihre Hufe
vor dem Verlassendes Gehöfts desinfiziert werden.

J) Geflügelist so zu verwahren,daß es das Gehöft nicht verlassenkann. Für
Tauben gilt dies insoweit, als die örtlichenVerhältnisse die Verwahrung er=
möglichen.

d) FremdesKlauenviehist von demGehöftefernzuhalten.
77
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e) Das WeggebenvonMilch aus demGehöftistandieBedingungdervorherigenAb=
kochungodereineranderenausreichendenErhitzung(§40 Abs.3)zuknüpfen.Kanneine
wirksameErhitzungnichtgewährleistetwerden,so istdas WeggebenvonMilch aus
demGehöftezuverbieten.BeimVorliegeneinesdringendenwirtschaftlichenBedürfnisses
kann gestattetwerden,daß rohe Milch von Tieren, die nicht oder nichtmehr an
Maul= und Klauenseucheerkrankt sind, aus verseuchtenGehöften an solche
Sammelmolkereienabgegebenwerdendarf, in deneneinewirksameErhitzungder
gesamtenMilch gewährleistetist.

t) Die Entfernung des Düngers aus den verseuchtenStällen und die Abfuhr
von Dünger und Jauchevon Klauenviehaus dem verseuchtenGehöftemüssen
nachdenVorschriftendes § 19 Abs.3, 4 derAnweisungfür dasDesinfektions=

verfahren erfolgen.

8) Futter=und Streuvorrätedürfenfür die Dauer derSeuchenur mit distrikts=
polizeilicherErlaubnis und nur insoweit aus demGehöft ausgeführt werden,
als sie nachweislichnach demOrte ihrer Lagerungund derArt des Trans=
ports Träger des Ansteckungsstoffsnicht sein können.

h) Gerätschaften,Fahrzeuge,Behältnisseund sonstigeGegenständemüssen,soweit
siemit denkrankenoderverdächtigenTieren oderderenAbgängenin Berührung
gekommensind, desinfiziertwerden,bevorsie aus demGehöfteherausgebracht
werden. Milchtransportgefäßesind nach ihrer Entleerung zu desinfizieren
(§ 166 Abs. 1c, § 180 Abs. 16).

i) Wolle darf nur dann aus demGehöfteherausgebrachtwerden,wenn sie in
festenSäckenverpacktist.

Aus zwingendenwirtschaftlichenGründen könnenmit GenehmigungderRegierung,
KammerdesInnern, Erleichterungenvon denVorschriftendiesesAbsatzeszugelassenwerden.

(2) Die Stallgänge der verseuchtenStälle desGehöfts, die Plätzevor denTüren
dieserStälle und vor denEingängendes Gehöfts, dieWegean denStällen und in den
zugehörigenHofräumensowiedie etwaigenAbläufeaus der DungstätteoderdemJauche=
behältersind täglichmindestenseinmalmit dünnerKalkmilchzu übergießen.Bei Frost=
wetter kann an Stelle des Übergießensmit Kalkmilch Bestreuen mit gepulvertemfrisch
gelöschtemKalk erfolgen. "

(3) Die gesperrtenStälle (Standorte)dürfen,abgesehenvonNotfällen,ohnedistrikts=
polizeilicheGenehmigungnur von den im § 166 Abs. 1a bezeichnetenPersonen betreten
werden. Personen,die in abgesperrtenStällen verkehrthaben,dürfen erst nach vorschrifts=
mäßigerDesinfektiondas Seuchengehöftverlassen.
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(4) Zur Wartung des Klauenviehs in dem Gehöfte dürfen Personen nicht verwendet
werden,die mit fremdemKlauenviehin Berührungkommen.

(5) Das Abhaltenvon Veranstaltungenin demSeuchengehöfte,die eineAnsammlung
einergrößerenZahl vonPersonenim Gefolgehaben,kannvor erfolgterSchlußdesinfektion
(6( 187) verbotenwerden.

(6) Auf den an dem StuchengehöftevorbeiführendenStraßen könnender Transport
und die Benutzungvon Tieren jeder Art beschränktwerden.

§ 175(163).
(1) SämtlichesKlauenviehnicht verseuchterGehöftedes Sperrbezirkesunterliegtder

Absonderungim Stalle (§ 19 Abs. 1, 4 desGesetzes).Jedochdarf das abgesonderte
Klauenvieh mit distriktspolizeilicherErlaubnis zur sofortigenSchlachtungentferntwerden,
sofernunmittelbarvor derÜberführungder Tiere zur Schlachtstättedurchamtstierärztliche
Untersuchungfestgestelltwird, daß der gesamteKlauenviehbestanddes Gehöfts nochseuchen=
frei ist. Unter dieserVoraussetzungdarf die Ausfuhr zugelassenwerden:

a) nach Schlachtstättendes Seuchenorts oder in der Nähe liegenderOrte,
b) nach in der Nähe liegendenEisenbahnstationenoderHäfen (Schiffsanlegestellen)
zur WeiterbeförderungnachSchlachtviehhöfenund öffentlichenSchlachthäusern,
wenn diesen die Tiere auf der Eisenbahnoder zu Schiff unmittelbar oder doch
von der Entladestationaus zu Wagenzugeführtwerden.

Vor der Genehmigungder Ausfuhr ist das Einverständnisder Distriktspolizeibehörde
—für außerbayerischeGebietsteiledesDeutschenReichsderOrtspolizeibehörde—des Schlachtorts
mit der Zuführung der Tiere einzuholen. Wird die Erlaubnis zur Ausfuhr von Schlacht=
vieh aus dem Seuchenorterteilt, so ist ein Ausfuhrerlaubnisscheinauszustellen.Der
Erlaubnisschein ist dem Ausführendenmit demHinweis auszuhändigen,daß er ihn bei
Beförderung der Tiere auf der Eisenbahn vor der Verladung an die Eisenbahnbehördeder
Verladestationabzugebenhat. Fernerist sofort auf dem kürzestenWege, in derRegel
telegraphisch,derVerladestationund derDirektiondesBestimmungs=Schlachtviehhofsoder
=Schlachthauses— für außerbayerischeGebietsteile des Deutschen Reichs der Orts=
polizeibehördedes Schlachtorts — Nachricht zu geben. An Stelle der telegraphischen
BenachrichtigungkanndieÜbersendungeinerzweitenAusfertigungdesAusfuhrerlaubnisscheins
unterBriefumschlagdurchdie Post treten,wennsicherist, daßdieDirektiondesBestimmungs=
Schlachtviehhofsoder Schlachthausesauf diesemWege schonvor dem Eintreffender
Tiere am Bestimmungsorte von der bevorstehendenZufuhr Kenntnis erhält. Für
den Transport des zur Ausfuhr zugelassenenKlauenviehsnachin der Nähe liegenden
Orten, Eisenbahnstationenoder Häfen (Schiffsanlegestellen)kann angeordnetwerden,

77*
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daß er zu Wagen oder auf solchenWegen erfolgt, die von anderemKlauenvieh nicht
betretenwerden. Werden Tiere mit der Eisenbahn oder zu Schiff versandt,so ist durch
Vereinbarungmit der Eisenbahn- oder sonstigenBetriebsverwaltung und, soweit nötig,
durchpolizeilicheBegleitungdafür Sorge zu tragen, daß eine Berührungmit anderem
Klauenvieh, das nicht gleichfalls aus seuchenfreienGehöften eines Sperrbezirkes stammt,
auf demTransportenichtstattfindenkann. Zu diesemZweckewerdendie für dieBeförde=
rung benutztenEisenbahnwagenan der VerladestationdurchgelbeZettel mit der Aufschrift
„Sperrvieh“ gekennzeichnet.Ein gleicherZettel wird auf demFrachtbrief angebracht.Dem
Frachtbriefewird ferner der distriktspolizeilicheAusfuhrerlaubnisscheinbeigeheftet. Klauen=
vieh, das in Eisenbahnwagenbefördertwird, die mit der Aufschrift „Sperrvieh“ gekenn=
zeichnetsind, darf nur nachder auf dem Frachtbrief angegebenenEisenbahnstationverbracht
werden. Ein EntladenoderUmladen ist unterwegsnur insoweitzulässig,als es zur
Erreichung des auf dem FrachtbriefebezeichnetenBestimmungsorts notwendig ist. Die
Distriktspolizeibehördedes Bestimmungsorts hat sich von der Ankunft der Tiere zu ver=
gewissernund veranlaßtenfallsüber den Verbleib Ermittlungen anzustellen.Herkünfte
aus nichtverseuchtenGehöfteneinesSperrbezirkesmüssenim Bestimmungs=Schlachtviehhof
oder =Schlachthausin gesondertenStallungen untergebrachtund längstens am Tage des
erstenMarktes, der nach der Ankunft der Tiere im Bestimmungs=Schlachtviehhofoder
Schlachthausestattfindet,abgeschlachtetwerden. Die Regierung, Kammer des Innern, kann
in besonderenFällen eine längereFrist gewährenoder die Frist abkürzen. Im übrigen
finden auf die Schlachtung von Klauenvieh aus nichtverseuchtenGehöften eines Sperr=
bezirkesdie Vorschriftendes§ 172 mit der MaßgabeentsprechendeAnwendung,daß von
der amtstierärztlichenLeitung und von den im § 172 Abs. 4, 5 vorgeschriebenenDes=
infektionsmaßnahmenEebgesehenwerdendarf.

(2) Sofern dringendewirtschaftlicheGründe die Aufstallung oder die uneingeschränkte
DurchführungderAbsonderungdesKlauenviehsder nichtverseuchtenGehöfteuntunlicher=
scheinenlassen,könnenmitGenehmigungderRegierung,KammerdesInnern, Erleichterungen
zugelassenwerden. Dies kann insbesonderedann geschehen,wenn für die Verwendung
der Tiere zur Feld= und Erntearbeit oder für ihren Auftrieb auf die Weide ein dringendes
wirtschaftlichesBedürfnis bestehtoder wenn die Aufstallungder Tiere auf derWeide
mangels geeigneterUnterkunftsräumeoder der Futterbeschaffungwegen mit erheblichen
Schwierigkeitenverbundenist. Die Verwendungvon Rindern zumGöpelbetriebinnerhalb
des Gehöfts kann von der Distriktspolizeibehördegestattetwerden.

(3) Im Falle desAbs. 2 dürfen,umdieVerwendungderTiere zur Feldarbeitoderihren
Auftriebauf die Weidezu ermöglichenoderzu erleichtern,von denTieren zu benutzende
öffentlicheWegevorübergehendgegendenVerkehrauchvon Personengesperrtwerden.
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(4) Die AbsonderungderTiere ist so langeaufrechtzuerhalten,bis aus allenSeuchen=
gehöften sämtliches Klauenvieh beseitigt worden oder die Seucheabgeheilt und in allen
Fällen die vorschriftsmäßigeDesinfektion(§ 187) bewirkt ist. Ausnahmenkönnenmit
Genehmigungder Regierung, Kammer des Innern, zugelassenwerden. .

(5) Für das Weggebenvon Milch könnendie gleichenAnordnungengetroffenwerden
wie für die Seuchengehöfte(§ 174 Abs. 1 untere). Jedochist die Abgabevon Milch
an Sammelmolkereien,in deneneineausreichendeErhitzung(§ 40 Abs.3) der gesamten
Milch gewährleistetist, in der Regel auchohnevorherigeAbkochungoderandereausreichende
Erhitzungzu gestatten.

§ 176 (164).

Für denganzenBereichdes SperrbezirkesgeltenfolgendeBeschränkungen:

a) SämtlicheHundesind festzulegen.Der Festlegungist dasFührenan derLeine
und bei Ziehhundendie festeAnschirrung gleich zu erachten. Die Verwendung
von Hirtenhundenzur Begleitung vonHerden und vonJagdhundenbeider Jagd
ohneLeinekann gestattetwerden.

b) Schlächtern,Viehkastrierernsowie Händlern und anderenPersonen,die gewerbs=
mäßig in Ställen verkehren,ferner Personen, die ein Gewerbe im Umherziehen
ausüben, ist das Betreten aller Ställe und sonstigerStandorte von Klauenvieh
im Sperrbezirke,desgleichender Eintritt in die Seuchengehöfteverboten. In
besondersdringlichenFällen könnenAusnahmenzugelassenwerden.

c) Dünger und Jauche von Klauenvieh, ferner Gerätschaftenund Gegenständealler
Art, die mit solchemVieh in Berührunggekommensind,dürfenausdemSperr=
bezirkenur mit distriktspolizeilicherErlaubnis unter den distriktspolizeilichanzu=
ordnendenVorsichtsmaßregelnausgeführtwerden.

4) Die Einfuhr von Klauenviehin den Sperrbezirksowiedas Durchtreibenvon
solchemVieh durchden Bezirk ist verboten. Dem Durchtreibenvon Klauenvieh
ist das Durchfahrenmit Wiederkäuergespannengleichzustellen.Die Einfuhr von
Klauenvieh zur sofortigenSchlachtung,im Falle eines besonderenwirtschaftlichen
BedürfnissesauchzuNutz=oder Zuchtzwecken,kann gestattetwerden.

e) Die Ver= und Entladung von Klauenvieh auf den Eisenbahn=und Schiffs=
stationenim Sperrbezirkist verboten.Ausnahmenhiervonkönnenmit Geneh=
migungder Regierung,KammerdesInnern, zugelassenwerden.DieVorstände
der vom Verbote betroffenenStationen sind zu benachrichtigen.
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§ 177 (165).

Um denSperrbezirkist in der Regel ein nachder Größeder Gefahr und denört=
lichenVerhältnissenzu begrenzendesBeobachtungsgebietmit denaus den§§ 178, 179 sich
ergebendenWirkungen zu bilden. Dabei ist folgendeszu berücksichtigen:Das Beobachtungs=
gebietist unabhängigvon Orts=, Gemeinde=undBezirksgrenzenzu bemessen,jedochkeines=
falls weiter zu greifen,als es nachdemSeuchenstandim Sperrbezirkund nachden
örtlichenund Verkehrsverhältnissenunbedingtgebotenist. Für Sperrbezirke,die von
unverseuchtenGehöftenund Weidenweiterabliegen,kann von der Bildung einesBeob=
achtungsgebietsabgesehenwerden. In Orten, in denennur eine beschränkteZahl von
Gehöften verseuchtist, wird es in der Regel genügen, das Beobachtungsgebietauf den
verseuchtenOrt oder auf Teile des Ortes zu beschränken.Nimmt die Seuchengefahrab,
so ist dementsprechendauchdas Beobachtungsgebietengerzu begrenzen.

§ 178 (166).
(1) Aus demBeobachtungsgebietedarfKlauenvieh ohnedistriktspolizeilicheGenehmigung,

nicht entferntwerden. Im Falle des Abs. 2 kann die Genehmigungauch vomBe=
zirkstierarzterteiltwerden. Auchsinddas Durchtreibenvon Klauenviehund das Durch=
fahren mit fremdenWiederkäuergespannendurchdas Beebachtungsgebietsowie der Auftrieb
von Klauenviehaus demBeobachtungsgebietauf Märkte verboten.

(2) Die Ausfuhr vonKlauenviehzumZweckederSchlachtungist, wenndie frühestens
48 Stunden vor dem Abgang der Tiere vorzunehmendetierärztlicheUntersuchungergibt,
daß der gesamteViehbestanddesGehöftsnochseuchenfreiist, zu gestatten,und zwar:

a) nachSchlachtstättenin derNähe liegenderOrte;
b) nachin derNähe liegendenEisenbahnstationenoderHäfen (Schiffsanlegestellen)
zur Weiterbeförderungnach Schlachtviehhöfenund öffentlichenSchlachthäusern,
vorausgesetzt,daß diesendie Tiere auf derEisenbahnoderzu Schiff unmittelbar
odervon der Entladestationaus zu Wagenzugeführtwerden.

Wird die Erlaubnis zur Ausfuhr von Schlachtviehaus Beobachtungsgebietenerteilk, so ist
en Ausfuhrerlaubnisscheinnach demMuster der Anlage IX auf rotem Papier auszustellen.
Der Ausfuhrerlaubnisschein ist dem Ausführenden mit dem Hinweis auszuhändigen,
daß er ihn bei Beförderung der Tiere auf der Eisenbahn vor der Verladung an die
Eisenbahnbehördeder Verladestationabzugebenhat. Ferner ist sofort auf demkürzesten
Wege, in der Regel telegraphisch,der Verladestationund der Direktion des Bestimmungs=
Schlachtviehhofsoder Schlachthauses— für außerbayerischeGebietsteiledesDeutschen
Reichs der Ortspolizeibehördedes Schlachtorts — Nachricht zu geben. An Stelle der
telegraphischenBenachrichtigungkann im innerbayerischenVerkehre die Übersendungeiner
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zweitenAusfertigungdes Ausfuhrerlaubnisscheinsunter Briefumschlagdurchdie Post
treten,wenn sicherist, daß die Direktion desBestimmungs=Schlachtviehhofsoder=Schlacht=
hausesauf diesemWege schonvor demEintreffender Tiere am Bestimmungsortevon
der bevorstehendenZufuhr Kenntnis erhält. Für denTransport des zur Ausfuhr aus
BeobachtungsgebietenzugelassenenKlauenviehs nach in der Nähe liegendenOrten, Eisen=
bahnstationenoderHäfen (Schiffsanlegestellen)kannangeordnetwerden,daß er zu Wagen
oderauf solchenWegenerfolgt,die von anderemKlauenviehnichtbetretenwerden.Werden
Tiere auf der Eisenbahn oder zu Schiff versandt, so ist durch Vereinbarung mit der
Eisenbahn=odersonstigenBetriebsverwaltungund, soweitnötig,durchpolizeilicheBegleitung
dafür Sorge zu tragen,daß eineBerührungmit anderemKlauenvieh,soferndies nicht
gleichfalls aus einemBeobachtungsgebietestammt,auf demTransporte nichtstattfindenkann.
Zu diesemZweckewerdendie für dieBeförderungbenutztenEisenbahnwagenan derVerlade=
station durch gelbeZettel mit derAufschrift „Beobachtungsvieh“gekennzeichnet.Ein gleicher
Zettel wird auf demFrachtbrief angebracht.,.Dem Frachtbriefewird ferner der distrikts=
polizeilicheoderamtstierärztlicheAusfuhrerlaubnisscheinbeigeheftet.Klauenvieh, das in Eisen=
bahnwagenbefördertwird, die mit der Aufschrift „Beobachtungsvieh“gekennzeichnetsind,
darf nur nachder auf dem Frachtbrief angegebenenEisenbahnstationverbrachtwerden. Ein
Entladen oderUmladen ist unterwegsnur insoweit zulässig, als es zur Erreichungdes auf
dem Frachtbriefe bezeichnetenBestimmungsorts notwendig ist. Die Distriktspolizeibehörde
des Bestimmungsortshat sichvon der Ankunftder Tiere zu vergewissernund veranlaßten=
falls über den Verbleib Ermittlungen anzustellen.Herkünfteaus Beobachtungsgebieten
müssenim Bestimmungs=Schlachtviehhofoder=Schlachthausin gesondertenStallungen unter=

gebracht und längstensam Tage des erstenMarktes, der nachder Ankunftder Tiere im
Bestimmungs=Schlachtviehhofoder =Schlachthausestattfindet, abgeschlachtetwerden. Die
Regierung,Kammerdes Innern, kann in besonderenFällen eine längereFrist gewähren
oder die Frist abkürzen.

(3) Die Ausfuhr vonKlauenviehzu Nutz=oderZuchtzweckendarf nur mit Genehmi=
gungderDistriktspolizeibehördeerfolgen.DieseGenehmigungdarf nur unterderBedingung
erteilt werden,daß einefrühestens24 Stundenvor demAbgangder Tiere vorzunehmende
amtstierärztlicheUntersuchungdie Seuchenfreiheitdes gesamtenViehbestandesdes Gehöfts
ergibt, und daß sich die Distriktspolizeibehörde— in außerbayerischenGebietsteilen des
DeutschenReichsdie Ortspolizeibehörde— desBestimmungsortsmit der Einfuhr einver=
standenerklärt hat. Am Bestimmungsortesind die Tiere auf die Dauer von 1 Woche
der polizeilichenBeobachtung(§ 19 Abs. 1, 4 des Gesetzes)zu unterstellen. Auf den
Transportund dieAnmeldungder Tiere findendie BestimmungendesAbs. 2 sinngemäße
Anwendung.
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§ 179 (167).

Im ganzenBereichedesBeobachtungsgebietskönnendergemeinschaftlicheWeidegangvon
Klauenviehaus den BeständenverschiedenerBesitzer,die gemeinschaftlicheBenutzungvon
Brunnen, Tränken und Schwemmen für Klauenvieh und das herdenweiseTreiben von
Klauenviehauf öffentlichenStraßen verbotenwerden. In besondersgefährdetenTeilen
desBeobachtungsgebietskanndieFestlegungderHunde(§ 176 Abs.1a) angeordnetwerden.

§ 180 (168).

(1) Im Seuchenortund in einemUmkreisevon in derRegelmindestens15 km, der
aber nicht lediglichnach der Entfernung der Ortschaftenund GemarkungenvomSeuchenort
abzugrenzen,sondernunterBerücksichtigungder örtlichenVerhältnissezu bildenist, ist zu
verbieten;

a) Die Abhaltungvon Klauenviehmärkten,mit Ausnahmeder Schlachtviehmärkte
in Schlachtviehhöfen,sowiederAuftriebvonKlauenviehauf Jahr=und Wochen=
märkte. Dieses Verbot hat sich auch auf marktähnlicheVeranstaltungen zu
erstrecken.

b) Der Handel mit Klauenvieh, erforderlichenfallsauch derjenigemit Geflügel, der
ohnevorgängigeBestellung entwederaußerhalbdes Gemeindebezirkesder gewerb=
lichenNiederlassungdesHändlersoderohneBegründungeinersolchenstattfindet.
Als Handel im Sinne dieserVorschrift gilt auchdas Aufsuchenvon Bestellungen
durchHändlerohne Mitführen von Tieren und das Aufkaufenvon Tieren
durchHändler. #

c) Die Veranstaltungvon Versteigerungenvon Klauenvieh. Das Verbot findet
keineAnwendung auf Viehversteigerungenauf dem eigenennicht gesperrtenGe=
höftedes Besitzers, wenn nur Tiere zum Verkaufe kommen,die sichmindestens
3 Monate im BesitzedesVersteigerersbefinden.

4) Die Abhaltungvon öffentlichenTierschauenmit Klauenvieh.
) Das Weggebenvon nicht ausreichenderhitzterMilch (§ 40 Abs. 3) aus Sammel=
molkereienan landwirtschaftlicheBetriebe, in denenKlauenviehgehaltenwird,
sowie die Verwertung solcherMilch in den eigenenViehbeständender Molkerei,
ferner die Entfernung der zur Anlieferung der Milch und zur Ablieferung der
MilchrückständebenutztenGefäße aus der Molkerei, bevor sie desinfiziert sind
(ogl. § 11 Abs. 1 Nr. 9, 10 der Anweisung für das Desinfektionsverfahren).

(2) Für Ferkelmärkteund beimVorliegen einesdringendenwirtschaftlichenBedürfnisses
auchfür andereKlauenviehmärktebeschränkterenUmfangesaußerhalbvonSperrbezirkenund
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BeobachtungsgebietenkanndieRegierung,KammerdesInnern, vondemVerbotedesAbs.1 a
Ausnahmenunter entsprechendenVorsichtsmaßregelnzulassen.Auch kannsie in besonderen
Fällen dieAbhaltungvonKlauenviehmärktengrößerenUmfangesaußerhalbvonSperrbezirken
undBeobachtungsgebietengestatten,wennderSeuchenstandinnerhalbdes15 km Umkreises
ein derartigerist, daß hiernachund nachder Lage der verseuchtenGehöfteeineGefähr=
dung des Marktes als ausgeschlossenerachtetwerdenkann. WeitereAusnahmenvon den
Verboten des Abs. 1 könnenin besonderenFällen von derRegierung, KammerdesInnern,
zugelassenwerden.

(3) Im gleichenUmkreise(Abs.1) könnenmit GenehmigungderRegierung,Kammer
des Innern, nachstehendeVeranstaltungenverbotenoder in derWeise beschränktwerden,
daß davonPersonenund Tiere aus Sperrbezirkenausgeschlossensind:

a) Viehmärkteund öffentlicheTierschauen,soweit sie andereTiergattungenals
Wiederkäuerund Schweinebetreffen;

b) Jahr=undWochenmärkte,auchwennauf ihnenVieh nichtgehandeltwird;
c) Körungenvon Tieren jederGattung.

(4) Verfügungenüberdie EinstellungoderWiederzulassungvonViehmärktensindden
beteiligtenMarktunternehmernund Polizeibehördenso schnellals möglich,in der Regel
telegraphischodertelephonisch,bekanntzu geben.

*E181(169).
Die nachden§§ 175 bis 180 angeordnetenVerkehrs=und Nutzungsbeschränkungen

sind für die nicht verseuchtenGehöftedesSperrbezirkes,für das Beobachtungsgebietund
für das nach§ 180 abgegrenzteGebietaufzuheben,sobalddieGefahrderSeuchenverschleppung
für dieseGehöfteoderGebietebeseitigtist.

b) Verfahren nachFeststellung eines Verdachts.

§5182 (170).

Wird in einemseuchenfreienGehöftederVerdachtder Seuchefestgestellt,so sinddie
im § 174 vorgesehenenAnordnungen zu treffen und so lange aufrechtzuerhalten,bis die

Unverdächtigkeitder Tiere amtstierärztlichfestgestelltist. In besonderenFällen könnenmit
Genehmigungder Regierung,Kammerdes Innern, Erleichterungenzugelassenwerden.

§ 183(171.).
(1) Befindensich lediglichder AnsteckungverdächtigeTiere in einemnichtverseuchten

Gehöfte,so sind sie,wennmöglichin besonderenStallräumen,auf dieDauer *5 Wochen
7 *
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derpolizeilichenBeobachtung(8 19 Abs. 1, 4 des Gesetzes)mit der Maßgabezu unter⸗
stellen,daß sie aus denfür siebestimmtenRäumlichkeitenmit distriktspolizeilicherErlaubnis
zur sofortigen,unter polizeilicherAufsichtvorzunehmendenSchlachtungunterBeobachtung
derVorschriftendes§ 175 Abs. 1 entferntwerdendürfen. Für die Ausstellungdes
Ausfuhrerlaubnisscheinsund die KennzeichnungderEisenbahnwagengeltendie Vorschriften
des § 178. Ist dieUnterbringungin besonderen,einestrengeAbsonderunggewährleistenden
Stallräumen nichtmöglich,sodarf aus demGehöfte, soweit nicht für einzelneStälle nach der
ErklärungdesBezirkstierarztesdie Gefahr einerSeuchenübertragungausgeschlossenerscheint,
Klauenvieh vor der im Abs. 5 vorgeschriebenenUntersuchungnicht ausgeführtwerden.

(2) Die Beobachtungsfristläuft vomTage derAusfuhr der Tiere aus demSuauchen=
gehöftoderder letztensonstigenBerührungmit einemseuchenkrankenoderder Seuchever=
dächtigenTiere, jedochist dieBeobachtungsofortaufzuheben,sobalddieUnverdächtigkeitdes
der SeucheverdächtigenTieres, das etwadenAnlaß zur AnnahmedesAnsteckungsverdachts
gab, festgestelltist (§ 182).

(3) Der Besitzerder unterpolizeilicheBeobachtunggestelltenTiere hat von demAuf=
tretenverdächtigerKrankheitserscheinungenderOrtspolizeibehördesofortAnzeigezu erstatten.
Diesehat die Anzeigeso schnellals möglich,in derRegel telegraphischodertelephonisch,an
die Distriktspolizeibehördeweiterzugeben.

(A) Die Distriktspolizeibehördehat auf die AnzeigeohneVerzugdie im § 166 vor=
gesehenenvorläufigenMaßnahmenzu treffenund ungesäumtdenBezirkstierarztzuzuziehen.

(5) Nach Ablauf der zweiwöchigenBeobachtungsfristist sämtlichesKlauenvieh des
Gehöfts,in demsichdie derAnsteckungverdächtigenTierebefinden,amtstierärztlichzu unter=
suchen.Ergibt sichbei dieserUntersuchungdie Unverdächtigkeitaller Tiere, so gilt die
polizeilicheBeobachtungals aufgehoben.

c) Besondere Vorschriften für Wiederkäuer und Schweine, die sich auf dem
Transport, auf dem Markte, auf Tierschauen oder dergleichen befinden.

§ 184 (172).

(1) Wenn der Ausbruchoderder Verdachtder Seuchein TreibherdenoderbeiTieren,
die sichauf demTransportebefinden,angezeigtoderfestgestelltwordenist, soist dieWeiter=
beförderungder krankenund der verdächtigenTiere zu verbietenund derenAbsonderungan=
zuordnen(§ 19 Abs. 1, 4 des Gesetzes).

(2) Könnendie Tiere binnen24 Stunden einenStandort erreichen,wo sie durch=
seuchenoder abgeschlachtetwerdensollen, so kann die Distriktspolizeibehördedie Weiterbe=
förderungdorthinunterder Bedingunggestatten,daß die krankenund verdächtigenTiere
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unterwegswederfremdeGehöftebetretennochmit anderenWiederkäuernundSchweinenin
Berührungkommen,und daß sie zu Wagen,mit der Eisenbahnoder zu Schiff befördert
werden. Die DurchführungdieserVorschriftenist durchVereinbarung mit der Eisenbahn=
odersonstigenBetriebsverwaltungund, soweitnötig,durchpolizeilicheBegleitungsicherzustellen.
Für die Kennzeichnungder Eisenbahnwagengeltendie Vorschriftender §§ 175, 178.

(3) Vor Erteilungder Erlaubnis zurUberführungderTiere in einenanderenPolizei=
bezirkist bei derDistriktspolizeibehörde— in außerbayerischenGebietsteilendesDeutschen
Reichs bei derOrtspolizeibehörde— desBestimmungsortsanzufragen,ob die Tiere dort
Aufnahme finden können. Zutreffendenfallsist diePolizeibehördedesBestimmungsortsvon
dembevorstehendenEintreffender Tiere rechtzeitigzu benachrichtigen.Die Distriktspolizei=
behördedesBestimmungsortshat sich von derAnkunft der Tiere zu vergewissernund
veranlaßtenfalls über den Verbleib Ermittlungen anzustellen.

§ 185 (173).
(1) Wird der Ausbruch oder der Verdachtder Seuche auf Märkten, Tierschauenoder

öähnlichenVeranstaltungenfestgestellt,so ist mit den krankenund verdächtigenTieren nach
§ 184 Abs. 1 zu verfahren. JedochkannderAbtriebder verdächtigen,ausnahmsweise
auchder krankenTiere unterdenim § 184 Abs.2, 3 vorgesehenennäherenBedingungen
gestattetwerden,derenErfüllung,wie dortvorgeschrieben,sicherzustellenist. Bei ansteckungs=
verdächtigenTieren kann unter besonderenUmständendieBeförderungmittels Fußtransports
zugelassenwerden.

(2) Von der vorherigenAnfragebei derDistriktspolizeibehörde— in außerbayerischen
Gebietsteilen des DeutschenReichs bei derOrtspolizeibehörde— desBestimmungsortskann
bei demAbtrieb ansteckungsverdächtigenSchlachtviehsvon einemSchlachtviehmarktabgesehen
werden, wenn derAbtrieb nach einem öffentlichenSchlachthausezur sofortigenAbschlachtung
erfolgensoll, und wenndas Vieh mit demkrankenoderdemseuchenverdächtigenVieh nicht
munmittelbarin Berührunggekommenist. In diesemFalle ist die PolizeibehördedesBe=
stimmungsortsunter Mitteilung desSachverhaltsvon demEintreffenrechtzeitigzu benach=
richtigen. Die DistriktspolizeibehördedesBestimmungsortshat sichvon der Ankunft der
Tiere zu vergewissernund veranlaßtenfallsüber denVerbleibErmittlungenanzustellen.

d) Verbotswidrige Benutzung von Tieren.
§ 186 (174).

WerdenTiere, überderenStandort die Sperre verhängtist, oderdie abgesondertsind
oderder polizeilichenBeobachtungunterstehen,außerhalbder ihnenangewiesenenRäumlich=
keit oderan Orten betroffen,zu denenihr Zutritt verbotenist, so kannihre sofortige
Tötung angeordnetwerden.

78“
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III. Desinfektion.

§ 187(175).
(1) Die Ställe odersonstigenStandorteder krankenoderverdächtigenTiere sind zu

desinfizieren,die Ausrüstungs=,Gebrauchs=sowiesonstigenGegenstände,von denenanzu=
nehmenist, daß siedenAnsteckungsstoffenthalten(§ 19 Abs.4 bis 6 der Anweisungfür
das Desinfektionsverfahren),sindzu desinfizierenoderunschädlichzu beseitigen.Ferner ist
eineDesinfektionder durchgeseuchtenund sonstigenTiere, die im Seuchenstalluntergebracht
waren,vorzunehmen.Der Bezirkstierarzthat die Desinfektionabzunehmen.

(2) Auchdie Personen,die mit den krankenoderverdächtigenTieren in Berührung
gekommensind,habensichzu desinfizieren.

(3) Die Desinfektion kann nachgelassenwerden,
a) wenn es sich nur um der AnsteckungverdächtigesKlauenvieh in seuchenfreien
Gehöftenhandelt;

b) für Ställe in Seuchengehöften,in denennur derAnsteckungverdächtigesKlauen=
vieh gestandenhat, soferndiesesnachAblauf der im § 188 unter b angegebenen
Frist seuchenfreibefundenwordenist.

IV. Aufhebungder Schutzmaßregeln.

§ 188(1706).
(1) Die Seuchegilt als erloschenund die angeordnetenSchutzmaßregelnsind auf=

zuheben,wenn «
a) sämtlichesKlauenviehdesSeuchengehöftsgefallen,getötetoderentferntwordenist,

oder
b) binnen3 WochennachBeseitigungder krankenoder seuchenverdächtigenTiere oder

nachamtstierärztlicherFeststellungderAbheilungderKrankheiteineNeuerkrankung
nichtvorgekommen,

und
c) in beidenFällen die Desinfektion vorschriftsmäßigausgeführt und durch den
Bezirkstierarztabgenommenist.

(2) Das ErlöschenderSeuche ist in gleicherWeise wie derAusbruch öffentlichbekannt
zu machen.Die Distriktspolizeibehördehat das Erlöschender Seuche auf einemder im
§ 170 Abs. 2 genanntenViehmärkteoderViehhöfedemKaiserlichenGesundheitsamtin
Berlin soforttelegraphischmitzuteilen.
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5. Lungenseuche des Rindviehs.
I. Ermittlung.
§ 189 (177).

(1) Ist der Ausbruchder LungenseucheoderderVerdachtdieserSeuchefestgestellt,so
habendie Distriktspolizeibehördeund derBezirkstierarztsobaldals möglichErmittlungen
darüber anzustellen,wie lange die verdächtigenErscheinungenschonbestandenhaben,und ob
das krankeoderder SeucheverdächtigeTier oder ein anderesStück des verseuchtenoder
verdächtigenRindviehbestandesmit anderemRindviehin Berührunggekommenist. Ferner
ist festzustellen,ob und wannRindviehaus demBestandeverendet,geschlachtet,ausgeführt
odersonstentferntwordenund wohines gekommenist. Des weiterenist nachzuforschen,
ob und wo dieseuchenkrankenoderderSeucheverdächtigenunddieübrigenTieredesBestandes
sowie die aus dem verseuchtenoderverdächtigenBestandeentferntenTiere erworbenund in
wessenBesitz sie früher gewesensind.

(2) NachdemErgebnissedieserErmittlungen,die in der RegelnichtübereinenZeit=
raum von mehrals 6 Monatenzurückgreifensollen,sinddie erforderlichenMaßregelnohne
Verzug zu treffenundnötigenfallsdiebeteiligtenDistriktspolizeibehörden— für außerbayerische
Gebietsteiledes DeutschenReichsdie beteiligtenOrtspolizeibehörden— zu benachrichtigen.

- §190(178).
(1) Der Bezirkstierarzthat unverzüglichden gesamtenRindviehbestanddesSeuchen=

gehöftsaufzunehmenund die Tiere zu ermitteln,die an der Lungenseucheerkranktoderder
Seucheoderder Ansteckungverdächtigsind.

(2) Erforderlichenfallskanndie Kennzeichnungder Tiere angeordnetwerden.

§5191 (179).
Stellt derBezirkstierarztdenAusbruchderLungenseucheoderdenVerdachtdieserSeuche

in AbwesenheitderDistriktspolizeibehördefest,so hat er die sofortigevorläufigeEinsperrung
und Absonderungder erkranktenund verdächtigenTiere, nötigenfalls auchderenBewachung,
anzuordnen.Die getroffenenvorläufigenAnordnungensinddemBesitzerderTiereoderdessen
Vertreter entwederzu Protokoll oder durchschriftlicheVerfügung zu eröffnen,auch ist davon
der DistriktspolizeibehördeunverzüglichMitteilung zu machen.

§ 192 (180).
Ist anzunehmen,daß eineVerbreitungderLungenseuchestattgefundenhat, so kann

die Regierung,Kammer des Innern, eineamtstierärztlicheUntersuchungsämtlicherRind=
viehbeständedes Seuchenorts,seinerUmgegendoder einzelnerOrtsteile anordnen.
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8 193(181).
Wenn in einem bisher seuchenfreienGehöft ein Tier unter Erscheinungen,die den

Ausbruch derLungenseuchebefürchtenlassen,erkrankt,nach amtstierärztlichemGutachtenaber
nur durchZerlegungdesTieres Gewißheit darüberzu erlangenist, ob ein Fall von
Lungenseuchevorliegt,so hat die Regierung,KammerdesInnern, die Tötung desTieres,
soweiterforderlichnachvorgängigerErmittlungder zu leistendenEntschädigung,anzuordnen.

II. Schutzmaßregeln.
a. Verfahren nach Feststellung der Seuche.

8 194 (182).

(1) Der Ausbruch der Lungenseucheist von derOrtspolizeibehördeauf ortsüblicheWeise
und von der Distriktspolizeibehördein dem für ihre amtlichenVeröffentlichungenbestimmten
Blatte bekanntzu machen.

(2) Ferner hat die Distriktspolizeibehördejedenin ihremBezirkefestgestelltenersten
AusbruchsofortdenDistriktspolizeibehörden— für außerbayerischeGebietsteiledesDeutschen
Reichs den Ortspolizeibehörden— aller dem SeuchenortebenachbartendeutschenGemeinden
mitzuteilen. Diese Polizeibehördenhabendafür zu sorgen,daß der Seuchenausbruchin den
benachbartenGemeindenortsüblichbekanntgemachtwird.

(3) An denHaupteingängendesSeuchengehöftsund an denEingängender verseuchten
StallungenodersonstigenStandortesindTafeln mit der deutlichenund haltbarenAufschrift
„Lungenseuche“leichtsichtbaranzubringen.

8 195 (183).

(1) Die Distriktspolizeibehördehat, soweiterforderlichnach vorgängigerErmittlung
der zu leistendenEntschädigung,die alsbaldigeTötung der nachdemGutachtendes Bezirks=
tierarztesan der Lungenseucheerkranktenund der SeucheverdächtigenTiere anzuordnen.

(2) Die Tötung der AnsteckungverdächtigerTiere kanndurchdieRegierung,Kammer
des Innern, angeordnetwerden.

§ 196 (184).

(1) Die an derLungenseucheerkranktenoderderSeucheverdächtigenTiere, derenTötung
angeordnetist, sindunterpolizeilicherAufsichtim Seuchengehöftoderin anderengeeigneten
Gehöftendes Seuchenortszu schlachten.Ausnahmenvon demZwangeder Schlachtungim
SeuchenortekönnenmitGenehmigungderRegierung,KammerdesInnern,zugelassenwerden.

(2) Die Lungen der geschlachtetenoder gefallenenlungenseuchenkrankenTiere sind
unschädlichzu beseitigen.
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(3) Das Fleisch lungenseuchekrankerRinder darf vor völligemErkalten aus dem
Schlachtgehöftenichtausgeführtwerden.

(4) Häute solcherRinder dürfen aus demGehöft oderdemSchlachthausenur in
vollkommengetrocknetemZustandoderzur unmittelbarenAblieferungan eineGerbereiaus=
geführtwerden.

§ 197 (185).

(1) Die seuchenkrankenund die imSeuchengehöftebefindlichender Seucheverdächtigen
Tiere sindder Absonderungim Stalle (§ 19 Abs. 1, 4 desGesetzes)zu unterwerfenmit
der Maßgabe,daß sie zumZweckeder Tötung aus demStalle (Standort)entferntwerden
dürfen.

(2) Das übrigeRindviehdes Seuchengehöftsgilt als der Ansteckungverdächtig.Es
darf aus dem Gehäöftenicht entfernt werden,und das Gehäöftist abzusperrenmit den aus
den §§ 198 bis 202 sich ergebendenWirkungen. Die Dauerder Absperrungist auf
eine Frist vonmindestens6 Monatenfestzusetzen.Die Frist beginntmit demTage, an
dem das letzteseuchenkrankeTier beseitigtworden ist.

(3) Der Rindviehbestanddes Seuchengehöftsist mindestensalle 2 Wochenamtstier=
ärztlichzu untersuchen.

8 198 (186).

(1) Die Räumlichkeiten,in denensichdie lungenseuchekrankenoderseuchenverdächtigen
Tiere befinden,dürfen, abgesehenvon Notfällen, ohne distriktspolizeilicheGenehmigungnur
von dem Besitzer der Tiere oder der Räumlichkeiten,von dessenVertreter, von den mit
der Beaufsichtigung,Wartung und Pflege der Tiere betrautenPersonenund von Tier=
ärztenbetretenwerden.

(2) Personen,die mit krankenoder seuchenverdächtigenTieren in Berührung gekommen
sind, dürfen erst nach vorschriftsmäßigerDesinfektion das Seuchen=oder Schlachtgehöft
verlassen.

(3) Stroh, Heu und andere Futtervorräte, die nach demOrte ihrer Lagerung als
Träger des Ansteckungsstoffsanzusehensind, dürfen aus dem Siauchengehöftenicht entfernt
werden.

(4) Gerätschaftenoder sonstigeGegenstände,die sich in denim Abs. 1 erwähnten
Räumlichkeitenbefundenhaben,dürfenaus demGehöftenichtentferntwerden,bevorsie
desinfiziertsind. .

§ 199 (187).
GesundeunverdächtigeRinder dürfen in das Seuchengehöftwedereingeführtnoch

vorübergehendeingestelltwerden.AusnahmenhiervonkönnenmitGenehmigungderRegierung,
Kammerdes Innern, zugelassenwerden.
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§ 200(188).
(1) Der BesitzeroderdessenVertreterhat von demAuftretenverdächtigerKrankheits=

erscheinungenbei einemder AnsteckungverdächtigenRinde des Seuchengehöftsder Orts=
polizeibehördesofortAnzeigezu machenund das erkrankteTier abzusondern.Die Orts=
polizeibehördehat die Anzeigeso schnellals möglich,tunlichsttelegraphischodertelephonisch,
an die Distrikspolizeibehördeweiterzugeben.

(2) Die Verpflichtungzur sofortigenAnzeigeliegt demBesitzerauchob, wenn ein
der AnsteckungverdächtigesTier plötzlichverendetodernotgeschlachtetwerdenmuß.

(3) Auf die Anzeigehat die Distriktspolizeibehördeunverzüglicheine amtstierärztliche
UntersuchungdesTieres herbeizuführen.

(4) Abgesehenvon Notfällenund von denFällen derpolizeilichangeordnetenTötung
darf die Schlachtungeines der AnsteckungverdächtigenTieres nur mit Genehmigungder
Distriktspolizeibehördeerfolgen. Diesehat die Untersuchungdes geschlachtetenTieres durch
denBezirkstierarztzu veranlassen.

§ 201 (189).

(1) Die der AnsteckungverdächtigenTiere dürfen,solangedie amtstierärztlicheUnter=
suchungkeineverdächtigenKrankheitserscheinungenergibt,zurArbeit verwendetwerden,wenn
nachamtstierärztlichemGutachtendie GefahrderWeiterverbreitungder Seuchedamitnicht
verbundenist.

(2) Der WeidegangderTiere ist zu gestatten,wenn die zu beweidendeFläche von
demRindviehseuchenfreierGehöftenichtbenutztwird undVorsorgegetroffenist, daß weder
auf derWeidenochauf demWegedahineineBerührungder verdächtigenTiere mit dem
RindviehandererGehöftestattfindenkann.

(3) Die gemeinschaftlicheBenutzungvon Brunnen, Tränkenund Schwemmenzu=
sammenmit denRindern seuchenfreierGehöfteist verboten.

(4) Um dieVerwendungder derAnsteckungverdächtigenTiere zur Feldarbeitoder
ihrenAuftriebauf die Weide zu ermöglichenoder zu erleichtern,dürfen von denTieren
zu benutzendeöffentlicheWegevorübergehendgegendenVerkehrauchvonPersonengesperrt
werden.

§ 202 (190).

(1) Die Ausfuhr der derAnsteckungverdächtigenTiere zumZweckesofortigerSchlachtung
kanngestattetwerden: —

a) nachSchlachtstättenam Orte oderin dessenUmgebung;
b) nachin der Nähe liegendenEisenbahnstationenoderHäfen (Schiffsanlegestellen)
zur WeiterbeförderungnacheinemöffentlichenSchlachthause,vorausgesetzt,daß
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die Tiere diesemauf derEisenbahnoderzu Schiff unmittelbaroder von der
Entladestationaus zu Wagenzugeführtwerden.

(2) Nötigenfallsist anzuordnen,daß auchdie Überführungnachden untera und
b erwähntenSchlachtstätten,Eisenbahnstationenund Häfen zu Wagenerfolgt.

(3) Durch Vereinbarungmit der Eisenbahn=odersonstigen Betriebsverwaltungund,
soweitnötig, durchpolizeilicheBegleitungist dafür Sorge zu tragen,daß eineBerührung
mit anderemRindvieh auf dem Transporte nicht stattfindenkann.

(4) Die Distriktspolizeibehörde— in außerbayerischenGebietsteilendesDeutschenReichs
die Ortspolizeibehörde— des Schlachtorts ist von dem bevorstehendenEintreffen der Tiere
rechtzeitigzu benachrichtigen.Sie hat sich von demEintressender Tiere zu vergewissern
und veranlaßtenfallsüber den Verbleib Ermittlungen anzustellen.

(5) Die Schlachtungmuß unterpolizeilicherUberwachungstattfinden,wenn sie nicht
in einemöffentlichenSchlachthausevorgenommenwird, wo die Schlachtvieh=und Fleisch=
beschaudurchTierärzteerfolgt. Vom Bezirkstierarztist festzustellen,ob und welcheTiere
mit der Lungenseuchebehaftetwaren. -

§203(191).
WerdenverdächtigeTiere in verbotswidrigerBenutzungoderaußerhalbder ihnenan=

gewiesenenRäumlichkeit oder an Orten, zu denen ihr Zutritt verbotenist, betroffen,so
kann ihre sofortigeTötung angeordnetwerden.

§ 204 (192).

(1) Bricht dieLungenseuchebei Rindvieh auf derWeide aus, so kann dessenAuf=
stallung angeordnetwerden. Andernfallsist überdie Weide, auf der sichdie krankenund
verdächtigenTiere befinden,die Sperre zu verhängen(8§22 Abk.1, 4 desGesetzes).Im
übrigenist nachden§§ 194 bis 203 sinngemäßzu verfahren.

(2) Anden Eingängender gesperrtenWeidesindTafeln mit derdeutlichenundhalt=
barenAufschrift„Lungenseuche“leichtsichtbaranzubringen.

§ 205 (193).

(1) Wird die Lungenseucheoderder VerdachtdieserSeuchebei Tieren festgestellt,die
sichaufdemTransportebefinden,so ist derenWeiterbeförderungzu verbietenunddieTiere
sind abzusondern;ebensoist mit denderAnsteckungverdächtigenTieren zu verfahren(§ 19
Abs. 1, 4 des Gesetzes). . — «

(2) Können die Tiere innerhalb24 Stunden einenStandort erreichen,an demsie
zumZweckederAbsperrunguntergebrachtodergeschlachtetwerdensollen,so tanndir Weiter⸗
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beförderungdorthinunterder Bedingunggestattetwerden,daß die Tiere unterwegsweder
in fremdeGehöftegebrachtwerdennochmit anderemRindviehin Berührungkommen,und
daß sie zu Wagen,mit der Eisenbahnoder zu Schiff befördertwerden. Die Durch=
führungdieserVorschriftenist durchVereinbarungmitderEisenbahn=odersonstigenBetriebs=
verwaltung und, soweit nötig, durchpolizeilicheBegleitung sicherzustellen.

(3) Vor Erteilungder Erlaubnis zur Überführungin einenanderenPolizeibezirkzum
Zweckeder Absperrungist bei der Distriktspolizeibehörde— für außerbayerischeGebietsteile
des DeutschenReichs bei derOrtspolizeibehörde— desBestimmungsortsanzufragen,ob
die Tiere dort Aufnahmefindenkönnen. Zutreffendenfallsist die Polizeibehördedes Be=
stimmungsortsvon dem bevorstehendenEintreffender Tiere rechtzeitigzu benachrichtigen.
Sie hat sichvon dem Eintreffen der Tiere zu vergewissernund veranlaßtenfallsüber den
Verbleib Ermittlungen anzustellen.

(4) Bei derÜberführungin einen anderenPolizeibezirkzumZuede der Schlachtung
istnach 8 202 Abs. 4,5 zu verfahren.

8206 (194).
(1) Ist der Ausbruchderengenfne festgestellt,so könnenmit Genehmigungder

Regierung,Kammer des Innern, um das Siuuchengehöft(Standort)Beobachtungsgebiete
gebildetwerden,und zwar

a) ein engeresBeobachtungsgebietaus demverseuchtenOrte oderTeilen davonmit
derWirkung, daß aus diesemGebietedie Ausfuhr von Rindvieh nur mit distrikts=
polizeilicherGenehmigungnachtierärztlicherUntersuchungdesBestandesund nur
zum Zweckeder Schlachtungnach vorherigerBenachrichtigungder Distrikts=
polizeibehörde— für außerbayerischeGebietsteiledesDeutschenReichsderOrts=
polizeibehörde— desBestimmungsortserfolgendarf, und daß das ausgeführte
Rindvieh nach der Schlachtungamtstierärztlichuntersuchtwird;

b) erforderlichenfallsein weiteresBeobachtungsgebietmit der Wirkung, daß aus
diesemGebieteRindviehnur mit distriktspolizeilicherGenehmigungnachtierärzt=
licherUntersuchungdes Bestandes,jedochohneweitereBeschränkung,ausgeführt
werdendarf.

(2) In denBeobachtungsgebietendürfenRindviehmärktenichtabgehaltenwerden.
(3) Der Verkehrmit Rindviehauf den in denBeobachtungsgebietengelegenenEisen=

bahnstationenoder auf benachbartenStationen kann mit Genehmigungder Regierung,
Kammerdes Innern, verbotenoderbeschränktwerden.Die Eisenbahnverwaltungist sofort
zu benachrichtigenund die Beschränkungist öffentlichbekanntzu machen.

(4) Die Beschränkungendes Verkehrsmit Rindviehin denBeobachtungsgebietensind
aufzuheben,sobalddie Gefahr der Seuchenverschleppungaus diesenGebietenbeseitigtist.
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b. Verfahren nach Feststellung eines Verdachts.

§ 207 (195).

(1) Der RindviehbestandeinesseuchenfreienGehöftsist mit denausden8§ 208, 209
sichergebendenWirkungenunterpolizeilicheBeobachtungzu stellen,wenn durch amtliche
Erhebungenfestgestelltist,

a) daß sichunterdemBestandeinTier befindet,das innerhalbder letzten90 Tage
mit einemseuchenkrankenTiere in Berührungwar, oder

b) daß sichunterdemBestandeinTier befindet,das innerhalbder letzten90 Tage
mit einemverdächtigenTiereauseinemverseuchtenBestandin Berührungwar, oder

) daß sichunter dem Bestand ein der Seuche verdächtigesTier befindet.
(2) Die polizeilicheBeobachtunghat sichim Falle desAbs. 1 untera auf eineFrist

von 6 Monaten,im übrigenauf eineFrist von 90 Tagen zu erstrecken.Die Frist beginnt
in den Fällen des Abs. 1 unter a und b mit dem Tage, an dem das Tier mit dem
seuchenkrankenoderdemverdächtigenTiere zuletztin Berührunggewesenist, im Falle des
Abs. 1 unterc mitdemTage, an demdieverdächtigenKrankheitserscheinungenfestgestelltsind.

(3) Wird der VerdachtdurchweitereErmittlungenvor Ablauf der Beobachtungsfrist
beseitigt, so ist die polizeilicheBeobachtungsogleichwiederaufzuheben.

(4) Der BezirkstierarzthatdenunterBeobachtunggestelltenRindviehbestandaufzunehmen.

§ 208 (196).

(1) Der BesitzeroderseinVertreterist verpflichtet:
a) anderesRindvieh nicht in die Räumlichkeiteneinzustellen,in denen die unter
BeobachtungstehendenTiere untergebrachtsind,auchohnedistriktspolizeilicheGe=
nehmigungkeinTier desRindviehbestandesin andereStallungenoderGehöfte
zu bringenoderschlachtenzu lassen;

b) Vorsorgezu treffen,daß fremdesRindviehnichtauf das Gehöftkommt;
c) von demAuftretenverdächtigerKrankheitserscheinungenbei einemTiere odervon
demTode einesTieres des BestandesderOrtspolizeibehördesoforteineAnzeige
zumachen.

(2) Im NotfallekannderBesitzerein unterBeobachtunggestelltesTier ohnedistrikts=
polizeilicheGenehmigungschlachtenlassen, hat aber dann der Ortspolizeibehördenach
erfolgterSchlachtungsofortAnzeigezu erstatten.

(3) Die Ortspolizeibehördehat die Anzeige(Abs. 1, 2) so schnell als möglich,
tunlichsttelegraphischoder telephonisch,an die Distriktspolizeibehördeweiterzugeben.Auf
die Anzeigevon demAuftretenverdächtigerKrankheitserscheinungenbei einemder unter

79°
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polizeilicheBeobachtunggestelltenTiere odervon demTode oderder Notschlachtungeines
Tieres hat dieDistriktspolizeibehördedessenamtstierärztlicheUntersuchunganzuordnen. Eine
solcheUntersuchunghat auchstattzufinden,wennein unterpolizeilicheBeobachtunggestelltes
Tier mit Genehmigungder Distriktspolizeibehördegeschlachtetwird.

§ 209 (197).

(1) Die Ausfuhr des unter polizeilicheBeobachtunggestelltenRindviehszum Zwecke
sofortigerSchlachtungkannunterdenim § 202 angegebenenBedingungengestattetwerden.

(2) Fernerkanndie sofortigeTötung der unterpolizeilicheBeobachtunggestelltenTiere
angeordnetwerden,wennsie an Orten, zu denenihr Zutritt verbotenist, betroffenwerden.

III. Impfung.
*210 (198).

Die Lungenseucheimpfungdarf nur aufAnordnungdesStaatsministeriumsdesInnern
und unterBeobachtungder in dieserAnordnungvorgeschriebenenSchutzmaßregelnerfolgen.

IV. Desinfektion.
§ 211 (199).

(1) Die Räumlichkeiten,in denenseuchenkrankeoderder SeucheverdächtigeTiere ge=
standenhaben,sind zu desinfizieren,die Ausrüstungs=,Gebrauchs=sowiesonstigeGegen=
stände,von denenanzunehmenist, daß sie den Ansteckungsstoffenthalten(§ 20 Abs. 2
bis 5 der Anweisungfür das Desinfektionsverfahren),sind zu desinfizierenoderunschädlich
zu beseitigen,soweitnicht ihre Verwertungnach§ 20 Abs. 5 der genanntenAnweisung
gestattetist. Der Bezirkstierarzthat die Desinfektionabzunehmen.

(2) Auch die Personen,die mit krankenoder der SeucheverdächtigenTieren in Be=
rührunggekommensind,habensichzu desinfizieren.

V. Aufhebungder Schutzmaßregeln.
§ 212(200).

(1) Die Seuche gilt als erloschenund die angeordnetenSchutzmaßregelnsind aufzu=
heben,wenn .

a)derganzeRindviehbestandgefallen,getötetoderentferntwordenist,
oder ·

b) das erkrankteund der SeucheverdächtigeRindvieh beseitigtund unter demder
AnsteckungverdächtigenVieh (§ 197 Abs.2) währendeinerZeit von mindestens
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6 Monaten nach der Beseitigungdes letztenKrankheitsfalls eineNeuerkrankung
nicht vorgekommenist,

und
c) in beiden Fällen die Desinfektion vorschriftsmäßigausgeführt und durch den
Bezirkstierarztabgenommenist.

(2) Das Erlöschender Seucheist wie der Ausbruchöffentlichbekanntzu machen.

6. Pockenseucheder Schafe.
I. Ermittlung.
§ 213 (201).

(1) Ist der Ausbruchder Pockenseucheder Schafe oderder VerdachtdieserSeuche
festgestellt,so habendie Distriktspolizeibehördeund der Bezirkstierarztsobaldals möglich
Ermittlungendarüberanzustellen,wie lange die verdächtigenErscheinungenschonbestanden
haben,und ob seit demvermutlichenBestehender SeucheoderderverdächtigenErscheinungen
Schafe aus demverseuchtenoderverdächtigenBestandeverkauftodersonstentferntworden
sind. Ferner ist festzustellen,wann und wo die an Pockenerkranktenoderder Seuchever=
dächtigenSchafemit anderenSchafenin Berührunggekommen,ob und wo sie erworben
und in wessenBesitzesie frühergewesensind.

(2) NachdemErgebnissedieserErmittlungensinddie erforderlichenMaßregelnohne
Verzug zu treffenund nötigenfallsdie beteiligtenDistriktspolizeibehörden— für außer=
bayerischeGebietsteiledesDeutschenReichs die beteiligtenOrtspolizeibehörden— zu be=
nachrichtigen.

8 214 (202).
Stellt der Bezirkstierarztden Ausbruchder Pockenseucheoder den Verdachtdieser

Seuchein AbwesenheitderDistriktspolizeibehördefest,so hat er die sofortigevorläufigeEin⸗
sperrungund Absonderungder erkranktenoderverdächtigenSchafe, nötigenfallsauchderen
Bewachung, anzuordnen. Die getroffenenvorläufigenAnordnungensind dem Besitzer oder
dessenVertreterzu ProtokolloderdurchschriftlicheVerfügungzu eröffnen,auchist davon
der DistriktspolizeibehördeunverzüglichMitteilung zu machen.

§ 215 (203).
(1) Nach Feststellungdes erstenFalles von Pockenseuchein einer Ortschaft ist die

amtstierärztlicheUntersuchungsämtlicherSchafe des Seuchenortsanzuordnen. Bei größeren
Ortschaftenkann die Untersuchungauf Ortsteile beschränktwerden.

(2) Im Falle größererSenchengefahrkann die amtstierärzlicheUntersuchungauf die
in derUmgegenddes SeuchenortsvorhandenenSchafeausgedehntwerden.
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II. Schutzmaßregeln.
a) Verfahren nach Feststellung der Seuche.

§ 216 (204).

(1) Der AusbruchderPockenseucheist von derOrtspolizeibehördeauf ortsüblicheWeise
und von derDistriktspolizeibehördein demfür ihre amtlichenVeröffentlichungenbestimmten
Blatte bekanntzu machen.

(2) Die Distriktspolizeibehördehat auch jedenin ihremBezirke festgestelltenersten
AusbruchsofortdenDistriktspolizeibehörden— für außerbayerischeGebietsteiledesDeutschen
Reichs den Ortspolizeibehörden— aller dem SeuchenortebenachbartendeutschenGemeinden
mitzuteilen.DiesePolizeibehördenhabendafür zu sorgen,daß derSeuchenausbruchin den
benachbartenGemeindenortsüblichbekanntgemachtwird.

(3) An denHaupteingängendesSeuchengehöftsund an denEingängender verseuchten
Ställe oder sonstigenStandorte sind Tafeln mit der deutlichenund haltbarenAufschrift
„Schafpocken“leichtsichtbaranzubringen. "

(4) An denHaupteingängendes SeuchenortssindTafeln mit der gleichenAusfschrift
leichtsichtbaraufzustellen.In größerenOrten ist dieAufstellungder Tafeln in der Regel
auf einzelneStraßen oder Teile des Ortes zu beschränken.

§ 217 (205).

(1) SämtlicheSchafedes verseuchtenGehöftssind im Stalle unterzubringen,und der
Stall ist abzusperrenmit denaus den§§ 218 bis 225 sichergebendenWirkungen.

(2) Ausnahmsweisekönnendie Schafeauf derWeide belassenwerden,wenn die Stall=
sperrebesondersschwerewirtschaftlicheSchädigungenim Gefolgehat und derWeidegang
nachamtstierärztlichemGutachteneinebesondereGefahr derSeuchenverbreitungnicht bedingt.

* 218(206).
(1) Die Schafe dürfenaus demabgesperrtenStalle nichtentferntwerden. Jedoch

kann nachder amtstierärztlichfestgestelltenAbheilung derPockenin demBestandeder Weide=
gangder Schafe unterder Bedingunggestattetwerden,daß diesekeineWegeund Weiden
betreten,die von Schafenaus unverseuchtenGehöftenbenutztwerden,und daß sie auf der
Weide sowie auf demWege dahin nicht in dieNähe solcherSchafe kommen. Erforderlichen=
falls hat die Distriktspolizeibehördedie Hütungsgrenzenfür die letzterenund für die ver=
seuchtgewesenenBeständefestzusetzen.

(2) Unter den gleichenBedingungen kann ausnahmsweiseder Weidegang schonvor
erfolgterAbheilunggestattetwerden,wenndieVoraussetzungendes§ 217 Abs.2 vorliegen.
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(3) Um den Auftrieb der Schafe aus dem abgesperrtenStalle auf die Weidezu
ermöglichenoder zu erleichtern,dürfen die von den Schafen zu beuutzendenWege vorüber=
gehendgegendenVerkehrauchvon Personengesperrtwerden.

§ 219 (207).

(1) Ställe undsonstigeStandorte, wo sichpockenkrankeoder verdächtigeSchafe befinden,
dürfen, abgesehenvon Notfällen, ohnedistriktspolizeilicheGenehmigungnur von demBesitzer
der Tiere oder der Räumlichkeiten,von dessenVertreter, von den mit der Beaufsichtigung,
Wartung und Pflegeder Tiere betrautenPersonenund von Tierärztenbetretenwerden.

(2) Zur Wartung und Pflege der krankenoderverdächtigenSchafedürfenPersonen
nicht herangezogenwerden,die mit anderenSchafen in Berührung kommen.

(3) Personen, die mit den krankenoder verdächtigenSchafen im Suuchengehöftin
Berührung gekommensind, dürfen erst nachvorschriftsmäßigerDesinfektiondas Gehöft
"verlassen.

§ 220 (208).

(1) Die Einfuhr vonSchafenin das Seuchengehöftist verboten.Ausnahmenkönnen
in dringendenFällen zugelassenwerden.

(2) Der Zutritt fremderSchafezum Seuchengehöftist verbotenund derBesitzerver=
pflichtet, Vorsorge zu treffen,daß er verhütetwird.

8 221(209).
Die zu denSchafherdendesSeuchengehöftsgehörigenHundesind festzulegen(8 176

Abs. 1a), soweitsie nichtzur BegleitungderHerdenbenutztwerden.

§ 222 (210).

Die Kadaverder an der PockenseuchegefallenenSchafe sind mit Haut und Wolle,
ebensowie die Haut und Wolle von krankenSchafen, die vor Abheilung der Seuchege=
schlachtetwordensind,sofortunschädlichzu beseitigen.

§ 223 (211).

(1) Schafhäuteund Wolle dürfenunbeschadetder Vorschriftendes§ 222 aus dem
Seuchengehöftenur mit distriktspolizeilicherGenehmigungausgeführtwerden.

(2) Die Genehmigungist für Häute nur dann zu erteilen, wenn sie vollkommen
trockensind oder wenn ihre unmittelbareAblieferung an eine Gerberei erfolgt, für Wolle
nur dann,wennsie in festenSäckenverpacktist.
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(3) Rauhfutterund Stroh, das nachdemOrte seinerLagerungals Träger des
Ansteckungsstoffsanzusehenist, darf aus demSeuchengehöftenichtausgeführtwerden.

(4) Die Ausfuhr von sonstigemRauhfutteroderStroh aus demSeuchengehöftedarf
nur mit distriktspolizeilicherGenehmigungerfolgen. Vor Erteilungder Genehmigunghat
dieDistriktspolizeibehördedenBezirkstierarztdarüberzuhören,obdieAusfuhrunbedenklichist.

(5) Geräte, die zur Wartung und Pflege der Schafe des Seuchengehöftsbenutzt
wordensind, dürfenaus demSiuchengehöftenur entferntwerden,wennsie desinfiziert
wordensind.

(6) Der Dünger muß bis zur AusführungderDesinfektionin demSuruchenstalle
verbleiben.Wird seineHerausschaffungerforderlich,so ist er nach§ 21 Abs.2 der An=
weisungfür das Desinfektionsverfahrenzu behandeln.

§ 224(212).
(1) Für die Schafe des Seuchengehöftskann ein Wechseldes Gehöfts innerhalb des

Ortes oder der Nachbarortegestattetwerden,wenn damit nachder Erklärung desBezirks=
tierarztesdie Gefahr einer Verschleppungder Seuchenicht verbundenist.

(2) Die Überführungmuß unter den vom Bezirkstierarztezu bezeichnendenSicher⸗
heitsmaßregelnerfolgen.

§ 225 (213).

(1) Für die SchlachtungnochseuchenfreierSchafe einesverseuchtenBestandesgelten
folgendeVorschriften:

(2) Wenn die Schlachtungnicht im Seuchengehöfteselbstvorgenommenwird, so darf
mit distriktspolizeilicherGenehmigungdieAusfuhr zumZweckesofortigerSchlachtungerfolgen:

a) nach Schlachtstättenam Orte oder in dessenUmgebung,wobei die Überführung
zu Wagenzu geschehenhat;

b) nach in der Nähe liegendenEisenbahnstationenoderHäfen (Söiffsanlegestlley)
zurWeiterbeförderungnacheinemöffentlichenSchlachthause,vorausgesetzt,daß die
Tiere diesemauf der Eisenbahn oder zu Schiff unmittelbar oder von der Ent=
ladestationaus zu Wagen zugeführtwerden.

(3) Der Transport nach den in der Nähe liegendenEisenbahnstationenoder Häfen
(Schiffsanlegestellen)hat zu Wagenzu geschehen.Durch Vereinbarungmit derEisenbahn=
oder sonstigenBetriebsverwaltungund, soweit nötig, durchpolizeilicheBegleitung ist dafür
Sorge zu tragen, daß eineBerührung mit anderenSchafen auf demTransporte nicht statt=
finden kann. Ausnahmsweisekann bei der Ausfuhr der Schafe ein kurzer Fußtransport
zugelassenwerden,wenn dies ohneGefahr der Seuchenverschleppunggeschehenkann.
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die Ortspolizeibehörde— des Schlachtorts ist von dem bevorstehendenEintreffen der Tiere
rechtzeitigzu benachrichtigen.Sie hat sichvon demEintreffender Tiere zu vergewissern
und veranlaßtenfallsüber den Verbleib Ermittlungen anzustellen.

(5) Die Schlachtungder Schafemuß, sofernsie nichtin einemöffentlichenSchlacht=
hause vorgenommenwird, wo die Schlachtvieh=und FleischbeschaudurchTierärzte erfolgt,
unter polizeilicherAufsicht stattfinden.

(6) Die zur BeförderungverwendetenFahrzeugesind sofortnachdemEntladenzu
desinfizieren.

(7) Mit denHäutender geschlachtetenSchafeist nachderVorschriftdes§ 223
Abs. 1, 2 zu verfahren.

(4) Die Distriktspolizeibehörde— für außerbayerischeGebietsteiledesDeutschenReichs

r

§ 226 (214).
Auf die AnzeigedesBesitzersoderseinesVertretersvon der erfolgtenAbheilungder

Pockensind die SchafeohneVerzugamtstierärztlichzu untersuchen.

§ 227 (215).
Nach der amtstierärztlichfestgestelltenAbheilungder Pockenkann die Ausfuhr aller

den AbsperrungsmaßregelnunterworfenenSchafezumZweckesofortigerAbschlachtungunter
den im § 225 angegebenenBedingungengestattetwerden.

§ 228 (210).
(1) Wird die Seuchebei Treibherdenoderbei Tieren festgestellt,die sichauf dem

Transporte befinden,so ist die Weiterbeförderungzu verbietenund die Absonderungder
Tiere anzuordnen(§ 19 Abs. 1, 4 des Gesetzes).

(2) Wenn dieHerdenoderTiere binnen24 StundeneinenStandort erreichenkönnen,
wo sie durchseuchenoder abgeschlachtetwerdensollen,so kann auf Antrag desBesitzers
die Weiterbeförderungdorthin unter der Bedingung gestattetwerden, daß die Herden oder
Tiere unterwegswederfremdeGehöftebetretennochmit anderenSchafenin Berührung
kommen. In diesemFalle sind dieSicherungsmaßregelnanzugeben,unter denendieWeiter=
beförderungerfolgendarf (vgl. § 225).

(3) Vor Erteilung der Erlaubnis zur Überführungder HerdenoderTiere in einen
anderenPolizeibezirk zum Zwecke der Durchseuchungist bei der Distriktspolizeibehörde
— in außerbayerischenGebietsteilendes DeutschenReichs bei derOrtspolizeibehörde—
desBestimmungsortsanzufragen,ob dieTiere dortAufnahmefindenkönnen.Zutreffenden=
falls ist ebensowie im Falle derÜberführungin einenanderenPolizeibezirkzumZwecke
der Schlachtungdie PolizeibehördedesBestimmungsortsvon dembevorstehendenEintreffen
der Tiere rechtzeitigzu benachrichtigen.

80
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8 229 (217).

(1) Bei größererSeuchengefahr(vgl.8 235) könnennebendenin den§§ 217 bis 225
für die verseuchtenGehöfte vorgeschriebenenMaßregeln noch folgendeAnordnungen für die
verseuchtenOrte und derenFeldmarken,nötigenfallsauch für ein größeres,ohneRücksicht
auf Feldmarkgrenzenzu bemessendesGebietmit Genehmigungder Regierung,Kammerdes
Innern, getroffenwerden:

a) Alle Schafe des Seuchenorts sind unter polizeilicheBeobachtungzu stellen mit
der Wirkung, daß ihre Ausfuhr nur mit distriktspolizeilicherGenehmigungund
zum Zweckeder sofortigenSchlachtungunter Einhaltungder Vorschriftendes
§ 225 erfolgendarf.

b) Die Einfuhr von Schafenin den Seuchenortist nur mit distriktspolizeilicher
Genehmigungund nur zum Zweckeder sofortigenSchlachtung, in dringenden
Fällen auchzu Zuchtzwecken,zu gestatten.

) Der Auftrieb von Schafen des Seuchenorts auf Wochen=und Viehmärkte ist
zu verbieten.

4) Für denSeuchenortund seineFeldmarkist das TreibenvonSchafenzu anderen
als Weidezweckenzu verbieten.Das Treiben von Schafenaus unverseuchten
GehöftendesSeuchenortszumWeidegangund zur Schlachtungist unter der
Voraussetzungzu gestatten,daß hierbei eine unmittelbare odermittelbareBe=
rührungmit Schafenaus anderenOrtschaftennichtstattfindenkann.

e) Das Durchtreibenvon Schafen durch den Seuchenortund seineFeldmark ist
zu verbieten.Die Durchfuhr ist nur mit distriktspolizeilicherGenehmigungund
nur unter der Bedingung zu gestatten,daß die Transporte in dem Seuchenort
und seinerFeldmark nicht anhalten.

t) Die Ausfuhr von Schafhäuten und Schafwolle aus dem Siuuchenortist nur
unterdenBedingungendes § 223 Abs. 1, 2 zu gestatten.

8) Die Ausfuhr von Schafdüngerüber die Grenzen der Feldmark ist zu verbieten.
(2) In großenOrtschaftenkönnendieAnordnungendesAbs. 1 auf Teile desOrtes

oder der Feldmark beschränktwerden.

§230 (218).
Für das nach§ 229 Abs. 1 abgegrenztegrößereGebietkannmit Genehmigungder

Regierung,Kammerder Innern, die amtstierärztlicheUntersuchungaller Schafeangeordnet
und die Zulassung von Schafen zur Verladung auf Eisenbahnstationenan die Bedingung
geknüpftwerden,daß die Schafe vor der Verladungamtstierärztlichuntersuchtund hierbei#
gesundbefundenwordensind.
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§8231(219).

Die nachden§§ 229, 230 getroffenenAnordnungensindwiederaufzuheben,sobald
ihreVoraussetzungenweggefallensind.

b. Verfahren nach Feststellung eines Verdachts.

§ 232 (220).

(1) Wenn in einembis dahinseuchenfreienSchafbestandederVerdachtderPockenseuche
oder der Ansteckungfestgestelltist, so dürfen Schafe aus demGehäfte nicht weggebracht
werden,und das Gehöftist mit der im § 233 angegebenenWirkungabzusperren.

(2) NachAblauf einerFrist von 2 Wochen,die im Falle des Seuchenverdachtsmit
demTage beginnt, an dem die verdächtigenKrankheitserscheinungenfestgestelltsind, im Falle
des Ansteckungsverdachtsmit demTage, an demdieTiere mit pockenkrankenSchafenzuletzt
in Berührunggewesensindoderder sonstigeVerdachtsgrundermitteltwordenist, hat eine
amtstierärztlicheUntersuchungsämtlicherSchafe des Bestandes stattzufinden. Wenn sich
bei dieser UntersuchungsämtlicheSchafe als unverdächtigerweisen,so sind die angeordneten
Maßregelnwiederaufzuheben;andernfallsist dieUntersuchungnach2Wochenzuwiederholen.

(3) Wird der VerdachtdurchamtlicheErmittlungen schonvor Ablauf der 2wöchigen
Frist beseitigt,so müssendie angeordnetenMaßregelnsofortwiederaufgehobenwerden.

§233(221).
(1) Der Standort der abgesperrtenBeständedarf ohnedistriktspolizeilicheGenehmigung

nicht gewechseltwerden. FernerdürfenohnedistriktspolizeilicheGenehmigungSchafeweder
aus den Beständenverkauft, geschlachtetoder sonstentfernt, nochin die Beständegebracht
werden.

(2) In NotfällenkanndieSchlachtungohnedistriktspolizeilicheGenehmigungerfolgen.
In diesenFällen ist ebensowie beim Auftreten verdächtigerKrankheitserscheinungenbei der
AnsteckungverdächtigenTieren und beimVerendenvonTieren in denabgesperrtenBeständen
derOrtspolizeibehördesofortAnzeigezu erstatten;die Ortspolizeibehördehat die Anzeige
so schnellals möglich,tunlichsttelegraphischoder telephonisch,an die Distriktspolizeibehörde
weiterzugeben,worauf dieseunverzüglicheine amtstierärztlicheUntersuchungder Tiere zu
veranlassenhat.

III. Impfung.

5 234 (222).

(1) Bei einer Herde, in der diePockenseuchefestgestelltist, ist dieImpfung aller noch
seuchenfreienSchafeanzuordnen.

80“
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(2)AufdenZAntrangesBesitzersderHerdeoderfeineoVertreterskannfürdie
VornahmederImpfung eineFrist gewährtwerden,wennnachamtstierärztlichemGutachten
mit Rücksichtauf denZustand derTiere oder auf äußereVerhältnissedie sofortigeImpfung
nichtzweckmäßigist.

(3) Auchkannauf denAntragdesBesitzersoderseinesVertretersvon derAnwendung
derImpfungganzAbstandgenommenwerden,soferndieAbschlachtungder nochseuchenfreien
Stücke der Herde binnen10 Tagen nachFeststellungdes Seuchenausbruchsgesichertist.

§ 235 (223).

Gewinnt die SeucheeinegrößereAusdehnungoderist nachdenörtlichenVerhältnissen
die Gefahr einer Verschleppungder Seuche in die benachbartenSchafherdennicht auszu=
schließen,so kanndie Regierung,Kammerdes Innern, die Impfung der von der Seuche
bedrohtenHerden und aller in demselbenOrte befindlichenSchafe anordnen.

§ 236 (224). .
Außer in demFalle polizeilicherAnordnungdarf eineImpfung der Schafe nicht

vorgenommenwerden. .

§ 237 (225).

Die polizeilich angeordneteImpfung muß in allen Fällen, sofern sie nicht vom
Bezirkstierarzteselbstausgeführtwird, unter amtstierärztlicherAufsichterfolgen. Die ge=
impftenSchafesind in der Zeit vom9. bis 12. Tage nachder Impfung amtstierärztlich
zu untersuchen. Soweit erforderlich,ist ihre sofortigeNachimpfunganzuordnen.

§8238(226).
Die geimpftenSchafe sind rücksichtlichder polizeilichenSchutzmaßregelnden pocken=

krankengleichzu behandeln.
IV. Desinfektion.
§ 239(227).

(1) Die Räumlichkeitenund Hürden,in denensichpockenkrankeoderderSeuchever=
dächtigeSchafebefundenhaben,sindzu desinfizieren;die Ausrüstungs=,Gebrauchs=sowie
sonstigeGegenstände,von denenanzunehmenist, daß sie den Ansteckungsstoffenthalten
(§ 21 Abs. 2 bis 4 der Anweisung für das Desinfektionsverfahren),sind zu desinfizieren
oder unschädlichzu beseitigen,soweit nicht ihre Verwendung nach § 21 Abs. 4 der ge=
nanntenAnweisunggestattetist. Der Bezirkstierarzthat die Desinfektionabzunehmen.
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(2) Auch diePersonen,die mit denpockenkrankenoderderSeucheverdächtigenTieren in
Berührunggekommensind,habensichzu desinfizieren.

V. AufhebungderSchutzmaßregeln.
§ 240 (228).

(1) Die Seuchegilt als erloschen,und die angeordnetenSchutzmaßregelnsindaufzu=
heben, wenn

a) der ganzeSchafbestandgefallen,getötetoderentferntwordenist,
oder

b) binnen60 TagennachBeseitigungder krankenoderseuchenverdächtigenSchafe
odernachder durchdenBezirkstierarztfestgestelltenAbheilungder Pockeneine
Neuerkrankungnichtvorgekommenist,

und
) in beidenFällen dieDesinfektion vorschriftsmäßigausgeführtund durchdenBe=
zirkstierarztabgenommenist. 4

(2) Die Frist von 60 Tagen (Abs. 1 unterb) kannauf 8Tage ermäßigtwerden,
wenn der ganzeSchafbestandeinemdesinfizierendenBade unteramstierärztlicherAufsicht
unterworfenwordenist. « «

(3) Das Erlöschender Seucheist wie der Ausbruchöffentlichbekanntzu machen.
(4) Darüber,daß die Schutzmaßregelnbei einerTreibherde(§ 228) aufgehobensind,

ist demFührer derHerdeauf seinenAntrag eineBescheinigungauszustellen.

7. Beschälseuche der Pferde, Bläschenausschlag der Pferde und des
Rindviehs.

A. Beschälseuche der Pferde.
I. Ermittlung.
8 241 (229).

(1) Ist der Ausbruch der Beschälseucheoder der VerdachtdieserSeuche festgestellt,so
habendie Distriktspolizeibehördeund der BezirkstierarztErmittlungendarüberanzustellen,
welchePferdemit denerkranktenoderder SeucheverdächtigenPferdenin geschlechtlicheBe=
rührunggekommensind. Die Ermittlungenhabensichin derRegel auf denZeitraumvon
mindestens1 Jahre zu erstrecken,sofern nicht festgestelltist, daß die Möglichkeiteiner
AnsteckungandererPferdenur währendeineskürzerenZeitraumsbestandenhat.
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(2) Nach demErgebnissedieserErmittlungen sind die erforderlichenMaßregeln ohne
Verzugzu treffenundnötigenfallsdiebeteiligtenDistriktspolizeibehörden— für außerbayerische
Gebietsteile des DeutschenReichs die beteiligtenOrtspolizeibehörden— zu benachrichtigen.

§ 242 (230).

Stellt derBezirkstierarzt denAusbruch derBeschälseucheoder denVerdachtdieserSeuche
in AbwesenheitderDistriktspolizeibehördefest, so hat er den sofortigenvorläufigenAusschluß
der seuchenkrankenoder der SeucheverdächtigenHengsteundStuten von derBegattung und
ihre vorläufigeAbsonderungvon den unverdächtigenStuten oder Hengstenanzuordnen(vgl.
§ 247). Die getroffenenvorläufigenAnordnungensinddemBesitzeroderdessenVertreter
zuProtokoll oder durchschriftlicheVerfügung zu eröffnen,auch ist davonderDistriktspolizei=
behördeunverzüglichMitteilung zu machen.

§ 243 (231).

Die Distriktspolizeibehördehat von jedemerstenSeuchenausbruchund von jedemersten
Seuchenverdachtin einer Ortschaft demVorstand desjenigenlandesherrlichenundLand=oder
Stammgestüts, in dessenBezirke derSeuchenortliegt, fernersämtlichenin Betrachtkommenden
Beschälstationenund Hengsthaltern(§ 47) sofortMitteilung zu machen.

§ 244 (232).

Ist anzunehmen,daß eineVerbreitung derBeschälseuchestattgefundenhat, so kann mit
Genehmigungder Regierung,Kammer des Innern, eine amtstierärztlicheUntersuchung
sämtlicheran demSeuchenortoderin dessenUmgegendvorhandenenHengsteund Stuten
und erforderlichenfallszu diesemZweckedie Vorführungder Pferde an bestimmtenStellen
angeordnetwerden.

II. Schutzmaßregeln.
a. Verfahren nach Feststellung der Seuche.

§ 245 (233).

Der AusbruchderBeschälseucheistvonderOrtspolizeibehördeauf ortsüblicheWeiseund
vonderDistriktspolizeibehördein dem für ihre amtlichenVeröffentlichungenbestimmtenBlatte
bekanntzu machen.

§ 246 (234).

(1) Pferde, die an der Beschälseucheleiden, dürfen solange nicht zur Begattung zu=
gelassenwerden,als nicht durchdenBezirkstierarztihre vollständigeHeilung und Unver=
dächtigkeitfestgestelltist.
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(2) Das Staatsministeriumdes Innern behält sich vor, die Kennzeichnungdieser
Pferde anzuordnen.

§ 247 (235).

Die seuchenkrankenPferdesind,sofernder BesitzernichtihreTötung vorzieht,für die
Dauer der sichtbarenErkrankung und außerdemvon dem durch den Bezirkstierarzt fest=
gestelltenVerschwindender sichtbarenKrankheitserscheinungenan nochfür 3 Jahre folgenden
Beschränkungenzu unterwerfen:

a) Die seuchenkrankenHengste dürfen nicht mit gesundenStuten und die seuchen=
krankenStuten nichtmit gesundenHengstenin einemStallraum untergebracht
werden. Der Besitzerhat Anordnungenund Einrichtungenzu treffen,die eine
geschlechtlicheBerührungder krankenPferde mit gesundenwirksamverhindern.

b) Ein WechseldesGehöftsdarf ohnedistriktspolizeilicheGenehmigungnichtstatt=
finden. Wird die Genehmigungzur Überführungin einenanderenPolizeibezirk
erteilt, so ist die Distriktspolizeibehörde— für außerbayerischeGebietsteile des
DeutschenReichsdieOrtspolizeibehörde— desBestimmungsortsvon dembevor=
stehendenEintreffen der Pferde rechtzeitigzu benachrichtigen.Sie hat sichvon
demEintreffenderPferdezu vergewissernund veranlaßtenfallsüberdenVerbleib
Ermittlungen anzustellen.

p) Die KastrationseuchenkrankerHengstedarfnurvonTierärztenvorgenommenwerden.

§ 248(236).
(1) Tritt die Beschälseuchein größererAusdehnung auf, so kann die Regierung,

Kammer des Innern, für die Dauer der Gefahr «
a) im gefährdetenBezirke die Zulassung von Pferden zur Begattung zeitweisever⸗
bietenoderallgemeinvon eineramtstierärztlichenUntersuchungderPferdeabhängig
machen;im letzterenFalle kann sie auch anordnen,daß alle deckfähigenHengste
alle 2 Wochenamtstierärztlichuntersuchtwerden;

b) ein Beobachtungsgebietbilden, aus demdie Ausfuhr von deckfähigenHengsten
undStuten nur mit distriktspolizeilicherGenehmigungerfolgendarf. Die Geneh=
migungdarf nur auf Grund eineramtstierärztlichenBescheinigungüberdieUn=
verdächtigkeitderPferdeerteiltwerden.

(2) Als deckfähigsind in diesenFällen in der RegelHengsteim Alter von mehrals
1 Jahre und Stuten im Alter von mehrals 2 Jahren anzusehen.
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b. Verfahren mit der Seuche verdächtigen Pferden.
§ 249 (237).

Der SeucheverdächtigeHengsteundStuten dürfenso langenichtzur Begattungzu=
gelassenwerden,als nicht durchden Bezirkstierarztihre Unverdächtigkeitfestgestelltist.

§ 250 (238).

Die der SeucheverdächtigenPferde sindmindestensalle 2 WochendurchdenBe=
zirkstierarztzu untersuchen.

8 261 (239).

Die Vorschriftendes § 247 findenauf die derSeucheverdächtigenPferdeentsprechende
Anwendung.

c) Verfahren mit der Ansteckung verdächtigen Pferden.

8 262 (240).

(1) Für Hengste und Stuten, die mit seuchenkrankenoder der Seucheverdächtigen
Stuten oderHengstenin geschlechtlicheBerührung gekommensind, aber nochkeinesichtbaren
Krankheitserscheinungenzeigen, ist für die Dauer von mindestens 1 Jahre seit der
Begattunganzuordnen,daß

a) die Pferdezur Begattungnichtzugelassenwerdendürfen;
b) ein Wechseldes Gehöfts ohnedistriktspolizeilicheGenehmigungnichtstattfinden
darf.

(2) Wird die Genehmigungzur Überführungin einenanderenPolizeibezirkerteilt,so
ist die Distriktspolizeibehörde— für außerbayerischeGebietsteiledesDeutschenReichs die
Ortspolizeibehörde— desBestimmungsortsvon dembevorstehendenEintreffender Pferde
rechtzeitigzu benachrichtigen.Sie hat sichvon dem Eintreffen der Pferde zu vergewissern
und veranlaßtenfallsüberdenVerbleibErmittlungenanzustellen.

§ 253 (241).

(1) Die Pferde sind in der Regel alle 4 WechendurchdenBezirkstierarztzu
untersuchen.

(2) Zum Zweckeder Untersuchungkann die Distriktspolizeibehördedie Vorführung
derPferde an bestimmtenStellen anordnen.

§ 254 (242).

(1) Der Besitzerder Pferde oderseinVertreterist verpflichtet,von demAuftreten
verdächtigerKrankheitserscheinungenan einemPferde, insbesonderevon allen Veränderungen
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an den Geschlechtsteilen,von Anschwellungenin der Haut (Quaddeln), Lähmungserschei=
nungenund AbmagerungderOrtspolizeibehördeohneVerzugAnzeigezu machen.Diese
hat dieAnzeigesoschnellals möglich,tunlichsttelegraphischodertelephonisch,andieDistrikts=
polizeibehördeweiterzugeben.

(2) Auf die Anzeigeist eineamtstierärztlicheUntersuchungderPferdezu veranlassen.

III. AufhebungderSchutzmaßregeln.
255 (243).

Die nachdenVorschriftender §§ 247 bis 254 angeordnetenSchutzmaßregelnsind
wiederaufzuheben: « -

a) für die seuchenkrankenPferde 3 Jahre nachdemdurchdenBezirkstierarztfest=
gestelltenVerschwindender sichtbarenKrankheitserscheinungen;

b) für die der SeucheverdächtigenPferde,sobaldsichnachamtstierärztlichemGut=
achtenderVerdachtals nichtbegründeterwiesenhat;

e) für die der AnsteckungverdächtigenPferde, wenn sie währendder im § 252
angegebenenFrist keineverdächtigenErscheinungengezeigthaben,odersobalddie
Unverdächtigkeitderjenigender SeucheverdächtigenPferde, die mit ihnen in
geschlechtlicheBerührung gekommensind, durch den Bezirkstierarztfestgestellt
worden ist;

4) für alle krankenoderverdächtigenHengstesofortnacherfolgterKastration.

B. Bläáschenausschlagder Pferde und des Rindviehs.
§ 256 (244).

PferdeoderRindviehstücke,die an demBläschenausschlageder Geschlechtsteileleiden
oderdieserSeucheoderder Ansteckungverdächtigsind, dürfensolangenichtzur Begattung
zugelassenwerden,als nichtdurchdenBezirkstierarztdie vollständigeAbheilungund Unver=
dächtigkeitder Tiere festgestelltist.

§ 257 (245).

(1) Ein Wechseldes Gehöfts der krankenTiere darf ohnedistriktspolizeilicheGe=
nehmigungnichtstattfinden.

(2) Wird die Genehmigungzur Überführungin einenanderenPolizeibezirkerteilt,so
ist die Distrikspolizeibehörde— für außerbayerischeGebietsteiledes DeutschenReichs die
Ortspolizeibehörde— des Bestimmungsortsvon dembevorstehendenEintreffen der Tiere
rechtzeitigzu benachrichtigen.

81
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S. Räude der Einhufer und der Schafe.
A. Näude bei Pferden und Schafen.

I. Ermittlung.
§ 258 (246).

(1) Ist der Ausbruch der Räude bei Schafen (dermatocoptes=Rände)festgestellt,so“
habendie Distriktspolizeibehördeund der BezirkstierarztErmittlungendarüberanzustellen,
wie lange die verdächtigenErscheinungenschonbestandenhaben, ob die krankenStücke des
verseuchtenBestandesaus eineranderenHerdestammen,und wer ihr frühererBesitzerist.
Ferner ist nachzuforschen,ob seit dem vekmutlichenBestehenderRäude die Herde in fremde
Ställe eingestelltgewesenist, ob Tiere aus der verseuchtenHerde mit fremdenSchafen in
Berührunggekommen,sowie,obTiere aus derHerdeausgeführtodersonstentferntworden
und wohinsiegekommensind.

(2) NachdemErgebnissedieserErmittlungensind die erforderlichenMaßregelnohne
Verzug zu treffenund nötigenfallsdie beteiligtenDistriktspolizeibehörden— für außer=
bayerischeGebietsteiledes DeutschenReichs die beteiligtenOrtspolizeibehörden— zu be=
nachrichtigen

(3) Wird in einerSchafherdenur Räudeverdachtfestgestellt,so hat derBezirkstierarzt
die Herdein Zwischenräumenvon etwa3 Wochenzu untersuchen.Der Verdachtgilt als
beseitigt,wennin derHerdenichtinnerhalb8 WochennachFeststellungdesVerdachtsder
Ausbruch der Räude festgestelltwird.

§ 259 (247).
(1) Wenn die Räude bei Schafen in einemBezirke ständigoderin größererAus=

dehnungherrscht,oderwenn der Verdachtbesteht,daß die Seucheverheimlichtwird, so ist
die amtstierärztlicheUntersuchungallerSchafbeständedes verseuchtenBezirkeszu veranlassen.

(2) DieseUntersuchungist in ständigverseuchtenBezirkenjährlichmindestenseinmal
auszuführen. .

(3) Im übrigenhat der BezirkstierarztverdächtigerscheinendeSchafbeständeunver=
mutettunlichstgelegentlichandererDienstgeschäftezu besichtigen.

II. Schutzmaßregeln.
§ 260 (248).

Der Ausbruchder Räude bei Pferden (sarcoptes-oderdermatoccoptes-Räude)oder
Schafen (dermatocoptes-Ränude)ist von der Ortspolizeibehördeauf ortsüblicheWeise und
von der Distriktspolizeibehördein dem für ihre amtlichenVeröffentlichungenbestimmten
Blatte bekanntzu machen.
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§ 261 (249).

(1) Ist die Räude bei Pferden oder Schafen festgestellt,so muß der Besitzer die
erkranktenund der SeucheverdächtigenPferde und sämtlichezu demBestandoderder
Herde, in denendie Rände herrscht,gehörigenSchafe sofort demHeilverfahreneines Tier=
arztesunterwerfen,soferner nichtdie Tötung der Tiere vorzieht.

(2) Bei Schafherden,in denendieRäudeherrscht,soll dieAuswahl desHeilverfahrens
demBesitzerauf dessenVerlangenzunächstüberlassenwerden.Wird durchdas vomBesitzer
gewählteHeilverfahrendie Räudenichtbinnen 3 Monaten nachihrer Feststellunggetilgt,
so ist im Benehmenmit demBezirkstierarztedieAnwendungeinesbestimmtenHeilverfahrens
vorzuschreiben.Bei der Bestimmung des Heilverfahrens ist auf die Witterungsverhältnisse
und sonstigebesondereUmständegeeignetRücksichtzu nehmen.

(3) In Verbindungmit demHeilverfahrenist eineDesinfektionder Stallungen,der
Hürden, der Ausrüstungs=,Gebrauchs=sowiesonstigenGegenstände,die mit denkranken
oderverdächtigenTieren in Berührunggekommensind,nachderVorschriftdes § 23 Abf. 1
der Anweisungfür das Desinfektionsverfahrenauszuführen.

(4) Auf die AnzeigedesBesitzersvon derBeendigungdesHeilverfahrens,beiSchaf=
herdenauch ohnedies, sobald3 Monate seit der Feststellungder Räudeverflossensind,
ist eine amtstierärztlicheUntersuchungder PferdeoderSchafe zu veranlassen.Auchkann
verlangtwerden,daß der AnzeigeeineBescheinigungdesbehandelndenTierarztesüberden
Erfolg des Heilverfahrensbeigefügtwird. Wenn der Bezirkstierarztdas Heilverfahren
geleitet hat, kann von einer besonderenamtstierärztlichenUntersuchungabgesehenwerden.

(5) Wenn bei der amtstierärztlichenUntersuchungnoch Erscheinungender Räude
wahrgenommenwerden,so ist der Besitzerder Tiere zurFortsetzungdesHeilverfahrensund
zur Wiederholungder im Abs. 3 vorgeschriebenenDesinfektionsmaßnahmenanzuhalten.

(6) Über dieErgebnissederHeilverfahren,die im LaufeeinesKalenderjahresgegendie
Räude beiSchafenangewendetwordensind,habendie Regierungen,KammerndesInnern,
eineÜbersichtnachdemMuster derAnlageX jeweilsbis zum 15. Februardes folgenden
Jahres an das Staatsministeriumdes Innern einzusenden.

§ 262 (250).
(1) Die räudekrankenund die der SeucheverdächtigenPferde und sämtlichezu dem

Bestandoderder Herde, in denendie Räude herrscht,gehörigenSchafe dürfenbis zur
AufhebungderSchutzmaßregelnwederin fremdeStälle gestellt,nochauf eineWeidegebracht
werden,die mit Tieren derselbenGattung aus unverseuchtenBeständenbeweidetwird.

(2) Erforderlichenfallshat die Distriktspolizeibehördedafür Sorge zu tragen,daß auf
denWeideflächendie Hütungsgrenzenfür das gesundeund für das krankeVieh festgestellt
und beachtetwerden.

81“
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(3) Vor BeendigungdesHeilverfahrensdürfenräudekrankePferdeinnerhalbderFeld=
markzur Arbeit verwendet,abermit gesundenPferdenwederzusammengespanntnochsonst
in unmittelbareBerührunggebrachtwerden.

(4) Geschirre,Deckenund Putzzeuge,die bei krankenPferdenbenutztwordensind,
dürfenvor erfolgterDesinfektionbei unverdächtigenPferdennichtverwendetwerden.

(5) Ein Wechseldes Gehöfts der räudekrankenund der SeucheverdächtigenPferde
und der zu demBestandoderderHerde, in denendie Räudeherrscht,gehörigenSchafe
darf bis zur Aufhebungder SchutzmaßregelnohnedistriktspolizeilicheErlaubnis nicht statt=
finden. Die Erlaubnis ist nur dann zu erteilen, wenn nach amtstierärztlichemGutachten
mit demWechseldes Standorts die Gefahr einerSeuchenverschleppungnichtverbundenist.

§ 263 (251).

(1) Die Ausfuhr der zu einemräudekrankenBestandodereinerräudekrankenHerde
gehörigenSchafe kann zum ZweckesofortigerSchlachtunggestattetwerden:

a) nachSchlachtstättenam Orte und in dessenUmgebung,
b) nachin derNähe liegendenEisenbahnstationenoderHäfen (Schiffsanlegestellen)

zur Weiterbeförderungnach öffentlichenSchlachthäufern,vorausgesetzt,daß die
Tiere diesenauf der Eisenbahnoder zu Schiff unmittelbar oder von der Ent=
ladestationaus zu Wagenzugeführtwerden.

(2) Durch vorherigeVereinbarungmit derEisenbahn=odersonstigenBetriebsverwaltung
und, soweit erforderlich,durch polizeilicheBegleitung ist dafür Sorge zu tragen, daß eine
Berührung mit anderenSchafen auf dem Transport nicht stattfindenkann.

(3) Erfolgt die Schlachtungin einemanderenPolizeibezirke,so ist dieDistriktspolizei=
behörde— für außerbayerischeGebietsteiledes DeutschenReichs die Ortspolizeibehörde—
des Schlachtortsvon dembevorstehendenEintreffender Tiere rechtzeitigzu benachrichtigen.
Sie hat sichvon dem Eintreffen der Tiere zu vergewissernund veranlaßtenfalls über den
VerbleibErmittlungenanzustellen.

§ 264 (252).

(1) Häute von räudekrankenPferdenoderSchafendürfenaus demSeuchengehöftenur
in vollkommengetrocknetemZustandausgeführtwerden,sofernnichtihre unmittelbareAb=
lieferungan eineGerbereierfolgt.

(2) Wolle von räudekrankenSchafen darf währendderDauer der Schutzmaßregeln
nur in festenSäcken verpacktaus dem Seuchengehöftausgeführtwerden.

(3) Personen,die bei derWollschurräudekrankerSchafebeschäftigtwordensind,dürfen
vor einemWechselodervorgründlicherReinigungderKleiderdasSeuchengehöftnichtverlassen.
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§6265(253)
(1) Ist das HeilverfahrenbeiPferden nicht binnen 2 Monaten und bei Schafen nicht

binnen4 MonatennachFeststellungder Seuchebeendet,so kannangeordnetwerden,daß
dieTiere (verseuchtenHerden)im Stalle zu haltensind und daß, wennes sichum ver=
seuchteSchafherdenhandelt,andereSchafenichtin denStall gebrachtwerdendürfen.

(2) In größerenStädten könnenräudekrankePferde sogleichnachFeststellungder
Krankheitbis zur BeendigungdesHeilverfahrensderAbsonderungim Stalle unterworfen
werden(§ 19 Abs. 1, 4 des Gesetzes).

§ 266(254).
Es kannangeordnetwerden,daßStälle undWeideflächen,dievonräudekrankenSchafen

benutztwordensind, zur UnterbringungvonSchafen für eine von derDistriktspolizeibehörde
zu bestimmende,in derRegelauf8 WochenzubemessendeZeitdauernichtbenutztwerdendürfen.

§267(255).
(1) Wird die Seuche bei Pferden, Schafen oder in Schafherden,die sichauf dem

Transport, auf Märktenoderin Gastställenbefinden,festgestellt,so ist die Absonderung
(§ 19 Abs. 1, 4 des Gesetzes)der krankenund der SeucheverdächtigenPferde sowie
sämtlicherzu demBestandoderder Herde,in denendie Rändeherrscht,gehörigenSchafe
bis zur Beendigung des Heilverfahrens anzuordnen, sofern nicht der Besitzerdie Tötung
der Tiere vorzieht.

(2) Nach Beendigung des Heilverfahrens dürfen die Tiere mit distriktspolizeilicher
Genehmigungin andereStallungen oder Gehöfte gebrachtwerden.

(3) Auf Antrag desBesitzersoder seinesVertreterskanngestattetwerden,daß die
nachAbs.1 derAbsonderungzu unterwerfendenPferdeundSchafezumZweckederHeilung
oder Schlachtung nach ihrem bisherigen oder einem anderenStandorte gebrachtwerden,
falls die Gefahr einerSeuchenverschleppungbei dem Transporte durchgeeigneteMaßregeln
beseitigtwird.

(4) Wenn in den Fällen der Abs. 2, 3 die ÜberführungderTiere in einen anderen
Polizeibezirk stattfindet, so ist die Distriktspolizeibehörde— für außerbayerischeGebiets=
teile des DeutschenReichs dieOrtspolizeibehörde— desBestimmungsortsvon dem bevor=
stehendenEintreffender Tiere rechtzeitigzu benachrichtigen.Sie hat sichvon demEin=
treffen der Tiere zu vergewissernund veranlaßtenfallsüber denVerbleib Ermittlungen
anzustellen.
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III. Desinfektion.
(Vgl. auch8 261 Abs. 3).

§ 268(256ö).
(1) Räumlichkeitenund Hürden, in denensich räudekrankePferde oder Schafe vor

der Einleitung eines Heilverfahrens oder vor ihrer Schlachtungbefundenhaben, müssen
desinfiziert werden.

(2) Der Bezirkstierarzthat dieseDesinfektionund die auf Grund des§ 261 Abs.3
gemäß8 23 Abs. 1 derAnweisungfür das DesinfektionsverfahrenauszuführendeSchluß=
desinfektionabzunehmen.

IV. Aufhebungder Schutzmaßregeln.
§ 269 (257).

(1) Die Seuchegilt als erloschen,unddieangeordnetenMaßregeln sindaufzuheben,wenn
a) die räudekrankenund die der SeucheverdächtigenPferde oder sämtlichezu dem
BestandoderderHerde,in denendie Räudeherrschte,gehörigenSchafegefallen,
getötet oder entfernt worden sind, auchdie Desinfektion vorschriftsmäßigaus=
geführtund durchden Bezirkstierarztabgenommenwordenist (vgl. § 268),

oder
b) nach der Erklärung des Bezirkstierarztesbei Pferden innerhalb 6 Wochen, bei
Schafen oder Schafherdeninnerhalb8 WochennachBeendigungdes Heil=
verfahrens und Ausführung der vorschriftsmäßigenDesinfektion sichkeinever=
dächtigenKrankheitserscheinungengezeigthaben.

(2) Das Erlöschender Seuche ist wie der Ausbruch öffentlichbekanntzu machen.

B. BRäudebei anderen Winhufern.
g 270(268).

Die vorstehendenBestimmungenfinden, soweit sie sich auf die Räudeder Pferde
beziehen,auch auf die sarcoptes- und dermatocoptes-Räude der Esel, Maulesel und
Maultiere Anwendung.

9. Schweineseuche und Schweinepest.
Vorbemerkung.

Unter Schweineseucheim Sinne dieserVorschriften sind nur diejenigenFormen der
Schweineseuchezu verstehen,die mit erheblichenStörungen des Allgemeinbefindensder er=
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kranktenTiere verbundensind(§ 10 Abs. 1 Nr. 9 desGesetzes).Die Merkmalesolcher
Störungensind

a) bei lebendenTieren: Fieber, stärkereStörung der Futteraufnahme oder große
Mattigkeit,

b) bei totenTieren: Parenchym=Veränderungen(trübeSchwellungoderfettigeEnt=
artung)an der Leber,demHerzmuskelund denNieren, unterUmständenauch
Schwellung sämtlicherLyumphdrüsenund der Milz sowie Gelbfärbung sämt=
licherGewebe. —-

Werdenbei einemgeschlachtetenoderverendetenSchweinenur derchronischenSchweine=
seucheeigentümlicheVeränderungender BrustorganeohneweitereErscheinungender unterb
angeführtenArt gefunden,so fällt dieserBefundnichtunterdenBegriff derSchweineseuche.

I. Ermittlung.

§ 271 (259).

(1) Ist der Ausbruch der Schweineseucheoder Schweinepestoder der Verdacht dieser
Seuchen festgestellt,so habendie Distriktspolizeibehördeund derBezirkstierarztErmittlungen
darüberanzustellen,wie lange die verdächtigenErscheinungenschonbestandenhaben,ob,
wohin und an wen neuerdingsSchweine aus dem Bestandeverkauft oder sonstentfernt
wordensind,ob, wann und wo diekrankenoderseuchenverdächtigenoderdiejenigenSchweine,
auf derenEinbringung in den Bestand der Seuchenausbruchnach Lage der Sache zurück=
zuführen ist, erworbensind, und wer ihr frühererBesitzerist.

(2) Nach dem ErgebnissedieserErmittlungen sind die erforderlichenMaßregeln ohne
Verzug zu treffenund nötigenfallsdie beteiligtenDistriktspolizeibehörden— für außer=
bayerischeGebietsteiledes DeutschenReichs die beteiligtenOrtspolizeibehörden— sofort zu
benachrichtigen.

§ 272(260).
(1) Sind Schweine unter Erscheinungender SchweineseucheoderSchweinepestgefallen

oderwegenVerdachtsdieserSeuchengetötetodergeschlachtetworden,oderfindensichver=
dächtigeErscheinungennach der Schlachtung, so sind die Kadaver oder bei geschlachteten
Schweinendie für die Feststellungder SeucheerforderlichenTeile (Brust=und Bauch=
eingeweide)bis zur amtstierärztlichenUntersuchungaufzubewahren,wobeijedeBerührung
der aufbewahrtenStückemit anderenTieren oderdurchunbefugtePersonenzu verhütenist.

(2) Aus Beständen,bei denenSchweineseuche=oderSchweinepestverdachtbesteht,dürfen
Schweinevor der amtstierärztlichenUntersuchungnichtabgegebenwerden.
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§ 273(260).
Ist anzunehmen,daß eine Verbreitung der SchweineseucheoderSchweinepestin einem

Orte stattgefundenhat, so kann eine amtstierärztlicheUntersuchungsämtlicherSchweine=
beständedes Seuchenortsoder einzelnerOrtsteile angeordnetwerden.

§ 274 (262).

Stellt der Bezirkstierarzt den Ausbruch der SchweineseucheoderSchweinepestoder den
VerdachtdieserSeuchenin AbwesenheitderDistriktspolizeibehördefest, so hat er, soweit
tunlich, die sofortigevorläufigeEinsperrung undAbsonderungder erkranktenundverdächtigen
Tiere, nötigenfallsauchderenBewachung,anzuordnen.Die getroffenenvorläufigenAn=
ordnungensind dem Besitzerder Schweine oder dessenVertreter entwederzu Protokoll oder
durchschriftlicheVerfügung zu eröffnen;auchist davonder Distriktspolizeibehördeunver=
züglichMitteilung zu machen.

II. Schutzmaßregeln.

a) Verfahren nach Feststellung der Schweineseuche oder der Schweinepest
oder des Verdachts dieser Seuchen.

§ 275 (263).

(1) Ist der Ausbruch der Schweineseucheoder Schweinepestfestgestellt,so müssenam
Haupteingangedes Seuchengehöftsoder an einer anderen geeignetenStelle und an den
Eingängendes verseuchtenStalles odersonstigenStandortsTafeln mit der deutlichenund
haltbarenAufschrift „Schweineseuche“oder „Schweinepest“leicht sichtbarangebrachtwerden.

(2) Jeder Ausbruch der Schweinepestist von der Ortspolizeibehördesofort auf orts=
üblicheWeise und von derDistriktspolizeibehördein dem für amtlicheVeröffentlichungenbe=
stimmten Blatte bekannt zu machen. Die Regierung, Kammer des Innern, kann in
besonderenFällen Ausnahmen zulassen. In bisher unverseuchtenBezirken ist jeder erste
Ausbruch von Schweinepestsofort den Distriktspolizeibehörden— für außerbayerischeGe=
bietsteiledes deutschenReichs denOrtspolizeibehörden— aller demSeuchenortebenach=
bartendeutschenGemeindenmitzuteilen. Das Staatsministeriumdes Innern behältsich
vor, die gleichenAnordnungenauch für die Schweineseuchezu treffen.

§ 276(264).
Die an Schweineseucheoder Schweinepesterkranktenoder dieserSeuchen verdächtigen

Tiere sind, soweit tunlich im Stalle, abzusondern(§ 19 Abs. 1, 4 des Gesetzes). Das
Gehöft, auf demsie sichbefinden,ist mit denaus den§§ 277 bis 281 sichergebenden
Wirkungenabzusperren.
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§ 277(265).
(1) Räunlichkeiten, in denensichseuchenkrankeoderseuchenverdächtigeSchweinebefinden,

dürfen,abgesehenvon Notfällen, ohnedistriktspolizeilicheGenehmigungnur von demBesitzer
der Tiere oder der Räumlichkeiten,von dessenVertreter, von den mit der Beaussichtigung,
Wartungund PflegebetrautenPersonenund von Tierärztenbetretenwerden.

(2) Der BesitzerhatVorsorge zu treffen,daß dasBetreten desGehöfts durchSchweine
andererBesitzerverhütetwird.

8 278 (266).
(1) In dem abgesperrtenGehöfte befindlicheSchweine, die verenden, getötet oder

geschlachtetwerden, dürfen ohne vorgängigeAnzeigebei der Ortspolizeibehördewederver=
wendetnochbeseitigtnochaus demGehöft entfernt werden. Die Ortspolizeibehördehat die
Anzeigeso schnellals möglich, tunlichsttelegraphischoder telephonisch,an dieDistriktspolizei=
behördeweiterzugeben. .

. (2) Die Kadaverder an Schweineseucheoder SchweinepestgefallenenSchweine
sind unschädlichzu beseitigen.

(3) Die Kadaver sind auf Fahrzeugenoder in Behältnissen,die möglichstdichtschließen,
zu befördern.Die Fahrzeugeund Behältnissesind nachjedesmaligemGebrauchezu des=
infizieren.

(4) Gerätschaften,Fahrzeuge,Behältnisseund sonstigeGegenständemüssen,soweit sie
mit den krankenoderverdächtigenTieren oderderenAbgängenin Berührunggekommen
sind, desinfiziert werden,bevor sie aus demGehöfteherausgebrachtwerden.

§ 279 (267).
(1) Die an Schweineseucheoder Schweinepesterkranktenoder dieserSeuchenoder der

AnsteckungverdächtigenSchweinedürfenaus demabgesperrtenGehöftenur mit distrikts=
polizeilicherGenehmigungundnur zur sofortigenSchlachtungentferntwerden.Die Schlachtung
darf außer auf dem abgesperrtenGehöft in einer am Orte oder in dessenUmgebungbe=
findlichen Schlachtstätteoder in einemöffentlichenSchlachthausestattfinden.

(2) Bei Genehmigungder Ausfuhr von Schweinenzur sofortigenSchlachtungsind
folgendeBedingungenvorzuschreiben:

a) Die aus dem abgesperrtenGehöft ausgeführtenSchweinemüssenauf Fahrzeugen
oder in Behältnissen,die möglichstdicht schließen,oder auf der Eisenbahn oder
zu Schiff befördertwerdenund dürfenunterwegswedermit anderenSchweinen
in Berührungkommennochin fremdeGehöftegebrachtwerden. Die Durch=
führung dieserVorschrift ist durchVereinbarungmit derEisenbahn=odersonstigen
Betriebsverwaltungund, soweitnötig,durchpolizeilicheBegleitungsicherzustellen.
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b) Die Schlachtungder ausgeführtenSchweinemuß unter polizeilicherÜberwachung
stattfinden,wenn sie nicht in einemöffentlichenSchlachthausevorgenommenwird,
an dem die Schlachtvieh-und Fleischbeschaudurch Tierärzte erfolgt.

c) Die zur BeförderungderSchweinebenutztenFahrzeuge,BehältnisseoderSchiffs—
räume sind sofort nachdem Entladen zu desinfizieren.

Wird die Genehmigungzur Ausfuhr erteilt, so ist ein Ausfuhrerlaubnisscheinauszustellen
und demAusführendenmit demHinweis auszuhändigen,daß er ihn bei Beförderungder
Tiere auf der Eisenbahn vor der Verladung an die Eisenbahnbehördeder Verladestation
abzugebenhat. Bei der Beförderung schweinepestkrankeroder dieserSeuche oder der An=
steckungverdächtigerSchweine auf der Eisenbahn werden die Eisenbahnwagenauf der
VerladestationdurchgelbeZettel mit derAufschrift„Sperrvieh. Schweinepest“gekennzeichnet.
Ein gleicherZettel wird auf demFrachtbriefangebracht. Dem Frachtbriefewird der Aus=
fuhrerlaubnisscheinbeigeheftet.Schweine, die in Eisenbahnwagenbefördertwerden,die mit
derAufschrift „Sperrvieh. Schweinepest“gekennzeichnetsind, dürfen nur nachdem auf dem
Frachtbrief angegebenenBestimmungsorteverbrachtwerden. Ein Entladen oderUmladen
ist unterwegsnur insoweitzulässig,als es zur Erreichungdes auf dem Frachtbriefe
bezeichnetenBestimmungsortsnotwendigist.

(3) Die Distriktspolizeibehörde— für außerbayerischeGebietsteiledes DeutschenReichs
dieOrtspolizeibehörde— desSchlachtortsist von dembevorstehendenEintreffenderTiere recht=
zeitig zu benachrichtigen.Sie hat sich von dem Eintreffen der Tiere zu vergewissernund
veranlaßtenfalls über den Verbleib Ermittlungen anzustellen. «

(4) Es kann gestattetwerden,daß aus Beständen,in denennur die Schweineseuche
herrscht,

a) der Ansteckungverdächtigefette Schweine ausgeführtund in den freien Verkehr
gebrachtwerden,wenndieGesundheitderSchweinedurchtierärztlicheBescheinigung
nachgewiesenund seitderUntersuchung,aufGrund derendieseBescheinigungaus=
gestelltist, nichtmehrals 2 Tage verflossensind;

b) andere der AnsteckungverdächtigeSchweine unter der gleichenBedingung zur
Fortsetzungder Absperrungin ein anderesGehöft gebrachtwerden, sofern dies
ohnedie Gefahr einer VerschleppungderSeuchegeschehenkann. In diesemFalle
sind dieSicherungsmaßregelnzur VerhütungeinerVerschleppungder Seuche vor=
zuschreiben.

§ 280 (268).
Die Einfuhr von Schweinen in das abgesperrteGehöft ist verboten. Sie kann jedoch

mit der Maßgabe gestattetwerden, daß die neueingeführtenSchweine als der Ansteckung,
verdächtigzu behandelnsind.
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§ 281(269).
Wenn in einemBestandenur dieSchweineseucheherrscht,so ist in derRegelderWeide=

gang derAnsteckungverdächtigerSchweineaus demSeuchengehöftunterderBedingungzu
gestatten,daß die Tiere dabei keineWege und Weiden betreten,die von Schweinen aus
seuchenfreienGehöftenbenutztwerdenund daß siemit solchenSchweinennichtin Berührung
kommen.

§ 282 (270).

(1) Wird die Schweineseucheoder Schweinepestoder der Verdacht dieserSeuchen beie
Schweinen festgestellt,die sichauf demTransportebefinden,so istdieWeiterbeförderungaller
SchweinedesTransportszu verbietenundihreAbsonderung(§ 19 Abs. 1, 4 des Gesetzes)
anzuordnen, sofernes der Besitzernicht vorzieht, die Tiere sofort schlachtenzu lassen.

(2) Falls dieSchweineinnerhalb24 StundeneinenStandorterreichenkönnen,andemsie
durchseuchenoder geschlachtetwerdensollen, so kann die Weiterbeförderungdorthin unter der
Bedingung gestattetwerden, daß die Schweine auf Fahrzeugenoder in Behältnissen,die
mrööglichstdicht schließen,oder auf der Eisenbahn oder zu Schiff befördertwerden,und daß
sie unterwegs wedermit anderenSchweinen in Berührung kommennochauf fremdeGehöfte
gebracht werden. Die Durchführung dieserVorschrift ist durch Vereinbarung mit der
Eisenbahn=odersonstigenBetriebsverwaltungund, soweitnötig, durchpolizeilicheBegleitung
sicherzustellen.

(3) Vor Erteilungder Erlaubnis zur Überführungin einenanderenPolizeibezirkzum
Zwecke der Durchseuchungist bei derDistriktspolizeibehörde— in außerbayerischenGebiets=
teilen des DeutschenReichs bei derOrtspolizeibehörde— desBestimmungsortsanzufragen,
ob die Tiere dort Aufnahmefindenkönnen. Zutreffendenfallsist ebensowie im Falle der
Uberführungin einenanderenPolizeibezirkzumZweckederSchlachtungdieDistriktspolizei=
behörde—in außerbayerischenGebietsteilendes DeutschenReichsdie Ortspolizeibehörde—
desBestimmungsortsvon dembevorstehendenEintreffenderTiererechtzeitigzubenachrichtigen.
Sie hat sichvon demEintreffenderTiere zu vergewissernund veranlaßtenfallsüberden
Verbleib Ermittlungenanzustellen

(4) Die Schlachtungmuß unter polizeilicherUberwachungstattfinden,wenn sie nicht
in einemöffentlichenSchlachthausevorgenommenwird, in demdieSchlachtvieh=undFleisch=
beschaudurchTierärzteerfolgt.

(5) Die zur Beförderungder SchweinebenutztenFahrzeuge,BehältnisseoderSchiffs=
räume sind sofort nachdem Entladen zu desinfizieren.

§ 283 (271).

(1) Gewinnt die SchweineseucheoderSchweinepestin einerOrtschafteinegrößereVer=
82*
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breitung,so kannmitGenehmigungderRegierung,KammerdesInnern, dieAbhaltungvon
Schweinemärkten,Schweineversteigerungenund Schweineschauensowie der Auftrieb von
SchweinenaufWochen=,Jahr= oderViehmärktein dem Seuchenortund dessenUmgebung
verbotenwerden.

(2) Schweineversteigerungenauf demeigenennichtgesperrtenGehöftedesBesitzersdürfen
nur dann verbotenwerden, wenn Schweine zum Verkaufe kommen,die sich weniger als
3Monate im BesitzedesVersteigerersbefinden.

§ 284(272).
Wenn im Falle des § 283 eine größereund allgemeinereGefahr der Seuchenaus=

breitung besteht,so könnenmit Genehmigungder Regierung, Kammer des Innern, für
den Ort oder für Ortsteile folgendeSperrmaßregelnangeordnetwerden:

a) An der Grenze des gesperrtenOrtes oderder gesperrtenOrtsteile sind Tafeln
mit der deutlichenund haltbarenAufschrift „Gesperrt wegenSchweineseuche“
oder „Gesperrt wegenSchweinepest“leicht sichtbaranzubringen.

b)Auf die Ausfuhr von Schweinenaus demSperrgebietefinden die Vorschriften
des § 279 sinngemäßAnwendung.

c) Die Einfuhr von Schweinendarf nur mit distriktepoligeilicherGenehmigung
erfolgen. #

4) Durch das Sperrgebiet dürfen Schweine nicht getriebenund nur unter der
Bedingungdurchgefahrenwerden,daß die Transportedarin nichtanhalten.

e) Der gemeinschaftlicheWeidegangvon Schweinenaus denBeständenverschiedener
Besitzerund die gemeinschaftlicheBenutzung von Schwemmen können verboten
werden.

8 285 (273).

Die gemäß8 283 erlassenenVerbote und die nach8 284 verhängteSperre sind
wiederaufzuheben,sobalddie Voraussetzungen,die zu denAnordnungengeführthaben,
weggefallensind.

b. Verfahren mit der Ansteckung an Schweinepest verdächtigen Schweinen
in nicht gesperrten Gehöften.

8 286 (274).

(1) Tiere, die infolgederBerührungmit schweinepestkrankenSchweinender Ansteckung
verdächtigsind und sichin nichtgesperrtenGehöftenbefinden,sindderpolizeilichenBeobachtung
mit der Wirkung zu unterstellen,daß sie aus dem Gehöfte nur unter den im § 279 an=
gegebenenBedingungenentferntwerdendürfen. Der Besitzer hat von dem Auftreten ver=
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dächtigerKrankheitserscheinungensowie vom Abgange von Tieren durchVerendenoderAb=
schlachtungsofort der OrtspolizeibehördeAnzeige zu machen. Diese hat die Anzeige so
schnellals möglich,tunlichsttelegraphischodertelephonisch,an die Distriktspolizeibehörde
weiterzugeben.Die polizeilicheBeobachtungist aufzuheben,wenn die Tiere nachAblauf
von 3 Wochen,vom letztenTage der Berührungmit denseuchenkrankenSchweinenan
gerechnet,durchdenBezirkstierarztfür unverdächtigerklärtwerden.Wird der Ansteckungs=
verdachtdurchamtlicheErmittlungen schon vor Ablauf der dreiwöchigenFrist beseitigt, so
ist die polizeilicheBeobachtungsogleichwiederaufzuheben.

(2) Von der Vorschriftim Abs.1 Satz 1 könnenAusnahmenzugelassenwerden.

III. Desinfektion.

§ 287 (275).

Die Räumlichkeiten,in denen sich schweineseuche=oder schweinepestkrankeoder dieser
SeuchenverdächtigeSchweinebefundenhaben,sindzu desinfizieren;dieAusrüstungs=,Ge=
brauchs=sowiesonstigenGegenstände,von denenanzunehmenist, daß sie denAnsteckungs=
stoff enthalten(§ 24 Abs. 1, 3, 4 der Anweisungfür das Desinfektionsverfahren),sind
zu desinfizierenoderunschädlichzu beseitigen.Der Bezirkstierarzthat die Desinfektion
abzunehmen.

IV. AufhebungderSchutzmaßregeln.
§ 288 (276).

(1) Die SchweineseucheoderSchweinepestgilt als erloschen,und die angeordneten
Schutzmaßregelnsindaufzuheben,wenn

a) der gesamteSchweinebestandgefallen,getötetoder entferntworden ist,
oder

b) binnen4 WochennachBeseitigungoderGenesungder krankenoderder Seuche
verdächtigenTiere eine Neuerkrankungnicht vorgekommenist

und
) in beidenFällen die DesinfektionvorschriftsmäßigausgeführtunddurchdenBe=
zirkstierarztabgenommenist. .

(2) Das Erlöschender SchweineseucheoderSchweinepestist, sofern ihr Ausbruch
öffentlichbekanntgemachtwordenist (§ 275), öffentlichbekanntzu geben.
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10. RotlaufderSchweineeinschließlichdesNesselsiebers(Backstein=
" blattern).

I. Ermittlung.
§ 289 (277).

(1) Sind SchweineunterErscheinungendesNotlaufs gefallenoder wegenVerdachts
dieserSeuche getötetoder geschlachtetworden,oder finden sichverdächtigeErscheinungennach
der Schlachtung,so sind die Kadaver oder bei geschlachtetenSchweinen die für die Fest=
stellungder SeucheerforderlichenTeile (Hautstücke,Magen undDarmkanal,Gekröse,Milz,
Nieren)bis zur amtstierärztlichenUntersuchungaufzubewahren,wobeijedeBerührung der
aufbewahrtenStückemit anderenTieren oderdurchunbefugtePersonenzu verhütenist.

(2) Aus Beständen,in denenRotlaufverdachtbesteht,dürfenSchweinevor der amts=
tierärztlichenUntersuchungnichtabgegebenwerden.

II. Schutzmaßregeln.

§ 290 (278).

Ist der AusbruchdesRotlaufs in einemSchweinebestandefestgestellt,so ist anzu=
ordnen, daß am Haupteingange des Seuchengehöfts oder an einer anderen geeignetenStelle
und an den Eingängen des verseuchtenStalles oder sonstigenStandorts Tafeln mit der
deutlichenund haltbarenAufschrift „Schweinerotlauf"“leicht sichtbarangebrachtwerden.

§ 291 (279).

(1) Ist der AusbruchdesRotlaufs oderderVerdachtdieserSeuchein einemSchweine=
bestandefestgestellt,so sind die an Rotlauf erkranktenoder derSeucheverdächtigenSchweine,
soweittunlich,im Stalle, abzusondern.Das Gehöftist mit denaus den§§ 292 bis 295
sichergebendenWirkungen abzusperren.

(2) Vonden in den§§ 293 bis 295 für die derAnsteckungverdächtigenSchweine
vorgesehenenVerkehrs=und Nutzungsbeschränkungenkannganzoderteilweiseabgesehenwerden,
wenn die Tiere mit einem staatlich geprüftenoder vom Staatsministerium des Innern
als wirksam anerkanntenSchutzserumgeimpft sind. «

§"292(280).
Räumlichkeiten,in denensichseuchenkrankeoder seuchenverdächtigeSchweine befinden,

dürfen,abgesehenvon Notfällen,ohnedistriktspolizeilicheGenehmigungnur von demBesitzer
der Tiere oderder Räumlichkeiten,von dessenVertreter,von denmit der Beaufsichtigung,
Wartung und Pflege betrautenPersonenund von Tierärzten betretenwerden.
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§293(281).
(1) In den abgesperrtenGehöftenbefindlicheSchweine, die verendenoder geschlachtet

werden,dürfen ohne vorgängigeAnzeige bei der Ortspolizeibehördeweder verwendetnoch
beseitigtnochaus dem Gehöft entfernt werden. Die Ortspolizeibehördehat die Anzeige
so schnellals möglich, tunlichst telegraphischoder telephonisch,an die Distriktspolizeibehörde
weiterzugeben.

(2) Die Kadaver an Rotlauf gefallenerSchweine sind unschädlichzu beseitigen.
(3) Die Kadaver sind auf Fahrzeugenoder in Behältnissenzu befördern,die möglichst

dicht schließen.Die Fahrzeugeund dieBehältnissesind nachdemGebrauchezu desinfizieren.

§ 294 (282).

(1) Die an Notlauf erkranktenoder dieser Seuche oder der Ansteckungverdächtigen
Schweine dürfen aus dem abgesperrtenGehöfte nur mit distriktspolizeilicherGenehmigung
und nur zur sofortigenSchlachtungentferntwerden.

(2) Die Schlachtungder an Rotlauf erkranktenoder dieserSeucheverdächtigenSchweine
darf nur im Seuchengehöftoderin einer amSeuchenortebefindlichenSchlachtstättegeschehen.

(3) Die Ausfuhr vonderAnsteckungverdächtigenSchweinenzurSchlachtungist zu gestatten
a) nachSchlachtstättenam Seuchenortoderin dessenUmgebung,
b) nach in der Nähe liegendenEisenbahnstationenoderHäfen (Schiffsanlegestellen)
zur Weiterbeförderungnach öffentlichenSchlachthäusern.

(1) Die Distriktspolizeibehörde— für außerbayerischeGebietsteiledesDeutschenReichs
dieOrtspolizeibehörde— desSchlachtorts ist von dembevorstehendenEintreffenderSchweine
rechtzeitigzu benachrichtigen.Sie hat sich von dem Eintreffen der Tiere zu vergewissern
und veranlaßtenfallsüber den Verbleib Ermittlungen angustellen.

(5) Der Transport der Tiere, derenAusfuhr aus dem Stuuchengehöftegestattetist,
darf, abgesehenvom Eisenbahn=oderSchiffstransporte,nur auf Fahrzeugenoder in Behält=
nissengeschehen,die möglichstdicht schließen.Die Fahrzeuge,BehältnisseoderSchiffsräume
sind nachder Entladung zu desinfizieren.

§ 295 (283).

Die Einfuhr von Schweinen in das Seuchengehöftist nur mit distriktspolizeilicher
Genehmigunggestattet.

§ 296 (284).

(1) Wird der Rotlauf oder der Verdacht dieserSeuchebei Schweinen festgestellt,die
sichauf demTransportebefinden,so ist dieWeiterbeförderungallerSchweinedesTransports
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zu verbietenund ihreAbsonderunganzuordnen(§ 19 Abs. 1,4 des Gesetzes),sofernes der
Besitzernicht vorzieht,die Tiere sofort schlachtenzu lassen.

(2) Falls die Schweine innerhalb 24 Stunden einen Standort erreichenkönnen, an
dem sie durchseuchenoder geschlachtetwerden sollen, so kann die Weiterbeförderung
dorthin unter der Bedingung gestattetwerden, daß die Schweine auf Fahrzeugenoder
in Behältnissen, die möglichst dicht schließen,oder auf der Eisenbahn oder zu Schiff
befördertwerden,und daß sie unterwegswedermit fremdenSchweinenin Berührung
kommennochauf fremdeGehöftegebrachtwerden. Beim Eisenbahn=oderSchiffstransport
ist die DurchführungdieserVorschrift durchVereinbarungmit derEisenbahn=oder sonstigen
Betriebsverwaltungsicherzustellen.

(3) Vor Erteilungder Erlaubnis zurUberführungderTiere in einenanderenPolizei=
bezirkzumZweckederDurchseuchungist beiderDistriktspolizeibehörde— in außerbayerischen
Gebietsteilendes DeutschenReichsbei derOrtspolizeibehörde— desBestimmungsortsan=
zufragen,ob die Tiere dort Aufnahmefindenkönnen. Zutreffendenfallsist ebensowie im
Falle der Überführung in einen anderen Polizeibezirk zum Zwecke der Schlachtung die
PolizeibehördedesBestimmungsortsvon dembevorstehendenEintreffender Tiere rechtzeitig
zu benachrichtigen.Sie hat sich von dem Eintreffen der Tiere zu vergewissernund ver=
anlaßtenfallsüberdenVerbleibErmittlungenanzustellen.

(4) Die zum Transport benutztenFahrzeuge,BehältnisseoderSchiffsräume sind nach
der Entladungzu desinfizieren.

III. Impfung.
§ 297 (285).

(1) GewinntderRotlaufderSchweineeinegrößereAusdehnung,sokanndieRegierung,
KammerdesInnern, mitGenehmigungdesStaatsministeriumsdesInnern dieImpfung der
gefährdetenSchweinebeständeeinesGehöfts,einerOrtschaftodereinesgrößerenBezirkesanordnen.

(2) Ob und unter welchenBedingungeneineSchutzimpfungin anderenFällen polizei=
lich angeordnetwerdendarf, bleibtweitererBestimmungdesStaatsministeriumsdesInnern
vorbehalten.

IV. Desinfektion.

§ 298 (286).

(1) Die Standplätze, bei gehäuftemAuftreten der Seuche auch die Stallabteilungen
oderStälle, der rotlaufkrankenoderderSeucheverdächtigenSchweinesind zu desinfizieren,
die Ausrüstungs=,Gebrauchs=sowie sonstigenGegenstände,von denenanzunehmenist, daß
sie den Ansteckungsstoffenthalten(§ 25 Abs. 1 der Anweisung für das Desinfektions=
verfahren),sind zu desinfizierenoder unschädlichzu beseitigen.
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(2) Das Staatsministeriumdes Innern behält sichvor, bei allgemeinerAnordnung

derImpfung für verseuchteOrteundBezirkein derAusführungderDesinfektionErleichterungen
zu gestatten.

V. AufhebungderSchutzmaßregeln.
§ 299 (287).

(1) Die Seuche gilt als erloschen,und die angeordnetenSchutzmaßregelnsind aufzu=
heben,wenn

a) der gesamteSchweinebestandgefallen,getötetoderentferntwordenist,
oder

b) binnen6 Tagen nachBeseitigungoderGenesungder krankenoderder Seuche
verdächtigenTiere eineNeuerkrankungnichtvorgekommen,

und
c) in beidenFällen die Desinfektion vorschriftsmäßigausgeführtist.

(2) Die 6tägigeFrist (Abs.1 unterb) kannauf 3 Tage ermäßigtwerden,wennalle
verdächtigenTiere des Bestandesmit einemstaatlichgeprüftenodervomStaatsministerium
des Innern als wirksamanerkanntenSchutzserumvon einemTierarztegeimpftsind.

VI. Sonderbestimmungenfür das Nesselfieber(Backsteinblattern).

§ 300 (288).
Das Staatsministerium desInnern behält sichvor, Ausnahmen von den vorstehenden

Bestimmungenfür dasNesselfieber(Backsteinblattern)zuzulassen.

11. Geflügelcholera und Hühnerpest.
I. Ermittlung.
§ 301 (289).

(1) Ist GeflügelunterErscheinungender GeflügelcholeraoderderHühnerpestgefallen
oder wegenVerdachtsdieserSeuchengetötetoder geschlachtetworden, so sind die Kadaver
bis zur amtstierärztlichenUntersuchungaufzubewahren.

(2) Aus Beständen,in denenGeflügelcholera=oderHühnerpestverdachtbesteht,darf
Geflügelvor der amtstierärztlichenUntersuchungnichtabgegebenwerden.

II. Schutzmaßregeln.
8 302 (290).

(1) Den AusbruchderGeflügelcholeraoderderHühnerpestin einerbis dahinseuchen=
freienOrtschafthat die Ortspolizeibehördeauf ortsüblicheWeisebekanntzu machen.

83
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(2) Am Haupteingangedes Seuchengehöftsoder an einer sonstgeeignetenStelle ist
eine Tafel mit der deutlichenund haltbarenAufschrift „Geflügelcholera“oder„Hühnerpest"
leichtsichtbaranzubringen.

. §303(291).

(1) Das an Geflügelcholeraoder Hühnerpesterkrankteund das dieserSeuchenver=
dächtigeGeflügel ist von dem übrigen Geflügel des Bestandes,soweit tunlich, abzusondern
und in derRegel in einembesonderenRaumeunterzubringen(§ 19 Abs.1, 4des Gesetzes).

(2) Die Kadaveran GeflügelcholeraoderHühnerpestgefallenenGeflügelssind un=
schädlichzu beseitigen.

(3) Das Gehöft, auf demsichdas Geflügelbefindet,ist mit denaus den§§ 304,
bis 306 sichergebendenWirkungenabzusperren.

§ 304(292).
(1) Räumlichkeiten, in denen sich erkranktesoder der SeuchenverdächtigesGeflügel

befindet,dürfen, abgesehenvon Notfällen, ohne distriktspolizeilicheGenehmigung nur von
dem Besitzer der Tiere oder der Räumlichkeiten, von dessenVertreter, von den mit der
Beaufsichtigung,WartungundPflegebetrautenPersonenundvonTierärztenbetretenwerden.

(2) Der ganzeGeflügelbestanddes Seuchengehöftsist von öffentlichenWegen und
von Wasserläufenfernzuhalten.

§ 305 (293).

(1) Aus dem abgesperrtenGehöfte dürfen lebendesoder geschlachtetesGeflügel oder
Teile von solchemnur mit distriktspolizeilicherErlaubnis ausgeführtwerden.

(2) Die Ausfuhr lebendenGeflügels ist zumZweckeder sofortigenSchlachtungoder
der Durchseuchungan einemanderenOrte unter der Bedingung zu gestatten,daß dieTiere
in Behältnissen,auf Fahrzeugen,auf der Eisenbahnoderzu Schiff befördertwerden,und
daß sie unterwegswedermit anderemGeflügelin Berührungkommennochin fremdeGe=
höfte gebrachtwerden. Beim Eisenbahn=oder Schiffstransport ist die Durchführungdieser
VorschriftdurchVereinbarungmit der Eisenbahn=odersonstigenBetriebsverwaltungsicher=
zustellen.

(3) Vor Erteilungder Erlaubnis zurÜberführungin einenanderenPolizeibezirkzum
Zweckeder Durchseuchungist bei derDistriktspolizeibehörde— in außerbayerischenGebiets=
teilen des DeutschenReichs bei derOrtspolizeibehörde— des Bestimmungsortsanzufragen,
ob die Tiere dort Aufnahme finden können. Zutreffendenfallsist ebensowie im Falle der
Überführungin einenanderenPolizeibezirkzumZweckeder Schlachtungdie Polizeibehörde
des Bestimmungsortsvon dembevorstehendenEintreffender Tiere unterAngabeihrerGattung
und Stückzahlrechtzeitigzu benachrichtigen.Sie hat sichvon demEintreffender Tiere
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zu vergewissernund veranlaßtenfallsüberdenVerbleibErmittlungenanzustellen.Die Ab=
schlachtungdes ausgeführtenGeflügels ist am Bestimmungsortepolizeilichzu überwachen.

(4) Die zumTransportebenutztenBehältnisse,FahrzeugeoderSchiffsräumesind nach
der Entladungzu desinfizieren.

(5) Abfälle,Dünger, Kot sowieFutterrestevon GeflügeldürfenwährenddesHerr=
schensder Seuchenur mit distriktspolizeilicherGenehmigungund unterBeobachtungder
Vorschriftenim § 309 Abs. 1 aus dem abgesperrtenGehöft entferntwerden. Federn
dürfen nur mit distriktspolizeilicherGenehmigungin lufttrockenemZustand und in dichten
Säckenverpacktaus demabgesperrtenGehöftausgeführtwerden.

8306 (294).
Die Einfuhr von Geflügel in das abgesperrteGehöftist nur mit distriktspolizeilicher

Genehmigunggestattet.

§ 307(95).
(1) Wenn unter Geflügel, das sich auf demTransportebefindet,Todesfälleoder

andereErscheinungenauftreten,die denAusbruchder GeflügelcholeraoderderHühnerpest
befürchtenlassen,so sinddie Kadaverzur amtstierärztlichenUntersuchungaufzubewahren.Die
AbgabevonGeflügelaussolchenTransportenvorderamtstierärztlichenUntersuchungistverboten.

(2) Wird der Ausbruch oder der Verdacht der Geflügelcholeraoder der Hühnerpest
unter solchemGeflügelfestgestellt,so ist dieWeiterbeförderungzu verbietenund die Abson=
derung aller Tiere des Transports (§ 19 Abs. 1, 4 des Gesetzes)anzuordnen,sofernes
der Besitzernichtvorzieht,sie schlachtenzu lassen.

(3) Wenn die Tiere binnen24 Stunden einen Standort erreichenkönnen,wo sie
durchseuchenoder geschlachtetwerden sollen, so kann die Weiterbeförderungdorthin unter
den im § 305 angegebenenVoraussetzungenundBedingungengestattetwerden.In beson=
derenAusnahmefällenkann die Weiterbeförderungauchdann gestattetwerden,wenn die
Erreichungdes neuenStandorts eine längereFrist als 24 Stunden beansprucht.

§ 308 (296).

(1) Bei größererSeuchengefahrfür einweiteresGebietkanndieAusfuhrvonlebendem,
für dieSeucheempfänglichenGeflügelaus demSeuchenorte,dasDurchtreibenvonGeflügel
durch den Seuchenort sowie das Abhalten von Geflügelmärktenund Geflügelausstellungen
im Seuchenort, erforderlichenfallsauch der Hausierhandel mit Geflügel innerhalb des
bedrohtenGebiets,verbotenwerden.Die DurchfuhrvonHandelsgeflügeldurchdenSeuchenort
kannüberhauptverbotenodervon derBedingungabhängiggemachtwerden,daßjederAuf=

83*
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enthalt im Seuchenortevermiedenwird. Die Anordnungenbedürfender Genehmigungder
Regierung,Kammerdes Innern.

(2) FernerkanndieAnbringungvon Tafeln mit derAufschrift„GesperrtwegenGe=
flügelcholera“oder„GesperrtwegenHühnerpest“an denEingängendes Seuchenortsange=
ordnetwerden.

(3) In größerenOrten können dieseAnordnungenauf einzelneOrtsteile be=
schränktwerden.

III. Desinfektion.
§ 309 (297).

(1) Die Räumlichkeiten,in denensichkrankesoderseuchenverdächtigesGeflügel befunden
hat, sind zu desinfizieren; die Ausrüstungs=,Gebrauchs=sowie sonstigeGegenstände,von
denenanzunehmenist, daß siedenAnsteckungsstoffenthalten(§ 26 Abs. 1 bis 3 derAn=
weisungfür das Desinfektionsverfahren),sind zu desinfizierenoder unschädlichzu beseitigen.

(2) Bei Ställen, FahrzeugenoderGerätschaftenvon Geflügelhändlernund bei Gast=
ställen,die regelmäßigzur Einstellungvon Handelsgeflügelbenutztwerden,sowiebei Ge=
flügelausstellungsräumenhat stets der Bezirkstierarzt die Desinfektion abzunehmen.

IV. Aufhebungder Schutzmaßregeln.
§ 310 (298).

(1) Die Geflügelcholeraund die Hühnerpestgeltenals erloschen,und die Schutz=
maßregelnsindaufzuheben,wenn '

a) der ganzeGeflügelbestandverendet,getötetoder entferntwordenist,
oder

b) binnen2 WochennachBeseitigungoderGenesungder krankenoder seuchen=
verdächtigenTiere eineNeuerkrankungnichtvorgekommen,

und
) in beidenFällen die Desinfektionausgeführtund im Falle des § 309 Abs. 2
durchdenBezirkstierarztabgenommenist.

(2) Nach Aufhebungder Schutzmaßregelnist das Erlöschender Seuchein gleicher
Weisewie derAusbruchbekanntzu machen.

V. AnwendungderMaßregelnauf Wildgeflügel.
§ 311 (299).

Die Vorschriftdes § 303 Abs. 2 gilt auchfür Wildgeflügel. Die übrigenVor=
schriftender §§ 301 bis 310 geltenauchfür solchesWildgeflügel,das sichnicht auf
freierWildbahnbefindet,mit derMaßgabe,daß von der Bekanntmachung(§ 302) Ab=
standgenommenwerdenkann.
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12.TuberkulosedesRindviehs.
Vorbemerkung.

Wo in diesenVorschriftenvon Tuberkulosedie Rede ist, ist darunter die Tuberkulose
des Rindviehs im Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 12 des Gesetzeszu verstehen.

I. ErmittlungderSeuche.
§ 312(300).

(1) EinfacherTuberkuloseverdacht(8 1 Abs. 4 des Gesetzes)ist als festgestelltanzu=
sehen,wenndie in der AnlageE unterI Nr. 1 bezeichnetenklinischenMerkmalevorliegen.

(2) Das Vorhandenseinder Tuberkuloseist als in hohemGradewahrscheinlichanzu=
sehen(§ 61 Abs. 1 desGesetzes),wenndie in derAnlageE unter1 Nr. 2bezeichnetenklini=
schenMerkmale vorliegen.

(3) Das Vorhandenseinder Tuberkuloseist als festgestelltanzusehen,wennbei einem
dieser Seuche nachAbs. 1 oder2 verdächtigenTiere in denAusscheidungenaus derLunge,
aus dem Euter, aus der Gebärmutteroder aus demDarme Tuberkelbazillenermittelt sind.
WerdenTuberkelbazillenbei einemTiere ermittelt,bei demdie klinischenVerdachtsmerkmale
nachAbs.1 oder2 nur zumTeil vorliegen,so ist das VorhandenseinderTuberkuloseals
festgestelltanzusehen,wenn bei einer frühestens4Wochennachder erstenUntersuchungvorge=
nommenenzweitenUntersuchungabermalsTuberkelbazillenin denAusscheidungenermitteltwerden.

(4) Für die Art der Ermittlung der klinischenMerkmale(Abs.1, 2) ist die in der
AnlageE unter II gegebeneAnweisungmaßgebend.LiegtnachdemErgebnisseder klinischen
UntersuchungeinfacherTuberkuloseverdachtvor und bestehtder Verdachtbei einer spätestens
binnen 3 Monaten vorgenommenenweiterenUntersuchungnochfort oder ist das Vorhan=
denseinder Tuberkuloseals in hohemGrade wahrscheinlichanzusehen,so hat der Bezirks=
tierarzt die zur bakteriologischenUntersuchungvon Ausscheidungendes verdächtigenTieres
erforderlichenProben nach der Anweisung in der Anlage E Abschnitt III Nr. 1 zu
entnehmenund mit einer kurzenBeschreibungder ermitteltenklinischenMerkmale bis auf

einzusenden.Dort findetdie bakteriologischeUntersuchungnachMaßgabederAnweisungin
der AnlageE AbschnittIII Nr. 2 statt; dasErgebniswird demBezirkstierarzte,mitgeteilt.

(5) Wenn bei einem Rinde, bei dem das Vorhandenseinder Tuberkulosenach den
klinischenAnzeichenin hohemGrade wahrscheinlichist, durchdie bakteriologischeUntersuchung
Tuberkelbazillen nicht ermittelt werden, so ist dieseUntersuchungbinnen einer Frist von
wenigstens4 Wochenzu wiederholen,es sei denn, daß die klinischenMerkmale der hohen
Wahrscheinlichkeitverschwundensind.
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8 313 (301).

(1) Ist bei einemRinde dasVorhandenseinderTuberknlosefestgestelltoderin hohem
Grade wahrscheinlich,oder ist ein Rind der Tuberkuloseverdächtig, so hat der Bezirks—
tierarztzur Ermittlung des Standes der Seuchedie übrigenRinder desBestandesauf
Tuberkulosezu untersuchen.

(2) Über denBefund hat der Bezirkstierarztder DistriktspolizeibehördeMitteilung
zu machenund seinGutachtendarüberabzugeben,welchebesonderenMaßregelnzur Be=
kämpfungder Seuche erforderlicherscheinen.

(3) Wird das Vorhandensein, die hoheWahrscheinlichkeitoder der einfacheVerdacht
der Tuberkulosebei einem Rinde festgestellt,das sich auf demTransport, auf demMarkte,
auf einemNutzviehhof oder Schlachtviehhofoder in einemöffentlichenSchlachthausebefindet
oder frisch angekauftist, oder wird die Tuberkuloseerst bei einemgeschlachtetenoder ver=
endetenRinde erkannt,so findet eine Ermittlung desStandes der Seuche bei denRindern,
mit denensichdas krankeoder derSenche verdächtigeTier vorher in einemStalle befunden
hat, nicht statt.

II. Schutzmaßregeln.
a. Verfahren mit Rindern, bei denen das Vorhandensein der Tuberkulose

festgestellt oder in hohem Grade wahrscheinlich ist.

§6314(302).
(1) Die Regierung, Kammer des Innern, kann, soweit erforderlichnachvorgängiger

Ermittlung der zu leistendenEntschädigung,die Tötung von Rindvieh— ausgenommen
Schlachtvieh(§ 1 Abs. 3 desGesetzes)— anordnen,bei dem das Vorhandenseinder
Tuberkulosefestgestelltist. Die Anordnung bedarfderGenehmigungdesStaatsministeriums
des Innern. Die Genehmigungwird zunächstin derRegelnur dannerteiltwerden,wenn
folgendeVoraussetzungenerfüllt sind:

a) das Tier muß einemBestand angehören,in dem in sachgemäßerWeiseRindvieh=
zuchtoderRindviehaufzuchtgetriebenundein zweckentsprechendesfreiwilligesVer=
fahrenzur Bekämpfungder RindertuberkuloseuntertierärztlicherLeitungdurch=
geführtoderzuverlässigalsbaldeingeleitetwird;

b) der Besitzer des Rindes hat sich, soweit für das Tier eine Entschädigungaus
der Staatskassein Betracht kommt, zu verpflichten,für eine möglichstgünstige
Verwertungdes Tieres Sorge zu tragen.

(2) Unter den Voraussetzungendes Abs. 1 kann die Regierung, Kammer desInnern,
auchdie Tötung von Rindviehanordnen,bei demdasVorhandenseinderTuberkulosezwar
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durcheinezweimaligebakteriologischeUntersuchung(§ 312 Abs.5) nichtfestgestelltwerden
konnte,abernachderFortdauerder klinischenMerkmalein hohemGradewahrscheinlichist.

(3) Sind nach demGutachtendes Bezirkstierarztesdie Voraussetzungenerfüllt, unter
denendie Tötung von Rindern angeordnetwerdenkann, so hat die Distriktspolizeibehörde
unter Beifügung des amtstierärztlichenGutachtens und unter Angabe des voraussichtlichen
Betrages der vom Staate zu leistendenEntschädigungan die Regierung,Kammerdes
Innern, zu berichten. Erachtet diese die Tötung gleichfalls für angezeigt,so hat sie den
BerichtnebstBeilagendemStaatsministeriumdesInnern vorzulegenund dieGenehmigung
zur Anordnung der Tötung zu beantragen.

8 315(303).
(1) Auf Antrag des BesitzersoderseinesVertreterskanndie Distriktspolizeibehörde

die im § 314 vorgeseheneTötung nachAnhörungdes Bezirkstierarztesfür einebestimmte
Frist aufschieben,wenn ein dringendeswirtschaftlichesBedürfnis vorliegt, und wenn nach
Lage der Verhältnissedie Gefahr einer Verschleppungder Tuberkulosenicht erheblichist.

(2) Die Frist für denAufschubderTötung soll in derRegel nicht mehr als 6 Wochen
nachFeststellungder Senchebetragen.

(3) Wird die Tötung in einemanderenPolizeibezirkals demdesbisherigenStand=
orts des Rindes vorgenommen,so ist die Distriktspolizeibehörde— für außerbayerische
Gebietsteile desDeutschenReichs die Ortspolizeibehörde— des Schlachtortsvon dem bevor=
stehendenEintreffendes Tieres rechtzeitigzu benachrichtigen.

8 316 (304).

(1) Rinder, bei denendas Vorhandenseinder Tuberkulosefestgestelltoderin hohem
Grade wahrscheinlichist, sind, falls sie nicht alsbald geschlachtetwerden,im Stalle abzu=
sondern(§ 19 Abs. 1, 4 desGesetzes)und nachAnordnungdesBezirkstierarztessowie,
wenn es zur Vermeidungvon Verwechselungenerforderlichist, in dessenBeisein mit einem
Kennzeichenzu versehen.

(2) Es kann genehmigtwerden, daß die Absonderungdort, wo ein besondererRaum
nichtzur Verfügungsteht, durchUnterbringungin einemabgegrenztenTeile des gemein=
samenStalles oder durchAufstellungan einemStallende, wenn tunlich unter Freilassung
des benachbartenund etwaigerunmittelbargegenüberliegenderStände,bewirktwird.

§l#317(305).
(1) Die abgesondertenRinder unterliegenfolgendenVerkehrs=und Nutzungsbe=

schränkungen:
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a) Ihre Unterbringungan einemanderenStandplatze darf, abgesehenvon Notfällen,
ohne distriktspolizeilicheoder bezirkstierärztlicheGenehmigung nicht stattfinden.
Sie dürfen wederaus dem Gehöft entfernt nochmit den übrigen Rindern des
Bestandesaus einergemeinsamenTränkvorrichtunggetränktwerden.

b) Die Milch abgesonderterKühe darf nicht weggegebenoder verwertetwerden,
bevorsie ausreichenderhitztwordenist (ogl. 8 40 Abs. 3). Die Milch von
Kühen, bei denen das Vorhandenseinvon Eutertuberkulosefestgestelltoder in
hohemGrade wahrscheinlichist, darf, gleichvielob es sichum die Erkrankung
eines odermehrererViertel des Euters handelt, auch nachdem Erhitzen weder
als NahrungsmittelfürMenschenweggegebennochzurHerstellungvonMolkerei=
erzeugnissenverwertetwerden.

Tc)Die Milch abgesonderterKühe ist in ein besonderesGefäß zu melken, das vor
jeder anderweitigenBenutzung nach § 11 Abs. 1 Nr. 9, 10 der Anweisung.
für das Desinfektionsverfahrenzu desinfizierenist.

(2)Die Distriktspolizeibehördeund der Bezirkstierarzthabendafür Sorge zu tragen,
daß der BesitzeroderseinVertreterauf die GefahrderTuberkulose=Ubertragungdurchun=
zureichenderhitzteMilch der krankenKühe hingewiesenund auchmit den freiwilligen Maß=
nahmenzur Tuberkulosebekämpfungbekanntgemachtwird. Dem Besitzeroder seinemVer=
treterist aufzugeben,falls bei einer wegenLungen=,Gebärmutter=oderDarmtuberkulose
abgesondertenKuh am Euter verdächtigeVeränderungenauftreten,der Ortspolizeibehörde
Anzeige zu erstatten. Diese hat die Anzeige so schnellals möglichan die Distriktspolizei=
behördeweiterzugeben.

(3) Bei dringendemwirtschaftlichenBedürfnis kann die Benutzungder abgesonderten
Rinder zumZuge unterder Bedingunggestattetwerden,daß sie nichtin fremdeStälle
oder auf eineWeide oderWeideabteilunggebrachtwerden,die von anderenRindern beweidet
wird. Auch kann zugelassenwerden, daß abgesonderteRinder auf eine Weide oderWeide=
abteilung gebrachtwerden, die von anderen Rindern nicht beweidet wird.

§ 318(306).
(1) Die im § 316 Abs. 1 angeordneteKennzeichnunghat durchAnbringung einer

Metallmarke(sog.Ohrmarke)im linkenOhre oderdurchAnbringungdes BrandzeichensTb.
auf demlinkenHorn oderauf demlinkenOberschenkelzu geschehen.

(2) Die Ohrmarke muß so beschaffensein, daß sie nur einmal gebrauchtwerdenkann
und muß als Inschrift dieBuchstabenTb., denAnfangsbuchstabendesDistriktsverwaltungs=
bezirkes,in dem dieErmittlung erfolgt, und eine laufendeNummer enthalten. Das Brand=

zeichenmuß deutlichsichtbarsein.
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§ 319 (307).

(1) Wird bei einemRinde, das sichauf demTransport oderauf einemMarkte be=
findet,das Vorhandenseinder Tuberkulosefestgestelltoderals in hohemGradewahrscheinlich
ermittelt, so ist die Weiterbeförderungzu verbietenund die Absonderungdes Tieres anzu=
ordnen,sofernder Besitzernichtvorzieht,es sofortschlachtenzu lassen.

(2) Auf Antrag desBesitzersoder seinesVertreterskannnachAufnahmedesTat=
bestandesund, sofernes zur Vermeidung von Verwechslungenerforderlichist, nachKenn=
zeichnungdes Rindes (§ 318) dessenWeiterbeförderungan einen anderenOrt zum
Zweckeder Schlachtungoder Absonderunggestattetwerden. Wird die Erlaubnis zur
Überführung in einen anderenPolizeibezirkerteilt, so ist die Distriktspolizeibehörde—
für außerbayerischeGebietsteiledesDeutschenReichs die Ortspolizeibehörde— des Be=
stimmungsortsvon dembevorstehendenEintreffendesTieres rechtzeitigzu benachrichtigen.
Sie hat sichvon demEintreffendesTieres zu vergewissernund veranlaßtenfallsüberden
Verbleib Ermittlungenanzustellen.

§ 320(308).
(1) Die Schlachtungoderdas VerendeneinesderAbsonderungunterworfenenRindes

hat der BesitzerderOrtspolizeibehördesofortanzuzeigen.Diesehat die Anzeigeso schnell
als möglich,tunlichsttelegraphischodertelephonisch,an die Distriktspolizeibehördeweiterzu=
geben. Im Falle der Schlachtunghat die FleischbeschaudurcheinenTierarzt zu geschehen,
der denBefundder Distriktspolizeibehördealsbaldmitzuteilenhat.

(2) Wird die Schlachtungin einem anderenPolizeibezirkals dem des bisherigen
Standorts des Rindes vorgenommen,so ist die Distriktspolizeibehörde— füraußerbayerische
GebietsteiledesDeutschenReichsdie Ortspolizeibehörde— des Schlachtortsvon dembe=
vorstehendenEintreffendesTieres rechtzeitigzu benachrichtigen.Sie hat sichvon demEin=
treffendesTieres zu vergewissernund veranlaßtenfallsüber denVerbleibErmittlungen
anzustellen.

321 (309).

Wenn derBesitzereinesRindes die polizeilichangeordnetenVerkehrs=und Nutzungs==
beschränkungenübertritt,so kanndie sofortigeTötung desTieres angeordnetwerden.

322 (310).
Die wegenhoherWahrscheinlichkeitdes Vorhandenseinsder Tuberkulosegetroffenen

Anordnungensindwiederaufzuheben,sofernnachamtstierärztlichemGutachtendie Krank=
heitserscheinungen,die das Vorhandenseinder Tuberkulosein hohemGrade wahrscheinlich
machten,verschwundensind. 64
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b) Verfahren bei einfachem Tuberkuloseverdachte.

§ 323 (311).

(1) Rinder, bei denender einfacheVerdachtder Tuberkulosefestgestelltist (§ 312
Abs. 1), sind nachMaßgabedes § 316 Abs. 2 von anderenRindern abzusondern,bis
ihre Schlachtungerfolgtoderihre Unverdächtigkeitfestgestelltist.

(2) Die abgesondertenTiere unterliegenfolgendenVerkehrs=undNutzungsbeschränkungen:
a) Ihre Unterbringungan einemanderenStandplatzedarf, abgesehenvonNotfällen,
ohnedistriktspolizeilicheoderbezirkstierärztlicheGenehmigungnichterfolgen.

b) Die Milch von Kühen, die der Eutertuberkuloseverdächtigsind, darf, gleichviel
ob ein odermehrereViertel desEuters derErkrankunganTuberkuloseverdächtig
sind,nichtweggegebenoderverwertetwerden,bevorsieausreichenderhitztworden
ist (§ 40 Abs. 3). Die Milch solcherKühe ist in ein besonderesGefäß zu
melken,das vor jederanderweitigenBenutzungnach§ 11 Abs. 1 Nr. 9, 10
derAnweisungfür das Desinfektionsverfahrenzu desinfizierenist.

(3) Im übrigenist die Nutzungder tuberkuloseverdächtigenRinder gestattet.Diese
dürfen auch außerhalbdes Stalles unter derBedingung verwendetwerden,daß sie nicht in
fremdeStälle und in der Regel auchnicht auf eineWeideodereineWeideabteilungge=
brachtwerden,die mit anderenRindern beweidetwird. Dem Besitzerstehtes frei, die
verdächtigenRinder schlachtenzu lassen.

(4) Der BesitzeroderseinVertreterhatderOrtspolizeibehördeAnzeigezuerstatten,wenn
bei einer wegenVerdachtsder Lungen=,Gebärmutter=oderDarmtuberkuloseabgesonderten
Kuh am Euter verdächtigeVeränderungenauftreten,und die Milch eines solchenTieres
nachAbs. 2 unterb zu behandeln.Die Ortspolizeibehördehat die Anzeigeso schnellals
möglichan die Distriktspolizeibehördeweiterzugeben.

§l324(312).
Für denFall der FeststellungdesTuberkuloseverdachtsauf demTransport oderauf

demMarkte und für denFall, daß ein tuberkuloseverdächtigesRind verendetodergeschlachtet
wird, findendie Vorschriftender §§ 319, 320 Anwendung,jedochohnedaß die im § 319
Abs. 2 vorgeseheneKennzeichnungzu erfolgenhat.

§ 325(313).
Wenn der Besitzereines verdächtigenRindes die polizeilichangeordnetenVerkehrs=und

Nutzungsbeschränkungenübertritt,so kanndie Tötung desTieres angeordnetwerden.
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g326314).

(1) Die angeordnetenMaßregelnsind aufzuheben,wenndurcheineerneuteamtstier=
ärztlicheUntersuchungdieUnverdächtigkeitderRinder festgestelltoderdurcheinebakteriologische
Untersuchung(8 312) in denAusscheidungenaus derLunge,demEuter, derGebärmutter
oderdemDarme Tuberkelbazillennichtnachgewiesenwordensind. «

(2) Sofern nicht einebakteriologischeUntersuchungvorgenommenwordenist, soll die
erneuteamtstierärztlicheUntersuchungspätestens3 Monate nachder erstenamtstierärztlichen
Untersuchungerfolgen.Bleibenbei derwiederholtenamtstierärztlichenUntersuchungZweifel
bestehen,so hat eine bakteriologischeUntersuchungder krankhaftenAusscheidungenaus den
tuberkuloseverdächtigenOrganendes Tieres stattzufinden,derenErgebnisentscheidet.

III. Desinfektion.
§ 327 (315).

Die StandplätzederRinder, bei denendieTuberkulosefestgestelltoderin hohemGrade
wahrscheinlichist,nötigenfallsauchdieStälle oderStallabteilungen,fernerdieAusrüstungs=,
Gebrauchs=undsonstigenGegenstände,vondenenanzunehmenist, daßsiedenAnsteckungsstoff
enthalten(§27 Abs.2 derAnweisungfür dasDesinfektionsverfahren),sind zu desinfizieren.

C. Zu den Artikeln 2 bis 6, 11 des Ausführungsgesetzes.
§ 328. Zu den

Artikeln 2, 3
(1) Die Feststellungdes für die Entschädigungin BetrachttommendenKrankheits=desAusfüh.
zustandesmuß möglichstbald nachdemEintritt einesEntschädigungsfalls,bei Tieren, dierungsgesetzes.
auf polizeilicheAnordnungoder mit polizeilicherGenehmigunggetötetwordensind, sofort
nachder Tötung erfolgen.

(2) Der Bezirkstierarztund der etwavomTierbesitzerbeigezogeneTierarzt habenihren
Untersuchungsbefundschriftlich aufzunehmenund sichdarüber zu erklären, ob nach dem
Gesamtbefundeinenach§ 66 desViehseuchengesetzeseinenEntschädigungsanspruchbegründende
Krankheitoderob Wild=und RinderseuchebeiPferdenoderRindern (Artikel11 Nr. 1 des
Ausführungsgesetzes)vorliegt,sowieob das Tier an einerKrankheitgelittenhat, die nach
§ 71 Nr. 1 des Viehseuchengesetzesim Zusammenhaltemit Artikel 1 Abf. II des Aus=
führungsgesetzesdenEntschädigungsanspruchausschließt.

§ 329. Zu Artikel3

Inwieweit für die FeststellungderKrankheit nebender amtstierärztlichenUntersuchungz l de
noch besonderetechnischeVerfahrenanzuwendensind, oder ob die Feststellungvon dem gesetzes.
Ergebnis einerNachprüfungabhängiggemachtwird, bleibt besondererEntschließungdes
Staatsministeriumsdes Innern vorbehalten.
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Zuden 8 330.
Artikeln2, 4 ·, ' . ... . .
desMrüh. (1) Die Schätzunghat bei den auf polizeilicheAnordnunggetötetenTieren,soweit
rungsgesetzes,angängig,vor derTötung, im übrigensobaldals möglichnachdemTodederTiere zu

erfolgen.
(2) In Gegenden,in denenMilzbrandoderRauschbrandhäufigerauftritt, istin derRegel

beimerstenSeuchenfallemitderAbschätzungdesgefallenenTieresvorsorglichundunterentsprechender
AufschreibungauchdieSchätzungderübrigennochgesundodernurverdächtigerscheinendenRinder und
PferdedesSeuchengehöftszuverbinden.SolltenvorgeschätzteTierekürzereZeitdaraufanMilzbrand
oderRauschbrandeingehen,so kannvon einerweiterenSchätzungabgesehenwerden,wenn
der Tierbesitzerbei der Anmeldung des Entschädigungsanspruchssein Einverständnishiermit
erklärt. Sind die Schätzerbei derBemessungeinerEntschädigungwegenTuberkuloseoder
bei der Wertsbestimmungder demBesitzerzur VerfügungbleibendenTeile von Voraus=
setzungenansgegangen,die sichbei der endgültigenFeststellungdesKrankheitszustandesals
unzutreffenderweisen,so ist die Schätzung,soweit erforderlich,zu wiederholen.

ZuArtikelades § 331.

ziussin 7 (1) In denkreisunmittelbarenStädtenhabendie Gemeindebevollmächtigtenvon 3 zu
3 Jahren alsbaldnachderGemeindewahl3 Sachverständigezur VornahmevonSchätzungen
zu bezeichnen.
(2) Für die übrigenBezirke habendie Distriktsrätealsbald nachderNeuwahl je

5 Sachverständigezu bezeichnen.BesteheninnerhalbeinesDistriktspolizeibezirkesmehrere
Distriktsgemeinden,so kanndie DistriktspolizeibehördedenSachverständigenfür denEinzel=
fall aus sämtlichenvon denDistriktsrätenvorgeschlagenenBezirksangehörigenwählen.

(3) Die erstmaligeBezeichnungvonSachverständigenerfolgtfür dieDauer derlaufen=
denWahlperiodeund zwar in denkreisunmittelbarenStädten sogleichmit demInkrafttreten
des Viehseuchengesetzes,in den übrigen Bezirken dagegenbeim nächstenZusammentritteder
Distriktsräte.

(4) Die Vorschlägebleibensolangein Geltung,bis nachdemAblaufederWahlperiode
neueVorschlägeerfolgtsind. Im Laufe derWahlperiodesichergebendeAbgängesind bei
Bedarf durchneueVorschlägezu ergänzen.

(5) Die Distriktspolizeibehördehat bei derAuswahl desSachverständigenim einzelnen
Falle auf tunlichsteVerminderungderSchätzungskostenund daraufBedachtzu nehmen,daß
der Schätzervöllig unbeteiligtist.

§ 332.
Die nichtamtlichenMitglieder desSchätzungsausschussessinddurchdieDistriktspolizei=

behördeoderin deremAuftragedurchdie OrtspolizeibehördederGemeindeihresWohnorts
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auf diegewissenhafteErfüllung ihrerObliegenheiteneidlichzu verpflichten.Mitglieder,die
in gleicherEigenschaftbereitsfrüher verpflichtetwordensind, werdenan die Verpflichtung
zurückerinnert.

§ 333.

(1) ÜberdasErgebnisderSchätzungisteineNiederschriftaufzunehmenundvondenMit=
gliederndesSchätzungsausschusseszu unterzeichnen.KönnensichdieMitgliederdesSchätzungs=
ausschussesnicht einigen,so ist die SchätzungjedeseinzelnenMitglieds gesondertaufzu=
nehmenund zu begründen.

(2) Den Vorsitzim Schätzungsausschusseführt der Bezirkstierarzt.

g 334.

Kammernder Finanzen,dieWahrnehmungderInteressendesStaates; Beschwerdengegen
instanzielleBeschlüssesind von den Fiskalen zu erhebenund zu vertreten.

(2) Sobald dieVerpflichtungdes Staateszur Entschädigungsleistungrechtskräftigfest=
Fstelltist, hatdieRegierung,KammerdesInnern,beiderKammerderFinanzen dieZahlungs=
anweisungder Entschädigungzu veranlassen.

(3) Die Entschädigungensind bei demRentamtezur Auszahlungund Verrechnung
auf den Ansatz „Auf VorkehrungengegenübertragbareKrankheitenvon Menschenund
Tieren. Leistungenauf Grund desViehseuchengesetzesvom26. Juni 1909 unddesbaye=
rischenAusführungsgesetzeshierzuvom 13. August1910.“ imEtat desStaatsministeriums
desInnern einzuweisen.

(4) Die DistriktspolizeibehördehatdieKostendesSchätzungsverfahrens,diedemStaatezur
Lastfallen, in einemVerzeichnissevorzutragenund das Verzeichnismit den erwachsenen
Verhandlungender Regierung,Kammerdes Innern, vorzulegen;diesegibt die Vorlage
an die Kammer der Finanzen zur Prüfung und Einweisungab und äußertsichhierbei
gutachtlichinsbesondereauchüber die Vergütung,welchedie nichtamtlichenMitgliederdes
Schätzungsausschussesaufgerechnethaben.

(5) Beanstandetdie Regierung,Kammerder Finanzen, ganz oderteilweisedie Ver=
pflichtungdes Staates zur Kostentragungund lehntauchder nach ihrer AnschauungVer=
pflichtetedieKostenzahlungab, so ist nachArtikel10 desAusführungsgesetzeszu entscheiden.

96335.

zirkstierärztenzumVollzugedesViehseuchengesetzesausgeführtwerden,sind aus denBausch=
vergütungenzu decken,die denK. Bezirkstierärztenals Dienstaufwandsentschädigungfür die
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BesorgungveterinärpolizeilicherGeschäfteund den städtischenBezirkstierärztenfür die Be=
sorgungder bezirkstierärztlichenGeschäftein kreisunmittelbarenStädten gewährtwerden.

§ 336.
Zu denamtstierärztlichenDienstverrichtungenimSinne desArtikel6 desAusführungs=

gesetzesund des § 335 derBekanntmachunggehörtauchdie Beaufsichtigungder durch
obrigkeitlicheAnordnungveranlaßtenZusammenziehungenvon Vieh, von privatenSchlacht=
häusernund Gastställen,von Ställen undBetriebenvonViehhändlernundAbdeckernsowie
von gewerblichenViehmästereien(vgl. § 6 Abs. 1, 2).

337.
Die Kostender tierärztlichenUntersuchungvon Klauenvieh,das zur Ausfuhr aus

Sperrbezirken(§ 175) und Beobachtungsgebieten(§ 178) bestimmtist, werdennachMaß=
gabeder folgendenBestimmungenauf die Staatskasseübernommen:

1. Die Untersuchungeneinschließlichder Ausstellungder Gesundheitszeugnissegelten
als amtstierärztlicheDienstverrichtungen(§ 335), obliegenals solchezunächstdenBezirks=
tierärztenund sindnachMöglichkeitmit derBesorgungandererDienstgeschäftezu verbinden.

2. In Gemeinden,die vomWohnsitzedes Bezirkstierarztesweiter entferntliegen,
oderim Falle derBezirkstierarztdurchanderweitigedringlicheDienstgeschäfteaußergewöhn=
lich starkbeanspruchtist, hat die Distriktspolizeibehördeim Benehmenmit demBezirkstier=
arztedie Untersuchungenin der RegeldemDistriktstierarztodereinemanderenentsprechend
qualifiziertenTierarztezu übertragen.Die Übertragungbedarf,von dringendenFällen ab=
gesehen,derGenehmigungder Regierung,Kammerdes Innern.

3. Die Untersuchungensind in der Regel an 2 Tagen in derWocheund nur an
denjenigenOrten vorzunehmen,aus denenAnmeldungenrechtzeitigan den zuständigen
Tierarzt gelangtsind. Die Untersuchungstageund Stunden sind von derDistriktspolizei=
behördeim Benehmenmit demzuständigenTierarztefestzusetzenund in denGemeindenauf
ortsüblicheWeisebekanntzu machen.Die Untersuchungensind so zusammenzufassen,daß
jederunnötigeKostenaufwandvermiedenwird.

4. Den nachNr. 2 zugezogenenTierärzten werdenfür die Untersuchungeneinschließlich
der Ausstellungder GesundheitszeugnissefolgendeVergütungengewährt:

A. Bei Untersuchungenam Wohnsitzund an Orten, die wenigerals 3 km
vomWohnsitzentferntsind:

a) für jedesTier bis zu 7 Tieren 50 J, mindestensaber1 4,
b) für mehrals 7 Tiere bei einemZeitaufwandebis zu 5 Stunden3 /¾60 J,
bei einemZeitaufwandüber5 Stunden7 K 20 4;
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B. bei Untersuchungenan Orten, die vom Wohnsitzemindestens3 km ent=

ferntsind: die Vergütungennach Beilage B Ziff. I der Verordnung vom 18. De=
zember1875 (GVBl. S. 852).
Die Vergütungensind vierteljährlichaufzurechnen.Die Aufrechnungist bei der

Distriktspolizeibehördeeinzureichenund von dieserder Regierung,Kammerdes Innern,
vorzulegen.Die Regierung,Kammerdes Innern, gibt die Aufrechnungan die Kammer
der Finanzen zur Prüfung und Einweisung auf den Ansatz „Auf Vorkehrungengegen
übertragbareKrankheitenvon Menschenund Tieren. SonstigeKosten“ im Etat des
Staatsministeriums des Innern ab.

5. Die Regierungen,KammerndesInnern, habenüberdenGesamtanfallan Unter=
suchungskostenzu Lastender Staatskasse(Nr. 4) und der bezirkstierärztlichenBauschver=
gütungenhalbjährlichan das Staatsministeriumdes Innern zu berichten.

338.
(1) Die nichtamtlichenMitgliederdesSchätzungsausschusseserhalteneineEnsschldigung

für den notwendigenZeitaufwand. Die Entschädigungbeträgt für den Tag
bei einemZeitaufwandebis zu 1 Stundde 1,
„ „ 5 über 1 Stunde bis zu 2 Stunden 2 .,
„ „ ,, „ 2 Stunden „ „ 4 „ 3 M,

« » » » 4 7“. „ „ 6 7“ 4• 50 7 7

„ „ 6 „ . 6 .
Der notwendigeGesamtzeitaufwandbemißtsichnachderZeit, die das nichtamtlicheMit⸗
glied auf denWeg zumGeschäftsortund zurückzu verwendenhat, dannnachderDauer
des eigentlichenSchätzungsverfahrens.Ist ein Mitglied infolge derSchätzunggenötigt,
auswärts zuübernachten,so erhältes für jedeNachteinebesondereEntschädigungvon2 M.

(2) Ferner werdenden nichtamtlichenMitgliedern des SchätzungsausschussesReise=
kostenvergütet,wenn der Wohnsitzmehr als 3 km vomOrte der Schätzungsvornahme
entfernt ist. Die Vergütungbesteht,wenn ein regelmäßigesVerkehrsmittel(Eisenbahn,
Dampfboot,Pferde=oderKraftwagenverbindungusw.)benutztwerdenkann,in demErsatze
des Fahrpreises. Bei Fahrtenauf der Eisenbahnkanndie II. Wagenklasse,bei Fahrten
auf dem Dampfbooteder I. Platz benutztwerden. Können Beförderungsmittelder
bezeichnetenArt nichtbenutztwerden,so werdenals Reisekostenentschädigung10 Pfennige
für jedes angefangenektm des Hin= und Rückwegsvergütet. Der Berechnungdieser
Entschädigungist der kürzesteWeg zu Grundezu legen.
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ZuArtikel11 § 339.
Nr. 1 desAus= · · . . .
führungs= Die Regierungen,Kammern des Innern, werdenermächtigt,im Benehmenmit den
gesetzes.KammernderFinanzen unter denselbenVoraussetzungen,unter denenViehverlusteinfolge

von Milzbrand entschädigtwerden,auchfür Rinder oderPferde,die anWild=undRinder=
seuchegefallensindoderan denennachdemTodeWild=undRinderseuchefestgestelltworden
ist, auf Ansuchendie gleicheEntschädigungwie für Viehverlusteinfolgevon Milzbrand zu

ZuArtikel11gewähren.
Nr. 2 des § 340.
ussilnt (1) Wenn Rinder oderPferde,die zu einemin Bayern gelegenenlandwirtschaftlichen

Betriebe gehörenund sich zeitweiseauf Weiden oder im landwirtschaftlichenBetrieb im
benachbartenGrenzgebietebefinden,dort nachweislichanMilzbrand, RauschbrandoderWild=
und Rinderseuchegefallensind oderwenn an ihnen nachdemTode eine dieserSeuchen
festgestelltwird, so hat der BesitzerderTiere ein etwaigesGesuchum teilweiseSchadens=
vergütunginnerhalbeinerFrist von längstens8 Tagen, von demZeitpunktean gerechnet,
zu dem er von dem Tode des Tieres Kenntnis erhielt, schriftlichoder mündlich bei der
Ortspolizeibehörde,in derenBezirk der inländischeWirtschaftsbetriebliegt, anzubringen.

(2) Mit oderalsbaldnachAnbringungdes Gesuchshat derTierbesitzereinegenaue
Beschreibungdeszu Verlust gegangenenTieres mit Wertangabesowiedie Nachweise,daß
das Tier an Milzbrand, RauschbrandoderWild= und Rinderseuchegefallenist (namentlich
tierärztlicheZeugnisse),derOrtspolizeibehördezu übergeben.Diesehat dasGesuchmit den
Beilagensofortan die Distriktspolizeibehördeeinzusenden.

(3) Die Distriktspolizeibehördehat aus denVorlagenim Benehmenmit demBezirks=
tierarzte die Feststellungder Seuche,die Identität und denWertanschlagdes Tieres
zu prüfen. Soweit sichMängel ergeben,ist durchsachgemäßeErmittlung (Einvernahme
der außerbayerischenBezirksbehörde,Einvernahme von Zeugen und dergl.) entsprechende
Ergänzungzu veranlassen.BayerischeTierärzte dürfenhierzunur insoweitherangezogen
werden,als es mit denZuständigkeitenderTierärzte im Grenzbezirkim Einklangsteht.

(4) ÜberdenWert desTieres sind von der Distriktspolizeibehördezwei nichtamtliche
Sachverständigeaus demKreiseder nachArtikel4 Abs.II desAusführungsgesetzesbestimmten
und bezeichnetenSachverständigeneinzuvernehmen.Die Einvernahmekannbei weitererEnt=
fernung zur VermeidunggrößererKosten auchschriftlichgeschehen.

(5) In denjenigenbayerischenGrenzgebieten,aus denenwährenddes SommersVieh
auf benachbarteösterreichischeAlpen zur Weide aufgetriebenwird, soll vor demAuftriebe
zur Feststellungder Identität und des Wertes der Tiere bei derOrtspolizeibehördeein
Verzeichnismit genauerAngabe des Geschlechts,des Alters, der Farbe und der besonderen
AbzeichenoderKennzeichensowiedesWerteseinesjedenTieresaufgestelltwerden;zurFeststellung
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desWertesist ein von derOrtspolizeibehördezu vereidigenderSachverständigerderGemeinde
beizuziehen.Das Verzeichnisistvon derOrtspolizeibehördezubeglaubigenundaufzubewahren.
Wird ein Fall von Milzbrand, RauschbrandoderWild= und Rinderseucheangemeldet,so
ist für das betroffeneTier ein beglaubigterAuszug aus demVerzeichnissederDistriktspolizei=
behördemitvorzulegen;in solchemFalle kann dannvon der Einvernahmeeinesweiteren
Sachverständigenaus der GemeindedesGesuchstellersabgesehenwerden.

(6) Die abgeschlossenenVerhandlungensindnebsteinemGutachtendesBezirkstierarztes
vonder Distriktspolizeibehördeder Regierung,KammerdesInnern, mit Berichtvorzulegen
undvon diesermitGutachtendestierärztlichenRegierungsreferentenderKammerderFinanzen
zur etwaigenErinnerungsabgabemitzuteilen. Sofern nicht zur AufklärungoderVervoll=
ständigungnochErgänzungenveranlaßtsind, sind die Verhandlungenmit gutachtlichem
BerichtedemStaatsministeriumdes Innern vorzulegen.

(7) Über die etwa erwachsenenKostendes Verfahrensist von derDistriktspolizei=
behördeein Verzeichnisanzufertigenund der Regierung,Kammerdes Innern, vorzulegen.
Das Verzeichnisist von derRegierung,KammerdesInnern und der Finanzen,zuprüfen
undsodannvon derKammerdesInnern mit denVerhandlungenan dasStaatsministerium
desInnern einzusenden.

(8) Die Staatsministerien des Innern und der Finanzen entscheiden,ob und
inwieweiteineVergütungdesSchadensaus der Staatskassezu gewährenist und treffen
überdie Deckungder erwachsenenKostenBestimmung.

D. Schlußvorschriften.
§ 341.

DieseBekanntmachungfindetentsprechendeAnwendungbeimVollzuge
a) der zur Abwehr der Einschleppungvon Viehseuchenaus dem Ausland erlassenen
Vorschriften,insbesondereder Bekanntmachungenüber denVollzug desVieh=
seuchenübereinkommenszwischendemDeutschenReichund Osterreich=Ungarnvom
25. Februar1906 (GVl. S. 53), überdenVerkehrmit Fleischaus Ruß=
land,Rumänien,SerbienundBulgarienvom24.März1906(GWVBl.S. 105),
über dieEinfuhr vonRindern undZiegen aus derSchweizvom25. Septemberund
6.Oktober1908(GVBl. S. 909,954)undüberdieveterinärpolizeilicheBehandlung
derEinfuhrvonGeflügelausdemAuslandevom27.Juli 1911 (GWBl. S. 1009);

b) derBekanntmachungüberdieBekämpfungderPferdeinfluenzavom25. September
1908 (GVBl. S. 913), « »

e) derBekanntmachungüberdie Bekämpfungder Tollwut in denGrenzbezirkendes
DeutschenReichsundOsterreich-Ungarnsvom9. Januar 1911 (GVBl. S. 14).
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26. Juni 1909 in Kraft. Gleichzeitigwerdenalle entgegenstehendenVorschriftenauf=

a)

b)

die Bekanntmachungenvom24. März 1881 (GWVBl.S. 134), 8. Juni und
14. Juli 1884 (Ml. S. 148, 185), 19. Jannar 1898 (M2Bl. S. 15),
14.Februar1890(GVl. S. 101),15.Juni und5.Juli 1892(GVhBl.S. 269,
M. S. 300), 3. November1896 (GWVBl.S. 623), 1. August1899
(GVBl. S. 445), 20. April 1900 (M2 Bl. S. 275), 4. September1903
(GVBl. S. 467), 16. Februarund 6. Dezember1905 (GVl. S. 47, 687),
24.Dezember1907 (GBl. S. 1146), 29.März 1909 (MABl. S. 287),
2. März 1911 (GVBl. S. 143);

(Ml. S. 14), 23. Mai 1884 (MWl. S. 131), 26. Juni 1891 Nr. 9868,
31.März und31. Oktober1892 Nr. 19768, 17342, 31. Mai 1894 Nr. 9131,
3. Jannar 1896 Nr. 24188, 30. August1899 Nr. 17935, 2. September1902
Nr. 19330, 15. April 1903 (M2MBl. S. 133), 25. Novemberund 10. De=
zember1904 Nr. 25615, 27058, 27. Januar und6. März 1905 Nr. 1879,
4874, 8. Mai 1906 Nr. 10328, 19.März, 5. Augustund7. September1907
Nr. 6496, 18050, 20363, 9. Januar, 14. Februar,23. März, 22. Mai,
4. Juni und 26. November1908 Nr. 700, 4331, (M2Bl. 1908 S. 155),
13784, 14810, 30 300, 17. September und 10. Oktober 1909 Nr. 26425,
28990, 6. Februar,29. September,8. November,16. November,18.Novem=
ber und 27. November1910 Nr. 403/7, 401 a 70, 202, 243, 258,
291, 7. Januar, 11. Januar, 12. Januar, 16. Februar,3. März, 24. März,
8. Mai, 4. Juli, 7. Juli, 19. Juli, 5. August, 16. August, 2. Oktober,
16.Novemberund23.Dezember1911Nr. 401a6, 402a 10,401a25,129,
.178, 210, 352, =5505,534, =577, 634, =688, =852, 872,
386 àa14, 17. Januar und6. April 1912 Nr. 401a 1010, 92.

Dr. Erhr. v. Soden-Frannhofen.v.Preunig.
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Aulage A.

Anweisung für das Desinfektionsverfahrenbei
Diehseuchen.

I. Allgemeines.
81.

Die Reinigung und DesinfektionnachMaßgabe dieserAnweisungerfolgenunter
BeobachtungetwaigerAnordnungendesBezirkstierarztesund unterpolizeilicherÜberwachung.

8 2.

Das Desinfektionsverfahrenumfaßtdie Reinigungund die Desinfektion. Der Des=
infektionhat, unbeschadetder VornahmeeinervorläufigenDesinfektionbeimBeginnedes
Reinigungsverfahrens(vgl. 8 5 Nr. 10, § 6 Abs. 2), regelmäßigdie Reinigung
voranzugehen.

II. Reinigung.
Art der Ausführung.

§ 3.

Personen habendie Händeund andereetwa beschmutzteKörperteile,nötigenfalls
nachvorläufigerDesinfektion(§ 5 Nr. 10 Abs. 2), mit warmemWasserund Seife zu
waschenund die Kleidungsowiedas Schuhzeugvon anhaftendemSchmutzedurchAbbürsten
mit Seifenwasserzu befreien,sofernnichtein Wechselder Kleidungoderdes Schuhzeugs
stattfindet.

84.

Bei Tieren ist dieKörperoberflächeeinschließlichderHufe undKlauendurchWaschung
oderein sonstigesgeeignetesVerfahrenvon anhaftendemSchmutzesorgfältigzu befreien.
Erforderlichenfallssinddie Hufe und Klauen auszuschneiden.

865.

Bei Ställen und sonstigenUnterkunftsräumenist wie folgt zu verfahren:
85“
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1. Dünger und sonstiger grober Schmutz, Streu, Futterreste, Stroh—
verschlüsse, Strohpolster und dergleichensind zu entfernenund nach
Nr. 9, 10 zu behandeln.Bei Düngerlagenin Schafställenund Rindertief⸗
ställenkann, soweitdies veterinärpolizeilichunbedenklichist, die Entfernungdes
Düngers nachdemErmessendesBezirkstierarztesauf dieobereSchichtbeschränkt
werden.

2. Hölzerne Gerätschaften, hölzerneRaufen undKrippen sowieBretter=
verkleidungen sind,soweitnötig, abzunehmen.Holzwerk,dessenOberfläche
starkzerrissenoderzerfasertist, mußdurchAbstoßeneinergenügenddickenSchicht
geglättetwerden. Die abgestoßenenHolzteilesowiefaules, morschesodersonst
unbrauchbaresHolzwerksindzu verbrennen.

3. Von Lehmwänden ist eine genügendstarkeSchicht abzustoßen.Schadhaste
und stellenweisevon derUnterlagelosgelösteTeile desBewurfs oderPutzesan
denWändensindzu entfernenund wie der Dünger zu behandeln.

4. Nicht dicht gefügtes Pflaster und Holzbeläge auf dem Boden sind
abzuheben.Darunter befindliches Bodenmaterial ist, soweites durch
Auswurfstoffedurchfeuchtetist, abzugraben.Das abgegrabeneMaterial ist wie
derDüngerzu behandeln.Steine und gesundesHolzwerk,in das Feuchtigkeit
nicht tief eingedrungenist, könnennachEntfernungschadhafterStellen und
gründlicherReinigungwiederverwendetwerden.

5. Bei dicht gefügtem (undurchlässigem)Pflaster sinderforderlichenfallsschad=
hafteStellen desBindemittelsoderdesMaterials selbstoderRisse in letzterem
auszukratzenoder zu entfernenund nacherfolgterReinigungund Desinfektion
zu dichtenoder durchneuesMaterial zu ersetzen.Ebensoist mit entsprechendem
Material an denWänden, Pfeilern und Standscheiden,in Gruben, Mulden,
Abflußrinnenund Kanälenzu verfahren.

6. Von Estrich= und Tennenböden (Lehmschlagunddergleichen)ist die oberste
Schichtabzustoßen;feuchteStellen sind auszuheben.Die entferntenTeile sind
wie derDünger zu behandeln.

7. Erd= und Sandboden ist, soweit er durchAuswurfstoffedurchfeuchtetist,
mindestens10 cm tief auszuheben.Die ausgehobenenTeile sind wie der
Dünger zu behandeln.

8. Decken und Wände, die Ausrüstungsgegenstände (Krippen, Tröge,
Raufen, Pfosten,Pfeiler, Standscheiden,Türen, Türpfosten,Fenster usw.), ferner
der Fußboden, Jaucherinnen, Kanäle, Mulden, Gruben sind durch
gründlichesScheuernmit heißerSodalösung(Lösungvonmindestens3 kg Wasch=

Gocgle



525

sodain 100 Liter heißemWasser)oderheißerSeifenlösung(Lösungvonmindestens
3 kg Schmierseifein 100 Liter heißemWasser)zu reinigen.Die Reinigungist
nur dannals vollständiganzusehen,wenn sämtlicheAuswurfstoffekrankeroder
verdächtigerTiere und sämtlicherSchmutzvonden Unterlagenentferntsindund
dieseeinenganzreinenEindruckmachen.Erforderlichenfallsist zumReinscheuern
mit heißerSoda=oderSeifenlösunggleichzeitigPutzsandzu verwenden.Die
Säuberunghat alle Teile des Stalles odersonstigenStandorts zu umfassen.
Mit besondererSorgfalt ist sie an denBodenvertiefungen,Stallwinkeln, Nischen,
Fugen,Spalten, Ecken,Ritzen usw. vorzunehmen.In Ställen und sonstigen
Aufenthaltsräumenhat die Säuberungin derRegelzuerstan derDecke,sodann
an denWändenund innerenAusrüstungsgegenständenund zuletztamFußboden,
denJaucherinnenusw. zu erfolgen. «

Bei Stalldeckenund höhergelegenenTeilen derStallwände,die durchAus=
scheidungenkrankerTiere nicht beschmutztwordensind, kann nachdem Ermessen
desBezirkstierarztesvon demScheuernmit Soda=oderSeifenlösungAbstand

Seifenlösungoder auchmit heißemWassergeschehen.Wo heißeSoda=oder
SeifenlösungoderheißesWassernichtin hinreichenderMengezu beschaffensind,
kannnachdemErmessendesBezirkstierarztesauchunter kräftigemDruckeaus
einerWasserleitung,aus Handfeuerspritzen,GartenspritzenoderähnlichenVorrich=
tungenausströmendeskaltesWasserverwendetwerden.

Streu, Futterreste, sonstige Teile (ogl.Nr. 1 bis 7), Blut, Magen=
und Darminhalt und andere Abfälle geschlachteter, getöteter oder
gefallener kranker oderverdächtiger Tiere sindauf demSeuchengehöfte
zu sammeln.In Fällen, in denendieSammlungdesDüngersaufdemSeuchen=
gehöftundurchführbaroderunzweckmäßigist,kannmitamtstierärztlicherGenehmigung
seineSammlungan einemgeeignetenOrte außerhalbdes Seuchengehöftsunter
denerforderlichenVorsichtsmaßregelnzugelassenwerden.

Das bei der ReinigungabfließendeSchmutzwasserist in der Jauchegrube
oder in einemanderenSammelbehälterauf dem Seuchengehöftezu sammeln.
Wenn eine Sammlung des bei der Reinigungzu entfernendenDüngers und
sonstigenSchmutzes,derStreu, Futterresteusw. und der bei derReinigungab=
fließendenFlüssigkeitenauf demSeuchengehöftoderan einemOrte außerhalbdes
Seuchengehöftsin einerdieGefahrderSeuchenverschleppungausschließendenWeise
nichterfolgenkann,somuß, soferneineUnschädlichmachungdieserStoffeerforderlich
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ist, vor der Reinigungihre vorläufige Desinfektion durchÜbergießenmit
einergeeignetenDesinfektionsflüssigkeit(§ 11 und 8§§15 bis 27) vorgenommen
werden. In diesemFalle ist dafür zu sorgen,daß der Dünger und sonstige
Schmutz,dieStreu,Futterreste,dasSchmutzwasserusw.vor erfolgterDesinfektion
auchnicht vorübergehendan solcheOrte gebrachtwerden,vondenenSchmutzwasser
in andereGehöfte,auffremdenPersonenundTierenzugänglicheWege,in Brunnen,
Wasserläufeund sonstigesNutzwasserabfließenkann.

EineDesinfektionvor derReinigungist auchdann vorzunehmen,wenndie
Reinigung ohnevorherigeDesinfektionfür die Personen,die die Reinigung
besorgen,mit einer Ansteckungsgefahrverknüpftist, wie beim Milzbrand und
Rotz (88 15, 18).

86.

Gabeln,Schippenusw.,Futterschwingen,Wagen,Schleifen,Geschirrteile,Holz=
schuheusw.) sindmit heißerSoda=oderSeifenlösunggründlichzu scheuern.

Schippen, Striegel, GebissevonZaumzeugen,Maulkörbe, Tröge, sonstigeFutter=
und Tränkgeschirreund andereGefäße,Käfigeusw.) sind,soweitsie nichtzur
Desinfektion(AbschnittIII) demFeuerausgesetztwerden,gründlichzu putzen
undmit heißemWasserabzuspülen.

Riemen,Polsterüberzüge,Lederschuhe,Hundehalsbänder,Maulkörbe,Peitschenusw.)
sindmit Seifenwasserabzubürsten.

Kleidungsstücke,Bettzeugusw.) sind durchAbbürstenmit Seifenwasservom
Schmutzezu befreien.

sind, in dünnenLagenausgebreitet,mindestens3 Tage lang zu lüftenund dabei
Möglichstoft zu wenden.
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87.
Auf die Reinigung von Ladestellen und ähnlichenStandorten einschließlichder

Scchlachtstellen, ferner von Schiffsräumen und Fähren finden die Bestimmungender
SS S, 6 sinngemäßAnwendung.

88.
Viehmarktplätze sind zunächstso zu reinigen, daß der von den Tieren abgesetzte

Kot gesammeltwird. Sodann sind gepflasterteViehmarktplätzemit demBesen gründlichzu
säubern odermit Wasserabzuspülen,nicht gepflasterteViehmarktplätzedurchHarkenoder
Eggen zu ebnen. Erforderlichenfallssind auchdie Anbindevorrichtungenmit Wasser abzu=
spülen oderabzuwaschen.

· 89.
Wege (Straßen)sind je nachihrerBeschaffenheitwie dieViehmarktplätzezu reinigen.

8 10.
Standorte auf Weiden (Tuinmelplätze,Laufplätze,Melkplätzeund dergleichen)

sind je nach ihrer Beschaffenheitwie Viehmarktplätzezu reinigen.

III. Desinfektion.
1. Desinfektionsmittel.

§ 11.
(1) Als Desinfektionsmittelsind zu verwenden:
1. Frisch gelöschter Kalk. Er wird wie folgt gewonnen:Frischgebrannter
Kalk wird unzerkleinertin ein geräumigesGefäß gelegtund mit Wasser(etwa
der halbenMenge des Kalkes) gleichmäßigbesprengt; er zerfällt hierbeiunter
starkerErwärmung und unter Aufblähung zu einemPulver.

2. Kalkmilch. Sie wird als dickeund als dünneKalkmilchangewandt.
Dicke Kalkmilch wird bereitet,indem zu je 1 Liter frisch gelöschtemKalk

allmählichunterstetemUmrühren3 Liter Wasserhinzugesetztwerden.
Dünne Kalkmilchwird hergestellt,indemzu je 1 Liter frischgelöschtem

Kalk allmählichunter stetemUmrühren20 Liter Wasserhinzugesetztwerden.
Falls frischgelöschterKalk nichtzur Verfügungsteht,kanndie Kalkmilch

auchdurchAnrühren von je 1 Liter gelöschtemKalk, wie er in einer Kalkgrube
vorhandenist, mit 3 oder20 Liter Wasserbereitetwerden. Jedochist darauf
zu achten, daß in diesenFällen die oberste,durchden Einfluß der Luft ver=
änderteKalkschichtder Grube vorherbeseitigtwird.

Die Kalkmilchist vor demGebrauchumzuschüttelnoderumzurühren.

— 2“z z—
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3. Chlorkalkmilch. Diesewird ausChlorkalk(Calcaria chlorata desDeutschen
Arzneibuchs),der in dicht geschlossenenGefäßenvor Licht geschütztaufbewahrt
war und stechendenChlorgeruchbesitzenmuß, in der Weise hergestellt,daß zu je
1 Liter ChlorkalkallmählichunterstetemRühren3 oder20 Liter Wasserhin=
zugesetztwerden(dickeund dünne Chlorkalkmilch).Chlorkalkmilchist jedesmal
vor demGebrauchefrischzu bereiten.

4. Verdünntes Kresolwasser (2) prozentig)1). Zur Herstellungwerden50cem
Kresolseifenlösung(Liquor Cresoli saponatus desDeutschenArzneibuchs)mit
Wasserzu 1 Liter Desinfektionsflüssigkeitaufgefülltund gut durchgemischt.

5. Karbolsäurelösung (etwa3prozentig). Zur Bereitung werden30 cem
verflüssigteKarbolsäure(Acidum carbolicumliquekactumdesDeutschenAzznei=
buchs)mitWasserzu1Liter Desinfektionsflüssigkeitaufgefülltundgutdurchgemischt.

6. Kresolschwefelsäurelösung (3 prozentig).Zur Herstellungwerdenzunächst
2 Raumteile rohes Kresol (Cresolum crudum des DeutschenArzneibuchs)mit
1 Raumteil roher Schwefelsäure(Acidum sulfuricum crudum desDeutschen
Arzneibuchs)bei gewöhnlicherTemperaturgemischt.Von dieserMischungwerden
frühestens24 Stundennachihrer Zubereitung30 cem mit Wasserzu 1 Liter
Desinfektionsflüssigkeitaufgefülltundgutgemischt.Die Kresolschwefelsäuremischung
ist hierzubinnen3 Monatennachihrer Herstellungzu verwenden.

Wird die Kresolschwefelsäurelösungzur Desinfektionvon PlätzenimFreien
(Hofräumen,Ladestellenusw.)verwandt,so ist sie beiFrostwetterzurVerhütung
der Eisbildung zuvor mit Kochsalz(0,, bis 1 kg auf 10 Liter Kresolschwefel=
säurelösung)untersorgfältigemUmrührenzu vermischen.

Ställe, Höfe, Geräteusw., die mit Soda=oderSeifenlösunggereinigt
wurden,sind vor der Desinfektionmit KresolschwefelsäurelösungdurchAbspülen
mit Wasservon denSoda=oderSeifenrestenzu befreien.

7. Sublimatlösung (0, prozentig).Zur Herstellungwird je 1 g#Sublimat
und KochsalzunterZusatz einer kleinenMenge rotenFarbstoffsodereineder
käuflichenrosagefärbtenSublimatpastillen(Pastilli hydrargyri bichlorati bes
DeutschenArzneibuchs)mit 1 g Sublimat in 1 Liter Wasseraufgelöst.

Ställe, Höfe, Geräte usw., die mit Soda=oderSeifenlösunggereinigt
wurden,sind vor derDesinfektionmitSublimatlösungdurchAbspülenmitWasser
von denSoda=oderSeifenrestenzu befreien.Desinfektionsarbeiten,bei denen
größereMengen von Sublimat verbrauchtwerden, wie die Desinfektion von
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Ställen, Höfenusw., dürfen nur unter tierärztlicheroderpolizeilicherAufsicht
ausgeführtwerden.Es empfiehltsich,namentlichbeiderDesinfektionvonRinder⸗
ställen,auf die Sublimatdesinfektion24 Stunden spätereineAbspülungdermit
Sublimat behandeltenGegenständemit 0, prozentigerLösungvonSchwefelkalium
(Kalium sulfuratum desDeutschenArzneibuchs)folgenzu lassen.
Formaldehydlösung (etwa1prozentig). Zur Herstellungwerden30 cem
der käuflichenFormaldehydlösung(Formalin)mitWasserzu1 LiterDesinfektions=
flüssigkeitaufgefülltund gutdurchgemischt.
Wasserdampf in Apparaten, diesowohlbeiderAufstellungals auchspäterinregel=
mäßigenZwischenräumenvonSachverständigengeprüftundgeeignetbefundenwordensind.

AußerdemkannWasserdampfaus einemDampfkesselzum An=und Aus=
dämpfenvon kleineren,bis auf eineOffnung geschlossenenGefäßen,wie z. B.
von Milchkannen,verwandtwerden,wennderDampf unterDruckausströmt
und aus der Ausströmungsöffnungunmittelbarin dieGefäßehineingeleitetwird.
Der InnenraumderGefäßeist demströmendenDampfeauszusetzen,woraufnoch
ein sorgfältigesAndämpfender Bügel und Dichtungsringeund derAußenwand,
letzteresnamentlichbei Holzgefäßen,zu erfolgenhat.
Auskochen in Wasseroder3 prozentigerSoda=oderSeifenlösung(vgl.§ 5 Nr. 8).
Die Flüssigkeitmuß kalt aufgesetztwerden,die Gegenständevollständigbedecken
und vomAugenblickedesKochensab mindestenseineViertelstundelang imSieden
gehaltenwerden. Die Kochgefäßemüssenbedecktsein.

Bei Melkeimern,Milchaufbewahrungs=undMilchtransportgefäßenkannan
Stelle des in vorstehenderWeiseauszuführendenAuskochenstreten:
a) das EinlegenderGefäßein kochendheißesWasseroderkochendheißeSoda=
lösungoderdünneKalkmilch für die Dauer vonmindestens2 Minuten
derart,daß alle Teile der Gefäßevon der Flüssigkeitbedecktsind;

b) das gründlicheAbbürsten der Außen= und Innenfläche der Gefäße nebst
Griffen, Deckelnund anderenVerschlußvorrichtungenmit kochendheißem
WasseroderkochendheißerSodalösungoderdünnerKalkmilch.

Gründliches Ansengen und Ausglühen im Feuer oder in einer
geeignetenFlamme.
Verbrennen.

86
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2. AuswahlundArt derVerwendungderDesiufektionsmittel.

12.
Die Auswahl und Art der Verwendungder Desinfektionsmittel(§ 11) hat sichim

allgemeinennachdemGrade derWiderstandsfähigkeitsowieder VerschleppbarkeitdesAn=
steckungsstoffsder SeuchedurchZwischenträgerund nachdenbesonderenVerhältnissendes
Falles zu richten.

8 13.

Bei Viehseuchen,derenAnsteckungsstoffleicht zerstörbarist und im wesentlichendurch
die erkranktenTiere verschlepptwird, genügtdieReinigungmit nachfolgenderTünchungder
Stalldecken,Wände,Pfosten,Pfeiler, Standscheiden,Türen, des FußbodensnebstJauche=
rinnen und der Gerätschaftenmit dünnerKalk- oderChlorkalkmilch.Eisenteilesindmit
verdünntemKresolwasserodermit Karbolsäurelösungzu bepinseln. Das gleicheVerfahren
kann bei Holz- und Steinteilen sowiebei glasiertenTonkachelnan Stelle der Tünchung
mit Kalk- oderChlorkalkmilchangewandtwerden.

8 14.
(1) Bei Seuchen,derenAnsteckungsstoffschwerzerstörbarist oderbei denendieGe=

fahr derWeiterverbreitungdurchZwischenträgerin hohemGrade besteht,ist folgendesVer=
fahrendurchzuführen:

1. Die bei der Reinigung beseitigtenund gesammeltenStreumaterialien,
Dünger, sonstiger Schmutz, Futterreste und dergleichensindentweder
zu verbrennen,zu vergraben,unterzupflügenoderdurchPackungoderdurchVer=
mischenmit einemgeeignetenDesinfektionsmittelunschädlichzu machen.

Die Packungvon Dünger, Streu, Futterrestenund ähnlichenStoffenhat
an einemPlatze zu geschehen,der von Tieren, die für die Seuche empfänglich
sind, und von unbefugtenPersonen nicht betretenwerden kann und von dem
aus ein Ablaufenvon Schmutzwasserin andereGehöfte,auf fremdenPersonen
und Tieren zugänglicheWege, in Brunnen, Flußläufe und anderesNutzwasser
nichtstattfindet.Sie ist in derWeisevorzunehmen,daß Kot und Streu im
Verhältniswie etwa2: 3 innig gemischtund mäßig durchfeuchtetin größeren
Haufen drei Wochenlang lockergelagertwerden. TrockenerDünger ist nach
der Aufstapelungmit JaucheoderWasser(etwa10 bis 15 Liter auf 1 chm
Dünger)zu durchtränken.Im übrigenwird wie folgt vorgegangen.Zunächst
wird auf demBoden eine etwa25 cm hoheSchichtnichtinfiziertenDüngers
odervon Stroh oderTorf von etwa 1,, bis 2 m Breite und beliebigerLänge
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ausgebreitetund darauf der zu desinfizierendeDünger zu einemHaufen mit
schrägenSeitenflächenbis zu einerHöhevon ungefähr1,23,m, vomBodenan
gerechnet,gepackt.Die OberflächedesHaufens wird mit einer etwa10 em
dickenSchichtvon nicht infiziertemDünger,Stroh, Laub, Torf oderanderem
losenMaterial belegtund hieraufmit einer10 cm dickenErdschichteingedeckt.
Nach dreiwöchigerPackungkann derDünger ohneweiteresabgefahrenwerden.

Die Abfuhr von Dünger und Streumaterialien,die nicht gepacktwaren,
vomSeuchengehöftehat auf möglichstdichtenWagenund ohneVerwendungvon
seuchenempfänglichenTieren aus fremdenGehöftenzu geschehen,sofernfür den
Dünger und die Streumaterialien die Unschädlichmachungangeordnetist (vgl.
§§ 15 bis 27). ErforderlichenfallssindderDünger, dieStreumaterialienusw.
vor der Abfuhr lagenweisemit dickerKalkmilch zu begießen,wenn nicht die Art
desAnsteckungsstoffsdieVerwendungeinesanderenDesinfektionsmittelsverlangt.

Falls mit derzugelassenenArt der LagerungdesDüngers die Gefahr
einer Verschleppungdes Ansteckungsstoffsdurch ablaufendesSchmutzwasserin
andereGehöfte,auf fremdenPersonenundTierenzugänglicheWege,in Brunnen,
WasserläufeodersonstigesNutzwasserverknüpftist, ist der Dünger bereitsim
Stalle,vorderVerbringungandenOrt derLagerung,mitdickerKalkmilchzubegießen.

. Jauche und Schmutzwasser sinddurchZusatzvonKalk oderdickerKalkmilch,
von Chlorkalkoder dickerChlorkalkmilchzu desinfizieren,soweit sie nicht zur
Packungvon Dünger (Nr. 1) Verwendungfinden. Es sindmindestens1 Raum=
teil Kalk oderChlorkalkoder3 RaumteiledickeKalk=oderChlorkalkmilchauf
100 RaumteileJaucheoderSchmutzwasserzu verwendenund durchgründliches
Umrührenmit diesenFlüssigkeitenzu vermengen,die sodannmindestens2 Stun=
denlang stehenbleibenmüssen.

. Futter= und Streuvorräte, die in denzudesinfizierendenRäumenlagerten,
sindunschädlichzu beseitigen,sofernnicht für einzelneSeuchenetwas anderes
bestimmtist (vgl. §§ 15 bis 27).
Decken und Wände, die Ausrüstungsgegenstände (Krippen, Tröge,
Raufen,Pfosten,Pfeiler, Standscheiden,Türen,Türpfosten,Fensterusw.),ferner
der Fußboden einschließlichder Abflußrinnen, Kanäle, Mulden und
Gruben sindmit dünnerKalkmilchoderChlorkalkmilchzu tünchenodermit
verdünntemKresolwasser,Karbolsäure=,Formaldehyd=,Sublimat= oder Kresol=
schwefelsäurelösungzu bestreichenodergründlichzu besprengen.

Eisenteilesind mit verdünntemKresolwasseroder mit Karbolsäurelösung
zu behandeln.

86°
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Mit undurchlässigemPflasterverseheneHofräume, Ladestellen, Schlacht—
stellen, Viehmarktplätze, Wege (Straßen) usw., fernerSchiffsräume
und Fähren sindmit dünnerKalk= oder Chlorkalkmilchoder einemanderen
Desinfektionsmittel(vgl. §§ 15 bis 27) zu begießen,abzuschlämmenoderin
geeigneterWeise zu besprengen.Bei Frostwetter kann Begießen mit kochsalz==
haltigerKarbolschwefelsäurelösungoderBestreuenmitgepulvertem,frischgelöschtem
Kalk erfolgen.

Dasselbe Verfahren kann auch bei Hofräumen, Viehmarktplätzen,Wegen,
Straßen und Standortenauf Weiden, die ein undurchlässigesPflaster nicht
habenoderüberhauptungepflastertsind,angewandtwerden.

Mit denAusscheidungenkrankeroderverdächtigerTiere nichtdurchfeuchteterErd=
und Sandboden, einschließlichder unter dem nach§5 Nr. 4, 7 abgegrabenen
BodenbefindlichenLagen,fernerdie bei der ReinigungnichtentferntenDünger=
lagen in Schafställenund Rindertiefställen sindmit dickerKalkmilch zu über=
gießenodermit frischgelöschtemKalk so zubestreuen,daß die Boden=und Dünger=
lagen mit einer Schicht Kalk gleichmäßigbedecktsind.

Hölzerne Geräte einschließlichderFahrgeräteundSchleifen, auf denenKadaver
und Kadaverteile,Streu, Dünger,Magen=und Darminhalt geschlachteter,ge=
töteteroder gefallenerTiere abgefahrenwurden, sind, soweit sich nicht ihreVer=
brennungempfiehlt,anzusengenodermit verdünntemKresolwasser,mit Karbol=
säurelösung,Formaldehydlösung,Kresolschwefelsäurelösungoder Sublimatlösung
zu bestreichen.

Geräte aus Eisen oderanderem Metalle sind derWirkung des Fenuers
kurzeZeit auszusetzenodermit verdünntemKresolwasser,Karbolsäurelösungoder
Formaldehydlösungzu bestreichen.

Gegenstände aus Leder, namentlichSchuhzeug, oderGummi sindsorg=
fältig und wiederholtmit Lappenabzureiben,die mit Kresolwasser,Karbolsäure=
lösungoderSublimatlösunggetränktsind.
Leinene, hanfene (Jute=), baumwollene und wollene Gegenstände,
Kleidungs= und Bettstücke, Haare, Wolle, Federn, Futtersäcke,
Polstereinlagen und dergleichensind, soweit sich nicht ihre Verbrennung
empfiehltoderbei einzelnenSeuchen(vgl. §§ 15 bis 27) nichtetwas anderes
bestimmtist, durch24 stündigesEinlegen in verdünntesKresolwasser,in Karbol=
säurelösung,Sublimatlösung,FormaldehydlösungoderdurchAuskochenoderin
Dampfapparatenzu desinfizieren.
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Nr. 28. # 533

Kleidungsstücke,die nur wenigbeschmutztsind, könnenin derWeisedes=
infiziert werden, daß sie mit verdünntemKresolwasser,mit Karbolsäurelösung,
SublimatlösungoderFormaldehydlösungbefeuchtetund feuchtgebürstetwerden.

11. Tiere sind, insbesonderean den Stellen, an denendie Haut, die Hufe und
Klauen durchKot oderandereAusscheidungenbeschmutztwaren, mit den zu=
lässigenDesinfektionsmitteln(§§ 15 bis 27) abzuwaschen.

12. Hände und andere Körperteile von Personen sind mit verdünntem
Kresolwasser,mit KarbolsäurelösungoderSublimatlösunggründlichabzubürsten
und nachetwafünf Minuten mit warmemWasserund Seife zu waschen.

(2) Das StaatsministeriumdesInnern behältsichvor, Abweichungenvon demunter
Nr. 1 bis 12 vorgeschriebenenVerfahrenzuzulassen.

IV. Verfahren bei den einzelnen Seuchen.
E 15.

Milzbrand.

(1) Personen,die mit den blutigenAusscheidungenmilzbrandkrankeroderder Seuche
verdächtigerTiere in Berührunggekommensind oderbei derVornahmeblutigerOperationen
an solchenTieren oderbei derWegschaffungoderOffnung von Kadavernmilzbrandkranker
oder derSeucheverdächtigerTiereHilfe geleistethabenoderbeiderTötung oderSchlachtung
oderWartung solcherTiere beschäftigtwaren,habenmöglichstsofortdieHändeund andere
etwa beschmutzteKörperteile,beschmutzteKleidungsstückeund beschmutztesSchuhzeugzu reinigen
und zu desinfizieren.

(2) Sobald ein milzbrandkrankesoderder SeucheverdächtigesTier verendet,getötet
oder genesenodervon seinemStandplatzentferntist, muß die ReinigungundDesinfektion
vorgenommenwerden. Sie umfaßt in der Regel denStandplatz der Tiere im Stalle,
den Platz, wo die Tiere verendetsindodergetötetwurden,im Falle einesgehäuftenAuf=
tretensder Seuchenach dem Ermessendes BezirkstierarztesbestimmteAbteilungendes
Stalles oderdenganzenStall, die durchAbgänge,Blut oderAbfälle solcherTiere ver=
unreinigtenFußböden,Stallwände, Pfosten, Pfeiler, Standscheiden,Krippen, Raufen,
Tröge usw., ferner die Stallgeräte, Schlachtgeräte,Kleider und Schuhzeugdes Warte=
personals und sonstigeGegenstände,die durchAbgänge, Blut oder Abfälle solcherTiere
verunreinigtsind oder von denensonstanzunehmenist, daß sie denAnsteckungsstoffdes
Milzbrandes enthalten, weiter die Abgänge, Blut, Abfälle von milzbrandkrankenoder der
SeucheverdächtigenTieren, auchFutter=und Streuvorräte,die mit milzbrandkrankenoder
der SeucheverdächtigenTieren in Berührunggekommensind odervon denensonstanzu=
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nehmenist, daß siedenAnsteckungsstoffdesMilzbrandesenthalten,die zumWegschaffen
der KadaveroderKadaverteile,der Abfälle, desDüngers und dergleichenbenutztenFahr=
zeugeoderBehältnisse,erforderlichenfallsauchverunreinigteWeidestellen,Verscharrungs=und
Lagerplätze,Brunnentröge.

(3) Die Desinfektionerfolgtnach§ 14 mit derMaßgabe,daßschonvor derReinigung
einevorläufigeDesinfektionstattzufindenhat (vgl. § 5 Nr. 10, § 6 Abs.2). Als Des=
infektionsmittelsindChlorkalk,dickeund dünneChlorkalkmilch,SublimatlösungundFormal=
dehydlösunganzuwenden.BesondereAufmerksamkeiterforderndiefestenundflüssigen,namentlich
die blutigenAusscheidungenvon krankenund der SeucheverdächtigenTieren oderihren
Kadavernund Blut, das bei der Tötung abgeflossenist. DerartigeAbfallstoffesindsorg=
fältig zu sammeln und ebensowie Streu, Futterreste,Dünger die von ungepflasterten
Fußböden abgetrageneErdschichtund alle geringwertigenGegenstände,die mit festenoder
flüssigenAusscheidungenoder Blut kranker oder der SeucheverdächtigerTiere verunreinigt
sind,wie die Kadaverzu behandeln(vgl. Anweisungfür die unschädlicheBeseitigungder
Kadaver). Jauche, die durch Blut oder blutige Ausscheidungenkranker oder der Seuche
verdächtigerTiere verunreinigtist, ist durchZusatzvonChlorkalkoderChlorkalkmilch(614
Abs. 1 Nr. 2) zu desinfizieren.

(4) Futter= oder Streuvorräte, die Milzbrandkeimeenthaltenoder bei denenderbe=
gründeteVerdachtvorliegt,daß diesderFall ist, sinddurchDämpfenin geeignetenApparaten
oderdurchein anderesausreichendesErhitzungsverfahrenzu desinfizieren.Ist diesnicht
möglich,so sind die Futter= oder Streuvorräte zu verbrennenoder zu vergraben,es sei
denn,daß demBesitzerdurchdieDistriktspolizeibehördegestattetwird, die Vorräte anTiere
zu verfüttern,die der SchutzimpfunggegenMilzbrand unterzogenwordensind.

8 16.

Rauschbrand und Wild- und Rinderseuche.

Bei RauschbrandundWild=und Rinderseuchesindendie Vorschriftendes§ 15 mit
Ausnahmeder in Abs. 3 angeordnetenvorläufigenDesinfektionAnwendung.

§ 17.

Tollwut.

(1) Sobald ein wutkrankesoder derSeucheverdächtigesTier verendetoder getötetist,
müssender Standplatz, insbesondereder von dem wutkrankenoder der Wut verdächtigen
Tiere verunreinigteFußboden,Wände,Krippen,Raufen,Tröge,Verschläge,Pfosten,Pfeiler,
Standscheibenund alle Gebrauchs=und sonstigenGegenstände,die mit dem wutkranken
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oderder SeucheverdächtigenTiere in Berührunggekommensind,gereinigtund nach§ 13
desinfiziertwerden.

6 (2) Bei der Tollwut derHundeundKatzenmüssendieStreu, Maulkörbe,Halsbänder,
Leinen,Decken,Geräte und sonstigenGegenstände,die von wutkrankenoderder Siuche
verdächtigenHundenoderKatzenbenutztwordensind,verbranntoderauf andereWeiseun=
schädlichbeseitigtwerden. Hundehüttensind, soweitsie aus Holz, Stroh, Schilf oder
dergleichenbestehen,zu verbrennen,im übrigenzu reinigenund nach§ 13 zu desinfizieren.

8 18.

Rotz.

(1) Personen,die mit rotzkrankenoderderSeucheverdächtigenTieren, ihrenKadavern
oder Kadaverteilenin Berührunggekommensind, habenihre Hände und anderenetwa
beschmutztenKörperteilemöglichstsofort zu reinigen und zu desinfizieren. Zu diesemZwecke
sind im SeuchengehöfteWasser,Seife und die geeignetenDesinfektionsmittel(verdünntes
Kresolwasser,KarbolsäurelösungoderSublimatlösung)bereitzuhalten.

(2) Sobald ein rotzkrankesoderder SeucheverdächtigesTier von seinemStandplatz
entferntist, muß die Reinigungund DesinfektiondesStandplatzesund der bei demTiere
benutztenAusrüstungs=undGebrauchsgegenständesofortvorgenommenwerden,sofernletztere
nicht nochzur WartungandererrotzkrankerTiere Verwendungfinden.

(3) Vor Aufhebungder SchutzmaßregelnsindnachdemErmessendesBezirkstierarztes
bestimmteAbteilungendes Stalles oderder ganzeStall, dieAusrüstungs=undGebrauchs=
gegenstände(Krippen, Raufen, Pfosten, Pfeiler, Standscheiben,Eimer und sonstigeStall=
geräte,Anbindevorrichtungen,Zaumzeuge,Bespannungsgeschirre,Sättel, Putzzeuge,Decken,
Schabracken,Kleiderund SchuhzeugdesWartepersonals,Deichseln,Ketten,Vorsetzkrippen,
Brunnentröge,Beschlagbrückenusw.)und sonstigeGegenstände,die mit krankenoderder
Seuche verdächtigenTieren, derenAusscheidungen,Kadavern oderKadaverteilenoderAbfällen
in Berührung gekommensind, erforderlichenfallsauch verunreinigteWeidestellen,zu reinigen
und zu desinfizieren. —

(4) Die Desinfektionerfolgtnach§ 14 mitderMaßgabe,daßschonvor derReinigung
einevorläufigeDesinfektionstattzufindenhat. Als Desinfektionsmittelkönnensämtlicheim
§ 11 Abs. 1 genanntenMittel verwandtwerden.BesondereAufmerksamkeiterforderndie
mit demNasenausflusse,denAbsonderungenvonHautgeschwürensowiemit demKote und
Urin krankeroder der SeucheverdächtigerTiere verunreinigtenGegenstände.Kot, Streu,
Futterresteusw. könnennachPackung,Jauche,die durchAusscheidungenkrankeroderver=
dächtigerTiere verunreinigt ist, kann nachDesinfektion verwendetwerden.
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§ 19.
Maul= und Klauenseuche.

(1) Die mit der Wartung maul=und klauenseuchekrankeroder verdächtigerTiere in
Seuchengehöftenbetrautenund diejenigenPersonen,die bei derSchlachtungund beimTrans=
portesolcherTiere, bei der Ausfuhr, demStreuen und Unterpflügenihres Düngers be=
schäftigtgewesensind, ferner anderePersonen, die mit krankenoder verdächtigenTieren in
Seuchengehöftenin Berührunggekommensindoderin Ställen, in denensolcheTiere unter=
gebrachtsind, verkehrthaben, müssenvor dem Verlassendes Seuchen=oder Schlachtgehöfts
die etwa beschmutztenKleider und das Schuhzeug wechselnoder reinigen und desinfizieren
sowieHändeund anderemit denkrankenoderverdächtigenTieren in Berührunggekommene
Körperteilereinigenund desinfizieren.

(2) Gerätschaften,Fahrzeuge,Behältnisseund sonstigeGegenstände,die währenddes
HerrschensderSeucheaußerhalbdesSeuchengehöftsverwandtwerdensollen,müssen,soweit
siemit krankenoderverdächtigenTieren oderderenAbgängenin Berührunggekommensind,
vor demHerausbringenaus demGehöftegereinigtund desiufiziertwerden.Milchtransport=
gefäße,diewährenddesHerrschensderSeucheaußerhalbdesSeuchengehöftsverwandtwerden,
sindnachihrer Entleerunggemäß§ 11 Abs. 1 Nr. 9, 10 zu desinfizieren.

(3) Wird Dünger aus verseuchtenStällen entfernt,so ist er innerhalbdes Gehöfts
oderan anderengeeignetenStellen, von denenaus eineVerschleppungdesAnsteckungsstoffs
nichtstattfindenkann,zu packen(§ 14 Abs.1 Nr. 1) oder,falls dies untunlichist, bereits
vor der Entfernungaus denStällen mit dickerKalkmilchzu übergießen.

(4) JaucheundDünger vonWiederkäuernundSchweinendürfenwährenddesHerrschens
derSeuche aus demGehöfte nur beimVorliegen zwingenderGründe mit distriktspolizeilicher
Genehmigungabgefahrenwerden. Die Abfuhr darf nicht mit Rindviehgespannenaus anderen
Gehöften erfolgen. Die Abfuhr von Jauche darf nur in dichtenBehältnissen erfolgen.
Dünger, der nicht gepacktwar, ist auf möglichstdichtenWagen abzufahren. Erfolgt die
Abfuhr solchenDüngers auf öffentlichenWegen,so ist er, falls dieseWegenicht für die
GesamtdauerderDüngerabfuhrabgesperrtwerdenkönnen,vor der Abfuhrmit dickerKalk=
milchwiederholtzu übergießen.Der Dünger, der vor der Abfuhr nicht gepacktwar, ist
auf demFeldesofortunterzupflügenoderzu packen.In letzteremFalle ist bis zur Been=
digungdesPackverfahrensderZutritt von Wiederkäuernund Schweinenzu demDünger
zu hindern.

(5) Bei der Schlußdesinfektion,die nach den Bestimmungendes § 14 stattzufinden
hat, sind die Ortlichkeiten,an denensichkrankeoderverdächtigeTiere aufgehaltenhaben
(Ställe, Höfe, Tummelplätze,Bullenställe,SprunghüttenundSprungplätze,Beschlagbrücken
usw.,Ladestellen,Stellen vonMarktplätzenundWegen),fernerdieLagerplätzedesDüngers,
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von Kadavern, Kadaverteilen,die Brunnentrögemit Umgebung,Bespannungsgeschirre,
Deichseln, die zur Wartung und Pflege kranker oder verdächtigerTiere benutztenGeräte
(Tränkeimer,Melkeimer,Melkstühle,Milchtransportgefäße,Mistgabeln,Schippenusw.),
Futtersäcke,Häute, Hörner, Klauen, Wolle und sonstigetierischeRohstoffe,die nachihrer
HerkunftoderLagerungTräger desAnsteckungsstoffsseinkönnen,sowieKleiderundSchuh=
zeugdesWartepersonalszu reinigenund zu desinfizieren.Hierbei ist denmit Speichel
und Kot von krankenoder verdächtigenTieren verunreinigtenGegenständenbesondereAuf=
merksamkeitzuzuwenden.Häute,Hörner,Klauenund sonstigetierischeRohstoffesinddurch
vollkommeneTrocknungoderdurch24stündigesEinlegen in dünneKalkmilchoderdurch
eineausreichendeBehandlungmit einemanderenDesinfektionsmittelzu desinfizieren.Wolle
darf auch ohneDesinfektion aus dem Seuchengehöftentfernt werden,wenn sie in festen
Säckenverpacktist.

(6) Futter=undStreuvorräte,die in verseuchtenStallungengelagerthabenodersonst
durchdie AusscheidungenkrankeroderverdächtigerTiere verunreinigtwordensind, dürfen
aus demSiuuchengehöftenicht entferntwerden,sondernsind in diesemzu verwertenoder
unschädlichzu beseitigen.

(7) Bei der Schlußdesinfektionsind auchdie Klauen derRinder aus denSiuchen=
ställenauszuschneidenund die Tiere selbstzu reinigenund zu desinfizieren(§4 und§14
Abs. 1 Nr. 11).

(8) Endlich habendas Wartepersonalder verseuchtgewesenenViehbeständeund die
Personen,die sonstmit denkrankenoderverdächtigenTieren in Berührunggekommensind,
bei der SchlußdesinfektionHändeund Arme sowieanderemit jenenTieren in Berührung
gekommeneKörperteilezu reinigenund zu desinfizieren.

(9) Zu derDesinfektionkönnensämtlicheim § 11 Abs.1 genanntenDesinfektions=
mittel verwandtwerden.

8 20.

Lungenseuche.

(1) Die mit der Wartung lungenseuchekrankeroder seuchenverdächtigerTiere in
Seuchengehöftenbetrautenund diejenigenPersonen,die bei der Schlachtungund beim
Transporte solcherTiere beschäftigtsind, ferneranderePersonen,die mit krankenoder
seuchenverdächtigenTieren in Seuchengehöftenin Berührunggekommensindoderin Ställen,
in denensolcheTiere untergebrachtsind, verkehrthaben,müssenvor demVerlassendes
Seuchen=oder Schlachtgehöftsdie Kleider und das Schuhzeugwechselnoder reinigen und
desinfizierensowiedie Händeund anderemit denkrankenTieren in Berührunggekommene
Körperteilereinigenund desinfizieren.

87
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(2) In SeuchengehöftensindwährenddesHerrschensderSeucheim Falle der Ent=
fernung der krankenoder verdächtigenTiere von ihrem Standplatz oder aus den Ställen
dieStandplätzederTiere, die AusrüstungsgegenständederStandplätzeund die zurWartung
und Pflegeder Tiere benutztenGerätesowiedie entleertenStälle alsbaldzu reinigenund
nachVorschriftdes§ 13 zu desinfizieren.Futterreste,die durchdie Ausatmungsluftder
Tiere verunreinigtsind, müssenverbranntoderwie derDünger und die Streu behandelt
werden.

(3) Der Düngerund dieStreu ausSeuchengehöftensindohneBenutzungvonRind=
viehgespannenaus anderenGehöftenaufs Feld zufahren und unterzupflügen.Ist letzteres
nicht alsbaldausführbar,so ist derDünger auf Haufenzu stapelnund dafür Sorge zu
tragen,daß derZutritt von Rindviehzu demDünger und derStreu mindestens2 Wochen
lang gehindertwird.

(4) Bei der SchlußdesinfektionsinddieSeuchenställeund sonstigenRäumlichkeitendes
Seuchengehöfts,in denen sich krankeoder der SeucheverdächtigeTiere oder ihre Kadaver
befundenhaben,die Ausrüstungs=und Gebrauchsgegenstände,die mit denerkranktenoder
der Seuche verdächtigenTieren in Berührung gekommensind, insbesondereauch die
Kleidungsstückeund das Schuhzeugdes Wartepersonalszu reinigenund nachVorschrift
des§ 13 zu desinfizieren.

(5) Futter= und Streuvorräte, die in den verseuchtenStallungen oder über verseuchten
Stallungenmit undichtenDeckenlagerten,dürfenauchnachdemErlöschenderSeuchenicht
aus demGehöft entferntwerden. Sie dürfennur für Pferde, SchweineoderSchafe
verwandtwerdenund sindso unterzubringen,daßRinder damitnichtin Berührungkommen
können. Ist einederartigeVerwertungderFutter=und Streuvorrätenicht angängig,so
sindsiewie der Düngerzu behandeln.

8 21.
Pockenseuche der Schafe.

(1) Die mit derWartung pockenkrankeroderverdächtigerSchafein Seuchengehöften
betrautenund diejenigenPersonen, die bei der Schur, Schlachtung und beim Transport
solcherTiere beschäftigtsind,sowieanderePersonen,diemit pockenkrankenoderverdächtigen
Schafenin Seuchengehöftenin Berührunggekommensindoderin Ställen, in denensolche
Schafeuntergebrachtsind,verkehrthaben,müssenvor demVerlassendesSeuchengehöftsdie
etwabeschmutztenKleiderund das Schuhzeugwechselnoderreinigenund desinfizierensowie
die Hände und anderemit denkrankenoderverdächtigenTieren in Berührunggekommene
Körperteilereinigenund desinfizieren.

(2) Der Dünger ist bis zurAusführungderSchlußdesinfektionim Stalle zu belassen.
Wird seineHerausschaffungerforderlich,so ist er innerhalbdesGehöftsoderan anderen
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geeignetenStellen, von denenaus eineVerschleppungdesAnsteckungsstoffsnichtstattfinden
kann, zu packen(§ 14 Abs. 1 Nr. 1) oder,falls dies nichtmöglichist, bereitsvor der
Entfernungaus demSieuchenstallemit dickerKalkmilchzu übergießen.Der Dünger, der
auf demSeuchengehöftenichtgepacktwerdenkonnte,darf nur mit distriktspolizeilicherGe=
nehmigungund unterderBedingungvomSeuchengehöftentferntwerden,daß er auf mög=
lichstdichtenWagenabgefahrenund auf demFelde sofortuntergepflügtodergepacktwird.
In letzteremFalle ist bis zur BeendigungdesPackverfahrensder Zutritt fremderSchafe
zu demDünger zu hindern.

(3) Bei der Schlußdesinfektionsind Stallungenund Räumlichkeiten,in denenpocken=
krankeoderder SeucheverdächtigeSchafegestandenhaben,dieAusrüstungs=undGebrauchs=
gegenstände,die mit den erkranktenoderder SeucheverdächtigenSchafenoderihrenAb=
gängenin Berührunggekommensind, insbesondereauchdieKleiderund dasSchuhzeugdes
Wartepersonalszu reinigenund zu desinfizieren.Zu derDesinfektion,die nach§ 14 zu
erfolgenhat, könnensämtlicheim § 11 Abs.1 genanntenDesinfektionsmittelverwandtwerden.

(4) Futter= und Streuvorräte, die in den verseuchtenStallungen oder über verseuchten
Stallungen mit undichtenDeckenlagerten,sindgründlichzu lüften und nur im Seuchen=
gehöftezu verwendenoderunschädlichzu beseitigen.

§ 22.

Beschälseuche und Bläschenausschlag.

Bei der Beschälseucheund beim Bläschenausschlagebedarf es keinerDesinfektion.

§ 23.
Räude.

(1) Währendder Behandlungder krankenoderder SeucheverdächtigenPferde und
Schafesowieder Schafherden,in denendie Rändeherrscht,ist eineReinigungund Des=
infektionder Stallungen,Hürden,Gerätschaften,des Geschirrs,derDecken,Putzzeugeund
andererGegenstände,die mit denkrankenoderverdächtigenTieren in Berührunggekommen
sind, auszuführen.Werdendie Tiere der Badekurunterworfen,so ist die Reinigungund
Desinfektionjedesmalvorzunehmen,wenndas Baden der Tiere erfolgt. Bestehtdie Be=
handlungin einerSchmierkur,so ist die Reinigungund Desinfektionje nachdemGrade
derKrankheitin kürzerenoderlängerenZeitzwischenräumenzuwiederholen.NachBeendigung
desHeilverfahrensist eineSchlußdesinfektionauszuführen.

(2) StallungenoderandereRäumlichkeitensowieHürden, in denensichräudekranke
PferdeoderSchafevor der EinleituugeinesHeilverfahrensodervor ihrer Shacktung be=
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fundenhaben,müssenalsbald nachderEntfernungder räudekrankenTiere gereinigtund
desinfiziertwerden.

(3) Die DesinfektionerfolgtnachdenVorschriftendes8 14. Als Desinfektionsmittel
sind verdünntesKresolwasser,Karbolsäurelösungoder Kalk zu verwenden. BesondereAuf=
merksamkeiterfordernsämtlicheGegenstände,die mit den krankenoderverdächtigenTieren in
Berührunggekommensind (Krippen,Raufen,Pfosten,Pfeiler, Standscheiben,Anbindevor=
richtungen,Zaumzeuge,Bespannungsgeschirre,Sättel, Putzzeuge,Decken,Schabracken,Kleider
desWartepersonals,Deichselnusw. beiPferden; Hürden, Raufen, Krippen, Pfosten,Pferch=
karren,Schippen,Schafscheren,Dünger,Kleider, Schuhzeugdes Wartepersonalsusw.bei
Schafen).

(4) Der Dünger aus verseuchtenSchafställenist aufs Feld zu fahrenund alsbald
unterzupflügen.Kann die Unterpflügungnicht alsbald geschehen,so sindSchafe bis zur
UnterpflügungvomZutritt zu demDinger fernzuhalten.

8 24.
SchweineseucheundSchweinepest.

(1) Der aus denSeuchenställenentfernteDüngernebstStreu, Futterrestenund der—
gleichenist zu packen(§ 14 Abs.1 Nr. 1). Ist das PackendesDüngers,derStreu und
dergleichennichtdurchführbar,so sinddieseStoffe zu sammelnund zu verbrennenoderwie
die Kadaver gefalleneroder getöteterTiere zu vergraben.Durch VerbrennenoderVergraben
sindauchdie beanstandetenTeile geschlachteterseuchenkrankerSchweineunddieSchlachtabfälle
einschließlichdesWassers,das zumAbwaschendesFleischesund derEingeweidebenutztwurde,
unschädlichzu machen.

(2) Die Stallgänge,die Plätzevor denStalltüren und Gehäöftseingängensowiedie
Wegean denStällen und auf demHofe sindwährenddesHerrschensder Schweineseuche
oder Schweinepestmindestensalle 8 Tage zu reinigen und mit dünner Chlorkalkmilchoder
mit 6prozentigemKresolwasserzu desinfizieren.

(3) Gerätschaften,Fahrzeuge,Behältnisseund sonstigeGegenständemüssen,soweitsie
mit denkrankenoderverdächtigenTieren odermit derenAbgängenin Berührunggekommen
sind, desinfiziertwerden,bevorsie aus demGehöfteherausgebrachtwerden.

(4) Bei der SchlußdesinfektionsinddieOrtlichkeiten,an denensichseuchenkrankeoder
der SeucheverdächtigeSchweine befundenhaben(Ställe mit denNebenräumenwie Futter=
küchen,Tummelplätze,Hofräume,Sprungplätze,benutzteMarktplätzeund Ladestellenusw.),
die zur Wartung und Pflege und zur Schlachtungkrankerund verdächtigerTiere benutzten
Geräte(Eimer,Gabeln,Schippen,Schlachttrögeusw.),FahrgeräteundSchleifen,auf denen
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Kadaver,Streu, Dünger und andereAbfällebefördertwordensind,KleiderundSchuhzeug
des Wartepersonals,Futtersäckeund sonstigeGegenstände,die mit krankenoder der Seuche
verdächtigenTieren in Berührunggekommensindodervon denensonstanzunehmenist, daß
sie den Ansteckungsstoffenthalten,zu reinigen und zu desinfizieren. Hierbei ist den durch
Kot, Urin und Blut krankeroderder SenucheverdächtigerTiere verunreinigtenGegenständen
besondereAufmerksamkeitzuzuwenden.Die WühlplätzesindnachReinigungvon Kot und
Streu und, wenn möglich,nachAbtragung der oberflächlichenErdschichtausgiebigmit dünner
Chlorkalkmilchodermit 6 prozentigemKresolwasserzu tränken,sodanndurchHarkenoder
Eggen zu ebnenund wiederholtausgiebigmit den genanntenDesinfektionsmittelnzu be=
handeln. Neu in die Gehöfte eingebrachteSchweinesind möglichstlange von den Wühl=
plätzenfernzuhalten.AbgegrabeneBoden=oderErdschichtensindzu vergrabenoderaufFeldern
unterzupflügen,die Schweinennichtzugänglichsind.

(5) Die Desinfektion derStälle und sonstigenStandorte seuchenkrankeroderderSeuche
verdächtigerTiere hat nachdenBestimmungendes§ 14 zu erfolgen.Als Desinfektions=
mittel sind dünne Chlorkalkmilchoder 6 prozentigesKresolwasserzu verwenden.

8 26.

Rotlauf der Schweine einschließlich des Nesselfiebers (Backsteinblattern).

(1) Die Reinigungund die DesinfektionbeimRotlauf umfassenin der Regel den
Standplatzder seuchenkrankenoderder SeucheverdächtigenTiere, bei gehäuftemAuftreten
nach dem Ermessendes BezirkstierarztesbestimmteAbteilungendes Stalles oder den
ganzenStall, fernerdie Ausrüstungs=,Gebrauchs=und sonstigenGegenstände,diemit den

“ krankenoder der SeucheverdächtigenTieren, derenAusscheidungen,KadavernoderKadaver=
" teilen in Berührung gekommensind. Standplätze sind sofort nach der Entfernung der

seuchenkrankenoderder SeucheverdächtigenTiere zu reinigenund zu desinfizieren,Stall=
teile oderder ganzeStall sofort,wennder gesamteSchweinebestandgefallen,getötetoder
entferntwordenist, im übrigen6 Tage nachAblauf des letztenKrankheitsfalls.

(2) Die Desinfektionerfolgtnach§ 13. Zur Desinfektionkönnensämtlicheim
§ 11 Abs. 1 bezeichnetenDesinfektionsmittelverwandtwerden.

§ 26.

Geflügelcholera und Hühnerpest.

(1) Die Ställe und sonstigenAufenthaltsorte kranker oder der Sruche verdächtiger
Tiere, Käfige, sonstigeBehältnisseund Transportmittel,Auslaufhöfeeinschließlichetwa
vorhandenerSchwimm=und Badevorrichtungen,Stallgeräte und sonstigeGegenstände,die
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mit denkrankenoderder SeucheverdächtigenTieren,derenAusscheidungen,Kadavernoder
Kadaverteilenin Berührunggekommensind,sowieSchlachtstellensindzu reinigenund nach
denVorschriftendes§ 14 zu desinfizieren.Zur Desinfektionkönnensämtlicheim 8 11
Abs. 1 bezeichnetenDesinfektionsmittelverwandtwerden.

(2) BesondereAufmerksamkeiterforderndieAusscheidungenderkrankenoderverdächtigen
Tiere und Blut, das bei der Tötungabgeflossenist. DieseAbfallstoffesindsorgfältigzu
sammelnund ebensowie die Streu, der Dünger, Kot, Federn, Futterreste,die von unge=
pflastertenFußbödenund AuslaufhöfenentferntenErdschichtenund alle geringwertigen
Gegenstände,die mit Kot oderBlut verunreinigtsind, mit denKadavernzu vergraben
oderzu verbrennen.DurchVergrabenoder Verbrennensindauchdie beanstandetenTeile
geschlachteterseuchenkrankeroder der Seuche verdächtigerTiere und sonstigeSchlachtabfälle
unschädlichzu machen. Abfälle, derenBeschaffenheitdieVerbrennungnicht gestattet,müssen
gesammelt,mit der gleichenMengeKalkmilchgut durchmischtund hieraufvergrabenwerden.
AuslaufhöfesindmöglichstnachEntfernungder oberflächlichenBodenschicht,Schwimm=und
Badevorrichtungenauf den Auslaufhöfennach Entfernung des Wassersmit dickerKalkmilch
zu begießen.Das Wasserin Schwimm=und Badevorrichtungenist 24 Stundenvor dem
Ablassenwie Jauche(§ 14 Nr. 2 Abs. 1) mit Kalk oderdickerKalkmilchzu versetzen.

(3) GrößereMengenvon Dünger könnengepackt,Federn dürfen in lufttrockenem
Zustandmit distriktspolizeilicherGenehmigungaus demSeuchengehöftausgeführtwerden,
wennsiein dichtenSäckenverpacktsind.

§ 27.

Tuberkulose.

(1) Sobald Rinder, bei denendas VorhandenseinderTuberkuloseimSinne des§ 10
Abs. 1 Nr. 12 desGesetzesfestgestelltoderin hohemGradewahrscheinlichist, von ihrem
Standplatzentferntsind,muß die Reinigungund Desinfektionvorgenommenwerden.

(2) Die Reinigungund Desinfektionumfaßtin derRegeldenStandplatzderTiere,
im Falle einesgehäuftenAuftretensder Seuche,und wenndie Tiere vor der Feststellung
desVorhandenseinsoderderhohenWahrscheinlichkeitder Seucheim Stalle wiederholtum=
gestelltwordensind, nachdemErmessendesBezirkstierarztesbestimmteAbteilungendes
Stalles oder den ganzenStall, in jedemFalle fernerdie Ausrüstungs=,Gebrauchs=und
sonstigenGegenstände,die durchdie Ausscheidungender Tiere verunreinigtwordensind,
insbesonderedie Krippen, Futtertische,Raufen, Wasserrinnenin den Futtertischen,die zu
den Ständen gehörigenWandabteilungenund Standscheiden,den Fußbodeneinschließlich
Stallgasse,die Putz=und Melkgeräte.
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(3) Die Desinfektionerfolgt nach§ 13. Melkeimerund andereMilchgefäßesind
durchAnwendungvonWasserdampfoderdurchAuskochenoderAbbürstenmit kochendheißem
WasseroderkochendheißerSodalösung(ogl. § 11 Abs. 1 Nr. 9, 10) zu desinfizieren.

8 28.
Seuchen, für die durch den Reichskanzler nach8 10 Abs. 2 des Vieh—

seuchengesetzesdie Anzeigepflicht einge führt wird.

Bei Seuchen,für die durchdenReichskanzlernach§ 10 Abs. 2 desViehseuchen=
gesetzesdie Anzeigepflichteingeführtwird, regelt sich das Desinfektionsverfahrennachden
hierzu ergehendenbesonderenAnweisungen.Die Desinfektionbei der Pferdeinfluenza
(vogl.§ 341 unterb derBekanntmachung)hat nach§ 13 dieserAnweisungzu erfolgen.

Anlage B.

Anweisungfür das zerlegungsverfahrenbei iehseuchen.

I. Allgemeines.
§ 1.

Die ZerlegungeinesverendetenodergetötetenTieres hat denZweck,überdenAus=
brucheinerSeucheGewißheit zu verschaffenoderdie Krankheit einesTieres wegender etwa
in BetrachtkommendenEntschädigungsleistungfestzustellen.

§ 2.

Die Zerlegungmußmöglichstbald nachdemTode desTieres vorgenommenwerden.

§ 3.

Der Bezirkstierarzthat dafürzu sorgen,daß die Instrumente,die für die Zerlegung
einesTieres im einzelnenFalle erforderlichsind,in gutemZustandezur Verfügungstehen.
Als solcheInstrumentekommenim allgemeinenin BetrachtmehrereMesser,zwei Scheren,
zwei Pinzetten,eineDarmschere,zweiSonden,eineSäge, ein Meißel nebstSchlegel,ein
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Maßstab, ein Meßgefäß,eineLupe, erforderlichenfallsein brauchbaresMikroskop,Instru⸗
mente und geeigneteFärbemittel zur HerstellungfrischermikroskopischerPräparate sowie
einigereineGlas= undPorzellangefäßezurAufbewahrungvonKadaverteilen,diemikroskopisch
oder chemischuntersuchtwerdensollen. 4

84.

Die Zerlegungensind an einemvom Bezirkstierarztefür geeigneterachtetenOrte
auszuführen.Zerlegungenbei künstlichemLichtesind nur ausnahmsweisezulässig. Die
Ausnahmeist in derNiederschriftanzuführenund besonderszu begründen.Die Orts=
polizeibehördehat für die zur AusführungderZerlegungenetwaerforderlicheHilfsmann=
schaftzu sorgen.

86.

Der Bezirkstierarzthat dieVerpflichtung,sichüberalleVerhältnisse(Krankheitsverlauf
und an den Tieren beobachteteKrankheitserscheinungen),die für die Zerlegung und das
abzugebendeGutachtenvonBedeutungsind,vor oderwährendderZerlegungzu unterrichten.
Die ErgebnissedieserErmittlungensindentwedervor deneigentlichenUntersuchungsbefunden
oderimAnschlußdaran,jedochin allenFällen getrenntdavon,in derNiederschriftanzugeben.

86.

(1) In Fällen, in denenein bestimmtesGutachtenerstnachderweiterenUntersuchung
einzelnerTeile abgegebenund dieseUntersuchungaus äußerenGründen nicht sofort bei der
Zerlegungvorgenommenwerdenkann;sinddie betreffendenTeile zurückzulegenundmöglichst
schnellnachträglichzu untersuchen.

(2) In demüberdasErgebnisderUntersuchungzu erstattendenBerichtist anzugeben,
zu welcherZeit die nachträglicheUntersuchungvorgenommenund welchesVerfahrendabei
angewandtwordenist.

II. Gang der Zerlegung.
§ 7.

(1) Die folgendenVorschriftenüberdenGang derZerlegunggeltenfür die gewöhn=
lichenFälle. In Fällen, in denenvon diesemGange abgewichenwordenist, sind in der
Niederschriftdie Gründe anzugeben,die die Abweichungveranlaßt haben.

(2) Bei der Tötung und ZerlegungeinesTieres, dessenKrankheitszustandvoraus=
sichtlichdie Verwertung des Fleisches zur menschlichenNahrung gestattet,kann, insoweit
dadurchdie Feststellungder Krankheit nicht beeinträchtigtwird, das beim Schlachtenund
bei der FleischbeschaugebräuchlicheVerfahrenin Anwendungkommen.
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88.

Die Zerlegungzerfälltin zweiTeile:
A. AußereBesichtigung.
B. InnereBesichtigung.

A. Außereesichrigung.
§ 9.

(1) Die äußereBesichtigungerstrecktsichauf denKörper im allgemeinenund auf
seineeinzelnenAbschnitte.

(2) Was denKörper im allgemeinenbetrifft,so sindanzugeben:Tiergattung,Ge=
schlecht,Farbe der Haare, Abzeichen,Alter, Größe, Körperbau,Ernährungszustand,Zeichen
des Todes(Totenstarre)und etwaeingetreteneFäulnis.

(3) Von den einzelnenAbschnittendes Körpers sind zu berücksichtigen:der Kopf mit
seinennatürlichenOffnungen, die Beschaffenheitder Schneidezähneund die Lage und Be=
schaffenheitder Zunge. Wenn sichFlüssigkeit aus der Nase oder demMaule ergießt, so
ist derenBeschaffenheitgenau anzugeben. Dann folgt die Untersuchungdes Halses, der
Brust, des Bauches,des Rückens,des Schwanzes,desAfters, der äußerenGeschlechtsteile,
derMilchdrüsenund derGliedmaßen.

(4) Zeigtsichan irgendeinemTeileeineVeränderung,(Geschwür,Wunde,Anschwellung),
so sind ihre Lage, Richtung und Größe anzugeben. Eine genaueUntersuchungder ver=
ändertenTeile, wobei Einschnitteherzustellensind, wird am zweckmäßigstenbei der inneren
BesichtigungderTeile ausgeführt.

B. Innere Besichrigung.

1. AllgemeineBestimmungen.
8 10.

(1) Zum Zwecke der innerenBesichtigungwird der Kadaver in der Negel auf den
Rückengelegtund in dieserLagewährendderZerlegungbelassen.

(2) Vor derOffnungderHöhlenwirdentwederdieHaut vomKadaverganzabgetrennt
oder nur ein langer Schnitt durchdie Haut gemacht,der am Kinnwinkel beginnt, in der
RichtungderLuftröhrezwischenbeidenVorderschenkelnlinks vomNabelbis an denSchlauch
oder das Euter verläuft und sichhier in zwei Schenkelteilt, die rechtsund links von den
genanntenTeilen bis an den Sitzbeinausschnittreichen.Am Bauche ist dieserSchnitt nicht
sogleichbis in die Bauchhöhle,sondernnur bis in die Unterhautzu führen. Vom Halse
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wird die Haut so weit abgetrennt,daß derRaum zwischendenbeidenUnterkieferästen,ferner
die Ohrspeicheldrüsenund die Luftröhrebloßgelegtsind. Am Baucheund an derBrust
wird die Haut vomLängsschnittaus in derRichtunggegendieWirbelsäuleabgetrennt.
Die VorderschenkelwerdenvomBrustkorbund die HinterschenkelvomBeckenabgelöstund
zur Seite gelegt.

(3) Zuerstwird dieBauchhöhle,danndieBrusthöhleund zuletztdieKopfhöhlegeöffnet.
Die Offnung des Wirbelkanals oder einzelnerGelenkhöhlengeschieht,wenn in ihnen Ab=
weichungenzu vermutensind.

(4) Liegt ein bestimmterVerdacht in bezugauf die Krankheit vor, an der das Tier
gelittenhat, so ist mit derjenigenHöhle zu beginnen,in der die wichtigstenVeränderungen
zu erwartensind.

(5) In jederHöhleist derungewöhnlicheInhalt (Gas, fremdeKörper,Gerinnseloder
Flüssigkeit),in derBauchhöhleauch derInhalt desMagens und Darmes zu ermitteln;
die Mengeder in einerHöhleetwavorhandenenFlüssigkeitist nachMaß oderGewichtzu
bestimmen.FernersinddieLageder in denHöhlengelegenenOrganeund die Farbe und
Beschaffenheitder vorliegendenTeile anzugeben.Schließlichist jedesOrgan äußerlichund
innerlichzu prüfen.

2. OffnungderBauchhöhle.
§ 11.

(1) Die Vorhautund derPenis oderdas Euter sindzurückzulegen,indemihreAuf=
hängebänderdurchschnittenwerden. Dann ist die BauchhöhledurcheinenLängs=undQuer=
schnittzu öffnen. Der LängsschnitterstrecktsichvomSchaufelknorpelbis zur Schambeinfuge,
der Querschnittvom hinterenRande der letztenRippe der einen Seite bis zum hinteren
Rande der letztenRippe der anderenSeite. Bei der Anlegung des Längsschnittsist jede
Verletzungder dicht an derBauchwandgelegenenOrganezu vermeiden.Es ist deshalb
zuerstnur ein ganz kleinerEinschnitt hinter demSchaufelknorpelin dasBauchfellzumachen
und beimEinschneidendarauf zu achten, ob Gas oderFlüssigkeit austritt. Durch den
Einschnittwird zuerstderZeigefingerund sodannderMittelfingerder linkenHand in die
Bauchhöhleeingeführtund die Bauchdeckevon denEingeweidenderBauchhöhleabgehoben
und zwischenbeidenFingernder Schnitt durchdie Bauchwandin derRichtungderMittel=
linie und links vom Nabel bis zur Schambeinfugefortgesetzt.Dann ist der QOuerschnitt
zu machen,der am hinterenRande der letztenRippen verläuft und an dem außenseitigen
Rande der großenLendenmuskelnendet.

(2) Nach dieserbreitenOffnung der Bauchhöhlewerdendie allgemeinenVerhältnisse
der Bauchhöhlebestimmt,zu denenein etwa vorhandenerungewöhnlicherInhalt, die Lage
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und Farbe sowiedas sonstigeAussehender vorliegendenTeile und der Stand desZwerch=
fells gehören.

(3) Wenn die tödlicheKrankheit an den Organen der Bauchhöhle zu suchenist,
empfiehltes sich,an dieOffnungderBauchhöhleihre Untersuchung(§ 13) sofortanzu=
schließen. In der Regel aber ist nachOffnung der Bauchhöhle und Feststellungihrer
allgemeinenVerhältnissedie Untersuchungder Brusthöhlevorzunehmenund hierauf erst die
weiterePrüfung der Bauchhöhleauszuführen.

3. Offnungund Untersuchungder Brusthöhle.
§ 12.

(1) ZunächstwerdendieWeichteilevomBrustkorbabgelöstund untersucht.Wenn
Veränderungenangetroffenwerden,sind Schnitte durchdie Brustwändezu legen.

(2) Sodann werdendie beidenBrustwändemit demMesserodermit einerSäge
durchtrennt.Die Trennungslinienverlaufenauf jederSeite von vorn nachhintenund
liegen bei größerenTieren etwa 10 cm über den Ansatzstellender Rippenknorpelan die
Rippen, bei kleinerenTieren an diesenAnsatzstellen.

(3) Nun wird das Zwerchfell, soweit es zwischenden Endpunktender Sägelinien
angeheftetist, dicht an den Knorpeln der falschenRippen und dem Schaufelknorpelabge=
trennt, das Brustbein im Zusammenhangemit den Rippenknorpelnund den abgesägten
Teilen der KnorpelstückederRippen nachaufwärts geschlagenund dabei das Mittelfell und
derHerzbeutelmit VermeidungjederVerletzungdes letzterenabgetrennt.

(4) Darauf werdendasBrustbein mit demHabichts=und Schaufelknorpel,dieKvorpel
derRippen, die bei älterenTierenverknöchertsind,und die abgesägtenTeile derKnordel=
endstückeder Rippen geprüft.

(5) Nunmehr werdenderZustand der Brustfellsäckeund dasVerhalten des Brustfells
bestimmt. Die Menge des etwaigenungewöhnlichenInhalts ist nachMaß oderGewicht
festzustellen.Dann sindderAusdehnungszustand,dieLageund das Aussehender einzelnen
Lungenteileund das VerhaltendesMittelfells, namentlichderdarin vorhandenenLymph=
knoten,und der großenaußerhalbdes HerzbeutelsgelegenenGefäße anzugeben.

(6) Demnächstwird der Herzbeutelgeöffnetund seinZustandbestimmt.Hierbeisind
zu beachtenGröße und Form des Herzbeutels, etwa vorhandenerungewöhnlicherInhalt,
Beschaffenheitder sichberührendenFlächender beidenHerzbeutelblätterund die Dickeder
letzteren.

(7) Dann ist die Untersuchungdes Herzensvorzunehmen:Lage, Größe, Gestalt,
Farbe,Konsistenz(Totenstarre)desHerzens,BlutgehaltderKranzgefäßeundder. iuzelnen
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Abschnitte(Vorhöfeund Kammern)und FettgehaltdessubperikardialenGewebes. Nächst=
demfolgt dieOffnungdesHerzens,das hierbeinochin seinemnatürlichenZusammenhang
im Kadaververbleibt.

(8) Die Zerlegungdes Herzens zerfällt in drei Teile:
Zuerst werdenMenge und Beschaffenheitdes in deneinzelnenHerzabschnittengelegenen

Blutes und die Weite der zwischenden Vor= und HerzkammerngelegenenOffnungen
bestimmt. Zu diesemZweckewerden die Vor= und Herzkammerndurch vier getrennte
Schnittegeöffnet.Bei derOffnung ist die Basis des Herzenszu schonen,weil sichan
sie die zwischenden Vor= und HerzkammerngelegenenKlappen anheften. Zuerst wird die
rechteHerzkammer,dann der rechteVorhof, ferner der linke Vorhof und endlichdie linke
Herzkammergeöffnet.Der Inhalt jedesAbschnittswird nachMenge,Aussehenund Ge=
rinnungszustandbestimmt.Die Weite der Offnungenwird durchvorsichtigesEinführen
der zugespitztenFaust vom Vorhof aus festgestellt.

Dann wird das Herz herausgeschnittenund die Weite desAnfangsteilsder Aorta
und derLungenarteriesowiedieDickeseinerWandungengeprüft.Darauf folgt die Unter=
suchungderSchlußfähigkeitder an denarteriellenMündungengelegenenhalbmondförmigen
Klappen.

Endlichfindetdie volleOffnungderbeidenHerzkammernstatt,um die Beschaffenheit
der zwischenden Vor= und HerzkammerngelegenenKlappen mit den zugehörigenSehnen=
fädenund Papillarmuskeln, der halbmondförmigenKlappen der Aorta und Lungenarterie,
der ScheidewandderHerz=undVorkammern,der Innenhaut desHerzensund desHerz=
muskels(Dicke, Farbe und sonstigeBeschaffenheit)festzustellen.Auch die Untersuchungder
Kranzgefäßedarf nicht unterbleiben.

(9) Die Untersuchungder übrigen Teile der Lungenarterieist mit derjenigender
Lunge und die des Brustteils der Aorta mit derjenigendes Bauchteils zu verbinden.

(10)Demnächstfolgt die UntersuchungderLungen. Um die Lungengenau unter=
suchenzu können,müssensie aus derBrusthöhleherausgenommenwerden.Dies mußvor=
sichtiggeschehen,damit das Lungengewebenicht zerrissenodergedrücktwird. Sind Ver=
wachsungenzwischenden Lungenund der Rippenwandvorhanden,so sind sie nicht zu
durchschneiden,sondernes ist das Rippenfell an den betreffendenStellen mitzuentfernen.
Nachdemdie Lungenherausgenommenwordensind, werdenihre Größe, Gestalt, Farbe und
Konsistenzbestimmt. Endlich müssengroße,glatte Einschnittein die Lungengemachtwerden,
um ihre innere Einrichtung festzustellen.Soll endlich der Zustand der Blutgefäße und
Ouftröhrenästeermittelt werden, so müssensie mit der Schere aufgeschnittenund bis in
ihre Verästelungenverfolgt werden. -
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(11)An die UntersuchungderLungenschließtsichdiejenigeder oberenAbschnitteder
Rippen an. "

(12)In denjenigenFällen, in deneneinevollständigeZerlegungder Brustorganeaus
irgend einemGrunde nicht erforderlicherscheint,es aber angezeigtist, ihre allgemeinenVer=
hältnissekennenzu lernen oder nur ein einzelnesOrgan genauerzu untersuchen,kann ein
verkürztesVerfahren angewandtwerden. Man nimmt die Lungen im Zusammenhange
mit demHerzenund den Halsorganenherausund trennt hieraufdie einzelnenTeile je
nachBedürfnis voneinander,um sie zu untersuchen,oder nimmt die Untersuchungvor,
ohnedenZusammenhangder Teile aufzuheben.

4. UntersuchungderBauchhöhle.
8 13.

(1) Bei der Untersuchungder Bauchhöhleund der in ihr gelegenenOrgane ist eine
bestimmteReihenfolgeeinzuhalten,um denZusammenhangder Teile möglichstwenigauf=
zuheben und kein Organ unbeachtetzu lassen. Es empfiehltsichfolgendeReihenfolge:
Netz und Bauchfell der Bauchwand,Leer=und Hüftdarm, kleinerGrimmdarm, Blind= und
großer Grimmdarm, Gekröse nebst Lymphknoten,Milz, Zwölffingerdarm und Magen,
Gallengang, Leber, Bauchspeicheldrüse,Nieren, Nebennierenund Harnleiter, Harnblase,
Geschlechtsteile(beim männlichenTiere: Vorsteherdrüse,Samenblase,Hoden, Samenstrang,
Rute und Harnröhre; beim weiblichenTiere: Eierstöcke,Muttertrompeten,Gebärmutterund
Scheide), Mastdarm, Zwerchfell, großeGefäße, Muskeln und Knochender Wirbelsäule
und des Beckens. ·

(2) Wenn größereVeränderungenin derVerbindungund demZusammenhangeder
in der Bauchhöhle gelegenenOrgane eingetretensind, so ist es zulässig, die Organe im
Zusammenhangeherauszunehmenund außerhalb des Körpers weiter zu untersuchen.Aber
auch in diesenFällen empfiehltes sich, diejenigenOrgane, die sichohneSchwierigkeiten
erreichenlassen, in der vorgeschriebenenReihenfolgezu prüfen, um dadurchden Rest der
Organe, die im Zusammenhangauszulösensind, möglichstzu verkleinern.

1. Pferd.

1. Die beidenlinkenLagen des großenGrimmdarmsund derkleineGrimmdarm
(Mastdarm) sind aus der Bauchhöhleherauszunehmen.Die ersterensind an die rechte
und der letzterean die linkeSeite des Kadaverszu legen. Dann sindLeer=undHüft=
darmzu untersuchen.Der UntersuchunggehtdiePrüfung desGekrösesmit seinenLymph==
gefäßenund Lymphknotenvoraus. Dann ist die äußereBeschaffenheitder genannten
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Darmteile (Farbe, Ausdehnungund sonstigesVerhalten) zu bestimmen. Der Leerdarm
ist an seinerUrsprungsstelleaus demZwölffingerdarmezweimalzuunterbindenund zwischen
beidenUnterbindungenabzuschneiden.Dann sind Leer=und Hüftdarm längs der Ansatz=
stelledes Gekrösesabzutrennenund der Hüftdarm eine Handbreit vor der Hüftblinddarm=
öffnungabzuschneiden.Nach der Herausnahme sind beideDarmteile an der Ansatzstelle
des Gekrösesmit Hilfe einer Darmschereaufzuschlitzen.Ferner ist der kleineGrimmdarm
in die Bauchhöhlezurückzunehmen,seinGekrösemit denLymphknotenund Lyuphgefäßen
zu untersuchenund seineäußereBeschaffenheitzu bestimmen. Der kleineGrimmdarm ist
dann vom Mastdarm abzuschneidenund längs der Ansatzstelledes Gekrösesabzutrennen.
Die Übergangsstellezwischendem großenund kleinenGrimmdarmist zu unterbindenund
der letzterehinterderUnterbindungabzuschneiden.AuchderkleineGrimmdarmist an der
AnsatzstelledesGekrösesmit der Darmschereaufzuschneiden.Nachdemfernerdas Gekröse
des großen Grimmdarms nebstLymphgefäßenund Lymphknotenuntersucht, die äußere
Beschaffenheitdes Blind= und Grimmdarmsermitteltund Netz und Bauchspeicheldrüse
von der magenähnlichenErweiterung des großenGrimmdarms abgetrenntworden sind,
werdenbeideDarmteile im Zusammenhangaus der Bauchhöhleherausgenommen.Darauf
ist der großeGrimmdarm dicht neben den Blutgefäßen und in ihrem Verlauf und der
Blinddarm im Verlauf eines Bandstreifens mit der Darmschereaufzuschneiden.Schon
währenddesAufschneidensist derInhalt der einzelnenDarmabschnittefestzustellen.Ferner
wird nachder Reinigung des Darmes die Beschaffenheitder einzelnenAbschnitteermittelt,
wobeidie lymphatischenHaufen im Dünndarm besonderszu beachtensind.

2. Sodann werdenMilz und Netz herausgenommen.Bei der Milz sind Länge,
Breite und Dicke zu bestimmen. Dann wird die Milz über die äußereFläche der Länge
nachdurchschnitten.WenneinzelneStellenverändertsind,werdensienochbesondersdurchschnitten.

3. Magen undZwölffingerdarmwerden,nachdemihre äußereBeschaffenheituntersucht.
wordenist, in ihrer natürlichenLage geöffnet,und zwar derMagen an seinergroßenKrüm=
mung und der Zwölffingerdarman seinerunterenFläche. SchonwährenddesAufschneidens
wird der Inhalt des Magens und des Zwölffingerdarmsbetrachtetund bestimmt. Dann
wird dieWegsamkeitdesLebergallenganges,namentlichseinesin derDarmwandgelegenenTeiles,
ermittelt. Man betrachtetdas VaterscheDivertikel,preßtdenInhalt durchsanftenDruck
hervorund stellt durchDruck auf den Gang dieAusflußmöglichkeitderGalle fest. Schließ=
lich wird der Gallengang bis zur Leberpforteaufgeschnitten;dabeiwird gleichzeitigdie Pfort==
ader geprüft. Zur weiterenUntersuchungwerdenMagen und Zwölffingerdarm herausge=
nommen.

4. Die Bauchspeicheldrüsewird erst nach demMagen und Zwölffingerdarm unter=
sucht. Etwaige Veränderungenwerdengewöhnlichschonwährend des Abtrennens von der
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magenähnlichenErweiterungdes Grimmdarms wahrgenommen.Im allgemeinenist sie ein
Organ von geringerpathologisch=anatomischerBedeutung.

5. Die Leber wird, nachdemihre Lage bestimmtist, herausgenommenund zuerst
äußerlichuntersucht.Dann wird durchjedenLappenein großer,langer Schnitt geführt
und darauf der Blutgehalt und die Beschaffenheitdes Gewebesbestimmt.

Hierbei ist derZustand derLeberläppchen,namentlichdas Verhalten ihrer äußerenund
innerenAbschnitte,anzugeben.

6. Um die Nierenund Nebennierenherauszunehmen,wird ein horizontalerLängs=
schnittaußenwärtsvon den Nieren durchdas Bauchfell gemacht,letzteresnachinnen zurück=
geschobenund Nieren und Nebennierenausgelöst. Hierbei ist besondereAufmerksamkeitauf
das VerhaltenderHarnleiterzu richten. Wird an denHarnleiterneineAbweichunger=
mittelt,so sindsie in Verbindungmit denBeckenorganenzu lassen. Nachdemdann die
Kapselvon jederder beidenNierenentferntwordenist, werdenGröße, Gestalt, Farbe,
Festigkeitund etwa vorhandenekrankhafteVeränderungenfestgestellt. Dann wird überden
äußerengewölbtenRand ein Längsschnittdurchdie ganzeDickejederNierebis zumNieren=
beckengeführt,und es werden,nachdemdie Schnittflächeabgespültwordenist, Mark= und
Nindensubstanz,Nierenbeckenund Blutgefäße untersucht. Die Nebennierenwerden äußer=
lich und auf demDurchschnittgeprüft. Die Harnleiterwerdenbis zu ihremEintritt in
die Harnblaseaufgeschnitten.

7. Nachdemferner die Harnblase an ihrer unterenWand durch einen Längsschnitt
geöffnetund ihr Inhalt festgestelltwordenist, werdenHarnblase, Mastdarm und die mit
ihnen in Verbindung stehendenGeschlechtsorganeim Zusammenhangeherausgenommenund
untersucht.Bei weiblichenTieren werdenzuerstdie Eierstöcke,dann die Scheideund
schließlichdie Gebärmutterbetrachtet.Bei derGebärmuttersinddieWeiteundderInhalt,
die Beschaffenheitder innerenOberfläche,der Wand und derAnhängezu ermitteln. Das
Euter ist von hintenherzu durchschneiden.Bei männlichenTieren sind der Leistenkanal,
der Samenstrangund der Hoden nebstNebenhodenbesonderszu beachten. Der Hoden
wird vom freien Rande aus gegenden Nebenhodendurchschnitten.Der Mastdarm wird
an der oberenWand geöffnet.

8. Darauf wird das Zwerchfellherausgeschnittenund untersucht.Außerdemwerden
die großenBlutgefäße, nämlich der Brust= und Bauchteil der Aorta bis zur Teilung, die
Bauchschlagader,die vordereundhintere Gekrösarteriemit ihren Asten,dann der Milch=
brustgangund die Becken=und Darmbeinlymphknotengeprüft.

9. Schließlich ist eine Untersuchungder Bauch=und Beckenmuskeln,der Rücken=und
Lendenwirbelsäuleund derBeckenknochenvorzunehmen.VeränderteAbschnittederWirbelsäule
und der Beckenknochenwerdenam zweckmäßigstennachbeendigterZerlegungherausgenommen.
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2. Wiederkäuer.

1. Nachdemdas Netz untersuchtund abgeschnittenwordenist, werden,umRaum zu
gewinnen,Pansen,Haube,Psalter und Labmagenim Zusammenhangeherausgenommen.
Zu diesemZweckewird dieVerbindung desPansens mit demZwerchfellgelöst,die Speise=
röhre hinter dem Zwerchfelldurchschnittenund derZwölffingerdarmgleichnachseinemAus=
tritt aus demLabmagenunterbundenund hinter derUnterbindunggleichfallsdurchschnitten.
Dabei ist auf etwavorhandeneungewöhnlicheVerbindungendereinzelnenMagenabteilungen
mit benachbartenOrganen zu achten. Hierauf wird dieMilz vomPansen abgelöst. Dann
werdendie vier Magenabteilungenzunächstäußerlichund dann nachOffnung untersucht.
Nachdemalsdann das Gekrösedes Dünndarms geprüftwordenist, wird der Hüftdarm in
der Nähe der Hüftblinddarmöffnungunterbundenund vor der Unterbindungdurchschnitten.
HieraufwerdenHüft=und Leerdarmganzdichtam Gekröseabgetrenntund der Leerdarm,
nachdemder Zwölffingerdarmam hinterenEnde unterbundenwordenist, hinter derUnter=
bindungabgeschnitten.JetztwerdenLeer=und Hüftdarm an derjenigenStelle, wo sich
das Gekröseansetzt,aufgeschlitt.SodannwirddasGekrösedeskleinenGrimmdarmsunter=
sucht,der letzterevor demUbergangin denMastdarmabgeschnittenund bis zu derStelle,
wo er sichmit demZwölffingerdarmekreuzt,hart amGekröseabgelöst.Endlichwird auch
der Zwölffingerdarmvom Gekröseabgetrennt,aber nicht geöffnet. Blind= und Grimm=
darmwerdenim Zusammenhangeherausgenommen,nachdemdieGekröswurzelndurchschnitten
wordensind. Darauf wird das Gekröseuntersucht. Dann werden die Windungen des
großenGrimmdarmlabyrinths voneinandergelöstund mittels Schere dicht an der Gekrös=
ansatzstelleaufgeschnitten.Schließlichwird der Zwölffingerdarm in seinernatürlichenVer=
bindungmit der Leberaufgeschnittenund in der gewöhnlichenWeise geprüft.

2. Die weitereZerlegungund die Untersuchungder in derBauchhöhlegelegenen
Organe erfolgt wie beim Pferde.

3. Schwein.
1. Nachdemder Zwölffingerdarmunterder rechtenNiere zweimalunterbundenund

zwischenden Unterbindungendurchschnittenworden ist, wird sein hinteres, zwischenden
GekrösplattengelegenesEndehervorgezogenund in Verbindungmit demLeer=und Hift=
darm dicht am Gekröseabgeschnitten.Ferner wird der Hüftdarm in der Nähe der Hift=
Blinddarmöffnungunterbundenund vor der Unterbindungdurchschnitten.Nunmehr wird
der ganzeDünndarm an der Ansatzstelledes Gekrösesmit einer Darmscheereaufsgeschlitzt.
Blinddarm, großer und kleinerGrimmdarm werdenim Zusammenhangeherausgenommen,
indemman die Gekröswurzelndurchschneidet.Der kleineGrimmdarm wird dicht vor dem
Mastdarm abgeschnitten.Dann werdendieWindungendes großenGrimmdarms vorsichtig
auseinandergezogenund ausgelöstund darauf an der Gekrösansatzstelleaufgeschnitten.Der
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Untersuchungdes Darmkanals hat stets diejenige des Gekrösesmit seinenLymphknoten,
Lymph=und Blutgefäßenvorauszugehen.NächstdemwerdenNetzundMilz herausgenommen.

2. Die weitereZerlegung und die Untersuchungder in der Bauchhöhle gelegenen
Organe erfolgtwie beimPferde.

4. Fleisch fresser.

1. Der Zwölffingerdarm wird hinter der rechtenNiere zweimal unterbundenund
zwischenden Unterbindungendurchschnitten.Dann wird das hintereEnde desZwölffinger=
darms im Zusammenhangemit Leer=,Hüft=,Blind=und Grimmdarmherausgeschnitten
und der Grimmdarmvor demMastdarm abgeschnitten.Nunmehrkann der Darm in
geraderLinie ausgestrecktund an der Gekrösansatzstelleaufgeschlitztwerden. Der Unter=
suchungdesDarmkanalshat stetsdiejenigedesGekrösesmit seinenLymphknoten,Lymph=
und Blutgefäßen vorauszugehen. Alsdann wird die Milz vom Netzeabgelöstund dieses
herausgeschnitten.

2. Die weitereZerlegung und die Untersuchungder in der Bauchhöhle gelegenen
Organe erfolgtwie beimPferde.

5. OffnungundUntersuchungdesHalses.
§ 11.

(1) Zunächstsinddie großenGefäßeund Nervenzu untersuchen.Dann wird der
Kehlkopfim Zusammenhangemit Zunge,Gaumensegel,Schlundkopf(Schlund), Luftröhre
und Speiseröhreherausgeschnitten.WennHerz und Lungeschonvor derUntersuchungder
Halsorganeherausgenommenwordensind,ist daraufzu achten,daß keinTeil derSpeise=
röhreoderLuftröhrein der Brusthöhleverbleibt.

(2) Nunmehr werdendie einzelnenTeile, z. B. Kehlkopf,Luftröhre, Speiseröhreusw.,
vollständiggeöffnetund ihre Beschaffenheitfestgestellt.Dabei sind die Muskeln des Kehl=
kopfs, die Schleimhaut des Kehlkopfsund der Luftröhre, die Lymphknotenam Halse, die
Mandeln, die Schilddrüse,die Speicheldrüsenund die Ohrtrompetenzu beachten.Schließ=
lich ist das Verhaltender Halswirbelsäuleund derHalsmuskelnfestzustellen.Veränderte
Abschnitteder Wirbelsäulewerden am bestennach beendigterZerlegung herausgenommen.

6. Offnungund Untersuchungder Schädelhöhle.
8 15.

Die Haut ist vomKopfeabzuziehen,und derKopf selbstvomerstenHalswirbelabzu=
schneiden.NachdemhieraufdieWeichteile,diedenSchädelbedecken,abgetrenntwordensind,
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wird dieOberflächeder Schädeldeckegeprüft. Dann wird dieSchädeldeckedurchSägeschnitte
abgetrennt. An derSchädeldeckewerdensowohldieSchnittflächenwiedieInnenflächeunter=
sucht. Darauf wird die äußereOberflächeder harten Hirnhaut geprüft. Sodann wird die
harte Hirnhaut zunächstauf der einen Seite abgetrenntund zurückgeschlagen,um die
Beschaffenheitihrer innerenOberflächeund der vorliegendenAbschnitteder weichenHirnhaut
zu bestimmenund demnächstdasselbean der anderenSeite ausgeführt. Jetzt wird der
SichelfortsatzvomSiebbeinabgetrenntundzurückgeschlagen.Dann wird dasGehirnheraus=
genommenund die Beschaffenheitder weichenHirnhaut an denSeitenteilen und amGrunde
desGehirnsbestimmt.NachdemfernerdieGrößeundGestaltderHirnwindungenfestgestellt
wordenist, werdendie Seitenkammerndes Gehirns geöffnet. Hat man dann den Inhalt
und die Ausdehnung der Seitenkammern,die Beschaffenheitihrer Wandungen und der
Adergeflechteermittelt, so legt man eine Reihe glatter Schnitte durchdie Halbkugelndes
Großhirns, die gestreiftenKörper und die Sehhügel. Man spaltetdurcheinen senkrechten
Schnitt die Vierhügelund das Kleinhirnbis in dieSylvischeWasserleitungund die vierte
Hirnkammerund durchschneidetdieBrückeund das verlängerteMark. An allenTeilen sind
Farbe,Füllung derGefäßeund Festigkeitzu bestimmen.Am Schlusseuntersuchtmandie
harteHirnhautamSchädelgrunde,die Blutleiter und nachEntfernungderhartenHirnhaut
die Knochenan denSeiten und am Grundeder Schädelhöhle.

7. Offnungund Untersuchungder NasenhöhlenebstNebenhöhlenund Maulhöhle.
§ 16.

(1) ZunächstsinddieWeichteile,diean denSeiten desKopfesliegen,unddieSpeichel=
drüsenzu untersuchen.Darauf wird der Unterkiefervom Oberkieferabgetrenntund dabeie
die Beschaffenheitder Backenbestimmt. Weiter wird das Verhalten der Zähne, desZahn=
fleisches,des hartenund weichenGaumens ermittelt. Darauf wird derOberkieferim Pfeil=
durchmesserdicht nebender Nasenscheidewanddurchsägtund die Nasenscheidewandheraus=
geschnitten.Ferner wird derInhalt der Nasenhöhleund dieBeschaffenheitder Schleimhaut
untersucht.NächstdemwerdenStirn= und Oberkieferhöhlengeöffnetund ihr Inhalt und
ihreBeschaffenheitbestimmt. Endlich folgt die genaueUntersuchungder übrigenKopfknochen
(ogl. § 15).

(2) Ist die UntersuchungeinesAuges vorzunehmen,so wird es aus der Augenhöhle
im ganzenentferntund durcheinenAquatorialschnittin zweiHälftenzerlegt. Darauf folgt
die Untersuchungder einzelnenTeile.

(3) Zur Untersuchungdes mittlerenund innerenOhres ist ein senkrechterSägeschnitt
durchdie Paukenhöhlezu legen,derdeninnerenmit demäußerenGehörgangverbindet.
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. UntersuchungderGliedmaßen.
* 17. .

Nachdemdie Haut abgezogenwordenist, erfolgtdieUntersuchungderGliedmaßenim
allgemeinenim Anschlußan die anatomischeEinrichtung derTeile und an etwavorhandene,
im einzelnenFalle sichschonvon außenkennzeichnendeVeränderungen.Insbesondereist
das VerhaltendergroßenBlutgefäße,die unterUmständenihrem ganzenVerlaufenach
freigelegtund geöffnetwerdenmüssen,der großenLymphgefäßemit den sichanschließenden
Lymphknoten,die stetsdurchEinschneidengenauuntersuchtwerdenmüssen,zu berücksichtigen.
Hieraus ergibtsich,daßdie zurUntersuchungderWeichteilederGliedmaßenvorzunehmenden
Schnittemöglichstin einerdemVerlaufe derBlut= und Lymphgefäßstämmeentsprechenden
Richtunggeführtwerdenmüssen,und daßdieUntersuchungderGelenke,derenzweckmäßigste
Offnung meistdurchQuerschnittezu vollziehenist, gewöhnlichzuletzterfolgenmuß. Schließ=
lich sind in Fällen, in denenVeränderungenan den innerenAbschnittender Knochener=
wartetwerdenkönnen,nachgenauerBesichtigungderäußerenKnochenweichteile(Beinhaut,
Bandapparate) die Knochenherauszuschneidenund nachDurchsägungweiter zu untersuchen.
Wo es nötig ist, die innerenTeile derHufe, Klauenusw.zu untersuchen,sinddie Horn=
kapselnabzutrennen;dochgenügt es oft, die Hufe, Klauen usw. im Pfeildurchmesserzu
durchsägenoder zu durchschneiden.

9. Die OffnungdesWirbelkanals.
38 18.

Die Wirbelsäulewird an derRückenseitegeöffnet.NachdemdieHaut vomRumpfe
vollständigabgezogen,die Gliedmaßenund die Rippenentferntund die Muskeln von den
Dornfortsätzenund den Bogenstückenabgetrenntwordensind, wobei auf die Beschaffenheit
der genanntenTeile und namentlichauf Knochenbrüchezu achtenist, werden die Dorn=
fortsätzemit den anstoßendenTeilen der Wirbelbogen abgemeißelt. Hierbei ist jedeVer=
letzungder Rückenmarkshäutesorgfältig zu vermeiden. Darauf untersuchtman die äußere
Fläche der hartenRückenmarkshaut,und es wird, nachdemsie durch einen Längsschnitt
geöffnetworden ist, etwaiger ungewöhnlicherInhalt, z. B. Flüssigkeit, ermittelt. Dann
prüst man die Beschaffenheitdes oberenAbschnitts der weichenRückenmarkshaut.Dem=
nächstwird die harteRückenmarkshautmit demRückenmarkaus demWirbelkanaleheraus=
genommen,indemauf jederSeite durch einenLängsschnittdie Nervenwurzelnnach und
nachdurchschnittenwerden. Sollte eine Untersuchungdes Gehirns nochnicht stattgefunden
haben,so wird das Rückenmarkmit der hartenRückenmarkshauthinter dem großenHinter=
hauptslochedurchschnitten.Das Rückenmarkdarf hierbei weder gedrücktno gequetscht
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werden. Nunmehr wird die Beschaffenheitder unterenAbschnitteder harten Rückenmarks=
haut und diejenigeder weichenRückenmarkshautgeprüft, demnächstdas äußereVerhalten
des Rückenmarkesangegebenund endlich eine größereZahl von Querschnittenmit einem
dünnenund scharfenMesser durchdas Rückenmarkgeführt, um seineinnere Beschaffenheit
zu bestimmen. Schließlichwerdendie Wirbel und Wirbelscheibengeprüftund, wenn Ver=
änderungenan ihnen ermittelt wordensind, die betreffendenWirbel herausgenommenund
in der Regel in der Richtung des Pfeildurchmessersdurchsägt.

III. Besondere Bestimmungen über die Zerlegung bei
einzelnen Seuchen.

W19.
(1) In denjenigenFällen, in denenes sichallein darumhandelt,durchdieZerlegung

einesTieres dasVorhandenseineinerSeuche festzustellen,kann ein verkürztes Verfahren
in der Weise angewandtwerden,daß zunächstgewisseTeile oderGegendendes Körpers
untersuchtwerden.

(2) Ist bei dieserUntersuchungeineSeuchenichtermittelt, jedochderKrankheitszustand
des Tieres wegender etwa in Betracht kommendenEntschädigungsleistungfestzustellen,so
ist die Zerlegungvollständig auszuführen.

(3) Bei dem verkürztenVerfahren ist, je nachdemdie eine oder die andereSeuche
vermutet wird, folgendermaßenvorzugehen.

I. Milzbrand,Rauschbrand,Wild=undRinderseuche.
8 20.

A. Milzbrand.

(1) Zunächstsind Haut und Unterhaut an allen denjenigenStellen, an denenkrank=
hafte Zuständebei der äußerenBesichtigungdesTieres wahrgenommenodervermutetwerden,
zu untersuchen. «

(2) Sodann ist die Bauchhöhlezu öffnen,um einenetwaigenungewöhnlichenInhalt
in ihr sowie das Verhalten des Magens, des Darmes, des Gekröses,der Milz und der
in der BauchhöhlegelegenenLymphknotenzu ermitteln. Dabei ist auchdie Beschaffenheit
des Blutes zu bestimmen.

(3) Die weitereZerlegungdes Tieres kann unterbleiben,wenn schonauf Grund der
bisherigenUntersuchungdas Vorhandenseinvon Milzbrand nachgewiesenerscheint. Andern=
falls sind auch die Brusthöhle und die Halsorgane zu öffnen und zu untersuchen.Die
Untersuchunghat sich auf die Lymphknotender verschiedenenKörperteile,den Schlundkopf,
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den Kehlkopf, die Luftröhre, die Lungen und das Herz zu erstrecken.Schließlich ist der
ZustandderLeber,derNierenund bei weiblichenTieren derGebärmutterfestzustellen.

(4) In derNiederschriftist anzugeben,ob die Tiere vor derUntersuchungnochun=
geöffnetoder ob sie bereits ganz oderteilweisezerlegtwaren und ob vorgeschritteneFäul=
nis vorlag.

B. Rauschbrand.

Vor allem ist die Beschaffenheitder Haut, der Unterhautund der Muskulatur fest=
zustellen. Dann ist der Zustand der zugehörigenLymphknotenzu bestimmen. Ferner sind
Milz, Leber,Nieren und Herz, bei weiblichenTieren auchGeschlechtsorgane,zu untersuchen.
Auchdas Verhaltender serösenHänuteist anzugeben.

C. Wild= und Rinderseuche.

Entsprechendden drei Formen, in denendie Wild= und Rinderseucheauftritt, sind
besonderszu untersuchen

a) Haut, Unterhautund Lymphknotenan demKopfe, demHalse und der Zunge,
b) Brusthöhle,Herzbeutel,Lungenund Lymphknoten,
) Darm.

Zur sicherenFeststellungder unter A bis C genanntenSeuchenist in der Regel die
UntersuchungeinerBlutprobeodereinesTeiles einesOrgans, z. B. derMilz oderdes
Gewebssafts der blutig verändertenTeile auf die Anwesenheitder Erreger durch mikro=
skopischePrüfung und, wenn derenErgebnis zweifelhaftbleibt, durchAnlegungvonKulturen
oder durchVerimpfung auf geeigneteVersuchstierenotwendig.

Wird bei Milzbrandverdachtdurchdie mikroskopischeUntersuchungdas Vorhandensein
von Milzbrandbazillenunzweifelhaftfestgestellt,so kann auchdie Zerlegungnach§ 20A
Abs. 1, 2 unterbleiben.

Bei VerdachtsfällenvonWild=undRinderseucheist dasGutachtenstetsnur auf Grund
der Impfungvon je 2 Kaninchenabzugeben.Kaninchensind für denErregerderWild=
und Rinderseuchesehr empfänglich. Sie sterbenschonnachEinimpfung kleinerBlutproben
erkrankterRinder in kurzerZeit, gewöhnlichbinnen 24 Stunden. Die Impfung wird zweck=
mäßig in der Weise ausgeführt, daß mit der Spitze eines ausgeglühtenImpfmessersdie
Haut an der Innenflächedes Ohres an einer Stelle taschenförmigvon der Unterlageab=
gehobenund in dieTaschemit derSpitzedesMessersetwasBlut oderMilezbreieingeführt
wird. Nachdemdies geschehenist, wird die HautwundedurchKollodiumgeschlossen.Bei
den an Wild= und RinderseucheverendetenKaninchen finden sichin der Regel Blutungen
in derSchleimhaut,der Luftröhreund sehr zahlreicheBakterien im Herzblute. Der Bezirks=
tierarzthat bis auf weiteresvon jedemTiere, bei demerWild=undRinderseuchefeststellt,
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je ein 1 KilogrammschweresMuskelstück,die halbeMilz und das Herz an die Seuchen=
versuchsstationder TierärztlichenHochschulein München, Veterinärstr. 6, einzusenden.

Im übrigenbehältsichdasStaatsministeriumdesInnern vor, überdiemikroskopische
Untersuchung,überdie Anlegungvon Kulturenund dieVerimpfungauf geeigneteVersuchs=
tiere sowieüber dieAnwendungdesPräzipitationsverfahrenszur sicherenFeststellungderunter
bis C genanntenSeuchenweitereBestimmungenzu erlassen.

2. Tollwut.
§ 21.

(1) Auf die Feststellungdes Inhalts des Magens und Darmes ist besonderer
Wert zu legen. Dann ist der Zustand der Schleimhaut des Magens und Darmes zu
bestimmen.Nunmehr folgt die UntersuchungderMaulhöhle, desSchlundkopfs,derMandeln
und deran denHalsorganengelegenen#mphknoten.WeitersindNieren,LeberundMilz
zu prüfen. Auch die Beschaffenheitdes Blutes ist zu beachten.

(2) Sofort nach der Zerlegung hat der Bezirkstierarzt das Gehirn einschließlichdes
verlängertenMarks in unverletztemaber von der Muskulatur befreitenKnochengerüst
(SchädelhöhlenebstAtlas) als „dringendes“Postpaket,im Sommer tunlichstin Eis verpackt,
an die Direktion des K. PreußischenInstituts für Infektionskrankheitenin Berlin W,
Charitèstr. 1, mit demErsuchenum mikroskopischeUntersuchungund, falls erforderlich,um
Ausführung der diagnostischenImpfung einzusenden. Der Sendung ist Abschrift der
Niederschriftüber die Zerlegung sowie ein Begleitscheinbeizufügen. Der Begleitscheinist
nachfolgendemMuster auszufertigen:

Nähere Angaben
zu deman.ten. an das K. Institut für Infektions=
krankheitenin Berlin eingesandtenKopf mit Hals eines getöteten(verendeten)tollwut=
verdächtigenTieres.
1. Art deswutverdächtigenTieres (Hund,Katze u#sw.) .
O.GebissenwoundwannvouwelchemTiere?.....«.............».................
.ZeitpunktdesBeginnesderWutundderKrankheitserscheinungen?»sp«.»»»»........3
4. Hat wievielMenschen(namentlichaufzuführen)bezw.Tiere Gahluundv Ar gebissen

5
6. Ist Zerlegungvom beamtetenTierarzt erfolgt? ..»
(Oit)».«......... . „den ten 19

(unterschrift )

Bezirkstierarzt
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3. Rotz.
§ 22.

Es hat einegenaueUntersuchungder ganzenKörperoberflächeund besondersder schon
von außen sichtbarenoder zu vermutendenkrankhaftenStellen der Haut und Unterhaut
einschließlichder zugehörigenLymphgefäßeund Lymphknotenstattzufinden. Sodann ist die
Schleimhautder Nasenhöhle,des Schlundkopfs,des Kehlkopfsund der Luftröhrezu unter=
suchen. Weiter folgt die Untersuchungder am Kopfe und Halse gelegenenLymphknoten
undder Lungen mit ihren Lymphknoten. Endlich ist der Zustand der Milz, der Leber,
desHerzensund derMuskeln zu ermitteln.

4. Maul=undKlauenseuche.
§ 23.

Sollte zur Feststellungder Maul= und Klauenseuchedie Zerlegungeines Tieres er=
forderlichsein, so ist die Haut an der Krone der Klauen, an den Ballen, im Klauenspalt
und an der hinterenFläche der Zehengliedersorgfältig zu untersuchen.Ferner ist zu er=
mitteln, ob die ZitzendesEnters erkranktsind. Weiter ist die BeschaffenheitdesFlotz=
mauls oderder Rüsselscheibefestzustelleen.Dann wird die Schleimhaut des Maules und
bei jüngerenTieren auchdiejenigeder vier Magenabteilungenund desDarmes geprüft.
Schließlich ist auch nocheineUntersuchungdes Herzens und der großendrüsigenOrgane
(der Leberund derNieren) vorzunehmen.

5. Lungenseuche.
8 24.

NachOffnungderBrusthöhlesindderetwaigeungewöhnlicheInhalt, dieBeschaffenheit
des Brustfells und der Ausdehnungszustandder Lungen festzustellen.Nachdemdie Lungen
herausgenommenworden sind, wird die Oberflächebetrachtetund auf das Vorhandensein
entzündlicherAusschwitzungengeprüft. Dann werden Farbe und Festigkeit der einzelnen
Lungenteilebestimmtund schließlichgroße glatte Einschnittegemacht,um die innere Be=
schaffenheitder Lungenzu ermitteln.Bei derUntersuchungderSchnittflächenist dasVer=
haltendeszwischendenLäppchengelegenenGewebes,der Lungenbläschen,der Lymphgefäße
und Lymphknotenzu beachten.Auch der Inhalt der Luftröhrenästeund die Beschaffenheit
der Schleimhaut sowiedas Verhalten der Blutgefäße sind anzugeben.
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6. Pockenseuche.
8 25.

Zunächstist einegenaueäußereBesichtigungvorzunehmen.Es ist namentlichdie
BeschaffenheitderHaut am Kopfe,besondersum das Maul und dieAugen,ferneran der
innerenFläche der Schenkel, am Bauche, an der Brust und an der unterenFläche des
Schwanzesanzugeben.Fernerist derZustandderSchleimhautderNasenhöhle,des Kehl=
und Schlundkopfsund derLuftröhrefestzustellen,dann sindLungen,Herz, Milz, Leber,
Nieren, Magen und Darm zu untersuchen.

7. Schweineseucheund Schweinepest.
8 26.

A. Schweineseuche.

(1) Beim schnellenVerlaufe der Schweineseuchezeigen sich oft nur Veränderungen,
die der Blutvergiftung zuzurechnensind. Es sind deshalb besondersdie äußereHaut, die
serösenHäute sowieMilz, Leber,Nieren, Herz, Muskeln und Lymphknotenzu untersuchen.
HäufigeraberfindetsichgleichzeitigeineschwereLungen=,Brustfell=undHerzbeutelentzündung.
Deshalbist aucheineUntersuchungderLungen,derLuftröhrenäste,der zugehörigenLymph=
knoten,desBrustfells,desHerzbeutelsund desBauchfellsvorzunehmen.

(2) In Fällen, wo die Schweineseucheeinen langsamenVerlauf genommenhat, ist
auf die Untersuchungder Lungen,der Luftröhrenäste,desLungen=und Rippenfells,des
Herzbeutelsund der nachbarlichenLymphknotenbesondereSorgfalt zu verwenden.Auch sind
der allgemeineErnährungszustandund die Beschaffenheitder äußeren.Haut zu beachten.

B. Schweinepest.

(1) Hat die Schweinepesteinen schnellenVerlauf genommen,so ist der Zustand der
äußerenHaut, derMilz, der Leber,derNieren,desHerzens,derMuskeln und desBrust=
und Bauchfells zu ermitteln. Gleichzeitigist die Beschaffenheitdes Magens und Darmes,
namentlichdesBlind=und Grimmdarmsund der in denGekrösengelegenenLymphknoten
festzustellen.

(2) In Fällen, wo die SchweinepesteinenlangsamenVerlauf genommenhat, ist von
besondererBedeutungdieUntersuchungdesMagensundDarmesund derzugehörigenLymph=
knoten. In diesenFällen ist die Untersuchungauch auf die übrigenOrgane der Bauch=
höhlesowie auf die Organe der Brusthöhle und auf die Halsorgane auszudehnen. Dabei
ist der allgemeineErnährungszustandnicht außer acht zu lassen.
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8. NotlaufderSchweineeinschließlichdesResselfiebers(Backsteinblattern).
§ 27.

Es wird zunächstdieBeschaffenheitderHaut undUnterhautund hierauf derSchleim=
haut des Magens und Darmes, der in der Schleimhaut gelegenenLymphapparateund der
Gekröslymphknotenfestgestellt.Dann wird dasVerhaltenderMilz, derNieren,derLeber,
desHerzensund derMuskeln ermittelt. In Zweifelsfällenist einebakteriologischeUnter=
suchungdesBlutes vorzunehmen.BeimNesselfieber(Backsteinblattern)ist eineUntersuchung
derselbenOrgane vorzunehmen,derZustandder Haut aber besondersgenaufestzustellen.

9. GeflügelcholeraundHühnerpest.
§ 28.

A. Geflügelcholera.

Es ist der Darm, namentlichder Zwölffingerdarm, zu untersuchen.Dabei ist auf
Inhalt und Beschaffenheitder Schleimhautzu achten. Dann folgt die Untersuchungder
Lungenund desHerzbeutels,erforderlichenfallsder großenLuftzellen,derMilz, der Leber
und derNieren. Die mikroskopischeUntersuchungdesBlutes auf das Vorhandenseinder
Krankheitserregerist nichtzu unterlassen.Auchist in ZweifelsfällendieVerimpfungeiner
Blutprobeauf eineTaubevorzunehmen.DieseVerimpfunghat stetsstattzufinden,wenn
es sichum Tiere handelt, die aus demAusland einkommen.

B. Hühnerpest.

Nach Untersuchungdes Darmes sind dieHalsorgane auf ihreBeschaffenheitzu prüfen.
Dann sindDrüsenmagen,Leber,Milz, Nierenund Geschlechtsorganezu untersuchen.In
Zweifelsfällenist die VerimpfungeinerBlutprobeauf ein Huhn und eineTaube vorzu=
nehmen.

10. TuberkulosedesRindviehs.
§29.

(1) Es hat stetseine genaueUntersuchungderAtmungs=und Verdauungsorganeund
bei weiblichenTieren auchder Geschlechtsorganemit den zugehörigenLymphknotenstattzu=
finden. Erforderlichenfallsist die Untersuchungauf andereOrganeund Körperteileauszu=
dehnen.Wenn TuberkulosederLungenermitteltwird, istfestzustellen,obes sichumLungen=
tuberkulosein vorgeschrittenemZustand (§ 10 Abs. 1 Nr. 12 des Gesetzes)handelt.
Das Vorliegen solcherTuberkuloseist dann anzunehmen,wennin derLungedasVorhanden=
sein wenigstenseines tuberkulösenErweichungsherdes,der in offenerVerbindungmit den
LuftröhrenästenoderderenVerzweigungensteht,ermitteltwird oderwenn sichgtuberkulese
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Veränderungenin denLuftröhrenästenund derenVerzweigungenselbstfinden. In Zweifels=
fällen ist einemikroskopischeUntersuchungder Krankheitsproduktevorzunehmen.

(2) Bei derUntersuchunggeschlachteterTiere ist das bei derFleischbeschaugebräuchliche
Verfahren(vgl. § 7 Abs. 2) anzuwenden.

IV. Schlußbestimmungen.
8 30.

Nach beendigterZerlegung sind alle Teile und derenAbgänge,soweit nicht eine Ver=
wertungzugelassenist odereineAufbewahrungodereineVerwendungnach§ 4 derAnweisung
für die unschädlicheBeseitigungvonKadavernin Fragekommt,sofortunschädlichzubeseitigen.

« §31.
Die nachFeststellungeiner Seucheetwa notwendigeDesinfektionderZerlegungsplätze

und derzur AusführungderZerlegungbenutztenGerätschaftenerfolgtnachderAnweisung
für das Desinfektionsverfahren.

V. Abfassung der Niederschrift über die Zerlegung und des
Gutachtens.

1. AnfertigungderNiederschrift.
§ 32.

(1) UÜberdie bei derZerlegungeinesTieres ermitteltenBefundeist eineNiederschrift
nachMaßgabedes§ 33 anzufertigen.

(2) Ob und in welchenFällen von der Anfertigung einer Niederschrift abgesehen
werdenkann oder nur eine solchein beschränktemUmfang anzufertigenist, bleibt weiterer
Bestimmungdes Staatsministeriums des Innern vorbehalten.
(3) Der Bezirkstierarzthat dafür zu sorgen,daß die bei der ZerlegungeinesTieres

ermitteltenBefundegenauin die Niederschriftaufgenommenwerden. Zu diesemZwecke
hat derBezirkstierarztdie ermitteltenBefundeentwederwährendderZerlegungzu diktieren
oder nachder Zerlegungsobaldals möglichschriftlichaufzunehmen.

2. Fassungder Niederschrift.
**

(1) Die Niederschriftmuß übersichtlichund klar abgefaßt sein. Es sind darin die
anwesendenPersonen,Tag und Stunde des natürlichenTodes oderder Tötung sowieTag
und Stunde der Zerlegung des Tieres anzugeben.

(2) Die ersteAbteilung der Niederschrifthandeltüber die —.G die zweiteüber die
innere Besichtigung. Die Anordnung in der zweitenAbteilung ergibt sichaus derReihen=
folge, in der die Organe untersuchtwordensind. Der BefundjederKörperhöhlebildet
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einen Abschnitt für sich und jederAbschnitt trägt den Namen der zur Untersuchung
gelangtenHöhleals Überschrift.

(3) Das Ergebnis der UntersuchungjedeseinzelnenOrgans ist in einembesonderen
Absatz, der mit einer Nummer zu bezeichnenist, in der Niederschriftanzugeben. Die
Nummern laufen in ununterbrochenerReihenfolgebis zum Schlusseder Niederschriftfort.

(4) Die Befunde an den einzelnenOrganen sind kurz und genauund unter mög=
lichster Vermeidung von Kunstausdrückenmitzuteilen. Es genügtnicht, die Beschaffenheit
der Organe in Form von bloßenUrteilen,z. B. „gesund,normal,entzündet“usw.,zu
kennzeichnen.

(5) Ferner empfiehltes sich,auf dieBeschreibungderwichtigstenBefundeeinebesondere
Sorgfalt zu verwenden,die wenigerwichtigenBefundeaberin kurzenBemerkungenzu=
sammenzufassen.

(6) Die Beschreibungerstrecktsichzunächstauf Größe, Gestalt, Farbeund Festigkeit
der Teile; erst wenn diese allgemeinenVerhältnisse geschildertworden sind, werdendie
inneren Verhältnisseder Teile angegeben.

(7) Wenndie ZerlegungeinesTieres nicht in der vorgeschriebenenForm erfolgtist,
sind die Gründefür dieseAbweichungkurzanzuführen.

(8) Ein Muster für die Niederschriftist in der Anlage zu dieserAnweisungent=Anlagezuder
halten(vgl. jedoch§ 32 Abs.2). zusi

3. DasGutachten. legungs=
§ 34. verfahren.

(1) Der Bezirkstierarzthat nachBeendigungderZerlegungein Gutachtenüberden
Fall ohneweitereBegründungin derNiederschriftabzugeben,soferneine solcheanzufertigen
ist. Die Krankheit, an der das Tier gelittenhat, ist ausdrücklichzu bezeichnen.Wenn
sichüberdieBeurteilungdesFalles eineMeinungsverschiedenheitzwischendemBezirkstierarzt
und demvon dem Besitzeretwa zugezogenenTierarzt ergibt, so ist die abweichendeAnsicht
des letzterenin die Niederschriftaufzunehmen.

(2) In zweifelhaftenFällen und in Fällen, in denenweitereUntersuchungeneinzelner
Teile notwendigsind, ist ein besonderesGutachtenmit Begründungvorzubehalten,das in
folgenderForm zu erstattenist:

Es wird mit einerkurzenGeschichtserzählungdesFalles begonnen.Sodannwird der
Inhalt derNiederschriftüberdie ZerlegungdesTieres, soweiter für die Beurteilungvon
Bedeutungist, wörtlich oder zusammengefaßtwiederholtund hieran das Gutachtenmit Be=
gründungangeschlossen.Die Begründungdes Gutachtensmuß auchfür Nichttierärztever=
ständlich und, soweit es unbeschadetder Deutlichkeitmöglichist, unter Vermeidung von
Kunstausdrückenabgefaßtsein.

90
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Anlagezu derAnweisungfür das
ZerlegungsverfahrenbeiViehseuchen.

Wiederschriftüber die Zerlegungverendeteroder
getöteterTiere.

Ausfgenommennnn.
aam tten. 19

Es wurdeheutevor=* mittag Uhrin............-................-..»....»...............................-

............................................................................................................derKadaverdam
verendeten

.......... tclllg h geiöteten

d.. ,,, zu.......................................................

gehörigen.................,.....................................besichtigtund geöffnet.

Die äußereund innereBesichtigungwurdedurchdenBezirkstierarzt .

....................................zuvorgenommen.

AnderZerlegungnahmdervondemBesitzerdesTiereszugezogeneTierarzt...

....................teil.

AußerdemwohntenderZerlegungbeLDW.«......«.................................«....«.........« .

A. AußereBesichtigung.
a. Der Körper im allgemeinen.

1.Geschlecht:...............»........«....«.»....»»«...........................»............................«.»...».»««»
2.FarbederHaarc:..-..«...............»................».. ..
3.Abzeichem.....................,..»..................................................,.».........» ,............ (
Alter:.. ,.....,......... ......................».«........» ...
Größe:.»»............,........»...».........«....,.....»...»
Körperbau...»» -................ E
Ernährungszustand: ,....»«...
ZeichendesTodesTotenstarre)· ...—..............—.............. ....·
ZeichenderFaulnis..............,.............«..........................».,...»..........«...........»..........»»FVPONPIPUD

«)AndirschtelleiiuddicNamcndesetwaanwesendenBeamtcnderOrts-oderDistriktspolizeibehördc
und des anwesendenBesitzers oder seines Stellvertreters einzutragen.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.

30.

36.

38.

28. 565

b. Die einzelnen Teile des Körpers.

Kopf mit seinennatürlichenOffnunen.

Rückeken. I . ————22
Schwanzz , -........................-...................................................
After:.............................»»..»...................................».....................................................·...
DieäußerenGeschlechtsteilc:............................«.....................................-....................·........
Die Milchdrüsen:
Die Gliedmaßen:

B. Innere Besichtigung.

a. Offnung der Bauchhöhle.

UngewöhnlicherJnhalt:......................................-..............··.............................·............·
LagederOrgane:................................................................................................·,»·«»».»»·
AussehendervorliegendenTeile:
StanddesZwerchfclls:........................-.......................-...........................·...........................

b. Offnung und Untersuchung der Brusthöhle.

WeichteiledesBrustkorben:n:n::
Brustbein und Knorpelendstückeder Ripden
Vrustfellsäcke,namentlichungewöhnlicherInhalt:......·.-...........................................·...............

MittelfellundLyniphknotem...-..................-.................................«........................·.............·..
DiegroßenBlutgefäße:«........................................................«....................................»..··.»
Herzbeutel:...............·...............-..........................................................·»»
Herz:.................-...-........-..................·....·.......-......................................................»............
Lungen-.....·...«.........................................».............................................................»...........
Luftröhrenäste:...-................-.......·............«......................·.........«....«.....................................
BrustteilderSpeiseröhre:..............................................................................................·.....
Die oberenAbschnitteder Ripen.

c. Untersuchung der Bauchhöhle.

NetzundBauchfelllii í
Leer=undHüftdaomi ö9
Kleiner Grimmdamm WAE.... --
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Blind=und großerGrimmdmmmmm .
GekrösenebftLymphkiioten:.

ZwölffingerdarmundMagen: ..
beiWiederkäuerm.....................«.

a) Pansen ......... . .
b)Haube:...................»..,...«..............
c)Psalter:
)Labmagen:

Leberrr:r: .....
Gallenblase:..............» .......,.,..»............................. ..
Bauchspeicheldriise:.........»»........»........»..»
NierenundNebennieren:.. ,.....».....»..».. ,
HarnleiterundHarnblase:
Die inneren Geschlechtstelen:
Zwerchfell:. ..»
Die großen Blutgefäße: .....
Muskeln der Wirbelsäule und des Beckens: » .
KnochenderWirbelsciuleunddegBeckensspsp................»........,.....

d. Offnung und Untersuchungdes Halses.
Die großenGefäßeund Nervo

Schlundkopfund Speiseröhre:
Gaumensegel: — .....
Zunge .,...................» .

Speicheldrüsen . , ..................
Schilddrüse:..... .-
Ohrtrompete: ......
Halsmugkeln:»»...,.... »
Halswirbelsäulcs...............»........ .,.«...

Offnung und Untersuchung der Schädelhöhle.
Weichteileam Frais= ......»...»....
Die harte Hirnhaut: ...
Vlutleiter............., ...,...,. .
Die weicheHirnhaut: .- ...».....,...................................—
Gehirn (Großhirn, Kleinhirn, Brücke und verlängertesMark):
Knochender Schädelhöhlee ,
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f. Offnung und Untersuchung der Nasenhöhle, der Nebenhöhlen und der
Maulhöhle.

70. BackenundGaumen;: .... ......
71.ZähneundZahnfleisch:.....«..........»........................................................................,.........
72.UngewöhnlicherJnhaltderNasenhöhleundNebenhöhlen(Stirn-undOberkieserhöhle).........
73.SchleinihautderHöhlen................................................................................«-...................
74. Die übrigenKnochendes Kopfessiehee)....«.. ..«.....»............—...»......»..............,.............
75.Augen.......,......................,.,.....,........»..,.. ..—......................«............-......
76.0hren:......»......................-«........................................................».»........«.»....................·..

g. Gliedmaßen.
77. Blutgefäße,Lymphgefäße,Lymphknoten,Gelenke,Knochen,Muskeln,HufeundKlauen: ’

h. Offnung des Wirbelkanals.
78. HäutedesRückenmarkekes.
79. Rückenmar: ..,,».............—..».......—.............................
80. Wirbel undWirbelscheiben.........................................................................»...............»...·

C. Gutachten.

Unterschriften des anwesendenBeamten der Orts- oder Distriktspolizeibehörde und des etwa zugezogenen
Protokollführers:

. Google



Anweisungfuͤr dieunschaͤdlicheBeseitigungvonKadavern
und Radaverteilen.

§ 1.

(1) Kadaver oder Kadaverteile(Fleisch, Blut, Eingeweideund, soweitdas Abhäuten
verbotenist, auchHäute,Hörner,Klauenusw.)gefallenerodergetöteterseuchenkrankeroder
seuchenverdächtigerTiere, derenunschädlicheBeseitigungvorgeschriebenist, sindunterBe=
obachtungetwaigerAnordnungendesBezirkstierarztesund unterpolizeilicherUberwachung
sofortin nachstehenderWeisezu behandeln.

(2) Von der polizeilichenüberwachungkann abgesehenwerden,wenndie unschädliche
Beseitigungder KadaveroderKadaverteilein AbdeckereieneinschließlichderAnlagen zur
gewerbsmäßigenBeseitigungoderVerarbeitungvon Kadavern und tierischenTeilen erfolgt,
die unterveterinärpolizeilicherAufsichtstehen.

iee

ZulässigeArten desVerfahrens zur unschädlichenBeseitigungder im § 1 bezeichneten
Kadaver=oderKadaverteilesind:

a) KochenoderDämpfen bis zum Zerfalle der Weichteile,
b) trockeneDestillation, ·
0)BehandlungaufchemischemWegebiszurAuflösungderWeichteile,
d) Verbrennenbis zur Asche.

83.

(1) Wo die im § 2 angegebenenArten derunschädlichenBeseitigungnachLageder
Verhältnisseuntunlich sind, hat sie durch Vergraben zu erfolgen. Das Vergraben von
Kadavern oder Kadaverteilen an Milzbrand, Rauschbrandoder Wild= und Rinderseuche
erkrankteroder dieserSeuchen verdächtigerTiere darf vom Bezirkstierarzt nur dann zu=
gelassenwerden,wenn nachseinemErmessendas Verbrennenoder eine andereder im § 2
angegebenenArten der unschädlichenBeseitigungunausführbar ist.

(2) Zum Vergrabensind nachAnweisungdesBezirkstierarztestunlichsthöhergelegene,
trockeneStellen in genügenderEntfernung von menschlichenWohnungen, Viehställen,
Brunnen, Gewässern,Weideplätzenund öffentlichenWegen auszuwählen. Humushaltige
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Böden, Lehm=undTonböden,guelleureicheGelände, zurAusbeutungbestimmteodergeeignete
Kies= oder Sandlager sowie Plätze, an denendasGrundwassernicht mindestens2 m unter
demErdbodensteht,sind, wo dies nachdenörtlichenVerhältnissenmöglichist, zu vermeiden.
Die Vergrabungsplätzesind so einzufriedigen,daß sievonPferden, Wiederkäuern,Schweinen
und Hunden nicht betretenwerdenkönnen. Das Beweiden der Vergrabungsplätze,die
Verwendung dort wachsenderPflanzen als Viehfutter oder Streu sowiedie Lagerung von
Viehfutter oder Streu auf solchenPlätzen sind verboten.Die zum VergrabenderKadaver
oder Kadaverteile erforderlichenGruben sind so tief anzulegen, daß die Oberfläche der
Kadaveroder Kadaverteilevon einer unterhalbdes Randes derGrube mindestens1 m
starkenErdschichtbedecktist.

(3) Vor demVergrabensind die Häute derKadaver,derenAbhäutungverbotenist,
durchmehrfachesZerschneidenunbrauchbarzu machen.Im übrigensinddie Kadavermit
tiefen Einschnittenzu versehenund mit Kalk oder feinemSande zu bestreuenodermit Teer,
rohenSteinkohlenteerölen(Karbolsäure,Kresol) oderAlpha=Naphtylaminin5prozentiger
Lösung zu übergießenoder mit einemanderenvom Bezirkstierarztefür zulässigerklärten
Mittel zu behandeln.

(4) NachEinbringungderKadaverin die Grube sind die durchBlut odersonstige
Abgänge verunreinigtenStellen derErd= oderRasenschichtabzuschürfenundmit denKadavern
zu vergraben.

(5) Gruben,in denenKadaveroderKadaverteileseuchenkrankeroderseuchenverdächtiger
Tiere vergrabensind,dürfennur mit GenehmigungderDistriktspolizeibehördegeöffnetoder
erneutin Benutzunggenommenwerden. Die Genehmigungdarf nur dannerteiltwerden,
wennnachdemGutachtendesBezirkstierarztesmit Sicherheitanzunehmenist, daß eine
vollständigeVerwesungder in derGrube untergebrachtenKadaveroderKadaverteilestatt=
gefundenhat, und daß ansteckungsfähigeSeuchenkeimein derGrubenichtmehrvorhanden
sind. In besonderenAusnahmefällen kann die vorzeitigeEröffnung solcherGruben unter
Anwendung der erforderlichenVorsichtsmaßregelnund unterpolizeilicherUberwachunggestattet
werden. Die aus einer geöffnetenGrube ausgehobenenTierteile sind wiedervorschrifts=
mäßig zu vergrabenoder nach§ 2 unschädlichzu beseitigen.

§ 4.

(1) Bei ErmittlungeinerSeuchedurchZerlegungeinesTieres sinddie für dieFest=
stellung der SeucheerforderlichenTeile aufzubewahren,falls der Besitzeroder dessenVer=
treterbei Mitteilung desamtstierärztlichenBefundessoforterklärt, daß er das Gutachten
einesanderenTierarztes einzuholenbeabsichtigt.Die Aufbewahrunghat unter sicherem
Verschlußoder unter Uberwachungauf Kostendes Besitzersso zu geschehen,daß ine Ver⸗
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schleppungvon KrankheitskeimennachMöglichkeit vermiedenwird. Die unschädlicheBe=
seitigungderartigeraufbewahrterTeile hat sofort nachErfüllung des Zweckesoder nach
Ablauf einerfür dieAufbewahrungzu demangegebenenZweckegesetztenFrist (vgl. § 108
der Bekanntmachung)zu erfolgen. «

(2) Die unschädlicheBeseitigungkannausgesetztwerdenfür Teile von Kadavernseuchen=
krankeroder seuchenverdächtigerTiere, die vom Bezirkstierarzt nocheiner genauerenUnter=
suchungunterzogenwerdensollen.Die unschädlicheBeseitigungkannunterbleibenbeisolchen
Kadaverteilen,die vomBezirkstierarztals Lehr=oderSammlungsgegenständeverwandtoder
an staatlichewissenschaftlicheInstitute oder anderegeeigneteStellen versandtwerden. Die
Entnahmeund derVersandhabenunter Vorsichtsmaßregelnzu geschehen,die eine Ver=
schleppungvon Ansteckungsstoffenausschließen.Für den Versand sind die Vorschriftenüber
den Verkehrmit Viehseuchenerregern(§ 89 der Bekanntmachung),bei der Eisenbahnbeförde=
rung auchdie Vorschriftender Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung,zu beachten.Dem
«Bezirkstierarzt und den Stellen, denendurch den Bezirkstierarzt Teile von seuchenkranken
oderseuchenverdächtigenKadavernübersandtwurden,liegt dieVerpflichtungzur sofortigen
unschädlichenBeseitigung ob, sobald die Teile der Untersuchungunterzogenoder zu Lehr=
zweckenverwandt worden sind. Die als SammlungsgegenständeverwandtenTeile sind
unter den erforderlichenVorsichtsmaßregelnaufzubewahren.

(3) Im Falle desAbs. 1 ist es auchnichtbeamtetenTierärzten gestattet,Kadaver=
teilezu denim Abs. 2 erwähntenZweckenzu entnehmen.Das Gleichegilt, wenn es
sichum Kadaver handelt, bei denen eine amtstierärztlicheUntersuchungnicht in Frage
kommt. Von jeder derartigen Entnahme hat der nichtbeamteteTierarzt der Distrikts=
polizeibehördeAnzeige zu machen. Blutproben von Kadavern seuchenkrankeroder seuchen=
verdächtigerTiere können von nichtbeamtetenTierärzten auch vor der amtstierärztlichen
Untersuchungund ohneeineAnzeigean dieDistriktspolizeibehördeentnommenwerden. Hin=
sichtlichder bei der Entnahmeund dem Versande zu beobachtendenVorsichtsmaßregelnund
der Verpflichtungzur unschädlichenBeseitigung geltendie Vorschriftenim Abs. 2.

(1) Statt einzelnerTeile dürfen, sofernes sichum kleineTiere handelt, auchganze
Kadaverzu denim Abs. 2 bezeichnetenZweckenverwandtwerden.
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Anlage D.

Bekanntmachung,
betreffend Vorschriften uͤber das Arbeiten und den Verkehr mit Krank⸗

heitserregern, ausgenommen Pesterreger.
Vom 4. Mai 1904.

(Reichs=Gesetzbl.S. 159).

Der Bundesrathat in seinerSitzungvom28. April ds. Is. auf Grund des§27
des Gesetzes,betreffenddieBekämpfunggemeingefährlicherKrankheiten,vom30. Juni 1900
(Reichs=Gesetzbl.S. 306) die nachstehendenVorschriftenüberdasArbeitenund denVerkehr
mit Krankheitserregern,ausgenommenPesterreger,beschlossen.

Berlin, den 4. Mai 1904.

Der Srellvertreter des NReichskanzlers.
Graf von Posadowsky.

Vorschriften über das Arbeiten und den Verkehr mit Krankheitserregern,
ausgenommen Pesterreger.

§ 1.,
Wer mit denErregern derCholera oder des Rotzesodermit Material, welchessolche

Erreger enthält, arbeitenwill, ferner, wer derartigeErreger in lebendemZustand aufbe=
wahren oder abgebenwill, bedarfdazu derErlaubnis derLandes=Zentralbehörde.An Stelle
der letzterentreten für das KaiserlicheGesundheitsamtdas Reichsamt des Innern, für
Militäranstalten das zuständigeKriegsministerium,für Marineanstaltendas Reichs=Marine=
amt. Die Erlaubnis darf nur für bestimmteRäume und nur nachAusweis der erforder=
lichen wissenschaftlichenAusbildung erteilt werden. Die den Leitern öffentlicherAnstalten
erteilteErlaubnis gilt auchfür die unter ihrer Leitungin diesenAnstaltenbeschäftigten
Personen.

Der Erlaubnis bedarfes nicht bei Untersuchungen,welcheder behandelndeArzt oder
Tierarzt zu ausschließlichdiagnostischenZweckenin seinerPraxis bis zurFeststellung der
Krankheitsartnachdenüblichendiagnostisch=bakteriologischenUntersuchungsmethodenvornimmt.

LebendeErreger der Cholera oder des Rotzes dürfen nur an Personenund Stellen,
dievonderzuständigenBehördedieErlaubnis zurAnnahmeerhaltenhaben,abgegebenwerden.

91*
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8 2.

Wer mit anderenals denim § 1 bezeichnetenErregernvon Krankheiten,welcheauf
Menschenübertragbarsind, oder von Tierkrankheiten,welchederAnzeigepflichtunterliegen,
odermit Material, welchessolcheErregerenthält,arbeitenwill, fernerwer derartigeEr=
regerin lebendemZustandaufbewahrenwill, bedarfdazu der Erlaubnis der zuständigen
PolizeibehördedesOrtes, in welchemderArbeits=oderAufbewahrungsraumliegt. Die
Erlaubnis darf nur für bestimmteRäume und nur nachAusweis der erforderlichenwissen=
schaftlichenAusbildung erteilt werden.

Auf Arzte und Tierärzte finden die Vorschriften im Abs. 1 mit der Einschränkung
Anwendung, daß sie der Polizeibehördenur eine Anzeigevon ihrem Vorhaben unter An=
gabedes Raumes nachLage und Beschaffenheitzu erstattenund späterjedenWechseldes
Raumesin gleicherWeiseanzuzeigenhaben.

Wederder Erlaubnis nochder Anzeigebedarfes, wenn die Arbeit und die Auf=
bewahrung

a) in öffentlichenKrankenhäusern,welchemit denzur VerhinderungeinerVerschlep=
pung von KrankheitskeimenerforderlichenEinrichtungenversehensind, oder

b) in staatlichenAnstalten, welchezu einschlägigemFachunterrichtedienenoderbehufs
Bekämpfungder Infektionskrankheitenzur Anstellungvon Untersuchungenoder
zur Herstellungvon Schutz=oderHeilstoffenbestimmtsind,oder

) vom behandelndenArzte oderTierarzt ausschließlichzu diagnostischenZweckenin
seinerPraxis vorgenommenwerden.

§ 3.

Wer lebendeKulturenvon den im § 2 Abs. 1 bezeichnetenKrankheitserregernoder
Material, welchessolcheErreger enthält,feilhaltenoder verkaufenwill, bedarfdazu der
Erlaubnis der zuständigenPolizeibehördedesOrtes, in welchemdasGeschäftbetriebenwird.
Die Erlaubnis darf nur für bestimmteRäume und nur an zuverlässigePersonen erteilt
werden.

Der Händlerhat über die Abgabevon Kulturen oderMaterial ein Verzeichniszu
führen, in welchesdie Art der Krankheitserreger,der Tag der Abgabe,der Name und die
Wohnung desErwerbers sowiedes etwaigenUberbringerssofort nachderVerabfolgungvom
Abgebendenselbsteinzutragensind, und zwar stets in unmittelbaremAnschlußan dienächst
vorhergehendeEintragung.Das Verzeichnisist dreiJahre lang nachAbschlußaufzubewahren.

84.

Wer eineTätigkeitder im § 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 1 bezeichneten
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Art in einem ihm zur Verfügung stehendenRaume einer anderenPerson gestattetoder
aufträgt, hat dies der zuständigenPolizeibehörde(§ 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 1) unter
AngabedesRaumessowieder Wohnung,des Berufs, des Vor= und Zunamensdieser
Person,fernerjedenWechseldesRaumessofortanzuzeigen.DieseBestimmungfindetauf
Leiter der im § 2 Abs. 3 bezeichnetenöffentlichenKrankenhäuserund staatlichenAnstalten
keineAnwendung.

Die sichfür die anderePersonaus denBestimmungenin §§ 1 bis3ergebenden
Pflichtenbleibenunberührt. 5

§5.

Die im § 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 1 bezeichneteTätigkeit sowiedie
nach§ 4 gestatteteoderaufgetrageneAusübungsolcherTätigkeitdurchandereist einzustellen,
wenn dieErlaubnis derLandes=ZentralbehördeoderPolizeibehördezurückgenommenoderwenn
die Tätigkeitvon der zuständigenBehördeuntersagtwird. Die ZurücknahmederErlaubnis
oder dieUntersagungsoll erfolgen,wennausHandlungenoderUnterlassungenderbetreffenden
Person derMangel derjenigenEigenschaftenerhellt,welchefür jeneTätigkeit vorausgesetzt
werdenmüssen.

§ 6.

Wer eineder im § 1 Abs.1, § 2 Abs.1 und § 3 Abs.1 bezeichnetenHandlungen
vornimmt,hat — auchwenner von derEinholungderErlaubnis odervon derAnzeige=
pflicht entbundenist — die Erreger so aufzubewahren,daß sie Unberufenenunzugänglich
sind; auchhat er sonstalleVorkehrungenzu treffen,um eineVerschleppungderKrankheits=
erreger,insbesonderedurchVersuchstiere,zu verhüten.Kulturen,infizierteVersuchstiereund
derenOrgane sowiesonstigesdieKrankheitserregerenthaltendesMaterial müssen,sobaldsie
entbehrlichgewordensind,derartbeseitigtwerden,daß jedeVerschleppungderKrankheitskeime
tunlichstausgeschlossenwird. Instrumente,Gefäßeusw.,welchemit infektiösenGegenständen
in Berührungwaren,sindsorgfältigzu desinfizieren.

§ 7.

Die Versendungvon lebendenKulturen der Cholera=oderRotzerregerhat in zu=
geschmolzenenGlasröhren zu erfolgen,die, umgebenvon einer weichenHülle (Filtrierpapier
undWatteoderHolzwolle),in einemdurchübergreifendenDeckelgut verschlossenenBlech=
gefäßestehen;das letztereist seinerseitsnochin einer Kiste mit Holzwolle, Heu, Stroh
oderWattezu verpacken.Es empfiehltsich,nur frischangelegteAgarkulturenzu versenden.

Material, welcheslebendeKrankheitserregerdieserArt enthält oder zu enthaltenver=
dächtigerscheint,ist so zu verpacken,daß eine Verschleppungdes Krankheitskeimstunlichst
ausgeschlossenwird. Zur AufnahmedesMaterials sind besondersgeeignetstarkwandige
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Pulvergläsermit eingeschliffenemGlasstöpselundweitemHalseoderin derenErmangelung
Gläser mit glattem zylindrischenHalse, zu derenVerschlußgut passende,frisch ausgekochte
Korkezu verwendensind. Nach derAufnahmedesMaterials sinddie Gläser sicherzu
verschließen,der Stöpsel ist mit Pergamentpapieroderdergleichenzu überbinden; auch ist
an jedemGlase ein Zettel fest aufzuklebenoder sicheranzubinden, der genaueAngaben
über den Inhalt enthält. Zum Verpackendürfen nur festeKisten — keineZigarrenkisten,
Pappschachtelnund dergleichen— benutztwerden. Die Gläser und sonstigenBehälter

sind in denKistenmittelsHolzwolle,Heu, Stroh, Watteund dergleichenso zu verpacken,
daß sie unbeweglichliegen und nicht aneinanderstoßen.

Die Vorschriftenüber die EntnahmecholeraverdächtigerUntersuchungsobjektebehufs
bakteriologischerFeststellungder Choleraund überdie VersendungdesMaterials an eine
UntersuchungsstellewerdendurchvorstehendeBestimmungennicht berührt.

Die Sendungen(Abs. 1 und 2) müssenmit starkemBindfaden umschnürt,versiegelt
und mit der deutlichgeschriebenenAdressesowiemit demVermerke„Vorsicht“ versehen
werden. Bei Beförderungendurch die Post sind die Sendungenals „dringendesPaket“
aufzugebenund denEmpfängerntelegraphischanzukündigen.Bei VersendunglebenderKul=
turenhat der EmpfängerdemAbsenderdenEmpfangder Sendungsofortmitzuteilen.

88.

Die Versendungvon lebendenKulturender im § 2 Abs. 1 bezeichnetenKrankheits=
erregerhat in wasserdichtverschlossenenGlasröhrenzu erfolgen. Diese Röhren sind ent=
wederin angepaßtenHülsenoder,mit einerweichenHülle(Holzwolle,Watteunddergleichen)
umgeben,derart in festenKästen zu verpacken,daß sie unbeweglichliegen und nicht anein=
anderstoßen.Der Empfängerhat demAbsenderdenEmpfangderSendung sofortmitzuteilen.

Material, welcheslebendeKrankheitserregerdieserArt enthält oder zu enthalten ver=
dächtigerscheint,ist so zu verpacken,daß eine Verschleppungdes Krankheitskeimsausge=
schlossenwird.

Die Sendungen(Abs. 1 und 2) müssenfest verschlossenund mit deutlicherAdresse
sowiemit demVermerke„Vorsicht“ versehenwerden.
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(Anhang zu AbschnittII Nr. 12 der
AusführungsvorschriftendesBundesrats.)

Anweisung für die tierärzrlicheFeststellungder
Tuberkulose.

J.

Klinische Merkmale, die den Verdacht der Tuberkulose begruͤnden, und
Merkmale, die das Vorhandensein der Seuche in hohem Grade wahr⸗

scheinlichmachen.

1. EinfacherVerdachtder Tuberkulose.
Ein Rind ist als verdächtigder Tuberkuloseanzusehen,wenn durchdie Untersuchung

festgestelltist, daß mindestensfolgendeKrankheitsmerkmalebestehen:

a) Rasselgeräuscheim BereichederLungenund freiwilligerHusten bei Ausschluß
andererUrsachen— wie z. B. Bronchialkatarrhinfolge von Erkältung auf der
Weide oderbeiTransporten, ansteckendeLungenentzündung,Lungenwurmkrankheit,
traumatischeLungenentzündung— sowieStörung der Ernährung(Verdachtder
äußerlicherkennbarenLungentuberkulose in vorgeschrittenemZustande);

b) harte, schmerzlose,nicht vermehrt warme Anschwellungeines oder mehrerer
Euterviertel!),ohnedaß die Milch aus demoderdenerkranktenEutervierteln
sinnfällig verändert ist oder anfänglichverändertwar, sowieVergrößerungder
zugehörigenEnterlymphdrüfen(Verdachtder äußerlicherkennbarenEuter=
tuberkulose);

c) Umrindern oder unregelmäßigesRindern und schleimig=eitriger,seltenerrein
eitriger, nicht übelriechender,in derRegel nur spärlicherAusfluß aus derScheide
bei Ausschluß einer anderenUrsache— wie namentlichansteckenderScheiden=
katarrh, seuchenhaftesVerkalben— sowieSchwellungder innerenDarmbein=
lyniphdrusen(Verdachtder äußerlicherkennbarenGebärmuttertuberkulose);

1)Der bezeichnetenAnschwellung eines odermehrererEuterviertel ist dasVorhandenseinharter,schmerzloser
Knoten im Innern eines oder mehrerer Euterviertel gleich zu erachten, die sich erst nach dem Ausmelken beim
Durchtasten der Enterviertel bemerkbar machen.
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d) chronischerDurchfall mit starkerStörung der Ernährung bei Ausschlußanderer
Ursachen— wie namentlichVerabreichungabführendwirkendenFutters,
Vorliegen der sogenanntenspezifischen(paratuberkulösen)Darmentzündung—
(Verdachtder äußerlicherkennbarenDarmtuberkulose.

2. HoheWahrscheinlichkeitdesVorhandenseinsderTuberkulose.
Bei einemRinde ist das Vorhandenseinder Tuberkuloseals in hohemGrade wahr=

scheinlichanzusehen,wenndurchdie Untersuchungfestgestelltist, daßmindestensfolgende
Krankheitsmerkmalebestehen:

a) RasselgeräuscheimBereichederLungenin erheblichererAusbreitungundanfallsweise
auftretender,matter und tonloserHusten bei AusschlußandererUrsachensowie starkeund
fortschreitendeStörung der Ernährung

oderRasselgeräuscheim BereichederLungenmit freiwillig auftretendemHusten, ferner
Störung der Ernährung und Vorhandenseinharter, scharfabgegrenzterKnoten in fühlbaren
LymphdrüsenoderunzweifelhafterErscheinungender TuberkuloseeinesanderenOrgans —
wie einesGelenkes,derAugen,Gehirnhäute,Hoden—

oderRasselgeräuscheim BereichederLungenmit freiwillig auftretendemHusten, ferner
Störung der Ernährungund häufigerem,ohneerkennbareUrsacheauftretendenAufblähen,
sofernvollkommenzuverlässigeAngabenhierübervorliegen,

(hoheWahrscheinlichkeitdesVorliegensderäußerlicherkennbarenLungentuberkulose);
b) harte,knotige,schmerzlose,nichtvermehrtwarmeAnschwellungeinesodermehrerer

Euterviertels),ohnedaß die Milch aus dem oderden erkranktenEuterviertelnsinnfällig
verändertist oder anfänglichverändertwar, und Vergrößerungder Euterlymphdrüsensowie
starkfortschreitendeStörung derErnährung

oderdie gleichenErscheinungenan demEuter und den Euterlymphdrüsenund Vor=
handenseinvon harten,scharfabgegrenztenKnotenin denvergrößertenEuterlymphdrüsen,

(hoheWahrscheinlichkeitdesVorliegensder Eutertuberkulose);
I0)schleimig=eitrigeroder eitriger, nicht übelriechender,in der Regel nur spärlicher

Ausfluß aus der ScheidebeiAusschlußeiner anderenUrsacheoderUmrindern oder unregel=
mäßigesRindern auchohneAnsfluß aus derScheide,soferndanebengleichzeitigfestzustellensind:

entwederstarreBeschaffenheitderGebärmutterhörneroderEileiter,
oderharte, scharfabgegrenzteKnoten in den innerenDarmbeinlymphdrüsen,
(hoheWahrscheinlichkeitdesVorliegensderGebärmuttertuberkulose);

1) AußerlicherkennbareDarmtuberkuloseist beimRinde sehrselten.
2) Der bezeichnetenAnschwellung eines oder mehrererEnterviertel ist das Vorhandensein harter, schmerzloser

Knoten im Innern eines oder mehrerer Enterviertel gleich zu erachten, die sich erst nach dem Ausmelken beim
Durchtasten der Euterviertel bemertbar machen.
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) chronischerDurchfall mit starkerStörung derErnährung und erheblicheVergrößerung
derGekrösdrüsensowieVorhandenseinharter,scharfabgegrenzterKnotenin ihnen,

(hoheWahrscheinlichkeitdesVorliegensderäußerlicherkennbarenDarmtuberkulose).

II.
Ausföhrung der klinischenUnrersuchung.

Bei der klinischenUntersuchungauf das Vorhandenseinder im § 10 Abs. 1 Nr. 12
des GesetzesbezeichnetenTuberkuloseformenist folgendeszu beachten:

Die AuskultationderLungenist im Stande derRuhe und nachkurzemTrabenlassen
odernachvorübergehenderUnterbrechungder Atmung durchgeeignetesZuhalten derase
und desMaules vorzunehmen.

Bei VerdachtderEutertuberkulosesind das EutergewebenachvorherigemAusmelken
und die Euterlymphdrüsensorgfältigabzutasten).

Bei VerdachtderGebärmutter=und derDarmtuberkuloseist zurFeststellungetwaiger
Veränderungender Gebärmutter,derEileiter, innerenDarmbein=und Gekrösdrüsenstets
eine Untersuchungvom Mastdarm aus vorzunehmen. Diese Untersuchungempfiehhltsich
auch beiTieren, die wegenVerdachtsderLungentuberkuloseuntersuchtwerden,zur Ermittlung
einer tuberkulösenErkrankungder Hinterleibsorgane,die das Vorhandenseinder Lungen=
tuberkulosein hohemGradewahrscheinlichmachenkann(vgl. I Nr. 2 untera).

Handeltes sichum die UntersuchungausteckungsverdächtigerTiere in einemBestande
(6 313), so sind diejenigenTiere besondersgenauzu untersuchen,bei denen nach den
vorliegendenAngabenverdächtigeKrankheitserscheinungen— wie häufßigerfreiwilligerHusten,
Rückgangin der Ernährung, wiederholtesAufblähen, Atembeschwerdenim Stande derRuhe
oder bei der Arbeit, Knoten im Euter, Umrindern, unregelmäßigesRindern, Ausfluß aus
der Scheide,Vorhandenseinvon Krustenund Borken an dem der Scham zugekehrten
Teile der Schwanzfläche— bestehen,sowiediejenigenTiere, die nebenseuchenkrankenund
der Seuche verdächtigenlängereZeit gestandenhaben.

III.
Bakteriologische Untersuchung.

Für die zur Feststellungder TuberkuloseerforderlichenbakteriologischenUntersuchungen
vonAusscheidungentuberkuloseverdächtigerTiere (§312 Abs.3) geltenfolgendeGrundsätze:

1. EntnahmederProben.
Die Probensindso zu entnehmen,daß eineVerunreinigungvon außenausgeschlossen
1)Um die Euterlymphdrüsenin ausreichenderWeise abtastenzu können, ist es zunächsterforderlich,die

Haut an der der Innenfläche des Schenkels zugekehrten Euterfläche mit den Spitzen des Zeige=, Mittel- und
Ringfingers bis zur Schenkeleuterfalte in die Höhe zu schieben.
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ist. InsbesonderemüssenInstrumente,die zur Probenentnahmeverwendetwerden,desgleichen
Gefäße,in denendieProbenzu einerUntersuchungsstellegesandtwerden,vor jedemGebrauche
sorgfältig gereinigtund durchströmendenDampf, kochendesWasser oder über der Flamme
sterilisiertwerden.Es hat sichauchder die Proben Entnehmendevor jederProbenentnahme
dieHände mit warmemWasser undSeife zu waschen,mit einemgeeignetenDesinfektions=
mittel nachzuspülenund hierauf zu trocknen.

Bei VerdachtderLungentuberkulose ist als Probe zur bakteriologischenUntersuchung
Material zu entnehmen,das nach einem Hustenstoßaus der Lunge ausgeworfenwird
(Entnahmeaus derRachenhöhlemit einemRachenlöffelodermit der eingeführtenHand oder
Entnahmeauf anderegeeigneteWeise). —

Bei Verdachtder Eutertuberkulose wird eine Milchprobe in der Menge von etwa
100 cem entnommen,nachdemdasEuter mit warmemWasserund Seife abgewaschenund
hierauf mit 50 prozentigemSpiritus abgeriebenund mit sterilerWatte oder einem frisch
gewaschenenTuche abgetrocknetwordenist. Die ersteMilch aus denStrichen der erkrankten
Viertel wird beseitigtund erst die weiterein die Probeflaschegemolken.Läßt sich aus den
verdächtigenVierteln eine hinreichendeMenge Milch nicht ermelken,so ist Milch aus den
unverdächtigenVierteln hinzuzumelken.Beim Versand der Milch an eineUntersuchungsstelle
ist den100 cem Milch 0,5 g Borsäurezur Verhütungder Zersetzungzuzufügen.Das
StaatsministeriumdesInnern behältsichvor, an Stelle derBorsäureandereMittel zuzulassen.

Bei VerdachtderGebärmuttertuberkulose ist Ausflußmaterial aus derScheidemit
einemScheidenlöffelzu entnehmen,nachdemdieSchamgegendmit warmemWasser undSeife
abgewaschen,mit 50prozentigemSpiritus nachgeriebenund mit sterilerWatte oder einem
frischgewaschenenTuche abgetrocknetworden ist. Gelingt es nicht gleich, mit dem Löffel
Material zu erhalten, so ist der Versuch mehrmalszu wiederholen. Es kann auch durch
wiederholtesZusammendrückenderGebärmuttermit der in denMastdarm eingeführtenHand
die Entleerung etwaigenungewöhnlichenInhalts herbeigeführtund dadurchdie Entnahme
von Untersuchungsmaterialaus der Scheideerleichtertwerden.

Bei VerdachtderDarmtuberkulose ist eineKotprobeaus demMastdarmzu entnehmen.

2. AusführungderbakteriologischenUntersuchung.
Die bakteriologischeUntersuchungvon AusscheidungentuberkuloseverdächtigerRinder

geschiehtdurch mikroskopischePrüfung gefärbterAusstrichpräparateund durch Verimpfung
von Material an Versuchstiere.

a. Mikroskopische Prüfung.
Zur mikroskopischenPrüfungaufTuberkelbazilleneignensichAus scheidungentuberkulose=

verdächtigerTiere aus den Lungen und der Gebärmutter sowieMilch, nichtdagegenKot,
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weil in diesemBazillen vorkommenkönnen, die hinsichtlichihrer Größe und Form sowie
ihres.Verhaltens gegenüberFarbstoffenund Entfärbungsmitteln(Säuren) mit denTuberkel=
bazillen so großeÜbereinstimmungzeigen, daß sie im gefärbtenPräparate von ihnen nicht
unterschiedenwerden können. Mit diesen tuberkelbazillenähnlichensäurefestenStäbchen ist
auch bei der mikroskopischenUntersuchungvon Lungenauswurf, Gebärmutterausflußmaterial
und Milch tuberkuloseverdächtigerTierezu rechnen,in letztererdann, wennsienichtunter
denerforderlichenVorsichtsmaßregeln(ogl. III Nr. 1) entnommenwordenist.

Vor Anfertigung der Ausstrichpräparatefür die mikroskopischeUntersuchungist eine
Vorprüfung oderVorbereitung des Materials notwendig.

Lungenauswurf undAusflußmaterial aus derGebärmutter werdenin eine
sterilisierte,auf einer schwarzenUnterlageruhendeGlasschalegebrachtund nachEiterflöckchen
durchsucht.Wenn solchevorhandensind, werdenaus ihnen, sonstaus Proben der Gesamt=
massedes Materials, mindestenszwei Ausstrichpräparateauf Objektträgernangefertigt.

Falls sichim LungenauswurfundAusflußmaterial aus der GebärmutterEiterflöckchen
nicht finden, kann auch die Antiformin=oder eine ähnlichwirkendeMethodezur Vor=
bereitungdes Materials für den mikroskopischenNachweis der Tuberkelbazillenangewandt
werden, vorausgesetzt,daß Untersuchungsmaterialin ausreichenderMenge zur Verfügung
steht. Zur Ausführungder Antiforminmethodewird ein Teil des für diesenZweckzur
Verfügung stehendenMaterials mit zweiTeilen einer50prozentigenLösungvon Anti=
sormin in destilliertemWasser versetzt. Unter öfteremUmschüttelndes Gemischestritt die
VerflüssigungdesLungenauswurf=oderGebärmutterausflußmaterialsin ½ bis 1 Stunde
ein. Nachdem zu der dünnflüssigenMischung des Antiformins mit dem Material unter
gutemUmschüttelndie gleicheMenge von 96= oder 50 prozentigemAlkohol oder auch
Brennspiritus hinzugefügtist, könnendie etwa darin enthaltenenTuberkelbazillenmit Hilfe
einerZentrifugeausgeschleudertwerden.

Das Zentrifugierenhat in einer Zentrifuge,die etwa3.000 Umdrehungenin der
Minute macht,mindestens¼ Stunde, in einerZentrifuge, die etwa1500 Umdrehungen
in der Minute macht,mindestens½ Stunde lang zu geschehen.Nach/ (/) stündigem
Zentrifugierenwird die in den Zentrifugenröhrchenüber demBodensatzestehendeFlüssigkeit
abgegossen,durchdestilliertesWasserersetztund von neuem¼ (/2) Stunde lang zentri=
fugiert, um das Antiformin aus dem Bodensatzezu entfernen. Nunmehr werdenaus dem
Bodensatzemindestens2 Ausstrichpräparateauf Objektträgernangefertigt.

Milch ist in der Weise zur mikroskopischenUntersuchungauf Tuberkelbazillenvor=
zubereiten,daß mindestens20 cem mit Hilfe einer Zentrifuge/8 (½) Stunde lang
ausgeschleudertund aus dem hierbei sichabscheidendenBodensatzemindestens2 Ausstrich=
präparateauf Objektträgernhergestelltwerden.

92°
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Zur Anfertigung der Ausstrichpräparate für die mikroskopischeUntersuchung
wird das Material auf sorgfältiggereinigtenungebrauchtenObjektträgernmöglichstgleich=
mäßig ausgestrichen.Sobald das auf denObjektträgernausgestricheneMaterial lufttrocken
geworden ist, wird es in der üblichenWeise über der Flamme oderdurch5 Minuten
langesEinlegenin Methyl=oderAthylalkoholfixiert. Wenn das ausgestricheneMaterial
nicht genügendgerinnungsfähigesEiweiß enthält, um die Fixierung möglichzu machen,ist
dem Material etwas Hühnereiweiß oder Blutserum zuzusetzen.Durch Untersuchungvon
Kontrollpräparatenist vorher festzustellen,daß die zugesetzteeiweißhaltigeFlüssigkeitfrei von
säurefestenBazillen ist. Die Färbunggeschiehtwie folgt:

1. Färben mit Karbolfuchsin(filtrierteMischung von 100 ccm5prozentiger Karbol=
säureund 10 com gesättigteralkoholischerFuchsinlösung)während2 Minuten
über der Flamme unter wiederholtemAufkochen;

2. Behandlung mit 3prozentigem Salzsäurcalkohol, bis das Präparat farblos
erscheint(etwa30 Sekundenlang), und Nachspülenmit Wasser;

3. Nachfärbenmit gesättigterwässerigerMethylenblaulösungetwa10 bis 15 Se=
kundenlang;

4. Abspülen in Wasser.
Der negativemikroskopischeBefund in gefärbtenAusstrichpräparatenschließtnichtaus,

daß das Material, aus dem die Ausstrichpräparateangefertigtwurden, trotzdemTuberkel=
bazillen enthält. Ein sicheresErgebnis liefert nur dieVerimpfung des Materials an Tiere.
Deshalbist dieEntscheidungstetsvomErgebnisdesTierversuchsabhängigzumachen,wenn
der mikroskopischeBefund in den gefärbtenAusstrichpräparatennegativ ist, desgleichen,wenn
der mikroskopischeBefund irgendeinenZweifel läßt, ob etwa in den Präparaten vorhandene
tuberkelbazillenähnlicheStäbchenTuberkelbazillensind odernicht.

b. Verimpfung von Mgterial auf Versuchstiere.

Lungenauswurf undAusflußmaterial aus der Gebärmutter könnenunmittel=
bar, ohneweitereVorbereitung,zur Verimpfungauf Versuchstiere(Meerschweinchen)verwen=
detwerden. Es empfiehltsich, falls wenigMaterial zur Verfügung steht,diesesmit sterili=
sierterphysiologischerKochsalzlösungso zu verdünnen,daß auf jedesVersuchstiermindestens
2 cem Impfmaterial entfallen.

Milch ist vor derVerimpfung auszuschleudern,und zwar sind für je ein Versuchstier
mindestens20 cem Milch zu verwenden,die in einerZentrifugemit etwa3000 Um=
drehungenin der Minute mindestens¼ Stunde, in einerZentrifuge mit etwa 1500 Um=
drehungenin der Minute mindestens½ Stunde lang auszuschleudernsind. Der hierbei
sichabscheidendeRahm und Bodensatzsind nachAbgießender Magermilch zu mischenund

Google



Nr. 28. 581
4

als Impfmaterial zu verwenden. Stehen zur Impfung für ein Meerschweinchen80 cem
Milch oder mehr zur Verfügung, so kann von der Verimpfung der RahmschichtAbstand
genommenwerden.

Kot ist vor derVerimpfung zur Abtötung von Begleitbakterien,die Meerschweinchen
raschtötenkönnen,mit Antiforminzu behandelnEtwa 30 ; des zuuntersuchendenKotes
werdenmit 15 ccm Antiforminund 55 com destilliertemWasservermischt,die Mischung
wird 2 bis 3 Stunden stehengelassenund währenddieserZeit öfters umgeschüttelt.Nach
2 bis 3 stündigemStehenwird die Mischung/ (½) Stunde lang zentrifugiertund so=
dann die hierbei in den Zentrifugenröhrchenvon dem BodensatzesichabscheidendeFlüssigkeit
abgegossen. Ist dies geschehen,so wird der Bodenfatzmit 10 cem destilliertemWasser
aufgeschwemmt,durchsterilisierte(ausgekochte)Gaze odergrobeLeinwandgeseihtund je die
Hälfte der durchgeseihtenFlüssigkeitanMeerschweinchenverimpft. «

Die vorgängigeBehandlungmit Antiforminkannauchbei LungenauswurfundAus=
flußmaterial aus derGebärmutterangewandtwerden,wenn sichzeigensollte, daß nachVer⸗
impfungdiesesMaterials häufigervorzeitigeTodesfällebei denImpftiereneintreten.Bei
Lungenauswurf und Ansflußmaterial aus der Gebärmutter ist jedochdas Antiformin in
etwa 5prozentigerMischungzu verwenden.

Zu jedemTierversuchesind mindestens2 Meerschweinchenzu verwenden.Die Ver=
impfungdes Impfmaterialshat in der Regelin dieMuskulaturder innerenund hinteren
FlächeeinesHinterschenkelszu erfolgen.

Die geimpftenMeerschweinchenkönnenzumZweckederFesistellung desImpfergebnisses
getötetwerden, sobald die der Impfstelle benachbartenLymphknotenals harte, schmerzlose,
vonder UmgebungscharfabgegrenzteKnotenvonKleinerbsengrößeund darüberhervortreten.
Dies kannschonam 10. Tage nachder ImpfungderFall sein. TretendieLymphdrüsen=
veränderungennicht auf, dann sind die Versuchstierefrühestens6 WochennachVornahme
der Impfung zu töten.

Tuberkulosebei den Impftieren ist als festgestelltanzusehen,wenn in tuberkulose=
verdächtigenVeränderungenderTiere einwandfreiTuberkelbazillennachgewiesensind.

Läßt die bakteriologischeUntersuchungtuberkuloseverdächtigerHerde bei den Versuchs=
tieren ausnahmsweiseeinen Zweifel bestehen,so sind die verdächtigenHerde an mindestens
2 weitereMeerschweinchenzu verimpfen und außerdem ist neuesMaterial von dem in
Frage kommendentuberkuloseverdächtigenRinde zur Untersuchungeinzufordern. .

Das StaatsministeriumdesInnern behältsichvor, AbweichungenvonderAusführung
des vorstehendgeschildertenVerfahrens bei derbakteriologischenUntersuchungderAusscheidungen
tuberkuloseverdächtigerRinder zuzulassen.
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Aulage II.
KönigreichBayern. RegierungsbezirkWaeqkerbe 6 28).

Bezirksamt Vilshofen.
Kreisunmittelbare Stadt

GemeindeHaidenburg.

Arsprungszeugnis.
(Das Zeugnis ist gültig für 30 Tage, vomTage derAusstellungan gerechnet.)

Tiergattung! Etwaige besondere

(beiSch* i' Eeschlecht.Farie, Kennzeichen
Nr. e « 'Abzeichen,ungesiihres (Ohrmarke,Hautbrand, Bemerkungen

Ziegen und Geflügel brand Farbzei
» Alter-) Hornbrand,Farbzeichen,

Stückzahl und Art) Haarschnitt usw.)

HHU 5 ·

LIABcm Ec«y8t,l30tf2che.9m«Brømiseicfrewobawf
St»-r,4-Ier?««e ckeyliøeleenliazsseiie

2..K Hialle, gelbschechiq, Ohrmarke 250 MW.17
2 Jare Jinm rechten Ohre

3. I1Rind Fgakben,rotsclechkig, Haarschnitt Nauf
2 Jahre der linken Hüufte

4. 15Xälber Hetbsckechi,t 2Monate

5. Ferkei halbrot —

6. 12Mutterschafe — —
7. roeibliche Ziegen —
8. 56Hiihner rebhiuhnfarbige Italienen

Das Vieh stammt aus dem Bestande des Landitoirts Johann Miiller in Penæing und soll
am 6. Mai d. J. aus dem Bestand entfernt werden.

. aidenbirg, G. Mai 1912
Die Ortspolizeibehörde

(Gemeindesiegel) (Unterschrift)

1) Pferde und Rinder, ausgenommenKälber bis zu 3 Monaten, sind einzeln aufzuführen; Kälber bis zu 3 Monaten,
Schweine, Schafe, Ziegen und Geflügel sind in einzelnenPosten anzugeben. Für Rinder über 3 Monate ist die Eintragung
in einzelnen Posten zulässig, wenn die Tiere mit einem haltbaren Kennzeichen versehensind (z. B. 5 Kalbinnen, gelbscheckig,
L2jährig, Ohrmarke Nr. 17 bis 20, 24).

2) DieseSpalte ist bei Kälbern, Schweinen, Schafen, Ziegen und Geflügel nur insoweitauszufüllen, als die
Einträge keineSchwierigkeitenmachenund zur Erkennungder Tiere für notwendiggehaltenwerden.
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Anlage I.
6 25Abs.3).

Kontrollbuch
für die Wanderschafherde

des

in

"1

DiesesBuchistausgestelltfürden

U in

Es enthält mit fortlaufendenNum=
mern verseheneSeiten.

den: 19

Die Distriltspolizeibehörde:

— CGocgle
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KopfzahlundArt AmtstierärzilicheUntersuchung
3 1. AngabedesTriebweges. Beginn

er Herdebei ·
BeginiikesTreibens Ort undTag Besund 2. Genehmigungder des

der und Distriktspolizeibehörde. Treibens(Böcke,Hammel, nd

Schafe,Lämmer) UntersuchungBescheinigung

1 2 « 3 « 4 5

180 Umnterföhring Seuchoenfrei und I. Von Freinmann iber dies 7. 6. 12
(80 Hammel, 5. 5. 12 unverduücstig. reldmarken von Garchino,

80 Miatterschafe, Neufahrn u. Pollinq nach
20 Ta%t « FREZFML

Z.l)ewl)«ezbe«mckrtemmk
gegebenenlnkebmeyewsyck
genehmigt.

Muùnchen, 6. õ. 12.

Die Distriktspoliæeibenhördo

heæirhæstierurætf
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Veränderungenim BestandederWanderherde
Tag

Zugang . Abgang derBe⸗ gemer⸗
gaae A#RNNN. * endigun
Zahl undArt Art desZugangs ArtdesAbgangs 1 8 kungender Tiere Geburt,a Zahl und Art Tod, Verk esam (Hammel,Schafe,(Geburt,Kaufm derTiere (Tod, VerkaufTreibens
Lämmer) Tausch) # usw.)
7 190 W 13

. I "
10.5.72 — Karf 12 2 Hammel 70d 12.6.12

i

93
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Anlage Ila.5

KönigreichBayern. RegierungsbezirkWieckerbazet. 6 28.

— Bezirksamt Vilshofen.
oder kreisunmittelbare Stadt

Gemeinde Haidenburg.

Arsprungszeugnis
für den innerbayerischenVerkehrmit Klauenvieh

(Das Zeugnis gilt 30 Tage, vomTage derAusstellungan gerechnet).

Herkunftsort (letzterdauernderStandort) der Tiere: Pe#0

Name, Stand und Wohnort des Tierbesitzers: IJohann Müuüller,Landiirt in Penæing�

Zahl und Gattung der Tiere, bei Rindern auch Angabe des Geschlechts:

4 Rindvienstucke (2 Ochsez, 1 K, I Kalbin),

6&Ferkei, 3 Schafe 1 Ziege.

Bestimmungsort (Marktort): Deggendorf saum Viehmarlet am 5. Nuli).

Haidenburg�, 5. Iidi 1912.

Die Ortspolizeibehörde

Gemeindesiegel: (Unterschrift).

93°
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KönigreichBayern. RegierungsbezirkWieerhage. Anlage III.

Bezirksamt Vilsnofen. *v:?
Kreisunmittelbare Stadt

GemeindeHaidenburq.

Gesundbeitszeugnis.
(Das Zeugnis ist gültig beiKlauenviehundGeflügelfür 5 Tage,bei Einhufernfür 8 Tage,

· vomTagedetAusstellungangekechneth -

Tiergattung Etwaigebesondere

(beiSchweinen,Schafen eschlechtEre Kennzeichen -
Nr. 6 n 1 Abzeichen,ungefähres (Ohrmarke,Hautbrand, Bemerkungen

Ziegenun eflüge Alters) Hornbrand,Farbzeichen,
StückzahlundArt) Haarschnittusw.)

1 2 ***ies 3 4 5 —

1VFferd Hengst, Rotfuchs mit BrandaæceichenOb auf der
Stern. 4 Jahre linken Halsseite

2. 11ind EI— Ohrmarke ZFO V77
2 Jalne im rechten Ohre

3. 1 Rind Kalbin, rotscheckig. aarschnat X cqu“ #i
2 Fakre linken Hũfte

A4.Ktbe gelöscheckeg. 2 Monate —
5.Feret Rakbrot —
6. 1Aterscha“ — —
7. 13reibliche Ziegen — —

8. 15Huhner rehhulinfurbige Italiener —

Das vorbezeichneteVieh des Landiirts Iohlunn AMüiller in Penæing ist am õ. Mai 1912 in
Venæing von mir untersuchtund frei vonErscheinungenbefundenworden,die auf das Vorhandenseineiner
anzeigepflichtigenSeucheschließen oder ihren Ausbruch befürchtenlassen.

Psnyt 5. Jli“ 1972. W.
Bezirkstierarzt.

1) Pferde und Rinder, ausgenommenKälber bis zu 8 Monaten, sind einzeln aufzuführen; Kälber bis zu 3 Monaten,
Schweine, Schafe, Ziegen und Geflügel sind in einzelnen Posten anzugeben. Für Rinder über 3Monate ist die Eintragung
in einzelnen Posten zulässig, wenn die Tiere mit einem haltbaren Kennzeichenversehensind (z. B. 5 Kalbinnen, gelbscheckig,
2jährig, OhrmarkeNr. 17 bis 20, 24).

2) Diese Spalte ist bei Kälbern, Schweinen, Schafen, Ziegen und Geflügel nur insoweit auszufüllen, als die
Einträge keine Schwierigkeiten machenund zur Erkennung der Tiere für notwendig gehalten werden.

Liegt ein ordnungsmäßig ausgefertigtes Ursprungszeugnis vor, so genügt es, das Gesundheitszengnis in
folgender abgekürzter Form auf dem Ursprungszeugnis einzutragen:

Gesundbeirszeugnis.
(Das Zeugnis ist gültig bei Klauenvieh und Geflügel für 5 Tage, bei Einhufern für 8 Tage, vom Tage der Ausstellung

an gerechnet.)
Das in vorstehendem(umstehendem)Ursprungszeugnis aufgeführte Vieh ist am 6. Ma 1912 in Penzeng von

mir untersuchtund frei von Erscheinungenbefundenworden, die auf das Vorhandenseineiner anzeigepflichtigenSeuche
schließen oder ihren Ausbruch befürchten lassen.

Penæinq, õö.Mai 1912. M.
Bezirkstierarz
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Anlage IV.
6 32.

Kontrollbuch
des

in.

Dieses Buch ist ausgestelltfür den

f.

Es enthält mit fortlaufendenNum=
mern verseheneSeiten.

den 19.

Die Ortspolizeibehörde:

(Gemeindesiegel) (Unterschrifttt)

—.. OCo gle s——————————————— — —
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der Tiere

Gattungh
Nr. ,·, , . BesondereKennzeichen

(beiEinträgenin Geschlecht,Farbe,Abzeichen,
. (Ohrmarke, Hautbrand, Horn=Posten Stückzahl und ungefähresAlter brand,Farbzeichen,Haarschniktusw.)

ungefähresAlter) z « «

—.— 3 6 4

7. Hengst. Rotfuchs nit Stern, 5 Jahre Hautbraud Ob quif der linken flals-
seite

2.%% c/, geibschcekrdl 2 J ne Ohrmarke OLNI. 100 im linken qünrre

3. 9 HRinder 2 Ochsen, 90676,4 J%% Ocehsen: Ilornbrand IJ.
3 Kuũihe, rotsclheckhiq; daton 2ctiedb, Kiili. Ohrmarke N

cetioa S Iahre Kalbinnen. Ohrntarke O
4 Kalbernemrt ceon 2 Jakre; dao

2 rotæcheckig, 2 gratubraun

i. 10 ScRiceine (Lũufer — —

5. 16 Saughũülber — —

Google



der Übernahme , Tag des v Stand und
; ame and un

l Name,Standund Weiter= Wo !* sänser=
« verkaufs ohnort des Käuser

Ort Wohnort des 1 Bemerkungen?)Tag und «· oder oder sonstigen
ezirt bisherigenBesitzers sonstigen Abnehmers

Abganges

5 6 . 10040

Ursprungsaeugnis.

6. õ. 12 Lenggries, Johann Auer, Muüil- 8. 5. 12 Lõouenbraterei Das Pferd Nr. 1Isstammt
Beæirks Tõlæ ler in Leuggries Uũnchen qu deni Bestande des

Muũllers Johann Auer in
Lenggries und soll aus
dem Bestand am 6. ñ. 12
entfernt rcerden.
Lenggries, den. . ..
6 Die
. Ortspoliaeibehörde

siegel.

7. 5. 12 iesbacl Zuchtrerband in 10. 5. 12 Karl Mquier. Land-
Jesbacz voir! %%Forstenried

Gesundheitsaeugnis.

10. 5. 72 Holæakirchen Veduker Karsbulsrr . Hritæ Martin, Guts- Hie unter Nr. à beaeich-
(Vielintcarsct) Berg in Minuchen 3Kiihe besitaerin Freimanns heten Rinder sind heute

13. 5. 12 con mir untersucht und
„ nX frei von Erscheinungen

2 Xalbinnen] lViehhändler Maæ befunden icorden, die auf
rotscheckiu Schmid in Freisinq das FVorhandensein einer
13. 5. 12 anæeigenflichtigenSeuche

— . schliefeøwcieyils-Muhm-
2 Fosbene u#tz: 1½#4 t bruch befirehten lassen.
graubraun] ger in Munchen —————
14. 5. 12 V.

Perrstecrarzei.

10. 5. 12 Trudering, Beæirlkes Molkereibesitaer I4. 3. Schriceinentäster Zick
Muaunchen-Land Kann ###T#ude-ih in Schleißghcint

14. 5. 12 ViehnhofMuũnchen] Hàndler Franæ Bach] 2 KRaälber AMetæagerSticli in
in Deggendorf 16. 6. 12 Solln bei Miinchen

I LJfckldes
17. 5. 12

Google



Cogle



Nr. 28. 593

3 Anlage V.
(5845Abs.2

Untersuchungsbuch

.. Gewerbebetriebim Umherziehen
für diebeimSchiffahrtsbetriebeBergwerksbetriebe)benutztenZugtiere

in

Dieses Buch ist ausgestelltfür den

Es enthält mit fortlaufendenNum=
mern verseheneSeiten.

Die Ortspolizeibehörde:
(Gemeindesiegel) (Unterschris) -

94

——. Google



Ergebnis der Untersuchung
n Tiergattungund Untersucht

besondereKennzeichen am und Bemerkungen
BescheinigungdesTierarztes

1 2 3 4 5 *1:

I., Itotfuchs mit 5. 5. 12 Seuchenfrei und unverdüũchtig
Stern, 10 Jahre

Google

4. 6. 12

X., 5. 5. 12.
M.

HBeœaæirlstierarat.

WVie vor.
T., 4. 6. 12 W.

Heeinstierarzk.
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Anlage VI.
6 887.

Kontrollbuch
des Abdeckereiinhabers(desWasenmeisters,der Abdeckerei,der

Vernichtungsanstaltfür Tierleichen)

in

Dieses Buch ist ausgestelltfür

in

Es enthält mit fortlaufendenNum=
mernverseheneSeiten.

.,..................»...,den... 19

Die Ortspolizeibehörde:
(Gemeindesiegel) (Unterschrift)

94—
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Eingelieferte Tierkörper

Vom Besitzerangegebeneoder

Nr. Tiergattung Geschlecht,Farbe,Abzeichen,ungefähres beiderZerlegungwahrgenommene
und Alter, besondereKennzeichen Todesursache(Krankheit)

Stückzahl (Ohrmarke,Hornbrand,Hautbrandusw.)

1 2 3

I. PFferd Hengst, Rotfucls mit Stern, 6 Jahre, Magenberstung
Brandaeichen Ob an der linken
Halsseite

2. K Belle, gelsch)echki,t eltec 2 JaneM#357

3.6 Ferke. — Rotlauf

4. — —

Google
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Tag und Ort
NameundWohnort Tas der unschädlichend Eingelieferte der Besein S t

es Tierteile Ein= riun emerkungent)

Tierbesitzers lieserung o er
Verarbeitung

65 ¾ 7 8 9

Landioirt Karl Maier — õ. õ. 12 6. 5. 12 Mit distriktspoliæeilicher 2—
in Solln « wwmzw Zaiøöwiswwdelkleisckwacle

KochewemdFckyöechawckw
EAWXJIOMMFIMZMBMÆ
alsflssøedesttzeraägegeöeM

Lcssjcczwfyzsclzmm — 7.õ. 12 7. õ. 12 Der Bille wirde durch den
Bricl verbrannt Beeæirkstierarat X in der Ab-

deckerei aæerlegt.

Molkeroibesitæer Alt — 6. õ. 12 6. õ. 12
in Biiclh æruHiüinger

verarbeitet

Schlachthof Bruch Verschiedene 7. õ. 12 8. õ. 12
bei der HFleisch- vergruben
beschan bea=
tandete Einge-
tweide und son-
stige Tierteile

1) In der Spalte 9 „Bemerkungen“ ist insbesondereanzugeben,ob eineBesichtigungoderZerlegund derDer=
körper in der Abdeckerei durch den Bezirkstierarzt oder einen anderen Tierarzt stattgefunden hat, ferner ob # an wen

Fleischals Futtermittelfür Tiere abgegebenwordenist (vgl.8 81 Abs.2 der Bekanntmachung).
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Nr. 28.

Kontrollbuch
des

1 DiesesBuch ist ausgestelltfür den

iA„

Es enthält mit fortlaufendenNum=
mern verseheneSeiten.

, dem 19

Die Ortspolizeibehörde:
(Gemeindesiegel).(Unterschrift)

599

(5 105).
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Bezeichnung NameundWohnort
derkastriertenTiere Zeit undOrt derNr des Besitzers . BemerkungennachGattungund derTiere Kastration

Stückzahl

1 2 3 4 5 —

1I..2 Katber Landirt Karl Maier]l Am 5. 6. 12 im Genöfte
in Bricl des Besitæers

2. Fersel Taglöhner Schmitt Am 10. õ. 12 auf dem

Google
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Anlage VIII.
C #0Ab.4).

Tatbestandsaufnahme
über die

Feststellungder Maul= undKlauenseuchebeiTieren, die aus nicht=
bayerischenGebietsteilendesDeutschenReichsnachBayerneingebracht

worden sind.

Am 153.Jkak 1912 habe ich in Regensburg, Gemeindedesgl. bei den nachstehendbezeichneten
Tieren Maul= und Klauenseuchefestgestellt.

Die Feststellungder Seuche erfolgte auf der Entladerampe des stcictischen Viehhofs beim
Ausladen der Tiere und æeioaræaunũchstdurch den städtischen Amtstieraræt Schõöõnperl.

Tiergattung und Angabe, ob Schlacht=,Nutz- oder Zuchtvieh: Schlachtscliveine.
Gesamtzahl der Tiere der Sendung: 772.
Zahl der seuchenkrankbefundenenTiere: 70.
Herkunftsort: Soldau.
Kreis (Bezirk usw.): Bromberg.
Regierungsbezirk:Bromberq.
Provinz: PFommern.
Bundesstaat: Preupen.
Vorbesitzer oder Absender: #c Sheerrete 4cunden coscsenz ecer KaurztScholz aits

Podgoræ in Soldau abgesendet und sollen naclh Angabe des Empfungers snach einer hemerkung
auf der læreistierũræatlichen Gestindheitsbescheiniqungq 7/8cc.) von Karl Scholæ in verschiedenen
seuchenfreien Ortschaften des Kreises hromberq qufqehauift iborden sein.

Empfänger:Viehhändler Maæ Stich in Iegensbiurg.
AbgegangenamHerkunftsorte: Verladen auf der Eisenbalistation Solduit am 9. V. 1912.

Ober die Zeit des Abganges am eigentlichen Herkiunftsorte (d. ĩ. rom letaten darternden
Standorte) honnte nichts in Erfaliriunq gebraclit iterden.

95
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Weg vom Herkunftsorte bis zum Bestimmungsort, unter Angabe etwaiger Ausladungen und
Umladungen: TP’onzSoldau Nöer 7307 2—CO-.-TLiclterfelde—M#e . S. —Probstæella. 4
10. F. 1912 sind die Schiveine laut Angabe im Frachtörief in 7##orzgestterz 200#dez.

Eingetroffen am Orte der Seuchenfeststellung:1.3.F. 1912, vorn. 9Ushr.
Nähere BezeichnungdesEisenbahnwagens:Fisenbahn-Direktion Bromber�g.Wagen MW.5778.
Begleitpapiere(Gesundheitsbescheinigung,Frachtbrief,Ursprungszeugnis):2 Ges#cTMeitszeigzisse

224 1 E-Frachtibrief ecnz an. Ursprungsaeugqnisse s(nicht dorgeschrieben) 20%den zcch
Seigebracupt.

Untersuchungsbefund,insbesonderegenaueWürdigung derjenigenkrankhaftenVeränderungen, aus
denen auf den Zeitpunkt des erstenAuftretens sichtbarerKrankheitszeichengeschlossenwerden kann: 5ei
allen 10 Schioeinen an sämtlichen Klauen Mebrere (3 06%6 teils schon geplaotaæte,teils frische
Blasen. Auperdem bei 2 Tieren je eine frische Blase an der Ziinge.

Bezirkstierarztfür den Verwaltungsbezirk

FRegensburq-Stadt

Huittner

(Dienstsiegel.) (Unterschrift.)

Google



Nr. 28. 603

KönigreichBayern. RegierungsbezirkNiederbauern. Aulage 1X.
(§ 178 Abs. 2).

Bezirksamt Griesbacz.
Kreisunmittelbare Staat

Amtlicher Erlaubnisschein
zur Ausfuhr von Schlachtvieh

aus heobachtungsgebieten.

Der Lanq###rt Karl Fflug in e'y, GemeindePoching, Bezirksamts Gresbach, hat heute
die Erlaubnis erhalten,aus seinemAnwesenin Beyy folgendeTiere zur SchlachtungnachdemSchlacht=
viehhofin Münchenauszuführen:

6 Croßosensteche,
2 Klber,
4 Schoeinze,
3 Schafe.

Empfänger der Sendung: Die Geschäftsstelle des Bagjerischen Landivirtschaftsrats fur
Schlachtviehverkauf in Minchen.

Die Tiere sollen am 25. d. M. vormittags 6 Usir auf der EisenbahnstationFocking verladen
werdenund treffen voraussichtlicham gleichen Tage abends õ Uhr in Muùnchen ein.

Sämtliche Wiederkäuerund Schweine des Herkunftsgehöfts sind am 24. d. M. vormittags 9 Uhr
vom T7ieraræetheraæin in Griesbach untersuchtund von Maul- und Klauenseuchesowie von seuchen=
verdächtigenErscheinungenfrei befundenworden. Die Verladestationund die DirektiondesBestimmungs=
Viehhofs (Schlachthofs) sind heute 2 10 Uhr vormettags von dem Eintreffen der Tiere telegraphisch
verständigtworden.

Griesbach, 24. Mat 1912.

Die Distriktspolizeibehörde
Der Bezirkstierarzt

Fur Beachtung!
Der Erlanbnisschein ist bei Befördevung der Ciere auf der Eisenbahn vor der Dderladung an

d#e Eisenbahnbehörde der Verladestation abzugeben.
95-
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Nr. 28. 605

« Anlage X.
KönigreichBayern. (6261Abs.6).

Regierungsbezirk

Abersicht

über die Ergebnisse

der Heilverfahren gegen Schafräude

im Jahre 1912.

—.— Google
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* **rt" Von denBe= E
. .. . rfolg des Heilverfahrens

Bezeichung Anzahlderden ständenn sas deilverf
istrikts⸗ alte: . .

Distrikts des Heilverfahren wcba schon Nochnichtgeheilt
verwaltungs= Heilverfahrens s s. - oder amtstierärzt⸗

unterworfenen im Vorjahre Geheilt chni
bezirk (Badekur, einemHeilver= ch,s *guicht

Schmierkur)..fahren unter. —
Bestände Schafe worfenBeständeBestände Schafe Bestände Schafe

1 2 3 4 5 . 7 8 9

Aichach, Badehur 2 100 1 1 50 1 40

16
1

Altötting? Sclimierkur 14 300 — 1 150 1 100

undBadekur

I
D "%

3
%
1 r

1 1 1
"6 I

Imganaen 6 00 1 2 200 2 140

Google



— —

Nr. 28. 607

Vor Beendigungdes
Heilverfabrens Das Heil=

KurzeAngabe
Abgeschlachtet verendet verfahren blieb
oderzurSchlach.,er · des Bemerkungen

. ohneErfolg bei «
tung verkauft getötet Heilverfahrens

BestͤndeSchafes SchafeBeständenSchafen
10 111 13 14 15 116565„

— — 10 — — 2 maliges Bad mit Liqu. Aupßerdeni 1 rũiuide-
Gesol. saponat. nach hranker hestand mit 30
Brandl-Gmeiner Schafen Lor Einleitung

eines Heitverfahrens ab-
geschlachtet. ·

1 20 3 13) 27 Vorbereitende Schmierleurl Auperdem 10 ruude-
mit Oreolinliniment, dann] hranke Schafe in 2 Be-
2maliges Creolinbad nachs stũnden gor Einleitung
Fröhner eines Heilverfahrens rer-

endet.

Mißerfol�q 2crischeg
lich auf ungenitgende
Stalldesinfelction æuriich-
æufinhren.

1 20 13 *=3 27
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LGeseh=undPerorduungsgitt
für das

KönigreichBayern.

Nr. 29.
München, den 6. Mai 1912.

Inhalt:
Bestätigungsurkunde vom 28. März 1912, das Familienfideikommiß Neu=Egling der Ritter von Poschinger=

Camphausen betreffend.
—

Bestätigungsurkunde.
Das FJamilienfideikommißMeu=Egling der Ritrer von Hoschinger=

Camphausen berreffend.

Im Namen Seiner Majestät des Königs von Bapern.

Der unterfertigteGerichtshofbeurkundethiermit, daßFrau Gerda von Poschinger=
Camphausen in Neu=Egling,GemeindeWeindorf,mit Stiftungsurkundevom30. Ja=
nuar 1911 und Nachträgenvom31. Mai 1911 und 24. März 1912 ein Familien=
fideikommißunter dem Namen

„FideikommißNeu=EglingderRitter vonPoschinger=Camphausen“

errichtethat.
96
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81.
Bestandteiledes Fideikommisses.

I. Liegenschaften.
Amtsgerichts=undRentamtsbezirkWeilheim.

1. Steuergemeinde Aidling.

259
264
958
965
967
971
1007
1010

1023
1025
1032

Amiswald zu
Seebreitl,Wiesemit Eggari zu . .
Fichtholz (Forstrechtsentschädigungsteil),Wald zu
Aidlingerwaldzu . . .
Fichtholz,Wald zu

» Wiesezu
Dürrholz,Wald zu

Hs.=Nr.23 in Aidling), Mooswiesemit Gebäudezu
Dürrholz,Wald zu . . . . .

» « » ·

großeund kleineSchwaig mit Heustadel,Wiese mit Gebäude zu

1052
1055
1056
1066
1068
1069
1070
1072
1082
1088
1091
1092
1094
1095
1096

kleineFeldwiesezu .
Wohnhäuschenmit Stall undHofraum (das 2 zu
die Lothdorfwiesemit Heustadelzu .
Felchenwiesezu
ersteStadlfleckwiesezu
zweiteStadelfleckwiesemitHeustadel zu
dritteStadelfleckwiesezu
mittleresSchauppenholz,Wald zu
Schauppenholz,Wald zu
SchaupperholzWorseritentscaditangeieih⸗Wald zu
Schauppenwaldzu
Schauppenwald,Wiese zu
Grabenholz,Wald zu
Stadelwiesemit Heustadelzu
Kniefußwaldzu

Google

Fläche
0,238
0,611
6,099
1,329
1,308
0,491
1,223

W
1,799
1,795
4671
0,423
6,441
1,140
0,014
1,354
3,717
1,833
1,073
0,317
1,554
1,857
5,602
4,065
0,937
2,620
4586
2,678

ha



Nr. 29. « 611

Plannummer Fläche

1097 Kohlstattwiese,Wiesemit Gebüschzu . . . . 1,748 ha
1110 oberesAppenriederholz,Waldungzu. 1,322 „
1116 Spchloßholzteil,Wald z . . . . . 0,900,,
1117 „ 1,029,
1118 Schloßholzteil(ForstrechtsentschädigungsteilWald zu 0,685 „
1120 hinteresSchloßholz,Wald z# 1,963 „
1125 Schloßteilholz,Wald z. . . . . . . 1,438»
1128 Kniefußholz, „ „ . . . . . . . 2,464,,
1132 „ ,,,, . . . . . . . 2,702»
1136derKniefuß,Wiefe» . . . . . . . 3,656 „
1137 „ „ . . . . . . 0,443,,
1139 Stodellleckwiesemit Heustadelzu . . . 1,598»
1142 Rothenackerlzu . . . . . . . . 0,238,,
1143Appennederholz,Waldzu. . . . 0,678,,
1152 Steinholzmit einemwalzendenGemeindeteil,Wald zu 1,012 „
1157 Aidlingerholz,Eingehörungzum Neinthalerhofve Nr. 14 in

Spatzenhausen,Wald zi . 0,528,,
1160Appennederwaldzu. . . . · 6,052»
1160½ » (Forstrechtsentfchcjdtgungstetyzu. . . 0,855,,
1161 Steinachwiesemit Heustadelzu . . . . 2,072,,
1163Stemerwtese» » ». . . . . . 1,220 „
1165 Steingrabenwaldzu . . . . . 2,666,,
11821J2Mühlwiesezu. . · . . . · . . 0,160,,
1184 » » . . . . . . . 3,080 „
1192 untereLothdorfwiesezu . . . . . . 0,951,,
1193 obere » . . . . . . . 1,322 „
1200 Oppenriederluß,Wiese zu . . . 0,729,,
1203 Stadelfleckmit Heustadel,WiesemitGebaudezu . 1,090,,
1205 Sulzwiesemit der Lothdorferund Leibachwiese,dann mit Hen=

stadelzu . . . . . . . . 2,433»
1206 Lothdorfwiesezu . . 0,579,,
1208 Falchwiese(Ausbruchaus demNeumaierhof,He. Nr. 5 in Aid

ling) zu . . . . . . . . 2,978»
1209 Falchenwiesezu . . . . . . . . 3,346 „
1210 Tagwerkwiesezu . . . . . . . . *

Google
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612

Plannummer Fläche
1217 Salcherwiesezu . . . . . . 0,787ha
1220Falchenwtefe» . . . . 0,624»
1224 Stadelfleckmit Heustadel,Wiesemit Gebaudeu . . . 1,302,,
1229Lothdorferwtesezu. . . . . . . . 0,426 „
1230 „ ». . . . . . . . 0,613»
1232KalkofenfleckmitHeustadel,WiefemitGebäudezu. . . 0,501»
1234 Weidlußwiesezu . . . . . . . 1,049,,
1235 Kalkofenfleck,Wiesezu . . . 1,039 „
1236 Stadlfleck,Wiesemit Gebüschzu . . . . . 0,296,,
-1237StadelwtesemttHeustadelzu. 1,056,,
1238 Stadelfleck „ „ (AusbruchausdemNeumoirho,H. Nr. 5

in Aidling), Wiese mit Gebäudezu .«. . . 2,634 „
1336 hoheLuß, Wiesezu · . . . . . 0,756,,
1337,, „ . · 2,971»
1338 Langhohz,Waldung zu . . . . . . 1,288,,
1339 untereHechenlußwiesemitHeustadelzu. . . . 15,223,
1340 Höhenlußholz,Wald mit Wiesezu . . · . 1,598,,
1341 Waldwiesezu . . . . . . . . 1,411 „
1342 Duipenwiesezu · . . 0,808»
1343 Stadelbichlmit Heustadel,Wiese mitGebäudezu . . 0,954 „
1347 Stadelfleckwiesez . . . 0,314»
1348 Stadelfleckmit Heustadel,Wiesemit Gebäudezu 1,874 „
1357 Sonnenbichlholz,Wald zu . . · . . . 1,751»
1358 Hohenlußholz,Wald zu . . . · . . 1,826 „
1360 « « 0,762 ri
1366 Wohnhaus, Mühle, Säge,Stal, Stodel, Bochfen,Walemenis.

Hofraum,Hs.=Nr. 1 in Höhlmühlezu . 0,273»
1367a Gras=und Baumgartenzu . 0,221»
1367b,,» ,, mit “ Oer.Hausgarten)Nain zu 0,177 „
1368 Angerwiesezu. . . . . . . 5,211,,
1368½ bei der Höllmühle,Wiese zu . . . . 0,118,,
1369KohlstattholzlGeholzzu. . 0,876»
1371 Wohn=undOkonomiegebäudemit StallungundHofraum,Hs. -Nr. 3

in Alte=Höhlmühlezu . · 0,020»
1373 Olschlagwieslmit demOlschlag,WiesemitGebäudezu . 0,140»

Cogle



Nr. 29. 613

Plannummer Fläche

1378½ Triebkanal,Wasserzu . . . . . . 0,051 ha
1379 Grasgartenzu . . . . . . 1,042»
1379½ vonHabachzur erwn, Weg zu . 0,053»
1381 Tradwiesezu . . . . . . . 2,235»
1382Tradholz,Waldzu. . . . . . . . 1,748»
1384 Bambergwiesezu . . . 5,390»
1385 BambergholzcErsmrehtentemingen Woldungzu . 0,947,,
1386 „ Wald zu . . . . 3,424 „
1387 Süßwiesezu . . . . . . · 4,440»
1388 Süßwiesholz,Wald zu · . · . . . . 1,687,,
1389Sußwceseggartzu. . . . . . 1,«772»
1390 Kohlstattwiesemit BackofenundSchmiedezu . . . 0,910»
1392 Mühlbach in der Flur Höllmühle, Wasser zu 0,089 „
1393 Lothdorfeggart,Eggartmit Grasrain zu . . . 1,067,,
1394 Lothdorfwiesezu 1,666 „
1396 Steinkopfholz(Ferstrechtsentschädigungsteih,Wiesenit Gehölz zu 0,314 „
1397 » Wald zu . . 1,097 „
1398 Steinköpstholz „ „ „ 1,210 „
1400 LothdorfeggartmiteinemwalzendenGrund, EggartmitGrasrain zu 3,264 „
1401 Wohnhaus,Stall, Stadl, Wagenremise,Backhaus,Schmiede,Wasch=
- haus, Getreidekasten,Hofraum,Hs.=Nr. 1 in Appenriedzu 0,158 „
1402 Gras= und Baumgarten zu . . . 0,149»
1403 Gras=,Baum=und Krautgarten(deruntere* zu 0,385 „
1404 Unterfeld,Eggartmit Wiesezu . . . 2,385»
1405 Wandfeld, „ „ „ „ . . . . . 3,557»
1406Talfeld,WiesemitEggattzu· . . . . · 4,975»
1407 Feldl,Eggartmit Wiesezu . ( . . 0,842 „
1408 Viehweide,Weidemit Gehölzzu . . . . . 11,517,,
1411 Das Wiesl, Wiesezu . 1,216 „
1416 Strausholz (Forstrechtsentschädigungsteil,Wald mit Wiese zu 3,033 „

2. Steuergemeinde Habach.

697½ vonHabachzur Höllmühle,Weg zu. · . . . 0,108hu
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– —

987
992
994
999
1000
1001
1002

712
713
715
735
742
743
744

103
108
110
111
112
117
534
535
536
539
900

1425
1433
1458

3. Steuergemeinde Kleinweil.

hinteresRechbergholz,Wald mit Moos zu
vorderesRechbergholz,Wald zu .
Rechertsberg(Forstrechtsentschädigungsteil),Wald zu
Tradwiesemit Heustadelzu . ·

„ „ Wald zu
Rechbergholz(Forstrechtsentschädigungsteih,Wald zu

4. Steuergemeinde Murnau.

Ramackeran der Straße, Eggart zu
Ramackerlim Längenfeld,Eggart zu
Längenfeldackerzu
Winkelackerim Längenfeld,Eggart zu
Lurzeitacker,Eggart zu
Eglingerbreite,, „
Boigenackerim Längenfeld,Eggart zu

5. Steuergemeinde Riegsee.

Anger mit Krautbeet,Wiese mit Krautgarten zu
Gänsfleck,Wiesezu .
Gänsacker,Eggart zu
obererSeeacker,Eggart zu
Breitl, Eggartmit Wiesezu
großerFleck,Wiesezu .
nebendemWeidanger,Wiesezu
Weidanger,Wiesezu
großerWeidanger,Wiesezu
Weidangerwiesezu
Weindorferleiten,Wiesezu.

SeewinkeluntermWeg, Eggart zu
Seeacker,Eggartmit Grasrain zu
Eglmoos,Mooswiesezu

Google

5,217
2,542
.0,719
0,347
0,750
1,322

77

77,

7)

7

7

7“

0,143
0,480
0,675
0,617
0,460
0,555

1,163
0,327
0,392
0,412
0,600
0,304
0,419
0,942
0,736
0,559

0,365
0,300

77.

77

7

77

77.

f7.

7“

77

77

t

7y

7

77



Nr. 29. · 615

Plannummer Fläche

1460 Eglmoos,Mooswiesez . . . . . . 0,235 ha
2122 Seewiesez . . . . . . . . 0,327,,
2123 „ ,,. . . . . . . . . 0,763,,

7. Steuergemeinde Weindorf.

153 großerSäuerling,Eggart zu . . . 0,474ha
158 Sparwieseggart,Eggartmit Wiesfleckzu . . 0,590,,
159 Sparwiesemit Heustadel,Biese mit Eggart und Gebäudezu. 1,632 „
160 Sparwiesezu . . . . . . 2,671»
305 die zwei Leitenteile,Wiesezu · . . . . . 1,813,,
306 zweiteLeitenwiesezu · . . . · . . 0,953,,
388 Hauserberg,Ackerzu . . . 0,560»
443 Schnatterbichlmit Heustadel,Wiesemit Gebändezu . 1,758»
460 Schnatterbichlwiese,Eggartmit Wiesezu. . . . 1,513»
4847PflanzgårtlvormHausGartenzu. . 0,010,,
485 WohnungenundOkonomiegebäudemit Stallungenund bolrnim

Hs.=Nr. 8 u. 9 in Froschhausen,z 0,031 „
487 Gras=undBaumgartenmitWaschhaus,Bachien und 2 zu 0,099 „
488 Grasgartenzu. . . . . . 0,425,,
490dieEggartwiesezu. . . . . . . · 0,224,,
491J2» » ,,. . . · . . . . .0,062,,
491⅛ Weg zu · . . . . . . 0,020,,
507 innererEggartacker,Cggart zu . . . 0,334,,
508 Horneracker,Eggart zu 0,395 "
516 Bereitenacker(auchFroschhauserwandgenannt)Eggart zu . 0,971,,
518 Einfahrt in denvorstehendenAcker,Wiesezu . . . 0,034,,
571amFroschhausersee,WieseinitWeidezu . . · . 0,300,,
572 der Froschhauserseezu . . 16,512,,
575 Tradwiese(Gemeindeteil),Wiesezu . . . . 0,371,,
593 Leitenteil „ „ mit Gehölzzu .0,814 „
613 Wasserbreitenacker,Eggart mit Wiesezu . . . . 0,249,,
630 Froschhauseracker,Eggart zu . . . . . 0,177»
631 „ obermWeg, Eggart zu . . · 0,119»
669 » untermWeg, Eggart zu . . 0,119»
670 „ Eggart zu . . . . . 0,146»
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Plannummer Fläche

679 Wetteracker,Eggart mit Grasrain z · 0,545 ha
680 großerGriesacker,Eggartmit Grasrain z . · . 0,283,,
681 Steigacker,Eggart zu . . . . . 0,198»
683½ das Mösl am Riegsee,Mooswiesezu . . . . 0,065,,
704 Hornerlacke,Wassermit Mooswiesezu . . . . 0,368,,
705 Giesacker,Eggart undOdstreifzu · . . . 0,365»
706Buchenaiiger,WiesemitKrautbeetlzu. . . . . 0,617»
707 der untereAnger,Wiesezu . . . . . 0,699»
708dieHoriierlacke,Wasserzu. . . . . . 0,586 „
709 innereHornerlackeam Riegsee,Wasserzu 0,133 „
709½ Hornerlackeam Riegsee,Wasserr · . . . 0,943»
710 Hornermoos,Mooswiesezu . · . . 0,316,,
711äußereHoruerlackeamRiegsee,Wasserzu .0,307 „
712 Unterkrautgarten,Mooswiesemit Eggart zu. . . 0,170 „
713 Gräblacker,Eggartmit Grasrain z . . . . 0,085»
713b « Mooswiesezii. . · . . . . 0,078»
7l4a » Wiesezu . . . . . . . 0,082»
714b » Mooswiesezii· . . . . . . 0,106»
715GräblSumpsMooswiesezu. . . . . 0,375,,
716 der Sumpf oderdas Moos,Mooswiese zu . . . 0,515 „
716½ Seeackerl,Wiesemit Eggart zu. . . . . 0,119,,
717Seebreitenacker,EggartmitGrasrainzu . . . . 0,644»
718 Seeacker,Eggartmit Grasrain zu . . . . . 0,273 „
719 Seebreitt, „ „ „ » . . . . . 0,286»
720Seebreiteuacket,Eggartzu. . . . . . . 0,699»
721Stieglacker,EggartmitGrasrainzu. . . · · 0,542,,
722 Hornereggart,„ „ „ « . . . . -0,310,,
723 Gemeindeackerlam Neueglingerweg,Wiese zu .0,109 „
724 Obkonomieaufseher=undBedientenwohnungmitPferdestallung,Stadel

mit Stallung, Tenne, Einlage, Wagen- und Holzremise,
Heustadel, dann Wasch- und Backhaus mit Knechtekammer
undHaberspeicher,Eiskellerund Hofraumzu 0,114 „

725a Villa mit Hof und Zieranlagen,Hs.=Nr. 1 in Neuegling,zu. 0,081 „
725b Blumen=und Gemüsegartenmit Springbrunnenzu . . 0,061,,
726 Gras=und Baumgartenzu . . . . 3,775,,
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Plannummer

727 Angermoos,Mooswiese zu
729 alte Straße von FroschhausennachEgling, Weg zu
750a Heustadelmit Durchfahrtzu .
750b Brunnlaichackermit Heustadel,Eggart mitGebaudezu
779 obererGriesacker,Eggartmit Grasrain zu
780 unterer 7° “ 7½“ 77 ½

782 Talacker,Eggart zu .
786 Griesacker,EggartmitGrabrain zu
787 „ zu .
788a Seewiese,Eggartmit Wiesezu
788b » zu. .
789a Moosacker,Eggart undWiese zu
789b „ Wiese zu. .
790uderuiiteteAcker,Eggattuiid Wiesezu.
790b,,,, ,,,Wiesezu. .
7928HeustadeliiiitDreschteniieuiid Reuiiseiizu
792b im Eglingerfeld,Eggartmit Wiesezu
800 ävußererLangacker,„ „ „ „
801 unterer „ „ „„ „ „ „
802 B.runnenlaichackerl,Wiesemit Eabert zu
868 Eglingertradwaldzu
868½ „ „
868⅛ „ „
868¼ Eglingertradwaldlzu
869 Eglingertrad,Weidezu
869⅛ 7 10 1

889 der Riegseezu
890 Weihersmooswiesezu

II. Rechte.

III. Mobilien.
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Fläche

0,207
0,018
13,148
0,392
0,313
0,789
0,675
0273
0,252
0,218
0,463
0,099
0,600
0,112
0,023
6,786
0,675
0,549
0,480
0,542
0,521
0,494
0,511
4,529
5,709

175,474.
0,794
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IV. Kapitalien.
FünfhunderttausendMark — 500000 —Naominal, Schuldverschreibungender

3½%gen konsolidiertenK. PreußischenStaatsanleihe,eingetragenin das K. Preußische
Staatsschuldbuch.

§2.

Besitz=undSukzessionsverhältnisse.
Erster Erwerber des Fideikommissesist der Gemahl der Stifterin:

Ottmar Ritter von Poschinger=Camphausen, K. KämmererundRittmeisterz.D. in
Neu=Egling.

NachihmfolgenseineAbkömmlingevomMannesstammenachdemRechtederErstgeburt.
Stirbt der Mannesstammaus, dann folgen in das FideikommißnachErstgeburtsrecht

die weiblichenNachkommendes letztenFideikommißbesitzers.An dieStelle dieserkognatischen
tritt, wenn eine FideikommißbesitzerinmännlicheAbkömmlingehat, wiederumdie agnatische
Sukzessionzu Gunsten des Mannesstammesihres Vaters, ebenfallsnach Erstgeburtsrecht.
Ein solcherFideikommißbesitzermuß den Namen „von Poschinger-Camphausen“nachsuchen.

Das kirchlichesolenneGelübdeder Keuschheithat den Ansschlußvom Fideikommiß
selbstverständlichzur Folge.

Die Stifterin behält sich den lebenslänglichenNießbrauch an der zum Familienfidei⸗
kommissegehörendenBuchforderungvon 500000 M vor.

§ 3.
Apanagen.

Die Hälfte der Buchforderungzu 500000 M ist Apanagenfond.Die Zinsen der
ganzenBuchforderungzu 500000 sind an die K. Filialbank in Münchendurchdie
Schuldbuchverwaltungzu überweisen. Die eine Hälfte dieser Zinsen aus 500 000
sind an denFideikommißbesitzerzu freierVerfügungabzuführen.Hinsichtlichder andern
Hälfte der Zinsen stellt der FideikommißbesitzergegenüberdemFideikommißgerichteRechnung
über die als Apanagen auszuzahlendenBeträge. Der übrig bleibendeRest der Zinsen ist
zurVermehrungdesApanagenfondszuverwenden.Aus denin dieserWeisezuadmassierenden
BeträgensindmündelsichereWertpapierein Stückennichtunter1000 “ anzukaufenund
bei der K. Filialbank München für das Fideikommißzu hinterlegen.

Wenn ein Fideikommißbesitzerstirbt, erhaltennachdemErlöschen des Nießbrauchsder
Stifterin die HinterbliebenenfolgendeBezüge:
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1. Die Witwe erhältbis zur Wiederverheiratungoder bis zumTode jährlichdie
Hälfte desErtragesdesApanagenfonds.Sind mehrereWitwenbezugsberechtigt,
so erhältjedeeinengleichenTeil dieserRente.

2. Die nachgeborenenSöhne und Töchter(nicht auchEnkel) eines verstorbenen
Fideikommißbesitzerserhaltenzusammenjährlichdie andereHälfte desErtrages
desApanagenfondsnachKopfteilen.Das BezugsrechteinerTochtererlischtmit
derenVerheiratung;sie erhältdannals Ausstattungden dreifachenBetrag ihres
Jahresbezugesaus demApanagenfond,soweitdieserFond sichüber250000.“
vermehrthat. Um den betreffendenBetrag mindert sichder Apanagenfondbis
äußerstens250000 —&und demgemäßmindernsichauchdieBezügederWitwen
und nachgebornenKinder.

84.
LastendesFideikommisses.Grunddienstbarkeiten.

1. Auf Pl.=Nr. 889 SteuergemeindeWeindorf bestehtzu Gunsten des Objekts
Pl.=Nr. 757 ein FahrtrechtzufolgeDienstbarkeitsbestellung,nachMaßgabederUrkunde
desK. NotariatsWeilheimI vom14. November1904, G.R. Nr. 2119.

2. Wasserbezugs=und Wasserleitungsrechtan Pl.=Nr. 305 SteuergemeindeWeindorf
für die jeweiligenEigentümerder Pl.=Nr.701a, 701b u.485 SteuergemeindeWeindorf,
nachder näherenBezeichnungin derEintragungsbewilligungvom15. Juni 1907, Urkunde
desNotariats WeilheimI, G.R. Nr. 1108.

3. Wasserbezugs=undWasserleitungsrechtan Pl.=Nr. 305 SteuergemeindeWeindorf
für die jeweiligenEigentümerderPl.=Nr.471, 469, 477, 480, 483 und 466 Steuer=
gemeindeWeindorf nach der näherenBezeichnungin der Eintragungsbewilligungvom
18. April 1908, Urkundedes Notariats Weilheim I, G.R. Nr. 676.

4. Der VorbesitzerLorenzKraus hat für sichund seineNachfolgerim Besitzeder
GrundstückePl.=Nr. 1408 und 1411 SteuergemeindeAidling das Rechteingeräumtüber
die GrundstückePl.=Nr. 1408 und 1411 jederzeitmit FuhrwerkenjederArt und mit
beliebigenLastenfrei und unbehindertdort zu verkehren,durchGrunddienstbarkeitsbestellung
laut UrkundedesNotariatsWeilheimI vom29. August1903, G.R. Nr. 1578.

5. FahrtrechtanderTeilstreckederPl.=Nr.729, die zwischendenPl.=Nr.781 und782
SteuergemeindeWeindorfliegt für diejeweiligenEigentümerderPl.=Nr.781 Steuergemeinde
Weindorflaut UrkundedesNotariatsWeilheimII vom24. Dezember1910 Nr. 1709.

6. Fahrtrechtan Pl.=Nr. 1051½ SteuergemeindeAidling für die jeweiligenEigen=
tümerderPl.=Nr. 1050 SteuergemeindeAidling von und zu demdie Pl.=Nr. 1051½
durchquerendenRiegseer=WeglautUrkundedesNotariatsWeilheimII vom24. Dezember1910
Nr. 1708.
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DiesesnachseinenBestandteilenund wesentlichenBestimmungenvorstehendbeschriebene
FamilienfideikommißNeu⸗Egling der Ritter von Poschinger-Camphausen wird nach
beendigterInstruktionauf Grund wiederholterPrüfung als den gesetzlichenBestimmungen
entsprechendmit Vorbehaltder Rechtevon Pflichtteilberechtigtenauf denPflichtteil hiermit
bestätigt,in die Fideikommißmatrikeldes Gerichtshofeseingetragenund durchdas Gesetz⸗
und Verordnungsblattöffentlichbekanntgemacht.

München,den28. März 1912.

K. Oberlandesgericht München.
· Der K. Präsident:

J. V.
gez.Siegler,
Senatspräsident.

Google



Guts-undIleriirdnunggiklatæt1
für das

Königreich Bayern.

Nr. 30.
München, den S. Mai 1912.

Inhalt:
Gesetz vom 2. Mai 1912 über die Aufnahme von Kreisanlehen. — Bekanntmachung vom 27. April 1912,

Anderung der Militär=Transport=Ordnung betreffend. — Bekanntmachung vom 29. April 1912, Ausgabe
von Schuldverschreibungen auf den Inhaber betreffend.— Hofdienst=Nachrichten.

Gesetz über die Aufnahme von Kreisanlehen.

Im NamenSeinerMazjestätdes Königs.

Tuitpold.
vonGottesGnadenRöniglicherPrinzvonSayern,

Regent.

Wir haben nach Vernehmung des Staatsrats mit Beirat und Zustimmung der
Kammer der Reichsräte und der Kammer der Abgeordnetenbeschlossenund verordnen,
was folgt:

98

Gocgle



622

Art. 1.

Der KreisgemeindevonNiederbayernwird die Genehmigungerteilt, zur Errichtung
eines Erweiterungsbauesfür die KreisoberrealschulePassau sowie zur Durchführungvon
Wasserbautenan der Donau, der Isar und der Rott je ein aus Kreismitteln zu ver=
zinsendesund zu tilgendesAnlehen aufzunehmen,und zwar für den erstgenanntenZweck
bis zumHoöchstbetragevon 115000 —MK,für denletztgenanntenbis zumHoöchstbetrage
von 445000 ..

Die Tilgung desAnlehenszu 115000 AXmuß spätestensam 31. Dezember1940,
die desAnlehenszu 445000 —MX1spätestensam 31. Dezember1943 beendetsein.

Art. 2.

Der Kreisgemeindevon Oberfranken wird die Genehmigung erteilt, zum Ausbau
der Heil=und PflegeanstaltKutzenbergsowiefür Bauvornahmenin derHeil=und Pflege=
anstaltBayreuthund in derKreiswinterschuleBayreuth, dannzur Rückzahlungdes auf
Grund desGesetzesvom4. April 1910 ausgenommenenAnlehenszu 205000 M ein
aus Kreismitteln zu verzinsendesund zu tilgendesAnlehen im Hoöchstbetragevon
2500000 “ aufzunehmen.

Die Tilgung muß spätestensam 31. Dezember1960 beendetsein.

Art. 3.

Der Kreisgemeindevon Mittelfrankenwird die Genehmigungerteilt, zur Erbauung
einesSchulgebäudesfür die zu errichtendezweiteKreisrealschulein Nürnberg ein aus
Kreismitteln zu verzinsendesund zu tilgendesAnlehen bis zum Hoöchstbetragevon
450000 —Kaufzunehmen. v

Die Tilgung muß spätestensam 31. Dezember1940 beendetsein.

Art. 4.

Der Kreisgemeindevon Schwabenund Neuburgwird die Genehmigungerteilt, zur
Errichtungvon Ergänzungs-und Erweiterungsbautenin denHeil- undPflegeanstaltenbei
Kaufbeuren, zur Errichtung einer weiterenHeil- und Pflegeanstaltbei Günzburg, sowie
zur DurchführungvonWasserbautenein aus Kreismittelnzu verzinsendesund zu tilgendes
Anlehen bis zum Höchstbetragevon 6300 000 MA aufzunehmen.Das Anlehen kann um
den Betrag der Geldaufbringungskostenerhöhtwerden.
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Die Tilgung hat in dem Jahre nach der Fertigstellung der Heil= und Pflegeanstalt
Günzburgzu beginnenund spätestens30 Jahre danachzu enden.

Gegebenzu Berchtesgaden,den2. Mai 1912.

Luitpold,
Prinz von BLayern,

desKönigreichsBayern Verweser.

Dr. Frhr. v.Hertling. Dr. Frhr. v.Soden-Fraunhofen.v.Thelemann. v.Preunig. v. Heidlein.
Dr. v.Knilling. Frhr. v. Kreß.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Ministerialrat

imK. StaatsministeriumdesInnern:
Knözinger.

Nr. 7/Bmo 2.

Bekanntmachung, Anderungder Militär=Transport=Ordnungbetreffend.

fl. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheitenund K. Kriegsministerium.

Die durchBekanntmachungendesReichskanzlersvom 31. Januar 1912 und vom
19. März 1912 (REl. 1912 Seite 167 und 193/194) verfügtenAnderungender
Militär=Transport=Ordnung habenauchfür die bayerischenEisenbahnenzu gelten.

München,den27. April 1912.
v. Seidlein. Frhr. v.Kreß.

Nr. 7027a 15.

Bekanntmachung, Ausgabe von Schuldverschreibungenauf den Inhaber betreffend.

Kl. Staatsministeriumdes Innern.

Der BayerischenHandelsbankin München wurdedieGenehmigungerteilt,innerhalb
der gesetzlichenund satzungsmäßigenUmlaufsgrenzenachstehende,auf den Inhaber lautende
Schuldverschreibungenin den Verkehr zu bringen:

a) 10 MillionenMark 4% ige verlosbare,vomAusstellungstaginnerhalb60 Jahren
seitensderBank kündbare,in Stückezu 5000, 2000, 1000, 500, 200 und
100 K eingeteilteHypothekenpfandbriefe;
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München, den29. April 1912.

hofdienstMahrichten.

ImMamenSeinerMajestätdesKönigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,

unterm 19. April 1912 die Ritter
des K. Haus=Ordensvom heiligenGeorg

Google

LeopoldGraf von Walderdorff undGeorg
Graf vonPreysing-Lichtenegg-Moos
zu K. Kämmerernzu ernennen,
durchAllerhöchsteEntschließungvom29.April

1912 den Obergärtnerim K. Hofgarten
NymphenburgKarl Haas vom1. Mai 1912
anzumGartenverwalterII. KlassedesK. Hof=
gartensWürzburgin etatsmäßigerWeisezu
befördern.



ers-undMrtiriinungiegklaå5
für das

KönigreichVayern.

Nr. 31.
München, den 15. Mai 1912.

— ·- —

Inhalt:
Bekanntmachung vom 1. Mai 1912, die Nacherhebung und Erstattung von Zöllen, Reichssteuern, Gebühren,

Ausfuhr= und sonstigen Abgabenvergütungen betreffend. — Bekanntmachung vom 12. Mai 1912, die Ver=
minderung der katholischenWochenfeiertage betreffend. — Hofdienst=Nachrichten.— Königlich Allerhöchste Ge=
nehmigung zur Annahme fremder Dekorationen.

Nr. 13460.

Bekanntmachung, die Nacherhebungund Erstattungvon Zöllen, Reichssteuern,Gebühren,
Ausfuhr=und sonstigenAbgabenvergütungenbetreffend.

K. Staatsministeriumder Finanzen.

Der Bundesrathat laut BekanntmachungdesReichskanzlersvom 11. April 1912
(Zentralblattfür dasDeutscheReichfür 1912 S. 291) in seinerSitzungvom21. März 1912
beschlossen,die BestimmungendesBeschlussesvom 23. Juni 1906 (GWBl. 1906 S. 588)
durchfolgendezu ersetzen:

99

Gocgle



626

von Zöllen (einschließlichdes Lagerausgleichsund sonstigerZollzinsen),
vonReichssteuern(ausschließlichder Erbschaftssteuerund der Zuwachssteuer),
von Gebühren,
von Ausfuhr=und sonstigenAbgabenvergütungen,
von Beträgenin Anrechnunggenommener,Einfuhr=und Kontingentscheineund
aufgerechneterKontingentswerte

Auf Antrag sind zuviel erhobeneBeträgeohneRücksichtauf ihreHöhezurück=
zuzahlen,wennder Antrag innerhalbder in demAbgabegesetzevorgesehenenVer=
jährungsfrist oder, soferneine solcheFrist nicht besteht,innerhalb eines Jahres
vom Tage der Erhebung an schriftlichoder mündlich gestelltwird. Bei der

Auf Grund der im BuchprüfungsverfahrengetroffenenFeststellungensind
a) zu wenig erhobeneBeträge nur nachzuerheben,wenn sie eine Mark oder
mehrbetragenund die Verjährungsfrist— bei Gebührendie Frist eines
Jahres vom Tage der Fälligkeit an — nochnicht abgelaufenist;

b)zu viel erhobeneBeträgevonAmts wegennur zu erstatten,wennsiefünfMark
odermehr betragenund dieÜberhebunginnerhalb einesJahres — bei der
GrundwechselabgabeinnerhalbzweierJahre — vomTage derErhebung
Lanfestgestelltwordenist. Als Tag derFeststellunggilt hierbeider Tag,
an demdie AbsendungderPrüfungsverhandlungzurBeantwortungverfügt
wordenist.

Hebt der zum EmpfangeBerechtigteden zur RückzahlungangewiesenenBetrag
innerhalbeinesJahres vomTage derAnweisungan nichtab, so ist derBetrag
als heimgefallenzu behandeln.
Bei derEntscheidungüberdieNacherhebungenoderRückzahlungenist jederBeleg
(iedesAbfertigungspapierund dergleichen)insofernals ein für sichabgeschlossenes
Ganzeszu behandeln,als darin für jedenAbgabepflichtigendie zu viel und die
zu wenig erhobenenBeträge zusammengerechnetund die so gefundenenSummen
gegeneinanderabgeglichenwerden. Die sichalsdann für jedenAbgabepflichtigen
ergebendeSchlußsummeist für die Entscheidungmaßgebend.

Die Bestimmungenunter2 findenkeineAnwendungauf dasStempelprüfungs=
verfahrenund auf Nachforderungen,die im Zoll= und Steuerstrafverfahrenoder
sonstaußerhalbdes Buchprüfungsverfahrensfestgestelltwerden.
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6. EntgegenstehendeBestimmungen,insbesondere§ 56 derBranntweinsteuer=Grund=
bestimmungenund § 11 derZollstundungsordnung,werdenaufgehoben.“

München,den1. Mai 1912.
u. Breunig.

Nr. 8361.

Bekanntmachung, Verminderungder katholischenWochenfeiertagebetreffend.

fl. Staatsministeriumdes KöniglichenHausesund desAußern, K. Staatsministerien
des Innern beiderAbteilungen.

Nach Anzeige des bayerischenEpiskopatessoll im Vollzuge des Motu proprio Seiner
Heiligkeitdes PapstesPius X. vom2. Juli 1911 die Feier derFestedesHl. Joseph
und des Hl. Johannes des Täufers, dann sämtlicherPatrozinien der Kirchen=und Orts=
patroneauf Sonntageverlegtwerden;die bisherigenFesttageMariä Lichtmeß,Mariä
Verkündigungund Mariä Geburtsollenwegfallen. «

SeineKöiiiglicheHoheitderPrinzregent'habenSichallergiiädigstbewogeii
gefunden,dieseVerlegungder Feier der vorgenanntenFeste und den Wegfall der drei
Marientagezu genehmigen.

Die Tage der bisherigenFestesind damit des polizeilichenSchutzesderK. Aller=
höchstenVerordnungvom21. Mai 1897, betreffenddie Feier derSonn=und Festtage,
entkleidet;ihre fernereBegehungals bürgerlicheFestekommtin Wegfall.

Die protestantischenFesttagebleibenunberührt.
Die K. Regierungen,Kammerndes Innern, und die Distriktsverwaltungsbehörden

habenfür weitereBekanntgabeSorge zu tragen.

München,den12. Mai 1912.
Dr. Frhr. v.Herkling. Dr. Frhr. v. Soden-Fraunhofen.Dr. v.Kuilling.

hofdiens-Mahrichten. denab1.Mai 1911 auf dieDauereines
Jahres in denRuhestandversetztenK. Kammer=
musikerLudwig Meister auf sein Ansuchen

In NamenZeinerMajestätdesKönigs. als K. Hofmusikerin etatsmäßigerWeise
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit= wiederanzustellenund

pold, des Königreichs Bayern Verweser, den bisherigen K. Rentamts=Assistenten
habenSich unterm6. Mai 1912 AllerhöchstHeinrichHacker zumK. Kanzlei=Assistenten
bewogengefunden,mitWirkungab1.Mai 1912 in etatsmäßigerWeisezu ernennen.
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KöniglichAllerhöchsteGenehmigungzur
AnnahmefremderDekorationen.

In NamenSeiner Majestuütdes Rönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenunterm30. April 1912 den nach=

willigungzurAnnahmeund zumTragender
ihnen verliehenen fremden Auszeichnungen
allergnädigsterteilt:
dem K. SchloßwartWilhelm Eppels=

Google

heimer in Ausbachfür das SilberneKreuz
des K. BulgarischenZivilverdienstordens,
dem K. Lakai Ludwig Hartmann in

München,demK. Lakai Johann Nagel in
München,demK. KutscherVinzenzWelker
in MünchendemK. KutscherLudwigZiegler
in München, für die demFürstlich Hohen=
zollernschenHausordenaffiliierte silberneVer=
dienstmedaille,
demK. Kämmerer, lebensl. Reichsrat der

KroneBayern,Major à I.s. derArmeeErnst
GrafenvonMoy inMünchenfürdasGroß=
kreuzdesKaiserl.OsterreichischenFranzJoseph=
Ordens.
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esetundVerordnungs=Blatt
Ü für das

Königreich Bayern.

Nr. 32.
München, den 25. Mai 1912.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 19. Mai 1912 über die Zusammensetzungdes K. B. Prüfungsausschusses für den höheren

Baudienst. — Bekanntmachung vom 20. Mai 1912 über das Viehseuchenübereinkommenzwischen dem
DeutschenReiche und Österreich=Ungarn. — Bekanntmachung vom 20. Mai 1912, die Grundsätze für die
Besetzung der mittleren, Kanzlei= und Unterbeamtenstellenmit Militäranwärtern und Inhabern des Anstellungs=
scheins vom 20. Juni 1907 betreffend. — Bekanntmachung vom 21. Mai 1912, Ausgabe von Schuld=
verschreibungenauf den Inhaber betreffend. — Ordens=Verleihungen.

Nr. 9023 a'18.

Bekanntmachung über die Zusammensetzungdes K. B. Prüfungsausschussesfür den höheren
Baudienst.

# StaatsministeriumdesInnern undK. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Auf Grund des § 11 der KöniglichenVerordnungvom 27. Mai 1911 über die
praktischeAusbildung und die Staatsprüfung für den höherenBaudienst werdenzu Mit=
gliederndes K. B. Prüfungsausschussesfür den höherenBaudienst ernannt und zugeteilt
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1. der Hochbau=Abteilung:
Ludwigvon Stempel, K. Ministerialrat
Dr. JosephCassimir, K. Oberregierungsrat
CajetanPacher, K. Regierungs=und Baurat, Oberbaurat
Adolf Stauffer, K. Regierungs=und Baurat in Würzburg
Karl Voit, K. Bauamtmann
Hans Huber, K. Bauamtmannin Rosenheim
Hugo Kaiser, K. Regierungs=und Bauassessorextra statum

JohannWicklein, K. Ministerialrat
JohannGöllner, K. Regierungsrat
Karl Straub, K. Direktionsrat

aus dem Geschäfts=
bereichedes

K. Staatsministeriums
des Innern

. aus dem Geschäftsbereichedes K. Staats=
ministeriumsfür Verkehrsangelegenheiten

Julius Haase, K. Militärbauamtmann, berufenaus demGeschäftsbereiche
Baurat 1 des K. Kriegsministeriums

I)r. Hans Grässel, städtischerBaurat berufenals VertreterderWissenschaft
in München 1 und derPraxis

2. derStraßen=,Eisenbahn=undWasserbau=Abteilung:

Julius Hensel, K. Ministerialratund Direktor desK. Hydro=
technischenBureaus

Max Mayr, K. Ministerialrat
Dr. Joseph Cassimir, K. Oberregierungsrat
FranzHocheder,K. OberregierungsratundDirektordesK. Wasser==ausdemGeschäftskreise

versorgungsbureaus des
Adolf Specht, K. Regierungs=und Baurat K. Staatsministeriums
LudwigSommer, K. Regierungs=und Baurat des Innern
FriedrichBerling, K. Regierungs=und Baurat
TheodorFreytag, K. Regierungs=und Baurat
WilhelmWeigmann, K. Regierungs=und BauassessorinWürz

burg

FerdinandHapp, K. Regierungsrat
Johann Friedrich, K. Regierungsrat
FerdinandKappel, K. Regierungsrat 1 aus demGeschäftskreisedesK. Staats=

I

HermannRiegel, K. NRegierungsrat ministeriumsfür Verkehrsangelegenheiten,.
FerdinandBeutel, K. Regierungsrat
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Karl Weber, städtischerOberbauratin Nürnberg berufen als Vertreter
Theodor Lechner, K. Baurat und Kommerzienrat,Direktor der der Wissenschaft

Lokalbahn-Aktiengesellschaftin München I und der Praxis

3. der Kulturbau=Abteilung:

Dr. JosephSpöttle, K. Ministerialrat
Dr. JosephCassimir, K. Oberregierungsrat
Dr. Anton Baumann, K. ProfessorundDirektorder K. Moor=

kulturanstalt « "#sdemGeschäfts=
Adolf Specht, K. Regierungs=und Baurat au bereicheueft
Martin Ebersperger, K.Regierungs=undBaurat
Gustav Bachmann, K. Bauamtmann und Vorstand der Kultur=

bauschulein Pfarrkirchen
Wilhelm Weigmann, K. Regierungs=und BauassessorinWürz=

burg
Otto Edelmann, K. Regierungs=und Bauassessorin Speyer

K. Staatsministeriums
des Innern

4. derMaschinenbau=Abteilung:

* * aus demGeschäftsbereichedes K. Staats=
HeinrichAshton, K. Oberrezierungeratmministeriums für Verkehrsangelegenheiten

Dr. JosephCassimir, K. Oberregierungs=]aus demGeschäftsbereichedesK. Staats=
rat I ministeriumsdesInnern

Albert Wetzler, K. Regierungsrat
Valentin Koch, K. Regierungsrat
Julius Barth, K. Regierungsrat
Dr. Hans Steidle, K. Postrat aus demGeschäftsbereichedesK. Staats⸗
Valentin Zehnder, K. Regierungsrat ministeriumsfür Verkehrsangelegenheiten
AlbertHübler, K. Regierungsratin Augs=

burg
Michael Friedrich, K. Regierungsrat

ClemensZell, Direktor der städtischen berufenals VertreterderWissenschaft
Elektrizitätswerkein München 1 undderPraxis
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Aus diesenMitgliedern wird der K. Ministerialrat und Direktor des K. Hydro=
technischenBureaus Julius Hensel zum Vorsitzendendes K. B. Prüfungsausschussesfür
den höherenBaudienst, der K. Ministerialrat im K. Staatsministerium für Verkehrs=
angelegenheitenJohannWicklein zu seinemStellvertreterernannt.

München,den 19. Mai 1912.

Dr. Frhr. v.Soden#-Fraunhofen.v. Beidlein.

Nr. 416à 70.

Bekan mtmachungvom20.Mai 1912überdasViehseuchenübereinkommenzwischendemDeutschen
ReicheundOsterreich.-Ungarn.

K. Staatsministerinmdes Innern.
(Abdruckaus demZentralblatte für das DeutscheReich 1912 S. 302.)

Mit Rücksichtauf die derzeitigeadministrativeEinteilung in den im österreichischen
ReichsratvertretenenKönigreichenund Ländernwird das Verzeichnisder in denAnlagen1
und IIa zum Viehseuchen=Ubereinkommenzwischendem DeutschenReiche und Osstterreich=
Ungarnvom25. Januar 1905 (Reichs=Gesetzbl.1906 S. 287) aufgeführtenSperrgebiete
wie folgt, berichtigt:

Anlage I.

XXV. Viertes Sperrgebietin Galizien.
Hinzuzusetzen:

„BezirkshauptmannschaftRadziechöw."“

Anulage II.

XI.I. SechstesSperrgebietin Galizien.
Hinzuzusetzen:

„BezirkshauptmannschaftRadziechöw."“

Berlin, den23. April 1912.

Der Neichskansler.

Im Auftrage: von Jonquieres.
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Nr.82. 633
Nr. 1631/12.

Bekanntmachung, die Grundsätzefür dieBesetzungdermittleren,Kanzlei=und Unterbeamten=
stellenmit Militäranwärternund InhaberndesAnstellungsscheinsvom 20.Juni 1907 betreffend.

fl. StaatsministerinmdesInnern und4K.Kriegsministerium.

Nachstehendfolgt Abdruck einer im Zentralblatt für das DeutscheReich Nr. 17
Seite 279 veröffentlichtenBekanntmachungdesReichskanzlersvom 13. April 1912.

München,den20.Mai 1912. ·
Dr. Frhr. v.Soden-Fraunhofen.Frhr. v.Kreß.

Abdruck.

Die Grundsätzefür die Besetzungder mittleren, Kanzlei= und Unterbeamtenstellen
mit MilitäranwärternundInhaberndesAnstellungsscheinsvom20. Juni 1907 sinddurch
BeschlußdesBundesrats,wie folgt, ergänztworden:

I. bei den Reichs= und Staatsbehörden.
(ZentralblattS. 317 ff.)

1. Zu § 11.
Der Absatz(1.) erhältfolgendenZusatz:
„Ist das Anteilverhältnis der Militäranwärter usw. nicht erreicht, so kann
zu ihren Gunsten von dieserReihenfolgeabgesehenwerden.“

2. Zu § 19.
Im Absatz(3.) ist hinterNr. 5 als neueNr. 6 einzufügen:
„für denDienst als Werftbuchführerin derMarineverwaltungein Jahr,“.

Die bisherigeNr. „6.“ ist in „7.“ abzuändern.

II. bei den Kommunalbehörden usw.
(Zentralblatt S. 345 ff.)

1. Zu § 9.
Der Absatz(1.) erhältfolgendenZusatz:
„Ist das Anteilverhältnis der Militäranwärter usw. nicht erreicht, so kann
zu ihren Gunsten von dieserReihenfolgeabgesehenwerden.“
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2. Zu § 18.
Hinter Absatz(2.) ist als Absatz(3.) hinzuzufügen:
„Soweit bei den Versicherungsanstaltenfür die Invalidenversicherungdie
Besetzungder Stellen durchOrganederVersicherungsanstaltenselbsterfolgt,
ist in denvorstehendenFällen dasReichsversicherungsamt(Landesversicherungs=
amt)zuständig.“

Berlin, den 13. April 1912.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:Lewald.

Nr. 35114 21.

Bekanntmachung, Ausgabe von Schuldverschreibungenauf denInhaber betreffend.

fl. Staatsministerinmdes Innern.

Mit Ministerialentschließungvon heuteist genehmigtworden, daß die Kreisgemeinde
Oberfranken 4% ige Schuldverschreibungenauf den Inhaber im Gesamtbetragevon
2500000 Mark, und zwar Stückezu 5000, 2000, 1000, 500 und 200 K—Kin den
Verkehrbringe.

München, den 21. Mai 1912.
J. A.

MinisterialdirektorHeule.

6 Ordens-Verleihungen. von Schuch in Dresden das Großkomtur=
i kreuz des Verdienstordensder Bayerischen

Im Namen LSeinerMajestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Lnit= ç

pold, des Königreichs Bayern Verweser, unterm 7. Mai 1912 dem Zimmerwart

habenSich allergnädigstbewogengefunden,Franz Hartmann in Aschaffenburgdas
unterm21.April 1912demK. SächsischenLuitpoldkreuz

Hofrat, GeneralmusikdirektorErnst Edlen zu verleihen.

Krone und
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Nr. 33.
München, den 30. Mai 1912.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 18.Mai 1912, Errichtung einer gemeindlichen Untersuchungsanstalt für Nahrungs= und

Genußmittel in Ludwigshafen a. Rh. betreffend. — Bekanntmachung vom 24. Mai 1912, die Eisenbahn=
Bau= und Betriebsordnung für die Haupt= und NebeneisenbahnenBayerns betreffend. — Bekanntmachung
vom 25. Mai 1912, Auflösung und anderweitige Organisation von Forstdienststellenbetreffend. — Bekannt=
machung vom 28. Mai 1912, die Errichtung von Eisenbahninspektionen betreffend. — Prädikats=Verleihung.

Nr. 5334b 2.

Bekanntmachung, Errichtung einer gemeindlichenUntersuchungsanstaltfür Nahrungs= und
Genußmittelin Ludwigshafena.Rh. betreffend.

fl. Staatsministerinmdes Innern.

Gemäß§ 14 derK. Verordnungvom27. Jannar1884 (GVBl. S. 43) wurde
durch Entschließungdes K. Staatsministeriums des Innern von heute die gemeindliche
Untersuchungsanstaltfür Nahrungs= und Genußmittel in Ludwigshafen a. Rh. für den
Stadtbezirk Ludwigshafena. Rh. mit Wirksamkeitvom 1. Juli 1912 als öffentlicheUnter=
suchungsanstaltfür Nahrungs=und Genußmittel in widerruflicherWeise anerkannt.

Die Anstalt führt die Bezeichnung„StädtischeUntersuchungsanstaltfür Nahrungs=
und Genußmittel in Ludwigshafena. Rh.“; sie steht unter der Aufsicht des Stadtrats
Ludwigshafen, des K. Bezirksamts daselbst,der K. Regierung der Pfalz, Kammer des
Innern, sowiedes K. Staatsministeriums des Innern.

Die §§ 2, 9, 11 Abs.I, III, 13 Abs.IV derK. Verordnungvom27. Jannuar1884

(GVBl. S. 43), die §§ 2 und 3 derK. Verordnungvom — 1908
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S. 1051 § 12), fernerdie Ziffern 1, 4—6, 7 Abs.I, III, V, 10, 11 derMinisterial=
bekanntmachungvom 2. Februar 1884 (GVBl. S. 49) im Zusammenhaltemit der
Ministerialbekanntmachungvom 25. Juli 1890 (GVl. S. 517) findenauf die Anstalt
entsprechendeAnwendung.

München,den18. Mai 1912.
»Duft-tunsadeikFtnunljafew

Nr 7JBn

Bekanntmachung, die Eisenbahn=Bau=undBetriebsordnungfür dieHaupt=und Nebeneisen=
bahnenBayerns betreffend.

#. Staatsministeriumfür Verkehrsaugelegenheiten.

Auf die am 25. Mai 1912 zur Eröffnung gelangendeschmalspurigeBergbahn
Brannenburg—Wendelstein(Wendelsteinbahn)findendiein derEisenbahn=Bau=undBetriebs=
ordnungfürdieHaupt=undNebeneisenbahnenBayerns(Bekanntmachungvom13.April 1905
— Gesetz=und Verordnungsblatt1905 Seite 251 —) enthaltenenBestimmungenfür
Nebenbahnenmit nachstehendenAbweichungenund ErgänzungenAnwendung:

Ausnahmebestimmungen
« für

den Bau und Betrieb der schmalspurigen Bergbahbhn
Wrannenburg—Wenelstein (Wenelstein ahn).

Zu AbschnittII. Bahnanlagen.

§ 7 (1). In denHauptgleisensindKrümmungenvonwenigerals 40 m Halbmesser
nicht zulässig.

§ 7 (4). ZwischengeradezwischenGegenkrümmungenmüssenimdurchgehendenHaupt=
gleis wenigstens8,00m lang sein.

§ 7 (5) und (6). Die Längsneigungdarf auf der freienStrecke
a) ohneZahnstange 40%
b) mit Zahnstange237,5%%

nichtübersteigen.
§ 7 (7). Das Neigungsverhältnisvon Bahnhofgleisendarf, abgesehenvon Ran=

giergleisen,in denStrecken
a) ohneZahnstangenichtmehrals 5 %%
b) mit Zahnstangenichtmehrals 140%

betragen,jedochdürfenAusweichgleisein die stärkereNeigungder freienStreckeeingreifen.
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§ 9 (1) entfällt.
§ 9 (2). Die Spurweitebeträgt1,00m.
§ 9 (3). In Krümmungenmit einem Halbmesservon wenigerals 500m ist die

Spurweitezu vergrößern.Die Vergrößerungdarf in denStrecken
obhneZahnstange25 mm

b) mit Zahnstange 10mm
nichtübersteigen.

§ 9 (4). Als Folge desBetriebs sindVerengungender Spurweitebis zu 3 mm
und Erweiterungenbis zu 20 mm zulässig.

8 10 (2) entfällt.
§ 10 (3). Neigungswechselin durchgehendenHauptgleisensind nacheinemKreis=

bogenvonmindestens
a) 1000 m auf derReibungsstrecke,
b) 500 m auf derZahnstangenstrecke

auszurunden.
Für die Ausrundung des Neigungswechselsbei km 9,912 wird ausnahmsweiseein

Kreisbogenvon nur 200m Halbmesserzugelassen.
§ 11 (1). An denHauptgleisenist ein lichterRaum nachMaßgabederAnlage

offenzu halten. Dabei ist in Krümmungenauf die Spurerweiterungund die Gleisüber=
höhungRücksichtzu nehmen.

§*11 (2) mit (6) entfallen.
§ 11 (7). Tore von Lokomotiv=undWagenschuppenmüssenmindestens3,00 m

im lichtenweit sein.
§ 12. Auf Bahnhösenmuß der AbstandderGleise mindestens3,5m betragen.
§ 13 entfällt.
§ 14 entfällt.
15 entfällt.

§ 16. Gleise und BrückenmüssenFahrzeugevon 4,5 t Raddruck(im Stillstand
gemessen)mit Sicherheit aufnehmenkönnen.

8 17 (1). Die Bahn ist mitAbteilungszeichenin Abschnittenvon100m zu versehen.
§ 17(2). Das VerhältnisderNeigungenistandenEndenderReibungsstrecken,wodie

Verbindungsliniezweier500 m von einanderentfernterPunkte derBahn stärkerals
6,66% (1:150) geneigtist, ersichtlichzu machen. Auf derZahnstangenstreckesind
NeigungszeigeramAnfangundEndederwenigerals 40%o0geneigtenStreckenanzubringen.

§ 21. In Absk.(12) hat der letzteSatz zu lauten: Der Abstandder Gleisemuß
am Merkzeichenmindestens3,0 m betragen.
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§ 23 (2). Die festenGegenständeauf denPersonenbahnsteigen(Säulen u. dgl.)
müssenbis zu einerHöhevon 3,05 m über Schienenoberkantemindestens2,70 m von
Gleismitteentferntsein.

§24 entfällt. .
Zu AbschnittIII. Fahrzenge.

§ 28 (1). Die festenTeile der Fahrzeugemit Ausnahmevon Stromabnehmern
dürfenbei Mittelstellungim geradenGleis höchstensdie in derAnlage mit gestrichelten
Linien gezeichnetenUmgrenzungenerreichen.

§ 28 (2), (3), (4), (5) und (8) entfallen.
§ 28 (6). Trieb=und Bremszahnräder,sowieSchienenzangendürfenunterdie mit

130mm überSchienenoberkantefestgesetztenUmgrenzungen(Anlage)herunterreichen.
§ 29 (1). Der RaddruckstillstehenderFahrzeugedarf bei der größtenB.lastung

im allgemeinennicht mehr als 4,5tbetragen.
§ 29 (2) entfällt.
§ 30. Der RadstandderFahrzeugemuß denKrümmungenderBahn angepaßtsein.
§ 31 (2). Der lichteAbstandderRäder einerAchsebeträgtzwischenden Rad=

reisen935 mm. Abweichungensindnur bis zu 3 mm überoderunterdiesesMaß zulässig.
§ 31 (3). Die Räder der Wagen müssenim Laufkreis einenDurchmesservon

mindestens600 mm haben.
Bemerkung:Der Laufkreisist der Schnitt einerzur Achsesenkrechten,513 mm von

der AchsmitteentferntenEbenemit der Laufflächedes Radreifens.
§ 31 (5a). Breite desRadreifensmindestens105 mm, höchstens115 mm.
§ 31 (5e). Spielraumder Spurkränzeim Gleisevon 1 m Spurweite, gemessen

nach Verschiebungder Achse bis zum Anlauf an der einen Schiene (Gesamtverschiebung)
und 10 mm außerhalb der Laufkreisemindestens10 mm, höchstens25 mm, und daher
die EntfernungzwischendenAnlaufstellender Spurkränzehöchstens990 mm, mindestens
975 mm.

§ 33 (1) mit (3) entfallen.
§ 33 (4). An denZug= und Stoßvorrichtungensind die folgendenMaße ein=

zuhalten:
a) HöhederMittelebeneüberSchienenoberkantemindestens535 mm (beivollbelastetem

Fahrzeug),höchstens630mm (bei unbelastetemFahrzeug).
§ 33 (4) b mit k und § 33 (5) entfallen.
§ 34 ernttfällt.
§ 35 (4). Die Lokomotivenmüssenaußer mit der Handbremse,die auf die Adhä=

sionsräderwirkt,
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mit einerTriebzahnradbremse,
mit einerauf das BremszahnradwirkendenNotbremseund
mit Motorwellenbremsen

ausgerüstetsein.
§ 35 (5). Die WagenmüsseneineReibungs=und eineZahnradbremsehaben,die

von Hand und mit Luftdruckin Tätigkeitgesetztwerdenkönnen.
§ 35 (6) entfällt.
§ 38 entfällt.
§ 39 (3). An allen zum Offnen eingerichtetenFensternmuß eineWarnungvor

dem Hinausbeugenangeschriebensein.
* 41 ertfällt. 6
8 42 (1) m, n, o entfallen.

Zu Abschnitt1V. Bahnbetrieb.

8 46 (2). Die Bahn muß innerhalb 24 Stunden mindestenseinmal untersucht
werden. «

§ 47. Die Gleise der Bahn, auf denenFahrzeugedurchLokomotivenoderTrieb=
wagenbewegtwerden,sind von lagerndenGegenständenbis zur Umgrenzungdes lichten
Raumes (8 11) frei zu halten.

§ 49 (3) und (4) entfallen.
§ 50 (1) entfällt.
Bayer. Zusatzbestimmungzu § 50 (2) entfällt.
§ 51 entfällt.
§ 53 (1), (2) und(4) entfallen.
§ 54 (3). Personenzügedürfennur aus einer Lokomotiveundhöchstens2Personen=

wagenbestehen. %
§54 (4) mit (6) entfallen.
§ 55 (1). Die sämtlichenAchsender Lokomotiveund mindestenseineAchsejedes

Wagensmüssengebremstwerdenkönnen.
8§55(2). Im einzelnensindfür dieAnordnungundBedienungderBremsendie vom

Staatsministeriumfür VerkehrsangelegenheitenerlassenenbesonderenVorschriftenzu beachten.
§ 55 (3) mit (11) entfallen.
§56 (3). Wagenmit leichtfeuerfangendenGegenständen,SprengstoffenoderLang=

holz dürfen mit den der PersonenbeförderungdienendenZügen nicht gefahrenwerden.
§ 56 (5). Die Lokomotivemuß stets an die Talseiteder Züge gestelltwerden.
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§ 56 (6), (7), (8) und (10) entfallen.
§ 57 entfällt.
§ 58 (3) entfällt.
§ 61 (1). Die Lokomotivedarf mit denWagenbeiSteigungenüber40 % nicht

gekuppeltwerden.
§ 61 (2) entfällt.
§ 61 (4). Vor Abgangeines Zuges auf einerder Endstationensind jedesmal

die Lokomotiv=und dieWagenbremsenzu erproben.
§ 63 (2). Die Lokomotivemuß währendderFahrt mit mindestenseinemFührer

besetztsein.
§ 63 (5) Abs. 2. Der Zugführerhat bei der Bergfahrtauf demvordersten,bei

derTalfahrt auf dem letztenWagen Platz zu nehmen,so daß erjederzeitdieLuftdruckbremse
in Tätigkeitsetzenkann.

§ 65 (1), (2), (4), (5) und (11) entfallen.
§ 65 (8). Kein Zug darf abgelassenwerden,wennnichtfeststeht,daß das Gleis

bis zur nächstenzurKreuzunggeeignetenStation durcheinenGegenzugnichtbeanspruchtist.
Ein Zug darf einemvorausgefahrenenin einemAbstandevon 200m folgen.
§ 66. Die Geschwindigkeitbei derTalfahrt darf

in der Zahnstangenstrecke
7 km in der Stunde in der Höchstneigungvon 237,5%
10km in derStunde in derNeigungvon 135%

und in der Adhäsionsstrecke
15 km in der Stunde nicht überschreiten.

* 67 entfällt.
§ 68 entfällt.
§ 69 (4). Bedarfs=und SonderzügesinddemStreckenpersonalanzukündigen.
§ 69 (5). Istdie Ankündigungnicht möglich,so ist das Zugpersonalhievonzu

verständigen.
8 70 entfällt.
§ 71. Schneepflügedürfenbei Zügen, die der Personenbeförderungdienen,nicht

verwendetwerden.
§ 72. WagenohneLokomotivedürfenauf derBahn nichtbewegtwerden.

München,den 24. Mai 1912.

v. Seidlein.
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Nr. 15979.

Bekanntmachung, Auflösungund anderweitigeOrganisationvon Forstdienststellenbetreffend.

fl. StaatsministeriumderFinanzen,
Ministerial-Forstabteilung.

Im NamenSeinerMajestätdesKönigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern

Verweser, habenmit AllerhöchsterEntschließungvom22. Mai 1912 anzuordnengeruht,
daß beginnendvom 1. Juni 1912 die Fürsterstellezu Eichenstein, Forstamts Steben,
aufgelöstund eine etatsmäßigeWaldwärterstelledaselbsterrichtetwerde.

München,den25. Mai 1912.

v.Kreunig.

Nr. 2/Pdk.

Bekanntmachung, die Errichtung von Eisenbahninspektionenbetreffend.

4#.-Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Mit AllerhöchsterGenehmigungwerdenvom 1. Juni 1912 an eineNeubauinspektion
in Regensburgund eineNeubauinspektionII in Nürnbergerrichtet.Die seitherigeNeubau=
inspektionNürnberghat die Bezeichnung„NeubauinspektionI Nürnberg“zu führen.

München,den28. Mai 1912.
v.Seidlein.

Prädikats-Verleihung. habenSich allergnädigstbewogengefunden,
unterm14. Mai 1912 demK. Kämmerer
undOberstenz.D. HansFreiherrnvon Laß=

Im NamenLeinerMajestätdesKönigg. berg,HofmarschallSeinerKöniglichenHoheit
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit= desPrinzenLudwigvonBayerndasPrädikat

pold, desKönigreichs Bayern Verweser, „Erxzellenz“gebührenfreizu verleihen.
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Gektzundycrordnunggylatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 34.
München, den 7. Juni 1912.

Inhal t:
Bekanntmachung vom 16. April 1912 zum Mannschafts=Versorgungs=„Gesetz1906, hier die Quittungsbücher

für Invalide und Rentenempfänger. — Bekanntmachung vom 1. Juni 1912 über die Zulassung von
Meßgeräten zur Eichung.

Bekanntmachung zum Mannschafts=Versorgungs=Gesetz1906, hier die Quittungsbücherfür
Invalide und Rentenempfänger.

(Abdruck aus dem Zentralblatt für das DeutscheReich 1912 Nr. 17 S. 280)).

Der Bundesrat hat in der Sitzung vom 16. März 1912 beschlossen,daß die in
Ziffer 7 Abs. 7 der unter dem 19. Juni 1906 (Zentralblatt S. 662) bekanntgemachten
Ausführungsbestimmungenzum MannschaftsversorgungsgesetzevorgeschriebenenQuittungs=
bücherfortannachdembeiliegendenMuster anzufertigensind.

Gleichzeitighat er denReichskanzlerermächtigt,AnderungendesMusters,die lediglich
formaler Natur sind oder eine Wiedergabevon Gesetzes=oder sonstigenBestimmungen
bedeuten,anzuordnen.

Berlin, den16. April 1912.

Der Neichskansler.
Im Auftrage:Herz.

*)Vgl.GVBl. 1906S. 889Anl.2 S.4 Ziff.7MVBl. 1912S. 423f. 9
1
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(Umschlag.)

Quittungsbuch
Invaliden, bhemaligen(Dienstgrad)

Rentenempfängers,h zen ienstgrod

vom
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(Rückseite des Umschlags.)

Derpflichtungsbestimmungen
für

die Invaliden und die Rentenempfänger.

1. Der Invalide oder Rentenempfänger ist verpflichtet, im September
und im März jedes Jahres von einer Zivil= oder Militärbehörde oder von
einem zur Führung eines Dienstsiegels berechtigtenBeamten die unter den
Empfangsmonaten befindliche Verhandlung ausfüllen zu lassen. Wird die
Zahlung auf Grund besondererQuittungengeleistet,dann tritt an dieStelle
dieser Verhandlung eine entsprechendeErtlärung des Empfängers auf den
mit Vordruck versehenenQuittungen, die im Septemberund März jedes
Jahres amtlich zubescheinigensind. Ohne eine solcheErklärung erfolgt
keineweitereZahlung. 4

2. Das Quittungsbuchist sorgfältigaufzubewahren.Verliert es der
Invalide oderRentenempfängerdennoch,sotrifft ihn der gtwatgeSchaden.
Im Falle des Verlustes hat er der Ortsbehördeund der zahlendenKasse
sofort Anzeige zu machen. 4

3. Bei nichtpersönlicherAbhebungderGebührnissedurchdenBerech=
tigten ist außer demQuittungsbucheine amtlicheLebensbescheinigungund
eine amtlich beglaubigte Vollmacht beizubringen.

4. Jeder Invalide oder Rentenempfänger,der im Reichs., Staats=
oderKomminaldienst,bei denVersicherungsanstaltenfür Invalidenversiche=
rung, bei ständischenoder solchenInstituten, welche ganz oder zum Teil aus
Mitteln des Reichs, Staates oder der Gemeinden unterhalten werden, oder
in solchen zu den vorbezeichnetennicht gehörendenZivilstellen, welche ganz
oder zumTeil denMilitäranwärtern unddenInhaberndesAnstellungsscheins
borbehalten sind, als Beamter oder in der Eigenschaft eines Beamten unter
Gewährung eines Diensteinkommens angestellt oder beschäftigtwird, hat das

erhobeneBeträge von Versorgungsgebührnissenwerden durch Einbehalten der
fälligen Versorgungsgebührnissegedecktoder anderweiteingetgen.

5. Die Regelungsverfügungensind von den Invaliden oder Renten=
empfängerndurchNamensunterschriftanzuerkennen.

6. Bei derAufnahmein Invalideninstitute,in einemilitärischeKranken=,
eil- oderPflegeanstalt und bei der vorübergehendenHeranziehungzum
ilitärdienst (6 36 Nr. 1, 2 Ges. 06) ist das Quittungsbuch der aufnehmen=

den Behörde oder dem Truppenteil usw. zu übergeben.
7. Wenn der Invalide oder Rentenempfänger seinen Aufenthalt an

einen anderen Ort verlegt, so muß er sein Quittungsbuch rechtzeitig an die
bisherige Zahlstelleabgebenund umUbertragungder Zahlung auf die näher
gelegene Kassenachsuchen.

a) Die ZahlungderBezügekannauchmittelsPostanweisung erfolgen.
b) Eine VerpfändungoderAbtretung der Versorgungsgebührnisseist

rechtsunwirksam.
c) NachdemAblebendes Inhabers ist von denHinterbliebenendas

Buch der zahlendenKasse zurückzugeben. Hier wird auch Auskunft über die
Zahlung der Gnadengebührnisseerteilt.
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*“-t.

(Monatsbetrag.)

Verstümmelungszulage,

Kriegszulage,

Tropenzulage,

Zivilversorgungsentschädigung,

Alterszulage,

ZuschüsseGes. 01,

Rentenerhöhung,

Summe:

äußeren Buchdeckel.

Laut Anerkennung vom

von ten

Zahlung aus der

Kat. Buchst. Band

bs.

ten 19

19 all.

Kasse zu

Nr.
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BeiEinstellungderZahlungundimApriljedesJahreswirddiesesBlattalsBelegdurchdieKasseentnommen.

2

Militär=Marine=Schutztruppen=Pensionsrechnung
Zahlungsordnung für 191.

Invalide, hemali
Rentenempfänger, ehemalgen

.......................................... Kassczu

Geldbetrag Unterschrift
Monat des Kassenbeamten

4 2
April

Mai

Juni

Juli

August

September

ss2s*? “ den .. ien September 191.

Vor den erscheintheuteder von Person

bekannte,gehörigbeglaubigte —................................

und erklärt:
Ich bin in einerStelle desZivildienstesals Beamteroderin derEigen⸗

angestellt
schaft eines Beamten nichtbeschäftigk und beziehedas auf Seitte

diesesBuchesaufgeführteEinkommen).
Die vorstehendenGebührnisse habe ich richtig empfangen, was ich

hiermit ausdrücklichanerkenne.
##)

*) Was nichtzutrifft, ist zu durchstreichen.
##)Unterschrift des Empfängers (Vor= und Zunamen).
###) Unterschrift des Bescheinigenden mit leserlichemDienststempel=

abdrucke. Bei im Zivildienst angestelltenEmpfängern ist die Verhandlung
durchdie betreffendeZivilbehördezu vollziehen.
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2

Militär=Marine=Schutztruppen=Pensionsrechnung
Zahlungsordnung für 191

Invalide,
Rentenempfänger,

Geldbetrag Unterschrift9
Monat J — des Kassenbeamten

Gktober

Uovember

Dezember

Januar

Febrnar

März

Vor deni erscheintheuteder von Person
Reutenempfänger

Invalide A KTGDDDTTTT⅝TTö h

und erklärt:

Ich bin in einer Stelle des als Beamter oder in der Eigen=
. angeste . .

schaft eines Beamten nicht beschäftigt und beziehedas auf Seiie

dieses Buches aufgeführte Einkommen?#).
Die vorstehendenGebührnisse habe ich richtig empfangen, was ich

hiermit ausdrücklich anerkenne.

bekannte, gehörig beglaubigte

*) Was nichtzutrifft, ist zu durchstreichen.
en) Unterschrift des Empfängers (Vor und Zunamen).
“) Unterschrift des Bescheinigenden mit leserlichemDienststempel=

abdrucke. Bei im Zivildienst angestelltenEmpfängern ist die Verhandlung
durch die betreffendeZivilbehörde zu vollziehen. n##mmoujus2210Hinc919##sajvliqum0320Luqunbunj#250bunnolui5
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Anhang.
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Beschäftigungs-undAnstellungsverhältnissowieZivil=
diensteinkommendes Inhabers

Geldbetrag

4
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Kuhang.
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Beschäftigungs-undAnstellungsverhältnissowieZivil=
“ f idtdiensteinkommendes Inhabers Ge ie

104
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Nr. Regelung des Bezugs der Versorgungsgebührnissenach
· nebenstehendenAngaben

Geldbetrag

M
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—

Beschäftigungs=und Anstellungsverhältnis sowieZivil=
o= diensteinkommendes Inhabers Geldbetrag

M

usw.
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Nr. 656.
Bekanntmachung überdie Zulassungvon Meßgerätenzur Eichung.

Die in Bayern bisher als eichfähigerklärten,in derEichordnungvom 10. De=
zember1911 (GVBl. S. 1163) aber nicht vorgesehenenbesonderenMeßgeräte — Milch==
gefäße mit Abstichstäben, Herbstgefäße, Hohlmaße zu 200 Liter, Post=
zeigerwagen —werden auchfernerhinzurEichungund zurVerwendungim eichpflichtigen
Verkehrezugelassen.

Für ihre eichamtlicheBehandlung wird bis zur späteren allgemeinenRegelung
folgendesbestimmt:

1. Für die Neu= und Nacheichung sind die bisherigenVorschriften— Eich=
ordnungvom 1. Angust1885 (GVBl. S. 446 Beilage) nebstzugehdrigerInstruktion,
fernerBekanntmachungvom11. Mai 1893 (GVBl. S. 185)—anzuwenden.

Die Verkehrsfehlergrenzen betragennachFestsetzungdesK. Staatsministeriums
des Innern vom31. Mai 1912 das DoppeltederEichfehlergrenzen.

Bei der Stempelung sind die Vorschriftender neuenEichordnungvom 10. De=
zember1911 und der Instruktionhierzuvom10. März 1912 zu beaachten.

2. Die Nacheichungsfrist beträgt2 Jahre.
3. Bezüglich der Gebührenerhebung wird auf Grund der Ermächtigung der

StaatsministeriendesInnern und derFinanzenin § 4 derBekanntmachungüberdieGe=
bührenderEichbehördenvom31. März 1912 (Al. desMin. des InnernS. 428) folgendes
verfügt:

Für die Neu= und Nacheichungder Milchgefäße mit Abstichstäben,der Herbstgefäße
und der Postzeigerwagenist die Gebühr nach den bisherigenSätzen (Gebührentaxevom
21. April 1894, GVl. S. 151) zu erheben.Für die NeueichungderHohlmaßezu
200 Liter ist eineGebührvon 1,50 —4, für die Nacheichungdie Hälfte dieserGebühr
zu erheben.

Die Gebühr für die Prüfung ohneStempelungder zur Neu=oderNacheichungvor=
gelegtenMeßgerätebeträgtwie beidensonstigenMeßgerätendieHälfte derNeueichungsgebühr.

Die Gebührenzuschlägeund der Ersatz derReise=undBeförderungskostenbeiEichungen
außerhalb der Amtsstelle sowie die Vergütungen für Berichtigungsarbeitenbemessensich
gleichfallsnachdenfür die sonstigenMeßgerätegeltendenVorschriften.Vgl. § 1 Abschn.1
Ziff. 5 bis 7 und Ziff. 3 derEichgebührenordnungvom 18. Dezember1911 (RG l.
S. 1074) und § 2 Ziff. 4 und § 3 derMinisterialbekanntmachungüber die Gebühren
derEichbehördenvom31. März 1912 (Al. des Min. desInnern S. 428).

München,den1. Juni 1912. «
K.UnriiialsEichungalionimisfion.

Neubert.
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Geset=undVererdnungsgut
für das

FKönigreichBayern.

Nr. 35.
München, den 14. Juni 1912.

Inhalt:
Kreisanlehengesetz vom 13. Juni 1912. — Bekanntmachung vom 4. Juni 1912, die Verwaltung und

den Betrieb der K. Verkehrsanstalten betreffend. — Ordens-Verleihung.

Kreisanlehengesetz.

Im NamenBeiner Majestätdes Königs.

Luithpold,
vonGottesGuadenKöniglicherPrin;vonGBahern,

Regent.
Wir haben nach Vernehmung des Staatsrats mit Beirat und Zustimmung der

Kammer der Reichsräte und der Kammer der Abgeordneten beschlossenund verordnen,

was folgt:
Einziger Artikel.

Der Kreisgemeindeder Oberpfalz und vonRegensburgwird die Genehmigungerteilt,
zur Errichtung einesNeubauesfür die KreisoberrealschuleRegensburgein aus Kreismitteln
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zu verzinsendesund zu tilgendesAnlehenbis zumHöchstbetragevon 700000 J auf=
zunehmen. « «

Die Tilgung ist in demnachFertigstellungdesBaues folgendenJahre zu beginnen
und mußspätestens40 Jahre hernachbeendetsein.

Gegebenzu Berchtesgaden,den13. Juni 1912.

Luitpold,
Prinz von Bayern,

desKönigreichsBayernVerweser.

Dr. Arhr. v.Hertling. Dr. Frhr. v.Soden-Fraunhofen.v.Thelemanun.v.Breunig. v.Seidlein.
Dr. v.Kuilling. Frhr. v.Kreß. -

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Ministerialrat

imK. StaatsministeriumdesInnern:
Knözinger.

Bekanntmachung, die Verwaltung und den Betrieb der K. Verkehrsanstaltenbetreffend.

+#Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Vom 1. Juli 1912 an wird diePostagentur Alfeld (Mittelfranken) vom Bezirk
derOberpostdirektionRegensburgabgetrenntund demOberpostdirektionsbezirkrNürnberg
zugeteilt.

Vom gleichenTage an werdendie PostagenturenLeiblfing, Mengkofen und
Rohr (Niederbayern)vom Bezirk der OberpostdirektionLandshut abgetrenntund dem
OberpostdirektionsbezirkRegensburg zugeteilt.

München, den 4. Juni 1912.
v. Seidlein.

Ordens-Verleihung. habenSich unterm7. Mai 1912 allergnä=
—- digstbewogengefunden,demK. Administrator

Im NamenSeinerMajestätdesKönigs. in HerrenwörthAntonKoeck denVerdienst=
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit= orden vom heiligenMichael IV. Klasse zu

pold, des Königreichs Bayern Verweser, verleihen.
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Als-undVerordnung-Wall
für das

Königreich Vayern.

Nr. 36.
München, den 21. Juni 1912.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 15. Juni 1912, betreffend Ergänzung und Anderung der Anlage C zur Eisenbahn=

Verkehrsordnung.— Hofdienst=Nachricht.

Nr. 9/Vos.

Bekanntmachung, betreffendErgänzung und Anderung der Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnung. ,

K.StaatsininifleriiiiiifärVerkehrgangelegenheiten

Die Anlage O zur Eisenbahn-Verkehrsordnung(GVBl. 1909 S. 29) wird, wie
folgt, ergänztund geändert:

· Nr. La. Sprengstoffe.
1. Eingangsbestimmungen. A. Sprengmittel.

a) In der 1. Gruppe à wird der mit „Ammon=Nobelitmit den angehängtenBuch=
stabenA, B, C usw.“ beginnendeAbsatzgefaßt:

Ammon=Nobelit mit den angehängten Buchstaben A., B, C usw.
(Gemengevon Ammoniaksalpeter,Pflanzenmehlen,neutralenSalzen wie Alkali=
chloriden,zkarbonaten,silikaten, sulfaten, phosphatenund ähnlichendieGefahr
nicht erhöhendenSalzens, von aromatischenNitroverbindungen ufsw.wie
bisher);
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hinter demmit „Pastanil“ beginnendenAbsatznachgetragen:
Pfalzit (Gemengevon Ammoniaksalpeter,Natronsalpeter,höchstens1 Prozent
Kollodiumwolle,höchstens13 Prozent Trinitrotoluol, Pflanzenmehlen,auchmit
Zusatz von Kochsalz und anderenneutralen, beständigen,die Gefahr nicht er=
höhendenSalzen).

b) In der 2. Gruppe b wird vor dem mit „Bomlit 7“ beginnendenAbsatznach=
getragen:

Barbarit mit denangehängtenZahlen I, II, III usw.(Gemengevon 90 bis
92 ProzentKaliumchloratund 8 bis 10 ProzenthochsiedenderPetroleumsorten
mit einemFlammpunktvonmindestens105 Grad und einemSiedebeginnvon
mindestens242 Grad).

in demmit „Halalite“ beginnendenAbsatzstatt der Worte „65 ProzentKalium=
chlorat“ gesetzt:

65 Prozent Kaliumperchlorat

2. Beförderungsvorschriften. A. Verpackung.

Unter 2. Gruppe der SprengmittelZiffer 2 Chlorat=und Perchloratsprengstoffeb
wird im zweitenSatzedesAbs. (1) hinter„Miedziankit1" eingeschaltet:

und Barbarit I, II, III usw.

Nr. 1b. Mmnition.
4 1. Eingangsbestimmungen.
Ziffer 7 wird gefaßt:
7. Geladene Munition für Geschütze bis 15 Zentimeter Kaliber und

geladene Handwurf=Munition aus einer zu ihrer Herstellung
usw.wie bisher.

2. A. Verpackung. Zu 7.
Abs. (1) wird gefaßt:

(1) Die geladene Munition für Geschütze bis zu 15 Zentimeter
Kaliber und die geladeneHandwurf=Munition dürfennichtmitZündern
versehensein; die geladeneMunition für Geschützemuß an Stelle .. us#.
wie bisher.

Im Abs. (2) wird am Ende des zweitenSatzes eingeschaltet:
; bei Handwurf=Munition kann die Zündung der Zündhütchenauchin anderer
Weise verhindertsein, wenn sie völlig sicherist, z. B. durchFesthaltendes
Schlagbolzens.

Google



Nr. 36. 659

Im Abs. (5) wird am Ende nachgetragen:
oder

„GeladeneHandwurf=Munition“.

3. B. Aufgabe.

Der Eingang wird gefaßt:
Geladene Munition für Geschütze und geladene Handwurf=

Munition (Siffer 7) sowieSignalfeuerwerl (Ziffer 8) dürfen. . . . usw.
wie bisher.

4. Unter C. Bescheinigungen. Frachtbriefe. Abs. (7), D. Beförderungs=
mittel. Abs. (2), E. Verladung. Abs. (1) und Abs. (2) und F. SonstigeVor=
schriften.wird überallhinterdemWorte „Geschützmunition“ eingeschaltet:

und Handwurf=Munition

Nr. Id. VerdichteteundverflüssigteGase.
1. Eingangsbestimmungen.

In Ziffer 6 wird hinter„(Lance-Parfüm)“nachgetragen:
FMethyläther, Methylamin und Athylamin

2. Unter A. Art der Packgefäße. wird der vorletzteSatz im Abs. a gefaßt:
Bei Chlorkohlenoxyd (Phosgen), Chlormethyl, Chloräthyl und
Methyläther auchkupferneGefäße.

3. UnterC. Amtliche Prüfung der Gefäße werdendie beidenletztenZeilen
im Abs. (2) b gefaßt:

bei Chlormethyl,Methylätherund Methylamiii 16 ji
„ Chloräthylund Athylamiin 122 »

Im Abs. (3) a werdendie Worte „Chlormethyiund Chloräthyl“ ersetztdurch:
und die Stoffe der Ziffer 6.

4. Unter E. Füllung der Gefäße. wird am Ende des Absl.(2) hinzugefügt:
für Methyläther 1 KilogrammFlüssigkeitfür je 1,65Liter D Fassungsraum
„ Methylamin 1 1 „ ,,»1,7» des
„ Athylamin 1 # „ „ „ I „ . Gefäßes.

5. Unter F. Sonstige Vorschriften. wird im Abs. (6) a der Eingang der
Ziffer 2 gefaßt:

für die Stoffe der Ziffer 6; dieWagenmüssenaberin denMonaten
usw wie bisher.
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6. Unter G. Ausnahmen von den Vorschriften unter A bis F. wird
Abs.(2) gefaßt:

(2) Die Stoffe der Ziffer 6 dürfenbei BeachtungderVorschriften
unterE. (2) über denFüllungsgradin Mengenbis 100 Gramm in starken
Glas= oderMetallröhren befördertwerden. Die Röhren müssenmit einem fest
angebrachten,starkwandigenKapillarröhrchenversehenund entwederdurch Zu=
schmelzen(Zulöten) des letzterenodermittels SchraubkappeoderHebelverschluß,
beide mit Gummieinlage, vollkommendicht und sicherverschlossensein. Die

Rrhren müsseneinzelnin eine dickeSchichtWatte, Wellpapier,Zellstoffoder
dergleicheneingewickeltunddie Kapillarspitzen,wenn sie nicht durch Metall=
verschlüssegedecktsind, durch sorgfältig aufgesetztePapphülsen oder sonstigege=
eigneteVorkehrungengegenBruch gesichertsein. Die Röhrensindin haltbare
Kästchenaus Holz oder starkerPappe fest und sicherzu lagern. Ein Kästchen
darf bis 600 Gramm Flüssigkeitenthalten. Zur Verpackungder Kästchensind
starkeHolzkistenzu verwenden,die bei mehr als 5 Kilogramm Flüssigkeitmit
einemverlötetenBlecheinsatzeversehensein müssen.Die Kisten müssenauf rotem
Grundedie gedruckteAufschrift„Feuergefährlich“tragen. Das Rohgewichteiner
Kistedarf 60 Kilogrammnichtüberschreiten.Mit anderenGegenständendürfen
die Stoffe derZiffer 6 in vorstehenderVerpackungin Mengenbis zu 5 Kilo=
grammzusammengepacktwerden. Zur BeförderungdürfenbedeckteWagenver=
wendetwerden. «

Nr.lll.BrennbareFlüsfigkeiteii.
In Ziffer 9 der Eingangsbestimmungenwird hinter „ätherischeOle“ eingeschaltet:

Fuselöle,
Die Anderungentretensofortin Kraft.

München,den 15. Juni 1912.
v. Seidlein.

habenSich bewogengefunden,durchAller=
höchsteEntschließungvom 11. Juni 1912
vom1. Juli 1912 an denK. Hofbauassessor

Im NamenSeiner Majestätdes Königs. Heinrich Neu in München zum K. Hof=
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit= bauamtmannin etatsmäßigerWeisezu be=

pold, des Königreichs Bayern Verweser, fäördern.

BosdieutNachrih.
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ich-undYcrardnunggHHaII
für das

KönigreichBayern.

Nr. 37.
München, den 26. Juni 1912.

Inhalt:
Königliche Verordnung vom 12. Juni 1912 über den Verkauf von Walderzeugnissen. — Königliche Ver=

ordnung vom 18. Juni 1912, betreffend die Gewerbeaufsichtsbeamten. — Bekanntmachung vom
20. Mai 1912, Ermächtigung des Konsulats in Constantza zur Zurückstellung militärpflichtiger Deutscher be=
treffend. — Bekanntmachung vom 21. Juni 1912, Vollzug des Börsengesetzes betreffend.— Königlich
Allerhöchste Genehmigung zur Annahme fremder Dekorationen.

Nr. 21950 6.

Königliche Verordnung über den Verkauf von Walderzeugnissen.

Im NamenSeinerMafestätdesKönigs.

Tuitpol!.
von Gottes Gnaden BöniglicherPrin von Bayern.

Pegent.
Wir finden Uns bewogen,die Verordnung über den Verkauf von Walderzeugnissen

vom25. November1911 (GVl. S. 1153) mit Wirkungbis zum30. November1919
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auf die Städte und BezirksämterKaufbeurenundKemptenmit derMaßgabe auszudehnen,
daß das Erwerbszeugnisin den beidenStädten währenddes ganzenJahres, in den beiden
Bezirksämtern während der Monate Oktober, November und Dezembererforderlichist.

Berchtesgaden,den12. Juni 1912.

Luitpold,
Prinz von Layern,

desKönigreichsBayern Verweser.

Dr. Arhr. v. Soden-Fraunhofen. v. Thelemann. v. Greunig.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:

v. Kahr,
K. GeheimerRat.

Königliche Verordnung, betreffenddie Gewerbeaufsichtsbeamten.

Im NamenGSeinerMajestätdes Königs.

Luitpold,
VvonGottesGnadenKöniglicherVrinzvonZayern,

Kegent.
Wir finden Uns bewogen,zu verordnen,was folgt:
Der § I der KöniglichenVerordnungvom 7. Februar 1907, die Gewerbeaufsichts=

beamtenbetreffend,(Gesetz=undVerordnungsblattSeite 73) erhält dienachstehendeFassung:
„Die AufsichtüberdieAusführungderBestimmungender§§ 105a, 105b Absatz1,

der§§ 105c bis 105 h, 120a bis 1204, 133g bis 139 a derGewerbeordnungein=
schließlichder Aufsicht in Bezug auf die Sicherung derArbeiter gegenGefahren für Leben
und Gesundheitin denjenigenAnlagen, welchenach§§ 16 und 24 der Gewerbeordnung
einer besonderenGenehmigungbedürfen,obliegt nebenden ordentlichenPolizeibehördenden
Gewerbeaufsichtsbeamten.

Denselbenobliegt ferner die Aufsicht über die Ausführung der §§ 107 bis 113,
114a bis 119b derGewerbeordnung,dann nachMaßgabe der hierüberbesondersergangenen
BestimmungendieAufsichtüber die Ausführung der §§ 126 bis 128 derGewerbeordnung,
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Nr.37. · « 663

der Bestimmungendes Reichsgesetzesvom 30. März 1903, betreffendKinderarbeitin
gewerblichenBetriebenund desHausarbeit=Gesetzesvom20. Dezember1911.

Dem Staatsministerium des KöniglichenHauses und des Außern bleibt vorbehalten,
denGewerbeaufsichtsbeamtendie Wahrnehmungvon weiterenmit ihremWirkungskreisein
ZusammenhangstehendenGeschäftenzu übertragen."“

Berchtesgaden,den18. Juni 1912.

Luitpold,
Prinz von BLayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr. Frhr. v.Hertling.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:

Ministerialrat Dr. v. Müller.

Nr. 254a 3.

Bekanntmachung, ErmächtigungdesKonsulatsin ConstantzazurZurückstellungmilitärpflichtiger
Deutscherbetreffend.

(Abdruck aus dem Zentralblatt für das DeutscheReich 1912 Nr. 23 S. 419.)

Dem KaiserlichenKonsulat in Constantza ist in Gemäßheitder Bestimmungenim
vorletztenAbsatzdes § 33 Ziffer 10 der DeutschenWehrordnungdie Befugnis übertragen
worden,die in seinemBezirke lebendenmilitärpflichtigenDeutschenbis zum 25. September
des dritten Militärpflichtjahrszurückzustellen.(Vgl. Anlage5 zu § 33 derDeutschen
Wehrordnung,Zentralblattfür das DeutscheReich1906 S. 1306 ff.))

Berlin, den 20. Mai 1912.

Der Beichskansler.
Im Auftrage:Lewald.

*) S. auchGVBl. 1906S. 856.

Bekanntmachung, Vollzug des Börsengesetzesbetreffend.

# Staatsministeriumdes KöniglichenHausesund des ußern.

Gemäß Ziffer 2 der Bekanntmachungdes K. Staatsministeriums des Innern vom
21. November1896 (GVBl. S. 634) wurde die Funktion desStaatskommissärsbei der
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München,den 21. Juni 1912.

KöniglichAllerhöchsteGenehmigungzur
AnnahmefremderDekorationen.

Im NamenSeiner Majestütdes KRoͤnigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm12. Juni 1912 aller=
gnädigstbewogengefunden,
demLeibjägerSeiner KöniglichenHoheit

desPrinzen Ludwig von Bayern Wilhelm

Google

Reingruber in Münchenfür die Groß=
herzoglichMecklenburgischesilberneVerdienst=
medailleund
demLeibjägerSeiner KöniglichenHoheit

des Prinzen Ludwig von Bayern Wilhelm
Neustifter in Münchenfür die Groß=
herzoglichMecklenburg=Schwerinschesilberne
Medaille
dieBewilligungzurAnnahmeundzumTragen
zu erteilen.



Greis-undIlerordnungngzlall
für das

Königreich Bayern.

Nr. 38.
München, den 28. Juni 1912.

Inhalt:
Gesetz vom 27. Juni 1912 über den vorläufigenVollzug des Budgets für die Jahre 1912und 1913.

Gesetz über den vorläufigen Vollzug des Budgets für die Jahre 1912 und 1913.

Im NamenSeiner Mafestätdes Königs.

Luitpold,
VvonGottesGnadenRKöniglicherPrinzvonGahern,

Regent.
Wir habenin Bezug auf die vorläufigeBestreitungder Ausgabendes Staates und

ihre Deckungim III. Vierteljahr1912 nachVernehmungdesStaatsrats mit Beirat und
Zustimmung der Kammer der Reichsräteund der Kammer derAbgeordnetenbeschlossenund
verordnen,was folgt:

Artikel 1.

Die Wirksamkeit des Artikel 1 Abs. 1, 2 und des Artikel 4 des Gesetzesvom
18. März 1912 über den vorläufigenVollzug desBudgets für dieJahre 1912 und 1913
wird auf das III. Vierteljahr1912 erstreckt.
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Artikel 2.

Von denim ordentlichenBudget derJahre 1912 und 1913 vorgesehenenSummen
dürfenvor derendgültigenFestsetzungdesBudgetsnachBedarf verausgabtwerden:

A. auf Rechnungdes Etats des Staatsministeriumsdes KöniglichenHausesund des
Außern— Etat Nr. 24 —:

Biff. U Kap. 4, AUbrigeAusgabenfür Industrie,GewerbeundHandel:

für dieBayerischeGewerbeschauimJahre1912 in München 250000 A,

B. auf Rechnungdes Etats des Staatsministeriumsdes Innern — Etat Nr. 26 —2:
I. Ziff. II Kap. 3, Straßen-,Brücken-undWasserbauten:

1. für Erweiterungs=und Neubauten(§ 2) und zwar:
a) für Straßenbauten(Tit. IJ. .... 611250 ,
b) für Brückenbauten(Tit. 33)0 309500 ,.
) für Wasserbauten(Tit. 330 476 565 A,
————————2ê 1264904,

im ganzen 1523805MA,
soweitnichtschondieErmächtigungzurVerausgabung
durch den Artikel 2 Abs. 2 des Gesetzesvom
18.März 1912 erteiltist,

2. für freiwilligeZuschüssezuBrückenbauten,derenHerstellung
und UnterhaltungdemStaate nichtobliegt,(§ 4) 85 100 A,

3. für freiwilligeZuschüssezuWasserbauten,derenHerstellung
undUnterhaltungdemStaatenichtobliegt,(§ 5) 123905#

II. Biff. II Rap.4, UbrigeAusgaben:
1. Wasserbücher(Artikel197 desWassergesetzes)und zwar
für die vonAmts wegenvorzunehmendenEintragungenin
dieWasserbücher(S 1) 7000 MA,

2. für dieFestsetzungderGrenzen derUberschwenmungsgebiete
und sonstigeHochwasseraufnahmen(S 00 8 000 M,

III. Biff. X, GemeinsameAusgaben:

für Erweiterungs=und Neubauten(Kap.1 S 3) und zwar:
1. für BautendesEtats derStaatsbauverwaltaung 145 500 A,
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soweit nicht schon die Ermächtigung zur Verausgabung
durchdenArtikel2 Abs.1 desGesetzesvom18.März 1912
erteilt ist,

2. für BautendesEtatsder Landwirtschat 58 750 .K.
Ferner wird der Staatsministerder Finanzenermächtigt,demStaatsministerder

Justiz zur VollendungdesNeubaueseinesAmtsgerichtsgebäudesin Hammelburgfür Rech=
nungderhierfürim ordentlichenBudgetderJahre 1912 und 1913 vorgesehenenSumme
denRestbedarfvon 29 000 .K zur Verfügungzu stellen.

Artikel 3.

Von den im außerordentlichenBudget der Jahre 1912 und 1913 vorgesehenen
Summen dürfenvor der endgültigenFestsetzungdesBudgets nachBedarf verausgabtwerden:

I. auf Rechnungdes Gefällsablösungsfonds:

1. für VervollständigungdesbayerischenTelegraphennetzes 646 800 4
(außerordentlichesBudget Ziff. IIbaa),

2. für Vervollständigungdes bayerischenTelephonnetzes 12 014200 +
(außerordentlichesBudgetZiff. IIb bb,,

Summe I 12 661 000 4#;

II. aufRechnungdesAllgemeinenStaatsanlehens:
1. für Postbautensowie für BeschaffungvonWohnungenfür
Beamteund ArbeiterderPost=undTelegraphenverwaltung 3449 610 A
(außerordentlichesBudget Ziff. IIb aa),

2. für ErhöhungdesBetriebs=und e . Motor=
postlinien,3. Ratte .. ... 1500000.«
(außerordentliches Budget Ziff. riib vwh,

Summe II 4949 610 #

III. auf RechuungdesStaatseisenbahnanlehens:
1. für Neu=,Erweiterungs=und Ergänzungsbauten 28 885 500

(außerordentlichesBudget Ziff. IV. Nr. 1),
2. für denzweigleisigenAusbauvon Bahnn 383 500 M

(außerordentliches Budget Ziff. IV. Nr. 2),

3. für ErgänzungdesFahrpars 19 500000 4
(außerordentlichesBudgetZiff. IV.Nr. 5),

Summe III 48 769 000 .K&.
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Ferner wird der Staatsminister der Finanzen ermächtigt,dem Staatsminister der
Justiz zurFortführungdesNeubaueseinesZentraljustizgebäudesin Nürnbergfür Rechnung
derhierfürim außerordentlichenBudgetder Jahre 1912 und 1913 vorgesehenen3. Rate
die weitereSummevon 600 000 “ zur Verfügungzu stellen.

Der StaatsministerderFinanzenwird ermächtigt,im Bedarfsfallezur Deckungder
in Abs. 1 Ziff. II sowie in Abs. 2 bezeichnetenAusgabenein AllgemeinesStaatsanlehen
bis zumBetragevon 5 549 610 A und zur Deckungder in Abs.1 Ziff. III bezeichneten
Ausgabenein Staatseisenbahnanlehenbis zumBetragevon 48 769 000 —&aufzunehmen.

Artikel 4.

Der Staatsministerder Finanzenwird ermächtigt,die Einkommensteuer,die Gewerb=
steuerund die Kapitalrentensteuermit der weiterenHälfte derNormalsteuernachdem Ein=
kommensteuergesetze,demGewerbsteuergesetzund demKapitalrentensteuergesetzevom 14. Au=
gust1910 und die Grundsteuerund die Haussteuervorläufigmit einemweiterenViertel
der NormalsteuernachdemGrundsteuergesetzund demHaussteuergesetzin der Fassung des
Gesetzesvom14. August1910, betreffenddie AnderungderGesetzeüber die allgemeine
Grund=und Haussteuer,zu erheben.

10.März 1879Die SteuervomGewerbebetriebimUmherziehenistnachdemGesetzevomM#b #s—

mit einemum zweiundzwanzigvomHunderterhöhtenBetragezu erheben.

Gegebenzu Berchtesgaden,den27. Juni 1912.

Luitpold,
Prinz von SLayern,

desKönigreichsBayernVerweser.

Dr. Frhr. v.Hertling. Dr. Frhr. v.Soden-Frnunhofen.v.Thelemann. v.Breunig. v. SLeidlein.
Dr. v.Anilling. Frhr. v. Kreß. "

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Ministerialrat

im K. StaatsministeriumdesInnern:
Knözinger.
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beseh=undVerordnungs=Bltt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 39.
München, den 4. Juli 1912.

Inhal t:
Bekanntmachung vom 26. Juni 1912, die Errichtung von Eisenbahninspektionen betreffend. — Bekannt=

machung vom 26. Juni 1912, die Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnung für die Haupt= und Nebeneisenbahnen
Bayerns betreffend. — Bekanntmachung vom 26. Juni 1912, Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den
Inhaber betreffend. — Bekanntmachung vom 28. Juni 1912, die Postordnung für das Königreich Bayern
vom 27. März 1900 betreffend. — Bekanntmachung vom 2. Juli 1912 über die Einfuhr von Rindern und
Ziegen aus der Schweiz. — Bekanntmachung vom 3. Juli 1912, Anderung der Landwehrbezirkseinteilung
betreffend.

Nr. 2/Pdk.

Bekanntmachung, die Errichtung von Eisenbahninspektionenbetreffend.

Kl. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Mit AllerhöchsterGenehmigungwird vom 1. Juli 1912 an eineWerkstätteinspektionIV
in Nürnberg errichtet.

München, den 26. Juni 1912.
v. Seidlein.

Bekanntmachung, die Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnung für die Haupt= und Nebeneisen=
bahnenBayerns betreffend.

K. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Auf die am 1. Juli 1912 zur Eröffnung kommendeTeilstreckeGarmisch—Parten=
kirchen —Mittenwald der Bahnlinie von Garmisch—Partenkirchen zur Landes=
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grenzebei Scharnitz finden die in der Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnungfür die
Haupt=undNebeneisenbahnenBayerns (Bekanntmachungvom13.April 1905 — GWi.
1905 S. 251 —) enthaltenenBestimmungenfür HauptbahnenAnwendung.

Inwieweit mit Rücksichtauf die besonderenVerhältnisseder Bahnstreckevonden Be=
stimmungenfür Hauptbahnenin den§§ 18 (3) und46 (5) dieserOrdnungabgewichen
werdendarf, wird vom K. Staatsministerium für Verkehrsangelegenheitendurchgesonderte
Verfügung bestimmt.

München, den 26. Juni 1912.
v.Seidlein.

Nr. 7026à 7.

Bekauntmachung, Ausgabevon Schuldverschreibungenauf denInhaber betreffend.

4. Staatsministeriumdes Innern.

Der BayerischenVereinsbankin München wurde dieGenehmigungerteilt, innerhalb
der gesetzlichenund satzungsmäßigenUmlaufsgrenzenachstehende,auf den Inhaber lautende,

in Stückezu 5000, 2000, 1000, 500, 200 und 100 X eingeteilteSchuldverschreibungen
in den Verkehrzu bringen:
eineweitereSerie (112) verlosbarer,vom 1. Juni 1912 an innerhalb70 Jahren im
WegederKündigung,Verlosungoderdes freihändigenRückkaufeseinzulösender4% iger
Hypothekenpfandbriefeim Gesamtbetragevon 10 Millionen Mark.

München, den 26. Juni 1912.
J. A.

Ministerialratv. #raun.

Nr. 23/5951.
20.

«Bekanntmachung, die Postordnungfür das KönigreichBayern vom 27. März 1900 betreffend.

fl. StaatsministeriumfürVerkehrsangelegenheiten.
Die Postordnungfür das KönigreichBayern vom27. März 1900 (GVl. Nr. 17

vom30. März 1900) wird, wie folgt, geändert:
1. Im § 3 „Zur PostbeförderungbedingtzugelasseneGegenstände“sind die Be=

stimmungenunter Ziff. V zu streichen.
2. Im § 48 „Abgabe vonPostwertzeichen“ist in Ziff. II derzweiteSatz zu streichen.
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Nr. 39. 671

3. In demselben§ (48) ist die Ziff. IV, wie folgt, zu ändern:Zum Umtauschein
denHändendesPublikumsunbrauchbargewordenerFreimarkenist diePostverwaltungnicht
verpflichtet.BeschädigteodersonstwieunbrauchbargewordenegestempelteKartenbriefformulare,
gestempeltePostkartenund PostanweisungsformularewerdengegenEntrichtungeiner Gebühr
von 1 Pf. für jedesStück in neueFormulare umgetauscht.

4. Im § 49 „Entrichtung des Portos und der sonstigenGebühren“ ist im ersten
Satz der Ziff. III dasWort „Streifbänder“ nebstdem vorhergehendenKomma zu streichen.

VorstehendeAnderungentretenmit dem1. Juli 1912 in Kraft.

München,den28.Juni 1912.
v.Seidlein.

Nr. 413b 31.

Bekanntmachung über die Einfuhr von Rindern und Ziegen aus der Schweiz.

ft. Staatsministeriumdes Innern.

Die Bekanntmachungvom 4. April 1911 (GVBl. S. 187) wird vom
10. Juli 1912 an aufgehoben.Von diesemZeitpunkt an ist sonachdie Einfuhr von
Rindern und Ziegen aus dem schweizerischenKanton Aargau nachund durchBayern unter
denBedingungenwiedergestattet,die in denBekanntmachungenvom 25. Septemberund
6. Oktober1908 (GWBl.S. 909,954) bezeichnetsind.

München, den 2. Juli 1912.
J. A

Ministerialrat v. Braun.

M.d. J. Nr. 333/2.
Kr. M. Nr. 14833.

Bekanntmachung, Anderung der Landwehrbezirkseinteilungbetreffend.

fl. Staatsministeriumdes Innern und K. fKriegsministerium.

Die im Bereichedes III. preuß.ArmeekorpseingetretenenAnderungender Landwehr=
bezirkseinteilungwerdennachstehendbekanntgegeben.Die BerichtigungderAnlage1 derW.O.
bleibt vorbehalten.

München, den 3. Juli 1912.

J. V. J. A.
Staatsrat v. Stetten. Ministerialdirektor Henle.
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AnderungderLandwehrbezirkseinteilung.

Infanterie= . . Bundesstaat(Provinz,Armeekorps Brigade Landwehrbezirke Verwaltungsbezirke Regierungsbezirk)

1 Berlin. HauptstadtBerlin. KönigreichPreußen.

II Berlin. HauptstadtBerlin.

III Berlin. HauptstadtBerlin.

m Verlin. Kreis r *
II. erlin » iederbarnim.K.Preußi.(Landwehr.IV Berlin. StadtBerlin=Lichtenberg.

sches inspektion) „Berlin=Eberswalde.

Stodt Charlottenburg.
V Berlin » Butsu-Schöneerg. R.B. Potsdam.

· Neukölln.
Berlin=Wilmersdorf.

VI Berlin Kreis Teltow.
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PsetzundVerorduuigsBla
für das

Königreich Bayern.

Nr. 40.
München, den 6. Juli 1912.

Inhalt:
Königliche Verordnung vom 26. Juni 1912, die Bildung eines Landes=Fremdenverkehrsrates für Bayern

betreffend. — Bekanntmachung vom 2. Juli 1912, die Eisenbahn=Bau= und Betriebsordnung für die
Haupt= und NebeneisenbahnenBayerns betreffend.

Nr. 6/Af. .

Königliche Verordnung, die Bildung einesLandes-Fremdenverkehrsratesfür Bayern betreffend.

Im NamenSeiner Mojestätdes Königs.

Tuitpold,
UonGottesGnadenBöniglicherPrinzvonBayern,

Regent.
Wir finden Uns bewogen,zu verordnen,was solgt:

Die §§ 3, 4 und 10 Satz 1 derVerordnungvom 19.Oktober1910, dieBildung
einesLandes=Fremdenverkehrsratesfür Bayern betreffend(GVl. S. 1023), erhaltennach=
stehendeFassung:

§ 3.

Der Landes=Fremdenverkehrsratbestehtaus 16 Mitgliedern und setztsichaus Ver=
tretern der Staatsregierung, aus Abgeordnetender 3 bayerischenHauptverbändefür den
Fremdenverkehrund aus einemVertreter der bayerischenPressezusammen.

Die Staatsministerien des Königlichen Hauses und des Außern, des Innern, des

Innern für Kirchen=undSchulangelegenheiten,derFinanzen und für Verkehrsangelegenheiten
bestimmenje einen Vertreter für den Landes=Fremdenverkehrsrat.
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Von den 3 bayerischenHauptverbändenordnenab
a) der Verein zur Förderungdes Fremdenverkehrsin München und im bayerischen
Hochland5 Mitglieder,

b) dernordbayerischeVerkehrsverein3 Mitglieder,
I) der pfälzischeFremdenverkehrsrat2 Mitglieder.

Den VertreterderPressewählendie Verbandsabgeordneten.
Für jedenVerbandsabgeordnetensowie für den Pressevertreterist zugleichein Stell=

vertreterzu wählen.
. Zu den Sitzungendes Landes=FremdenverkehrsrateskönnenaußerdemnachBedürfnis
Beamteder Staatsbehördenabgeordnetwerden. DieseBeamtensindnichtstimmberechtigt.

84.

Die Verbandsabgeordnetenund der Pressevertretersowie derenStellvertreter werden
auf die Dauer von 3 Jahren bestellt.

§ 10 Satz 1.

Das AmtderVerbandsabgeordnetensowiedasAmt desPressevertretersist einEhrenamt.

Berchtesgaden,den26. Juni 1912.

Luitpold,
Prinz von SLayern,

desKönigreichsBayernVerweser.

v. Seidlein.

Bekanntmachung, die Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnung für die Haupt= und Nebeneisen=
bahnenBayerns betreffend.

fl. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Auf die am 8. Juli 1912 zur EröffnungkommendeTeilstreckeDachau—Inders=
dorf der Bahnlinie Dachau—Altomünster findendie in derEisenbahn=Bau=und
Betriebsordnungfür die Haupt= und NebeneisenbahnenBayerns (Bekanntmachungvom
13. April 1905 — GVl. 1905 S. 251 —) enthaltenenBestimmungenfür Neben=
bahnenAnwendung. «

München, den 2. Juli 1912.
v.Seidlein.
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esetz-undVerordnungs=Blatt
für das

# # r—

Königreich Bayern.

Nr. 41.
München, den 12. Juli 1912.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 21. Juni 1912, über den Vollzug des Schlachtvieh=und Fleischbeschaugesetzes.— Hoftitel=

Verleihung. — Staatsdienst=Nachricht. — Erhebung in den Freiherrenstand. — Koöniglich Allerhöchste
Genehmigung zur Annahme fremder Dekorationen.

Nr. 420a 29.

Bekanntmachung über den Vollzug des Schlachtvieh=und Fleischbeschaugesetzes.

fl. Staatsministeriendes Innern und der Finanzen.
(Abdruck aus demReichs=Gesetzblatt1912 S. 403 und demZentralblatt für das DeutscheReich 1912 S. 546, 547.)

(Nr. 4089.) Bekanntmachung, betreffenddas Gesetzüber die Schlachtvieh=undFleischbeschau.
Vom 21. Juni 1912.

Auf Grund derBestimmungenim § 12 Abs.2, Nr. 2, § 15 desGesetzes,betreffend
die Schlachtvieh=undFleischbeschau,vom 3. Juni 1900 (Reichs=Gesetzbl.S. 547) hat der
Bundesratbeschlossen:

1. die Bekanntmachungvom 10. Juli 1902 (Reichs=Gesetzbl.S. 242)1) dahin
zu ändern, daß in Nr. 4 hinter demWorte „Fleische“ eingefügtwird „(mit
AusnahmederDärme)“, und

2. dieseAnderungunmittelbarmit ihrer Verkündungin Kraft zu setzen.
Berlin, den 21. Juni 1912.

Der Reichskanzler.

Im Auftrage:
— von Jonquieères.
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Bekanntmachung,
betreffendAbänderungender AusführungsbestimmungenA und l) nebst Anlage a zum

Schlachtvieh=und Fleischbeschaugesetze.
Der Bundesrat hat beschlossen,den nachstehendenAnderungen der Ausführungs=

bestimmungenA) undD2) nebstAnlagea zu demGesetze,betreffenddie Schlachtvieh=
und Fleischbeschau,vom 3. Juni 1900 (Zentralblatt für das DeutscheReich1908, Bei=
lage zu Nr. 52, S. 479 S. 1°) mit derMaßgabezuzustimmen,daß die Anderungen
unmittelbarmit ihrerVerkündungin Kraft treten.

A. Untersuchungund gesundheitspolizeilicheBehandlungdesSchlachtviehsundFleisches
bei Schlachtungenim Inland.

1. Im § 37 unter III Nr. 4b ist hinter demWorte „hindurch“ einzuschalten:
„gepökeltoder“;

in der folgendenKlammer ist hinter „Nr.“ einzufügen:
„4 und“.

2. Im § 40 Nr. 2ist im zweitenAbsatzhinter „§ 39 Nr.“ einzuschalten:
„4 und“.

D. Untersuchungund gesunfheitspolizeliceBehandlungdes in das Zollinlandein=
gehendenFleisches.

1. Im § 3 Abs. 4 Unterabs.3 ist hinterdemWorte „Schafe“ dasWort „und“
durcheinKomma zu ersetzenund hinter demWorte „Ziege“ einzuschalten:

„„ vom Pferde, Esel, Maultier, Maulesel oder von anderenTieren des
Einhufergeschlechts“.

2. Im § 5 Nr. 2 ist hinterdemWorte „Fleisch“einzufügen:
„(mit Ausnahmeder Därme)“.

3. Im § 18 Abs. 1 unterII/A ist zu streichen:
„oder Nesselfieber(Backsteinblattern)"“.

4. Im § 18 Abs. 1 unterIIB erhältf) folgendeFassung: .
„wennTuberkuloseoderNesselfieber(Backsteinblattern)oderderbegründete
Verdachteiner dieserKrankheitenvorliegt;".

5. In derAnlagea (Anweisungfür dietierärztlicheUntersuchungdesin dasZollinland
eingehendenFleisches)ist im § 2 Nr. 4 hinterdemWorte „Fleisch“ einzufügen:

„(mit Ausnahmeder Därme)"“.
Berlin, den 21. Juni 1912.

Der Weichskansler.
Im Auftrage:von Jonquiêres.

D 6# #. 1902S. 298.
2)GVBl.1908S. 136.

Google



Nr. 41.

Berlin, den 18. Juni 1912.

„zubereitetesFett",

Berlin, den 21. Juni 1912.

Im Auftrage:

1)GVBl. 1903 S. 28.
*) Gl. 1902S. 420.

Hostitel-Verleihung.

Im NamenSeinerMajestätdesKönigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,

Google

habenSich mit AllerhöchsterEntschließung
vom 2. Juli 1912 allergnädigstbewogen
gefunden,demBankierDr. AugustSchneider
als Inhaber der Firma J. N. Oberndoerffer
in MünchendenTitel „K. Hofbankier“zu
verleihen.
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Staatsdienst-Machricht.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich Allerhöchstbewogengefunden,
unterm21. Juni 1912, demPräsidenten
derK. EisenbahndirektionRegensburgHeinrich
Ritter von Endres den Titel und Rang
eines K. Staatsrates im außerordentlichen
Dienstezu verleihenund ihn für dieZeiten
gleichzeitigerVerhinderungdesStaatsministers
und desStaatsratesim ordentlichenDienste
unter die Staatsräte im ordentlichenDienste
zu berufen und mit der Vertretung des
K. Staatsministersfür Verkehrsangelegen=
heitenzu betrauen.

Erhebungin den Freiherrenstand.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.

SeineKöniglicheHoheitPrinz Luit=
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
denlebenslänglichenReichsratderKroneBayern
undDirektorderAkademiederbildendenKünste
Ferdinand von Miller in München, mit

Google

Diplomvom22.Juni 1912indenerblichen
FreiherrenstanddesKönigreichszu erheben.

KöniglichAllerhöchsteGenehmigungzur
AnnahmefremderDekorationen.

Im NamenLSeinerMajestätdes Mönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, desKönigreichs Bayern BVerweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
unterm25. Juni 1912 demK. Hofkapell=

meister,Professorder K. Akademieder Ton=
kunst Joseph Becht in München für das
Päpstl. Krenz Pro ecclesia et pontifce,

unterm30. Juni 1912, demK. Käm=
merer,VorsitzendenimMinisterrat undStaats=
ministerdes K. Hausesund des Außern
Dr. GeorgFreiherrnvon Hertling
1. für das Großkreuzdes K. Sächsischen

Albrechtsordensmit demgoldenenStern,
2. für dasGroßkreuzdesK. Ordens der

WürttembergischenKrone,

3. für das GroßkreuzdesGroßhergoglich
BadischenOrdensBertholddesErsten
dieBewilligungzurAnnahmeundzumTragen
zu erteilen.



ich-undYerardnungngklail
für das

Königreich Bayern.

Nr. 42.
Mäünchen, den 20. Juli 1912.

Inhalt:
Bekanntmachung vom11. Juli 1912 über die Beförderung von Rohpetroleum und dessenDestillationsprodukten

in Kasten-(Tank=Schiffen auf der Donau innerhalb des bayerischenStaatsgebiets. — Bekanntmachung
vom 11.Juli 1912, Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber betreffend. — Bekanntmachung
vom 13. Juli 1912, betreffend Ergänzung der Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

Nr. 8063a 7.

Bekanntmachung über die Beförderung von Rohpetroleumund dessenDestillationsproduktenin
Kasten=(Tank=)Schiffenauf der Donau innerhalbdesbayerischenStaatsgebiets.

+K.Staatsministeriumdes Innern.

Der § 3 der oberpolizeilichenVorschrift vom 1. Juni 1904 (GWVBl. S. 171)
erhält folgendeFassung:

§ 3.
Auf den nach§ 1 beladenenKastenschiffendarf nur in den unterenKajüten

Feuer für Heiz= und Kochzweckegehaltenwerden. Im übrigendarf auf diesen
Schiffen sowie in ihren Kajüten wederFeuer oder offenesLicht gehaltennoch
Tabak gerauchtwerden;auchdürfen auf denselbenwederSprengstoffenochleicht
entzündlicheGegenständevorhandensein.

Zuwiderhandlungengegendie oberpolizeilicheVorschrift vom 1. Juni 1904 werden
nunmehrnachArt. 29 Abs. I, 206 Abs. I des Wassergesetzesvom 23. März 1907 an
Geld bis zu 150 —/¾odermit Haft bis zu 4 Wochenbestraft.

München,den 11. Juli 1912.
J. A.

Ministerialrat v. Graun.
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Bekanntmachung, Ausgabevon Schuldverschreibungenauf denInhaber betreffend.
K. Staatsministeriumdes Innern.

Der BayerischenHandelsbankin München wurde dieGenehmigungerteilt, innerhalb
der gesetzlichenund satzungsmäßigenUmlaufsgrenzenachstehende,auf den Inhaber lautende,
in Stückezu 5000, 2000, 1000, 500, 200 und 100 “ eingeteilteSchuldverschreibungen
in denVerkehrzu bringen:
12 Millionen Mark 4% ige unverlosbare,innerhalb70 Jahren seitensderBank kündbare,
jedochvor Ablauf von 10 Jahren vomAusstellungstagean nichtrückzahlbareHypotheken=
pfandbriefe.

München,den 11. Juli 1912.
1

J. A.
Ministerialrat v. Braun.

Nr. 9/Vos.

Bekanntmachung, betreffendErgänzung der Anlage Czur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

fl. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Die AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnung(GVBl. 1909 S. 29) wird, wie
folgt, ergänzt:

Nr. la. Sprengstoffe.
Eingangsbestimmungen. A. Sprengmittel.

In der 1. Gruppea) wird nachgetragen:
1. hinterdemmit „Gelatine=Astralit“beginnendenAbsatz:

Gelatine=Astralit mit den angehängten Zahlen I, H, III usw.
(Gemengevon Ammoniaksalpeter,Natronsalpeter,Bi= oder Trinitrotoluol
oderanderenorganischenNitrokörpern,die nicht gefährlichersind als Trini=
trotoluol — von solchenTrinitroverbindungenhöchstens15 Prozent —,
von höchstens20 Prozent Dinitromonochlorhydrin,höchstens5 Prozent
Nitroglyzerinund höchstens1 Prozent Kollodiumwolle,auchmit Zusatz
von Pflanzenmehlen).

2. hinter demmit „RaschitV“ beginnendenAbsatz:
Raschit VI (Gemengevon 85 Prozent Ammoniaksalpeterund 15 Prozent
neutralenZellstoffablaugen=Rückstandes).

Die Anderungentretensofort in Kraft.
München, den 13. Juli 1912.

J. A.
Dr. v. Graßmann.
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Guts-undVerordnung-Wall
für das

Königreich Bayern.

Nr. 43.
München, den 23. Juli 1912.

Inhalt:
Königlich Allerhöchste Entschließung kvom 21. Juli 1912, die Verlängerung des Landtags betreffend. —

Bekanntmachung vom 17. Juli 1912, die Zusammensetzungdes K. Landesversicherungsamts betreffend.—
Hofdienst=Nachricht.

Königlich Allerhöchste Entschließung, die Verlängerung des Landtags betreffend.

Im MNamenSeiner Mojestätdes Königs.

Zuitpol!
vonGottesGnadenKöniglicherPrinzvonHayern,

Begent.
Unseren Gruz zuvor, Liebe und Getreue!

Wir findenUns bewogen,die Dauer desgegenwärtigenLandtagsgemäßTitel VII
§ 23 der Verfassungsurkundebis zum 14. September des laufendenJahres einschließlich
zu verlängern.
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Indem Wireuch dieses eröffnen,bleibenWir euchin Huld und Gnade gewogen.

Hohenschwangau,den 21. Juli 1912.

Luitpold,
Prinz von SLayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr. Frhr. v.Hertling. Dr. Frhr. v.Soden-Fraunhofen.v.Thelemann. v.Breunig. v. SHeidlein.
Dr. v.Knilling. Frhr. v. Kreß. ,

Auf Allerhöchsten Befehl:
1 Der General=Sekretär:n

1. dieKammerderReichsräte, v. K ahr,
2. dieKammerderAbgeordneten. GeheimerRat.

Nr. 131b16.

Bekanntmachung, die Zusammensetzungdes K. Landesversicherungsamtsbetreffend.

A. StaatsministeriumdesInnern.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern

Verweser, habenSich allergnädigstbewogengefunden,mit Wirkungvom16. Juli 1912
ab denMinisterialrat im K. Staatsministeriumfür VerkehrsangelegenheitenDr. Franz
Taver Bruckner zum ständigenMitgliede des K. Landesversicherungsamtszu ernennen.

München,den17. Juli 1912.
J. A.

MinisterialdirektorHenle.

tHofdienst-Machricht. habenSich allergnädigstbewogengefunden,
unterm8. Juli 1912 den K. Oberleut⸗

· nant a. D. und GutsbesitzerEmanuel Grafen
Im NamenSeinerMajestätdesKönigs. von Preysing=Lichtenegg=Moos auf
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit= seinalleruntertänigstesAnsuchenzumK. Käm=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser, merer zu ernennen.
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GesetzundVeroungsut!
für das

FKönigreichBayern.

Nr. 44.
München, den 30. Juli 1912.

Inhalt:
Königlich Allerhöchste Verordnung vom 15. Juli 1912, Anderung der Wehrordnung für das Königreich

Bayern vom 19. Januar 1889 betreffend. — Gesetz vom 20. Juli 1912, das Staatsschuldbuch betreffend.

Königlich Allerhöchste Verord nung, Anderung derWehrordnungfür das KönigreichBayern
vom 19. Januar 1889 betreffend.

Im NamenSeiner Mojestätdes Königs.

Tui#tpold "
vonGottesGnadenKöniglicherPrinzvonHLayern,

Regent.

Wir erteilenUnsere Genehmigungzur folgendenAnderungderWehrordnungfür
das KönigreichBayern:
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Im § 89/1 Absatz1 sind die Worte „, sofern es sichnur um einenkurzenZeit=
raum handelt,“ zu streichen.

Gegebenzu Hohenschwangau,den15. Juli 1912.

Luitpolo,
PrinzvonLayern,

desKönigreichsBayernVerweser.

*

Dr. Frhr. v.Soden-Fraunhofen.Frhr. v. Kreß.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Chef der Zentralabteilung:

v. Huber=Liebenau,
Generalmajor z. D.

Gesetz,dasStaatsschuldbuchbetreffend.

Im Namen Seiner Majestät des HKönigs.

Cuitpold,
VvonGottes GnadenKüniglicher Prinz Von Buhern,

Regent.

Wir habennachVernehmungdesStaatsrats mit Beirat und Zustimmungder
Kammer der Reichsräteund der Kammer der Abgeordnetenbeschlossenund verordnen,
was folgt:

Artikel 1.

Bei derStaatsschuldenverwaltungwird einStaatsschuldbuchgeführt,in welchesBuch=
schuldendes Staates auf den Namen bestimmterGläubiger eingetragenwerden.
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Buchschuldenwerden begründet gegen Einlieferung von Schuldverschreibungendes
BayerischenStaates (Artikel 2) oder gegenBareinzahlungdes hiefür festgesetztenKaufpreises
(Artikel 3) durchdie Eintragung in das Staatsschuldbuch.

Artikel 2.

Zur Begründungvon Buchschuldensind alle Schuldverschreibungender allgemeinen
Staatsanlehen und der Staatseisenbahnanlehenzugelassen. Die eingeliefertenSchuld=
verschreibungenmüssenzumUmlaufe brauchbarund mit den dazu gehörigenZins= und
Erneuerungsscheinenversehensein.

Durch Bekanntmachungdes Staatsministeriums der Finanzen können auchSchuld=
verschreibungenandererAnlehenzur Begründungvon Buchschuldenzugelassenund die Be=
dingungen,unterwelchendie Zulassungstattfindet,festgesetztwerden.

Artikel 3.

Buchschuldenkönnen gegenBareinzahlung des Kaufpreises für Schuldverschreibungen
der in Artikel 2 bezeichnetenAnlehenbegründetwerden,soweithiezu dasStaatsministerium
der Finanzen die Ermächtigungerteilt hat. «

Das Staatsministerium derFinanzen erläßt die näherenVorschriftenüber dieAnnahme
von Bareinzahlungenzur Begründungvon Buchschuldenund bestimmtinsbesondereden
Kaufpreis sowiedie Kasse,bei welcherdie Einzahlung zu geschehenhat.

Artikel4.

Von demStaatsschuldbuchist eine Abschrift zu bilden und getrenntaufzubewahren.
Für die verschiedenenAnlehensgattungenkönnen getrennteBücher angelegtwerden.
Einem Gläubiger wird in demStaatsschuldbuchefür jedeAnlehensgattungnicht mehr

als einKontoeröffnet.
ÜberdenInhalt des Staatsschuldbuchsdarf nur dennachArtikel 13 zur Stellung

von Anträgen zugelassenenPersonensowieden im SchuldbuchevermerktensonstigenBerech=
tigten, dann demGegenvormunde,dem Beistande, den zur Aufsicht über das Vermögen
eineseingetragenenGläubigersberufenenOrganenund bei eingetragenenGenossenschaften,
Hilfs=, Spar= und ähnlichenKassenden zur KassenrevisionberechtigtenPersonenAuskunft
erteilt werden. · -

Die BestimmungenderSteuergesetzeüberdieAuskunftspflichtder öffentlichenBehörden
in Steuerangelegenheitenfinden auf das Staatsschuldbuchund die mit seiner Führung
betrauteBehördekeineAnwendung. «
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Artikel 5.

Die Eintragung einerBuchschulderfolgt bei Inhaberschuldverschreibungenauf Antrag
des Inhabers, bei den auf den Namen umgeschriebenenauf Antrag desjenigen,der das
Recht aus der Schuldverschreibunggeltendmachenkann, und im Falle der Bareinzahlung
auf Antrag des Einzahlers oderder Kasse.

DieEintragunggeschiehtauf denNamen derin demAntrag als Glänbiger bezeichneten
PersonoderVermögensmasse.

Artikel 6.

Als Gläubiger könneneingetragenwerden:
1. einzelnenatürlichePersonen,
2. einzelnejuristischePersonen— eingetrageneGenossenschaftenjedochnur, wenn
sie im Gebietedes DeutschenReichs ihren Sitz haben—,

3. einzelneHandelsfirmen,
4. einzelnegesondertverwalteteVermögensmassenohneselbständigeRechtspersönlichkeit,
wenndie Verwaltungvon einer öffentlichenBehördeoderunterderenAufsicht
geführtwird oderwenn die Befugnis desVerwalterszur Verfügungüberdie
Masse durcheine gerichtlicheodernotarielleUrkundenachgewiesenist,

5. einzelneFideikommisse,Familiengüterund Lehen.

Artikel 7.

Durch die Eintragung werdendie eingeliefertenSchuldverschreibungenin Buchschulden
umgewandeltunderlöschendie demInhaber, bei umgeschriebenenPapieren die demGläubiger
an den SchuldverschreibungenzustehendenRechte.

Im übrigen finden, soweitdiesesGesetznicht ein anderesbestimmt,die für die be=
treffendenStaatsanlehengeltendenVorschriftenauf die eingetrageneFerderungentsprechende
Anwendung.

Artikel 8.

EingetrageneForderungenkönnendurchZuschreibungerhöhtund ganzoderteilweise
. andere Konten es werden.

* Artikel 9.

3—änkungendes Gläubigers in der Verfügung über dieForderungoderdie Zinsen
BSptaatsschuldbuchezu vermerken.
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Artikel 10.

Ein Vermerkkann auchaufgenommenwerden,wenn die Befugnis zur Erhebungoder
EmpfangnahmevonZinsendurchdenGläubigeroderdensonstzumZinsgenusseBerechtigten
einer anderenPerson ohneEinräumung eines selbständigenRechtesübertragenwird.

Artikel 11.

Zugleichmit der EintragungderBuchschuldkann derAntragsteller(Artikel 5) und
nacherfolgterEintragungderGläubiger eine zweitePerson eintragenlassen,welchenach
demTode des Gläubigers der Staatsschuldenverwaltunggegenüberdie Gläubigerrechteaus=
zuübenbefugt ist. « s

Diese Eintragung ist auf Antrag der im Artikel 13 Abs. 1 unter Ziff. 1 bis 4 und
6 bis 8 bezeichnetenPersonenjederzeitzu löschen.

Artikel 12.

EingetrageneForderungenkönnenauf Antrag jederzeitganz oderzumTeil gelöscht
werden. Teilweise Löschungensind nur unter den gleichenVoraussetzungenwie Teil=
übertragungenzulässig.

Im Falle der Löschungeiner eingetragenenForderung oder von Teilen einer solchen
auf Antrag erfolgt die Ausreichungvon Schuldverschreibungenim Neunwertedes gelöschten
Betrags und in Stücken derjenigenAnlehensgattung,für welchedie Buchschuldbegründet
wordenwar.

Artikel 13.

Zur Stellung von Anträgen auf Übertragung eingetragenerForderungen auf ein
anderesKonto, auf Eintragung und auf Löschungvon Vermerkenim Sinne der Artikel 9
und 10 sowie auf Ausreichungvon StaatsschuldverschreibungengegenLöschungder ein=
getragenenForderung sind nur berechtigt:

der eingetrageneGläubiger,
sein gesetzlicherVertreter oder sein Bevollmächtigter,
der Konkursverwalter,
derjenige,auf welchendie eingetrageneForderungvonTodeswegenübergegangenist,
die gemäßArtikel 11 eingetragenezweitePerson,
derTestamentsvollstrecker,
der Nachlaßverwalter,
im Falle der fortgesetztenGütergemeinschaftder überlebendeEhegatte.=
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Derjenige, für welchenein Nießbrauchoderein sonstigesRecht zum Zinsgenussever=
merktist (Artikel 9), kannohneZuziehungdesGläubigersAnträge in Bezug auf den
zum Empfangeder Zinsen Berechtigtenstellen.

Artikel 14.
Eine Ehefrauwird zu AnträgenohneZustimmungdesEhemannszugelassen.
Die Ehefrau bedarf der Zustimmung des Ehemanns, wenn ein Vermerk zu dessen

Gunsteneingetragenist. Ein solcherVermerkist einzutragen,wenndie Ehefrauodermit
ihrer Zustimmungder Ehemanndie Eintragung beantragt. Die Ehefrau ist demEhemanne
gegenüberzurErteilung derZustimmungverpflichtet,wennsienachdemunter ihnen bestehen=
den Güterstandüber die Buchforderungnur mit ZustimmungdesEhemannsverfügenkann.

Artikel 15.

Ist ein Vermerkzugunsteneiner dritten Person eingetragen,so bedarfes ihrer Zu=
stimmungzur LöschungdesVermerkes.

Wird eine Forderung— unter Löschungauf einemKonto — auf ein anderesKonto
übertragen,so sind die VermerkezugunstenDritter — unter Löschungauf dem alten
Konto — auf das neueKonto mit zuübertragen.Der Zustimmungder aus demVermerke
Berechtigtenbedarfes nicht.

Zur Löschungvon persönlichenunvererblichenEinschränkungendes Gläubigerrechts,
welchedurchden Tod des Berechtigtenerloschensind, ist nur die Beibringung der Sterbe=
urkundeerforderlich.

Vermerke,welchedurchZeitablauf hinfällig gewordensind, könnenohneZustimmung
der Berechtigtenvon Amts wegengelöschtwerden.

Artikel 16.

RechtsgeschäftlicheVerfügungen über die eingetrageneForderung, wie Abtretungen,
Verpfändungen,erlangendemStaate gegenübernur durchdie EintragungWirksamkeit.

Artikel17. « ,
Eine Prüfung der Gültigkeit der den AnträgenzugrundeliegendenRechtsgeschäfte

findetnicht statt.
Artikel 18.

Wird durchein rechtskräftigesgerichtlichesUrteil ausgesprochen,daß eine eingetragene
Forderungeinemanderenals demeingetragenenGläubiger zusteht,so bedarfes zur Über—
tragung derForderung im StaatsschuldbuchenichtderZuziehungdeseingetragenenGläubigers.
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Sind durchein rechtskräftigesgerichtlichesUrteil RechteDritter an einer eingetragenen
Forderungfestgestellt,so bedarfeszum VermerkedieserRechtenicht detZuziehungdes
eingetragenenGläubigers.

Eine PfändungodervorläufigeBeschlagnahmederäeingetragenenForrerungim Wege
der Zwangsvollstreckungoder desArrestessowieeine durcheinstweiligegerichtlicheVerfügung
angeordneteBeschränkungdes eingetragenenGläubigers ist von Amts wegen zu vermerken.
Der Vermerkist im Falle derAufhebungderVerfügungzu löschen.

Artikel19.
Zum Antrag auf Eintragung einer ForderungsowiezurgleichzeitigenErteilung einer

Vollmacht,fernerzumAntrag auf gleichzeitigeEintragungeiner zweitenPerson gemäß
Artikel 11 odereinesVermerkesimSinne derArtikel 9 oder10 genügtschriftlicheForm.

Dasselbegilt für Anträge auf Löschungder im Artikel 10, im Artikel 11 und im
Artikel 15 Abs.3 und4 erwähntenVermerke.

Anträgeauf Umwandlungeiner auf denNamenumgeschriebenenSchuldverschreibung
in eineBuchforderungbedürfenderöffentlichenBeglaubigung.

Artikel 20.
Andere als die in Artikel 19 Abs. 1 und 2 bezeichnetenAnträge sollen öffentlich

beglaubigtsein.
Anträge einer öffentlichenBehördebedürfeneiner besonderenBeglaubigungnicht.
Für die Beglaubigungist auchdie Gemeindebehördedes Wehnorts des Antragstellers

zuständig.
Der öffentlichenBeglaubigungstehtgleichdieAufnahmedesAntragsdurchdasStaats=

schuldbuchbureauoder durch eine vomStaatsministerium der Finanzen hiezu ermächtigte
BehördeoderKasse.

Anträge, welcheaußerhalbdes Geltungsgebietsdes BürgerlichenGesetzbuchsgestellt
werden,sollen gerichtlichodernotariell oder von einemKonsul des DeutschenReichs auf=
genommenoderbeglaubigtsein. .

Die Staatsschuldenverwaltungkann in besonderenFällen von derBeobachtungder
FormvorschriftendiesesArtikel absehen.

Artikel 21.
Die BestimmungendesArtikel20 geltenauchfür Vollmachten,welchenachStellung

des Antrags auf Eintragung einer Forderung erteilt werden,sowie für Genehmigungs=
erklärungendritterPersonen,zu derenGunstenein Beschränkungsvermerkeingetragenist.

Zum WiderrufeinerVollmachtgenügtschriftlicheForm.
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Artikel 22.

Anderungen,welchenachderEintragungin denpersönlichenVerhältnissendesGläubigers
oderdes zum ZinsempfangeBerechtigten(z. B. Verheiratung einer Frau, Anderungdes
Namens, des Standes oderGewerbes,desWohnsitzes,derWohnung) eintreten,sind schrift=
lich anzuzeigen.Es kannjedochverlangtwerden,daß die Identität durcheineöffentliche
oderöffentlichbeglaubigteUrkundenachgewiesenwird.

Artikel 23.

Rechtsnachfolgervon Todes wegen haben sich durch einenErbscheinoder durcheine
Bescheinigungdarüber, daß sie über die eingetrageneForderung zu verfügenbefugt sind,
auszuweisen. (

Beruht dieRechtsnachfolgeauf einerVerfügung vonTodes wegen,die in eineröffent=
lichenUrkundeenthaltenist, so kann nachdem Ermessender Staatsschuldenverwaltungvon
der Beibringung des Erbscheinsoder der Bescheinigungabgesehenwerden,wenn an deren
Stelle die Verfügung und das Protokoll über die Eröffnung derVerfügung vorgelegtwird.

Das Bestehender fortgesetztenGütergemeinschaftsowiedie Befugnis einesTestaments=
vollstreckerszur Verfügung über eine zumNachlasse gehörigeForderung ist entwederdurch
die in den§§ 1507, 2368 desBürgerlichenGesetzbuchsvorgesehenenZeugnisseoderdurch
eineBescheinigungdarüber,daßder überlebendeEhegatteoderder Testamentsvollstreckerzur
Verfügung über die eingetrageneForderung befugt ist, nachzuweisen.Auf den Nachweis
derBefugnisdesTestamentsvollstreckersfindetdieVorschriftdesAbs.2 entsprechendeAnwendung.

Zur Ausstellungder in Abs. 1 und Abs. 3 erwähntenBescheinigungist das Nach=
laßgericht,im Falle des Erwerbes einer eingetragenenForderungim Wege derAuseinander=
setzungdurcheinenK. Notar auchdieserund, wenn dieeingetrageneForderungzumFamilien=
gut einer standesherrlichenFamilie, zu einemFamilienfideikommißoderLehengehört,die
in Artikel 16 desAusführungsgesetzeszurGrundbuchordnungundzumZwangsversteigerungs=
gesetzebezeichneteBehördezuständig. Hatte derErblasserzur Zeit des Erbfalls im Inlande
wederWohnsitznochAufenthalt, so ist hiefür außerdemderjenigeKonsul desReichszuständig
in dessenAmtsbezirkder ErblasserzurZeit desErbfalls seinenWohnsitzoderseinengewöhn=
lichen Aufenthalt hatte, sofern demKonsul von dem Reichskanzlerdie Ermächtigungzur
AusstellungsolcherBescheinigungenerteilt ist.

Artikel 24.

Haben mehrerePersoneneine eingetrageneForderungvon Todes wegenerworben,so
kann die Staatsschuldenverwaltungverlangen,daß die sämtlichenTeilhaber der Forderung
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einer einzelnenPerson Vollmacht zur Stellung von Anträgen sowiezur Empfangnahme
von Schuldverschreibungenund Zinsen erteilen.

Das gleichegilt auch in sonstigenFällen, wenn die eingetrageneForderung einer
Mehrheitvon Personenzustcht.

Artikel 25.

Die Eintragungengeschehenin dergleichen Reihenfolge, in welcherdie auf dasselbe
Konto bezüglichenAnträgebei der Staatsschuldenverwaltungeingegangensind.

Artikel 26.

Über die Eintragung von Forderungenund Vermerkensowie über die verfügteAus=
lieferung vonSchuldverschreibungenan Stelle zur LöschunggelangterForderungenwird dem
Antragstellerund, falls nochein andererals berechtigteingetragenist, auchdiesemeineBe=
nachrichtigungerteilt.

Die Benachrichtigunghat nicht die Geltung einer Schuldurlundeoder Schuldver=
schreibung.

Artikel 27.

Von Amts wegenkann die LöschungeingetragenerForderungenund die Ausreichung
von Schuldverschreibungenwie im Falle desArtikel 12 Abs.2 zumZweckeihrer Hinter=
legungbei derHinterlegungsstellein Münchenauf KostendesGläubigerserfolgen:

1. wenn dieEintragung vonVerpfändungenoder sonstigenVerfügungsbeschränkungen
beantragtwird;

2. wenn die Forderungganz oder teilweiseim Wege der Zwangsvollstreckungoder
desArrestesgepfändetoderwennübersieeineeinstweiligegerichtlicheVerfügung
getroffenist;

3. wenn über das Vermögen des eingetragenenGlänbigers der Konkurs eröffnet
wordenist;

4. weun die Zinsen des eingetragenenKapitals zehnJahre hintereinandernicht ab⸗
gehobenwordensind;
5. wenn glaubhaftbekanntgewordenist, daß der Gläubiger vor länger als zehn
Jahren verstorbenist und ein Rechtsnachfolgersichnicht legitimiert hat;

6. wennmehrereTeilhabereinerForderungderwiederholtenAufforderungzurStel=
lung eines gemeinsamenBevollmächtigtennicht nachgekommensind;

7. wennsonstein gesetzlicherGrund zur Hinterlegunggegebenist. 115
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Wird vonderBefugniszur HinterlegungGebrauchgemacht,so sind die nicht ab=
gehobenenZinsen, soweitnicht Verjährung eingetretenist, mitabzuliefern. «

Die hinterlegtenSchuldverschreibungentreten in allen rechtlichenBeziehungenan die
Stelle der gelöschtenForderung.

Artikel 28.

Im Falle derKündigungeinesbayerischenStaatsanlehens,für welchesdieBegründung
von Buchschuldenzugelassenist, sind die im StaatsschuldbucheingetragenenGläubiger von
derKündigungzu benachrichtigen.Die WirksamkeitderKündigungist jedochvon dieser
Benachrichtigungnichtabhängig. «

Die RückzahlungdesKapitals erfolgtgegenLöschungderBuchschuldnachMaßgabe
der für die gekündigteAnleihe geltendenVorschriften.

Artikel 29.

Für dieBuchschuldzinsenkönnenandereals die ursprünglichenZinsterminederAnleihen,
für welchedie Buchschuldbegründetwurde, festgesetztwerden. Der erforderlicheAusgleich
erfolgt sodanndurchStückzinsenberechnung.

Artikel 30.

Die Staatsschuldenverwaltungist ermächtigt,Anträgeauf EintragungoderLöschung
von Forderungen oder Vermerken,welchewährend des dem Zinsverfalltermine voraus=
gehendenMonats eingereichtwerden,erst nachAblauf diesesMonats zu erledigen.

Artikel 31.

Die Zahlung der Zinsen einer eingetragenenForderungerfolgt, abgesehenvon den
Fällen desArtikel 18, mit rechtlicherWirkung an denjenigen,welcheram zehntenTage
desdemZinsverfallterminevorausgehendenMonats eingetragenerBerechtigterwar.

Artikel 32.

Die Zinsen werdendurch eine öffentlicheKasse,ferner innerhalbdes Weltpostvereins
mittels Übersendungdurchdie Post oderauf sonstigevom Staatsministeriumder Finanzen
zu bestimmendeWeise gezahlt. Die Berichtigungder Zinsen erfolgt, abgesehenvom Falle



Nr. 44. 693

derBarabhebung bei einer öffentlichenKasse, auf Gefahr und Kosten des Berechtigten,
soweit nicht die Kosten mit Ermächtigungdes Staatsministeriums der Finanzen auf die
Staatskasse übernommenwerden. Das Staatsministerium der Finanzen bestimmtdie
Kassen,durchwelcheZinsen gezahltwerden.

Artikel 33.

Die Eintragungenund Löschungenim Staatsschuldbucherfolgengebührenfrei.
Für die Ausreichung von Staatsschuldverschreibungenan Stelle gelöschterBuch=

forderungenwird eine Gebühr von 75 — für je angefangene1000 ““ Kapitalbetrag,
mindestensabervon 2 x erhoben.

Die Beitreibungder Gebührenerfolgtdurchdie Rentämterim Wegedesadministra=
tivenZwangsvollzugs.Auchkanndie VorauszahlungderGebührengefordertwerden.

Für die Aufnahme eines Antrags durch das Staatsschuldbuchbureauoderdurchdie
hiezu ermächtigteBehördeoder Kasse (Artikel 20 Abs. 4) wird eine Gebühr nicht
erhoben. «

Artikel34.

Der Artikel 99 Abs. 1 desGesetzesüberdas Gebührenwesenin derFassungder
Bekanntmachungvom13. Juli 1910 erhältfolgendeFassung:

Für die nachden Gesetzenüber das Reichsschuldbuchoderdas Staatsschuldbucheines
Bundesstaats beizubringendeBescheinigung,daß ein Rechtsnachfolgervon Todes wegen,
ein die GütergemeinschaftfortsetzenderEhegatte oder ein Testamentsvollstreckerüber die
eingetrageneForderungzu verfügenberechtigtist, sowie für das im Artikel 51 des Aus=
führungsgesetzeszum BürgerlichenGesetzbuchebezeichneteZeugnis wird eine Gebühr von
einem Zehnteile der Sätze des § 8 des Reichsgerichtskostengesetzesbis zum Meistbetrage
von 10 .#¾erhoben.Die Gebührwird nachdemBetragederForderungberechnet.

Artikel 35.

Die zur AusführungdiesesGesetzeserforderlichenVorschriftenwerdenvomStaats=
ministeriumder Finanzen erlassen.

Das StaatsministeriumderFinanzen ist ferner ermächtigt,im Falle des Bedürfnisses
denKreis der zur Eintragungals GläubigerzuzulassendenPersonenund Vermögensmassen
(Artikel 6) zu erweiternund nähereBestimmungenüber denNachweisder Eintragungs=
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fähigkeitsowiederVertretungs=undVerwaltungsbefugnisfür einzelnePersonenund Ver=
mögensmassenzu treffen.

Artikel 36.

Der Zeitpunkt, mit welchemdas Gesetzin Kraft tritt, wird durchKöniglicheVer=
ordnungbestimmt.

Gegebenzu Hohenschwangau,den20. Juli 1912.

Luitpold,
Prinz von Bayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr. Frhr. v.Hertling. Dr. Frhr. v.Soden-Frannhofen=. Thelemann.v.Bremig. v.Seidlein.
Dr. v. Auilling. Frhr. v.Kreß.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Ministerialrat

im K. StaatsministeriumdesInnern:
Knözinger.
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Königreich Bayern.

Nr.45.
München, den 1. Augnust 1912.

Inhalt:
Königlich Allerhöchste Verordnung vom 27. Juli 1912, die Vorbedingungen für den höheren Justiz= und

Verwaltungsdienst betreffend.

Königlich Allerhöchste Verordnung, die Vorbedingungen für den höheren 7a und
Verwaltungsdienstbetreffend.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.

TZuityol!,
ronGottssGnadenRöniglicherPrinzvonBanern,

Regent.

Wir findenUns bewogenzu verordnen,was folgt:
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Artikel 1.

Die Verordnungüberdie Vorbediugungenfür denhöherenJustiz=undVerwaltungs=
dienstvom18. Oktober1910 (GVBl. S. 1003) wird dahingeändert:

I. Im § 33 treten im Abs. 1 Satz 1, 2 und im Abs. 3 Satz 3 an die Stelle
der Worte „zwei Wochen“die Worte „drei Wochen“.

II. Der § 39 hat zu lauten:
„Die Prüfung ist schriftlichund in den im § 52 Abs. 2 bezeichnetenFällen auch

mündlich.“
III. Im § 41 Abs.2 wird das Wort „Werktage“ ersetztdurchdasWort: „Tage“.
IV. Die §§ 43, 46, 48, 50 Abs. 2 werdengestrichen.
V. Im § 49 hat
1. der Eingang des Abs. 1 zu lauten:

„Jede schriftlichePrüfungsarbeitist mit “
2. derAbs.4 wird gestrichen.

VI. Im § 51 hat
1. derAbs. 1 zu lauten:
„Die Staatsministerien der Justiz und des Innern setzen das Ergebnis
der schriftlichenPrüfung im Benehmenmit den übrigenbeteiligtenStaats=
ministerienfest.“

2. Im Abs. 4 werdendieWorte „nachder für denmündlichenVortrag erteilten
Note und,wennauchdiesegleichist“ gestrichen.

VII. An die Stelle des § 52 treten folgendeVorschriften:

652.
Der Prüfling, dessenGesamtnotensummenichtmehrals 90 beträgt,hat dieStaats=

prüfung mit Erfolg im Sinne des §1 abgelegt.
BeträgtdieGesamtnotensummeeinesPrüflings mehrals 90 abernichtmehrals 100,

so hat er die Staatsprüfung mit Erfolg im Sinne des § 1 nur abgelegt,wenn er sich
einermündlichenPrüfung mit Erfolg unterzieht.Das Gleichegilt, wenndemGeprüften
für vier schriftlichePrüfungsarbeiteneiner Abteilung, für sechsschriftlichePrüfungsarbeiten
der beidenAbteilungenoder für die Bearbeitungender beidenAufgabenmit neunstündiger
Arbeitsfristdie Note 7 erteiltwurde, seineGesamtnotensummeaber nichtmehrals 100
beträgt. Je zwei mit der Note 6 gewürdigteschriftlichePrüfungsarbeitenwerden einer
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mit derNote 7 gewürdigtengleichgeachtet.Auch hiebeiist die für die Bearbeitungeiner
Aufgabemit neunstündigerArbeitsfristerteilteNotedoppeltzu rechnen.

Der Prüfling, dessenGesamtnotensummemehr als 100 beträgt,hat die Staats=
prüfung nicht mit Erfolg abgelegt.

Die Prüfung ist „ausgezeichnet“abgelegt,wenn die Gesamtnotensummenicht mehr
als 36 beträgt. Sie ist bis zur Gesamtnotensumme53 einschließlichals „sehrgut“ und
bis zur Gesamtnotensumme70 einschließlichals „gut“ abgelegtzu erklären.

8 B22a.

Die mündlichePrüfung erfolgtbei demOberstenLandesgerichtevor einemAusschusse
vondrei Mitgliedern.

Der Ausschuß setzt sich zusammenaus einemRichter des OberstenLandesgerichts
oder einesOberlandesgerichtsals Vorsitzendenund einemRichter desOberstenLandes=
gerichtsoder einesOberlandesgerichtssowie einemMitgliede desVerwaltungsgerichtshofs
odereinerRegierungals Beisitzern. Stellvertreterkönnenbestelltwerden.

Die RichterdesOberstenLandesgerichtsoderderOberlandesgerichteund ihre Stell=
vertreterbestimmtdasStaatsministeriumderJustiz, dasMitglieddesVerwaltungsgerichtshofs
oderderRegierungund seinenStellvertreterbestimmtdas Staatsministeriumdes Innern.

An Stelle einesRichterskanndas StaatsministeriumderJustiz aucheinenRechts=
anwalt als Beisitzerberufen. .

Werdenmehr als drei ordentlicheMitgliederbestellt,so wählt derVorsitzendedie
Beisitzerfür deneinzelnenPrüfungstagaus.

§6520.
Die Prüflinge, welchesichder mündlichenPrüfung zu unterziehenhaben,könnensich

nachdemEmpfangederMitteilung von demErgebnisseder schriftlichenPrüfung (§ 51)
bis spätestens31. Dezemberdesauf die schriftlichePrüfung folgendenKalenderjahrszur
mündlichenPrüfung melden.

Die Meldunghat beimAusschussefür die mündlichePrüfung am OberstenLandes=
gerichtezu erfolgen. Auf die MeldungbestimmtderVorsitzendedesAusschussesTag und
Stunde der Prüfung.

« Prüflinge, welchesich,ohne durchzwingendeGründe gehindertzu sein, bis zum
31. Dezemberdes in Abs. 1 bezeichnetenJahres nicht gemeldethabenoderohne hin=
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reichendeEntschuldigungim PrüfungsterminausbleibenoderwährendderPrüfung zurück=
treten,habendie Prüfung nicht bestanden.

§ 52c.

Die mündlichePrüfung bezwecktzu erforschen,ob der Prüfling sicheine genügende
Kenntnisdes geltendenRechteserworbenhat. Bei derAuswahlderFragenist auf das
Ergebnisder schriftlichenPrüfungsarbeitendesPrüflings Rücksichtzu nehmen.

ihr kannein freierVortrag aus Aktenverbundenwerden,die demPrüflinge angemessene
Zeit vor der Prüfung zur Verfügung gestelltwerden.

§524.
In der mündlichenPrüfung wird jederPrüfling einzelngeprüft.
Die Prüfung dauerteineStunde.
Sie ist nichtöffentlich.

§ dee.

Der Ausschußbestimmtdie Hilfsmittel zur Vorbereitungdes Vortrags (8 52c
Abs.2 Satz 2). Andere als die für die schriftlichePrüfung zugelassenensind nicht
gestattet.

Hat einPrüfling bei derVorbereitungdesVortrags sichfremderHilfe oder unerlaubter
Hilfsmittel bedient,so gilt die mündlichePrüfung als nicht bestanden.

8 52t.
Unmittelbar nachder Beendigungder mündlichenPrüfung hat derAusschußüber ihr

Ergebnis zu beratenund zu beschließen.Die Entscheidungerfolgt nach der Mehrheit der
Stimmen.

Das ErgebnisderPrüfung wird ausgedrücktdurchdie Erklärung desAusschusses,
daß der Prüfling diemündlichePrüfung bestandenodernichtbestandenhat.

VIII. Der 8 54 erhältfolgendeFassung:
„Wer die Staatsprüfungfür denhöherenJustiz- undVerwaltungsdienstnicht mit

Erfolg abgelegthat oder einemsolchengleichzuachtenist (5 49 Abs. 3 Satz 3) oder
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ohneausreichendenGrund nach dem Beginne der schriftlichenPrüfung von dieserzurück=
getretenist, kannnur nocheinmalund zwar nur in einemderbeidender erstmaligenAb=
legungder schriftlichenPrüfung folgendenJahre und nur dann zur Wiederholungder
Prüfung zugelassenwerden, wenn er seit der Bekanntgabedes Prüfungsergebnissesden
Vorbereitungsdienstbei Gerichten, VerwaltungsbehördenoderRechtsanwältenwährendmin=
destenssechsMonatenfortgesetzthat.“

IX. Der § 55 erhältfolgendeFassung:
„Wer die Staatsprüfungfür denhöherenJustiz=undVerwaltungsdienstmit Erfolg

abgelegthat, kann auf seinenAntrag zur Wiederholungder Prüfung nur nocheinmal und
zwar nur in einemder beidender erstmaligenAblegungder schriftlichenPrüfung folgenden
Jahre zugelassenwerden. Gleichesgilt, wenn derPrüfling die Prüfung zwar nichtmit
Erfolg abgelegt,einehöhereNotensummeals 100 abernichterhaltenhat.
In dem Gesuch um Zulassung zur Prüfung muß der Prüfling auf das frühere

Prüfungsergebnisausdrücklichverzichten.Der Verzichtwird erst mit demBeginneder
wiederholtenPrüfung wirksam.“

Artikel 2.

Die Vorschrift des Artikel 1 Nr. I tritt sofort in Kraft. Im übrigenwerdendie
VorschriftendieserVerordnungbei der im Jahre 1912 stattfindendenStaatsprüfungzum
erstenMaleangewendet.

Artikel 3.

Wer im Jahre 1910 oder,im Jahre 1911 die Staatsprüfung für den höheren
Justiz= und Verwaltungsdienst nicht mit Erfolg abgelegt, aber noch die Gesamtnoten=
summe100 erlangthat, kann die im Artikel 1 vorgesehenemündlichePrüfung ablegen.
Die Meldungzu ihr ist vom1. Januar1913 bis 31. Dezember1914 zulässig. Besteht
er die mündlichePrüfung, so gilt die von ihm abgelegteStaatsprüfung als mit Erfolg
im Sinne des§ 1 abgelegt;er behältim Jahrgangeder von ihm abgelegtenschriftlichen
Prüfung die Gesamtnoteund den Platz, die er in der schriftlichenPrüfung erlangt hat.
Die Wiederholungder schriftlichenPrüfung (§ 55 der Verordnung in der Fassungdes
Artikel 1) ist bis zumJahre 1915 zulässig.

Artikel 4.

Die StaatsministerienderJustiz unddesInnern beiderAbteilungenwerdenermächtigt,
117
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den Text der Verordnung vom 4. Juli 1899 nach Maßgabe der Verordnung vom
18.Oktober1910 und der gegenwärtigenVerordnungbekanntzu machen.

Hohenschwangau,den 27. Juli 1912.

Luitpold,
PrinzvonLayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr. Frhr. v.Hertling. Dr. Frhr. v. Soden-Fraumhesen. Thelemann. v.Kreunig. v. Leidlein.
Dr. v. Kuilling.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:

Ministerialrat Dr. Nüßlein.
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Inhalt:
Bekanntmachung vom 8. August 1912 zum Vollzuge des Versicherungsgesetzesfür Angestellte.

Nr. 115t 57.

Bekanntmachung zum Vollzuge des Versicherungsgesetzesfür Angestellte.

K. Staatsministeriendes KöniglichenHausesund des Äußern, dann des Innern
beiderAbteilungen.

Zum Vollzuge desVersicherungsgesetzesfür Angestelltewirdmit AllerhöchsterErmächtigung
zu den§§ 1 bis 7 das Folgendebestimmt:

I. AllgemeineBestimmungen.
1. Zu § 321.

HöhereVerwaltungsbehördeim Sinne des Gesetzesist die Regierung, Kammer des
Innern.

§ 2.
UntereVerwaltungsbehördeist in den kreisunmittelbarenStädten der Magistrat, im

übrigendas Bezirksamt.
§ 3.

Die den GemeindenzugewiesenenAufgaben werdenvon den Magistraten, Gemeinde=
ausschüssenund Gemeinderätenwahrgenommen.

Die den Gemeindebehördenund OrtspolizeibehördenzugewiesenenAufgabenobliegenin
den Gemeindenmit städtischerVerfassungdemMagistrat, in den übrigenGemeindendem
Bürgermeister.
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Zu § 194
Abs. 1
und § 54
Abs. II.

Zu § 371
Abs. II.

Zu § 51
Abs. II.

702
8 4.

In ausmärkischenStaatswaldungenund ihrenZugehörungenwerdendieObliegenheiten
der Gemeindenund der Gemeindebehördendurchdie Forstämterwahrgenommen.

Ortspolizeibehördein ausmärkischenBezirkenist die Distriktspolizeibehörde.Diese
kanndie AufgabenderOrtspolizeibehördefür deneinzelnenFall oderallgemeineinerOrts=
polizeibehördeübertragen.

85.
Gemeindeverbändesinddie Distriktsgemeindenund die Kreisgemeinden.

II. BesondereZuständigkeiten.
86.

Die VersicherungskartensowiedieQraakheitobescheinigungenwerdenvon denGemeinde=
behördenausgestellt. —

- 87.
Zur GenehmigungderÜbertragungvon Ansprüchen,die demBerechtigtengegenüber

Zuschußkassenzustehen,sind in den Fällen des § 371 Abs. II die unterenVerwaltungs=
behördenzuständig.

III. StaatlichanerkannteLehranstalten.
88.

Als staatlichanerkannteLehranstaltenim Sinne des 8 51 Abs. I Nr.4 geltendie
Hochschulen,Akademien,Fachschulenund sonstigender beruflichenFortbildung dienenden
UnterrichtsveranstaltungendesStaates und derKreisgemeinden,sofernihr Besuchmindestens
für die Dauer eines Monats die Fortsetzungeines die Versicherungspflichtbegründenden
Beschäftigungsverhältnissesausschließt.Das Gleichegilt für diejenigenanderweitigen,der
beruflichenFortbildung dienendenUnterrichtsveranstaltungen,die der staatlichenAufsicht
unterstelltsind.

IV. Angenscheinin bergpolizeilichbeaufsichtigtenBetrieben.
§ 9.

Für Betriebe, die unter bergpolizeilicherAufsicht stehen,gilt S§ 242 Abs. J mit
folgendenAnderungen:

1. An die Stelle derOrtspolizeibehördetritt die zuständigeBerginspektion.
2. Der Zeitpunkt und die Art der Ausführung des Augenscheinssind im Ein=
verständnissemit derBerginspektionfestzusetzen.Diese ist in allenFällen befugt,
am Augenscheineteilzunehmen.

München,den8. August1912.
Dr. Frhr. v.Hertling. Dr. Frhr. v. Soden-Fraunhofen.Staatsratv.Steiner.
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München, den 17. August 1912.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 1. August 1912, betreffenddie Vorbedingungen für den höherenJustiz= und Verwaltungs=

dienst. —Bekanntmachung vom1. August 1912, die Anderung des Verzeichnissesder denMilitäranwärtern
und Inhabern des Anstellungsscheines im bayerischen Staatsdienste vorbehaltenen Stellen betreffend.—
Bekanntmachung vom 8. August 1912, den Allgemeinen Unterstützungsverein für die Hinterlassenen der
K. B. Staatsdiener und die mit ihm verbundeneTöchterkassebetreffend.

Nr. 31152.

f#.Staatsministeriumder Instiz, K. Staatsministeriumdes Innern,
+K.StaatsministeriumdesInnern für Kirchen-undSchulangelegenheiten.

Auf Grund des Art. 4 der K. Verordnung vom 27. Juli 1912 wird der neue
Text der K. Verordnungvom4. Juli 1899, die Prüfungenfür denhöherenJustiz=und
Verwaltungsdienstund die Vorbereitungfür diesePrüfungenbetreffend(GVl. S. 367),
hiermit bekanntgemacht.

München,den 1. August1912.

Dr. Frhr. v. Soden-Fraunhofen.v.Thelemann. Dr. v.Kuilling. n
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K. Verordnung über die Vorbedingungenfür den höherenJustiz=
und Verwaltungsdienst.

§ 1.
Die FähigkeitzumRichteramtund zu einemhöherenAmteder innerenVerwaltung

oderdes Finanzdiensteserlangt, wer die Staatsprüfung für den höherenJustiz= und Ver=
waltungsdienstmit Erfolg abgelegthat.

Die Zulassungzur Staatsprüfungsetztdie erfolgreicheAblegungder Universitäts=
schlußprüfungund die Ableistungdes Vorbereitungsdienstesvoraus.

Zur Universitätsschlußprüfungkann nur zugelassenwerden,wer die Zwischenprüfung
bestandenhat.

Zu den Prüfungen werdennur Reichsangehörigezugelassen.
Sie müssendas Reifezeugniseines deutschenhumanistischenGymnasiums oder eines

deutschenRealgymnasiumsbesitzen. Besitzer von ReifezeugnissendeuischerOberrealschulen
könnenzu denPrüfungenzugelassenwerden,wenn sie die zur ErlangungdesReifezeug=
nisseseines deutschenhumanistischenGymnasiumsoder eines deutschenRealgymnasiums
vorgeschriebeneErgänzungsprüfungmit Erfolg abgelegthaben.

Universitätsprüfungen.
§ 2. «

Die GegenständederUniversitätsschlußprüfungsind:
1. das deutschebürgerlicheRecht(dasBürgerlicheGesetzbuchnebstden reichs=und
landesrechtlichenErgänzungen),
das Handels=undWechselrecht,
die Rechtsentwicklungin Bayern,
das Zivilprozeßrecht,
das Strafrecht,
das Strafprozeßrecht,
dasStaatsrechtunddieHauptgrundsätzedesVölkerrechts,
das katholischeund das protestantischeKirchenrecht,
das Verwaltungsrecht,
die Volkswirtschaftslehreeinschließlichder Volkswirtschaftspolitik,
die Finanzwissenschaft.ELIILE——

§ 3.
Die GegenständederZwischenprüfungsind:
1. die römischeRechtsgeschichteund das System des römischenPrivatrechts,
2. die deutscheRechtsgeschichteund die Grundzügedes deutschenPrivatrechts.
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84.

Die Zwischenprüfungkann der Kandidat nicht früher als am Schlussedes dritten
Semestersdes akademischenStudiums ablegen. Von den dreiSemesternmüssenmindestens
zwei dem Studium der Rechtswissenschaftgewidmetgewesensein.

Zur Universitätsschlußprüfungwird nur zugelassen,wernachdemBestehenderZwischen⸗
prüfung nochmindestensdrei Semesterdem Studium der Rechtswissenschaftgewidmethat.

§ 5.

Die Zwischenprüfungund die Universitätsschlußprüfungwerden an den Sitzen der
Landesuniversitätenabgelegt.Zu diesemZweckewird alljährlicham Sitze einerjedender
drei Universitäteneine Prüfungskommissiongebildet;im Falle des Bedürfnisseskönnenam
Sitze einer Universität zwei Kommissionengebildetwerden.

§ 6.

Die Prüfungskommissionbestehtaus einemBeamten des höherenJustiz= oderVer=
waltungsdienstesals Vorsitzendenund Leiter des Prüfungsgeschäftsund der erforderlichen
Zahl prüfenderMitglieder. Zu prüfendenMitgliedern werdenin der Regel Universitäts=
lehrer bestellt;es könnenauchJustiz= und Verwaltungsbeamtedazu bestelltwerden.

Die Bestellungdes Vorsitzendenund der Mitglieder erfolgt durchMinisterial=
entschließung.Für den Fall der VerhinderungdesVorsitzendenoder der Mitglieder können
Stellvertreterbestelltwerden.

§ 7.

Die Wahl des Prüfungsorts stehtden Kandidatenfrei.
Zum AusgleichederBelastung mit denPrüfungsgeschäftenoder im Falle übermäßigen

Andrangs an einemPrüfungsorte könnenKandidatendurchMinisterialentschließungan einen
anderenPrüfungsort verwiesenwerden.

88.

Mit dem Gesuchum Zulassung zur Zwischenprüfungsind einzureichen:
1. dasReifezeugniseines deutschenhumanistischenGymnasiums odereines deutschen
Realgymnasiums oder das Reifezeugnis einer deutschenOberrealschuleund das
Zeugnis überdieerfolgreicheAblegungder Ergänzungsprüfung;
der Nachweisdes Besitzesder deutschenReichsangehörigkeit; 4
das KollegienbuchzumNachweisedernach§ 4 Abs. 1 erforderlichenDauer des
Studiums.

r=

119°
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§ 9.

Mit dem Gesuchum Zulassung zur Universitätsschlußprüfungsind einzureichen:
1. das Reifezeugniseines deutschenhumanistischenGymnasiums odereines deutschen
Realgymnasiumsoder das Reifezeugniseiner deutschenOberrealschuleund das
Zeugnisüberdie erfolgreicheAblegungder Ergänzungsprüfung;

2. der Nachweiseines vierjährigenStudiums an einer deutschenUniversität,wovon
das ersteJahr dem philosophischenStudium oder demRechtsstudiumgewidmet
sein kann, die übrigen drei Jahre dem Rechtsstudiumgewidmetsein müssen;

3. derNachweis,daß der KandidatwährendderZeit desUniversitätsstudiumsacht
ordentlichephilosophischeVorlesungengehörthat;
der Nachweisüberdie Führungdes Kandidaten;
der Nachweis, daß er die Zwischenprüfungbestandenund nachdieser nochdrei
Semester dem Studium der Rechtswissenschaftgewidmethat;

6. eine von dem Kandidaten verfaßte und geschriebenekurzeBeschreibung seines
Lebenslaufs, in der insbesondereauch der Gang seines Universitätsstudiums
geschildertundangegebenist, obb,wann und wo erseinerMilitärpflicht genügthat;

7. der Nachweisdes Besitzesder deutschenReichsangehörigkeit.

8 10.
Die Gesucheum Zulassung zur Zwischenprüfungund zur Universitätsschlußprüfung

sind an den Admissionsausschußdes Prüfungsorts zu richten. Der Admissionsausschuß
bestehtaus demDekan und zwei von ihm berufenenMitgliedern der juristischenFakultät.

Der Ausschußhat die eingereichtenGesuchezu verbescheidenund im Benehmenmit
demVorsitzendender Prüfungskommissiondie Kandidatenzur Prüfung einzuberufen.

8 11.
Bei der Zwischenprüfungwird ein Kandidat vierzig Minuten lang mündlichaus den

im §3 bezeichnetenGegenständengeprüft.
Es kann gestattetwerden,daß einePrüfungskommissiongleichzeitigmehrereKandidaten

prüft. In diesemFalle ist die Prüfungszeit entsprechendzu verlängern.

* 12.
Unmittelbar nachder BeendigungderPrüfung hat die Kommissionüber dasErgebnis

zu beratenund zu beschließen.
Die Entscheidungerfolgtnach der Mehrheit der Stimmen. Der Vorsitzendehat an

der Abstimmungteilzunehmen.
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§ 13.
Das ErgebnisderPrüfung wird ausgedrücktin der ErklärungderKommission,daß

der Kandidatdie Zwischenprüfung
bestanden,

nueicht bestanden
hat, und, falls er hervorragendeKenntnissebewiesenhat, in der Erklärung, daß er die
Prüfung „mit Auszeichnung“bestandenhat.

8 14.
Ein Kandidat,derdie Zwischenprüfungnichtbestandenhat, kann zur Wiederholung

der Prüfung nur dannzugelassenwerden,wenner mindestensnochein weiteresSemester
dem Studium der Rechtswissenschaftgewidmethat.

* 15.
Ein Kandidat, der ohnegenügendeEntschuldigungoder ohnedasGesuchumZulassung

zur Prüfung rechtzeitigzurückgenommenzu haben,der Einberufungzur Prüfung nicht
Folge leistetoder nachdem Beginne der Prüfung ohne genügendenGrund den Rücktritt
von der Prüfung erklärt, ist einemKandidatengleichzuachten,der die Prüfung nicht be=
standenhat. ,

· 8 16.

Zeigt bei der Prüfung ein Kandidat in einemoder in mehrerender Prüfungsgegen=
ständeeinensolchenMangel an Kenntnissen,daß er nachdemeinstimmigenUrteileder
KommissionsmitgliederdiePrüfung unterkeinenUmständenbestehenwird, so kann,nachdem
er hierauf aufmerksamgemachtwurde,mit seinerZustimmung die Prüfung schonvor dem
Ablaufe der vorgeschriebenenDauer geschlossenwerden.

§ 17.

Die Universitätsschlußprüfungist teils schriftlichteils mündlich.

8 18.
Bei demschriftlichenTeile der Prüfung wird den Kandidateneine Anzahl von Auf=

gabenvorgelegt,die sie binnen einer bestimmtenFrist unter Klaufur und Aufsichtsogleich
zu bearbeitenhaben.

Die Aufgabensind an den drei Prüfungsorten die gleichen.
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Als Hilfsmittel dürfen nur die Bücher gebrauchtwerden,derenGebrauchausdrücklich
gestattetist. « «

Die Zensur erfolgt durchMitglieder der Prüfungskommissionen.

8 19.
Ein Kandidat, der bei dem Gebrauch eines nicht zugelassenenHilfsmittels betroffen

wird oder sichfremderpersönlicherHilfe bedient,ist für das laufendeJahr von der Fort=
setzungder Prüfung auszuschließen.Im Falle der gleichen.Zuwiderhandlung bei der
nächstenPrüfung ist er von der Zulassung zu einer weiterenPrüfung überhauptaus=
zuschließen.

8 20.

Bei demmündlichenTeile derPrüfung wird derKandidat eine und einehalbeStunde
lang aus den im 82bezeichneten Gegenständengeprüft.

Es kann gestattetwerden, daß eine Prüfungskommissiongleichzeitigund ungetrennt
oder gleichzeitig, aber getrenntmehrereKandidaten prüft. In dem erstenFalle ist die
Prüfungszeitentsprechendzu verlängern.

§ 21.

UnmittelbarnachderBeendigungdesmündlichenTeilesderPrüfunghatdieKommission
überdas GesamtergebnisderPrüfung zu beratenund zu beschließen.Die Bestimmungen
im § 12 Abs. 2 und im § 13 findenhiebeientsprechendeAnwendung.Bei Stimmen=
gleichheitgibt die Stimme des Vorsitzendendie Entscheidung.

Für denmündlichenTeil derPrüfung geltendie Bestimmungender§§ 15, 16.

g 22.
Ein Kandidat, der die Universitätsschlußprüfungnicht bestandenhat oder nach § 15

einem solchenKandidatengleichgeachtetist, kannzur WiederholungderPrüfung nur einmal
und nur dannzugelassenwerden,wenner zweiweitereSemesterdemStudium derRechts=
wissenschaftgewidmethat.

§ 23.

Wenn bei derZwischenprüfungoder bei derUniversitätsschlußprüfungnachdemAblaufe
der vorgeschriebenenPrüfungszeitdas Ergebnisnoch zweifelhaftseinsollte,kann derVor=
sitzendeein Mitglied odermehrereMitgliederderKommissionauffordern,nocheinigeFragen
an den Kandidatenzu richten,oder eine förmlicheNachprüfungdes Kandidaten anordnen.
Bei der Nachprüfungzur Zwischenprüfungkann der Kandidat bis zur Dauer von vierzig
Minuten, bei der Nachprüfungzur Universitätsschlußprüfungkann er bis zur Dauer einer
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Stunde mündlichgeprüft werden. Die Nachprüfungkann ausnahmsweiseauf einen
folgendenTag verlegtwerden.

Bei der Nachprüfungzur UniversitätsschlußprüfungkönnenKandidaten auchAufgaben
zur schriftlichenBearbeitungvorgelegtwerden. Die Bestimmungenim § 18 Abs. 1, 3
und im § 19 findenin diesemFalle entsprechendeAnwendung.

8 24.
Die Zwischenprüfungund der mündlicheTeil der Universitätsschlußprüfungwerden

öffentlichabgehalten.
Die Aufrechthaltungder Ordnung im Prüfungssaaleliegt dem Vorsitzendenob.

Zuhörer, die seinenAnordnungennicht gehorchen,kann er aus demPrüfungssaal entfernen
lassen. Im Falle einererheblicherenStörung oderGefährdungderOrdnungkanner die
Offentlichkeitausschließen.

§ 25.

Die MitgliederderPrüfungskommissionenerhaltenfür ihreTätigkeiteineangemessene
Vergütung.

§ 26.

Die Kandidatenhabenfür die ZwischenprüfungeineGebührvon 15 —K, für die
Universitätsschlußprüfungeine Gebühr von 40 K zu entrichten.

Die Gebührist bei derEinreichungdesGesuchsumZulassungzurPrüfung zu erlegen.

Vorbereitungsdienst.
§ 27.

Vor derZulassungzurStaatsprüfungfür denhöherenJustiz=undVerwaltungsdienst
ist ein Vorbereitungsdienstvon drei Jahren abzuleisten.

Zum Vorbereitungsdienstedarf nur zugelassenwerden, wer die Zwischenprüfungund
die Universitätsschlußprüfungin Bayern bestandenhat.

Frauen könnennicht zugelassenwerden.

§ 28.

Der Vorbereitungsdienstist ohneUnterbrechungabzuleisten.
Die Aussetzungdes VorbereitungsdienstesinfolgeErfüllungderaktivenMilitärdienst=

pflicht ist nicht als Unterbrechunganzusehen.
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8 29.

Der Vorbereitungsdienstbeginntbei demAmtsgerichtemit demTage derEidesleistung.
WerzumVorbereitungsdienstezugelassenwird(Rechtspraktikant),hatin öffentlicherSitzung

denfür dieStaatsdienstaspirantenin § 8 Abs.3 derVerordnungvom10.Dezember1908
(GVBl. S. 1041) und den im Art. 61 desAusführungsgesetzeszumGerichtsverfassungs=
gesetzefür die GerichtsschreibervorgeschriebenenEid zu leisten.

Der Eid gilt für die ganzeDauer desVorbereitungsdienstes.

§630.
Der Vorbereitungsdienstbei demAmtsgerichtedauertneunMonate.
Hierauf sind neun Monate bei dem Landgerichte,sodann zwölf Monate bei einer

Behördeder innerenVerwaltungabzuleisten.
Zum SchlussesindsechsMonatebei einemRechtsanwaltezuzubringen,der bei einem

LandgerichtoderOberlandesgerichtezugelassenist.
Die Staatsministerienkönnenbestimmen,daß ein Teil des gerichtlichenVorbereitungs=

dienstesbei Gewerbe=oderKaufmannsgerichtenabgeleistetwerdenkann.

8 31.
Die VorständederBehördenund dieRechtsanwältehabendenuseken zu

überwachenund zu leiten.
4 § 32.

Der Rechtspraktikantstehtwährenddes Vorbereitungsdienstesbei einer Behördeunter
der Dienstaufsichtdes Vorstandes und währenddes Vorbereitungsdienstesbei dem Rechts=
anwalt unter der Dienstaufsichtdes Rechtsanwalts und des Präsidentendes Landgerichts,
in dessenBezirke der Rechtsanwaltwohnt. Der Rechtsanwaltist befugt,demRechts=
praktikantenErmahnungenund Warnungen zu erteilen. In schwererenFällen hat er dem
PräsidentendesLandgerichtsKenntniszu geben.

Bei grobendienstlichenoder außerdienstlichenVerfehlungenkann das vorgesetzteStaats=
ministeriumdie zeitweiligeoderdauerndeEntlassungdesRechtspraktikantenaus demVor=
bereitungsdienstoderdieVerlängerungdesVorbereitungsdienstesanordnen.Schonvorher
kann derVorstand der Behördeodermit ZustimmungdesLandgerichtspräsidentenderRechts=
anwalt die Fortsetzungdes Vorbereitungsdienstesuntersagen.

g 33.
Der Rechtspraktikanterhält auf Ansuchenfür jedesJahr des Vorbereitungsdienstes

drei WochenUrlaub. Der Urlaub mußwährenddesVorbereitungsdienstesbei demAmts=

Gocsge SSP f
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gerichte,LandgerichtoderRechtsanwalt in die Gerichtsferienfallen und darf währenddes
Vorbereitungsdienstesbei denVerwaltungsbehörden,auchwenn dieserin zweiJahre des
Vorbereitungsdienstesfällt, dreiWochennichtübersteigen.Er wird auf die vorgeschriebene
Dauer desVorbereitungsdienstesangerechnet.

Aus wichtigenGründenkann der Rechtspraktikantbis zur Dauer einerWochein
jedemJahre des VorbereitungsdienstesohneAnrechnungauf den Urlaub vom Dienste
befreitwerden.

Urlaub und.DienstbefreiungerteilenderVorstandderBehördeoderderRechtsanwalt.
In jedemJahre des Vorbereitungsdiensteskönnenwährend des Vorbereitungsdienstesbei
demAmtsgerichte,LandgerichtoderRechtsanwaltedie Präsidentender Oberlandesgerichte
und währenddes Vorbereitungsdienstesbei den Verwaltungsbehördendie Regierungen,
Kammern des Innern, aus wichtigenGründen Urlaub bis zur Dauer von insgesamt
zehnWochenbewilligen.Sie könnenhiebei,soweitderUrlaub die Dauer von dreiWochen
überschreitet,die VerlängerungdesVorbereitungsdiensteszur Auflagemachen.

Die Präsidentender Oberlandesgerichtekönnenaus wichtigenGründen auchaußerhalb
derGerichtsferienUrlanb erteilen.

Urlaub vonmehrals zehnWochenkannnur das vorgesetzteStaatsministeriumbe=
willigen.

g34.
Tritt der Rechtspraktikantaus demVorbereitungsdienstebei einerBehördeoderbei

einemRechtsanwaltaus, so ist ihm von demVorstandederBehördeoder von demRechts⸗
anwaltein Zeugnisüberdie AbleistungdesVorbereitungsdienstesauszustellen.

Staatsprüfungfür denhöherenJustiz=und Verwaltungsdienst.
9835.

Die Staatsprüfungwird am SchlusseeinesjedenKalenderjahrsan Orten abgelegt,
die der Sitz einerRegierungsind.

Sie beginntnichtvor dem25. November.
Durch Ministerialentschließungwerdenjährlichdie Prüfungsortebezeichnetund die

Rechtspraktikantenan die einzelnenPrüfungsorte verwiesen.

8 36.

Mit demGesuchum Zulassungzur Prüfung sindeinzureichen:
120
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1. das Zeugnis über die mit Erfolg abgelegteUniversitätsschlußprüfung;
2. der Nachweis,daß der Rechtspraktikantden Vorbereitungsdienstvorschriftsmäßig

abgeleistethat;
3. derNachweis,daß derRechtspraktikantder aktivenMilitärdienstpflichtgenügthat

oderdaß er vom Militärdienste ganz oder teilweisebefreitoder zurückgestelltist;
4. derNachweisdesBesitzesder deutschenReichsangehörigkeit.

§ 37.
Die Zeit, währendderein RechtspraktikantwegenKrankheitoderwegenandererun=

verschuldeterHindernissedemVorbereitungsdienstentzogenwar, ist bis zur Gesamtdauervon
zehnWochenin jedemJahre desVorbereitungsdienstesauf dessenDaueranzurechnenUnter=
brechungeninfolge AbleistungmilitärischerUbungenwerdenbis zur Gesamtdauervon sech=
zehnWochenin jedemJahre des Vorbereitungsdienstesauf diesenangerechnet.

Unterbrechungenaus anderenGründenodervon längererDauer könnennur durch
Ministerialentschließungangerechnetwerden.

g 88.
Das Zulassungsgesuchist von der Regierung,Kammer des Innern, zu prüfen, bei

welcherder Rechtspraktikantdie Prüfung abzulegenhat.
Rechtspraktikanten,die sich über die vorschriftsmäßigeAbleistung des Vorbereitungs=

dienstes,über entsprechendeLeistungenin diesemund über ein tadellosesVerhalten nicht
auszuweisenvermögen,sind unter Angabeder Gründe zurüchuweisen,die übrigen sind zur
Prüfung einzuberufen.

Über die ZurückweisungeinesRechtspraktikantenist sofort an das Staatsministerium
des Innern zu berichten. Die erlasseneEntschließungist demBerichtebeizulegen.

§339.
Die Prüfung ist schriftlichund in den im § 52 Abs. 2 bezeichnetenFällen auch

mündlich.
§ 40.
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4. das Zivilprozeßrechteinschließlichdes Zwangsvollstreckungsverfahrensin das
unbeweglicheVermögen,

5. die freiwilligeGerichtsbarkeit,
6. das Reichs=und Landesstrafrecht,
7. das Strafprozeßrecht.

Prüfungsgegenständeder zweitenAbteilungsind:
das bayerischeund das deutscheStaatsrecht,
das Kirchenrecht,
das Verwaltungsrecht,
die Sozialgesetzgebung,
die Volkswirtschaftslehreund die Staatsfinanzwirtschaft.l=t.“

§ 41.

Die schriftlichePrüfung dauertin jederAbteilungfünf Tage. Fällt nichtohnedies
ein Sonn= oder Feiertag dazwischen,so ist die Prüfung in jederAbteilung je an einem
Tage auszusetzen.

Zwischendererstenund zweitenAbteilungmüssenzweiTage liegen.
In jederAbteilungwerdendenPrüflingenneunAufgabenvorgelegt.
Die Aufgabensind für alle Prüflingedie gleichen.
Die Aufgaben werden in abgeschlossenenRäumen unter Aussichtschriftlichbearbeitet.
Von denAufgabensind in jederAbteilungje einein neunStunden,die übrigenin

je vier Stunden zu bearbeiten. Die Aufgaben mit vierstündigerArbeitsfrist könnenauch
aus zwei Unteraufgabenmit je zweistündigerArbeitsfrist bestehen.

§ 42.

Die Staatsministerien setzendie Aufgabenfest.

s44.
Der Gebrauchvon Hilfsmitteln ist nur in beschränktemUmfangenachMaßgabe der

von den StaatsministerienerlassenenVorschriftengestattet.

g 46.
Zur Abhaltung der schriftlichenPrüfung werden an jedemPrüfungsort Ausschüsse

gebildet. Sie bestehenin derRegel aus drei Mitgliedern. Es könnenauchmehrMit=
gliederberufenwerden.

58688833if gestrichen.
120“
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Den Vorsitzführt das rangältesteMitglied.
Die Mitglieder derAusschüssebestimmtfür die ersteAbteilung derschriftlichenPrüfung

das Staatsministerium der Justiz, für die zweiteAbteilung das Regierungspräsidiumdes
Prüfungsorts. .

8 47.*)
Die Beurteilungder schriftlichenPrüfungsarbeitenwird besonderenAusschüssenüber=

tragen. Sie werdenfür die Arbeiten der erstenAbteilung aus Mitgliedern des Obersten
Landesgerichtsoder der Oberlandesgerichteund für die Arbeiten der zweitenAbteilung aus
höherenVerwaltungsbeamtengebildet.

Die Zahl derAusschüsseundihreMitgliederwerdendurchMinisterialentschließungbestimmt.

49.)
Jede schriftlichePrüfungsarbeit ist mit einer der Noten 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

zu bewerten.
Die Note 1 ist nur für ausgezeichneteLeistungenzu erteilen.Mit derNote 2 sind

sehrgute, mit derNote 3 gute, mit derNote5 mittelmäßigeund mit der Note 7
ungenügendeLeistungenzu würdigen. Leistungen,die zwischen„gut“ und „mittelmäßig"
liegen, sind mit der Note 4, Leistungen,die zwischen„mittelmäßig“ und „ungenügend“
liegen,mit der Note 6 zu bewerten.

Hat ein Prüfling bei der BearbeitungeinerAufgabe sichfremderHilfe oderunerlaubter
Hilfsmittel (§ 44) bedient,so ist dieseAufgabemit derNote 7 zu würdigen. Haben
Prüflinge zusammengearbeitetoder hat ein Prüfling einen andernunterstützt,so ist beiden
Prüflingen für dieseAufgabedie Note 7 zu erteilen. AuchkanndurchMinisterialent=
schließungbestimmtwerden,daß solchePrüflinge so anzusehensind, als ob sie diePrüfung
nichtmit Erfolg abgelegthätten. «

§50.

Sobald die Beurteilung der schriftlichenPrüfungsarbeitenabgeschlossenist, habendie
VorsitzendenderAusschüssedie Arbeitender erstenAbteilungdemStaatsministeriumder
Justiz, die der zweitenAbteilung demStaatsministerium des Innern unter Angabe der
erteiltenNotenvorzulegen.

8 BI.

Die Staatsministeriender Justiz und desInnern setzendasErgebnisderschriftlichen
Prüfung im Benehmenmit den übrigenbeteiligtenStaatsministerien fest.

66 46 ist gestrichen.
**)8 48 ist gestrichen.
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Die für die schriftlichenPrüfungsarbeiten beiderAbteilungen erteiltenNoten werden
zusammengezählt(Gesamtnotensumme).

Die für die Bearbeitungder Aufgabenmit neunstündigerArbeitsfrist erteiltenNoten
werdendoppeltgerechnet.

Die Reihenfolgeder Prüflinge wird durch die Gesamtnotensummebestimmt. Sie
richtetsichbei gleicherGesamtnotensummenachderSumme der Noten für die beidenAuf=
gabenmit neunstündigerArbeitsfrist.

NachderFeststellungder ReihenfolgederPrüflinge wird das ErgebnisderPrüfung
denGeprüftendurchdie Regierungen,Kammerndes Innern, der Prüfungsortemitgeteilt.

652.
Der Prüfling, dessenGesamtnotensummenichtmehrals 90 beträgt,hat dieStaats=

prüfungmit Erfolg im Sinne des§ 1 abgelegt.
Beträgt dieGesamtnotensummeeinesPrüflings mehrals 90 abernichtmehrals 100,

so hat er die Staatsprüfung mit Erfolg im Sinne des § 1 nur abgelegt,wenn er sich
einermündlichenPrüfung mit Erfolg unterzieht.Das Gleichegilt, wenndemGeprüften
für vier schriftlichePrüfungsarbeiteneiner Abteilung, für sechsschriftlichePrüfungsarbeiten
der beidenAbteilungenoder für die Bearbeitungender beidenAufgaben mit neunstündiger
Arbeitsfrist die Note 7 erteilt wurde, seineGesamtnotensummeaber nicht mehr als 100
beträgt. Je zwei mit derNote 6 gewürdigteschriftlichePrüfungsarbeitenwerdeneiner
mit der Note 7 gewürdigtengleichgeachtet.Auch hiebei ist die für die Bearbeitungeiner
Aufgabemit neunstündigerArbeitsfrist erteilteNote doppeltzu rechnen.

Der Prüfling, dessenGesamtnotensummemehr als 100 beträgt,hatdieStaatsprüfung
nicht mit Erfolg abgelegt.

Die Prüfung ist „ausgezeichnet“abgelegt,wenn die Gesamtnotensummenicht mehr
als 36 beträgt. Sie ist bis zur Gesamtnotensumme53 einschließlichals „sehrgut“ und
bis zur Gesamtnotensumme70 einschließlichals „gut“ abgelegtzu erklären.

§ 52a.

Die mündlichePrüfung erfolgt bei demOberstenLandesgerichtevor einemAusschusse

Der Ausschußsetztsichzusammenaus einemRichter des OberstenLandesgerichtsoder
eines Oberlandesgerichtsals Vorsitzendenund einem Richter des OberstenLandesgerichts
odereinesOberlandesgerichtssowieeinemMitgliededesVerwaltungsgerichtshofsodereiner
Regierungals Beisitzern. Stellvertreterkönnenbestelltwerden.
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Die RichterdesOberstenLandesgerichtsoderderOberlandesgerichteund ihre Stell⸗
vertreterbestimmtdasStaatsministeriumderJustiz, dasMitglieddesVerwaltungsgerichtshofs
oder der Regierungund seinenStellvertreterbestimmtdas Staatsministerium des Innern.

An Stelle einesRichterskanndas Staatsministeriumder Justiz aucheinenRechts=
anwaltals Beisitzerberufen.

Werden mehr als drei ordentlicheMitglieder bestellt,so wählt der Vorsitzendedie
Beisitzerfür den einzelnenPrüfungstag aus.

§ 52b.
Die Prüflinge, welchesichder mündlichenPrüfung zu unterziehenhaben,könnensich

nachdemEmpfangederMitteilung von demErgebnissederschriftlichenPrüfung (8 51)
bis spätestens31. Dezemberdes auf die schriftlichePrüfung folgendenKalenderjahrszur
mündlichenPrüfung melden. » ..

Die Meldung hat beim Ausschussefür die mündlichePrüfung am OberstenLandes=
gerichtezu erfolgen. Auf die MeldungbestimmtderVorsitzendedesAusschussesTag und
StundederPrüfung.

Prüflinge, welchesich, ohne durch zwingendeGründe gehindertzu sein, bis zum
31. Dezemberdes in Abs. 1 bezeichnetenJahres nicht gemeldethabenoder ohnehin=
reichendeEntschuldigungim Prüfungstermin ausbleibenoderwährendder Prüfung zurück=
treten,habendie Prüfung nicht bestanden.

52c.

Die mündlichePrüfung bezwecktzu erforschen,ob der Prüfling sicheine genügende
Kenntnis des geltendenRechteserworbenhat. Bei der Auswahl der Fragen ist auf das
Ergebnis der schriftlichenPrüfungsarbeitendes Prüflings Rücksichtzu nehmen.

Auch die mündlichePrüfung soll einen wesentlichpraktischenCharakter tragen.
Mit ihr kannein freierVortrag ausAktenverbundenwerden,diedemPrüfling angemessene
Zeit vor derPrüfung zur Verfügunggestelltwerden.

§ 524.

In der mündlichenPrüfung wird jederPrüfling einzelngeprüft.
Die Prüfung dauert eine Stunde.
Sie ist nicht öffentlich.

§ 52e.
Der Ausschußbestimmtdie Hilfsmittel zur Vorbereitungdes Vortrags (§ 52 Abs. 2

Satz 2). Andere als die für die schriftlichePrüfung zugelassenensind nicht gestattet.
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Hat ein Prüfling bei der Vorbereitungdes Vortrags sich fremder Hilfe oder uner=
laubterHilfsmittel bedient,so gilt die mündlichePrüfung als nichtbestanden.

8 62t.
Unmittelbarnachder BeendigungdermündlichenPrüfung hat derAusschußüberihr

Ergebniszu beratenund zu beschließen.Die EntscheidungerfolgtnachderMehrheitder
Stimmen.

Das Ergebnis der Prüfung wird ausgedrücktdurch die Erklärung des Ausschusses,
daß der Prüfling die mündlichePrüfung bestandenodernicht bestandenhat.

g 63.
Wer die Staatsprüfung für den höherenJustiz- und Verwaltungsdienstnicht mit

Erfolg abgelegt,abernochdieGesamtnotensumme100 erlangthat, kannnachdenBestim=
mungender Staatsministerienin einer der in Betracht kommendenStellen der Klassen13
bis einschließlich17 der Gehaltsordnungvom 6. September1908 (GWVBl.S. 681)
zum Staatsdiensteberufenwerden.

§ 54.
Wer die Staatsprüfungfür den höherenJustiz=und Verwaltungsdienstnichtmit

Erfolg abgelegthat oder einemsolchengleichzuachtenist (§ 49 Abs. 3 Satz 3) oder ohne
ausreichendenGrund nachdemBeginne der schriftlichenPrüfung von dieserzurückgetreten
ist, kannnur nocheinmal und zwar nur in einemderbeidendererstmaligenAblegung
der schriftlichenPrüfung folgendenJahre und nur dann zur Wiederholungder Prüfung
zugelassenwerden,wenner seitderBekanntgabedesPrüfungsergebnissesdenVorbereitungs=
dienstbei Gerichten, Verwaltungsbehördenoder Rechtsanwältenwährendmindestenssechs
Monatenfortgesetzthat.

§ 55.
Wer die Staatsprüfung für den höherenJustiz= und Verwaltungsdienstmit Erfolg

abgelegthat, kann auf seinenAntrag zur WiederholungderPrüfung nur nocheinmal und
zwar nur in einemder beidender erstmaligenAblegung der schriftlichenPrüfung folgenden
Jahre zugelassenwerden. Gleichesgilt, wennder Prüfling die Prüfung zwar nichtmit
Erfolg abgelegt,eine höhereNotensummeals 100 aber nicht erhaltenhat.

In demGesuchumZulassung zur Prüfung mußderPrüfling auf dasfrüherePrüfungs=
ergebnisausdrücklichverzichten.Der Verzichtwird erstmit demBeginnederwiederholten
Prüfung wirksam.
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g 66.
In die ReihenfolgefrüherGeprüfterkannnachMaßgabedesErgebnissesderPrüfung

auf Ansucheneingestelltwerden,
1. wer infolgeErfüllungder aktivenMilitärdienstpflichtdieUniversitätsschlußprüfung
späterals im viertenJahre nachderErlangung desReifezeugnissesderMittelschule
oder die Staatsprüfung für den höherenJustiz= und Verwaltungsdienstspäter
als im drittenJahre nachder Universitätsschlußprüfungmit Erfolg abgelegthat;

2. wer durchKrankheit oder andereunverschuldetezwingendeUrsachenan der recht=
zeitigenAblegung oder an der Vollendung derUniversitätsschlußprüfungoderder
Staatsprüfungfür denhöherenJustiz=undVerwaltungsdienstgehindertwordenist;

3. wer in demschriftlichenTeile der Staatsprüfungfür denhöherenJustiz=und
Verwaltungsdienstdurch Krankheit oder andere unverschuldeteUrsachenan der
Bearbeitungvon vier Aufgabengehindertwar und sichder Prüfung wiederholt
unterzogenhat; die Bearbeitung der schriftlichenPrüfungsaufgabenmit neun=
stündigerArbeitsfristist auchhiebeidoppeltzu zählen.

8 67.
Für die Staatsprüfung für den höherenJustiz- und Verwaltungsdienstist bei der

EinreichungdesGesuchsumZulassungzurPrüfung eineGebührvon 30 M zu entrichten.
Die Regierung,Kammer des Innern, die das Gesuch um Zulassung zu prüfen hat

(§ 38), kannbedürftigenPrüflingendie GebührganzoderzumTeile nachlassen.

§ 58.7)

Die Vorschriftenüber die Staatsprüfung für den höherenJustiz= und Verwaltungs=

*) Die Vorschriftenüber das Inkrafttreten der in der Verordnungvom 27. Juli 1912 enthaltenenAnde=
rungensowiedie UbergangsvorschriftendieserVerordnunglauten:

Artikel 2.

Die Vorschrift des Artikel 1 Nr. 1 tritt sofort in Kraft. Im übrigen werden die Vorschriften dieser Ver=
ordnung bei der im Jahre 1912 stattfindenden Staatsprüfung zum erstenMale angewendet.

Artikel 3.

Wer im Jahre 1910 oder im Jahre 1911 die Staatsprüfung für den höherenJustiz=und Verwaltungs=
dienst nicht mit Erfolg abgelegt, aber noch die Gesamtnotensumme100 erlangt hat, kann die im Artikel 1 vorge=
sehenemündlichePrüfung ablegen.Die Meldung zu ihr ist vom 1.Januar 1913bis 31.Dezember1914 zulässig.
Besteht er die mündliche Prüfung, so gilt die von ihm abgelegte Staatsprüfung als mit Erfolg im Sinne des
§ 1 abgelegt; er behält im Jahrgange der von ihm abgelegten schriftlichen Prüfung die Gesamtnote und den
Pilatz, die er in der schriftlichen Prüfung erlangt hat. Die Wiederholung der schriftlichen Prüfung (§ 55 der
Verordnung in der Fassung des Artikel 1) ist bis zum Jahre 1915 zulässig.
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dienst(§§ 35ff.) werdenmit Ausnahmeder Vorschriftdes§ 57 im Jahre 1910 zum
erstenmalangewendet. «

Die übrigenVorschriftentretenam 1. Januar 1911 in Kraft.
Auf Rechtspraktikanten,welchedie Staatsprüfung für den höherenJustiz= und Ver=

waltungsdienstnachdenneuenVorschriftenablegen,jedochnach§ 56 in eineReihenfolge
der nachden bisherigenVorschriftenGeprüfteneingestelltwerden,findendie Vorschriften
der §§ 52 und 53 keineAnwendung.Sie werdenin die ReihenfolgefrüherGeprüfter
nachMaßgabe der Gesamtnotensummeeingestellt.

§659.
Die StaatsministeriendesKöniglichenHausesund desAußern,derJustiz, desInnern

beiderAbteilungenund der Finanzenwerdenmit demVollzugedieserVerordnungund mit
der Erlassung der erforderlichenÜbergangsvorschriftenbeauftragt. Sie werden ermächtigt,
aus besonderswichtigenGründen Abweichungenvon den Vorschriften der Verordnung zu
genehmigenodernachzusehen.

8 60.*)
Die Staatsministerien derJustiz und desInnern beiderAbteilungenwerdenermächtigt,

denText der Verordnungvom4. Juli 1899 nachMaßgabederVerordnungvom18.Ok=
tober 1910 und der gegenwärtigenVerordnung bekanntzu machen.

*) Als § 60 ist der Art. 4 der Verordnung vom 27. Juli 1912 eingestellt.

Nr. 14633.

Bekanntmachung, die AnderungdesVerzeichnissesder den Militäranwärtern und Inhabern
desAnstellungsscheinsim bayerischenStaatsdienstevorbehaltenenStellen betreffend.

K#.Staatsministeriumdes Innern für firchen- und Schulangelegenheiten.

Das am 4. März 1912 bekanntgegebeneVerzeichnisderdenMilitäranwärternund
Inhabern des Anstellungsscheinsim bayerischenStaatsdienstevorbehaltenenStellen (GVl.
S. 89) erhältin AbschnittIV — Staatsministeriumdes Innern für Kirchen=undSchul=
angelegenheiten— Ziffer 36 folgendeFassung: 1
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Angabe,
in welchemUmfange Bezeichnung

die kichhiansschlirsich berBehörden, an welcheinte
- pvorbehaltenen StellenBewerbungen zu richten sind,

Bezeichnung der Stellen mitMilitäranwärternwennes nichtdieBehördesBemerkungen
und Inhabern des selbst ist, bei welcher die
AAnstellungsscheins Anstellung gewünschtwird
zu besetzensind

36. AdministrationderAllgemeinenPro=
testantischenPfarrunterstützungsanstaltenin

Nürnberg. «
Mittlere und Kanzleibeamte.

Administrator · 13 D.«»·
(4)zueinemDritteil BEIDE-seHEXE2

*I. Sekretär 16 » -nn 3
*II. etär 17 S a mäßigen "U

Setr (7). AdministrationderAll=geirerruinn7
* j. die etatsmãßigen Stif⸗
Buchhalter 8 zur Hälfte wemeinen,Protestamt. tungsreamten.

'Kanzleiassistenten 2383 zungsanstaltenzu
(9) Nürnberg

Kanzleigehilfen 26
(11)

Unterbeamte.
Amtsdiener 28

(12)
München, den 1. August 1912.

Nr. 24351,

J.V.

Verweser, habenam 5. August1912 denvon derXXII. ordentlichenGeneralversamm=
lung desAllgemeinenUnterstützungsvereinsfür die HinterlassenenderK. B. Staatsdiener
und der mit ihm verbundenenDöchterkassevom24. März 1912 zu § 14 Ziff. 2,
§ 25 Abs. 2 der Vereinssatzungenvom 30. Dezember1908 beschlossenenSatzungs=
änderungenmitWirkungvom 1.April 1912 dieAllerhöchsteGenehmigungzuerteilengeruht.
Darnach fallen im § 14 Ziff. 2, § 25 Abs.2 dieWorte: „durch nachgefolgteEhe“ weg.

München,den8. August1912.
v. Breunig.
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csehundVerordnungs=Blatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 48.
München, den 24. August 1912.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 2. August 1912 über das Viehseuchenübereinkommenzwischen dem Deutschen Reiche

und Österreich=Ungarn.— Bekanntmachung vom 20. August 1912 über die Dienstkleidung des Straßen=
und Flußaufsichtspersonals der Straßen= und Flußbauämter und der Sektionen für Wildbachverbauungen,
dann der Maschinisten der Bauämter, der Magazinsaufseher und Brunnwärter. — Bekanntmachung vom
20. August 1912, Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber betreffend. — Bekanntmachung
vom 22. August 1912, die Grundsätze für die Besetzung der mittleren, Kanzlei= und Unterbeamtenstellenmit
Militäranwärtern undInhabern desAnstellungsscheinsvom20.Juni 1907betreffend.— Hofdienst=Nachricht.—
Ordens=Verleihung. — Auszug aus der Adels=Matrikel des Königreiches.

Nr. 416a 95.

Bekanntmachung über das Viehseuchenübereinkommenzwischen dem DeutschenReiche und
Osterreich=Ungarn.

fl. Staatsministeriumdes Innern.
(Abdruckaus demZentralblatt für das DeutscheReich 1912 S. 670.)

Bekanntmachung.
Mit Rücksichtauf die derzeitigeadministrativeEinteilung in den im österreichischen

Reichsrat vertretenenKönigreichenund Ländernwird das Verzeichnisder in Anlage II. a.
zum Viehseuchenübereinkommenzwischendem DeutschenReiche und Osterreich=Ungarnvom
25. Januar 1905 (Reichs=Gesetztl.1906 S. 287) aufgeführtenSperrgebiete,wie folgt,
berichtigt:

122
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VII. Drittes Sperrgebietin Oberösterreich.
Hinzuzusetzen:
„BezirkshauptmannschaftGrieskirchen“.

Berlin,den2. August1912.
Der Beichskansler.

Im Auftrage:Scharmer.

Nr. 90356 3.

Bekanntmachung überdie DienstkleidungdesStraßen=undFlußaussichtspersonalsderStraßen=
undFlußbauämter undder Sektionenfür Wildbachverbauungen,dann derMaschinistender Bau=

ämter,derMagazinsaufseherundBrunnwärter.

Kl. StaatsministeriumdesInnern.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern
Verweser, habenmit AllerhöchsterEntschließungvom 15. August1912 dienachstehenden
Vorschriftenzu genehmigengeruht. Die Entschließungendes StaatsministeriumsdesInnern
vom6. Juli 1833, vom16.Mai 1837, vom23. Oktober1845, vom26. April 1847,
die Entschließungdes StaatsministeriumsdesHandels und der öffentlichenArbeitenvom
28. Februar1853, die EntschließungdesStaatsministeriumsdes Innern vom26. Fe=
bruar 1873 (InnMl. S. 336) sinddamitaufgehoben.

München,den20. August1912.
Dr. Frhr. v. Soden-Fraunhofen.

Mit 1 Bildbeilage.

Vorschriften
überdie

Dieustkleidungdes Straßen=und Flußaussichtspersonalsder Straßen=und Flußbauämter
undderSektionenfür Wildbachverbauungen,dannderMaschinistenderBauämter,der

MagazinsaufseherundBrunnwärter.
§*1.

Die Bestandteileder Dienstkleidungdes Straßenaufsichtspersonals(Straßenwärter,
Donaumooswegmacher),des Flußaufsichtspersonals(Flußmeister, Flußaufseher, Schleusen=

wärter, Ländeplatzaufseher),der Maschinistender Bauämter, derMagazinsaufseherund
Brunnwärter sind:
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1. Die Kopfbedeckung,eine einfarbigeSchirmmützeaus dunkelblauemTuche mit
einem AbzeichenoberhalbdesMützenbundesoderein Hut aus LodenoderFilz
von dunklerFarbe mit mindestens7 em breitemRande und einemAbzeichen
auf der linkenSeite,

2. derDienstrock,weit gehaltenund joppenartig,bis zum halbenOberschenkel
reichend,von dunkelblauemTuche, mit StehkragenundArmelaufschlägenvon
lichtblauerFarbe, vornemit einer Reihe Metallknöpfe, hinten zusammengehalten
durcheine Tuchspangemit einemMetallknopfe,
das Beinkleid,von grauemTuche,ohneAbzeichen,
derDienstmantel,von dem gleichenSchnitte wie der derGendarmen,jedoch
weit gehalten,überdie Knieereichend,von grauemTuche,mitMetallknöpfen,
ohnesonstigeAbzeichen.

S

8 2. —iem
1Im Dienste haben als Kopfbedeckungdie Straßenwärter und DonaumooswegmacherderDienst=

stetsdenHut zu tragen,die übrigenin § 1 genanntenBeamtenstetsdie Schirmmütze.kleidung.
Die als Hilfsbeamteder StaatsanwaltschaftbezeichnetenetatsmäßigenFlußaufsichts=

beamtenund die etatsmäßigenStraßenwärterund Donaumooswegmacherhabenfernerim
Dienste stets denDienstrockund das graueBeinkleid zu tragen. Hierzu kann bei schlechter
oderkalterWitterungderDienstmanteltreten. Das Beinkleid kann in Halbstiefelein=
gestecktwerden.
l Bei heißemWetter kann derDienstrockund das Beinkleid statt aus Tuch aus

Zwillich oderLeinwandbestehen.Die Ausstattungund die Farbe muß jedochder Vor=
schrift entsprechen.Die Straßenwärterund Donaumooswegmacherkönnenbei solchem
Wetterstattdes Filz= oderLodenhuteseinendunklenHut aus Stroh=oderWeidengeflecht
tragen.

8 3. Die Rang=

1Als RangabzeichenwerdenTressenan denEckendesRockkragensangebracht.Sie bzeichen.
gehenam vorderenRandedesKragens von derKragenschließean bis zumoberenRande
und hier auf 50 mm Längenachrückwärts(Siehe Bild 1, 2, 3).

nDie RangklasseXII (Gehaltsklasse22) trägt 2 Tressen,von denendie äußere
24 mm, die innere12 mm breit ist. Die RangklasseXIII (Gehaltsklasse25) trägt
eine24 mm breiteTresse,dieRangklasseXIV (Gehaltsklasse30) eine12mm breiteTresse.

84. DieAus=
2 ½ "„ - „ tt d

1Die SchirmmützedesFlußaussichtspersonalsund derMaschinistenderBauämter istp Abgeichen
mit einemSturmriemenaus Lederzu versehen. · Hex-Essa-
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uDas Abzeichenauf derSchirmmützedes Flußaufsichtspersonalsist ein metallener
Anker. Bei den Beamten der RangklasseXII befindetsichüber dem Anker eine Krone
(SieheBild 4). Dieseentfälltbei denBeamtender RangklasseXIII und XIV. (Siehe
Bild 5).
UlDas Straßenaufsichtspersonal,dieMaschinistenderBauämter,die Magazinsaufseher

und Brunnwärterhabenals Abzeichenauf derSchirmmützeeinenin Seide gesticktenLöwen
(SieheBild 6).
IVDas Abzeichenauf demHute derStraßenwärter und Donaumooswegmacherist ein

metallenerSchild (SieheBild 7).
DieFarbe § 5.
— Die FarbederMetallknöpfeund der Abzeichenist bei demFlußaufsichtspersonalund
undAbzeichenbei denMaschinistenderBauämterweiß,bei demStraßenaufsichtspersonal,bei denMaga=

zinsaufsehernund Brunnwärterngelb.

Nr.3015 10. ·
Bekanntmachung, Ausgabevon Schuldverschreibungenauf denInhaber betreffend.

K. Staatsministeriumdes Innern.

Mit Ministerialentschließungvon heuteist genehmigtworden,daß die Marktgemeinde
Mitterteich 4% ige Schuldverschreibungenauf den Inhaber im Gesamtbetragevon
200 000 Mark (zweihunderttausendMark) und zwar Stücke zu 2000, 1000, 500, 200
und 100 AM in denVerkehrbringe. Gleichzeitigist die Ausgabevon Bezugscheinenfür
dieseSchuldverschreibungengenehmigtworden.

München,den20. August1912.
J. A.

OberregierungsratLurenburger.

Nr. 6525 PV.

Bekanntmachung, die Grundsätzefür dieBesetzungder mittleren,Kanzlei=undUnterbeamten=
stellenmit Militäranwärternund InhaberndesAnstellungsscheinsvom20.Juni 1907 betreffend.

R. StaatsministerinmdesInnern undK. Kriegsministerinm.

Nachstehendfolgt Abdruck einer im Zentralblatt für das DeutscheReich Nr. 37
Seite670 und671 veröffentlichtenBekanntmachungdesReichskanzlersvom5. August1912.

München,den22. August1912.
J. A.

Frhr. v.Kreß. Staatsrat v. Arazeisen.
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Abdruck.

Die Grundsätzefür die Besetzungder mittleren,Kanzlei- undUnterbeamtenstellenmit
Militäranwärtern und Inhabern desAnstellungsscheinsvom20. Juni 1907 sinddurch
BeschlußdesBundesrats,wie folgt, abgeändertworden:

I. bei den Reichs= und Staatshehörden
(Zentralblatt S. 317 ff.).

1. Im § 1 Abs. (4) Zeile 2 und 4 (S. 317),
§ 18 Ziffer 4 Zeile 2 und 3 (S. 322),
§ 22 Abs. (2) Zeile 3 (S. 323) und
in AnlageG Anmerkung2 I Zeile 1 (S. 337) ist statt „im Heereoderin
der Marine“ zu setzen:
„im Heere,in derMarine oderin denSchutztruppen“.

Im § 1 Abs.(7) Zeile3 (S. 318) sinddieWorte„Schutz=oder“zustreichen.
3. Im § 1 Abs. (7) Zeile 9 (S. 318) ist statt „Heereoderin derKeiserlichen

Marine“ zu setzen:
„Heere, in der Marine oder in den Schutztruppen“.

4. Im § 18 Ziffer 2 Zeile 2 (S. 322) ist hinter demWorte „Landheeres“
einzufügen:
„und der Schutztruppen“.

5. Im § 22 Abs. (3) Zeile 4 (S. 323) und
in Anlage A Anmerkung") Zeile 5 (S. 326) ist statt „Heere oder der
Marine“ zu setzen:
„Heere,derMarine oderdenSchutztruppen“.

6. In AnlageE Zeile 4/5 (S. 330) ist das Wort „Schutztruppe“zu streichen.
In denAnlagenA bis E Zeile 3 (S. 326 bis 330) ist statt
„Monaten“ zu setzen:
...... „Tagen“.

2

II. bei den Kommunalbehörden usw.
(Zentralblatt S. 345 ff.).

Im § 11 Abs. (2) Zeile 2 (S. 347) ist statt „im Heereoderin derMarine“
zu setzen:

„im Heere, in der Marine oder in den Schutztruppen“.

Berlin, den5. August1912.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:Glaßer.
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Hofdienst-Machricht.
Im NamenSeiner Majestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm25. Juli 1912 Aller=
höchstbewogengefunden,mit Wirkung ab
1. August1912 den K. Kammervirtuosen
Franz Bennat auf sein Ansuchenauf
Grund des Art. 47 Ziff. 1 BG. unter
Anerkennungseiner Dienstleistung in den
dauerndenRuhestandzu versetzen.

Ordens-Verleihung.

Im UamenSeiner Majestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,

Gocgle

gnädigstbewogengefunden,demK. Kämmerer,
Staatsrat i. a. o.D., StaatsministerDr. Kle=
mens Grafen von Podewils=Dürniz,
das Luitpoldkreuzzu verleihen.

Auszug aus der Adels-Matrikel des
Aönigreiches.

Der Adels=Matrikel wurde einverleibt:

am 12. August 1912 der lebenslängliche
Reichsratder KroneBayern und Direktor
derAkademieder bildendenKünste Ferdinand
Freiherr von Miller in München in erb=
licherWeisebei derFreiherren=KlasseLit. M,
Fol. 39, Akt Nr. 20524.



Beilage zu derBekanntmachung uͤber dieDienstkleidung desStraßen⸗ und Flußaufsichts⸗
personals derSrrassen=und Flusbauämrer und derSekrionen für Wildbachverbauungen,
dann der #laschinisten der Bauämrer, der Uagasinsaufseher und Brunnwärter.

Rangabzeichender RangklassenXII, XIII, XIV.
Bild 2 Bild ;
— — — 1——

r 2 N—

—8—

— I — -- E
RangklasseXII RangklasseXIII RangklasseXIV

Abzeichenauf derDienstmuͤtzeoberhalbdesMuͤtzenbundes.
Bild 4 Bild 5 Bild é6.

bei den Flußmeistern bei den Flußaufsehern beim Straßenaufsichtspersonal
„ „ Schleussenwärtern bei den Maschinisten der Bauämter
„ „ LCändeplagaufsehern „ „ Magazinsaufsehern

„ „ Brunnwartern

Bild 7

⸗*
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GesetzundVerardungsgul!
für das -

Königreich Bayern.

Nr. 49.
« München, den 26. August 1912.

Inhalt:
Abschied vom 23. August 1912 über die Verhandlungen der Landräte des Königreichs für 1912.

Abschied über die Verhandlungender Landräte des Königreichs für 1912.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.

Cuitpold,
von Gottes Gnaden Königlicher Prinz VonSayern,

Regent.

Wir haben Uns über die Verhandlungender Landräte des Königreichs, die im
November1911 und im Mai und Juni 1912 stattgefundenhaben,Vortrag erstatten
lassenund erteilenhierauf Unsere Entschließungen,wie folgt:
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Den

J.

Kreisvoranschlägen(BeilagenI—VIII) erteilenWir Unsere Genehmigung.

II.

2. a)

b)

b)

eines Privatflussesmit erheblicherHochwassergefahrwiederentkleidetwerde, ver=
weisenWir auf die Entschließungdes K. Staatsministeriums des Innern vom
29. April 1912. Im übrigenwerdendieWilligungendesLandratsfürWasser=
bautenan derDonau, der Isar und derRott, durchdie nunmehreinebaldige
Beseitigungder bestehendenMißstände zu erhoffenist, gerneanerkannt.

Von den bedeutsamenBeschlüssendes Landrats der Pfalz über die Errichtung
eines elektrischenUberlandwerkesfür den ganzenRegierungsbezirkunter Führung
derKreisgemeindehabenWir mit wohlgefälligerBefriedigungKenntnisgenommen.
Die GenehmigunghabenWir bereitserteilt.
Den BeschlußdesLandratsderPfalz überdie VerwendungdesErlösesaus
beschlagnahmtenWeinen überweisenWir dem K. Staatsministerium des Innern
zur Würdigungim Benehmenmit den K. Staatsministeriender Justiz und
der Finanzen.
Dem Beschlussedes Landrats von Oberfranken über die Bereitstellungvon
Mitteln für die Verbindung von Realklassenmit den drei unterenKlassendes
Luitpoldprogymnasiumsin ForchheimerteilenWir Unsere Genehmigungmit
demAbmaße, daß durchden beigesetztenVorbehalt dieRechtenichtberührt werden,
die Uns bezüglichder Organisation der Mittelschulenzustehen.

Auf Antrag des Landrats von Oberfranken erklärenWir die Vorschriften
des Beamtengesetzesfür entsprechendanwendbarauf den etatsmäßigangestellten
Kulturvorarbeiter,sowieauf alle diejenigenKulturvorarbeiterin Oberfranken,
die späterin gleicherWeise etatsmäßig angestelltwerden, und bestimmen,daß
das DienstverhältnisdieserBeamten nacheiner etatsmäßigenDienstzeit von zehn
Jahren unwiderruflichwird.
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4. a) Den Beschlußdes Landratsvon Mittelfranken, zur Befreiungder Stadt

Nürnberg von der HochwassergefahreinenUmlaufstollenvon der WöhrderWiese
bis zur Johannisbrückezu erbauen,genehmigenWir mit demAbmaße,daß die
Frage der Kostendeckungvon Unserem Staatsministeriumdes Innern bei
Prüfung des allgemeinenAusführungsplaneseiner neuerlichenWürdigung unter=
stelltund daß demLandratein weitererAntrag hierübervorgelegtwerde.

b) In der Angelegenheitdes Ausbaues der Heil= und Pflegeanstalt Ansbach hat
der Landrat von Mittelfranker beschlossen:

Dem in der Denkschrift über den Ausbau der Heil= und Pflegeanstalt
AnsbachniedergelegtenPlane einerErweiterungauf etwa1000 Bettenwird
im allgemeinenzugestimmt;
für denAusbauwerdenbis zu 1650 000 aus Anlehensmittelnzur

Verfügung gestellt;
mit der Durchführungwird der ständigeLandratsausschußbetraut;
der 1912 erforderlicheZinsenaufwandist aus der Kreisreserve1912 zu

decken. ·

Wir genehmigendiesenBeschlußvorbehaltlichder gesetzlichenErmächtigung
zu der etwa erforderlichenAnlehensaufnahmeund mit dem Abmaße, daß die
Zuständigkeitder K. Regierungvon Mittelfranken,Kammerdes Innern, als
Verwaltungs=und Vollzugsorgander Kreisgemeindeunberührtbleibt.

5. Dem Beschlussedes Landratsvon Schwaben und Neuburg überdie Ge=
währung von Zuschüssenzu denKosten für dieRegulierungderGennacherteilen
Wir Unsere Genehmigungmit derMaßgabe,daß die FragederGewährung
eines Staatszuschussesvon dem K. Staatsministerium des Innern bei Prüfung
des Unternehmensgesondertgewürdigtwerdenwird.

III.

Die Regelungder Titelfragefür die Kreisfischereisachverständigenwird zurückgestellt.

IV.
Im übrigen erteilenWir denBeschlüssen,soweitdies erforderlichund nicht schonbei

besonderemAnlasse geschehenist, Unsere Genehmigung.
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IndemWir den LandrätendiesenAbschiederteilen,sprechenWir ihnen für ihre
ersprießlicheTätigkeitUnsere Anerkennungaus und versichernsieUnserer Huld und
Gnade.

Hohenschwangau,den23. August1912.

Luitpold,
Prinz von Sayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr. Frhr. v.Hertling. Dr. Frhr. v.Soden-Fraunhofen.v. Breunig. Dr. v.Anilling.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:
an dessenStatt:

Ministerialrat Völk.
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Beilage 1.
Abersicht

der Kreis= Ausgaben und Kreis=Einnahmen des Regierung=
bezirkes Oberbapvern für das Jahr 1912.

Festgesetzter
Kap.]s Tit. Vortrag Betrag
Z 7 ¾

I. Abschnitt.

Kreis- Ausgaben.

I .AufErhebnngundVerwaltungderKreis-Einiiahmeii..... 500—

11 Bedarfdes Landrates.
1 Diäten und Reisekosten der Landratsmitglieder. .. 13280—
2 Diäten und Reisekosten ddes Landratsausschusses 3500—
3 Regiekosten. .. . . . 12 000—

Sum Kop=# 28 780—

III Auf ErziehungundBildung.

1 Volksschulen.
1 Ständige Bezüge des Lehrpersonals:

a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars 8278/37
b) aus derKreisschuldotation wie bisher 19 103|87
J) Anschlagder ärarialischenDienstwohnungenundDienstgründe

110.4 30 — —
2 a) Gehaltsergänzungszuschüssefür das Lehrpersonal in Orten

ohne Statuten 1017 737830
b) Desgleicheninfolge TrennungdesMesnerdienstesvomSchul=
dienstt 2•000—

3 a) Dienstalterszulagen aus Staatsfonds=für dasLehrpersonal
an denVolksschulenderGemeindenbis zu 10000 Einwohnern 1 022 506—

b) Zur Gewährung vonZulagen aus Kreisfonds an die Schul=
verweserund =Verweserinnen,dann an die Hilfslehrer und
HilfslehrerinnendieserGemeinden 130700—

4 Zur Beschaffungvon Aushilfenfür erkrankte,beurlaubteoderaus
sonstigenGründen verhinderte Stelleninhaber in Orten ohne
Statuten gemäßArt. 11 Abs. 1 desSchulbedarfgesetzesvom
28. Juli 1902:
a) im allgemeinen. . 40 000—
b) an Stelle des zumilitärischenÜbungen einberufenenLehr=
personals, bezw.zur UnterstützungderdasMilliärdienstpflich.
jahr ableistendenLehrkräste 1500—
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Kap Vortrag
Festgesetzter
Betrag
+

III

·0

BesondereRemunerationenund Unterstützungenfür das aktiveLehr=
personal:
a) für Arbeitslehrerinnen
b) für die Konferenzvorständeund zurunterstützung der Kon=
ferenzpflichtigen.

IP)Unterstützungenfür dürftigeKandidatendesVolksschuldienstes
währendder Ableistung ihrer geseblichenMilitärdienstpflicht
aus Staatsfonds ..

AllgemeineBeiträge an Schulkassen
a) Bauschbeträgean dieSchulkassenderGemeindenmit 10000
und mehr Einwohnern an Stelle der dem Lehrpersonale an
denVolksschulendieserGemeindenseitheraus Staatsfonds
zugeflossenenDienstalters=und sonstigenZulagen gemäß
Art. 14 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzeseinschließlichder
Dienstalters=und perfönl.Zulagen desLehrpersonalsan der
Seminarübungsschuleder Kreislehrerinnenbildungsanstaltin
München.

b) WeitereBeiträgeandieSchulkassendieserGemeindeneinschl
der Beiträge für Klosterschulenaus Kreisfonds .

c)ZuschüsseandiecchulkassenderiibrigeiiGeineinden mit
Ortsstatuten an Stelle der seitherigenBewilligungen an das
Lehrpersonal an den Volksschulen dieser Gemeinden aus
Staats= und Kreisfonds ..

d) Weitere Beiträge an dieSchulkassen dieer Geneinden aus
Kreisfonds

e) Sonstige zuschüsseanSchulkassen
a) aus fundationsmäßigenReichnissendesStaatsärars
8) aus Kreisfondsfür weibliche Klosterschulen .
7) aus der neuen Kreisschuldotationbehufs Unter=
stützungdermitSchullastenüberbürdetenGemeinden

Beiträge zur Realexigenzder Schulen und zu Schulhausneubauten:
a) Realexigenzbeiträge:

aa) aus fundationsmäßigenReichnissendesStaatsärars.
bb) aus allgemeinenKreisfonds

b) zum Unterhalte von Schulhäusern.
c) zu Schulhausneubauten

NachAnfall zahlbareBauausgaben
Prüfungs= und Aufsichtskosten:

a) Diäten der Distriktsschulinspektorenfür die Vornahme der
ordentlichenund außerordentlichenSchulvisitationen,für Ab=
haltung der allgemeinenKonferenzennach§ 14 derMinisterial=
Bekanntmachungvom9. Dez. 1908 —M. Bl. f. K. u. Sch.A.
S.541 —,dann für Formularpapiere,Nealexigenzausgaben
und Viteralien . .

Cogle

:-32000—
23000·—

I
615328«74

190400—

5400898

4230875

326476
16 27346

1997/50
1909|87

200000 —

1504

25000|—



Vortrag
Festgesetzter
Betrag

—

10

b) für dieGreisschulinspektoren=
aa) Gehalte
bb) Diäten undnesfeiosten“
cc) Pensionen .

Pensionenund Alimentationen:
a) zur Unterstützungdienstunfähigerälterer Schullehrer, die
bereits vor demEntstehendergeseblichenKreisvereine zuies=
ziert waren

b) zur UnterstützungdesdienstunsähiggewordenenLehrpersonals
und zwar:
aa) Zuschußan dieKreispensionsanstaltfürdienstunfähige

Lehrpersonen:
a) aus Staatsfonds
68)aus Kreisfonds .

bh) Pensionszulagen nach einemDrittel der zuletztbe=
zogenenDienstalterszulagenaus Staatsfonds

ch) Zur UnterstützungderälterenpensioniertenLehrpersonen
und zur Gewährung vonZuschüssenan diePensions=
und Relikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür das an
gemeindlichenPensionseinrichtungennicht teilnehmende
Lehrpersonalaus Staatsfonds .

dd) Zur Unterstützungdes vor dem 1. Januar 1904
zugegangenenpensioniertenVolksschullehrpersonals

c) Unterstütungsbeiträgefür die Hinterbliebenender Volks=
schullehrer:
aa) aus Staatsfonds:

#a)im allgemeinen .
6) zur Unterstützungder älteren Lehrerreliktenund
zur Gewährung von Zuschüssenan die Pensions=
und Relikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür das
an gemeindlichenPensionseinrichtungennicht teil=
nehmendeLehrpersonal

7) für dürftige, dem ũcierstũbuigselter tntwachjene
Lehrerwaisen .

bb) aus Kreisfonds:
a) im allgemeinen(in bisheriger Weises.
5) Beiträge à 90 .4 bezw. 180.X& für dieWitwen,
36 4&¾bezw.90 .K für die Doppelwaisen und
27 bezw.60 .X für die einfachenWaisen

7) Zulagen à 60 .X für Witwen,welchedas65.Lebens=
jahr zurückgelegthaben, insoferne sie vor dem
1. Januar 1907 zugegangensind

) zur Unterstützungder vor dem 1.Januar 190
zugegangenenWitwen und Waisen, behufs An=
gleichungan die höherenPensionssätzeunter9)

Gocgle
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l

I
183270—
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Festgesetzter
Kap.Tit Vortrag Betrag

4—

III 110 d) Zuschuß an den Kreisverein zur Unterstübungder Ointer=
bliebenender Volksschullehrer 14000—

e) Beitrag an die Witwen= undWaisenkase der Schilehre
in München . 4000—
f) aa) Zuschußan das bayerischeLehrer-Waisenstift . 1000—
bb) Zuschußan die Waisenkassedes kath. Lehrervereins 300—

8) Zuschuß an die Pensionistendes Privatvereins zur Unter=
stützungdienstunfähigerSchullehrer in Oberbayern 5000—

h) ZuschußandenHilfsvereinderLehrerinneninMünchen(e.V. 300—
11 | Unterstützungenfür dürftigeSchulamtszöglingeundSchulpraktikanten:

a) für dürftige Schulpräparanden. 10 000—
b) für dürftige Schulpraktikantenund zur Remunerierungder
denpraktischenKurs leitendenLehrkräfte 5000—

12Hlbrige Ausgaben:
a) Umzugskosten=Entschädigungfür das Lehrpersonl 1715—
b) aa) zur Förderung der strittsschulbibliotheten für die

Fortbildung der Schullehrer 3 000—
bb) für Schulbibliotheken 500—

) aus fundationsmäßigenReichnisse desStaatsärars: ·
aa) für die Feiertagsschulein München 342|86
bb) EntschädigungdieserSchule für dielithograpyhischeUnstalt 2 05715
cc) zur UnterstützungarmerSchulkinder 3772

4) an das Kreismagazinfür LehrmittelundSchuleinrichtungs=
gegenstände 10 250—

e) zumUnterhalt vonHandfertigkeits=Unterrichtskursen(Schüler=
werkstätten 600|—

f) zur Abhaltung vonZeichenkursenfür das Volksschullehrer=
personal 2 350—

g)Stellvertretungskostenfür zumFortbildungskurs für gewerb=
liche FortbildungsschuleneinberufeneVolksschullehrter 2000,—

h) zur Abhaltung einesTurnspielkursesfür oberbayerischeVolks=
schullehrter — —

i) Zuschuß an daserzbischöflicheOrdinariat München-Freising
zu den Kostender Erteilung des katholischenReligions=
unterrichtesin München. 21000—

13Reservefonds für die Volksschulen zurBestreitung sonstigernicht
voraussehbarerAusgaben, ferner zur Gewährungvon Unter=
stützungenin außerordentlichenNotfällen ..... 5000—

Summe§1465004837

2 Progymnasien und Lateinschulen.
1.Exigenz=Zuschüsse:

I« a)ausfundationsmaßigenReichnissendesStaatsararg — —
LI b)ausderKreisschuldotation. . 257632



Nr. 49.
Oberbayern.

Fetschter
Kap.Tit. Vortrag Betrag

—
IIII4A ) aus Kreisfonds:

aa) für das vormaligeProgymnasiumin Ingolstadt . 4082950
bb) für das Progymnasium in Tstein . 44 031|66
cc) „ „ „ Pasi ing . 43 014—
8 GehaltdesTurnlehrersamK.Prog mnasiumSchäftlarn 3300 —
ee) Desgl. des: Eesang=undMusitlehrrersdieser Anstalt 3 300—

Prüfungskosten — —
· Summe§ z 13705148

3 Taubstummenanstalten:

1 Dotationsbeiträge .. — —
2 Freiplätzeund Zuschüssefür Personal=und Realexigenz:

a) An das K. Zentraltaubstummeninstitutin München:
æ)Freiplätze für Zöglinge (à 390 A0) 13650 —
68)FakultativerZuschußzumGesamtaufwanddesInstituts 10 000—

b) für Freiplätze an Zöglinge im Institut für weiblicheTaub=
stummein Hohenwart (à 240 K0). 7680—

3 Zuschußan dieTaubstummenanstalt * isur einenEpenial
ohrenarzt 500

Summe g 3 31 830—

4 Blindeninstitute.

1Dotationsbeiträge — —
2 Freiplätze für Zöglinge imZentralblindeninstitut inMunchen 6 480—
3 Zuschußan das Blindenheim in Burgrain bei Isen . 400 —

· Summe 8 6 880 —

5 Anstalten für krüppelhafte Kinder.

1|Dotationsbeiträge — —
2 a) Freiplätze für göglinge in der Zentralanstalt für Erziehung

und Bildung krüppelhafterKinder in München 8 280—
b) Zur VerzinsungundTilgung desAnlehens für diebriichng
eines neuenGebäudes der bezeichnetenAnstalt. . 13440—

Summe z 21 720—

6 Unterrichts= und Erziehungsanstalten speziell für die
weibliche Ingend.
a) Beiträge an Erziehungsinstitute aus der areisschulbotation 5 99657
b) Dotation derKreislehrerinnenbildungsanstaltin München zur
Bestreitungdes etatsmäßigenBedarffe 93 53696

c) Stipendien für dürftige Schülerinnen dieserAnstalt .. 1500—
4) dannfür denpraktischenKurs bei derselbben 1

Summe z 6 101033,53

Gocgle
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Festgesetzter
Kap.] Tit Vortrag Betrag

——
1

III 7 Sonstige Unterrichts= und Erziehungsanstalten.

a) ErziehungsinstitutAlbertinum in München (4 Freiplätze in
demselbenfür Zöglingeaus Oberbayern) 2400

b) zur Gewährung von P ganzenFreiplägen,imeindienfeninor
zuBurghausen . . 2250—

Summe s 7 4650|—

8 Kreisstipendien für Studierende an Universitäten und
Gymnasien — —

Summe § 8 — —

9 Übrige Ausgaben.
1Zur Exhaltung von Kunstdenkmälernund Altertümern

im allgemeinen 1500—
5 zur Restauriernng desgeschichtlichmerkairdige fichlein
in Sendling —erste Rate von 6 0C00f. 1000—

2 Zuschußan den HistorischenVerein von Oberbaynenn# 1000—
28ä An diesenVerein außerordentlichereinmaligerZuschuß für dieDruck.

T kostendesFerchl'schenQuellenwerkes— ersteRate von 3.000.4 1 000—
Beitrag an die AnthropologischeGesellschaftin München . 300—

½ Beiträge an sonstige Vereine und Institute:
L 1. an das GermanischeMuseum in Nürnberg 500|—
D 2. für KinderbewahranstaltenundKindergärtg inViinchen 4000—
I Z.fürdergleicheninOberbayern·. . 7000—

½ 4. a) an die Frauenarbeitsschulein München ... 10000—
II b) Zuschuß zum Baufonds für die Errichtung eines neuen
I GebäudesdieserSchule 5000—
1 5. an den St. VinzentiusvereinbeiSt. Bonifaz I# inMürchen

1ê=# für dieKleinkinderbewahranstaltan derSchrenkstraßedaselbst 200 —
6. an denKrippenvereinI. J. 200—
7. an den St. Marien=Ludwig=Ferdinand=Perein in Mürchen=

D Neuhausen:
1 I aa)ordentlicherZuschiiß. 500—

bb) außerordentlicherBanzuschuß .. 500—
8. an denVerein „Knabenhort“in München . 500—
9. an die St. Josefs=Rettungs=AnstaltinBurghausen . 600—
10. an den Verein „Kinderhort" in München r. J. 300 —
11. an den Krippenverein in München r. J. 200—
12. an den Mariahilf=Verein in München zur Erziehung armer

Kinder zu braven Dienstboten 500—
13. an den St. Vinzentius=VereinbeiSt. Bonifaz inMürchen

. zurErhaltungdesKinderhortesStBonifazI. 500—
I 14. andiebotanischeGesellschaftzurErorschung derbeimishenzioro 300—

15.an denKinderhortin Neuhausen 300|—



Oberbayern.

Festgesetzter
Kap.s Tit. Vortrag Betrag

1

III 94 16. an die Vinzentius=KonferenzSt. Maria in Neuhausenfür
· . derenKinderbewahranstalt,Knaben=undMädchenhort,sowie «

Krippenanstalt 300 —
6 17. an den Stadtmagistrat Münchenals nechtonachfal bes

Kindergartenvereinsin München 3500—
. 18. an den Pensionsverein staatlich geprüfter Lehrerinien in

Bayern (e. V.) 500 —
— 19. an die bayerischeLandesgewerbeanstaltin Nürnberg 500|—
l 20. an denSt. Vinzentius=Bentralverein für diesrebenerzihungs= «
I anstalt Grunertshofen 1000—

21. an die ornithologischeGesellschaft in München. 200.—
22. an den Verein katholischerErzieherinnenBayerns

Ü 23. an denVerein für VolkskunstundVolkskundein Mürchen
D 24. an den Verein zur Gründung einesMädchengymnasiumsin

München — Zuschuß zur Gewährung von Stipendien an
1 kreisangehörigeSchülerinnendesvormalsSickenberger'schen
" Instituts für Privat=Gymnasialunterrichtfür Damen 1000—
I 25. an denVerein für bayerischeVolkskundeundMundartforschung 200 —

26. Zuschußan denVinzentiusvereinSalzburghofen zur Förderung
seiner Zwecke . 200 —

27. an den Verein „Kinderschutz inMürchen e B. für die «
MädchenerziehungsanstaltOberbrunnunddieKabenerzichungs=
anstaltin Niederaltenburg 800—

28. an dieBayer. BotanischeGeselsschaftin Mürchen — Beitrag
zu denKostendesAnkaufs einerFläche derGarchingerHaide -
alsNaturdenkinal-—4RateeiiiesZuschussesvonzOOOJl— 500—

29. Zuschußan die ErziehungsanstaltRummelsberg 100—
30. An den Verein der Privatlehrerinnen Bayerns zur ünter=

stützungerwerbsunfähigerMitgliedrer. 300—
31. An denVerlag derillustriertenWochenschrift„DasBayerland“ 500—
32 Zuschuß zur Errichtung eines zoologischenGartens in

München —erste Hälfte — 5000—
— / 51700—

10 Gewerblicher Unterricht.
1 a) Zuschuß an die K. Bauschule mitGewerbelehrerinstiut in

München 7000 —
b) ZuschußandieMeisterschulefürBauhandwerterin Tramsstein 3000—

2 Oberrealschulen:
Luitpold=Kreis=Oberrealschulein München. 225 68184

3 Realschulenund zwar:
a) Kreisrealschulen:

1. Ludwigs=Kreisrealschulein München 173492/62
2. Maria Theresia=Kreisrealschulein München. 99 471|66
3 Gisela=Kreisrealschulein München 137211|68
4. Rupprecht=Kreisrealschulein Münche 64 381°50
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Festgesetzter
Kap.]sTit. Vortrag Betrag

4 2

III 103 b) übrigeRealschulen:
in Freising 4934072
„ Ingolstadt 84 281|13

3. „ Landsberg. 53 32739
4. „ Rosenheim. 80206830
5. „ Traunstein. 62 892|80
6 „ Wasserburg 54740/66
7. „ Weilheim . 3913501

J) zur baulichenErweiterungderGisela=und derMaria Theresia=
Kreisrealschulenin München — zweite und letzteRate —. 140 000—

4) zur WegfertigungdesHälfteanteilsder Kreisgemeindean
den Kosten eines Neubaues für die Realschulein Ingolstadt ·
—zweite Rate — 50 000

) An dieStadtgemeindeRosenheim,HälftebetragdesKosten=
aufwandesfür denErweiterungsbauam Realschulgebäude 27 161|19

4Allgemeine gewerbliche Fortbildungsschulen.
a) Für die gewerblichenFortbildungsschulenaußer München 140000—
b für die gewerblichenFortbildungsschulenderStadt München 617279/69
c) FachschulenfürHolsschnigereiinin:

aa) Berchtesgaden 17 400 —
bb) Oberammergau . 1126965
ca)Partenkirchen-— nebstFilialen —. 20206-

il)FachschulefürGeigenbauinMittenwald.. 9158—
e)ZuschußandieLehr-undVersuchsanftaltfür Photographie,
Chemiegraphie,Lichtdruckund Gravüre in München 4000—

k) Zuschußzu denKostenderBeschaffungneuerRäumefür die
Lehr=und Versuchsanstaltfür Photographie 2c. inMünchen
—dritte und letzteRate von 15000 M+— 5000—

Summe W# 2 175 63774
11 Landwirtschaftlicher Unterricht.

1Kreisackerbauschulein Landsberg 45100—
2 LandwirtschaftlicheFortbildungsschulen . 1000——
3LandwirtschaftlicheKreiswiiiterschuleinErding.. 10800—
4LandwirtschaftlicheKreiswinterschuleinLandsberg. 13000—
5LandivirtschaftlicheKreiswinterschuleinMühldorf. 7700—
6 LandwirtschaftlicheKreiswinterschulein Pfaffenhofen 6200—
7|andwirtschaftliche Kreiswinterschulein Traunstein 7500|1
8 LandwirtschaftlicheKreiswinterschulein Wolfratshausen 8 300 —

9 Zur Ansammlung eines Fonds für Errichtung einer landwirtschaft=
lichenMittelschulein Oberbayern— 5. Rate — 50 000—

10 die Haushaltungsschuleauf dem Gute Warnbergbei Solln,
Zuschuß zur Ermöglichung von Freistellen für ärmere Mädchen 4000—

11|Der StadtgemeindeErding, Zuschußzur rascherenTilgung deszur
I Bestreitung des Bauaufwandes für die Oaushaltungsschulein

Hl. Blut ausgenommenenAnlehens . 500—

Cogle
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Festgesetzter
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4
III 11¼12 An denVerein für wirtschaftlicheFrauenschulenauf demLandezur

AbhaltungvonWanderkochkursen. # 800—
13 An den genannten Verein zu Stipendien für Heranbildung von

Wanderkochlehrerinnenundwirtschaftl.Lehrerinnen 600—
14 An dengenanntenVereinZuschußzumBetriebederwirtschaftlichen

Frauenschulein Miesbach . 2000—
150 An den genanntenVereinZuschuß zumBetriebe der landwirtschaft=

lichenHaushaltungsschulefür Bauerntöchterin Großthalerhof 1000—
« Summe§ 11 158500—

12 Übrige Ausgaben auf den gewerblichenund landwirt=
schaftlichen Unterricht.

1 |DüätenundReisekostender Prüfungskommissäre 2200—
2 Zuschuß an denPensionsfonds für Lehrer cednischerScuien in

Oberbayern .. 66500—

3 Stipendien für Studierende, Schüler und Eleven:

a) der TechnischenHochschule 2800—
D%) des Realgymnasiunms . 1000—
o)derOberrealschuleundder Realschulen .· 5200—
d) derFachschulenfür Holzschnigereiin denAritabeziten Verchies
gadenund Garmisch . 500—

e)desKTechnikumsin Nürnber .. 300—
1) der gewerblichenFortbildungsschälenzumBesucheeiner un
gewerbeschukle . 900—

8) der Frauenarbeitsschulein MürcchenGareisangehörige) . 4500—
h) derAkademiefürLandwirtschaftundBrauereiinWeihenstephan 500—
i) der Kreisackerbauschulein Landsberg 3000—
k) der landwirtschaftlichenKreiswinterschuleninErding, Lands=
berg,Mühldorf,Pfaffenhofen,TraunsteinundWolfratshausen:
aa) für Schüler der Winterschulen 12000—
bb) für Schüler des Wiesenbaukursesin Landsberg und

für Anschaffungund Reparatur vonGeräten der
Wiesenbauschule . 1200—

1) für Veterinärkandidaten . 1 000—
m) zum BesuchevonMolkereischulen 1200—
n) zur Förderung der Obstbaumzucht,speziellGewährung von
Stipendien zum Besucheder K. Gartenbauschulein Weihen=
stephan, insbesondereder dortselbst stattfindendenObstbau=
und Baumwärterkurse,sowie zur Gewährung vonZuschüssen
anVerwaltungsbeamte,Lehrer2c.behufsderBestreitungihrer
AuslagenanläßlichdesBesuchesder dortigenObstbaukurse 1000|—

Gocgle
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4—
III 12 3 o) Stipendienan SchülerderBrennereischuleinWeihenstephan 500 —

p) StipendienfürSchuler derer kulturtechnischenSchulein Pfarr.
kirchen . 300——

Summe F 104 600 —
Summe Kap. II 7443651/I2

IV Auf IndustrieundKultur.
1 Auf Industrie.

1— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2 Beitrag zur HandelskammerMünchen 30000—
3 Kostender Fendwerkslammer für Oberbayern 36 400—
4Zuschuß zu demDeutschenMuseum 6 000—
5 Buschußan denVerein zur Förderungdes rendewerteirs in

Münchenund im bayerischenHochlande · 3000—
6ZuschußandenpolytechnischenVereinin München .. 2000-—
7ZuschußandasPräfidiumderbayerGewerbeschau1912 zur teil-

weisenDeckungder denminderbemitteltenAusstellernerwachsenden
Kosten 10 000—

2 Auf Kultur.
1Auf Landeskulturund landwirtschaftlicheInteressenüberhaupt:

a) FörderungvonBodenkulturunternehmungent
a) im Allgemeinen 20 000—
68)für die Entwässerungdes Mssactals zwischen
Mammendorf und Moorenweis, B.=A. Fürstenfeld=
bruck— 2. Rate —. 20000 —

b) Zuschuß zu den Kosten derMoorkulturversuchsstationenin
Oberbayern. 1 000—

c) Beitrag zurVerstärkung des Donaumodsreguiierunoeonds
beimDistrikt Schrobenhausen . . . .. 200—

chFürHebungderAlpwirtschaft 3000—
2FürdenKulturbaudienst

Zuschußder Kreisgemeindean den Staat zu den persönlichenund
sächlichenAusgabenfür denKulturbaudienst 36000—

3 Für Kulturvorarbeiter:
für BereitstellungvonKulturvorarbeiternzur Beihilfe für Genossen=
schaften,GemeindenundeinzelneLandwirtebei der Ausführung

" von Kulturanlagen
I a) für 18 etatsmäßigeständigeKulturvorarbeiter 38 400 —

b) für nichtetatsmäßigeständigeundunständigeKulturvorarbeiter 31 000—
4 ür sonstge Zweckeund zwar:
D 1. a) für Obstbaumpflege 4500 —

b) Zuschußan denPerbayer.Kreisobstbauverband. 1500—
« c)GehaltszuschüssefürelfBezirksbaumwarter.. 8 800—
1 4) zur AbhaltungvonObstverwertungskurseninOberbayern 50

Gocgle
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IV 24 2. für HebungderViehzucht . 43000—
3. für PrämierungvonPrivatbeschälhengsten... 15000—
4. a) Stipendien zum Besuchedes Hufbeschlagunterrichts 3 500
b) für denWanderunterrichtfür Laftbeschlag: .
aa)GehaltdesWanderlehrei-s.· . 3500-
bb) Reiseaversumdesselben 2000—
cc) Regieaversumdesselben 200—

5. Oberbayer. KreisgeflügelzuchtanstaltinErding . 8900-
6. Stipendien zumBesuchederUnterrichtskursean dieserAnftali 250 —
7. für denKreiswanderunterricht:
a) für die beidenberufsmäßigenlandwirtschaftlichenKreis=
wanderlehrer:

a) BezirkMünchen:
Gehalt. 4500—
Reiseaversum. 1 800—
Regieaversum . 100-

6) Bezirk Rosenbeim:
Gehalt . 466667
Reiseaversum.. 1800—
Für Abhaltunglandwirtschaftlichervertaig an Sol=
daten der Garnison München . 500—

Regieaversum 100|—
b) für denberufsmäßigen—

Gehalt . 4500—
Reifeaversum. 1800—
Regieaversum. 100-

a)fürden landwirtschaftlichenWanderunterrichtĩ im Nebenamt 4000—
8. für Schutz und Pflege von Privatwaldungen und speziell
zur Anlage von Saatkämpen und Verschulungen,sowie zur
Heranbildungvon Waldkulturvorarbeiterndann bis zum
Betrage von 2000 .á für den Bezug auswärtiger Mlanzen 10000—

9. a) für Hebung der Fischzucht . 5000—
b) für den#Kreiswanderlehrerfür Fäich

Gehalt. 320833
Reiseaversum. 2 000—
Regieaversum. 250—

10. für HebungderBienenzucht . 1000—
11. für Hebung der Geflügelzucht,dem oberbayerischenGeflügel=

zuchtvereine 300 —
12. demVerein zur Hebungder Pferdezuchtfür die Fohlenauf=

zuchtstationen:
a) Jahreszuschuf 6000—
b) Zuschuß zurVerzinsung und Tülgung eines Anlehens
zum Ankaufe einer Wiese behufs derErweiterung der
FohlenaufzuchtanstaltGammerhof .. . 600.—
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IV 4 13. demRemontezucht=VereinFürstenfeldbruck 1000—
14. Zuschußfür das brennereitechnischeInstitut inWeihenstephan 500—
15. Zuschußan den landwirtschaftlichenKreisausschußvonOber=

bayernfür landwirtschaftlicheZweckeim allgemeinen 3000—
16. ZuschußfürdengemeindlichenArbeitsnachweisinOberbayern 4500—
17. Zuschußan die PferdezuchtgenossenschaftGarmiss 500—
18. Zuschuß an diePferdezuchtgenossenschast ben und

Umgebung 500 —
19. Für den gurs=Moltriiseton

a) Gehalt 3500—
b)Reiseaversum? . 2500-
o)KanzleiinieteundRegieaversum.. 700—

20. Zuschuß zur Prämiierung vonZuchthengstenanläßlich des
Zuchthengstenmarktesin Erding . 600—

21. Zuschußan die Pferdezuchtgenossenschaftin Mühldorf 500—
22. Zuschuß an den Kreisverein oberbayer.Kaninchenzüchter 150—
23. An die ViehzuchtgenossenschaftMiesbach, Zuschuß zu den

Kosten eines Viehhallenbauesin Miesbach 2500
24. ZumAusbaudergenossenschaftlichenViehverwertungiinBayern 1000—
25. für den Saatzuchtinspektor:

a) Gehalt nachKlasse 17 derGehaltsordnung 2 400—
b) Reiseaversum. . 2000-
o)Regieaversum-. 200—

26. für diePferdezuchtgenossenschaftFreising . 500—
27. Zuschußan die staatlichautorisierteVogelschutzkommission. 300—
28. zur VerbesserungderAlpwirtschaft im BezirkeBerchtesgaden 600—
29. Zuschuß an die Fischereischulein Starnberg 1000—
30. Zuschußfür denneugegründetenKreis=Ackerbau=Verband—

bestehendaus 6Bezirksgenossenschaftenmit 51Einzelvereinen— 3 000 —
31. ZuschußandenneugegründetenVerbandoberbayer.Schweine=

züchter und Mäster — 5 Bezirkszuchtgenossenschaftenum=
fassend — 1000—

32. ZuschußandieneugegründelePferdezuchtgenossenschaftFriedberg 500—
33. Für einen Kreis=Bienenzuchtwanderlehrer.

a) Gehalt .. 1 800—
b) Reiseaversu 1 800—

34. Für die PferdezuchtgenofsenschaftMoosturg 500—
35. desgleichenan denTabakbauvereinin Pöttmes,Beztrtsam

Aichach · 100—
36. Desgleichenfür bie PferdezuchtgenossenschaftLandsberg 500 —
37. Beitrag zu den Kosten von wissenschaftlichenZuchtversuchen

an derAreisgeflugeluuchtanstaltErding — ersteRate von
15000 A — 3000—

Si## + Ir 394075|—



Nr. 49.
Oberbayern.

Festgesetzter
Kap. 8 Tit. Vortrag Betrag

M

V Auf Gesundheit.
1 Remunerationen für Arzte in armen Gegenden 8292—
2 Auf Maßnahmen zur Bekämpfung der Tuber kulose in

Oberbayern 3000—
3 a) Auf Maßnahmen zur Bekämpfung der Säuglings=

sterblichkeit in Oberbayern 6 000—
b) Jahresbeitrag an den Verein -emtrl- für Saug=
lingsfürsorge“. 100 —

4 Beiträge anDistrittsgemeinden zur Sustentation von
Distrikts=Tierärzten . 16 170—

5 Zur Ausbildung von Desinfektoren und Anschaffung von
Desinfektionsapparaten für leistungs schwacheGemeinden 400—

6 Zuschuß an den Bayer. Landesverein zur Förderung des
Wohnungswesens. 500—

7 Jahresbeitrag an den Landesverband zurBetämbfung
der Tuberkulose in Bayern= 100—

VI SummeF#a V 34562—
Auf Wohltätigkeit.

1 Kreis=Heil- und Pflegeanstalten.
1ln Eglfing:

a) für denBetriebeinschließlichderBauunterhaltungskosten 440000—
b) für VerzinsungdesKreisanlehenszur Errichtungder Heil=
und Pflegeanstalt Eglfing und zur Erweiterung der Heil=
und PflegeanstaltGaberseeund Verwaltungskostendieses
Anlehenns 356 000 —

I) Teilkostenbetragfür die Erweiterungund Verbesserungder
Zentralezur BereitungvonWarmwasser,Brauch=undHeiz=
dampf in Eglfing 41 000—

4) für einPostgebäudemit Dienst= undWohnräumen für die
Expeditorin und den Briefträger sowieweiterer Wohnungen
für Anstaltsbedienstete . . 55000—

e) zur ErbauungeinesweiterenSchweinestallesin Eglfing 42000—
2 in Gabersee:

Betrieb der Anstalt 266 000—
# 3 Für VerzinsungdesKreisanlehenszur Erbauungder drittenober=
" bayer.Heil=und PflegeanstaltbeiHaar undzurErrichtungeiner

elektrischenLicht=und Kraftanlage in derHeil= und Pflegeanstalt
Gabersee 220 000 —

4 Für außerordentlicheBedürfnissederoberbayerischenHeil=undT
anstaltenfür Geisteskranke 200 000—

5 Bur Erbauungeiner Kirche und einesGesellschaftshausesin der
Heil=undPflegeanstaltHaar 280000—

6 Für den Betrieb der Heil= undPflegeanstalt für Geiiesrrant= in
I Haar vom1. Oktobermit 31. Dezember1912. 60 000—

OCo gle
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——

VI Sonstige Krankenanstalten.
11 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2 Fur dieUniversitäts=Augenklinik . 1000—
3AndieGentner«scheHeilanstaltfür Sprachkranke .. 300
4 An den Frauenverein vom roten Kreuz für, dieKrieger'sche *

pädischeAnstalt in München . 1200—
5 Bauschußan die freiwilligeSanitäts=HauptkolonneMünchen. 1000—
6 Für das Dr. von Hauner'scheKinderspital in München 1200—

7 Für die Anstaltfür männlicheUnheilbarein Attl:
a) bisherigerJahresbeitrag 4000—
b) für 2 Freiplätze II. Klassedieser Anstalt 552 —

8 AndenSamariter=Vereinfür chirurgisch=orthopädischeHilfei inWunchen 100—
9 An die Kinderpoliklinik in der K. Poliklinik in München 700—
10 . An die medizinischePoliklinik in der K. Poliklinik in München 700—
11 Un die gynäkologischePoliklinik in der K. Poliklinik in München 700—
12 An die chirurgischePoliklinik in der K. Poliklinik in München. 700—
13 An die orthopädischePoliklinik in der K. Poliklinik in München 500—
14 die Ohrenpoliklinikin der Poliklinik in München 300—
15 n die Poliklinik für Hals= und Nasenkrankein der K. Poliklinik

in München 400—
16 An den Verein zur Errichtung und zumBetriebe von Heilstätten

für Alkoholkrankein München e.V. —erste Rate von 100000.4 20 000—
1I7An den Verein „Volkswohl“ zur Errichtung und zum Betriebe der

| TrinkerheilanstaltPetersberg—Eisenhofen 500—
18 An denVerein abstinenterKatholikenreewindn Buschußiur

die Trinkerheilstättein Egmating 500

5 Universitäts=Frauenklinik in München 8 000 —
1 Zur teilweisen Deckung der Kosten der reilnahe von
« Hebammen an den Repetitionskursen. ... 2000—

1 Kretinenanstalten.
1 a) aahfür dieAnstaltinEcksbergfür 18 ganzeundbalbe

1 Freiplätze . 7350—
st bb) an dieseAnstaltbisherigerweitererZuschuß 5000—
I oc)andieseAnstalteinmaligerBauzuschuß.. 10 000—

dd) an dieseAnstalt Zuschüssezur Verzinsungundschnelleren
Tilgung der von der Anstalt aufzunehmendenBau=
schuldt ... 1500—

b) für die Anstalten in NeuendettelsauundPolsingen . 500—
) für die Anstaltin Schönbrun 3000—
) a) Zuschußan dieKretinen, Blinden=undTaubstummen=

AnstaltUrsbergzurVerwendungfür armeneAngehörige
desKreisesOberbayern . 3000—
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VI 7 6) Zu Freiplätzen fürbedürftigePfleglinge dieserAnstalt
aus Familien, dienicht der öffentlichenArmenpflege
zur Last fallen wollen 1500—

8 Ausgaben für verwahrloste und verlassene Kinder:
1Beiträge an Rettungsanstalten:

a) an die St. Nikolaus=Anstaltfür katholischeKnabenin Andechs 1 000 —
b) an dieRettungsanstaltfür katholischeMädchenin Indersdorf
und zwar:

1. 3000.X für 15 Freiplätze,für Pfleglingeaus dem
Kreise Oberbayern

2. 300 „ Gehaltserhöhung 8 I
3. 300 „ Aufbesserung
4. 200 „ Wohnungsentschädigung 6
5. 160 „ Holzentschädigung —
6. 900 „ Gehalt 9
7. 300„ Gehaltserhöhung 702—
8. 200 „ Wohnungsentschädigung
9. 180 „ Holzentschädigung
10. 1000„ Gehalt 98.
11. 120 „ Wohnungsentschädigung rl=
12. 60 „ Holzentschädigung
13. 160 „ für Zeichnungsunterricht —
14. 128 „ für Realexigenzder Anstalt

P) an die Rettungsanstalt für katholischeKnaben in Eschelboch
beiPfaffenhofen . 5000—

d) an das protestantischeRettungshaus in öelbtirchen-
aa) für 10 Freiplätze a 200 Kf. 2000.—
bb) Bauzuschuß 500 —

e) an die Mächemettungeaniat enmamsbor g.i vezirlzami
Burglengenfeld 200—

9 mm—————————————————————————— — — —

10 Zur Unterstützung der aus Sttasantalten und Arbeits=
häusern Entlassenen .. 5:0-—

11 Sonstige Ausgaben auf Wobltätigkeit.
1| Zur Unterhaltung der Suppenanstalt für arme Schultinder in

Berchtesgaden .. 700I—
2Zuschuß an das protestantischeWaisenhaus inMünchen 1000 —
3ä Für die Suppenanstalten für arme Kinder protestantischerSchulen I

in München 700—
4 Renten desMaximilians= Hilfssonds für auerardentche Not= und
« Unglucksfalle.. 6800I
5 An den Asylverein für Obdachlosein' Mürchen . Soc-
6ZuschußdemMaria-Martha-Stift.. .. 500|—
7 Zuschußder DiakonissenanstaltinMürchen . 500.—
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—
VI 10 Zuschußzum Distriktswaisenhausein Gaimershei 200 —

9 Zuschuß zum Rekonvaleszenten=UnterstützungsvereininMünchen 1000—
10 Zuschußan die Verpflegsstationfür arme Kinder in Traunstein 200—

11 Zuschußan den Verein „Lehrlingsschutz"in München. 10000
12 Zauschußan denElisabethen=Vereinin München 400—
138 auschußan den erstenevangelischenLehrlingshortdes christlichen
*êèg VereinsjungerMännerin München 200—

1. Buschußan denLehrlingshortdes evangelischenbendwerterverein
I in München . 200—-
15 Zuschußan den Frauenverein „Arbeiterinnenheim“. . 200—

16 a) Zuschußan denVerein für hauswirtschaftlicheFrauenbildung
E— zur Unterhaltung der vom Verein eingeführten schulischen
I Einrichtungenfür die unterenStände 200—.
" b) Zuschuß an diesenVerein zur Deckung der Betriebskosten Ü

des hauswirtschaftlichenSeminars und der Haushaltungs= I
i: schule sowie zur Gewährung von Stipendien an minder= I
II bemittelieSchüleriniien.. 600—
17 Zuschuß an die oberbayerischeArbeiterkoloniebersagsäsmühlebei

* Schongau . 2500—
IIlsZurForderungdes Waiideruntcrstütziingswesensund zwar:
ê# a) Zuschuß an den Kreisverband oberbayerisch=schpäbischer «

I Wanderverpflegsstationen . 1000—
b) Zur UnterstützungderNaturalverpflegsstationen 2000 —

19 Zuschußan die freiwillige Rettungsgesellschaftin München 1000—
20 Der StadtgemeindeRosenheim,ZuschußurgemeindlichenSuppenanstalt 200 —

21 An die Heilstätte für skrophulöseKinder in Bad Reichenhall 300—
22 Buschußan den Verein „Marianum“ inMünchen:
6 a) ordentlicherZuschuß .. 500—
I b) außerordentlicherZuschuß ..... 1000—
23 Zuschuß an den Pensionsverein der Distriktsstraßenwärter im ·

diesrhein. Bayern 800
24 a) Unterstützungdes bayerischenFrauenvereins vom rotenKreuz

zur Förderung der Landkrankenpflege 2 500 —
I b) An den Frauenverein für Kranken=und kerse auf
i deniLandeinBahern.. 1000—
25 Zuschußan denVerein „Marienheim"inIngolstadt . 300—

26 Buschußan die GemeindePeiting, K. Bez.=A.Schongau, zurUnter
haltung der dortigen Suppenanstalt 150 —

2 Zauschußan dieGemeindeFreisingfür dieSuppenanstalt inNeustift 200 —
I 28 Buschuß an die Stadtgemeinde Schrobenhausen für die dortige
* Suppenanstalt . 200 —
29 Zuschußan denVerein „SeraphischesLiebeswerk=in Altötting . 200—
t30531ischußdeniVerein für Volksheilstättenin Oberbayernfür die

Anstalt in Krailling bei Planegg 1 000 —
31 Buschuß für dieEchulsunpenanstaltenin Sthehlreuh, Gaeibah

Marzoll und Piding . 350——-
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VI. 132 An den Verein „Freundinnen junger Mädchen“ in München 200—
33, An den Gisela=Kinderspital=VereinMünchen —
34 An die Ortsgruppe München der deutschenGesellschaft zur #Be=

kämpfungder Geschlechtskrankheiten . 250—
35AndenPenfionsvereinbaherPolizeisoldaten und Schutzmänner 500
36 An den kath.MarianischenMädchenschutzverein,Beitrag zu den

KostenderBahnhofmissionin München 200—
37 An die Krankenfürsorgedes III. Ordens bei St. Anton inMürchen 600—
38p An den Bezirksverband der katholischenJugendvereine für die im

ErwerbslebenstehendenMädchen . ... 100—
39 An den protestant.KrankenpflegevereinMünchen=Ost 200—
40 Anden kath.Verein zurErziehungderverwahrlostenJugendinMürchen 500—
41/ Zuschußan denVerein „Veteranenhilfse“in München 6000—
42 | Zuschußan dasSanatoriumfürLungenkrankeaus demMiurssane

am Hausteinbei Deggendorf. . 500—
43AndasKlosterderFiauenvoingutenHirten hier:

« Zuschußzur Bestreitung des Aufwandes für die Erziehung ver= «
wahrlosterKinder 500—

44 An die Jugendabteilung des katholischenkanfnännisher Vereins
„Hansa“ in München . 200——

45UndenBereinfurFerienkolonien in München ; . 500—
46 Un den katholischenFürsorgererein für Mädchen,Franenund einder

Ortsgruppe München . 300—
47 An denVerein „Kinderheim“ inMünchen 300—
48 An das Lehrlingsheim des evangelischenHandwerkervereinshier 200—
49 An den Kreisverband oberbayer.Jugendfürsorgevereinigungen 300—
50 n den von Rothmund'schenUnterstützungsvereinfür arme Augen=

krankein München zum Betrieb des Prinz=RegentLuitpold=Ge=
nesungsheimsfür rekonvaleszentearme augenkrankeKinder des
KönigreichsBayern# 500—

51 ln die GemeindeHohenpeißenberg,Bez.-Amt Schongau,für die
dortige Suppenanstalt 50|—

52 An die deutscheGesellschaftfürLarftmamms=Echalungaheine,Zuschuß
für derenHeim in Traunstein 250—

53 Un den kaufmännischenVerein Minchen von 1873, T *
dessenLehrlingsheim . 200—

12 Zuschuß an die uistriktsgemeinden zurUnterstübung der
mit Armenlasten überbürdeten Gemeinden nach Art. 38
Abs Vd. Armengesetzes in der Fassung der K. Dekla=
ration vom 10. Mai 1902 und zwar:

a) zu drei Vierteilen der Kosten für die Unterbringungvon
Geisteskrankenund Blöden in Irren= und Blödenanstalten. 71 9805—

b) zur Hälfte desAufwandes für algemeine Armenlastender
Gemeinden . . 44008——
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VI 13 Ersatzleistung an unmittelbare Gemeinden fürdie Unter=
« bringung von Geisteskranken und Blöden in Irren= und

Blödenanstalten nachder K. Deklaration vom 10.Mai 1902 378 15994
S———

VII Auf Straßen=,Brücken=undWasserbau.
1 Beiträge zu Distriktsstraßen 200 000—
2 Dergleichen für Verbesserung der materiellen Verhältnisse

der Distriktstechniker 26 169/95
3 Beiträge zur Verbesserung der materiellen rbäliniss-

der Distriktsstraßenwärter . 4397142
A. WasserbautendesKreies

4 a) Für Uferschutzbauten an öffentlichen Flüssen —
Art. 92 W.=G. — 27215—

b) Schutzbauten an Privatflüssen mit erheblicher
Hochwassergefahr — Art. 98 W.=G. — 329651—

B. Wasserbauten,welchedemStaat oderdenBeteiligten oPbliegen.
5 a) Hochwasserdammbauten des Staates an öffent=

lichen Flüssen — Art. 94 Abs. 1 W.=G. — 109 720—
b) Schutzbauten der Beteiligten anPrivatflüssen und
Bächen—Art. 94 Abs.2, 100 u. 101 Abs. 2 W.=G.— 324312—

5 Oberleitung der Bauten und Reserve .. 16 102 —
6 Zur Unterstützung von Gemeinden für Herstellung und

Unterhaltung der Gemeindeverbindungswege 40 000—
7 Zuschuß zur Verzinsung und Tilgung des Anlehens be=

hufs der Umpflasterung bezw. Reparatur der Orts=
trapersen an der Distriktsstraße über Ober= und Unter=
föhring 5.000—

8 An die Stadtgemeinde Tittmoning, guschuß zur Bildung
eines Brückenbaufonds, — 11. Rate des bewilligten Ge=
samtzuschusses von 50 000 MÆ—. . 3500-—

9 An die Gemeinde Apfeldorf Zuschuß —7. Rate — zu den
Kosten einer eisernen Brücke über den Lech bei Apfeldorf 1 500 —

10 Zuschuß an die Stadtgemeinde Landsberg zur Bildung
eines Brückenbaufonds (Sandauerbrücke) — erste Rate
von 30000 f — 3000—

11 An dieDistriktsgemeinde Garmisch, Zuschuß zu denKosten
des Straßenbaues Mittenwald bis zur Landesgrenze
— 1. Rate - 6700—

12 An dieDistriktsgemeinde Freising, Zuschuß zur Erbauung
von 4 eisernen Distriktsstraßenbrücken — dritte Rate
von 18000 M — 3000 —

13 Zuschuß zu den Kosten des Straßenbaues von buicholding
nach Puppling — zweite Rate von 10 000 4 — 3 380|—

Summe Te. v 1 143221|37
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75

86

Oberbayern.

Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

" 4 V

VIII übrige Kreisausgaben.
1 Für Hebung bestehender und Gründung neuer Feuer=

wehren 6000—
2 Für Inspektion der oberbayerischen Feuerwehren und für
I Regie des Kreisausschusses derselben 1200—
3 Beiträge gemäß § 32 des Bauunfallversicherungsgesetzes

für 1911 13500—
4 Beitrag zu den Vorausleistungen derInteressenten für
I die staatliche Sciffahrt auf demAmmer see und der
I Amper 400—

Summe r 21 100—

IX AllgemeinerReservefonds ......... 455246
Summie der Kreisausgabens 12 11068968

II. Abschnitt.

reis - Einnahmen.

1 Aktivrestder KreissondsfrühererJahre 305342

II Zuschüsseaus der Staatskasse.
A. Zuschüsse aus Zentralfonds fürErziehung! und Bildung.

1 Lateinschulen.
1/Die auf speziellenRechtstitelnund Bewilligungenberuhendendun⸗

dationsbeiträüge — —
2 us derKreisschuldotation 2.576|32

Seme z 1 257632
2 Gewerblich-technische Schulen.

Statzzuschuß zumAufwande für die K.Luitpold-Kreiboberrealschule
München . 43352——-—

Summe § 2 für sihl
3 Volksschulen.

1Auf speziellenRechtstiteln undBewilligungen beruhendeFundations.
beiträge ... 1602122

2 NachAnfall zahlbareBauausgaben . 1504
3 BudgetmäßigeKreisschuldotationund zwar:

a) seitherigebudgetmäßigeKreisschuldotatio 76018/10
b) neueKreisschuldotationzur Unterstützung!der mitit öciilosten
überbürdetenGemeinden. . 31500——
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— Festgesetzter
Kap.s Tit Vortrag Betrag

+ 2

II 3 4Buschüsse an die Kreisfonds gemäß Art. 16 Abs. 2 Ziff. 2 und
Abs.3 desSchulbedarfgesetzesvom28.Juli 1902,für Gemeinden
mit wenigerals 10000 Einwohnen 21688070

5 Bauschbeträgean die SchulkassenderGemeinde mit 10000 ind
mehr Einwohnern an Stelle der demLehrpersonal an den Volks=
schulen dieser Gemeinden seither aus Staatsfonds zugeflossenen
Dienstalters= und sonstigen3Zulagen gemäßArt. 14 Abs. 1 des
Schulbedarfgesetzes(Kap.III § 1 Tit. 6a der Kreisausgaben) 615 328.74

6 auschußnachr*l“ 16 Abs. 2 Ziff. 4 desSchulbedarfgesetzesvom
28. Juli 1902 150000—

7 Dienstalterszulagenfür das Lehrpersonalan denVolksschulender
Gemeindenbis zu 10 000 EinwohnernGcß. III 8 1 Tit 3 der
Kreisausgaben)n 1022506—

8 Z3urUnterstützungbienstunfähigerAlererSchullehrer,diebereitsvor «
dem Entstehender gesetzlichenKreisvereine quiesziertworden sind — —

9 a) Zuschußan die Kreispensionsanstaltfür dienstunfähigeLehr=
personen 325 660 —

b)Pensionszulagennach einemDrittel der zuletztbezogenen
Dienstalterszulagen 116690—

JP)zur Unterstützungender älteren pensioniertenLehrpersonen
und zur Gewährungvon Zuschüssenan die Pensions=und
Relikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür das an gemeindlichen
Pensionseinrichtungennicht teilnehmendeLehrpersonal 12 000 —

10Anterstützungsbeiträge für die HinterbliebenenderVolksschulletrer:
a) im allgemeine 183270—
b) zur Unterstützungder älterenLehrer-Reliktenund zur Ge=
währung vonZuschüssenan diePensions=undRelikten=Unter=
stützungs=Zuschußkasse,für das an gemeindlichenPensions=
einrichtungennicht teilnehmendeLehrpersonal 6600—

=)für dürftige,demUnterstützungsalterentwachseneLehrerwaisen 2000—
11|, ur Anordnung außerordentlicherSchulvisitationen 1 715—
12 Zur UnterstützungdürftigerKandidatendesVolksschuldiensteswahrend

der Ableistung ihrer gesetzlichenMilitärdienstzeit 700—
Summe —3 2 776 90480

Summe Kap. I 222 S3

B. Zuschüsse aus Zentralfonds für Industrie und Kultur.
1 Auf Landeskuliur und landwirtschaftlicheInteressenüberhaugt 2575—

Summe Kap. IJ tB2 408

III Fundations=undDotationsbeiträgederGemeinden —

Gocgle
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#6 Festgesetzter
Kap.# Tit. Vortrag Betrag.

. «"J

IV Zuflüsseaus sonstigenEinnahmequellen:
a) Renten des allgemeinendeutschenSchulfonds aachAbzut8
der Verwaltungskosten 57000—

b) Rentenaus demMaximilianshilfsfKonds 6 800—
# J) ÜbrigeEinnahmen:

Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung
derGebäulichkeitenundGrundstückeder aufgelassenen

, KreisirrenanstaltMünchen 6 000
Zuschußbeitragder bayerischenSnckstoffwerkeA.⸗G
Trostberg zu den Kosten der Alzkorrektion in Höhe
von 25 vomHundertder jeweiligenStaatsgebühren
für Wasserkraftausnützungin Trostberg 214750

Summe Kap.#7Ir 71 947/50

V Kreisumlagezu36 vomHundert
der Steuersummevon 24 744420 . —. 8907991|20

SummederKreisemmnahmen11068968

1
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Nr. 49. 753

- WAbersicht
der Kreis=Ausgaben und Kreis=Ginnahmen des Regierungs=

bezirkes Nieberbayern für das JSahr 1912.

Festgesetzter
Kap. § Tit. Vortrag Betrag

E I. Abschnitt.

J Kreis- Ausgaben.
I Auf ErhebungundVerwaltungder Kreis=Einnahmen. 500—

I1 BedarfdesLandrats.
1 Tagegelder und Reisekosten der Landratsmitglieder 4200—
2 Tagegelder und Reisekosten rderWitglieder des Land-
— rats⸗ Ausschusses= 800—
3 Regiekosten . . 1800—
« Summe Kap. 6 800 —

III ' Auf ErziehungundBildung.
Volksschulen.

1EStändige Bezüge des Lehrpersonals:
„ a) aus fundationsmäßigenReichnissendesStaatsärars 8 889/70

b) aus der Kreisschuldotatio 4644|48
I 0)Anschlagderärarialischen DienstwohnungenundSas
D" 80 A 7 — —
2 Gehaltsergänzungszuschüssefür das Lehrpersonal in Orten ohne

Statuten 85132007
3 Diienstalterszulagenfür das Lehrpersonalan denVolksschulender |

Gemeindenbis zu 10000 Einwohnen. 820000
4 Bur Beschaffungvon Aushilfenfür erkrankie,beurlaubteoder aus „
! sonstigenGründen verhinderteStelleninhaberin Orten ohne !
— Statuten gemäßArt. 11 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzesvom 3

28. Juli 1902
a) im allgemeinen 19 000—

# b) an Stelle des zu militärischenübungen einberufenenLehr=
personals. . 500——

5 BesondereRemunerationenund unterstützungenfür das aktiveLehr=
" personal:

a) im allgemeinen 5000—
b) zur UnterstützungdürftigerKandidaten desVolksschuldienstes
währendder Ableistungihrer gesetzlichenMilitärdienstpflicht 500—

c) zur Aufbesserungdes unständigenLehrpersonals (Hilfslehrer
» undHilfslehrerinnen). 160001—
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Abersicht

753

Beilage 2.

bezirkes Aieberbavern für das Jahr 1912.

Festgesetzter
Kap. Tit. Vortrag Betrag

——

I. Abschnitt.
1 .

ji Kreis-Ausgaben.
·l

1l Auf ErhebungundVerwaltungderKreis=Einnahmen 500

II BedarfdesLandrats.
1 Tagegelder und Reisekosten der Landratsmitglieder 4200—
i Tagegelder und Reisekosten der Mitglieder des Land= -
·! rats-Ausschusses............. soo-
s.3 Regiekosten .. ....... 1 800—

Summe Kap. I. 6 800—

Auf ErziehungundBildung.
* 1 Volksschulen.

1 Ständige Bezüge des Lehrpersonals:
Ü a) aus fundationsmäßigenReichnissendesStaatsärars 8 889/70

b) aus der Kreisschuldotaton 4644/48
" P) Anschlag der ärarialischenDienstwohnungenundDienstgründe
n! 80 4 23 J — —

2 Gehaltsergänzungszuschüssefür das Lehrpersonal in Orten ohne
Statuten. 85132007

3 Dienstalterszulagen für das Lehrpersonal an den Volksschulender
3 Gemeindenbis zu 10000 Einwohnen 820000—
4 Rur Beschaffungvon Aushilfenfür erkrankte,beurlaubteoder aus 3

sonstigenGründen verhinderteStelleninhaberin Orten ohne
F Statuten gemäßArt. 11 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzesvom

28.Juli 1802
a) imallgemeinen.. 19000—

« b)anStelledesznmilitärischenlibungeneinberufenanehi-
personals................ 500—

5 BesondereRemunerationenund Unterstützungenfür das aktiveLehr=
z personal:
3 a) im allgemeien . 5000—
1 b) zur UnterstützungdürftigerKandidatendes Volksschuldienstes
D währendder Ableistungihrer gesetzlichenMilitärdienstpflicht 500—

e) zur AufbesserungdesunständigenLehrpersonals(Hilfslehrer .
undHilfslehrerinnen).. . ’ 000|—
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Festgesetzter
Kap. 8 Tit. Vortrag Betrag

1
III 6 AllgemeineBeiträgean Schulkassen:

a) Bauschbeträgean dieSchulkassenderGemeindenmit 10000
und mehr Einwohnern an Stelle der dem Lehrpersonal an
denVolksschulendieserGemeindenseitheraus Staatsfonds
zugeflossenenDienstalters=und sonstigenZulagen *'
Art. 14 Abs. 1 desSchulbedarfgesetzee . 57900—

b) WeitereBeiträgean die Schulkassendieser Gemeinden 2567560
) Zuschüssean die Schulkassender übrigenGemeindenmit
Ortsstatutenan Stelle der seitherigenBewilligungenan das
Lehrpersonalan denVolksschulendieserGemeindenaus Staats=
und Kreisfonds 794385

4) Weitere Beiträge an die SchulkassendieserGemeinden . 18110—
e) Sonstige Zuschüssean Schulkassen:

a) aus fundationsmäßigenReichnissendesStaatsärars — —
6) aus Kreisfonds:
aa) an dieSchulkassennachden seitherigenBewilligungen 12208—
bb) Beiträgean dieweiblichenKlosterschulen 1046712
c) zurAufstellungvonChor=undMesnerdienstsubstituten 1660—
dd) zur Ermöglichung der Trennung der Mesnerdienste

von den Schuldiensten 500.—
7) aus der neuenKreisschuldotationbehufszunteriltung
dermit SchullastenüberbürdetenGemeinden . — —

7Beiträge zur Realexigenzder Schulen“undzu Schulhausbauten:
a) Realexigenzbeiträge . 1 720—
b) für Schulpreise . 343—
c) für SchulbücherundSchulgeld armer Kinder . 11714
d) zum Unterhalte von Schulhäusern 85 720
e) zu Schulhaus=Neubauten —

8Nach Anfall zahlbareBauausgaben 3943
9 Prüfungs= und Aufsichtskosten:

a) Entschädigungder Distriktsschulinspektoren:
a) für Vornahme der ordentlichenSchulprüfungen . 12 000—

i 6) für Vornahme der außerordentlichenSchulvisitationen 1715—
D b) Für den I. Kreisschulinspektor:
" aa) Gehalt. 6 800—
T bb) Tagegelder undReisekosten 1 000—
½ê# ) Für den II. Kreisschulinspektor:

aa)Gehalt. 5800—
# bb) Tagegelderund Reisekosten 1 000—

*1* 4) PensiondesKreisschulinspektorsJosef Fischer 4320—
1 10 Pensionenund Alimentationen:
; a) zur Unterstützungdienstunfähiger,älterer Schullehrer,die

bereitsvordemEntstehendderbeseelichenKreisvereinequiesziert
wordensind . · .. — —
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Niederbayern.

· Mag-Im
Kap.§Tit. Vortrag - ag

III 1110 b) zur UnterstützungdesdienstunfähiggewordenenLehrpersonals
und zwar:
aa) Zuschußan dieKreispensionsanstaltfür dienstunfähige

Lehrpersonen:
a) aus Zentralfods) 145 600—
5H aus Kreisfonds:

1. ordentlicherZuschuß. 132 672—
2. zurErhöhungderPensionendes vor dem
Jahre 1896 pensioniertenLehrpersonals 1896—

bb) PensionszulagennacheinemDrittel der zuletztbe=
zogenenDienstalterszulagenaus Zentralfonds 60 807/88

cc) zur UnterstützungderälterenpensioniertenLehrpersonen
und zur GewährungvonZuschüssenan die Pensions=
und Relikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür das an
gemeindlichenPensionseinrichtungennichtteilnehmende
Lehrpersonal . 4000—

dd) zur Unterstützungvon Lehrpersonen, die vor dem
1. 1. Januar 1904 pensioniertwurden, aus Kreisfonds 1000—
« c) Unterstützungsbeiträgefür dieHinterbliebenenderVolksschul⸗

lehrer:
bicc; aus Zentralfonds:

a) im Allgemeine 112000—
68)zur Unterstützungder älterenLehrerrelikienund
zur GewährungvonZuschüssenan die Pensions=
undRelikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür das
an gemeindlichenPensionseinrichtungennicht
teilnehmendeLehrpersonal 5 700 —

7) fürdürftige,demünterstützungsaltereiwcene
Lehrerwaisen 2000—

bb) aus Kreis fonds (inbisheriger Weise) .... 8200——

d) Zuschußan denKreisvereinzur Unterstützungder Hinter=
bliebenender Volksschullehrerund zwar:

a) ordentlicherZuschuß .. ...... 11000—
6) außerordentlicheZuschüsse

1. für die vor dem 1. Januar 1896 zu=
gegangenenLehrerwitwen 3 750|—

2. für die nach dem 1. Januar 1907 zu=
gehendenLehrer=WitwenundWaisen 4000 —

3. r die bis Ende des Jahres 1906.zu.
gegangenenLehrerwitwen . .. 7290—

e) Beitrag an denPrivatvereinzur Unterstützungbienstunsähiger
Schullehrerin Niederbayern 1000—

11| Unterstützungfür dürftigeSchulamtszöglinge und Sc�ipraliitanien
a) a) für dürftigeSchulamtszöglinge · —3000.-
OfürSchulpraktikanten...-....... 1000
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Festgesetzter
Kap.#KTit. Vortrag Betrag

4
III 111 5b)für PräparandinnenimPräparandinneninstitutezu München

undWeichsin Oberbayern 540—
c) für Präparandinnenin chierinnenbdungeanfalien in anderen
Regierungsbezirken . ... . 100-

12UbrigeAusgaben.
a) zur FörderungderDistriktsschulbibliothekenfür die Fort=

bildung der Schullehrer « 500—
b) zur Organisierung von Schullehrer Fortbildungskursen
(Konferenzbezirken) 12 000—

# c) Remunerationenbezw.ünterstützungenfür fortbildungspflichtige
| Kandidaten des Volksschuldienstees 500—
5 4) Zuschüssean die Gemeindenfür dieLehrerinnender weib=

lichenHandarbeiten . 11500—
e)ZurUnterhaltungund Ergänzungder Lehrmittelausstellung
in Straubing 500—

f) zur UnterstützungarmerGemeinden3 bes zhefng von
Büchereien . 500—

13Reservefondsfür die Volks-Schulen 165123
Simmẽ — 1 2 513 600—

2 Progymnasien und Lateinschulen. — —

Summe§ 2 — —

3 Taubstummenanstalten.
1 Dotationsbeiträge.. — —
2 a) Freiplätzefür Zöglinge in der rrecb in .

Straubing . 1800—
f: b) Für denTaubstummenunterrichtüberhaupt 25 28780

3 a)Verzinsung und Tilgung der für den Neubau derAnstalts=
- gebäudein Straubing ausgenommenenPassivkapitalien 8 100—

b) Zur RefundierungdeszumNeubauderVorstandswohnung
eingezehrtenKapitalvermögens . 500—

c) An Zinsentgang aus den eingezehrtenKapitalien. .. 518—
4 Zauschußzum Zweckeder Versorgung austretenderZöglinge Gehr-

geld, Einkauf von Mädchen in Versorgungsanstalten) . 300—
Summe 8 3 36 505 30

4 Blinden=Institute.
1|Dotationsbeitrag für das Blindenheimin München . 100
2 Freiplätzefür Zöglingeim Zentral=Blinden=InstituteinMürchen . 2 520—

Summe § 4 2 620—
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Festgesetzter
Kap.it. Vortrag Betrag

—
III 5 Anstalten für krüppelhafte Kinder.

1Dotationsbeiträüge — —
2 Freiplätzefür Zöglinge in derFZentralanstaltfür Erziehung und

Bildung krüppelhafterKinder in München 2 880|—
3 Jahresbeitragan dieselbeAnstalt zur Verzinsungund“Tugiingder

für den AnstaltsneubauaufzunehmendenSchuld. 4672|—
. · Summe§ 5 7552—

6 Unterrichts= und Erziehungsanstalten speziell für die
weibliche Jugend.
Zuschußan dieHaushaltungsschulefürfür erwachseneMädchenin der
Stadt Deggen orft 500—

Süo# z ẽ 500—

7 Sonstige Unterrichts= undErziehungsan stalten:
Zuschußan die vomMarianischen2Verein geleiteteNettungs-anstalt
in Landshut . . 500-—

Summe § 500—

8 Kreis=Stipendien für Studierende an Gymnasien 540—
Summe 5 540—

9 Übrige Ausgaben.
1/Zur ErhaltungvonKunstdenkmälernundAltertümern 400—
2 Beitrag an denHistorischen Verein von Niederbayern 800 —
3 Beiträgean sonstigeVereineund Institute:

a) an den NaturwissenschaftlichenVerein fürNiederbayern in
Passau 172—

b) an denNaturwissenschaftlichenvormals BoianischenVerein
in Landshut , 86 —

c) an dasGermanischeMuseumin Nürnberg 100—
4) an denHistorischen Verein in Straubing 100—
e) an denLehrlingsvereinZwiesel 300—
f) an das DeutscheMuseum von Meisterwerken der Natur=
wissenschaftundTechniti in MünchenBuschußfur denMu⸗
seums=Neubau. 200—

— —) 2 158—

10 Gewerblicher Unterricht.
I. Oberrealschulenund Realschulenund zwar:

a) KreisoberrealschulePassau: .
Personal⸗ und Sachenbedarf 125 33850

b) übrige Realschulenund zwar:
1. in Landshut:
PersonalbedarfnachArt. 188 desBeamtengesetzes 68 184|34
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Festgesetzter
Kap.] Tit. Vortrag Betrag

—4

III 10 1 2. in Straubing:
PersonalbedarfnachArt. 188 desBeamtengesetzes 33935 —

E 3. in Deggendorf:
PersonalbedarfnachArt. 188 desBeamtengesetzes 31915·65

2 Allemeine gewerblicheFortbildungsschulen:
a) Aversalbeitrag zur Belohnung von Lehrern, welche sich um ooo

E dengewerblichenFortbildungsunterrichtverdientgemachthaben 000—
n. b) Zuschußzu dengewerblichenFortbildungsschulen 6000—

3 BesondereSchulen zur EntwicklungeinzelnerIndustriezweige:
I a) Personalbedarffür die mit der Realschuleorganischver= #
i bundeneFachschulefür Maschinenbauund Elektrotechnikin

EL Landshut nachArt. 188 des Beamtengesetes.-. . 9 819.—
. b) Kreiswebschulein Passau . .. 2900
5 Jc)KeramischeFachschuleinLaudshut 1715—
1½° d) Steinhauerschulein Metten . l40-—
; e)Steinhauerschulein Büchlberg .· 100-
II kIUnterhaltgbeitragfur die der Fachschulefür Glasindustrie
II inZwieselangegliedeiteAbteilungfürHolzschnitzerei,vor- I
I maligeDistriktsschnitzfchuleinKotztin.. 200
I g) Unterhaltsbeitrag für die Fachschulefür Glasindustrie in I

I- Zwiesel 1000
h) Stipendienfür kreinengeherigeBejucherdes K. Lechnilims

I in Nürnberg — —
I SummeF D 28624749

11 Landwirtschaftlicher Unterricht.
1 KreisackerbauschuleinSchrb, r 2 00% I

s netat 5 «
I a) Erxigenzder Schule Okonomieetat 8200 A 36 700—
I I b) zur Tilgung des zum Ankauf der Frauk'schenGrundstücke I
I aufgenommenenAnlehenszu12700.«in30 Jahresraten
I aanreissondstreffendeHalfteder14Rate. 212I—

0)KostenfürVerbesserungder WasserversorgungderKreis= 1
ackerbauschuleSchönbrunn . 8 000 —

2 K LandwirtschaftsschulePfarrkirchen:
a) Personalbedarf nachArt. 188 des Beamtengesetzes 27 505 56
h) Betriebszuschußfür das Versuchsfelde 200 —
J.) Zuschußzur Verzinsung und Tilgung der für denNeuban
einesLandwirtschaftsschulgebäudes,einerkulturtechnischenund I
einer Winterschule ausfgenommenAnlehenssumme von D
254,000 .K nachMaßgabe des im Jahre 1943 ablaufenden L
Schuldentilgungsplanes vom 20. September 1905 an die I
StadtgemeindePfarrkirchen . . .. 2500——

d) Stipendien für niederbayerischeSchüler . 600—

— — — ——
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Festgesetzter
Kaps Tit. Vortrag Betrag

— 1
III 11 3Landwirtschaftliche Winterschulen:

Zuschüssean die landwirtschaftichenWinterschulen:
1. Deggendorfe. 2220—
2. Kötzting 1 810—

1 3.LandshutfürdieSchull 1800—
I für das Internat dieseratu . 1500——
I -4Passau... . 1 425—
* 5. Pfarrkirchen 1 700—
1 6. Straubing 1930—
I 4 LandwirtschaftlicheForlbildungsschen:
D a) für denBaumwärterkursin Landshut 600—
# I b) für die ländlichenFortbildungsschulenundLehrerandenselben 965—

Summe § 11 5 66756

12 Übrige Ausgaben auf den gewerblichen und landwirt=
II schaftlichen Unterricht.
I 1Dagegelder und Reisekostender Prüfungs=Kommissäre 1000.

2 Pensionen und Alimentationen für dienstunfähigeLehrer an Neal= I
II undLandwirtschaftsfchnlennndfürReliktensolcherLehrer.. 3987J—
I ZForderungderObstbaumzuchthierAbhaltungeineöObstbaukurses i

IJ für Lehrer, Geistliche,Verwaltungsbeamterc. (einschlStipendien)
« I in Landshut 600—

Su## F 5587—
Summe Kap. III12 945 47735

II II Auf IndustrieundKultur.
1 Auf Industrie.
1 Auf Industrieüberhaurt 1029—

I 2 Beitrag zur Handelskammer 1000—
I 3KostenderHandwerkskamnier.. 12000
I 4FürsonstigeindustrielleZweckeund zwar
! a) Beitrag zur Muster-und Modell-Sammlungin Landshut 858
I b) Beitrag zur Bayer. Landesgewerbeanstalt,vormalsGewerbe=

museumin Nürnberg . 100 —
I c)BeitragzuderinLandghut errichtetenNebenstellederBayer.

I Landesgewerbeanstalt 2000—
5 gur Unterstützungdes ArbeitsamtesStraubing als Zenitrale sur

Arbeitsvermittlung . 800—
I 6Zur UnterslützungdesArbeitsamtesLandshut 400—

2 Auf Kultur.
I lBeitragzanorderungder gemeindlichenundgenossenschaftlichen

Bodenkulturunternehmungen . 10000
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Festgesetzter
Kap. Tit. Vortrag Betrag

4

IV I I 3 Fur den kulturtechnischenDienst:
I a) ein Viertel der Gesamtkosten 13 728—

b) für Kulturvorarbeiter 15000—
I 4 Für sonstigeZweckeund zwar:
- a) ir FörderungderPferdezucht: I

I I 1.Beitrag zur Hebungder PferdezuchtbehufsPrämierung «
-· vonPrivatbeschälern-.. 6000-
I LZufchußandenBereinzur Hebung der Pferdezuchtin

Niederbayernfür die FohlenweideGaishausen . 2000—
I b) Stipendien zum Besuchedes Hufbeschlagunterrichts 1200 —
I o)zurFordernngderRindviehzucht, insbesonderemittelsGe=
* nossenschaftsbildung.. . ... 20000—
I d) Zuschußan denKreisbienenzuchtverein .. 800——

e) zur HebungdesObstbauesund UnterstützungderObstbau=
I vereinein Niederbayern:

a) Zuschußan den Kreisverband niederbayerischerObst=
1 bauvereine 1 500—
II 6) Zuschußzuunmittelbarenunterstützungenobstbaulicher I
I« Unternehmungenund Einrichtungen — —

7) Zuschuß zur Aufstellung von Bezirksobstbaumwarten
I k)BeitragzumMilchwirtschaftlichenBereininNiederbayern 4000I—

g) zur Verbesserungund Bermehrung derSchweinezucht in
Niederbayern 3 500 —

h) Stipendien:
« a) zum Besuchedes Molkereikursesin Weihenstephan 300—

6) für Studierendeder K. AkademieinWeihenstephan 600 —
7) zumBesuche der K. BrennereischuleinWeihenstephan 300 —
) für Studierende der K. Tierärztlichen Hochschulein
München 800 —

6) zum Besucheder K. Kulturbauschule in Pfarrkirchen 500 —
i) Zuschuß an den Areisfischereiverein.für Nieberöayern zur I
HebiingderFischzncht.. 500—-

k) zur Förderung derZiegenzucht. ... 300.-
l)ZuschnßandenKreisgeflügelzuchtverein.. 500
m) Zuschuß an den Verein für wirtschaftlicheFrauenschulenauf I

auf demLandeinMünchen zurAbhaltungvonWanderkoch= I
kursen 500.—

n) Zuschuß an denKreisverband landwirtschaftlicherGenossen=
schaftenmit unbeschränkterHaftpflichtin Niederbayern. 300—

0) Zuschuß an die staatl. Vogelschutzkommissionin Bayern —
p) zur Förderung der Abhaltung hauswirtschaftlicherKurse auf
dem Lande 500 —

4) Zuschuß an denKreisverband niederbayer.genischemnücher 100—
ß) zur Förderung des Acker=und Pflanzenbaues . 2000—
s)zumAusbaudergenosfenschaftlichenViehverwertung 500—

Cogle



Nr. 49. · 761
Niederbayern.

Festgesetzter
Kap. 8 Tit. Vortrag Betrag

4 2

IV 25 FüurdenHreiswanderlehrerfür Obstbau:
a) Gehalt . 4000—
b) Reiseaversum 2000 —
c) Regie. . .100—

SZuschußanden Kreissischereivereinzur Aufstellungeines*
lehrers für Fischzucht . . 1500—

7Zuschußandeii Landesfischereiverein
a) zum Unterhalt der FischereischuleStarnberg — —
b) zurGewährungvonStipendienanSchülerausNiederbayern — —

Summe Kap. IV. 111 215—

v Auf Gesundheit.
1 Remunerationenfür prakt. Arzte in armen Gegenden . 5000
2 BeihilfenanHebammenbehufsTeilnahmeandenWieberholungskursen 200—
3 a) Beiträge an Distriktsgemeindenzur SustentationvonDistrikts=

tierärzten (bezw.prakt. Tierärzten) . 10500—
b) Zur Sustentation der Distriktstierarztenswitwe ##e= in
Rotthalmünster . . 200—

4 UnterstützungenzumBesuche vonDesinfektionskursen . . 200——
5 JahresbeitragzumVerein„ZentralefürSäuglingsfür orgeinBahern⸗ 50
6 Zur BekämpfungderTuberkulose 1000—

Ei#ur Kop= ’ 17150—

VI Auf Wohltätigkeit.
14 — — — — — — — — — — — — — — — — — I

I
2 Kreis=Irrenanstalten. «

1 a) Für den Betrieb der Heil- und Pflegeanstalt Deggendorf
einschließlichderBauunterhaltungskosten 99745/93

b) Für den Betrieb der II. Heil= und Pflegeanstalt Mainkofen 75 749
2 Für Verzinsung und Tilgung der Schulden und zwar:

a) des zum Neubau eines Pavillons für unruhigemännliche
Kranke in den Jahren 1901 und 1902 aufgenommenen
Anlehens von 148000 .+M(Schuldenstandmit Schluß 1911
= 146277.4 49 J) Verzinsung5851.X 10 J, Tilgung
14598 4 90 4 20450—

I b) des zum Neuban einesPavillons für unruhige weibliche
Kranke in den Jahren 1904 und 1905 ausgenommenen
Anlehensvon 154000 .# Cchuldenstandmit Schluß 1911
—110 703 4 43 4) 12000—

I 3FürErrichtungeinerzweitenHeil- nnd Pflegeanstalt in Mainkofen ,
undzwarfürVerzinsungderbenotigtenMittel . 106000I——

Cogle
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Festgesetzter
Kap. Tit. Vortrag Betrag

2

VI. Sonstige Krankenanstalten.
1 — — — — — — — — — — — — — — — — —
2 An die Augenheilanstalten:

I a) an die Universitäts=Augenklinikin München 343—
b) an dieAugenklinikdesprakt.ArztesDr. Leonhardiin Landehit 200—

3 An das Dr. HaunersscheKinderspital in München . 300——
I4AndasGiselakinderspitalinMünchen 100—
5 Für diePflegerinnenanstaltdesBayerischen Frauenvereinsvomroten
I Kreuz in München 500—
6 ün die gleicheAnstalt zur Ausbildung vonLandkrankeupflegerinnen 800—
4 Betriebskostenzuschußfür das Sanatoriumfür Lungenkrantein
I Hanstein.. . 200—

5 An die HebammenschuleinMünchen .. 1500«—
6 1 Beiträge für Pfleglinge in Anstaltenfür BlödsinnigeundähnlicheHilfs=

bedürftige,insbesonderefür solchein denAnstalteni inStraubing,
Deggendorf,EcksbergundUrsberg . 2000—

I 3ZuschußzurTilgungderBauschuldenderKretinenanstaltStraubing . 2000—
4ZuschußandieStJosephssKongregationinUrsberg . 1 000—

# 5 Beihilfe zur Förderungder Säuglingsfürsorge 500|—
6 BBuschußan die evang.luth. Diakonissenanstaltin Neuendettelsau 50—
7 An das Seraphische Liebeswerk für arme und ver=
»- wahrlosteKinder.. . . .. 100-
9 Für Errichtung einerTrinkerheilstätte — —
9 Unterstützung an gemeindliche und distriktive Armen=

pflegen:
*= Zum Unterhaltevon Irren . 7000—

10 1Beitrag zur Unterhaltungder Arbeiterkoloniein Herzogsägmühle 300—
I I2ZuschußbehustründungneuernndErhaltungderbestehenden
, Naturalverpflegsstationenfür wanderndeArbeiter . 3500 MA — —

11 Sonstige Ausgaben auf Wohltätigkeit und zwar:
iI BereitstellungvonMitteln für Fälle derNot und außerordentliche

Unglücksfälle . .. .1643 4 — —
12 Zuschuß an die Distriktsgemeinden zur Unterstützung
i der mit Armenlasten überbürdeten Gemeinden nach der

2 K. Deklaration vom 10.Mai 1902 . 5620875
13 Ersatzleistung an unmittelbare Gemeinden für die
I Unterbringung von Geisteskranken und Blöden in Irren=

und Blödenanstalten nach der K. Deklaration vom
10. Mai 1802. · .. 2600—

Summ S V 51 7 389646|68

vi!l Auf Straßen=,Brücken=undWasserbauten.
1 ay Beiträge zu Distriktsstraßen . 50000-—
. b) Beiträge für wichtigeGemeindewegeund Brücken 12000 —

Gocgle



Kap. Vortrag Betrag
4

VII
Floßfahrt dienen und zwar:
Für gewöhnlicheUferschutzbauten,ferner für die bisher regelmäßig
wiederkehrendenForderungen zur Unterhaltung der bestehenden
Uferschutzbautenan der Donau, am Inn und am Regen.

Für Verzinsung und Tilgung der Schulden und zwar:
desbei deneigenenHfstassen aufgenommenenAnlehensfür
die außerordentliche Bewilligungder gemeinschaftlichenIsar=
korrektionim Jahre 1889 zu ursprünglich100000 .K als
dreiundzwanzigste Tilgungs=und Verzinsungsrate

Kreisfondswasserbaureserve .........

Zuschüssezur ErbauungundUnterhaltungvonHochwasserdämmen

Verbauungenam Seebachund Regulierungdes weißenRegenbei
Ergelmühle,Bezirtsamis abbting,Gesamibeirag 440 000 3. und
etzteRate

Zuschuß an die Gemeinde Loiching, BezirksamtsDingolfing, zur
ErbauungeinereisernenBrückeüberdieIsar 10000.4, in 5 Raten
à 2000 .“, für 1912 fünfteund letzteRate .

Für die Instandsetzung der Privatflüsse mit vrhebricher
Hochwassergefahr(Art. 98 des Wassergesetzes)— Rott —
Bezirksämter Eggenfelden, Pfarrkirchen undGriesbach

Für Verzinsung und Tilgung eines innerhalb 32 Jahren
zurückzuzahlenden Anlehens im Gesamtbetrage von
445000 .X zur Gewährung von Beiträgen an die gemäß
Art. 94 des Wassergesetzes vom Staate zu den Kosten
der Hochwasserdammbauten an der Donau und Isar
herangezogenen Beteiligten, ferner zur Durchführung
mehrerer Teilkorrektionen der Rott(Art. 98)behufs Ver=
besserung der Flußverhältnisse; für 1912 1. Rate

Zuschuß an die Gemeinde Ergolding zur Korrektion des
Feldbaches

Zuschuß an dieGenossenschaft zur Korrektion desSulz- und
Laubbaches

Zuschuß an die Gemeinde Loderham zur zegalierun des
Baches in Anzenkirchen

6000

3988

12 500

2.000

25000
2200
3700
4000

Si# Fm ṽ

Gocgle
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Vortrag Betrag

44
ÜbrigeKreis=Ausgaben.

Zur Hebung bestehenderund Gründung neuer Feuer=
wehren, dann zum Ankaufe von Löschgeräten für arme
Gemeinden —' —-
Zur Bestreitung der Reisekosten der Kreisausschuß. "%

Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren 300 —
Beiträge gemäß 832 des Bauun saliretjicherungsgesedes
für 1911 7000—

Beitrag an denPensionsverein der Distriktsstraßen=
wärter des Königreichs Bayern diesseits des Rheins. 200|—

Zur Verstärkung desFonds für besondereUnglücks=und
Notfälle 4000 —

Su#mme###tVF# 17500—

AllgemeinerReservefonds ..·........ 69375/97
Summeder Kreis=Ausgaben:514344A31 38

II. Abschnitt.

Areis- Einnahmen.

Zuschüsseaus der Staatskasse.

A. Zuschüsse aus Zentralfonds für Erziehung
und Bildung.

Lateinschulen.
Summe § 1

Gewerblich=technische Schulen.
Für die KreisoberrealschulePassau. . 21 486

Summe 82
Volks-Schulen.

auf speziellenRechtstitelnundBewilligungenberuhendeFundations-·
eiträge .

NachAnfall zahlbareBauausgaben
Kreisschuldotationund zwar:

a) seitherigebudgetmäßigeKreisschuldotation ..
b) neueKreisschuldotationbehufs Unterstützungder mit ch=
lasten überbürdetenGemeinden.

21 486

9349
39

99590

25 700

84
43

17



.49. . . 765
r Niederbayern.

Festgesetzter
Kap.]s Tit. Vortrag Betrag

—

I I 34ZuschüsseandiecreisfondsgemaßArt16Abs281ff2nnd
Abs. 3 des Schulbedarfgesetzesvom 28. Juli 1902 für Ge=
meindenmit wenigerals 10000 Einwohnen 207839|86

I 5 Bauschbeträgean die Schulkassender Gemeindenmit 10000 *
I I mehr Einwohnern an Stelle der demLehrpersonalan denVolks=

I
schulen dieserGemeinden seither aus Staatsfonds zugeflossenen
Dienstalters-und sonstigenBulagendemaßArt. 14 abs. 1 des
Schulbedarfgesetzes 57900 —

6 FZauschußnachArt. 16 Abs. 2gise 4 des Fb vom
« 28Juli1902.. 255 000-

7Dienstalterszulagen für das Lehrpersonal an denW der I
Gemeindenbiszu10000Einwohnern.. 820000—

8 Zur UcnterstützungdienstunfähigerältererSchullehrer,die bereitsvor
demEntstehender gesetzlichenKreisvereinequiesziertwordensind — —

9 a) Zuschußan dieKreispensionsanstaltfür dienstunfähigeLehr=
personenin Niederbayern ·. 145600—

b) Pensionszulagen nach einem Drittel der zuletztbezogenen - ,
Dienstalterszulagen.. 6080788

c)zurUnterstützungderälterenpensioniertenLehrpersonenund «
« zurGewährungvonZuschüssenandiePensions-undRelikten⸗

Unterstützungs=ZuschußkassefürdasangemeindlichenPensions=
einrichtungennichtteilnehmendeLehrpersonal 4000—

10 Unterstützungsbeiträgefür die Hinterbliebenender uasssciih
a) im allgemeinen 112000—
b) zur Unterstützungder älteren Lehrer-Reliktenund zur Ge=
währungvonZuschüssenan diePensions=undRelikten=Unter=
stützungs=Zuschußkassefür das an gemeindlichenPensions=
einrichtungennicht teilnehmendeLehrpersonal 5700—

I) fürdürftige,demUnterstützungsalterentwachseneLehrerwaisen 2000|
11 |eZurAnordnungaußerordentlicherSchulvisitationen 1715—
12 Zur UnterstützungdürftigerKandidatendesVolksschuldiensteswahrenb

der Ableistungihrer gesetzlichenMilitärdienstpflicht 500—
Summe z z 1 807 74218

Summe Kap. IX11829228|18

B. Zuschüsseaus Zentralfonds für Industrie und Kultur.
Auf Landeskulturund landwirtschaftlicheInteressenüberhaupt 2575

Summe Kap. J1831803/18

II Fundations=undDotationsbeiträgeder Gemeinden — —

Gocgle
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3711 380 —

Festgesetzter
Kap. 8 Tit. Vortrag Betrag

AM

III Zuflüsseaus sonstigenEinnahmsquellen. I

IlI Zuschuß aus den Renten des Maximilians-Hilfsmaga— I
; zinsfonds und zwar: I

I a) zur BereitstellungvonW für Fälle derNot oder außer= I
»I ordentlicheUnglücksfö . .1643 MA — —
sI b) zur Gründung neuer undErhaltung der bestehendenNatnial- -
Is verpflegsftationenfürwanderndeAibeiter..3500.-« — ——
E Summe Kap. III 5 143 — —
EH

Iy7 Kreisumlagezu44vomHundert I
I I derSteuersummevou4003358««72J 176147784.« I

l- AktivrestederKreisfondsfrühererJahre . 118098|98
Summe der Kreiseinnahmen:5 . — —

I
I
II.

I

Cogle
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Abersicht
der Kreis=AUusgaben und Kreis=Einnahmen des Regierungs=

bezirkes der Sfalz für das Jahr 1912.

Festgesetzter
Kap.s Tit. Vortrag Betrag

—
I. Abschnitt.

Kreis- Ausgaben.

1 Auf ErhebungundVerwaltungderKreiseinnahmen 400—

II Bedarfdes Landrates.
1 Diäten und Reisekosten der Landratsmitglieder 4000
2 Diäten und Reisekosten der Mitglieder desLandrats=

Ausschusses . .. 1000—
3 Regiekosten. 1240-

Su##= Ka= ## 6240—

III Auf ErziehungundBildung.

1 Volksschulen.

1Ständige Bezüge des Lehrpersonals:
a) Aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars — —
b) Aus derKreisschuldotatio — —
c) AnschlagderärarialischenDienstwohnungenundDienstgründe —

2 Gehaltsergänzungszuschüssefür das Lehrpersonal in Orten ohne
Statuten 904 500—

3 aà)Dienstalterszulagen für das Lehrpersonalan denVolksschulen
der Gemeindenbis zu 10000 Einwohnern. 1 183 964/85

b) Dienstalterszulagenaus Kreisfonds vom dritten Jahre nach
bestandenerSeminarschlußprüfung begiunendbis zum Ein=
tritte in die zweite staatlicheAlterszulaoge 68 65875

4 Zur Beschaffungvon Aushilfen für erkrankte,beurlaubteoder aus
sonstigenGründen verhinderteStelleninhaber in Orten ohne
Statuten gemäßArt. 11 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzesvom
28. Juli 1902:

a) im Allgemeinen
b) an Stelle des zumilitärischen ÜbungeneinberufenenLehr= 19 700—
personass

5 BesondereRemunerationenundunterstützungenfür dasaltive Lehr=
personalund zwar zur UnterstützungdürftigerKandidatendes
Volksschuldiensteswährend!derAbleistung ihrer geseblichen8Militär=
dienstpflicht. . 2500|—

Gocgle
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Festgesetzter
Kap. Tit. Vortrag Betrag *

□——

IIIAllgemeine Beiträge an Schul=(bezw.Gemeinde=)Kassen:
a) Bauschbeträgean dieSchulkassenderGemeindenmit 10000
und mehr Einwohnern an Stelle der dem Lehrpersonalan
den VolksschulendieserGemeindenseither aus Staatsfonds
zugeflossenenDienstalters=und sonstigenZulagen hemäß
Art. 14 Abs 1 des Schulbedarfgesetzes . 31748084

b) Weitere Beiträge an die KassendieserGemeinden 9548—
JP)Zuschüssean die Kassen der übrigen GemeindenmitOrts=
statutenan Stelle der seitherigenBewilligungen an dasLehr=
personal an den VolksschulendieserGemeindenaus Staats=
und Kreisfonds ... 32 996—

4) Weitere Beiträge an die Kassen dieser Gemeinden 2583—
e) Sonstige Zuschüssean die Gemeindekassen:

a) aus fundationsmäßigenReichnissen. — —
6) aus Kreisfonds

1. zur UnterstützungdürftigerGemeindenaus Anlaß der
Einführungvon Abteilungsunterricht 1000—

2. zur UnterstützungdürftigerGemeindenaus Anlaß der
Trennung des Mesner=oder niederenKirchendienstes I

. vomSchuldienstc. 200I-
7) aus der neuenKreisschuldotation behufsuneun
der mit SchullastenüberbürdetenGemeinden — —

7 Beiträge zur Realexigenzder Schulen und zu Schuhensbanten:
D a) Realexigenzbeiträge — —
I b) Zum Unterhalt vonSchulhäusern —
I c)ZuSchuihausNeubauic-k 45000
I 8 NachAnfall zahlbareBarausgaben ——
I 9PrüfnnqssnndAnfsichtskosten

a) Tagegelder.der Distriktsschulinspektorenfür ddie Vornahme
I der ordentlichen . 52500—
I und außerordentlichenSchulvisitationen . 1715——
I dann für Formularpapiere . 200—
I b) Für dieusreisschulinspertoren:
» aa)ehalte.. 19 316|67
I bb) TagegelderundReisekosten 4120—

ccc)Pension desquiesziertenKriichuiusteters K. Kreis=
schulratesWendelin Matt . . 5340-—

I10 Pensionenund Alimentationen:
D90 — — — — — — — — — — — — — — — — — —

I b) Zur Unterstützungdes dienstunfähiggewordenenLehrpersonals
II und zwar:
II aa) Zuschußan die Kreispensionsanstaltfür dienstunfähige
II Lehrpersonen:
I· a)ausZentralsonds. 14759871
I I 6) aus Kreisfonds zurDeckungdesDefizites für 1910 11 800—
H y)ausKreisfondsMehrbedarffür1912 . 41 062s87

Gocgle



Kap. Vortraa

Pfalz.

Betrag
=mä

III 10

11

12

13

d) aus Kreisfonds zur Gewährung von Zulagen an
die vor demJahre 1904 in denRuhestandge=
tretenenLehrpersonen

bb) PensionszulagennacheinemDrittel der zuletztbezogenen
Dienstalterszulagenaus Zentralfonds

cc) Zur Unterstützungder älteren pensioniertenLehrpersonen
und zur Gewährung von Zuschüssenan die Pensions=
undReliktenunterstützungszuschußkassefür das an ge=
o Pensionseinrichtungennicht teilnehmendeLeht-

personal ..
c)Untekstützunngeittägefur die Hinterbliebenen der Volts.

schullehrer:
aa) aus Zentralfonds:

a) im allgemeinen
8) zur Unterstützungder älterenLetrerrelikten und
zur Gewährung von Zuschüssenan die Pensions=
und Reliktenunterstützungszuschußkassefür das an
gemeindlichen Pensionseinrichtungen nicht teil=
nehmendeLehrpersonal

7) für dürftige, dem 1merstngteltr eitwachsene
Lehrerwaisen

bb) aus Kreisfonds:
d) Zuschußan denKreisvereinzur Unterstützungder Ointer=
bliebenender Volksschullehrter

e) Zuschußan dieKreisschulinspektorswitweeieig du ihren
Bezugeaus der Lehrerwitwenkasse .

k)ZuschußandagpfälzischeLehretwaisenftift

Unterstützungenfür dürftigeSchulamtszöglingeundSchulpraktikanten:
a) Für dürftigemännlicheSchulamtszöglingeundSchulpraktikanten
b) Für Schülerinnen weiblicherBildungsanstalten, dieesich dem
Lehrberufewidmenwollen

ÜbrigeAusgaben:
a) Für Elementarfortbildungsschulen
b) Zur Förderung derDistriktsschulbibliothekenfür die Fort=
bildung der Schullehrer

c) Zur Förderung desFortbildungswesens des Volksschullehr=
personals (Bildung von Konferenzbezirken).

3 Zur HebungdesUnterrichtsin denweiblichenHandarbeiten
Stellvertretungskosten für die zu Fortbildungskursen für
Lehrer an gewerblichenFortbildungsschulenbeurlaubtenVolks=
schullehreraus Gemeindenmit Ortsstatuten ..

Reservefondsfür die Volksschulen

8 000—

54 87516

7800—

155 101 76

2 000—

40 000 —

1000

1500

2 050

700—

14300—
2000—

300—
7000

Summe § 1

Gocgle
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Festgesetzter
Kap. 8 Tit. Vortrag Betrag

4 r=.

II Progymnasien und Lateinschulen.
1 Ruschüsse:

a) Kreisanstalten:
1. Progymnasium in Frankenthal (1. bis 5.Klass, ... 2367393
2. „ Grünstadt ... 32 15088
b)Gemeindeanstalten:
PersonalbedarfnachArt. 188 desBeamtengesetes=
1. Progymnasium in Dürkheii ... 1954616
2. » »Edenkoben.. ....·. 1748385
3. » „ Frankenthal (6. Kl.) ...... 638—
4. » »Germetsheini.·...... 18 99417
5. » »Homburg.......... 2111535
-6. » »St.Jngbert...·...«. 1986525
7. „ „ Kirchheimbolanden 11 45625
8. » „ Kusel "...... 1248.42
9. » » Ludwigshafena. 2 ...... 15 35616
10. Pirmasens ...... 2001530
11 LateinschuleinBergzabern .......... 1228507
12. 9 „Blieskastel.. .. . . .... 11317/84
13. » ,,L»indstnhl.......... 1221448
14. » » Winnweiler.. 1230327

» 15. » Kandel(AversalziischußwiderriiflicheLeistung) 5000I—
i 2 Reservefondsfür die Progymnasien und Lateinschulen 6000—

Summe - 2 271 86438
3 Taubstummen-Anstalten.

1 Kreis=Taubstummenanstaltin Frankenthal:
Für den Betrieb, einschließlichderBauunterhaltungskosten uundfür
außerordentlicheAusgaben 66 808 86

4 Blinden=Institute.
11 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2 Freiplãtze für Zöglinge im Zentral Blinden Instiute inMünchen . 4320—
3 Zur Verfügung der Regierung 2 000—

I Summe § 4 6 320—
5 Fürsorge für krüppelhafte Kinder.
I 1 Freiplätze für Erziehung und Bildung krüppelhafterKinder in der
I Zentralanstalt in München 720 —

2 Beitrag an dieselbeAnstaltzurVerzinsungind Tilgung derfür
I denNeubaiiaufzunehmeiidenSchuld.. 2568—
3 JFürsorgefür bildungsfähigekrüppelhafteKinderinnerhalbderPfalz 3000 —
# Summe § 5 6.288—

16. Unterrichts= und Erziehungsanstalten speziell für die
I weibliche Jugend . — I——-
I7 Sonstige Unterricht-z und Erziehungsanstalten
i Schwimmschiilen.. .. 472L—

Cogle
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Pfalz.
Festgesetzter

Kap. Tit. Vortrag Betrag
4 =

III8 Kreisstipendien für Studierende an Universitäten und
Gymnasien .......... ... 3000—

9 Übrige Ausgaben.
1 Zur Erhaltung von Naturdenkmälern, Kunstdenkmälernund Alter=

tümern, insbesondereder vorhandenenRuinen ... 2000—-
2-3—————————————--——————— — —
4 Beiträge an Vereine und Institute:

a) An das GermanischeMuseumin Nürnberg 200—
b) An dieNaturwissenschaftlicheGesellschaftPolichia“ iin Bad
Dürkheim 345—

c) An das Museum inSpeyer 345—
d) An denHistorischenVerein der Pfalz . 655—
e) An den Pfälzischen berschönerungsverein 800—
) An den Pfälzer Waldveren . 800—-
8) An den Pfälzischen Verkehrsverband. 200 —
h) An den Pfälzischen Kunstverein 300—
i) An denPensionsvereinstaatlichgeprüfterLehrerinnenBayerns 200—
k) Beitrag an den Verein HistorischesMuseum derPfaltz 10000—
b Beitrag zu denKosten desNeubauesdesDeutschenMuseums
in München 1 000—

m) Beitrag an denVerein vsalzischerochierinnenfür derenvein
(nur für 1912) .. 1000—

Summe 5 17 845—

10 Gewerblicher Unterricht.

1 Ober=Realschulenund Realschulen,nämlich:
a) Kreisoberrealschulein Kaiserslautern —- —

1. Hauptanstalt 149958/69
2. Nebenanstalt(FachschulefürMascinerbenmundElektro=
technikk 11 33955

3. Rebenanstalt(Werkmeisterschule) . 5000—
b) Oberrealschulein Ludwigshafena/Rh. Eerforalbenar na•h
Art. 188 des Beamtengesetzes) 138 49068

J) ÜbrigeRealschulenundzwar:
aa) in Speyer (VersonalbedarfnachArt. 188 desBeamten⸗

gesetzes)... . 39660—
bb) in Landau desgl. 42 138/67
c) in Zweibrückendesgl. . 4415967
dd) in Neustadta/H. desgl. 40664650
ee) in Pirmasens desgl. 46 165|34

4) Für Lehrattribute technischerSchulen 1 370—
ee)Reservefondsfür dieselben . 2000—

Cogle
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Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

il .
lIIiIOILAllgeineinegewerblicheFortbildungsschuleiu

l- a) GewerblicheFortbildungsschulen 16 000 —
II b) Kreisbauschulein Kaiserslautern ... 9786186
i· c)Beii1agandieWebschuleinLainbiecht. 2000—
* d) Zuschußfür!die Meisterschulefür Benherhwerte in Franter
4 ihal . 1 000—
3 I Summe§10637 gesqu

11 Landwirtschaftlicher Unterricht.
11 — — — — — — — — — —

2 a) KreisackerbauschuleKaiserslauternn. 20 659/95
* b) Stipendien für Schüler landwirtschaftlicherSchulen, ins. :
»· besondereder Kreisackerbauschulein Kaiserslautern 3 500 —

J) Stipendien zumBesuchederKal. Akademiefür Landwirtschaft « I
II in Weihenstephanund der technischenHochschulein München 1500 —
I d) Stipendien zum Besucheder Kgl. Wein=,Obst=undGarten= - I

II bauschulein Veitshöchheim,sowie der Kgl. Lehr=und Ver=
6 suchsanstaltfür Wein=und Obstbau in Neustadt ### 1000.—

3 LandwirtschaftlicheWinterichulen—
I a) für Alsenz 2 000—
I .Zweibruckeii 9000I—
I „ Landau *—
I d)..Frankenthal 3000
I e)..Woifstei-i 2000I—

f) . Kandel 2000 —
I g)» Kirchheimbolanden 2000—
I- li)»Hoinburq 3000I—
I i) „ Speyer
*= k) „ Haßloch 2 000 —

*2: 1) , bie Kal. Lehr= und Versuchsanstaltfür Wein=undObst= I
II bau in Neustadta/H. 24400—
I I m) Ehrengaben anNichtfachlehrer,welche sich um die vebuns
« deiLandwirtschaftverdientgemachthaben..· 200I—

Summe F ũ 4025995

12 Ubrige Ausgaben auf den gewerblichen und landwirt=
ê*x=. schaftlichen Unterricht. l

1 Tagegelder und Reisekostender Prüfungskommissäre 900—
D 2 Pensionsfonds der pfälzischenKreisgemeindefür dieLehrer an eech= I

nischenMittelschulen und der Kreisackerbauschuleder Pfalz 29 05388
3 — r= — — — — — — — — – — — — l

I 4 Suipendienfür Studierende,Schüler und Eleven:
a) der höheren und mittleren gewerblichenUnterrichtsanstalten
einschließlichOberrealschulen .· ..

Cogle
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Nr. 49. 773
Pfalz.

Festgesetzier
Kap. Tit. Vortrag Betrag

4 2

III 124 b) für Studierendeder Kgl. TierärztlichenHochschule 500—
c) Stipendien für arme Schüler an Privat=Realschulen. . 1500—
d) Stipendien für Besucherdes Molkerei- oder Brennereikurses
in Weihenstephan.. 300—

e) für Wanderkochkurseundhauswirtschaftlicheünterweisingder
ländlichenBevölkerung . 2000—
Positionena und cwechselseitigübertragbar.)

Summe § 17 38 753|88
Summe Kap. II42GU14 168|6-4

IV Auf IndustrieundKultur.
1 Auf Industrie.

1 Beitrag für die Entwickelungder Industrieuberhaupt 860
2 Beitrag an dieHandelskammer 3000—
3 Beitrag an die Handwerkskammer 14500—
4 Für sonstigeindustrielleZwecke:

Beitrag zumGewerbemuseumKaiserslautern und zwar zur freien
s Verfügung des Verwaltungsrates 6000—

5 Stipendienfür GewerbsmeisterundGeverbagehifen u T
von Meisterkursen . 500—

6 Beitrag zur FrauenarbeitsschuleSpeyer . 500——

2 Auf Kultur.
1Auf Landeskultur und landwirtschaftlicheIuteressenüberhaupt

a) aus Zentralsonds 2575—
b) aus Kreisfonds 928—

3 Auf den Kulturbau="Dienst:
a) Zuschußan dieStaatskasse zu denKostendes verstaatlichten
kulturtechnischenDienstes 12 200—

I b) Entlohnung derKulturvorarbeiter .. 14 000—
5 c) Für die Förderung von Kulturunternehmungen . 3000——
I d) Reserve zu b u. c (Zinsen desFonds für Zweckedeskultur= «
« technischenDienstes).. 123250

e) Zuschußzur Durchführung derGlanregulierung Cweite von
drei gleichenRaten von je 5000 .X1und 1 von 2 weiteren
Raten zu 5000 . ... ...... 10000—

» 4 Für sonstigeZwecke:
„ a) Stipendien zum Besuchedes dufbeschlagunterrichtes. 350—
|. b) für Stammzuchtbezirke . . ... 4000—
« e-)Uiiterstiitzungvoii Stamniznchtgenossenschasten..... 20000—-

4) Für Förderung,der Pferdezuchtin der Pfalz 5000—
e) Beitrag an den pfälzischenKreisfischereiverein 500—

n k a) Gehalt des Kreisfischereisachverständigen 3000 —
« 8) Reiseaversuu 1 800 —

7) BureauaversumeinschließlichMiete,Beheizungu.Beleuchtung 340—

Gocgle
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Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

1
IV2! 4 g) a) Zuschuß für die Fischereischulein Starnbetrgg 100—

8) Stipendien für Schüler aus der Pfalz ..... 100-
h) für HebungderBienenzucht 200—
i) für dielandwirtschaftlicheFeldversuchsstationinKaiserslautern 5000—
k) Zuschußan denVerbandpfälzischerlandwirtschaftlicherGe=
nossenschaften 750—

1) Zuschußan denNaiffeisen'schenmeisinsverben derViat 250—
m) für Hebung der Schweinezucht 2 000—
n) für Hebungder Geflügelzuchtt. . . .. 400
o) für Hebung der Ziegenzucht ....·. 300 —
p) a) Gehalt des ———. . .. 4291|66
8) Reiseaversumdesselben 1 800—
7) Bureaukostendesselen 200—
) Kanzlei=Aushilfe ..... 200—

q) Für Abhaltung vonHObstbaumwärterkursen... .. 1 000—

5*5Beitrag für dieSaatzuchtanstaltWeihenstephanfür Förderung
des Acker=und Pflanzenbaues 1000..—

4) Für Vogelschuz= ... 200—
u) a) Gehalt einesKreiswanderlehrers für Weinbau ... 3000--
6) Reiseaversumfür denselben. 1500 —
7) Bureauaversum einschließlichMier. **m und Be=
leuchtung 340—

V) — J— — — — — — — — — — — — — — — —

w) Zuschußan denKreisobstbauverband ....... 300—
- Summe Kap. IV 127277/6

V Auf Gesundheit.
1 Nemunerationen für Arzte in armen Gegenden 2200 —
21 Unterstützung dürftiger Hebammen bezw. des visäleischen
6 Hebammenvereins . 400—
! 2UnterstützungvonHebammen fürMepetitionskurse 500—

3 Beitragan dieHebammenschulein Erlang 400—
3 Zur Sustentation von Distriktstierärzten 5000%
4 Zur Bekämpfung anstecken der Krankheiten insbesondere

des Typhus und der Tuberkulses 6000
5 Für Zwecke der Säuglingsfürsorge 2 000 —
6. An den Verein zur Gründung eines Sanatoriums für
« Lungenkranke aus dem Mittelstande in Bayern e. V. in
I Deggendorf................. 100-
- Summe Kap. V 16 600—

vI. Auf Wohltätigkeit. «
«1I-..—--.—-.-—.-.-.-.-—-———.-.— — —
2 Kreis=Heil= und Pflegeanstalten.
1 Heil= und Pflegeanstalt Klingenmünster:

a) für denBetrieb,einschließlichder Bauunterhaltungskosten 26407526

Gocgle
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Pfalz.

— Negesehtr“
Kap.Tit Vortrag Betrag

4 4

VI 2 1 b) Für Instandsetzungsarbeiten ....·.... 3 470—
c) Für Um=und Aufbautenn. . .. ... 20 000—

2 Heil= und Pflegeanstalt Homburg:
a) Für den Betrieb einschließlichBauunterhaltungskostenund
Instandsetzungsarbeiten 34337269

b) 4. Rückzahlungsratean denMaximilianshilfsfonds zur Til.
gungdesaus demselbenentnommenenunverzinslichenAnlehens ·
im Betragevon 35000 fl. .... 40000—

P) Verzinsung der Bauschuld 147500—
4) Tilgung derBauschuld 130000

3 Sonstige Krankenanstalten.
11— — — — — — — — — — — — — — — — — —
2 Für Heilung armer Augenkranker . 840—
3 Zur Förderung derLandkrankenpflegeandenbayerischenFrauenverein 600—

45%%— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

6 Kreis=Kranken= und Pflegeanstalt Frankenthal.
1Für den Betrieb, einschließlichder Bauunterhaltungskosten 233 78624

7— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
81 um Unterhalte verlassenerKinder und armerWaisen beiPrivaten,

dannin Waisen=und Rettungshäusern 45000—
2 Beitrag für Rettungshäuser,Asyle, Zwangserziehungsanstaltenund -
» sonstigeZweckeder Zwangserziehung 10500—

9 1 hur Unterbringung schwachsinnigerund epileptischerKinder in ent=
sprechendenAnstalten . 5000—
a) Beitrag zurKinderheilstätte in Bad Dürkheim? .. 1800—-
b) Zuschuß an die gleicheAnstalt zu denKostenfür vrach
heilkurse . 200 —

2 Beitrag zum Verein für Volksheilstätten . 500—
10-————————-——————-————— — —

11 Sonstige Ausgaben auf Wohltätigkeit.
1Unterstützung Armer außerhalb des Armenhauses 7400 —
2 nterstützung armer, durchElementarereignissebeschädigterFamilien 2040—
3—— — — — — — — — — — — — — — — — — — —

4 Beitrag an den pfälzischenArbeiterkolonie-Verein .. 4000—
5 Zuschüssean Vereine und Einrichtungen zur ünterstützungunher=

ziehenderPersonen . 6 500
6 Zur Unterstützungder GemeindenbeiErrichtung vonArbeitsämtern 1 400—
7uschuß für das ArbeitersekretariatKaiserslauten 100 —

12 Zuschuß an die Distriktsgemeinden zur Unterstützung der
mit Armenlasten überbürdeten Gemeinden nach der
K. Deklaration vom 10. Mai 1902. .... 2569350

Summe Kap. VII 1 293777|69

Gocgle
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1 *)5* Festgesetzter
Kap. 5n. Vortrag Betrag

4
*1

VII I Auf Straßen=,Brücken=undWasserbau. 1
1 Beitrag zu denDistriktsstraßen: 1

a) Unterhaltungskosten . 135000 —
II b) Neubauten 20 000 —
*= Beitrag zu den Gemeindestraßen 5000—
31— — — — — — — — — — — — — — — — — – —
4 Zur gewöhnlichenUnterhaltung der Rbeindämme 17700—
5 Für Erhöhung und Verstärkung der Lauterdämme bei T
I Neuburg ...... — —

6 Für uferschutz an öffentlichenFlüssen ... 7300I«:
SummeKap. VII 185000/—

VIII # ÜbrigeKreis=Ausgaben. I
1. Belohnung für Erlegung von Raubtieren, dann von
I wilden Kaninchen im Gebiete der Hauptrheindämme, so= I

I « wie für Beanzeigung von Baumbeschädigungen und Ent= "
deckung des Täters 600 —

2 Unterstützung des pfälzischen Feuerwehrverbandes und 1
*= zwar zur Gründung, Ausrüstung und Bildung von Feuer=
*½ wehren LT
3 Zuschuß zu dem Pensionsvereine für pfälzische Kreis= I
„ bedienstete behufs Bildung eines Stamm tapitales 0. I
«I von 36 Raten) 71000|—
4 — — — — — — — — — — — —
5 Beiträge gemäß § 32 des Bauunfallversicherungsgesetzes 9 000 —
6 Landwirtschaftliche Kreisversuchsstation und öffentliche "%
« Uiitersuchungsanstalt fiir Nahrungs- und Gennßmittel in I

Speyer 40000 —
Summe ul vü# 58600—

IX AllgemeinerReservefonds ... 62584/19
- Summe der Kreis-Ausgaben 6034587I68

- I
I

I II. Abschnitt.

Krei 3—Einnahmen.

J A. Zuschüsse aus Zentralfonds für Erziehung und
Bildung.

2 Gewerblich= technischeSchulen: 6
Zuschuß für die KreisoberrealschuleKaiserslautern und für die
OberrealschuleLudwigshafena/Rh. ... .. 54117I-—
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Pfalz.

D n —
Kap. Tit. Vortrag Betrag

4—
1 3 Volksschulen I

1-2-————————————-——-— — —
3 2— Kreisschuldotation: I

5) NeueKreisschuldotationzur ünterstützungdermitSchullasten I
überbürdetenGemeinden. 24ooo

4 Zuschüssean die Kreisfonds gemäßArt. 16 ki 2 gif. 2 und I
Abs. 3 desSchulbedarfgesetzesvom 28 Juli 1902sureGemeinden I
mit weniger als 10000 Einwohnern 274 05990

5 Bauschbeträgean die Schulkassender Gemeindenmit 10000 und
I mehrEinwohnernan Stelle der demLehrpersonalan denVolks=

schulendieserGemeinden seither aus Staatsfonds zugeflossenen I
I Dienstalters=und sonstigenZulagen gemäßArt. 14 Abs. 1 des ,
I Schulbedarfgesetzes—KapDI§1Tit6aderKreiSauegaben-— 317480I84
I 6 Zuschußnach Art. 16 abs. 2 zifl 4 desSchulbedarfgesetes vom l
. 28Julil902.. 33500%
7Dienstalterszulagen für das Lehrpersonaran denVoltsschulender I

Gemeindenbis zu 10000 Einwohnern,— Kap. 1III * 11Tit. 3a
der Kreisausgaben — 1118396485

8—— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
9 a Zuschußan dieKreispensionsanstaltfür dienstunfähigeLehr=

pversonen 147598/71
b) Pensionszulagen nach einemDrittel der zuletztbezogenen

3 Dienstalterszulagen . 548756
! c) Zur Unterstützungderälteren pensioniertenLehrpersonenund
I zur Gewährung von Zuschüssen an die Pensions- und

Relikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür dasangemeindlichen
I Pensionseinrichtungennicht teilnehmendeLehrpersonal 7800 —

10HUnterstützungsbeiträgefür die Hinterbliebenender Volksschullehrer:
# a) im allgemeinen 155 101|76
1 b) zur UnterstützungderälterenLehrerreliktenund zurGewährung
i vonZuschüssenan diePensions=und Relikten=Unterstützungs=

Zuschußkassefür das an gemeindlichenPensionseinrichtungen #
nicht teilnehmendeLehrpersonal 7 000

I c)furdürftige,deniUnterstützungsalter entwachseneLehrerwaisen 2000|—

1 11 Bur AnordnungaußerordentlicherSchulvisitationen 1715—

12 Bur lnterstützungdürftigerKandidatendesVolksschuldiensteswährend
. der Ableistungihrer gesetzlichenMilitärdienstpflicht . 2500—
» SummeJ z 2513 090•22

Summe Kap. IA 2567 213|22
130“
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Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

7 J

B Zuschüsse aus Zentralfonds für Industrie und Kultur.
1 Auf Landeskultur und landwirtschaftliche Interessen 2575—
2 Hälfteanteil des Staates an dem Gehalte einesKreis=

wanderlehrers für Weinbau . 1500—
3 Anteil des Staates an dem Gehalie eines Kreis=

fischereisachverständigen . 1500|—
Sin Tap. 15# 5575—

C. Zuschüsseaus Zentralfonds für Wohltätigkeit.
12 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
3 SBudgetmäßige Entschädigung der pfälzischen Kreis=

fonds für den Entgang e eines Drittels derPolizeistraf=
gelder 8571—

I D. Sonstige Zuschüsse aus Zentralfonds.
1 Hälfte-Anteil des Staates an denGehältern der

Dammeister . . 5600,:
Summe Kap I 2 586 959/22

II Fundations=undDotationsbeiträgeder Gemeinden. — —

III Zuflüsseaus sonstigenEinnahmsquellen.
1 Pachtertrag von Rheindammflächen 15 294|35

2 Pachterträgnis aus den Rheindammgräsereien. .. 1007739
3 Erkennungsgebühren für Benützung kleinerer Rhein=

dammflächen zu verschiedenen Anlagen 285—
4 Zinsen des Fonds für Zwecke deskulturtechnischen Dienstes 1 232|50
1 Summe Kap. III 26 889|24

Iu Kreisumlagezu35 vomHundert
derSteuersummevon 9220 000.4 — 7 nach Abeug von½53 vom

1 Hundert für ungiebigePosten . 3216243—

vI Altivrestder KreisfondsfrühererJahre . 204 496s22
Summe der —1 6 034 587/68

4
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» I Festgesetzter
— Vortrag Betrag

4

I. Abschnitt.

Kreis- Ausgaben.

I Auf ErhebungundVerwaltungder Kreis=Einnahmen 400—

II Bedarfdes Landrats.

1 Tagegelder und Reisekosten der Landratsmitglieder 2800—
2 Tagegelder und Reisetosten der Mitglieder des Land=

ratsausschusses. 400—
3 Regiekosten. B 1400—

Summ — 4600 —

III Auf ErziehungundBildung.
1 Volksschulen. raiehung 6

1Ständige Bezüge des Lehrpersonals:
a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars 21 465|89
b) aus der älterenKreisschuldotation . 4146987
e)AnschlagderürarialischenDienstwohnungen undDienstgründe

3286 AÆ10 3
2 a) Gehaltsergänzungszuschüssefür das Lehrpersonal in Orten

ohneStatuten 664 000—
b) Gehaltszulagen an das ii vchipersonal inOrten
ohne Statuten 17500|—

3 Dienstalterszulagenfür dasLehrpersonal an denVolksschulen der .
Gemeindenbiszu10000Einwohnern. 772080—

4ZurBeschaffungvousushilfenfiir erkrankte,beurlaubteoder aus
sonstigenGründen verhinderte Stelleninhaber in Orten ohne
Statuten gemäßArt. 11 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzesvom
28. Juli 1902:
a) im allgemeinen. 8 000—
b) an Stelle deszu militärischenübungeneinberufenenLehr=
personals (aus Kreisfonds) 1 000—

5 BesondereVergütungenundünterstützungenfür das aktiveLehr=
personal:
a) Vergütungen —. —
b) Unterstützungen 2 500 —
) Für UnterstützungdürftigerKandidaten desVolksschuldienstes
währendder Ableistung ihrer gesetzlichenMilitärdienstpflicht 1000.—
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Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

Mel-J

III16AllgemeineBeiträgeandieSchulkassem
l a) Bauschbeträgean dieSchulkassenderGemeindenmit 10000 I
« und mehr Einwohnern an Stelle der dem Lehrpersonalean
i den VolksschulendieserGemeinden seitheraus Staatsfonds I
- zugeflossenenDienstalters=und sonstigenZulagen gemäß
l Art. 14 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzes. . 7552575

b) Weitere Beiträge an die SchulkassendieserGemeinden . 1703870
:’ a)ZuschüsseandieSchulkassenderitbrigeiiGemeindenmit I
I Ortsstatuten an Stelle der seitherigenBewilligungen an das

Lehrpersonal an den Volksschulen dieser Gemeinden aus I
Staats= und Kreisfonds . 763221

J d) Weitere Beiträge an die SchultassendieserGemeinden 360|—
"„ e) SonstigeZuschüssean Schulkassen:
6 a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars 82184

5) aus der alten Kreisschuldotation 4 733.40
7) aus der neuen Kreisschuldotation behufsUnterstützung «

» der mit SchullastenüberbürdetenGemeinden — I
f) Zur BestreitungderAushilfekostenfür diezudenFortbildungs=
kursen am Gewerbelehrer=InstituteinberufenenLehrer in
Gemeindenmit Ortsstatuten 50 —

Beiträge zum Sachbedarf derSchulen und zuSchulhansneubauen:
a) Beiträge zum Sachbedarf:

aa) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars 70163
· bb) aus der Kreisschuldotation . 3428

b) zumUnterhalte vonSchulhäusernundzu Schulhausneubauten 50 000 —
) zur Gewährung von Zuschüssenan arme überbürdeteSchul=
gemeindenbehufsAnschaffungbezw.NachschaffungvonnLehr= ·

I mittelu . 1000—
; 8NachAnfallzahlbare Fanausgaben 425—

9 Prüfungs= und Ausfsichtskosten:
I a) Tagegelderund Reisekostender Distriktsschulinspektorenfür
I die Vornahme der ordentlichenund außerordentlichenSchul= A

visitationen,dann für Formularpapiere .... 11000'-
b) für die Kreisschulinspektoren:

a) für den I KreisschulinspektorGehalt 5 300—
I Tagegelderund Reisekosten 1000—
I 6) für den II. Kreisschulinspektor*** 4800 —
I Tagegelderund Reisekosten 1 000 —
« 10 Pensionenund Alimentationen: s

a) zur Unterstützungdienstunfähiger älterer Volksschullehrer,
die bereits vor demEntstehender gesetzlichenKreisvereine

i quiesziertwaren:
aa) aus Zentralfonds 270.—
bb) aus Kreisfonds

Go gle
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Nr. 49. 781
OberpfalzundRegensburg.

Festgesetzter
Kap Tit Vortrag Betrag

*—.

III 10 b) Unterstützungdes dienstunfähiggewordenenLehrpersonals
und zwar:
aa)Zuschußan dieKreispensionsanstaltfürdienstunfähige

Lehrpersonen:
æ)aus Zentralfonds 106060 —
8) aus Kreisfonds 70960—

bb) Pensionszulagennach einemDrittel der zuletztbe=
zogenenDienstalterszulagenaus Zentralfonds 10 166—

cc) zur Unterstützungder älteren pensioniertenLehr=
personenund zur Gewährung von Zuschüssenan die
Pensions=undRelikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür
das an gemeindlichenPensionseinrichtungennichtteil=
nehmendeLehrpersonal:
#a)aus Zentralfonds 5600—
6) aus Kreisfonds . — —

c) Unterstützungsbeiträgefür die Hinterbliebenen der Volts=
schullehrer:

« aa) aus Zentralfonds:
a) im allgemeinen 99 420 —
6) zur Unterstützungder älterenLehrerrelikten und
zur Gewährung von Zuschüssenan die Pensions=
undRelikten Unterstützungs=Zuschußkassefür das
an gemeindlichenPensionseinrichtungennicht teil=
nehmendeLehrpersonal 4 800—

7) für dürftige, dem unieribunatalter entwachiene
Lehrerwaisen 2000—

bb) aus Kreisfonds:
a) im allgemeine . 108-
6) für besondersdürftigeSchullehrerwitwen.. 800—

d) Zuschuß an den Kreisverein zur UnterstützungderHinter=
bliebenenoberpfälzischerVolksschullehrter 16000—

e) Pensionder KreisschulinspektorswitweZitelsberger in Re=
gensbunrg 1 332—

4) Pension derKreisschulinspektorswitweSterner in Regens=
burg 1200—

g) ihegehait desKreisschulinspektors,KreisschulratesEugen
Leipold in Regensburg 5 400—

11 Unterstützungenfür dürftigeSchulamtszöglingeundSchulpraktikanten
aus Kreisfonds:
a) für dürftige Schulamtszöglinge 4000 —
b) für dürftige Schulpraktikanten. 1000—

12 ÜbrigeAusgaben:
a) zur Förderung der Bezirks=undDistriktsschulbibliothekenzur
Fortbildung der Schullehrer 500 —

b) zur Organisation von SchltehrersorbidungeturenCor
ferenzbezirken) . —

Gocgle
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Festgesetzter
— BVortrag Betrag

4—
III 1 12 zur Bestreitungder Absentengelder,mit welcheneinzelne

Schulen noch belastet sind 54—
4 zu Benhilfenan armeGemeindenbehufsBeschaffungwarmer
Mittagskost (Suppenanstalten für auswärtige Schulkinder 1000—

ne Unterstützungder Arbeitslehrerinnenauf demLande 7000 —
13NReservefonds für Volksschuleen: 1548 71

— 20595857 28
2 Progymnasien und Lateinschulen.

1.HPersonalbedarf für die 6 unterenKlassendes humaniftischenGym=
nasiumsProgymnasium)WeidennachArt 188desBeamtengesetzes 7383161

Summe § 2 1783167
3 Taubstummenansalten.

1Krristaubstummenanstalt Regensburg
à zur BestreitungderBetriebskosten 36 965—
b zur Verzinsung der Schulden für das als Bauplatz für die
neuenGebäudeangekaufteGrundstückam Sportepias 800—

Freiplätze für Zögline 6100 —
2 Tanksiunmenapnn Zell

a Freipläße 2200 —
b für ohrenärztl. Untersuchung . . 250 —

Berrag zurPrirm. TaubstummenversorgungsanstaltMichelfeld 200 —
Summe 8§3 * 515—

4 Blinden=Institure.
!1#sch#r# ..—.... — —
2„2Nrzzl#s für 3Z#uze im1Zenrralblindeninranur in Müncen 1800—

SZSais 2zz der Las#benunteraü#ungsverein in Negensbung 100 —

- Summe § 4 1900 —
krärveldafte Kinder

4

c #ugein der Zentralannalt für Erziehung
S bszer L##derin Munden 3960—

d Berrzz zuarVers#eanz ##sndTugung des inrt den Neubau
der Snn #er Lrnedunz und Buldung krürpelhafter
#rer Mzz senens iefer An###tauizunedmenden
Anebs ren 1 C . — –

Summe§ 5 3960—
Unterrich:2s= un Erziedangsznalten, sre;ziell für

re reirliche Juzend . . . — —
Samme§ 6 — —

s Eossellstesrktssundlftxtebs«sp-·s«"en . «- –
. Summe 8 7 — —

KCreser rendren für Studierende an Untrersitäten
und Gomnuaften " — –—

S#me § 8 — —

Gocgle
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OberpfalzundRegensburg.

Festgesetzter
— Vortrag Betrag

—4
III 9 Übrige Ausgaben.

1 Zur Erhaltung von Kunstdenkmälernund Altertümern . . 300—
2 Für den HistorischenVerein der Oberpfalz und von Megensburg . 800—
3öectrageandteBkblwthekaegensburausder Kreisfchuldotatwn 1000-
4 Zuschußan die ProvinzialbibliothekAmberg 200—

5 5 Beiträge an sonstigeVereine und Institute, sowie Sammlungen:
» a) an das GermanischeMuseum in Nürnberg 200—
# b) an die BotanischeGesellschaftin Regensburg 300—
. ) an denNaturwissenschaftlichenVerein in Regensburg . 300—

4)andie OrtsausschüssefürNaturpflegein RegensburgundAmberg 200—
I Summe§ 9 3300—
10 Gewerblicher Unterricht.

1 Oberrealschuleund Realschulen:
a) KreisoberrealschuleRegensburg:

Persönlicherund sächlicherBedarf 140 500—
" b) PersönlicherBedarf für dieRealschulen nach Nrt. 188 des

Beamtengesetzesund zwar:
1 RealschuleAmberg 4364727

" « Neumarkt i. O. 30 40801
I . Weiden 37 733|34
# 2 GewerblicheFortbildungsschulen:
. a) für dengewerblichenFortbildungsunterrichtüberhaupt 3500.—
*#„i b) für die gewerblicheFortbildungsschuleinNegensburg 4000—
D. 3 Beitrag für die städtischeBauschuleRegensburg 3000—

Sune F 262 78862
11 Landwirtschaftlicher Unterricht.

1 LandwirtschaftlicheWinterschulen 15000—
6 2 LandwirtschaftlicheFortbildungsschullen 1500—
: 3 Für Freiplätzein der Haushaltungsschulezu Amberg 160—

4 Beitrag für diehanswirtschaftligeünterweisungderine
lichenBevölkerung . . 800—-

Suinme F T 17 460—
12 Übrige Ausgaben auf den gewerblichen und landwirt=

schaftlichen Unterricht.
1 DTagegelderund ReisekostenderPrüfungskommissärefür die Kreis=

OberrealschuleRegensburg 200—
2 Pensionen für dienstunfähigeLehreranRealschulen undfür dieHinter=

bliebenensolcherLehrer 6 400—
3 Stipendienfür StudierendeundSchüler derK. Atademiefür Land=

wirtschaftundBrauerei in WeihenstephanundihrerNebenanstalten
(MolkereischuleundMelkkurs, Brennereischule),danndergewerblichen
undlandwirtschaftlichenMittel= undFachschulen,sowiederK. kultur=

z technischenSchule Pfarrkirchen und der Fischerschulein Starnberg 3 000—
Summe § 12 9600 —

Summe Kap. III 2 459 512|57
131
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Festgesetzter

Kap. Tit. Vortrag Betrag

& 2
IIII12 P) zur Bestreitung der Absentengelder,mit welchen einzelne

Schulennochbelastetsind. 54—
4) zu Beihilfen an armeGemeindenbehufsBeschaffung warmer
Mittagskost (Suppenanstalten)für auswärtige Schulkinder 1000—

e) Unterstützung der Arbeilslehrerinnen auf dem Lande 7000—
13 Neservefonds für Volksschulen 1548/71

Summe J ĩ 2095 85728
2 Progymnasien und Lateinschulen.

1Personalbedarf für die 6 unterenKlassendes humanistischenGym—
nasiums(Progymnasium)WeidennachArt. 188 desBeamtengesetzes 17 831/67

Summe§ 2 1783167
3 Taubstummenanstalten.

1 |KreistaubstummenanstaltRegensburg
a) zur Bestreitungder Betriebskosten 36 965—
b) zur Verzinsung der Schulden für das als Bauplatz für die
neuenGebäudeangekaufteGrundstict am1Sportspias .. 800|—

IP)Freiplätzefür Zöglinge: 6400 —
2 TaubstummenanstaltZell

a)Freiplätze .......... 2200—-
I ·b)iürohrenärzil Untersuchung . . 250
3 Beitrag zurPrivat=TaubstummenversorgungsanstaltMichelfeld 200|—

Summe § 3 46 815—
4 Blinden=Institute.

1Dotationsbeiträge .. — —
2 Freiplätze für Zöglinge im zentralblindeninstitut in München .. 1800—
3ZuschußandenKreisblindeniintersiijtzuiigsvereininRegensburq. 100:

Summe§ 4 1900—
5 Anstalten für krüppelhafte Kinder.

1Dotationsbeiträge:
1 a) Freiplätze für Zöglinge in der Zentralanstalt fürErziehung
Ü und Bildung krüppelhafterKinder in München 3960 —
1 b) Beitrag zur Verzinsung und Tilgung des für denNeuban

der Zentralanstalt für Erziehung und Bildung krüppelhafter
1 Kinder in München seitens dieserAnstalt aufzunehmenden
# Anlehens von 1 600 O00 fl. – —
. Summe § 3 960 —
6 Unterrichts= und Erziehungsanstalten, speziel! für
" die weibliche Jugend — —
z Summe 6 — —

Sonstige Unterrichts= und Erziehungsanstalten — —
Summe 8 7 — —

E Kreisstipendien für Studierende an Universitäten
und Gymnasen .. — —

— z z — —

OSo=gle
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dehatserter
Kap. /8 Tit. Vortrag Betrag

4
III 9 Übrige Ausgaben.

. 1ZurErhaltungvonKunstdenkmalernundAltertumern . 300—
D 2 Für denHistorischenVerein der Oberpfalzund von Regensburg 800—
· 3BeitrageandieBibliothekuiRegensburgausder Kreigschiildotation 1000—
4 SZuschußan die Provinzialbibliothek Amberg. . . 200—
I 5 Beiträge an sonstigeVereine und Institute, sowieSammlungen:

a) an das GermanischeMuseum in Nürnberg. 200 —
b) an die BotanischeGesellschaftin Regensburg 300—
) an den NaturwissenschaftlichenVerein in Regensburg . 300—
4) andieOrtsausschüssefürNaturpflegeiinRegensburgundAmberg 200

Summe § 9 3300—
10 Gewerblicher Unterricht.
1 OberrealschuleundRealschulen

a) KreisoberrealschuleRegensburg:
*=* Persönlicherund sächlicherBedarf 140500 —
T b) PersönlicherBedarf für dieRealschulennachArt. 188des
I Beamtengesetzesund zwar:

»« RealschuleAmberg 4364727
D » Neumarkt i. O. 30 408 01
l Weiden 3773384
1 2 GewerblicheFortbildungsschulen:
# a) für dengewerblichenFortbildungsunterrichtüberhaupt 3500

« b) für die gewerblicheFortbildungsschulein Regensburg 4000
3 Beitrag für die städtischeBauschuleRegensburg . .. 3000—

Surur 10 262788|62
11 Landwirtschaftlicher Unterricht.
I 1LandwirtschastlicheWinterschulen.. . 15 000—
D 2 LandwirtschaftlicheFortbildungsschulen 1 500—
3 Für Freiplätzein der HaushaltungsschulezuAmberg . 160—
4 Beitrag für diehauswirtschaftlige Unterweisung deruntrisr
3 lichenBevölkerung . 800—

Summe§ 11 17460—
I12 Übrige Ausgaben auf den gewerblichen und landwirt—

schaftlichen Unterricht.
1 Tagegelderund ReisekostenderPrüfungskommissärefür die Kreis=

OberrealschuleNegensburg 200—
I 2PensionenfurdieiistunsahigeLehrer anRealschulen undfürdie Hinter=
T bliebenensolcherLehrer 6 400—
I 3 Stipendienfür StudierendeundSchüler derK. AkademiefürLand=
I wirtschaftundBrauerei inWeihenstephanundihrerNebenanstalten
.I (MolkereischuleundMelkkurs,Brennereischule),danndergewerblichen
I undlandwirtschaftlichenMittel- undFachschulen,sowiederK. kultur⸗
I technischenSchulePfarrkirchenundderFischerschulein Starnberg 3000—

# D Summe § 12 9600—

1 Summe Kap III 1 2 59 512s57
131
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Festgesetzter
Kap. Tit. Vortrag Betrag

4 4

IV Auf IndustrieundLandwirtschaft.
1 Auf Industrie. n *

11— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2 Beitrag zur Handelskammer.. 1200—
3 Beitrag zur DeckungderKostender Handwerkskammerin Regensburg 15.000—
4 Beitrag für die städtischenLehrlingsheimein Regensbung 400—
44 Beitragandenkathol. LehrlingsschutzvereinSt. EmmeraminRegensburg 100—
5 BBuschußzu denKostenderNebenselleNegensburg der*Bayer. Landes.

gewerbeanstalt 2500|—
2 Auf Landwirtschaft.

1Für Förderungder landwirtschaftlichenInteressenüberhaupt, .. 60004
2ZurFörderungdesAcker-undelanzenbaues.. .. 600—-
3FürForderungvonBodenlultutunternehmungen...... 5000—

-4FürgenossenschaftlicheViehverwertung.......·. 500—
5FürdenkultmtechnischenDienst

a) Leistung an dieStaatskassemit ¼ von denGesamtautgaben
für den kulturtechnischenDienst im Kreise . 14 000—

b) Für fnore iitert
1. persönlicherBedarf
2.süchlicherBedarf(Porto)v ««-·««-·« 12500

6 Für sonstigeZweckeund zwar:
a) für denlandwirtschaftlichenWanderunterriccht .. 500—
b) Beitrag zur Hebung der Pferdezucht 3 500—
) zu Prämien für den erfolgreichenBesuchidesOusbescias-
unterrichtees . 600—

4) Beitrag zur HebungderRindviehzucht.....·. 10000-—
e)BeitragzurHebungderSchweinezucht....... 2000——
k)fürdieFörderungderFischzucht

lzuPräinienfürdieErlegungvonFischottern... 500I—
2. Beitrag für den Kreisfischereiverien 2 800—
3. Für einen Kreiswanderlehrer für Fischerei

aa) Gehalt .. . — —
bb) Tagegelder und Reisekosten. — —
c) Regiebedürfnisse ... — —

4. Zuschuß fuͤr dieFischereischulein Siornberg ... 100-
g)BeitragzurHebungderGeflügelzucht... ... 500—
h) Beitrag zur Hebungder Bienenzucht 300—
i) Beitrag zur Hebung der Kaninchenzucht 100 —
k) Zur Förderung des Obst=und Gartenbaues:

1. im allgemeinen und zu Stipendien für Besucher von
Obst=und Gartenbauschulensowie zu Beihilfen für die

I Aufstellung von Bezirksbaumwarten 2 600 —
1 2. für denKreiswanderlehrerfür Obst- 1und Gartenban:

aa) Gehalt . .. 3000—·
bb) Tagegelder undReisekosten ..·.... 1 500—

r cc) Regiebedürfnisee 100—

Gocgle
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DQ7 Festgesetzter
Kap. 8 Tit. Vortrag Betrag

— N#
IV 6 1!)zur HebungderWaldwirtschaft 1000—

m) zur FörderungdesVogelschutzes ..... 200/—
SummeKap. IV. 87 100—

V. Auf Gesundheit. «
VergütunganpraktischeÄrzteinarmenGegenden.. 9 830—
a) Unterstützungvon HebammenbehufsTeilnahmean den
Wiederholungskursen 300—

b) Zur Förderungder BestrebungenaufVerminderungder
Säuglingssterblichkeitim Regierungsbezirk 200—

) Beitrag der Kreisgemeindean dieBentrale für 2
3 fürsorge in München 50—

d) für das Säuglingsheimin Regensburg. 500—
Vergütung an Distriktstierärzte 3600—

Zuschußzur Ausbildung von Desinfektorenwie zur kgesolun «
desDesinfektionswesensüberhaupt 300—
a) Beitrag derKreisgemeindean denBayer.cLandesverbandzur
Bekämpfungder Tuberkulosein München 50—

b) Zur BekämpfungderTuberkuloseund zur Ünterstützungvon
Tuberkulosefürsorgestellenin der Oberpfalz . 400 —

P) Beitrag derKreisgemeindean denVerein zur Eründungeines
Sanatoriums fürLungenkrankeausdemMittelstandeinMünchen 50

Summe Kap. V 15 280—

VI Auf Wohltätigkeit.
« MaximiliansKreishilsssonds. 9100—

(Aus denRentendesMaximilians-Kreishilfsfondssollenbestritten
werden:
a) Jahresbeitragan denVereinzurBekämpfungderTuberkulose
in derOberpfalz 1000 A

b) Beitrag zumDeutschenFenralfonite zir Belamofin der
Tuberkulosein Berlin 20 .4+

J) Rentenrestmit cc. 38080
zuUnterstützungenin außerordentlichenNot= undUnglücksfällen)

Kreisirrenanstalten:
1 a) Für denBetriebder oberpfälzischenHeil- und Pflegeanstalt

Regensburgeinschließlichder Bauunterhaltungskosten 115400—
b) Für die Anstalt Wöllersho. 72 000—

2 VerzinsungundTilgung derKreisanlehenaus Anlaßder Bauten:
a) Frist nach dem Tilgungsplane für das Kreisanlehen vom
Jahre 1880 ursprünglich630000 .4#

(Verlosungsbetregge 11500.4— 4 2636625
Zinsscheinenach3 /2% 14 866. 253J)7
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Festgesehter“
Kap. Lit. Vortrag Betrag

VI 32 b) Vergütungfür Einlösungder verlostenObgligationenund
Zinsscheine 70—

c) zur VerzinsungundTugungdesKreisanlehensbei derVer=
sicherungsanstaltderOberpfalz und von Regensburgvom
Jahre 1899 im Betrage von 500 000.# (3½/% Verzinsung
und 1% Tilgung;

14. Tilgungsrate.. 7/ 819.4 78 1 22500
und Zinsen .. . 14680 A 22 )

d) zur Verzinsung undTilgung desKreisanlehens bei derselben
Anstalt vom Jahre 1901 im Betrage von 200000 .# "
(3½% Verzinsungund 1% Tilgung; I

1zTilgungsrate......2919«944s 9000
undZinsen 6080 -CO6 J) I

e)zurBerzinsungund Tilgung des Kreisanlehens bei derselben
IAnstalt vom Jahre 1904 im Betrage von 245000 MA

(37/16%⅝Verzinsungund 1% Tilgung: »
8. Tilgungsrate 3159.4 49 1 1151.-

II undZinsen 8355-7 51 77 I
I I k)zurVerzinsungdes für den Erwerb eines für die
1 TaubstummenanstaltbenötigtenGrundstückesvon der ober=

W pfälzischenVersicherungsanstaltaufgenommenenDarlehens
zu 29700 +M— 0 zu 3%0% .. 1.09890

3ä Für Errichtung einer neuenHeil= und Pflegeanstalt:
a) Für VerzinsungundTilgung des beimGutsankaufüber= I
uoinmenenAnnuttatendarlehensvon70000.«Annuität
sür1912.. 3150—·

b) Für VerzinsungundTuging desAnlehens vivon 2000 000
nach4% 120800—

3 Sonstige Krankenanstalten.

1|Der Dr. Schneider'schenPrivataugenheilanstalt in Regensburg 400—
2„Der Dr. Brunhuber'schenPrivataugenheilanstaltin Regensburg 200—
3(Der Dr. Roscher'schenPrivataugenheilanstalt in Regensburtg 300—
4 Der Dr. Kayser'schenPrivatangenheilanstaltin Amberg ... 100-
5DerMaximilianganstaltinNurnberg. 315/—
6Der orthopädischen.Anstalt desbayerischenFrauenvereins vomRoten

Kreuzin München 100
7 Zuschuß an den bayerischenFrauenverein vom Noten Kreuz in

München zur Förderung der Landkrankenpflegen 2000/—
8Dem Dr. Hauner'schenKinderspital in München ... 200—

9Dem Mathilden=Margarethen=Kinderspital in Regensburg* ... 1 000—
10 Dem Gisela=Kinderspitalvereinin München . 50F—
4 Beitrag an die Diakonissenanstalt' in Neuendettelsau 250—

Gocgle
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Festgesetzter
Kap.s Tit. Vortrag Betrag

4—

VI. 5 Für Entbindungsanstalten:
a) in Regensburg (Kreis=Entbindungsanstaltt). . 4050—
b) in München(Universitäts=Frauenklinik,bbammenschil, . 650—
) inErlangen (Universitäts=Frauenklinikk . 500—

6 — — EEIIIIIII — —

7 Beiträge zu den Anstalten für Blödsinnige usw.
1Der KretinenanstaltLauterhofen:

1 a) für 32 halbe Freiplätze zu je 120 f .... 3 840—
I b) für Unterbringung unheilbarer weiblicherIrren .. 500—

2 Der Anstaltfür Schwachsinnigein Holnsteinfür 20halbeFrehite
I zu1e120.«. . 2 400—
T 3Der Wohltatigketts-und Pflegeanstalt in weihewach= .

a) für 34 halbe Freiplätze zu je 135.7 . .1 4590—
b) für BesoldungdesAnstaltsarztes 500—

4 Zuschußan die UrsbergerAnstaltenfür * Blinde, r
stumme,Epileptischeund Krüppelhaffe 400—

8 Ausgaben für verwahrloste und verlassene Kinder.

I 1ZumBetriebderRettiinggaiistalt Burglengenfeld...... 8 550—
2 Für Freiplätze ebendort 2219|20
3E Der Rettungsanstalt fürMädchen in Euimannsdorf f Frebiite

und als Betriebszuschuf. . 584346
4DemSeraphIschenLiebeswerk in Altötting ........ 100-
5DemKinderashlStJosefinPaererg.. .... 100-
6DerErziehungsanstaltRummelgbergbei Nürnberg ..... 50—
7|Der Kinder=und KrankenhausverwaltungKallmünz . .. 100—
8 Dem KinderasylReinhausen ...... 100-—

-9————-————-—-——-—- — —

10 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

11 Sonstige Ausgaben auf Wohltätigkeit.
1 a) an denVerein für Arbeiterkolonienin Bayern 600—

b) an den Verein zur Obsorge für entlasseneGefangene der
KreishauptstadtRegensbucng 100—

) Beitrag für Jugendfürsorge 500—
r 2 Unterstützungenan Private zumUnterhalte von Angehörigenin den
Ü Kreis=Heil=undPflegeanstaltenRegensburgund Nöllershof . 4000—
% 3 Unterstützungarmer Kreisangehöriger . 500—
I 4 Zuschußan denVerein derFreundinnen jungerMödchen inMürchen 50—

5 Zuschußan denMarianischenMädchenschutzverein,LokalstelleRegens=
— 100—

6Zuschuß an denKreisausschuß desLandeshilfsvereinsvomRotenKreuz,
insbesonderezur UnterstützungundFörderung derSanitätskolonnen 300|—

Gocgle
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Festgesetzter
Kap.s Tit. Vortrag Betrag

14

VI 12 Zuschuß an die Distriktsgemeinden zur Unterstützung
der mit Armenlasten überbürdeten Gemeinden nach I
Art. 38 Abs. 5 des Armengesetzes 7008875

13 Ersatzleistung an unmittelbare Gemeinden für ünter=
bringung von Geisteskranken und Blöden in Irren— I
und Blödenanstalten nach der K. Deklaration vom I
10Mai1902 .. . 198353

Summe Kap vI 5267

VII Auf Straßen=,Brücken=undWasserbauten. 6
1 a) Beiträge für Distriktsstraßenund wichtigeGemeindever=

bindungswege 83500—
b) zur GewährungvonZuschüssenzumGehalte derBezirks= 1
bautechniker 16.000

c) Zuschuß demPensionsverein der Distriktsstraßenwärter im
diesrheinischenBayern# T

2 Für den Uferschutz anFlüssen, welche der Schiff= und
Floßfahrt dienen 24000

3 Beiträge zu Brücken= und Basserbauten, elche den
Gemeinden obliegen. . 8000—

Summe Kap VH 132000—

VIII ÜbrigeKreisausgaben.
1 Auf Förderung des Feuerlöschwesens:

1 a) Unterstützungfreiwilliger Feuerwehrenund armerGemeinden
zu Feuerlöschzwecken 2•000—

b) ReiseentschädigungderMitglieder desKreisfeuerwehr=Aus=
schussesund für RegiezweckediesesAusschusses 200—

2 BanschalentschadigungdedesKreisfeuerwehrvertretersfürBesichtigungs= 200
reisen —

2 Beiträge gemäß § 32 des Baununfailverjicherunas-
gesetze . 5 300—

3 Unterstützung von gemeindlichen Arbeitsämtern 600|—
4 Zuschuß zu denKosten des Neubaues für das deutsche

Museum in München 500—
5 Zuschuß für den oberpfülzischen Fremdenverkehrs= Ver=

band (E. V.) in Regensbung 300—
6 Mitgliederbeitrag an den Bayer. Landesverein zur

Förderung des Wohnungswesens 50—
S#mme Er= Für 9150—

IX AllgemeineKreisreserve .......... 8590423
Summe der Kreis=Ausgaben 3 320 432/89



Nr. 49.
Oberpfalzund Regensburg.

Festgesetzter
Kap. 8 Tit. Vortrag Betrag

——1
II. Abschnitt.

Kreis- Einnahmen.

I Zuschüsseaus der Staatskasse.

A. Zuschüsseaus Zentralfonds für Erziehung undBildung.

1 Lateinschulen — —
2 Gewerblich=ttechnische Schulen:

a) Seitheriger Zuschuß für diekereierealschule.nunKreisober=
realschuleRegensburg . 97715

b) Zuschußfür dieKreisoberrealschuleRegensburg. 26123—
Summe 8 27 100 15

3 Volksschulen.
1Auf speziellenRechtstiteln und BewilligungenberuhendeFundations=

beiträge 32099|12
Anschlag der örarialischen Dienstwohnungenund Dienstgründe

3286 102 — —
2NachAusallzahlbareBauauogaben 425—-
3Kreigschuldotationundzwar ·

a)SeitherigebudgetmaßigeKreisschuldotation... 6944656
b) neueKreisschuldotationbehufs Unterstütungder mit Schul=
lasten überbürdetenGemeinden 23 150—

4 Zuschüssean dieKreisfonds gemäßArt. 16 Abf.2 Zif. 2 und
Abs.3 desSchulbedarfgesetzesvom28. Juli 1902, für Gemeinden
mit weniger als 10 000 Einwohnen 186 536 10

5 Bauschbeträgean die Schulkassender Gemeindenmit 10 000 und
mehr Einwohnern an Stelle der demLehrpersonalan denVolks=
schulendieserGemeinden seither aus Staatsfonds zugeflossenen
Dienstalters=und sonstigenZulagen gemäß Art. 14 Abs. 1 des
SchulbedarfgesetzesKap. III 8 1 Tit. 6a der Kreisausgaben 75“.52575

6 uschuß nach Art. 16 Abs. 2 des Schulbedarsgesedesvom
28. Juli 19002. 255000—

7 dienstalterszulagenfür dasLehrpersonalan denVoltsschulender
Gemeindenbis zu 10000 Einwohnen. 772 080—

8 Zur UnterstützungdienstunfähigerältererSchullehrer, die bereits
vor dem Entstehender gesetzlichenKreisvereine quiesziert waren 270—

9 a) Zuschußan die Kreispensionsanstaltfür dienstunfähigeLehr=
personen. . 106060—

b) Pensionszulagen nach einemDrittel der zuletztbezogenen
Dienstalterszulagen 40 166

JP)zur Unterstützungder älterenpensioniertenLehrpersonenund
zur Gewährung vonZuschüssenan diePensions=undRelikten=
Unterstützungs=Zuschußkassefür das an gemeindlichenPensions=
einrichtungennicht teilnehmendeLehrpersonal 5 600|—

Gocgle
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Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

—4

I1 110 nterstützungsbeiträgefür die Hinterbliebenender Volksschullehrer:
a) im allgemeinen 99 420—
b) zurUnterstützungderälterenLehrerreliktenundzurGewährung
vonZuschüssenan diePensions=und Relikten=Unterstützungs=
Zuschußkassefür das an gemeindlichenPensionseinrichtungen
nichtteilnehmendeLehrpersonal. 4 800—

0) fürdürftige,demUnterstützungsalterentwachseneLehrerwaisen 2.000—
11“¼Zur Anordnung außerordentlicherSchulvisitationen 1 715—
12 Bur nnterstützungdürftigerKandidatendesVolksschuldienstesihren

der Ableistungihrer gesetzlichenMilitärdienstpflicht 1000—
Summe z z 1 675 293|53

Summe Kap. A02 393|6

B. Zuschüsse aus Zentralfonds für Industrie und Kultur.
1Auf Landeskulturund landwirtschaftlicheInteressenüberhaupt 2575/—

Summe Kap. II1704 968/68

II Fundations=und Dotationsbeiträgeder Gemeinden. — —

III Zuflüsseaus sonstigenEinnahmequellen:
11 Die Jahreszinsendes Maximilians=Kreisfonds1912 durchlaufend 9 100—
2 ÜbrigeEinnahmenund zwar:

Erträgnis aus demGute Wöllershof ...... 15000—
Summe Kap. III 24 100—

IV Kreisumlagezu 41 vomHundert
derSteuersummevon 3 705 680.4 29 J nachAbzug von!4# vom
Hundert für Rückständeund Nachlässe 1496 538|88

V AktivrestederKreisfondsfrühererJahre 94 82533
Summe der Kreis=Emmahmer 3 320 432·89

Gocgle
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Beilage 5.

bezirkes Oberfranken für das Jahr 1912.

Festgesetzter
Kap. Tit. Vortrag Betrag

,« «-i

I I. Abschnitt. I

I Kreis-Ausgaben.
l Auf ErhebungundVerwaltungderKreis-Einnahmen 500—

II Bedarf des Landrats.

1 Tagegelder und Reisekosten der Landrats-Mitglieder 4950 —
2 Tagegelder und Reisetosten der Mitglieder des Land—

rats-Ausschusses. . 1000—
3 Regie-Kosten — 1500—

Sp# Kob#II 7450—

III I Auf ErziehnngundBildung.
I 1 Volksschulen.
I 1StändigeBezügedesLehrpersonales:
i a) aus fundationsmäßigenReichnissendesStaatsärars. 1110160
I b)ausderKreisschuldotation.. 16 133/25
I c)AnschlagderärarialischenDienstwohnungenundDienstgründe — —

2 a) GehaltsergänzungszuschüssefürdasLehrpersonalinOrtenohne
I Statuten.. 792 000—
I b) PersönlichewiderruflicheGehaltszulageausKreisfonds von

je 140.4 jährlichan alleHilfslehrerund vonje 80.4 jähr=
lichan alleHilfslehrerinnenin OrtenohneStatuten 30000—

3 Dienstalterszulagenfür das Lehrpersonalan denVoltsschulender
Gemeindenbis zu 10000 Einwohnern 95500 —

4 Bur Beschaffungvon Aushilfenfür erkrankte,beurlaubte oberaus I
sonstigenGründen verhinderte Stelleninhaber in Orten ohne
Statuten gemäßArt. 11 abs. 1 des Schulbedarfgesetzesvom
28. Juli 1902: I
a) im allgemeinen .
b) an Stelle deszumilitärischenÜbungeneinberufenenLehr= 1
personals 38000.—

JP0)zur Honorierungdes Lehrperssonals für Erteilung des Ab- |
teilungsunterrichtesan überfülltenSchulen .. 13

2

Gocgle
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Festgesetzter
Kap. Tit. Vortrag Betrag

4□N

III 15 a) BesondereVergütungen und Unterstützungenfür das aktive
Lehrpersonal 7000—

b) zur Unterstützungdürftiger KandidatendesVolksschuldienstes «
währendder Ableistung ihrer gesetzlichenMilitärdienstpflicht 100

e) zur Unterstützungder Arbeitslehrerinnen für Erteilung des
I Unterrichts in weiblichenHandarbeitenan den Volksschulen 5000

6 AllgemeineBeiträge an Schulkassen: I
a) Bauschbeträgean die Schulkassender Gemeindenmit 10000 I
und mehr Einwohnern an Stelle der dem Lehrpersonalan

I den VolksschulendieserGemeindenseither aus Staatsfonds I
I zugeflossenenDienstalters-und sonstigenZulagen gemäß I
EI Art. 14 Abs. 1 desSchulbedarfgesetzes.. 17091575
ê*= b) Weitere Beiträge an die Schulkassendieser Gemeinden 58 28334

c) Zuschüssean die Schulkassender übrigen Gemeinden mit s
Ortsstatuten an Stelle der seitherigenBewilligungen an das I
Lehrpersonal an den Volksschulen dieser Gemeinden aus I
Staats-undKreissonds. ·. 33238

d) Weitere Beiträge an dieSchulkassendieser Gemeinden 32 *
e) Sonstige Zuschüssean Schulkassen:

a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars 228374
8) aus Kreisfonds . . 3 120/—
7) 1. aus der Kreis=Schuldotation, wiebisher ... 153266
2. aus der neuenKreis=Schuldotationbehufs Unter=
stützungdermit SchullastenüberbürdetenGemeinden —

) zur GewährungvonZuschüssenanpolitischeGemeinden I
(Schulkassen)behufsDeckungvonAusfällenamSchul⸗
diensteinkommeninfolge der AbtrennungderMesner= I
dienstevon den Schuldiensten 500 —

7Beiträge zumsächlichenBedarfderSchulenundzuschulhenshNeubauten: I
a) zum sächlichenBedarf 6000·—
b) zum Unterhalte vonSchulhäusern. *71 100000 —
c) zu Schulhausneubauten l I
d)zur Errichtung,ErhaltungundErweiterungvonSchulbüchereien 1000 —
e) zur Förderung des Turnunterrichts in den Boltsschulen 1000 —

8 NachAnfall zahlbareBauausgaben . 080
9Prüfunq6-undAufsichtgkosten I

’ a)TagegelderundReisekoftenderDistrikts-Schulinfpektorenfür »
die Vornahme der ordentlichenund außerordentlichenSchul⸗ I
visitationen,dann für Formularpapiere .... 18 000 —

b) 1. für denI. Kreis=Schulinspektor: I
II aa)Gehalt.. 6800I—
II bb) Tagegelder⸗und Neisekosten=Aversum 1080—
II 2. für den II Kreis=Schulinspektor:
Ii aa) Gehalt 5300 —
*=1. bb) Tagegelder=und Reisekosten=Aversum
I

Cogle
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793Nr. 49 Oberfranken.

Festgesetzter
Kap. Tit. Vortrag Betrag

1

IIIIAALPensionen und Alimentationen:
a) zurUnterstützungdienstunfähigerältererSchullehrer,diebereits
vor demEntstehendergesetzlichenKreisvereinequiesziertwaren — —

b) zurUnterstützungdesdienstunfähiggewordenenLehrpersonals
und zwar:
aa) Zuschuß an die Kreis=Pensions=Anstalt für dienst=

unfähigeLehrpersonen:
a) aus Zentralfoddds 94 120—
8) aus Kreisfonds 91 690—

bb) Pensionszulagen nach einemDrittel der zuletztbe
zogenenDienstalters=Zulagenaus Zentralfonds 43 000—

cc) zur Unterstützung der älteren pensioniertenLehr=
% personenund zur Gewährung von Züschüssenan die

I Pensions=und Relikten=Unterstützungs=Zuschußkasse
I für das an gemeindlichenPensionseinrichtungennicht

teilnehmendeLehrpersonal 4300—
dd) zur GewährungvonPensions=Zuschüssenan das vor

dem 1. Januar 1904 zugegangeneVolksschul=Lehr=
personal aus Kreisfonds= 4500 —

J0)Unterstützungsbeiträgefür dieHinterbliebenender Volks=
schullehrer:
aa) aus Zentralfonds:

a)im allgemeinen 122 000—
8) zur Unterstützungder lteren Lehrer-Relikten und
zur Gewährung von Zuschüssenan die Pensions=
und Relikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür das
an gemeindlichenPensions=Einrichtungennicht teil=
nehmendeLehrpersonal —

7) für dürftige, dem lnteriütungealte erwche= 1
Lehrer=Waisen 2•000—

bb) aus Kreisfonds:
n d) Zuschuß an den Kreisverein zur Unterstützungder Hinter=
D bliebenender Volksschullehrer

aa) im allgemeinen 17000 —
bb) besondererZuschuß an denselbenzur Ergänzungdes

Stammvermögens — —
cc) Zuschußan denselbenfür oberfränkischeLehrerwaisen 343/—
dd) Persönliche,widerruflicheZulagen aus Kreisfonds von

je 60 .X jährlichan alleLehrerwitwdben 22500—
e) Zuschuß an das bayerischeLehrer=Waisenstift 200—

11 unterstützungenfür dürftigeSchulamtszöglingeundSchulpraktikanten:
Zur Gewährung von Unterstützungenan:
a) dürftige Schulamtszöglinge(Schulpräparandrnn 5000|—
b) dürftigeSchulpraktikante 1000—

i c) dürftige Schulamtszöglingean öffentlichenund privaten
I Lehrerinnen-Bildungsanstalten.......... 1323 990I-

Cogle
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Festgesetzter
Kap.8 Tit. Vortrag Betrag

2

III 12 übrigeAusgaben:
a) zur Förderung der Bezirks=Lehrerbibliothekenfür die Fort=

"„ bildung des Volksschullehrpersonalsls 1 000—
I b) zur OrganisationvonSchullehrer=Fortbildungskursen(Kon=
II ferenzbezirken)undRemunerationenfür die Bezirksoberlehrer 15000—
I I o)ZuschußandenBahreutherProvinziaLSchulfondsausfuiis
; dationsmäßigenReichnissendes Staats=Arars 3 428/60
"% 4) Gratiale ausZentralfondsan das englischeFräulein-Institut
. in Bamberg wegen des öffentlichenUnterrichtes an den
I dortigenMädchenschulen.- 224915
T 1 e) Vergütungenan die K. Kreisschulinspektorenund anLehr= I
II personenfür denBesuchvon Hilfsschultagen,Versammlungen

desVereins für Knaben=Handarbeit,Gesangs=,Zeichnen=,
Handfertigkeitskursenund sonstigenVeranstaltungen . 500—

13 Reservefondsfür die Volksschulen 2000 —
I Siiiiiiiie § 1 273826089

I Progymnasien und Lateinschulen.

1 Exigenzzuschüsse: « ,·
a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars — —
b) aus Kreisfonds:

I Personalbedarf nach Art. 188 des Beamtengesetzes:
I I IfürdasLuitpoldProgymnafiumForchheim 2740750
« 2. „ „ Progymnasium Wunsiedel 17 834/58

I 2Bergütungenfürdie Leitung der Turnspiele anden Progyninasien 150—
„ 3HPrüfungskosten 100—
« Summe§ z 4549208

I Taubstummen=Anstalten.
I 1Dotationsbeiträge:
II a) an die Taubstummen=AnstaltBamberg 3 455.—
T I b) an die Taubstummen=AnstaltBayreuth:
I a)1Gehaltdeleehrers.. 2760—

II 2. DienstalterszulagenanteildesKreises 210—
I 3. nicht pensionsfähigeFunktionszulage 360’—
". 6) 1. Gehalt des II. Lehrers. 2280—
"„ 2. DienstalterszulagenanteildesKreises 120—
b 3. nichtpensionsfähigeFunktionszulage 360—

7) Dotationsbeitrag 1875.—
I ehAußerordentlicherZuschußzumNeubau einesAnstalts=

gebäudes . 6000—-
Ix c)ZurGewahrungvoii unterstützungenan das Taubstummen=
" Lehrerpersonalzum Besuchevon Fortbildungskursen,Taub=

stummen=Lehrerversammlungen,Ausstellungenu. a. 200 —

Gocgle
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Festgesetzter
Kap. 8 Tit. Vortrag Betrag

—

III 32 Freiplätzefür Zöglinge: »
a) für Freiplätze im Zentral=Taubstummen=Institutein München — —

1 b) behufsUnterstützungarmerTaubstummerin oberfränkischen "
1 Anstalten 1 650—

3 Pension der Taubstimnenberere Witwe Karoline Manschel in
Bayreuth . . . . · 250—

—. " 3 19520—

4 Blinden=Institute.
1 Dotationsbeiträge .. — —
2 Freiplätze für Zöglinge:

I Für Freiplätze im Zentral=Blinden=Institute in München. 3240—
Summe§ 4 3240—

I

5 Anstalten für krüppelhafte Kinder.
. 1Dotationsbeiträge — —

2 Freiplätze für Zöglinge in der Zentral=Anstalt für Erziehung und .
Z Bildung krüppelhafterKinder in München 1440—
! 3 Beitrag zur Erbauung einesAnstaltsgebäudes für die brrgenen

Zentralanstalt . 2630—
Summe § 5 4070—

6 Unterrichts= und Erziehungs=Anstalten, speziell für
„die weibliche Jugend — —

SummeJ ẽ — —

7 Sonstige Unterrichts= und Erziehungs= Anstalten.
1An die Pfarrwaisen⸗-Anstalt in Windsbach . —

Sumnme z ; 500

8 Kreis-Stipendien für Studierende an Universitäten
und Gymnasien ........ — —

Summe z — —

9 Übrige Ausgaben.
1 Zur Erhaltung von Kunstdenkmälernund Altertümern .. 1 000—
2 Für dieKreis=BibliothekeninBambergunddBahreuthaausderKreis=

Schuldotation. . . 173690
ZFurdie Naturalienkabineite

a) in Bamberg 260 —
b) in Bayreuth .. 172—

4Zuschuß an das GermanischeNationalmuseum in Nürnberg 200|—
5 Zuschuß an denPensions=VereinstaatlichgeprüfterLehrerinnen,ein=

getragenerVerein, mit dem Sitze in Schweinfurt 100|—
Q 6 Beitrag an die Gesellschaftfür fräntischeGeschichtez. 39 mit dem
n Sitze in Würzburg 700|—

Gocgle
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i Festgesetzter
Kap. 8 Tit. Vortrag Betrag

4

II 9 7¼ guschuß an das deutscheMuseum von Meisterwerkender Natur=
wissenschaftundTechnikin München .· . 500—

8 uschuß für das FichtelgebirgsmuseuminWunsiedel . 200—
9 Zuschußfür das städtischeMuseum in Kronach 200 —
10 Einmaliger Zuschußan den bisorischenVerein Vanberg zur Aus=

gestaltungseinesMuseums 200—
— z " 5268/90

10 Gewerblicher Unterricht.
1|Oberrealschulen und Realschulen

A. aus fundationsmäßigenReichnissendesStaatsärars:
Für die RealschuleKulmbach . . 122974

B. aus Kreisfonds:
a) KreisoberrealschuleBayreuth:

1. Personal=und Sachenbedaorf 107 230 —
2. Zur Verzinsung des Anlehens für Erbauung eines
Kreisoberrealschulgebäudes 13560—

3. Zur Tilgung des für dieinnereEinrichtung derKreis=
oberrealschuledemPensionsfondsdesLehrpersonals
der Real= und Landwirtschaftsschulenentnommenen
Vorschussesvon 20 000 M. . . .. . 2000 —

b) Ubrige Realschulen: ·
Personalbedarf nachArt. 188 desBeamtengesetesfür
1=Bamberg .. . 8979334
2. Hof 76076/67
z.Kronach. . 27290—-
4. Kulmbach 24016,80
5. Wunsiedlel 40 60459

c) AußerordentlicherZuschuß für die RaalschuleKronach . 3000—
chAußerordentlicherZuschußsürdieRealschuleKulmbiich.. 3000—
e)BergütungensurdieLeituiigderTutnspieleandenRealschulen 350—

2 Gewerbliche,kaufmännischeund allgemeineFortbildungsschulen 8 500—
3 BesondereSchulenzur EntwickelungeinzelnerIndustriezweige:

a) Zuschußfür die KöniglichehöhereWebschulein Münchberg 3343—
b) Zuschuß zur Meisterschulefür Bauhandwerkerin Bamberg. 3 000 —
) Zuschußzur Fachschulefür Korbflechtereiin Lichtenfels 1 500 —
d) Zuschußzur Fachschulefür Porzellan=Industriein Selb 1500—

Summe § 10 405 9944
11 Landwirtschaftlicher Unterricht.

1 |)KreisackerbauschuleundlandwirtschaftlicheKreiswinterschueeBayreuth=
1 Personal=und Sachenbedaffe 9 350/94
2 LLandwirtschaftlicheFortbildungsschulen 1 000—
3 LandwirtschaftlicheWinterschulen.
D Zur Aufstellung ständigerAssistentenan denVerbnischefüe

WinterschulenBamberg und Wunsiedel 2000 —
Summe 12350|94
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Oberfranken.

Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

2
III 12 Ubrige Ausgaben auf den gewerblichen und landwirt—

schaftlichen Unterricht.
1|| Tagegelderund Reisekostender Prüfungskommissäre * 150—

I 2 Pensionenund Alimentationen für dienstunfähigeLehrer anReal=
undLandwirtschafts=Schulen,dannfür HinterbliebenesolcherLehrer 11 329|83

3 Buschußzu den Kursen für Gemüse=und Obstbau, eventuell auch
E für Blumenzuchtin Bamberg . 300-—
3 4 Stipendien für oberfränkischeStudierende, Schüler und Eleven:

a) der gewerblichenUnterrichts=Anstalten . . 1080-
b) der landwirtschaftlichenSchulen und Anstalten. . 1 415—

5 Zur FüörderungderhauswirtschaftlichenUnterweisungder zundichen
Bevölkerung . Zoo-

Suninie F 1477483
I SummeKaleI324947178

»1v1 Auf IndustrieundKultur.
1 Auf Industrie.

1 Zuschußan dieBayerischeLandesgewerbeanstaltin Nürnberg 200—
2 Beitrag zur Handelskammerfür denNegierungsbezirt Oberfranken

in Bayreuth 2500—
3 Bedarf derHandwerkskammerfür Oberfranken . 16230—
4 / Zur GewährungvonStipendienan unbemittelteoberfränkischeHand=

werkerzumBesucheder Meisterkurse,eventuellan berfränkisce 6
Besuchervon Hufbeschlagkursen .. . 800—-

5 Zur Förderungder gemeindlichenArbeitsvermittlung.. 1500—
6 Buschußan dieNebenstelen derBeerischen kondesgewerbeanfal

in Oberfranken . 5000—

2 Ausgaben für Kulturzwecke.
1 Beitrag zur Landwirtschaftüberhaupt — —
2 Kostendes kulturtechnischenDienstes:

1. Anteil der Kreisgemeinde an denGesamtkosten des
Kulturbaudienstes . 13780—

2. Anteil der Kreisgemeindeander PensionderWiesen=
baumeisterswitweCharlotteHorn in Staffelstein . 153—-

3. Anteil der Kreisgemeindean der Pension des Kultur=
bauführers, WiesenbaumeistersBurkard Scheurmann
von Bamberg ......... 543——

4. Für Kulturvorärbeiter .. 10 000—
5. Zuschüssefür Kulturunternehmungen 7000—

3 Für sonstigeZweckeund zwar:

für Förderung der Rindviehzucht 5000—
) für Förderung der Pferdezucht. 1 500—
d PrämienzurBekämpfungderIischseinderund dess vischirevels 300—
ee)zur FörderungdesObstbauies 2 500



798

Festgesetzter
Kap. 8 Tit. Vortrag Betrag

14
IV 213 ) zur Förderung der Kaninchenzucht. 200—

g) zur Förderung der Bienenzucht 150—
h) zur Förderung der Nutzgeflügelzucht 200|—
i) zur Förderung der Fischzucht: Ü

1. a) Gehalt desKreis=Wanderlehrers. 3250.—
b) Reisekostenaversumdesselben 1500—

I c)Regieaversunidesselben... 100|—
I 2. Zuschußfür bieFischereischulein Starnberg 200—
l k) zum Ausbau der genossenschaftlichenViehverwertung . 300—

1) zur Förderung der Vogelschutzbestrebungen 200—
" m) zur FörderungdesAcker=undPflanzenbaues. 1500—

n)zanörderungderSchweineziicht. . 300——
0)zurFörderungderZiegenziicht .... 200—

« SummeKap.1v 75 106/
V Auf Gesundheit. l

1 Remunerationen für ÄArzte in armen Gegenden 8 000—
22 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3 Beiträge anDistrittsgemeinden zur Sustentation von
Distrikts=Tierärzten 3000 —

4 Zuschüsse an Desinfektoren zum Besuche von Desin= I
fektorenschulen bezw. -Unterrichtskursen . 300 —

5 Zur Unterstützung von Hebammen für die Teilnahme an
denWiederholungskursen der HebammenschuleBamberg 100—

6 Zuschüsse an Gemeinden und Vereine zum 3wecke der
Säuglingsfürsorge .... 1 500 —

7 Zur Bekämpfung der Tuberkulose. r 1 2000|—
Sunm #e# V 14900—

VI Auf Wohltätigkeit.
1 Zuschuß aus denJahreszinsen desMaximilians=Kreis=

Hilfsfondszur Unterstützungin außerordentlichen Unglücks=
und Notfällen, dann für arme Gemeinden zur Ermög=
lichung der Unterbringung undVerpflegung ihrer Geistes=
kranken in den oberfränkischen Heil- undPflegeanstalten 8 000—

2 Kreis-Irrenanstalten.
1Heil= und Pflegeanstalt Bayreuth:

Für den Betrieb einschließlichder Bauuhterhaltungskosten 118 000—
2 ;Für Verzinsung und Tilgung der Schulden und zwar:
" a) desKreisanlehensvon500 000 fl. = 857 142 4 86 „J(Rest=

schulEnde1910:180257.¾15 J, Ende1911:143828A
57 4; die Tilgungsperiodeendet1915). 4435443

b) desKreisanlehensvon 99000 fl. = 169714 1.9 r
MestschuldEnde1910:403714&43 J, Ende1911: !
33257 ∆ 14 J; die Tilgungsperiodeendet1916). 8 868—
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VI 2 ) desKreisanlehensvon 153500 .X (RestschuldEnde 1910:
78 600 .X, Ende 1911: 68800 .K; die Tilgungsperiode
endet1918) 12608—

d) des Kreisanlehens von 260 000.4 cie Tilgung beginnt im
Jahre 1915 und endet 19200. 8 750—

e) deszur VerbesserungderBeheizung,Beleuchiungund Wasser=
versorgungausgenommenenAnlehensbetragsvon 105000.4
(die Tilgung erfolgt mit dem im Nähre 1912 aufzunehmen.
den größerenKreisanlehen) . 2 75625

3 HKostenderVerwaltungdesSchulden=Tilgungefondsundzwar:
a) Vergütungan Kreiskassebeamte .... 12150
b) Regieausgaben . 90—

4 Heil=undPflegeanstaltKutzenberg:
Für denBetrieb einschließlichder Baunnterhaltungskosten 75000—

5 Für Verzinsungund Tilgung der Schuldenund zwar:
a) des Kreisanlehensvom Jahre 1904 über 1 100000 .4
(dasselbe kann bis zum Jahre 1916 einschließlichweder
gekündigt noch verlost werden, muß aber spätestensam
31. Dezember1936 getilgtseinn 38500—

b) des Kreisanlehens von 185000 .K (inJahresraten vonbei=
läufig 15000 .4&zu tilgen; Restschuld 1910: 125000 , ·
Ende1911110000.«).. 19125—

IO0)desVorschussesdesMaximilians=Kreishilfsfonds zu72u0004
(dieserVorschuß ist in Annuitäten von 5000—6000 .K zu
tilgen; außerdem sind die aus der allgemeinenKreisreserve
sicherübrigendenRestbeträgezur Tilgung zu verwenden) 6000—

4) des Vorschussesdes Pensions=und Unterstützungsfondsder
Heil=und PflegeanstaltBayreuth zu 18500 * tilgen
in Jahresraten zu ca. 9500 A) 10 147/50

6 KostenderVerwaltungdesKreisanlehensvomJahre 1004,
a) Vergütungan Kreiskassebeamte 13650
b) Regieausgaben 25—
c)Prbvisiong“(½ %%) für Einlösung derZinsabschnitte * die
BankanstaltenundbeteiligtenBankfirmen 50—

Sonstige Kranken=Anstalten.
1.6eitrag zur chirurgischenKlinik in Erlangen 400—
2 Beitrag zur ophthalmologischenAbteilungderselbeen 400—
3 BeitragzurMaximilians=Heilanstaltfür AugenkrankeinNirnberd 300—
4 s Beitrag zur Augenheilanstaltin Bayreut 500—
5 Beitrag zur Universitäts=Frauenklinikin Erlangen 400—

Beitrag an die Diakonissen=Anstalt inMenenbetteison 300—
Beitrag zur Blödenanstaltin Himmelkron 15 400|—

Gocgle
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VI 6 Beitrag zum Kretinen=Hilfsverein für Oberfranken

in Burgkundstatt 800—
7 a) Beitrag zur Wohltätigkeits- und Pflegeanstalt in

Gremsdorf 1600—
b) Beitrag für die St. vojeps⸗ versorgiünasansiali
in Ursberg . 300—

8 Beitrag für das Siebfrauenhaus in Herzogenaurach 250—
9 a) Beitrag zur Blindenanstalt in Nürnberg 1000—

b) Beitrag zum Blindenhilfsverein für Oberfranken 900
c) Beitrag dem lebtgenannten Verein zu seinem künf=
tigen Anstaltsbau . . 3000—

10 Beiträge zur Unterhaltung von Blödsinnigen in
Anstalten 8 000—

11 a) Auf untersiützung von Rettungsanstalten in Ober=
franken 4000—

b) Beiträge zur ünterbringung armer verlafsener
Kinder in Rettungsanstalten . 8 000—

c) Zuschuß an die Erziehungsanstalt Rummelsberg . 200—
d) Zuschuß an die Rettungsanstalt Martinsberg zum
Gehalte eines Hilfslehrers 800—

e) Zuschuß an die Rettungsanstalt Fassoldshof zum
Gehalte eines Lehrers. 740—

k) Zuschuß zum Baufonds für die Rettungsanstalt
Marienberg bei Schwarzenbach a. S. 1000—

12 Unterstützung von Gemeinden zumUnterhalte von
Irren in Heil= und Pflegeanstalten 15000—

13 Unterstützung von aus Strafanstalten und Arbeits=
häusern Entlassenen 500—

14 Zur Gewährung vonFreibädern und unterstützungen
an bedürftige Kurgäste:

-a)in Alexandersbad 300—
b) im Bade Steben 700—

15 Zuschuß an dieDistriktsgemeinden zur unterstützung
der mit Armenlasten überbürdeten Gemeinden nach
Art. 5 Abs. IV des Gesetzes vom 3. Februar 1888 bezw.
nach der K. Deklaration vom 10. Mai 1902 .. 36 84725

16 Zuschuß an denVerein für Arbeiterkolonien in Bayern
zum Unterhalte der beiden Kolonien Simonshof und
Herzogsägmühle 500

17 Zuschuß an die Kinderheilanstalt Bad Kissingen . 200—
18 Zuschuß an den bayer. Frauen verein vom roten Kreuz
I zum Unterhalte von Land=Krankenpflegerinnen 2500—

19 Zuschuß an dieorthopädische Anstaltdesbayer. Srauss=
vereins vom roten Kreuzin München . . 200—

20 Zuschuß an die freiwilligen Sanitätskolonnen 500—

Gocgle
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VI 21 Zuschuß an den Verein für Volksbeilstätten in Ober=
franken 1 500—

22 Betriebskostenzuschuß an den Verein zur Gründung
eines Sanatoriums für Lungenkranke aus dem Mittel=
stande in Bayern. 200—

23 Zuschuß an den Kreisverband oberfränkischer Wander=
unterstützungsstationen 1 500—

24 Zuschuß an den Kreisverband für Jugendfursorge in
Oberfranken 1500—

25 Zuschuß zur Armenerholungsstätte Heiligenstadt 100—
26 Beitrag zur evang. Trinkerheilstätte Hutschdorf 100 —

Summe Kap. VI 448 969/43

VII Auf Straßen=,Brücken=undWasserbauten.
1 Beiträge zu den Distriktsstraßen 50 000—
2 Für den Uferschutz an Flüssen, welche der Schiff= und

Floßfahrt dienen, nach Art. 92 des Wassergesebes vom
23. März 1900 20000—

3 Behufs Gewährung von Zuschüssen an Gemeinden oder
Ortschaften des Kreises zur Förderung im Wegbau 25000

4 Zuschuß zur Pensionskasse der Distriktsstraßenwärter 200—
SummeKap. VII 95200—

VIII Übrige Kreis=Ausgaben.
1 Zur Hebung bestehender und Gründung neuerFeuer=

wehren 5.500—
2 Beiträge gemäß 8 32 des Bauunfall= Versicherungs=

gesetzes 7000—
3 Zum Zweckedes oberfränkischen Verbandes der Raiff=

eisen'schen Darlehenskassenvereine 150—
4 Zuschuß anden Nordbayerischen Verkehrs=Verein (=.V.) .

in Nürnberg 100—
5 Beitrag zum Bayerischen Landesverein zur Förderung

des Wohnungswesens 100—
6 Zuschuß zu den Unterhaltungskosten desSchiffahrts=

Kontors des Mainschifferverbandes Eis Würzburg bezw.
Kitzingen) . 100-

SummeKap vUJ 12950—

IX AllgemeinerReservesondsund,soweitnichtenderweitigersorderlich,
zur außerordentlichenSchuldentligung. 4835143

Summe der Kreis-Ausgaben 395279864

Cogle
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II. Abschnitt.

Kreis- Einnahmen.

1 Zuschüsseaus der Staatskasse.
A. Zuschüsseaus Zentralfonds für Erziehung undOildung.

1 Lateinschulen — —
Summe§ 1 — —

2 Gewerblich-technische Schulen.
a) Für die KreisoberrealschuleBayreuth 16 733—
b) Für die RealschuleKulmbach . 1229|74

Summe § 2 1796274
3 Volksschulen.

1Auf speziellenRechtstiteln undBewilligungenberuhendeFundations·
beiträge . 1906309

2NachAnsall zahlbareBauausgaben 980
3 Kreisschuldotationund zwar:

a) SeitherigebudgetmäßigeKreisschuldotatio 125017|837
b) Neue KreisschuldotationbehufsUnterstützungder mitSchul=
lasten überbürdetenGemeinden 24200—

4 Zuschüssean die Kreisfonds gemäß Art. 16 abj. 2Ziff. 2 und
Abs.3 desSchulbedarfgesetzesvom28.Juli 1902 für Gemeinden
mit wenigerals 10000 Einwohnen 233 603,02

I 5BauschbetrageandieSchulkasseuder Gemeindenmit 10000 und U
« mehr Einwohnern an Stelle der demLehrpersonalan denVolks= I

schulendieserGemeindenseitheraus Staatsfondszugeflossenen
Dienstalters=und sonstigenZulagen gemäßArt. 14 Abs. 1 des
Schulbedarfgesetzes— Kap.III/8 1Tit. 6a derKreis=Ausgaben— 170915/75

6 Buschußnach Art. 16 Abs. 2 Ziffer 4 des Schulbedarfgesetzes 285000.—
7 Dienstalters=Zulagenfür das Lehrpersonalan denVolssschulender

Gemeindenbis zu 10000 Einwohnern— Kap. III §81 Tit. 3
der Kreis=Ausgaben 955000—

8 Zur UnterstützungdienstunfähigerültererSchullehrer, die bereitsvor
3 demEntstehender gesetzlichenKreis=Vereinequiesziertworden sind — —
9 a) Zuschuß an die #reis=PensionsAnstal für dienstunfähige

1 I Lehrpersonen . 94 120—
I I b) Pensionszulagen nach einem Drittel der zuletztbezogenen
T Dienstalterszulagen 43000—
i I0)zur Unterstützungder älterenpensioniertenLehrpersonenund

5 zur Gewährung vonZuschüssenan diePensions=undRelikten=
½ Unterstützungs=ZuschußkassefürdasangemeindlichenPensions=
D I einrichtungennicht teilnehmendeLehrpersonal .
I

Cogle
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I1 310 Unterstützungs=Beiträgefür dieHinterbliebenenderVolksschullehrer:
a) im allgemeinen 122000—
b) zurUnterstützungderälterenLehrerreliktenundzurGewährung
von Zuschüssenan diePensions=undRelikten=Unterstützungs=
Zuschußkassefür das an gemeindlichenPensionseinrichtungen
nicht teilnehmendeLehrpersonal 6 400—

J) fürdürftige,demUnterstützungsalterentwachseneLehrerwaisen 2•000—
11 Zur Anordnung außerordentlicherSchulvisitationen 1715
12Zur UnterstützungdürftigerKandidatendesVolksschuldiensteswährend

der Ableistungihrer gesetzlichenMilitärdienstpflicht . 700—
Summe § 2087 04403

Summe Kap. 1A1T

B. ZuschüsseausZentralfondsfür IndustrieundKultur.
Auf Landeskulturund landwirtschaftlicheInteressenüberhaupt 2575—
Zum GehaltedesKreiswanderlehrersfür Fischereiwesen 1625—

Summe B 4200 —
Summe Kap. —2109206/77

II Fundations⸗undDotationsbeiträgeder Gemeinden.
Schulgeldanfallder RealschulenBamberg,Hof undWunsiedel 23900—

III Zuflüsseaus sonstigenEinnahmsquellen.
1 Zuschuß aus den Jahreszinsendes Maximilians=Kreishilfsfonds zur

Unterstützungin außerordentlichenUnglücks=und Notfällen, dann
für armeGemeindenzur Ermöglichungder Unterbringungund
Verpflegung ihrerGeistskranken in denoberfraͤntischen veil=
und Pflegeanstalten 8 000—

2 üÜbrigeEinnahmen 330—
SE# Kaf= H 8 330—

IV Kreis=Umlagezu 34 vomHundert
der Steuersummevon 4904 0284& 24 J nachAbzugvevon 2 vom
Hundertfür Rückständeund Nachlässe . 163402221

V Aktivresteder KreisfondsfrühererJahre 177339/66
Summeder —— 3952798/64

Gocgle
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———1

I. Abschnitt.

Kreis-Ans gaben.

I Auf ErhebungundVerwaltungder Kreis=Einnahmen. —

II BedarfdesLandrats.

Tagegelder und Reisekosten der Landratsmitglieder 7500—
Tagegelder undReisekosten dert Mitglieder des Land=

ratsausschusses 1200—
Regiekosten . 2500—

SummeKap. ll 11200:

III Auf ErziehungundBildung.

Volksschulen.
1Ständige Bezüge des Lehrpersonals:

a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars 34 232/83
b) aus der Kreisschuldotationwie seither 18 49807
P) Anschlag der ärarialischenDienstwohnungengrd Dienst=
gründe 3 4 08 — —

2 Gehaltsergünzungszuschussefür das vehrpersonaiin Orten ohne
Statuten.. 70257231

ZDienstalterszulagen für das Lehrpersonalan denVolksschulender
Gemeindenbis zu 10000 Einwohnen. 900 000—

4 Bur Beschaffungvon Aushilfenfür erkrankte,beurlaubteoderaus
sonstigenGründen verhinderteStelleninhaber in Orten ohne
Statuten gemäßArt. 11 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzesvom
28. Juli 1902
a) im allgemeinen 27000—
b) an Stelle des zumilitärischenübungeneinberufenenLehr=
personals 5000—

5 a) BesondereNemunerationenundUnterstützungenfür dasaltive
« Lehrpersonal 7000—

b) Unterstützungenfür dürfligeKandidatendesVoltsschuldienstes
währendderAbleistungihrergeseblichenMilitardienstpflichtaus
Zentralfonds . 300—

Cogle
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III 6Allgemeine Beiträge an Schulkassen:
a) Bauschbeträgean dieSchulkassenderGemeindenmit 100000
und mehr Einwohnern an Stelle der dem Lehrpersonal an
denVolksschulendieserGemeindenseitheraus Staatsfonds
zugeflossenenDienstalters=und sonstigenZulagen geä «-
Art. 14 Abs. 1 desSchulbedarfgesetzes . 60853907

b) WeitereBeiträgean die Schulkassendieser Gemeinden 136516“.
) Zuschüssean die Schulkassender übrigen Gemeinden mit
OrtsstatutenanStelle der seitherigenBewilligungenan das I
Lehrpersonalan denVolksschulendieserGemeindenausStaats⸗ I
und Kreisfonds 4974292

4) Weitere Beiträge an die Schulkasen dieserGemeinden . 4800I—
e) SonstigeZuschüssean Schulkassen: ]

aa) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars — —
bb) aus Kreisfonds:

Behufs Gewährung von Zuschüssenan Schulkassen
aus Anlaß der Trennung des Mesnerdienstes vom
Schuldienste 1500—

cc) aus der neuenKreisschuldotation behufsr —*
der mit SchullastenüberbürdetenGemeinden — —

dd) Ständiger Beitrag zur älteren Schustondetse in
Ansbach 3 430|—

7 Beiträge zur RealexigenzderVolksschulenund zuSchulhausneu=
auten:
a) Realexigenzbeiträgefür Volksschulen 172—
b) Beiträge zur Unterhaltung vonSzulhänsern! unduu Aus=
führungvon Neubauten. 76000—

8 NachAnfall zahlbareBauausgaben 220.—I
9 HPrüfungs=und Aussichtskosten:

a) Diäten der Distriktsschulinspektorenfür die Vornahme der
ordentlichenundaußerordentlichenSchuloistationen,dannfür
Formularpapiere . ..... 18000—

b) Für dieKreisschulinspektoren:
aa) Gehalte 17850—
bb) TagegelderundNeisekosten 3 600|

IP)PensionderWitwedesK.Kreisschulrates,Nreisshuiinspetiors
Friedrich Methsieder 1 1761—

10 Pensionen und Alimentationen:

5) zur Unterstützungdes dienstunfähiggewordenenLehrpersonals
und zwar:
aa) Zuschußan dieKreispensionsanstaltfür dienstunfähige I

Lehrpersonen
a) ausZentralfonds 145000/—
6) aus Kreisfonds 115000—
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III 10 bb) Pensionszulagen nach einem Drittel der zuletzt be=
zogenenDienstalterszulagenaus Zentralfonds 65000 —

cc) Zur Unterstützungder älteren pensioniertenLehr=
personenund zur Gewährung von Zuschüssenan die
Pensions=und Relikten=Unterstützungs=Zuschußkasse
für das an gemeindlichenPensionseinrichtungennicht
teilnehmendeLehrpersonal
a) aus Zentralfonds 5 400—
8) aus Kreisfonds 4000—

dd) Pensionszuschüsseandasindergeit vom1.Jauuar 1896
bis 31. Dezember1903 pensionierteLehrpersonal 2976—

JP0)Unterstützungsbeiträgefür die Hinterbliebenender Volks=
schullehrer:
aa) aus Zentralfonds:

a)im allgemeinen 141000—
99)zur Unterstützungder älteren Lehrerreliktenund
zur Gewährungvon Zuschüssenan die Pensions=
und Reliktenunterstützungs-Zuschußkassefür das
an gemeindlichenPensionseinrichtungennicht teil=
nehmendeLehrpersonal 6200—

7) für dürftige,demknersühungstite eitwachienẽ
Lehrerwaisen . 2000—

bb) aus Kreisfonds:
) Zuschuß an den Kreisverein zur Unterstützungder Hinter=
bliebenender Volksschullehrerdes Kreises 50 000—

e) Zuschuß an das bayerischeLehrerwaisenstiftund an die
ReliktenkassedeskatholischenLehrervereins 1 100—

4) Sustentationen und Alimentationen für vormalige Volts=
schullehrer,deren Familien und Relikten in Fällen, welche

. in den vorstehendenPositionen nicht berücksichtigtsind . 2000——
11UnterstützungenfürdürftigeSchuldienstzöglingeundSchulpraktikanten

a) an dürftigeSchuldienstzöglingeundSchulpraktikanten . 7500—
b) auf Reiseentschädigungfür die fortbildungspflichtigenKandi=
daten des Volksschuldienstees 1500 —

) zur Gewährung von Stipendien an dürftigeSchulpräparan=
dinnenund Schülerinnen höhererBildungsanstalten 1 600—

12 |ÜbrigeAusgaben:
a) zur Förderung der Distriktsschulbibliothekenfür die Fort=
bildung der Volksschullehrer, zur Ergänzung der Bibliothek
der Kreisschulinspektorenund zu Nachschaffungenfür die
Lehrmittelsammlungen 3 100—

b) für dieVolksschullehrer=Fortbildungskurse(Konferenzbezirke) 15 600—
) Remunerationenfür Volksschullehrer,welcheJeichenunterrich
erteilen 3 300—

4) zurNeueinführungdesTurnunterrichtsin Landgemeinden
und Gewährungvon Remunerationenan Turnlehrer 10000—

Gocgle

134



808

Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

smW—

II 112 e) zur Gewährung von Zuschüssenan GemeindenbehufsBe=
schaffungwarmerMittagskostfür auswärtigeSchulkinder 1200—

) zur Gewährung von Remunerationen an Lehrer zur Aus=
bildung im Knabenhandfertigkeitsunterricht 600—

8) Stellvertretungskostenbei der Beteiligung von Lehrern an
denFortbildungskursendes]G* in W"êiü48 700—

13HReservefonds für die Volksschulen . 1515»——
Summe§ 1307057584

2 Progymnasien und Lateinschulen.
1 Zuschüsse:

a) aus fundationsmäßigenReichnissendesStaatsärars 4 07866
b) aus der Kreisschuldotation 8228/65
c) aus allgemeinenKreisfonds und zwar Personalbedarfnach
Art. 188 des Beamtengesetzes:

1. für das Progymnasiumin Dinkelsbühl. 2684338
“ « „Hersbruck 2763233

3 "". « „Neustadt a. A. 26213|99
1. » „Rothenburg o. T. 33 156/17
5 5K. » „ Schwabach 39 972/85
8 « ,,Uffenheini.. 2755317
7.»« » „Weißenburg i. B. 27 66850
8.»,, « „Windsbach 20 33834
9. „Windsheim 25 751|34
10. für die Lateinschule in * 7.08325

2 Prüfungs=und Visitationskosten "„ .... 600—-
Suinnie 82 275 12063

3 Taubstummen-Anstalten.
1Kreistaubstummen=Anstalt in Nürnberg

a) zur Bestreitungder Betriebskosten 60 000—
b) Verzinsung und Tilgung des zur Deckung derKosten für
ErbauungderKreistaubstummenanstaltvonderVersicherungs=
anstalt für Mittelfranken aufgenommenenAnlehens von
625000 KHK 29 800.—

2 Unterstützungfür Zöglinge in Taubjtunmenanstalten undTaub-
stummenschulen . 15 500—

3 Remnnerationenfür Erteilung des ünterrichts an Taubstumme. 200—
4Für ohrenärztliche— der3öglinge g Taub=

stummenanstalten. 750 —
— 7 106 250—

1 Blindeninst itute.
1Jährlicher Betriebszuschußzur Blinden=Erziehungs=,Unterrichts=,

I Beschäftigungs-und Versorgungsanstaltin Eiin .. 750()—
2 ] Freiplätze für Zöglinge in derselben . 720—
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III 3 a) jährlicherBetriebszuschußfür dasmittelfränkischeBlindenheim 1200—

b) zur Unterstützungvon in Sohe untergebrachtenbe⸗
dürftigenBlinden 1200—

Eunn z 7 10 620—

5 Anstalten für krüppelhafte Kinder. f
lBeitragzurVerzinsunguiidTilgungdesvonderZeiitralanstaltfür

ErziehungundBildung krüppelhafterKinder in Münchenfür den
Neubau dieser Zentralanstalt aufzunehmendenAnlehens von
1600000 M 4606—

2 Freiplätze fürErziehung undBidung inAnstaiten niterhebrachter
krüppelhafterKinder . 2 100—

3Dem Verein fürKrüppelfürsorgeinNürnberg
a) zur Bestreitungder Betriebskosten 1800
b) II. Rate von 3.000.4 Kreisfondszuschuß. ... 1 500—

Summe 8 5 10006—

6 Unterrichts= und Erziehungsanstalten speziell für die
weibliche Jugend.

1|Höhere Töchterschule(Theresieninstitut)in Ansbach. 2500—
2 Höhere weiblicheBildungsanstalt in Erlangen 3 000—
3 Höhere Töchterschulein Rothenburg o. T. 700—
4% 5StädtischehöhereMädchenschulein Fürt 2000—
4bStädtische Handelsschulefür Mädchen in Fürt 1 000—
5 Beiträgean GemeindenzumZweckedesUnterrichtsin weiblichen

Handarbeitenund zur Ausbildung von Arbeitslehrerinnen 10500—
6 Beiträgean gut organisierteundgenügendbesuchteFrauenarbeitsschulen 1 300
7 Für die mit derNürnbergerFrauenarbeitsschuleverbundeneKochschule 100|/—

Summe § 6 21 100—

7 Sonstige Unterrichts= und Erziehungsanstalten.
Der Pfarrwaisenanstalt in Windsbach . 1000-—

Summe 75 1 000—

8 Kreisstipendien für Studierende anUniversitäten und
Gymnasien. .. ... . .·-.... — —

Summe §88 — —
9 Übrige Ausgaben.

1|/ Für Erhaltung von Kunstdenkmälernund Altertümern 2•000—
2 Für den HistorischenVerein von Mittelfranken 700—
3 Beitrag zur Kreisbibliothek 300—
4 Beiträgean sonstigeInstitute,Vereine, Sammlungenund zwar:

a) an das GermanischeMuseum in Nürnberg . 2500—
b) an den Verein für die Geschichteder StadtNürnberg . 600—
) an die NaturhistorischeGesellschaftin Nürnberg 400|—
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4—4
III9 4 4) an den NaturwissenschaftlichenVerein in Ansbach 200—

e) an die physikalisch=medizinischeSozietät in Erlangen 300— I
f) zur Drucklegungvon Ortsgeschichten ... 100—
8) Beitrag an die Ghsellschaftfür fränkischeGeschichte ... 1000—
h) für das DeutscheMuseum in München 1000—

5 Für Förderung von Einrichtungen und von Vereinen fir Bolts
erziehungundVolksbildung . . . 5000-—

SZuschüssefürZweckeder Jugendfürsorge.. 3000——
7ZurErwerbungder RomerkastellgrundstückebeiWeißenburgi. B. 2000

Summe 8 / 19100—

10 Gewerblicher Unterricht.
1 |Kreisoberrealschulein Nürnberg:

a) Personal⸗-und Sachenbedarf .. 221788/35
b) Verzinsungund Tilgung des zumZweckederErrichtung der
KreisrealschuleII in Nürnberg— nunmehrKreisoberreal=
schule— ausgenommenenKreisanlehenszu600 O000fl. 37019—

2 Realschulenund zwar:
a) KreisrealschuleI in Nürnberg:
PersonalundSachenbedarf 16280259

b) Verzinsung eines zum Zweckeder Erbauung einer zweiten
Kreisrealschule in Nürberg aufzunehmendenLreisanlehens
von 450 000 ... 18000—

c) ÜbrigeRealschulen:
PersonalbedarfnachdemArt. 188 desBeamtengesetesfür

h) Gewerbliche Fortbildungsschule in Nürnberg (einschließlich
136 A 80 J Zuschußaus it aachLap. 1822 Tit. 2
der Einnahmen 4472

1.Realschulein Ansbach .. 5364067
2. » »Dinkelöbithl...·....... 40 60950
3. » »Eichstatt...........· 4176566
4. » »Erlängen............ 56 07201
5. = „Fürth.. ..... 10638664
6. » »Gunzenhausen.......... 3615132
7. » »RothenburgoT..-...... 3897834
8. » »WeißenburgiB......... 4475136
«9.»..Roih..........., 5700—

3 AllgemeinegewerblicheFortbildungsschulen:
a) Oblig. Fortbildungsschulein Ansbaahhygy 1800—
b) „ " „ Dinkelsbühhhhl) 750—
) „ » »Eichstätt.. .... 1800—
il)» » »Erlangen...·... 2500—

I ) » Fürth ... .... 14 000—
s k)Technikum in Fürth . .. 400—-

g) ObligatorischeKnabenfortbildungsschulein Nürnberg .. 55000—
I

I
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1
II 1103 i) Oblig. Fortbildungsschulein Rothenburgo/T. 700—

k) "„ „ Schwabach 2•400—
5 Gewerbl. » „ Weißenburgi/ B. .. 1200—
m) Für anderegewerblicheFortbildungsschulenin nicht zu den

unmittelbarenStädtengehörigenGemeindendesKreises 7000—
4 |BesondereFachschulen:

a) StädtischeBauschulein Nürnberg 5.2000—
b) Fachschulefür MaschinenbauundElektrotechnit an der Real=
schulein Ansbach .. 2063767

0)HandtverkersachschulesürHolzindustriein Furth, . 1200——
d) Beitrag an den kaufmännischenVerein Merkur in Nürnberg
zur Abhaltungvon Unterrichtskursen 1000—

ee)An sonstigetaufmannischeVereine zur W vonnnter=
richtskursen . 1200—

Summe F õ 1031 725|11

11 Landwirtschaftlicher Unterricht.

1Kreislandwirtschafts-, dann Acker=und Wiesenbauschulen:
a) Kreislandwirtschaftsschulein Nürnberg
1. Personal=und Sachenbedarf 42 249|79
2. Verzinsung der Neubauschuld 13 800—

b) Kreisackerbauschulein Triesdorf:
1. Kreisfondszuschußfür die Schule und das Kreisgut 19273—
2. XVIII. Nate zur Refundierung der dem Kreisgetreide=
magazinsfondsentnommenen140000 .∆ zumAnkaufe des
staatsärarialischenund zivilistischenBesitzes in Triesdorf 7000—

2 Fur die landwirtschaftlicheKreisversuchsstationin Triesdorf. 2 680 —
3 Zuschüsse an die landwirtschaftlichenWinterschulen in Altdorf,

W Eichstätt,Fürth, Hersbruck,Neustadta.A. undWeißen=
urg i
a) zumGesamtaufwandje 1400 HK 9 800—
b) zur AufstellungständigerAssistentenje800 + 5600—
c) fürfür Tagegelderund Reisekostender ständigen *m* 6 I

3 —
4 LandwirtschaftlicheFortbildungsschulen. 5000—
5 LandwirtschaftlicheSpeziallehrkurseundzwar:

a) für Abhaltung eines Schäferlehrkursesin Triesdorf. —
b) zur Gewährung vonStipendien für den BesuchderObstbau=
lehrkursein Triesdorf 5001—

) für AbhaltungvonInformationskursenburqhbenossenschan
liche Verbände 500—

6 Buschußfür die HaushaltungsschuleinHenufenfeidr . 3300—
7ZuschußfürdiegartnerischeFachschulein Nürnberg . 500 —
8 Buschußfür AbhaltungvonWanderkochkursen .... 1000:

Summe § 11 114 702s79
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4□

III42 ÜMbrigeAusgaben auf den gewerblichen und landwirt=
schaftlichen Unterricht.

1)Tagegelder und Reisekostender Prüfungskommissäre . 1500—
2 Pensionen und Alimentationen für dienstunfähigeLehrer an Neal=

undLandwirtschaftsschulenundderenRelikten,dannfürStudien=
lehrer an unvollständigenLateinschulenund derenRelikten 2306100

3 Für Lehrattribute — —
4 Stipendien fürStudierende, Schüler, Schülerinnen undEleven aus
- Mittelfranken: «

a) an technischenSchulen im allgemeinen 2500/|—
b) am Technikumin Nürnberg 900
c) am Realgymnasiumdaselbtt 500—
4) an der städtischenBauschuledaselbst.. 1000—
e) an der KreislandwirtschaftsschuleinNürnberg 1800—
t) an der Kreisackerbauschulein Triesdorf 3600—
9) an denlandwirtschaftlichenWinterschulen 5000—
h) an derK. Hufbeschlagschulein Nürnberg 1200—
i) an derKreisgeflügelzuchtanstaltin Erlangen 600|—
k) an derHaushaltungsschulein Henfenfeld . 500—
l)aneinervoneinemFrauenordengeleiteten Haushaltungs-
schulefür kath. Landmädchen 100|—

m) an der K. Akademie für Landwirtschaft undBrauerei in
WeihenstephanundderK. TierärztlichenHochschuleinMunchen 500

n) an der Molkereischulein Weihenstephan... 400—
o) an der K. Brennereischuledaselbst 250—
p) an derWein=,Obst=undGartenbauschulein Srithüßhein,
sowie zumBesuche der Obstbaumlehrkursedaselbst 200|—

q) an der Fischereischulein Starnberg 250|—
) an derLehr-und Versuchsanstaltfür booerph, eiat
druckundGravüre in München 300—

—3 F 12 44 161|90
Summe Kap. II. 4 704 36227

IV Auf IndustrieundKultur.
1 Auf Industrie.

1/— — — — — — — — — — — — — — — — — — * —

2 Beitrag an die Handelskammer.. . 3000—-
I Z Beitrag für ZweckederWittelsbacherLandesstiftung. 1500——

5 Beiträge für sonstigeZwecke:
1 a) für die BayerischeLandesgewerbeanstaltin Nürnberg 12000—
— 5) Bedarf der Handwerkskammer 19600—
6 ID)zurUnterstützungvonGemeindenbeiti Einichiuns undBeirieb

II von Arbeitsämtern 2 500|—
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IV Auf Kultur.
1Zur Förderungder Landwirtschaftüberhaupt:

a) demlandwirtschaftlichenKreisausschussevon Mittelfranken 3000—
b) demselbenfür denlandwirtschaftlichenWanderunterricht 900—

2 ur den kulturtechnischenDienst:
a) Ein Viertel des Gesamtaufwandesfür den verstaatlichten
kulturtechnischenDienst zu50 000 — .. 12 500—

b) Für Kulturvorarbeiter 18000—
3 Für sonstigeZwecke:

a) zur Förderungder Pferdezucht 6500—
b) für Förderung der Rindviehzuchtund zwar:

1. an die Distrikte,insbesondereauchzur Unterstützung
ärmererGemeindenim Benehmenmit denlandwirt=
schaftlichenBezirksausschüssen 12000—

2. an den landwirtschaftlichenKreisausschuß zurVer=
anstaltungvon Rinderschauennach Maßgabe der
neuenGrundbestimmungen 3000—

3. an denselbenweiterenBeitrag zur Ünterstübingder
beidenmittelfränkischenZuchtverbände 10000—

P) an den landwirtschaftlichenKreisausschuß
1. für Förderungder Schweinezucht 3000—
2. für Hebungder Schafzucht 1000—
3. für Hebungder Ziegenzucht 1000—

4) zurHebung derKaninchenzucht 200—
e) für Geflügelzucht

1. Kreisgeflügelzuchtanstaltin Erlangen 4 300—
— ——— —— —

3. demKreiswanderlehrerfür GeflügelzuchtTagegelder
und Reisekosten 1000—

4. zurFörderungderGeflügelzuchtdemmitefränise
Kreisgeflügelzüchterverbande 600—

1) für Förderung der Fischzuchtund zwar:
1. Beitrag an denKreisfischereiverein. 1200—
2. demLeissischereisachverständigen:

a) Gehalt. 3000—
b) Tagegelderund Reisekosten 1500—
JP)Regiekosten 100—

3. Prämien zum Schutzeder Fischzucht für eilegung
von Fischotteen . 100-

4. Zuschußan denFischereiverein Altmühl 300—
5 für Förderung der Bienenzuchtdem MittelfränkischenKreis=

ienenzüchterverbande 1 000—
h) an den landwirtschaftlichensreismnescn zr Vordering des
Getreide⸗und Fruchtbaues. .. 2000

Google
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4

IV 3 i) für vörderung der Obstbaumzucht:
. dem KreisverbandemittelfränkischerObstbauvereine 1200—
1 Zuschüssezur Haltung von Bezirks=,Distrikts=oder.
Verbands=Obstbaumwärtern 5000—

3. dem 1. KreisobstbaulehrerTagegelderund Reisekosten 900—
4. dem2. Kreisobstbaulehrer:

a) Gehalt 3000
b) Tagegelderund Reisekosten 1600—
) Regiekosten 100—

5. Zuschusseszu kleinerenUnternehmungenundAnschaf=
fungen 1000—

k) für DienstleistungendesWanderiehrers für Weinbau in
Franken 400—

!) dem landwirtschaftlichenKreisausschussevon Mittelsranken I
Beitrag zur Gewährung von Prämien an minderbemittelte
Gemeinden,GenossenschaftenundPrivate:
#)beiAnschaffungvon landwirtschaftlichenMaschien?!und
Geräten 3000—

9 bei AnschaffungvonHopfentrockenapparaten 2000|—
m) zur Förderung von Bodenkulturunternehmungen 4000—
n) Beitrag zur Instandhaltungder Altmühl (5.Rate) 25000—
o) demUnterverbandefür genossenschaftlicheViehverwertungin
Franken 1000—

p) Beitrag an die loailichautorisierte KommissionfürVogelschutz —
Summe Kap. IV 173.500—

V. Auf Gesundheit.
Remunerationen für praktische Arzte inarmen Gegenden 6 300/—
Zur Unterstützung an die zu Wieberholungskursen ein=
zuberufenden Hebammen 1500—

Zuschüsse für 19Distriktstierärzte zu je 250 4 und
außerdem an die Tierärzte zu Bechhofen, Dinkelsbühl,
Herrieden, Hersbruck, Schnaittach und Spalt 6050—

Zur Gewährung von Zuschußleistungen zur sbiüdn
von Desinfektoren 500|—

SummeFat V 14350—

VI Auf Wohltätigkeit.
Maximilianshilfsmagazin . — —

Mittelfränkische Heil= undPflegeanstalten.

v 1|| ittelfränkische Heil- und Pflegeanstalt Ansbach:
für den Betrieb einschließlichder Bauunterhaltungskosten 155000—

I 2 Mittelfränkischedein und Pflegeanstalt Erlangen:
I für denBetriebeinschließlichder Bauunterhaltungskosten 373000—

Google
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V3 Für Verzinsungund Tilgung der Schulden:
a) Kreisanlehenzur Deckungder Kostenfür Errichtungder
Heil=undPflegeanstaltAnsbachund für denNeubau des
Küchen=undWerkstätten=Gebäudesbei derHeil=undPflege=
anstaltErlangenvomJahre 1901 und 190)2 285713.50
ferner von der VersicherungsanstaltfürMiteelfranken für

Neubautender Heil= und PflegeanstaltAnsbachin den "
Jahren 1905 und1906 ausgenommenes3 ½/%iges Anlehen sL
zu 200 000 A.. 11 000—
dannfür Verzinsungund Nückerstattungdes demUnter=

stützungsfondsfür das Pflege- und Dienstpersonal bei den
beidenmittelfränkischenHeil, undPflegeanstaltenzur Erbauung ,
eines zweitenArztewohnhausesbei derHeil=undPflegeanstalt "
Ansbach entnommenenBetrages 3 000—

b) Konvertiertes KreisanlehenvomJahre 1878 undSchuld für
die Erweiterung der Heil=und Pflegeanstalt Erlangen 122963|92

IP)SchuldfürErbauungeinesArztewohnhausesin derHeil- *
Pflegeanstalt Erlangen . 281347

4 Unterstützungenund Freiplätze:
a) Unterstützungvon Gemeindenzum Unterhalte von Irren in
den Hell. und PflegeanstaltenAnsbachund Erlangen 8 000—

b) zur Gewährungvon Freiplätzenan mittelfränkischeminder=
bemittelteGeisteskrankein denselben 18 000—

31 An Krankenanstalten und senhigeverantaltungen zui
Krankenpflege 11 000—

2 Für freiwillige Sanitätskolonnen. . 2000-
4 Beitrag für die Diakonissenanstalt Neuendettelsau 800—
5 Zuschüsse an Säuglingsfürsorgestellen zur Gewährung

von Beiträgen an stillende Mütter, sowie anndie Zentrale
für Säuglingsfürsorge . .. 2050—

6 Zur Bekämpfung der Tuberkulose 2500—
7 Unterstützungen zum Zwecke der Unterbringung von

Blöden und Epileptischen in geeigneten Anstalten. 6 000 —
8 Ausgaben für verwahrloste und verlassene Kinder.

1 Zur Unterstützungvon RettungshäuserndesRegierungsbezirks 8 000—
2 Beitrag zur UnterbringungverwahrlosterKinder 8575.—
3 Beitrag an die Erziehungsanstaltfür armeMädchenin Nürnberg 500—

9 Zuschuß an die Distriktsgemeinden zur Unterstützung
der mit Armenlasten überbürdeten Gemeinden nach der
K. Deklaration vom 10. Mai 1902. 4834750

10 Ersatzleistung an unmittelbare Gemeinden für die
· Unterbringung von Geisteskranken undBlöden in Irren=

und Blöden=Anstalten nach der K. Deklaration vom
10. Mai 1902 4800—

11 ünterstützung von ausStaaf= undvolizei— nstalten
Entlassenen . 135 600|—

Gocgle



816

Festgesetzter
Kap. 8 Tit. Vortrag Betrag

4

VI 12 Zur Gewährung von unterstützungen an Gesellen=, I
. erberg= und Arbeiter=Vereine, sowie an Vereine ähn= #

icher Artt 2600—
13 Zuschuß an das Stellenvermittlungs-Bureau des
I Vereins der Freundinnen junger Mädchen in München 100—
14 Unterstützungsbeitrag an den Verein für Arbeiter= .

kolonien in Bayern. 1000—
15 Zuschuß zur Unterstützung der Natural= Verpflegs= C

stationen 5000.—
16 Zuschuß an den Luthardt schenUnterstützungsverein für

verschämte Arme jeder Konfession in Nürnberg . 200—
Summe Kap. V 1083 .

VII Auf Straßen=,Brücken=undWasserbau.
1 Beiträge zu den Distriktsstraßen:

a) Beiträge zur HerstellungundUnterhaltungderDistriktsstraßen 130000—
"% b) Zur AufstellungundHonorierungberufsmäßigerundvorzüglich 1
I qualifizierter Bautechniker, eventuell zur außerordentlichen

Unterstützungder Distriktsgemeindenim Straßenbau 30000-
2 J—. J.——.. ..i.d.—.——————————— – —

3 Beiträge zu grsehsstun, welchedenGemeinden «
obliegen . ...-.... 5000—

4 Beiträge für Gemeindewege:
a) für Neubauten . 15000—
b) für Wegunterhaltung 75000—

5 Zur Instandhaltung vonPrivatflüssen mit erheblicher I
I Hochwassergefahr, für Vornahme der erforderlichen I
I Flußräumungen und Herstellung der beantragten üfer= «

schutzbautenan der Pegnitz .. 20000—
Summe— # 275000

l I

YIlII übrigeAnsgaben.
1 a) Zum Ankaufe von Feuerlöschgerätschaften für neu

zu gründende und bestehende Feuerwehren, ferner "
zu gleichem Zwecke für arme Gemeinden von 2500 v
Einwohnern und darunter 5000

b) Zuschuß zurBestreitung der Negiekosten des Kreis=
feuerwehrausschusses von Mittelfranken 600—

2 Beiträge gemäßs32 es Bauunfallversicherungsgesetzes 8000
3 Beitrag an den Nordbayerischen Verkehrsverein. 500—

Jahresbeitrag an den Bayerischen Lan desverein zur -
III Förderung des Wohnungswesens in München
II SummeKap. ### 14200
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IX AllgemeinerReservefonds. 124089/28
(einschl. 12 000 .4 für besondereNot=und Unglücksfälle und
4500 X zur vorschußweisenBestreitungder Kostendes Arbeits=
ausschussesfür das fränkischeÜberlandwerk).

Summe der Kreis=Ausgaben 6400 76494

I. Abschnitt.
reis-Einnahmen. #r

I Zuschüsseaus der Staatskasse.
A. Zuschüsse aus Zentralfonds für Erziehung und

Bildung.
1 Progymnasien und Lateinschulen.

1| Die auf speziellenRechtstitelnund Bewilligungen beruhendenFun⸗·
dationsbeiträge . 407866

2Aus derKreisschuldotation ..’...... 840008
Summe § 1 12 47874

2 Gewerblich=technische Schulen.
1ür die Kreisoberrealschulein Nürnberg. 37 444
2 Für die KreisrealschuleI in Nürnberg bezw. für die damit ver=

bundenegewerblicheFortbildungsschuler... 13680
ZFürdieRealschnle in Ansbuch ........ 515—
4Far die Realschulein Gunzenhasen 1089

Summe 8 2 38 20619
3 Volksschulen.

1 Auf speziellenRechtstitelnundBewilligungenberuhendeFundations.
eiträge . 3423283

2Nach Anfall zahlbareBauausgaben ....·..... 220—
3Kreisschuldotationundzwar

a) seitherigebudgetmäßigeKreisschuldotation .. 9113481
b) neueKreisschuldotationbehufsUnterstützungdermit Schul=
lastenüberbürdetenGemeinden 23 250—

4 Zuschüssean die Kreisfonds gemäß Art. 16 abs. 2 Ziff. 2 und
Abs.3 desSchulbedarfgesetzesvom28. Juli 1902 für Gemeinden
mit wenigerals 10000 Einwohner#. 197482

5 Bauschbeträgean die Schulkassender Gemeindenmit 10000 und
mehr Einwohnern an Stelle der demLehrpersonalan denVolks=
schulen dieserGemeinden seither aus Staatsfonds zugeflossenen
Dienstalters=und sonstigenZulagen gemäßArt. 14 Abs.1 des
Schulbedarfgesetzes 608 539|07

6Bauschuß nachArt. 16abs. 2giff. 4 zurDurchführungdesSchul=
bedarfgesetzesvom 28. Juli 1902. 210 000|I.

7 ienstalterszulagenfür dasLehrpersonalan denbeitschen der
Gemeindenbis zu 10000 Einwohnen 900 000—

11
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1 3 a) Zuschußan dieKreispensionsanstaltfür dienstunfähigeLehr= I
personen 145000—

b) Pensionszulagenach einemDrittel der zuletz bezogenen
Dienstalterszulagen . 65000—

a)zurUnterstützungder älteren pensioniertenLehrpersonenund I
zurGewährungvonZuschüssenandiePensions=undRelikten=
Unterstützungs=Zuschußkassefür dasan gemeindlichenPensions=
einrichtungennichtteilnehmendeLehrpersonal 5400—

10 Unterstützungsbeiträgefür die HinterbliebenenderVolksschullehrer:
a) im allgemeinen 141000/—
b) zur Unterstützungder älterenLehrerrelikten und zur Ge=
währung von Zuschüssenan die Pensions=und Relikten= I
Unterstützungs=Zuschußkasse für dasan gemeindlichenPensions= I
einrichtungennicht teilnehmendeLehrpersonal 6200—

J) für dürftige, dem Unterstützungsalterenwachsenekeer I
waisen 2000.—

11“ zur AnordnungaußerordentlicherSchulpifitationen. 1715.—
12 Zur UnterstützungdürftigerKandidatendesVolksschuldienstesühen .

. der Ableistungihrer gesetzlichenMilitärdienstpflicht 300—
Summe z ʒ 2431 47437

Summe Kap. IAf 2 48? 159

B. Zuschüsse aus Zentralfonds für Industrie und Kultur.
111“Auf Landeskultur und landwirtschaftliche Interessen

überhaupt . 2575—
2 3Ruschußzum Gehalte desKreisfischereisachverständige .. 1500-
BZuschußzudenKostender Jnstandhaltungvon Piivatflüssenmit I

erheblicherHochwassergefahr . 10000I:
Summe Kar= r# 14 075/—
SummeKap. IN 2 4962340

II I Fundations=undDotationsbeiträgeder Gemeinden. *m

IIII Zuflüsseaus sonstigenEinnahmeguellen: 6

25% iger Betrag der gesetzlichBeteiligten zu den Kostender In= .
standhaltungvon Privatflüssen mit erheblicherLochwassergefahr T

I nachArt. 98 Abs. 3 des Wassergesetzes 5 000—

117 Kreisumlagezu28 vomHundert
I dereteuersnnimevoii13806649JØ18Jnach Abzug von 2 vom
I Hundertfür RückständeundNachlässe= ·. 351414403

V Aktivresteder Kreisfonds frühererJahre 385 386|11
D Summeder— Ermahmen 6 40076494
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1
I
i
I I. Abschnitt.

Kreis- Ausgaben.
1 Auf ErhebungundVerwaltungder Kreiseinnahmen 500—

l

III BedarfdesLandrats.
I 1- Diäten und Reisekosten der Landratsmitglieder 5 400—
2 Diäten undReisekosten der Mitglieder des —
I ausschusses . 800—
13 Regiekosten. . 800—
I Summe # 7000—

III Auf ErziehungundBildung.
1 Volksschulen.

1Ständige BezügedesLehr-=Personals:
« a) aus fundationsmäßigenReichnissendesStaatsärars 2643272

b) aus der Kreis=Schuldotatio 720—
IP)AnschlagderärarialischenDienstwohnungenund s

71. — —
2 a)Gehaltsergünzungszuschüsfefür das Lehrpersonal in Orten

ohneStatuten 801 000—
b) WiderruflicheGehaltszulagen für das Hilfslehrpersonal in
GemeindenohneOrtsstatuten 24 380—

3 Dienstalterszulagen für das Lehrpersonalan den Volksschulenber
Gemeindenbis zu 10000 Einwohnern 1 130000—

4 Zur Beschaffungvon Aushilfen für erkrankte,beurlaubteoderaus
sonstigenGründen verhinderte Stelleninhaber in Orten ohne
Statuten gemäß Art. 11 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzesvom
28. Juli 1902:
a) im allgemeinen 12 500—
b) an Stelle des zu militärischen“übungeneinberufenenLehr=

v " personals 2000—
5 àa)BesondereRemunerationenundünterstützungenfür das aktive

Lehrpersonalaus Kreisfonds 3000—
I b) Unterstützungenfür dürftigeKandidatendesVolksschuldienstes «

währendder AbleistungihrergeseblichenMilitardicn stpflich
I ausZentralfonds.. 500-——

Cogle
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Vortrag
Festgesetzter
Betrag

4 2

III

10

AllgemeineBeiträge an Schulkassen:
a) Bauschbetraͤgean dieSchulkassenderGemeindenmit 10000
undmehrEinwohnernanStelle der demLehrpersonalan den
VolksschulendieserGemeinden seitheraus Staatsfonds zu⸗
geflossenenDienstalters-und sonstigenZulagen gemäßArt. 14
Abs. 1 desSchulbedarfgesetzes.. ..

b) Weitere Beiträge an die Schulkassendieser Gemeinden ..
o)ZuschiisseandieSchiilkassenderübrigenGemeindenmit
Ortsstatuten an Stelle der seitherigenBewilligungen an das
Lehrpersonal an den Volksschulen dieser Gemeinden aus
Staats= und Kreisfondds ..

d) Weitere Beiträge an die SchulkassendieserGemeinden
e) Sonstige Zuschüssean Schulkassen:
a) aus fundationsmäßigenReichnissendesStaatsärars
6) aus Kreisfonds:

aa) zurBestreitungderordentlichen(sächl.)Schulbedürfnisse
bb) zur Förderung der Trennung der Mesnerdienstevon

den Schuldiensten
7) aus der neuenKreisschuldotationbehufsUnterstützungder
mit SchullastenüberbürdetenGemeinden .

t)Füerrderungdesweiblichen Handarbeitsunterrichtes .
Beiträge zur Realexigenzder Schulen und zuSchulhausbautent

a) Realexigenzbeiträge .
b) zum UnterhaltevonSchulhäusern. .
o)zuSchulhausbautenundzwarziir Unterstützungdürftiger
Gemeindenfür diesenZwecck

Nach Anfall zahlbareBauausgaben
Prüfungs= und Aufsichtskosten:

a) Aversen der Distrikts=Schul=Inspektorenfür Vornahme der
ordentlichenSchulvisitationen (18280 .A) und Losten für
Formularpapiere (420.4) . .

b) Diäten für außerordentlicheSchulvisitationen .
o)surdie MeissSchulanspektoren

aa)Gehalte·.
bb) Diäten undNeisekosten.

Pensionenund Alimentationen:
a) zur Unterstützungdes dienstunfähiggewordenenLehrpersonals
und zwar:
aa) Zuschuß an die Kreispensions=Anstaltfür dienstun=

sähigeLehrpersonen:
a) aus Zentralfonds
8) aus Kreisfonds .

bb) Pensionszulagen nach einemDrittel der zuletztbe=
zogenenDienstalterszulagenaus Zentralfonds

c) zur UnterstützungderälterenpensioniertenLehrpersonen
undzur GewährungvonZuschüssenan diePensions=

"

14418520

18 700,
1 715 11

12 825—
3200 —

157300—
114075 —

65550—

1



Nr. 49. 821
Unterfrankenund Aschaffenburg. "

Festgesetzter
Kap.8 Tit. Vortrag Betrag

III 10 und Neliten-untersigungs,Huschußkafffür das an
gemeindlichenPensionseinrichtungennichtteilnehmende
Lehrpersonal 4600—

b) isrtnssbrsin für dieHinterbliebenen derVoltsschul=
ehrer
aa) ausZentralfonds:

a)Im allgemeinen 154350—
8) Zur Unterstützungderälteren Lehrerreliktenund zur
Gewährungvon Zuschüssenan die Pensions=und
Relikten=Unterstützungs=Zuschußkassefür das an ge=
meindlichenPensionseinrichtungennicht teilnehmende
Lehrpersonal 7250—

7) für dürftige, dem kuneriiungle entwadjenẽ
Lehrerwaisen . 2000—

bb) aus Kreisfonds 1 600—
c) Zuschußan denKreisverein zur ünersühung der**
bliebenenderVolksschullehter 15000—

d) Zuschußan das bayer.Lehrerwaisenstift . 360—
e) Pension der Kreisschulinspektors=WitweFischer in Würzburg 990—
) PensiondesKreisschulinspektorsDr. AdalbertWeber 3 672—
9) Zuschußan denPensionvereinstaatlichgeprüfterLehrerinnen ·
Bayerns in Schweinfurt 200—

118nterstützungen an dürftigeSchulamtszöglingeundSchulpraktitanten:
a) Für dürftigeSchulamtszöglingeund Schulpraktikanten 6000—
b) Freiplätzefür dürftigeSchulamtszöglingein derböheren
weiblichenBildungsanstaltin Aschaffenburg 1860—

12 ÜbrigeAusgaben:
a) zur Förderung der Distriktsschulbibliothekenfür Fortbildung
der Schullehter 516

b) zur Organisation vonSchullehrer=Fortbildungskursen(Kon=
ferenzbezirken) 9950—

c) Beitrag zurSterbekassederunterfränkischenVolksschullehrer 250—
4) für die Kreislehrmittelanstalt(Schulmuseum) 1 000—
e) zur BegründungundUnterhaltungvon Schülerbibliotheken 800—
1) für Zeichenkursedes Volksschullehrpersonals . 2200——

13 Reservefondsfür dieVolksschulen,ferner zurGewährug vonUnter=
stützungenin außerordentlichenFällen 4000°—

## z ĩ 2 871 695/83

Progymnasien und Lateinschulen.
1Exzigenz-Zuschüsse:

a) fundationsmäßigeReichnissedes Staatsärars:
aa) an die Lateinschulein Mainbernhein 128.57
bb) an die LateinschuleinNeustadt «a.d.— . 10714

b) aus der Kreisschuldotation . . — —

Cogle
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Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag
-. 4 1½

l

1112 o)sonstigeVeitrageaugKreissonds
an das seitherigeProgymnasium in Lohr Personal= 17 161—
„ „ Progymnasiumin Kitzingen Bedarf nach 1955810
*' # „ Miltenberg Art. 188des 13077 -

„ Hammelburg Beamten= 1503884
» dieLateinschulein Haßfurt Gesetzes 11732—
„ „ Privatlateinschule in Aorbach, versilbeitrad 1000-

2 Prüfungskosten 312—
— - 2. 78 114|65

3 Taubstummen=Anstalten.
1 a) Dotationsbeiträgezu denBesoldungender Lehreran dem 3973250

Taubstummeninstitutein Würzbureg .
b) Bedarf für die AufbesserungdieserLehrer 6

2 a) Freiplätzefür Zöglingein diesemInstitute 6 869—
b) für sonstigeRealexigenzbedürfnisse —- —-
c) Zuschuß an den UniversitätsprofessorDr. dirhner für
Spezialuntersuchungender Zöglinge 300 —

4) Zuschußan dieHofrat Dr. RosenbergerscheKlinik inWurz=
burg für die chirurgischeBehandlung der Boglinge 200 —

3Pension des früherenAnstaltsvorstandesWolf. 1707 76
4 Verzinsungund Tilgung der zur Erbauung eines neuenUnstaiis-

gebäudesaufgenommenenAnlehen . 2314664
« Summe § 3 7195590
4 Blinden=Institute.

1|DotationsbeitragzurBesoldungdesLehrersanderBlindenerziehungs
anstalt in Würzburg . 1350’—

2 Freiplätze für Zöglinge:
a) im Zentral=Blinden-Institut in München 720—

1 b) in der Blindenerziehungsanstaltin Würzburg 300 —
Summe§ 4 7370—

5 Anstalten für krüppelhafte Kinder.
Freiplätze für Zöglinge in derZentralanstalt für Erzichung und
Bildung krüppelhafterKinder in München 1 800—

· Summe 8 5für sich

1 6 Unterrichts= undErziehungs= Anstalten speziell für die
ü weibliche Jugend . — —
1 ESumme8 6für sich I

Sonstige Unterrichts= und Erziehungs=Anstalten. I
Beitrag zum Pfarr=Waisenhausein Windsbach 360 —

Summe 8 7für sich
Kreisstipendien für — an Universitäten und

Gymnasien. . . .
Summe 8 8 fü sich

Gocgle
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Unterfrankenund Aschaffenburg.

Festgesetzter
Kap. 8 Tit. Vortrag Betrag

“———
III 9 Übrige Ausgaben.

1|/Hur Erhaltung von Kunstdenkmälernund Altertümern 1 300 —
2 Beitrag an den HistorischenVerein in Würzburg 700—
3 Beitrag an das GermanischeMuseum in Nürnberg 300—
4 Beitrag zur BayerischenLandesgewerbeanstaltin Nürnberg 300—
5 Beitrag an den Kunst=und Altertumsverein in Würzburg 400—
6 Beitrag an die Gesellschaftfür fränkischeGeschichte 1000—
71 Beitrag zu den Kostendes Neubaues des DeutschenMuseums von

Meisterwerkender Naturwissenschaftenund Technik in München 200
8 Beitrag an den NordbayerischenVerkehrsverein 100—
9 III. von 10 Raten à 5000.4 5 ° eines Fräneschen

Museums 5000—
S z 9 300 —

10 Gewerblicher Unterricht. ·
1/Oberrealschulen und Realschulenund zwar

a) Kreis=Oberrealschulein Würzburg, nämlich:
1. die Kreis=OberrealschuleWürzburg selbst Personal= 160527|35
2. die MaschinenbauschuleWürzburg und 21 500—
3. die KreisbauschuleWürzburg Sachen=Bedarf 21 917/76

b) Übrige Realschulenund zwar:
1. in Aschaffenburg.. lfg Personalbedarf 50 079/62
2. in Bad Kissingen. .. . nach Art. 188 24 32973
3. in Kitzingen des 32 199|34
4. in Schweinfurtt . Beamten=Gesetzes 39 11008

JP0)Für die MeisterschulefürBauhandwerker in [ 3 1500—
2 AllgemeinegewerblicheFortbildungsschulen 22 300—
3ä GewerblicheBerufsschulenund zwar:

a) Gewerbe=,Zeichen=und Modellierschule des Polytechnischen
Zentralvereins Würzburg 3 000—

b) für die sonstigenUnterrichtskursedes— Fe
vereins Würzburg 1 000—

# o) für die HolzschnitzschuleBischofsheim v. d. 2 . 2500—
d)fürdieSchifferschuleinMiltenber.. . 500—
e) für die Steinhauerschulein Miltenberg. .... 200—

Syumme§ 10 380 663|88

11 Landwirtschaftlicher Unterricht.
1|Für, Haushaltungsschulen 1000—
2 a) LandwirtschaftlicheWinter=bezw.Bauernschulein Würzburg 10000—

b) Zur VerzinsungundTilgung des für Erbauungeines eigenen «
GebäudesvorgenannterSchule aufgenommenenBauanlehens
von 250 000 K — XlI. Tilgungsrate — 17590/27

J) Zuschußzu denBetriebskostenderlanwirsschefütch Winter=
schulein Aschaffenburg . 6000—-

I

136

Gocgle
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F — Festgesetzter
Kap. 8 Tit. Vortrag Betrag

+. 1□

III 113 Bt Stipendien: s I
a) für denBesuchderAkademiefür LandwirtschaftundBrauerei
in Weihenstephanund sonstigelandwirtschaftlicheKurse 500 —

b) fürFreiplätze zum BesuchederWein=,Obst undGartenbau=
schulein Veitshöchhei . 1 300—

Summe F m 36

12 Ubrige Ausgaben auf den gewerblichen und landwirt=
schaftlichen Unterricht.

1.|Diäten und Reisekostender Prüfungskommissäre 300.—
2 Pensionenund Alimentationenfür dienstunfähigeLehreranden Real= I

undLandwirtschaftsschulenund für Reliktenvon solchenLehrern 9 47648
3Stipendien für Studierende,SchülerundEleventechnischerUnterrichts

Anstalten . 1500—
4Stipendien zumBesuche von Fachschulenfür Gewerbsgehilfen .. 500—
5Stipendienziiin BesuchevonMeisterkursenin Nürnberg. . .. 300

Summe§ 12 1207648
SummeKap.II3464 727061

IV Auf IndustrieundKultur.
1 Auf Industrie.

1.————— — —
2 Beitrag zur Handelskammerin Würzbungggeg 2500—
3—.———— ——— —
4 Beitrag zum PolhytechnischenZentralverein inWürzburg

a) für Gewerbeförderug . ... 8000-—
b) für Sammlungen und Modellle 500—

5 Beitrag zur Handwerkskammerin Würzburg . 16 000—
6 Beitrag an das städtischeArbeitsamt inI wirzburg inr nausgab-

von Vakanzen=Sammellisten 300 —

2 Auf Kultur.
1 Für landwirtschaftlicheInteressenüberhauüunt 3000 —

I 2HebungderObstbaumzucht.. 4000'—
3ZurEinrichtungderWasserleitung für die Jungviehweide auf dem

J I Pilsterhof an denZuchtverbandfür gelbesFrankenvieh,Abteilung
I«" Unterfranken,VII. von 10 Raten à 6004 zur Tilgung der
II entstandenenSchuld zu 6000 fl. 600 —
4 Fur der kulturtechnischenDienst:

à) für FörderungvonLulturunternehmungendurchGewährung
il vonZuschüssen 6000—
i b) Rückvergütungvon 25% desAufwandesvon 49800.

5 für den kulturtechnischenDienst bei der K.Kreisregierung
55: und bei den Kulturbauämteen 124500—

Google
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Unterfrankenund Aschaffenburg.

Festgesetzter
Kap. 8 Tit. Vortrag Betrag

3k .

1VI24 c)RückvergütungvonLZVodeSAufwandegvon8244Jfür
I Nuhegehälter der Beamten und Unterhaltsbeiträge deren

Hinterbliebenenan die Staatskasse 2061—
I d) für Bereitstellungvon Kulturvorarbeitern und -Gchilfenfür
I einzelneLandwirte, GemeindenundGenossenschaftenbeiAus⸗

führungvonKulturanlagen,Versicherungsbeiträgefür dieses
Personal �c.,dann für Gewährung von Stipendien an
Schüler der K. Kulturbauschulein Pfarrkirchen 19 700—

s 5 Für sonstigeZweckeund zwar:
a) für Hebung derNindviehzucht,insbesonderemittelstGenossen=
schaftsbildung 13000—

b) für Hebung der Pferdezucht,einschließlichder zu84abenauf
Hufbeschlaglehre . 3000—-

o)fürden landwirtschaftlichenWander-Unterricht 900—
d) Zuschußan den unterfränkischenWeinbauverein 900—
e) Zuschußan den unterfränkischenGartenbauverein 500—
f) Zuschußan den unterfränkischenKreisfischereiverein 900—
8) Zuschußan die landwirtschaftlicheKreisversuchsanstaltin
MWaürzburg . 1500-—

b) für den bufgestellenWBWeitban-Warderichrr
a#Gehalt#. 3000 M
6) TagegelderundNeisekosten. 1500 .##
7) Kanzlei=Aversum ... 60«

in Summe 4560 M
Hiefür sindan Zuschüssenin Aussichtgestellt:

1. aus Zentralsonds . 1500 4
2. vom landwirtschaftlichenKreisausschuß 600 4
3. vomunterfränkischenWeinbauverein. 200 M

insgesami 2300*
sodaßaus Kreisfondsnochaufzubringensind . . 2260—

i) Zur FörderungdesAcker=undPflanzenbaues. 200—
k) Zur Besoldung des Fischereisachverständigen . . 2000-—-
l)ZurFörderiingder Flurbereinigungsunternehmungen in
Unterfranken 30 000—

3 Ausgaben auf Verbesserung der landwirtschaftlichen
und gewerblichen Verhältnisse im Spessart 5000—

4 Ausgaben zur Verbesserung der wirtschaftl. verbält «
nisseinderRhön.«.. 5000—

Summe Kap lv 140271—
V. Auf Gesundheit.

1 a) Beiträge an Distrikte und Gemeinden zur Ge=
winnung praktischer Arzte 6210—

b) Beitrag an einen Arzt in nothenbuch zur belliung
einer Handapotheke 500—

c) Zur Sänglingsfürsorge 136 2000—
*

Gocgle
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Festgesetzter
Kap. 8 Tit. Vortrag Betrag

V 1 d) Auf Maßnahmen zur Bekämpfung der Tuber=
kulose 5000—

2 Zuschüsse zu dem ändigen Einto rimen der Distrikts=
Tierärzte . 4100|—

Summe — r 17810—

VI Auf Wohltätigkeit. 1
11 — —— —— — — — — — — — — — — —
2 A. Kreisirrenanstalt Werneck. I

1FürdenBetriebeinschließlichder Bau-Unterhaltungskosten... 92000"—
2FürVerzinsunundTilungderSchuen... ... 35000—
3 Pension der Wstenzarztbnstitwe. Lina Grar 636—
4 ——.——————————————————— — —

5 Desgl. des AssistenzarztesDr. Schumm .. .. 1974—
6 Desgl. des Verwalters Hübschbezw. dessenWiiwe Kathinka .. 1470-
7Oesgl. derOberpflegerswitweEva Maria Urlaub undderenSohn

LeoFraanofef. . 540—
BKreisHeiliund Pflegeanstalt Lohr ...... — —
C. Kreisanstalt für Unheilbore ·..... 15087—

3 Sonstige Krankenanstalten.
1 .—. J— — —.———.——.. □ — —

2 Beitrag zur Augenheilanstaltdes Dr. Sorger in Schweinfurt 500—
3 Der Kinderheilanstaltfür skrophulöseKinder in Bad Kissingen 400—
4 Zuschußan den bayer.FrauenvereinvomRotenKreuz zur Fürderug

derKrankenpflegeaufdemLadde . 1000—
4 |—.———————.—..——...————————————————————————————————— — —:

5 Kreis=Entbindungsanstalt in Würzburg bezw. an die
K. Universität daselbst:
Vertragsmäßiges Jahresfirum ...... 7000—

6 1 Für Hebammen=Wiederholungs= Kurse ...... 350——
2ZuniBesuchevonDesinfeltiongkursen......... 400—

7 Beiträge für Blödenan stalten.
1 Beitrag zur Gründung von Freiplätzenin den mit der Diakonissen=

Anstalt in NeuendettelsauverbundenenAnstalten für Blödsinnige 1400—
2 Beitrag zur Gründungvon Freiplätzenin der Idiotenanstaltbei

Gemünden 8000—
8 Beiträge für sonfitgeWohltätigkeitsanstalten undVer=

eine " . 18000—-
9 Für Unterstützung gemeindlicher und bistriktiver
» Armenpflegen.
I 1 Unterstützungarmer Gemeinden zum Unterhalte von Kindern in

Rettungshäusern. . ... 5000—
. 2Unterstützung zurBegründungdistriktiver Krankenanstalten ... 4000—

3 AUnterstützungan den Verein für Arbeiter=Kolonienin Bayern# 500—
4 Unterstützungvon Naturalverpflegsstatiomen:: 2000—

10 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — I—

Google
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Festgesetzter
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——

VII11 Sonstige Ausgaben auf Wohltätigkeit.
a) Zur GewährungvonBeihilfenan unbemittelteKreisangehörige
zumZweckeder Behandlungihrer krüppelhaftenKinder in
der Dr. Riedinger'schenKlinik in Würzbung 12000—

b) 1. Rate einer Zuwendungvon 15000 .K zur Begründung
einer Wohltätigkeitsstiftungfür Krüppelfürsorge in Unter=
franken 5000—

Für Unterstützungenbei außerordentlichenNot- und unglückfällen
aus den Renten des Kreisgetreidemagazins=Fonds,eventuell zur
Förderung der Raiffeisen'schenDarlehenskassenvereine 6 098|48

Für Jugendfürsorgeim Regierungsbezirke 1 000—
Zur GewährungvonZuschüssenanarmeGemeindenzurünterbringung
weiblicherLungenkrankerin auswärtigenAnstalten . 500—

Für Freiplätze im Sanatorium Luitpoldheimzu Lohr a. M. 3 000—
12 Zuschuß an die Distriktsgemeinden zur Uünterstützung

der mit Armenlasten über bürdeten Gemeinden nach der
K. Deklaration vom 10. Mai 19002 34 423/75

13 Ersatzleistung an unmittelbare Gemeinden für ünter=
bringung von Geisteskranken und Blöden in FIrren=
und Blödenanstalten nach r K. ssoh vom
10. Mai 1902 . ... — —

6 Sum# Sh # 257279/23

VII Auf Straßen=,Brücken=undWasserbau.
1 Beiträge zu den Distriktsstraßen bezw. zum Bau und

zur Unterhaltung wichtiger Gemeindeverbindungswege 110000—
2 Für den Uferschutz an Flüssen, welche der Schiff= und

Floßfahrt dienen, nachArt. 92 des Wassergesetzes vom
23. März 1900) 3 400—

3 Für Instandhaltung vonPrivatflüssen und Bächen
mit erheblicher Hochwassergefahr, hier Saale von
Gräfendorf bis Neustadt a/ 6. .. 5000
Für Instandhaltung, insbesondereRegulierung von gewöhnlichen

Privatflüssen und Bächen 5000—
4 Zuschuß an denPensionsverein der Diftrittsstraben-

wärter in Bayerner/Rh.. ... 100—
Summe Kap vll 123500-—

VIII ÜübrigeKreis=Ansgaben.
1 a) Zur Unterstützung der freiwilligen Feuerwehren 1300 —

b) Zuschuß an die Sterbekasse der unterfränkischen
Feuerwehren 500—

2 Beiträge 9emäß " 32 bes Bauunfallverjicherunas-
gesetzes.. 7500—
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Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

M E

VIII/N Zur Verzin sung und Tilgung der bereitsaufgenommenen
und noch aufzunehmenden Anlehen für die Gebäude der «
Heil- und Pflegeanstalt in Lohr und der Kreisirren⸗
anstalt in Werneck, dann der Kreisoberrealschule in «
Würzburg zu vorerst ungefähr 5500 O00.ff 261—

16 Summe Kap. Vvül #2711os
IX AllgemeinerReservefonds ... 107053

SummederKreis-Ausgaben 4389 d

II. Abschuitt.
Kreis-Einnahmen.

1 Zuschüsseaus der Staatskasse. 1

A. Zuschüsse aus Zentralfonds für Erziehung und -
Bildung ;

1 Lateinschulen. .
1Auf speziellenRechtstitelnundBewilligungenberuhendeFundations· i

beitrage. . 235.71
2 Aus derKreisschuldotation — —

Sunme z ĩ 235/|71
2 Gewerblich=technischeSchulen.

Zuschußfür die K. Kreisoberrealschulein Würzburg. 32080 —
Summe§ 2für sich. 1

3 Volksschulen.
1Auf speziellenRechtstitelnund BewilligungenberuhendeFundations= «

beiträüge . 26 432|72
% 2 Nach Anfall zahlbareBauausgaben 174|82
3 Kreisschuldotationund zwar:

I a)CeitherigeKreigschuldotation.. 47 433/86
I b) NeueKreisschuldotationbehufsUnterstützungdermit Schul= «
II lastenüberbürdetenGemeinden 24 600.—
4 Saschüssean die Kreisfonds gemäß Art. 16 übs.2 Zif. 2 und

5 Abs.3 des Schulbedarfgesetzesvom28. Juli 1902, für Gemeinden
I mitweniqerals10000Einwohnern.. 24750637
5 BBauschbeträgean die Schulkassender Gemeindenmit 10 000 und
II mehr Einwohnern an Stelle der demLehrpersonalan denVolks=

schulendieserGemeinden seither aus Staatsfonds zugeflossenen
D Dienstalters=und sonstigenZulagen gemäßArt. 14 Abs. 1 des
« Schulbedarfgesetzes— Kap. III § 1 Tit. 6a derKreisausgaben 14478529

HZuschußnach Art. 16 Abs. 2 Ziff. 4 des Schulbedarfgesetzesvom n
28. Juli 1902 . 320000«——

7Dienstalterszulaqcnfui das Lehrpersonalan den Volksschulender
. Geineiudenbiszu10000 Einwohner-n(Kap III 6 1 Tit. 3

der Kreisansgaben) 1 130000.—



Nr. 49. 829
Unterfrankenund Aschaffeuburg.

Fesesehter«-
Kap.§Tit. Vortrag Betrag

4 2

I 3 8Zur UnterstützungdienstunfähigerältererSchullehrer,die bereitsvor
dem EntstehendergesetzlichenKreisvereinequiesziertwordensind — —

9 a) Zuschußan dieKreispensionsanstaltfür dienstunfähigeLehr=
personen. 157 300—

b)Pensionszulagen nach einem Drittel der zuletz bezogenen
Dienstalterszulagen 65 550—

c) zur Unterstützungderälteren pensioniertenLehrpersonenund
" zurGewährungvonZuschüssenan diePensions=undRelikten=

Unterstützungs=ZuschußkassefürdasangemeindlichenPensions=
einrichtungennicht teilnehmendeLehrpersonal 4600—

10 Unterstützungsbeiträgefür dieHinterbliebenenderVolksschullehrer:
a) im allgemeinen. 154 350—
b) zurUnterstützungderälterenLehrerreliktenundzurGewährung
vonZuschüssenan diePensions=undRelikten=Unterstützungs=
Zuschußkassefür das an gemeindlichenPensionseinrichtungen
nicht teilnehmendeLehrpersonal. 7250—

P) Für dürftige,demUnterstützungsalterentwachseneLehrerwaisen 2000—
11 nur Anordnung außerordentlicherSchulvisitationen 1 715—
12 Bur uUnterstützungdürftigerKandidatendesVolksschuldienstesbn

der Ableistungihrer gesetzlichenMilitärpflicht. 500—
1 Sune "1 3 2 334 198/06

Summe Kap. IA]23366 513|77

| B. Zuschüsse aus Zentralfonds für Industrieund Kultur.

3 1|Auf Landeskultur und landwirtschaftlicheInteressenüberhaudft 2575—
# Summe Kap. 1B für sich.

Summe Kap. I2369088/7

I Fundations=undDotationsbeiträgederGemeinden. — —

III Zuflüsseaus sonstigenEinnahmequellen.
1Aus demMaximilians=Hilfs=Getreide=Magazinsfonds= .. 609848

3 2 Rentenanfall aus demFonds fürUnterbringungarmerWöchnerinnen,
in derUniversitäts=FrauenklinikinWürzburg; aus 79 450 „K Aktiv=
kapitalien zu 4 und 3½ für 1912 r Abzug der Admi⸗
nistrationskosten) 2 421|75

— Kap=r 8520/23

IV Kreisumlagezu32 vomHundert
s derSteuersuminevon5735784.«nach Abzug von 2 vomn Hundert

für Rückständeund Nachlässe= 1 798 741|88

V AktivrestederKreisfondsfrühererJahre . 21299620
" « SummederKreisEahen 438934708

Google
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Abersicht

831

Beilage 8.

J rlbb
Kap. Tit. Vortrag Betrag

Es.

I. Abschnitt.

Kreis-Ansgaben.

I Auf ErhebungundVerwaltungderKreiseinnahmen 500—

II BedarfdesLandrats.
1 Diüten und Reisekosten der Landratsmitglieder . 9000-—
2 Diäten und Reisekosten der Mitglieber ——

ausschusses .. ... 1500—
3 Regiekosten 1 700|—

Summe*x 1a 12200—

III - Anuhf ErziehungundBildung.
1 Volks schulen.

1JStändige Bezüge des Lehrpersonals:
a) aus jundationemäßigen“ReichnissendesStaatsärars 5 787/67
b) aus derKreisschuldotation:

aa) ältereständigeBezüge . 2590110
bb) neuerevom Landratebewilligte ständigeBezüge .. 5144—

a)Anfchlagderärarialischen Dienstwohnungenund Dienst⸗
gründe 114 4 — J0 — —

2Gehaltsergänzungszuschüssefür das Lehrpersonalin Orten ohne
Statuten 768 87396

24 Zur GewährungwiderruflicherjährlicherZulagen von je ioo
an das gesamtenicht definitiv angestellteweltlicheLehrpersonal
in Gemeindenmit und ohneOrtsstatut. 57000—

3 Dienstalterszulagenfür das Lehrpersonal an den Volksschulender ·
Gemeindenbis zu 10000 Einwohnen 1092510—

4 5ZurBeschaffungvon Aushilfen für erkrankte,beurlaubteoderaus
sonstigenGründen verhinderte Stelleninhaber in Orten ohne
Statuten gemäßArt. 11 Abs. 1 des Schulbedarfgesetzesvom
28. Juli 1902:
a) im allgemeinen 25 000—
b) an Stelle des zuimiich übnnheneiibetusenenech
personals 137 1 000—

Google



Vortrag
delahehier
Betrag

III

————

spnre RemuneratinneundUnterstützungenfür das aktiveLehr=
persona
a) Unterstützungenfür das aktive Lehrpersonal
b) Aufwendungenzur Honorierung der während desSterbe=
undSterbenachmonatsaufgestelltenSchulverwesermit Aus=
nahmejener in unmittelbarenStädten

J) Unterstützungenfür dürftigeKandidaten desVolksschuldienstes
währendder AbleistungihrergeseblichenMilitärhienstpflicht:
aa) aus Staatsfonds=
bb) aus Kreisfonds

) BesondereZulagen für:
aa) Lehrer in Gemeindendes Donaumooses
bb) den Lehrer in der GemeindeBolderschwang
cc) den Schulverweserin Birgsau
dd) die Schulverweserinin Kornau
ec) n R„ "„Laufenegg

Allgemeine Beiträge an Schulkassen:
a) Bauschbeträgean die SchulkassenderGemeindenmit 10000
und mehr Einwohnern an Stelle der demLehrpersonalan
den VolksschulendieserGemeindenseitheraus Staatsfonds
zugeflossenenDienstalters-und sonstigenZulagen gemaͤß
Art. 14 Abs. 1 desSchulbedarfgesetzes..

b) Weitere Beiträge an die Shrarieres dieser Gemeinden ..
c)8uschüsseandieSchulkassenderübrigenGemeiiidenniit
Ortsstatuten an Stelle der seitherigenBewilligungen an das
Lehrpersonalan den VolksschulendieserGemeindenaus
Staats= und Kreisfonds .

4) Weitere Beiträge an die Schulkassendieser Gemeinden .
e) SonstigeZuschüssean Schulkassen:

a) aus fundationsmäßigenReichnissendes Staatsärars
8) aus Kreisfonds und zwar:

aa) Behufs GewährungvonfortlaufendenZuschüssen
anSchulkassenzur TrennungdesMesnerdienstes
vom Schuldiensteund zur Honorierungvon
Mesnerstellvertretern .

DesgleichenzurGewährung einmaliger
Zuschüssezur Trennung beiderDienstet

bb) Zuschüssean Schulkassenzur Verköstigungarmer
Schulkinderwährendder Wintermonate

cc) Zuschußan die GemeindeOffingen zumUnter=
halt der dortigenKlosterschulhe

1d) Zuschuß für die Schule am protestantischen
Waisenhausein Sttingen

7) aus der neuenKreisschuldotationbehufsunersi
der mit SchullastenüberbürdetenGemeinden.

I
I
I

3000«—

1500—
1

D
500—
500

I
I

6491Ia5

I
l

183843I)6

I
821320
7883||2



SchwabenundNenburg.

· destgesebier
. 8Tit. Vortrag Betrag

–
I

III"17BeiträgezurRealexigenz derSchulenundzuSchulhausneubauten
I a) Realexigenzbeiträge .
s b) zum Unterhalte von Schihiufem 35 110/62
T o)zuSchulhausneubauten.. ....... ·
8NachAnfallzahlbareBauausgaben.......... — —
9 Prüfungs=und Aufsichtskosten:

I , a) Diäten der Distriktsschulinspektorenfür die Vornahme der
I ordeiitlichenundaußerordentlichenSchulvisitatiouen... 17 120

I dannfürFormularpapiereundsonstigeRegiebedürfnisse.. 400
T b) für die6rreisschulinspektorent
I aa)ehalte.. .....·.. 17900

bb) Tagegelderund Reisekosien ........ 6000
J) für Verweser von Inspektionsbezirken ... 720
d) TagegelderundReisekostendesKreisschulreferenten.. 1000
e) Pension der Witwe desKreisschulinspetors, Krisschurate
Britzelmayr in Augsburg 1 023

10 Pensionenund Alimentationen:
1 · a) zur Unterstützungdienstunfähigerälterer Schullehrer, die
I bereits vor dem Entstehen der gesetzlichenKreisvereine

quiesziertwaren:
aa) aus Zentralfnse— —
bb) aus Kreisfonds= – —

b) zur Unterstützungdes dienstunfähiggewordenenLehrpersonals
· und zwar:

aa) ZuschußandieKreispensionsanstaltfür dienstunfähige

l
l

Lehrpersonen:
a) aus Zentralfonddss 147000—
689)aus Kreisfonds:

1. für die bis 1879 pensioniertenSchullehrer 270 —
2. für das seit 1880 quieszierte *
personal 120251|18

3. zurGewährungeinerbesonderenZulagevor
je 50 .& für die vor dem1.Januar 1891
in den RuhestandgetretenenLehrer, welche
eineDienstzeitvon 30 Jahren unddarüber
zurückgelegthabbeen 150—

4. zur Gewährungeiner besonderenZulage
von 10⅝%der Pension für die vor dem
1. Januar 1896 in denRuhestandgetretenen

I Lehrer 1273,60
% 5. zur Gewährungvon Pensionszuschüfsenfür
D dasvom1.Januar 1896bis1.Januar 1904

I
pensionierteLehrpersonal.. 1 000—

bb)Pensionszulagen nach einemDrittel der zuletztbe= .
zogenenDienstalterszulagenaus Zentralfonds 70ooo

137*
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834

Festgesetzter
Kap Tit. Vortrag Betrag

—

III 10 ee) zur Unterstützungder älteren pensioniertenLehr⸗
personenund zur Gewährung von Zuschüssenan die
Pensions=und Relikten=Unterstützungszuschußkassefür
das an gemeindlichenPensionseinrichtungennichtteil=
nehmendeLehrpersonal « 630()—

c)Unterstützungsbeiträgefürdie Hinterbliebenender Volks=
schullehrer
aa) aus Zentralfonds:
a) im allgemeinen 143500 —
6) zur Unterstützungder älterenLehrer=Reliktenundzur I
Gewährung von Zuschüssenan die Pensions= und
Reliktenunterstützungszuschußkassefür das an gemeind=
lichenPensionseinrichtungennicht teilnehmendeLehr= «
personal.....·........ 6050—

7) für dürftige, dem Unterstützungsalterentwachsene
Lehrerwaisen ........... 2000—

bb) aus Kreisfonds: ;
chsuschnßandenKreiövereinzurUnterstützungderHinters I
bliebenenderVolksschullehrerdesRegierungsbezirkesSchwaben I
und Neuburg . 30900—·

e) Zuschußan das BayerischeLehrerwaisenstift . blos-
i)AußerordentlicheUnterstützuiigenfürdienstunfühigeSchullehrer I
aus Kreisfonds 2500—

*4 8) Außerordentlichennerihinen für Schuilehrer· Relitienaus »
II Kreisfonds.. 8500»—
I h) Unterhaltsbeiträgeaus Kreisfonds an Angehörige von I
. Lehrern, welchewegenUnverbesserlichkeitentlassenwerden «
II mußtenund keinenAnspruchan denKreisverein mehr haben 3u000—
8 i) zur Unterstützungminderjähriger schwäbischerLehrerwaisen, s
·.’ derenVäter nicht dembayer. Lehrervereinangehörten 300

11 Unterstützungenfür dürftige Schulamtszöglingeundzwar= I
I - a) für männlicheSchulamtszöglinge 9000
. b) für weiblicheSchulamtszöglinge 3 000—

12 UhbrigeAusgaben: .
a) zur Förderung der Fortbildung der Schullehrer und zwar: I

1. zur Remunerierungder Bezirksoberlehrer 14400
2. zur Anschaffungvon Literalien und zur Bestreitung "

b sonstigerAusgaben 3500.—
*=1 b) zur Unterstützungvon Kandidaten und Kandidatinnenbes I
I I Volksschuldienstesbehufs methodischerAusbildung und zur

HonorierungihrerLehrer 4500—
JP)zur Unterstützungdürftiger und würdigerPKandidatenund "
Kandidatinnendes Volksschuldienstes . . 500—

— 4) Stipendienzur ErlernungdesHandfertigkeitsunterrichts 500—
-K) Kostenzur Abhaltung von FReichenfortbildungskursenfür das I

.. ihiperfonalandenVoltssiluilen 2900;«



835
ffon= SchwabenundNeuburg.

I Festgesetzter
Kap. § Tit. Vortrag Betrag

—r34
1

III 1 12 f) zur Gründung undErhaltung vonSchlerbüchereien an—
schulen . «1000—

I tlsNeseroefondsfür dieVolksschulen. 5000 —
" I Summe§ 1 287830147
I

2 Progymnasien und Lateinschulen.
1 Buschüsse:
« a) aus fundationsmäßigeneichnissendesStaatsärarsfür! das

Gymnasium in Günzburg 1 976,18
b) aus Kreisfonds:

PersonalbedarfnachArt. 188 desBeamtengesetzes:
1. für das GymnasiumGünzburg 2161384
2. „ „ Progymnasium Donauwörth 26 538/67
3. „ „ » Kausbeuren. 2138250
4.»,, » Memmingen 22 659/35
5. „ „ » Nördlingen. 22993—
6. „ „ » Oettingen 2318733
7. „ die Lateinschule Lindau 12 359—

6 8. „" Wallerstein. 1244
3 9. „ eitbhun! derWohemstunderheonorar. 4374—
2 FPrüfungskosten . J400—

——. 7 157607/37

3 Taubstummenanstalten.
1 Dotationsbeiträge:
6 a) für die Kreistaubstummen=AnstaltinAugsburg:
! Dotationsbeitrag 24750—
I b) für dasTaubstummeninstitut inDillingen:

6 I an)ordentlicherDotationsbeitrag. 1000—
II bb)füraußerordentlicheBedürfnisse.. 3000—
ji c)AversuindesSpezialarztesfürdie Taubstummenanstaltenin

Augsburg und Dillingen . 1000-—
I I d) Pension des früherenDirektors derKtasiummennfol
" in Augsburg Sebastian Koch 2 750 —

12 Freiplätze für Zöglinge:
I I a) für 25 Knaben à 270A in der Kreistaubstummenanstaltin
I I Augsburg 6750—
I b) für 28 Mädchenà 260 # imTaubstummeninstitutiinDillingen 7280 —
1 1 c) für 10Mädchen à 250 M in der Taubstummenversorgungs=
*1* anstalt zu Dillingen 2500,—
“ d) für ein protestantischesMädchen im Zentraltaubstummen=

*r5 Institut in Müncheneventuellfür Freiplätze imTaubstummen=
Institut in Dillingen oder fürUnterbringung von Kindern

I in protestantischenRettungshäusern 390 —
I Summe§ 3 494201——

Cogle
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Festgesetzter
Kap. 8Tit. « Vortrag Betrag

MIH
l

1114 Blinden=Institute. I
1 a) Dotationsbeitrag für die Blindenanstalt in Augsburnrg 5000l—

b) Beitrag zur Pensionskassefür das LehrpersonaldieserAnstalt 1000 —
c) WiderruflicheZulage an den Hilfslehrer der Anstalt. 100—

2 Freiplätzefür Zöglinge: . ’
a)imZentralblindeinnstitutMünchen........ —I—
b)inderBlindenanstaltAugsburg...·.... 5040«—— I

Summe § 4 11 140—
5 Austalten für krüppelhafte Kinder. Ü

1|Beitrag zur VerzinsungundTilgung des von derZentralanstalt für 3
Erziehungund Bildung krüppelhafterKinder in München für den I
Neubau dieserAnstaltaufzunehmendenAnlehens von 1600000 M 5 404—

2 Freiplätze in derZentralanstalt für ErziehungundBildung kribpel. I
hafterKinderinMünchenfür9Freiplatzea360»-z.. 3240—

Summe § 5 8644-

6 Unterrichts- und Erziehungsanstalten speziell für die
weibliche Jugend. I .

1 a) Beitrag zur Unterhaltung der Präparandinnenanstalt beim I
LudwigslehrerinnenseuiinarimMeniiningen..... 1500 — 1

b) AußerordentlicherZuschußfür diesele .. 100—
2 Buschußan dieKoch=undHaushaltungsschuleinAugsburg .. 400
ZZuschußandie Frauenarbeitsschulefür undNeuburg in

Augsburg 1600—
— ẽ 3600.—

7 Sonstige Unterrichts= und Erziehungsanstalten. I
1BeitragandieMusikschuleAugsbur.. . ... 800
2 Beitrag an die Pfarrwaisenanstaltin Windsbach . .. 500I——

Summe §7 1300—

8 Kreisstipendien für Studierende an Universitäten und I
Lyzeen.......... —I:

Summe z " — —
9 Übrige Ausgaben. -

IZurErhaltungvonKunstdenkmalernundAltertüniern.... 1000F
2FürdenhistorischenVereinvonSchwabenundNeuburg.. 1000 —
3 Beitrag an den naturwissenschaftlichenVerein von Schwaben und I

Neuburg ... .... 515——
I 4 Beitrag zumUünterhaltederKreisbibliothet ........ 2000I—
I 5BeitragandasGernianifcheMuseuininNürnberg.. 250.—
- 6 Zuschußan den Pensionsverein staatlich geprüfter Lehrerinnen in I
II Bayern.. . 200I——
II7 Zuschuß an dieBayer. Landesgewerbeanstalt in Nürnberg ·. 150I—·
l,s,iischußaiidenBereinfür wirtschaftlicheFrauenschulenauft dem I
il Landein München 200

Google I
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Festgesetzter
Kap. 8 Tit. Vortrag Betrag

4 2

III I 99Zuschußandas DeutscheMuseumvon MeisterwerkenderNatur=
« wissenschaftenund Technikin München 1000—

10 | Zuschußzur NebenstelleAugsburg der Bayer.Landesgewerbeanstalt 3000—
11Dem Verein zur Hebung des Fremdenverkehrsin Augsburg 200%
12 Zuschußzu den Ausgrabungenauf dem Lindenbergbei Kempten. 1 000—

13 Zuschußan die beidenAusschüssefür Naturpflege iin empten und
I Augsburg... 150—
I Summe z 10665—

10 Gewerblicher Unterricht.
I 1|Oberrealschulen und Realschulenund zwar:

a) KreisoberrealschuleAugsburg 124000—
. b) ÜbrigeRealschulen: .
; PersonalbedarfnachArt. 188 des" Beamtengesegesfür:
,N 1. Kaufbeuren . 3429750
I 2.Kempten 51591|67
T 3.Lindan 3346592
1 4. Memmingen 36564|81
I 5. Neuburga.D. 34602—
I 6. Neu=Ulm. 27570—
I 7. Nördlingen . . 3310366
" ) Für Erhöhung derWochenstundenhonorare.. 5733«—
I d) Zur, Erhöhungund Gleichstellungder vor 1909bejonders
I gewährtenfixenZuschusseauf1e7000.«. 12242-—
. e) BesondereZuschüssefür Parallelkurseà 500 4 veranschlagtzu 2 000—
I 2 AllgemeinegewerblicheFortbildungsschulen:
I a) Zuschußzur Förderung gewerblicherFortbildungsschulen 59 000—
s b) Zuschußzur städtischenBauschulein Augsburg .. . 15575—
I o)ZuschußzurstadtischenHandwerkerfachschuleinAugsburg . 15724—
I d) Zuschußzur städtischenWebschulein Augsburg 3090—

e) desgl. zur städtischenSpinnerschulein Augsbunrg 160—
I k)ZuschußfürGesellenkurseanderHandwerkerschuleAugsburg 2000——
; )LehrgeldbeitragefürarnieKnabenimDonaumoose.. 1200—
I h) Stellvertretungskostenfür das zu Fortbildungskursen am
· Gewerbelehrerinstitutin MüncheneinberufeneLehrpersonal

der gewerblichenFortbildungsschulen. . 1000—
Si#= F ẽ 40791956

11 Landwirtschaftlicher Unterricht.
1 Zuschußzur landwirtschaftlichenWinterschuleImmenstadt 3000—
2 HBaschußzu den lundwirtschaftlichenWinterschulen in Lauingen und

I NeuburgaD. 3000-——-
ZBesoldungsbeitragsür die Assistentenanden landwirtschaftlichen

I Winterschulenim Kreise Schwabenund Nenburg . 4000—
4 Zuschußzur Obst=undWeinbauschuleinSchlachu⸗ beiLindau . 1 800—

Gocgle
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Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

19
I

111115StipendiensürlreisangehürigeBauernsohne,welchelandwirtschast ;
licheWinterschulen,Ackerbauschulen,Landwirischaftsschulenaoder I
landwirtschaftlicheFachschulenbesuchen —

6 a) Zuschußzur FischereischuleStarnberg .. 250—
b) StipendienanKreisangehörige,welchegenannteSchule besuchen 250 —

7 Zuschußzur ländlichenHaushaltungsschulein Lindenberg . ZOOI:
Summe 8 ũ 17600 —

12 Übrige Ausgaben auf den gewerblichen und landwirt= I
schaftlichenUnterricht. 1

1|]Düten undReisekostender Prüfungskommissäreder Realschulen 1
und der gewerblichenFortbildungsschulen . 120—

2 Pensionen und Alimentationen für dienstunfähigeLehrer an Real=
undLandwirtschaftsschulenund derenRelikten, dann für Studien=
lehreran unvollständigenLateinschulenundfür Reliktenvonsolchen: »

« Zuschußan die Kreis=Pensions=undUnterstützungskassefür dieselben 12 612.—
3 Sitipendienfür Studierende,Schüler und Eleven: I
I a) der K. TechnischenHochschulein München unddes K. Techni.

kumsin Nürnberg 3500/—
b) des K. Realgymnasiums und derK. Kreisoberrealschule in I
Augsburg,fernerderRealschulenunddergewerblichenTages⸗

I fortbildungsschulen 3500.—
1 c) J 3 Akademiefür LandwirtschaftundBrauereiinn eiben.

e . 600—-
d) der K. TieraͤrztlichenHochschulein Müunchen.. 1200.——

I e)ForderuugderObstbauuizucht,speziellGewährung vonSti-
, pendien zum Besucheder K. GartenbauschuleWeihenstephan,
I insbesonderederdortselbststattfindendenObstbau-undBauius
I wärterkurse 1000 —

f) für BesucherderK. Molkereischule inWeihenstephan .. 500 —
II g) für Besucherder K. Obst- undWeinbauschulein Schlachters 1200 —
I h) für BesucherderLehrkursederstaatlichenAnstalt fürBienen=
5 zuchtin Erlangen 300 —

*#: i) Stipendien anHufbeschlagschüler.. 1500-—
« k) Desgleichenfür Besucher dervichbaltinge. undMantrsäuue
1½ Gaishof · zoo-
I c F 12 27 612 —
" « SummeKaleI365880940

IYII Auf IndustrieundKultur. »
1 Auf Industrie. "„
1 Buschußan die allgemeineHardelslehranstaltin ugsburg:

a) für Schulgeldbefreiungen .. 1000 —
b) zum Betriebe 2 000.—

2 a) Beitrag an dieHandelskammer 3000 —
) zurBestreitungderKostenderhanderkskammer 2 Schwaben
und Neuburg für das Jahr 1912 18000.—

Google



Nr. 49. 839
Schwabenund Neuburg.

I Feste-fester
Kap. 8 Tit. Vortrag Betrag

. 7 J
".

IV k 3 Beitrag für Zweckeder WittelsbacherLandesstiftung .. 3000—
4 Stipendien an tüchtigeund unbemittelteHandwerkerMeister und

Gesellen)des Regierungsbezirkeszum Besuchevon Meister=und
I Fachkursen 2000—

5 Beitrag zur FörderungdesArbeitsnachweisesiinSchwabenundNeuburg 3 500—
# l 6 hBuschußan denPolytechnischenVereinMünchen . 300-
I 7ZuschußandenSchwäbKretsverbandgewerbl Genossenschaften. 200—
62 1 Ausgaben für Kulturzwecke.
II Für Beseitigungunhaltbarer Ansiedelungenim Donaumoose 2 000—
I I 2 Beiträge an die landwirtschaftlichenVereine:

a) Beitrag zurExigenzdes landwirtschaftlichenKreisausschusses 28000—
I b) Zuschußzur Prämi#erungvon Privatbeschälernim Kreise 3000—

c) Beitrag an die Algäuer Herdebuchgesellschaft 2000—
d) Zuschußan den Zuchtverbandfür das schwäbischeFleckvieh 2000|—
e) Beitrag an denMilchwirtschatlichenVerein im Algäün. 7000|—
f) Fakultativer Beitrag an die Verbändeder Darlehenskassen=
vereine Raiffeisen'scherOrganisation zur Bestreitung der

« Kostender Verbandsleitungund Rechnungsrevision .. 1200—
8) Ablösung dinglicherVerpflichtungenzur Zuchtstierhaltang 1 450—

II h) Beitrag an denKreisverbandfür genossenschaftlicheVieh=
# verwertungin Schwaben 2 000—
I i) Beitrag an den landwirtschaftlichenKreisausschußAuatburs

zur FörderungdesAcker=undPflanzenbaues 1000—
#3aBeitrag an den Fischereivereinvon Schwabenund Neuburg 1 800—

13b Kreisfischereisachverständiger:
àa)Gehalt. 3000 4
b) Diäten undReisekosten 1800 „

· c)Regteaversum...........100« 4900—

4KostendeskulturtechmschenDienstes
I. ZuschußandenStaat zu J bostendeskulturtechnischen
Dienstes im Kreise 20 175—

6 II. Kulturvorarbeiter . . 44000—
5 FüörderungvonBodenkulturunternehmungen. 12000—-
I HaKorrekuonderKonstanzerslch,lslbt,mder GemeindeThalkirch=

5 dorf, II. Ratet 2000—
5b Korrektionder Günz — 3u#be andieGenossenschafiWatten=
*= weiler=Ellzee,I. RKate 5000—
b 6 Kreismolkereisachverständiger: «

a)Gehalt. ........1925.-«
I b) Diäten undReisekosten . .2000»
I o)AversumfllrBureautmete,Bcheczung,Beleuchtung

undReinigung .. 350 „
: chRegteaversum...-.......150.- 4425—-

il
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Festgesetzter
Kap.8 Tit. Vortrag Betrag

M 4

IVvV27 Obstbauwanderlehrer: » I
a)GehaltfürSWanderlehreråAOOX—..4200.-L ;
b) Diäten und Reisekostenzu je 2000 di= 4000 „ I
a)Negteaversum1e100.«-. ...200.. 8400—

8Doer Kommissionfür VogelschutzinBayern 100—
Summe Kap. IV. 185WW

V Auf Gesundbeit.
1 Remuneration für prattische Arzte in armen Gegenden 950—
2 Zuschuß zur Universitäts=Frauenklinik in München

wegenBenützung derselben zum Unterrichte der Hebammen= i
schülerinnen aus Schwaben und Neuburg 1300—

3 Unterstützung von Hebammen zum Besuche der Nepe= I
tmonskurse.. 500—

4 Beiträge an dieDistriktsgemeinden zur Sustentation I
von Distriktstierärzten 7300—

5 Unterstützungen zumBesuche von Meekr een
für Desinfektoren 500—

6 Für Gewährung von Prämien zur Borderuna des 1
Stillgeschäftes . .. I-

7 Zur Bekämpfung der Tuberkulose .. —
Summe Kap F 16550—

VI Auf Wohltätigkeit.
111½1= — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2 Kreisirrenanstalten:
1 a) für den Betrieb der Heilanstalt Kaufbeuren, einschließlich I

der Ergänzungsbautenund der Bauunterhaltung. 141000 —
b) für den Betrieb der PflegeanstaltIrsee einschließlichder ,
Ergänzungsbautenund der Bauunterhaltung 44 000 —

JP)für die landwirtschaftlicheKolonie fr Gegesfeane“der "
Heilanstalt Kaufbeuren — —

2 Neubauten: #
a) zur teilweisenDeckungder Kosten für dieVergrößerungder I

I Heilanstalten bei Kaufbeuren, bezw. zur Verzinsung und I
I Tilgung der hiefür ausgenommenenKreisschulo 25 000 —

b) für Verzinsungund Tilgung desKraisanleetensvon284 000.% 20 000—
I c)furVerzmsungeinesnencnKrecsanlehenszu«)0000-« 51 100 —
I (1)für Verzinsung von Vorschüssenzur Deckungder Kostenfür U

Erweiterung der Heil= und Pflegeanstaltenbei Kaufbeuren "
und zur Errichtung einer neuenIrrenanstalt in Günzburg. 63 000 —

e) zurBildung eines Tilgungsfonds für das neueKreisanlehen 125000 —
I



Nr. 49. 841
SchwabenundNeuburg.

Festgesetzter
Kap. 8Tit. Vortrag Betrag

–
VI 3 Sonstige Krankenanstalten. ·

, 1DerAugenhetlanstaltdesDxEMayrmAugsburg. 2500—
i 2DerDrRetsinger’schenAnstalttnAug-barg.. 515—
I 3Der orthopädischenAnstaltdesBayerischenFrauenwereinsiinMürchen 300—
# 40erAnstalt für männlicheUnheilbarein Schweinspoint:

a) zur SustentationdesHausarztes . 700—
b) für Freiplätze . 2250—

« c)außerordentltcherZuschuß zur DeckungderLeichenhausbau=
i undGrunderwerbungskosten— 6. und letzteJahresrate— 1000—
*=5 4) zur Erweiterung der Trinkwasserleitung— 2. Rate 1000—
25 Der Anstaltfür weiblicheUnheilbare innLauingen:

I « a)fürderenBetrieb.. 2000-—
b) für 8 halbeFreiplätze .. 1200—
J) für Schuldentilgungund Verzinsung 1 000—

6Der Kinderheilanstaltin Augsburg · 600—

4 Der Universitäts=Kinderklinik undPoliklinik in Müncken 500—
5 Dem von Rothmund'schen Unterstützungsverein für arme

Augenkranke — e. V. — in München .. ... 300—
6 — ———□––□□ — —

7 Beiträge an Anstalten für Blödsinnige: .
1 a) für Zöglingein derKretinenanstaltin Ursberg 7500—

b) für Unterstützungder KretinenanstaltUrsberg als solcher . 2700—
2 Für unterstützungder Blödenanstaltin Neuendettelsau 2 400—
3 a) für die weiblicheKretinenanstaltin Deybachbei Cauirach 2•000—

b) für 20 halbe Freiplätzein dieserAnstalt. 3000—
P) Zuschußzur Schuldentilgungaus Anlaß derVerlegungdieser
Anstalt vonGlött nachDeybach,bezw.zurVermehrung der
Freipläze 3000—

8 Ausgaben für verwahrloste und verlassene Kinder. «
1 a) an die Kreiserziehungs=undBeschäftigungsanstaltfür arme

Knaben in Ottobeuen . 11820—
b) einmaligerZuschußfür außerordentlicheAusgaben dahin . 1300—

2 An dieKreiserziehungs=undBeschäftigungsanstaltfür armeMädchen
in Wörishofen . . 6058—

I ZFurUnterbruigungvon Kindern protestantischerKoufession in
Rettungshäusern. 600—

4 Für UnterbringungverwahrlofterundverlassenerMädchen aus dem
I Donaumoosein Erziehungs-und Rettungsanstalten 1 000—
! 5 UAndieRettungs=undBesserungsanstaltderFrauen vvomguten Virten

in München . 100-
f 6DemAugsburger Jugendsursorge-Berband .. 300-—
’ 7Der Rettungsanstalt Josephsheimzu Raitenbuchdes qristlichenöur= ·

sorgevereinsin Augsburg . 500—
S 8| An denschwäbischenKreisverbandfür Jugendfürsorge 1800—

Gocgle
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Jeschier
Kap.]s Tit. Vortrag Betrag

4sZ

VI 19 Unterstützung gemeindlicher und distriktiver Armen=
pflegen.
Fakultative Unterstützung an gemeindlicheArmenpflegen zum

Unterhalte von Geisteskrankenin Irrenanstalten 3000.—
10 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
11 Sonstige Ausgaben für Wohltätigkeit.

1N|Für die Suppenanstalt in Altenberg —
2 Fur die Krippenanstalt in derWertachvorstadt Augsburg —
3 Jür das Kinderasyl in Gundelfingen —
4Für außerordentlicheNotfälle, eventl. für Mehruns desa Verndoens

desMaximilians⸗Hilfsfonds —
5ä Dem Verein für ArbeiterkolonieninBayern.
6 a) dem Verein zur Errichtungeiner derberge=ur **

300
300
1000

6500
1200

in Augsburg 600
b) ebendemselbenfürseinLehrlingsheim ....... 150

7 Dem kathol. St. Johanniszweigvereinin Augsburgg 200
8Dem Verein „kath. Lehrlingsheim“ in Augsburg. .. 150

9 em Verein der Freundinnen junger Mädchen inMünchen. . 200
10 Dem Bayer. Frauenvereinzur FörderungderLandkrankenpflegedurch

denFrauenvereinvomRotenKreuzimKreiseSchwabenundNeuburg 4100
11.]Der WohltätigkeitsanstaltdesDr. Kohnlein Pfronten . 500
11/ Dem Schwäb.Kreisverbandfür ambulanteKrankenpflege 400

12Bethaus der Wertachvorstadtin Augsburg fürLinderpflege 300
13. SchutzengelhausMöhren 200
14Der Kinderbewahr=undKrippenanstalt in Pfersee 300
151 Dem MarianischenMädchenschutz=Vereinfür Bayern — Zweigverein

iIlIII

(IIl

Augsburg— 200—
16|Dem Verein füröffentlicheSpeiseanstalten in deneriachvornadien

Augsburg 200—
17 Dem Frauenverein für Gründung und ünerhaleng. einesmic

i nerinnenheimsinAugsburg.. 1000—
18. DemWaisenhausLohhof ..·.... 200

19Der ZwangserziehungsanstaltRummelsberg .....«.. 100-
I20DemVolkgerziehunqsvereinAugsburg.. 100«
21 Dem Verein zur Gründung einesSanatoriums für Lungenkranke

I ausdemMittelstande 500—
22 Dem Pensionsvereinder berufsmäßigenbayer. Polizeisoldaten und

1 Schutzmänner 100—
23 Der Versorgungs=undBeschäftigungsanstaltsur erwachseneBlinde
I — Blindenheim— e.V. in München 100—
24 DemHauspflegevereinAugsburg 500—
25er protestantischenKinderbewahranstaltmit Jugendhortiin Augsburg=

* Pfersee 200
12 Zuschuß an Distriktsgemeinden zur unterstützung der
1ê½ mit Armenlasten überbürdeten Gemeinden nach der ss
2 K. Deklaration vom 10. Mai 1902 .. 43 928|75

Google –



Nr. 49.
SchwabenundNeuburg.

Festgesetzter
Kap. 8 Tit. Vortrag Betrag

M.

VI 13 Ersatzleistung an unmittelbare Gemeinden fürdie Unter—
bringung von Geisteskranken und Blöden in Irren= und
Blödenanstalten nachder K.Deklaration vom 10.Mai 1902 9500|—

Summe Kap. VI 603 071/75

VII Auf Straßen=,Brücken=undWasserban.
11 Beiträge zu denDistriktsstraßen . 186 635—

2 Beiträge zu den Gemeindewegen 25 000 —
2 Offentliche Flüsse.

1 Fiür den Uferschutzan öffentlichenFlüssennach Art. 92 desWasser- ,
çgesetes vom 23. März 190) 672 —

2...———————.. —
3 Fur Instandsetzung von Privatflüssen und Bächen mit

erheblicher Hochwassergefahr nach Art. 98 des Wasser=
gesetzes vom 23. März 1907.

1Iür Ansammlungeines Unterhaltungsfonds,II. Rate 20 000—
2— — — — — — — — — — — — — — — —
3JllerkorrekttoninderIAbtindenGemeinden Fischen, Laugen-

wangundRubi, IV. und letzteRate . 1750—-
4Jllerkorrektion,Abtll-IvllRate .. 25000—

4 Beiträge für Instandsetzung und Korrektionen an den
sonstigen Privatflüssen und Bächen nach Art. 101 des
Gesetzesvom 23. März 1907.

1PBeiträge für Sicherungsbautenund Waldkulturen zur Verhütung
jäher Überschwemmungen,7. Rate des auf die Jahre 1906 mit
1913 verteiltenAufpands 14 600 —

2 Unterhaltungsfondsfür die auf gemeinschaftlicheKosten des Staates
und desKreises ausgeführtenWildbachverbauungen.EitzigeRate 10000—

3 Beitrag zur Verbauung der WertacherStarzlach. 7. von 8 gleichen
Raten 3 125—

4 Wiederinstandsetzungder Achkorrektion in der politischen Gemeinde
Pfronten=Steinach.Erstevon 2 Raten 9600—

5 Herstellungvon Uferschutzbautenan derAchoberhalbderFallmühle,
# politischeGemeindePfronten=Steinach.Erstevon 2 Raten 5400—

76·—□8 — — — — — — — — — — — — — — — — — – —

8 Beitrag für die Verbauungdes oberenBerg=unddesMühlen=
". bachesin der GemeindeNesselwang.Vierte und letzteRate 4500—

10 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
111— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

12 Beitrag zu denVerbauungenim sonderach=undNettenschwangertal.
Dritte von sechsRaten 6000—

1392 — — — — — — — — — — — — — — — — — ———— *4#5
15 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —



Festgesetzter
Kap. Tit. Vortrag Betragq

4
VII. 416 Beitrag zu denVerbauungenim Gebieteder oberenIller, Stillach, I

TrettachnndBreitachDritteRate.. 20000.—
17 Beitrag zu Unterhaltungsfondsfür die von denBeteiligtenmit Zu= I

schüssendesStaategunddesKreifesausgesührtenWildbach I
verbauungen. Dritte und letzteRate 16295—

18 Beitrag zur Wiederinstandsetzungder durchvogwasserbeschüdigten I
Wildbachverbauungen2Rate... . 7500·-—

19AlsReservefürWasserbautenüberhaupt und zur Abänderung . 7558I——
20FürVerzinsnnaundTilgnngdes genehmigtenAnlehens von I

1000 000 .XKzu Wasserbauten . 35000—
21 Fur Verzinsung von Vorschüssenauf das Anlehen 7000|—

5 Beiträge an dieDistrikte zur Ablöhnung von Dammwarten 130505
6 Zuschuß zum Bau einer Ls über den kleinen See bei

Lindau, 1. Rate . 5000—
Summe Kap Vll 411940I05

VIII übrige Kreisansgaben. I
1 Zur Förderung des Feuerlöschwesens 6200—
2, Beiträge gemäß §832 des Bauunfallversicherungs= I

gesetzes 9000—
3 Fdß an denBarerishens Landesverein zurFrderung I
I des Wohnungswesens 100—

SummeK= Vu#s 15300—

IX I I AllgemeinerReservefonds ......... 10852729
II SummederKreisausgabeii5012348I29
» .
I I II. Abschnitt.
II Kreis-Einnahmen

1 " ZuschüsseausderStaatskasse.
« A. Zuschüsse aus dnbr für Erziehung und H

CI Bildung.
1 Lateinschulen. I
1 Die auf speziellenRechtstiteln undBewilligungen beruhendenSun- *
2 dationsbeiträge . « 1976I1d
2Aus derKreisschuldotation * mê

1 — z I 1976118

i 2 Gewerblich=technische Schulen. I
: Staatszuschuß zu denAusgaben für die K. Kreisoberrealschule Ir

Augsburg . 21 25
Summe8 2 für sich.



Summe Kap. LA

r. 49. 845
ui SchwabenundNeubmg.

" örckeeseter
Kap. Tit. Vortrag Betrag

1
1 3 Volksschulen.

1 Auf speziellenNechtstitelnL BewilligungenberuhendeFundations=
I beiträge. 5787/67

I 2«NachAnfallzahlbare Bauausgaben .. — —
3 a) Seitherige budgetmäßigeKreisschuldotation .. 6908226

I b) Neue Kreisschuldotationbehufs Umersttn der mitekhur
lastenüberbürdetenGemeinden. . 23600—

«.4ZuschüsseandieKreisfondggemäßArt16 Abs 2 Ziff 2 und
I Abs.3 des Schulbedarfgesetzesvom 28. Juli 1802 für Gemeinden

mit weniger als 10000 Einwohnern 234522/04
I 5 Bauschbeträgean die SchulkassenderGemeinden mit 10000 und

mehrEinwohnernan Stelle der demLehrpersonalan denVolks=
1 schulendieserGemeindenseitheraus Staatsfonds zugeflossenen

Dienstalters=und sonstigenBulagen gemäßArt. 14 Abs. 1 des
I Schulbedarfgesetzes .. 183 84306
6 ZuschußnachArt,16Abs.2 Ziff.4des—5 vom
E 28.Juli 1002 250000—
I 7 Dienstalterszulagen für das Lehrpersonal an den Volksschulender
I Gemeindenbis zu 10000 Einwohnern . 1092510—

8 Z3urünterstützungdienstunfähigerältererSchullehrer die bereits vor
I dem Entstehender gesetzlichenKreisvereine quiesziertwordensind — —
19 a) Zuschußan die Kreispensionsanstaltfür dienstunfähigeLehr=

personen 147000—
b)Pensionszulagennach einemDrittel der zuletztbezogenen

I Dienstalterszulagen 70000—
J%)zur Unterstützungder älterenpensioniertenLehrpersonenund
zur GewährungvonZuschüssenan diePensions=undRelikten=

1 Unterstützungs=Zuschußkassefür das an gemeindlichenPensions=
, einrichtungennicht teilnehmendeLehrpersonal 6300.—

1 10 Unterstützungsbeiträgefür die HinterbliebenenderVolsschullehrer:
½ê a) im allgemeinen 143500—
" b) zur Unterstützungder älterenLehrer=Reliktenund zur Ge=
II währung von Zuschüssenan die Pensions= und Relikten=

Unterstützungs=Zuschußkassefür das an gemeindlichenPensions=
i« einrichtungennicht teilnehmendeLehrpersonal . 6 050

J) für dürftige, dem Unterstützungsalterentwachsene—
5 Waisen 2 000—

11 zur Anordnung außerordentlicherSchulvisitatioren .. 1715——
I I12ZurUnterstutzungdürftigerKandidatendesVolksschuldiensteswährend

der Ableistungihrer gesetzlichenMilitärdienstpflicht 500—
I I Summe§3223641093

li
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Festgesetzter
Kap. 8 Tit. Vortrag Betrag

M 4

I B. Zuschüsse aus Zentralfonds für Industrie und Kultur. I
1AquandegkulturundlandwirtschaftlicheJnteressenüberhaupt.. 2575— »
2...-—-..-..--—--—----..——— ... —
3 u denAusgaben für AusstellungeinesKreismolkereisachverständigen 1500—
4Desgleichen fürAufsellung eines3 rwanerlehres für Fsherei.

wesen 1500—
—. Ka.#7s 5 575—
Summe Kap. III22065667|11

II Fundations=und Dotationsbeiträgeder Gemeinen — —

III Zuflüsseaus sonstigenEinnahmequellen.
1Kente aus Kreisfonds für Förderung landwirtschaftlicherInteressenrc. 3 150—
2 Henteaus demMaximilianshilfsfondsbehufsVerleihung vonUnter=

stützungenin außerordentlichenNotfällen 6500|
Summe Ke=It 9 650—

IV » Kreisumlage zu 31 vom Hundert I

derSteuersumnievvn8229470X58J nachAbzug von 2 vom I
Hundert für Rückständeund Nachlässe 2 500 113|16

V AktivrestederKreisfondsfrühererJahrr 236 era
Summeder Erchenmehmen 5 012 6

Gocgle *t
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Geset=undVerorhunnsschut
für das

Königreich Vayern.

Nr. 50.
München, den 29. August 1912.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 24. August 1912, betreffendAnderung der Militär=Transport=Ordnung. — Bekannt

machung vom 24. August 1912, betreffend Anderung des Militärtarifs für Eisenbahnen.

Nr. 7/Bmo2.

Bekanntmachung, betreffendAnderung der Militär=Transport=Ordnung.

K. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheitenund K. Kriegsministerium.

Die durch Bekanntmachungdes Reichskanzlersvom 23. Juli 1912, Abschnitt A
(Rl. 1912 Nr. 46 Seite 448/449) verfügtenAnderungender Militär=Transport=
Ordnung habenauchfür die bayerischenEisenbahnenzu gelten.

München,den24. August1912.

v.Seidlein. Frhr. v. Rreß.
139
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Nr·7-Bm02.

Bekanntmachung, betreffendAnderung des Militärtarifs für Eisenbahnen.

Kl Staatsministeriumfür VerkehrsangelegenheitenundKl. Kriegsministerium.

Im Militärtarif für Eisenbahnenwird die jetzigeTarifnummer 26a gestrichenund
dafür gesetzt:

Militaͤr⸗Luftfahrzeuge
(siehe§ 56a der Militär=Transport=Ordnung).

26a. Die Fracht für Militär=LuftfahrzeugeoderTeile von solchen,Zubehör=
oderErsatzstückeist je nachder Art der Aufgabe gemäßTarifnummer 23
bis 26 zu berechnenmit folgendenAbweichungen:

1. Bei Aufgabeals Eilgut sind die Sätzeder allgemeinenStückgut=
klassedes gewöhnlichenVerkehrszu berechnen.

2. WerdenLenkluftschiffe oderTeile von solchenvon mehr als 7m
Länge als Stückgut oderEilstückgutaufgegeben,so ist für jedeFahr=
schein=oderFrachtbriefsendungein Mindestgewichtvou 1500 kg
zu berechnen. «

3. WerdenFlugzeuge oderTeile von solchen,die in gedecktgebaute
Wagen nicht durchdie Seitentürenverladenwerdenkönnen,als
StückgutoderEilstückgutaufgegeben,so ist für die in einenWagen
verladenenStückeein Mindestgewichton. 1000 kg
oder,wenndarunterStückevonmehrals 7 m Längesind,von 1 500 kg
zu berechnen.

Diese Anderungensindam 23. Juli 1912 in Kraft getreten.

München, den 24. August 1912.

v. Seidlein. Frhr. v.Kreß.

Google
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ctzundVerorduungs=Blatt
für das

KönigreichVayern.

Nr. 51.
——2 den 6.Sebptember 1912.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 5. September 1912 über die Einfuhr von Rindern und Ziegen aus der Schweiz. —

Staatsdienst=Nachrichten. — Ordens=Verleihung. — Königlich Allerhöchste Genehmigung zur Annahme einer
fremden Dekoration.

Nr. 4130 54.

Bekanntmachung über die Einfuhr von Rindern und Ziegen aus der Schweiz.

#Staatsministerium des Innern.

In teilweiserAbänderungderBekanntmachungvom 25. September1908 (GVhl.
S. 909) wird vom 10. September 1912 an die Einfuhr von Rindernund Ziegen
aus den schweizerischenKantonenLuzern, Unterwalden,Uri undZug nachund durchBayern
unter denBedingungenwiederzugelassen,die in denBekanntmachungenvom 25. September
und 6. Oktober 1908 (GWVl. S. 909, 954) bezeichnetsind.

München,den5. September1912.
J. A.

Ministerialrat v. Braun.
140
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Staatsdienst=Nachrichten.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold,desKönigreichsBayern Verweser,
haben Sich unterm 3. September 1912
Allerhöchstbewogengefunden,
vom 1. Oktober1912 ab denmit dem

Titel und Rang einesK. GeheimenRates
ausgestattetenMinisterialrat im K. Staats=
ministeriumdes Innern Gustav Ritter von
Kahr zum Staatsrat i. o. D. zu ernennen
und gleichzeitigauf die Stelle einesMini=
sterialdirektorsim K. Staatsministeriumdes
Innern zu berufen,
dem mit dem Titel und Rang eines

MinisterialdirektorsausgestattetenMinisterial=
rat im K. StaatsministeriumderFinanzen,
Philipp Ritter von Kohl und demmit dem
Titel und Rang eines Ministerialdirektors
ausgestattetenMinisterialrat im K. Staats=
ministeriumdesInnern, Otto Ritter von
Strößenreuther
denTitel und Rang einesStaatsratesim
außerordentlichenDienstezu verleihen.

Gocgle

Ordens-Verleihung.
Im NamenSeiner Majestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm29. August1912 aller=
gnädigstbewogengefunden,demK. Kämmerer,
Oberstleutnantz.D. undHofkavalierSeiner
Majestät des Königs Otto Alexandervon
Zwehl das Luitpoldkreuzzu verleihen.

KöniglichAllerhöchsteGenehmigungzur
Annahmeeiner fremdenDekoration.
Im NamenSeiner Majestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold,desKönigreichs BayernVerweser,
habenSich unterm26. August1912 alle=
gnädigstbewogengefunden,demReligions=
lehreran derstädtischenHandelsschule,Ehren=
kanonikusamK. Hof=undKollegiatstiftezum
hl. Kajetanin München,WilhelmMüller,
für den HerzoglichAnhaltischenVerdienst=
ordenfür Wissenschaftund Kunst dieBe=
willigung zur Annahmeund zum Tragen
zu erteilen.



Werk-undAltercirduunggkgklaibt1
für das

Königreich Bayern.

Nr. 52.
München, den 9. September 1912.

Inhalt:
Königliche Verordnung vom 4. September1912, die Prüfungsordnung für das Lehramt an den höheren

Lehranstalten betreffend.

Königliche Verordnung, die Prüfungsordnung für das Lehramt an den höherenLehranstalten
betreffend.

Im NamenSeinerMoajestätdesKönigs.

Tlhitpold,
VvonGottesGnadenBöniglicherPrin)vonHanern,

Regent.

Wir finden Uns bewogen,für das Lehramt an den höherenLehranstaltenfolgende
Prüfungsordnung zu erlassen:

Allgemeine Bestimmungen.
#1.

1. Die Befähigung für ein Lehramtan den höherenLehranstaltenin Bayern erlangt,
wer eine der Prüfungen des § 2 mit Erfolg abgelegthat.
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Prüfungs=
fächer.

Prüfungs=
abschnitte.

Besondere
Prüfung.

2. Die Lehrbefähigungfür Religion, Turnen, Stenographieund Musik, dannfür
Maschinenkunde,Baukunde und Landwirtschaftan höherenLehranstaltenwird durch diese
Prüfungsordnungnicht geregelt.

82.
Prüfungen werdenabgehaltenfür das Lehramt
1. der klassischenSprachen,der deutschenSprache und der Geschichte,
2. der deutschenSprache, der Geschichteund der französischenoderder englischen
Sprache,
der neuerenSprachen,
der Mathematik und der Physik,
der Chemie,der Biologie und der Geographie,
derHandelswissenschaftenund derGeographie,
des Zeichnens.

83.
1. JedeLehramtsprüfungzerfälltin 2 Abschnitte.
2. ZwischendenbeidenAbschnittenmußdasSeminarjahrabgeleistetwerden(s.§25—29).
3. Der 2. Prüfungsabschnittsoll in derRegel ein Jahr nachdem1. Prüfungs=

abschnittund muß im Anschlußan das Seminarjahr abgelegtwerden.
4. Aus den Hauptnoten des bestandenen1. und 2. Prüfungsabschnitteswird eine

Gesamtnote(Prüfungsnote)festgestellt(s. § 35).
5. Wer die beidenPrüfungsabschnittebestandenhat, ist befähigtdie Fächer, aus

denener die Prüfung abgelegthat, in allen Klassen der höherenLehranstaltenzu lehren.

84.
1. Wer die beidenPrüfungsabschnittebestandenhat, kann in einerbesonderenPrüfung

den NachweisseinerFähigkeit zu wissenschaftlichenoder künstlerischenLeistungenerbringen.
2. Die besonderePrüfung soll binnen 10 Jahren nachdem2. Prüfungsabschnittab⸗

gelegtwerden.
3. Auf Ansuchenkann die besonderePrüfung schonvorAbleistungdesSeminarjahres

und Ablegungdes 2. Prüfungsabschnittesabgelegtwerden(s. 8 36).
4. Wer die besonderePrüfung bestandenhat, ist vorbehaltlichder Bewährung im

Amtevorzugsweisebefähigtzur BekleidungvonVorstandstellensowiezurUnterrichtserteilung
in den drei oberenKlassen einer 9 klassigenhöherenLehranstalt,insbesonderein demFache,
aus demer die besonderePrüfung abgelegthat.
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g6.
1. Der 1. Prüfungsabschnittund die besonderePrüfung finden in München statt. Ort der
2. Der 2.Prüfungsabschnittwirdan denpädagogischenSeminarienabgelegt. Prüfungen.

86.

1. Die Lehramtsprüfungenwerdenin derRegelalljährlichund zwar in denMonaten Zeitder
Mai bis Oktoberabgehalten. Prüfungen.

2. Wennsichin einemJahre zu einerPrüfung wenigerals 3 Kandidatenmelden,
kann die Prüfung ausfallen.

§ V.
1. Für jedenAbschnittdereinzelnenLehramtsprüfungenbildetdasStaatsministeriumPrüfungs=

desInnernfürKirchen=undSchulangelegenheitenalljährlicheinenbesonderenPrüfungsausschußausschüsse.
2. Die Prüfungsausschüssebestehenaus einemMinisterialkommissarals Vorsitzendem,

seinemStellvertreterund der erforderlichenAnzahl prüfenderMitglieder. Der stellvertretende
VorsitzendekannprüfendesMitglied sein.

3. Der VorsitzendeleitetdiePrüfung, achtetdarauf, daßdieBestimmungenderPrüfungs=
ordnunggenaubefolgtwerden,ordnetbei vorübergehenderBehinderungeines Prüfungsmit=
gliedesdessenStellvertretungan und berichtetunmittelbarnachAbschlußderPrüfung unter
Vorlageder PrüfungsverhandlungendemStaatsministeriumüberdenVerlauf derPrüfung.

4. Über denVerlauf jederPrüfung, etwaigebesondereVorkommnisseunddasPrüfungs=
ergebnisist eineNiederschriftaufzunehmen.

88.

1. Die Meldungzur Prüfung ist schriftlichan das Staatsministeriumdes Innern Meldung
für Kirchen=undSchulangelegenheitenzu richten. zurPrüfung.

2. In derMeldungistanzugeben,zuwelcherPrüfungderKandidatzugelassenwerdenwill.
3. Das Staatsministerium bestimmtalljährlich den Zeitpunkt der Meldung und gibt

ihn im Ministerialblattebekannt.
4. NichtrechtzeitigeingesandteoderunvollständigbelegteMeldungenwerdennichtberücksichtigt.

89.

1. Wer zum 1. Prüfungsabschnittezugelassenwerdenwill, muß sittlichunbescholten8 9—24.
1. Prüfungs=und deutscherReichsangehörigersein. — anschnm
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Vor⸗
bedingungen

für
die Zulassung

zum
1. Prüfungs⸗
abschnitt.

Beilagen
der Meldung.
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1

der Besitz des Reifezeugnisseseines deutschenhumanistischenGymnasiums, eines
deutschenRealgymnasiumsodereinerdeutschenOberrealschuleund derBesitzdes
Zeugnissesüber erfolgreicheAblegungder Ergänzungsprüfung,soweiteine solche
von denInhaberndesReifezeugnissesdeutscherRealgymnasienoderOberreal=
schulenfür die Zulassung zu einzelnenLehramtsprüfungengefordertwird;
derBesucheinerHochschulenachErlangungdesReifezeugnisses(Ziff. 1) in der
für die einzelnenLehrämtervorgeschriebenenDauer.

Als Hochschulengelten nachMaßgabe der Vorschriftenfür die einzelnen
Prüfungsfächerdie deutschenUniversitäten,die deutschenTechnischenHochschulen,
die deutschenstaatlichenAkademiender bildendenKünste und die deutschenstaatlich
anerkanntenHandelshochschulen.Inwieweit der BesuchausländischerHochschulen
auf das Hochschulstudiumanzurechnenist, bestimmtdas Staatsministerium all=
gemeinoder für den einzelnenFall.

Auf dasHochschulstudiumist der Militärdienst bis zur Dauer einesJahres
anzurechnen,sofernder Kandidat währenddieserZeit an einer Hochschuleein=
geschriebenwar und den Militärdienst am Hochschulorteabgeleistethat.

Dem Besucheiner deutschenUniversitätodereinerTechnischenHochschule
stehtder BesucheinesbayerischenLyzeumsfür höchstens2 Halbjahregleich.

Mindestens3 Halbjahre desHochschulstudiumsmüssenauf bayerischenHoch=
schulenverbrachtsein. Mindestens 6 Halbjahre des Hochschulstudiumsmüssen
demBesuchevonVorlesungenundUbungenin denPrüfungsfächerngewidmetsein;
dieFertigstellungvonZulassungsarbeitengemäßdenVorschriftenfür die einzelnen
Lehramtsprüfungen.

8 10.

derGeburtsschein;
der Staatsangehörigkeitsausweis;
derAusweisüberdas Militärverhältnis;
dieUrschriftdesReifezeugnisseseiner9klassigen deutschenLehranstaltund, soweit
erforderlich(s. § 9 Abs. 2 Ziff. 1), derNachweisder erfolgreichabgelegten
Ergänzungsprüfung;
der Nachweis des vorgeschriebenenHochschulstudiums(s. § 9 Abs. 2 Ziff. 2).
Dieser Nachweis ist durchHochschulabgangszeugnissezu erbringen;
der Nachweisüber die sittlicheFührung des Kandidaten. DieserNachweiswird
durchdas Hochschulabgangszeugniserbracht,wenn die Meldung zur Prüfung
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im unmittelbarenAnschluß an das Hochschulstudiumerfolgt. Andernfalls ist
überdiesein Leumundszeugnisfür die Zeit vom Abgang von der Hochschulebis
zur Meldungzur Prüfung vorzulegen.

7. der Nachweisüberdie Erfüllung der für die Zulassungzu deneinzelnenLehr=
amtsprüfungenvorgeschriebenenbesonderenVorbedingungen,insbesondereüber den
Besuchder SeminarienundÜbungen;

8. die ZulassungsarbeitengemäßdenVorschriftenfür die einzelnenPrüfungsfächer
nebstAngabeder bei ihrer FertigstellungbenütztenQuellen und Hilfsmittel;

9. die schriftlich auf Ehrenwort abgegebeneVersicherungdes Kandidaten, daß die
Arbeit von ihm selbstherrührtund daß er andereals die in derArbeit bezeich=
netenHilfsmittel bei ihrer Anfertigung nicht benützthat;

10. ein vomKandidateneigenhändiggeschriebenerkurzerLebensabriß,der insbesondere
denvollständigenNamendesKandidaten,seinReligionsbekenntnis,Stand und
WohnortderEltern, die vomKandidatenbesuchtenLehranstalten,denGang und
den Umfang seinerHochschulstudien,endlichseinedermaligeStellung und seinen
dermaligenAufenthaltsort(unter genauerAngabe der Adresse)zu enthaltenhat;

11. die Erklärung,ob, gegebenenfallsmit welchemErfolgesichderKandidatbereits
früher einer Lehramtsprüfungunterzogenhat.

2. Gleichzeitigmit derMeldungist die Prüfungs=und die Zeugnisgebühr(s.§ 42)
an das Staatsministerium einzusenden.Wer um Befreiung von derPrüfungsgebührnach=
sucht,hat das Befreiungsgesuchmit einemamtlichenVermögenszeugniszu belegen.

8SII.
1. Auf Grund der vorgelegtenNachweiseentscheidetdas Staatsministeriumüber die Versagung

ZulassungzurPrüfung. derZulassung.
2. Die Zulassung zur Prüfung ist zu versagen,

1. wenndie in § 9 Abs. 1 und 2 bezeichnetenVorbedingungennichterfüllt sind,
2. wenndie Zulassungsarbeitnach demGutachtendesPrüfungsausschussesnicht

genügt.

* 12.
Die Zugelassenenhabensichan demin derZulassungsentschließungbezeichnetenTage Persönliche

und Orte persönlichunter Vorlage der Zulassungsentschließungbeim Vorsitzendendes s
Prüfungsausschusseszu meldenund von ihm die näherenAnordnungenentgegenzunehmen.
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* 13.
Der 1. Prüfungsabschnittzerfällt in eine schriftlicheund eine mündlichePrüfung.

Bei derPrüfung aus derChemie,derBiologieund derGeographietritt nocheinepraktische
Prüfung dazu.

§ 14.

1. Die schriftlicheund die praktischePrüfung werdenin abgeschlossenenRäumen unter
Aufsicht abgehalten.

2. Die MitgliederdesPrüfungsausschusseshabenfür die schriftlichePrüfung Auf=
gabenentwürfeaus den von ihnen vertretenenFächernbereitzuhalten.

3. Die Aufgabenfür die schriftlicheund die praktischePrüfung werdenin der ersten
Sitzung des Prüfungsausschussesbesprochenund festgesetzt.In dieserwird auchbestimmt,
ob und welcheHilfsmittel bei Bearbeitungder Aufgaben benütztwerden dürfen, dann in
welcherReihenfolgedie einzelnenAufgabenzu bearbeitensind.

4. Der Prüfungsvorsitzendehat für die Vervielfältigung der Aufgabenund für ihre
sorgfältigeVerwahrungbis zur StundederBearbeitungzu sorgen.

5. Die für die einzelnenAufgaben festgesetzteZeit darf bei der Bearbeitungnicht
überschrittenwerden. « «

6. Die Aufsicht bei der schriftlichenPrüfung ist von Mitgliedern des Prüfungsaus=
schusseszu führenund mit unnachsichtlicherStrenge zu handhaben.

7. Für jedePrüfungsaufgabewird ein ersterund ein zweiterZensor bestellt.

* 15.
1. Wer sichbei BearbeitungeinerAufgabeunerlaubterHilfsmittel oderfremderBei=

hilfe bedient hat oder zu bedienenversuchthat, erhält für dieseAufgabe die letzteNote.
NachUmständenkannderPrüfungsausschußdenKandidatenvon derFortsetzungderPrüfung
odervon der Zulassung zu einer weiterenLehramtsprüfungüberhauptausschließen.

2. Ein Kandidat, der einemanderenBeihilfe gewährt,ist mit HerabsetzungderNote,
gegebenenfallsmit Ausschlußvon der Prüfung zu bestrafen.

§ 16.
1. Zwischender schriftlichenund der mündlichenPrüfung muß ein angemessener

Zeitraum liegen.
2. Die schriftlichenArbeitensollen bis zumBeginne der mündlichenPrüfung des

Kandidatenzensiertsein.
3. Die mündlichenPrüfungen sind nicht öffentlich.
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* 17.
Bei dermündlichenPrüfung wird derKandidatvor demgesamtenPrüfungsausschußMüdlliche

geprüft. Prüfungsausschüsse,die ausschließlichdesVorsitzendenausmindestens6 Mitgliedern Prüfung.
bestehen,könnensichzur Abhaltung dermündlichenPrüfung in so vieleAbteilungenzerlegen,
alsPrüfungsgruppenvorhandensind. In diesemFall hat derKandidatvor jederAbteilung
einenTeil derPrüfung abzulegen.

- 8 18.

1. Die Fragestellungan die Kandidatensoll klar und leichtverständlichsein. Zeigt
ein Kandidat auf demdurchdie FragestellungberührtenGebiet offenbareUnkenntnis,sosind
die Fragenaus einemanderenGebietezu stellen.

2. WennnachAblauf derPrüfungszeitdas Ergebnisnochzweifelhaftist, kannder
Vorsitzendeein Mitglied oder mehrereMitglieder des Prüfungsausschussesauffordernnoch
einige Fragen an den Kandidaten zu richten oder eine förmlicheNachprüfunganordnen.

8 19.
1. Der Prüfungsausschußentscheidet Bewertung
a) überdie BewertungderEinzelergebnissederschriftlichenPrüfungaufdenVorschlagdesPrüfungs=
deserstenundzweitenZensors, ergebnisses.

b) überdieNotendermündlichenPrüfung auf denVorschlagdesjeweiligenExaminators,
) überdie NotenderPrüfungsgruppen,
d) über die Hauptnoteder Prüfung.

2. War ein Prüfungsausschußzur Abhaltung der mündlichenPrüfung in Abteilungen
zerlegt,so habenbei derFestsetzungderNotenaus dermündlichenPrüfung nur dieMit=
gliederder einschlägigenAbteilungmitzuwirken.

3. Bei Stimmengleichheitgibt die Stimme desPrüfungsvorsitzendendenAusschlag.
Ist er fachmännischnicht vorgebildet,so hat er Stimmrechtnur in diesemFalle.

8 20.

1. Das Urteil überdie Prüfungsergebnissewird durchdie Noten Noten.
I. —sehr gut
II = gut
III — genügend
IV ungenügend
V. wöllig ungenügend

ausgedrückt.
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2. Bei den einzelnenPrüfungsgegenständender schriftlichenPrüfung und bei der
mündlichenPrüfung dürfen Zwischennotenerteilt werdenund zwar

I—MI(.5)
H—IN(u,5)
—
IV—V(W,h.

3. Aus den Noten der schriftlichenund der mündlichen(bei der Prüfung für das
Lehramtder Chemie,der Biologie und der Geographieauch der praktischen)Prüfung in
einerPrüfungsgruppewird die Gruppennotegemäßden Vorschriftenfür die einzelnen
LehramtsprüfungendurchZusammenrechnungund Teilung ermittelt. Ergeben sich bei der
TeilungBrüche, so werdensie, wennsieüber0,50 betragen,als einganzes gerechnet;
andernfallsbleibensieunberücksichtigt.

*21.

Nichtbestehen 1. Wer in einer oder in mehrerenPrüfungsgruppenddie Note III nichtmehr erreicht,
derPrüfung,hatdiePrüfungnichtbestanden.

2. Den Kandidaten,welchedie Prüfung nicht bestandenhaben, sind gleichzu achten

1. Kandidaten, die nachBeginn der Prüfung ohne ausreichendenGrund zurück=
getretensind,

2. Kandidaten,die wegenBenützungunerlaubterHilfsmittel oder fremderBeihilfe
oderwegenGewährungvonBeihilfe von der Fortsetzungder Prüfung aus=
geschlossenwurden.

§ 22.

Wiederholung 1. Ein Kandidat, der die Prüfung nicht bestandenhat odernach§ 21 Abs. 2 einem
derPrüfungsolchengleichzu achtenist, kanndiePrüfungim Jahredaraufwiederholen.

2. Die Wiederholungder Prüfung in einem späterenJahre oder eine zweitmalige
Wiederholungder Prüfung soll nur ausnahmsweisegestattetwerden.

3. Eine drittmaligeWiederholungderPrüfung ist unzulässig.

§6#23.
Hauptnote. 1. Für Kandidaten,welchedie Prüfung bestandenhaben,wird die Hauptnotedurch

Zusammenzählungder Gruppennoten(mit ihrenBruchteilen)und Teilung gemäßden Vor=
schriftenfür die einzelnenLehramtsprüfungenermittelt.ErgebensichbeiderTeilungBrüche,
so wird damitnach§ 20 Absatz3 Satz 2 verfahren.

2. Die Note aus demdeutschenAufsatzwird in dieHauptnotenicht mit eingerechnet.

Google



Nr. 52. 6 859

g 24.
1. Das Zeugnis über das BestehenderPrüfung wird vom Prüfungsvorsitzenden

ausgestelltund hat die Hauptnote, die Gruppennoten und die Noten in den einzelnen
Prüfungsgegenständensowie eine Angabe über Gegenstandund Ausfall der Zulassungs=
arbeit, weiter über den durchden deutschenAufsatzbewiesenenallgemeinenBildungsgrad des
Kandidatenzu enthalten.

2. Hat der Kandidatin einemPrüfungsgegenstandProben eines vertieftenwissen=
schaftlichenStudiums gegeben,so kanndies im Prüfungszeugniserwähntwerden.

8 26.
1. Vor der Zulassung zum 2. Prüfungsabschnittist das Seminarjahr abzuleisten.
2. Zur AbleistungdesSeminarjahreswird nur zugelassen,wer den 1. Prüfungs=

abschnittbestandenhat.
3. Das Seminarjahrsoll in derRegelim unmittelbarenAnschlußan die erfolgreiche

Ablegungdes 1. Prüfungsabschnittesabgeleistetwerden(s. jedochS 4 Abs. 3).
4. Es beginntnachBeendigungdes 1. PrüfungsabschnittesunddauertbiszumSchluß

des Schuljahres.
8 26.

1. Die Anstalten,an denenpädagogischeSeminarienabgehaltenwerden,denSeminar=
vorstandund die Seminarlehrer bestimmtdas Staatsministerium

2. Die Zahl der Teilnehmeran einemSeminar soll in derRegel6 nicht übersteigen.

e=
1. Die Meldung um Zuteilung zu einemSeminar ist sofortnachBestehendes

1. PrüfungsabschnittesbeimStaatsministeriumeinzureichen.Wer um Gewährungeines
Stipendiumsnachsucht,hat ein amtlichesVermögenszeugnisbeizulegen.Wünscheum Zu=
teilungzu einembestimmtenSeminar sindzu begründen.

2. Die Zuteilung der Kandidatenzu denSeminarien verfügt dasStaatsministerium.

g 28.
1. Das Seminarjahrist ohneUnterbrechungabzuleisten.
2. Die AussetzungderSeminarpraxis infolgeAbleistungmilitärischerUbungenist nicht

als Unterbrechunganzusehen.
3. BeimEintritt in dasSeminarsinddieKandidatenzu verpflichten·.
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8 29.
1. Die Unterweisungder Kandidaten im Seminar erfolgt nachMaßgabe der vom

Staatsministeriumzu erlassendenSeminarordnung.
2. Währenddes Seminarjahreshat jederKandidateine größerepädagogischeoder

methodisch=didaktischehäuslicheArbeit anzufertigen.
3. Am Schluß des Seminarjahreshabender Seminarvorstandund dieSeminarlehrer

ihr Urteil über die pädagogisch=didaktischeBefähigungdes Kandidatenin einer eingehenden
Qualifikationfestzustellen.

#30.
5830 —34. I. Im Anschlußan das Seminarjahr ist der 2. Prüfungsabschnittabzulegen.
2 is 2. Zum 2. Prüfungsabschnittwird nur zugelassen,wer sittlichunbescholtenist und

das Seminarjahr vorschriftsmäßigabgeleistethat. ·

§31.
Beilagen 1. Der Meldungzum2. Prüfungsabschnittsindbeizulegen:
derMelbung. 1. dasZeugnisüberdieerfolgreicheAblegungdes1. Prüfungsabschnittes;

2. das Zeugnis des Seminarvorstandesüber die vorschriftsmäßigeAbleistung des
Seminarjahres;

3. ein Zeugnisüberdie sittlicheFührung desKandidatenseit demBestehendes
1. Prüfungsabschnittes;

4. die vomKandidatenwährenddesSeminarjahresgefertigtehäuslicheArbeit(s.§ 29
Abs. 2) nebstder Angabeder zu ihrer Anfertigung benütztenHilfsmittel;

5. die schriftlichauf EhrenwortabgegebeneVersicherungdesKandidaten,daß die
Arbeit von ihm selbstherrührtund daß er andereals die von ihm bezeichneten
Hilfsmittel bei ihrer Anfertigung nicht benützthat.

2. Der Seminarvorstandlegt die Meldungenzum2. Prüfungsabschnittgesammelt
(jedochohnedie Seminararbeiten)demStaatsministeriumvor. Bei derMeldung ist die
Prüfungs=und die Zeugnisgebühr(s. § 42) zu erlegen.Wer um Befreiungvon der
Prüfungsgebührnachsucht,hat dasGesuchmit einemamtlichenVermögenszeugniszubelegen.

g 82.
Versagung Die Zulassung zum 2. Prüfungsabschnitt ist zu versagen, wenn die Vorbedingungen
derZulassung.(§ 30 Abs. 2) nicht erfüllt sind.
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§ 33.

1. Der 2. Prüfungsabschnittbeginnt mit der Wertung der häuslichenArbeiten.Einteilungdes
Darauf folgt die ErprobungderLehrbefähigungund diemündlichePrüfung. 2.Prüfungs=bschnittes

2. Die Erprobung der Lehrbefähigungfindet in GegenwartdesMinisterialkommissärsens=
des Seminarvorstandesund der Seminarlehrer vor Schülern der höherenLehranstaltstatt, noten.
mit der das vomKandidatenbesuchteSeminar verbundenist. Die Gegenwartder übrigen
Prüfungsmitgliederbei der Erprobungder Lehrbefähigungist nicht notwendig.

3. Die Vorschriftender §§ 15, 18, 19, 20 Abs.1 und 2, 21 Abs.2 und 24
findenentsprechendeAnwendung.

4. Die Hauptnotewird in derWeiseermittelt,daßdieNote aus derLehrbefähigung
doppelt,die Note aus derhäuslichenArbeit und aus dermündlichenPrüfung je einfach
in Ansatzgebrachtwerdenund dieNotensummedurch4 geteiltwird. Ergeben sichbei der
Teilung Brüche, so wird mit ihnen nach§ 20 Abs.3 Satz 2 verfahren.

5. Für dieFeststellungderNote aus derLehrbefähigungist dieSeminar=Qualifikation
(§ 29 Abs.3) mit zu berücksichtigen.

8 34.

1. Wer die HauptnoteIII nicht mehr erlangt hat, hat den2. PrüfungsabschnittNichtbestehen
nichtbestanden.

2. Ein Kandidat, der den 2. Prüfungsabschnittnicht bestandenhat odereinemsolchenabschnittes.
nach§ 21 Abs.2 (§ 33 Abs.3) gleichzuachtenist, muß das Seminarjahrwiederholen,Wiederholung
ehe er zur nochmaligenAblegungderPrüfung zugelassenwird. Die Wiederholungdes Gifo
Seminarjahrs soll im unmittelbarenAnschlußan die vergeblichabgelegtePrüfung erfolgen.

3. Eine zweitmaligeWiederholungderPrüfung ist unzulässig.

§ 35.
Aus derHauptnotedesbestandenen1. und 2. Prüfungsabschnitteswird die Gesamt=Prüfungs=

note(Prüfungsnote)in derWeisefestgestellt,daßdieHauptnotedes 1.Prüfungsabschnittesnote.
(mit ihrenBruchteilen)doppelt,die des2. Prüfungsabschnittes(mit ihrenBruchteilen)einfach
gezählt und die Notensummemit 3 geteilt wird. Ergebensichbei der Teilung Brüche,
so wird damitnach§ 20 Abs.3 Satz 2 verfahren.

*36
1. Für die Zulassungzur besonderenPrüfung (§ 4) ist erforderlich: S536—39.
1. sittlicheUnbescholtenheit, Fhen
2. das Bestehendes 1. und 2. Prüfungsabschnittes.

142“"
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2. Kandidaten,die vor Ablegungdes2. Prüfungsabschnitteszur besonderenPrüfung
zugelassenwurden(s. 84 Abs.3), erhaltendasZeugnis über dasBestehendieserPrüfung
erst nacherfolgreicherAblegungdes 2. Prüfungsabschnittesausgehändigt.

837.
Beilagen 1. Der Meldung zur besonderenPrüfung ist beizufügen:
derMeldung. 1. das Zeugnis überdie erfolgreicheAblegungdes 1. und 2.Prüfungsabschnittes

oder die Ministerialentschließung,durch welchedie Ablegung der besonderen
Prüfung vor der Ablegungdes 2. Prüfungsabschnittesgestattetwurde;

2. wenneinKandidatimLehramtnochnichtetatsmäßigangestelltist, derNachweis
über die Beschäftigungdes Kandidaten und seine Führung seit der Ablegung
derletztenPrüfung; "“

3. eine wissenschaftlicheAbhandlung oder eine selbständigekünstlerischeArbeit oder
derNachweiseingehenderStudien und praktischerArbeitenaus bestimmtenGebieten
gemäßdenVorschriftenfür die einzelnenLehramtsprüfungen.
Als wissenschaftlicheAbhandlungkann aucheinePreisschrift, einDolterdiser-

tation odereineandereDruckschriftvorgelegtwerden.
4. soweit einschlägig,die Angabeder bei denAbhandlungenoderArbeiten be⸗
nütztenQuellen und Hilfsmittel, dann die schriftlichauf Ehrenwort abgegebene
Versicherungdes Kandidaten, daß die Abhandlung oderArbeit von ihm selbst
und ohne fremdeBeihilfe gefertigt und andere als die von ihm angegebenen
Hilfsmittel nicht benütztwurden.

2. Mit derMeldung ist die Prüfungs=und die Zeugnisgebühr(s. § 42) an das
Staatsministeriumeinzusenden.Wer um Befreiungvon der Prüfungsgebührnachsucht,
hat das Befreiungsgesuchmit einemamtlichenVermögenszeugniszu belegen.

§ 38.
Versagung 1. Die ZulassungzurPrüfungist zu versagen,wenndieVorbedingungen(§ 36)
derZulaffung.nicht erfüllt sind oder wenn seit Ablegung des 2. Prüfungsabschnittesüber zehnJahre

verflossensind(§ 4 Abl. 2).
2. Die Zulassungzur weiterenPrüfung ist zu versagen,wennderPrüfungsausschuß

der eingereichtenArbeit den Charakter einer wissenschaftlichenoder künstlerischenLeistung
aberkenntoder sie als formell unzulänglichbefindetoderwenn er die vorgelegtenNachweise
über die eingehendenStudien und praktischenArbeiten auf einembestimmtenGebieteals
unzulänglicherachtet. Wird die Zulassung zur weiterenPrüfung versagt, so gilt die be=
sonderePrüfung als nicht bestanden.

3. Die weiterePrüfung ist mündlich.
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§ 39.
1. Für die gesamtePrüfung wird eine einzigeNote erteilt. Wer die Note II nichtPrüfungsnote

mehrerlangt,hatdiePrüfungnichtbestanden. und
2.DieVorschriftender5§16,17,18,19,20Abs1und21abs.2 findenwraln

entsprechendeAnwendung.
3. Ein Kandidat, der die besonderePrüfung nicht bestandenhat oder einem solchen

gleichzu achtenist, kann die Prüfung innerhalbder10 jährigen Frist (s. § 4 Abs. 2
einmal wiederholen. Eine WiederholungnachAblauf dieserFrist oder eine zweitmalige
WiederholungderPrüfung ist unzulässig.

4. Der Prüfungsausschußbestimmt,ob bei einerWiederholungderbesonderenPrüfung
die zurückgewieseneArbeit abgeändertund verbessertwiedervorgelegtwerdendarf oder ob
ein anderesThemazu wählenist.

§ 40. 6
1. In die Reihe früher Geprüfter wird nachMaßgabe seinerPrüfungsnote auf An= Einstellung

sucheneingestellt, in dieReihe
1. wer infolge derErfüllungder aktivenMilitärdienstpflichtden 1. Prüfungsabschnitt Sisfteer
späterals im 4. Jahre nachErlangungdesReifezeugnissesoderden 2. Prüfungs=
abschnittspäterals 1 Jahr nachdem1. Prüfungsabschnittabgelegthat;

2. wer die besonderePrüfung vor derAblegungdes2. Prüfungsabschnittesbe=
standenhat;

3. wer die Ergänzungsprüfungaus derenglischen(rauzosischen)Sprachevor der
Ablegung des 2. Prüfungsabschnittesaus der deutschenSprache, der Geschichte
und der französischen(englischen)Sprachebestandenhat (s. § 64);

4. wer durchKrankheit oderandereunverschuldetezwingendeUrsachenan der recht=
zeitigenAblegung oder an der Vollendung des 1. oder2. Prüfungsabschnittes
gehindertwar.

2. Gesucheum Einstellungin einefrühereReihe sindbinnen3 Monatennachdem
Bestehendes 2. Prüfungsabschnittesbei demStaatsministeriumeinzureichen.Spätere
Gesuchewerdennichtberücksichtigt.Den Gesuchensind die erforderlichenNachweisebei=
zulegen. Der Nachweisder Krankheitsoll durchamtsärztlichesZeugnis erbrachtwerden.

§ 41.
1. Die Wiederholungdesbestandenen1. PrüfungsabschnitteszumZweckederAuf=Wiederholung

besserungderNote ist nur einmal und nur vor der AbleistungdesSeminarjahres zulässig. nresnn
Sie setztden Verzicht des Kandidaten auf das früherePrüfungsergebnisvoraus. Der Prüfang.
Verzichtwird erstmit demBeginnederzu wiederholendenPrüfung wirksam.
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2. Eine Wiederholungdes bestandenen2. Prüfungsabschnittesist nur einmal und
zwar nur in dem auf die erstmaligeAblegungdes 2. AbschnittesfolgendenJahre zulässig.
Sie setztden Verzichtdes Kandidatenauf das früherePrüfungsergebnissowiedie wieder=
holte Ableistungdes Seminarjahres voraus.

3. Eine WiederholungderbestandenenbesonderenPrüfung ist nichtzulässig.

42.
1. Die Kandidaten haben für den 1. Prüfungsabschnitt,den 2. Prüfungsabschnitt

unddie besonderePrüfung eine Prüfungsgebühr von je 20 .K zu entrichten. Für das
Prüfungszeugniswird eine weitereGebührvon 4 —¾erhoben(Art. 214 desGebühren=
gesetzesvom13. Juli 1910). .

2. Die Prüfungs=und die Zeugnisgebührist bei derMeldungzur Prüfung zu er=
legen. Im Falle derBedürftigkeitkann die Prüfungsgebührganz oder zumTeil nach=
gelassenwerden. Ein NachlaßderZeugnisgebührfindetnichtstatt.

3. Wer die Prüfungs=und die Zeugnisgebührnicht erlegt und auchBefreiung von
der Prüfungsgebührnicht bewilligt erhaltenhat, darf vor der nachträglichenEinzahlung der
Gebührin die Prüfung nichteintreten.

4. Tritt ein Kandidat nachderMeldung zur Prüfung ohneausreichendenGrund von
derPrüfung zurück,so verfälltdie eingezahltePrüfungsgebühr.

§43.
Die Mitglieder der Prüfungsausschüsseerhaltenaus den Prüfungsgebührenfür ihre

TätigkeitangemesseneVergütungen.
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BesondereBestimmungen.
K. Prüfungfür denUnterrichtin den klassischenSprachen, der deutschen

Sprache und der Geschichte.
I. 1. Abschnitt.

8 44.
Für die Zulassung wird gefordert:
a) das ReifezeugniseineshumanistischenGymnasiums;
b) derNachweiseines mindestens4 jährigenStudiums an einerdeutschenUniversität,
wovonwenigstens3 Jahre demBesuchevonVorlesungenundÜbungenaus dem
Gebieteder klassischenSprachen,der deutschenSprache und der Geschichtezuzu=
wendensind;

I) eineBescheinigungübererfolgreichenBesuchaltphilologischer,germanistischer,literar=
geschichtlicherund geschichtlicherÜbungen;

d) die Vorlage einer in deutscherSpracheabzufassendenhäuslichenZulassungsarbeit
aus einer der 3 Prüfungsgruppenals Ausweis derBefähigung zum methodischen
Arbeiten. Die Zulassungsarbeitmuß fachwissenschaftlicheVertrautheitmit dem
gewähltenArbeitsgebieteund der einschlägigenLiteratur, sachverständigesUrteil,
methodischeDurchführung,geordneteund sprachrichtigeDarstellung ersehenlassen.
Sie soll in der Regel den Umfang eines Druckbogenshaben und den Umfang
von zweiDruckbogennichtüberschreiten.

8 46.
In den Prüfungsausschuß(§ 7 Abs. 2) werdenmindestens9 prüfendeMitglieder

berufenund zwar in der Regel 4 Vertreter der klassischenPhilologie, je ein Vertreter der
Germanistik,der deutschenLiteraturgeschichte,der altenGeschichte,der mittlerenund neueren
Geschichtesowieder Archäologie.

§ 46.
SchriftlichePrüfung.

1. Die schriftlichePrüfung umfaßt
in derI. Gruppe(klassischeSprachen):
a) eineUbersetzungaus demDeutschenin das Griechische(Arbeitszeit4 Stunden),
b) eineÜbersetzungaus einemgriechischenSchriftstellerin das Deutschemit erläu=
terndenBemerkungen(Arbeitszeit4 Stunden),

I) eineÜbersetzungaus demDeutschenin das Lateinische(Arbeitszeit4 Stunden),
d) eineUÜbersetzungaus einemlateinischenSchriftstellerin das Deutschemit er=
läuterndenBemerkungen(Arbeitszeit4 Stunden);
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in derII. Gruppe(deutscheSprache):
a) einenentwickelndenAufsatzaus der neuerendeutschenLiteraturgeschichte(Arbeits=
zeit 4 Stunden),

b) die Übersetzungeines mittelhochdeutschenTextes mit erläuterndenBemerkungen
(Arbeitszeit4 Stunden);

in der III. Gruppe(Geschichte):
einenentwickelndenAufsatzaus derGeschichte,wofür3 Themenzur Wahl zu stellen

sind und zwar je ein Thema aus demAltertum (griechischeoder römischeGeschichte),dem
Mittelalter (deutscheGeschichtemit besondererBerücksichtigungBayerns) und der Nenzeit
(deutscheGeschichtemit besondererBerücksichtigungBayerns)(Arbeitszeit4 Stunden).

2. Zu diesenschriftlichenArbeitender 3 Gruppenkommtein deutscherAussatzüber
ein allgemeines,demGedankenkreiseder KandidatenentnommenesThemaals Nachweisder
allgemeinenBildung, wobeidrei, verschiedenenGebietenentnommeneThemenzur Wahl zu
stellensind (Arbeitszeitszeit4 Stunden).

§ 47.

MündlichePrüfung.
1. I. Gruppe(klassischeSprachen).

a) Der Kandidathat eineallgemeineBekanntschaftmit WerkeneinergrößerenZahl
klassischerSchriftsteller(z. B. HomerundHesiod;die griechischenElegikerund Lyriker;die
griechischenTragiker; Aristophanes; Theokrit und Herondas; Herodot, Thukydides und
Polybius; Platon; die attischenRedner; Aristoteles; Lukian und Plutarch; Plautus und
Terenz;Catull, Horaz undVirgil; Tibull undProperz; Ovid; Juvenal und Martial;
Ciceround Cäsar; Sallust, Livius und Tacitus; Seneca)sowienähereVertrautheitmit
je einemvon demKandidatenaus diesemKreise zu wählendengriechischenund lateinischen
Dichter und Prosaiker nachzuweisen.Diese sind in dem Gesucheum Zulassung zur
Prüfung namhaftzu machen.Der Kandidathat ferner vorgelegteStellen aus einigen
klassischenSchriftstellernjenesKreises zu übersetzenund zu erklären,wobeiauchdie ethischen
und ästhetischenGesichtspunktezu berücksichtigensind. Im Anschluß an die Klassiker=
erklärungsoll durchStellung gelegentlicherFragen ermitteltwerden,ob derKandidatsich
auf denHauptgebietenderPhilologie und derAltertumskundeangemesseneKenntnisseer=
worbenund die wichtigstenliterarischenHilfsmittel kennengelernthat. Zu diesenHaupt=
gebietengehörenaußerdenGrundzügenderGeschichteund MethodikderAltertumswissen=
schaft:die Grammatik der antikenSprachen auf geschichtlicherGrundlage entsprechendder
Methode der indogermanischenSprachwissenschaft;die Metrik, Poetik und Rhetorik; die
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griechischeund römischeLiteraturgeschichte;die ReligionundMythologie,das öffentlicheund
private Lebender Alten.

b) Von demKandidatenist fernerKenntnisund Erklärungvon antikenKunstdenk=
mälernzu fordern.

II. Gruppe(deutscheSprache).
Der Kandidathat
a) eineübersichtlicheKenntnisdesEntwicklungsgangesder deutschenLiteratur von
den ältestenZeiten bis zur Gegenwartsowie nähereBekanntschaftmit den
Hauptwerkender zweitenBlüteperiodenachzuweisen;

b) einenmittelhochdeutschenText zu übersetzenund zu erklären und im Anschluß
daran Fragen aus der historischendeutschenGrammatik zu beantworten.

III. Gruppe(Geschichte).

Der Kandidathat eineübersichtlicheKenntnisdesEntwicklungsgangesdesAltertums,
des Mittelalters und der Neuzeitund ihrer Kultur mit besondererBerücksichtigungder
deutschenund derbayerischenGeschichtesowienähereBekanntschaftmit einemvon ihm selbst
zu wählendeninnerlich zusammenhängendengrößerenAbschnitteaus demAltertum (z. B.
das letzteJahrhundertder römischenRepublik)oderdemMittelalter (z. B. die staufische
Kaiserzeit) oder der Neuzeit (z. B. das Zeitalter Ludwigs XIV. oder das Zeitalter der
französischenRevolution und Napoleons I.) nachzuweisen.Der gewählteAbschnitt ist in
demGesucheum Zulassung zur Prüfung anzugeben.

2. Auf die mündlichePrüfung einesKandidatensind in der I. Gruppe 1½ Stunden,
in der II und III. Gruppeje 30 Minuten zu verwenden.

§ 48.
Bei der Ermittlung der Gruppennotenist für das mündlichePrüfungsergebnisder

I. GruppedieLeistungin dengriechischenund denlateinischenKlassikernje doppelt,in der
Archäologieeinfachzubewerten;im übrigensinddiemündlichenunddieschriftlichenLeistungen
in den einzelnenPrüfungsgegenständeneinfachund die schriftlicheDurchschnittsleistungin
jederGruppe ebensohochwie die mündlicheDurchschnittsleistunganzurechnen.Zur Fest=
stellungderHauptnotewird die Gruppennoteder I. Gruppedoppelt,die Gruppennoteder
II. und III. Gruppeje einfachin Ansatzgebracht.

I. 2.Abschnitt.
8 49.

Der Kandidathat
143
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— eine pädagogischeoder eine methodisch=didaktischehäuslicheArbeit vorzulegen,
2. je eineLehrprobevon derDauer einerUnterrichtsstundeaus dendreiPrüfungs==
gruppenabzuhalten,

3. eine mündlichePrüfung aus der Erziehungs=und Unterrichtslehre,insbesondere
derMittelschulpädagogikund ihrerGeschichte,abzulegen.Dabei sollereingehendere
aus eigenerLektüregeschöpfteBekanntschaftmit den pädagogischenTheorienund
demBildungsweseneinervonihmselbstgewähltenEpochenachweisen.Der Kandidat
hat fernerseineBekanntschaftmit den wichtigstenTatsachender empirischenPsy=
chologieund eine übersichtlicheKenntnis von demEntwicklungsgangderGeschichte
der Philosophie,namentlichder des Altertums, darzutun.

§ 50.
In denPrüfungsausschuß(§ 7 Abs.2) werdenderSemenarvorstandund dieSeminar=

lehrer sowie ein Vertreter derPhilosophieund erforderlichenfallseinVertreter derPädagogik
als prüfendeMitgliegerberufen.

III. BesonderePrüfung.
» §51.
Für die Zulassung zur besonderenPrüfung ist dieVorlage einer wissenschaftlichenAb—

handlungerforderlich.Das Thema kann vomKandidatennachfreiemErmessenaus der
klassischenPhilologie(einschließlichderArchäologiesowiederpatristischenund derbyzantinischen
Literatur) oder aus der vergleichendenSprachwissenschaftoderaus der deutschenPhilologie
oderaus derGeschichte(einschließlichderBildungs=und derKunstgeschichteund dermittel=
europäischenPrähistorie) gewähltwerden. Die Abhandlungsoll eine wissenschaftlicheLeistung
sein und daher nicht bloß nachden Grundsätzender wissenschaftlichenMethodedurchgeführt
werden,sondernauchzu einem neuenErgebnisseoder zu einer neuen, wissenschaftlichbe=

zufassen;Abhandlungenaus derklassischenPhilologie oderaus dervergleichendenSprach=
wissenschaftkönnenauchin lateinischerSprache abgefaßtwerden.

§52.
Die mündlichePrüfung erstrecktsich auf die wissenschaftlicheAbhandlungsowie auf

die wissenschaftlichenProblemeund dieQuellen undHilfsmiltel desZeitraums odergrößeren
Arbeitsgebietes,demdas ThemaderAbhandlungentnommenist. Ist dasThemaausder
mittelalterlichenGeschichtegewählt,so hat derKandidat zugleichKenntnissein denhistorischen
Hilfswissenschaften(Paläographie, Urkundenlehre,Chronologie und historischeGeographie)
nachzuweisen.Die mündlichePrüfung einesjedenKandidatendauertdurchschnittlicheineStunde.
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g B3.
In den Prüfungsausschuß(§ 7 Abs.2) werdenmindestensje zweiVertreterder von

denKandidatengewähltenPrüfungsfächerals prüfendeMitgliederberufen.

B. Prüfungfür denUnterrichtin derdeutschenSprache, der Geschichte und
der franzöfischen oder der englischen Sprache.

I. 1. Abschnitt.

6§54.
Für die Zulassungwird gefordert:
a) das Reifezeugniseines humanistischenoder einesRealgymnasiumsoder das
Reifezeugniseiner OberrealschulenebsteinemZeugnisseüber die bestandene
Ergänzungsprüfungaus der lateinischenSprache;

b) der Nachweiseinesmindestens4 jährigenStudiums an einerdeutschenUniversität
odereiner TechnischenHochschule,wovon wenigstens3 Jahre demBesuchevon
Vorlesungenund Ubungenaus demGebieteder deutschenSprache, derGeschichte
und der französischenoder englischenSprachezu widmensind. Ein beglaubigt
nachgewiesenerStudienaufenthalt im französischenoder englischenSprachgebiete
kann bis zu 2 Halbjahren auf das Hochschulstudiumangerechnetwerden;

I) eineBescheinigungübererfolgreichenBesuchgermanistischer,literargeschichtlicher,
geschichtlicherund neuphilologischerUbungen;

d) die Vorlage einer in deutscherSprache abzufassendenhäuslichenZulassungsarbeit
aus einer der dreiPrüfungsgruppenals AusweisderBefähigungzummethodischen
Arbeiten. Die Arbeitmuß fachwissenschaftlicheVertrautheitmit demgewählten
Arbeitsgebieteund dereinschlägigenLiteratur,sachverständigesUrteil, methodische
Durchführung,geordneteund sprachrichtigeDarstellung ersehenlassen. Sie soll
in derRegel den Umfang einesDruckbogenshabenund denUmfangvon
2 Duuckbogennicht überschreiten.

§ 55.
In denPrüfungsausschuß(§ 7 Abs. 2) werdenmindestens12 prüfendeMitglieder

berufenund zwar in derRegel je einVertreterderGermanistikund der deutschenLiteratur=
geschichte,2 Vertreter der mittleren undneuerenGeschichtesowieje 4Vertreter derromanischen
und der englischenPhilologie.

143“
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SchriftlichePrüfung.

1. Die schriftlichePrüfung umfaßt
in der I. Gruppe(deutscheSprache):
a) einen entwickelndenAufsatzaus der neuerendeutschenLiteraturgeschichte(Arbeits=
zeit 4 Stunden),

b) die Übersetzungeines mittelhochdeutschenTextes mit erläuterndenBemerkungen
(Arbeitszeit4 Stunden);

in derII. Gruppe(Geschichte):
einenentwickelndenAufsatzaus der deutschenGeschichtemit besondererBerücksichtigung

Bayerns,wofür3 Themenzur Wahl zu stellensindund zwareinThemaausdemMittel=
alter und zwei aus derNeuzeit(Arbeitszeit4 Stunden);

in derIII. Gruppe(französischeoderenglischeSprache):
a) einenFachaufsatzin deutscherSprache über ein Thema der französischen(eng=
lischen)Sprach=oderKultur=oderLiteraturgeschichte,wobei drei, verschiedenen
GebietenentnommeneThemenzurWahl zu stellensind (Arbeitszeit5 Stunden),

b) einenfranzösischen(englischen)Aufsatzüberein ThemaallgemeinenInhalts zur
Erprobungder stilistischenFertigkeit (Arbeitszeit5 Stunden),

) die Ubersetzungeines deutschenOriginalstückesins Französische(Englische)(Ar=
beitszeit4 Stunden),

d) die Übertragung eines prosaischenund eines poetischenAbschnittes aus dem
Französischen(Englischen)ins Deutsche(Arbeitszeit 2 Stunden) sowiedie Nieder=
schrift eines teils prosaischenteils poetischenfranzösischen(englischen)Diktats
(Arbeitszeit2 Stunden).

2. Zu diesenschriftlichenArbeiten der drei Gruppen kommtein deutscherAufsatzüber
ein allgemeines,demGedankenkreiseder KandidatenentnommenesThema als Nachweisder
allgemeinenBildung, wobeidrei, verschiedenenGebiete entnommeneThemenzur Wahl zu
stellensind(Arbeitszeit4 Stunden).

§ 57.

MündlichePrüfung.
1. I. Gruppe(deutscheSprache).

Der Kandidathat
a) eine übersichtlicheKenntnis desEntwicklungsgangesder deutschenLiteraturvon
denältestenZeitenbis zur GegenwartsowieeinenähereBekanntschaftmit den
Hauptwerkender zweitenBlüteperiodenachzuweisen,
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b) einenmittelhochdeutschenText zu übersetzenund zu erklärenund im Anschluß
daran Fragen aus der historischendeutschenGrammatik zu beantworten.

II. Gruppe(Geschichte).

Der Kandidathat eineübersichtlicheKenntnisdesEntwicklungsgangesdesAltertums,
desMittelalters und derNeuzeit und ihrerKultur mit besondererBerücksichtigungder
deutschenund derbayerischenGeschichtesowienähereBekanntschaftmit einemvon ihm selbst
zu wählendengrößerenAbschnitteaus demMittelalter (z. B. die staufischeKaiserzeit) oder
derNeuzeit(z. B. das Zeitalter LudwigXIV.) nachzuweisen.Der gewählteAbschnitt
ist in demGesucheum Zulassung zur Prüfung anzugeben.

III. Gruppe (französischeoder englischeSprache).

Der Kandidathat
a) einenmittelalterlichenfranzösischen(englischen)Schriftstellerzu übersetzenund zu

erklären und im Anschluß daran Fragen aus der historischenGrammatik zu
beantworten;

b) seineBekanntschaftmit der mittelalterlichenfranzösischen(englischen)Literatur
sowiemit denHauptwerkender französischen(englischen)Literaturvom16. Jahr=
hundert ab darzutun und im Zusammenhangdamit Kenntnissein der neueren
Literaturgeschichtenachzuweisen;dabei ist auf das von ihm gewählteSpezial=
gebietbesondereRücksichtzu nehmen.

übersetzenund zu erklären. Im Anschluß daran soll durchStellung gelegent=
licherFragen ermittelt werden,ob sichderKandidat auf demGebieteder wissen=
schaftlichenGrammatik, des Wortschatzes,der Synonymik undMetrik, ferner der
Geschichteund GeographieFrankreichs(Englands)sowiederübrigensogenannten
RealienangemesseneKenntnisseerworbenhat. Fernerist

d) die Bekanntschaftdes Kandidatenmit den GrundzügenderPhonetikunter
besondererBetonungder französischen(englischen)Laute zu ermitteln sowie
seineAusspracheund Sprechfertigkeitzu erproben. Zu letzteremZweckesoll die
mündlichePrüfung, abgesehenvon schwierigenreinwissenschaftlichenErörterungen,
in der Fremdspracheabgehaltenwerden.

2. Auf diemündlichePrüfung einesKandidatensind in der erstenund zweiten
Gruppeje 30 Minuten, in derdrittenGruppe1½ Stunden zu verwenden.
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8 58.

Bei der Ermittlung der Gruppennotenist für das mündlichePrüfungsergebnis der
dritten Gruppe die in § 57 Abs. 1 unter IIIi verzeichneteLeistungdoppeltzu bewerten;
im übrigen sind die mündlichenund die schriftlichenLeistungenin den einzelnenPrüfungs=
gegenständeneinfachund die schriftlicheDurchschnittsleistungin jederGruppe ebensohoch
wie diemündlicheDurchschnittsleistunganzurechnen.Zur Feststellungder Hauptnotewerden
die Gruppennotenaus der deutschenSprache, der Geschichteund der französischenoder
der englischenSprache je einfachbewertet.

II. 2. Abschnitt.

9659.
Der Kandidathat
1. eine pädagogischeodereinemethodisch=didaktischehäuslicheArbeit vorzulegen,
2. je eineLehrprobevon derDauer einerUnterrichtsstundeaus dendreiPrüfungs=

gruppenabzuhalten,
3. einemündlichePrüfung aus derErziehungs=und Unterrichtslehre,insbesondere

der Mittelschulpädagogikund ihrer Geschichte,abzulegen. Dabei soll er ein=
gehendere,aus eigenerLektüre geschöpfteBekanntschaftmit den pädagogischen
Theorienund demBildungswesen einer von ihm selbstgewähltenEpocheder
neuerenZeit nachweisen.Der Kandidat hat ferner seineBekanntschaftmit den
wichtigstenTatsachender empirischenPsychologieund eine übersichtlicheKenntnis
von demEntwicklungsgangderGeschichtederPhilosophie,namentlichder neueren,
darzutun.

8 60.

In denPrüfungsausschuß(§ 7 Abs. 2) werdender Seminarvorstandund die Se=
minarlehrer sowie ein Vertreter der Philosophie und erforderlichenfallsein Vertreterder
Pädagogikals prüfendeMitgliederberufen.

III. GesonderePrüfung.

§ 61.

Für die Zulassungzur besonderenPrüfung ist die Vorlage einerwissenschaftlichen
Abhandlungerforderlich. Das Thema kann vom Kandidaten nach freiem Ermessenaus
der deutschenPhilologie oder aus derGeschichte(einschließlichderBildungs= und derKunst=
geschichteund der mitteleuropäischenPrähistorie) oder aus der französischen(englischen)
Sprache gewählt werden. Die Abhandlung soll eine wissenschaftlicheLeistung sein und

Gocgle

11



Nr. 52. 873

dahernicht bloß nachdenGrundsätzenderwissenschaftlichenMethodedurchgeführtwerden,
sondernauch zu einemneuenErgebnisseoder zu einer neuenwissenschaftlichbegründeten
Auffassungführen. Die Abhandlungist in derRegel in deutscherSpracheabzufassen;
Abhandlungenaus der französischen(englischen)Sprachekönnenauch in französischer(eng=
lischer)Sprache abgefaßtwerden.

§ 62.

Die mündlichePrüfung erstrecktsichauf die wissenschaftlicheAbhandlungsowieauf die
wissenschaftlichenProblemeund dieQuellenundHilfsmittel desZeitraumsodergrößeren
Arbeitsgebietes,demdas Thema der Abhandlungentnommenist. Ist dasThema aus der
mittelalterlichenGeschichtegewählt, so hat der Kandidat zugleichKenntnissein den histo=
rischenHilfswissenschaften(Paläographie, Urkundenlehre,Chronologieund historischeGeo=
graphie)nachzuweisenDie mündlichePrüfung einesjedenKandidatendauertdurchschnittlich
eine Stunde.

8 63.

In den Prüfungsausschuß(§ 7 Abs. 2) werdenmindestensje zwei Vertreter der
von den KandidatengewähltenPrüfungsfächerals prüfendeMitglieder berufen.

IV. Ergänzungsprüfung.

8 64.

1. Kandidaten,die den1. Prüfungsabschnittfür das LehramtderdeutschenSprache,
der Geschichteund der französischen(englischen)Sprachemit sehrgutemodergutemErfolge
abgelegthaben, können durcheine Ergänzungsprüfungdie Befähigung zur Erteilung des
Unterrichtsin der englischen(französischen)Sprachesicherwerben.

2. Die Ergänzungsprüfungbestehtin derTeilnahmean dem 1. Prüfungsabschnitt
in der Prüfungsgruppefür englische(französische)Sprache.

3. Das ZeugnisüberdieBefähigungzur ErteilungdesUnterrichtsin derenglischen
(französischen)Sprache wird demKandidatenerst ausgehändigt,wenn er den 2. Prüfungs=
abschnittfür das LehramtderdeutschenSprache,derGeschichteund der französischen(eng=
lischen)Sprache bestandenhat.

C. Prüfung für denUnterrichtin denneueren Sprachen.
I. 1. Abschnitt.

865.
Für dieZulassungwirdgefordert:
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a) dasReifezeugniseineshumanistischenodereinesRealgymnasiumsoderdasReife=
zeugniseinerOberrealschulenebsteinemZeugnisseüberdiebestandeneErganzungs—
prüfung aus der lateinischenSprache;

b) derNachweiseinesmindestens4jährigenStudiums an einerdeutschenUniversitat,
wovonwenigstens3 Jahre demBesuchevon VorlesungenundÜbungenaus
demGebieteder einschlägigenneuerenSprachen zuzuwendensind. Ein beglaubigt
nachgewiesenerStudienaufenthalt im französischenoder englischenSprachgebiete
kann bis zu 2 Halbjahren auf das Hochschulstudiumangerechnetwerden.

P) eineBescheinigungübererfolgreichenBesuchneuphilologischerUbungen;
d) der Nachweisdes BesuchesmindestenszweierVorlesungenaus demGebieteder

Geschichte(einschließlichder Literatur=und Kulturgeschichte);
e) die Vorlage einer in deutscherSprache abzufassendenZulassungsarbeitaus einer
der beidenPrüfungsgruppenals Ausweis der Befähigungzum methodischen
Arbeiten. Die Arbeit muß fachwissenschaftlicheVertrautheit mit dem gewählten
Arbeitsgebieteund der einschlägigenLiteratur,sachverständigesUrteil, methodische
Durchführung,geordneteundsprachrichtige Darstellung ersehenlassen. Sie soll
in derRegeldenUmfangeinesDruckbogenshabenund denUmfangvon zwei
Druckbogennicht überschreiten.

§ 66.

In denPrüfungsausschuß(§ 7 Abs. 2) werdenmindestens9 prüfendeMitglieder
berufenund zwar in der Regel je 4 Vertreter derromanischenund der englischenPhilologie
und ein für die ersteZensur des deutschenAufsatzesbestimmteröffentlicherLehrer. Dieser
ist bei Feststellungder Noten aus den übrigenPrüfungsgegenständennicht stimmberechtigt.

§ 67.

Die schriftlichePrüfung in denbeidenGruppengestaltetsichwie in § 56 Abs. 1
unter III.

Zu den schriftlichenArbeitender zwei Gruppen kommtein deutscherAufsatz über ein
allgemeines,dem Gedankenkreiseder Kandidaten entnommenesThema als Nachweisder
allgemeinenBildung, wobei3, verschiedenenGebietenentnommeneThemenzur Wahl zu
stellensind(Arbeitszeit4 Stunden).

g 68.
Die mündlichePrüfung in den beidenGruppen gestaltetsich wie in 8 57 Abs. 1

unter III.
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Auf die mündlichePrüfung eines Kandidaten sind in jeder Gruppe durchschnittlich
1½ Stundenzu verwenden.

§ 69.

Bei der Ermittlung der Gruppennotenist für das mündlichePrüfungsergebnisdie in
§ 57 Abs. 1 unterIII verzeichneteLeistungdoppeltzu bewerten;im übrigensind die
mündlichenund die schriftlichenLeistungenin den einzelnenPrüfungsgegenständeneinfach
und die schriftlicheDurchschnittsleistungin jederGruppe ebensohoch wie die mündliche
Durchschnittsleistunganzurechnen.Zur Feststellungder HauptnotewerdendieGruppennoten
in der französischenund in der englischenSprache je einfachbewertet.

II. 2. Abschnitt.
8 70.

Der Kandidathat
1. eine pädagogischeodereinemethodisch=didaktischehäuslicheArbeit vorzulegen,
2. je eineLehrprobevon derDauer einerUnterrichstundeaus denbeidenPrüfungs=

gruppenabzuhalten,
3. einemündlichePrüfung aus der Erziehungs=undUnterrichtslehre,insbesondere
derMittelschulpädagogikundihrerGeschichte,abzulegen.Dabeisollereingehendere,
aus eigenerLektüregeschöpfteBekanntschaftmit denpädagogischenTheorienund
demBildungsweseneiner von ihm selbstgewähltenEpocheder neuerenZeit nach=
weisen. Der Kandidathat fernerseineBekanntschaftmit denwichtigstenTat=
sachender empirischenPsychologieundeineübersichtlicheKenntnisvon demEnt=
wicklungsgangderGeschichtederPhilosophie,namentlichderneueren,darzutun.

§ 71.
In denPrüfungsausschuß(§7 Abs.2) werdenderSeminarvorstandund dieSeminar=

lehrersowieein VertreterderPhilosophieund erforderlichenfallseinVertreterderPädagogik
als prüfendeMitgliederberufen.

III. LesonderePrüfung.
§ 72.

Für dieZulassungzur besonderenPrüfung istdieVorlageeinerin deutscher,französischer
oderenglischerSpracheabzufassendenwissenschaftlichenAbhandlungerforderlich.Das Thema
kannvomKandidatennachfreiemErmessenausderfranzösischenoderderenglischenSprache
gewähltwerden. Die Abhandlungsoll einewissenschaftlicheLeistungsein und dahernicht
bloß nachdenGrundsätzenderwissenschaftlichenMethodedurchgeführtwerden,sondernauch
zu einemneuenErgebnisseoderzu einerneuen,wissenschaftlichbegründetenuffassungführen.
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§ 73.

Die mündlichePrüfung erstrecktsichauf die wissenschaftlicheAbhandlungsowie auf die
wissenschaftlichenProblemeund die Quellen und Hilfsmittel des Zeitraums oder größeren
Arbeitsgebietes,demdas Thema der Abhandlungentnommenist. Die mündlichePrüfung
eines jedenKandidatendauert durchschnittlicheine Stunde.

§ 74.
In die Prüfungskommission(§ 7 Abs. 2) werdenmindestensje 2 Vertreter der von

den KandidatengewähltenPrüfungsfächerals prüfendeMitglieder berufen.

IV. Prüfungfür denUnterrichtin deritalienischenSprache.
g 76.

1. Kandidaten,die ihre Befähigung zur Erteilung desUnterrichtesin der italienischen
Sprache nachweisenwollen, werdenaus dieserSprache und ihrer Literatur in angemessener
Weise schriftlichund mündlichgeprüft.

2. Die Prüfung kann im Anschlussean diePrüfung für denUnterrichtin denneueren
Sprachenoder an eine andereLehramtsprüfung,auch in einem beliebigenspäterenJahre
abgelegtwerden.

D. Prüfungfür denUnterrichtin derMathematik undderPhyfik.
I. 1. Abschnitt.

§ 76.

Für die Zulassungwird gefordert:
a) das Reifezeugnis eines humanistischenoder eines Realgymnasiumsoder einer
Oberrealschule;

b) derNachweiseinesmindestensvierjährigenStudiums aneinerdeutschenUniversität
odereinerTechnischenHochschule,wovonwenigstensdreiJahre demBesuchevon
VorlesungenausMathematikundPhysikund von einschlägigenLaboratorienund
Übungenzuzuwendensind;

I) eine Bescheinigungüber erfolgreichenBesuchmathematischerund physikalischer
Übungen; .

d) derNachweisdesBesuchesmindestenszweierVorlesungenphilosophischen,geschicht⸗
lichenoder geographischenInhalts;

e) die Vorlage zweierZulassungsarbeiten,die vomÜbungs=oderLaboratoriumsleiter
beglaubigtsein müssen,und zwar einer aus Seminar= oder ähnlichenUbungen
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hervorgegangenenArbeit mäßigenUmfangs aus der Mathematik oder der theo=
retischenPhysik und einerRelationaus demphysikalischenLaboratorium.Die
ZulassungsarbeitenmüssenfachwissenschaftlicheVertrautheit mit dem gewählten
Arbeitsgebieteund der einschlägigenLiteratur, methodischeDurchführung und
geordneteDarstellung ersehenlassen.

§ 77.
In denPrüfungsausschuß(§ 7 Abs. 2) werdenmindestens8 prüfendeMitglieder

berufenund zwar in der Regel 5 Vertreter der Mathematik, je ein Vertreter der Experi=
mentalphysikund der theoretischenPhysik sowie ein für die ersteZensur des deutschenAuf=
satzesbestimmteröffentlicherLehrer. Dieser ist bei der Feststellungder Noten aus den
übrigenPrüfungsgegenständennichtstimmberechtigt.

§ 78.
SchristlichePrüfung.

1. Die schriftlichePrüfung umfaßt
in der I. Gruppe:
a) Elementargeometrieder Ebeneund des Raumes (Arbeitszeit2 Stunden),
b) ebeneundsphärischeTrigonometriemit einfachenAnwendungenauf mathematische
Geographie(Arbeitszeit2 Stunden), «

c)darstellendeGeometrie,einschließlichderElementederAxouometrieundPerspektive
mit Anwendungenz. B. auf Schattenkonstruktion(eargfältigausgeführteZeich=
nung)(Arbeitszeit2—3 Stunden),

4) Algebra(Arbeitszeit2 Stunden);
in der II. Gruppe: "
a) Analhytischeund synthetischeGeometriederEbeneund desRaumes(Arbeitszeit
2—3 Stunden),

b) Differential=undIntegralrechnungnebstAnwendungen(Arbeitszeit2—3 Stunden),
J) Elementeder Lehrevon dengewöhnlichenund partiellenDifferentialgleichungen
und ElementederDifferentialgeometrie(Arbeitszeit2—3 Stunden),

d4)Reihenlehreund Elementeder Funktionentheorie —— 2—3 Stunden);
in der III. Gruppe: .
a) ExperimentalphysikI. Abteilung (Mechanik,Akustik,Wärmelehre) (Arbeitszeit
2 Stunden),

144*
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b) ExperimentalphysikII. Abteilung(Elektrizität,Magnetismus,Optik) (Arbeits=
zeit 2 Stunden),

c) analhtischeMechanikstarrerunddeformierbarerKörper(Arbeitszeit2—3 Stunden),
d) Elementeder theoretischenPhysik(Arbeitszeit2—3 Stunden).

2. Zu diesenschriftlichenArbeitender drei Gruppen kommtein deutscherAufsatz über
ein allgemeines,demGedankenkreisederKandidatenentnommenesThema als Nachweis der
allgemeinenBildung, wobeidrei, verschiedenenGebietenentnommeneThemenzur Wahl zu
stellensind(Arbeitszeit4 Stunden).

3 79.

6 MündlichePrüfung.
1. Die mündlichePrüfung erstrecktsichauf die GebietederGruppenI (einschließlich

derGrundlagenderRaumlehre),1I (einschließlichder GrundlagenderZahlenlehre)und
III (einschließlichder Grundlagen der Chemie)j.

2. Bei dermündlichenPrüfung ist demKandidatenGelegenheitzu gebenauf einem
von ihm selbstgewähltenSondergebieteder Mathematik oderPhysik eingehendereKenntnisse
nachzuweisen.

3. Auf die mündlichePrüfung eines Kandidaten sind in der I. und II. Gruppe
je 40, in der III. 50 Minuten zu verwenden.

g80.
Für diemündlichePrüfung in jederGruppe wird eine einzigeNote gegeben.Bei

derErmittlungderGruppennotenwerdendie Notenaus denGegenständender schriftlichen
Prüfung je einfach,die Note dermündlichenPrüfung doppeltgerechnet.Zur Feststellung
derHauptnotewerdendie Notenderdrei Prüfungsgruppengleichmäßigbewertet.

II. 2. Abschnitt.

§ 81.
Der Kandidat hat .
1. einepädagogischeodereinemethodisch=didaktischehäuslicheArbeit vorzulegen;
2. je eineLehrprobevon derDauer einerUnterrichtsstundeaus einemGebieteder
Mathematikund der Physikabzuhalten,wobeiihm Gelegenheitgegebenwerden
soll seineFertigkeit im Experimentierenund im Skizzieren an der Schultafel zu
zeigenund eine physikalischeSchülerübungzu leiten. Die Themensindeinen
Tag vorherzu stellen;
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3. eine mündlichePrüfung aus der Erziehungs=und Unterrichtslehre,insbesondere
derMittelschulpädagogikund ihrerGeschichte,sowieaus denhiefürgrundlegenden
Fragen der Philosophieund Tatsachender Psychologie abzulegen. Dabei soll
derKandidateingehendere,aus eigenerLektüregeschöpfteBekanntschaftmit den
pädagogischenTheorien und demBildungswesen einer von ihm selbstgewählten
Epocheder neuerenZeit nachweisen.Hieran schließensichFragen überdieneuere
EntwicklungderUnterrichtsmethodenin den mathematischenund physikalischen
Fächern,wobeidemKandidatenGelegenheitzu gebenist seineBekanntschaftmit
einzelnenEntwicklungsstufender Mathematik und der Physik darzutun.

§6#82.
In den Prüfungsausschuß(§7 Abs. 2) werdenderSeminarvorstandunddieSeminar=

lehrer sowie je ein Vertreter der Mathematik und der Physik und erforderlichenfallsein
VertreterderPädagogikals prüfendeMitgliederberufen.

III. SesonderePrüfung.

§ 83.

Für die Zulassungzur besonderenPrüfung ist erforderlich:entwederdieVorlageeiner
wissenschaftlichenAbhandlungaus demGebietederreinenoderder angewandtenMathematik
oder der Physik,

oder dieVorlage einerpraktischenArbeit und der Nachweiseingehenderwissenschaftlicher
Studien auf einemder folgendenGebiete:Geodäsie,Astronomie,technischeMechanik,
technischePhysik,Elektrotechnik. '

§84.
Die mündlichePrüfung erstrecktsich im erstenFalle über das Arbeitsgebiet,demdie

wissenschaftlicheAbhandlung entnommenist, im anderenFalle über den ganzenUmfang
des gewähltenSpezialgebietesund dauert im erstenFalle eine Stunde, im anderen
mindestens1½ Stunden.

§985.
In den Prüfungsausschuß(§7 Abs. 2) werdenmindestensje zwei Vertreter der von

denKandidatengewähltenPrüfungsfächerals prüfendeMitgliederberufen.
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E. PrüfungfürdenUnterrichtin derChemie, der Biologie und der Geographie.
I. 1. Abschnitt.

§ 86.

Für die Zulassungwird gefordert:
a) das Reifezeugnis eines humanistischenoder eines Realgymnasiumsoder einer
Oberrealschule;

b) derNachweiseinesmindestensvierjährigenStudiums an einerdeutschenUniver=
sität oder einerTechnischenHochschule,wovon wenigstensdrei Jahre demBesuche
von Vorlesungen aus Chemie, Biologie und Geographieund von einschlägigen
Laboratorienund Übungenzuzuwendensind;

) eine Bescheinigungüber erfolgreicheBeteiligung an den Arbeiten im chemischen
Laboratorium, ferner an zoologischen,botanischen,mineralogischenund geogra=
phischenÜUbungen;

4) die Vorlage je einer Zulassungsarbeitaus zwei Prüfungsgruppen,die vom
Instituts= oderUbungsleiter beglaubigtsein müssen,und zwar entwederzweier
RelationenüberInstitutsarbeitenodereinerRelation übereineInstitutsarbeit und
einerArbeit mäßigenUmfangs, die aus Seminar=oder ähnlichenUbungen
hervorgegangenist. Die ZulassungsarbeitenmüssenfachwissenschaftlicheVertraut=
heit mit demgewähltenArbeitsgebieteund der einschlägigenLiteratur, methodische
Durchführungund geordneteDarstellungersehenlassen.

§ 87.
In den Prüfungsausschuß(§ 7 Abs. 2) werden mindestens7 prüfendeMitglieder

berufenund zwar in der Regelje ein Vertreterder Chemie,der Physik,derBotanik,der
Zoologie,derMineralogieundGeologieund derGeographiesowieein für die ersteZenfur
des deutschenAufsatzesbestimmteröffentlicherLehrer. Dieser ist bei der Feststellungder
Notenaus denübrigenPrüfungsgegenständennichtstimmberechtigt.

888.
PraktischePrüfung.

1. Der Kandidathat in der I. Gruppe(Chemieund Physik) seineVertrautheitmit
der Durchführung analytischerOperationen durch eine qualitative und eine guantitative
Analyse nachzuweisen.

2. Er hat in der II. Gruppe (biologischeNaturwissenschaften)eine einfacheremikro=
skopischeUntersuchungaus demGebieteder Zoologie oderder Botanik auszuführen.
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3. Über die Ergebnisseder Analysen und der mikroskopischenUntersuchungsoll er je
ein im Prüfungslokal gefertigtesReferat vorlegen; demReferate über die mikroskopischen
Untersuchungist eine Skizze beizugeben.Zur Durchführungder qualitativenAnalyse und
der mikroskopischenUntersuchung(einschließlichder Ausarbeitung der Referate) wird dem
KandidateneineFrist von je einemTage, zur DurchführungderquantitativenAnalyse
(einschließlichderAusarbeitungdesReferats)eineFrist von zweiTagengewährt.

g 89.
SchriftlichePrüfung.

1. Die schriftlichePrüfung umfaßt
in derI. Gruppe(ChemieundPhysik):
a) Bearbeitungvon Fragenaus derallgemeinenChemie(Arbeitszeit4 Stunden);
b) BearbeitungvonAufgabenaus der Experimentalphysik(Arbeitszeit2Stunden);

in der II. Gruppe(biologischeNaturwissenschaften):
a) Bearbeitungvon Aufgabenaus derBotanik (Arbeitszeit3 Stunden);
b) BearbeitungvonAufgabenausderallgemeinenZoologie(Arbeitszeit3 Stunden);

in der III. Gruppe(Mineralogieund GeologiesowieGeographie):
a) Bearbeitungvon Aufgabenaus derGeologie(Arbeitszeit3 Stunden);
b) Bearbeitungvon einfacherenAufgabenaus derallgemeinenGeographie(mathe=
matischeund physikalischeGeographie)und aus der Länderkunde,wobeiein
wissenschaftlichvertieftesVerständniseinesbestimmtenund natürlichabgegrenzten
Länderraumesnachzuweisenist (Arbeitszeit4 Stunden).

2. Zu diesenschriftlichenArbeitender drei Gruppenkommtein deutscherAussatz
über ein allgemeines,demGedankenkreiseder Kandidaten entnommenesThema als Nach=
weis der allgemeinenBildung, wobeidrei, verschiedenenGebietenentnommeneThemenzur
Wahl zu stellensind (Arbeitszeit4 Stunden).

8 90.
MündlichePrüfung.

1. In der I. Gruppe(Chemieund Physik)wird gefordert:
a) Kenntnis der anorganischenund organischenChemiemit Berücksichtigungder
für die Technik wichtigenchemischenProzesse,Kenntnis der neuerenchemischen
Theorien;

b) KenntnisderGrundlagenderExperimentalphysik;

Gocgle



882

in der II. Gruppe(biologischeNaturwissenschaften):
a) KenntnisderGrundlagender Anatomie,PhysiologieundBiologiederPflanzen,
der Grundzügeihrer Systematikund der für die Entstehung ihrer Arten auf=
gestelltenTheorien; -

b) KenntnisderGrundlagender Anatomie,Physiologieund Biologie derTiere,
derGrundzügeihrer Systematikund der für die EntstehungihrerArten auf=
gestelltenTheorien;

in derIII. Gruppe(Mineralogieund GeologiesowieGeographie):
a) Kenntnis der allgemeinenund systematischenMineralogie mit Einschluß der
ElementederKrystallographie;Kenntnisderallgemeinenund historischenGeologie
mit EinschlußderElementederPetrographie;

b) allgemeineGeographieund Länderkunde,insbesondereKenntnisDeutschlandsund
seinerwirtschaftlichenBetätigung.

2. Bei dermündlichenPrüfung ist in allenPrüfungsgegenständenauf die besonderen
Studien des KandidatenRücksichtzu nehmen.Dabei hat dieservor allem praktische
Kenntnissenachzuweisen.Insbesonderesoll er seineVertrautheitmit der heimischenFlora.
und Fauna auchnachder biologischenSeite hin sowie seineKenntnis der wichtigeren
Mineralien, Gesteinsartenund Leitfossilienan vorgelegtenNaturobjektenund Präparaten
nachweisen.In der Geographie ist seine Kartenkundeund seineFertigkeit im Demon=
strierenam Globus zu erproben.

3. Auf die mündlichePrüfung eines Kandidaten sind in jeder der drei Gruppen
durchschnittlich40 Minuten zu verwenden.

8 91.
Bei der Ermittlung der Gruppennotenwird für das schriftlicheund ebensofür das

mündlichePrüfungsergebnisder J. Gruppe die Leistung in der Chemie doppelt bewertet;
im übrigen sind die praktischen,die schriftlichenund die mündlichenLeistungenin den ein=
einzelnenPrüfungsgegenständeneinfach und die praktischen,schriftlichenund mündlichen

Durcchschnittsleistungenin einer Gruppe gleich hoch anzurechnen.Zur Feststellungder
Hauptnotewerdendie Noten der drei Prüfungsgruppengleichmäßigbewertet.

I. 2.Abschnitt.
§ 92.

Der Kandidat hat
1. eine pädagogischeoder eine methodisch=didaktischehäuslicheArbeit vorzulegen,
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2. je eine Lehrprobevon der Dauer einerUnterrichtsstundeaus den dreiPrüfungs=
gruppenabzuhalten,wobeiihm Gelegenheitgegebenwerdensoll seineFertigkeit
im Experimentierenund im Skizzierenan derSchultafelzu zeigen,fernereine
biologischeodereinechemischeÜbungzu leiten,

3. einemündlichePrüfung aus der Erziehungs=und Unterrichtslehre,insbesondere
derMittelschulpädagogikund ihrerGeschichte,sowieaus denhiefürgrundlegenden
FragenderPhilosophieundTatsachenderPsychologieabzulegen.Dabei soll der
Kandidateingehendere,aus eigenerLektüregeschöpfteBekanntschaftmit denpä=
dagogischenTheorienund demBildungsweseneiner von ihm selbstgewählten
Epoche der neuerenZeit nachweisen.Hieran schließensichFragen über die
neuereEntwicklungderUnterrichtsmethodenin den naturwissenschaftlichenFächern
und derGeographie,wobeidemKandidatenGelegenheitzu gebenist seineBe=
kanntschaftmit einzelnenEntwicklungsstufender Naturwissenschaftenund der
Geographiedarzutun.

§ 93.

In denPrüfungsausschuß(§ 7 Abs. 2) werdender Seminarvorstandund die Se=
minarlehrersowie je ein VertreterderChemie,derBiologie und derGeographieund
erforderlichenfallsein VertreterderPädagogikals prüfendeMitgliederberufen.

III. BesonderePrüfung.

§ 94.

Für die Zulassung zur besonderenPrüfung ist dieVorlage einer wissenschaftlichenAb=
handlungaus einerder drei GruppenoderderNachweiseingehenderStudien und prak=
tischerBetätigungauf einemGebietederangewandtenNaturwissenschaften(technische,ana=
lytischeoderNahrungsmittelchemie,Elektrochemie,Gärungschemie,Bakteriologie,Agrikultur=
chemie,Agrikulturbotaniku. a.) nebstVorlageeinerpraktischenArbeit erforderlich.

6 95.
Die mündlichePrüfung erstrecktsichim erstenFalle überdas Arbeitsgebiet,demdie

wissenschaftlicheAbhandlungentnommenist, im anderenFalle über das gewählteGebiet
aus denangewandtenNaturwissenschaftenund dauert im erstenFalle eineStunde, im
andernmindestens1½ Stunden.

§ 96. .

In den Prüfungsausschuß(§ 7 Abs. 2) werden mindestensje zwei Vertreter der

von denKandidatengewähltenPrüfungsfächerals prüfendeMitgliederberusen
4
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Für die Zulassungwird gefordert:
a) das Reifezeugniseineshumanistischenoder einesRealgymnasiumsoder einer
Oberrealschule;

b) derNachweiseineswenigstensdreijährigenStudiums an einerdeutschenUni=
versitätodereinerTechnischenHochschuleoder einerHandelshochschule.Eines von
diesenStudienjahrenmuß an einerHandelshochschuleverbrachtsein.

I0)eineBescheinigungübererfolgreichenBesuchhandelswissenschaftlicherund geogra=
phischerUbungen;

4) der Nachweiseines einjährigenVorbereitungsdienstesin einemvom K. Staats=
ministerium des Innern für Kirchen=und Schulangelegenheitenals geeignet
anerkanntenkaufmännischenoder industriellenBetriebe;

e) die Vorlage einer häuslichenZulassungsarbeit aus den Handelswissenschaften
oder der Geographieals Ausweis der Befähigung zum methodischenArbeiten.
Die Arbeit muß fachwissenschaftlicheVertrautheit mit dem gewähltenArbeits=
gebieteund der einschlägigenLiteratur, sachverständigesUrteil, methodischeDurch=
führung, geordneteund sprachrichtigeDarstellung ersehenlassen. Sie soll in der
RegeldenUmfangeinesDruckbogenshabenund denUmfangvon zweiDruck=
bogennichtüberschreiten.

§698.
In den Prüfungsausschuß(§ 7 Abs. 2) werdenmindestens8 prüfendeMitglieder

berufenund zwar in der Regel je ein Vertreter der HandelswissenschaftenderMathematik,
derNationalökonomie,derGeschichteund derGeographie,zwei VertreterdesFabrik=und
Handelsstandessowieein für die ersteZensur des deutschenAufsatzesbestimmteröffentlicher
Lehrer. Dieser ist beider FeststellungderNoten aus denübrigenPrüfungsgegenständen
nicht stimmberechtigt. —

§99.

SchriftlichePrüfung.

1. Die schriftlichePrüfung umfaßt
in der I. Gruppe:
a) kaufmännischesRechnen(einschließlichder Maß=, Münz= und Gewichtskunde,

sowiederWaren=undWechselkalkulation)(Arbeitszeit4 Stunden),
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b) Buchhaltung(einschließlichder kaufmännischenKorrespondenz),zweiAufgaben
(Arbeitszeitje 4 Stunden),

) Elementeder Algebra (einschließlichderGleichungenzweitenGrades mit einer
und zwei Unbekannten,der Lehre von den arithmetischenund geometrischen
Reihen, der graphischenAuflösung von einfachenGleichungenund desGebrauches
derLogarithmentafel)(aieitst 3 Stunden);

in der II. Gruppe:
a) HandelsrechtundWechsellehre(Arbeitszeit3 Stunden),
b) allgemeineVolkswirtschaftslehresowieBank⸗ undVerscherungswesen(Eaeis,
zeit 3 Stunden)

in derIII. Gruppe:
a) Bearbeitungvon einfacherenAufgabenaus der allgemeinenGeographie(mathe=

matischeund physikalischeGeographie)und Länderkunde,wobei ein wissenschaftlich
vertieftesVerständnis eines bestimmtenund natürlich abgegrenztenLänderraumes
nachzuweisenist (Arbeitszeit4 Stunden),

b) Bearbeitungje einerAufgabe aus derwirtschaftlichenGeographieundderHandels=
geschichte(Arbeitszeitje 2 Stunden).

2. Zu diesenschriftlichenArbeitenderdreiGruppenkommtein deutscherAufsatzüber
ein allgemeines,dem GedankenkreisederKandidatenentnommenesThema als Nachweisder
allgemeinenBildung, wobeidrei, verschiedenenGebietenentnommeneThemenzur Wahl zu
stellensind(Arbeitszeit4 Stunden).

8 100.

MündlichePrüfung.
1. Die mündlichePrüfung erstrecktsich auf die GebietederGruppenII und III.
2. Auf die mündlichePrüfung einesKandidatensind in jederGruppe durchschnittlich

30 Minuten zu verwenden.

8 101.
Bei der ErmittlungderGruppennotenist das ErgebnisderPrüfung aus der Buch=

haltung(§ 99 Abs.1 unterIb) doppeltzu bewerten;im übrigensinddie schriftlichenund
die mündlichenLeistungenin den einzelnenPrüfungsgegenständeneinfachund die schriftlichen
Durchschnittsleistungenin der II. und III. Gruppe ebensohoch wie die mündlichen
anzurechnen.Zur FeststellungderHauptnotewerdendie drei Gruppennotengleichmäßig
bewertet.

145“
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II.2.Abschnitt.
§ 102.

Der Kandidathat
1. eine pädagogischeodereinemethodisch=didaktischehäuslicheArbeit vorzulegen,
2. je eineLehrprobevon derDauer einerUnterrichtsstundeaus denHandelswissen=
schaftenund derGeographieabzuhalten,

3. einemündlichePrüfung aus der Erziehungs=und Unterrichtslehre,insbesondere
derMittelschulpädagogikund ihrerGeschichte,sowie aus den hiefürgrundlegenden
FragenderPhilosophieund TatsachenderPsychologieabzulegen.Dabei soll er
eingehendere,aus eigenerLektüregeschöpfteBekanntschaftmit den pädagogischen
Theorienund dem Bildungsweseneiner von ihm selbst gewähltenEpocheder
neuerenZeit nachweisen.Hieran schließensichFragen über die neuereEntwick=
lung derUnterrichtsmethodennamentlichin derGeographie,wobeidemKandidaten
Gelegenheitzu gebenist seineBekanntschaftmit einzelnenEntwicklungsstufen
seinerFachwissenschaftendarzutun.

0103.
In denPrüfungsausschuß(§ 7 Abs.2) werdenderSeminarvorstandunddieSeminar=

lehrer sowieje einVertreter derHandelswissenschaftenund derGeographieunderforderlichen=
falls ein Vertreterder Pädagogikals prüfendeMitglieder berufen.

III. SesonderePrüfung.

§ 104.

Für die Zulassung zur besonderenPrüfung ist die Vorlage einer wissenschaftlichen
Abhandlungerforderlich. Das Thema kann vomKandidatennachfreiemErmessenaus den
Handelswissenschaftenoderaus derGeographiegewähltwerden.Die Abhandlungsoll eine
wissenschaftlicheLeistungsein und daher nicht bloß nach den Grundsätzender wissenschaft=
lichenMethodedurchgeführtwerden,sondernauchzu einemneuenErgebnisseoderzu einer
neuenwissenschaftlichbegründetenAuffassungführen.

105.
Die mündlichePrüfung erstrecktsich auf die wissenschaftlicheAbhandlung sowie auf

die wissenschaftlichenProblemeund dieQuellen undHilfsmittel desZeitraums oder größeren
Arbeitsgebietes,demdas Thema der Abhandlungentnommenist. Die mündlichePrüfung
eines jedenKandidatendauertdurchschnittlicheine Stunde.
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§ 106.
In denPrüfungsausschuß(§7 Abs.2) werdenmindestensje zweiVertreterder von

den Kandidaten gewähltenPrüfungsfächerals prüfendeMitglieder berufen.

(. Prüfungfür denUnterrichtim Zeichnen.
I. 1. Abschnitt.
§ 107.

Für die Zulassungwird gefordert:
a) dasReifezeugniseines humanistischenodereinesRealgymnasiumsodereinerOber=

realschule;
b) derNachweiseinesmindestensvierjährigenStudiums an einerTechnischenHoch=

schuleodereinerAkademieder bildendenKünste;einesvon diesen4 Studien=
jahren muß an einer TechnischenHochschuleverbrachtsein. Die an der Tech=
nischenHochschulein München studierendenKandidatensind berechtigtdie in ihr
Studium einschlägigenFächer,sofernesie an der TechnischenHochschulenicht
gelehrtwerden,an derAkademieder bildendenKünste oderderKunstgewerbeschule
in Münchenals Hospitantenzu besuchen;

P) eine Bescheinigungüber erfolgreichenBesuchdes Modellierunterrichtes;
4) die Vorlage von Zulassungsarbeiten,die von einemFachlehrer der unter b)
angeführtenAnstaltenals persönlicheLeistungendesKandidatenbeglaubigtsein
müssen,und zwar
a) aus Bauformenlehreund darstellenderGeometrie,
68)aus dem ornamentalenund figürlichenZeichnen.

Die Arbeitenmüssensorgfältig,richtigund sachgemäßausgeführtsein.

§ 108.
In denPrüfungsausschuß(8§7 Abs.2) werdenmindestens7 prüfendeMitglieder

berufenund zwar in derRegel6 VertreterderbeteiligtenFächersowieein für die erste
Zenfur desdeutschenAufsatzesbestimmteröffentlicherLehrer.Dieserist bei derFeststellung
der Notenaus denübrigenPrüfungsgegenständennichtstimmberechtigt.

8 109.
SchriftlichePrüfung.

Die schriftlichePrüfungumfaßt
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in derI. Gruppe:
a) dreiAufgabenaus der darstellendenGeometrie und ihrenAnwendungenund zwar

æ)eineAufgabeaus der darstellendenGeometrie(Arbeitszeit4 Stunden),
6) eineAufgabeaus derSchattenkonstruktion,
)) eine Aufgabeaus der Perspektive(Arbeitszeit für die Aufgaben6) und 7)
zusammen3 Stunden);

b) eineAufgabeaus derBauformenlehre(Arbeitszeit7 Stunden);
in derII. Gruppe:
a) zweiAufgabenaus demornamentalenZeichnenund zwar

a#)ZeichnennachdemRunden (Arbeitszeit5 Stunden),
6) KomponiereneinesOrnaments(Arbeitszeit3 Stunden);

b) eineAufgabe aus demModellierennachgegebenemModell (Arbeitszeit8 Stunden);
in der III. Gruppe:
a) zwei Aufgabenaus demfigürlichenZeichnenund zwar

a) ZeichneneinesKopfes in LebensgrößenachdemLeben(Arbeitszeit5 Stunden),
6) ZeichneneinerganzenFigur nachgegebenemModell (Arbeitszeit5 Stunden);

b) AquarelliereneinesStillebens (Arbeitszeit5 Stunden).
Zu diesenschriftlichenArbeiten der drei Gruppen kommt ein deutscherAufsatzüber

ein allgemeines,demGedankenkreiseder KandidatenentnommenesThema als Nachweisder
allgemeinenBildung, wobei drei, verschiedenenGebietenentnommeneThemenzur Wahl zu
stellensind(Arbeitszeit4 Stunden).

§ 110.

MündlichePrüfung.
1. Die mündlichePrüfung umfaßt eine IV. Gruppe und zwar
a) Kunstgeschichte,
b) Fragen aus der Stillehre im Anschlußan einen vomKandidatennachgegebenem
ThemaangefertigtenEntwurf eineskunstgewerblichenGegenstandes.

2. Auf die mündlichePrüfung eines Kandidaten sind in der Kunstgeschichteund in
der Stillehre längstensje 20 Minuten zu verwenden.

§ 111.
Bei derErmittlungder Gruppennotensinddie Notenaus deneinzelnenPrüfungs=

gegenständenin gleichenAnsatz zu bringen. Zur Feststellungder Hauptnotewerdendie
vier Gruppennotengleichmäßigbewertet.
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I. 2.Abschnitl.
§ 112.

Der Kandidathat
1. eine pädagogischeoder eine methodisch=didaktischehäuslicheArbeit vorzulegen,
2. je eine Lehrprobevon der Dauer einer Unterrichtsstundeaus demFreihand=
und Linearzeichnenabzuhalten,

3. einemündlichePrüfung aus der Erziehungs=undUnterrichtslehre,insbesondere
derMittelschulpädagogikund ihrerGeschichte,sowie aus den hiefür grundlegenden
Fragen derPhilosophieund TatsachenderPsychologieabzulegen.Dabei soll
er eingehendere,aus eigenerLektüregeschöpfteBekanntschaftmit den pädagogischen
Theorien und demBildungsweseneiner von ihm selbst gewähltenEpocheder
neuerenZeit nachweisen.Hieran schließensich Fragen über die neuereEnt=
wicklungder Unterrichtsmethodenim Zeichnen.

113
In denPrüfungsausschuß(§ 7 Abs.2) werdenderSeminarvorstandunddieSeminar=

lehrer sowieein Vertreter des Zeichnensund erforderlichenfallsein Vertreter der Pädagogik
als prüfendeMitgliederberufen.

III. BesonderePrüfung.
8 114.

Für die Zulassung zur besonderenPrüfung ist die Vorlage einer wissenschaftlichenAb=
handlungaus dem Gebieteder Kunstgeschichteoder die Vorlage einer selbständigenkünst=
lerischenArbeit aus demGebieteder freien oderder angewandtenKunst erforderlich.

8 116.
Die mündlichePrüfung erstrecktsichim erstenFalle über das Arbeitsgebiet,demdie

wissenschaftlicheAbhandlung entnommenist, im anderenFalle über ein vom Kandidaten
gewähltesSondergebietaus derKunstgeschichte.Die mündlichePrüfung einesjedenKandidaten
dauert durchnittlicheine Stunde.

8 116.
In den Prüfungsausschuß (§ 7 Abl. 2) werden mindestensje zweiVertreter der von

denKandidatengewähltenPrüfungsfächerals prüfendeMitglieder berufen.
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Uberleitungs=und Schlußbestimmungen.
8 117.

1. DiesePrüfungsordnungtritt am 1. Oktober1912 in Kraft.
2. Mit diesemTage treten,soweitnichtaus § 119 sichein anderesergibt,alleent=

gegenstehendenVorschriftenaußerWirksamkeit,insbesondere
a) die Verordnungbetr.die Prüfungsordnungfür das Lehramtan humanistischen
und technischenUnterrichtsanstaltenvom 21. Januar 1895,

b) die VerordnunggleichenBerreffs vom26. Mai 1873, soweitsie nichtschon
durchVerordnungvom 21. Januar 1895 außer Kraft getretenist,

c) die Bekanntmachungvom23. Juli 1905, betr.die Prüfungsordnungfür das
Lehramtaus derdeutschenSprache,derGeschichteund derGeographie.

* 118.
Prüfungen auf Grund dieserPrüfungsordnungfindenbei genügenderAnmeldungvon

Kandidaten(s. § 6) erstmalsim Jahre 1914 statt.

« § 119.
1. Für Kandidaten,die vor demInkrafttretendieserPrüfungsordnungeinStudium

nachMaßgabeder bisherigenPrüfungsordnungbereitsbegonnenhaben,geltenfolgende
Vorschriften:

a) Kandidaten der philologisch=historischenFächer, der neuerenSprachen sowie der
MathematikundPhysik,die beiInkrafttretendieserPrüfungsordnungihr Studium
bereits4 Halbjahrebetriebenhaben,könnendiesesbei rechtzeitigerMeldungzur
Prüfung nochnachdenbisherigenVorschriftenzumAbschlußbringen.

Zum 1. PrüfungsabschnittbisherigerOrdnung habensichdieseKandidaten
spätestensim Jahre 1913 zu melden.

Im Jahre 1914 wird ein 1. PrüfungsabschnittbisherigerOrdnung in
diesenFächernnur noch für Kandidatenabgehalten,die bereits früher den
1. Prüfungsabschnitt— mit oder ohne Erfolg — abgelegthabenoder mit
genügenderEntschuldigungvon ihm zurückgetretensind.

Zum 2. PrüfungsabschnittbisherigerOrdnunghabensichdieseKandidaten
im Jahre 1914 zu melden.

Im Jahre 1915 wird ein 2. PrüfungsabschnittbisherigerOrdnung in
diesenFächern nur noch für Kandidaten abgehalten,die bereits früher — mit
oderohneErfolg— den2. Prüfungsabschnittabgelegthabenodermitgenügender
Entschuldigungvon ihm zurückgetretensind.

Google



b)

d)

e)

891

Kandidatenfür das Lehramtder deutschenSprache,der Geschichteund derGeo=
graphie, die bei Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung ihr Studium bereits
2Halbjahre betriebenhaben,könnendieHauptprüfungaus derdeutschenSprache,
der Geschichteund Geographienochnachder bisherigenOrdnung ablegen,wenn
siesichspätestensim Jahre 1915 zur Prüfungmelden.

Im Jahre1916wirdeineHauptprüfungausdengenanntenFächernnurnoch
für Kandidatenabgehalten,diebereitsfrüher diesePrüfung — mit oderohneErfolg
—abgelegt habenodermit genügenderEntschuldigungvonihr zurückgetretensind.

Die letztebesondere(zweite)Prüfung für diesesLehramtwirdimJahre1920
abgehalten.
Kandidaten für das Lehramt der beschreibendenNaturwissenschaftensowie der
Chemie und Mineralogie, die bei Inkrafttreten dieserPrüfungsordnung ihr
Studium bereits4 Halbjahre betriebenhaben, könnendie Prüfungen aus den
genanntenFächern nochnach den bisherigenPrüfungsordnungenablegen,wenn
sie sichspätestensim Jahre 1913 zu einerderbeidenPrüfungen(aus Natur=
wissenschaftenoder aus Chemie)melden.

Im Jahre1914werdenPrüfungenausdiesenFächernnurnochfürKandidaten
abgehalten,die eine derbeidenPrüfungen— mit oder ohneErfolg — bereitsab=
gelegthabenodervoneinersolchenmit genügenderEntschuldigungzurückgetretensind.

Im Jahre1915 findenPrüfungenaus diesenFächernnur fürKandidaten
statt,diebereitsfrüherbeide Prüfungen— mit oderohneErfolg —abgelegt haben.
Für KandidatendesZeichnensfindet einePrüfung nachderbisherigenPrüfungs=
ordnungletztmalsim Jahre1913 statt. Zu ihr werdennur Kandidatenzuge=
lassen,die sichdieserPrüfung bereits früher— mit oderohneErfolg — unter=
zogenhabenoder mit genügenderEntschuldigungvon ihr zurückgetretensind.
Für KandidatenderHandelswissenschaftenfindet einePrüfung nachderbisherigen
PrüfungsordnungletztmalsimJahre1912statt.Zu ihrkönnensichnurKandidaten
melden,die sichdieserPrüfung bereits früher— mit oder ohneErfolg —unter=
zogenhabenodermit genügenderEntschuldigungvon ihr zurückgetretensind.

§ 120.
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die Befähigungzur ErteilungdesUnterrichtsin derGeographiedurchAblegungeinerEr=
gänzungsprüfungerwerben.DiesePrüfung bestehtin derTeilnahmeam 1. Prüfungs=
abschnittderPrüfung für das Lehramtder Chemie,der Biologie und der Geographie
nachder gegenwärtigenPrüfungsordnungin der III. Prüfungsgruppe. Über das Bestehen
derPrüfung erhaltendieKandidatenein Zeugnis.

2. Kandidaten, welchedie Hauptprüfung aus der deutschenSprache, der Geschichte
und Geographienachder bisherigenPrüfungsordnungabgelegthaben oder nachMaßgabe
derVorschriftenin 8 119 Abs. 1b nochablegenwerden,könnensichdieBefähigungzur
Erteilung des Unterrichts in der französischen(englischen)Sprache durchAblegung einer
Ergänzungsprüfungerwerben. Diese Prüfung bestehtin der Teilnahme am 1. Prüfungs=
abschnittderPrüfung für das LehramtderdeutschenSprache,derGeschichteund der fran=
zösischenoderderenglischenSprachein derIII. Gruppe. Überdas BestehenderPrüfung
erhaltendie Kandidatenein Zeugnis.

3. Bei genügendenMeldungen werden derartige Ergänzungsprüfungenschon im
Jahre 1913 abgehalten.Die Berechtigungzur Teilnahmean diesenPrüfungenerlischt
im Jahre 1920. .

§ 121.
Kandidaten, welchedie Prüfung nochnachder bisherigenPrüfungsordnungablegen,

sind zumBesuchvon pädagogischenSeminariensoweitverpflichtet,als bezüglicheVor=
schriftenbestehenodernocherlassenwerden.

§ 122.
Die in denLehramtsprüfungennachfrüherenOrdnungenerlangtenBefähigungsnoten

behaltenihrebisherigeWirkung.
* 123.

Das K. Staatsministeriumdes Innern für Kirchen=und Schulangelegenheitenwird
mit demVollzug dieserVerordnungbeauftragt. Es kann in einzelnenFällen aus wichtigen
GründenAbweichungenvondenVorschriftenderVerordnungzulassen.

Hohenschwangau,den4. September1912.

Luitpold,
Prinz von Layern,

des KönigreichsBayern Verweser.
Dr. v. Anilling

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsekretär:
an dessenStatt:

Ministerialrat Matt.
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Fesetz=undVeruduungsgual
für das

6 KönigreichBayern.

Nr.53.
7 München, den 10. September 1912.

Inhalt:
Königlich Allerhöchste Eutschließung vom 8. September 1912, die Verlängerung des Landtags betreffend.—

Verleihung der Würde eines lebenslänglichen Reichsrates der Krone Bayern. — Auszug aus der Adels=
Matrikel des Königreiches.

Königlich Allerhöchste Entschließung, die Verlängerung des Landtags betreffend.

Im NamenSeiner Mazjestätdes Königs.

Tuitpold,
vonGottesGnadenKöniglicherPrin)vonHayern,

Regent.
Unseren Gruß zuvor,Liebe und Getreue!

Wir findenUns bewogen,die Dauer des gegenwärtigenLandtags gemäßTitel VII
§ 23 derVerfassungsurkundebis zum 12. Oktoberdes laufendenJahres einschließlich
zu verlängern.
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An
1. die Kammerder Reichsräte,
2. die Kammerder Abgeordneten.

VerleihungderWürdeeines
lebenslänglichenReichsratesder

KlroneBayern.

Im NamenSeiner majestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm9. September1912
Allerhöchstbewogengefunden,den Präsiden=
ten des OberstenLandesgerichtsDr. Wil=
helmRitter von Haiß zum lebenslänglichen
Reichsrateder KroneBayern zu ernennen.

Gocgle

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General-Sekretär:

v. Kahr,
GeheimerRat.

Auszug aus der Adels-Matrikel des
Königreiches.

Der Adels=Matrikel wurde einverleibt:

am31. August1912 der K. und K.
Osterreichisch=UngarischeMajor d. R. Johann
Freiherr von Hönning O'Carroll in
Sünching als bayerischerStaatsangehöriger
in erblicherWeise bei der Freiherrenklasse
Lit. H., Fol. 61, Akt Nr. 21951.
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ELIII
für das

KönigreichBayern.

Nr. 54.
München, den 21. September 1912.

Inhal t#
Königliche Verordnung vom 21. September 1912, die Amtsanwaltschaft betreffend. — Bekanntmachung

vom 11. September 1912, Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber betreffend. — Bekannt=
machung vom 12. September 1912, Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber betreffend.—
Bekanntmachung vom 18. September 1912, das Verzeichnis der Vermittelungsbehörden (Anlage H zu
§ 16) der Anstellungsgrundsätze für Militäranwärter usw. bei den Reichs= und Staatsbehörden vom
20. Juni 1907) betreffend.

Nr. 36695.
Königliche Verordnung, die Amtsanwaltschaftbetreffend.

Im NamenSeiner Moajestätdes Königs.

Tuitpoll,
von Gottes Gnaden RKüniglicherPrin# Lon Layern,

Regent.
Wir findenUnsbewogen,Izu verordnen,was folgt:
I. Mit dem 1. Oktober1912 gehtdie Führung der staatsanwaltschaftlichenGeschäfte

bei den Amts= und Schöffengerichten,soweitdieseGeschäftebisher vonVerwaltungsbeamten
besorgtwurden, auf Beamte der Justizverwaltung über. Ausgenommenbleibtu Amts=

1
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anwaltschaftbei demAmtsgerichteMünchen,wo bis auf weiteresBeamtederPolizeidirektion
München als Amtsanwälte im Hauptamt aufzustellensind.

II. Das StaatsministeriumderJustiz wird beauftragt,imBenehmenmit denübrigen
beteiligtenStaatsministerien die zur Durchführung der NeuregelungerforderlichenMaß-
nahmenzu treffen.

III. Außer den Amtsanwälten im Hauptamte führendie Gerichtssekretäre,welchedie
juristischeStaatsprüfung bestandenhabenund denendie ständigeFührung der amtsanwalt=
schaftlichenGeschäfteim Nebenamtübertragenwird, denTitel Amtsanwalt.

Berchtesgaden,den 21. September1912.

Luitpold,
Prinz von SLayern,

desKönigreichsBayern Verweser.

Dr. Frhr. v. Soden-Fraunhofen. v. Thelemann.

Auf AllerhöchstenBefehl:
Der General=Sekretär:

MinisterialratDr. Nüßlein.

Nr. 7029a 8.

Bekanntmachung, Ausgabe von Schuldverschreibungenauf den Inhaber betreffend.

##.Staatsministeriumdes Innern.

Der PfälzischenHypothekenbankin Ludwigshafen a. Rh. wurde die Genehmigung
erteilt, innerhalbder gesetzlichenund satzungsmäßigenUmlaufsgrenzenachstehende,auf den
Inhaberlautende,in Stückezu 5000, 2000, 1000, 500, 200 und 100 J eingeteilte
Schuldverschreibungenin denVerkehrzu bringen:
10 Millionen Mark, 4%ige, bis zum 1. Januar 1922 nichtrückzahlbareHypotheken=
pfandbriefe(Serie 66).

München,den 11. September1912.

J. A.
Ministerialrat v. Praun.

Gocgle
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Nr. 7023 a 4

Bekanntmachung, Ausgabe von Schuldverschreibungenauf den Inhaber betreffend.

K. Staatsministeriumdes Innern.

Der SüddeutschenBodenkreditbankin München wurde die Genehmigungerteilt,
innerhalbder gesetzlichenund satzungsmäßigenUmlaufsgrenzenachstehende,auf den Inhaber
lautende,in Stückezu 5000, 2000, 1000, 500, 200 und 100 4 eingeteilteSchuld=
verschreibungenin den Verkehr zu bringen:
eineweitere(70ste)Serie4% igerunverlosbarer,vomAusstellungstage,dem1.Oktober1912
zehnJahre nichtrückzahlbarer,sodanninnerhalb50 Jahren im WegederKündigungoder
des freihändigen Rückkaufes einlösbarer Hypothekenpfandbriefeim Gesamtbetragevon
15 Millionen Mark.

München,den12. September1912.
· J. A

Ministerialratv. Hraun.

Nr. 1631/33.

Bekanntmachung, das Verzeichnisder Vermittelungsbehörden(AnlageH (zu § 16) der An=
stellungsgrundsätzefürMilitäranwärterusw.beidenReic= undStaatsbehördenvom20.Juni 1907)

etreffend.

Kl.Staatsministeriumdes Innern und fl. Kriegsministerium.

Nachstehendfolgt Abdruckeiner im Zentralblatt für das DeutscheReich Nr. 41
Seite 688 veröffentlichtenBekanntmachungdes Reichskanzlersvom 30. August 1912.

Das VerzeichnisderVermittelungsbehördenist auf Seite714/715 desGVBl. 1907
undauf Seite324/325desMil VBl. 1907 abgedruckt.

München, den 18. September1912.

Dr. Frhr. v.Soden-Fraunhofen.Frhr. vKreß.

Abdruck.

Hekanntmachung.

Das VerzeichnisderVermittelungsbehörden(AnlageH (zu § 16) derAnstellungs=
grundsätzefürMilitäranwärterusw.beidenReichs=undStaatsbehördenvom20. Juni 1907
— ZentralblattS. 340/1 —) wird an deneinschlägigenStellen abgeändert,wie folgt:

Google
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a. Für den Bezirk des I. Armeekorps:
An Stelle von „BezirkskommandoBraunsberg“ ist zu setzen:
„BezirkskommandoII Königsberg.“

m. Für den Bezirk des XVII. Armeekorps:
An Stelle von „BezirkskommandoMarienburg“ist zu setzen:
„BezirkskommandoNeustadt."“

Hinter n. ist hinzuzufügen:
„0. Für denBezirkdesXX. Armeekorps:BezirkskommandoBraunsberg.“

26. Elsaß=Lothringen.
Unter a., b. undc. sind die in Klammern gesetztenWorte zu streichen.

Hinter c. ist hinzuzufügen:
„d. Für denBereichdes XXI. Armeekorps:BezirkskommandoSaar=
brücken.“

Der Neichskansler.
Im Auftrage:Glaßer.

Gocgle - —-- ---. «-
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ErsetundVerordnungsBlatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 55.
München, den 23. September 1912.

Inhalt:
Gesetz vom 19. September1912, betreffenddenHauptetat der Militärverwaltung des KönigreichsBayern für

das Rechnungsjahr vom 1. April 1912 bis 31. März 1913.

Gesetz, betreffenddenHauptetat derMilitärverwaltung desKönigreichsBayern für das Rechnungs=
jahr vom 1. April 1912 bis 31. März 1913.

Im NamenSeiner Mojestätdes Königs.

Titpol!,.
VvonGottesGnadenKöniglicherPrinzvonGayern,

Regent.

Wir haben nachVernehmung des Staatsrats mit Beirat und Zustimmung der
Kammer der Reichsräte und der Kammer der Abgeordnetenbeschlossenund verordnen,
was folgt:

149
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ArtikelL

Der HauptetatderMilitärverwaltungdesKönigreichsBayern für dasRechnungsjahr
vom1. April 1912 bis 31. März 1913 wird nach der in der Beilage enthaltenen
Kapitel=und Titeleinteilungauf 112706874 A in Einnahmeund Ausgabefestgestellt.

Bezüglichder in denSpezialetats zu diesemHauptetat bei den einzelnenKapiteln und
Titeln als übertragbarbezeichnetenFonds wird demKöniglichenKriegsministerdas Recht
derUÜbertragungeingeräumt.ÜberdieVerwendungvon Restender abschließendenFonds
wird durchden Etat des zweitfolgendenJahres Bestimmunggetroffen.

Artikel II.

Der KöniglicheKriegsministerwird ermächtigt,die in den Etatstelleneintretenden
Anderungenrückwirkendzu vollziehen.

Gegebenzu Berchtesgaden,den19. September1912.

Luitpold,
Prinz von Layern,

desKönigreichsBayernVerweser.

Dr. Frhr. v.Dertling. Dr. Frhr. v.Soden-Fraunhofen.v.Thelemann. v.Preunig. v.Beidlein.
Dr. v.Rnilling. Frhr. v. Kreß.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Ministerialrat

im K. StaatsministeriumdesInnern:
Knözinger.

Gocgle
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Haupt=Etat

901

Beilage.

bis31.März1913.

Betrag

2 Titel Ausgaben nier n
" 1912

M
I. Bestand der Vorjahre.

1 Fonds zur ErwerbungeinesTruppenũbungsplatessur dasIII. Armce=
korpds . 458 847

II. Ausgaben auf die Überweisung aus dem Reichs=
haushaltsetat 1912.

a) FortdauerudeAusgaben.
111—12 Kriegsministerium 710 440
2 1—5 DMilitärkassenwesen 154240
31—10 Militärintendanturen 705579
441—3 Militärseelsorge . 159 113
5 1—5 Millitärjustizverwaltung 378 501
66 1—3 OöhereTruppenbefehlshaber . 511 850
7 1—2 Gouverneure, Kommandanten und Platzmafore .. 129 292
8 1—5 Adjutanturoffiziere und Offiziere in besonderenStellungen, sowie

Beamte bei denselben . .. . 391 516
9 1—18 Generalstabund Vermessungswesen 522 273
1001—3 Ingenieuroffiziere 468 322
1111—26Geldverpflegung der Truppen . 22 349 533
11—7 Naturalverpflegung . 23 018 529
131—11 Bekleidungund Ausrüstungder Truppen . 5 035 940
14 1—22 Garnisonverwaltungs=und Serviswesen 6774774
151—5 Militärbauwesen. .. 365 033
161—18 Militärmedizinalwesen 1 784 379
111—6 Verwaltung der Traindepots uͤnd Instandhaltungder Feldgeräte 292 571
1881—2 Ersatz=und Reservemannschaftenowie Arrestatenauf demMarsche 351 800
19 1—6 HPferdebeschaffung . ......... 2203166
201—3Verwaltungdex Nemontedepots 1 306 754
21—2 Reise=,Umzugsgebührnisse,Vorspann=und Transportkosten 1 633 100
22 1—62 Militär=Erziehungs=und Bildungswesen . 1 071 932
23 1—6 Militärgefängniswesen .. 67 681
241—16 Krtillerie=und Waffenwesen 8 030 460
25 1—7 KechnischeInstitute . 376 318
26 1—20 Festungen,Ingenieur=,Pionier=undVerkehrswesen. . 1620561
27 — Wohnungsgeldzuschüsse 6 2 505 331

149°
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Betrag
2 33 . für das2 N 8Ditel Ausgaben Rechnungsjahr
* 1912

· +
288-71 =erstützungen an Militärs des aktivenundBeurlaubtenstandes,für

die an anderen Stellen Unterstützungsfonds nicht angesetztsind.
Unterstützungenund außerordentlicheVergütungenfür aktiveBe=
amte mit Ausnahme der desKriegsministeriums (einschließlichder
Hausverwaltungund der Generalmilitärkasse) .... 232 795

29 — Zuschußzur Militärwitwenkasse 500 000
300 1—10 VerschiedeneAusgaben 531 841

Summe IIa: „FortdauerndeAusgaben⸗ Lopttel=1 1 84 183 624

31 b) Militär-Pensionsfonds.
1—10|Militär=Pensionsfonds ........ 12381640

Summe IIb für sich.

1 c) Einmalige Ausgaben.
Einrichtung und Ausstattung von Geschäftszimmern usw.

1 Einrichtung und AusstattungvonGeschäftszimmernfür Behördenund
Truppen, jen200 M als Beihilfe,voller Bedarf. 3 800

2 Beschaffungder Turn=,Fecht= und Schwimmgeräte, Krümperwagenuͤsw.
als Bauschsummen,sowieder eisernenSchränkeund Kassenkasten,
voller Bedarf .. 7850

3 BeschaffungvonEchreibmaschinenfür höhere nommando=usw. Be=
hörden,voller Bedarf ........ 1500

Magazinverwaltungswesen.

4 Neubau eines Rauhfuttermagazins,einer Militärbäckerei und eines
Dienstwohngebäudesin Bamberg, 3. Rate. ... 20000

5 Verbesserungder Magazinverhältnissein Germersheim,2. Rate 10000
6 Neubau von Proviantamtsgebäuden einschließlich Grunderwerb in

Hammelburg,7. NRateoe . .... 30000
7 Neubautenbeim Proviantamt Landau, 1. Nate . 5000
8 Neubau von Fouragemagazinen und einesDienstgebäudes inLandahut,

9. Rate . .. 10 800
9 Neubauten beim Proviantamt WMürzburg, 1. Nate . 3000
10 Vermehrungund Unterbringungder Reservean Körnern und Nauh-

futter, 1.Nate 4712
11 Vermehrung und Unterbringung.der Reserve an

1. Nate . .... .. . 4067

Bekleidungs- und Ausrüstungswesen.

12 Beschaffungvon Ausrüstungsstückenfür die Kavallerie, 1.Rate 51 944
13 Beschaffungvon Bekleidungs- und Ausrüstungsstückenusw. für die

1912 zu errichtendenoder zu verstärkendenTruppen und für
Kriegsformationen,vollerBedaff 1 175495

Google
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Titel Ausgaben

Betrag
für das

Rechnungsjahr
1912

14

15

16

17

18
19

21

22

23

24

Bayreuth:
=*

München:

Weilheim:

Würzburg:

Garnisonverwaltungswesen.
Neubau einer Halbbataillonskasernemit Nebenan=
lagenusw.einschließlichGeräteausstattung,Schlußrate
Ausbau des Kavalleriekasernements,1. Rate
Neubau von zweiHalbbataillonskasernenfür ein

InfanteriebataillonsamtGrunderwerb,Ausstattungs=
ergänzung und den erforderlichenNebenanlagen.
Ohne Asiiiis
Von denKostenzu963 082.4 werden163 1504

durchdenErlös für die entbehrlichealteInfanterie=
kaserneNr. 1 in Bayreuth gedeckt.
Erbauung von Dienstgebäudenund Dienstwohnge=
bäuden für die Kommandanturund die Garnison=
verwaltung,einerKaserneundeinesFamilienhauses
für dasArbeitskommandosamtNebenanlagen,dann
eines Stabsgebäudesmit Offizierspeiseanstaltund
Geschäftszimmern,Grunderwerbund Ausstattungs=
ergänzung,7. Nat
Neubau einer Kaserne nebst Zubehör für die Tele=
graphentruppen,einschließlichAusstattungsergänzung,
dann Bereitstellung vorläufiger Unterkunft nebst
Nebenanlagenfür die neu zugehendenFormationen,
6. Rate..
Erbauung eines Dienst- und eines Familienge=

bäudes, dann einer Kaserne für das Bezirkskom=
mandoI München,samtNebenanlagenundGeräte=
ausstattung,dannKostendervorübergehendenUnter=
bringungeinzelnerBehördenin demaltenGerichts=
gebäude,4. Rate.. ·
Erbauung eines Bezirkskommandogebäudessamt
NebenanlagenundAusstattungsergänzung,1. Rate
Herstellung eines KasernementsnebstZubehör für
ein Feldartillerie=RegimenteinschließlichGeräteaus=
stattung,ohneAnsasss.
VondenKostenzu2 273617.4werden231240.4

durchdenErlös für den veräußertenGardistenbau=
komplexin Würzburg gedeckt.“

M

378

378

209

133000
50 000

400000

150000

225.000

50000
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Titel Ausgaben Feesrenn

3s 1912
« =.

(1125 Bweibrüchen: Erbauung eines Bezirkskommandogebäudessamt
Nebenanlagenund usstattungsergänzung.1. Rate
(Entwurfsrate) · 5000

26 Erwerbung eines Truppenübungsplatzesfür das II. Armeekords,
sowieErrichtung einesLagers für UnterbingungvonMannschaften
und Pferden, dann Herstellung der sonsterfordertichenAnlagen,
7. Rate . 1304778

Von den Lostenwerden 16 500 4 durchdenErlös für
das ehemaligeBezirkskommandogebäude(Proviant=Bäckerhaus)
in Straubing gedeckt.

27 Verbesserungder vorhandenenUnterkunft der Unteroffiziereund Be=
reitstellung der Unterkunft für die Etatverstärkungen an Unter=
offiziereneinschließlichGrunderwerbundGeräteausstattung,7. Rate 150000

28 Verbesserung,Beschaffungund Erweiterung von Exerzierplätzenaus
Anlaß der dauerndenFrstlegung der zweijährigenDienstzeit bei
den Fußtruppen usw.,4. Rate (für Grunderwerb und Verrich.
tung der kerene . 130000

29 StallneubauteninfolgeErhöhungdes2 bei derZebdertileri
Schlußrate 137000

30 Augsburg: Erginzungebauten.nebstAusstaitung für die Unter—
kunft einer Batterie sowie der Etaterhöhungbeim
4. Feldartillerie-Regiment,2. Rate 50 000

31 Furth: ErgänzungsbautennebstAusstattungfür dieUnter.
kunft einerBatterie sowieder Etaterhöhungenbeim
6. Feldartillerie-Regiment,1. Rate 20000

32 Landau: Neubauten nebstAusstattung fur dieunterkunft
der Maschinengewehr=Abteilung,1. Nate 50 000

33 Landsberg: Neu=und ErgänzungsbautennebstAusstattungfür
die Unterkunfteiner Batterie sowie der Etaterhöh=
ung beim 9. Feldartillerie=Regiment,2. Rate 250000

34 Nürnberg: ErgänzungsbautennebstAusstattungfür dieUnter=
kunft einer Batterie sowie der Etaterhöhung beim
8. Feldartillerie=Regiment,2. Rate 200000

35 Würzburg: Ergänzungsbauten nebstAusstattungfür dieUnter—
kunft einer Batterie sowie der Etaterhöhungbeim
2. Feldartillerie-Regiment,1. Rate 20 000

36 „ Neu=und Ergänzungsbanten nebstAusstatiung
für die Unterkunft einer Batterie sowie der Etat=
erhöhungbeim 11. Fädarillerie Regiment, dann
vorläufigeUnterkunft,2. Nate 200000

37 Anteil an den Kosten der Beschaffungvon Geräten zur AusKatung
neuerKasernenusw. in Elsaß=Lothringen,voller Bedarf 2543

Google
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Titel Ausgaben

Betrag
für das

Rechnungsjahr
1912

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Amberg:

*%

Erlangen:

Fürth:

1

Ingolstadt:

5*%

Rempten:

Candau:

*70

Ergänzungsbauten nebstAusstattungfür dieUnter=
kunft einerMaschinengewehr=Kompagniebeim6. In=
fanterie=Regiment,1. Ratte
Neubau und Ausstattung einerKaserne nebst

Zubehör für einFeldartillerie=Regimentzu2 fahren=
den Abteilungen,Entwurfsrate
Neubauten nebstAusstattung für die untereunft
einer Maschinengewehr=Kompagniebeim 19. Infan=
terie=Regiment,1. Rate

Neubauten nebstAusstattungfür die Unterkunft
einerBatterie sowiederEtaterhöhungbeim10.Feld=
artillerie=Regiment,1. Rate
Neubauten nebstAusstattung für * unterkunft
einer Maschinengewehr=Kompagnieund der Etat=
erhöhungenbeim21. Infanterie=Regiment,1. Rate
NeubautennebstAusstattungfür dieUnterkunft

einer Kompagniebeim 3. Train=Bataillon, 1. Rate
Neu=und Ergänzungsbautennebst Ausstattung für
UnterbringungeinesScheinwerferzugesbeim3. Pio=
nier=Bataillon,1. Rate.
NeubautennebstAusstattungfür dieUnterkunft

einer Maschinengewehr=Kompagniebeim 13. Infan=
terie=Regiment,1. Rate .
Neubauund Ausstattung einer aserne nebst Zu.
behör für einenRegimentsstab,2 Bataillone In=
fanterie und1Maschinengewehr=Kompagnie,1. Rate

Zur Kostendeckungwird außerdemder Rest=
bestandvon 199 798 4 44 J für den Neubau
einerKasernein Lindau — Titel 19 dereinmaligen
Ausgabenfür 1907 —verwendet.
Neubauten nebstAusstattung für die Unterkunft
einer Maschinengewehr=Kompagniebeim20. Jufan=
terie=Regiment,1. Rate .
ErgänzungsbautennebstAusstattungfürdie vorüber=
gehende Unterkunft einer Maschinengewehr=Kom=
pagniebeim18.Infanterie=Regiment,voller Bedarf
NeubautennebstAusstattungfür dieUnterkunft

je einer fahrenden und reitenden Batterie sowie
der Etaterhöhungbeim 5. Feldartillerie=Regiment,
.Rate .
NeubautennebstAusstattungfür dieUnierkunft

einerBatterie sowiederEtaterhöhungbeim12.BSeld.
artillerie-Regiment,1. Rate .

M

50 000

10000

100000

100000

200000

75000

25000

130000

150000

100000

10900

150000

100000
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Betrag

3Titel Ausgaben eelir#na
“ 1912

M
951 München: ErgänzungsbautennebstAusstattungfür dieUnter=
"% kunft je einer Maschinengewehr=Kompagniebeim

Infanterie=Leib=und 1. Infanterie=Regiment, dann
sur vorläufige Unterbringung dieser Kompagnien,
.Rate . 50000

52 „ Neubauten im Nasernement der Telegraphen=
truppen nebstAusstattung für Unterbringungder
Etaterhöhungenund einer 3. Kompagnie, 1. Nate 200000

53 „ Neubau einer Kaserne mit Zubehör für ein
Bataillon Infanterie, dann einerStallung für eine

i halbe Bespannungsabteilungdes 1. Fußartillerie=
T Regiinentv,1Rate... 240 000

54 Neuburg: Neubauten nebstAusstattung für die Unterkunft
» einerMaschmeiigervehrKompagniebeim15Jnfan

terie-Reginient,1Rate. 100000
55 Passau: Neubauten nebstAusstattung für die Unterkunft

einer Maschinengewehr=Kompagniebeim 16.Infan=
terie=RegimenteinschließlichVerbesserungenim be=
stehendenKasernement,1. Rateo 180000

56 Würzburg: Neubauten nebstAusstattung für die Unterkunft
" einer Maschinengewehr=Kompagniebeim 9. Infan=

terie=Regiment,1. Rate . 100000
57 „ Geräteausstattungfür die beim2. Train=Ba=

taillon zugehende4. Kompagnie,1. Nate . 4500
58. Bweibrücken: Neubauten nebstAusstattung für die Unterkunft

einer Maschinengewehr=Kompagnicbeim22. Iufan=
terie=Regiment,1. Rate. 100000

59 Ergänzungsbautennebst Ausstattung zur unterbringung der Etat=
erhöhungenbeim 10., 13., 17., 18., 22. und 23. Infanterie=
Regiment, 1. Rate 150000

60 Neubauten für das 3. Fußartillerie=Regiment2 Behrannige
abteilung, 1. Rate . 10000

61 Anteil an den Kostender BeschaffungvonGeräten zur Ausstattung
neuer Kasernenusw. in Elsaß=Lothringen,voller Bedarf 18551

Militärmedizinalwesen.
62 Augsburg: Anschluß des Garnisonlazaretts an die neuestädtische

Schwemmkanalisation,1. Nate 25000
63 Kissingen: NeubaueinerMilitärkuranstaltin Bad gissingen,

einschließlichGrunderwerbung undGeräteausstattung,
3.Rate 15000

64 München: Erweiterung des Garnisonlazarettseinschließlich
Ausstattungsergänzung, dann Einrichtung der elek=

"„ trischenBeleuchtungundderSammelheizung,9. Rate 85 000

Google
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Betrag
— · für das
3 Titel A I1 § 9 aben Rechnungsjahr

* 1912

un 65 Beschaffungvon Feldsanitätsmaterial,voller Bedarf. .. 2000
66 AnderungundErgänzung der medizinisch=chirurgischenAusstattungder
] Truppen und Sanitätsformationen, 10. Rate . 12 000
627 Ausstattungder Garnisonlazarettemit zahnärztlichemGerät, 3. Nate 1 500
68 Beschaffungvon Krankenzeltenfür das Etappensanitätsdepotsowie
1 VermehrungundAnderungderEinrichtungdesLazarettzugs,3.Rate 50000
69 VermehrungderKrankentragenbeidenFeldsanitätsformationen,3. Rate 3 000
70 AusstattungderSanitätsformationenmit BeleuchtungsgerätneuerArt,

3. Rate 2500
71 VermehrungderLagerungsvorrichtungenzur BeförderungvonKranken
2 und Verwundetenin Lilfslazarettzigen, 3. Rate 12000

72 BeschaffungvonFeldröntgenwagenundRontgentistenfür dasEtappen=
sanitätsdepot, 1.Rate 12000

193 Beschaffungvon führbaren Trinkwasserbereiternfür das Etappen=
1 sanitätsdepot, 1.Rate 6 830

174 Beschaffungund Unterbringung von Krankenbeförderungswagenfür
6 « dieGarnisonlazarette,1.Rate 15000

75 Anteil an denKostender BeschaffungvonKrankentransportwagenfür
GarnisonlazaretteinElsaß=Lothringen,voller Bedarf 422

76 fiaiserslautern:NeubaueinesGarnisonlazaretis nebstGheräteaus
stattung,1. Rate .. 20000

77 Beschaffungvon Feldsanitätsmaterial für die neu zu errichtenden
1 Formationen,voller Beaarr 6 000

Trainwesen.

78 Beschaffungvon fahrbarenFeldküchenfür die Truppen, 5. NRate 289 537
79 BeschaffungtragbarenSchanzzeugsfür InfanterieundKavallerie,3.Rate 11300
80 Beschaffungund Unterbringungvon Feldgerät für Aricgsformatiunen,

voller Bedarf 55000
81 Beschaffungvon Pferdeausrüstungs#tückenfür 51 Reitpferde des TTrains,

voller Bedarf . 1530
82 Neueindeckungvon 5Wagenhäusern des Traindepots I Ariiieekor«ps«i

in München,voller Bedarf 8 000
Erlöse aus dem Verkauf des anfallenden. Altmaͤterials

gelangenhier zur Verrechnung.

Remontewesen.

83 Beschaffungvon 510 volljährigenZugpferden— darunter 84 schweren
kaltblütigen Schlages — und von 227 volljährigen Reitpferden.
voller Bedarf · 1148 285

84 Erweiterung der Nemomedepotsund größereMeliorationen 59 000
Zu diesemZweckesind außer den durchdenEtat jeweils

« zurVerfügunggestelltenBeträgendieErlöseaus zuveräußernden J
1
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BetragAu für dasAusgaben Rechnungsjahr
1912Kapitel

2

——— Grundstückender Remontedepotsunter den im Berichte des
Finanzausschussesder Kammer der Abgeordnetenzum Etat
für 1876 (Beilagen=BandII Seite 646) aufgeführtenVor—
aussetzungenund Bedingungenzu verwenden.

85 HerstellungundVerbesserungvonWohnungenfür Beamte,Bedienstetc,
Arbeiter und außeretatmäßigeNemontewärterderRemontedepots,
Schlußrate 25000

Die für Arbeiterwohnungen anfallenden Mieten und die
Kosten des Unterhalts werden auf die Wirtschaftskosten der
Remontedepotsverrechnet.

86 Neubau von Not=und Massivställenfür Remonten, 1.Rate 82000
87 Ersatzbau für den abgebranntenStall Nr. 1 auf der Nebenbesitzung

Puch des RemontedepotsFürstenfeldbruck,voller Bedarf 44 056
88 Beschaffungeines elektrischenPfluges für das RemontedepotSchleiß=

heim,voller Bedarf. .. 25000
89 Neubau einer Halle für Geräte, Fahrzeugeund landwirtschaftliche

Maschinen,dann Einrichtung eines Vollgatters in der Sägmühle
beim Remontedepot Schleißheim, voller Bedar. 16 000

90 Pflasterungvon TummelplatzanlagensowieErbauung einesHeustadels
beimRemontedepotSchwaiganger,voller Bedarf 13000

91 Hverstellung eines Absondcrungsstalles für dieRemontenanstalt Neu=
markt i. O., voller Bedarfff ..... 9100

Militär=Erziehungs=- und Bildungswesen.

# Neubau eines Badehausesfür dasKadettenkorpsund die Kriegsschule
in München, 1. Rate.... .. ... . 30000

Artillerie- und Waffenwesen.

93 Ausstattung des TruppenübungsplatzesIII. Armeckorps (Grafenwöhr)
mit Einrichtungenfür das gefechtsmäßigeSchießen, 2.Rateo 40 000

94 Ergänzungenfür Feldartilleriezwecke 2 452000
Aus demFonds dürfen Offizieren, Beamten, Unteroffizieren

undManmnschaftenStellenzulagen,Kommandogelder,Oilfsarbeiter=
zulagenund göhnungszuschissebei Abnahme=Kommandosund
für sonstigebesondereDienstleistungen gewährt werden.

Erlöse aus demVerkauf entbehrlichenGeräts nebstMuni=
tion gelangen hier zur Verrechnung.

95 Beschaffungen für Feldartilleriemunition, voller Bedaf 173.000
96 Beschaffungenvon Feldartilleriemunition für Kriegsformationen, voller

Bedarf. . . 331 700
97 Herstellung von Unterbringungsräumen für Feldartilleriegerät. und

Mumition, voller Bedarffß. .. . .. 206000
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— — —— — —
S Betrag

s— Titel Ausgaben Nelsurm hr
* 1912

AM
(1) 98 Errichtung eines Neben=Artilleriedepotsauf den Truppenübungsplatz

Grafenwöhr, 1. Rate 40 000
I 99 Errichtung einer neuenMunitionsmagazinsanlagea dasArtillerie=

depot München, 1. Rate 141 000
100 WeitereBeschaffungenfür ZweckederFußartillerie. Herstellung von

Unterbringungsräumenfür das hinzutretendeFußartilleriegerät
nebstMunition 1780 000

Aus demFonds dürfenOffizieren, Beamten, Unteroffzieren
undMannschaftenStellenzulagen,Kommandogelder,Hilfsarbeiter=

I zulagen und Löhnungszuschüssebei Abnahme-Kommandosund
für sonstigebesondereDienstleistungengewährtwerden.

Erlöse für das infolge von Neubeschaffungenverfügbar
werdendeGerät nebstMunition gelangenhierzur Verrechnung.

101 Beschaffungvon Handwaffen,Handwaffenzubehör,Maschinengewehr=
gerät und Munition für neuhinzutretendeStäbe und Truppen=
teile sowiefür Kriegsformationen,voller Bedarf 653 000

102 Beschaffungvon Pferdeausrüstungsstückenfür 574 Pferdeder Feld=
artilleric, soweit sie nicht aus der Kriegbausrüstunggenommen
werdenkönnen,voller Bedarf .. ·. ... 16848

Ingenieur-, Pionier- und Verkehrswesen.

103 Beschaffungdes Materials zur AusstattungderArmeemit Fernsprech=
gerät, 7. Rate 5 000

Erlöse aus demUVerkaufeentbehrlichenGeräts verbleiben
dem Fonds.

104 Beschaffungvon Funkentelegraphengerät,7. Nate. 177.000
105 BeschaffungbesondererAusstattungsgegenständefür orejtwagenbe

dienungspersonal,6. Nate . . .. 13000
106’IliideririigdegKriegäbriickengeratsder Pioniere, 4. Nate . 157000

Erlöse aus demVerkaufeentbehrlichenGeräts verbleiben
demFonds.

1071usstattung der Pionier=Kompanien mit 2= und 4 spännigen Geräte=
wagen, mit Floßsäckenund Fernsprechgerätsowie sonstigeEr=
gänzungeneinschließlichUnterbringung,3. Rate 20 000

Erlöse aus dem Verkauf entbehrlichenGeräts verbleiben "
demFonds.

108 Beschaffungvon Eisenbahnbrückenfür Kriegszwecke,11.Nate 10000
109 Vervollständigungdes Telegraphengerätsder Eisenbahn=und Tele=

graphentruppen, Schlußrate .. 5 900
110 Beschaffung von Personenkraftwagenfür Kommandobehördenund

Truppen, Schlußrate ..... 6000
111 Ergänzung der Feldbahnbestände,1.Rate 28 000
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— Betrag
3 · für das
— Titel Ausgaben Rechnungsjahr
* 1912

·(1) 112 Beschaffung vonUbungsgerätundWerkzeugfür 2 neuePionier=Kom=
- pagnieneinschließlichUnterbringung;VermehrungdesÜbungsgeräts

und Werkzeugs infolge Euterhöhung bei den Pionier=Bataillonen,
voller Bedarf 9000

113 Beschaffungvon Feldgerät für 2 neuePionier. Kompagnien eineteit «
Unterbringung,voller Bedarf. . 36600

114 Beschaffungund Vermehrung des übungegeräts,des Werkzeugsund
der Unterrichtsmittel; Vermehrung der Ubungs=,Geschirr=und

"„ Stallsachen infolgeEtaterhöhungen bei denVerkehrstruppen, voller
1 Bedarf .... 14000
115 Beschaffung von Gerät einschließlich Übungsmaterial, Geschirr= und
" Stallsachen für den 1912 neu zu errichtenden Scheinwerferzug,

voller Bedarf ... ........ 72250

Summe c) „Einmalige Ausgaben“ 15 682 763

Hiczu: Summe IIh) „Militär=Pensionsfonds“Kapitel 31 12 381 640

Hiczu: SummeIln, „FortdauerndeAusgaben“ Kapitel 1 bis 30 84 183 624
A

# SummeII/1112 248027
Hiezu Summe I 458 847

SummedesMilitäretats für dasRechnungsjahrvom 1.April 1912
bis 31.März 1913 112706874
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Geseh=undVerordumssutt
fürdas

FKönigreichBVayern.

Nr. 56.
München, den 28. September 1912.

Inhalt:
Kirchengemeindeordnung vom 24. September 1912.

Kirchengemeindeordnung.

Im NamenSeiner Mojestätdes Königs.

Luitpold,
vonGottesGnadenBöniglicherPrinzvonHayern,

Regent.

Wir haben zur Regelung der Verhältnisse der katholischenund protestantischen
Kirchenstiftungenund Kirchengemeindendes Königreichs in Ansehung der Verwaltung des
Ortskirchenvermögensund der Befriedigungder örtlichenKirchenbedürfnissenachVernehmung
des Staatsrates mit Beirat und Zustimmung der Kammer derReichsräteund derKammer
der Abgeordnetenbeschlossenund verordnen,was folgt:

151
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ErsterAbschnitt.

KirchengemeindenundOrtskirchenvermögenim allgemeinen.
Art. 1. RechtlicheStellungusw.

1Die KirchengemeindenimSinne diesesGesetzessindrechtsfähige,zur Befriedigungder
örtlichenKirchenbedürfnisseorganisierteBeitragsverbände.Als Kirchengemeindengeltendie
Pfarrgemeinden,die etwainnerhalbdieserbestehendenMutter=und Tochtergemeinden,dann
die Gesamtkirchengemeinden.
1.Die Kirchengemeindengenießendie Vorrechteder öffentlichenStiftungen.
I1Die katholischenKirchengemeindenund ihreVertretungskörpersindnichtEinrichtungen

der innerenKirchenverfassung.
V Die innerkirchlichenAufgabender protestantischenKirchengemeindensind nichtGegen=

standdiesesGesetzes.
V Die Eigentumsverhältnisseam Ortskirchenvermögenbleibenunberührt.
VIBei katholischemOrtskirchenvermögenist möglichstdarauf hinzuwirken,daß neuzu=

gehendesGrundstockvermögenEigentumder Kirchenstiftung,nichtderKirchengemeindewird.
Im Zweifelsfallewird dies vermutet.

Art. 2. Sitz. Bildung.

1Als Sitz der Kirchengemeindegilt, wenn nicht ein anderesbestimmtoderhergebracht
ist, der Ort der Kirche (Notkirche,Betsaal), vor Bereitstellungeiner Kirche der hiefür beie
Bildung einerKirchengemeindein AussichtgenommeneOrt. Bei Gesamtkirchengemeinden
wird derSitz durchKöniglicheEntschließungbestimmt.
U.In BezugaufBildung undUmbildungvonPfarreienundTochtergemeindensowie

ihrer Bezirke sind die hierüberjeweils bestehendenbesonderenVorschriftenmaßgebend.

Art. 3. Gesamtkirchengemeinden.

1MehrerebenachbarteKirchengemeindendesselbenBekenntnisseskönnen,unbeschadet
ihres gesondertenFortbestandes,zum Zweckeder gemeinsamenBefriedigungvonOrtskirchen=
bedürfnissen(Art. 18) zugleichzu einer Gesamtkirchengemeindevereinigtsein.
11Für dieBildung einerneuenGesamtkirchengemeindeist dieEinvernahmeder kirchlichen

Oberbehörde und Königliche Entschließung erforderlich. Die Kirchenverwaltungender
Einzelkirchengemeindensollen vorher gehörtwerden.
IIIDie UmbildungoderAuflösungeinerGesamtkirchengemeindeerfolgtin gleicherWeise.

Auchdie Gesamtkirchenverwaltungsoll vorhergehörtwerden.
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Art. 4. Kirchengemeindeglieder.

I1Zur Kirchengemeindeim Sinne diesesGesetzesgehörenalle im Kirchengemeindebezirk
wohnenden(Art. 106 Abs.IV) AngehörigendesbetreffendenBekenntnisses.
IIEine Scheidungderbeidenim rechtsrheinischenBayern bestehendenprotestantischenBe=

kenntnissehinsichtlichdesKirchengemeindeverbandestritt nur ein, wo ein und dasselbe
Gebiet sowohl einem evangelisch=lutherischen,als einemreformiertenKirchengemeindebezirk
angehörtoder soweitnachweislichein vollständigerAnschlußan eineauswärtigeKirchen=
gemeindedes eigenenBekenntnissesbesteht.In demersterenFalle habenunierteProtestanten
dieWahl, zu welcherder beidenKirchengemeindensie sichhaltenwollen. Unterlassensie
die Anschlußerklärung,so sind sie der stärkerbelastetenKirchengemeindeauf derenAntrag
durchdie Staatsaufsichtsbehördezuzuweisen.

izmIn der —unierten —protestantischenKirchederPfalz erstrecktsichderKirchen=
gemeindeverbandauf alle im KirchengemeindebezirkwohnendenProtestanten.
I Wohnt ein Bekenntnisgenosse(Abs. I□III) gleichzeitigoder abwechslungsweisein

mehrerenKirchengemeindebezirken,so ist er Mitglied diesersämtlichenKirchengemeinden.

Art. 5. “ :¼|;°;§;
7Als Ortskirchenvermögengilt das ortskirchlicheStiftungsvermögen,dann ein etwaiges

Kirchengemeindevermögen.
1 Zum ortskirchlichenStiftungsvermögengehörenmit AusschlußderPfründe=und Hof=

kultusstiftungen:
1. das Kirchenstiftungsvermögen(Fabrikgut), auch soweit es den Geistlichen oder
weltlichenKirchendienernzu GebrauchoderNutzungzugewiesenist, einschließlich
derbei der KirchenstiftungbestehendenFonds;
sonstigeörtlicheKultusstiftungenund =fonds;

3. dasVermögenderBruderschaftenund ähnlichenVereinigungenim Kirchengemeinde=
bezirk,soweites als örtlichesStiftungsvermögenerscheintoderseitherihm gleich=
geachtetwordenist. Unberührtbleibt eine für solchesVermögenordnungsmäßig
bestehendebesondereVerwaltung.

IIIWenn die Verwaltung sonstigenVermögensvon Bruderschaftenoder ähnlichen
Vereinigungen bisher durch eine Kirchenverwaltung besorgt wurde oder künftig einer
solchenübertragenwird, finden auf diesesVermögen,insolangenicht nachEinvernahmeder
Kirchenverwaltungmit staatsaufsichtlicherGenehmigungeinebesondereVerwaltungordnungs=
gemäßbestelltwird, dieVorschriftenüberVerwaltungdesortskirchlichenStiftungsvermögens
entsprechendeAnwendung.

r=*sô
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V Letzteresgilt auch,soweitnichteinanderesbestimmtist, für dieeinerKirchenverwaltung
oder einer besonderenVerwaltung ortskirchlichenCharaktersvermögeeinesbesonderenRechts=
verhältnisseszur VerwaltungzugewiesenenStiftungenund Fonds zu anderenals Kultus=
zwecken(Unterrichts=,Wohltätigkeitsstiftungenusw.). Wenn solcheStiftungen und Fonds
nichtwenigstensmittelbarkirchlichenZweckendienen,soll ihreVerwaltungderRegel nach
der Kirchenverwaltungnicht übertragenwerden.

V Ein Verband, zu demmehrere,im übrigen gesondertfortbestehendeKirchenstiftungen
desselbenBekenntnisseszum Zweckeeiner gemeinsamenVermögensverwaltungvereinigt sind
(Stiftungsverbände),wird unbeschadetder bestehendenRechtsverhältnisseeinerKirchenstiftung
gleichgeachtet.Die Gesamtheitder an einemStiftungsverbandbeteiligtenKirchengemeinden
gilt als Gesamtkirchengemeinde.Bei Auflösung einesStiftungsverbandesfinden dieArt. 3
Abs. III und 10 entsprechendeAnwendung.

s Art. 6. Verwaltung.Sitz.
1Die AngelegenheitendeskatholischenortskirchlichenStiftungsvermögenssinddennach

Maßgabe diesesGesetzeszu bildendenKirchenverwaltungenanvertraut, wenn nicht durch
besondereGesetzeoderStiftungsbestimmungeneineandereVerwaltungangeordnetist. Eine
Mitwirkung derKirchengemeindeversammlungoderder Kirchengemeindebevollmächtigtenfindet,
vorbehaltlichderArt. 65 Abs.II und 68 Abs.VI Satz 2, bei Angelegenheitendes katho=
lischenortskirchlichenStiftungsvermögensnur in den Fällen des Art. 23 Abs. II Ziff. 2
und 3, desArt. 36 Abs. III Ziff. 1 und Abs. IV sowiedesArt. 52 Abs. III Satz 3
statt. Die eigenenAngelegenheitender katholischenKirchengemeindenwerden durch ihre
Vertretungskörperbesorgt.
11Die Angelegenheitendes protestantischenortskirchlichenStiftungsvermögenssind der

Kirchengemeindezur Verwaltunganvertrautund werdennebendeneigenenAngelegenheiten
der Kirchengemeindedurchihre Vertretungskörperbesorgt,wenn nicht durchbesondereGesetze
oder Stiftungsbestimmungeneine andereVerwaltung angeordnetist.
I#Als Sitz des ortskirchlichenStiftungsvermögensgilt, sofernenichteinanderesbestimmt

oder hergebrachtist, der Ort der bestehendenoder zu errichtendenKirche, zu welcher das
Vermögenin Beziehungsteht.
V Bei denbestehendenStiftungsverbändengilt als Sitz derhergebrachteOrt.

Art. 7. Stiftungen. Zustiftungen.

1NeueortskirchlicheStiftungenbedürfender KöniglichenGenehmigung,mit Lastenver=
knüpfteStiftungszuflüsse(Zustiftungen)derGenehmigungderStaatsaufsichtsbehörde.Die
Befugnisseder kirchlichenBehördenbleibenunberührt.
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Die Stiftungenerlangendurchdie KöniglicheGenehmigungdie Rechtsfähigkeitund
denverfassungsmäßigenStaatsschutz.
IIIDie Pfarr=undTochterkirchenstiftungen,welchezurZeit desInkrafttretensderKirchen⸗

gemeindeordnungmit ausgeschiedenenEinnahmenundAusgabenbereitsbestehen,werdenals
rechtsfähigeStiftungenanerkannt.

Art. 8.

1Bei Zustiftungenzu katholischemKirchenstiftungsvermögenbehufsAbhaltungvon Gottes=
dienstensoll derKirchenstiftung,wennnichteineangemesseneBauschabfindungfestgesetztwird,
die Hälfte der Jahresrenteals Entschädigungverbleiben.DieserAnteil kannmit Rücksicht
auf die VermögenslagedesZustiftersodersonstigebesondereGründebis auf zweiFünftel
derJahresrenteermäßigtwerden.
11Den bei der Berechnungzugrundezu legendenZinsfuß bestimmtdas zuständige

StaatsministeriumnachEinvernahmederkirchlichenOberbehörden.
UI1Bei selbständigenkatholischenGottesdienststiftungenwird eineentsprechendeEntschädigung

oderAbfindungvorgesehen. «
IVProtestantischeGottesdienststiftungenund Gottesdienstzustistungenhaben,sofernenicht

aus HerkommenodereinembesonderenRechtsverhältnissichein anderesergibt,derKirchen=
stiftung einen Teil der jeweiligengemeinschaftlichenVerwaltungskostenregelmäßignachdem
VerhältnissederRoherträgnissenebstZuschlagfür etwaigenbesonderenAufwand (Art. 75
Abs. I Ziff. 4) zu ersetzen.

Art. 9. Vermögenserhaltungusw.

1Die Kirchenstiftungensindverbunden,denGrundstockihresVermögensungeschmälert
zu erhaltenund veräußerteBestandteiledes rentierendenVermögensdurchErwerbung anderer
rentierenderObjekte sofort odermindestensallmählich nach vorher festgestelltemPlane zu
ersetzen.Den Kirchengemeindenobliegtdie gleicheVerpflichtunghinsichtlichihres eigenen
Vermögens.
I AnderesOrtskirchenvermögensoll im Grundstockgleichfallsungeschmälerterhaltenund

im Falle unvermeidlicherVerluste tunlichstdurchRentenadmassierungwiederergänztwerden.
r Abweichungenvon diesenVorschriften und der Ersatzplan, dann Abweichungenvom

Ersatzplan,durchdie der Ersatz verzögertwird, bedürfenstaatsaufsichtlicherGenehmigung.
Bei ortskirchlichemStiftungsvermögenistdieZustimmungderkirchlichenOberbehörde(Art. 11
Abs.V) erforderlich;beiKirchengemeindevermögenwird sie in wichtigerenFällen einvernommen.

V Bei Fonds, die zumVerbrauchebestimmtsind, hat die Staatsaufsichtsbehördevorher
die Voraussetzungenund denUmfangder Verbrauchbarkeitfestzustellen.
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VJedeVerteilungvon Ortskirchenvermögenzu EigentumoderNutzungsowiejedeVer=
wendungvon ErträgnissenoderÜberschüssenzum Privatvorteileist unzulässig. Wohl=
erworbeneRechtebleibenunberührt. .
vi Die ÜbernahmeeinerHaftungzu Lastendes ortskirchlichenStiftungsvermögensoder

derKirchengemeindefür einebeidenfremdeVerbindlichkeitist unzulässig.
VIIDie Bewirtschaftungder zum OrtskirchenvermögengehörendenWaldungenunterliegt

den gesetzlichenVorschriften.
Art. 10. Bestandsänderungen.

1Bei eintretendenAnderungenin dem Bestandevon Kirchengemeindenoder kirchlichen
Friedhofverbändenist hinsichtlicheiner etwa veranlaßtenTeilung oder Auseinandersetzung
des OrtskirchenvermögensoderRegelungvonRechtenundPflichten in Bezug auf bestehende
Kultusgebäudeund kirchlicheAnstaltenoderEinrichtungenzunächstgütlicheUbereinkunftder
Beteiligten maßgebend. Die Übereinkunftbedarf staatsaufsichtlicherGenehmigung und,
soweit ortskirchlichesStiftungsvermögenin Frage kommt, der Zustimmungder kirchlichen
Oberbehörde(Art. 11 Abs. V); in sonstigenFällen wird sieeinvernommen.

1.Soweit eine genehmigteÜbereinkunftfehlt undnicht in derorganisatorischenVerfügung
Vorsorge getroffenist, tritt nötigenfalls schiedsrichterlicheEntscheidungein. Diese kann
auch im voraus für den Fall des Zustandekommenseiner bestimmtenAnderung ergehen.
111In ersterInstanzstehtdieschiedsrichterlicheEntscheidungzu:

1. einer vom zuständigenStaatsministerium beauftragtenKreisregierung,wenn eine
Kirchengemeindebeteiligtist, derenSitz im Gebieteeiner unmittelbarenStadt liegt,

2. in den übrigenFällen einemBezirksamte,das von der vorgesetztenKreisregierung
oder,sofernmehrereRegierungsbezirkein Frage kommen,vomzuständigenStaats=
ministeriumbeauftragtwird.

V In zweiterund letzterInstanz entscheidetderVerwaltungsgerichtshofals Schiedsgericht.
Die Bestimmungenin Art. 45 Abs. I—III des Gesetzesvom 8. August 1878,

die ErrichtungeinesVerwaltungsgerichtshofesund dasVerfahrenin Verwaltungerechtssachen
betreffend,finden entsprechendeAnwenk'ung.

! VorErlassungeinerschiedsrichterlichenEntscheidungwirddiekirchlicheOberbehördegehört.

Art. 11. KirchlicheOberbehörden.
!Wo nachder Kirchengemeindeordnun,1 die Einvernahmeder kirchlichenOberbehörde

vorgeschriebenist, sollen dieStaatsbehörden, #weit sie nicht die richterlicheGewalt ausüben,
dasEinverständnisanstreben,etwaigeErinuerunden sorgfältigwürdigenund nachMöglichkeit
berücksichtigen. -

I1Die Einvernahmein sonstigenAngelegenheitenist nichtausgeschlossen.
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zl Werdendie Erinnerungennicht oder nur teilweiseberücksichtigt,so ist die kirchliche
OberbehördebinnenvierzehnTagenausschließenderFrist zur Beschwerdeführungberechtigt.
IVAuchim Verwaltungsstreitverfahrenkönnendie kirchlichenOberbehördengehörtwerden,

wenn ihre Einvernahmenicht ohnehinvorgeschriebenist.
VWo nachder Kirchengemeindeordnungdie Zustimmungder kirchlichenOberbehörde

vorgeschriebenist, bildetsieeineVoraussetzungderRechtswirksamkeitdesKirchenverwaltungs=
beschlusses.Sie ist vor dessenVorlage an die Staatsaufsichtsbehördevom Kirchenverwal=
tungsvorstandeinzuholen.Mindestensgleichzeitigist der Staatsaufsichtsbehördevon dem
BeschlussevorläufigeKenntniszu geben.

Bweiter Abschnitt.

Ortskirchenbedürfnisseund Mittel zu ihrer Befriedigung.
ErsterFitel.

Allgemeine Vorschriften.

Art. 12. Ortskirchenbedürfnisse.

! Als Ortskirchenbedürfnissegelten außer dem Bedarfe für Erfüllung der in besonderen
BestimmungenderKirchengemeindeordnungoder sonstigenGesetzenfestgestelltenVerpflichtungen
des ortskirchlichenStiftungsvermögensund derKirchengemeindedie notwendigenErfordernisse
für die würdigeFeier des öffentlichenGottesdienstes,die Seelsorgeund die Vermögens=
verwaltungund zwar im einzelnen:

1. die Herstellung und Unterhaltung der Kirchen mit regelmäßigempfarrlichem
Gottesdienst,dann der erforderlichenGebäudefür die Pfarrgeistlichenund, wo
dies bisherüblichwar, für die Mesner nebstder BezahlungderBrandversiche=
rungsbeiträge,ferner die Unterhaltung der bestehendenkirchlichenFriedhöseund
der dazugehörigenBauwerkesowiedieAnbringungundUnterhaltungdernötigen
Blitzableiterauf größerenkirchlichenGebäuden;

2. die Beschaffungund Unterhaltung der inneren Einrichtung für solcheKirchen,
einschließlichder Kirchenstühleund Gerätschaften,dann die Bereitstellungdes
sonstigensachlichenBedarfes für Zweckedes Gottesdienstesund der Seelsorge;

3. dieAufbringungdesDiensteinkommensderweltlichenKirchendiener,das angemessen
sein soll (Art. 74 Abs. VIl), mit Einschluß der notwendigenStellvertretungs=
kostenim Falle desUrlaubs nachArt. 82 Abs. II;

4. die Bezahlungvon Pfarrvisitations=und InstallationskostennachMaßgabeder
hierüberjeweilsbestehendenMinisterialvorschriften,vorderenAnderungdie kirchliche
Oberbehördeeinvernommenwird;
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5. dieSorge für die nachMinisterialvorschriftzu haltendenGesetz-undAmtsblätter
sowiefür die Pfarrmatrikeln;

6. die Bestreitung dessonstigen Verwaltungsaufwandeseinschließlichdes sachlichen
Bedarfesfür diepfarramtlicheGeschäftsführung.

I11Ferner gehörenzu denOrtskirchenbedürfnissendieErfordernissefür dieVerbindlichkeiten
des ortskirchlichenStiftungsvermögensund der Kirchengemeindeauf Grund Herkommens,
besondererRechtsverhältnisseodergesetzmäßigerBeschlüsse.
in Eine Last,die nachsonstigenGesetzen,HerkommenoderbesonderenRechtsverhältnissen

denParochianen,Matristen oderFilialisten obliegt, gilt als VerbindlichkeitderPfarrgemeinde,
Muttergemeindeoder Tochtergemeinde.
V Die VerpflichtungdesortskirchlichenStiftungsvermögensund derKirchengemeindezu

Leistungenfür dasDiensteinkommenderGeistlichenbemißtsichnachdenbisherigenGesetzen,
Herkommen,besonderenRechtsverhältnissenoder gesetzmäßigenBeschlüssen.

VVerpflichtungenDritter in Bezugauf dieBestreitungvon örtlichenKultusbedürfnissen,
einschließlichder Verbindlichkeitender Pfründestiftungenund Pfründebesitzerhinsichtlichder
Pfründegebäude,dann die Zuständigkeitenzur Entscheidungüber solcheVerpflichtungenund
zu vorsorglichenMaßregelnbleibenunberührt. Zur GeltendmachungjenerVerpflichtungen
ist sowohldie Kirchenstiftungals die Kirchengemeindeberechtigt.

Art. 13. Deckungsmittel.

1Für die BefriedigungderOrtskirchenbedürfnissekommen,vorbehaltlichder Abs. III
und IV, zunächstin Betracht die Erträgnissedes Vermögensder beteiligtenKirchenstiftung,
die für den betreffendenZweckverfügbarenMittel sonstigerBestandteiledesOrtskirchen=
vermögens,die besonderenEinnahmen derKirchenstiftungnamentlichan Sammelergebnissen,
GebührenundStrafgeldern, dann dieInterkalarfrüchte,soweit sie nachden hierüberjeweils
bestehendenVorschriftender Kirchenstiftungzukommen,sowiefreiwilligeoder auf rechtlicher
VerpflichtungberuhendebesondereLeistungenvon KirchengemeindegliedernoderDritten, ein=
schließlichder etwaigenZuschüssedesStaates, der Gemeindenund andereröffentlicherKassen.
1 Der hienachnochverbleibende,auchnichtvon einemDritten vermögesubsidiärerVer=

pflichtung bestritteneBedarf ist — vorbehaltlichder Bestimmungenüber Grundstocks=
angriffe,AnlehensaufnahmenundKirchengemeindedienste— durchKirchenumlagenzu decken.
ill Eine Verpflichtungder Kirchengemeindezur AufbringungderMittel für einen unge=

decktenBedarf des ortskirchlichenStiftungsvermögensbestehtindessen,vorbehaltlichdes
Art. 12 Abs. II und III, nur in Bezugauf die Kirchenstiftung.
1VNur ausnahmsweiseist die Verwendungvon laufendenMitteln des ortskirchlichen

Stiftungsvermögenszur Bestreitungvon Ortskirchenbedürfnissenzulässig,für welchenach
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Gesetzen,Herkommen, besonderenRechtsverhältnissenoder gesetzmäßigenBeschlüssendie
KirchengemeindeohneVorgangderKirchenstiftung— wennauchnachVorgangderPfründe=
stistung oder anderer Verpflichteten— aufzukommenhat. Der Beschluß der Kirchen=
verwaltung bedarf der staatsaufsichtlichenGenehmigung,welchenur bei Zustimmung der
subsidiärBaupflichtigen oder sonstigenDrittbeteiligten in den ihre Interessenwesentlich
berührendenFällen und bei Zustimmung (Art. 11 Abs. V) der kirchlichenOberbehörde
erteilt werdendarf.

V Den Kirchengemeindenstehen die kirchlichenFriedhofoerbändeund die sonstigenKon=
kurrenzverbände(Art. 16 Abs. I und VII, 19 Abs. II, 20 Abs. XI) hinsichtlichder
Art und Weise derBefriedigungvon Ortskirchenbedürfnissengleich,soweitnicht ein anderes
bestimmtist.

Art. 14. Opfer. Gebühren.

1Der Ertrag des Klingelbeutels,Opferstocksoder sonstigenOpfers gehörtzu denEin=
nahmender Kirchenstiftung,soweitnicht für eine anderweitigeVerwendungein Herkommen
oder besonderesRechtsverhältnis besteht oder ausdrücklich für einen anderen Zweck
gesammeltwird.
1 Wo eine anderweitigeVerwendungzu erfolgenhat, stehtes frei, danebenauchfür

die Kirche sammelnzu lassen. Mit Zustimmung derStaatsaufsichtsbehördekann auchdie
auf HerkommenoderbesonderemRechtsverhältnisberuhendeanderweitigeVerwendungüber=
haupt aufgehobenwerden, soweitnicht ein Privatrechtsverhältnisentgegenstehtund soferne
etwabezugsberechtigteGeistliche,weltlicheKirchendieneroderLehrer für den Ausfall an
ihrem Einkommen entsprechendenErsatz erhalten. Die kirchlicheOberbehördeist einzu=
vernehmen.
im.Gebührenfür Benützungvon ortskirchlichemEigentumund ortskirchlichenAnstalten

könnendurchOrtskirchensatzungeingeführtund geregeltwerden.

Art. 15. « Beschlüsse.Entscheidungen.

1Die Kirchenverwaltungist zur Beschlußfassungdarüber berufen, ob und inwieweit
primäre Deckungsmittel,abgesehenvon strittigenbesonderenLeistungender Kirchengemeinde=
gliederoderDritter, zur Verfügungstehen,und namentlichein baupflichtigerBestandteil
des ortskirchlichenStiftungsvermögensfür die Bestreitungder Kosteneines jeweils veran=
laßten kirchlichenBaufalls ohne Beeinträchtigungder Deckung des laufenden Bedarfs
leistungsfähigist.

11Im Streitfalle entscheidetdie StaatsaufsichtsbehördenachEinvernahmeder kirchlichen
Oberbehörde.
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ul Die Entscheidungwirkt auch gegenDrittbeteiligte,welchein den ihre Interessen
wesentlichberührendenFällen mit ihren Erinnerungen vorher gehört werden sollen, und
ist nur im Wege der Beschwerdeanfechtbar.
v Ob und inwieweiteinemprivatrechtlichbeteiligtenDritten gegenüberdas vor ihm

baupflichtigeortskirchlicheVermögennötigenfallsauch zu einemGrundstocksangriffeoder
einer Anlehensaufnahmeschreitenmuß, ist. nach dem die Baupflicht regelndenbisherigen
Rechtezu beurteilen.

ÜberBestandund Umfangder öffentlich=rechtlichenVerpflichtungdes ortskirchlichen
StiftungsvermögenssowiederKirchengemeindezur Befriedigungihrer eigenenBaubedürf=
nissein Bezug auf Kultusgebäude,kirchlicheFriedhöfeund dazu gehörigeBauwerke wird
durchdie ortskirchlichenVertretungskörper,dann, soweiterforderlich,durchdie Staats=
aufsichtsbehördennachMaßgabe diesesGesetzesBeschlußgefaßt,vorbehaltlichderVorschriften
überdas Verwaltungsstreitverfahren.

Art. 16. Tochtergemeinden,Nebenorte usw.

1Die Heranziehungder Tochtergemeindenund andererBestandteilederPfarrgemeinde
zurBefriedigungvonOrtskirchenbedürfnissender letzterenbemißt sichzunächstnachbesonderen
RechtsverhältnissenoderHerkommen,aushilfsweisenachAbs. II—VII.

1 Eine Tochtergemeindehat an der Befriedigungvon Ortskirchenbedürfnissender Pfarr=
gemeindenachMaßgabe der Gemeinschaftdes Bedürfnisses oderGebrauchesteilzunehmen.

1Die Tochtergemeindeisthienachnichtheranzuziehen:
1. hinsichtlichderPfarrkircheund desBedarfes für denPfarrgottesdienst,wenn
für die Tochtergemeindeeine Kirche besteht, worin anspruchsgemäßan allen
Sonn=und Festtagen,von vereinzeltenAusnahmenabgesehen,pfarrlicherGottes=
dienststattfindet;

2. hinsichtlicheinesPersonalbedarfsderPfarrgemeindefür Geistlicheoderweltliche
Kirchendiener,wenn die Voraussetzungder Ziffer 1 gegebenist und überdies
für die Tochtergemeindeeine eigeneSeelsorge=oder Kirchendienerstellebesteht,
derenDotation im wesentlichennicht von der Pfarrpfründe oderPfarrgemeinde
herrührtund derenInhaberdie kirchlichenHandlungenfür die Tochtergemeinde

ausschließlich oder fast ausschließlichverrichtet;
3. hinsichtlichder Pfarr= oderPfarrmesnergebäude,wenn die Voraussetzungender
Ziffer 1 und 2 gegebensind,unkdderGeistlicheoderweltlicheKirchendienerder
TochtergemeindedieseGebäudenicht mitbenützt;

4. hinsichtlicheines kirchlichenFrichhofes, wenn die Tochtergemeindeihn nicht
mitbenützt.
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1VWennder sonn=und festtäglicheGottesdienstder Regelnachgleichmäßigabwechselnd
in der Pfarrkirche und in der oder den Tochterkirchenanspruchsgemäßabgehaltenwird, so
hat jederTeil (Muttergemeinde,Tochtergemeinde)den Bedarf für seineKircheund den
därin stattfindendenpfarrlichenGottesdienstaufzubringen.

Wenn im übrigeneine Tochtergemeindedie kirchlichenEinrichtungenderPfarrgemeinde
nur in wesentlichbeschränktemMaße benützenkann oder zu benützenangewiesenist, kann
sie verlangen,daß sie an der Befriedigung der Ortskirchenbedürfnisseder Pfarrgemeinde
nur nach einem im Verhältnis der beschränkterenBeteiligung ermäßigtenMaßstabe teil=
zunehmenhabe.
VIDas Maß dieserderTochtergemeindezu gewährendenErleichterungwird durchVer=

einbarung(Art. 23 Abs.II Ziff. 3) der ortskirchlichenVertretungskörper,in Ermangelung
einer genehmigtenÜbereinkunftaber durch schiedsrichterlicheEntscheidungin entsprechender
AnwendungdesArt. 10 festgestellt.Eine andereFestsetzungkann durchVereinbarungjeder=
zeit, schiedsrichterlichaber nur bei wesentlichverändertenVerhältnissenoder nachUmfluß
von zehnJahren getroffenwerden.
VIIDie zutreffendenBestimmungendes gegenwärtigenArtikels findenauchauf andere

Bestandteileeiner Pfarrgemeinde,wie Nebenorteund Nebenortsgruppen,entsprechendeAn=
wendung, wenn sonst eine in hohemMaße unbillige Belastungderselbenvorliegenwürde.

Art. 17. Verbundene Pfarrgemeinden.

Die BeitragspflichtverbundenerPfarrgemeindenbei gleichheitlichvereinigten(unierten,
kombinierten)Pfarreien zu den gemeinsamenOrtskirchenbedürfnissenbemißt sichzunächstnach
derVereinigungsurkunde,sonstigembesonderenRechtsverhältnisseoderHerkommen,aushilfs=
weisenachdem vorstehendenArtikel. ·

Art. 18. Gesamtkirchengemeinden.

1In GesamtkirchengemeindengeltenkraftGesetzesals gemeinsamzu deckendeOrtskirchen=
bedürfnisse:

1. derVerwaltungs=undUnterhaltungsaufwandin Ansehungeinesetwaigengemein=
samenVermögens,dann sonstigeLastendes letzteren, ,

2. der Aufwand an Ersatzrücklagenzum gemeinsamenGrundstockvermögensowie für
Verzinsungund Tilgung gemeinsamerSchulden.

il Durch KöniglicheEntschließungkönnennachEinvernahmeder kirchlichenOberbehörde
und Beschlußfassungder Einzelkirchenverwaltungen,bei bestehendenGesamtkirchengemeinden
auchder Gesamtkirchenverwaltungdie sämtlicheninnerhalb des Gesamtkirchensprengelssich
ergebendenBedürfnisse,für welcheKirchenumlagenerforderlichsind, als gemeinsamzudeckende
Ortskirchenbedürfnisseerklärtwerden. (AllgemeineUmlagengemeinschaft.)
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iulDieseMaßnahmeist nur mitZustimmungderMehrzahlderEinzelkirchenverwaltungen
und gegebenenfallsder Gesamtkirchenverwaltungzulässig, überdies, wenn nicht alle Einzel=
kirchenverwaltungenzustimmen,nur beim Vorhandenseineines unabweisbaren,auf regel=
mäßigemWege nicht zu befriedigendenBedürfnisses. -

Art. 19. Fernbezirk,Hauptbezirk.

1Wenn ein Teil des Kirchengemeindebezirksvon dessenHauptteile so weit entlegenist,
daß für seineBewohnereine regelmäßigeAnteilnahme an denortskirchlichenEinrichtungen
in der Hauptsacheals ausgeschlossenerscheint(Fernbezirk), so kann durch die Staatsauf=
sichtsbehördenachEinvernahmeder kirchlichenOberbehördeeinHauptbezirkabgegrenztwerden,
welcherin Bezug auf Kirchenumlagen,Kirchengemeindedienste,Wahlen undBeschlußfassungen
als Kirchengemeindebezirkim Sinne diesesGesetzesgilt. Die Kirchenverwaltungin ihrem
tatsächlichenBestandewird vorhergehört. Vorbehaltlichder nachstehendenVorschriftengelten
die kirchlichenBedürfnisse des Fernbezirks und seiner Bestandteilenicht als Ortskirchen=
bedürfnisseder ganzenKirchengemeindeund die kirchlichenBedürfnissedesHauptbezirksnicht
als Ortskirchenbedürfnissedes Fernbezirksoder seinerBestandteile.

Im Fernbezirk einer Pfarr= oder GesamtkirchengemeindesollenKirchenumlagenund
Kirchengemeindedienstenicht eingeführtwerden,es sei denn für den Bezirk der darin etwa
bestehendenTochtergemeindenoder, falls auchbei einer Tochtergemeindeein Hauptbezirkab=
gegrenztist, für letzteren.Außerdemkann ausnahmsweisehinsichtlichsolcherkirchlichenEin=
richtungen,an welchender Fernbezirkwesentlichund regelmäßigAnteil nimmt (Reise=
predigerusw.), von vorstehendenGrundsätzennachMaßgabe einer durchOrtskirchensatzung
zu treffendennäherenRegelungabgewichenwerden. Vor Erlassungder Satzung und vor
Beschlußfassungder Kirchengemeindeversammlungoder der Kirchengemeindebevollmächtigten
über eine auf den Fernbezirkzu erstreckendeErhebungvonKirchenumlagensind die zu einer
TochtergemeindevereinigtenBekenntnisgenossendes Fernbezirks durch Einvernahme ihrer
zuständigenVertretungskörperzu hören.

Zweiter Fitel.

Kirchenumlagen.

Art. 20. umlagenpflichtundUmlagenberechtigung.

1Die Kirchenumlagensind Zuschlägeder Kirchengemeinden(Art. 1, 13 Abs.V) zu den
direktenStaatssteuernbehufsBefriedigungvon Ortskirchenbedürfnissen.
UAllgemeinkirchenumlagenpflichtigsind, vorbehaltlichdesArt. 109, Bekenntnisgenossen

(Art. 4), die mit einer direktenStaatssteuerveranlagt sind. Eine auf Baubedürfnissebe=
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schränkteUmlagenpflichtder juristischenPersonenund nichtrechtsfähigenVereinebestehtnach
MaßgabedesArt. 21. Als veranlagtgilt auch,wer vormerkungsweiseveranlagtist. Die
Kirchenumlagenpflichtbemißt sich (ohneRücksichtauf die ZuschlägewegenNichtabgabeder
gebotenenSteuererklärungen)nachder veranlagtenSteuer(Normalsteuer).Für die Umlagen=
freiheittrotz bestehenderSteuerveranlagunggeltenentsprechenddie Art. 3—6 des Umlagen=
gesetzes.
ill Eine natürlichePerson,die nichtBekenntnisgenosseist, hat nur insoweitbeizutragen,

als eine Gemeinschaftdes Bedürfnisses oderGebrauchesbestehtoder ein besonderesRechts=
verhältnis eine Beitragspflicht begründet.Die sonstigenVoraussetzungender Beitragspflicht
sind die gleichenwie bei Bekenntnisgenossen. ’ '

IV Auchin denFällen des§ 100 der II. Verfassungsbeilagebemißtsichdie Beitrags=
pflichtder fremdenKonfessionsverwandtennachden Vorschriftender Kirchengemeindeordnung
überdie BeitragspflichtderBekenntnisgenossen.

Die Kirchenumlagenpflichtbeginntundendigtmit derWirksamkeitderSteuerveranlagung.
Tretenihre sonstigenVoraussetzungenerstnachderWirksamkeitderSteuerveranlagungein
oder fallen sie früher als dieseweg, so beginnt und endigt die Kirchenumlagenpflichtmit
demAnfangdesnächstenKalendervierteljahres.
V. Von den Pflichtigen (Abs.II—V) Kirchenumlagenzu fordern ist eine Kirchengemeinde

dann berechtigt,wenn ein Steuerbetrag des Pflichtigen nach demUmlagengesetzauf eine
ganz oderteilweisezumKirchengemeindebezirkgehörigebürgerlicheGemeindeoder abgesonderte
Markung undzugleichnachdenfolgendenVorschriften(Abs.VII——X) auf dieKirchengemeinde
trifft. Eine nachArt. 37 desUmlagengesetzeserfolgteAusscheidungvon Steuerbeträgenauf
Ortschaftenwirkt auchfür die Kirchenumlagen.
VIIEin Steuerbetragtrifft:

1. bei der Grund= oderHaussteuerauf dieKirchengemeinde,worin das Grundstück
oderHaus liegt;

2. bei der Gewerbsteuerauf die Kirchengemeinde,worin eine Betriebsstätte(Art. 9
Abs. II des Umlagengesetzes)zur Ausübung desGewerbebetriebsunterhaltenwird;

3. bei der Steuer vomGewerbebetriebim Umherziehenauf die Kirchengemeinde,
worin der Ort der Steuerveranlagungliegt;

4. bei der Kapitalrenten=oderEinkommensteuer,abgesehenvon denFällen des
folgendenAbsatzes,auf die Kirchengemeinde,
a) worin die pflichtigenatürlichePerson einenWohnsitz(§ 1 Abs.II des
Doppelsteuergesetzes),in Ermangelungeinesin BayernbegründetenWohn=
sitzesdenAufenthalthat;
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b) worin die pflichtige juristischePerson oder der pflichtigenicht rechtsfähige
Verein denSitz hat;

c) aus derenBezirk beimMangel eines Wohnsitzes,Aufenthalts oder Sitzes
in Bayern die umlagenpflichtigenKapitalrentenoderEinkünftebezogenwerden.

VinlDie Steuerbeträge,die bei derEinkommensteuergemäßArt. 20 Abs. IIV des
Umlagengesetzesauf eineGemeinde,OrtschaftoderabgesonderteMarkung, worin derUmlagen=
pflichtigekeinenWohnsitz,Aufenthalt oderSitz (Abs. VII Ziff. 4) hat, durchVereinbarung
oder durchBeschlußder Steuerinstanzenausgeschiedenwordensind (Art. 22, 23 und 37
Abs. I des Umlagengesetzes),treffen

1. bei der Einkommensteuerauf Einkünfte aus GrundbesitzoderHausbesitzauf die
Kirchengemeinde,worin dieserBesitz liegt;

2. bei der Einkommensteuerauf Einkünfte aus Gewerbebetriebauf die Kirchen=
gemeinde,worin die Betriebsstätteunterhaltenwird.

1FSind bezüglicheinesSteuerbetrags,der auf eineund dieselbebürgerlicheGemeinde,
Ortschaft(Abs.VI Satz 2) oder abgesonderteMarkungtrifft, nachAbs.VII oderVIII
mehrerePfarrgemeinden(Art. 36 Abs.I Ziff. 1) beteiligt,sosinddiesebezüglichdesSteuer=
betragszu gleichenTeilen umlagenberechtigt.Dies gilt auchentsprechendfür die Unter=
verteilungdes auf die einzelnePfarrgemeindetreffendenSteueranteils auf mehrereBestand=
teile der Pfarrgemeinde. Im Streitfall entscheidetdie der bürgerlichenGemeindenächst=
vorgesetzteStaatsaufsichtsbehördeendgültig.

* Der maßgebendeZeitpunkt für dieBemessungderUmlagenberechtigungist, soweitnicht
ohnehindas Umlagengesetzentscheidet(Abs. VI), der 1. Januar, bei späteremBeginne der
Kirchenumlagenpflichtder Tag des Beginns. NachträglicheAnderungensind für das
Kalenderjahrnichtzu berücksichtigen. ,
* Wenn auf Grund besondererRechtsverhältnisse,HerkommensoderGemeinschaftdes

Bedürfnisses oder Gebrauches für einen Teil eines Kirchengemeindebezirksein kirchlicher
Konkurrenzverbandbesteht,der wedereineMutter= oderTochtergemeindeodereinenbesonderen
kirchlichenFriedhofverbandbildet nochunterArt. 19 fällt, so ist für dieUmlagenberechtigung
desVerbandesnichtnur erforderlich,daß derSteuerbetragaufdenVerband(Art. 13 Abs.V)
trifft, sondernauch daß der Pflichtige im Konkurrenzbezirkeden Wohnsitzoder den Auf=
enthalthat.
Il WennauswärtigeBekenntnisgenossen,die keinerKirchengemeindeodernur demFern=

bezirkeinerKirchengemeindezugeteiltsind, die ortskirchlichenEinrichtungeneinerKirchen=
gemeindein einemUmfangebenützen,daß ihre Beiziehung zu den LastendieserKirchen=
gemeindebillig erscheint(Kirchengäste),so könnensie aufAntrag derKirchenverwaltungdurch
die ihr vorgesetzteStaatsaufsichtsbehördefür beitragspflichtigerklärt werden. Das Maß der
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Beitragspflichtwird in Ermangelungeiner VereinbarungdurchschiedsrichterlicheEntscheidung
in entsprechenderAnwendungdes Art. 10 festgestellt.
JIll Die Pfarrkirchenumlagenwerdenunmittelbarvon denPflichtigengeschuldet.Den
einzelnenBestandteileneiner zusammengesetztenPfarrgemeindestehtes jedochfrei, die auf
sieentfallendenSummen anderweitaufzubringen.
*IVGesamtkirchenumlagenwerdenunmittelbarvon denPflichtigengeschuldet.

Art. 21. Bauumlagen.

1JuristischePersonenund nicht rechtsfähigeVereine,die nichtnachArt. 22 Ziff. 2
behandeltwerdenkönnen,sind nur bei Bauumlagenbeitragspflichtig(Bauumlagenpflicht).
Im übrigen gelten für Bauumlagen die gleichenVorschriften wie für sonstigeKirchen=
umlagen,soweit nicht ein anderesbestimmtist. Die Bauumlagenpflichtbestehtnichtgegen=
überkirchlichenKonkurrenzverbändenim Sinne desArt. 20 Abs.Xl.
I Als Bauumlagengeltendie Kirchenumlagenfür HerstellungoderUnterhaltung

1. von Kirchen mit regelmäßigempfarrlichemGottesdienstund der mit solchenfest
verbundeneninneren Einrichtung sowieder Kirchenstühle,

2. von Gebäudenfür die Pfarrgeistlichenoder für Mesner,

3. von kirchlichenFriedhöfenund dendazugehörigenBauwerken.
IIIAus besonderenGründenkönnengänzlicheoderteilweiseBefreiungendurchdieKirchen=

verwaltungmit staatsaufsichtlicherGenehmigungfestgesetztwerden.

IVKraft Gesetzessind befreitdie juristischenPersonendesöffentlichenRechtes,ferner,
soweit sie öffentlichenZwecken dienen, die sonstigenKörperschaften,Vereine, Stiftungen,
Anstalten und Kassen. Dies ist insbesondereder Fall, soweit ihrerVerfassunggemäßihre
Mittel für ZweckedesKultus, desUnterrichts,derErziehung,derWissenschaft,derKunst,
der öffentlichenGesundheitspflege(unterAusschlußvon Erwerbs=oderSportszwecken)oder
derWohltätigkeitverwendetwerden.

V Kraft Gesetzessind ferner befreit juristischePersonenund nicht rechtsfähigeVereine,
die in ausschließlicherBeziehungzu einerPrivatkirchengesellschaftstehenoder an denenaus=
schließlichoder überwiegendAngehörigeeiner Privatkirchengesellschaftoder bekenntnislose
Personenbeteiligtsind.

Berechnung und Verteilung
Art. 22. der Kirchenumlagen.

VorbehaltlichderArt. 16, 19 und 109 geschiehtdieBerechnungund Verteilungder
Kirchenumlagenauf Grund der Steuerbeträge,die nachArt. 20 und 21 auf die Kirchen=
gemeindetreffen,und zwar nach folgendennäherenBestimmungen:
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Umlagengesetzesangesetzt.

und diesenicht sämtlichgegenüberdieserKirchengemeindekirchenumlagenpflichtig
sind, ist bei denUmlagenpflichtigennur ein ihrem Anteil entsprechenderTeil der
Steueransätzeheranzuziehen.Solange nicht ein anderesnachgewiesenoder von
Amts wegenfestgestelltwird, sind gleicheAnteile anzunehmen. Die Beteiligten
sindzur ErteilungdererforderlichenAufschlüsseüber das Anteilsverhältnisver=
pflichtet(Art. 106 Abs.VIII der Kirchengemeindeordnung,Art. 21 des Polizei=
strafgesetzbuchs).

(Art. 4), so wird bei ihm die Hälfte der Steueransätzeherangezogen,die in
Betracht kämen,falls beideGatten Bekenntnisgenossenwären. Das gleichegilt
entsprechend,wenn in einerHausgemeinschaftElternteile undwirtschaftlichunselb=
ständigeKinder nicht sämtlichdem nämlichenBekenntnisseangehören;die An=
gehörigendes gleichenBekenntnissesinnerhalb der Hausgemeinschaftgelten beie
der Berechnungals Einheit. Für die Umlagen derFrau haftet derMann, für
die Umlagen der Kinder haftet der Gewalthaberals Gesamtschuldner.

Kirchengemeindedes entsprechendenBekenntnissesmit den vollen Ansätzenheran=
gezogen. Als Pflichtige mit Bekenntnisgeprägegelten auch solche juristische
Personenoder nicht rechtsfähigeVereine, an denen nachweisbarausschließlich
Angehörigeder gleichenöffentlichenKirchengesellschaftbeteiligt sind.

des katholischenund des protestantischenReligionsteiles herangezogenwerden.
Von der Kirchengemeindedes einzelnenBekenntnisseswird nur ein Bruchteil der
Steueransätzeherangezogen.Der Bruchteil bemißt sich nach dem Anteil des
Bekenntnisses(Art. 4) an der Gesamteinwohnerzahlder einschlägigenbürgerlichen
Gemeinde(bei abgesondertenMarkungen der Distriktsgemeinde)nach der letzten
Volkszählung. Der Anteil wird als Hundertsatzberechnet.Bruchteile vonmehr
als einhalb werden auf eins vom Hundert aufgerundet,anderebleibenaußer
Ansatz.

umlagennacheinemeinheitlichenHundertsatzeberechnet.Mit diesemHundert=
satzewerdensie auf die einzelnenPflichtigen entsprechendihren Steueransätzen
ausgeschlagen.
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1Die ErhebungvonKirchenumlagenunterliegtderStaatsaufsicht. Bei derenAusübungist
insbesonderedieGesetzmäßigkeitderAuferlegungunddieLeistungsfähigkeitderPflichtigenzuprüfen.
I1Die Beschlußfassung

1. überNeueinführungvonKirchenumlagenoderErhöhungdesUmlagenhundertsatzes,
2. über Unternehmungen,Einrichtungen oder sonstige außerordentliche,finanziell

wichtigeMaßnahmen, deren Kosten ganz oder teilweise durch Umlagenmittel
bestrittenwerdensollen, 6

3. überaußerordentliche,finanziell wichtigeRechtsakte,die auf die Leistungvon
KirchenumlagendauerndEinfluß habenkönnen,

stehtder Kirchengemeindeversammlungoder der Kirchenverwaltungmit Zustimmungder
Kirchengemeindebevollmächtigtenzu und bedarf der staatsaufsichtlichenGenehmigung. Die
kirchlicheOberbehördewird einvernommen.
zmEntfällt in einer Kirchengemeindemehr als ein Drittel der Steuersumme, aus der

die Kirchenumlagenberechnetwerden(Art. 22 Ziff. 6), auf fünf oder weniger als fünf
Umlagenpflichtige,so ist in den Fällen des Abs. II jeder von ihnen in der Kirchenver=
waltung und in der Kirchengemeindeversammlungstimmberechtigt.Vertretung durchBevoll=
mächtigteist zulässig. Die Ladung hat an den Hoöchstbesteuertenoder an dessenBevoll=
mächtigtenzu ergehen.Die Stimmführermüssenmännliche,volljährige,selbständigeBe=
kenntnisgenossensein, die deutscheReichsangehörigesind und die bürgerlichenEhrenrechte
besitzen. Ein Beschluß, der gegendie Stimme eines Höchstbesteuertenzustandegekommen
ist, kannvon diesemmitBeschwerdean dieStaatsaufsichtsbehördeangefochtenwerden.Dem
angefochtenenBeschlusseist die staatsaufsichtlicheGenehmigungzu versagen,wenn die Aus=
gabe,diedurchKirchenumlagengedecktwerdensoll, wedergesetzlichnotwendignochim Interesse
der Kirchengemeindeerforderlichist.
IV Abgesehenvon demBeschwerderechtenachAbs. III ist beschwerdeberechtigtaußer der

Kirchenverwaltung(Art. 80) und der kirchlichenOberbehörde(Art. 11) jeder gegenüber
dieserKirchengemeindeKirchenumlagenpflichtige,der nicht in derKirchengemeindeversammlung
oder bei der Wahl der Kirchengemeindebevollmächtigtenstimmberechtigtwar.

V Die Rechtsgültigkeiteines Umlagenbeschlusseskann nach rechtskräftigerstaatsaufsicht=
licher Genehmigungnur mehr im Verwaltungsstreitverfahrenund nur unter der Voraus=
setzungangefochtenwerden,daß sie vor Ablauf von vierMonaten nachder erstenZahlungs=
aufforderungbei der Staatsaufsichtsbehördebeanstandetwurde. Gegenüberden im Kirchen=
gemeindebezirkwohnendenPflichtigen genügt hiebei eine allgemeineZahlungsaufforderung.
V.Die Berechnungder SteueransätzenachArt. 22 Ziff. 1—5, dann die Berechnung

und Verteilung der Kirchenumlagenerfolgendurchdie Kirchenverwaltung.
153
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Art. 24. Fälligkeit,Einhebungusw.
1Die Kirchenumlagenwerden am 1. Januar, bei späterer Entstehungdes Schuld=

verhältnissesam Tage der Entstehungfällig. Den Zeitpunktder Entrichtungbestimmtdie
Kirchenverwaltung. ·

UEiiiwendungengegendenRechtsbestandderllrnlagensorderunghabenkeineausschiebende
Wirkung.

Die Kirchenumlagensind von den Pflichtigen an den Einnehmerabzuliefern.
IVSäumigeUmlagenschuldnersindvomEinnehmerzu mahnen. Für die Mahnungist

eineGebührvon 20 Pfennigzu erheben.
V Bleibt die Mahnung erfolglos, so ist vom Einnehmerein Ausstandsverzeichnisanzu=

fertigen. Die Kirchenverwaltunghat das Ausstandsverzeichnismit demVermerk zu ver=
sehen:„VorstehendesAusstandsverzeichniswird hiermit für vollstreckbarerklärt“.
VI.Die Vollstreckungist von derKirchenverwaltungzu bewirken.Diese hat dabeidie

nämlichenBefugnissewie das Rentamt in Bezug auf die Beitreibung der Staatsgefälle.
V Die Art. 6 Abs. II, III, 7 Abs. 1 Satz 1 und Abs. II des Ausführungsgesetzes

zur Reichszivilprozeßordnungund Konkursordnung finden entsprechendeAnwendung. Die
Kirchenverwaltungkann die nicht den GerichtenzustehendenVollstreckungshandlungensowohl
durchdie besonderenVollzugsorganeder bürgerlichenGemeindeunter Vermittlung der
Gemeindebehördeals auchdurchGerichtsvollzieherbewirkenlassen.
VIIIKirchenumlagendürfennur aus erheblichemGrundenachgelassenoderniedergeschlagen
werden. Als erheblicherGrund gilt es insbesondere,wenn die zwangsweiseBeitreibung
denPflichtigenim wirtschaftlichenFortkommengefährdenwürde,fernerwenndasBeitreibungs=
verfahrenvoraussichtlichohneErfolg wäre, wenn die Kosten der Beitreibung außer Ver=
hältnis zu dem beizutreibendenBetrage stünden oder wenn der Umlagenanspruchnicht
unzweifelhaftbesteht.

Art. 25. Vereinbarungen.

1Die Kirchenverwaltungund die Gemeindeverwaltungkönnensichdarübereinigen, daß
für die GemeindemarkungunentgeltlichodergegenbestimmteVergütungdieBerechnungder
SteueransätzenachArt. 22 Ziff. 1—5, dann dieBerechnungund Verteilung derKirchen=
umlagensowiedie DurchführungdesEinhebungs=und Vollstreckungsverfahrensoder ein
Teil dieserGeschäftederGemeindeverwaltungübertragenwerden.
I1Bei Ubertragungder Vollstreckungerfolgtdie Mahnung und Vollstreckungwie bei

Gemeindeumlagen.
Ill Die Vornahmeder in Abs. IbezeichnetenGeschäfteodereinesTeiles kannauchver=

tragsweisedem Rentamt übertragenwerden.
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Dritter Titel.

Kirchengemeindedienste.

Art. 26. Voraussetzungenusw.

1Zur Befriedigungvon OrtskirchenbedürfnissenkönnenKirchengemeindediensteangeordnet
werden,insbesondereHand= und Spanndienstezu Kultusbauten, für welchedie Baupflicht
nicht einem leistungsfähigenDritten einschließlichdes Aufwandes für Hand= und Spann=
diensteobliegt.
1 Wissenschaftliche,kunst=oder handwerksmäßigeArbeitenkönnenals Kirchengemeinde=

dienstenicht gefordertwerden.
IIIObliegenallen oder gewissenAnwesensbesitzerndesKirchengemeindebezirksodereinem

sonstigenKreis von Verpflichtetenbesondereöffentlich=rechtlicheVerbindlichkeitenzu Dienst=
leistungenfür einenGeistlichen oderweltlichenKirchendiener(Bestellung der Dienstgründe,
Anfahren vonHolz, Abholen zumGottesdienstusw.), so finden dieVorschriftenderKirchen=
gemeindeordnungüberkirchlicheReichnisseentsprechendeAnwendung.

Art. 27.

1Zur Leistungvon Kirchengemeindedienstensind,vorbehaltlichder Art. 16, 19 und30
Ziff. 3, verpflichtet:

1. die selbständigenKirchengemeindeglieder,die in dem Kirchengemeindebezirkseit
wenigstenssechsMonaten wohnen (Art. 106 Abs. IV) und von denen ein
Steuerbetragauf die Kirchengemeindetrifft,

2. die Eigentümereinesim KirchengemeindebezirkgelegenenWohnhauses,sofernesie
BekenntnisgenossenoderjuristischePersonensind.

IINur die Spanndienstpflichtkommtin Betracht bei Personen,die, im aktivenDienste
stehend,zur Erfüllung ihrer Wehrpflicht oder infolge eines öffentlichenDienstverhältnisses
sichim Kirchengemeindebezirkaufhaltenoderdie zur Erfüllung einer öffentlichenPflicht vom
KirchengemeindebezirkihresWohnortesabwesendsind.
u Die Spanndienstpflichterstrecktsichauchauf geeigneteKraftfahrzeuge.Diese gelten

als Gespanneim Sinne diesesGesetzes.Zum bffentlichenDienstegehalteneGespanne
werdendurchdie Spanndienstpflichtnicht getroffen. «
viirchengenieindedienstedürfendurchgeeigneteStellvertretergeleistetwerden.
V NiemandkannzuKirchengemeindedienstenfür Zweckeangehaltenwerden,derenErfüllung

durchKirchenumlagenihn nicht treffenwürde. Bezüglichder Angehörigeneinesfremden
Bekenntnissesfindet Art. 20 Abs. III und IV auf Kirchengemeindediensteentsprechende
Anwendung.

153“
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VIKirchengemeindedienstefür ZweckederPfarrgemeindesind nachder von derenVer=
tretungskörperngetroffenenRegelung von den Pflichtigen zu leisten, soweit nicht einzelne
Bestandteileder Pfarrgemeindeeine abweichendeRegelung vornehmenoder den Wert der
auf sie entfallendenDienste durchKirchenumlagenoder sonstwieaufbringen. )

Art. 28. Verteilung usw.

1Die Verteilung der Kirchengemeindedienste,insbesonderedie Festsetzungdes dabei zu=
grundezu legendenMaßstabes unddes beiSpanndienstenzwischendenBesitzernvonPferden
und anderemZugvieh, dann von KraftfahrzeugeneinzuhaltendenVerhältnisses bemißt sich
nachAbs. II, vorbehaltlicheiner für den einzelnenFall oder für längereZeit gesetzmäßig
beschlossenenbesonderenRegelung(Abs. III).
u Als Regel geltenfolgendeVorschriften:

1. Die Spanndienstewerdenausschließlichunter den mit Gespann versehenen,die
Handdiensteaber nachder Zahl sämtlicherVerpflichtetenverteilt. Lebenmehrere
Verpflichtetein einer Familiengemeinschaftzusammen,so sind sie nur einem
Verpflichtetengleichzuachten.Im Falle desArt. 27 Abs. I Ziff. 2 ist eben=
falls nur eine Verpflichtung anzunehmen,wenn sichein Wohnhaus im Mit=
eigentummehrererbefindet.

2. Die Spanndienstpflichtigensindvon denHanddienstennur bei solchenArbeiten
befreit, bei denenzugleichSpanndienstevorkommen.

3. Das Maß der Spanndiensterichtetsichnachder Zahl der im Kirchengemeinde=
bezirkvorhandenen,für die Leistungin Betracht kommendenGespanneder Ver=
pflichteten. «

IIIDieRegeluiigderVerteilungderKirchengenieindedienstesowiedieAnordnungfolcher
Kirchengemeindedienste,welchebisher nicht bestanden,kommtderKirchengemeindeversammlung
oderder Kirchenverwaltungmit ZustimmungderKirchengemeindebevollmächtigtenzu, dieAn=
ordnung anderer Kirchengemeindediensteund die Verteilung selbst der Kirchenverwaltung.
Abweichungenvon den Regeln des Abs. II bedürfenstaatsaufsichtlicherGenehmigung.

*5 Art. 29. Ersetzung.

1Den Kirchengemeindenist freigestellt,auf ihre RechnungArbeiten, die sichzur Aus=
führungdurchKirchengemeindediensteeignen,in Akkordzu gebenoderdurchLohnarbeiter
ausführenzu lassen. Wird hiedurcheineUmlagenbelastung(Art. 23 Abs. II Ziff. 1 und2)
veranlaßt, so sind die hiefür gegebenenVorschriftenzu beobachten. #
IIDie VergebungvonHand=undSpanndienstenzu Kultusbautenin AkkordoderLohn=

arbeit auf Rechnungder leistungsfähigenKirchenstiftungist, soweit nicht letztereohnehin
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(Art. 112 Abs. III) den Aufwand für solcheDienste zu bestreitenhat, nachMaßgabe des
Art. 13 Abs. IV ausnahmsweisezulässi.

Art. 30. Besonderheiten.

Die Kirchenverwaltungensind befugt:
1. zur AbwendungetwaigerÜberbürdungmäßigeVergütung bei Leistungvon
Kirchengemeindedienstenaus Mitteln der Kirchengemeindezu bewilligen, aus
Mitteln der Kirchenstiftungmangels einer Verpflichtungderselben(Art. 112
Abs.III) nur nachMaßgabedesArt. 13 Abs.IV;
die zu leistendenKirchengemeindediensteeinzelnenoderallenPflichtigenauf deren
Antrag gegeneinenachdenortsüblichenLohnverhältnissenzu regelndeGeldabgabe
abzunehmenund für jenezu besorgen;

3. hinsichtlichsolcherKirchengemeindedienste,die in derVerrichtungsogenannterkleiner
Kirchendienste(Tragen des Klingelbeutels oderBaldachins, dann von Fahnen
oder Laternen, Kalkantendienst,Aushilfe im Mesnerdienstusw.) bestehen,den
Kreis der Pflichtigen abweichendvon Art. 27 Abs. I zu umgrenzenund dieVer=
teilungderDienstezu regeln.

□

Art. 31. Mahnung.Zwang.

1Kirchengemeindedienste,derenLeistungnicht rechtzeitigerfolgt, läßt der Kirchenverwal=
tungsvorstandnachvorgängigereinmaligerMahnung auf Kostendes Säumigen (Art. 106
Abs.VII) leisten. «
UFanddieDienstleiftungaanostendesSäumigennichtstatt,sobleibtdieserzur

Nachholungder LeistungoderZahlung eines entsprechendenBetrages an die beteiligteKasse
verpflichtet.

Bierter Titel.

Anlehen.

Art. 32. Voraussetzungen.

Die AufnahmeeinesAnlehenszu Lastendes ortskirchlichenStiftungsvermögensoder
der Kirchengemeindekann nur zur Tilgung bestehenderAnlehensschulden,dann zur Bestrei=
tung unvermeidlicheroder zum dauerndenVorteiledes ortskirchlichenStiftungsvermögens
oderder KirchengemeindegereichenderAusgaben stattfinden,wenn die DeckungdieserAus=
gabenaus anderenHilfsquellennichtohneÜberbürdungderPflichtigengeschehenkann.
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Art. 33. Tilgung.

1Für alle AnlehenzmüssenTilgungspläneangefertigtwerden,welcheauf nachhaltigen
Einnahmenfür VerzinsungundTilgung beruhenund derStaatsaufsichtsbehördevorzulegen
sind. Solche sind auch der kirchlichenOberbehördevorzulegen,wenn die Schuldaufnahme
zu Lastendes ortskirchlichenStiftungsvermögenserfolgt.

IIMit Ausnahme außerordentlicherNotfälle darf vor Ablauf von drei Wochen nach
Vorlage des Tilgungsplanes kein neuesAnlehen ausgenommenwerden.
Il!Für die richtigeErhebungund VerwendungdesTilgungsfondshaftenzunächstdie

Kassenverwalter. ·
Art. 34. Formelles.

1Die Beschlußfassungüber Aufnahmevon Anlehen zu LastenderKirchengemeindesteht
der Kirchengemeindeversammlungoder der Kirchenverwaltungmit Zustimmung der Kirchen=
gemeindebevollmächtigtenzu, wenn nicht die Schuldaufnahmezur Abtragung bestehender
Anlehensschuldenund zu den gleichenoder günstigerenBedingungen geschieht,oder das
AnleheninnerhalbdesselbenRechnungsjahresaus laufendenEinnahmenwieder getilgt
werden soll und kann. Eine Anlehensaufnahmebedarf staatsaufsichtlicherGenehmigung,
wenn derBetrag, um welchendie Schuldenlastin demselbenRechnungsjahrevermehrtwird,
beiKirchengemeindenin unmittelbarenStädtenmindestens3500 —&,im übrigenmindestens
1000 .¾ ausmacht.
1 Unterder letzterenVoraussetzungunterliegenauchdieBeschlüssederKirchenverwaltungen

über Anlehensaufnahmenzu Lastendes ortskirchlichenStiftungsvermögensstaatsaufsichtlicher
Genehmigung. Außerdem ist hier die Zustimmung der kirchlichenOberbehörde(Art. 11
Abs.V) erforderlich.
zl In anderenFällenkanndieStaatsaufsichtsbehördebinnenvierzehnTagennachEmpfang

desTilgungsplanesdie Schuldaufnahmeuntersagen,wenndenBestimmungenin Art. 33
Abs.I Satz1 nichtgenügtist oderwenndieVoraussetzungendesArt. 32 nichtgegebensind.
IVJedeAbweichungvomTilgungsplane,durchwelchedieTilgungverzögertwird,bedarf

staatsaufsichtlicherGenehmigung. Die Zustimmung der kirchlichenOberbehörde(Art. 11
Abs.V) ist einzuholen,soweites sichum Anlehen zu Lastendes ortskirchlichenStiftungs=
vermögenshandelt,zu derenAufnahmedieZustimmungderkirchlichenOberbehördeerforderlichwar.

Die weiterenVorschriftenin Art. 23 bleibenvorbehalten.

Art. 35. Vorschüsse.

1Vorschüsseaus besondersdotierten Kassen an andere unter derselbenVerwaltung
stehendeKassen sind, wenn sie nicht binnen Jahresfrist zurückersetztwerden, gleichden
Anlehenzu behandeln.
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u.Die GewährungsolcherVorschüssedarf nur auf Grund einesBeschlussesderKirchen=
verwaltungerfolgen. «

Dritter Abschnitt.

OrtskirchlicheVertretungskörper.
Erster Fitel.

Kirchenverwaltung.
Ersles-apitel.

Kirchenverwaltungim allgemeinen.

Artt. 36. Bestand usw.

1Soferne nicht besondereGründe eine Äusnahme rechtfertigen,soll eine Kirchenver=
waltungbestehen: "

1. in denPfarrgemeindenund in den wie solchezu behandelndenKirchengemeinden,
welche sich an die den Pfarreien gleichgeachtetenselbständigenPfarrkuratien,
Kuratbenefizienund ständigenPfarrvikariate anschließen,

2. in denGesamtkirchengemeinden,
3. in den Tochtergemeinden,welcheeine eigeneKirche mit regelmäßigempfarrlichem
Gottesdiensthaben oderUmlagen erhebenoder erhebenwollen.

1 Eine eigeneKirchenverwaltungkann neu gebildet und im Falle ihres bisherigen
Bestehensbeibehaltenwerden:

1. in Muttergemeinden,
2. in dennichtunterAbs. I Ziff. 3 fallendenTochtergemeinden,
3. wo für einen bestimmtenTeil des Pfarrsprengels eine Nebenkircheoder Kapelle

mit rentierendemVermögen vorhandenist oder den Bekenntnisgenosseneines
solchenengerenBezirks besondereLeistungenfür kirchlicheZweckeobliegen,ohne
daß eine Tochtergemeindebestünde.

II In Ermangelungeiner eigenenKirchenverwaltungbesorgtdie Geschäfte,unbeschadet
der Wahrung des gesondertenVermögensstandesund der Führung eigenerRechnung:

1. für eine Muttergemeindedie Pfarrkirchenverwaltung,wobeinur derVorstand
und die im Muttergemeindebezirkewohnenden(Art. 106 Abs. IV) Kirchen=
verwaltermitwirken sollen, sofernedieZahl der letzterenmindestenszwei beträgt
und die Geschäftenicht durch übereinstimmendeBeschlüssedes bezeichnetenVer=
tretungskörpersund der Kirchengemeindeversammlungoder der Kirchengemeinde=
bevollmächtigtender Muttergemeindeauchfür diesenFall der ganzenPfarr=
kirchenverwaltungübertragensind,
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2. für eine Tochtergemeindedie Pfarrkirchenverwaltung,
3. in denFällen derZiff. 3 des vorigenAbsatzes,dannfür dasVermögensonstiger
Nebenkirchenund Kapellen, für welchenicht stiftungsgemäßeine andereVer=
waltungbestelltist, jeneKirchenverwaltung,die nachder LagederNebenkirche
oderKapellezunächstzuständigerscheint.

IVZur Aufhebungeiner bestehendenKirchenverwaltungsind übereinstimmendeBeschlüsse
der Kirchenverwaltungund der Kirchengemeindeversammlungoderder Kirchengemeindebevoll=
mächtigten sowiestaatsaufsichtlicheGenehmigung,bei Nebenkirchenverwaltungennur Staats=
aufsichtsbeschlußerforderlich. Die kirchlicheOberbehördewird einvernommen.

HinsichtlichderVerwaltungderAngelegenheitenvon besonderenkirchlichenFriedhof=
verbändenfinden die Vorschriften für Nebenkirchen(Abs. II Ziff. 3, III Ziff. 3, IV)
entsprechendeAnwendung.
VIBei einernur vorläufigenRegelungderVerwaltungund beiAusnahmsverhöltnissen

kann von BestimmungendiesesKapitels abgewichenwerden.

Art. 37. Zusammensetzung.

1Die Kirchenverwaltungbesteht,vorbehaltlichder Art. 58 Abs. II, 103 Abs. V,
104 Abs. III und 105 Abs. II:

1. aus demPfarrer oderdemStellvertreterim Pfarramteals Vorstand,
2. aus gewähltenweltlichenKirchengemeindegliedern(Kirchenverwaltern),derenZahl
mindestenszwei, höchstenszwölf beträgtund, wo schonbisher eine Verwaltung
(Kirchenverwaltung,Fabrikrat, Presbyterium) bestand,durch die Zahl ihrer
weltlichenMitglieder nach dem Sollstandemit Einrechnungdes Gemeinde=
abgeordneten,bei neuenVerwaltungendurchdie Staatsaufsichtsbehördebestimmt
wird, währendAnderungender Zahl durchOrtskirchensatzungerfolgen.

1.Die Gesamtkirchenverwaltungbesteht:
1. aus zwei bis acht geistlichenMitgliedern,
2. aus gewähltenweltlichenMitgliedern (Kirchenverwaltern),derenZahl dreimal
so groß als die der geistlichenist und von der Staatsaufsichtsbehördeauf die
Einzelkirchengemeindennach Verhältnis der Seelenzahlverteilt wird, wobeie
mehrereKirchengemeindenfür eine gerechnetwerdenkönnen.

ul Zu geistlichenMitgliedernderGesamtkirchenverwaltungsinddieVorständederEinzel=
kirchenverwaltungenoder diejenigenGeistlichen berufen, welchebeim Vorhandenseinvon
EinzelkirchenverwaltungenderenVorständewären. WürdedurchdenEintritt aller dieZahl acht
überschritten,so bestimmensie in einer Versammlungnachden Grundsätzendes Art. 49,
wer von ihnen einzutretenhat.
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IVDie Gesamtkirchenverwaltungwählt ihrenVorstandund dessenStellvertreteraus der
Zahl ihrer geistlichenMitglieder für die Dauer der Wahlperiode.

V Die Mitglieder der Kirchenverwaltungenversehenihr Amt unentgeltlichals Ehrenamt,
vorbehaltlichder Entschädigungfür Kassen=und Rechnungsführung,für bareAuslagen und
außerordentlicheDienstleistungen.Über die GewährungsolcherEntschädigungenkönnen
allgemeineGrundsätze,auchin Bezug auf ortskirchlicheBedienstete,durchMinisterialvorschrift
festgestelltwerden.

Art. 38.

1Hinsichtlich der Vorstandschaftin der Kirchenverwaltungstehendem Pfarrer die mit
den vollen pfarrlichenRechtenausgestattetenSeelsorgegeistlichengleich.

IIIn Tochtergemeinden,für die ein eigenerGeistlicheraußerhalbdesPfarrortesbestellt
ist, kann dieser als stellvertretenderVorstand der Tochterkirchenverwaltungoder der im
TochtergemeindebezirkbestehendensonstigenortskirchlichenVerwaltungenauf Antrag des
Kirchenverwaltungsvorstandesvon der Staatsaufsichtsbehördebestimmtwerden.

Il Wenn der Kirchenverwaltungsvorstandaus einemtriftigenGrunde an der Führung
der Vorstandschaftso lange verhindert ist, daß ein Ersatz notwendigerscheint,dann wenn
er vom Dienste enthobenist (Art. 84 Abs. IV) oder seineVorstandspflichtengröblichver=
nachlässigt,kannvon der KreisregierungnachEinvernahmederkirchlichenOberbehörde(in
besondersdringendenFällen von der Staatsaufsichtsbehörde)ein andererGeistlicher, bei
protestantischenKirchenverwaltungenim Notfalle auchein Kirchenverwaltermit derVorstand=
schaftbetrautwerden. Das gleichegilt, wennderVorstand aus einemPrivatinteressepersönlich
unmittelbarbeteiligtist (Art. 40 Abs.1).
IVWo in einer und derselbenprotestantischenPfarrei mehrerePfarrer angestelltsind, ist

derenerster(in derPfalz dermit derhöherenAmtswürde,bei gleicherAmtswürdedermit
höheremDienstalter)zunächstzumVorstandeder Kirchenverwaltungberufen. Solangeer
von seinemRechtekeinenGebrauchmacht und nicht ohnehinnur nochein zweiterPfarrer
vorhandenist, bestimmendiePfarrer denVorstand in gemeinschaftlichemZusammentrittnach
denGrundsätzendesArt. 49 aus ihrer Mitte. Für denFall vorübergehenderVerhinderung
kann sichder Vorstand einen Stellvertreter aus demKreise seinerMitpfarrer bestellen.

Art. 39. Ersetzung.

1Wenn die Wahl der Kirchenverwalterin der festgesetztenZahl trotzWiederholungnicht
zustandekommtoderwenn die Kirchenverwaltungnichtbloß vorübergehendbeschlußunfähig
wird, auch durchEinberufungvon Ersatzmännernoder einmaligeErgänzungswahlnicht
abzuhelfenwar, so kann dieStaatsaufsichtsbehördedieZahl derEirchenverwalte;cuisprechend

4
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herabsetzenoder nötigenfallskommissarischdieKirchenverwaltung— wenntunlichaus Kirchen⸗
gemeindegliedern— ergänzenoder, abgesehenvon demVorstande,bestellen.
IIErscheintbei vorübergehenderBeschlußunfähigkeitderKirchenverwaltungeinErsatznot=

wendig,so ist nachArt. 40 Abs.II—IV zu verfahren.

Art. 40. Privatbeteiligung.

1Wer bei einerAngelegenheitaus einemPrivatinteressepersönlichunmittelbarbeteiligt
ist, darf an der Beratung und Beschlußfassunghierübernicht teilnehmen.
IIWenn infolgedessen,abgesehenvondemFalle desArt. 38 Abs.III Satz2, dieKirchen=

verwaltungbeschlußunfähigist, so wird durchvorübergehendeEinberufung von unbeteiligten
Ersatzmännernabgeholfen.
IIIIst dies nicht möglichund handeltes sichum eineAngelegenheitkatholischenorts=

kirchlichenStiftungsvermögens,so entscheidetnachVernehmungder Beteiligten wie derUn=
beteiligten und nachEinvernahme der kirchlichenOberbehördedie Staatsaufsichtsbehörde,
soferne nicht nachArt. 36 Abs. VI vorübergehendeine besondereVertretung bestellt wird.

17Handeltes sichum eineAngelegenheitderKirchengemeindeoderum eineAngelegenheit
protestantischenortskirchlichenStiftungsvermögensund ist Abhilfe durchvorübergehendeEin=
berufungvonunbeteiligtenErsatzmännernnachAbs. II nichtmöglich,so stehtdieEntscheidung
der Kirchengemeindeversammlungoder den Kirchengemeindebevollmächtigtenzu. Unmittelbar
Beteiligte haben auch in diesenVertretungskörpernkein Stimmrecht. Ist mindestensdie
Hälfte der an sichzur Teilnahmean der KirchengemeindeversammlungBerufenenzur Teil=
nahmean derBeschlußfassungunfähig, so findendieBestimmungendesAbs. III entsprechende
Anwendung. Das gleichegilt bei nicht zu beseitigender(Abs. II) Beschlußunfähigkeitder
Kirchengemeindebevollmächtigtenaus solchemGrunde.

Art. 41. Austritt.

1Ein Kirchenverwalterist wegenerwiesenerkörperlicherodergeistigerDienstesunfähigkeit
oderwegenzurückgelegten60. LebensjahreszumAustritteberechtigt.
IIDer Austritt muß erfolgen,wennein Kirchenverwalterdie zur Wählbarkeiterforder=

lichenEigenschaftenverliert oder derenMangel erst nachträglichwahrgenommenwird, oder
wenn Verhältnisseeintreten,welchedie Fortführung des Amtes unmöglichmachen.
1IUÜberdie ZulässigkeitoderNotwendigkeitdesAustrittesbeschließtzunächstdieKirchen=

verwaltung.
17AußerdemkanneinemKirchenverwalteraustriftigenGründendienachgesuchteEntlassung

durchBeschlußderKirchenverwaltungmit staatsaufsichtlicherGenehmigungbewilligt werden.
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Zweites Hapttel.

Kirchenverwaltungswahlen.

Art. 42. Wählerusw.

1Die Kirchenverwalterder Pfarr=, Mutter= und Tochterkirchenverwaltungsollendurch
die wahlstimmberechtigtenPfarr=, Mutter= oderTochtergemeindegliedergewähltwerden.

I. BestehtzwischenPfarr= und Tochtergemeindein Ansehung des Ortskirchenvermögens
und der Befriedigung der Ortskirchenbedürfnissekeine oder nur eine unerheblicheGemein=
schaft, so sollen die Tochtergemeindegliederfür die Wahlen der Pfarrgemeinde nicht in
Betracht kommen.
IIIDurch Ortskirchensatzungkann für eine über mehrereOrte sicherstreckendePfarr=,

Mutter= oder Tochtergemeindeangeordnetwerden, daß fortgesetztoder nachWahlperioden
abwechselndein bestimmterTeil der GesamtzahlderKirchenverwalterund Ersatzmänneraus
gewissenOrten oderOrtsgruppen gewähltwerdenmuß. Die Wahl soll für die einzelnen
Orte oderOrtsgruppennacheinander,jedochunterMitwirkungderWähleraus der ganzen
Kirchengemeindeerfolgen.

IVSind in die PfarrkirchenverwaltunghienachmindestenszweiKirchenverwalterund
Ersatzmänneraus demTochtergemeindebezirkzu wählen, so kann durchOrtskirchensatzung
der Tochtergemeindebestimmt werden, daß sie jeweils zugleichals Kirchenverwalteroder
Ersatzmännerder Tochterkirchenverwaltungzu geltenhaben.

VDie Kirchenverwaltereiner Gesamtkirchenverwaltungwerden,wennEinzelkirchenver=
waltungen vorhandensind, von derenKirchenverwalternin einer Versammlungaus ihrer
Mitte nachden Grundsätzender Art. 49 und 50 bestimmt, andernfalls aber durch die
wahlstimmberechtigtenKirchengemeindegliederder Einzelkirchengemeindenoder der Gruppen
gewählt, zu welchenmehrereKirchengemeindennachArt. 37 Abs. II Ziff. 2 zusammen=
gefaßtsind.

VIDie KirchenverwalterderNebenkirchen=,Kapellen=und kirchlichenFriedhofverwaltungen
sollendurchdie in demBezirkewohnenden(Art. 106 Abs.IV) wahlstimmberechtigtenBe=
kenntnisgenossengewähltwerden. Der Bezirk gilt für dieWahlen als Kirchengemeindebezirk.

Art. 43. Wahlstimmrecht.
1Wahlstimmberechtigtsind(vorbehaltlichderArt. 19 Abs.1 Satz1 und42 Abf.II, V, VI)

diemännlichen,selbständigenBekenntnisgenossen,diedas fünfundzwanzigsteLebensjahrvollendet
haben,die deutscheReichsangehörigkeitbesitzen,im Kirchengemeindebezirkwohnen(Art. 106
Abs.IV) und vondeneneinSteuerbetragaufeineganzoderteilweisezumKirchengemeindebezirke
gehörigebürgerlicheGemeindeoderabgesonderteMarkung trifft, mit Ausschluß:

154*
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derGemeinschuldnerwährendderDauer desKonkursverfahrens,
jener, die nicht im Besitzeder bürgerlichenEhrenrechtesind,
jener, die zu Zuchthausstrafeoder wegenDiebstahls, Unterschlagung,Betrugs,
Urkundenfälschungin gewinnsüchtigerAbsicht,Gotteslästerung,Beschimpfungder
eigenenKirche oder ihrerEinrichtungenund Gebräuche,VerbrechensoderVergehens
in Bezug auf denEid oderwider dieSittlichkeit zuGefängnisstraferechtskräftig
verurteilt wordensind, wenn nicht die Strafe seit fünf Jahren verbüßt, verjährt
oder erlassenist.

1 Durch die Kirchenwahlordnung(Art. 52 Abs. III) kann die Befugnis zur Ausübung
desWahlstimmrechtsallgemeif oderunter bestimmtenVoraussetzungenvon dem Eintrag
in eine ständigeoder jeweils anzulegendeWählerliste und der Eintrag von der eigenen
Anmeldungdes Wahlstimmberechtigtenabhängiggemachtwerden.

—

Art. 44. Wählbarkeit.

1Wählbar sind (vorbehaltlichder Art. 19 Abs. I Satz 1, 42 Abs. II, III, V, VI
und84 Abs. IV) nachzurückgelegtemdreißigstenLebensjahrediewahlstimmberechtigtenweltlichen
Bekenntnisgenossen,die ständigim Kirchengemeindebezirkewohnen(Art. 106 Abs. IV) und
denen nicht die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicherAmter fehlt oder durchbesonderen
ordnungsmäßigveröffentlichtenAusspruch des zuständigenkirchlichenOrgans die kirchlichen
Gemeinschaftsrechteaberkanntsind.

I1Innerhalb vierzehnTagen nachderBekanntmachungdesWahlergebnisseskann von der
kirchlichenOberbehördedie Wahl von Personenbeanstandetwerden,

1. die durchoffenkundigenunsittlichenLebenswandelAnlaß zu öffentlichemArger=
nis geben,

2. die durchöffentlicheHandlungeneine Verachtungdes Gottesdienstesund der
Religionsgebräuchezu erkennengebenoder

3. die wegeneines in Art. 43 Abs. I Ziff. 3 angeführtenVerbrechensoder Ver=
gehenszuGefängnisstraferechtskräftigverurteilt sind, wenn seit der Verbüßung,
Verjährung oder Erlassung der Strafe mehr als fünf Jahre verflossensind.

Bestreitet der Gewählte, daß die gesetzlichenVoraussetzungenfür die Beanstandungder
Wahl gegebensind, so erfolgt die FeststellungnachMaßgabe des Art. 8 Ziff. 37 des
Gesetzesvom 8. August 1878, die Errichtungeines Verwaltungsgerichtshofesund das
Verfahrenin Verwaltungsrechtssachenbetreffend,in der FassungdesArt. 96 der Kirchen=
gemeindeordnung.

Google



Nr. 56. 939

Art. 45. Ablehnung.

Wahl kannabgelehntwerden:
wegenerwiesenerkörperlicherodergeistigerDienstesunfähigkeit,
wegenzurückgelegtensechzigstenLebensjahres,
wennderGewähltewährendvollersechsJahreMitgliedeinerKirchenverwaltungwar,
wegen einer Beschäftigung,die eine häufigeoder lang andauerndeAbwesenheit
vom Kirchengemeindebezirkmit sichbringt,
wenn der Gewählte berufsmäßig im Reichs=,Staats=, Hof=, Militär= oder
Gemeindedienstoderals öffentlichangestellterLehrer tätig ist,

6. wenn der Gewählteerklärt, er glaubeeiner Beanstandungim Sinne des
Art. 44 Abs. II ausgesetztzu sein.

W5

#

Art. 46. Bestechung.

Die Bestechungder Wähler hat dieUngültigkeitderWahl, soweit siedenBestechenden
und Bestochenenbetrifft, sowie für beideden Verlust des Wahlstimmrechtesund derWähl=
barkeitbei der betreffendenWahl und derenetwaigerErneuerungzur Folge.

Art. 47. Wahlperiode.

1Die regelmäßigenKirchenverwaltungswahlensollenvonsechszusechsJahren im November
oderDezemberstattfindenund bis 15. Dezemberbeendetsein.
11Sie geltenfür die sechsauf die gesetzlicheWahlzeit folgendenKalenderjahre(Wahl=

periode).
IIIDie währendderWahlperiodestattfindendenWahlengeltenfür die nochübrigeDauer

der ersteren.
Art. 48. Verschiedenes.

1Die Wahl wird unterLeitungeinesvon derStaatsaufsichtsbehördeernanntenWahl=
kommissärs,welchemein Wahlausschußzur Seite steht,in geheimer,unmittelbarerStimm=
gebungvorgenommen.Als Wahlkommissärist in der RegelderKirchenverwaltungsvorstand
aufzustellen.

IIIn großenKirchengemeindenkann die Kirchenverwaltungdie Vornahme der Wahl in
mehrerenWahllokalenanordnen.
IIIJederWählerhat nur eine Stimme.
I!7Stellvertretungist ausgeschlossen.
V.Die bürgerlichenGemeindebehördensind verpflichtet,den auf dieWahlen bezüglichen

Anforderungendes Wahlkommissärsungesäumtzu entsprechen,insbesonderedas nötige
Dienstpersonalbereit zu stellen sowie für ein geeignetesWahllokal und die erforderlichen
Wahlpapierezu sorgen.
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Art. 49. Ergebnis.

1Bei der Wahl entscheidetrelative Stimmenmehrheit.

IIDie Reihenfolgeder Gewählten bemißt sichnach der Zahl der erhaltenenStimmen.
Bei gleicher Stimmenzahl richtet sich die Reihenfolgenach dem Lebensalter,wenn die
erforderlicheZahl durchden Eintritt aller nichtüberschrittenwird. Andernfalls entscheidet
das Los.

Art. 50. « Verwandtschaft.Schwägerschaft.
1Werden zu KirchenverwalternPersonen gewählt, welchemiteinander als Vater und

Sohn, Bruder, Oheim und Neffe verwandtoder als Stiefvater und Stiefsohn, Schwieger=
vater und Schwiegersohnverschwägertsind, so hat der mit der größtenStimmenzahl
Gewählte das Recht zum Eintritt. Bei Stimmengleichheitentscheidetdas Los.

I11Besteht ein solchesVerwandtschafts=oder Schwägerschaftsverhältniszwischeneinem
Gewählteneinerseitsund einemKirchenverwaltungsmitgliedeanderseits,so ist der Gewählte
vom Eintritt in die Kirchenverwaltungausgeschlossen.
zin1Wenndas Hinderniserstnachträglichentdecktwird oderentsteht,so ist zumAustritt

(Art. 41 Abs. III) verpflichtet,wer nachAbs. 1 oder II nicht eintretenkönnte.
IVDie nachdiesemArtikel von derMitgliedschaftAusgeschlossenensindbei einerErledi=

gung im Laufe der Wahlperiodevor den Ersatzmännernzum Eintritte berufen, wenn das
Hindernis weggefallenist. Ein gleichwohleinberufenerErsatzmann ist zum Austritte
(Art. 41 Abs. III) verpflichtet.

Art. 51. Ersatzmänner.

1Für die Kirchenverwaltersind in demselbenWahlgang in gleicherAnzahl Ersatzmänner
zu wählen. Jeder Wähler hat daher doppelt soviel Namen zu bezeichnen,als Kirchen=
verwalterzu wählen sind. Die nach denGrundsätzendes Art. 49 auf die Kirchen=
verwalter zunächstfolgendenPersonensind als Ersatzmännergewählt.
IIDie Ersatzmännerwerdenfür die Dauer der Wahlperiodegewähltund** der

gesetzlichenReihenfolge(Art. 49 Abs. II) einberufen.
1I Der Einberufenehat sein Amt für die nochübrigeDauer derWahlperiodezu verschen.

Art. 52. Weiteres.

1Die Wahlen unterliegender Prüfung durchdie Staatsaufsichtsbehördeund innerhalb
vierzehnTagen nachder Bekanntmachungdes Wahlergebnissesder Anfechtung.
I1Die Austretendenhabenbis zur EinweisungderNeugewähltenihre Tätigkeitfort=

zusetzen.

Google



Nr.56. 941
II1Die weitererforderlichenBestimmungenüberdie Wahlen,insbesondereüberdasVer=

fahren, dieWahlprüfung undWahlanfechtung,sowiejeneüberEinweisung undVerpflichtung
der KirchenverwaltungsmitgliederwerdendurchKöniglicheVerordnung(Kirchenwahlordnung)
getroffen.Die Kirchenwahlordnungkann die Wahl nachgebundenenListen für Kirchen=
gemeindenvorsehen,in denen die Befugnis zur Ausübung des Wahlstimmrechtsvon dem
Eintrag in eineWählerlisteabhängiggemachtist. Die EinführungdiesesWahlverfahrens
hat außerdemeinenhierauf gerichtetenAntrag eines ortskirchlichenVertretungskörperszur
Voraussetzung.
IVDie Staats= und Gemeindebehördensowiedie Pfarr= und Standesämtersind ver=

pflichtet die zur Durchführung der Wahlen erforderlichenAufschlüsseunverzüglichund
unentgeltlichzu erteilen. Soweit die AufstellungvonWählerlisten,die alle Wahlstimm=
berechtigtenumfassensollen,angeordnetwird, obliegtdieHerstellungdenbürgerlichenGemeinden
im Benehmenmit den einschlägigenKirchenverwaltungen.

Die Wahlkostengehörenzum Verwaltungsaufwand.Den bürgerlichenGemeinden
sind nur die Auslagen zu ersetzen. Reisekostenund Tagegeldervon Staatsbeamten, die
als Wahlkommissäreaufgestelltsind, fallen derStaatskassezur Last. Alle Wahlhandlungen
und die dabei nötigenAusfertigungensind gebührenfrei.

Drittes HKopitel.

Wirkungskreisder Kirchenverwaltung.

Art. 53. Im allgemeinen.

1Die Kirchenverwaltungvertritt das ihrerVerwaltunganvertrauteortskirchlicheStiftungs=
vermögenund die Kirchengemeindein allen rechtlichenBeziehungen.

11Sie besorgtnachMaßgabe der GesetzedieVerwaltung des Ortskirchenvermögensund
die Befriedigung der Ortskirchenbedürfrnisse.

Die Kirchenverwaltunghatdafür zu sorgen,daß das ihr anvertrauteVermögen
erhaltenund bestmöglichverwaltet,unstatthafteAusgabenvermieden,die demortskirchlichen
Stiftungsvermögenoder der Kirchengemeindewirklich obliegendenAusgaben richtig geleistet
und namentlich die unterstelltenGebäude nebst Zubehör in gutem Stande erhalten
werden. «
IVDer KirchenverwaltungstehenauchVerfügungenund AnordnungenüberKirchenstühle

zu, soweit sie die letzterenals Bestandteiledes Ortskirchenvermögensbetreffenoder sonst
ein ortskirchlichesVermögensinteresseberühren,unbeschadetbürgerlich=oderöffentlich=rechtlicher
Ansprüchesowie der Befugnisseder kirchlichenOrgane. FortdauerndgeltendeAnordnungen
werdenmit den gleichenEinschränkungenals Ortskirchensatzungenerlassen.
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Ar t. 54. Ortskirchensatzungen.

1Außer den in der KirchengemeindeordnungbesondersvorgesehenenFällen könnenauch
sonstauf der Grundlage dieses Gesetzesden örtlichen Verhältnissen und Bedürfnissen
entsprechendeEinrichtungen und Regelungen durchOrtskirchensatzungengetroffen werden.

Über Erlassung von Ortskirchensatzungenbeschließt,vorbehaltlichdes Art. 23, die
Kirchenverwaltung. Simultane Ortskirchensatzungenbedürfender gesondertenZustimmung
der Kirchenverwaltungender beteiligtenReligionsteile. In protestantischenKirchengemeinden,
in welchenKirchengemeindebevollmächtigteeingeführt sind, müssendiesevor der Erlassung
mit ihren Erinnerungen gehörtwerden.
In1JedeOrtskirchensatzungbedarfstaatsaufsichtlicherGenehmigung.Die kirchlicheOber=

behördewird einvernommen.
V Die genehmigteOrtskirchensatzungtritt mit ihrerBekanntmachungin Kraft, wennnicht

ein anderesbestimmtist oder aus den Umständensichergibt. Der Staatsaufsichtsbehörde
und der kirchlichenOberbehördewird einebeglaubigte,mitBekanntmachungsnachweisversehene
Ausfertigung vorgelegt.

Art. 55. Interessenwiderstreitusw.

1Wenn in Streitfällen oderbeiVornahme von RechtsgeschäftendasInteressedes orts=
kirchlichenStiftungsvermögensdem Interesseder Kirchengemeindewiderstreitetoder wenn
zwischenihnen ein Rechtsgeschäftabgeschlossenwerden soll, so steht den Kirchenverwaltern,
welche,wenn sie nur zwei sind, ein weitereswählbaresKirchengemeindegliedbeizuziehen
haben,nachBestellungeinesVorsitzendenaus ihrerMitte dieVertretungderKirchengemeinde,
jenedes ortskirchlichenStiftungsvermögensdemKirchenverwaltungsvorstandezu, der beim
Vorhandenseinvon unbeteiligtenErsatzmännernoder unbeteiligtenwählbarenKirchengemeinde=
gliedernzweiderselbenbeizuziehenhat. Die Staatsaufsichtsbehördeist zu verständigen.Sie
kann aus besonderenGründen die Vertretung nachEinvernahmeder kirchlichenOberbehörde
anders regeln.
IIDie vorübergehendzur Vertretung herangezogenenPersonenwerdenwieKirchenverwalter

behandelt. v
mWennindenFällendesAbs.IdieKirchenstiftungundeinandererrechtsfähiger

Bestandteildes ortskirchlichenStiftungsvermögenssichgegenüberstehen,so wird für diesen
von der StaatsaufsichtsbehördenachEinvernahmeder kirchlichenOberbehördeeine besondere
Vertretungbestellt.

Art. 56. Vorstandspflichten.

1!Dem Kirchenverwaltungsvorstandeobliegtdie Führung und Verwahrung
1. der BeschreibungdesKirchengemeindebezirkssowiederinnerhalbdesselbenbestehenden
ortskirchlichenBezirke nachihrem Umfange,
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2. der Beschreibungder Rechte,Gerechtigkeitenund Besitzungendes ortskirchlichen
Stiftungsvermögensund der Kirchengemeindesowie die Verwahrung der hiezu
gehörigenKatasterauszüge,

3. des Inventars über die beweglichenSachen und des Verzeichnissesder Aktiv=
kapitaliendesOrtskirchenvermögens,währendeineZweitschriftdiesesVerzeichnisses
vom Kassenverwalterzu führen und zu verwahrenist.

I11Der Kirchenverwaltungsvorstandhat fernerfür die ordnungsmäßigeErhaltung der
Registratur,insbesonderefür die AufbewahrungderRechnungennebstBelegenzu sorgen.
III1Ihm kommtdie nächsteAufsichtüber das Kassen=und Rechnungswesen,namentlich

auchdie VornahmedererforderlichenVisitationen,dannin der Regel (Art. 62 Abs. III)
die Mitsperre der mit doppeltemVerschlusseversehenenKassenzu.
IVEr hat die Kirchenverwaltung,dann in Fällen, wo dies gesetzlicherforderlichist, die

KirchengemeindeversammlungoderKirchengemeindebevollmächtigtenzu berufen, die Beschluß=
fassungvorzubereitenund zu leitensowiefür denVollzug der Beschlüssezu sorgen.

Zur Berufung ist er auchverpflichtet,wenn diesevon der Staatsaufsichtsbehördevon
sich aus oder auf Anregung der kirchlichenOberbehördeangeordnetoder schriftlich unter
Bezeichnungeines zur Zuständigkeitdes VertretungskörpersgehörigenVerhandlungsgegen=
standes von einemDrittel, bei der Kirchengemeindeversammlungvon einemZehntel der
Stimmberechtigtenbeantragt wird. Zur Berufung der Kirchengemeindeversammlungoder
derKirchengemeindebevollmächtigtenist er auchdann verpflichtet,wenn dies von derKirchen=
verwaltungin einemFalle ausdrücklichbeschlossenwird, der an sichnicht zur Zuständigkeit
des weiterenVertretungskörpersgehört(Art. 65 Abs. II, 68 Abs. VI Satz 2).

Art. 57. Schreibgeschäfte.

1Der VorstandderKirchenverwaltungbesorgtin der Regeldie Schreibgeschäfteunent=
geltlich; er kann hiezu auchgeeigneteKirchenverwalterheranziehen.
I1Im Bedürfnisfallekann die KirchenverwaltungeinenKirchenschreiberaufstellenund

besolden,aucheineVereinbarungmit benachbartenKirchengemeindenüber Aufstellungeines
gemeinschaftlichenKirchenschreibersodermit einer bürgerlichenGemeindeüber Mitbenützung
der gemeindlichenKanzlei oder des Gemeindeschreiberstreffen.

Art. 58. Kassenverwalter.

1Die Kirchenverwaltungbestimmtfür die Kassen=und Rechnungsführungdes orts=
kirchlichenStiftungsvermögens und der Kirchengemeindeaus ihrer Mitte, ausnahmsweise
aus den übrigen wählbarenKirchengemeindegliedern,einen oder im Bedürfnisfalle mehrere
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vertrauenswürdigeKirchenpfleger,erstattet darüber Anzeige an die Staatsaufsichtsbehörde
und beschließtüber die Gewährung einer Entschädigungfür dieseGeschäftsführung.
11Der in jenenAusnahmefällenvon derKirchenverwaltungbestimmteKirchenpflegerwird

mit der DiensteinweisungzugleichKirchenverwalter.Art. 45 findetAnwendung.Art. 44
Abs. II gilt entsprechend.
I Dem Kirchenverwaltungsvorstandeist untersagt,eineseinerAufsichtunterstellteKassen=

verwaltungselbstzu führen.
IV Aus besonderenGründen kann mit staatsaufsichtlicherGenehmigungdas Kassen=und

RechnungswesenrechnungsverständigenbesonderenVerwaltern (Kircheneinnehmern)gegenBe=
soldungübertragenwerden. Die kirchlicheOberbehördewird einvernommen.

VDie Kirchenpflegerund sonstigenKassenverwaltersind der Kirchenverwaltungunter=
geordnetund an derenBeschlüssegebunden.
VISie sindfür die richtigeErhebungderEinkünfte,für dieEinhaltungderVoranschläge

und für die vorschriftsmäßigeOrdnung in den Ausgaben zunächstverantwortlich. «
VIIIhre AmtsführungunterliegtderAufsichtderKirchenverwaltungund zwar zunächst

des Kirchenverwaltungsvorstandes.
V Die Stellung vonKautionenbemißtsichnachderVerwaltungsordnung(Art. 62 Abs.III).

Art. 59. Haftungen.

1Die Mitglieder der Kirchenverwaltungund die besonderenVerwalter sind dem orts=
kirchlichenStiftungsvermögenund derKirchengemeindefür den aus einerPflichtverletzung
entstandenenSchaden verantwortlich,wenn ihnen ein Verschuldenzur Last fällt.

I1IIn ersterReihe haften von ihnen die zunächstSchuldigen, aushilfsweisediejenigen,
welchefür den von jenenverursachtenSchaden nur wegenVerletzungeiner Aufsichtspflicht
oder sonstin zweiterLinie verantwortlichsind.
I1IIWennder SchadendurcheinenBeschlußderKirchenverwaltungentstandenist, so

haften alle Mitglieder, die an derBeschlußfassungteilgenommenhabenmit Ausnahmejener,
die nachweisenkönnen, daß sie gegenden Beschluß gestimmthaben. Ebenso haften bei
Versäumnissender Kirchenverwaltungalle daran schuldigenMitglieder.
IVWennmehrerein gleicherWeiseverantwortlichsind,so haftensienachgleichenTeilen

und aushilfsweisejederfür das Ganze.

Art. 60. Rechnungsjahr. Voranschläge usw.

1Das Rechnungsjahrläuft vom 1. Januar bis 31. Dezember.
Ein vom KirchenstiftungshaushaltegesonderterKirchengemeindehaushaltwird, soferne
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nicht besondereGründe entgegenstehen,auch dann nicht geführt, wenn Kirchenumlagen
erhobenwerden.

I Wenn in einerKirchengemeindeKirchenumlagenerhobenwerdenodererhobenwerden
sollen,hat die KirchenverwaltungrechtzeitigdenVoranschlagsämtlichervoraussehbarenEin=
nahmenund Ausgaben des gemeinschaftlichenHaushaltes der Kirchenstiftungund Kirchen=
gemeindeoder des Kirchengemeindehaushaltesfür das nächsteJahr oder bei Einführung
von Umlagen im Laufe des Jahres für dieses oder für dessenRest aufzustellenund nach
vorgängigerBekanntgabevierzehnTagelangöffentlichaufzulegen.JedemBeteiligtenstehtes
frei seineErinnerungenschriftlicheinzureichenoder zu Protokoll zu erklären.

IV Nach Ablauf dieserFrist hat dieKirchenverwaltungdenVoranschlagunter Würdigung
der erhobenenErinnerungenfestzustellenund der Staatsaufsichtsbehördemit beglaubigter
Abschrift etwaigerUmlagenbeschlüsseungesäumtvorzulegen. Sieht sich dieseBehörde zur
Ausübung ihres AusfsichtsrechtesnachArt. 74 oder zur Versagung oder eingeschränkten
Erteilung der Umlagengenehmigungveranlaßt, so hat sie rechtzeitigder Kirchenverwaltung
die geeigneteEröffnungzu machen. «

V Der Voranschlagbildet die Grundlage der Haushaltsführung.

V üÜbernicht vorgeseheneunvermeidlicheAusgabenund Mehrausgabenhat die Kirchen=
verwaltung Beschlußzu fassen. Hiebei ist, abgesehenvon den durchsonstigeBestimmungen
derKirchengemeindeordnunggetroffenenFällen, staatsaufsichtlicheGenehmigungerforderlich,
wenn die verfügbarenDeckungsmittelnicht ausreichen,dann, wenn die im Voranschlag
nicht vorgeseheneSumme für sichallein oder mit früherenÜberschreitungenfür das gleiche
RechnungsjahrbeiVoranschlägenmit einerGesamtausgabensummebis zu1000 # 1004,
bei Voranschlägenmit einer Gesamtausgabensummevon 10 000 —X&und darüber1000.4,
bei sonstigenVoranschlägenzehnProzent der festgestelltenAusgabensummeüberschreitet.
VIIVorstehendeBestimmungenfindenauf Kirchengemeinden,die keineKirchenumlagener=

heben,und auf den gesondertenHaushalt von ortskirchlichemStiftungsvermögenAnwendung.
Die Voranschlägewerdenjedochauf unbestimmteZeit festgestellt(Grundetats), sofernedie
Staatsaufsichtsbehördenicht im einzelnenFalle anders verfügt.

VIIIDie FestsetzungdieserGrundetatsstehtderKreisregierungzu. Die kirchlicheOber=
behördewird einvernommen.

IXDie Etatsfeststellungfür unzureichenddotierteehemaligeStifts= und Klosterkirchen
und die Befriedigung der in den Etats nicht vorgesehenenaußerordentlichenBedürfnisse
bemessensichnachden hierüberjeweils bestehendenMinisterialvorschriften.

* Die KassenverwalterdürfenohneschriftlicheZahlungsanweisungdesKirchenverwaltungs=
vorstandesbei MeidungeigenerHaftungkeineZahlungmachen.

155“

Google



946

Art. 61. Rechnungen.

1Die Rechnungenüber dieVerwaltung desOrtskirchenvermögensim abgelaufenenJahre
sollen bis zu dem durch die StaatsaufsichtsbehördefestgesetztenTermin von den Kassen=
verwalterngestelltund vierzehnTage lang öffentlichaufgelegtwerden.
I11JedemBeteiligtenstehtes frei binnendieserFrist bei Vermeidungdes Ausschlusses

seineErinnerungenschriftlicheinzureichenoder zu Protokoll zu erklären.
II!Sodann sind die RechnungendurchdieKirchenverwaltungunterWürdigung der abge=

gebenenErinnerungen und nachVernehmungdes Rechners über etwa erhobeneBean=
standungenfestzustellenund nebstBelegenmit allen Verhandlungenan die Staatsaufsichts=
behördeeinzusenden,von welcherdie Rechnungengeprüft und rechnerischbeschiedenwerden.
V Betrifft derBescheideineHaftungsverbindlichkeitdesRechners,so finden die Vor=

schriftendes Art. 79 Anwendung.
VIst die Behörde durch die vorgelegteRechnungzur Ausübung ihres Aussichtsrechtes

nachArt. 74 veranlaßt,so hat sie derKirchenverwaltungdie geeigneteEröffnung zu machen.

Art. 62. Weiteres.

1Die Kirchenverwaltungsvorständesind verpflichtet,die Voranschlägeund Kirchenrech=
nungen vor Einsendungan dieStaatsaufsichtsbehördeden kirchlichenOberbehördenauf deren
Verlangen mitzuteilen. Diese könnenetwaigeErinnerungen bei der Staatsaufsichtsbehörde
erheben.

I1In protestantischenKirchengemeinden,in welchenKirchengemeindebevollmächtigteeinge=
führt sind, werdenihnen die Voranschlägeund Rechnungenvor der Festsetzungzur Abgabe
von Erinnerungenmitgeteilt. Das gleichegilt für Grundetats.
IIIDie übrigenBestimmungenüber die Vermögensverwaltung,namentlichüber die Ver=

mögenssicherungsowieüber das Kassen=und RechnungswesenwerdennachEinvernahmeder
kirchlichenOberbehördendurchMinisterialvorschriftgetroffen(Verwaltungsordnung).
IVDurch solcheVorschriftenkönnenerleichterndeAbweichungenvorgesehenwerdenin Bezug

auf das Erfordernis
1. der Zahlungsanweisungdes Kirchenverwaltungsvorstandes,
2. der Aufstellungeines jährlichenVoranschlages,
3. der jährlichenRechnungsstellungunter Zulassung von zwei= oder dreijährigen

Rechnungsperioden,
4. der Prüfung und Verbescheidungder Rechnungen.

Ferner könnendurchsolcheVorschriftenmit Rücksichtauf die gsusgere Verhältnisse
des unter gutsherrlicheroder sonstigerspeziellerVerwaltung stehendenOrtskirchenvermögens
Abweichungenvon den Bestimmungender Kirchengemeindeordnungvorgesehenwerden.

d Sgle.
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Viextes Aapitel.

Geschäftsgangder KirchenverwaltungundbesondereAusschüsse.

Art. 63. Geschäftsgang.

1Die Verteilung und Leitung der Geschäftegebührtdem Kirchenverwaltungsvorstande.
I1Die Sitzungender Kirchenverwaltungkönnenöffentlichodergeheimsein.
inlDer Vorsitzendehandhabtdie Ordnung.
V. Die Kirchenverwaltungkann, falls nicht ohnehinalle Stimmberechtigtenversammelt

sind, nur dann gültig beschließen,wenn nachgehörigerLadung aller im Kirchengemeinde=
bezirk anwesendenstimmberechtigten(Art. 40) Mitglieder oder nachVorausbestimmungder
Sitzungstagemehrals die Hälfte derMitgliederzahlnachdemSollstande,mindestensaber
drei Mitgliederbei derBeratungund Abstimmungmitwirken.Die besonderenVorschriften
desArt. 23 Abs. III bleibenvorbehalten.

V Kein anwesenderStimmberechtigtersoll sichder Abstimmungenthalten.

VIEin Antrag ist angenommen,wenn sichmehr als dieHälfte der anwesendenStimm=
berechtigtendafür erklärt.

VIIBei Stimmengleichheitgibt der geistlicheKirchenverwaltungsvorstandden Ausschlag.
VIIÜberdie Beschlüsseist ein Protokollzu führen,dessenEinsichtjedemKirchengemeinde=
gliede oder Kirchenumlagenpflichtigensowie dem Patrone zu gestatten ist, soweit nicht
berechtigteInteressenentgegenstehen,und in das jeder Beschluß eingetragenwerden soll.
Das Protokoll soll die zur Beurteilung der BeschlußfähigkeiterforderlichenFeststellungen
und das Ergebnis der Abstimmungenthalten. Die Protokolle sollen von allen anwesenden
Mitgliedern unterschriebenwerden,jene der Gesamtkirchenverwaltungenvom Vorstande,zwei
weiterenMitgliedern und vom Protokollführer.

1IXDie AusfertigungenderKirchenverwaltungwerdenregelmäßigvomVorstandunter=
zeichnet. SchriftlicheWillenserklärungen,durch die eine Verpflichtung des ortskirchlichen
Stiftungsvermögensoder der KirchengemeindegegenüberDritten begründetoder ein Recht
aufgegebenwerdensoll, sowieAusfertigungenvonVollmachtenbedürfender Unterschriftdes
Vorstandes,zweierweitererMitglieder, dannderBeidrückungdesAmtssiegelsoderAmts=
stempelsund müssenauf die zugrundeliegendenBeschlüsseBezug nehmen;von Staats=
verwaltungsbehörden,GerichtenoderNotarenaufgenommeneUrkundenfallen nicht unter diese
Bestimmung.

*Weitere Vorschriften über den Geschäftsgangder Kirchenverwaltungkönnen durch
Ministerialvorschriftenerlassenwerden. Solange und soweit solchenicht bestehen,kann die
KirchenverwaltungdenGeschäftsgangdurchGeschäftsordnungenregeln.
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Art. 64. BesondereAusschüsse.

1Zur Verwaltung von Bestandteilendes Ortskirchenvermögensodervon ortskirchlichen
Anstalten sowiezur BesorgungbestimmterGeschäfte,insbesonderezurFührung der Ausfsicht
überdie der KirchenverwaltungunterstelltenGebäudenebstInventar oder über allevor=
kommendenBauarbeiten können durchBeschlußder KirchenverwaltungbesondereAusschüsse
aus Kirchenverwaltungsmitgliedernoder aus sonstigenwählbarenKirchengemeindegliedern
gebildetwerden,derenAuswahl der Kirchenverwaltungzusteht. Das Ergebnis ist derStaats=
aufsichtsbehördeanzuzeigen.

1.Die hiezu berufenenKirchengemeindegliederversehendie Geschäfteunentgeltlichund
habennur Anspruchauf Ersatz von Auslagen.
II SolcheAusschüssesindderKirchenverwaltunguntergeordnet,an derenWeisungengebunden

und könnenvon ihr aufgelöstwerden. Der Kirchenverwaltungsvorstandoder ein von ihm
bezeichnetesKirchenverwaltungsmitgliedführt denVorsitz.
IVDie Wirksamkeit ständigerAusschüsseendet jedenfalls mit Ablauf der Wahlwperiode.
V Im übrigen finden die Vorschriften über die Kirchenverwaltung,derenVorstand, die

Kassenverwalterund Kirchenverwalterauf die besonderenAusschüsse,deren Vorsitzenden,
Kassenverwalterund Mitglieder entsprechendeAnwendung.

Zweiter Fitel.

Kirchengemeindeversammlung.

Art. «65. Wirkungskreis.

1In den gesetzlichbestimmtenFällen erfolgt die Beschlußfassungder Kirchengemeinde
durchdie Kirchengemeindeversammlung,sofernenicht an derenStelle Kirchengemeindebevoll=
mächtigtetreten.
u Die Kirchenverwaltungkann auchin anderenFällen einenBeschlußderKirchengemeinde=

versammlungveranlassen. Dieser gehtdemBeschlusseder Kirchenverwaltungvor, wenn es
sichum eine eigeneAngelegenheitder Kirchengemeindehandelt.

Art. 66. Verschiedenes.

1Vor der Beschlußfassungin der Kirchengemeindeversammlungsoll eineVorberatung in
der Kirchenverwaltungstattfinden. Von letzterersollenderVersammlungbestimmteAnträge
vorgelegtwerden. AbweichendeAnträge zu dem gleichenBeratungsgegenstandekönnen in der
Versammlunggestelltwerden.
11Zur Teilnahmean derKirchengemeindeversammlungmit je einerStimme sind, vor=

behaltlichdesArt. 40 Abs.IV Satz2, berufenalle männlichen,volljährigen,selbständigen,
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im Besitze der deutschenReichsangehörigkeitund der bürgerlichenEhrenrechtebefindlichen
Bekenntnisgenossen,die im Kirchengemeindebezirkwohnen(Art. 106 Abs. 1V) und von
denenein Steuerbetragauf die Kirchengemeindetrifft.
ul Ist an derAngelegenheitnur einTeil desKirchengemeindebezirksbeteiligt,sobeschränkt

sich die Stimmberechtigungauf jene, von denenein Steuerbetrag auf diesenTeil trifft.
IVWenn eineTochtergemeindean derWahl derPfarrkirchenverwaltungsichnichtzu be=

teiligenhat (Art. 42 Abs. II), so nehmendie Tochtergemeindegliederauchan derKirchen=
gemeindeversammlungder Pfarrgemeindenicht teil; hinsichtlichetwaiger gemeinschaftlicher
Angelegenheiten,für welchedie Zuständigkeitder Kirchengemeindeversammlungbegründetist,
finden gesonderteKirchengemeindeversammlungenstatt. Mangels Einigung findet Art. 74
Abs. V—VII Anwendung.

Der Vorsitzende(Art. 56 Abs. IV) hat Stimmrecht. Er handhabtdie Ordnung.

Art. 67. Veschlußfassung.
1Die Kirchengemeindeversammlungist, falls nichtohnehinsämtlicheim Kirchengemeinde=

bezirkesich aufhaltendenStimmberechtigtenanwesendsind, ohneRücksichtauf die Zahl der
anwesendenStimmberechtigtenbeschlußfähig,wenn sie unter Angabe des Beratungs=
gegenstandesdurch öffentlicheBekanntmachungoder durchLadung jener Stimmberechtigten
berufenwurde.
1 Ein Antrag ist angenommen,wenn mehr als die Hüälfteder anwesendenStimm⸗

berechtigtensichdafür erklärt.
z1Die Abstimmungkann mündlichoder schriftlichmittelsunterschriebenerStimmzettel

erfolgen. Uber die Verhandlung ist einProtokoll zu errichten,welchesdie zur Beurteilung
der BeschlußfähigkeiterforderlichenFeststellungensowiedas Ergebnis derAbstimmungenthält
und von dem Vorsitzenden,zwei weiterenStimmberechtigtenund dem Protokollführerunter=
schriebenwerdenmuß. Erfolgt schriftlicheAbstimmung,so sind dieStimmen für und gegen
den Antrag im Protokoll einzeln aufzuführen.
IVDie Abstimmungmuß schriftlichvorgenommenwerden,wenn dies von einemDrittel

der anwesendenStimmberechtigtenbeantragtwird.
Die besonderenVorschriftendes Art. 23 Abs. III bleibenvorbehalten.Im Protokoll

ist die Abstimmungder Höchstbesteuertenersichtlichzu machen.

Dritter Fitel.
Kirchengemeindebevollmächtigte.

Art. 68. Im allgemeinen.

1Wo mit Rücksichtauf die Zahl derStimmberechtigten,die räumlicheAusdehnungdes
KirchengemeindebezirksodersonstigebesondereVerhältnisseder ZusammentritteinerKirchen=
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gemeindeversammlungSchwierigkeitenbegegnet,kann zu ihrem Ersatzebei gegebenerVeran=
lassungein aus gewähltenKirchengemeindebevollmächtigtenbestehenderVertretungskörperein=
geführtwerden.
IIDie Entscheidunghierübererfolgtauf Antrag derKirchenverwaltungodervon Amts

wegennachEinvernahmeder kirchlichenOberbehördedurchdie Staatsaufsichtsbehörde.Auf
gleichemWegekanndie Aufhebungdes Vertretungskörpersstattfinden,wenndieVeranlassung,
die für die Einführung desselbenmaßgebendwar, weggefallenist.
II!Die regelmäßigenErneuerungswahlenwerdenjeweils imAnschlussean dieregelmäßigen

Kirchenverwaltungswahlenvorgenommen.
IVEine vorherim letztenDrittel einerWahlperiodeerfolgteWahl gilt auchnochfür

die folgendeWahlperiode.
Für einenWirkungskreis, an dem nur ein Teil des Kirchengemeindebezirksbeteiligt

ist, könnenKirchengemeindebevollmächtigtegewähltwerden,hei derenWahl sich die Wahl=
stimmberechtigungund dieWählbarkeitauf jene beschränkt,von denenein Steuerbetragauf
diesenTeil trifft.
WIlbereinstimmendeBeschlüssederKirchenverwaltungund derKirchengemeindebevollmäch=

tigten ersetzeneinen Beschluß der Kirchengemeindeversammlung.Dies gilt auch, wenn die
KirchenverwaltungeinenBeschluß der Kirchengemeindebevollmächtigtenin einer eigenenAn=
gelegenheitderKirchengemeindefreiwillig veranlaßt; geschiehtdiesin eineranderenAngelegenheit,
so ist der Beschlußder Kirchenverwaltungmaßgebend.

Art. 69. Zusammensetzung.

1Die Zahl der Kirchengemeindebevollmächtigtenist dreimal so groß als die regelmäßige
Zahl der Kirchenverwalterund beträgtmindestenszwölf.
IIZu BevollmächtigtenderGesamtkirchengemeindewählt jedeEinzelkirchengemeindeoder

jedeGruppe, zu welchermehrereKirchengemeindennachArt. 37 Abs.II Ziff. 2 zusammen=
gefaßt sind, dreimal soviel Personen, als die Zahl ihrer Kirchenverwalterin der Gesamt=
kirchenverwaltungnachdem Sollstande beträgt.
IIIEin KirchenverwalterkannnichtzugleichKirchengemeindebevollmächtigtersein.

Art. 70. Weiteres.

1Die Vorschriftenin Art. 41, 42 Abs.L—III, 43, 44 Abs. I, 45 Ziff. 1—5, 46—49,
51 und 52 finden entsprechendeAnwendung,Art. 51 mit derMaßgabe, daß die Zahl der
Ersatzmännerdie Hälfte der Zahl der Kirchengemeindebevollmächtigtenbeträgt.

I!Die Kirchengemeindebevollmächtigtenerfüllen ihre Aufgabe unentgeltlich,erhalten jedoch
für bare Auslagen Vergütung.
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zuIn denFällen desArt. 111 desAusführungsgesetzeszur Reichsstrafprozeßordnung
unterliegenauchKirchengemeindebevollmächtigtederSuspension,die vonder Staatsaufsichts=
behördein Vollzug gesetztwird.

v Art. 71. Ersetzung.

! Wenn trotz wiederholtenVersuchs die Wahl einer genügendenAnzahl von Kirchen=
gemeindebevollmächtigtennicht zustandekommt, kann die Staatsaufsichtsbehördeaussprechen,
daß die Kirchenverwaltungallein zu der erforderlichenBeschlußfassungzuständigsei.
I1Nötigenfallsist dannnachArt. 74 Abs. V—VII zu verfahren.

Art. 72. Geschäftsgang.

1Der Regel nachsollendieSitzungen derKirchengemeindebevollmächtigtenöffentlichsein,
VerhandlungenüberdieAusschließungderOffentlichkeitaberin geheimerSitzungstattfinden.
Hinsichtlich der öffentlichenSitzungen ist außer Zeit und Ort auch die Tagesordnung
öffentlichbekanntzu machen.

I Die Kirchengemeindebevollmächtigtensind beschlußfähig,wenn nach gehörigerLadung
allerimKirchengemeindebezirkanwesendenStimmberechtigten(Art.40 Abs.IV Satz2)mehrals
dieHälfte ihrerGesamtzahlnachdemSollstandebei derBeratung undAbstimmungmitwirkt.
ill Der Vorsitzende(Art. 56 Abs.IV) hatkeinStimmrecht.
IVTritt die Kirchenverwaltungeinem abweichendenBeschlusseder Kirchengemeindebevoll=

mächtigtennicht bei, so ist eine wiederholteBeratung in gemeinschaftlicherSitzung zu ver=
anstalten, wobei die beidenVertretungskörpergesondertabstimmen. Erfolgt hiebei keine
Einigung, liegt jedocheineteilweiseZustimmungderKirchengemeindebevollmächtigtenvor, so
ist derenBeschlußmaßgebend,wenn nicht die Kirchenverwaltungihren Antrag zurückzieht.
Außerdemhat im Falle derNichtvereinigungdieAngelegenheitauf sichzu beruhen,unbeschadet
der Befugnis derStaatsaufsichtsbehördedie nötigenVerfügungenzu treffen, wenn infolge
des Aufschubseine EinschreitunggemäßArt. 74 veranlaßt ist.

V Die Beschlüssesollen alsbald zur öffentlichenKenntnis gebrachtwerden.
VIIm übrigenfindendie Vorschriftenin Art. 63 Abs.III, V, X und 67 Abs.II—IV.

entsprechendeAnwendung. "

Vierter Kbschnitt.

StaatsaussichtundHandhabungderDißiplin.
Art. 73. Im allgemeinen.

1Die Verwaltung der Angelegenheitendes ortskirchlichenStiftungsvermögens und der
Kirchengemeindenunterstehtder Staatsaufsicht.
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1 Diesewird unter der Oberleitung des zuständigenStaatsministeriums durchdie Ver=
waltungsbehördenausgeübtund zwar in ersterInstanz für ortskirchlichesStiftungsvermögen
und Kirchengemeindenmit dem Sitze in unmittelbarenStädten durchdie vorgesetzteKreis=
regierung,sonstdurchdas vorgesetzteBezirksamt.
UI LetztereBehördensind,soweitnichtein anderesbestimmtist, zuständig,wodieKirchen=
gemeindeordnungschlechthinvon der StaatsaufsichtsbehördeodervonstaatsaufsichtlicherGe=
nehmigungspricht. -
IVDie Verwaltungsbehördensindauchauf demGebietederKirchengemeindeordnungbefugt

bei Gefahrauf Verzugoderbei drohendemNachteilfür Leben,GesundheitoderEigentum
im öffentlichenInteressevorsorglicheAnordnungenzu treffen.

Art. 74.

1Die Handhabungder Staatsaussichterstrecktsichdarauf,
1. daß die gesetzlichenSchrankenderdenortskirchlichenStiftungenoderdenKirchen=
gemeindenzustehendenBefugnissenicht zumNachteiledesStaates, derGemeinden
oderandereröffentlicherVerbändeüberschrittenwerden;

2. daß die gesetzlichenVorschriftenbeobachtetwerden,durchdie irgendwiedas Er=
messender ortskirchlichenVertretungskörperinnerhalb desKreises ihrerBefugnisse
beschränktist;

3. daßdiedenortskirchlichenStiftungenoderdenKirchengemeindengesetzlichobliegenden
öffentlichenVerpflichtungenerfülltund

4. daß die gesetzmäßigenVorschriftenüber die Geschäftsführungbeobachtetwerden.
u Die Staatsaussichtsbehördenhaben zu diesemZweckedas Recht der Kenntnisnahme

von der Tätigkeit der ortskirchlichenVertretungskörper,insbesonderedas Recht der Amts=
und Kassenvisitation.
I GesetzwidrigeBeschlüssesind, wennihre Zurücknahmenichtbinneneeinerangemessenen

Frist erfolgt, durch die zuständigeBehörde, vorbehaltlichdes Beschwerderechtes(Art. 80),
außer Wirksamkeitzu setzen.
1VBeschlüsse,die ohneBerührungeinesöffentlichenInteressesnur eineBenachteiligung

einzelnerenthalten,könnennichtvon Amts wegen(Art. 81 Abs. III) außerWirksamkeit
gesetztoder abgeändertwerden, auchwenn die Voraussehungender Ziff. 2, 3 oder 4 des
erstenAbsatzesgegebensind.
VUnterläßteine ortskirchlicheStiftung oder eineKirchengemeinde,die ihr obliegenden

Verpflichtungenzu erfüllen,gesetzlichnotwendigeAusgabenin denVoranschlagaufzunehmen
odererforderlichenfallsaußerordentlichzu genehmigenoderdie zurErfüllung gesetzlicherVer=
pflichtungennötigenKirchengemeindediensteanzuordnen,so ist sie unter Angabe des Gesetzes
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aufzufordern,binnen angemessenerFrist die zur Erfüllung der Verpflichtung erforderlichen
Beschlüssezu fassen.
VIWird innerhalb der vorgesetztenFrist die gesetzlicheNotwendigkeit,der Umfang oder

die Art der Leistungbestritten,so hat die Behördehierüber, vorbehaltlichdes Beschwerde=
rechtes(Art. 80), Beschlußzu fassen,wobeiauf die Frage derLeistungsfähigkeitbesondere
Rücksichtzu nehmenist. Die kirchlicheOberbehördewird einvernommen.Die Erhöhung
desDiensteinkommenseinesweltlichenKirchendieners(Art. 12 Abs. I Ziff. 3) kanndurch
staatsaufsichtlicheEinschreitungnichterzwungenwerden,wenndiesichlice Oberbehördedem
ablehnendenBeschlussebeigetretenist.
VIIWird die endgültig festgestellteVerpflichtung innerhalb einer angemessenenFrist nicht

erfüllt, so hat die Staatsaufsichtsbehördean Stelle der ortskirchlichenVertretungskörper
die zum Vollzuge nötigenVerfügungenzu treffen, insbesondereauch die etwa erforderliche
Umlage anzuordnenund deren Erhebung auf Kosten der Kirchengemeindezu veranlassen.
VullDie Bestimmungdes Abs. VII ist auch dann anwendbar, wenn eine Verpflichtung
des ortskirchlichenStiftungsvermögensoder der Kirchengemeindenicht erfüllt wird., die in
einem sonstigengesetzlichgeregeltenStreitverfahren von Verwaltungs= oderVerwaltungs=
gerichtsinstanzenoder im Zivilrechtswegedurch rechtskräftigeEntscheidungfestgestelltist.
DieseVorschrift findet bei einer im ZivilrechtswegeergangenenEntscheidungnur dann
Anwendung, wenn es sich um eine Geldschuldhandeltund soweit nicht dinglicheRechte
verfolgtwerden.
1XWerdendie gesetzmäßigenVorschriftenüber die Geschäftsführungverletzt,so ist zu

deren Beobachtung aufzufordern und diese nötigenfalls durch Disziplinarmaßregeln zu
erzwingen.

* Soll für oder gegenortskirchlichesStiftungsvermögenein Zivilprozeß, welchennicht
die laufendeVermögensverwaltungmit sichbringt, geführtoder in weitererInstanz fort=
geführtwerden,so hat die Kirchenverwaltungunter Darlegung des SachverhaltesAnzeige
an die Staatsaufsichtsbehördezu erstatten. Diese ist befugt,wenn die beabsichtigteRechts=
verfolgungoderRechtsverteidigungmutwillig oderaussichtslosist, der Kirchenverwaltung
die Führung oderFortführungdes Rechtsstreitsjederzeitbei Meidung von Disziplinar=
maßregeln zu untersagen,die Fortführung in weitererInstanz jedochnicht, wenn der
Gegnerdas Rechtsmitteleingelegthat. Soweit nichtGefahr auf demVerzugeobwaltet,
wird die kirchlicheOberbehördeeinvernommen.

Art. 75. Genehmigungen.

1Außer in dendurchGesetzbesondersbezeichnetenFällen ist staatsaufsichtlicheGenehmi=
gungin nachstehendenAngelegenheitenerforderlich:
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welchedie sichauf GrundstückebeziehendenVorschriftendes bürgerlichenRechtes
gelten,ferner Verfügungenüber ein Recht an einemGrundstück,mit Ausnahme
von Hypotheken,Grundschuldenund Rentenschulden,oder über das Rechtauf
ein Reichnis, dann Erwerb, VeräußerungoderVerpfändungeines Einrichtungs=
oderAusstattungsgegenstandesim Wert von 1000—Xodermehr;

verwaltung bedeutenderOkonomiegüteroder nutzbarerRechte in Verpachtung
und dieserin Selbstoerwaltung;Verpachtungenund Vermietungenauf mehrals
sechsJahre, dannanKirchenverwaltungsmitgliederodernaheAngehörigevonsolchen;

Lasten;

sei es zwischeneinzelnenBestandteilen des ortskirchlichenStiftungsvermögens
oder zwischensolchenund der Kirchengemeinde,sofernenicht das Verhältnis der
Roherträgnissezugrundegelegtwerdensoll;

Mitteln des ortskirchlichenStiftungsvermögens, wenn sie nicht ohnehinver=
fassungsmäßigunzulässig sind, dann freiwillige Leistungenaus Mitteln der
Kirchengemeindeaußerhalbdes Kreises derOrtskirchenbedürfnisse,wenn sie über=
haupt mit der Aufgabe der Kirchengemeindevereinbarsind;

stattfindensoll, dann Geldausleihungenan Kirchenverwaltungsmitgliederoder
nahe Angehörigevon solchen;

verwaltungsmitglieder,naheAngehörigevonsolchen,Kirchengemeindebevollmächtigte
oder ortskirchlicheBedienstete. -
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1IVDurchMinisterialvorschriften(Art. 62 Abs.III) kann das Erfordernisder staats=
aufsichtlichenGenehmigungauchfür Verfügungenüber Hypotheken,Grund=und Renten=
schulden,sowie für Verfügungen über eine auf den Namen eines Bestandteilsdes Orts=
kirchenvermögensgestellteSchuldverschreibungvorgesehenwerden.

Art. 76.

1Zur Veräußerung,Verpfändung,Beseitigung,Restaurierungoder sonstigenerheblichen,
wenn auchnur in neuenZutatenbestehendenVeränderungvon Bauwerken,Bauwerksteilen
oder beweglichenSachen, sofernesie einen geschichtlichenoder sonstigenwissenschaftlichen,
einen Altertums= oder Kunstwert haben (Denkmale) oder bei denen ein solcherWert
(Denkmalswert)auchnur vermutetwerdenkann, ist die Genehmigungder Kreisregierung
erforderlich,gleichvielaus welcherQuelle die Mittel zu einerVeränderungfließen. Zu=
widerhandlungenkönnenim Disziplinarwegemit Geldstrafebis zu 1000 M geahndet
werden,welcheeinerdurchMinisterialvorschriftnachEinvernahmederkirchlichenOberbehörde
zu bezeichnendenallgemeinenkirchlichenKassezufließt.
u.Wird von der über jeneMaßnahmeeinzuvernehmendenkirchlichenOberbehördeoder

Fachbehördefür DenkmalspflegeeinBedenkenerhoben,demdie Kreisregierungnicht beitreten
will, so entscheidetdas zuständigeStaatsministerium. Betrifft eine Veräußerung oder
Belastung (Abs. 1) einenBestandteil des ortskirchlichenStiftungsvermögens,der ein Ein=
richtungs=oderAusstattungsgegenstandim Werte von 1000 “ und darüberodereine
unbeweglicheSacheist, so ist die ZustimmungderkirchlichenOberbehörde(Art. 11 Abs.V)
erforderlich.

Art. 77.

! In allen die Bedarfssummevon 5000 A übersteigendenFällen von ortskirchlichen
Bauführungenist die Genehmigungder Kreisregierungerforderlich.Die Zustimmungder
kirchlichenOberbehörde(Art. 11 Abs.V) ist einzuholen,soweites sichhiebeium Neu=oder
Erweiterungsbautenfür gottesdienstlicheZweckehandelt. Im übrigen wird die kirchliche
Oberbehördeeinvernommen.

I Unberührtbleibendie jeweils bestehendenbesonderenVorschriftenüber das Erfordernis
derKöniglichenGenehmigungin ästhetischerBeziehungbei kirchlichenBauführungen,dann
überdenAbbruchkirchlicherGebäude.

Art. 78.
1Was in Art. 75 und76 bezüglichderVeräußerungodersonstigenVerfügungbestimmt

ist, gilt auchfür die EingehungeinerVerpflichtungzu einersolchenVerfügung.
II Beschlüsse,welchestaatsaufsichtlicherGenehmigungbedürfen,könnenvor derenErteilung

nichtrechtsgültigzumVollzugegelangen.
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mDiestaatsanssichtlicheGenehmigungkannnurauswichtigenGrünbenwiderrusen
werden,unbeschadetder in GemäßheitderselbengeschaffenenvollendetenTatsachenundwohl⸗
erworbenerRechteDritter.

Art. 79. — Haftungsbescheide.

1Die HaftungsverbindlichkeitderKirchenverwaltungsmitglieder,der besonderenVerwalter
und ortskirchlichenBedienstetengegenüberdemortskirchlichenStiftungsvermögenoderder
KirchengemeindewegenNichterfüllungderDienstobliegenheitenoderÜberschreitungderDienst=
befugnissewird durchdieStaatsaufsichtsbehördefestgestellt,vorbhaltlichderBeschwerdeführung,
seitensder Kirchenverwaltungoder der sonstigenBeteiligten.
1 Hinsichtlichder Vollstreckbarkeitdes Haftungsbeschlussesund der Beschreitungdes

Rechtswegesfindendie Art. 179 Abs.IV und 180 Abs.I, II desBeamtengesetzesvom
16.August1908 entsprechendeAnwendung.

Art. 80. Beschwerdenufv.

1Gegen die in ersterInstanz gefaßtenBeschlüssederStaatsaufsichtsbehördenkönnendie
Kirchenverwaltungenoderdie sonstzuständigenVerwaltungsorganebinnenvierzehnTagenaus=
schließenderFrist Beschwerdeergreifen.

11Die KirchenverwaltunghatBeschwerdezu ergreifen,wenndieKirchengemeindeversammlung
oder die Kirchengemeindebevollmächtigenin einer eigenenAngelegenheitder Kirchengemeinde
dies rechtzeitigbeschließen.
il! Die nächsthöhereBehördeentscheidetin letzterInstanz,soweitnichteineZuständigkeit

des Verwaltungsgerichtshofesbegründetist.

Art. 81.

1Streitigkeitenin Bezugauf Leistungeneinzelnerfür kirchlicheZweckewerdenvonder
Distriktsverwaltungsbehördein ersterInstanz entschieden.Im übrigen ist für Streitigkeiten
auf demGebieteder Kirchengemeindeordnungdie Staatsaufsichtsbehördein ersterInstanz
zuständig.
1.BeschwerdensindbinnenvierzehnTagenausschließenderFrist zulässig.Die nächsthöhere

Behördeentscheidetin letzterInstanz, soweit nichteineZuständigkeitdesVerwaltungsgerichts=
hofes begründetist. Art. 80 Abs. II findet Anwendung.
I Gegenüberden von ortskirchlichenVertretungskörperngefaßtenBeschlüssen,die ohne

Berührung eines öffentlichenInteressesnur eineBenachteiligungeinzelnerenthalten(Art. 74
Abs.IV), kann eine Aufhebung oder eine sachlich abweichendeEntscheidungseitens der
Staatsaufsichtsbehördennur insoweiterfolgen,als einGesetzzumNachteiledesAntragstellers
oder Beschwerdeführersverletztist.
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Art. 82. urlaub.

1Der Kirchenverwaltungsvorstandkann Kassenverwalternund Kirchenschreibernbbis zu
vierzehnTagenUrlaubgeben.Ein längererUrlaubwird von derKirchenverwaltungerteilt,die
auch bei Ablehnung eines Urlaubsgesuchesdurchden Vorstand auf Antrag des Beteiligten
Beschlußfaßt. Der Kirchenverwaltungsbeschlußkann von den Beteiligten wegenungerecht=
fertigterVerweigerungdesUrlaubs nachMaßgabedesArt. 81 Abs.I Satz 2 undAbs.I
angefochtenwerden.
u Ist die Stelle eines weltlichenKirchendienersmit einemSchuldienstverbunden,so

wird dem Lehrerin seinerEigenschaftals Kirchendieneralljährlich währendder Hauptschul=
ferienein zusammenhängenderUrlaubvon zwanzigTagenmitEinschlußzweierSonntagevom
Kirchenverwaltungsvorstandgewährt,sofernein Stellvertreterentbehrtoderum die von der
KirchenverwaltungfestgesetzteVergütung bestelltwerdenkann. Für die Dauer diesesUrlaubs
tritt ein Abzug am Diensteinkommennichtein. Die Festsetzungder Vergütungund die
Entscheidungdes Kirchenverwaltungsvorstandeskönnenvon den Beteiligten nachMaßgabe
desArt. 81 Abs.1 Satz 2 und Abs.II angefochtenwerden.
ullFür die VersehungdesDiensteswährenddesUrlaubs hat die Kirchenverwaltungdie

etwanötigenVorkehrungenzu treffen. ·
Art. 83. Disziplin.

1Die Kirchenverwaltungund die Kirchengemeindebevollmächtigtensindbefugtgegenjene
KirchenverwalteroderKirchengemeindebevollmächtigten,die ohnegenügendenEntschuldigungs=
grund die Sitzungenversäumen,Ordnungsstrafenbis zu 25 4& zu verhängen,die dem
Ortskirchenvermögen,zunächstder Kirchenstiftungzufließen. Nach fruchtlosermehrmaliger
Bestrafung und vorgängigerAndrohung könnensolcheMitglieder durchBeschluß des Ver=
tretungskörpersals ausgetretenerklärtwerden.
IIGegen die gemäßAbs. I gefaßtenBeschlüsseist demBeteiligtennur der binnen

achtTagennachderZustellungeinzulegendeEinspruchgestattet,über den in einer der nächsten
Sitzungenzu entscheidenist.

« Art. 84.
1Im übrigenstehtdie HandhabungderDisziplinargewaltüberdieKirchenverwaltungs=

mitglieder,besonderenVerwalter und KirchenschreiberzunächstderStaatsaufsichtsbehördezu.
IIDiese,beiGefahraufVerzughinsichtlichderKassenverwalterauchdieKirchenverwaltung

selbst,kanndie einstweiligeDienstenthebung,unbeschadetdesRechtesauf das mit derStelle
etwa verbundeneEinkommen,verfügen.
IIIDie zulässigenDienststrafensindVerweis,Geldstrafenbis zu 50 —K,die demOrts=

kirchenvermögen,zunächstder Kirchenstiftungzufließen,vorbehaltlichdesArt. 76 Abs. 1
Satz 2, dannEnthebungvomDienste.
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V Die letzterekannwegengroberPflichtverletzungen,dann wegenunsittlicheroderunehren=
hafter Handlungen verfügt werden,hinsichtlichgeistlicherVerwaltungsmitgliedernur vonder
KreisregierungnachEinvernahme der kirchlichenOberbehörde. Eine grobePflichtverletzung
ist auch dann gegeben,wenn ein Kirchenverwaltungsmitgliedbei Ausübung seinesAmtes
fortgesetzteinVerhaltenandenTag legt,das denvon derKirchenverwaltungwahrzunehmenden
Interessenoderden Anforderungeneiner ersprießlichenGeschäftsführungzuwiderläuft. Der
vom Dienst Enthobeneist in der laufendenund in der nächstfolgendenWahlperiodenicht
als Kirchenverwalterwählbar. Zur Aufstellung oderWiederaufstellungeines vom Dienste
Enthobenenals Kirchenschreiberist staatsaufsichtlicheGenehmigungerforderlich.

Mit derEnthebungvomDiensteerlöschenfür dieZukunftalleaus demDienstver=
hältnissefließendenAnsprüchean das ortskirchlicheStiftungsvermögenund dieKirchengemeinde.
VIVor jederVerhängungeinerDisziplinarstrafeist derBeteiligtemit seinerRechtfertigung

zu hören.
VIIBeschwerdensindbinnenvierzehnTagenausschließenderFrist zulässig.In Fällen,in

denenauf Enthebungvom Dienste erkannt ist, wird durch die Beschwerdedie vorläufige
EntfernungvomDiensteund die einstweiligeEntziehungdesDiensteinkommensnichtaus=

geschlossen.
VIIIIm übrigenbleibendie anwendbarenVorschriftenim VI. AbschnittedesAusführungs=
gesetzeszur Reichsstrafprozeßordnungunberührt.

Fünfter Köschnitt.

BesondereundSchlußbestimmungen.
Erster Fitel.

Reichnisse und Stolgebühren.

Art. 85. Reichnisse

1Die Verpflichtungzur LeistungbesondererReichnissein Geld oderNaturalien an Geist=
licheoderweltlicheKirchendienerwird, vorbehaltlichderBestimmungendiesesTitels, durch
die Kirchengemeindeordnungnicht berührt.
1 Bei öffentlich=rechtlichenReichnissen,die aus gewissenAnwesenzu entrichtensind, ist

jeder EigentümerdesAnwesensleistungspflichtig,soferneerBekenntnisgenosseoder juristische
Person ist oder der Ehegatte oderwirtschaftlichunselbständigeKinder von ihm Bekenntnis=
genossensind und in Hausgemeinschaftmit ihm leben. Vorbehaltlichder Bestimmungdes
Abs. III tritt eine Leistungspflichtnicht ein für juristischePersonenmit Bekenntnisgepräge
(Art. 22 Ziff. 4) gegenübereinem fremdenBekenntnisse,ferner für juristischePersonen,
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die in ausschließlicherBeziehungzu einerPrivatkirchengesellschaftstehenoderan denenaus=
schließlichoder überwiegendAngehörigeeinerPrivatkirchengesellschaftoder bekenntnislosePer=
sonenbeteiligtsind(Art. 21 Abs. V).
1IAngehörigeeinesfremdenBekenntnissessindnur dannreichnispflichtig,wennsichdies

aus einembesonderenRechtsverhältnisergibt oderwenn das Reichnis dieGegenleistungfür
eine Verrichtung ist, bezüglichderenein gemeinschaftlicherGenuß besteht.
IVZur Einhebungder Reichnissehat die Kirchengemeindedem Berechtigtenauf Antrag

einegeeignetePersonunentgeltlichzur Verfügungzu stellen.

Art. 86.

1Die Verpflichtetensindbefugt:
1. dieUmwandlung von öffentlich=rechtlichenNaturalreichnissenin ein festesjährliches
Geldreichnisin derHöhedesJahreswertesderPflichtleistungnachdemDurch=
schnitteder letztenzehnJahre zu verlangen,

2. öffentlich=rechtlicheNatural= oder Geldreichnissemit dem fünfundzwanzigfachen
Betrage des Durchschnittswertesoderder festenJahresleistungabzulösen.

Die Umwandlung im Sinne der Ziff. 1 ist auch der Berechtigtezu verlangenbefugt.
1 Die kirchlicheOberbehördewird einvernommen.
ul Wenn ein Anwesen,das dieGrundlageeineröffentlich=rechtlichenReichnispflichtbildet,

zertrümmertoder unterBeseitigungderHofstätteanderweitigaufgelöstwird oder wenn durch
AbtrümmerungdieLeistungsfähigkeitdesEigentümershinsichtlichderin FragestehendenLasten
gefährdetwird, so ist der EigentümerohneRücksichtauf Bekenntniszugehörigkeitzur Ab=
lösung verpflichtet.

Art. 87.

1 Die in einerKirchengemeindebestehendenVerpflichtungenzu öffentlich=rechtlichenReich=
nissenkönnennachEinvernahmeder Berechtigtenvon der Kirchengemeindeauf dem gesetz=
lichenWege(Art. 23) übernommenund in entsprechenderAnwendungdesArt. 86 Abs.I
und II umgewandeltoder abgelöstwerden. Die beteiligtenReichnispflichtigensind von der
Beratung und Abstimmungnicht ausgeschlossen.
u Bei ÜbernahmederLeistungenauf die Kirchenstiftung(Art. 12 Abs.II, IV) findendie

Art. 13 Abs. IV und 86 Abs. I entsprechendeAnwendung.
u Wenn der Fortbestandder Reichnisseeine in hohemMaße unbillige Belastung in sich

schließt,so kann die Staatsaufsichtsbehördeauf Antrag der Mehrheit der Verpflichtetendie
Kirchengemeindeanhalten,dieLeistungenzu übernehmen;diesesind dann umzuwandelnoder
abzulösen(Art. 86 Abs. I, I.).
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Art. 88.

Al Die vorstehendenBestimmungenfindenaufReichnissean Volksschullehrerin derWeise
entsprechendeAnwendung,daß auchdie zu der SchulegegebenenfallsumlagenpflichtigenAn=
gehörigeneinesfremdenBekenntnissesunter den sonstigenVoraussetzungenreichnispflichtig
sindund in denFällen derArt. 85 Abs. IV und 87 an die Stelle derKirchengemeinde
die bürgerlicheGemeindeoderderSchulsprengelnachMaßgabeder für diesegeltendenge=
setzlichenVorschriftentritt.
1 Eine Mitwirkung der kirchlichenOberbehördefindet dabei nur dann statt, wenn es in

einemeinzelnenFalle ungewißist, ob dasReichnisdemBerechtigtenals Kirchendieneroder
als Lehrerzusteht.

Art. 89. Stolgebührenusw.

1Stolgebührenund verwandteAbgabenan Geistlicheund weltlicheKirchendienerkönnen
von der Kirchengemeindeauf demgesetzlichenWege(Art. 23) gegeneinedenBezugsberech=
tigtenzu gewährendeEntschädigungsrenteabgelöstwerden. Bei Übernahmeder Leistungen
auf dieKirchenstiftung(Art. 12 Abfs.1I,IV) findetArt. 13 Abs.IV entsprechendeAnwendung.
11Die HöhederEntschädigungsrentewird für jedenBezugsberechtigtennachMaßgabedes

durchschnittlichenErtragesder letztenfünf Jahre unter Zugrundelegungdes Gebührenregu=
lativs oder,soweitein solchesmangelt,der für diePflichtleistungherkömmlichenSältzefest=
gestellt.Gebührenregulative,die zur Zeit derAblösungdenVerhältnissennichtmehrent=
sprechen,sind vorherunterBerücksichtigungder herkömmlichgeleistetenGebührensätzeneufest=
zustellen.Bei Feststellungder Entschädigungsrentekommenin Bezugauf kirchlicheHand=
lungen,für welcheje nachArt derVornahmedie Gebührensätzeverschiedenbemessensind,
die Sätze für die bei NichtarmenortsüblicheeinfachsteForm in Rechnung. Werden kirch=
liche Handlungen in andererForm in Anspruchgenommen,so habendie Beteiligten für die
Mehrkostenaufzukommen. Die Ablösung (Abs. I, Abs. II Satz 1 und 2) kann mit Zu=
stimmungder Bezugsberechtigtenauchauf dieseMehrkostenerstrecktwerden. DerenBetrag
ist dann von denBeteiligten jeweils an die Kirchengemeindezu entrichten.(Kirchengebühr.)
Il Erfolgt die Ablösungauf Antrag der Kirchengemeindebei besetzterStelle und bleibt

der Gesamtjahresbetragder Entschädigungsrenteund der etwa noch verbleibendenGebühren
für kirchlicheHandlungen in den Formen einer höherenKlasse hinter demGesamtdurch=
schnittsanfallder letztenfünf Jahre vor derAblösung zurück,so ist demStelleninhaber auf
DienstdauernebenderEntschädigungsrenteein entsprechenderAusgleichsbetragzu gewähren.
I Die Feststellungder Entschädigungsrentenwird aufAntrag einesBeteiligten von zehn

zu zehnJahren oderbei wesentlicherAnderung in dem BestandedesKirchengemeindebezirks
oder in der Höhe der zugrundeliegendenGebührensätzewiederholt.

WHSocsgse. — [ W7
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VDie Ablösungsowiedie jeweiligeRentenfestsetzungbedarfderGenehmigungderKreis=
regierung. Die kirchlicheOberbehördewird einvernommen.
VIBVomZeitpunktederAblösungan istdenGeistlichenundweltlichenKirchendienerndieAn=

nahmevonGebührenfürdiebetreffendeAmtshandlung,vorbehaltlichdesAbs.II Satz4, untersagt.
VIIDie Kirchengemeindehat auf Antrag einesBezugsberechtigtendessensämtlicheStol=

gebühreneinzuheben.Art. 106 Abs. VII findetmit derMaßgabeAnwendung,daß die
Bewilligung von NachlässendemBezugsberechtigtenzusteht.

Zweiter Fitel.

Fimultanverhältuisse.

Art. 90. Im allgemeinen.

Bei bestehendemSimultanverhältnissezwischenKirchengemeindenverschiedenenBekennt=
nissesfinden die Vorschriftender Kirchengemeindeordnungauf die Verwaltung gemeinsamen
Ortskirchenvermögens,auf denWirkungskreis derVertretungskörperhinsichtlichderSimultan=
kircheoderdes sonstigenGegenstandesdesSimultaneumsund dieBefriedigungdergemein=
samenOrtskirchenbedürfnisseentsprechendeAnwendung,soweit sichnicht aus denVerfassungs=
bestimmungen,aus nachstehendenArtikeln oder aus derNatur desSimultanverhältnissesein
anderesergibt.

Art. 91. Simultankirchenverwaltung usw.

1Wo ein SimultanverhältnisbezüglichrentierendenortskirchlichenStiftungsvermögens,
dessenVerwaltung nicht dem einenReligionsteil allein zukommt,oder bezüglichderBefriedi=
gung vonOrtskirchenbedürfnissenbesteht,solleineSimultankirchenverwaltungaus den beider=
seitsberufenenGeistlichen(Art.37 Abs.1IZiff. 1, Art. 38) und der festgesetztenZahl von
Kirchenverwaltern(Art. 37 Abs. I Ziff. 2) gebildetwerden,die je zur Hälfte von den
EinzelkirchenverwaltungenbeiderBekenntnisseaus ihrerMitte bestimmt,wo eine solchefehlt,
von den Wahlstimmberechtigtengewähltwerden.
UDer Vorsitzund dieStelle desSimultankirchenpflegerssollenzwischenbeidenBekennt=

nissenabwechselnund jeweils eine halbeWahlperiodehindurch vom Geistlichenund einem
Kirchenpflegerdes gleichenReligionsteils versehenwerden. Eine Abweichungaus besonderem
Grunde kann durcheinstimmigenBeschlußderSimultankirchenverwaltungzugelassenwerden.

In denFällendesArt.39 hatdieStaatsaufsichtsbehördefür gleichstarkeVertretung
der beidenReligionsteile in der Simultankirchenverwaltungzu sorgen.
IV BeschlußfassungenderKirchengemeindeversammlungenundKirchengemeindebevollmächtigten

derbeteiligtenKirchengemeindenwerdendurchweggesondertvorgenommen.
157“
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Art. 92. Bedarfsdeckung.

UnbeschadetderVerpflichtungenDritter werden,soweitnichteinandereserhellt,gemein=
sameOrtskirchenbedürfnissezunächstauf Rechnung des gemeinsamenVermögensbefriedigt

Maßgabeder Berechtigungsanteileund der Bestimmungender Kirchengemeindeordnung
aufzukommen.

Dritter Titel.
Abänderung anderer Gesetze.

Art. 93. Gemeindeordnungen.

In dieGemeindeordnungfür dieLandesteilediesseitsdesRheins vom29. April 1869
werdenfolgendeVorschriftennachArt. 60 eingestellt:

Art. 60a.

1Wenn eine GemeindeoderOrtschaft Leistungenfür einen reinen Kultusbedarf frei=
willig übernommenhat, so kanndie UmlagenentrichtunghiefürdurchrechtzeitigeErinnerung
gegenden Voranschlagjederablehnen,der im Falle der Deckungdes Kultusbedarfs durch
Kirchen=oderKultusumlagennichtbeitragspflichtigwäre. Die Ablehnungkannhiebeials
für künftigeJahre fortwirkendbezeichnetwerden.
11.Soweit hienachnicht Befreiung eintritt, könnenjuristischePersonenoder nicht rechts=

fähige Vereine im Sinne des Art. 21 der Kirchengemeindeordnungeine verhältnismäßige
Abminderungder Beitragsleistungverlangen,wenn die MöglichkeiteinerHeranziehungzu
Gemeinde=oderOrtsumlagen für ZweckemehrererReligionsteile besteht.Sie werden als=
dann für die Zweckedes einzelnenBekenntnissesnur mit jenemTeile des Gesamtbetrages
ihrer Steueransätze(Art. 24 und 25 des Umlagengesetzes)beigezogen,der dem Anteile des
Bekenntnissesan der Gesamteinwohnerzahlder Gemeinde oder Ortschaft entspricht. Der
Anteil wird als Hundertsatzberechnet;Bruchteilevon mehr als einhalb werden auf eins
vom Hundert aufgerundet,anderebleibenaußer Ansatz.
I Die Bestimmungenin Abs. I und II findenkeineAnwendung,

1. soweiteine Gemeinschaftdes BedürfnissesoderGebrauchesbesteht;
2. wenn ein besonderesRechtsverhältniseine Beitragspflicht oder eine andere Be=
messungdesBeitrags begründet;

3. wenn in sonstigenFällen jene LeistungenderGemeindeoderOrtschaft insgesamt
für dasRechnungsjahrwenigerals drei vomHundertderSteuersummebetragen,
die sichnachArt. 24 und 25 des Umlagengesetzesergibt.
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Art. 94.

In die Gemeindeordnungfür die Pfalz vom29. April 1869 werdendie gleichen
VorschriftennachArt. 44 als Art. 44a eingestellt.

Art. 95. Brandversicherungsgesetz.

In Art. 74 Abs.III desGesetzesvom3. April 1875, die Brandversicherungsanstalt
für die LandesteilediesseitsdesRheinsbetreffend,wird dasWort: „Gemeinde“durchdas
Wort „Kirchengemeinde“ersetzt.Im übrigenbleibendieBestimmungenderArt. 73 und74
jenesGesetzesunberührt.

Art. 96. Verwaltungsgerichtsgesetz.

Das Gesetzvom8. August1878, die ErrichtungeinesVerwaltungsgerichtshofesund
das Verfahrenin Verwaltungsrechtssachenbetreffend,wird dahinabgeändert:

a) Der Schluß desArt. 8 Ziff. 11 hat zu lauten:
,,. Baupslicht Fixierung, UmwandlungundAblösungvonReichnissen

anGeistlich, weltlicheKirchendienerundVolksschullehrersowievonStolgebühren
und verwandtenAbgaben.“

b) Art. 8 Ziff. 37 erhältfolgendeFassung:
„37) Wahlrecht und Wählbarkeitbei Wahlen von Kirchenverwalternund

Kirchengemeindebevollmächtigten;Gültigkeit solcherWahlen; Recht und Pflicht
zum Eintritt als KirchenverwalteroderKirchengemeindebevollmächtigter;Recht
und Pflicht zum Austritt.“

I) Art. 10 Ziff. 3 hat zu lauten:
„3) Verfügungenin Gegenständender Staatsaufsicht über die Angelegen=

heitender kirchlichenStiftungen undKirchengemeinden,wenn von dem zu=
ständigenVerwaltungsorgan oder von der Kirchengemeindebehauptetwird,
daß eine rechtlichnicht begründeteLeistungauferlegtoder daß eine von der
Aussichtsbehördeals rechtlichunzulässigbeanstandeteAusgabe rechtlichstatthaft
sei oderdaß auf demGebietederKirchengemeindeordnungsonstdas gesetzliche
Selbstverwaltungsrechtverletztsei.“

d) Art. 10 Ziff. 12 erhältfolgendeFassung:
„12) Zugehörigkeitzu einemPfarrverbandeoderzu einemKirchengemeinde=

verbande;Pfarrsprengelgrenzen;Grenzen einessonstigenKirchengemeindebezirks,
einesHaupt=oderFernbezirks; Stimmrecht in Kirchengemeindeangelegenheiten.“
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Bierter Titel.

Besondere Bestimmungen für die Pfalz.

Art. 97. Grundsatz.

Die BestimmungendiesesGesetzesfindenauchin derPfalz Anwendung,soweitnicht
nachstehendein anderesvorgeschriebenist.

Art. 98. Kirchschaffneien.

UnberührtbleibendieRechtsnormenund RechtsverhältnissebezüglichderKirchschaffneien
in der protestantischenKirche der Pfalz.

Art. 99. BürgerlicheGemeinden.

1Die allgemeinegesetzlichePflicht der bürgerlichenGemeindender Pfalz, mit ihren
lberschüssenzu Kirchenbedürfnissenbeizutragen,wird aufgehoben.

#Die besonderenVerpflichtungender bürgerlichenGemeindenbleibenunberührt.

Art. 100. Kirchenverwaltungen.

1In derPfalz werden,vorbehaltlichdes Art. 103, KirchenverwaltungennachMaßgabe
diesesGesetzesgebildet.
11Eine Pflicht Kirchenverwalterzu werdenoderzu bleibenbestehtnicht. Ohnegesetzliche

NotwendigkeitAustretendehabenaberihreTätigkeitbis zur Einweisungder an ihreStelle
tretendenKirchenverwalterfortzusetzen.Kirchewderwalter,dieohnegenügendenEntschuldigungs=
grund in drei unmittelbar aufeinanderfolgendenSitzungen nichterscheinen, können, wenn
dies vor demdritten Ausbleiben angedrohtwurde, durchBeschlußder Kirchenverwaltung,
vorbehaltlichdesEinspruchs(Art. 83 Abs.II), als ausgetretenerklärtwerden. Art. 83
Abs. 1 findet nicht Anwendung.

Formelle und organisatorisch
Art. 101. ar "

1KeineAnwendungfindenin derPfalz die Vorschriftenin Art. 13 Abs. IV. Dies
gilt auchin denFällen, die nachMaßgabedesArt. 13 Abs. IV zu behandelnwären.
1.In der protestantischenKircheder Pfalz werdenGrundetats(Art. 60 Abs. VII)

nicht festgesetzt.
IIIKirchengemeindeversammlungenund Kirchengemeindebevollmächtigtebestehenin derPfalz

nicht. Wo sie zur Beschlußfassungberufenwären, ist nur dieKirchenverwaltungals orts=
kirchlicherVertretungskörperzuständig. Ist bei Beschlußunfähigkeitder Kirchenverwaltung
eineAbhilfe im Sinne derArt. 40 Abs. II oder39 Abs. II nicht möglich,so findet
Art. 40 Abs. III entsprechendeAnwendung.
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avArt. 23 Abs. III findet bei der Beschlußfassungder Kirchenverwaltungentsprechende
Anwendung.
V Simultankirchenverwaltungenwerdennichtgebildet.

Art. 102. " Umlageneinhebung.

1Die EinhebungderKirchenumlagenhat durchdie Steuer=und Gemeinde=Einnehmer
oder,wo besondereGemeindeeinnehmeraufgestelltsind, durchdiesezu erfolgen.
11Die denFinanzbehördenin Bezug auf die Beaufsichtigungder Einnehmereienüber=

tragenenBefugnissebleibenunberührt.
Inkraftsetzung für die prot.

Art. 103. Kirche. Presbyterien.

1Für die protestantischeKirche der Pfalz wird die KirchengemeindeordnungnachMaß=
gabedes gegenwärtigenTitels und desArt. 111 in Kraft gesetztwerden,wenndie pfälzische
Generalsynodezu deneineAbänderungderVereinigungsurkundevom 10. Oktober1818
enthaltendenBestimmungenihreZustimmungimSinne des§ 17 Abs.V derVereinigungs=
urkundemit LandesherrlicherBestätigung(§ 19 des2. Anhangs zur II. Verfassungs=
beilage)erklärthabenwird.
I1Solangedie Kirchengemeindeordnungfür die protestantischeKircheder Pfalz nichtin

Kraft getretenist, bleiben,vorbehaltlichdesArt. 111 Abs. II, die bestehendenVorschriften

geltendenRechtebegründetsind.
1 Mit Zustimmungder pfälzischenGeneralsynodekannmit Wirkungfür die Zeit nach

Inkrafttreten der Kirchengemeindeordnung(Abs. 1) im Voraus oder nachderenInkrafttreten
auf Antrag des ProtestantischenKonsistoriumsSpeyer durchLandesherrlicheEntschließung
(§ 19 a. a. O.) für alle protestantischenKirchengemeindender Pfalz oder für einen Teil
bestimmtwerden, daß die Kirchenverwaltungenauch als Presbyterien in den durch die
jeweiligen kirchlichenVerordnungenfestgestelltenAngelegenheitenzuständig sein sollen, die
außerhalbdessachlichenBereichesder Kirchengemeindeordnungliegen.
IVVom Zeitpunkte des Inkrafttretens einer solchenBestimmung an finden in deren

GeltungsbereichPresbyterialwahlenimbisherigenSinne nur mehrgegebenenfallsin einer
solchenKirchengemeindestatt, für welcheetwa die kirchlicheOberbehördederKirchenverwaltung
die Ausübung der bezeichnetenPresbyterialbefugnisseaus einem besonderenGrunde für
bestimmteZeit oder bis auf weiteresuntersagthat.

Soweit eineVereinigungim Sinne desAbs. III in Kraft steht,sind in Kirchen=
gemeindenmit mehrerenPfarrern diese sämtlich stimmberechtigteMitglieder der Kirchen=
verwaltungfür ihrenganzenWirkungskreis,werdendieKirchenverwaltungenals Presbyterien,
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die Kirchenverwalterals Presbyter bezeichnetund sind Aberkennungender Wahlstimm=
berechtigungund Wählbarkeitzum Presbyterium auf Grund kirchlicherVorschriftenauch für
die Wahlen von Kirchenverwalternwirksam; bleibt nach dem Sollstande die Zahl der
weltlichenMitglieder unter der doppeltenZahl der geistlichen,so ist sie bis zu dieser zu
erhöhen. Der Wahlausschußfür die Kirchenverwaltungswahlensoll in diesemFalle aus
dembisherigenPresbyteriumgebildetwerden. Die Kirchenverwalter(Presbyter)sind für
ihre weltlichenAufgabennachMaßgabedes Art. 52 Abs. III zu verpflichten;kirchliche
Vorschriftenüber die Verpflichtungder Presbyter für die innerkirchlichenAufgaben bleiben
unberührt.
VIOb undinwieweitVorschriftenderKirchengemeindeordnungauchfür den außerhalb

dessachlichenBereichesdiesesGesetzesliegendenWirkungskreisderPresbyterienAnwendung
finden sollen,bemißt sichnachden jeweils bestehendenkirchlichenVerordnungen.

Jünfter Kitel.

Schlußbestimmungen.

Art. 104. Kirchenvorstände.

1Mit ZustimmungdervereinigtenGeneralsynodefür die protestantischeKirche rechts
des Rheins kann auf Antrag des ProtestantischenOberkonsistoriumsdurch Landesherrliche
Entschließung(§ 19 des 2. Anhangszur II. Verfassungsbeilage)für alle evangelisch=
lutherischenKirchengemeindenrechtsdesRheins oderfür einenTeil bestimmtwerden,daß
die Kirchenverwaltungenauchals Kirchenvorständein den durch die jeweiligen kirchlichen
VerordnungenfestgestelltenAngelegenheitenzuständigsein sollen,die außerhalbdes sachlichen
Bereichsder Kirchengemeindeordnungliegen.

IIVom Zeitpunktedes Inkrafttretens einer solchenBestimmung an finden in deren
GeltungsbereichbesondereKirchenvorstandswahlennur mehr gegebenenfallsin einer solchen
Kirchengemeindestatt, für welcheetwa die kirchlicheOberbehördeder Kirchenverwaltungdie
Ausübung der Kirchenvorstandsbefugnisseaus einembesonderenGrunde für bestimmteZeit
oder bis auf weiteresuntersagthat.
Al Soweit eineVereinigungim Sinne des Abs. I in Kraft steht,sind in Kirchen=

gemeindenmit mehrerenPfarrern diese sämtlich stimmberechtigteMitglieder der Kirchen=
verwaltungfür ihrenganzenWirkungskreis,sofernes sichnichtum eineSimultankirchen=
verwaltunghandelt, und sindAberkennungenderWahlstimmberechtigungundWählbarkeit
zum Kirchenvorstandauf Grund kirchlicherVorschriften auch für die Wahlen von Kirchen=
verwalternwirksam. Stimmberechtigtund wählbar bei den Kirchenverwaltungswahlensind
in diesemFalle nur evangelisch=lutherischeBekenntnisgenossen.Bleibt die Zahl der welt=
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lichenMitglieder unter der doppeltenZahl der geistlichen,so ist sie bis zu dieserzu erhöhen.
I7Ob und inwieweitVorschriftenderKirchengemeindeordnungauchfür den außerhalb

des sachlichenBereiches dieses GesetzesliegendenWirkungskreis der Kirchenverwaltungen
Anwendungfinden sollen,bemißt sichnachden jeweils bestehendenkirchlichenVerordnungen.

Art. 105. ReformiertePresbyterien.

1Mit Zustimmung der reformiertenSynode kann auf Antrag des Protestantischen
OberkonsistoriumsdurchLandesherrlicheEntschließung(§ 19 des 2. Anhangs der II. Ver=
fassungsbeilage)für alle reformiertenKirchengemeindenrechtsdesRheins oder für einenTeil
bestimmtwerden, daß die Kirchenverwaltungenauch als Presbyterien in den durch die
jeweiligenkirchlichenVerordnungenfestgestelltenAngelegenheitenzuständigsein sollen,die
außerhalbdes sachlichenBereichesder Kirchengemeindeordnungliegen.
11Soweit einesolcheVereinigungin Kraft steht,sindbei denKirchenverwaltungswahlen

nur reformierteBekenntnisgenossenstimmberechtigtund wählbar.
u Art. 103 Abs. IV—VI findenentsprechendeAnwendung.

Art. 106. Verschiedenes.

1Gesetzim Sinne der Kirchengemeindeordnungist jedeRechtsnorm.
.Das HerkommenbleibtbezüglichjenerMaterien,welchein derKirchengemeindeordnung

nicht umfassendgeregeltsind, in der seitherigenWeise vorbehalten,im übrigennur in den
gesetzlichbesondersbezeichnetenFällen.
zl Als selbständigim Sinne diesesGesetzessindnichtzu erachten:

1. entmündigtePersonen;
2. DienstbotenundGewerbsgehilfen,die in die häuslicheGemeinschaftausgenommen
sind, sowieKinder, die demelterlichenHausstand angehörenundvondemFamilien=
haupt unterhaltenwerden.

IVWohnen im Sinne diesesGesetzesheißt: sichnicht bloß vorübergehendaufhalten.
Steuern der Ehefrau, sofernenicht die ehelicheGemeinschaftnach§ 1575 desBürger=

lichen Gesetzbuchsaufgehobenist, und der minderjährigen,im elterlichenUnterhaltestehenden
Kinder sind bezüglichder Abstimmungenund Wahlen demFamilienhaupte zuzurechnen,
soweit sie für die Erhebung von Kirchenumlagenin der betreffendenKirchengemeindein
Betracht kommenkönnen.
VIFür den Anfang einer Frist ist, sofernenicht gesetzlichein anderesbestimmtist, die

Eröffnung des Beschlussesmaßgebend.Bei Berechnungdes Laufes der Frist und bezüglich
der Wiedereinsetzungin den vorigen Stand bei Fristversäumungfinden die Bestimmungen
derZivilprozeßordnungentsprechendeAnwendung.
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VIIAuf die EinhebungundBeitreibungvon öffentlich=rechtlichenLeistungenan das orts=
kirchlicheStiftungsvermögenoderdie Kirchengemeinde,einschließlichder Strafen, sowie auf
die Bewilligung von Nachlässenbei solchenoder sonstigenLeistungenfinden die für Kirchen=
umlagengegebenenVorschriftenentsprechendeAnwendung.
ViIIlBei HerstellungderGrundlagenfür dieKirchenumlagenregisterund sonstnotwendigen
VerzeichnissehabenStaats=und GemeindebehördennachMaßgabeder von denzuständigen
MinisteriengetroffenenRegelungmitzuwirken.
IXAlle Personen,die bei der Feststellungund Einhebung der Kirchenumlagenoderder

Beschaffungder Grundlagen amtlichmitwirken, sind zur Geheimhaltungdessenverpflichtet,
was ihnenhiebeiüberdieVermögens=undEinkommensverhältnissederPflichtigenbekanntwird.

Art. 107. Hinterziehungen.

1Wer mit Rücksichtauf dieKirchenumlagenodersonstigeLeistungenfür kirchlicheZwecke
sein Bekenntnis verleugnetund auf dieseWeise seinenBeitrag hinterzieht,wird auf Antrag
derKirchenverwaltungmit einer Geldstrafebis zum vierfachenBetrag deshinterzogenen
Beitrages belegt. Die Geldstrafenfließender geschädigtenKasse zu.
IIBei Zuwiderhandlungenrichtetsichdie Zuständigkeitund das Verfahrennachden

allgemeinenVorschriftendesReichsgerichtsverfassungsgesetzesund derReichsstrafprozeßordnung.
InHinsichtlichdesVerfahrensimVerwaltungswegefindendieVorschriftenin Art. 86, 87

Abs. I, 88 Abs. I, 89 Abs.I—III und V, 90, 91 und 92 Abs.II desAusführungs=
gesetzeszur ReichsstrafprozeßordnungentsprechendeAnwendungmit der Maßgabe, daß an
Stelle derZollbehördehier die Distriktsverwaltungsbehördezu tretenhat.
V Die Strafverfolgungverjährtin drei,dieVollstreckungderrechtskräftigausgesprochenen

Strafe in fünf Jahren.
Art. 108. Willenserklärungen von Bekenntnisgenossen.

1Wennauf demGebietederKirchengemeindeordnungoderbeiBildung oderUmbildung
von Kirchengemeindenund KirchengemeindebezirkeneineWillenserklärungnamens der in
einemgewissenräumlichenUmkreiswohnenden(Art. 106 Abs. IV) Bekenntnisgenossen
erforderlichist, ohne daß es sichum die Beschlußfassungeiner Kirchengemeindeoder eines
ihr ähnlichenKonkurrenzverbandeshandelt(Art. 66 Abs. III, 68 Abs. V), so erfolgtsie
in einerodermehrerenVersammlungenderbeteiligtenmännlichen,volljährigen,selbständigen,
mit direkter Staatssteuer veranlagten, dann im Besitze der deutschenReichsangehörigkeit
und der bürgerlichenEhrenrechtebefindlichenBekenntnisgenossenin entsprechenderAnwendung
der Vorschriftenüber Kirchengemeindeversammlungen.
11Das Weitereregeltdie Staatsaufsichtsbehörde.
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Art. 109. Auswärtige Beziehungen.

1Die Verhältnisse solcher Kirchengemeinden,zu denen bayerischeund nichtbayerische
Gebietsteile gehören,bemessensich zunächstnachStaatsverträgen und besonderenRechts=
verhältnissen,aushilfsweisenachden Bestimmungender Kirchengemeindeordnung,soweitdies
durchführbarist. ·
il Die Staatsregierungkann in Fällen des Abs. I nachEinvernahmeder zuständigen

Vertretungskörperund etwaigersonstigerBeteiligten(Art. 108) die Verhältnisseabweichend
von den Grundsätzender Kirchengemeindeordnungregeln.

1Die Staatsregierungkann in Bezug auf Kirchenumlagenpflichtige,die auch dem
SteuerrechtenichtbayerischerKirchengemeindenoder einem dieses ersetzendenSteuerrechte
unterliegen,Vereinbarungenund Verfügungentreffen,die von denVorschriftenderKirchen=
gemeindeordnungabweichen.
IVZur GewährungeinerUmlagenminderungodereinerUmlagenbefreiungsind in Fällen

solcherArt auchdieKirchengemeindenberechtigt.
V Die Staatsregierung kann ferner über die Kirchenumlagenpflichtvon Personen, die

zu einem anderenStaat in Beziehungstehen,nach demGrundsatzederGegenseitigkeit
Anordnungentreffen,die von denVorschriftender Kirchengemeindeordnungabweichen.

Art. 110. Inkrafttreten. Übergangsvorschriften.

1In denLandesteilenrechtsdesRheins und für die katholischeKirchein derPfalz
tritt die Kirchengemeindeordnungam 1. Januar 1913 in Kraft. Die zur Durchführung
erforderlichenMaßnahmenkönnennachdenVorschriftendiesesGesetzesschonvor dembe=
zeichnetenZeitpunktegetroffenwerden.

. Der Zeitpunkt der erstenKirchenverwaltungswahlenauf Grund der Kirchengemeinde=
ordnungwird durchMinisterialvorschriftfestgesezt.Die ersteWahlperiodeläuft bis
31. Dezember1918. Die bisherigenKirchenverwaltungenund Fabrikrätebleibenauch
nachdem 1. Januar 1913 bis zum Eintritte der neuenKirchenverwaltungenin Tätigkeit
und üben vom bezeichnetenTag an ihr Amt nach Maßgabe der Kirchengemeindeordnung.
iu1Die Mitglieder bestehenderKirchengemeinderepräsentationen,die erst in den letzten

zweiJahren vor InkrafttretendesGesetzesgewähltwurden(Art. 68 Abs. IV), erlangen
mit dem 1. Januar 1913 die Eigenschaftals Kirchengemeindebevollmächtigte.
IVBei Aufstellungder Voranschlägefür das Jahr 1913 hat dieBerechnungderUmlagen

bereitsnachdenVorschriftender Kirchengemeindeordnungstattzufinden.
VFür das Jahr 1912 tretenfolgende,nachVerkündigungdiesesGesetzessofortvoll=

ziehbareVorschriften— in teilweiserAbänderung des bestehendenRechtes— in Kraft:
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gesetzesgemeindeumlagenpflichtigsind. .
Für die Umlagenberechtigungder Kirchengemeindeist nicht nur erforderlich,daß
die Kirchengemeindebei entsprechenderAnwendung des Art. 20 Abs. VI, VII,
IX und X der Kirchengemeindeordnungumlagenberechtigtwäre, sondern auch,
daßderPflichtigeim Kirchengemeindebezirkwohnt(Art. 106 Abs. IV).
Art. 25 Abs. II—VI, 26 und 27 des Umlagengesetzesfinden entsprechende
Anwendung. Das gleichegilt von Art. 28; an Stelle derGemeindeverwaltung
tritt in den Landesteilenrechtsdes Rheins die Kirchenverwaltung.
Eine Erhöhungder Kirchenumlagenist dann anzunehmen,wenn sich der Um=
lagenertraggegendas Jahr 1911 erhöht.

lagenbeschlußstaatlicherGenehmigungbedarf oder durch die Verfügung einer
Staatsverwaltungsbehördeersetztwerdenkann, ist für die katholischeKircheder
Pfalz in allen Fällen die der KirchengemeindenächstvorgesetzteStaatsaufsichts=
behördezuständig. «

Art. 111.

Art. 112. Außerkraftsetzungen. Vorbehalte.

A. in den Landesteilenrechtsdes Rheins:
die Verordnungvom 20. November1815, die Vermehrungder Bilitzableiter
betreffend,außer soweitsie die Verpflichtungzur Anbringung und Unterhaltung
der nötigenBlitzableiter auf größerenGebäuden solcherStiftungen betrifft, die
wederzum örtlichenStiftungsvermögen im Sinne der Gemeindeordnungnoch
zum ortskirchlichenStiftungsvermögengehören,
Art. V des als Verordnung bezeichnetenGesetzesvom 22. Juli 1819, die
Umlagen für Gemeindebedürfnissebetreffend,
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3. § 59 Abs. IIIV und § 94 Abs. V—VIII des revidiertenGemeindeedikts
17.Mai1818

— 33
4. Art. 206 Abs. II Ziff. 2, 3 und letzterSatz derGemeindeordnungfür die
.Loandesteile diesseitsdesRheins vom29. April 1869,
5. dieVorschriftenin § 23 Ziff. I und II desLandtagsabschiedsvom28. Mai 1892,
derenGeltung über diePublikation derKirchengemeindeordnunghinaus (Ziff. III
daselbst)bis zumZeitpunkteihresInkrafttretenserstrecktwird;

B. in der Pfalz:
1. die noch geltendenVorschriftendes Gesetzesvom 17. November1837, die
Gemeindeumlagenim Rheinkreisebetr.,

2. Art. 44 Satz 2 und Art. 129 derGemeindeordnungfür die Pfalz vom
29. April 1869;

C. im fönigreiche:
alle sonstigenentgegenstehendengesetzlichen,insbesonderepartikularrechtlichen

Bestimmungen,dann alle entgegenstehendenoder durchdieKirchengemeindeordnung
und die hiezuergehendenVorschriftenersetztenVerordnungen,Instruktionenund
generalisiertenEntschließungen.

IIDie in einzelnenLandesteilengeltendenNormenüberdieAbholungvonneuaufziehenden
Geistlichen, Lehrern oder weltlichenKirchendienern,über die Bezahlung des Wertes nicht
geleisteterAbholungsdiensteoderdieVergütungerwachsenerAufzugskostenan denAngestellten
sowie über die VerpflichtungzumRückersatzbezüglichsolcherLeistungenunter gewissen
Voraussetzungentreten in AnsehungallerAufzüge außerWirksamkeit,die infolge einer nach
Inkrafttretender KirchengemeindeordnungstattfindendenErnennungvorzunehmensind.
m Unberührtbleibeninsbesonderedie verfassungsgesetzlichenBestimmungen,ferner, soweit

nichtdie KirchengemeindeordnungausdrücklicheBestimmungenenthält,dieRechtsnormenund
Rechtsverhältnissehinsichtlichder Kirchen=und Schulbaulast, der weltlichen Kirchendiener
sowiederBegräbnisplätze.
Iê Unberührtbleibenferner die Vorschriften über die Befugnisseder kirchlichenOrgane

(kirchlicheOberbehörde,Pfarrer, Kirchenrektor,Kirchenvorstand,Presbyterium)hinsichtlichder
demgottesdienstlichenGebrauchegewidmetenSachen.Dazu gehörennamentlichihreBefug=
nissein45
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1. auf die EinräumungeinesKirchengebäudesodereinerZugehörungeinessolchen
zu einerüberdenbestimmungsmäßigenGebrauchhinausgehendenBenützungund
auf die Regelung des Gebrauchesder Kirchenglocken,unbeschadetder Rechte
Dritter, dereinschlägigenallgemeinenAnordnungenoderbesondererpolizeilicher
Verfügungensowieder Zuständigkeitenaus demGesichtspunkteder Verwaltung
desKirchenvermögens;

2. auf die Genehmigungder Veräußerung von Sachen, die demgottesdienstlichen
Gebrauchegewidmetsind;

3. aufdieHandhabungderOrdnunginnerhalbderFrchengeii nebstZugehörungen.

Gegebenzu Berchtesgaden,den24. September1912.

Luitpold,
Prinz von SLayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr. Frhr. v.Hertling. Dr. Frhr. v.Soden#-Fraunhofen.v.Thelemann. v.Preunig. v.Heidlein.
Dr. v.Anuilling. Frhr. v.Kreß.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Ministerialrat

imK. StaatsministeriumdesInnern:
Knözinger.
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für das

Königreich Bayern.

Nr. 57.
München, den 28. September 1912.

. 7—“ 7—

Inhal t:
Gesetz vom 25. September 1912 über den vorläufigen Vollzug des Budgets für die Jahre 1912 und 1913. —

Hofdienst=Nachrichten.—Ordens=Verleihung.
—— —- 7—. ——“

Gesetz über den vorläufigen Vollzug des Budgets für die Jahre 1912 und 1913.

Im NamenSeiner Moajestätdes Königs.

Kuttyoly.
UuonGottezGnadenKüniglicherPrinzvonLayern,

Regeut.

Wir habenin Bezug auf die vorläufigeBestreitungder Ausgaben des Staates und
ihreDeckungim IV. Vierteljahr1912 nachVernehmungdes Staatsrats mit Beirat und
ZustimmungderKammerderReichsräteund der Kammerder Abgeordnetenbeschlossenund
verordnen,was folgt:
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Artikel 1.
Die Wirksamkeit des Artikel 1 Abs. 1, 2 und des Artikel 4 des Gesetzesvom

18.März 1912 überdenvorläufigenVollzugdesBudgetsfür dieJahre1912 und 1913
wird auf das IV. Vierteljahr1912 erstreckt.

Artitel2.
Von den im ordentlichenBudget der Jahre 1912 und 1913 vorgesehenenSummen

dürfen vor der endgültigenFestsetzungdes Budgets außer den durchArtikel 2 der Gesetze
vom 18. März und 27. Juni 1912 genehmigtenSummen nachBedarf verausgabtwerden:

A. auf RechnungdesEtats derForst=,Jagd=undTriftverwaltungEtat Nr. 16 —:
für Erweiterungs=und Neubauten(Ziff. 1IKap.4 § 3) dieSumme von 324 000 4;

B. auf Rechnungdes Etats des StaatsministeriumsdesLöniglicen Hauses und des
Außern— Etat Nr. 24 —

für sonstigeindustrielleund gewerblicheZwecke,insbesonderefür Unter=
stützungvon Einrichtungenzur Förderung des Handwerkes(Ziff. 11
Kap. 2 § 5) der Mehrbetrag gegenüberder Wiligung des Budgets
derJahre1910/11nnit ..... 30 000 4;

C. auf Rechnungdes Etats des Staatsministeriumsder Justiz — Etat Nr. 25 —:

I. fürErweiterungs=undNeubautenfürGerichteundGefängnisse
(Ziff. I Kap. 6 8 3) die Summevon . .. ... 148500--,

II. für Erweiterungs=undNeubantenfür Strafaustalten (Ziff. 11
Kap.5 8 3) die Summevon. 80 000 M,

D. auf Rechnungdes Etats des Staatsministeriumsdes Junern — Etat Nr. 26 —:
für Erweiterungs=und Neubauten(Ziff. X Kap. 1 § 3), und zwar:

1. für Bauten des Etats der allgemeineninnerenVerwaltung 41 200 .
2. für Bauten des Etats der Landesarchiuen 39 850 M,
3. für Bauten des Etats der Polizeiverwaltug 53 350 M,

im ganzendie Summevon 134 400 ;

E. auf Rechnungdes Etats des StaatsministeriumsdesInnern für Kirchen=undSchul=
angelegenheiten— Etat Nr. 27 —:i

für Erweiterungs=undNeubauten(Ziff. IV Kap.3 § 3) dieSummevon 1 776 480 .
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Artikel 3.

Von den im außerordentlichenBudget der Jahre 1912 und 1913 vorgesehenen
Summen dürfen vor der endgültigenFestsetzungdes Budgets außer den durchArtikel 2
desGesetzesvom 18. März und Artikel 3 desGesetzesvom27. Juni 1912 genehmigten
Summenauf RechnungdesAllgemeinenStaatsanlehensnachBedarf verausgabtwerden:

1. zur Fortführungdes NeubaueseinesZentraljustizgebäudesin
Nürnbergfür Rechnungder 3. Rate die weitereSummevon 300 000 4

(außerordentliches Budget Ziffer IIlc),

2. die 1. Rate desStaatszuschussesfür dieRegulierungderPegnitz
zur BeseitigungderÜberschwemmungenin Nürnbergmit 200 000 4

(außerordentliches Budget Ziffer IIId Nr. 8),

3. für Bauten und innere Einrichtung im Geschäftskreisedes
Staatsministeriumsdes Innern für Kirchen=und Schul=
angelegenheitendie weitereSumme 0d0v. 8993 000—

(außerordentliches Budget Ziffer IIIe Nr. 1 mit 9).

Der StaatsministerderFinanzenwird ——— zurDeckungder
Gesamtsumme 1 9 493000
im BedarfsfalleinAlgemeinesStaatsaulehenbis zurHoe dieserSummeaufzunehmen.

Artikel 4.

Der Staatsministerder Finanzenwird ermächtigt,die Grundsteuerund die Haus=
steuermit dem vollen Jahresbetrageder NormalsteuernachdemGrundsteuergesetzund dem
Haussteuergesetzin der Fassungdes Gesetzesvom 14. August 1910, betreffenddie
Anderungder Gesetzeüber die allgemeineGrund= und Haussteuer,zu erheben.Im
übrigenbleibtdie in Artikel 4 desHesetzesvom27. Juni ds. Is. erteilteErmächtigung
aufrechterhalten.

Gegebenzu Berchtesgaden,den25.Septeniber1912.

Luitpold,
Prinz von Layern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr. Frhr. v.Hertling. Dr. Frhr. v.Soden·Sraunhofen.v.Thelemann. v.Preunig. v.Seidlein.
Dr. v.Rnilling. Erxhr.v.Kreß.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Ministerialrat

im K. StaatsministeriumdesInnern:
Knözinger.
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Hofdienst·Nachrichten.

Im NamenSeiner Majestätdes fönigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, desKönigreichsBayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
unterm14.September1912 denK. Kam=

merjunkerund KaiserlichenRegierungsratim
ReichsversicherungsamtRichard Notthafft
Freiherrn von Weißenstein und denGuts=
besitzerund K. PreußischenOberleutnantder
Landwehr=Artillerie Maximilian Freiherrn
von Maillot de la Treille,
unterm23. September1912 denFidei=

Google

kommißbesitzer,K. PreußischenMajor a. D.
Martin Grafen von Spreti
auf deren alleruntertänigstesAnsuchenzu
K. Kämmerernzu ernennen.

Ordens-Verleihung.

Im NamenKLeinerMjestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm16. September1912

inspektorJosefMörtlbauer in Schönbusch
das Luitpoldkreuzzu verleihen.



ehundVerorduungs=Blatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 58.
München, den 3. Oktober 1912.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 26. September 1912, die Eisenbahn=Bau= und Betriebsordnung für die Haupt= und

NebeneisenbahnenBayerns betreffend. — Bekanntmachung vom 30. September 1912, den Vollzug des
§ 18 der Rechtsanwaltsordnung betreffend. — Bekanntmachung vom 1. Oktober 1912, die Zusammen=
setzungdes Wasserwirtschaftsrats betreffend.

Nr. 7/Bn.

Bekanntmachung, die Eisenbahn=Bau=undBetriebsordnungfür dieHaupt=undMisfiesngtt
Bayerns betreffend.

K#.Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Auf die am 1. Oktober1912 zur EröffnungkommendeBahnlinie von Stadt=
prozelten zur Landesgrenzebei Wertheim finden die in der Eisenbahn=Bau=und
Betriebsordnungfür die Haupt= und NebeneisenbahnenBayerns (Bekanntmachungvom
13. April 1905 — GWl. 1905 S. 251 —) enthaltenenBestimmungenfür Neben=
bahnenAnwendung.

München,den 26. September1912.

v. Beidlein.
Nr. 36895.

Bekanntmachung, den Vollzug des § 18 der Rechtsanwaltsordnungbetreffend.

K. Staatsministeriumder Justiz.

Die nachstehendaufgeführtenbenachbartenOrte sindals einOrt im Sinne des§ 18
Absatz2 der Rechtsanwaltsordnunganzusehen:

a) im BezirkedesOberlandesgerichtsMünchen:
161
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1. Altötting undNeuötting,
2. Garmisch und Partenkirchen,
3. Landshut, Berg und Achdorf,
4. Passau, Beiderwies, Grubweg, Hacklberg und Rieß,

b) im BezirkedesOberlandesgerichtsAugsburg:
Augsburg undGöggingen.

München,den 30. September1912.
J. A.

Staatsrat Dr. v.Heule.
Nr. 7708/7.

Bekanntmachung, dieZusammensetzungdesWasserwirtschaftsratsbetreffend.

f#.Staatsministeriumdes Innern.

I. In denWasserwirtschaftsrat(GVBl. 1909 S. 235, 1910S. 265) wurdenberufen
1. gemäß§ 2 Ziff. 1 derK. Verordnungvom25. November1908(GVl. S. 995)

a) an Stelle des in denRuhestandgetretenenK. MinisterialdirektorsAlois
Ritter von Rauck derK. MinisterialdirektorWilhelmRitter von Meinel,

b) anStelledesverstorbenenK. MinisterialratsJohannRittervon Engelhard
der K. OberregierungsratChristian Graser,

) an Stelle des bishervom K. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegen=
heitenabgeordnetenvormaligenK. Direktionsrats Dr. Josef Cassimir der
K. OberregierungsratHermannRiegel;

2. gemäß§2Ziff. 2 a.a.O. als ingenieurtechnischerReferentderK.OberstenBaubehörde
an Stelle desverstorbenenMinisterialratsAdalbertStengler derVorstand
der Abteilung der K. OberstenBaubehördefür Wasserkraftausnützungund
ElektrizitätsversorgungK. OberregierungsratDr. Josef Cassimir;

3. gemäß§ 2 Ziff. 3 a.a.O. aus derReiheder Ingenieure
der Zivilingenieur Adolf Telorac in Kempten.

II. Ferner sind in den Wasserwirtschaftsrateingetreten
1. an Stelle des gemäß§2 Ziff. 4 a. a. O. gewähltenGeheimenKommerzienrats
vonPfister dessenErsatzmannGeheimerKommerzienratPaul Rittervon Schmid
in Augsburg,

2. an Stelle desgemäß§ 2 Ziff. 5 a.a.O. gewähltenUnterzeichnetenderErsatz=
mannOkonomieratund GutsbesitzerJosef Steininger in Westerham.

München,den1. Oktober1912.
Dr. Frhr. v. Soden-Fraunhofen.
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Geseh=undVerorduuigs-Bluf
für das

KönigreichBayern.

Nr. 59.
München, den S. Oktober 1912.

Inhalt:
Königlich Allerhöchste Entschließung vom 7. Oktober 1912, die Verlängerung des Landtags betreffend.— Be=

kanntmachung vom 3. Oktober 1912, die Zusammensetzungdes K. Landesversicherungsamts betreffend.—
Bekanntmachung vom 4. Oktober 1912, die allgemeinen Versicherungsbedingungen der Landeshagelversiche=
rungsanstalt betreffend.

Nr. 3551 b 43.

Königlich Allerhöchste Entschließung, die Verlängerung des Landtags betreffend.

Im NamenSeiner Mojestätdes Königs.

Zuitpol!
von Gottes GnadenKöniglicher Prinz Von ayern,

Regent.

Unseren Gruß zuvor, Liebe und Getreue!

Wir findenUns bewogen,die Dauer des gegenwärtigenLandtagsgemäßTitel VII
§ 23 der Verfassungsurkundebis zum 31. Oktoberdes laufendenJahres einschließlich
zu verlängern.
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Indem Wir euchdieseseröffnen,bleibenWir euchin Huld und Gnade gewogen.

Berchtesgaden,den 7. Oktober 1912.

Luitpold,
Prinz von Bayern,

desKönigreichsBayern Verweser.

Dr. rhr. v. Hertling.Dr. Frhr. v.Soden-Fraunhofen.v.Thelemann. v.Breunig. v. Seidlein.
9 Dr. v.Knilling. Frhr. v.Kreß.

An Auf Allerhöchsten Befehl:

1.dieKammerderReichsräte, DerGeneralsekretär:
2. dieKammerderAbgeordneten. MinisterialratKnözinger.

Nr. 131b 21.

Bekanntmachung, die ZusammensetzungdesK. Landesversicherungsamtsbetreffend.

s. Staatsministeriumdes Innern.

Im NamenSeinerMajestätdesKönigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern

Verweser, habenSich allergnädigstbewogengefunden,mitWirkungvom1. Oktober1912
ab den Rat am K. Obersten LandesgerichteLudwig Müller und den Rat am Ober=
landesgerichteMünchen Hermann Miesbach zu richterlichenMitgliedern des Landes=
versicherungsamtszu ernennen.

München,den3. Oktober1912.
J. A.

MinisterialdirektorHeule.

Nr. 7239a 25.

Bekanntmachung,die allgemeinenerschrungebingungen der Landeshagelversicherungsanstalt
etreffend.

# Staatsministeriumdes Innern.

Die allgemeinenVersicherungsbedingungenderLandeshagelversicherungsanstalt(Gl.
1910 S. 67, 1911 S. 1071) sinddurchBeschlußderVersicherungskammer,Abteilung
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für Hagelversicherung,mit ZustimmungdesAnstaltsausschussesgemäßArt. 16 Abs.1 und
Art. 21 Abs. 1 Ziff. 2 des Hagelversicherungsgesetzesin folgenderWeise geändertund
ergänztworden:

Ziffer 4 Abs. II: AusgenommenhievonsinddieVersicherungsanträgefürGärtnereien
und Baumschulen(Ziffer 10 Abs. III und IV).

Ziffer 6. VersicherbarsindsämtlicheErzeugnisseder Landwirtschaftmit Einschluß
vonHopfen,Tabak undWeintrauben.MindestensmüssensämtlichemitGetreide
angebautenGrundstückeeines Anwesensversichertwerden. Werden sonstige
Fruchtgattungenversichert,so müssengleichfallssämtlichehiermit angebauten
GrundstückeeinesAnwesensversichertwerden.

Ziffer 7. Außerdemkannversichertwerden:
a) die gesamteErnte an Gemüse, Küchenkräutern,Salaten, Gurken, Rüben,
Rettichen,Zwiebeln,Kartoffelnund Rhabarber,soweitsie in gewerbsmäßig
betriebenenGärtnereienoder in Hausgärtenmit mehr als 5 a Anbaufläche
gebautwerden,

b) der gesamteAnbau an Blumen und sonstigenKunstgärtnereierzeugnissen,
soweitsie in gewerbsmäßigbetriebenenGärtnereienund nicht in Gewächs=
und Treibhäuserngebautwerden,mit Ausnahmevon Obstbäumenund
Beerensträuchern,

Tac)die gesamteAnpflanzungeinesBaumschulenbetriebesanObst=undBeeren=
obststämmenund 'sträuchernsamt ihren Unterlagen,soweitsie nicht aus=
schließlichdemObstertragdienen,ferneranRosenallerArt samtihrenUnter=
lagen, an Weidenanlagen,Stauden, Ziersträuchern,Zier= und Alleebäumen
mit AusnahmederNadelhölzer.Das Obst gilt nichtals versichert.

In Ziffer 10 Abs. III ist statt:Ziffer6 4 und e zu setzen:„Ziffer 7a und b.

Ziffer 10 Abs. IV. Die VersicherungnachZiffer 7c erfolgtauf Grund der von
demVersichertenfür die einzelnenSorten und Quartiere angegebenenWerte.
DiesedürfendenwirklichenWert nichtübersteigen.Es istzulässig,denGesamt=
wert odernur einenTeil desWertes zu versichern.Im letzterenFall ist der
Antragstellerfür dennichtversichertenTeil Selbstversicherer.Der versicherteTeil
kannbei verschiedenenSorten verschiedensein, darf jedochin diesemFall bei
keinerSorte wenigerals ½%des Wertes betragen.Hinsichtlichdes Rechtes
der Anstaltsverwaltung,eineSelbstversicherungzu verlangenund hinsichtlichder
Anträgeauf AnderungderVersicherungfindetAbs. III Anwendung.
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ziffer 13 Abs. II hat zu lauten:
Soweit dieAnbauverzeichnissenichtbis zum 15.Mai bei derAnstaltsverwaltung
eingelaufensind, ist die Anstaltsverwaltungberechtigt,Versicherungssummeund
Beitrag nachdemvorjährigenAnbau festzusetzenoderdie Anbauverzeichnisseauf
KostenderVersichertenherstellenzu lassen. Im erstenFall ist derVersicherte
für dendieVersicherungssummeübersteigendenTeil seinesErnteertragesSelbst=
versicherer.Weintraubengeltenbei verspäteterVorlage desAnbauverzeichnisses
als vor der Blüte versichert.Tritt vor Einlauf des Anbauverzeichnissesbei der
Anstaltsverwaltungein Hagelschadenein, so wird Entschädigungnur für die im
vorjährigenAnbauverzeichnisenthaltenenGrundstückeund für die im Vorjahre
versichertenFruchtgattungenund Ertragsklassengewährt. Ziffer 8 findet auch
hier Anwendung.

Wenn bei VersicherungennachZiffer 7a, b und c bis 15. Mai oder
vor einemetwafrühereintretendenHagelschlagkeineanderweitigeErklärungein=
gelaufen ist, so gilt die Versicherungin der gleichenWeise wie im Vorjahre
für das laufendeJahr als verlängert;dieAnstaltsverwaltungist jedochbeiVer=
sicherungennachZiffer 7c auchberechtigt,das Anbauverzeichnisauf Kostendes
Versichertenherstellenzu lassen. In diesemFalle geltenGegenstände,die im
Vorjahrenichtversichertwaren,als mit demhöchsten,im Vorjahrebestimmten
Selbstversicherungssatzversichert.

Ziffer 23 Abs. II. In Baumschulenkann unter der Voraussetzungeines
entsprechendenBeitragszuschlagesauch der Schaden vergütet werden, der
dadurchentsteht,daß teilweise,jedochmindestenszu einemViertel beschädigte
Gegenständeaus geschäftlichenGründen überhauptnicht mehr verwertetwerden
können.

Ziffer 31 Zusatzzu Abs.I. EbensobeiBaumschulen,wennsichbei derSchadens=
schätzungzeigt, daß die Versicherungssummeeines einzelnenQuartiers seinen
wirklichenWert übersteigt.

Ziffer 38. Zusatz:endlichwennverspäteteSchadensanzeigengemäßZiffer7 Abs.2
desHagelversicherungsgesetzesanerkanntwerden,und fürSchätzungdieserSchäden
nachträglicheineeigeneTagfahrtanberaumtwerdenmuß.

In Ziffer 40 ist nachZiffer 6 einzufügen:7.

München,den4. Oktober1912.
Dr. Frhr. v.Soden-Fraunhofen.



Geeh-undycrnrduungngilatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 60.
München, den 16. Oktober 1912.

e 1N In ha I t: 6 — ——
Gesetz vom 11.Oktober 1912 über das Lotteriespiel. — Bekanntmachung vom 11.Oktober 1912, Erneuerungen

der Meldungen der in den Bewerberverzeichnissen der Behörden aufgeführten Militäranwärter und Inhaber
des Anstellungsscheins. — Ordens=Verleihung.

Gesetz über das Lotteriespiel.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.

Cuitpold,
vonGottesGnadenHöniglicherPrinzvonHayern,

Regent.
Wir haben nach Vernehmung des Staatsrats mit Beirat und Zustimmung der

Kammer der Reichsräte und der Kammer der Abgeordnetenbeschlossenund verordnen,
was folgt:

Artikel 1.

Wer in einer Lotterie spielt, die in Bayern nicht zugelassenist, wird mit Geldstrafe
bis zu sechshundertMark bestraft. Kann die Geldstrafenicht beigetriebenwerden, so tritt
Haftstrafean ihre Stelle.
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Artikel 2.

Wer sichdemVerkaufoderder sonstigenVeräußerungeinesLoses oderLosabschnitts
einerin Bayern nichtzugelassenenLotterieodereinesAnteils an einemsolchenLose oder
Losabschnittoder eines Bezugsscheinsauf ein solchesLos oder einen solchenLosabschnitt
unterzieht,insbesonderewer ein Los, einen Abschnitt, einen Anteil odereinen Bezugsschein
dieserArt zumErwerbanbietetoderzur Veräußerungbereithält, wird mit Geldstrafebis
zu eintausendMark bestraft. Die gleicheStrafe trifft denjenigen,welcherals Mittels=
personmitwirkt.

Handeltder Täter gewerbsmäßigmit Losenoderleisteter dabeigewerbsmäßigHilfe,
so wird er mitGeldstrafevon einhundertbis zu eintausendfünfhundertMark bestraft. Die
gleicheStrafe tritt ein, wenn das VergehennachAbsatz 1 dadurchbegangenwird, daß
ein Los, ein Losabschnitt,ein Anteilschein,ein Bezugsschein,ein Angebot,eineAnzeige
oder einLotterieplanöffentlichausgelegt,ausgestellt,ausgehängt,versendetoder ein Angebot,
eineAnzeigeoder ein Lotterieplanin eine in Bayern erscheinendeZeitung eingerücktoder
sonstwiezur allgemeinenKenntnisgebrachtwird.

Artikel 3.

Wer nacheinerrechtskräftigenVerurteilungwegenVergehensgegenArtikel2 abermals
dieserVorschrift zuwiderhandelt,wird in den Fällen des Absatzes1 mit Geldstrafe von
einhundertbis zu eintausendfünfhundertMark, in den Fällen desAbsatzes2 mit Geldstrafe
von zweihundertbis zu dreitausendMark bestraft.

Artikel 4.

Die Vorschriftendes Artikel 3 finden Anwendung, auch wenn die frühere Geld=
strafenochnichtodernur teilweisegezahltoderganzoderteilweiseerlassenist; siebleiben
jedochausgeschlossen,wenn seit der Zahlung oder dem Erlasse der früherenGeldstrafe oder
seit der Verbüßung der an ihre Stelle getretenenFeiheitsstrafe oder seit der Verjährung
der Strafvollstreckungbis zur Begehungder neuenTat drei Jahre verflossensind.

Artikel 5.
Wer Gewinnergebnisseder in Bayern nichtzugelassenenLotterienöffentlichoderdurch

Mitteilungen, die für einen größerenKreis vonPersonenbestimmtsind, bekanntgibt, ins=
besonderewer sie in einer in Bayern erscheinendenZeitung veröffentlichtoder sie öffentlich
auslegt,ausstelltoderaushängt,wird mit Geldstrafebis zu fünfzigMark bestraft.

Gehört der Täter oder Teilnehmer zu den in Artikel 2 Abs. 2 bezeichnetenPersonen,
so tritt Geldstrafevon einhundertbis zu sechshundertMark ein.
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Artikel 6.
Die Artikel 1 bis 5 finden auch auf AusspielungenAnwendung,die außerhalb

Bayerns öffentlichveranstaltetwerden.
Artikel 7.

Mit Geldstrafevon einhundertbis zu eintausendfünfhundertMark wird bestraft:
1. wer ohne staatlicheErmächtigunggewerbsmäßigLoseoder Losabschnitteder
Preußisch=SüddeutschenKlassenlotterieoderUrkunden, durch welcheAnteile an
solchenLosenoderLosabschnittenzum EigentumoderzumGewinnbezugüber=
tragen werden,feilhält, anderenüberläßt oder zur Überlassungaubietet,

2. wer gewerbsmäßiggeringereals die genehmigtenAnteileoderAbschnittevonLosen
einer Privatlotterie oder einer außerhalbBayerns öffentlichveranstaltetenAus=
spielungoder Urkunden, durch die solcheAnteile oderAbschnittezum Eigentum
oderzumGewinnbezugübertragenwerden,feilhält, anderenüberläßtoderzur
üÜberlassunganbietet,

3. wer ein solchesGeschäft(Nr. 1 oder2) als Mittelspersonfördert.

Artikel 8.
Wer bei dem öffentlichenAnkündigen,Anpreisen,Feilbieten oderVertreibenvon Losen

oder Losabschnitteneiner Lotterieoder einer außerhalbBayerns öffentlichveranstaltetenAus=
spielungden bei der Zulassung derLotterie oderderAusspielung festgesetzten,ihm behördlich
bekanntgegebenenoderaus demLose ersichtlichenVertriebsbedingungenzuwiderhandelt,wird
mit Geldstrafebis zu einhundertfünfzigMark bestraft.

Artikel 9.
Wer Promessenauf Prämien eines inländischenoder ausländischenLotterieanlehens

ausbietetoder zur Teilnahme an einer solchenUnternehmungeinladet,wird mit Geldstrafe
bis zu einhundertfünfzigMark odermit Haft bis zu sechsWochenbestraft.

Artikel 10.
Wer gewerbsmäßigin derAbsicht,andereauszubeuten,zur Beteiligungan Losgesell=

schaftenauffordertoder sich mit derenBildung oder Geschäftsführungbefaßt, oder wer
gewerbsmäßigsolcheLosgesellschaftenoderderenBildung in andererWeise wissentlichfördert,
wird mit Gefängnis bis zu drei Monaten und zugleichmit Geldstrafevon einhundertbis
zu dreitausendMark odermit einer dieserStrafen bestraft.

Losgesellschaftenim Sinne diesesGesetzessindVereinigungenjederArt, welchedie
Gewinnaussichtenvon Serien= oderPrämienlosenoder von Lotterie=oderAusspielungslosen
ausnutzenwollen.
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Artikel 11.

Die gleicheStrafe trifft denjenigen,welchergewerbsmäßigin der Absicht, andere
auszubeuten,

a) Anteilevon Serien- oderPrämienlosenoderUrkunden,durchdie solcheAnteile
zum Eigentum oder zum Gewinnbezugübertragenwerden,feilhält, anderen
überläßtoderzur Überlassunganbietet,

b) öffentlichoderin Mitteilungen,die für einengrößerenKreis von Personenbe=
stimmt sind, insbesonderein einer in Bayern erscheinendenZeitung oder in
öffentlichausgelegten,ausgestelltenoder ausgehängtenAnkündigungenunter dem
VersprechenderStundungdesPreisesoderderBeleihungderPapieresicherbietet,
Serien= oder Prämienloseanderenzu überlassen.

Die gleiche Strafe trifft auch denjenigen,welcher gewerbsmäßigsolche Geschäfte
wissentlichfördert.

Artikel 12.

Wer nacheinerrechtskräftigenVerurteilungwegenVergehensgegenArtikel10 oder11
abermals einer dieserVorschriftenzuwiderhandelt,wird mit Gefängnis von einerWochebis
zu sechsMonaten und zugleichmit Geldstrafevon dreihundertbis zu sechstausendMark
odermit einer dieserStrafen bestraft. .

Artikel 13.

Die VorschriftdesArtikel 12 findetAnwendung,auchwenndie frühereStrafe noch
nichtodernur teilweisevollstrecktoder gezahlt oder ganzoderteilweiseerlassenist; sie
bleibt jedochausgeschlossen,wenn seit der Vollstreckungoder der Zahlung oder dem Erlasse
der früherenStrafe oderseitderVerjährungder Strafvollstreckungbis zur Begehungder
neuenTat drei Jahre verflossensind.

Artikel 14.

Wer Gewinne für bevorstehendeZiehungenvon Serien=oderPrämienlosenohne
Angabeder Zahl deran denZiehungenteilnehmendenStückeöffentlichoder durchMit=
teilungen, die für einen größerenKreis von Personen bestimmt sind, insbesonderedurch
Einrückenin einein Bayern erscheinendeZeitungoderdurchöffentlichesAuslegen,Ausstellen
oderAushängenbekanntgibt, um zur AusnutzungderGewinnaussichtenanzureizen,wird
mit Geldstrafebis zu einhundertfünfzigMark bestraft.

Artikel 15.

Jede einzelneVerfehlung gegendie Vorschriften dieses Gesetzesmit Ausnahme der
Vorschriften in den Artikeln 1, 5 und 9, insbesonderejede einzelneVerkaufs=, Über=
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lassungs=oderVertriebshandlung,jedeseinzelneAnbieten,Bereithalten,Auslegen,Ausstellen,
Aushängen, Versendeneines Loses, eines Losabschnitts,eines Bezugsscheins,eines Anteil=
scheins,eines Angebots, einer Anzeige oder eines Lotterieplans, jedes einzelneAuffordern
zur Beteiligungan Losgesellschaften,jedeseinzelneVeröffentlichenund Bekanntgebenvon
Gewinnen wird als selbständigestrafbareHandlung geahndet,auch wenn die einzelnen
Handlungen zusammenhängenund auf einen einheitlichenVorsatz des Täters oderTeil=
nehmerszurückzuführensind.

MehrerehiernachverwirkteGefängnis=und Geldstrafensind je für sich auf eine
Gesamtstrafezurückzuführen,die in einer Erhöhung der verwirktenschwerstenStrafe besteht.

Das Maß der Gesamtstrafedarf den Betrag der verwirkten Einzelstrafen nicht
erreichen,auchsechsMonateGefängnisund zehntausendMark Geldstrafenichtübersteigen.

Diese Vorschriften finden auchAnwendung, wenn vor der Vollstreckung,Zahlung,
Verjährung oder vor dem Erlasse der Strafe die Verurteilung wegen einer strafbaren
Handlungerfolgt,die vor der früherenVerurteilungbegangenwar.

Artikel 16.
Die Artikel 57 und 57a desPolizeistrafgesetzbuchswerdenaufgehoben.

Artikel 17.

Für den GeschäftsbetriebderPreußisch=SüddeutschenKlassenlotteriesind Abgaben für
den Staat und die gemeindlichenVerbändenicht zu entrichten.

Artikel 18.
DiesesGesetztritt gleichzeitigmit demStaatsvertragezwischenBayern und Preußen

zur Regelungder Lotterieverhältnissevom29. Juli 1911 in Kraft.

Gegebenzu Berchtesgaden,den11. Oktober1912.

Luitpold,
Prinz von Sayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr. Frhr. v.Hertling. Dr.Erhr. u.Soden-Fraunhofen.v.Breunig. v.Seidlein. Dr. v.Knilling.
J. V.

Frhr. v. Kreß. Staatsrat Dr. v.Benle.

· Auf AllerhöchstenBefehl:
Der Ministerialrat

im K. StaatsministeriumdesInnern:
Knözinger.
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Nr. 1635à 1.

fl. Staatsministeriumdes Innern und K. fKriegsministerium.

Bekanntmachung, ErneuerungenderMeldungen der in denBewerberverzeichnissenderBehörden
aufgeführtenMilitäranwärterund Inhaber des Anstellungsscheins.

Unter Bezugnahmeauf § 15 der Anstellungsgrundsätze(GVl. 1907 S. 693) wird
darauf aufmerksamgemacht,daß jene Militäranwärter und Inhaber des Anstellungsscheins,
die vor dem 1. Jannar 1912 in den Bewerberverzeichnissenvorgemerktwurden und noch
keine Zivilversorgung gefundenhaben, ihre Meldung bis zum 1. Dezember 1912
erneuernmüssen,weil sie sonst in den Verzeichnissengestrichenwerden.

Die Meldungserneuerungensind an jene Stellen zu richten, welchedie Verzeichnisse
führen. Hierbei sinddie in denFamilien=,Vermögens=,Gesundheits=und sonstigenVer=
hältnisseneingetretenenAnderungenanzugeben.Die RichtigkeitderAngabenist seitensder
nicht mehr im aktivenDienste befindlichenStellenanwärterdurchVorlage eines amtlichen
Leumunds=und Vermögenszeugnisseszu bescheinigen. )

Wennder Stellenanwärtermit dem seinerzeitigenVormerkungsgesuchoder späterin
Bezug auf die angestrebteBedienstungetwabesondereWünschevorgebrachthat, so sinddiese,
soweit sie aufrechterhaltenwerdenwollen, ausdrücklichzu wiederholen.

NeuederartigeWünschesowiewährenddesJahres eintretende,die Annahmeder Be=
dienstungenbeeinflußendeVerhältnissehabendieStellenanwärterunverzüglichdenzuständigen
Anstellungsbehördenzu melden.

Lehnt ein Stellenanwärter die Annahmeeiner Stelle, für die er vorgemerktist, ohne
nachgewiesenenstichhaltigenGrund oder aus Ursachenab, die schonsolangebestehen,daß er
darauf gestütztebesondereWünscherechtzeitighätte aumeldenkönnen,so verliert er das Recht
auf die Belassung im Bewerberverzeichnisund wird in der Regel ohneweiteresaus ihm
gestrichen.

München, den 11. Oktober 1912.
J. A.

Frhr. v.Kreß. Staatsrat v. Kahr.

Ordens-Verleihung. haben Sich unterm 23. September 1912
— allergnädigstbewogengefunden,demKammer=

Im UnmenSeiner Majestätdes Königs. sängerEnrico Caruso den Verdienstorden
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit= vom heiligenMichael IV. Klasse zu ver=

pold, des Königreichs Bayern Verweser, leihen.
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Greis-undMinidnungogtlatth
für das

Königreich Bayern.

Nr. 61.
München, den 18. Oktober 1912.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 15.Oktober 1912 über die Einfuhr von Rindern und Ziegen aus der Schweiz. — Be=

kanntmachung vom 17. Oktober 1912, die Einberufung der Landräte betreffend.— Hofdienst=Nachricht.
— Königlich Allerhöchste Genehmigung zur Annahme fremder Dekorationen.

Nr. 4130b69.

Bekanntmachung überdie Einfuhr von RindernundZiegenaus der Schweiz.

Kl. Staatsministeriumdes Innern.

In teilweiserAbänderung der Bekanntmachungvom 25. September1908 (GWl.
S. 909) wird vom 20. Oktober 1912 an die Einfuhr von Rindernund Ziegenaus
den schweizerischenKantonen Appenzell und Schwyz nachund durchBayern unter den
Bedingungen wieder zugelassen,die in den Bekanntmachungenvom 25. September und
6. Oktober1908 (GVBl. S. 909, 954) bezeichnetsind.

München, den 15. Oktober 1912.

Dr. Frhr. v.Soden-Fraunhosen.
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für 1913 auf

in die Kreishauptstädteeinzuberufen.

München,den 17. Oktober1912.

Hofdienst=Nachricht.
Im NamenSeiner Mojestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich mit AllerhöchstemSignat vom
11. Oktober1912 bewogengefunden,vom
1. November1912 an, den Königlich geist=
lichenRat undpäpstlichenHausprälaten,Hof=
predigerundEhrenkanonikusanderSt. Kaje=
tanshofkircheJosephRitter von Hecher zum
Hofkapellendirektorund Propst bei demKol=
legiatstift an derK. Hofkirchezu St. Kajetan
Allerhuldvollstzu ernennen.

AöniglichAllerhöchsteGenehmigungzur
AnnahmefremderDekorationen.
Im NamenSeiner Majestätdes Mönigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
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pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm6. Oktober1912 aller=
gnädigstbewogengefunden,
demSattelmeisterGeorgMaier für das

K. SächsischeAlbrechtskreuz,
den LeibjägernWilhelm Reingruber

für das K. StchsischeEhrenkreuzmit der
Krone und AugustNeustifter für das
K. SächsischeEhrenkreuzund
denReitknechtenKaverKrenkl undJohann

Mack für die K. SächsischeFriedrichAugust
Medaille in Silber,
sämtlichein DienstenSeinerKöniglichenHoheit
desPrinzen Ludwigvon Bayern,
dieBewilligungzurAnnahmeundzumTragen
zu erteilen.
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ich-nndVerordnung-estlaål
für das

KönigreichBayern.

Nr. 62.
München, den 21. Oktober 1912.

Inhalt:
Bekanutmachung vom 15.Oktober 1912, die Ergänzung und Anderung der Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrs=

ordnungbetreffend.—Bekanutmachung vom15.Oktober1912,diePostordnungfür dasKönigreichBayern
vom 27. März 1900 betreffend. — Bekanntmachung vom 16.Oktober 1912, die Errichtung von Eisenbahn=
inspektionen betreffend. — Bekanntmachung vom 16.Oktober 1912, die Errichtung und den Betrieb von
Privattelegraphen, Nebentelegraphen und besonderenTelegraphen betreffend. — Hofdienst=Nachrichten.

Nr. 9/Vos.

Bekanntmachung, die ErgänzungundAnderungder AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnung
. etrefsend. -.

K.Staatsministeriumsürverliehroangeltgenheiten.

Die Anlage O zur Eisenbahn-Verkehrsordnung(GVBl. 1909 S. 29) wird, wie
folgt, ergänztund geändert. «

Nr. Ia. Sprengstoffe.
1. Eingangsbestimmungen. A. Sprengmittel.

In der 1. Gruppea) wird eingeschaltet:
a) hinterdemmit „Gesteins=Siegenit“beginnendenAbsatz:

Kohlen=Siegenit (Gemengevon Ammoniaksalpeter,höchstens3 Prozent
· ’ Dinitrotoluol,höchstens4 ProzentNitroglyzerin,von Mehl, Kochsalzund

die Gefahr nicht erhöhendenSalzen, wie Magnesium-Sulfat).
b) hinterdemmit „Titanit IV“ beginnendenAbsatz:

Tunnelit, auchmit den angehängtenZahlen J, II, III usw. (Gemenge
von Ammoniaksalpeter,Natronsalpeter,höchstens10 Prozent Trinitrotoluol
odereiner Mischung von höchstens6Prozent Trinitrotoluol und 2Prozent
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neutralenflüssigenTrinitrotoluols leines Gemengesvon Trinitrotoluolen
mit niedrigernitriertenToluolens,höchstens20 ProzentDinitrochlorhydrin,
höchstens5 Prozent Nitroglyzerin,höchstens1 Prozent Kollodiumwolle
und von Kohlenhydraten).

2. Beförderungsvorschriften. E. Verladung.

Im Abs. (1) wird am Endehinzugefügt:
Ferner ist das Zusammenladenvon Nitrozellulose(Schießbaumwollein Flocken=
form und Kollodiumwolle ungepreßt,Ia. A. 1. Gruppe c) a)) mit Spreng=
kapseln(Ib. Ziffer 4a)) zulässig,wenn dieNitrozellulosemindestens35 Prozent
WasseroderAlkoholenthältund die SprengkapselnnachdenVorschriftenunter
Ib. A. zu 4a) Abs. (3) æ)undAbs. (5) a) verpacktsind.

Nr. Ib. Munition.

Beförderungsvorschriften.

A. Verpackung. Zu4a ).
Es werdengefaßt:
1. Abs. (3) c) der Eingang:

a) mindestens12 cm, wenndie Sprengkapselnmit Ammoniaksalpetersprengstoffen
(Ia. A. 1. Gruppe a)) oder mit Nitrozellulosein Flockenformund ungepreßt
(Ia. A. 1. Gruppec) a)) odermit Schießmittelnder 1. Gruppe (Ia. B.
1. Gruppe) zusammenin denselbenWagen verladenwerdensollen. Der
Zwischenraum usw. wie bisher.

2. Abs. (5) c) der Eingang:
a#)wenn die Sprengkapselnzusammenmit Ammoniaksalpetersprengstoffenoder
mit Nitrozelluloseder 1. Gruppe in Flockenformund ungepreßtodermit
Schießmittelnder 1. Gruppe befördertwerdensollen (vergleicheAbs. (3) #)),

E. Verladung.

Im Abs. (1) wird am Ende hinzugefügt:

Ferner ist die Zusammenladungvon Sprengkapseln(Ziffer 4a)) mit Nitro=
zellulose(Schießbaumwollein Flockenformund Kollodiumwolleungepreßt,Ila. A.
1. Gruppe c) a)) zulässig, wenn die Sprengkapselnnach der Vorschrift unter
A. zu 4a) Abs. (3) æ) und Abs. (5) a) verpacktsind und die Nitrozellulose
mindestens35 ProzentWasseroderAlkoholenthält.
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Nr. II. SelbstentzündlicheStoffe.

1. Eingangsbestimmungen.

a) In Ziffer 6 wirdhinter„Holzkohle“eingeschaltet:
und Lederkohle,

b) Hinter Ziffer 8 a. wird nachgetragen:
Zb. Gummi, gemahlen (Gummistaub..

2. Beförderungsvorschriften.

A. Verpackung.

Im Abs. (6) wird nachgetragen:
Gummi, gemahlen (Gummistaub) der Ziffer 8b.#ist in starke,dichte,
sicherverschlosseneBehälterzu verpacken.

B. SonstigeVorschriften.

Im Abs. (2) untera) wird hinter „Holzkohle“eingeschaltet:
und Lederkohle

Die Anderungentretensofortin Kraft.

München,den15. Oktober1912.
J. V.

Staatsrat v. Endres.

Nr. 23/7939
PIII.

Bekanntmachung, die Postordnungfür das KönigreichBayern vom 27.März 1900 betreffend.

R. Staatsministerinmfür Verkehrsangelegenheiten.

Die Postordnungfür das KönigreichBayern vom27. März 1900 (GVBl. Nr. 17
vom30. März 1900) wird, wie folgt, geändert:

Im § 38 „Abholungvon Briefpostsendungenbei der Postanstalt“sinddie Ziff. IV.
mit VI, wie folgt, zu ändern:

IV. Die Aushändigung erfolgt entwederam Postschalterinnerhalb der Postschalter=
dienststunden(§ 27, II) oder,wenn die PostbehördedemAbholer auf besonderenAntrag
ein verschließbaresAbholungsfach(Schließfach)überlassenhat, durchEinlegen in diesesFach,
dessenLeerungdurchden Abholer nach besondererFestsetzungderPostverwaltungauch außer=
halb der Postschalterdienststundenzulässig ist. Auch bei Uberlassung eines Schließfachs
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müssenSendungen, die ihres Umfangs wegennicht aufgenommenwerden können, Nach—
nahmesendungenund mit Porto belasteteSendungen,wenn der Empfänger das Porto nicht
stundenläßt (8 49, XVIID, am Postschalterin Empfanggenommenwerden.Die Post—
behördeist berechtigt,anzuordnen,daß dieselbePerson sich höchstenszur Empfangnahme
der für drei Abholer eingegangenenPostsendungenmeldendarf. «

V. Für die Überlassungeines verschließbarenAbholungsfachsnebstzwei Schlüsseln
wird eineeinmaligeGebührvon 10 & bei gewöhnlicherGröße und 20 J“ bei größerer
Abmessungerhoben.Danebenist eine Jahresgebührvon 4 4“ bei gewöhnlicherGröße
und 6 —Xbei größererAbmessungzu entrichten.DieseGebührentfälltfür das ersteJahr
derÜberlassungund ist im übrigenvierteljährlichim Voraus zu zahlen.

Die Überlassunggeschiehtzunächstauf die Dauer einesJahres. Fällt der Endpunkt
nicht mit dem Ablauf eines Kalendervierteljahrszusammen,so dauert die Überlassungbis
zumAblaufedesVierteljahrs. Erfolgt nichtdreiMonate vorhereineschriftlicheKündigung,
so verlängertsichdieUberlassuugauf unbestimmteZeit unterVorbehalt einer dreimonatigen,
nur zum Ende eines KalendervierteljahrszulässigenschriftlichenKündigung.
VI. Eine Verpflichtungzur Überlassungvon Schließfächernbestehtfür die Post=

verwaltung nicht. Diese ist auch berechtigt,die Überlassungeines Faches jederzeit ohne
Kündigung zurückzuziehen;alsdann wird die erhobeneJahresgebühru. U. anteilmäßig
zurückgezahlt.Die einmaligeGebührwird in keinemFalle erstattet.

VorstehendeAnderungentretenmit dem1. Jannar 1913 in Kraft.

München,den 15. Oktober1912.
J. V.

Staatsrat v. Endres.

Nr. 2/Pak.

Bekanntmachung, die ErrichtungvonEisenbahninspektionenbetreffend.

K. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Mit AllerhöchsterGenehmigungwird vom 1.November1912 an eineNeubauinspektion
in München errichtet.

München, den 16. Oktober 1912.

J. V.
Staatsrat v. Endres.
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Nr.24/7947
7 15.

Bekanntmach ung, die Errichtung und den Betrieb von Privattelegraphen,Nebentelegraphen
undbesonderenTelegraphenbetreffend.

fl. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Die Bestimmungen hinsichtlich des Schutzes der staatlichenTelegraphenleitungen Schutz
(6BBl. 1906 S. 504 Abs. 2) erhaltenmit sofortigerWirksamkeitnachstehendeFassung.sactihen

Die FührungeinerPrivattelegraphenleitungquerüberstaatlicheSchwachstromleitungenSchwach
oder längs solcherwird nur unter folgendenbesonderenBedingungengestattet: stromanlagen.

1. Im Falle einer oberirdischenKrenzung muß die Privatleitung mindestens1m
oberhalbderhöchstenoder,wenndie örtlichenVerhältnissees erfordern,mindestens
Is unterhalbder tiefstenstaatlichenSchwachstromleitunggeführtwerden.
Wird eine Privatfreileitung längs einer staatlichenSchwachstromleitunggeführt,
so mußsievon diesermindestens1 m entferntbleiben.Ist die beidenLeitungen
gemeinsameStreckelängerals 1km, so muß derAbstandderLeitungenmindestens
3Zmbetragen.

2. Stützpunkte der Privatleitung, welchein der Nähe einer staatlichenSchwach=
stromleitungangebrachtwerden,müssengegenUmfallenoderAbbrechensorgfältig
geschütztwerden.

3. Wo oberirdischeKonstruktionsteile(Stangen,Streben,Ankerusw.) derPrivat=
anlage sich unterirdischenKabeln der staatlichenSchwachstromanlageauf mehr
als 0,8 m nähernoderunterbeiderseitigerVerwendungunterirdischerKabel deren
gegenseitigerAbstand wenigerals 0, m beträgt, muß ebensowie im Falle von
KabelkreuzungenjedederunterirdischenSchwachstromanlagenlängs derNäherungs=
streckeoderan denKreuzungsstellenmit einemsicheren,mindestens0,5 m über
diesehinansgehendenSchutzegegenPickelhiebeabgedecktsein. Der zulässige
Mindestabstandder beiderseitigenKonstruktionsteilebeträgt0,25 m.

4. Verlaufen die mit den staatlichenSchwachstromleitungenkreuzendenoder an diese
sichannäherndenPrivatleitungen ganz oder teilweiseim Gefahrbereichevon elek=
trischenStarkstromanlagen,so geltenfür denAusbau der Privatanlagean den
Kreuzungs=und Näherungsstellendie „AllgemeinenVorschriften für die Aus=
führung und den Betrieb neuerelektrischerStarkstromanlagen(ausschließlichder
elektrischenBahnen) bei Kreunzungenund Näherungenvon Telegraphen=und
Fernsprechleitungen“(Berlin, Verlag von Julius Springer 1911), sowiedie
von der K. B. Verkehrsverwaltunghiezu erlassenenAusführungsbestimmungen.
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vorgenommenwerden.

München,den16.Oktober1912.

Staatsrat

Hofdienst-Machrichten.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
mit Handschreibenvom 12. Oktober 1912
den Legationsrat bei der Gesandtschaftam

Gocgle

v. Endres.

K. PreußischenHofeI#r.Hans von Schoen
zumK. Kämmerer,
unterm12. Oktober1912 den Leutnant

im K. 9. Feld=Artillerie=RegimentHeinrich
Freiherrn von Vequel=Westernach auf
seinalleruntertänigstesAnsuchenzumK. Kam=
merjunker
zu ernennen.
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ehundVerordnungs=Blatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 63.
München, den 26. Oktober 1912.

Inhaltt:
Königliche Verordnung vom 20. Oktober 1912 über die Wahlen der ortskirchlichenVertretungskörper (Kirchen=

wahlordnung). — Bekauntmachung vom 20. Oktober 1912, Formblätter für die Wahlen der ortskirchlichen
Vertretungskörper betreffend. — Bekanntmachung vom 19. Oktober 1912, denVollzug der Kirchengemeinde=
ordnung betreffend. (Allgemeine Vollzugsvorschriften.)

Königliche Verordnung überdieWahlen der ortskirchlichenVertretungskörper(Kirchenwahl=
ordnung).

Inhaltsübersicht.
"

A. Regelmätzige Wahlen . . . . . . 1—44

I. Vorbereitung der wahl . . . . . . 1—17

1. Im allgemeinen . . .». . . . . 1
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a) bei Wahlen ohneWählerlisteund bei Wahlcn mit WählerlistenachfreienListen
b) bei Wahlen nachgebundenenListen
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Feststellungund Bekanntgabeder gewähltenKirchenverwalterund Ersatzmänner,dann 22
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Wahlprotokollund Protokoll des Hauptwahlausschusses .
Fertigung der Listen und Behandlungder Wahlzettel
Aufforderungder Gewähltenzur Erklärung über AnnahmeoderaAblehnungder Wahl. .
Entscheidungin denLandesteilen rechts des Rheins über AblchnungsgründegewählterKirchen=
verwalterund ErsatzmännersowieKenntnisnahmevon Ablehnungenin der Pfalz. .
FortsetzungdekregelniaßigcnKirchenverwaltiingsioahleii· .
Regelmäßige Erneuerungswahlen derKirchengemeindebevollnmächtigten

a) Verfahren bei Wahlen ohneWählerlisteund bei Wahlen mit Wählerlistenachfe Listen
b) Verfahren bei Wahlen nach gebundenenListen .

Fortsetzung der regelmäßigen Erneuerungswahlen derKirchengemeindebevollmächtigten
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Im NamenSeiner Mufjestätdes Königs.

Luitpold,
vonGottrsGnadenRöniglicherPrinz vonHayern,

Regent.
Wir findenUns bewogenauf Grund der Art. 52 Abs.III und 70 Abs. I der

Kirchengemeindeordnungvom 24. September 1912 für die Landesteilerechtsdes Rheins
und für die katholischeKirchein der Pfalz nachstehende

. Kirchenwahlordnung
zu erlassen.

Wir behaltenUns die Erlassung besondererVorschriftenfür den Fall vor, daß in
den evangelisch-lutherischenoder in den reformiertenKirchengemeindenrechts des Rheins
gemäßArt. 104 Abs. I oder Art. 105 der Kirchengemeindeordnungdie Befugnissedes
Kirchenvorstandsoder des Presbyterinmsund die Befugnisseder Kirchenverwaltungver=
einigt werden.

A. Regelmäßige Wahlen.
I. VorbereitungderWahl.

8 1. Im
1Die VorbereitungderWahl obliegtder Kirchenverwaltung. allgemeinen.
Soll eineKirchenverwaltungneu gebildetwerden,so ist von derStaatsaufsichtsbehörde

ein Ausschuß mit der Wahlvorbereitungzu betrauen. Der Ausschuß bestehtaus einem
Vorsitzendenund Beisitzen. Dem Ausschusse,kommendie Befugnisseund Obliegenheiten
der Kirchenverwaltung,demVorsitzendendie des Kirchenverwaltungsvorstandeszu. Wenn
ein nach der Kirchengemeindeordnungzur Vorstandschaftin der künftigenKirchenverwaltung
berufenerGeistlichervorhandenist, tritt dieserals Vorsitzenderein; andernfalls bestelltdie
Staatsaufsichtsbehördeden Vorsitzendenaus der Mitte der wahlstimmberechtigtenKirchen=
gemeindeglieder.Diesen sind auch die Beisitzer zu entnehmen. Die Staatsaufsichtsbehörde
bestimmtdie Zahl der Beisitzer sowie die Art ihrer Bestellung und ordnetdas Erforderliche
wegendes Zusammentritts des Ausschussesu. dgl. an.

. § 2. . Aufstellung
1Die Befugnis zur Ausübung desWahlstimmrechtsist vorbehaltlichder Bestimmungwmlnene

in Abs. II von dem Eintrag in eine jeweils nachMaßgabe der§§ 3—5 anzulegendeundAbstand=
Wählerlisteabhängig. nahmevon

168* einer solchen.
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Im)MitstaatsciufsichtlicherGenehmigung,uriiderenErteilungrechtzeitignaelszusuchenist,
kannvonderAnfstellungeinerWählerlisteabgesehenwerden.CYDieGenehmigungsoll
nur versagtwerden,wenntriftigeGründevorliegen.
l 0 Die Wahl erfolgt

im Falle des Abs. II nach freien Listen,
im Falle desAbs. I nachfreienListenodermit Genehmigungder Staatsaussichtsbehörde
nachgebundenenListen(KEO. Art. 52 Abs. III Satz 2 und 3; dann§§ 5 Abf.VI,
X, 6—14, 17, 27, 28, 37 dieserVerordnung).? Abs. II Satz 2 findetAnwendung.
IVWird von Aufstellung einer Wählerliste abgesehen, so kommen die

Vorschriften in §§ 3—14 nicht in Betracht.

Maßnahmen # 83.
des Kirchen- .. . . . .
»·k»«sx:ss·gz-IOBisspätestensviertenOktoberdesjenigenJahres,indenidieregelniäßigenKirchen-
vorstandesverwaltungswahlenstattfinden,sollen vom Kirchenverwaltungsvorstandedie Wahlstimm=
anee. berechtigten(KGO. Art. 43 Abs.1) durchöffentlicheBekanntmachungaufgefordertwerden,
waltungbeisich zumZweckeder Ausübung desWahlstimmrechtsunterAngabe des Familien=und
.= Vornamens,der Geburtszeitund desBekenntnisses,des Standes oderBerufes und des

liste,dann Wohnorts (Straße, Hausnummer) sowie der Staatsangehörigkeitund Steuerveranlagung
Ghestimmung(Art der direktenSteuern) mündlichoder schriftlichanzumelden.2 Die Anmeldefristist
—N der auf zehnKalendertage(§ 47), von demauf denöffentlichenAnschlagder Bekanntmachung
WahlnachfolgendenTage an gerechnet,zu bemessen. In der Bekanntmachungistder Endtermin
Ceeusdenender Anmeldefristanzugebenund bei einerWahlfür eine Pfarrgemeindedie etwavonder
mehrerenStaatsaufsichtsbehördenach KGO. Art. 42 Abs. II getroffeneBestimmung anzuführen;
Wahllokalen,es ist das Lokal zu bezeichnen,in dem die mündlichenAnmeldungenzu erfolgenhaben,

und es sind für derenEntgegennahmebestimmteZeiten festzusetzen;es ist auf die nach=
stehendenAbs. III Satz 1 und IV Satz 1 sowiedaraufhinzuweisen,daß die schriftliche
Anmeldung in beliebigerForm, z. B. mit Postkarte,zulässigist und auchmehrerePersonen
zusammen in einer von allen Beteiligten unterzeichnetenListe angemeldetwerdenkönnen,
dann daß niemandwählen kann, der sichnicht fristgemäßzur Eintragung in dieWählerliste
angemeldethat. Die Bekanntmachungist an einemgeeignetenOrt, etwa am Eingang
in die Kirche, und je nachGröße des Kirchengemeindebezirksnochan anderenOrten dieses
Bezirks öffentlichanzuschlagenund mit demDatum des Tages desAnschlagszu versehen.
Wird dieBekanntmachunganmehrerenOrten angeschlagen,so hat derAnschlagsämtlicher

Bekanntmachungenam gleichenTage zu erfolgen. G Neben dem öffentlichenAnschlagkönnen
auchandereArten derBekanntmachung,z.B. Verkündungvon der Kanzel u.dgl., gewählt
werden. 7 Der Kirchenverwaltungsvorstandhat demWahlkommissär,im Falle des§ 18
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Abs.II demWahlkommissärdesHauptwahlausschusseseinenAbdruckder Bekanntmachung
sowieeineschriftlicheBestätigungüberdenVollzug derBekanntmachungzu übergeben.

I1140Die innerhalb derAnmeldefristangemeldetenPersonensollen vomKirchenverwaltungs=
vorstandoder unter seinerAufsichtund Verantwortungvon einer nachKGO. Art. 57
bestelltenPersonjeweils tunlichstsofort beimEingangderAnmeldungin eineListe(An=
meldeliste)nachAnlage1I(Spalte 1—9) eingetragenwerden. Die Liste kann je nach
Bedarf, besondersin größerenKirchengemeinden,nachBuchstabeneingeteiltangelegtwerden,
wobei alsdann die fortlaufendeNumerierung in Spalte 1 nachAbschlußder Eintragungen
vorzunehmenist. WDie schriftlichenAnmeldungensind mit demTage des Einlaufs zu
versehenund als Beilagen zur Anmeldelistezu nehmen. (7Über verspätetangebrachte
mündlicheAnmeldungensind vomKirchenverwaltungsvorstandeVormerkungenaufzunehmen;
diesewerdenmit dennachAblauf der Frist etwaeingekommenenschriftlichenAnmeldungen
gleichfallsals Beilagenzur Anmeldelistegenommen.
IIl4 Auf Verlangenist der EmpfangschriftlicherAnmeldungenzu bestätigen. Erfolgt

die schriftlicheAnmeldungmehrererPersonen in einer Liste zusammen, so genügtdie Be=
stätigungdes Empfangsan den zur EntgegennahmeErmächtigtenodermangelseiner Er=
mächtigungan denin der ListezuerstAufgeführten.
IV Eine Anmeldepflichtbestehtnicht für denKirchenverwaltungsvorstandsowiefür die

bisherigenKirchenverwalterundKirchengemeindebevollmächtigtennebstErsatzmännern.E#Diese
werdenvonAmtswegenin dieAnmeldelisteunterAusfüllungderSpalten1—8 eingetragen,
wobei ihre bisherigeStellung in denortskirchlichenVertretungskörpernin Spalte 2 an=
zugebenist. G#Abs. II Satz2ist gegebenenfallszu beachten.

84.

1 Sofort nachAblauf der Anmeldefristhat der Kirchenverwaltungsvorstandvorläufig zu
prüfen,ob die in die AnmeldelisteEingetragenenwahlstimmberechtigtsind (KGO. Art. 43
Abs. I). (WErgebensichhiebeibegründeteZweifel, so sindunverzüglichdie erforderlichen
Erhebungeneinzuleiten. Auf KGO. Art. 52 Abs. IV Satz 1 wird verwiesen;den
K. Rentämternkann jedochdie Anfertigungvon Verzeichnissender mit direktenSteuern
Veranlagtennichtangesonnenwerden. “ Über mündlichgepflogeneErhebungensindVor=
merkungenaufzunehmen.5 Die dieErhebungenenthaltendenSchriftstückesind als Beilagen
zur Anmeldelistezu nehmen.

—
85.

1/0NachAbschlußderErhebungenhat dieKirchenverwaltungzunächstzu prüfen,ob die
in § 3 Abs. IV genanntenPersonenin dieAnmeldelisteeingetragen,dann ob die übrigen
in der AnmeldelisteaufgeführtenPersonen sämtlich innerhalb der Anmeldefrist angemeldet
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und ob alle rechtzeitigangemeldetenPersonen in die Anmeldelisteeingetragenworden sind.
Zeigen sich hiebeiMängel, so ist die Anmeldeliste zu berichtigen;der Grund einer

Streichung oder nachträglichenEintragung ist in Spalte 11 vorzutragen.
Sodann hat die KirchenverwaltungüberdieWahlstimmberechtigungder in die An=

meldelisteeingetragenenPersonen (KGO. Art. 43 Abs. 1) Beschluß zu fassen und das
Ergebnis in Spalte 10a der Anmeldelisteniederzulegen.? Die Anmeldelisteist abzu=
schließenund von allen anwesendenMitgliedern der Kirchenverwaltungzu unterschreiben.
Sovweit über die WahlstimmberechtigungbegründeteZweifel bestehen,ist die Beschluß=

fassungauszusetzenund nach§ 4 Satz 2 und 3 zu verfahren. (7In solchenFällen hat
die Kirchenverwaltungwiederholtzusammenzutretenund das Ergebnis der Beschlußfassung
in Spalte 10 a und den Tag der Beschlußfassungin Spalte 11 der Anmeldelisteeinzu=
tragen. 5 § 4 Satz 4 und5 findetAnwendung.

0Beschlüsse,durchwelchedie Wahlstimmberechtigungnichtanerkanntwird, sindden
BeteiligtensofortgegenNachweiszu eröffnen. ? GegensolcheBeschlüssestehtbinnendrei
Kalendertagen(§ 47), von demauf dieEröffnungfolgendenTage an gerechnet,Beschwerde
zur Staatsaussichtsbehördeoffen, wodurchdasWahlverfahrennicht aufgehaltenwerdendarf.
Die Beschwerdekann innerhalb dieserFrist sowohl beim Kirchenverwaltungsvorstandals
auchbei der Staatsaufsichtsbehördeeingelegtwerden.“ Der Beschlußder Staatsaufsichts=
behördeist vomKirchenverwaltungsvorstandin Spalte 10b der Anmeldelistezu vermerken.
Wenn die Aufnahmein die AnmeldelistewegenverspäteterAnmeldungnichterfolgtoder
eine eingetragenePerson aus diesemGrunde in derListe gestrichenwird, ist den Beteiligten
hievonsofort nachweislichMitteilung zu machen.6 Satz 2 und 3 findenAnwendung.
Wird der Beschwerdestattgegeben,so ist der Beschwerdeführervom Kirchenverwaltungs=
vorstand im ersten Falle in der Anmeldelistenachzutragen,im zweiten Falle wieder=
einzutragenunterAngabedesGrundesder Eintragungin Spalte 11. G Die in Satz 1
und 5 bezeichnetenNachweiseund dieBeschlüssederStaatsaufsichtsbehördesind als Beilagen
zur Anmeldelistezu nehmen.
IVIm übrigenfindetgegendieBeschlüssederKirchenverwaltungeineBeschwerdenichtstatt.
V4 Die gegebenenfallsberichtigteund ergänzteAnmeldelistebildet die Grundlage für

die Befugnis zur AusübungdesWahlstimmrechts.? Niemandkannwählen,der nichtin
die Anmeldeliste eingetragenund dessenWahlstimmrecht in dieser nicht anerkannt ist.
Die Wählbarkeit(KGO. Art. 44 Abs. 1) ist nicht von derEintragung in die An=
meldelisteabhängig.
VI(/Je nachderZahl derEintragungenist darüberBeschlußzu fassen,ob die Wahl

nachgebundenenListen (§ 2 Abs.III), dann ob die Wahl in mehrerenWahllokalen
(&KGO.Art. 48 Abs.II) vorgenommenwerdensoll. 2 WirdWahl nachgebundenenListen
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beschlossen,so ist um die Genehmigunghiezu bei der Staatsaufsichtsbehördenachzusuchen.
Soll dieWahl in mehrerenWahllokalenvorgenommenwerden,so ist derStaatsaussichts=
behördehierüberzu berichten(§§ 15 und 18 Abs. II). “ Die ZuteilungderWählerzu
deneinzelnenWahllokalenerfolgtnachalphabetischerAusscheidung.G Mit staatsaufsichtlicher
Genehmigung,um derenErteilungungesäumtnachzusuchenist, kanndieZuteilungauchnach
anderenMerkmalen,z. B. nach territorialerAbgrenzungdes Kirchengemeindebezirks,vor=
genommenwerden. «
MOAusGrnndderAnmeldelisteisteinealphabetischeListederWahlstimmberechtigten

(Wählerliste)nachAnlageII(Spalte1——6)herznstellen.(2)JndieWählerlistesiiidPer-
sonen nicht aufzunehmen,derenWahlstimmrechtin der Anmeldelistenicht anerkanntist.
Der Kirchenverwaltungsvorstandhat auf der Wählerliste zu bestätigen,daß alle in der
Anmeldelisteals wahlstimmberechtigtAnerkanntenin dieWählerlisteausgenommenwordensind.
Wenn die Wahl in mehrerenWahllokalenvorgenommenwird, ist für jedesWahllokaleine

besondereWählerliste anzulegen. G In diesebesonderenListen sind nur die Personen auf=
zunehmen, die in dem treffendenWahllokal ihr Wahlstimmrechtauszuübenhaben. G Auf
diesenbesonderenListen ist vom Kirchenverwaltungsvorstandezu bestätigen,daß alle in der
Anmeldelisteals wahlstimmberechtigtAnerkannten,die demtreffendenWahllokal zugeteiltsind,
in die Wählerliste aufgenommenwurden.
VIIIDie Anmeldelistesamt Beilagen (§ 3 Abs. II Satz 3 und 4, § 4 Satz 5, § 5

Abs. II Satz 5 undIII Satz 8) ist vomKirchenverwaltungsvorstandeinstweilenzu verwahren.
1X( Wird dieWahl nachfreienListenvorgenommen,sohatderKirchenverwaltungsvorstand

dieWählerlistedemWahlkommissär(KGO. Art. 48 Abs.I) zu übergeben.G FindetdieWahl
in mehrerenWahllokalenstatt,soerhaltenderWahlkommissärdesHauptwahlausschusses(§ 18
Abs. II) und die übrigenWahlkommissäredie treffendenbesonderenWählerlisten(Abs. VII
Satz 4, 5 und 6). "

* Soll die Wahl nach gebundenen Listen vorgenommen werden, so ist
vor Abgabe der Wählerliste an den Wahlkommissär (§ 14 Abs. H zunächst
noch nach§§ 6—13 zu verfahren.

8 6. « Maßnahmen
(VWennder Antrag auf VornahmederWahl nachgebundenenListenvon derStaats=hen he

aufsichtsbehördegenehmigtwordenist, hatderKirchenverwaltungsvorstanddie in dieWähler=vorsandesund der
liste eingetragenenWahlstimmberechtigten(§ 5 Abs. V und VII) unterMitteilung einesKirchenver=
Auszugs aus den für die Wahl nach gebundenenListen geltendenVorschriften,dann unter ln %
BekanntgabederZahl derzuwählendenKirchenverwalterundErsatzmänner(KG. Art.37 UZirchenver—
Abs. I Ziff. 2 und 51 Abs. I Satz 1) sowieder Namender ausscheidendenKirchenver=Ea#ner
valter und Ersatzmännerzur Einreichung von Vorschlagslisten durchöffentlicheBekannt=n

e e
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machungaufzufordern. E#Hiebei ist darauf hinzuweisen,daß nur für unveränderteVor=
schlagslistengestimmtwerdendarf und daßPersonennicht gewählt werdenkönnen,die auf
keinerVorschlagslistestehen.#,Die Vorschlagsfristist auf zehnKalendertage(§ 47), von
dem auf den öffentlichenAnschlagder BekanntmachungfolgendenTag an gerechnet,zu
bemessen. In der Bekanntmachungist der Endtermin der Vorschlagsfristanzugeben.
6 3 Abs. I Satz 4, 5 und6 findetAnwendung.

–§7.

1Der Kirchenverwaltungsvorstandversiehtdie eingereichtenVorschlagslistenmit demTage
des Eingangs und den Buchstabendes Alphabets (A, B, C usw.) nachder Reihenfolge
desEingangs. - «

HDieetwaigeBeifügnngeiiiesListenmerkinalsistalsnichtgeschriebenzuerachtennnd
zu streichen.

8 8.

1Die Vorschlagslistesoll sovielwählbarePersonen(KGO. Art. 44 Abs.1) enthalten,
als Stellen zu besetzensind. « f
nODieVorschlagslisteninßFamilien-iiiidVornainen,GeburtszeitundBekenntnis,

Stand oderBeruf und Wohnort(Straße, Hausnummer),StaatsangehörigkeitundSteuer=
veranlagung(Art derdirektenSteuern)derVorgeschlagenenenthalten. (?Die Vorgeschlagenen
sind in erkennbarerReihenfolgeaufzuführen,sie brauchenin die Wählerliste(§5 Abs. VII)
nichteingetragenzu sein.

# § 9.

1Der Vorschlagslisteist die eigenhändigeschriftlicheErklärung einesjedenVorgeschlagenen
beizufügen,daß er der Aufnahme in die Vorschlagslistezustimme. «
UEineErklärung,daßdieZustiinmungzuriickgezogenwerde,istnichtziiberücksichtigen

und zwar auchdannnicht, wennsienochvor derEinreichungderVorschlagslisteabgegebenwird.
IIIDurch dieZustimmungzurAufnahmein dieVorschlagslistewirdeinespätereAblehnung

derWahl nichtausgeschlossen.
IV(1Richt zulässigist, daß einePersonin derselbenVorschlagslistemehrmalsvorgeschlagen

wird, wohl aber kann eine Person in mehrerenVorschlagslisten vorgeschlagenwerden.
In solchenFällen hat die in Frage stehendePerson jederderverschiedenenVorschlagslisten

die eigenhändigeschriftlicheErklärung überZustimmungzur Aufnahmebeizufügen.

8 10.
1Die Zahl der Vorschlagendenmuß die Zahl der zu wählendenKirchenverwalterund

Ersatzmännermindestenserreichen.

Gocgle



Nr. 63. 1005

I1Die Vorschlagendenmüssenin die Wählerliste(§ 5 Abs.VII) eingetragensein.
u Die Vorschlagendenhabendie Vorschlagslistemit Familien=und Vornamen,Stand

oderBeruf und Wohnort(Straße, Hausnummer)eigenhändigzu unterschreiben.
IVAuf der Vorschlagslistesoll einer der Unterschriebenenals Vertrauensmannder Vor=

schlagenden,ein anderer als Stellvertreter des Vertrauensmannes bezeichnetsein. Fehlt
dieseBezeichnung,so gilt als Vertrauensmann der erste und als sein Stellvertreter der
zweiteder unterschriebenenVorschlagenden.

V Eine und dieselbePerson darf als Vorschlagendernur eine Vorschlagsliste unter=
schreiben.
VIZulässigist, daß jemandeineVorschlagslisteals Vorschlagenderunterschreibt,in der

er selbstvorgeschlagenist; auchwird die Unterschrift nicht dadurch unwirksam, daß der
Unterschriebenestirbt.

§ 11.
1Der Vertrauensmann(§ 10 Abs. IV) ist ermächtigt,
1. fehlendeUnterschriftender Vorschlagendenzu beschaffen(§ 10 Abs. 1),
2. undeutlicheBezeichnungenderVorgeschlagenenoder ihrer Reihenfolgezu verbessern
(§ 8 Abs. II). «

nAndereErgänzungenkönnenvonderiiVertrauensmannnichtvorgenommenwerden.
UnzulässigsindhienachinsbesonderesachlicheAnderungenin Bezug auf die vorgeschlagenen
Personenoderin Bezug auf derenReihenfolge,danndieZurücknahmeeinerVorschlagsliste.
111Die BeschaffungfehlenderUnterschriftenkann nur dadurchgeschehen,daß sich die

HinzutretendenzumKirchenverwaltungsvorstandbegebenund die dort befindlicheUrschriftder
Vorschlagslisteeigenhändigunterschreiben.Der Hinzutretendedarf keineder übrigenVor=
schlagslistenunterschriebenhaben. ·

§12.
IUngültigsuidVorschlagslisten,
1. die nichtrechtzeitigeingereichtwordensind (§ 6 Satz 4),
2. die nicht von der erforderlichenAnzahl geeigneterPersonen als Vorschlagenden
unterschriebensind (§ 10 Abs. I, II und III),

3. soweitsie von jemandals Vorschlagendemunterschriebensind, der auch andere
Vorschlagslistenals Vorschlagenderunterschriebenhat (§ 10 Abs.V),

4. soweit darin bei den Vorgeschlagenennach Erschöpfungder zulässigenZahl von
NamenweitereNamenvorgetragensind (§ 8 Abs. 1) oderein Name öfterals
einmalaufgeführtist (§ 9 Abfs.IV),

5. soweit die Vorgeschlagenennicht deutlich bezeichnetoder nicht in erkennbarer
Reihenfolgeaufgeführtsind (§ 8 Abs. II),
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6. soweitPersonenvorgeschlagensind, die derAufnahme in die Vorschlagslistenicht
zugestimmthaben(§ 9 Abs. J und IV Satz 2).

11Die Aufzählungder Ungiltigkeitsgründeist erschöpfend.Eine Vorschlagsliste,die
wenigerNamenenthält,als Stellen zubesetzensind,ist gültig; gültig ist fernerderVor=
schlageiner nicht wählbarenPerson und es wird die Giltigkeit eines Vorschlags dadurch
nicht beeinträchtigt,daß die vorgeschlagenePerson nachAbgabe der Zustimmungserklärung
verstirbt.

8 13.
14)Sofort nachAblauf der Vorschlagsfrist hat dieKirchenverwaltung die Vorschlags=

listen zu prüfen. Die Prüfung hat sichauf alle Umständezu erstrecken,die für die
Gültigkeit der Vorschlagslistennach§§ 6, 8, 9, 10 und 12 von Belang sind.
110)Vorschlagslisten,die nicht rechtzeitigeingereichtwurden,sind mit demVermerk

„Ungültig“ zu versehen. Die UnterschriftenvonVorschlagenden,die nicht in dieWähler=
liste eingetragensind oder die mehrereVorschlagslistenunterschriebenhaben, sind auf allen
Vorschlagslistenzu streichen.
1IIAußerdemsindzu streichenVorgeschlagene,

1. die in einer Vorschlagslisteöfter als einmal aufgeführtsind, an allen Stellen
mit Ausnahme der ersten,

2. die eine Vorschlagslisteüber die zulässigeZahl von Namen hinaus enthält,
3. die der Aufnahme in die Vorschlagslistenicht zugestimmthaben,
4. die nachAbgabeder Zustimmungserklärungverstorbensind.

IV4)Das ErgebnisderPrüfungistdenVertrauensmännern(§ 10 Abs.IV) vomKirchenver=
waltungsvorstandentwederschriftlichgegenZustellungsnachweisodermündlichzuProtokollzuer=
öffnen. E Hiebei sind etwaigeAnständegenau zubezeichnen.GLassen sichdieAnständenach
§ 11 Abs. I und III beseitigen,so ist auf dieseMöglichkeit hinzuweisen und zur Be=
seitigungder Anständeeine Frist von höchstenszwei Kalendertagen(§ 47), von dem auf
dieEröffnungfolgendenTage an gerechnet,zu gewähren.7)Die im Vollzug diesesAbsatzes
gepflogenenVerhandlungenhat der Kirchenverwaltungsvorstandeinstweilenzu verwahren.

8 14.
! Nach Ablauf der im § 13 Abs. IV. Satz 3 gesetztenFrist hat der Kirchenver=

waltungsvorstandentsprechenddem§ 5 Abs. IX zu verfahren.
u Außerdemhat er demWahlkommissär,im Falle des § 18 Abs. II demWahl=

kommissärdes Hauptwahlausschusseszu übergeben:
1. einen Abdruckder Bekanntmachungnach§ 6 sowie eine schriftlicheBestätigung

über den Vollzug der Bekanntmachung,
2. die sämtlicheneingereichtenVorschlagslisten.

Gocgle



Nr. 63. 1007

mlWenn keineVorschlagslisteeingereichtwurde, ist eine entsprechendeMitteilung mit dem
Vollzug von Abs. I und Abs. II Ziff. 1 zu verbinden.

§ 15. Ernennung
« der Wahl=

Wenn die Wahl in mehrerenWahllokalen vorgenommenwird (8 5 Abs. VI), ist für W
jedesWahllokalvon der Staatsaufsichtsbehördeein Wahlkommissär(KGO. Art. 48 Abs.1)
zu ernennen.Auf § 18 Abs. II wird verwiesen.

§ 16. gekannt=
— d

(.Der Ort derWahl und die Zeit, währendderdieStimmgebungstattzufindenhat, nn
werdenvomWahlkommissär,im Falle des§ 18 Abs.II vomWahlkommissärdesHaupt=de arbver
wahlausschussesfestgesetztundmindestenszehnTagevor derWahl in derKirchengemeindeAuliprr.
öffentlichbekanntgemacht. 7Hiebei sind die Zahl der zu wählendenKirchenverwalterund walterund
Ersatzmänner(KG. Art. 37 Abs. 1 Ziff. 2 und 51 Abs. 1 Satz 1) und die Namen Erlat
der ausscheidendenKirchenverwalterund Ersatzmännerzu veröffentlichen.? Wurde bei einer a) vei
Wahl für einePfarrgemeindevon AufstellungeinerWählerlisteabgesehen,so ist die etwaweben*/rd*ß
von der StaatsaufsichtsbehördenachKGO. Art. 42 Abs.II getroffeneBestimmungin die ahterline
Bekanntmachungaufzunehmen. (7Anßerdem ist auf die Bestimmungendes § 21 Abs. 1 wahlenmit
sowieauf diedes§ 26 Abs.IV Ziff. 1, 2 und5 überdieUngültigkeitderWahlezettelirrüshe
hinzuweisen.§ 3 Abs. I Satz 4, 5 und 6 findetAnwendung,Satz 4 mit derMaß= (isen.
gabe,daß die Bekanntmachungam Tage derWahl auch am Eingang zum Wahllokal
öffentlichanzuschlagenist. Der Wahlkommissärhat einenAbdruckder Bekanntmachung
sowieeine schriftlicheBestätigungüber denVollzug der Bekanntmachungzu denWahl=
akten zu nehmen. (7Wenn die Wahl in mehrerenWahllokalen vorgenommenwird, sind
je zwei Abdrückeder Bekanntmachungvom Wahlkommissärdes Hauptwahlausschussesden
übrigenWahlkommissärenfür ihre Wahlaktenund zum Anschlagder Bekanntmachungam
Eingang zu denWahllokalenzu übergeben.

§ 17. b)bei
1 Wahlen nach
§ 16 Satz 1, 5, 6 und 7 findetAnwendung. gebundenen

ul In die Bekanntmachungsind sämtlicheVorschlagslisten,soweitsiegültig sind tülen.
(88§12, 13 Abs. I, II und III), aufzunehmen. Die einzelnenVorschlagslistensind
dabei in der Reihenfolgeihres Eingangs zu ordnenund mit den Ordnungsbuchstaben
(87 Abs. I) zu versehen. In denzu veröffentlichendenVorschlagslistensinddie Vor=
geschlagenenlediglich mit Familien= und Vornamen, Stand oder Beruf und Wohnort
(Straße, Hausnummer)aufzuführen;von der Wiedergabeder übrigenPersonalangaben
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(§8Abs.IISatz1),dannvonderBekaiintgabederUnterschriftenundderetwaigeii
BeifügungeinesListennierkmals(§7Abs.II)istabzusehen.(«)DieVorschlagslistenbehalten
ihre ursprünglichenOrdnungsbuchstaben(§ 7 Abs. 1) auch dann, wenn etwa eine nach.
dem Eingang vorausgehendeListe wegenUngültigkeit nicht veröffentlichtwird.
l Bei derVeröffentlichungderVorschlagslistenistauf dieBestimmungendes§ 21 Abs. 1

sowiedarauf hinzuweisen,daß Wahlzettelbenütztwerdenkönnen,die lediglichdie Be=
zeichnungder Vorschlagslisteenthalten,für die sichdie Wähler entscheiden,daß aberWahl=
zettel ungültig sind, in denen

1. für mehr als eine Vorschlagslistegestimmtwird,
2. Anderungen,ZusätzeoderStreichungenin derVorschlagsliste,auchAnderungen
in der Reihenfolgeder Vorgeschlagenen,vorgenommensind,

3. Personengewähltwerden,die auf keinerVorschlagslistestehen
Hinzuweisenist fernerauf die Bestimmungendes § 26 Abs. IV Ziff. 1 und 5 über
die UngültigkeitderWahlezettel.
IV Wenn keineVorschlagslisteeingereichtwurde oder keineder eingereichtenVorschlags=

listen gültig ist, findet dieWahl nach freienListen statt. ? In diesemFalle ist nach § 16
zu verfahren. (? In der öffentlichenBekanntmachungist der Grund anzugeben,aus dem
nicht nach gebundenenListen gewähltwerdenkann.

V#MEine Wahl nach freien Listen ist auchinsoweit vorzunehmen,als in allen gültigen
VorschlagslistenzusammenwenigerPersonenvorgeschlagenwurden,als Stellen zu besetzen
sind. 2 Nach freien Listen sind in diesemFalle soviel Personenzu wählen, als die
Gesamtzahlder in sämtlichengültigen VorschlagslistenVorgeschlagenenhinter der Zahl der
zu Wählendenzurückbleibt. ?#Bei der Ergänzungswahl dürfen Personen, die schon auf
einerVorschlagslistestehen,nichtgewähltwerden.“ Die ErgänzungswahlfindetnachEr=
mittlung des Ergebnisses der Wahl nach gebundenenListen (§ 27) statt; dies ist bei
Bestimmung des Zeitpunktes, in dem die Wahl beginnensoll, zu beachten. " In der
nachAbs. I, II und III zu erlassendenBekanntmachungist auf vorstehendenSatz 3 hin=
zuweisen,die Zahl der nachfreienListenzu Wählendenanzugebenund die Zeit, während
der die Stimmgebung stattzufindenhat, zu veröffentlichen.

lI. Das Wahlverfahren.

gildungdes 8 18.
w · M 3 « . ,· « s-
QuerHaus« 1Der Wahlausschußwird am Wahltage unter der Leitung des Wahlkommissärsdurch
,#ezeichnungZuruf aus derMitte der erschienenenWähler gebildet;er hat aus drei Mitgliedern zu
desHaupt-bestehen.In gleicherWeise ist derWahlausschußzu ergänzen,wenn ein Mitglied während
uummanne,der Wahl in Wegfall kommt. Ergänzungen des Wahlausschussessind im Wahlprotokoll
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(8 30) zu vermerken.Die Mitglieder des Wahlausschussesmüssenwahlstimmberechtigt
(&GO. Art. 43 Abs. I) und, wenn eine Wählerlisteaufgestelltist, in diese,wenn
mehrereWählerlistenangelegtsind, in die treffendenWählerlisten(§ 5 Abs. VII) ein=
getragensein. «
IIWennmehrereWahlausschüssezu bildensind (§ 15), ist vonderStaatsaufsichts=

behördeeinerderselbenals Hauptwahlausschußzu bezeichnen.
zu1Zur Besorgungder SchreibgeschäftekannvomWahlkommissäreinegeeignetePersön=

lichkeitbeigezogenwerden,die hiedurchnichtMitglied desWahlausschusseswird.

19.
1Der Wahlkommissärhat rechtzeitigalle Vorkehrungenund Anordnungen zu treffen,

die im Interesseeiner ungestörtenAbwicklungdes Wahlgeschäftesgebotenerscheinen. Auf
KGO. Art. 48 Abs.V wird verwiesen.Die Vorschriftder §§ 16 Abs.I Satz5 und17
Abs. I über Anschlagder WahlbekanntmachungamEingang zumWahllokal ist zu beachten.
11Der Wahlkommissärhat die Wahl mit rücksichtsloserUnbefangenheitunterpflicht=

mäßigerEnthaltungvon jederBeschränkungderWahlfreiheitzu leiten. Er handhabtdie
Ordnung im Wahllokalundhat jedeAusschreitung,insbesondereöffentlicheBesprechungen
unter den Wählern im Wahllokale zurückzuweisen.
ul NachAblauf der für die Wahl festgesetztenZeit darf der Wahlkommissärnur noch

Personenzur Stimmgebung zulassen,die bereits im Wahlraum anwesendsind.

§#20.
10)Der WahlausschußentscheidetöffentlichdurchMehrheitsbeschlußüber die bei der

WahlhandlungsichergebendenAnständeund überdieZulassungzur Stimmgebung. Vor
der Entscheidungüberdie Zulassungzur Stimmgebungist zu prüfen,

1. bei Abstandnahmevon einerWählerliste(§ 2 Abs. II), ob die Voraussetzungen
derWahlstimmberechtigung(KGO. Art. 43 Abs.1) gegebensind,

2. bei AufstellungeinerWählerliste(§ 5 Abs.V undVII), ob dieseVoraussetzungen
zur Zeit derWahl nochzutreffen.

U#hDerWahlausschußist beschlußfähig,wennmindestenszweiMitgliederanwesendsind;
in diesemFalle entscheidetbei StimmengleichheitderWahlkommissär,der im übrigenan
denAbstimmungennicht teiluimmt. #½Bei Entscheidungenüber Anstände,die durchdie
TätigkeitdesWahlkommissärshervorgerufenwordensind,habensämtlichedreiWahlausschuß=
mitgliedermitzuwirken. -
mDieAnsechtungvonBeschlüssendesWahlausschusses(§42)hatkeineaiisfchiebende

Wirkung.
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wo)WirddieWahlhandlungunterbrochen,sosindinGegenwartdesWahlanssilsnsses
vomWahlkommissärdie WahlaktenunterSiegel zu legenund bei FortsetzungdesWahl=
geschäfteszu entsiegeln.o Ist der KirchenverwaltungsvorstandWahlkommissär,so istdas
Siegel derKirchenverwaltungzu verwenden,für andereFälle trifft dieStaatsausfsichtsbehörde
bei ErnennungdesWahlkommissärsdie erforderlichenAnordnungen.

Aufschluß=

Wähler.

14)Die Stimmgebungist einegeheime.2 Die Wahlzettelmüssenvon weißemPapier
sein; sie sollen21 zu33 cm großund vonmittelstarkemSchreibpapiersein. G#Die Wahl=
zettelsindvon denWählernzu beschaffen.( Am Wahltagesoll eineentsprechendeAnzahl
von Wahlzettelnim Wahllokalezur Abgabean die Wähler bereitgehaltenwerden.(6Bei
Wahlen nachgebundenenListenhabendie Vertrauensmännerder Vorschlagenden(§10
Abs.IV) hiezudemWahlkommissärdie entsprechendeAnzahl vonWahlzettelnzurVerfügung
zu stellen. Die Kostenfür die im Wahllokalebei Wahlen nachfreien Listen(882
Abs.III, 17 Abs.V) bereitzu haltendenleerenWahlzettelgehörenzu den Wahlkosten
(&G. Art. 52 Abs. V in Verbindungmit Art. 12 Abs. I Ziff. 6). (Die Kosten
fürHerstellunggedruckter,autographierterodersonstvervielfältigterWahlzettelmitBezeichnung
der zu Wählendenkönnenals Wahlkostenbehandeltwerden

a) beiWahlennachfreienListen,wennnureineWählergruppeeinenVorschlagausstellt,
b) bei WahlennachgebundenenListen,wennnur eine gültigeVorschlagslisteein=

gereichtwurde.
11Die Wahlzettelmüssenso zusammengelegtsein, daß die darin verzeichnetenNamen

verdecktsind.
IIIWahlzettel,bei denenhiegegenverstoßenist, dannsolche,die nichtvon weißemPapier

oder die mit einemäußerenKennzeichenversehensind, hat derWahlkommissärzurückzuweisen.
V Die zur AnnahmegeeignetbefundenenWahlzettelwerdenvomWahlkommissärin ein

bereit stehendesGefäß (Wahlurne) gelegtund dürfen erst nachSchluß des Stimmgebungs=
geschäftesgeöffnetwerden(§§ 26 Abs. III, 27 Abs. II und 28).

§ 22.
1Jeder Wähler ist auf Verlangen des Wahlkommissärsverpflichtet,diesemvor der

StimmgebungFamilien=und Vornamen,Geburtszeit,Stand oderBeruf sowieWohnort
(Straße,Hausnummer)zunennen.Wenn eineWählerlistenichtaufgestelltist (§ 2 Abs.II),
kannauchdieAngabedesBekenntnisses,derStaatsangehörigkeitund derSteuerveranlagung
(Art der direktenSteuern) verlangt werden.

IIWählern, welchedie Erteilung dieserAufschlüsseablehnen,kann vom Wahlausschusse
die Zulassungzur Stimmgebung(8 20 Abs. I) verweigertwerden.
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§ 23. Verfahren

14)WenneineWählerlisteaufgestelltist (§5 Abs.Vih, ist bezüglichderzur Stimm=Wlm–
gebungZugelassenen(§ 20 Abs. I) der Stimmgebungsvermerk(*) in Spalte 7ader verwalterund
Wählerlisteeinzutragen.(?2In denFällender§§28,34 Buchst.a Ziff. 4 undb Ziff. 2,ersatmine
37 Abs.II Satz2 undAbs.IV, 38 Buchst.a Ziff. 4 und b Ziff. 2 ist der Eintrag der Aufstellung
weiterenStimmgebungsvermerkedurch Verwendungvon Farbstiftenu. dgl. erkenntlich einer

Wählerliste.
zu machen.
I1IDie FührungderListekannvomWahlkommissäreinemMitglied desWahlausschusses

oderderetwazurBesorgungderSchreibgeschäftebeigezogenenPersönlichkeitübertragenwerden

§ 24. verfahrenbei
« · « » derWahl der

1Wenn eine Wählerliste nicht aufgestelltist (§ 2 Abs. II) sind die zur Stimmgebung Airqenver-
Zugelassenen(§ 20 Abs.I) nach der Reihenfolgeder Stimmgebungin eineListe nachwalterund
Anlage III unterAusfüllungder Spalten 1—3 einzutragen. klahgun
I1Der Stimmgebungsvermerk(*) ist in Spalte 4 der Listeeinzutragen. nahmevon
1INachBeendigungdesStimmgebungsgeschäftesist in derListenachdemletztenEintrag'wermäher=

zu bestätigen,daß sämtlichein der Liste Eingetragenenvom Wahlausschußals wahlstimm= ·
berechtigtanerkanntwordensind.
IV# 23 Abs. II findetAnwendung.

§ 25. Leurkundung
derVerweige=

Personen,denendie Zulassung zur StimmgebungvomWahlausschusseverweigertrungder3a.
wordenist (§§ 20 Abs.I und22 Abs.II), sindunterAngabederGründederZurück=kafunzur
weisung im Wahlprotokolle(§ 30 Abs. 1) namentlichaufzuführen;die Gründe sind ihnen gebung.
vom Wahlkommissärsofort mündlichzu eröffnen.

§ 26. Ermittlung

1NachBeendigungdesStimmgebungsgeschäfteswirddasErgebnisderWahl ermittelt.vren
uZunächst ist zu prüfen, ob die Zahl der Wähler mit der Zahl der Wahlzettel über=undInhalt

einstimmt. Hiezu werdendie Wahlzettelaus derWahlurnegenommen,uneröffnetgezähltverel.
und wiederin die Wahlurnegelegt. EtwaigeUnstimmigkeitensind zu behebenund soweit a#)bot
dies nichtmöglichist, im Wahlprotokolle(§ 30 Abs.1) festzulegen. Wahlenohne
l Sodann werdendie Wahlzettelgeöffnetund öffentlichverlesen. win⸗une
1VHiebei ist folgendeszu beachten: Wahleuinit

1. Wahlzettel, die nicht von weißemPapier, die unterschriebenoder die mit einem eihlerie
äußerenKennzeichenversehensind, sind ungültig. Kisten.
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2. Wahlzettel,die nichteine deutlicheBezeichnungder Gewähltenenthalten,sind,
soweitderMangel reicht,nichtzu beachten.

3. Werden in einemWahlzettel mehr Personen vorgeschlagenals zu wählensind,
so sind zur Herstellungder vorgeschriebenenZahl die zuletztaufgeführtenNamen
außerAnsatzzu lassen. «
Wahlzettel,dieweniger.Namenenthaltenals Personenzu wählensind,sindgültig.
Wenn ein Wähler mehrerebeschriebeneoderbedruckteu. dgl. Wahlzettelüber=
gebenhat, sind diesesämtlichungültig, esseidenn, daßsiegenauübereinstimmen.
In diesemFalle geltendie mehrerenWahlzettelals einer.

6. Wahlzettelder in Ziff. 1—5 bezeichnetenArt sowieWahlzettel,die nichtwähl=
barePersonenenthaltenodersonstwiezuBeanstandungenAnlaß geben,sinddem
Wahlprotokolle(§ 30 Abs. 1) beizuheften.

V Soweit der Inhalt derWahlzettelgültig befundenwird und zu beachtenist, wird
er in zwei nachMaßgabe derAnlageIV gesondertzu führende,mit 1IundII zu bezeichnende
Stimmlisteneingetragen.Die FührungderStimmlistenerfolgtnachAnordnungdesWahl=
kommissärsentwederdurchje ein Mitglied desWahlausschussesoder durchein Mitglied des
Wahlausschussesund die etwa zur Besorgungder SchreibgeschäftebeigezogenePersönlichkeit.
Der Wahlkommissärund der Wahlausschuß haben die richtigeFührung der Stimmlisten
und ihre Ubereinstimmungzu überwachenund etwaigeAnständesofort zu berichtigen.

=i

§ 27.

I!Auf § 17 Abs. III wird verwiesen.
II4§ 26 gilt mitAusnahmedesAbs.IV Ziff. 2, 3 und4 mit derMaßgabe,daßbei

deneinzelnengeöffnetenWahlzettelnnur bekanntzu gebenist, für welcheVorschlagsliste
darin gestimmtwurde,und daß zu denStimmlistenAnlageV zu benützenist. 2 In die
Stimmlistenkönnenschonvor Beginn der Wahlhandlungdie auf denveröffentlichtenVor=
schlagslisten(§ 17 Abs. II) stehendenPersonen mit Familien= und Vornamen, Stand
oder Beruf und Wohnort (Straße, Hausnummer)eingetragenwerden. Hiebei sind
Personen,die in mehrerenVorschlagslistenvorgeschlagenwerden,nur einmal einzutragen.
Behufs Ausfüllungder Spalte 3 derStimmlistennachAnlageV ist zunächstzu zählen,

wie oft für jedeVorschlagslistegestimmtwurde. Damit ist zugleichermittelt, wieriel
StimmennachjederVorschlagslisteauf die in ihr Vorgeschlagenengefallensind. #Die
ermitteltenZahlen sind in Spalte 3 der Stimmlisten einzutragen. ) Bei Eintragung der
Vorgeschlagenenin die Stimmlistenvor Beginn derWahlhandlungnachSatz 2 können
sofortauchin Spalte3 die Ordnungsbuchstaben(§ 17 Abs. II Satz 2 und 4) derVor=
schlagslistenvorgemerktwerden,in denendie betreffendePersonvorgeschlagenist.
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§ 28. o)bei
chAuf §§ 17 Abs.V Satz 3 und 23 Abs.I Satz2 wird verwiesen.G Im übrigeneesen

findetauf die Wahl nachgebundenenListen§ 27, auf die Ergänzungswahlnachfreien ###tenmit
Asten§ 26 Anwendung.E#Die im HauptwahlgangnachgebundenenListenGewähltenolgeuder

Ergũ ·
gehenden im ErgänzungswahlgangnachfreienListenGewähltenvor. aesse

freienListen
8 29. 17Abs.V).

1Wenn keinHauptwahlausschußbezeichnetist, werdendie gewähltenKirchenverwalterFeutellung
undErsatzmännervomWahlausschußfestgestellt(KG. Art. 49, 50 Abs. I und II, 51 ins
Abs. I; § 28 Satz 3 dieserVerordnung). Hiebei hat für einennachKGO. Art. 50 wähen
Abs. I oderII am Eintritt in die KirchenverwaltungBehindertender nächsteErsatzmannAircheu=
einzurücken. « Erd-insecle

»DerWahlkommissärhatdieGewähltenniitFaniilien-undVornamen,Standodermiiiiner,doiiii
BerufundWohnort(Straße,Hausnummer)unverzüglichmit demBeifügenöffentlichbekanntie

: . . . erøelmiiiv
zumachen,daßdieWahlausdenim§42Abs.IangeführtenGründeninnerhalbvier-Mas»»x-
zehnTagen, von dem auf den öffentlichenAnschlagder BekanntmachungfolgendenTage —
an gerechnet,bei der Staatsaufsichtsbehördeangefochtenwerdenkannund daß die Wahl==erunsn
anfechtunginnerhalbdieserFrist sachlichbegründetwerdenmuß. 8 3 Abs. I Satz 4, 5oberbehörde.
und 6 findetAnwendung.Der WahlkommissärhateinenAbdruckderBekanntmachungsowie
eineschriftlicheBestätigungüberdenVollzugderBekanntmachungzudenWahlaktenzunehmen.
InEineAbschriftderBekanntmachungist gleichzeitigderkirchlichenOberbehördeeinzusenden.
17Wenn einHauptwahlausschußbezeichnetist (§ 18 Abs.II), werdenalle, dieStimmen

erhielten,im Wahlprotokolle(§ 30 Abs. 1) unterAngabederStimmenzahlmit Familien=
und Vornamen,Stand oderBeruf und Wohnort(Straße, Hausnummer)aufgeführt.Der
Wahlkommissärhat denimWahllokaleanwesendenWählernmitzuteilen,daß dieFeststellung
der GewähltendurchdenHauptwahlausschußerfolgt,und die Wahlverhandlungen,wenner
nichtzugleichWahlkommissärdesHauptwahlausschussesist, sofortdemHauptwahlausschuß
zuzustellen.

Das weitereVerfahrendesHauptwahlausschussesunddesWahlkommissärsdesHaupt=
wahlausschussesbemißtsichnachAbs. I, II und III.

880. « III-IN
1ÜberdenGang derWahlhandlungist ein Protokoll aufzunehmen,das vomWahl= protokoln

kommissär,denWahlausschußmitgliedernund der etwa zur Besorgungder SchreibgeschäftedesJaupt=
beigezogenenPersönlichkeit,wennihr vomWahlkommissärdieFührungdesProtokollsüber=rus "6
tragen wordenist, unterschriebenwird.

170
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u.In demProtokollesindalle wichtigerenVorkommnisse,namentlichsolche,die zum
Nachweiseder GesetzmäßigkeitdesVerfahrensdienen,die BeschlüssedesWahlausschusses
samtkurzerBegründungund die ErgebnissederWahl niederzulegen.Auf § 29 Abs.IV
wird verwiesen.Die BeschlüssedesWahlausschussessind in das Protokoll nur insoweit
aufzunehmen,als sie sich nicht aus den vorgeschriebenenEinträgen in den zu führenden
Listen(AnlageII, III, IV undV) ergeben.
II Überdie FeststellungdesWahlergebnissesdurchdenHauptwahlausschuß(§ 29 Abs.V)

ist ein gesondertesProtokollzu errichten.

31.
1Die Wählerliste(§ 5 Abs. VII), die Listeder bei Abstandnahmevon einerWähler=

liste zurStimmgebungZugelassenen(§ 24 Abs.1) sowiedieStimmlisten(8§ 26 Abs.V,
27 Abs.II und 28) sindvomWahlkommissärund denListenführernzu unterschreibenund
als BeilagendemWahlprotokollbeizufügen.
#chDie Wahlzettel,die demWahlprotokollenichtbeizuheftensind (8 26 Abs.IV Ziff. 6),

hat der Wahlkommissärin entsprechendüberschriebenemUmschlagunterSiegelverschlußzu
bringenund demKirchenverwaltungsvorstandezur einstweiligenVerwahrungzu übergeben.
220 Abs. IV Satz 2 findetAnwendung.

8 32.

1Die gewähltenKirchenverwalterund Ersatzmännersowie die nachKGO. Art. 50
Abs. 1 und II am Eintritt in die KirchenverwaltungBehindertensindunverzüglichvom
Wahlkommissärvor denWahlausschuß,im Falle des§ 18 Abs. II vomWahlkommissär

Ablehnung
der Wahl.

ständigenund unterHinweis auf die RechtsfolgedesAbs.IV zurErklärungüberAnnahme
oderAblehnungderWahl aufzufordern.
I1Gewählte,die vor demWahlausschußoderHauptwahlausschußnichterscheinenkönnen,

sindunterHinweis auf die RechtsfolgedesAbs.IV zur AbgabeihrerErklärunginnerhalb
drei Kalendertagen(§ 47), von demauf dieEröffnungfolgendenTage an gerechnet,gegen
Nachweisaufzufordern.Die Nachweisesindals Beilagen zu denWahlaktenzu nehmen.
ul Soweit dieErklärungennichtvor demWahlausschußoderdemHauptwahlausschuß

zu Protokoll abgegebenwerden, könnensie mündlichoder telephonisch,schriftlichoder tele=
graphischdemWahlkommissär,von demdieAufforderungausgegangenist, übermitteltwerden.
Über mündlicheoder telephonischeErklärungensindVormerkungenaufzunehmen.Die die
ErklärungenenthaltendenSchriftstückesindals Beilagenzu denWahlaktenzu nehmen.
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V Wird eineErklärungüberAnnahmeoderAblehnungderWahl vor demWahlausschuß
oder demHauptwahlausschußoder bei schriftlicherAufforderunginnerhalbder Frist nicht
abgegeben,so wird die AnnahmederWahl angenommen.

» 8 33. Eutscheidung
1½WerdenAblehnungsgründegeltendgemacht(KG. Art.45), soentscheidethierübernieneee

in denLandesteilenrechtsdesRheins derWahlausschuß,im Falle des § 18 Abs. II der desUhelns
Hauptwahlausschuß.2 Die ergehendenBeschlüssesindzudenWahlaktenzu nehmen.G#In üÜMberAb.
derPfalz hat derWahlkommissär,imFalle des § 18 Abs.II derWahlkommissärdesHaupt=E##n
wahlausschussesdie Ablehnungzur Kenntniszu nehmen(KGO. Art. 100 Abs.II Satz1). wählier
unIn denLandesteilenrechtsdesRheins hat der WahlausschußoderderHauptwahl=Alrchenver=lier undausschußzumZweckederBeschlußfassungnachAbs.1 aufVeranlassungseinesWahl-Auwtergener

kommissärserforderlichenfallswiederholtzusammenzutreten. sowieAennt-
# Die EntscheidungdesWahlausschussesoderdes Hauptwahlausschussesin denLandes=e

teilen rechtsdesRheins ist vorbehaltlichder verwaltungsrechtlichenEntscheidungüberdieu derPfa.
Pflicht der Gewähltenzum Eintritt als Kirchenverwalterendgültig.
IVchWird die Ablehnungin denLandesteilenrechtsdesRheins für begründeterkannt,

so scheidetder treffendeKirchenverwalter,ErsatzmannodernachKGGO.Art. 50 Abs.ToderII
am Eintritt in die KirchenverwaltungBehinderteaus; das gleichegilt in derPfalz, wenn
die Ablehnungerklärtwird. CE.Für einenausscheidendenKirchenverwalterrücktvorbehaltlich
der Bestimmungin KcO. Art. 50 Abs. IV der nächsteErsatzmannein.
Ve ScheidensämtlicheKirchenverwalterund Ersatzmänneraus, so hat sofortin Fort=

setzungder regelmäßigenKirchenverwaltungswahleneineneueWahl derKirchenverwalterund
Ersatzmännerstattzufinden. ScheidensovielKirchenverwalterund Ersatzmänneraus, daß
die Zahl der KirchenverwalternachdemSollstand (KGO. Art. 37 Abs. I Ziff. 2) nicht
erreichtwird, so ist eineErgänzungswahlderKirchenverwalterbis zurErreichungdesSoll=
standesund eine neueWahl der Ersatzmännervorzunehmen. Scheidenendlichsoviel
Kirchenverwalterund Ersatzmänneraus, daß zwar die Zahl der Kirchenverwalternachdem
Sollstanderreicht,die Zahl der Ersatzmännerabererschöpftwird, so hat eineneueWahl
der Ersatzmännerstattzufinden.“ VorstehendeBestimmungengeltenauchdann, wennzu=
folgeder Vorschriftenin KGO. Art. 50 Abs. I und II die Stellen der Kirchenverwalter
und ErsatzmännernichtoderdieStellen derKirchenverwalternichtvollständigbesetztwerden
könnenoderdie Zahl der Ersatzmännererschöpftwird.

8 34. fortsetuns
Bei der Fortsetzungder regelmäßigenKirchenverwaltungswahlen(§33 Abs.V) finden ns

die §8 16 u. ff., soweiteinschlägig,unter BeachtungnachstehenderBestimmungenent=alrchenver=
sprechendAnwendung. wallungs-

170* wahlen.
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a) Bei Vornahme der erstenWahl ohneWählerliste und mit Wähler=
liste nach freien Listen:

1. Abweichendvon derVorschriftin § 16 werdendie Namen der ausscheidenden
Kirchenverwalterund Ersatzmännernicht veröffentlicht,aber die Namen der in
der erstenWahl gewähltenKirchenverwalterbekanntgegeben.
Der Wahlausschußist neuzu bilden(§ 18 Abs.D.
Bei WahlenohneWählerlisteist eineneueListenachAnlageIII (§ 24 Abf. )
anzulegen,wobei in Spalte 4 statt „Kirchenverwalterund Ersatzmänner“ein=
zutragenist „Ersatzmännerder Kirchenverwalter",wenn nur eine neueWahl
der Ersatzmännervorzunehmenist.

4. Für Wahlenmit WählerlistenachfreienListengilt § 23 Abs. I Satz 2. Ist
nur eineneueWahl der Ersatzmännervorzunehmen,so ist in Spalte 8 der
Wählerlistezu bemerken,daß sichderweitereEintrag in Spalte 7a nur auf
Ersatzmännerbezieht.Die Wählerlisteist vomWahlkommissärund Listenführer
neuerdingszu unterschreiben(§ 31 Abs. 1).
b) Bei Vornahme der ersten Wahl nach gebundenen Listen:

1. Die Ergänzungswahlder Kirchenverwalterund die neueWahl derErsatzmänner
ist nachfreienListenvorzunehmen.In der nach§ 16 zu erlassendenBekannt=
machungsinddie Namender ausscheidendenKirchenverwalterund Ersatzmänner
nicht zu veröffentlichen,aber die Namen der in der erstenWahl gewählten
Kirchenverwalterbekanntzugeben.

2. Die VorschriftendiesesParagraphenunterBuchst.a Ziff. 2 und4 findenAnwendung.

Uegelmäßige § 35. «

III-XVIII Auf die regelmäßigenErneuerungswahlender Kirchengemeindebevollmächtigtenfinden,
Alrchen.soweitin derKirchengemeindeordnungodernachstehendnichts anderesbestimmtist, die
gemeinde-Vorschriftenüber die Wahl der KirchenverwalterundErsatzmännerentsprechendAnwendung.
— 4 Was bezüglichder regelmäßigenKirchenverwaltungswahlennach§§ 1—5 vorgekehrtist,

· gilt zugleichfür die regelmäßigenErneuerungswahlender Kirchengemeindebevollmächtigten.
Außerdembleibenfür dieseWahlen die WahllokaleundWahlkommissäredie gleichenwie
für die regelmäßigenKirchenverwaltungswahlen,sofernenicht eineVerlegungdes Wahl=
lokalesodereineErsetzungdesWahlkommissärsgebotenerscheint.§ 29 Abs.III gilt nicht.

a) Verfahren § 36.
4% . 1Bei WahlenohneWählerliste,dannbeiWahlenmitWählerlistenachfreienListen
lüse und beiist in der nach § 16 zu erlassendenBekanntmachung, mag die regelmäßige Erneuerungs=
en,8 wahl derKirchengemeindebevollmächtigtenam gleichenTage wie die regelmäßigeKirchen=

nachfreienverwaltungswahloderspätervorgenommenwerden,sogleichauchdie Zeit, währendderdie
Listen.
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Stimmgebungfür die Kirchengemeindebevollmächtigtenstattzufindenhat, dann die Zahl
der zu wählendenKirchengemeindebevollmächtigtenund Ersatzmänner(KGO. Art. 69 Abs.J
und 70 Abs. I) zu veröffentlichen.
I1!Findet die Wahl nicht am gleichenTage statt wie die regelmäßigeKirchenverwal=

tungswahl,so ist derWahlausschuß(§ 18 Abs. 1) neu zu bilden.
zl Bei WahlenohneWählerlisteist eine neueListe nachAnlageIII (§ 24 Abs. 1)

anzulegen,wobei in Spalte 4 statt „Kirchenverwalterund Ersatzmänner“einzutragenist
„Kirchengemeindebevollmächtigteund Ersatzmänner"“.
IVBei Wahlenmit WählerlistenachfreienListenist derStimmgebungsvermerk(#)

(§ 23 Abs. I Satz 1) in Spalte 7b einzutragen.Ist derWahlausschußneu zu bilden
(Abs. II), so ist die WählerlistevomWahlkommissärundListenführerneuerdingszu unter=
schreiben(§ 31 Abs. .

§ 37. b) Verfahren
« « bei Wahlen

! Für die Wahl der Kirchengemeindebevollmächtigten und ihrer nach
Ersatzmänner ist bei Wahlen nach gebundenen Listen nach Feststellung ue
des Ergebnisses der Wahl der Kirchenverwalter und ihrer Ersatz= «
männereinneuesVersahrennach§§6—14durchzusühren.Dabeifind
folgendebesondereWeisungenzu beachten:

a)(hIn dernach§ 6 zu erlassendenneuenBekanntmachungist stattderZahl der
zu wählendenKirchenverwalterund Ersatzmännerdie Zahl der zu wählendenKirchen=
gemeindebevollmächtigtenund Ersatzmänner(KGO. Art. 69 Abs. I und 70 Abs. I) an=
zugebenund sind die Namen der ausscheidendenKirchenverwalterund Ersatzmänner nicht
zu veröffentlichen.2 Es ist daraufhinzuweisen,daß ein Kirchenverwalternicht zugleich
Kirchengemeindebevollmächtigterseinkann(KGO. Art. 69 Abs. III). «

b) Die Zahl der Vorschlagendenmußmindestensso groß sein als die Zahl der
Kirchenverwalterund Ersatzmänner,die zu wählenwaren(KGO. Art. 37 Abs. I Ziff. 2
und 51 Abs. I Satz 1; § 10 Abs.I dieserVerordnung).

1 NachAbschlußdesVerfahrensnachAbs.I ist eineneueBekanntmachungnach§ 17 zuer=
lassen.Im Falle des § 17 Abs.V findetdervorstehendeAbs.1Buchst.a Satz2 Anwendung.
IIIDer Wahlausschußist neu zu bilden(8§18 Abs. .
IVDer Stimmgebungsvermerk(F) (§ 23 Abs. I Satz 1 und 2) ist in Spalte7b der

Wählerlisteeinzutragen.Die Wählerlisteist vomWahlkommissärund Listenführerneuer=
dings zu unterschreiben(§ 31 Abs. I).

V§ 28 Satz3ist gegebenenfallszu beachten.
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38.

ini=

a) Bei Vornahme der ersten Wahl ohne Wählerliste und mit
Wählerliste nach freien Listen:

Kirchenverwalterund Ersatzmännernicht veröffentlicht,aber die Namen der in
dererstenWahl gewähltenKirchengemeindebevollmächtigtenbekanntgegeben.
Der Wahlausschußist neu zu bilden(§ 18 Abs. .
Bei WahlenohneWählerlisteist eineneueListenachAnlageIII (§24 Abs.D
anzulegen,wobei in Spalte 4 (§ 36 Abs. III) statt „Kirchengemeindebevoll=
mächtigteund Ersatzmänner“einzutragenist „ErsatzmännerderKirchengemeinde=
bevollmächtigten"“,wennnur eineneueWahl der Ersatzmännervorzunehmenist.
Bei WahlenmitWählerlistenachfreienListenist derStimmgebungsvermerkC
(§ 23 Abs.I Satz 1) in Spalte 7b einzutragen.§ 23 Abs.I Satz 2 findet
Anwendung.Ist nur eineneueWahl derErsatzmännervorzunehmen,so ist in
Spalte8 derWählerlistezu bemerken,daß sichder weitereEintrag in Spalte 7b
nur auf Ersatzmännerbezieht. Die Wählerlisteist vomWahlkommissärund
Listenführerneuerdingszu unterschreiben(§ 31 Abs.D.
b) Bei Vornahme der ersten Wahl nach gebundenen Listen:
Die Ergänzungswahlder Kirchengemeindebevollmächtigtenund die neueWahl
der Ersatzmännerist nach freienListenvorzunehmen.In der nach § 16 zu

undErsatzmännernicht zu veröffentlichen,aber dieNamen der in dererstenWahl
gewähltenKirchengemeindebevollmächtigtenbekanntzugeben;auch ist auf § 37
Abs. I Buchst.a Satz 2 hinzuweisen. «
Die VorschriftendiesesParagraphenunterBuchst.a Ziff. 2 und 4 findenAn=
wendung.

§ 39.
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WennimAnschlußandieregelmäßigenKirchenverwaltungswahlendieregelmäßigenErneuerungs⸗
wahlender Kirchengemeindebevollmächtigtenvorgenommenwordensind,hat dieVorlagenach
BeendigungdieserWahlenzu erfolgen.
IIBei der Vorlageder Verhandlungenüberdie Wahl der Kirchenverwalterund Ersatz=

männerist zu bestätigen,daß eineAbschriftder BekanntmachungdesWahlergebnissesder
kirchlichenOberbehördeeingesendetwordenist (§ 29 Abs. III).

III.StaatzanfschtlichePrüfung,UngültigkeitundAufechtungderWahl, dannBeanstandung
Gewählterdurchdie kirchlicheOberbehörde.

840.
1Die der StaatsaufsichtsbehördeobliegendePrüfung derWahl hatsich darauf zu er⸗

strecken,ob die VorschriftenderKirchengemeindeordnungund dieserVerordnungBeachtung
gefundenhaben.

ErgibtdiePrüfung,daßdieWahl zu keinerAusstellungAnlaß gibt oderdaß die
etwaigenVerstößegegendie Vorschriftendie GültigkeitderWahl unberührtlassen,und ist
innerhalbder gesetzlichenFrist eineWahlanfechtung(§ 42 Abs. I dieserVerordnungund
KGO. Art. 52 Abs. D odereineBeanstandungGewählterdurchdie kirchlicheOberbehörde
(8 43 dieserVerordnungund KGO. Art. 44 Abs. I.) nichterfolgt,so hat die Staats=
aufsichtsbehördeder Kirchenverwaltungdie Namen der Kirchenverwalterund Ersatzmänner
sowieder nachKGO. Art. 50 Abs.I und II am Eintritt in die KirchenverwaltungBe=
hinderten,dannder Kirchengemeindebevollmächtigtenund Ersatzmännermitzuteilenund die
Einweisungund Verpflichtungder Kirchenverwalterzu verfügen.
ul Die Wahlverhandlungensindder Kirchenverwaltungzur Aufbewahrungin der Regi=

straturhinauszugeben.Der Kirchenverwaltungsvorstandkann ermächtigtwerden,die von
ihm bis dahinverwahrtenVerhandlungen(88 5 Abf.VII., 13 Abs.IV Satz 4 und 31
Abs. II Satz 1) zu vernichten.

§ 41.
1EineWahl ist ungültig,soweit
1. einenichtwählbarePersongewähltoder
2. einewählbarePersonzu Unrechtals gewählterklärtwurde.

UchFindet die Staatsaufsichtsbehördebei der Prüfung, daß eineWahl ungültigist, so
ht sie nachEinvernahmeder Personen,derenWahl als ungültigin Frage steht,verwal=
mngsrechtlicheEntscheidungherbeizuführen.? Der Kirchenverwaltungist geeigneteMitteilung
zu machen.

Gocgle

a) Staats-
aufsichtliche
Prüfung der
Wahl.

b) Angültig=
keit der
Wahl.



1020

nn 40 Abs.II findetentsprechendAnwendung;es ist jedochvon der Einweisungund
Verpflichtungvon Kirchenverwaltern,derenWahl als ungültig in Frage steht,bis zum
AbschlußdesVerfahrensabzusehen.2 An derenStelle habenvorbehaltlichderBestimmungen
in K#O. Art. 50 Abs. I und II Ersatzmännerzu treten(siehe§ 44 Abs.V). G#Kann
auchauf diesemWegenichtabgeholfenwerdenund wird die neueVerwaltungnichtbe=
schlußfähig(KGO. Art. 63 Abs. IV), soist die Einweisungund Verpflichtungdersämt=
lichenneugewähltenKirchenverwalterauszusetzen.
IV0Ist eineWahl rechtskräftigfür ungültigerklärt,sofindet§ 33Abs.IV entsprechend

Anwendung.2 Handeltes sichum KirchengemeindebevollmächtigteoderderenErsatzmänner,
so scheidensie aus; an die Stelle ausscheidenderKirchengemeindebevollmächtigtertreten
Ersatzmänner(K#GO.Art. 70 Abs.D.
V § 33 Abs.V Satz 1, 2, 3 und § 34 findenentsprechendAnwendung,wenndie

Wahl sämtlicherKirchenverwalterund Ersatzmänneroder eines so großenTeiles derselben
rechtskräftigfür ungültig erklärt wordenist, daß der Sollstand der Kirchenverwalter
(KGO. Art. 37 Abs.I Ziff. 2) nichterreichtoderdieZahl derErsatzmännererschöpftwird. —
Für Kirchengemeindebevollmächtigtegilt in diesenFällen § 38.
VINachendgültigerErledigungderWahl findet§.40 Abs. III Anwendung.

) Anfechtung § 42.
der Wahl.

1Eine Wahl kanninnerhalbvierzehnTagennachBekanntmachungdesWahlergebnisses
bei der Staatsaussichtsbehördeangefochtenwerden(KGO. Art. 52 Abs. 1), wenn

1. bei dendemWahlgeschäftevorhergegangenenvorbereitendenMaßnahmen,soweit
sie nach ihrer Zweckbestimmungeine notwendigeVoraussetzungund einenwesent=
lichenBestandteildesWahlgeschäftesbilden,oderbei derWahlhandlungwesent=
liche vorgeschriebeneFörmlichkeitenverletztwordensind, oder

2. ein Kirchengemeindeglieddurch das Verfahrenoderdie BeschlüsseeinesWahl=
kommissärsoderWahlausschusseseine rechtswidrigepersönlicheBenachteiligung
erfahrenhat.

Die Wahlanfechtungist innerhalbderFrist sachlichzu begründen,die nachträglicheGeltend=
machungvon Wahlanfechtungsgründenist ausgeschlossen.
aunZur WahlanfechtungnachAbs. I Ziff. 1 sind,wenneineWählerlistenichtaufgestellt

ist, alle Wahlstimmberechtigten,bei AufstellungeinerWählerlisteabernur diejenigenWahl=
stimmberechtigtenbefugt,die sichrechtzeitigzur Eintragungin die Wählerlisteangemelde
haben. Die WahlanfechtungnachAbs.I Ziff. 2 stehtnur demunmittelbarin seinereigena
PersonrechtswidrigbenachteiligtenKirchengemeindegliedezu. Ein Kirchengemeindeglied,dessen
Wahlzettelnach§ 21 Abs.III vomWahlkommissärzurückgewiesenworden ist und das
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hierauf nicht einen anderenWahlzetteltatsächlichabgegebenhat, gilt deswegennichtals
solches,das in seinereigenenPersonrechtswidrigbenachteiligtist.
in Zur erstinstanziellenBescheidungvon Wahlanfechtungenist die Staatsaufsichtsbehörde

im verwaltungsrechtlichenVerfahrenberufen.Sie hat diePersonen,derenWahl angefochten
ist, von der Anfechtungzu verständigenund mit ihrer Erklärungzu hören,ob sie sicham
Streit beteiligenoderder Teilnahmean diesementschlagenwollen. Der Kirchenverwaltung
ist geeigneteMitteilung zu machen.
IVDie Einleitungdes verwaltungsrechtlichenVerfahrensstehtder Einweisungund Ver=

pflichtungder Kirchenverwalternichtentgegen.
V 40 Abs.I findetentsprechendAnwendung.
VI Wenn nicht statt der nachder FeststellungdesWahlausschussesoderHauptwahlaus=

schussesGewähltenanderePersonenrechtskräftigals gewählterklärtwordensind, sondern
die Wahl rechtskräftigaufgehobenwordenist, findet§ 33 Abs.IV und beimZutreffender
Voraussetzungendes § 41 Abs.V auch § 33 Abs.V Satz 1, 2, 3 und § 34,
dann für Kirchengemeindebevollmächtigte§ 38 entsprechendAnwendung.
VIINachendgültigerErledigungderWahl findet§ 40 Abs. III Anwendung.

§ 43. 4) Le=

1!Die BeanstandungnachKGO. Art. 44 Abs.II muß innerhalbder gesetzlichenFrist nnts
beiderStaatsaufsichtsbehördeeinkommen,diezurerstinstanziellenBescheidungderBeanstandungdurchdie
im verwaltungsrechtlichenVerfahrenberufenist. Diesehat die Person,derenWahl bean=Mzau
standetist, von der Beanstandungzu verständigenund mit ihrer Erklärungzu hören,ob
sie bestreitet,daß die gesetzlichenVoraussetzungenfür die Beanstandungder Wahl gegeben
sind. Der Kirchenverwaltungist geeigneteMitteilung zu machen.
1 § 42 Abs.IV findetAnwendung.
Ul Beruhigt sichderGewähltebei derBeanstandungoderwird im verwaltungsrechtlichen

Verfahrenrechtskräftigfestgestellt,daß die gesetzlichenVoraussetzungenfür dieBeanstandung
derWahl gegebensind, so findetS§33 Abs. IV und beimZutreffender Voraussetzungen
des § 41 Abs. V Satz 1 auch§ 33 Abs. V Satz 1, 2, 3 und § 34 entsprechend
Anwendung.
IV NachendgültigerErledigungderWahl findet§ 40 Abs.III Anwendung.

IV. EinweisungundVerpflichtungderKirchenverwalter.
8 44.

1Die Einweisungund Verpflichtungder Kirchenverwaltererfolgt durchdenKirchen=
verwaltungsvorstand.Das Protokollhierüberist geeignetzu verwahren.
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IIDie zu Verpflichtendensind unterAbnahmedesHandgelübdesauf ihreObliegen=
heitenund die ihnennachKGO. Art. 59 auferlegteHaftunghinzuweisen.
znDer Kirchenverwaltungsvorstandhat denVollzugderEinweisungundVerpflichtung

der Kirchenverwalterder Staatsaufsichtsbehördeanzuzeigen.
V.Die Staatsaussichtsbehördehat eineÜbersichtübersämtlicheKirchenverwaltungenihres

Bezirks anzulegen.
VDer Kirchenverwaltungsvorstandhat jede Einberufungeines Ersatzmanns(K.

Art. 51 Abs. II und III) oder eines am Eintritt in die KirchenverwaltungBehinderten
(& O. Art. 50 Abs.IV) sowiedieEinweisungundVerpflichtungder einberufenenKirchen=
verwalterder Staatsaufsichtsbehördeanzuzeigen;diesehat hienachdie Übersicht(Abs.I0)
zu berichtigen.

B. Wahlen der Kirchengemeindebevollmächtigten im Laufe der Wahl=
periode und Wahlen in besonderen Fällen.

§ 45. . i
Die KirchenwahlordnungfindetentsprechendAnwendungauf die Wahl I
1. der Kirchengemeindebevollmächtigtenund ihrer Ersatzmännerim Laufe derWahl=
periode(KGO.Art.68,69Abs.I und70Aff.p, I

2. der Kirchenverwalterund ihrer Ersatzmännerin abgegrenztenHauptbezirken
(KGO. Art. 19 Abs. 1),

3. der Kirchenverwalterund ihrerErsatzmännerfür einzelneOrte oderOrtsgruppen I
(KGO. Art. 42 Abs. III und IV),

4. der Kirchenverwalterund ihrer Ersatzmännerfür eineGesamtkirchenverwaltung,
sofernedieKirchenverwaltervon denwahlstimmberechtigtenKirchengemeindegliedern
zu wählen sind (KGO. Art. 42 Abs.V), dann der Bevollmächtigtender
Gesamtkirchengemeindeund ihrer Ersatzmänner(Art. 69 Abs. II),

5. der Kirchenverwalterund ihrer Ersatzmännerfür Nebenkirchen=,Kapellen=und
kirchlicheFriedhofverwaltungen(KGO. Art. 42 Abk.VI),

6. der Kirchenverwalterund ihrerErsatzmännerin einerSimultankirchenverwaltung,
soweitsie von denWahlstimmberechtigtender beteiligtenBekenntnissezu wählen
sind (KGO. Art. 91 Abs. D.

C. Außerordentliche Wahlen.
§ 46.

1Tritt im Laufe derWahlperiodeeineErledigungvon Stellen ein, für die Ersatz=
männernichtmehrvorhandensind, und kann bei einerKirchenverwaltungauch ein am
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Eintritt Behinderter(KGO. Art. 50 Abs. IV) nichteinberufenwerden,so soll von der
StaatsaufsichtsbehördenachAntrag der Kirchenverwaltungoder der Kirchengemeindebevoll⸗
mächtigtenoder im Falle eines besonderenBedürfnissesvon Amts wegendie Vornahme
einerErgänzungswahlangeordnetwerden.EineErgänzungswahlmuß vorgenommenwerden,
wenndie Zahl der KirchenverwalteroderKirchengemeindebevollmächtigtenso geringgeworden
ist, daß die Kirchenverwaltungoderdie Kirchengemeindebevollmächtigtennichtmehrbeschluß=
fähig sind (KGO. Art. 63 Abs. IV und 72 Absl.I.). -
UDieErgttnzungswahlhatsichnichtausdieWiederbesetzungdererledigtenStellean

beschränken,sondernes ist hiebeiauchdie vorgeschriebeneZahl von Ersatzmännernneu zu
wählen(KRGO. Art. 51 Abs.J Satz 1 und 70 Abs. D.
ul Die Vorschriftender Kirchenwahlordnungüber die regelmäßigenWahlen geltenent⸗

sprechendfür die außerordentlichenWahlen.

D. Schlußbestimmung.
8 47.

Wo nachdenVorschriftendieserVerordnungeineFrist nachKalendertagenzu berechnen
ist, gilt nicht8 222 Abs.II derZivilprozeßordnung(vgl.KGO. Art. 106Abs. VI Satz2);
solcheFristen endendemnachgegebenenfallsauch an einemSonntag oder allgemeinen
Feiertag.

Berchtesgaden,den20. Oktober1912.

Luitpold,
Prinz von Sayern,

besKönigreichsBayern Verweser.

Dr. v. Auilling.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General-Sekretär:

Ministerialdirektorvon Pracher.
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(§ 3 Absf.II.)

Anmeldeliste.
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S* Der angemeldeten Personen

2
Familien⸗ Ge⸗ Be⸗ Stand Wohnort Staats⸗ sm

und burts= kennt= oder (Straße, angehörig= gung
3 Vorname zeit nis Beruf Hausnummer) keit Errt der
5 . direktenSteuern)

1 2 3 4 5 6 7 8
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Tag der
mündlichen

Anmeldungoder
des Einlaufs
der schriftlichen
Anmeldung

Beschluß der

Kirchenverwaltung

überdas Wahlstimmrecht

Bemerkungen

9 10 11

Gocgle
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„den 19

Kirchenverwaltig in..

EIIIII Kirchenverwaltungsvorstand.

„ ,

Kirchenverwalter.

)17½“
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Aulage II.
5 Abs.VII.)

Wählerliste.

2242

.

172
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« Der Wähler
S — .

ili Nen⸗ umm5 Familien Geburts⸗ Wohnort er
S und Stand oder Beruf der" zeit (Straße, Hausnummer) .
S Vorname Anmeldeliste

2 3 4 — 5 ¾l
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Gocgle

Kirchenverwalter Kirchengemeinde= Bemerkungen
und bevollmächtigtenund

Ersatzmänner Ersatzmänner

8
a b

172°
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Bestätigung.
Des=sck . Alle in der Anmeldelisteals wahlstimmberechtigtAnerkannten
esedeen le dem Wahllokalezugeteiltenin der Anmeldelisteals wahlstimmberechtigtAnerkannten

sind in dieWählerlisteaufgenommenworden.

den 19

* Kirchenverwaltun in

A , Kirchenverwaltungsvorstand.

Für die Einträge in Spalte 7 und 8:

Listenführer.

Google
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AaleseIu.
.—

Tiste
derbei AbstandnahmevoneinerWählerliste.zur StimmgebungZugelassenen.

Gocgle
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Westãtigung.
Des=Fe . Alle in der Anmeldelisteals wahlstimmberechtigtAnerkannten
eeen lle dem Wahllokalezugeteiltenin der Anmeldelisteals wahlstimmberechtigtAnerkannten

sind in dieWählerlisteausgenommenworden.

..................................,den19.....

......Kirchenverivaltung.sp.in

................ .,Kirchenverwoltungsvorstand.

Für die Einträgein Spalte 7 und 8:

Listenführer.

Gocgle
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Anlage III.
64 Abs.1)

Discte
derbei AbstandnahmevoneinerWählerlistezur StimmgebungZugelassenen.
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Der zurStimmgebung Zugelassenen
S aebungZugelaff Stimmgebungsvermerk
· überdieWahl
3 Familien= Wohnort derKirchenverwalter Bemeriunge
* und Vorname (Straße, Hausnummer) und Ersatzmänner

1 2 3 4 5

i

I
I

Bestätigung.
Alle in dieListeEingetragenensind vomWahlausschußals wahlstimmberechtigtanerkanntworden.

"dden 190

Wahlkommissär.

Listenführer.

Gocgle
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Ztimmliste

Gocgle

Anlage IV.
Muster für Wahlen ohneWählerlisteund
für solchemitWählerlistenachfreienListen
(§ 26 Abs. V), dann bei Wahlen nachge=
bundenenListen für die nach freien Listen
vorzunehmendenErgänzungswahlen8 28
Satz 2, 34 Buchth zn 1, 38 Buchst.b
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E— Der Stimmenempfänger
*
795 Familien= Stand Wohnort Vermerk der einzelnenStimmen,
72 und oder (Straße, Personengefallensind,
* Vorname Beruf Hausnummer)

1 2 ¾=
½½ 5 6—
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Summeder Stimmen,
die auf die in Spalte 2 bezeichneten die auf diein Spalte 2 t
durchStriche odersonstigeZeichen. bezeichnetenPersonen Bemerkungen

gefallensind

4 5

111 J1 n 18—%2%
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IIIHII

— — —
sIIIIIIIIIII—-I,—I,I««-—--—-»-I—--- — —III I I
I I I I I
I«IIII—

I II« III :IIIIII I
— I ,I- —, — —

I I I II II I I :I I , I— —— — — — — — —
I I I I I I

III»I I I II I
— — — — — —

I I .
— ’ I I -

..,I--I...--——-

IIIIII
II II..—I I-»
I I I
I IiI———--.-——-I»-—,I—— —

I I
I EW».«-———»I»-I-—I»»—-
I I I
I

I II
I II—"I"—""

173



--.-s-sJ-X.M-t

1038

..............................,den...» ..19.....

Wahlkommissär.
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Anlage V.V.
Muster fürarfür Wahlennenach eii
bundenenListen Abs.Il

Stimmliste .

173*
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Familien⸗

Fortlfd.Nr.

Der Stimmenempfänger

Stand
oderBeruf

Wohnort
(Straße, Hausnummer)

—

I
I

–’ I » -
I I ,-

— — —I I
I II —-—I—---————»

—— — — — —
I I II .

—— — —— — + — 6

I :

. —G —
«
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I
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I
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Summeder
Flnmen di auf

ZahlderStimmen,dieaufdiein Spalte2 bezeichnetenPersonenbie inSbalte Vemerkungen
nachdeneinzelnenVorschlagslistengefallensind Personen nach

den Vorschlags=
listen gefallen

sind

4

Gocgle
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EGohliommisre.
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Nr. 25368.

Bekanntmachung, Formblätterfür die Wahlender ortskirchlichenVertretungskörperbetreffend.

R. StaatsministerinmdesInnern für Kirchen-undSchulangelegenheiten.

Für die DurchführungderWahlen der ortskirchlichenVertretungskörperwird zu den
in der Kirchenwahlordnungvom 20. Oktober1912 vorgeschriebenenAnlagen I mit V
nochderGebrauchvon Formblätternnachden folgendenMustern1 mit 12 empfohlen.

München,den20. Oktober1912.

Dr. v. Anilling.
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Muster 1
für Wahlen mit Wählerliste zu § 3 Abs.1

der Kirchenwahlordnung.

Bekanntmachung,
5ie Wahlen der ortskirchlichen Vertretungskörper für die Wahlperiode

betreffend.
Die Wahlstimmberechtigten(KG. Art. 43 Abs.1)") der

Kirchengemeinde «.......»...»....».... in.«.
werden aufgefordert, sich bei dem unterfertigtenKirchenverwaltungsvorstand,

Straße Hs.=NVr.F
zum Zweckeder AusübungdesWahlstimmrechtsunterAngabedes Familien=und
Vornamens,der Geburtszeitund desBekenntnisses,desStandes oder Berufesund
desWohnorts(Straße, Hausnummer)sowieder StaatsangehörigkeitundSteuer=
veranlagung (Art der direktenSteuern) mündlich oder schriftlichanzumelden.

Die mündlichenAnmeldungenkönnenim Geschäftszimmerdes Kirchenver=
waltungsvorstandestäglich in der Zeit von bis uUorvormittagsund
von bis nachmittags erfolgen. -

Die schriftlicheAnmeldungist in beliebigerForm, z.B. mittels Postkarte,
zulässig; auch können mehrerePersonen zusammenin einer von allen Beteiligten
unterzeichnetenListeangemeldetwerden.Auf VerlangenwirdderEmpfangschrift=
licherAnmeldungenbestätigt. * .

Raum für eine etwa von
der Staatsaufsichtsbehörde nach ................................................... ,

KGQArr.GAbLUges , , , ,,» ,. ,
fkcsscUchfUmmllIlstllsUcf « «.
Wahl-JU-eiaePfarrsemeinde»,«..«...........................»......».».................. .....«.............
erfolgt. - Die Anmeldefristendigtan 19 .

Niemand kann wählen, der sichnicht fristgemäßzur Eintragung in dieWähle=
listeangemeldethat. ·

Eine Anmeldepflichtbestehtnicht für denKirchenverwaltungsvorstandsowiedie
bisherigenKirchenverwalterundKirchengemeindebevollmächtigtennebstErsatzmännern.

„ den 19
Kirchenverwaltung in

7“

*) Wahlstimmberechtigtsind (vorbehaltlichder Art. 19 Abs. I Satz 1 und 42 Abs. II, V, VI der K#O.) diemänn=
lichen,selbständigenBekenntnisgenossen,die das 25. Lebensjahrvollendethaben,die deutscheReichsangehörigkeitbesitzen,im
Kirchengemeindebezirkwohnen(KG#O.Art. 106 Abs. IV) und von denenein Steuerbetragauf eine ganz oder teilweisezum
KirchengemeindebezirkgehörigebürgerlicheGemeindeoder abgesonderteMarkung trifft, mit Ausschluß

1) der Gemeinschuldner während der Dauer des Konkursverfahrens,
2) jener, die nicht im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte sind. · .
3) jener,die zuZuchthausstrafeoderwegenDiebstahls,Unterschlagung,Betrugs, Urkundenfälschungin gewinn“
süchtiger Absicht,Gotteslästerung, Beschimpfung der eigenen Kirche oder ihrer Einrichtungen und Gebräuche,
VerbrechensoderVergeheusin Bezug auf denEid oderwiderdieSittlichkeitzu Gefängnisstraferechts=
kräftig verurteilt worden sind, wenn nicht die Strafe seit 5 Jahren verbüßt, verjährt oder erlassenist.

*") Vgl. KWO. 8§3 Abs. 1 Satz 2.
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für Wahlen nach gebundenen Listen zu
§§6 und37Abs.] derKirchenwahlordnung.

Bekanntmachung,
5dieWahlen der ortskirchlichen Vertretungskörper für die Wahlperiode

Getresffens.

Die Wahl der
*“'sKirchenverwalterund ihrer Ersatzmänner »

ätz- Kirchengemeindebevollmächtigtenund ihrer Ersatzmännerin der
Kirchengemeinde in . findet nachgebundenenListenstatt.
Es wird deshalbaufgefordert,Vorschlagslisteneinzureichen.Die Einreichunghat bei demunter=
fertigtenKirchenverwaltungsvorsttade. Setruaße, Hs.=Nr. iunn.
zu erfolgen.

JedeVorschlagslistemußmindestens o0n *) in dieWählerlisteeingetragenenPer=
sonenals Vorschlagendeneigenhändigunterschriebensein; der vollständigenNamensunterschriftist
Stand oderBeruf und Wohnort(Straße, Hausnummer)anzufügen.

Eine und dieselbePerson darf als Vorschlagendernur eine Vorschlagslisteunterschreiben.
Zulässig ist, daß jemandeine Vorschlagslisteals Vorschlagenderunterschreibt,in der er selbstvor=
geschlagenist. Die Vorschlagslistesoll **) wählbare(KGO. Art. 44 Abs.I) ) Per=
sonenenthalten. Die Vorschlagslistemuß Familien= und Vornamen, Geburtszeit und Bekenntnis,
Stand oderBeruf und Wohnort(Straße, Hausnummer),Staatsangehörigkeitund Steuerveran=
lagung (Art der direktenSteuer)der Vorgeschlagenenenthalten.

Die Vorgeschlagenensind in erkennbarerReihenfolgeaufzuführen,siebrauchenin dieWählerliste
nichteingetragenzu sein. «

Der Vorschlagslisteist die eigenhändigeschriftlicheErklärung eines jedenVorgeschlagenen
beizufügen,daß er der Aufnahme in die Vorschlagslistezustimme.

Nicht zulässigist, daß einePersonin derselbenVorschlagslistemehrmalsvorgeschlagenwird,
wohl aber kann eine Person in mehrerenVorschlagslistenvorgeschlagenwerden. In solchenFällen
hat die in Frage stehendePersonjederder verschiedenenVorschlagslistendie eigenhändigeschriftliche
ErklärungüberZustimmungzurAufnahmebeizufügen.Es darf nur fürunveränderteVorschlagslisten
gestimmtund eskönnenPersonennichtgewähltwerden,die in keinerVorschlagslistevorgeschlagensind.

) Die einzusetzendeZiffer entspricht in allen Fällen der Zahl der zu wählenden Kirchenverwalter und Ersatz=
männer (KWO. 8§§10 Abs. 1I,37 Abs. 1 Buchst.b).

**) Einzusetzenist die Zahl der zu besetzendenStellen (KFWO.8§ 8 Abs. I, 37 Abs. I Buchstabea).
*““) Wählbar sind (vorbehaltlichder Art. 19 Abs. I Satz 1, 42 Abs. II, III, V. VI und 84 Abst.IV der

K##O.)nachzurückgelegtem30. Lebensjahredie wahlstimmberechtigtenweltlichenBekenntnisgenossen,die ständig im Kirchen=
gemeindebezirkwohnen(KG#. Art. 106 Abs. IV) und denen nicht die Fähigkeit zur BekleidungöffentlicherAmter fehlt
oder durch besonderen ordnungsmäßig veröffentlichten Ausspruch des zuständigen kirchlichen Orgaus die kirchlichen Gemein=
schaftsrechteaberkanntsind.

174
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Auf derVorschlagslistesolleiner derUnterschriebenenals VertrauensmannderVorschlagenden,
ein andererals Stellvertreter desVertrauensmannsbezeichnetsein. Fehlt dieseBezeichnung,sogilt
als Vertrauensmannder ersteund als seinStellvertreterderzweitederunterschriebenenVorschlagenden.

Der Vertrauensmannist ermächtigt,nachträglichinnerhalbeiner ihm zu gewährendenFrist
von höchstenszweiKalendertagen «

a) fehlendeUnterschriftender Vorschlagendenzu beschaffen,
b) undeutlicheBezeichnungender Vorgeschlagenenoder ihrer Reihenfolgezu verbessern.
Ungültig sind Vorschlagslisten, «

1. die nichtrechtzeitigeingereichtwordensind,
2. die nicht mindestensvon *) in derWählerliste eingetragenenPersonenals

Vorschlagendenunterschriebensind,
3. soweit sie von jemand als Vorschlagendemunterschriebensind, der auchander Vor=

schlagslistenals Vorschlagenderunterschriebenhat,
4. soweitdarin bei denVorgeschlagenennachAufführungvon **)wählbaten
PersonenweitereNamenvorgetragensind oderein Name öfter als einmalauf—
geführtist,

5. soweitdieVorgeschlagenennicht deutlichbezeichnetoder nicht in erkennbarerReihen=
folgeaufgeführtsind,

6. soweitPersonenvorgeschlagensind, die derAufnahmein die Vorschlagslistenicht
zugestimmthaben.

Die Vorschlagsfristendigtam 19 )

FolgendeKirchenverwalterund Ersatzmännerscheidenaus:
Wegzulassenin der Be= 1.
kanntmachun ch QWO.
ant ha2.
dere bi 1 er de hnbevollmächtigtenud] 3.
ihrer Ersatzmänner. 4

usw.
Als Kirchenverwalterwurdenfür die Wahlperiode gewählt:

Wegzulassenin derBe= 1.
tannznachung nach KW0. 2.

6 für dieWahl der
Kirchenverwalter und 3

ihrer Ersatzmänner. .
usw.
Ein Kirchenverwalterkannnicht zugleichKirchengemeindebevollmächtigtersein.

„ den 19

Kirchenverwaltung in

Kirchenverwaltungsvorstand.

"“""*)Vgl. RKWO.§ 6 Satz 3 und 4.
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für Wahlen nachgebundenenListen zu 886
und 37 Abs. I der Kirchenwahlordnung.

Vorschlagsliste.

Kirchenverwalter?) d derenE ä ür di
Kirchengemeindebevollmächtigte')und deren Ersatzmännerfür die

; *Kitchenverwaltung) in · werdenvon
Kirchengemeinde')

den Unterschriebenendie nachgenanntenPersonenin Vorschlaggebracht:

*) Das Nichtzutreffende ist wegzulassen.

174*
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1050

Eigenhändige Unterschriften der Vorschlagenden:
I I

Wohnort (Straße,
Familien- und Vorname Stand oder Beruf

Hausnummer)
FortlaufendeNummer“)

— o — —

als Vertrauensmann

als Stellvertreterdes VertrauensmannsSll

—#

dileV#sdP——————————« AGM—OOOJOUIAWWHOOO-C

..,den»......... 19

0„DieZahl derWahlstimmberechtigten,diedie Vorschlagslisteals Vorschlagendemimdestensunterschreibenmüsten
wird im einzelnen Falle nach Muster 2 zu 8WO. §§ 6 und 37 Abs. I bekannt gegeben.

Gocgle



Nr. 63. 1051

Muster 4
für Wahlen ohne Wählerliste und für
Wahlen mit Wählerliste nach freienListen
zu §§ 16 und36 Abs. I der Kirchenwahl=

ordnung.

Bekanntmachung,
die Wablen der — Vertretungskörper für oie Wahlperiode

E—betreffend.

Zur Wahl derKirchenverwalter der
Kirchenverwaltug in
und ihrer Ersatzmänner wirdTerminauf

.. ..............«,den» 19
anberaumt.

ieaehtn Die Wahl findetim statt.
I Die Wahlstimmberechtigten?)mit denAnfangsbuchstabender Fanilien-

iestilfen.uenndlela. namenA mit habenim ,
tn g ½ die Wahlstimmberechtigtenmit den Anfangsbuchstabender Famäliennamen

ndern, n
Wier. eln diriteicnnghe # mit haben im
lokalen nach anderen Merk=
malenvorgenommenwird. usw.

zu wählen.
Die Wahlhandlung begint mittags Uhr und endigt

mittags Uhr.

Es sind Kirchenverwalterund Ersatzmännerzu wählen.
FolgendeKirchenverwalterund Ersatzmännerscheidenaus:

· 1.
2.

3.........
4

usw.

*) Wahlstimmberechtigtsind (vorbehaltlichder Art. 10Abs.1Satz 1 und 12 Abs. II, V, VI der KGO.) die mänulichen,
selbändigen Bekenntuisgenossen,die das 25. Lebensjahr vollendet haben, die deutscheNeichsangehörigkeit besitzen,im Kirchen=
gemindebezirkwohnen (NGO. Art. 106 Abs. IV) und von denen ein Stenerbetrag auf eine ganz oder teilweise zum Kirchen=
gemindebezirkgehörigebürgerlicheGemeindeoder abgesonderteMarkung trifft, mit Ausschluß

1 der Gemeinschuldnerwährendder Dauer des Konkursverfahrens,
2. jener, die nicht im Besitze der bürgerlichen Ehreurechte sind,
3. jener, die zu Zuchthausstrafe oder wegen Diebstahls, Unterschlagung, Betrugs, Urkundenfälschung in gewinn=
süchtiger Absicht, Gotteslästerung, Beschimpfung der eigenen Kirche oder ihrer Einrichtungen und Gebräuche,
Verbrechens oder Vergehens in Bezug auf den Eid oder wider die Sittlichkeit zu Gefängnisstrafe rechtskräftig
verurteilt worden sind, wenn nicht die Strafe seit 5 Jahren verbüßt, verjährt oder erlassen ist.

Gocgle
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l I I

Familien- und Vorname

FortlaufendeNummer')

— i

Wohnort (Straße,

Hausnummer)

—

als VertrauensmannE

——————=1

Gocgle —



Nr. 63. 1051

Muster 4
für Wahlen ohne Wählerliste und für
Wahlen mit Wählerliste nach freien Listen
zu §§ 16 und36 Abs. I der Kirchenwahl=

ordnung.

Bekanntmachung,
die Wahlen der ortokirchlichen — — für die Wahlperiode

betreffend.

Zur WahlderKirchenverwalter der
Kirchenverwaltung . in
und ihrer Ersatzmänner wird Terminauf

den ·19
anberaumt.

tuttseekwetbeWab Die Wahl findetim statt.
I Die Wahlstimmberechtigten*)mit denAnfangsbuchstabenderFamilien=

ieelafer n ielaat namen A mit haben im ,
TIHPIZIHIIIIIIIFIIIHHIIMZIIZHZFIIIZIIdieWahlsttmmberechttgteunutdenAnfangsbuchstabender Famäliennamen
ändern, wenn die Zuteilung der

** mit haben im
lokalen nach anderen Merk= "
malen vorgenommenwird. usw.

zu wählen.
Die Wahlhandlungbegint mittags Uhr und endigt

mittacgs Uhr.
Es sind Kirchenverwalterund Ersatzmännerzu wählen.
FolgendeKirchenverwalterund Ersatzmännerscheidenaus:

· 1.

2.

3. «»»«. ..« ............ .

4
usw.

*)Wahlstimmberechtigtsind (vorbehaltlichder Art. 19Abs.1Satz 1 und 12 Abs. II, V. VI der KGO.) die männlichen,
selbändigen Bekenntnisgenossen,die das 25. Lebensjahr vollendet haben, die deutscheNeichsangehörigreit besitzen,im Kirchen=
gemindebezirkwohnen (RKGO. Art. 106 Abs. IV) und von denen ein Stenerbetrag auf eine ganz oder teilweise zum Kirchen=
gewindebezirk gehörige bürgerliche Gemeinde oder abgesonderteMarkung trifft, mit Ausschluß

1 derGemeinschuldner während der Dauer des Konkursverfahrens,
2 jener, die nicht im Besitze der bürgerlichen Ehreurechte sind,
3. jener, die zu Zuchthausstrafe oder wegen Diebstahls, Unterschlagung, Betrugs, Urkundenfälschung in gewinn=
süchtiger Absicht, Gotteslästerung. Beschimpfung der eigenen Kirche oder ihrer Einrichtungen und Gebräuche,
Verbrechens oder Vergehens in Bezug auf denEid oder wider die Sittlichkeit zu Gefängnisstrafe rechtskräftig
verurteilt worden sind, wenn nicht die Strafe seit 5 Jahren verbüßt, verjährt oder erlassen ist

Gocgle
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Eigenhändige Unterschriften der Vorschlagenden:

Wohnort (Straße,
Familien- und Vorname Stand oder Beruf

Hausnummer)
FortlaufendeNummer")

des — —

—

als Vertrauensmann2#

als Stellvertreter des VertrauensmannsG□

□s-
S.I I I I I I I I I I I I

OOJ

—————————T□—SJGSJd—S

19
20
21
22
23
24

„den ....... 19

) Die Zahl der Wahlstimmberechtigten, die die Vorschlagsliste als Vorschlagende mindestens unterschreibenmüssen,
wird im einzelnen Falle nach Muster 2 zu KWO. 8§ 6 und 37 Abs. I bekannt gegeben.
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Nr. 63. 1051

Muster 4
für Wahlen ohne Wählerliste und für
Wahlen mit Wählerliste nachfreienListen
zu §§ 16 und36 Abs. I der Kirchenwahl=

ordnung.

Bekanntmachung,
5dieWahlen der ortekirchlichen Vertretungolörper für die Wablperiode

-....« betreffenè.

Zur Wahl derKirchenverwalter der
Kirchenverwaltung in
und ihrer Ersatzmänner wirdTerminauf

. ..,den... 19
anberaumt.

ei eengel Die Wahl findetim statt.
1 Die Wahlstimmberechtigten“)mit denAnfangsbuchstabender Familien=

irblaßten,en a0elead. namen A mit habenin =½ «»,,
i o i - · · -·LIMng«F-LIY«TTIIIkaFY«II»«ZII,dieWahlstmtmberechttgteumttdenAnfangsbuchstabeuderFamtltennamen

ändern, wenn die Zuteilung der . ·
WählerzudeneinzelnenWahl= mit haben im
lokalen nach anderen Merk=
malenvorgenommenwird. usw.

zu wählen.
Die Wahlhandlungbegint mittags Uhr und endigt

mittass Uhr. «

Es sind Kirchenverwalterund Ersatzmännerzu wählen.

FolgendeKirchenverwalterund Ersatzmännerscheidenaus:

· 1.

2. ... «

3. , ,,— ... . .....»...... .

4
usw.

*) Wahlstimmberechtigtsind (vorbehaltlichder Art. 19Abs.1 Satz1 und 12 Abs. II, V. VI der KGO.) die mänulichen,
selb ändigen Bekenntnisgenossen,die das 25. Lebensjahr vollendet haben, diedeutscheReichsangehörigkeitbesitzen, im Kirchen=
gemindebezirk wohnen (KGO. Art. 106 Abs. IV) und von denen ein Stenerbetrag auf eine ganz oder teilweise zum Kirchen=
gemindebezirk gehörige bürgerliche Gemeinde oder abgesonderteMarkung trifft, mit Ausschluß

1 der Gemeinschuldner während der Dauer des Konkursverfahrens,
2. jener, die nicht im Besitze der bürgerlichen Ehreurechte sind, » « « .
3. jener,die zu ZuchthausstrafeoderwegenDiebstahls,Unterschlagung,Betrugs,Urkundenfälschungin gewinn=
süchtiger Absicht, Gotteslästerung. Beschimpfung der eigenenKirche oder ihrer Einrichtungen und Gebräuche,
Verbrechensoder Vergehensin Bezug auf den Eid oderwider die Sittlichkeit zu Gefängnisstraferechtskräftig
verurteilt worden sind, wenn nicht die Strafe seit 5 Jahren verbüßt, verjährt oder erlassen ist.
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Wegzulassen, wenn im Anscheuß
an die Kirchenverwaltungswahl
eine Wahl von Kirchenge=
meindebevollmächtigten und
ihren Ersatzmännern nicht

stattfindet.

Raum für eine etwa von der
Staatsaussichtsbehörde nach
KG. Art. 42 Abs. II Gtrof,
fene Bestimmung, falls die
Wahl für eine Pfarrgemeinde
erfolgt und von derAusstellms
einer Wählerluse abgesehen

wurde.

Wegzulassen, wenn von der
Aufstellung einer Wählerlifte

abgesehen wurde.

Im Anschlußan dieKirchenverwaltungswahlwird dieWahl derKirchen=

gemeindebevollmächtigten der Kirchengemeinde
« und ihrer Ersatzmänner vorgenommen.m Hiezu
wird Termin auf

.. « „den 19

anberaumt.DieseWahl findet
D aAichtartrpent=at n gleichenWahllokale
krnpeiethen iin dengleichenWahllokalen
statt. Die Wahlhandlungbegint mittass Uhr und endigt

mittass UÜhr. Zu wählen sind Kirchengemeindebevoll=

mächtigteund Ersatzmänner.Ein KirchenverwalterkannnichtzugleichKirchen=
gemeindebevollmächtigtersein.

wiedieKirchenverwaltungswahl

Die Stimmgebungist einegeheime.Die Wahlzettelmüssenvonweißem
Papier sein; sie sollen21 zu 33 cm groß und von mittelstarkemSchreib=
papiersein. Die Wahlzettelsindvon denWählernzu beschaffen.Am Wahl=
tagewird eineentsprechendeAnzahl vonWahlzettelnimWahllokalezur Abgab
an dieWähler bereitgehalten.

Wahlzettel,die nichtvon weißemPapier oderdie unterschriebenodermi
einemäußerenKennzeichenversehensind, sindungültig. Wahlzettel,die nick
einedeutlicheBezeichnungder Gewähltenenthalten,sind, soweitder Mangl
reicht,nichtzu beachten.Wenn einWählermehrerebeschriebeneoderbedrucke
u.dgl. Wahlzettelübergebenhat, sind diesesämtlichungültig,es sei dem,
daß sie genau übereinstimmen.In diesemFalle geltendie mehrerenWal=
zettelals einer.

Die Wahlstimmberechtigten?),

werdenzum rechtzeitigenErscheinenim Wahllokal und zur Teilnahmeun
der Wahl mit demBeifügeneingeladen,daß nachAblauf der für die Whl
festgesetztenZeit nur nochPersonenzur Stimmgebungzugelassenweren,
die bereitsim Wahlraumanwesendsind.



Nr. 63. 1053

WegenderWählbarkeitwird auf KGO. Art. 44 Abs.1“7) verwiesen.
Die zu wählendenPersonenbrauchenin dieWählerlistenichteingetragenWegzulassen, wenn von der |A

Auf ung einer Wählerliste
abgesehenwurde. I zu sein.

, den 19

Wahlkommissär.

*8)Wählbar sind (vorbehaltlichder Art. 19 Abs. I Satz 1, 42 Abs. II, 1II, V. VI und 84 Abs.IV der K.) nach
zurückgelegtem30. Lebensjahredie wahlstimmberechtigtenweltlichenBekenutnisgenossen,die ständigim Kirchengemeindebezirk
wohnen (KG. Art. 106Abs.IV) und denennicht die Fähigkeitzur BekleidungöffentlicherAmter fehlt oder durch
besonderen ordnungsmäßig veröffentlichtenAusspruch des zuständigenkirchlichenOrgans die kirchlichenGemeinschaftsrechte
aberkannt sind. 175
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Muster 3
für Wahlen nach gebundenen Listen zu
8817und37Abs.II derKirchenwahlordnung

Bekanntmachung,
5dieWahlen der ortskirchlichen Vertretungskörper für die Wahlperiode

betreffend.

Kirchenverwalter")
Zur Wahl der Kirchengemeindebevollmächtigten"*)der

Kirchenverwaltung) · «
Kirchengemeindes“) in und ihrer

Ersatzmännerwird Termin auf
• „den 19

1 Ichzuasen uen de anberaumt.

fürhlinwekrerenahl=) Die Wahl findetim statt.
Wegzukaffen,wenndie1. Die Wahlstimmberechtigtenmit den Anfangsbuchstabender Familien=

Wahl t in mehrerenBWahlehicht,inneh#ennamen A mit habenim
entsprechendzu ändern, die Wahlstimmberechtigtenmit denAnfangsbuchstabenderFamilien=
wenn die Zuteilung der
Wählerzudeneinzelnennamen mit haben im
Wahllokalennachanderen
Merkmalenvorgenommen usw. .
wird. zu wählen.

Die Wahlhandlungbeginnt mittags Uhr und endigt
mittags Uhr.

InnerhalbdervorgesetzenFrist sinddiedieserBekanntmachungamSchlusse
angefügtengültigenVorschlagslisteneingereichtworden. Es darf nur für unver=
änderteVorschlagslistengestimmtwerden;Personen, die auf keinerVorschlags=
liste stehen,könnennichtgewähltwerden.

Die Stimmgebungist einegeheime.Die Wahlzettelmüssenvon weißem
Papier sein; sie sollen21 zu33 cm großund von mittelstarkemSchreibpapier
sein. Die Wahlzettelsind von denWählernzu beschaffen.Die Vertrauens=
männerder Vorschlagendensind angewiesen,eine entsprechendeAnzahl von
WahlzettelndemWahlkommissärzur Abgabean dieWähler im Wahllokale
zur Verfügungzu stellen.

Es könnenWahlzettelverwendetwerden,die lediglichdie Bezeichnung
der Vorschlagslisteenthalten,für die sichdie Wähler entscheiden.

*)Wegzulassen bbei der Wahl der Kirchengemeindebevollmächtigten und ihrer Ersatzmänner.
**) Wegzulassen bei der Wahl der Kirchenverwalter und ihrer Ersatzmänner.

175

Gocgle
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UngültigsindWahleettel,
1. die nicht von weißemPapier oder die unterschriebenoder mit einem
äußerenKennzeichenversehensind,

2. in denenfür mehr als eine Vorschlagslistegestimmtwird,
3. in denenAnderungen,ZusätzeoderStreichungeninderVorschlagsliste,auch
Anderungenin derReihenfolgederVorgeschlagenen,vorgenommensind,

4. in denenPersonengewähltwerden,die aufkeinerVorschlagslistestehen.
Wenn ein Wählermehrerebeschriebeneoderbedruckteu. dgl. Wahlzettel

übergebenhat, sind diesesämtlichungültig, es sei denn, daß sie genau
übereinstimmen.In diesemFalle geltendiemehrerenWahlzettelals einer.

NachErmittlungdesErgebnissesderWahl nachgebundenenListen sind
Kirchenverwalter")

noch Kirchengemeindebevollmächtigte**)und Ersatzmännernachfreien
Listenzu wählen.

DieseWahlhandlungbegint mittags Uhr und endigt
Wegzulassen,wenn « mittags Uhr.zunrinsungoaklra•h Bei dieserErgänzungswahl dürfen Personen, die schonauf einer Vor=

—s #of—8 schlagslistestehen,nichtgewähltwerden.
nichtvorzunehmenist. ssen beiderEin Kirchenverwalterkann nicht zugleichKirchengemeindebevoll=

mächtigtersein.
Die bezüglichder Stimmgebungund derWahlzettelfür die Wahl nach

gebundenenListenobenangegebenenBestimmungengeltenauchfürdieErgänzungs=
wahl mit Ausnahmejener,die sichauf dieWahlzettelfür dieVorschlagslisten
beziehen.Wahlzettel,die nichteinedeutlicheBezeichnungder Gewähltenent=
halten, sind, soweit der Mangel reicht,nicht zu beachten.

Die in die WählerlisteeingetragenenWahlstimmberechtigtenwerdenzum
rechtzeitigenErscheinenim Wahllokalund zur Teilnahmean derWahl mit
demBeifügen eingeladen,daß nachAblauf der für die Wahl festgesetztenZeit
nur nochPersonenzur Stimmgebungzugelassenwerden,die bereitsimWahl=
raum anwesendsind.

, den . 19

Wahlkommissär.

Rechtzeitig eingereichte gültige Vorschlagslisten?"?):
Die einzelnenVorschlagslistensind in der Reihenfolgeihres Eingangs zu ordnenund mit denOrdnungsbuchstaben

zu versehen; die Vorgeschlagenen sind lediglich mit Familien- und Vornamen, Stand oder Beruf und Wohnort (Straße,
Hausnummer)aufzuführen. (KWO. § 17 Abs. II Satz 2, 3. 4.)

Vorschlagsliste Vorschlagsliste Vorschlagsliste usw.

* Die Zahl der in den einzelnenVorschlagslistenVorgeschlagenenbeträgtim höchstenFalle beiderWahl derKirchen=
verwalterundihrer Ersatzmänner12—12= 24 KG0. Art. 37 Abs.1 Ziff. 2 u 51 Abs.1), bei der Wahl der Kirchengemeinde=
bevollmächtigtenund ihrer Ersatzmänner36-18 = 54 (KGO. Art. 69Abs.I u.70Abs. 1). Hienachist der Raum zu bemessen.
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Muster 6
für alleWahlen zu821Abs.1
der Kirchenwahlordnung.

Wahlzettel.
für Wahlen nach freien und gebundenen Eisten.X)

BezeichnungderGewähltenmitFamilien=undVornamen,StandoderBerufundWohnort(Straße,Hausnummer)

1. 28
½ 29
3— 80 —
EE 31

32
6 33

7 34
8 35
9 36
10 37
11 38
12 39
13 40
14 41
15 42
16 43
17 44
18 « 45
19 46
20 47
21 48
22 49
23 50
24 51
25 52
26 53
27 54

Die Zahl der zu Wählendenwird bei Wahlen ohne Wählerliste und bei Wahlen mit Wählerliste
nach freien Listen jeweils eigensbekanntgemacht. Sie beträgt — von dem besonderenFalle des § 17 Abs. V der
KW0O. abgesehen— bei den regelmäßigen Wahlen der Kirchenverwalter und ihrer Ersatzmänner mindestens 2 + 2 = 4 und
höchstens12 + 12 = 24 (KEO. Art. 37 Abs. I Ziff. 2 und 51 Abs. 1), bei den regelmäßigenWahlen der Kirchen=
#Aneinkebrpollmächtigtenund ihrer Ersatzmännermindestens12 + 6 = 18 und höchstens36 + 18 = 54 (KGO. Art. 69

I und 70 Absl.1).
Bei Wahlen mit Wählerlisten nach gebundenen Listen ist eineder bekanntgemachtengültigenVorschlags=

listen unverändert in denWahlzettel einzutragen, sofernenicht lieber das vereinfachteFormblatt Muster7 benütztwerdenwill.

Gocgle
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für Wahlen nach gebundenen Listen zu §§ 17
Abs. III und 21 Abs. 1 der Kirchenwahlordnung.

Wahlzettel
für Wablen nach gebundenen Listen.“)

Vorschlagsliste **l

*) Statt eines Wahlzettels mit Eintrag der Namen der Vorgeschlagenen kann auch dieses vereinfachte Formular
benützt werden.

)z.B. „Vorschlagsliste A“.

Gocgle
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-

Muster 8
für alle Wahlen zu § 29 Abs. II und V

der Kirchenwahlordnung.

Bekanntmachung,
5dieWahlen der ortskirchlichen Vertretungskörper für die Wabhlperiode

Setreffend.

Das Ergebnisder Wahl der . Kirchenverwaltung*)
« in ist folgendes:

Gewählt sind
a) als Kirchenverwalter:

1. -,,...»........ in . -
2. , in
3. in

usw.
b) als Ersatzmänner:

1. in ,
2. ", in
3. „ sp. in ,

usw.

c) als Kirchenverwalter,die abernachKGO. Art. 50 Abs.I oderII am
Eintritt in die Kirchenverwaltungbehindertsind:

1. .... in
usw.

Die Wahl kannaus denin § 42 Abs.I der Kirchenwahlordnungan=
geführtenGründeninnerhalb14 Tagen, von demaufdenöffentlichenAnschlag
der BekanntmachungfolgendenTage an gerechnet,bei der Staatsaufsichts=
behörde,das ist bei

7*

. angefochtenwerden;die Wahlanfechtungu innerhalb
dieserFrist sachlichbegründetwerden.

„den ·« 19

Wahlkommissär.

Gocgle
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Mufter 9
für alle Wahlen zu § 30 Abs. 1 und II

der Kirchenwahlordnung.

Protokoll,
bie Wahlen der ortskirchlichen Vertretungskörper für die Wahlperiode

□ Getreffen5.) 4

Gegenwärtig:
Die Unterschriebenen. ==' . .................... "den. 19 .

LZurLeitungderanfheute.·......» mittags...»..»Uhr anberaumtenWahl
derKirchenverwalterder ... Kirchenverwaltung .
.......................inundihretErfatzmännerbegabsich
der unterfertigteWahlkommissärin das als Wahllokal bestimmte

Die erschienenenWählerwurdenauf die am EingangzumWahllokale
öffentlichangeschlageneBekanntmachungaufmerksamgemacht.

Raum für eine etwa .Il. . ,

vonder Staatsaussichts=
behördenach KGO. Art.——.—–—–G–=#—°###A#########A##A##AATTTXTKTcAATT
Abs.II getroffeneBestim=
mung, falls die Wahl!
für eine Pfarrgemeinde
erfolgtund von derAuf=
stllungeinerWählerliste
bogesehenwurde.

Den Wählern wurdeweitereröffnet,daß die Wahlzettelvon weißem
Papier sein müssen,nicht mit einemäußerenKennzeichenversehensein dürfen
und demWahlkommissärso zusammengelegtübergebenwerden müssen,daß
die darin verzeichnetenNamenverdecktsind.

Zu Wahlausschußmitgliedernwurden unter der Leitung des Wahlkom=
missärsdurchZuruf aus derMitte der erschienenenWähler bestimmt:

111. ,..........................—.......... 1U.....-..,...»..........-...-..» /

2. ,........................».,»...,« in ,
3...........,..................«............. ,...».........»..................... in............«..................,

*) Für die Wahlen der Kirchengemeindebevollmächtigten und ihrer Ersatzmänner(KWO. 8 85) ist das
Musterentsprechendzu ändern. Es empfiehltsichfür dieseWahlen stetsein neuesProtokoll aufzunehmen,auchwenn sie
unmittelbar im Anschlußan die Kirchenverwaltungswahlen noch am gleichenTage und mit demgleichenWahl=
ausschuß(vgl. KWO. 8 36 Abs.II) stattfinden.In letzteremFalle kann aber der Eingang desProtokolls bis zumZeichen
entsprechendgekürztwerden. 176
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Muster 9
für alle Wahlen zu § 30 Abs. I und II

der e # 8 0 nbflk ·

Protokoll,
5dieWahlen der ortskirchlichen Vertretungskörper für die Wablperiode

BWbetreffend.-)

Gegenwärtig:
Die Unterschriebenen. ddden 19 .

l.anLeitungderaufheute«...»... mittags Uhr anberaumtenWahl
derKirchenverwalterden . Kirchenverwaltung

in unnd ihrerErsatzmännerbegabsich
der unterfertigteWahlkommissärin das als Wahllokalbestimmte.

Die erschienenenWähler wurdenauf die am Eingang zumWahllokale
öffentlichangeschlageneBekanntmachungaufmerksamgemacht.

Raum für eine etwdaal K °AA|A„„, -

von der Staatsaufsichts⸗
behördenachRGO.Ari. ajjh
Abs. II getroffeneBestim⸗
mung, falls die Wahl
für eine Pfarrgemeinde
erfolgtund von derAuf⸗
stellun einer Wählerliste .. . .. . .. - . . ...

abgesehenwurde.

Den Wählern wurdeweitereröffnet,daß die Wahlzettelvon weißem
Papier seinmüssen,nichtmit einemäußerenKennzeichenversehenseindürfen
und demWahlkommissärso zusammengelegtübergebenwerden müssen,daß
die darin verzeichnetenNamenverdecktsind.

Zu Wahlausschußmitgliedernwurdenunter der Leitung desWahlkom=
missärsdurchZuruf aus derMitte der erschienenenWähler bestimmt:

« .., in

n]*“*“*s.. ....... ,.............................«...... M ,

*) Für die Wahlen der Kirchengemeindebevollmächtigten und ihrer Ersatzmänner (KWO. 8 35) ist das
Muster entsprechendzu ändern. Es empfiehlt sich für diese Wahlen stets ein neues Protokoll aufzunehmen, auch wenn sie
unmittelbar im Anschluß an die Kirchenverwaltungswahlen noch am gleichen Tage und mit dem gleichen Wahl=
ausschuß(vgl. KWWO.8§36 Abs.II) stattfinden.In letzteremFalle kann aber der Eingang desProtokolls bis zumZeichen?
entsprechendgekürztwerden. 176
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Wenzulassen,wenns Zur Besorgungder SchreibgeschäftewurdevomWahlkommissär
eine solcheBeiziehung .. ,.............. ...m....
nichterfolgt ist.

Der Wahlkommissärteiltezu:
1. die FührungdesProtokollsdem... .e /

......................................................................

2. die Führung der Liste der bei Abstandnahmevon einerWählerlistezur
Wegzulassen, wenn "

StimmgebungZugelassenendemeine Wählerliste aufge=
gestelltwurde.

Wezulassen,wennvon°“%2. dieFührungderWihlerlistedem
derAufstellungeinerWäh=
lerliste abgesehenwurde.

Sodann wurdezur Wahl geschritten.r
Die zur StimmgebungZugelassenenübergabendemWahlkommissärihre

Wahlzettel. Dieser legtedie zur AnnahmegeeignetbefundenenWaehlezettel
(K&WO.8§21) in die Wahlurne.

Gleichzeitigwurdejederzur StimmgebungZugelassenein die Listeder
Wegzulassen, wenn bei Abstandnahmevon einer Wählerliste zur StimmgebungZugelassenenunter

sertasherri aufse Ausfüllung der Spalten 1 mit3 eingetragenund die Stimmgebungin
Spalte 4 vermerkt.

Gleichzeitigwurdebei jedemin die WählerlisteEingetragenenundzur
StimmgebungZugelassenendie Stimmgebungin Spalte 7 a der Wählerliste
vermerkt.

Nach Ablauf der für die Wahl festgesetztenZeit wurden nur nochPer=
sonenzurStimmgebungzugelassen,die bereitsimWahlraumanwesendwaren.
Alsdann wurdedie WahlhandlungvomWahlkommissärgeschlossen.

Hierauf wurdendieWahlzettelaus derWahlurnegenommen,uneröffnet
gezähltund sodannwiederin dieWahlurne gelegt. Es wurdegeprüft,ob
die Zahl der Wählermit der Zahl derWahlzettelübereinstimmt.Das Er=
gebnis dieserPrüfung ist, daß

Wegzulassen,wennvon|
derAufstellungeinerWäh=
lerliste abgesehenwurde.

(u SeodannwurdendieWahlzettelgeöffnetundöffentlichverlesen.Der Inhalt
der Wahlzettelwurde, soweit er gültig befundenwurdeund zu beachten
war (KWO. 8§26 Abs. IV), in die Stimmlisten I und II eingetragen.

Wcgzulassenbei Wab=
len mit Wählertifte nach
gebundenenListen.

Google —



Nr. 63.

WeazulassenbeiWah
len ohneWählerlisteund
bei Wahlen mit Wähler=
liste nach freien Listen.

wegzulassen.

Aif. 22ist wegzulassen
bei WahlenohneWähler=
liste und bei Wahlen mit
Wählerliste nach freien
Listen, ferner bei Wahlen
nach gebundenen Listen,
wenn der Fall des § 17
Abs. V der Kirchenwahl=
ordnung nicht gegeben
und deshalb nach dem

1063

Sodann wurdendie Wahlzettelgeöffnet;bei jedemWahlzettelwurde
bekanntgegeben,für welcheVorschlagslistedarin gestimmtwurde. Die gültig
befundenenWahlzettel(KWO. 8§§17 Abs.III; 26 Abs. IV Ziff. 1 und5;
27; 28) wurdennachVorschlagslistengeordnetund gezählt. Das Ergebnis
ist folgendes:es haben
für die Vorschlagsliste 4. Wähler,
für die Vorschlagslist 8 Wähler

usw.

gestimmt.Hienachwurdendie beidenStimmlistenI und II ausgefüllt.

Die VergleichungderbeidenStimmlistenergab,
daß sie völlig übereinstimmen.
daß

1...»............................,......................»....in...........................,..........Stimmen,
2.............................,»........«..............in. „ Stimmen,
3. ,.......».....»...........in.........»..........,.....,..........Stimmen,
4..............................»., .in»..........................„ Stimmen,
55. —, .iv.......»..................,.........Stimmen,
6ß. . ,.....«.............»......in. „Seitimmen,
usw.

2. NachDurchführungdes HauptwahlgangsnachgebundenenListenund Er=
mittlungseinesErgebnissesfandin derdurchdieWahlbekanntmachung(KLWO.
§ 17 Abs.I, II, III und V Satz 5) festgesetztenweiterenFrist der Er=
gänzungswahlgangnachfreienListenzurWahl vonweiteren Kirchen=
verwalternund Ersatzmännernstatt. Die Wähler wurdendarauf hin=
gewiesen,daß Personen,die schonauf einerVorschlagslistestehen,im
Ergänzungswahlgangenicht gewähltwerdendürfen. Die Stimmgebung
und derenBeurkundungerfolgtein der unterZiff. 1 diesesProtokolls
angegebenenWeise. Die Prüfung, ob dieZahl derWähler imErgänzungs=
wahlgangemit denin diesemWahlgangabgegebenenWahhzetelnüberein=

. 17 *

Google
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Vahlgangnachgebunde= stimmt,ergab, h9hii.
nen Listenein Ergän=

zunsgehluong,a
Prueusstengemäh Die imErgänzungswahlgangabgegebenenWahlzettelwurdensodanngeöffnet

und öffentlichverlesen.Ihr Inhalt wurde, soweit er gültig befunden
wurdeund zu beachtenwar(KWO. 8§28 Satz2 in Verbindungmit § 26
Abs.IV), in die besonderenStimmlistenI undII für denErgänzungswahl=
gangnachdemMuster der AnlageIV zur Kirchenwahlordnungeingetragen.
Die VergleichungderbeidenStimmlistenergab,

niibreßenes(daß sie völlig übereinstimmen.
istwegzulassen.I daß

Im Ergänzungswahlgangerhielten
1. ,........—...................in..........,.»»».. Stimmen,

2. ,,,........................ in..»....,.,....Stimmen,

s. ..,.......»».. "........in....,..».». Stimmen,
4.».......»» ,.......«» ,,..m..»..,...Stimn1en,
usw

wwkikfxitfZHLIZYJFEH Z. Der Wahlkommissärteilte den im Wahllokal anwesendenWählern mit, daß
die Feststellungder Gewählten durchden Hauptwahlausschußerfolgt.schußbezeichnetist.

4. Das WahlergebniswurdenachKWO. 829 Abs.J festgestellt.Gewählt
sind **) ***)

a) als Kirchenverwalter:
1. ,.....». in. ,

INUJIFIZHJEMYYHYD geborenam.»«« ..... ., mit......»..»..Stimmen,
schußbezeichnetist. 22. ........Ul................-.................... ,

geborenatn».......»...»»......... ,mlt.............Stimmen,
33. ,m.................».........»·..».. ,
geborenam,........................ ,m1t.,...»..».Stimmen,
usw.

*Im Falle des § 17 Abs. V in Verbindung mit § 28 der KWO. ist bei deneinzelnen Gruppen der Gewählten
ersichtlich zu machen,wie weit sie im Hauptwahlgang nach gebundenenListen oder im Ergänzungswahlgang nach freien Listen
gewählt sind.gewaht*) Begegnetdie verlässigeErmittlung der Geburtszeit eines GewähltenSchwierigkeiten,so kann von der hierauf
bezüglichen Feststellung im Wahlprotokoll abgesehenwerden, sofern über die Wählbarkeit (KGO. Art. 44 Abs. J, 70 Äbs. 1
und über die Neihenfolgeder Stimmenempfängerbei gleicherStimmenzahl (K#O. Art. 49 Abs. II, 51 Abs. I, 70 Abs. I
3O. S 20 Absf.II kein Zweifel besteht.In diesemFall hat aber derWahlkommissärdemWahlprotokoll eineErgänzungs=
übersichtbeizufügenmit genauerAngabe derGeburtszeit derGewähltenundsolcherStimmenempfänger,diediegleicheStimmen=
zahl wie ein Gewählter erhalten haben.

Gocgle * —
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Ziff. 4 istwegzulassen,
wenneinHauptwahlaus=
schuß bezeichnetist.

Ziff. 5 istwegzulassen,
wenneinHauptwahlaus=
schußbezeichnetoderwenn
bei Nichtbezeichnungeines
Hauptwahlausschusses

keinerderGewähltenan=
wesend ist.

Ziff. 6 istwegzulassen,
wenneinHauptwahlaus=
schuß bezeichnet ist oder
wennbeiNichtbezeichnung
eines Hauptwahlaus=
schusses keiner der an=
wesendenGewählten die
Annahme der Wahl er=
klärt hat.

Ziff. 7 istwegzulassen,
wenn ein Hauptwahlaus=
schuß bezeichnet ist oder
wennbeiNichtbezeichnung
eines Hauptwahlaus=
schusses keiner der an=
wesendenGewählten die
Wahl abgelehnthat.

1065

b) als Ersatzmänner:
111. .. ,.....................«...........in......................................,
geborenam......»................................................».....,mit...»......... Stimmen,
2......................................,............................... in..............................«........,
geborenam..........«.......«»..»...........-..»...»..............,m1t·.....». Stimmen,
3·.........................«».........,....................,».......in................................,

............................................................... . ..geborenam mit Stimmen
usw.

c) als Kirchenverwalter,die aber nachKGO. Art. 50 Abs. I oderII am
Eintritt in die Kirchenverwaltungbehindertsind:

................................ in1,.....................».............. ,

geborenam
usw.

...........................................................

5. Die anwesendenGewähltenwurdenvomWahlkommissärvon der auf sie
gefallenenWahl verständigtund unterHinweis auf die Rechtsfolgedes
§ 32 Abs. IV der KirchenwahlordnungzurErklärungüberAnnahmeoder
AblehnungderWahl aufgefordert.

6. D. Unterfertigte erklär. die AnahmederWahl.

L.U.

7. D. Unterfertigte lehn die Wahl ab, wil.

L.U.
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Ziff. 8 ist wegzulassen, 4
* " anpeweahlaus=8. Eine Erklärung über Annahme oder Ablehnung der Wahl ha
puß bezeichnetist oder .

wennbeiNichtbezeichnung nicht abgegeben:
eines Hauptwahlaus=
schusses keiner der an=
wesendenGewählten die «-—...».
ErklärungüberAnnahme
oderAblehnungderWahl
verweigerthat.

O. Beschlüsseund Feststellungen:

„Wahlkommissär.

„Wiahlausschußmitglieder.

d)

„Purotokollführer.

Gocgle
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Muster 10
füralleWahlen,für die einHaupt=
wahlausschußbezeichnetist, zu
§ 30 Abs.III der Kirchenwahl=

ordnung.

Protokoll,
5dieWahlen der ortskirchlichen Vertretungskörper für die Wablperiode

NW(W betreffend.“)

Gegenwärtiiggtttt:t:: den 19
Die Unterschriebenen.

1. Bei der Wahl der Kirchenverwalterdern .. . Kirchenverwaltung
in und ihrer Ersatzmännererhielten

in sämtlichenWahllokalen““)
1. ,........................ in „X Stimmen,
2 ,,« » ..in.».,.........Stitnmen,
3. .. in.»...... ,.......» Stimmen,
4 ..,. .....iU...-»........... „X Stimmen,
5. , .in.....».»»...... „ Stimmen,
6 ........... , in „ Stimmen,

usw. ·

2.Gewähltsindhienach(vgl.KWO.§29Abs.I):’«"II)M’I-)
a) als Kirchenverwalter:

1111. W ,. iU...............»»»» ,

geborena111sp».»»..»»,,..».,mit».....Stinnnen,
2...»..«,..........».....».... ...... 1n..,»»» ,
geborenam.......,mit.».Stimmen,

3...........»...»...,..»...,............. , M............... ,,

geborenn mit Sitimmen.
usw.

*) Für die Wahlen der Kirchengemeindebevollmächtigtenund ihrer Ersatzmänner(KWO. § 35) ist das Muster
entsprechendzu ändern. · · »

")FandnachKWO.§§17Abs.vnnd28bciWahlennachgebundenenLtstennochekn Ergänzungswahlgang
nachfreien Listen statt, so ist unter Ziff. 1 bei Aufführung aller Stimmenempfängerund unterZiff. 2 bei deneinzelnen
Gruppen der Gewähltenersichtlichzu machen,wieweit sie im HauptwahlgangnachgebundenenListen und wieweit sie im
Ergänzungswahlgangnachfreien Listen gewähltsind. ... .

«")BegegnetdievetlässigeErmittlungdekGebnrtszeiteinegGewahlten Schwierigkeiten, so kann von der hierauf
bezüglichenFeststellungin diesemProtokoll abgesehenwerden,sofernüber dieWählbarkeit(KG. Art. 44 Abs.I, 70 Abs.D)
und über die Reihenfolgeder Stimmenempfängerbei gleicherStimmenzahl (KG. Art. 49 Abs. II, 51 Abs. I, 70 Abs. 1;
KWO. 8 29 Abs. I) kein Zweifel besteht. In diesemFalle hat aber der Wahlkommissärdes Hauptwahlausschussesdem
Protokoll des Hauptwahlausschusses über Feststellung des Wahlergebnisses eine Ergänzungsübersicht beizufügen mit genauer
znsah ro Geburisei der Gewählten und solcherStimmenempfänger,die die gleicheStimmenzahl wie ein Gewählter
erhalten haben.
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2

b) als Ersatzmänner:
........................................,m...,

............................................,mit...............Stimmen,

..............................................,mit....».......,Stimmen,
......................................,m,

..............................................,mit..........Stimmeu,
usw.

c) als Kirchenverwalter,die aber nachKGO. Art. 50 Abs. I oderII am
Eintritt in die Kirchenverwaltungbehindertsind:

Ziffer3 istwegzulassen,
wennkeinerderGewähl=
ten anwesendist.

Wegzulassen, wenn
keinerderanwesendenGe=
wähltendieAnnahmeder
Wahl erklärt hat.

Wegzulassen, wenn
keiner deranwesendenGe=
wählten die Wahl abge=
lehnt hat.

Wegzulassen, wenn
keinerderanwesendenGe=
wählten die Erklärung
über Annahme oder Ab=
lehnung der Wahl ver=
weigerthat.

usw.

Z. Die anwesendenGewähltenwurdenvomWahlkommissärvon der auf sie
gefallenenWahl verständigtund unterHinweis auf die Rechtsfolgedes
§ 32 Abs. IV der Kirchenwahlordnungzur ErklärungüberAnnahmeoder
AblehnungderWahl aufgefordert.

Unterfertigte erklär die AnnahmederWahl.

Eine Erklärung über AnnahmeoderAblehnungder Wahl ha
nichtabgegeben:

Wohlausschuß=
l mitglieder

7

Protokollführer

desHauptwahl=
ausschusses.
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Muster 11
für alle Wahlen zu § 39 Abs. I

der Kirchenwahlordnung.

AUbersicht
derKirchenverwalterundErsatzmännersowiedernachKGO. Art. 50 Abs.I u. II
am Eintritt in die KirchenverwaltungBehindertender
Kirchenverwaltng —— in»...,.«........................... ,

RIEJIEIJEZIEZZIFIIFZFCdannderKirchengemeindebevollmächtigtenundErsatzmänner
’ fürdieWahlperiode..................

1.
a) Kirchenverwalter:

1.»........... ,(............«....«.................in....................................,
2.......»..........................„ in
3. ,............................... in.................«..................,

usw.
b) Ersatzmänner:

1...»........................«.......,......»...»..................»....in............»..................,
2·..................«............,................,»........ in.».» ,
3.»»..»»«.....».»·»..........,...»...............,.«............in.....«.................... ,

usw.
c)NachKGO.Art.50Abs.IoderIIamEinttittindieKirchenvep

waltungBehinderte:
E ,....................................in..............»..............·.....,

usw
II.

a) Kirchengemeindebevollmächtigte:
1...................................,...............»...................in.......«......»......»............,
2..........».......».......... , .in........ ,
3..........«.....».»«»...»...., in...»........... ,
4......»«..............,...... , ....in....... .,

ZifferIIiftwegzu-5....—..»....,.................., ,«..... .in«..........»..... ,
lassen,weniinkchenge-»- 6««»«»« I in
meindebevollmächtigt::::: 7 * --· - 7
nichtgewähltwordensind. usw.

b) Ersatzmänner:
1.».»......,..............-......,........»..........................in»«»...... ,
2 .., in......., ,
3..,............................ ,...........,.....»».»» 1n....... ,

usw.
E ,den19.....

Wahltommissär. «
177
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Muster 12
für Einweisung und Veroftichtung der
Kirchenverwalter zu § 44 Abs. II der

Kirchenwahlordnung.

Protokoll,
die Wahlen der ortskirchlichen Vertretungskörper für die Wablperiobe

betreffensè.

Gegenwärtig: w di 19

Die Unterschriebenen.

Die neugewähltenKirchenverwalterdern

||J)nD30%Kirchenverwaltungng. in

A;;;;;; wurdenauf ihre Obliegenheiten
und die ihnennachKGO. Art. 59 auferlegteHaftung
hingewiesen,zur getreulichenErfüllung ihrer Pflichten

ermahntund in ihr Amt eingewiesen.Sie wurden vom

KirchenverwaltungsvorstandemittelsAbnahmedesHand=
gelübdesverpflichtet.

Zur Bestätigungunterzeichnen:

Kirchenverwaltungsvorstand.

Gocgle
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Nr. 22156.

Bekanntmachung,den Vollzug derKirchengemeindeordnungbetreffend.
(AllgemeineVollzugsvorschriften.)

A. StaatsministeriendesInnern beiderAbteilungenundder Finanzen.6
Zur Kirchengemeindeordnungvom24. September1912 werdenfür die Landesteile

rechtsdesRheins und für die katholischeKirchein derPfalz nachstehende

allgemeine Vollzugsvorschriften

Zu Art. 4 Abs.II Satz2 und3.
§ 1.

1Die AnschlußerklärungunierterProtestantenan eine der beidenKirchengemeindenist
gegenüberder Kirchenverwaltungder treffendenKirchengemeindeabzugeben. Sie kann in
jedemZeitpunkt, also auchnoch nach der aushilfsweise ergangenenZuweisung durch die
Staatsausfsichtsbehördeerfolgen.

1 Die einmalabgegebeneAnschlußerklärungist für den sachlichenBereichder Kirchen=
gemeindeordnungbindend,vorbehaltlichder verfassungsmäßigenVorschriftenüberdie Wahl
des Glaubensbekenntnissesund über religiöseKindererziehung.

ZuArt.5 Abs.I Zif. 1.
§ 2.

Die Kaplanei=(Kooperatoren=)Stiftungen, soweit sie nicht Benefizien sind, dann die
ExpositurstiftungeneinschließlichetwaigerKaplanei=(Kooperatoren=)und Expositurhausbau=
sfondssinddemKirchenstiftungsvermögenbeizuzählenund wie dieseszu behandeln.

ZuArt.7Abf.I.
§ 3.

Bei derNeuorganisationvonPfarreien,Expositurenu. dgl.solldiestaatlicheGenehmigung
zur Errichtung einer Kirchenstiftungmöglichstfrühzeitigbeantragtwerden,weil dann z. B.
ein etwavorhandenerBauplatzfür eineneueKirchesofortin das Eigentumder Kirchen=
stiftungübergeführtwerdenkamnnund späteremit höherenKostenverbundeneMaßnahmen
entbehrlichwerden.

erlassen.

Zu Art. 8 Abs.II.
* 4.

Bis auf weiteresist derBemessungderFundationskapitalienfür Messen=und Jahr=
tagsstiftungenein Zinsfuß von drei Prozentzugrundezu legen.

177*
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ZuArt.11und74Abs.VI Satz3.
86.

1Die Bezirksämterverkehrenals Staatsaufsichtsbehördenunmittelbarmit denkirchlichen
Oberbehörden.
IIIn denFällen der Art. 11 Abs. V und 74 Abs. VI Satz 3 hat der Kirchenver=

waltungsvorstanddie Erklärungder kirchlichenOberbehördeunmittelbarzu erholen. Haben
die zuständigenortskirchlichenVertretungskörperdie ErhöhungdesDiensteinkommenseines
weltlichenKirchendienersabgelehntund ist die kirchlicheOberbehördedem ablehnendenBe=
schlussebeigetreten(Art. 74 Abs. VI Satz 3), so ist — abgesehenvon Beschwerdefällen
(vergl.KGO. Art. 81 Abs. III) — dieVorlagederVerhandlungenan die Staatsaufsichts=
behördenichterforderlich.

Zu Art. 12 Abs.I Ziff. 4.

86.
1Die Installationskosten— mit Ausnahmeder Tagegelderund Reisekostender staat=

lichenKommissionsmitglieder,dannderKonsistorialrätebeiInstallationender protestantischen
Dekane—haben die Pfarrkirchenstiftungen,wo solchefehlen,die Pfarrkirchengemeindenzu
tragen. Die Heranziehungder übrigenbeteiligtenKirchenstiftungenund Kirchengemeinden
in zusammengesetztenoderverbundenenPfarreienzum Ersatz des sie treffendenTeils der
InstallationskostenbemißtsichsinngemäßnachKGO. Art. 16 und 17.
11Bei PfarrvisitationenfindetAbs.I Satz 1 entsprechendAnwendung.Werdenmehrere

Pfarroisitationenan einemTage vorgenommenoderwerdenmehrereKircheninnerhalbder=
selbenPfarreivisitiert,so sinddieVisitationskostenaufdiebeteiligtenPfarrkirchenstiftungenoder
die beteiligtenKirchenstiftungenderselbenPfarreinachMaßgabedesZeitaufwandszu verteilen.
imnFür die Vornahmevon Pfarrvisitationenund Installationenhabendie kirchlichen

Kommissäresowie die etwa beigezogenengeistlichenAssistenten,Kapitelsbotenund Kirchner
Anspruchauf Tagegeldund Ersatzder Reisekostenin entsprechenderAnwendungder Vor=
schriftenüber die Entschädigungder Beamtenbei VornahmeauswärtigerDienstgeschäfte.
Von den kirchlichenKommissärenkönnenauch in jenenFällen, in denendie Pfarrvisitation
oderdie Installationam Wohnsitzdes kirchlichenKommissärsoder in einer wenigerals
drei KilometerbetragendenEntfernungvomWohnsitzestattfindet,die Barauslagenfür Be=
nützungeiner Fahrgelegenheitaufgerechnetwerden.

I' In Ansehungder Tagegelderund Reisekostenwerdendie kirchlichenKommissäresowie
derenStellvertreter den Bezirksamtmännern, die geistlichenAssistentenden Bezirksamts=
assessoren,dann die Kapitelsbotenund KirchnerdenBezirksamtsdienerngleichgeachtet.
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Zu Art. 12 Abs. I Ziff. 5.
§ 7.

1Von sämtlichenPfarrkirchenstiftungenist das Gesetz=und Verordnungsblattund das
Kreisamtsblattzu halten. Freigestelltist das Halten weitereramtlicherBlätter, auchdes
Amtsblattesdes K. Staatsministeriumsdes Innern für Kirchen=undSchulangelegenheiten
und desBezirksamtsblattes.Diesezu haltenwird sichübrigensempfehlen.
11Die Pfarrkirchenstiftungenhabenauchfür die KostendesEinbindensder pflichtmäßig

und freiwillig angeschafftenGesetz=und Amtsblättersowiefür die Kostender Anschaffung
und Unterhaltungder zu derenAufbewahrungerforderlichenSchränkeoderGestelleauf=
zukommen. .
IIISofern FilialkirchenstiftungenGesetz=undAmtsblätterhalten,gilt Abs.II auchfür sie.
1VDen protestantischenPfarrkirchenstiftungenwird anheimgegebenauchdieKostenfür den

Abdruckder allgemeinenKonsistorialentschliehungenund für je ein Exemplarder gedruckten
Verhandlungender General=und Steuer=Synodezu bestreiten.

Die Kostenfür Anschaffung,Einbindenund Aufbewahrungder Pfarrmatrikeln und
alphabetischenRegisterhiezu sind aus Mitteln der treffendenörtlichenKirchenstiftungen
zu bestreiten.

ZuArt.13Abf.I.
88.

Die Bezirksämterwerdenzur Vermeidungder umständlichenVerhandlungenüber
Interkalarfrüchterechnungenbei katholischenPfründestiftungenmit Nachdruckauf eineVer=
ständigungzwischendenBeteiligtenhinwirkenund die vorgesetztenRegierungen,Kammern
des Innern, werdensolchenÜbereinkommennur aus triftigen Gründen die Genehmigung
versagen.

Zu Art. 14 Abs.II Satz 1.
89.

Wo Sammlungenin der Kirchefür die Kirchebishervorgenommenwurden,soll die
Kirchenverwaltungim Hinblickauf ihre Pflicht zur Erhaltung bestehenderEinnahmequellen
auf solcheSammlungennichtverzichten.

Zu Art. 36 Abs. II Ziff. 1, III Ziff. 1, IV undVI.
8 10.

1NachAbsichtdes Gesetzessoll in der Regel die Pfarrkirchenverwaltungauchdie Ge=
schäftederMuttergemeindeund des in ihr vorhandenenortskirchlichenStiftungsvermögens
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besorgen;es soll deshalbmöglichstseltennebenderPfarrkirchenverwaltungeineeigeneMutter⸗
kirchenverwaltunggebildet werden (Art. 36 Abs. II Ziff. 1, III Ziff. 1 und Abs. IV).
11Die ZulassungeinerAbweichungvon denallgemeinenVorschriftenüber die Kirchen=

verwaltungennachArt. 36 Abs.VI erfolgtdurchdieStaatsaussichtsbehörde.EineBeschluß=
fassungder Staatsaufsichtsbehördeist z. B. erforderlich,wenn bei einer nur vorläufigen
Regelungder Verwaltungvon Vermögenskomplexen,die für eineKirche oder für später
zu dotierendeSeelsorgestelleneinererst zu bildendenPfarr= oderTochtergemeindeoderfür
eine erst zu errichtendeKirche bereits vorhandensind, eine Abweichungvon den gesetzlichen
Bestimmungenin der Art eintretensoll, daß

1. einebesondereKirchenverwaltunggebildet,
2. einebesondersorganisierteVerwaltungbestelltoder
3. das VermögeneinerbestehendenfremdenVerwaltung,z.B. demVorstandeines
Kirchenbauvereins,demesnichtgehört,odereinemKirchenbaukomiteeanvertrautwird.

Auf die Befugnisseder Staatsaufsicht,die hiedurchnichtberührtwerden,ist beiZulassung
der Abweichungausdrücklichhinzuweisen.Das gleichegilt bei Regelungder Verwaltung
fürAusnahmsverhältnisse,dieeineAbweichungvon dengesetzlichenBestimmungenrechtfertigen.

Zu Art. 36 Abs.VI, 39 Abs. I, 40 Abs. II, 55 Abs.1 Satz 1, 3,
Abs.II undIII, 58 Abs. I, II undIV, 64 Abs.I.

. §11.
IVomgeistlichenVorstand,inErmangelungeinessolchenvottderStaatsaussichts-

behörde,sindnachMaßgabedes§44Abs.11detKirchenwahlordnungzuverpflichten
die in AusnahmsfällenbestelltenbesonderenVertreter(Art. 36 Abs.VI),
die von der Staatsaussichtsbehördeim Wegeder kommissarischenErgänzungberufenen

oderdie von ihr bestelltenKirchenverwalter(Art. 39 Abs. 1),
die vorübergehendeinberufenenunbeteiligtenErsatzmänner(Art.40 Abs.II),

die vomKirchenverwaltungsvorstandvorübergehendzur VertretungherangezogenenPer=
sonen(Art. 55 Abs.I Satz 1 und Abs.II),

die von derKirchenverwaltungnichtaus ihrerMitte bestimmtenKirchenpfleger(Art. 58
Abs.I und Il).,

die rechnungsverständigenbesonderenVerwalter(Kircheneinnehmer,Art. 58 Abs.IV) und
die in die besonderenAusschüssevon der Kirchenverwaltungberufenenwählbaren

Kirchengemeindeglieder(Art. 64 Abs.1).
IIDie Verpflichtungder von denKirchenverwalternvorübergehendzur Vertretungheran=

gezogenenPersonen(Art. 55 Abs. I Satz 1 und Abs. II) und der von der Staatsauf=
sichtsbehördebestelltenVertreter(Art. 55 Abs.I Satz 3 und Abs.III) auf ihre Obliegen=
heitenhat die StaatsaufsichtsbehördeunterAbnahmedesHandgelübdesvorzunehmen.
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Zu Art. 54 Abs. IV
(ogl. Art. 63 Abs. X).

8 12.
1Die Art der Bekanntmachungeiner genehmigtenOrtskirchensatzungkann von der

Staatsaufsichtsbehördebestimmtwerden.
Die AufhebungeinerOrtskirchensatzungist der Staatsaufsichtsbehördeund der kirch=

lichenOberbehördeanzuzeigen.

Zu Art. 63 Abs. I, II und X.

§ 13.
!1Den Raum, in dem die Sitzungender Kirchenverwaltungstattfinden,bestimmtder

Kirchenverwaltungsvorstand.Im Beschwerdefallentscheidetdie Staatsaufsichtsbehörde.
Die Entscheidungdarüber,ob die Sitzungender Kirchenverwaltungenöffentlichoder

geheimseinsollen,ist der SelbstbestimmungderKirchenverwaltungenüberlassen.Eine als
öffentlichanberaumteSitzung kannjederzeitdurchBeschlußderKirchenverwaltungals geheim
erklärt werden. Die Offentlichkeit der Sitzungen wird auszuschließensein, wenn die
öffentlicheVerhandlungdas Interessedes Staates, der Kirchenstiftungoder der Kirchen=
gemeindeodereinzelnerbeeinträchtigenoderdenreligiösenFriedenstörenkönnte.Im übrigen
wird die Offentlichkeitauf denVortrag und die Beratung, dannauf die Verkündungder
Beschlüssezu beschränken,die Abstimmungaberin der Regel in geheimerSitzung vorzu=
nehmensein.

Zu Art. 63 Abs.VIII undIX.
8 14.

1 Für die Beschlüsseder Kirchenverwaltungist ein mit fortlaufendenSeitenzahlenver=
sehenesProtokollbuchzu verwenden.Die Aufnahmeder Protokolleauf einzelnenBlättern
ist unstatthaft. Ist die Vorlage von Beschlüssenan die Staatsaufsichtsbehördeveranlaßt,
so ist, vorbehaltlichder VorschriftdesArt. 63 Abs. IX Satz 2 derKO., eine vom
Kirchenverwaltungsvorstandezu beglaubigende,mit demSiegel oderStempelder Kirchen=
verwaltung zu versehendeAbschrift anzufertigen.
I1Das Protokollsoll erkennenlassen,daß alle Stimmberechtigtenanwesendwarenoder,

wenndies nicht zutrifft, daß die Sitzungstagevoraus bestimmtsind oderdaß alle im
KirchengemeindebezirkanwesendenstimmberechtigtenMitglieder gehöriggeladenwordensind
und daßmehrals die Hälfte derMitgliedernachdemSollstande,bei Kirchenverwaltungen
mit nur zweiKirchenverwalterndie sämtlichenMitgliederbei der BeratungundAbstimmung
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mitgewirkthaben. Die letztereFeststellungist auch notwendig,wenn die Sitzungstage
vorausbestimmtsind. Bezüglichder nichterschienenenMitgliedersoll der Grund des Weg=
bleibensangegebenwerden. Weiter ist die gehörigeLadungder Hoöchstbesteuerten(KGO.
Art. 23 Abs.III) imProtokollfestzustellenoderanzugeben,daß solchenichtvorhandensind.
Das Protokoll soll das ErgebnisderAbstimmungenthalten,d. h. ersehenlassen,wieviel
Stimmberechtigtefür und gegendenAntrag sicherklärthaben.Auf VerlangeneinesKirchen=
verwaltungsmitgliedesist im Protokollefestzustellen,wie es gestimmthat. Die Abstimmung
derHöchstbesteuertenist stetsersichtlichzu machen.Das Protokollsollvon allen anwesenden
Stimmberechtigtenunterschriebenwerden. Die Feststellungder Abstimmungder einzelnen
Mitgliederder Kirchenverwaltungim Protokollund dessenUnterschreibungliegt im Hinblick
auf KGO. Art. 59 Abs.III in dereneigenemInteresse.
II Die nachträglicheUnterschreibungdes Protokolls durch einen Stimmberechtigten,der

an der Sitzung nicht teilgenommenhat, jedochseinEinverständnismit demBeschlusse
erklärt,istunzulässig,ebensowie dieBeschlußfassungimWegedesRundschreibens(Zirkulars).
1VDie KirchenverwaltungenhabensicheinfacherSiegel oderStempelzu bedienen.Die

Umschriftlautet: „Katholische(Protestantische)KirchenverwaltungN.“, im Falle einerVer=
einigungderBefugnissederKirchenverwaltungund desPresbyteriumsnachKG. Art. 105:
„Reformiertes Presbyterium N.“. EntsprechendeZusätze, besonderszur Unterscheidung
mehrererkatholischeroderprotestantischerKirchenverwaltungenan einemOrte sind zulässig.
VorhandeneSiegel undStempelmit anderer,abersachlichnichtunrichtigerUmschriftkönnen
bisauf weiteresfortbenütztwerden.

Zu Art. 64 Abs. V.
§ 15.

§14 findet auf die besonderenAusschüsseentsprechendAnwendung. Für dieBeschlüsse
derbesonderenAusschüssewird das Protokollbuchder Kirchenverwaltungzu verwendensein.

Zu Art. 66 Abs. V und 67 Abs. III.
§ 16.

1Den Raum, in demdie Kirchengemeindeversammlungabgehaltenwird, bestimmtder
Kirchenverwaltungsvorstand.Im Beschwerdefallentscheidetdie Staatsaufsichtsbehörde.
11Wenn für dieBeschlüssederKirchengemeindeversammlungdasProtokollbuchderKirchen=

verwaltungnicht verwendetwerdenwill, sind sie in ein besonderesBuch einzutragen. Im
übrigengilt § 14 Abs. I auchhier.

Zur Kirchengemeindeversammlungsinddie im Kirchengemeindebezirkesich aufhaltenden
Stimmberechtigten,falls sie nichtohnehinsämtlichanwesendsind, unterAngabedes Be=
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ratungsgegenstandesdurchöffentlicheBekanntmachungoderbesonderszu laden. Die öffent=
licheBekanntmachungkann in beliebigerForm, z. B. durchAusschellen,Anschlagam Ein=
gang in dieKirche oder an der gemeindlichenAmtstafel, Verkündung von derKanzelu. dgl.,
die besondereLadungkannmündlichdurchsogenanntesEinsagenoderschriftlichdurchZirkular
gegenUnterschrift,durchvervielfältigtesLadungsschreibenu. dgl. erfolgen.Wird die öffent=
liche Bekanntmachungvon der Kanzel verkündet,so ist danebennocheine andereArt der
Bekanntmachungzu wählen. Die Hochstbesteuerten(KGO. Art. 23 Abs. III) sind stets
besonderszu laden.
IVDas Protokollmuß ersehenlassen,wie die Ladungerfolgtist. Auf die Vorberatung

der Kirchenverwaltungsoll im ProtokollBezug genommenwerden.Es muß auchdieZahl
der Anwesendenund das Ergebnisder Abstimmungenthalten,d.h. ersehenlassen,wieviel
Abstimmendefür und gegendenAntrag sicherklärthaben. Bei schriftlicherAbstimmung
sind die Namen der für und gegen den Antrag Stimmenden im Protokoll einzeln auf=
zuführen. Die AbstimmungderHoöchstbesteuertenist stetsersichtlichzu machen. Für die
Unterfertigungdes Protokollsgilt KGO. Art. 67 Abs.III Satz 2. Wenn der Vorsitzende
oderein sonstigerStimmberechtigterdasProtokollgeführthat, ist seineUnterschriftzugleich
die des Protokollführers,so daß hier drei Unterschriftengenügen.

Zu Art. 72 Abs. I Satz 2.

817.
Durch dieBekanntmachungvonOrt, Zeit undTagesordnungderöffentlichenSitzungen

derKirchengemeindebevollmächtigtensollendieBeteiligtenmitRücksichtdarauf,daß dieKirchen=
gemeindeversammlungersetztwird, von der bevorstehendenVerhandlungüberzumeistwichtige,
dieUmlagenpflichtigennaheberührendenAngelegenheitenin Kenntnis gesetztwerden.Hienach
hat der KirchenverwaltungsvorstanddieArt derBekanntmachungzu bestimmen.In größeren
Städten wird sichdieBenützungderTagespresseempfehlen. Hiebei ist es nicht notwendig,
daß die Bekanntmachungim Inseratenteileveröffentlichtwird.

Zu Art. 72 Abs. V.

§ 18. .

Die öffentlicheBekanntmachungder BeschlüssederKirchengemeindebevollmächtigtenkann
der Kirchenverwaltungsvorstandin beliebigergeeigneterForm betätigen.Es ist insbesondere
nicht notwendig, daß die Beschlüsseim Inseratenteil einer Zeitung veröffentlichtwerden,
vielmehrgenügenbei Benützungder TagespressegenaueoffizielleBerichte.
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Zu Art. 72 Abs.VI.
§ 19.

!1Den Raum, in dem die Sitzungen der Kirchengemeindebevollmächtigtenstattfinden,
bestimmtder Kirchenverwaltungsvorstand.Im Beschwerdefallentscheidetdie Staatsauf=
sichtsbehörde.
I Wenn für die Beschlüsseder Kirchengemeindebevollmächtigtendas Protokollbuchder

Kirchenverwaltungnichtverwendetwerdenwill, sind sie in einbesonderesBucheinzutragen.
Im übrigengilt § 14 Abs. I auchhier.
IIIDas Protokoll muß erkennenlassen,daß alle im Kirchengemeindebezirkanwesenden

Stimmberechtigtengehöriggeladenwordensindundmehrals dieHälfteihrerGesamtzahlnachdem
SollstandebeiderBeratungundAbstimmungmitgewirkthat.Im ProtokollsollaufdieVorberatung
derKirchenverwaltungBezuggenommenwerden. Es muß auchdasErgebnisderAbstimmung
enthalten,d.h. ersehenlassen,wievielMitgliederfür undgegendenAntragsicherklärthaben.Bei
schriftlicherAbstimmungsind die Namen der für und gegendenAntragStimmendenim
Protokoll einzelnaufzuführen.Als Protokollführerkann vom Kirchenverwaltungsvorstand
mit Zustimmungder Kirchengemeindebevollmächtigteneine geeignetePersönlichkeitzugezogen
werden,die nicht Bevollmächtigterist. Das Protokoll muß vomVorsitzenden,zweiBevoll=
mächtigtenund demProtokollführerunterschriebenwerden. Wenn der Vorsitzendeoderein
Bevollmächtigterdas Protokollgeführthat, ist seineUnterschriftzugleichdie des Protokoll=
führers,so daß hier drei Unterschriftengenügen.

Zu Art. 76 Abs. I Satz 2.

8 20.
Die Geldstrafenfließenauf katholischerSeite in die Kassender Diözesanemeriten⸗

anstalten,auf protestantischerSeite in denLandesteilenrechtsdesRheins in den außer⸗
ordentlichenHilfsfonds für Pfarrerswitwen und unversorgtePfarrerswaisen.

Zu Art. 80 und81.
8 21.

1Ist zu ungunsteneiner Kirchenstiftung,eines sonstigenBestandteils des ortskirchlichen
StiftungsvermögensodereinerKirchengemeindeein anfechtbarerBeschlußoderBescheidin
einemVerfahrenauf demGebietederKirchengemeindeordnungergangen,sohat derKirchen=
verwaltungsvorstandsoforteineBeschlußfassungderKirchenverwaltungdarüberherbeizuführen,
obBeschwerdezu ergreifensei odernicht. Will in einemsolchenFalle dieKirchenverwaltung
in einer eigenenAngelegenheitder KirchengemeindegegeneinenBeschlußder Staatsauf=

Gocgle



Nr. 63. 1079

sichtsbehördeBeschwerdenichterheben,so ist veranlaßtenfallsderKirchengemeindeversammlung
oderdenKirchengemeindebevollmächtigtenso zeitig GelegenheitzurBeschlußfassungzu geben,
daß gegebenenfallsBeschwerdenochinnerhalbder vierzehntägigenFrist ergriffenwerdenkann.
I11Für die Rechtsmitteleinlegungin anderenStreitsachengilt Abs.1 entsprechend.

Zu Art. 86 Abfs.III.
§ 22.

Die Distriktsverwaltungsbehördensollenda, wo kirchlicheReichnissein Frage kommen,
von den ihnenzugehendenAnzeigenüberZertrümmerungvonAnwesendie bekanntenBerech=
tigten ungesäumtin Kenntnis setzen.

Zu Art. 89 Abs.III undV.
§ 23.

ÜberAnträgevon Kirchengemeindenauf Ablösung von Stolgebührenund verwandten
Abgabenan Geistlicheund weltlicheKirchendienerbei besetzterStelle sind die Bezugs=
berechtigtenvor der Genehmigungder Ablösungeinzuvernehmen.

München,den 19. Oktober1912.

Dr. Frhr. v. Soden#-Fraunhofen.#.Sreunig. Dr. v. Anilling.
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BlattGeseh=undVerorduungs
für das

Königreich Bayern.

Nr. 64.
München,den28.Oktober1912.

Inhalt:
Kreisanlehengesetz vom 26. Oktober 1912. — Bekanntmachung vom 22. Oktober 1912, die Eisenbahn=

Bau=und Betriebsordnungfür die Haupt=und NebeneisenbahnenBayerns betreffend.— Bekanntmachung
vom 24. Oktober 1912 über den Vollzug des Versicherungsgesetzesfür Angestellte im Bereiche der Ver=
kehrsverwaltung.

Kreisanlehengesetz.

Im NamenSeinerMaoajestätdesRönigs.

Cuitpold,
vonGottesGnadenBöniglicherPrin,vonHayern,

Regent.

Wir haben nach Vernehmung des Staatsrats mit Beirat und Zustimmung der
Kammer der Reichsräte und der Kammer der Abgeordnetenbeschlossenund verordnen,
was folgt:

Einziger Artikel.
Der Kreisgemeindeder Pfalz wird die Genehmigungerteilt, zur Aufbringungder

Mittel, die zur Übernahmevon Aktien der PfalzwerkeA.G. in Ludwigshafenam Rhein
im Neunwertevon 3,9 Millionen Mark notwendigsind,einAnlehenbis zumHoöchstbetrage
von 3,9 Millionen Mark aufzunehmen.
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Die Tilgung des Anlehensmuß spätestensim Jahre 1922 beginnenund längstens
am 31. Dezember1972 durchgeführtsein.

GegebenzuBerchtesgaden,den26. Oktober1912.

Luitpold,
Prinz vonLayern,

desKönigreichsBayern Verweser.

Dr.Frhr.v.Hertling. Dr.Frhr.v.Seben#-Fraunhsfen.v.Thelemam. v.Breunig. v.Seidlein.
Dr. v.Auilling. Frhr. v. Kreß.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Ministerialrat

im K. StaatsministeriumdesInnern:
J. V.

Neubert.

Nr.7/Bn.
Bekanntmachung, die Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnungfür die Haupt=und Nebeneisen=

bahnenBayerns betreffend.

K. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.
Auf die am 28. Oktober1912 zurEröffnungkommendeReststreckeMittenwald —

Landesgrenze bei Scharnitz derBahnlinie von Garmisch— Partenkirchen zur
Landesgrenze bei Scharnitz finden die in der Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnung
für die Haupt=und NebeneisenbahnenBayerns (Bekanntmachungvom 13. April 1905
— 6GVl. 1905 S. 251 —) enthaltenenBestimmungenfür HauptbahnenAnwendung.

München,den22. Oktober1912.
J. V.

Staatsrat v. Endres.

Nr. 8/Wup. ·

Bekanntmachung über den Vollzug des Versicherungsgesetzesfür Angestellte im Bereiche der
Verkehrsverwaltung.

fl. StaatsministeriendesInnern und für Verkehrsangelegenheiten.
Die Befugnisseund Obliegenheiten,welchenachdemVersicherungsgesetzfür Angestellte

vom20. Dezember1911 (Rl. S. 989) demArbeitgeberzukommen,werdenfür den
Bereichder K. B. VerkehrsanstaltendemVersicherungsamtderVerkehrsanstaltenin Rosen=
heim übertragen.

München, den 24. Oktober 1912.

J. V. J. A.
Staatsratv.Endres. MinisterialdirektorHeule.
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GesetzundVerordnungs=Blatt
für das

FKönigreichBayern.

Nr. 65.
München, den 30. Oktober 1912.

Inhal t:
Gesetz vom 26. Oktober 1912 zur Abänderung der bayerischen Heimat= und Armengesetzgebung.— Königlich

Allerhöchste Entschließung vom 29.Oktober 1912, die Vertagung desLandtags betreffend.

Gesetz zur Abänderungder bayerischenHeimat=und Armengesetzgebung.

Im NamenSeinerMajestätdesKönigs.

Luitpold,
VvonGottesGnadenKöniglicherPrinzvonHayern,

Regent.
Wir haben nachVernehmungdes Staatsrats mit Beirat und Zustimmungder

Kammer der Reichsräte und der Kammer der Abgeordnetenbeschlossenund verordnen,
was folgt:

EinzigerArtikel.
Die KöniglicheStaatsregierungist ermächtigt,beimBundesratedie Einführungdes
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ReichsgesetzesüberdenUnterstützungswohnsitzim KönigreicheBayern zu beantragen.
Gegebenzu Berchtesgaden,den26.Oktober1912.

Luitpold,
Prinz von #ayern,

des KönigreichsBayern Verweser.
Dr. Krhr. v.Hertling. Dr. Frhr. v. Soden-Frannhofen.v. Thelemann.v.Sremig. Dr. v. Anilling.
· J. V.

Frhr.v. Areß. Staatsratv.Endres.
Auf Allerhöchsten Befehl:

Der Ministerialrat
imK. StaatsministeriumdesInnern:

J. V.
Neubert.

Nr.8661b46.
Königlich Allerhöchste Entschließung, die Vertagungdes Landtagsbetreffend.

Im NamenBeinerMajestütdesKönigs.

« xuitnalv,
umsmegsmcugvnjgtiamprtuzmkw

M
Uuseren Gruß zuvor, Liebe und Getrene!

Wir findenUns bewogen,dengegenwärtigversammeltenLandtaggemäßTitel VII
§ 23 derVerfassungsurkundebis auf Weitereszu vertagen.

Indem Wir tuch dieseseröffnen,bleibenWir euch in Huld und Gnade gewogen.
Berchtesgaden,den29. Oktober1912.

Luitpold,
Prinz von SLayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr.Frhr.v.Hertling. Dr.Frhr. =*'— ire. v.Brennig. v.Seidlein.

An Auf Allerhöchsten Befehl:
1.dieKammerderReichsräte, Der Generalsekretär:
2.dieKammerderAbgeordneten. MinisterialratKnözinger.
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eseh-undVerordnungs=Blatt
für das

Königreich Bayern.

k .

Nr. 66.
München, den 30. Oktober 1912.

Juhalt:
Bekanntmachung vom 30. Oktober 1912, die Normalstatute für Ortsvieh= und für Pferdeversicherungsvereine

betreffend. »

Nr. 7243 a 15.

Bekanntmachung, dieNormalstatute für Ortsvieh= und für Pferdeversicherungsvereinebetreffend.

fi. Staatsministeriumdes Innern.

Die nachstehendenNormalstatute für Ortsviehversicherungsvereineund für Pferdever=
sicherungsvereinesind von der K. Versicherungskammermit Zustimmungder Ausschüsseder
Landesvieh=und derLandespferdeversicherungsanstaltaufgestelltworden und tretenam 1. No=
vember1912 in Kraft.

München, den 30. Oktober 1912.

Dr. Frhr. v.Soden-Fraunhofen.
181
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Normalstatut
fuür Ortsviehversicherungsvereine, die der Landes⸗-Viehversiche⸗

rungsanstalt beitreten.

I. ZweckdesVereines. GegenstandderVersicherung.
81.

1Für denBezirk der

wird ein Ortsviehversicherungsvereinauf Gegenseitigkeitmit demSitze in .
errichtet,der in die bayerischeLandes-Viehversicherungsanstalteintritt.

2.Der Verein versichertseineMitglieder gegen unverschuldeteVerluste, die sie dadurch
erleiden, daß Rinder oder Ziegen") umstehenoder notgeschlachtetwerdenmüssen,oder daß
das Fleisch eines geschlachtetenRindes polizeilich beanstandetwird.

§ 2.

1.Berechtigt,demVereine als Mitglied beizutreten,ist jederViehbesitzerfür seineninner=
halb des Vereinsbezirkes,befindlichenViehbestand. Vereinsmitgliederngehörige,auf Alpen
befindlicheViehbeständezählenzum Vereinsbezirke.

2.Das Vereinsmitgliedmuß stets seinenganzenversicherungsfähigenViehbestandver=
sichern. Eine anderweitigeVersicherungversicherungsfähigerTiere ist unzulässig.

Vereinigungen zum Unterhaltevon Viehweiden,zur Aufzuchtund Pflege von Tieren
könnendem Vereine beitreten. Die Rechte und Pflichten aus der Versicherungstehennur
demVersicherungsnehmerzu.

§ 3.

I.Ausgeschlossenvon der Aufnahme in die Versicherungsind:
a) Tiere im Alter unterdrei Monaten,
b) Tiere im Alter über 12 Jahre; versicherteTiere, welchedie Altersgrenzeüber=
schreiten,scheidennicht deshalb aus der Versicherungaus,

I) krankeund krankheitsverdächtigeTiere sowie solche,die mit Verzicht auf Gewähr=
leistung wegen Hauptmängel erworbenworden sind, bis über ihre Genesung
oder GesundheittierärztlicherNachweis erbrachtist,

Mit Genehmigung der Anstaltsverwaltung kann für die Versicherung von Ziegen ein gesonderter Verein
errichtetund dasNormalstatutdahin geändertwerden,daß im Ziegenversicherungsvereinenur Ziegen, im Ortsvieh=
versicherungsvereine nur Rinder versichert werden können.
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4) auffallendschlechtgenährteund übermäßigverbrauchteTiere, solangedieserZu=
stand dauert,

e.)EinstellviehsowieTiere in Stallungen, in denenregelmäßigauchHandelsvieh
untergebrachtwird.

2Die Aufnahmevon Zuchtbullenkannaus wichtigenGründenabgelehntwerden.

II. BegiunundDauerderVersicherung.Schätzung.Versicherungsbuch.Nachschauen.
· Besitzwechsel.

84.

1.Der Eintritt in denVerein ist freiwillig; er kannmündlichoderschriftlichbei dem
Vorsitzendendes Vereinsausschussesangemeldetwerden.

2Der Eintritt ist versagt:
a) Viehbesitzern,derenTiere in Bezug auf Wart, Pflege oderErnährung auffallend
vernachlässigtoderübermäßigausgenütztwerden,sowieoffenkundigenTierquälern,

b) gewerbsmäßigenViehhändlern,
I) Viehbesitzern,die versicherungsfähigeTiere bereits anderweitigversicherthaben,
d) Viehbesitzern,die sichdemVereinegegenübereinesBetrugesodereinesBetrugs=

versuchesschuldiggemachthaben.

g6.
1.Die Versicherungwird beendetdurchAustritt, Kündigungund Ausschluß. Austritt

und Kündigungkönnenin verbindlicherWeise nur im Monat Juli und nur schriftlich
erfolgen.

2 Den Austritt muß das Mitglied beim Vereinsausschusseerklären. Die Kündigung
kann der Ausschuß nur aus erheblichenGründen beschließen.Gegen die Kündigung ist
binnen8 Tagen nach dem Tage der Eröffnung Beschwerdean die Anstaltsverwaltung
zulässig;dieseentscheidetendgültig. "

5 Ein Mitglied, gegendas einerder in § 4 Abs. 2 bezeichnetenVersagungsgründevor=
liegt, ist aus demVereineauszuschließen.

4 Ferner kann ein Mitglied ausgeschlossenwerden,
a) wenn es mit seinenLeistungenmindestensein Jahr im Rückstandeist,
b) wenn es durch fortgesetztesoder wiederholtesungebührlichesVerhalten die Ge=

schäftsführungerheblicherschwert,
c) wenn über sein Vermögen Konkurs eröffnet oder für sein Anwesen Zwangs=
verwaltung angeordnetist.

1817
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86.

1.Mit derErklärung des Beitrittes zum Vereine hat der Antragstellerseinesämtlichen
versicherungsfähigenTiere und ihre Nutzungsart(§ 35 Abs.4) anzugebenund hierbeialle
ihm bekanntenUmständeanzuzeigen,die für die Übernahmeder Gefahr erheblichsind.
2 MitgliederdesAusschusses,in der Regeldrei, habendie angemeldetenTierezuunter=

suchenund ihrenWert durchSchätzungzu ermitteln.
3 Hierbeiist

a) zu erheben,ob das Tier überhauptzur Aufnahmein die Versicherunggeeignet
—

b) der gemeineWert einesjedenTieres unterBerücksichtigungseinesAlters und
gegenwärtigenZustandes genau zu ermitteln; die Werte sind in ganzen, durch
10 teilbarenMarkbeträgenzu bestimmen.

4 ZiegenwerdenregelmäßigmitdemBauschwertevon 20 ¾versichert.DurchBeschluß
der Mitgliederversammlungkannfür veredelteZiegen die Versicherungmit Schätzungnach
Abs. 2 und3eingeführt werden.

§ 7.

1.Ist der Versichertemit der ihm sofort bekanntzu gebendenSchätzungnichteinver=
standen,so kann er binnen3 Tagen einezweiteSchätzungdurchdas Schiedsgerichtdes
Vereines(§ 45) bei demVereinsausschussebeantragen.

2 Das Schiedsgerichthat innerhalb 3 Tagen Beschluß zu fassen. Dieser ist endgültig.

88.

Der durchdie Schätzung(88 6, 7) festgestellteGesamtwertdes versicherungsfähigen
Viehbestandesbildet die Versicherungssumme.

§9.

1.Gemäßder Schätzungwerdendie Tiere in das VersicherungsbuchnachGeschlecht,
Alter, Farbe, Abzeichen,Rasse,NutzungsartundVersicherungswerteingetragen;bei den mit
dem BauschwerteversichertenZiegen wird lediglichdie Stückzahl eingetragen.
7Versichertsindnur die im VersicherungsbucheeingetragenenTiere.
3.Auf Verlangen ist dem Versichertengegen eine Schreibgebührvon 20 3 für jeden

Bogen ein Auszug aus dem Versicherungsbucheauszustellen. Die Schreibgebührerhält der
RechneroderderGehilfe,demdie FührungderBücherund derKasseübertragenist (§39
Abs. 2).
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8 10.
1 Über die Zulassung desAntragstellerszum Vereine sowie über die Aufnahme der an=

gemeldetenTiere in die Versicherungund ihre Einreihungin die Gefahrenklassen(8§35
Abs. 4 und 5) beschließtder Vereinsausschuß.

2.In wichtigenFällen, besondersbei Anmeldung eines Zuchtstieres,kann der Vereins=
ausschußauf Kosten des Antragstellersdas Gutachten eines Tierarztes über den Gesund=
heitszustand des Tieres einholen.

Der Beschluß (Abs. 1) soll innerhalb 3 Tagen nach derAnmeldung gefaßt und dem
Antragsteller eröffnet werden. Wird die Frist nicht eingehalten,so kann der Antragsteller
binnen 8 Tagen nachdemAblaufe derFrist Beschwerdean dieAnstaltsverwaltungeinlegen.

4 Im Falle der Zulassung ist dem Antragsteller eine Aufnahmsurkundeauszustellen.
Die Aufnahmsurkunde gilt als anerkannt, wenn der Antragstellernicht binnen 8 Tagen
Widersprucherhebt. Über diesenentscheidetdie Anstaltsverwaltung endgültig.

5.Gegen den abweisendenBeschluß ist binnen 8 Tagen Berufung an die Anstaltsver=
waltungzulässig. Dieseentscheidetendgültig.
5.Die Bestimmungenin Abs.1 und5 geltenauchfür denAusschlußeinesVersicherten

aus demVereine(§ 5).
11.

1.Die Versicherungwird am 8. Tage nachdemZulassungsbeschlusse,beineuenZugängen
von Tieren bereitsversicherterViehbesitzernachderAufnahmederTiere in die Versicherung,
mittags 12 Uhr wirksam.

2 Für Tiere, die währendderWartezeitumstehenoder getötetwerdenmüssen,wird
wederein Beitrag erhobennocheineEntschädigunggewährt.

§ 12.

1.Jede Anderungim versichertenViehbestandeund in der Wohnungmuß innerhalb
3 Tagen demVereinsausschusseangezeigtwerden.

2Der Eintritt jungerTiere in das zur AufnahmegeeigneteAlter gilt als Anderung
im versichertenViehbestande.

s.Für dieSchätzungund fürdieBerichtigungdesVersicherungsbuchesgeltendie8§ 6—10.
4 Die Unterlassungder Anzeigekannder Vereinsausschußmit Ordnungsstrafebis zum

Betragevon 3 ahnden. Auch könnenfür die Tiere die gleichenBeiträge erhoben
werden,wie wennsie rechtzeitigangemeldetwordenwären.
5.Gegen die Ahndungist binnen 8 Tagen Beschwerdean die Anstaltsverwaltung

zulässig.
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* 13.
1.Zweimal im Jahre habenMitglieder des Vereinsausschusses,in der Regel drei, nach

Anordnung der AnstaltsverwaltungNachschauin sämtlichenStallungen vorzunehmen.
2Hierbeiist zu erheben,

a) ob sämtlicheversicherungsfähigenTiere angemeldetsind,
b) ob die versichertenTiere nochsämtlichvorhandenund in entsprechenderWart

und Pflege sind, und
c) ob ihr Wert oderihre Nutzungsart(§ 35 Abs. 4) sichgeänderthat.

Hiernach ist das Versicherungsbuchzu berichtigen.
4.Der Vereinsausschußist berechtigt,jederzeiteine außerordentlicheNachschauin einzelnen

Viehstallungenvorzunehmen,die versichertenTiere zu untersuchenund besondersbeierheblichen
ÜberversicherungendieVersicherungswertezumindern. Wertserhöhungensinddagegenunzulässi.

5 Die bei einerNachschaufestgesetztenVersicherungswerte,sowie die im Versicherungsbuche
vorgenommenenEinträge der Zu= und Abgänge und der sonstigenAnderungen sind dem
Versichertensofortbekanntzu geben.

5 Nach derVornahme derNachschauist dasVersicherungsbuchunddasNachschauverzeichnis
3 Tage lang beimRechnerzur EinsichtderVereinsmitgliederaufzulegen.

7Binnen 3 Tagen nachAblauf der Auflagefristkanngegendie Festsetzungder Ver=
sicherungswerteEinspruch an das Schiedsgerichtdes Vereines nach § 7, gegen die Zu=
oderAbschreibungenvonTieren und gegendiefürdieBeitragsfestsetzungmaßgebendenEinträge
imVersicherungsbucheBerufungan dieAnstaltsverwaltungnach§ 10 Abs.5 erhobenwerden.

§ 14.
1.Erwirbt ein Vereinsmitglied ein beim Vereine versichertesTier, so erlischt die Ver=

sicherungnicht, vielmehrtritt der neueBesitzerin die Rechteund PflichtenseinesVor=
gängers ein. Er hat jedochinnerhalb 3 Tagen nach demBesitzwechseldemVereinsausschusse
zur Berichtigungdes VersicherungsbuchesAnzeige zu erstatten.Die Unterlassungder
Anzeigekannder Vereinsausschußmit Ordnungsstrafebis zum Betragevon 3 — ahnden.
Hiegegenist Beschwerdenach§ 12 Abs. 5 zulässig.

7 Geht ein Tier an einen Besitzerüber, der nicht Mitglied desVereines ist, so erlischt
die Versicherungmit dem Besitzübergang,spätestensaber mit der Entfernung des Tieres
aus dembisherigenStandort.

3Wenn einVereinsmitgliedein bei einemanderenVereineversichertesTier erwirbtund
binnen3 Tagen nachdemErwerbezur Versicherunganmeldet,so haften,soferndas Tier
aufnahmefähigist, im Schadensfalle beide Vereine zu gleichenTeilen; die Haftung des
alten Vereines endetjedoch10 Tage nach der Anmeldung.
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4 Ist in denFällen der Absätze2 und 3 der VeräußererwegeneinesHauptmangels
zurWandelunggesetzlichverpflichtet,so lebt seineVersicherungwiederauf;; in denFällen
des Abs. 3 tritt eine Haftung des neuenVereines nicht ein.

* 15.
1.Geht das Anwesen eines Vereinsmitgliedes an ein Nichtmitglied über, so tritt an

Stelle desVeräußerers derErwerber in das Versicherungsverhältnismit allen seinenRechten
und Pflichten ein, soweit er an dem Viehbestanddas Eigentum erwirbt.

2 Der neueBesitzerist berechtigt,das Versicherungsverhältnisinnerhalb 14 Tagen nach
demErwerbe durch schriftlicheAnzeige an den Vereinsausschußzu kündigen.
4 Die Veräußerungdes Anwesensist demVereinsausschusseunverzüglichanzuzeigen.
4 Erstattetwederder Erwerbernochder Veräußererunverzüglichdie Anzeige, so wird

für Schäden,die einenMonat nachdemEigentumsübergangeentstehen,keineEntschädigung
geleistet.
5 Stirbt ein Vereinsmitglied,so gehendie Rechte,Pflichtenund etwaigenZahlungs=

rückständeaus der Versicherungauf die Personenüber, welchedie versichertenTiere im
Erbgangeerwerben.Die Besitzänderungist demVereinsausschussebinnen8 Tagen anzu=
zeigen. Die Unterlassungder Anzeigekann der Vereinsausschußmit Ordnungsstrafebis
zumBetragevon 3 — ahnden. Hiegegenist Beschwerdenach§ 12 Abs.5 zulässig.
* Der Eintritt in das VersicherungsverhältnisnachAbs. 1 und 5 ist zu versagen,

wenn der neueBesitzeroder Erbe zu den in § 4 Abs. 2 bezeichnetenPersonengehört
odernicht seinengesamtenversicherungsfähigenViehbestand(§ 2 Abs. 2) beim Vereine
versichert.Der Eintritt kann ferneraus den in § 5 Abs. 4 angegebenenGründen ver=
sagtwerden. Gegenden abweisendenBeschlußist Berufung nach§ 10 Abs. 5 zulässig.

8 16.
Bei ZwangsversteigerungeinesAnwesensmit demversichertenInventar findet8 15

Abs. 1—4 und 6 entsprechendeAnwendung.

8 17.
1.Das Versicherungsjahrbeginntam 1. November.
2 AusgeschiedeneMitglieder (§ 5 Abs. 2) verlierenvon demauf denAustritt oderdie

KündigungfolgendenVersicherungsjahrean, ausgeschlosseneMitglieder dagegensofort mit
demrechtswirksamenBeschlusseüber die Ausschließungalle Rechteund Ansprüchean den
Verein und an seinVermögen. Im Falle des § 5 Abs. 4 Buchstabec endigtdas Ver=
sicherungsverhältniserst4 Wochennachder Eröffnungdes Ausschließungsbeschlusses.
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3.Endigt bei ausgeschiedenenMitgliedern das Versicherungsverhältnis,nachdemein ver=
sichertesTier erkranktist odereinenUnfall erlitten hat, so haftet die Versicherungfür
Entschädigungdann,wenndie Erkrankungoderder Unfall den Tod des Tieres binnen
7 Tagen nachBeendigungder Versicherungherbeiführt.
4.Bei ausgeschlossenenMitgliedernbleibtein bereitsentstandenerEntschädigungsanspruch

unberührt.
8 18.

Die Ansprücheaus der Versicherungverjährenin 2 Jahren vomSchlussedesJahres,
in dem die Leistungverlangt werdenkann.

19.
1 Für alle Streitigkeiten zwischendemVereineund denVersichertensind dieBestimmungen

in Art. 4 Abs. 2 Ziffer 11 des Viehversicherungsgesetzesmaßgebend.
2Hiernachist für solcheStreitigkeitenderRechtswegausgeschlossen.Streitigkeitenüber

Wertsermittlung werden endgültig durch das Schiedsgerichtdes Vereines, Streitigkeiten
wegenGewährung oder Versagung der Entschädigungendgültig durch das Schiedsgericht
der Anstalt, alle übrigen Streitigkeiten endgültig durch die Anstaltsverwaltung entschieden.

III AnzeigeundErhebungdesSchadens.FestsetzungundAuszahlungderEntschädigung.
TierärztlicheBehandlung.

8 20.
1.Die Vereinsmitglieder sind verpflichtet, jedeKrankheit, jeden Unfall oder Todesfall

und jedeNotschlachtungin dem versichertenViehbestandesobald als tunlichdemVorsitzenden
des Ausschussesoder seinemStellvertreter, in deren AbwesenheiteinemAusschußmitgliede
anzuzeigenund alles zu tun, wodurchder Schaden abgewendetoder gemindertwerden kann.
2 Bei erheblichenErkrankungenoderUnfällenist einTierarzt oder,wenndies unmöglich

ist, ein Sachkundigerbeizuziehen.
8 21.

Der VorsitzendeoderseinStellvertreternimmt nötigenfallssofort unterZuziehung
eines Ausschußmitgliedeseine Besichtigungvor, stellt den Sachverhalt fest, wobei der Ver—
sichertejedeerforderlicheAuskunft zu erteilen hat, und trifft die nötigen Anordnungen
In wichtigerenFällen ist ein Tierarzt beizuziehen.

8 22.
1 Der Vereinsausschußist berechtigt,in allen Fällen die tierärztlicheBehandlung eines

versichertenTieres anzuordnen.
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2Der Versichertemuß jedezur BehandlungnötigeHilfe unentgeltlichleistenund alle
Anordnungendes Tierarztes und des Vereinsausschussespünktlichbefolgen.
* Die Kostender Fütterungund Pflege, dann der BeiziehungeinesTierarztes(8 20)

fallen dem Versichertenzur Last. Die Kosten der vom Vereinsausschusseangeordneten
tierärztlichenBehandlung trägt der Verein.
* Die Mitgliederversammlungkann jedochdie Tragung der tierärztlichenKostenanders

regeln.

g 23.
1 Erweistsichein Tier einerunheilbarenoderschwerheilbarenKrankheitverdächtigund

ist seineTötung notwendig,so kann der Vereinsausschußdie alsbaldigeSchlachtungan=
ordnen(Notschlachtung).

Der Besitzerdes Tieres darf eineNotschlachtungnur mit GenehmigungdesVereins=
ausschussesvornehmen,es sei denn, daß ein dringenderFall vorliegt,besonders,daß ein
Tierarzt die Notwendigkeitder sofortigenNotschlachtungvorherfestgestellthat.

§ 24.
41DenWert des umgestandenenodernotgeschlachtetenTieressetzenMitgliederdesVereins=

ausschusses,in derRegeldrei,fest. Ist dasTier auf einervomVereinssitzebeträchtlich
entferntenAlpenweideumgestandenodernotgeschlachtetworden,so bestimmtderVereinsaus=
schuß,ob eine SchätzunganOrt undStelle stattzufindenhabe oder in welch andererWeise
die Schätzung vorzunehmensei.

2 Der Wert wird nachdemlaufendenVerkaufspreiseunterBerücksichtigungdesAlters,
des Ernährungszustandesund der Abnützungdes Tieres geschätzt.

3.Der Betrag derSchägtungdarf beiTieren unter drei Jahren und bei trächtigenTieren
den im VersicherungsbucheeingetragenenWert bis zu einemZehntelübersteigen,wennseit
der letztenSchätzungmindestenszweiMonate verflossensind, undsichdurchdiefortgeschrittene
Entwicklung der Wert gemehrthat.

Die Versicherungssummeist herabzusetzen,wenn sich seit der letztenSchätzungderWert
augenscheinlichgeminderthat. Hierbei darf jedochdieWertsminderunginfolgederKrankheit
oderVerletzung,die denTod oderdie Notschlachtungherbeigeführthat, nichtberücksichtigt
werden.

* Bei den nach § 6 Abs. 4 Satz 1 versichertenZiegen verbleibt es bei demBauschwerte.

§ 25.

1 Ist derVersichertemit der ihm sofort bekanntzu gebendenSchätzungnichteinverstanden,
182
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(8 45) beidemVereinsausschussebeantragen.
2Das Schiedsgerichthat innerhalb3 TagenBeschlußzu fassen. Hierdurchkanndie

ersteSchätzungnichtnur bestätigtoderim Rahmendes§ 24 Abs.3 erhöht,sondernauch
gemindertwerden. Der Beschluß ist endgültig.

8 26.
1.Der Vereinsausschußbeschließt,ob nachdenSatzungeneinAnspruchaufEntschädigung

gegebenist, und setztauf Grund der Schätzung(§§ 24, 25) die Entschädigungfest.
2 GegendieVersagungderEntschädigungist binnen8 TagenBerufung andieAnstalts=

verwaltungzulässig.
3.GegendenBeschlußder Anstaltsverwaltungist binnen2 WochenBeschwerdean das

Schiedsgerichtder Anstalt zulässig. Die BeschwerdestehtdemVereinsausschussezu, wenn
die EntschädigungentgegenseinemBeschlussegewährt,demVersicherten,wenndie Ent=
schädigungganzoderteilweiseversagtwordenist.

Das Schiedsgerichtentscheidetendgültig.

so kann er biunen 24 Stunden eine zweiteSchätzungdurchdas SchiedsgerichtdesVereines

T

§ 27.
1.Steht dem Versichertenein Anspruchauf Ersatz desSchadens gegeneinenDritten zu,

so geht nachArt. 7 desViehversicherungsgesetzesderAnspruchauf denVerein und die Anstalt
über, soweit diese dem Versichertenden Schaden ersetzen. Der Übergangkann nicht zum
Schaden des Versichertengeltend gemachtwerden. Gibt der Versicherteseinen Anspruch
oder ein zu dessenSicherung dienendesRecht auf, so werdender Verein und die Anstalt
von ihrer Ersatzpflichtsoweitfrei, als sie aus demAnspruchoderdemRechtehättenErsatz
erlangenkönnen. Richtet sich der Ersatzanspruchgegeneinen Familienangehörigen, der in
häuslicherGemeinschaftmit dem Versichertenlebt, so geht er nur dann über, wenn der
Angehörigeden Schaden vorsätzlichverursachthat.

2 Das Gleiche gilt, wenn dem Versichertenein Anspruch auf Gewährleistung wegen
einesMangels des versichertenTieres zustehtund dieEntschädigungnichtnach§ 30 Abs.14
zu verweigernist.

8 28.
Die Entschädigungbeträgt

siebenZehnteldes Schätzungs-oderBauschwertes(88 24, 25), wennder Reinerlösnach
AbzugderVerwertungskosten(§ 33) wenigerals ein Fünftel des Schätzungs=
oder Bauschwertes,

acht Zehntel, wenn er ein Fünftel bis drei Fünftel,
neun Zehntel, wenn er mehr als dreiFünftel desSchätzungs=oderBauschwertesausmacht.
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g 29.
Der Enschädigungsanspruchkann vom Versichertenweder übertragennoch verpfändet

werden(Art. 7 Abs.3 des Viehversicherungsgesetzes).“)

g 30.
1Eine Entschädigungwird nichtgeleistet,

a) wennder Tod, die VerletzungoderErkrankungdurchhöhereGewalt, bei Krieg
oderAufruhr oderdurchBrandunglückoderBlitzschlagherbeigeführtwordenist,

b) wenn ein Tier infolge einerSeucheoderKrankheitumstehtodergetötetwird,
soweit dem Versichertenein Anspruchauf Entschädigungaus öffentlichenMitteln
nach gesetzlicherVorschrift zustehtoder zustünde,wenn der Anspruchnicht wegen
ZuwiderhandlunggegenseuchenpolizeilicheVorschriftenverwirktwordenwäre,

c) wenn der Versicherteoder eine Person, der das Tier zur Pflege oder Obhut
anvertraut war, dessenTod, Verletzung oder Erkrankung durch mangelhafte
Fütterung,ungenügendePflege, sonstigefahrlässigeBehandlungoderMißhandlung
verursachthat; schwereVernachlässigungist besondersdann anzunehmen,wenn
bei erheblichenErkrankungenoderUnfälleneinTierarzt oder,falls dies unmöglich
war, ein Sachkundigernichtzugezogenwordenist,

d) wenn der Tod, dieVerletzungoderErkrankung einesvom Versichertenerworbenen
Tieres infolge eines Hauptmangels innerhalb der gesetzlichenGewährfrist eintritt,

e.) soweitein Tier anderweitigversichertist,
k) wennder VersicherteohnegenügendenEntschuldigungsgrunddie Krankheitoder
denUnfall nichtrechtzeitiganzeigt(8§20),

8) wenn der Versicherteden ihm hinsichtlichder Behandlungdes erkranktenoder
verletztenTieres erteiltenWeisungenvorsätzlichzuwiderhandelt(§ 21, 22),

h) wenn er unbefugteine Notschlachtungvorgenommenoder die vom Vereins=
ausschusseangeordneteNotschlachtungnichtzugelassenhat (8 23),

i) wennder Versicherteim Zusammenhangmit demSchadensfalleinesBetruges
oderBetrugsversuchesschuldigerkanntwordenist.

2 Der Vereinsausschußkann in den Fällen der Buchstabenf. # und h ausnahms=
weiseeinenTeil der Entschädigunggewähren.

§ 31.
1 Wird das Fleisch eines vom Versichertenzur SchlachtungveräußertenRindes wegen

*) § 851 Abs. 1 N.Z Pr.O. bestimmt: „Eine Forderung ist in Ermangelung besonderer Vorschriften der
Pfändung nur insoweit unterworfen, als sie übertragbar ist.“ 182*
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einesHauptmangelspolizeilichbeanstandet,und ist der Versichertenach den gesetzlichen
Bestimmungenzur Wandelung verpflichtet,so erhält er eineEntschädigungvon achtZehnteln
des Unterschiedeszwischendem Erlöse und dem Verkaufspreise. Ist derVerkaufspreis höher
als die Versicherungssumme,so tritt diese an Stelle des Verkaufspreises. Bei Tieren
unterdrei Jahren.kanndieVersicherungssummegemäß§ 24 Abs.3 bis zu einemZehntel,
jedochnicht über den Verkaufspreiserhöhtwerden. Der Erlös gehörtdemVersicherten.
Dieser hat für die Verwertung des Tieres zu sorgen.

2.In gleicherWeise wird, wenn derVersicherteein Rind zur ausschließlichenVerwendung.
im eigenenHaushalte schlachtet(Hausschlachtung),der Wertsverlust ohneRücksichtauf die
Art der Erkrankung, wegen deren das Fleisch polizeilichbeanstandetwurde, entschädigt.
An Stelle desVerkaufspreisestritt der ortsüblicheSchlachtwert.

3Sobald der Versicherteerfährt, daß das Fleisch eines Rindes beanstandetworden ist,
hat er dem VereinsausschusseAnzeige zu erstattenund über die Veräußerung, den Ver=
kaufspreis,denErlös, sowiedie Identität desTieresNachweiszu liefern. Die Schadens=
ursacheund der Wertsverlust müssendurch das Gutachten eines approbiertenTierarztes.
oder, wenn sich am Schlachtortekeiner befindet, des Fleischbeschauersund eines weiteren
Sachverständigenfestgestelltwerden. Auch die Gutachten sind unverzüglichdem Vereins=
ausschussemitzuteilen.

4 Der Vereinsausschußprüft die Vorlagen und verlangt von demVersichertendie
nötigen Ergänzungen.
5 Eine Entschädigungwird nichtgeleistet,

a) wenneinerder Versagungsgründedes § 30 vorliegt,
b) wennein veräußertesTier nichtinnerhalbder gesetzlichenGewährfristnachseiner

Entfernung aus dem bisherigenStandorte oder nicht im Gebiete des Deutschen
Reichesgeschlachtetwird, ferner wenn der Versichertenach bürgerlichemRechte
für denWertsverlustüberhauptnichtzu haftenhat,

) wenn dieBeanstandungdesFleischesnicht rechtzeitigangemeldetwird, oderwenn
die in Abs.3 gefordertenNachweiseund Gutachtennichtunverzüglichodernicht
in der bestimmtenWeise erbrachtwerden,

d) wenn es der Versichertebei Verwertung der verwendbarenTeile des Tieres an
der nötigen Sorgfalt absichtlichhat fehlen lassen.

Gegen dieVersagungderEntschädigungfindetBerufungan dieAnstaltsverwaltungund
gegenderenBeschlußBeschwerdean dasSchiedsgerichtderAnstaltnach§ 26 Abs.2 und3 statt.

§ 32.
1.Der Vereinsausschußhat sofortnachder Beschlußfassung(§ 26) die Verhandlungen

mit einemAuszug aus demVersicherungsbucheder Anstaltsverwaltungvorzulegen.
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2Die Anstaltsverwaltungist berechtigt,nähereErhebungendurcheinenBeamtenoder
Vertrauensmannvornehmenzu lassen.

3 Die Anstaltsverwaltungweist die endgültig festgesetzteEntschädigungbinnen 8 Tagen
bei der K. Bank an.
" Der VersichertekannwederteilweiseAuszahlungnochVerzinsungder Entschädigung

beanspruchen.
*Zum Empfangeberechtigtist der im VersicherungsbucheeingetrageneVersicherte.
6 SchwebtgegendenVersichertenein StrafverfahrenwegenBetrugesoderBetrugsver=

sucheszum Schaden des Vereines, so darf die Entschädigungnicht ausbezahltwerden.

§ 33.

Der Vereinsausschußverwertetdas umgestandeneoder notgeschlachteteTier und händigt
den Erlös sofort demGeschädigtengegenEmpfangsbestätigungaus. Ist dies nicht möglich,
so ist der Grund bei Vorlage der Schadensverhandlungenzu berichten.Der Geschädigte
muß sich den Erlös auf die Entschädigunganrechnenlassen.

IV. Beitrittsgebühren.Verwaltungsgebühren.Beiträge.
8 34.

1.Bei derZulassungzumVereineist eineBeitrittsgebührvon 1 Pfennig für je5 Mark
dergesamtenVersicherungssummezu entrichten.
2 In den Fällen des § 15 Abs. 1 und 5 werdenkeineBeitrittsgebühren erhoben.
*Beitrittsgebühren könnenwedernachgelassennochrückvergütetwerden.
4 Die Beitrittsgebührensind zur VerwendungnachArt. 12 Ziffer 2 des Viehyversiche—

rungsgesetzesan die Landesanstaltabzuliefern.
2.Wird ein schonbestehenderOrtsvereinin die Landesanstaltaufgenommen,so werden

dieBeitrittsgebührennachder gesamtenVersicherungssummezurZeit derAufnahmeberechnet
und sogleicheingehoben.
* Für die Schätzungund AufnahmeeinesTieres, das ein demVereinebereits ange=

hörendesMitglied zur Aufnahme anmeldet, kann der Ortsverein eine Verwaltungsgebühr
von 10 Pfennig für je 100 der Versicherungssummeerheben.

7.Uber die Einführung und Verwendung der Verwaltungsgebührenbeschließtdie Mit=
gliederversammlung.

§ 35.

1.Der Durchschnittdes bei den ordentlichenNachschauenfestgestelltenVersicherungswertes
bildet die beitragspflichtigeVersicherungssumme.Für Tiere, die erst nach dem1. Mai auf=
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genommenwurden oder vor dem 1. Mai aus der Versicherungausgeschiedensind, ist der
Beitrag nur zur Hälfte zu entrichten; der SchätzungswertdieserTiere wird deshalb nur
mit der Hälfte in die beitragspflichtigeVersicherungssummeeingerechnet.

2.Stellt derVersichertefür ein abgegangenes,jedochnichtentschädigtesTier in demselben
Versicherungshalbjahreein anderesTier derselbenGattung ein (Ersatztier),so wird der
Beitrag nur für das höherversicherteTier berechnet.

3.Bei demZugangeneuerVereinewerdendie Beiträgevon demMonate desZugangs
an berechnet.
4.Der Beitragssatzerhöhtsich

für Kühe in Abmelkwirtschaftenum zweiZehntel,
für Ziegen um fünf Zehntel;
außerdemkann der Vereinsausschußoder die Anstaltsverwaltung aus wichtigenGründen
den Viehbestandeines Versichertenmit Zuschlägenbelegen.
5.Für Jungtiereunter2 JahrenundOchsenmindertsichderBeitragssatzumzweiZehntel.
5 Beiträgekönnenwedernachgelassennochrückvergütetwerden.

§ 36.

1.Der von der Anstaltsverwaltung für den Verein festgesetzteBetrag wird nebst dem
Aufwandefür dieVerwaltungund für sonstigeZweckedesVereines,soweitdie verfügbaren.
Vereinsmittelnichtausreichen,auf die einzelnenMitgliedernachVerhältuis des versicherten
Wertes und nachMaßgabe der Gefahrenklassen(§ 35) umgelegt. Die Beiträgewerden
nachArt. 10 desViehversicherungsgesetzeseingehobenund abgeliefert.Der Vereinsausschuß
kann schonim Laufe des Versicherungsjahresin Fristen VorschüssenachVerhältnis des
letztenJahresbeitragesvon denVersicherteneinheben.

2 Gegendie Beitragszuteilungkann das Mitglied binnen8 Tagen Berufung an die
Anstaltsverwaltungergreifen. Dieseentscheidetendgültig.

§ 37.

Die Bildung, Verwaltung und Verwendungvon Rücklagenbleibt dem Ermessendes
Vereines überlassen.

V. Verwaltung. Rechnungsstellung.

§ 38.

1 Zur LeitungdesVereinesund zur BesorgungseinerGeschäftewird in derMitglieder=
versammlungmit einfacherStimmenmehrheitein aus 6 VereinsmitgliedernbestehenderAus=
schußauf die Dauer von je 3 Jahren gewählt. Bei Vereinen von größererAusdehnung
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kanndie Zahl der Ausschußmitgliedervon der Mitgliederversammlungerhöhtwerden.Bei
Vereinen von geringerAusdehnung kann sie bis auf 3 herabgesetztwerden. Ein Drittel
der AusschußmitgliederkönnenauchPersonen sein, die nichtViehbesitzersind; durchdieWahl
zum Ausschußmitgliedeerhaltensie alle Rechteeines Vereinsmitgliedes.

2Alle Jahre scheidetdas ältereDrittel der Ausschußmitgliederaus, die beidenersten
Jahre die durchdas Los zum Austritte bestimmtenMiglieder.

s.Jedes Mitglied, das 3 Jahre demAusschusseangehörte,ist berechtigt,für dienächsten
3 Jahre eineWiederwahlabzulehnen.

4Sonst kannkeinVereinsmitglieddie Wahl in denVereinsausschußoderals Schieds=
richter(§ 45) ablehnen.

§ 39.

1 Die Ausschußmitgliederwählen unter sicheinen Vorsitzenden,einen Rechner, der zu=
gleichSchriftführerist, und je einenStellvertreterfür beide.

2 Der Rechner kann mit Zustimmung des Ausschussesdie Führung der Bücher und
der Kasse einem geeignetenGehilfen übertragen.

840.
1 Die Diensteder Ausschußmitgliedersind ehrenamtlich.
lber die andenRechner oderseinenGehilfen zu zahlendeVergütung beschließtdie

Mitgliederversammlung. ·
3«FürdieTätigkeitderübrigenAusschußmitgliederkanndieMitgliederversakmnlnngeine

angemesseneVergütung gewähren.
8 41.

1 Zu den Sitzungen des Vereinsausschussessind sämtlicheMitglieder einzuladen.
2 Der Ausschuß ist beschlußfähig,wenn mindestens3 Mitglieder anwesendsind.
Die Beschlüssedes Vereinsausschusseswerdenmit einfacherStimmenmehrheitgefaßt;

bei Stimmengleichheitgibt die Stimme des Vorsitzendenden Ausschlag.

§ 42.

Der Vorsitzendedes Ausschussesleitet den Verein und vertritt ihn nach außen; er
führt denVorsitzin der Mitgliederversammlung.

§ 43.
Der Rechner führt nach den Anweisungen derAnstaltsverwaltung die Bücher, Ver=

zeichnisseund Protokolle des Vereines, besorgt die Kassengeschäfteund stellt am Schlusse
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eines jedenVersicherungsjahresdie Rechnungüber sämtlicheEinnahmen und Ausgabendes
Vereines.

8 44.

Der Vereinsausschußprüft die Vereinsrechnung. Der Vorsitzendelegt sie dann mit
sämtlichenBelegen der Anstaltsverwaltungzur Festsetzungvor und teilt sie schließlichder
Mitgliederversammlungzur Anerkennungmit.

VI. Schiedsgericht.

§ 45.
1 Das Schiedsgerichtdes Vereines wird aus drei Vereinsmitgliedern gebildet. Eines

benenntder Versicherte,eines der Vereinsausschuß; diese beidenMitglieder wählen einen
Obmann; könnensie sichüber die Wahl nicht einigen, so ernennt ihn die Gemeindever=
waltung des Vereinssitzes(Gemeindeausschuß,Gemeinderat,Magistrat).

2 Die Mitglieder des Schiedsgerichtesdürfen bei den angefochtenenSchätzungennicht
mitgewirkthaben.

Die Schiedsrichterversehenihr Amt unentgeltlich;die Mitgliederversammlungkann
ihnen jedocheine angemesseneVergütung gewähren.

VII. Mitgliederversammlung.
8 46.

1 Der Vereinsausschußkann jederzeitsämtlicheVereinsmitglieder zu einer Mitglieder=
versammlung einberufen.

: Eine Mitgliederversammlungmuß einberufenwerden:
a) nachSchluß einesjedenVersicherungsjahres,
b) wennmindestensder fünfteTeil derVereinsmitgliederdieEinberufungbeantragt,
c) auf Anordnungder Anstaltsverwaltung.

Die Einberufunggeschieht8 Tage vor der VersammlungdurchortsüblicheBekannt=
machung unter Angabe der Beratungsgegenstände.

§ 47.
1 n derMitgliederversammlungsind sämtlicheVereinsmitgliederstimmberechtigt.In

Vereinen, in denenRinder und Ziegen versichertsind, habenMitglieder, welchenur Ziegen
besitzen,je eine Stimme, alle übrigen Mitglieder je zwei Stimmen.

Vertretung ist zulässig.
* Das Versicherungsbuchist in der Mitgliederversammlungaufzulegen.
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" Die Beschlüssewerdenmit einfacherStimmenmehrheitder anwesendenVereinsmitglieder
gefaßt.
* Bei Stimmengleichheitgibt die Stimme desVorsitzendendenAusschlag.
6Über jedeMitgliederversammlungist ein Protokollaufzunehmen.

§48.
Zur ZuständigkeitderMitgliederversammlunggehören:
a) die Wahl desVereinsausschusses,
b) die Anerkennungder Jahresrechnung,
I%)die BeschlußfassungüberdenBeitritt zurLandesanstaltsowieüberdenAustritt,
d) dieBeschlußfassungüber dieEinführung undVerwendungeinerVerwaltungsgebühr
(§ 34), sowieüberdie nach§§ 40 und 45 zu zahlendenVergütungen,

e) die Beschlußfassungüberdie AuflösungdesVereines,
f) weitereVereinsangelegenheiten,die auf die Tagesordnunggesetztsind.

VIII. Aussichtsbehörde.
* 49.

1.Der Verein stehtnachArt. 13 des Viehversicherungsgesetzesunter der Aussichtder
Anstaltsverwaltung.Diese ist befugt,jederzeitvon allenVerhandlungen,BüchernundRech=
nungendes Vereinessowievon demKassenbestandeEinsichtzu nehmen,die Vereinsorgane
einzuvernehmenund die versichertenViehbeständebesichtigenzu lassen;sie kann zu allen
VereinsversammlungenVertreterabordnen.

2.Der Vereinsausschußhat alle Anordnungender Anstaltsverwaltungzu befolgen,die
sichauf dieEinhaltungder gesetzlichenund satzungsmäßigenVerpflichtungender Ortsvereine

beziehen.
IX. AuflösungdesVereines.

§ 50.

1.Die Auflösungdes Vereineskannnur in einer zudiesemZweckeeinberufenenMit=
gliederversammlungbeschlossenwerden,in dermindestenszwei Drittel sämtlicherVereins=
mitglieder anwesendsind. Finden sich wenigerVereinsmitglieder ein, so muß eine noch=
maligeMitgliederversammlunganberaumtwerden. Diese ist ohneRücksichtauf die Zahl
der Anwesendenbeschlußfähig.

2Zu demAuflösungsbeschlusseist die Zustimmungvon zwei Dritteln der in derMit=
gliederversammlunganwesendenVereinsmitgliedererforderlich.

*.Die Auflösungwird erstvomnächstenVersicherungsjahrean wirksam. 183
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g G1.
Ist die Auflösung des Vereines beschlossen,so wird durch dieselbeMitgliederversamm=

lung sogleichüber die Verwendung des vorhandenenVereinsvermögensBeschluß gefaßt.
EineVerteilungdesVermögenskannnur nachVerhältnisderVersicherungssummenerfolgen.

*D52.
Nachder Auflösungdes Vereinesfindet eineLiquidationdurchden Vereinsausschuß

statt. Der § 48 Abs. 2, 3 und die §§ 49— 53 des BürgerlichenGesetzbuchesfinden
entsprechendeAnwendung.

X. AbweichungenvomNormalstatut.
§653.

Die MitgliederversammlungkannBestimmungenbeschließen,die vom Normalstatute
abweichen.Der Beschlußbedarfder Genehmigungder Anstaltsverwaltung.

Normalstatut
für Aferdeversicherungsvereine, die der Zandes-Vferbeversiche=

rungsanstalt beitreten.

I. Zweckdes Vereines. Gegenstandder Versicherung.

. §1.

1Für denBezirk

wird ein Pferdeversicherungsvereinauf Gegenseitigkeitmit demSitze in
errichtet,der in die bayerischeLandes=Pferdeversicherungsanstalteintritt.

Der Verein versichertseineMitglieder gegenunverschuldeteVerluste, die sie dadurch
erleiden, daß Pferde') umstehenoder wegen gänzlicherdauernderUnbrauchbarkeitgetötet
werdenmüssen.

Die Mitgliederocefammlung kann mit Genehmigung der Anstaltsverwaltung die Versicherung auf sonstige
Cinhufer (Esel, Maultiere, Maulesel) ausdehnen. In diesem Falle gelten die Bestimmungen des Normalstatuts
auchfür die übrigen in die VersicherungeinbezogenenEinhufer.
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§2.

1.Berechtigt, dem Vereine als Mitglied beizutreten,ist jeder Pferdebesitzerfür seinen
innerhalbdesVereinsbezirkesbefindlichenPferdebestand.Vereinsmitgliederngehörige,auf
AlpenbefindlichePferdebeständezählenzum Vereinsbezirke. çl
2 Das Vereinsmitgliedmuß stetsseinenganzenversicherungsfähigenPferdebestandver=

sichern. Eine anderweitigeVersicherungversicherungsfähigerPferde ist unzulässig.
3 Pferdemit einemWerteüber1500 &¾sind auf Antrag desBesitzersvon derVer=

sicherungauszunehmen.
4 VereinigungenzumUnterhaltevonFohlenweiden,zurAufzuchtundPflege vonPferden

könnendem Vereine beitreten. Die Rechte und Pflichten aus der Versicherungstehennur
demVersicherungsnehmerzu.

§ 3.

1.Ausgeschlossenvon der Aufnahmein die Versicherungsind:
a) Pferdeim Alter unter8 Monaten,
b) Pferdeim Alter über 15 Jahre; versichertePferde,welchedieAltersgrenzeüber=
schreiten,scheidennichtdeshalbaus der Versicherungaus,

J) krankeund krankheitsverdächtigePferdesowiesolche,die mitVerzichtaufGewähr=
leistungwegenHauptmängelerworbenwordensind,bis über ihreGenesungoder
GesundheittierärztlicherNachweiserbrachtist,

d4)auffallendschlechtgenährteund gehaltenesowie übermäßigverbrauchtePferde,
dann solche,die mit erheblichenGebrauchsfehlernbehaftetsind, überhauptalle
Pferde,derenZustandeineanhaltendeVerwendbarkeitausschließt,

eE)EinstellpferdesowiePferde in Stallungen, in denenregelmäßigauchHandels=
pferdeoderPferde von umherziehendenGewerbetreibendenuntergebrachtwerden.

2 Pferde, derenVerwendbarkeitdurchSchlagen oder Beißen erschwertwird, könnenvon
der Versicherungausgeschlossenwerden.

II. BeginnundDauer derVersicherung.Schätzung.Versicherungsbuch.Nachschauen.
Besitzwechsel.
8 4.

1.Der Eintritt in den Verein ist freiwillig; er kann mündlich oder schriftlichbei dem
Vorsitzendendes Vereinsausschussesoder bei dem vom VorsitzendenbestimmtenAusschuß=
mitgliedeangemeldetwerden.

183“
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2Der Eintritt ist versagt:
a) Pferdebesitzern,derenPferde in Bezug auf Wart, Pflege oderErnährungauf=
fallend vernachlässigtoder übermäßigausgenütztwerden,sowie offenkundigen
Tierquälern,

b) gewerbsmäßigenPferdehändlern,
c) Pferdeschlächternund Abdeckern,
d))Pferdebesitzern,die versicherungsfähigePferde bereitsanderweitversicherthaben,
e.) Pferdebesitzern,die sichdemVereinegegenübereinesBetrugesoderBetrugsversuches
schuldiggemachthaben.

§ 5.

1.Die Versicherungwird beendetdurchAustritt, Kündigungund Ausschluß.
2Austritt und Kündigungkönnenin verbindlicherWeisenur im Monat Juli und nur

schriftlicherfolgen.Den Austritt muß das Mitglied beimVereinsausschusseerklären.Die
Kündigungkannder Ausschußnur aus erheblichenGründenbeschließen.Gegendie Kün=
digung ist binnen 8 Tagen nachdemTage der EröffnungBeschwerdean dieAnstalts=
verwaltungzulässig;dieseentscheidetendgültig.

3.Ein Mitglied, gegendas einer der in § 4 Abs. 2 bezeichnetenVersagungsgründe
vorliegt,ist aus demVerein auszuschließen.

4 Ferner kann ein Mitglied ausgeschlossenwerden,
a) wennes mit seinenLeistungenmindestens1 Jahr im Rückstandeist;
b) wenn es durch fortgesetztesoderwiederholtesungebührlichesVerhaltendieGeschäfts=

führungerheblicherschwert;
c) wenn über seinVermögenKonkurs eröffnetoder für seinAnwesenZwangs=
verwaltung angeordnetist.

§ 6.

Kein Pferd kannhöherals mit 1500 versichertwerden.

§ 7.

1 Mit der Erklärung des Beitrittes zum Vereine hat der Antragsteller seinesämtlichen
versicherungsfähigenPferdeund ihre Verwendungsart(§ 33 Abs.4) anzugebenund hierbei
alle ihm bekanntenUmständeanzuzeigen,die für die ÜUbernahmeder Gefahr erheblichsind.

2Mitglieder desAusschusseshabendie angemeldetenPferde zu untersuchenund ihren
Wert durchSchätzungzu ermitteln.

*.Zur Vornahmeder Schätzunghat der Besitzerauf Verlangen desAusschussesdie
Pferde auch im Freien vorzuführen oder durcheine verlässigePerson vorführen zu lassen.
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4Bei der Schätzungist
a) zu erheben,ob sich das Pferd überhauptzur Aufnahmein dieVersicherung
eignet(8§§2, 3),

b) der gemeineWert einesjedenPferdes unterBerücksichtigungseinesAlters und
gegenwärtigenZustandesgenauzu ermitteln;die Wertesind in ganzen,durch
10 teilbarenMarkbeträgenzu bestimmen.

88.

1.Ist der Versichertemit der ihm sofort bekanntzu gebendenSchätzungnichteinver=
standen,so kann er binnen3 Tagen einezweiteSchätzungdurchdas Schiedsgerichtdes
Vereines(8 43) beantragen.
2.Das Schiedsgerichthat innerhalb3 Tagen Beschlußzu fassen;dieserist endgültig.

- §9. »

DerdurchdieSchätzung(§§7,8)festgestellte Gesamtwertdes versicherungsfähigen
Pferdebestandesbildetdie Versicherungssumme.

810.
1.Gemäß der Schätzungwerdendie Pferde in dasVerschrungebah nach Größe, Alter,

Geschlecht,Farbe, Abzeichenund sonstigenbesonderenKennzeichen,Verwendungsart und
Versicherungswerteingetragen.Tag, Monat und Jahr der Geburt sind anzugeben;ist
derGeburtsmonatnichtbekannt,so ist der Monat Mai einzusetzen.

2 Versichertsind nur die im VersicherungsbucheeingetragenenPferde.
3.Auf Verlangenist demVersichertemgegeneineSchreibgebührvon 20 für jeden

Bogen ein Auszug aus demVersicherungsbucheauszustellen;die Schreibgebührerhält der
Rechneroder der Gehilfe, dem die Führung der Bücher und der Kasseübertragenist
(§ 37 Abs. 2).

8 11.
1Über die Zulassungdes Antragstellerszum Vereine sowieüber die Aufnahmeder

angemeldetenPferdein die Versicherungund ihre Einreihungin die GefahrenklasseE 33
Abs. 4 bis 6) beschließtder Vereinsausschuß.

2 Der Vereinsausschußsoll das Gutachten eines Tierarztes über das Alter und den
Gesundheitszustanddes angemeldetenPferdes einfordern. Die Kosten könnenvom Verein
übernommenwerden.
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3Der Beschluß(Abs.1) soll innerhalb8 Tagen nachder Anmeldunggefaßtund dem
Antragstellereröffnetwerden. Wird die Frist nichteingehalten,so kannder Antragsteller
binnen8 Tagen nachdemAblauf der Frist Beschwerdean dieAnstaltsverwaltungeinlegen.
4 Im Falle der Zulassungist demAntragstellereineAufnahmsurkundeauszustellen.

Die Aufnahmsurkundegilt als anerkannt,wenn der Antragstellernichtbinnen8 Tagen
Widersprucherhebt. Überdiesenentscheidetdie Anstaltsverwaltungendgültig.
5.GegendenabweisendenBeschlußist binnen8 Tagen Berufung an die Anstaltsver=

waltungzulässig. Diese entscheidetendgültig.
6 Die Bestimmungenin Absk.1 und5 geltenauchfür denAusschlußeinesVersicherten

aus demVereine(§ 5).
§ 12.

1Die Versicherungwird am 14. Tage nachdemZulassungsbeschlusse,bei neuenZu=
gängenvon PferdenbereitsversicherterPferdebesitzernachder Aufnahmeder Pferde in die
Versicherung,mittags 12 Uhr wirksam.

2.Für Pferde, die währendderWartezeitumstehenoder getötetwerdenmüssen,wird
wederein Beitrag erhobennocheineEntschädigunggewährt.

§ 13.
1Jede Anderungim versichertenPferdebestandeoderin der Verwendungsarteinesver=

sichertenPferdesund in derWohnungmuß innerhalb3 Tagen demVereinsausschussean=
gezeigtwerden.

: Der Eintritt von Fohlen in das zurAufnahmegeeigneteAlter gilt als Anderungim
versichertenPferdebestande.

Für dieSchätzungundfür dieBerichtigungdesVersicherungsbuchesgeltendie§8§7—11.
Die Unterlassungder AnzeigekannderVereinsausschußmit Ordnungsstrafebis zum

Betrage von 3 & ahnden. Auch könnenfür die Pferde die gleichenBeiträge erhoben
werden,wie wennsie rechtzeitigangemeldetwordenwären.

GegendieAhndungist binnen8 TagenBeschwerdean dieAnstaltsverwaltungzulässig.

814.

1.Zweimal im Jahre habenMitglieder des Vereinsausschussesnach Anordnung der
AnstaltsverwaltungNachschauin sämtlichenStallungenvorzunehmen,wobeidiePferde nach
§ 7 Abs. 3 vorzuführensind.

2 Zu erhebenist:
a) ob sämtlicheversicherungsfähigenPferdeangemeldetsind;
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b) ob die versichertenPferdenochsämtlichvorhandenund in entsprechenderWart
und Pflegesind;

) ob ihr Wert oderihre Verwendungsart(§ 33 Abs.4) sichgeänderthat.
3 Bei Pferden,die das Alter von15 Jahren überschrittenhaben,muß der beiderletzten

SchätzungfestgesetzteWert beimEintritt in jedesneueLebensjahrum mindestens10 vom
Hundert,vomEintritt in das 21. Lebensjahran um mindestens15 vomHundertgekürzt
werden. «

4Hiernach ist das Versicherungsbuchzu berichtigen.
à Der Vereinsausschußist berechtigt,jederzeiteineaußerordentlicheNachschauin einzelnen

Stallungenvorzunehmen,die versichertenPferdezu untersuchenund besondersbeierheblichen
ÜlberversicherungendieVersicherungswertezumindern;Wertserhöhungensinddagegenunzulässig.

5.Die bei einerNachschaufestgesetztenVersicherungswerte,sowie die im Versicherungsbuche
vorgenommenenEinträge der Zu= und Abgängeund der sonstigenAnderungensind dem
Versichertensofortbekanntzu geben.

7.Nach der Vornahme der Nachschauist das Versicherungsbuchund das Nachschauver=
zeichnis3 Tage lang beimRechnerzur Einsichtder Vereinsmitgliederaufzulegen.

5.Binnen 3 Tagen nachAblauf der Auflagefristkann gegendie Festsetzungder Ver=
sicherungswerteEinspruchan das SchiedsgerichtdesVereinesnach§ 8, gegendieZu= und
Abschreibungenvon Pferden und gegendie für die BeitragsfestsetzungmaßgebendenEinträge
im VersicherungsbucheBerufungan dieAnstaltsverwaltungnach§ 11 Abs.5 erhobenwerden.

15.
1.Erwirbt ein Vereinsmitgliedein beimVereineversichertesPferd, so erlischtdie Ver=

sicherungnicht,vielmehrtritt der neueBesitzerin dieRechteundPflichtenseinesVorgängers
ein. Er hat jedochinnerhalb3 Tagen nachdemBesitzwechseldemVereinsausschussezur
Berichtigungdes VersicherungsbuchesAnzeigezu erstatten. Die Unterlassungder Anzeige
kannder VereinsausschußmitOrdnungsstrafebis zumBetragevon 3 — ahnden.Hiegegen
ist Beschwerdenach § 13 Abs. 5 zulässig.

2 Geht ein Pferd an einenBesitzerüber,der nichtMitglied desVereinesist, so erlischt
die Versicherungmit demBesitzübergangspätestensaber mit der Entfernungdes Pferdes
aus dembisherigenStandorte.
. Wenn ein Vereinsmitgliedein bei einemanderenVereine versichertesPferd erwirbt

und binnen3 Tagen nachdemErwerbezur Versicherunganmeldet,so haften, soferndas
Pferd aufnahmefähigist, im SchadensfallebeideVereinezu gleichenTeilen; die Haftung
des altenVereinesendetjedoch10 Tage nachder Anmeldung.
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* Ist in denFällen der Abs. 2 und 3 derVeräußererwegeneinesHauptmangelszur
Wandelunggesetzlichverpflichtet,so lebt seineVersicherungwiederauf; in denFällen des
Abs. 3 tritt eineHaftungdes neuenVereinesnichtein.

8 16.
1.Geht das AnweseneinesVereinsmitgliedesan ein Nichtmitgliedüber, so tritt an

Stelle desVeräußerersderErwerberin dasVersicherungsverhältnismit allen seinenRechten
und Pflichten ein, soweit er an dem Pferdebestanddas Eigentum erwirbt.

2Der neueBesitzerist berechtigt,das Versicherungsverhältnisinnerhalb14 Tagen nach
demErwerbedurchschriftlicheAnzeigean denVereinsausschußzu kündigen.

* Die VeräußerungdesAnwesensist demVereinsausschusseunverzüglichanzuzeigen.
4 Erstattet wederderErwerber nochderVeräußerer unverzüglichdieAnzeige, so wird für

Schäden,dieeinenMonat nachdemEigentumsübergangeentstehen,keineEntschädigunggeleistet.
5 Stirbt ein Vereinsmitglied,so gehendie Rechte,Pflichten und etwaigenZahlungs=

rückständeaus der Versicherungauf die Personenüber, welchedie versichertenPferde im
Erbgange erwerben. Die Besitzänderungist dem Vereinsausschussebinnen 8 Tagen anzu=
zeigen. Die Unterlassungder Anzeige kann der Ausschußmit Ordnungsstrafebis zum
Betragevon 3 & ahnden.Hiegegenist Beschwerdenach§ 13 Abs. 5 zulässig.

5.Der Eintritt in dasVersicherungsverhältnisnachAbs. 1 und5 ist zu versagen,wenn
der neueBesitzeroderErbe zu den in § 4 bezeichnetenPersonengehörtodernichtseinen
gesamtenversicherungsfähigenPferdebestand(§ 2 Abs. 2) beimVereine versichert.Der
Eintritt kannferneraus denin §5 Abs.4 angegebenenGründenversagtwerden.Gegen
denabweisendenBeschlußist Berufungnach§ 11 Abs. 5 zulässig.

§ 17.
Bei ZwangsversteigerungeinesAnwesensmit demversichertenInventar findet8 16

Abs. 1—4 und 6entsprechendeAnwendung.

§ 18.
1.Das Versicherungsjahrbeginntam 1. November.
2AusgeschiedeneMitglieder(§ 5 Abs. 2) verlierenvon demauf denAustritt oderdie

KündigungfolgendenVersicherungsjahrean, ausgeschlosseneMitglieder dagegensofort mit
demrechtswirksamenBeschlusseüberdie Ausschließungalle Rechteund Ansprüchean den
Verein und an seinVermögen. Im Falle des § 5 Abs. 4 Buchst.c endigt das Ver=
sicherungsverhältniserst4 Wochennachder Eröffnungdes Ausschließungsbeschlusses.
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* Endigt bei ausgeschiedenenMitgliederndas Versicherungsverhältnis,nachdemein ver=
sichertesPferd erkranktist oder einen Unfall erlitten hat, so haftet die Versicherungfür
Entschädigungdann, wenn die Erkrankungoderder Unfall denTod des Pferdes binnen
7 Tagen nachBeendigungder Versicherungherbeiführt.
4 Bei ausgeschlossenenMitgliedernbleibtein bereitsentstandenerEntschädigungsanspruch

unberührt.
19.

Die Ansprüche aus der Versicherung verjähren in zwei Jahren vom Schlusse des
Jahres, in demdie Leistungverlangtwerdenkann.

8 20.

1.Für alle StreitigkeitenzwischendemVereineund denVersichertensinddie Bestimm=
ungenin Art. 4 Abs. 2 Ziff. 11 desPferdeversicherungsgesetzesmaßgebend.

2 Hiernach ist für solcheStreitigkeitenderRechtswegausgeschlossen.Streitigkeiten über
Wertsermittlungwerdenendgültigdurch das Schiedsgerichtdes Vereines, Streitigkeiten
wegenGewährungoderVersagungderEntschädigungendgültigdurchdasSchiedsgerichtder
Anstalt, alle übrigenStreitigkeitenendgültigdurchdie Anstaltsverwaltungentschieden.

III. AnzeigeundErhebungdesSchadens.FestsetzungundAuszahlungderEntschädigung.
TierärztlicheBehandlung.

8 21.
1Die Vereinsmitgliedersind verpflichtet,jedeKrankheitund jedenUnfall oderTodesfall

in demversichertenPferdebestandesobaldals tunlichdemVorsitzendendesAusschussesoder
seinemStellvertreter,in derenAbwesenheiteinemAusschußmitgliedeanzuzeigenund alles
zu tun, wodurchder Schadenabgewendetodergemindertwerdenkann.

2 Der Vorsitzendeoder sein Stellvertreter nimmt nötigenFalles sofort unter Zuziehung
von Ausschußmitgliederneine Besichtigungvor, stellt den Sachverhalt fest, wobei der Ver=
sichertejedeerforderlicheAuskunftzu erteilenhat, und trifft die nötigenAnordnungen.

Läßt sichdie Todesursachenicht einwandfrei feststellen,so ist sie durch eine Sektion
nachzuweisen.

§ 22.
1Erkranktein Pferd, so ist der Besitzerverpflichtet,unverzüglichdenRat einesTier=

arztesoder,wenndies unmöglichist, denRat geeignetersachkundigerPersoneneinzuholen
und denRat gewissenhaftzu befolgen.

184
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2.Der Vereinsausschußist berechtigt,in allen Fällen die tierärztlicheBehandlungeines
versichertenPferdeswährendder ganzenKrankheitsdaueranzuordnen.

2Der Versichertemuß jedezur BehandlungnötigeHilfe unentgeltlichleistenund alle
Anordnungendes Tierarztes und des Vereinsausschussespünktlichbefolgen.

4Die Kostender FütterungundPflege,dann derBeiziehungeinesTierarztes(Abs.1)
und der Sektion (§ 21 Abs. 3) fallendemVersichertenzur Last. Die Kostendervom
VereinsausschusseangeordnetentierärztlichenBehandlungträgt der Verein.

à Di Mitgliederversammlungkann jedochdie Tragung der tierärztlichenKostenanders
regeln.

§ 23.

Die Tötung einesPferdeswegenunheilbarerKrankheitoderUnbrauchbarkeitkannnur
auf Grund vorgängigentierärztlichenGutachtensund, abgesehenvon dringendenFällen, nur
auf AnordnungdesVereinsausschussesoderder von ihm für diesenZweckbezeichnetenAus=
schußmitgliedererfolgen. Ein dringenderFall liegt besondersdann vor, wenn ein Tierarzt
die Notwendigkeitder sofortigenNotschlachtungfestgestellthat.

§ 24.
1.Den Wert des umgestandenenoder getötetenPferdes setzenMitglieder des Vereins=

ausschussesfest. Ist das Pferd auf einer vomVereiussitzebeträchtlichentferntenAlpenweide
umgestandenodergetötet worden, so bestimmtder Vereinsausschuß,ob eine Schätzungan
Ort undStelle stattzufindenhabeoderin welchandererWeisedieSchätzungvorzunehmensei.

2 Der Wert wird nachdem laufendenVerkaufspreiseunter BerücksichtigungdesAlters,
des Zustandes und der Abnützungdes Pferdes geschätzt.

*.Der Betrag der Schätzung darf bei Pferden unter vier Jahren und bei trächtigen
Stuten den im VersicherungsbucheeingetragenenWert bis zu einemZehntel übersteigen,
wennseit der letztenSchätzungmindestens2 Monate verflossensind, und sichdurchdie
fortgeschritteneEntwicklungderWert gemehrthat. DenBetrag von 1500 + (8§6) darf
jedochdie Schätzungauch in diesenFällen nicht überschreiten.
" Die Versicherungssummeist herabzusetzen,wennsichseit der letztenSchätzungderWert

augenscheinlichgeminderthat. Hierbeidarf jedochdieWertsminderunginfolgederKrankheit
oderVerletzung,die denTod oderdie Notschlachtungherbeigeführthat, nichtberücksichtigt
werden.

8 25.

1.Ist derVersichertemit der ihm sofort bekanntzu gebendenSchätzungnichteinverstanden,
so kann er binnen 24 Stunden eine zweiteSchätzungdurchdas SchiedsgerichtdesVereines
(§ 43) bei demVereinsausschussebeantragen.
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2 Das Schiedsgerichthat innerhalb3 Tagen Beschlußzu fassen. Hierdurchkanndie
ersteSchätzungnichtnur bestätigtoderim Rahmendes § 24 Abs.3 erhöht,sondernauch
gemindertwerden. Der Beschlußist endgültig.

§ 26.
1.Der Vereinsausschußbeschließt,ob nachdenSatzungeneinAnspruchaufEntschädigung

gegebenist, und setztauf Grund der Schätzung(§§ 24, 25) die Entschädigungfest.
2.GegendieVersagungder Entschädigungist binnen8 TagenBerufungan dieAnstalts=

verwaltungzulässig.
.GegendenBeschlußder Anstaltsverwaltungist binnen2 WochenBeschwerdean das

Schiedsgerichtder Anstalt zulässig. Die BeschwerdestehtdemVereinsausschussezu, wenn
dieEntschädigungentgegenseinemBeschlussegewährt,demVersicherten,wenndieEntschädigung
ganz oderteilweiseversagtwordenist.

Das Schiedsgerichtentscheidetendgültig.

§ 27.
1 Steht demVersichertenein Anspruchauf ErsatzdesSchadensgegeneinenDritten zu,

so gehtnachArt. 7 des Pferdeversicherungsgesetzesder Anspruchauf denVerein und die
Anstalt über,soweitdiesedemVersichertendenSchadenersetzen.Der Ülbergangkannnicht
zum SchadendesVersichertengeltendgemachtwerden.Gibt derVersicherteseinenAnspruch
oder ein zu dessenSicherung dienendesRecht auf, so werdender Verein und die Anstalt
von ihrer Ersatzpflichtsoweitfrei, als sie aus demAnspruchoderdemRechtehättenErsatz
erlangenkönnen. Richtetsichder ErsatzanspruchgegeneinenFamilienangehörigen,der in
häuslicherGemeinschaftmit demVersichertenlebt, so gehter nur dann über, wennder
AngehörigedenSchadenvorsätzlichverursachthat.

2.Das Gleichegilt, wenndemVersicherteneinAnspruchaufGewährleistungwegeneines
Mangels des versichertenPferdes zustehtund die Entschädigungnichtnach§ 29 Abl. 2d
zu verweigernist.

§ 28.
Der Entschädigungsanspruchkann vomVersichertenwederübertragennochverpfändet

werden(Art.7 Abs.3 desPferdeversicherungsgesetzes))

8 29.
1Die EntschädigungbeträgtsiebenZehnteldes festgestelltenWertes(8§ 24, 25) der

Pferde.
0 8 851 Abs. 1 R.Z.P.O. bestimmt: „Eine Forderung ist in Ermangelung besondererVorschriftender

Pfändung nur insoweitunterworfen,als sie übertragbar ist."“
184“
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* Eine Entschädigungwird nicht geleistet,
a) wennder Tod, die VerletzungoderErkrankungdurchhöhereGewalt bei Krieg

oderAufruhr oder durchBrandunglück oder Blitzschlagherbeigeführtwordenist,
b) wenn ein Pferd infolge einerSeucheoderKrankheitumstehtodergetötetwird,
soweitdemVersichertenein Anspruchauf Entschädigungaus öffentlichenMitteln
nachgesetzlicherVorschriftzustehtoderzustünde,wennder Anspruchnichtwegen
ZuwiderhandlunggegenseuchenpolizeilicheVorschriftenverwirkt wordenwäre,

c) wenn der Versicherteoder eine Person, der das Pferd zur Pflege oder Obhut
anvertraut war, dessenTod, Verletzung oder Erkrankung durch mangelhafte
Fütterung,ungenügendePflege,sonstigefahrlässigeBehandlungoderMißhandlung
verursachthat; schwereVernachlässigungist besondersdann anzunehmen,wenn
bei ErkrankungenoderUnfällen ein Tierarzt oder, falls dies unmöglichwar,
ein Sachkundigernichtzugezogenwordenist,

4) wennder Tod, dieVerletzungoderErkrankungeinesvomVersichertenerworbenen
Pferdes infolge eines Hauptmangels innerhalb der Gewährfrist eintritt,

e) soweitein Pferd anderweitigversichertist,
f) wenn der VersicherteohnegenügendenEntschuldigungsgrunddie Krankheitoder
denUnfall nichtrechtzeitiganzeigt(§ 21),

8) wenn der Versicherteden ihm hinsichtlichder Behandlungdes erkranktenoder
verletztenPferdeserteiltenWeisungenvorsätzlichzuwiderhandelt(8§§21, 22),

)vwenn er unbefugtdie Tötung des Pferdesvorgenommenoderdie vomVereins=
ausschusseangeordneteTötung nichtzugelassenhat (8 23),

i) wenn der Versicherteim Zusammenhangemit demSchadensfalleinesBetruges
oderBetrugsversuchesschuldigerkanntwordenist,

k) wenn ein Pferd zu Wettrennenbenütztund bei solchenoder infolge von solchen
beschädigtwird.

* Der Vereinsausschußkannin denFällen derBuchstabenk, g#und h ausnahmsweise
einenTeil der Entschädigunggewähren.

8 30.
1.Der Erlös aus einemumgestandenenoder getötetenPferde verbleibtdem Versicherten.

Hiegegenhat dieserdie Kostender Beseitigungzu tragen. Die Mitgliederversammlung
kann jedochbeschließen,daß umgestandeneund getötetePferde auf Rechnungdes Vereines
beseitigtund verwertetwerden.

Bei notgeschlachtetenPferden erhält den Erlös die Vereinskasse.
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8 31.
1.Der Vereinsausschußhat sofort nachder Beschlußfassung(§ 26) die Verhandlungen

mit einemAuszug aus demVersicherungsbucheder Anstaltsverwaltungvorzulegen.
2 Die Anstaltsverwaltungist berechtigt,nähereErhebungendurcheinenBeamtenoder

Vertrauensmannvornehmenzu lassen. 4
3Die Anstaltsverwaltungweistdie endgültigfestgesetzteEntschädigungbinnen8 Tagen

bei der K. Bank an.
4 Der Versichertekann wederteilweiseAuszahlungnochVerzinsungder Entschädigung

beanspruchen.
5 Zum Empfangeberechtigtist der im VersicherungsbucheeingetrageneVersicherte.
5 Schwebtgegenden Versichertenein StrafverfahrenwegenBetruges oderBetrugs=

versucheszum Schadendes Vereines, so darf die Entschädigungnichtausbezahltwerden.

IV. Beitrittsgebühren.Verwaltungsgebühren.Beiträge.
§ 32.

1 Bei der Zulassungzum Vereineist eineBeitrittsgebührvon 2 Pfennig für je 5“
der gesamtenVersicherungssummezu entrichten.

2.In denFällen des § 16 Abs. 1 und 5 werdenkeineBeitrittsgebührenerhoben.
:Beitrittsgebührenkönnenwedernachgelassennochrückvergütetwerden.
4.Die Beitrittsgebührensind zur VerwendungnachArt. 12 Ziff. 2 des Pferdeversiche=

rungsgesetzesan die Landesanstaltabzuliefern.
*Wird ein schonbestehenderPferdeversicherungsvereinin dieLandesanstaltaufgenommen,

so werdendie Beitrittsgebührennachder gesamtenVersicherungssummezur Zeit der Auf=
nahmeberechnetund sogleicheingehoben.

6.Für die Schätzungund AufnahmeeinesPferdes,das ein demVereinebereitsange=
hörendesMitglied zur Aufnahmeanmeldet,erhebtder Verein eineVerwaltungsgebührvon
20 Pfennig für je 100 “ der Versicherungssumme.

! Diese VerwaltungsgebührkanndurchBeschluß derMitgliederversammlungdemRechner
oderseinemGehilfenzugewiesenwerden.

§ 33.
1 Der Durchschnittdes bei den ordentlichenNachschauenfestgestelltenVersicherungswertes

bildet die beitragspflichtigeVersicherungssumme.Für Pferde, die vor dem 1. Mai aus
der Versicherungausgeschiedensind, ist der Beitrag nur zur Hälfte zu entrichten;der
SchätzungswertdieserPferde wird deshalbnur mit der Hälfte in die beitragspflichtige
Versicherungssummeeingerechnet.

Gocgle



-"2-»:-v«.-spv—.s7»-,-·»

1114

* Stellt derVersichertefür einabgegangenesjedochnichtentschädigtesPferd in demselben
Versicherungshalbjahreein anderesPferd ein (Ersatzpferd),so wird der Beitrag nur für
das höher versichertePferd berechnet.Hierdurchwird jedoch, wenn das Ersatzpferdschon
beimVereineversichertwar, die BeitragspflichtdesVerkäufersnichtberührt.

3.Bei demZugangeneuerVereineund neuerPferde,Ersatzpferdeausgenommen,werden
die Beiträge von dem Monate des Zugangs an berechnet.

4Der Beitragssatzerhöhtsich
a) für Pferde,die regelmäßigin Bierbrauereien,Mühlen, bei Holz=und Kohlen=
händlern,zur Beförderungvon Milch, Vieh, Fleischund Gütern aller Art mit
Ausnahmevon schwerenBaustoffen— Buchst.b und d —verwendet werden,
für Pferde der Lohnkutscher,mit Ausnahmeder in Buchstabeb bezeichneten
Pferde,um zwei Zehntel;

b) für Pferdeim landwirtschaftlichenoder gewerblichenBetriebe,die durchschnittlich
längerals ein Drittel des Jahres zur Abfuhr von Holz aus Waldungen,von
Torf aus Moorgründen,von Steinen aus Steinbrüchen,vonAushub ausBau=
gruben,dann zur BeförderungschwererBaustoffemit Einschlußder Ziegelsteine
sowie zum öffentlichen")Fuhrwerk verwendetwerden,um drei Zehntel;

I) fürPferde,die regelmäßigzumBotenfuhrwerk,zu Stellwagen=undPostomnibus=
fahrtenverwendetwerden,um fünf Zehntel;

4) für Pferde, die regelmäßigzur Abfuhr von Holz aus Waldungen,von Torf
aus Moorgründen, von Steinen aus Steinbrüchen,von Aushub aus Baugruben,
zur BeförderungschwererBaustoffemit EinschlußderZiegelsteine,zum Betriebe
von Pferdebahnenund verwandtenUnternehmungenoderinnerhalbderBergwerke
verwendetwerden,endlichfür Leinpferde,um acht Zehntel;

e) für Pferde,die bei ihrerAufnahmedas Alter von 9 Jahren überschrittenhaben,
um zwei Zehntel;

) für Pferde, die bei ihrer Aufnahmedas Alter von 12 Jahren überschritten
haben,um drei Zehntel.

5.DieZuschlägenachBuchstabee undkwerdennebendenZuschlägennachBuchst.a—derhoben.
6Die AnstaltsverwaltungoderderVereinsausschußkannin denFällen des Abs.4—4 1

Pferdein eineandereGefahrenklasseeinreihenund in anderenFällen aus wichtigenGründen
Pferdemit einemZuschlagebelegen.

7 Beiträgekönnenwedernachgelassennochrückvergütetwerden.

*) d. h. Fuhrwerk, welches auf öffentlichen Straßen oder Plätzen aufgestellt ist und zur Benützung ange=
boten wird.
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g 34.
1.Der von der Anstaltsverwaltungfür denVerein festgesetzteBetrag wird nebstdem

Aufwandefür die Verwaltungund für sonstigeZweckedesVereines,soweitdieverfügbaren
Vereinsmittelnichtausreichen,auf die einzelnenMitglieder nachVerhältnis des versicherten
Wertesund nachMaßgabeder Gefahrenklassen(§ 33) umgelegt. Die Beiträge werden
nachArt. 10 desPferdeversicherungsgesetzeseingehobenund abgeliefert. Der Vereinsausschuß
kann schonim Laufe des Versicherungsjahresin FristenVorschüssenachVerhältnis des
letztenJahresbeitragesvon den Versicherteneinheben.
2 Gegendie Beitragszuteilungkanndas Mitglied binnen8 Tagen Berufung an die

Anstaltsverwaltungergreifen. Diese entscheidetendgültig.

35.
Die Bildung, Verwaltungund Verwendungvon RücklagenbleibtdemErmessendes

Vereines überlassen.
V. Verwaltung. Rechnungsstellung.

8 36.

1.Zur LeitungdesVereinesund zur BesorgungseinerGeschäftewird in derMitglieder=
versarnmlungmit einfacherStimmenmehrheitein aus 6 Vereinsmitgliedernbestehender
Ausschußauf die Dauer von je 3 Jahren gewählt. Bei Vereinenvon größererAus=
dehnungkanndieZahl derAusschußmitgliedervonderMitgliederversammlungerhöhtwerden.
Ein Drittel der AusschußmitgliederkönnenauchPersonensein,die nichtPferdebesitzersind;
durchdie Wahl zum Ausschußmitgliedeerhaltensie alle RechteeinesVereinsmitgliedes.
2. Alle Jahre scheidetdas ältere Drittel der Ausschußmitgliederaus, die beiden ersten

Jahre die durchdas Loos zum Austritte bestimmtenMitglieder.
3.JedesMitglied, das 3 Jahre demAusschusseangehörte,ist berechtigt,für dienächsten

3 Jahre eineWiederwahlabzulehnen.
4.Sonst kannkeinVereinsmitglieddieWahl in denVereinsausschußoderals Schieds=

richter(§ 43) ablehnen.
§ 37.

1 Die Ausschußmitgliederwählen unter sicheinenVorsitzenden,einenRechner,derzugleich
Schriftführerist, und je einenStellvertreterfür beide.

2.Der Rechnerkannmit ZustimmungdesAusschussesdie Führung derBücherundder
KasseeinemgeeignetenGehilfenübertragen.

3Bei Vereinenvon größererAusdehnungkönnennachBedarf Vertrauensmännerauf=
gestelltwerden. Alsdann kannzu denSchätzungenderPferde bei derAufnahme,denNach=
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schauenund im Schadensfalle,zu den BesichtigungenerkrankterPferde und zurAnordnung
der Tötung (§§ 7 Abs.2, 13 Abs.3, 14 Abs. 1 und5, 21 Abs. 2, 23 und 24) ein
Vertrauensmannan Stelle einesAusschußmitgliedesabgeordnetwerden.

8 38.
1.Die Diensteder Ausschußmitgliedersindehrenamtlich.
2 Überdie an denRechneroder an seinenGehilfen zu zahlendeVergütungbeschließt

die Mitgliederversammlung.
Für die Tätigkeitder übrigenAusschußmitgliederkanndieMitgliederversammlungeine

angemesseneVergütunggewähren.
§ 39.

1.Zu den Sitzungen des Vereinsausschussessind sämtlicheMitglieder einzuladen.
* Der Ausschußist beschlußfähig,wennmindestens3 Mitglieder anwesendsind.
3 Die Beschlüssedes Vereinsausschusseswerden mit einfacherStimmenmehrheitgefaßt;

bei Stimmengleichheitgibt die Stimme des Vorsitzendenden Ausschlag.

8 40.
Der Vorsitzendedes Ausschussesleitet den Verein und vertritt ihn nach außen; er

führt den Vorsitz in der Mitgliederversammlung.

8 41.
Der Rechner führt nach den Anweisungender Anstaltsverwaltungdie Bücher, Ver—

zeichnisseund Protokolle des Vereines, besorgtdie Kassengeschäfteund stellt am Schlusse
eines jedenVersicherungsjahresdie Rechnungüber sämtlicheEinnahmen und Ausgaben des
Vereines.

8 42.

Der Vereinsausschußprüft die Vereinsrechnung.Der Vorsitzendelegt sie dannmit
sämtlichenBelegenderAnstaltsverwaltungzur Festsetzungvor und teilt sie schließlichder
Mitgliederversammlungzur Anerkennungmit.

VI. Schiedsgericht.
8 43.

1.Das SchiedsgerichtdesVereineswird aus 3 Vereinsmitgliederngebildet. Eines be=
nennt der Versicherte,eines der Vereinsausschuß;diese beiden Mitglieder wählen einen
Obmann; könnensie sichüberdieWahl nichteinigen,so ernenntihn dieGemeindeverwal=
tung (Gemeindeausschuß,Gemeinderat,Magistrat)des Vereinssitzes.
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2Die Mitgliederdes Schiedsgerichtesdürfen bei den angefochtenenSchätzungennicht
mitgewirkthaben.

Die Schiedsrichterversehenihr Amt unentgeltlich;die Mitgliederversammlungkann
ihnenjedocheineangemesseneVergütunggewähren.

VII. Mitgliederversammlung.
§ 44.

1 Der Vereinsausschußkann jederzeitsämtlicheVereinsmitgliederzu einerMitglieder=
versammlungeinberufen.
2.Eine Mitgliederversammlungmuß einberufenwerden:

a) nachSchluß einesjedenVersicherungsjahres, «
b) wennmindestensder fünfteTeil derVereinsmitgliederdieEinberufungbeantragt,
c) auf Anordnungder Anstaltsverwaltung.

Die Einberufunggeschieht8 Tage vor der VersammlungdurchortsüblicheBekannt⸗
machungunterAngabeder Beratungsgegenstände.

8 45.

1.In derMitgliederversammlungsind sämtlicheVereinsmitgliederstimmberechtigt.
?.Vertretungist zulässig.
Das Versicherungsbuchist in der Mitgliederversammlungaufzulegen.
. Die Beschlüssewerden mit einfacherStimmenmehrheit der anwesendenVereinsmit=

gliedergefaßt.
5 Bei Stimmengleichheitgibt die Stimme des Vorsitzendenden Ausschlag.
5Über jedeMitgliederversammlungist ein Protokollaufzunehmen.

§ 46.

Zur Zuständigkeitder Mitgliederversammlunggehören:
a) die Wahl des Vereinsausschusses,
b) die Anerkennungder Jahresrechnung,
J%0)die BeschlußfassungüberdenBeitritt zur LandesanstaltsowieüberdenAustritt,
d) die Beschlußfassungüber die nach§§ 38 und 43 zu zahlendenVergütungen,
e) die Beschlußfassungüberdie Auflösungdes Vereines,
f) weitereVereinsangelegenheiten,die auf die Tagesordnunggesetztünd

1
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VIII. Aussichtsbehörde.
8 47.

1.Der Verein stehtnachArt. 13 desPferdeversicherungsgesetzesunterder Aufsichtder
Anstaltsverwaltung.Diese ist befugt, jederzeitvon allen Verhandlungen,Büchernund
RechnungendesVereinessowievon demKassenbestandeEinsichtzu nehmen,die Vereins=
organeeinzuvernehmenund die versichertenPferdebeständebesichtigenzu lassen;siekannzu
allenVereinsversammlungenVertreterabordnen.

2.Der Vereinsausschußhat alle Anordnungender Anstaltsverwaltungzu befolgen,die
sichauf die Einhaltungder gesetzlichenund satzungsmäßigenVerpflichtungender Pferdever=
sicherungsvereinebeziehen.

IX. AuflösungdesVereines.
§ 48.

1Die Auflösungdes Vereineskannnur in einerzu diesemZweckeeinberufenenMit=
gliederversammlungbeschlossenwerden,in dermindestenszwei Drittel sämtlicherVereins=
mitgliederanwesendsind. Finden sichwenigerVereinsmitgliederein, so muß einenochmalige
Mitgliederversammlunganberaumtwerden. Diese ist ohneRücksichtauf die Zahl der
Anwesendenbeschlußfähig.

* Zu dem Auflösungsbeschlusseist die Zustimmung von zwei Dritteln der in der Mit=
gliederversammlunganwesendenVereinsmitgliedererforderlich.

Die Auflösungwird erstvomnächstenVersicherungsjahrean wirksam.

* 49.
Ist dieAuflösungdesVereinesbeschlossen,so wird durchdieselbeMitgliederversammlung

sogleichüber die Verwendungdes vorhandenenVereinsvermögensBeschlußgefaßt. Eine
VerteilungdesVermögenskannlediglichnachVerhältnisderVersicherungssummenerfolgen.

§ 50.
Nach der AuflösungdesVereines findeteineLiquidationdurchdenVereinsausschuß

statt. Der § 48 Abs. 2, 3 und die §§ 49—53 des BürgerlichenGesetzbuchesfinden
entsprechendeAnwendung.

X. AbweichungenvomNormalstatut.
51.

Die Mitgliederversammlungkann Bestimmungenbeschließen,die vom Normalstatute
abweichen.Der Beschlußbedarfder Genehmigungder Anstaltsverwaltung.
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GesetzsundVerordnungs=Blatt
für das

KönigreichVayern.

Nr. 67.
München, den 31. Oktober 1912.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 30. Oktober 1912 über die Einfuhr von Rindern und Ziegen aus der Schweiz. —

Ordens-Verleihung.

Nr 4130b 78.

Bekanntmachung über die Einfuhr von Rindern und Ziegen aus der Schweiz.

fl. Staatsministeriumdes Innern.

Da in demschweizerischenKanton Schwyz die Maul= und Klauenseucheneuerdings
ausgebrochenist, wird in teilweiserAbänderungderBekanntmachungvom15.Oktober1912
(GVBl. S. 989) das im Abs.2 der Bekanntmachungvom25. September1908 (GWBl.
S. 909) verfügteVerbotderEinfuhr undDurchfuhrvonRindern undZiegenmit sofortiger
Wirksamkeitauf den Kanton Schwyz wiederausgedehnt.

München,den30. Oktober1912.

J. A.
Oberregierungsratv.Grundherr.

186
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Ordens Verleihung. haben Sich unterm 22. Oktober 1912
allergnädigstbewogengefunden,demK. Hof=

In NamenLeinerMajestätdesKönigs. offiziantenGeorgHeckler, Stabsdienerdes
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit= K. Hofsekretariatsdas Luitpoldkreuzzu ver=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser, leihen.
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Geseh=undVerordnungs=Flatt
für das

FKönigreichBayern.

Nr. 68.
München, den 4. November 1912.

—. — —

Inhalt:
Finanzgesetz vom 2.November1912 für die Jahre 1912 und 1913.

Finanzgesetz für die Jahre 1912 und1ois.

Im NamenSeinerMajestätdes Königs.

Zitpol!,
vonGottesGnadenSöniglicherprinzvonHanern,

Peuent.
Wir habennachVernehmungdes Staatsrats mit Beirat und, foweitdie Erhebung

der direktenSteuern und die FestsetzungderMaximalbeträge derTarife für den Transport
auf denEisenbahnenund der Kanalgebührenfür den Ludwig=Donau=Main=Kanalsowie
die Bestimmungenin § 1 Abs. 2 und in den§§ 4 bis 12 in Betrachtkommen,mit
Zustimmungder Kammer der Reichsräteund der Kammer der Abgeordnetenbeschlossen
und verordnen,was folgt:

187
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A. Zum Budgetfür die Jahre 1912 und 1913.

§ 1.

Das BudgetderJahre1912 und 1913 wird nachMaßgabeder beigefügtenÜbersicht

im ordentlichen Bedarf
mit 691·930,633 +&Ausgaben,

691°930,633 sA Einnahmen;

im außerordentlichen Bedarf
mit 70·909,815 —+Ausgaben,

70°909,815 MAEinnahmen
für ein Jahr festgesetzt.

Der Staatsministerder Finanzen wird ermächtigt,den im außerordentlichenBudget
vorgesehenen,nichtdurchanderweitigeMittel gedecktenBedarf von 118·059,792 4X mit
demBetragevon 54°811,352 —& durchAufnahmeeinesAllgemeinenAnlehensund mit
dem Betrage von 63°248,440 —& durchAufnahmeeines Eisenbahnanlehensflüssigzu
machen.Der Betrag desAllgemeinenAnlehensdarf so weit erhöhtwerden,als derzur
teilweisenDeckungdes außerordentlichenBedarfs bestimmteTilgungsbetragzum Ankaufe
von SchuldverschreibungendiesesAnlehensverwendetwird.

§ 2.

An direktenSteuernsind für jedesJahr der Finanzperiodezu erheben:
a) die NormalsteuernachdemEinkommensteuergesetze,demGewerbsteuergesetzund
demKapitalrentensteuergesetzevom 14. August1910, dann demGrundsteuer=
gesetzund demHaussteuergesetzin derFassungdesGesetzesvom14. August1910,
betreffenddie Anderungder Gesetzeüberdie allgemeineGrund=undHaussteuer,

b) dieSteuervomGewerbebetriebimUmherziehennachdemGesetzevom—
mit einemum zweiundzwanzigvomHunderterhöhtenBetrage.

§ 3.

Bezüglichder Maximalsätzeder Tarife für denTransport auf denStaatseisenbahnen
sowieder Kanalgebührenfür den Ludwig=Donau=Main=Kanalverbleibendie in Art. 2
des Gesetzes vom 7. Februar 1874, die provisorischeSteuererhebungund vorläufige
BestreitungbesondererAusgabenpro 1874 betreffend,getroffenenBestimmungenauchfür
die Jahre 1912 und 1913 mit demAbmaß in Geltung, daß in Ansehungder Staats=
eisenbahnen
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a) der bei Benutzungvon Schnellzügenzur ErhebunggelangendeZuschlag, für
welchenunterdem7. Februar 1874 der Betrag von 3 Kreuzerfür dieMeile
als Maximalsatz festgesetztwurde, 85 Pfennig für je auchnur angefangene
75 Kilometerin keinerKlasseübersteigen,

b) für denTransport vonReisegepäckanStelle des ebendabekanntgegebenenSatzes
von 7,3 Kreuzerfür denZentner und die Meile ein solchervon 35 Pfennig
für je angefangene25 Kilogrammund25 Kilometerals Maximalsatzgeltensoll.

84.
Die Bauschsumme,welchedie BrandversicherungsanstaltnachArt. 90 des Brand=

versicherungsgesetzesdem Staate zu zahlenhat, beträgtfür jedesJahr der Finanzperiode
1/°060,000M.

Die Brandversicherungsanstaltwird ermächtigt,aus denBrandversicherungsbeiträgen,
die in denJahren 1912 und 1913 fällig werden, zur Förderungdes Blitzschutzeseinen
Betrag bis zu je 50,000 —Xzu verwenden.

85.

Falls die in Art. 13 Abs. 1 des HagelversicherungsgesetzesbezeichnetenMittel nach
Abzugder Verwaltungskostennichtzur Leistungder vollenEntschädigungenhinreichen,ist
das Fehlendebis zum Höchstbetragevon 200,000 EKXjährlichdemStammkkapital(Art. 12
Abs. 1 des Hageloersicherungsgesetzes)zu entnehmen.

86.
Die Staatsregierungwird ermächtigt,die in § 4 Abs. 2 des Reichsgesetzesvom

7. April 1911, betreffenddie Feststellungdes Reichshaushalts=Etatsfür das Rechnungs=
jahr 1911, (ReichsgesetzblattS. 113) und in § 4 Abs. 2, 3 des Reichsgesetzesvom
28. Mai 1912, betreffenddie Feststellungdes Reichshaushalts=Etatsfür das Rechnungs=
jahr 1912, (ReichsgesetzblattS. 319) vorbehalteneZustimmungzu erklären.
» 187
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B. SonstigeBestimmungen.
§ 7.

Art. 1 Satz 1 des Gesetzesvom 15. März 1904, die Ausgabe von Schat=
anweisungenbetreffend,wird wie folgt geändert: ·

„Der Staatsministerder Finanzenwird ermächtigt,zur vorübergehenden
Verstärkung der Betriebsmittel der Zentralstaatskassenach Bedarf Schatz=
anweisungen,längstensauf ein Jahr lautend, bis zum Betrage von achtzig
Millionen Mark auszugeben.“

88.

Das Brandversicherungsgesetzwird geändertwie folgt:
1. Dem Art. 6 werdenals Absätze3 und 4 beigefügt:

„Auch sonstigeGegenstände,die mit demGrund und Boden festver—
bundensind, könnenversichertwerden. Die näherenBestimmungenüber
die Aufnahmefähigkeit,die Beiträge und die sonstigenVersicherungsbedin=
gungenerläßt das Staatsministerium des Innern.

Werdennur einzelneEinrichtungenoderGegenständeder in Abk.1
und3 bezeichnetenArt oderTeile von solchenzur Versicherungbeantragt,
so kann die Aufnahme abgelehntwerden."“

2. Art. 34 Abs. 3 erhält folgendeFassung:
„BeschädigungendurchBlitz mit oderohneEntzündungsowiedurch

Explosionvon Leuchtgasaller Art, auchwennes nicht zu Beleuchtungs=
zweckendient,vonBeleuchtungskörpern,vonHaushaltungs=Heizeinrichtungen,
vonDampfkesseln(Dampferzeugern,Dampfgefäßen)undExplosionsmotoren
begründenebenfalls den Entschädigungsanspruchan die Anstalt, Beschädi=
gungen durch Explosionen andererArt nur dann, wenn eine Explosions=
versicherungabgeschlossenwar. Die Bestimmungenhierübererläßt das
Staatsministeriumdes Innern.“

3. Dem Art. 35 wird folgenderdritter Absatz angefügt:
„Ist ein Brand durch leichteFahrlässigkeit verursachtworden, so

kanndie Anstaltsverwaltungdie in diesemGesetzefür fahrlässigeBrand=
stiftungangedrohtenFolgen ganz oderteilweiseerlassen.“

4. An Stelle des zweitenAbsatzesdes Art. 60 treten folgendezwei neueAbsätze:
„Hingegenwerdendie im Art. 59 bestimmtenJahresbeiträgebeiden

im Art. 3 bezeichnetenGebäuden,solangediesezum vollen Schätzungs=
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wert im ganzenmit oder ohneGrundbau versichertund nichtDritten
vollständigzur Benützungüberlassensind, um 5/10ermäßigt.

Soweit die in Abs. 1 Ziff. 1 bis 3 angegebenenVoraussetzungen
miteinanderodermit jenendes Abs. 2 zusammentreffen,sind die vorge=
sehenenAnderungenzu verbinden."“

68 erhält folgendeFassung:
„Die Jahresbeiträgewerden,soweitsie zur Bestreitungdes voraus=

sichtlichenJahresbedarfs nicht erforderlichsind, um so vieleZehntel ermäßigt,

Bei Berechnungdes Vorschußfondsbleibendie zugehörigenGebäudeund
GrundstückesowiediezumBetriebenotwendigenBarbestände,die zuBeginn
des Rechnungsjahrsder Hälfte der Jahresbeiträgegleichkommenmüssen,
außer Ansatz.

Ein am JahresschlusseverbleibenderÜlberschußfällt demVorschußfonds
zu; einFehlbetragwird aus demVorschußfondsgedeckt.Zu diesemZwecke
kanndie Anstalt gegenVerpfändungvon WertpapierendesVorschußfonds
eineAnleiheaufnehmen.

Für die Rechnungsjahre1912/13 und 1913/14 dürfendie Jahres=
beiträgeum /10 ermäßigt werden.“

89.

8 10.

„Nötigenfallskanndie MitgliederversammlungdesVereins mit Ge=
nehmigungderAnstaltsverwaltungAbweichungenvomNormalstatutbeschließen.
Auf diesemWegekönnenauchVereinevon größererAusdehnungdieAuf=
nahmein denLandesverbanderlangen.“
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„Der Aufwandfür dieEntschädigungen,für dieVerwaltungundfür
sonstigeZweckederAnstalt wird, soweitdie verfügbarenAnstaltsmittelnicht
ausreichen,von der Anstaltsverwaltungnachdenvon ihr aufgestelltenVer=
teilungsgrundsätzenauf sämtlicheVereineausgeschlagen.

Der für deneinzelnenBerein festgesetzteBetrag wird nebstdemAuf=
wande für die Verwaltung und für sonstigeZweckedesVereins, soweitdie
verfügbarenVereinsmittel nicht ausreichen,von derVereinsleitung nachdem
Vereinsstatutauf die Mitgliederumgelegt.“

5. Abf.

„Die Vereinsbeiträgewerdennachden Bestimmungenüber die Ein=
hebungund zwangsweiseBeitreibungvon Staatssteuerneingehoben:

a) in kreisunmittelbarenStädten durchden Magistrat,
b) in sonstigenGemeindebezirken,in denensichderSitz einesRent=

amts befindet,durchdas Rentamt,
c) in den übrigenGemeindendurchVermittlung der Gemeinde=
behörde,die demRentamtedieBeiträgeabliefertundRückstände
zur Zwangsbeitreibungüberweist.

Auf Antrag kanndie Anstaltsverwaltungdie EinhebungderBeiträge
dem Vereinsausschußüberlassen;dieserhat dann die eingehobenenBeiträge
unmittelbar an die K. Bank einzusenden,dieRückständeaber demRentamt,
in kreisunmittelbarenStädtendemMagistrat,zur Beitreibungzuüberweisen.

Für die EinhebungundAblieferungderBeiträgeund die damit ver=
bundenenAuslagenhabendieVereinedenGemeindebehörden1 vomHundert
der abgeliefertenBeiträgezu vergüten;dieVergütungenfür dieMitwirkung
der RentämterwerdenvomStaatsministeriumdesInnern im Einverständ=
nissemit demStaatsministeriumder Finanzengeregelt.

Vollstreckungskosten,die nichtvondenPflichtigenerhobenwerdenkönnen,
habendie Vereinezu ersetzen.

Die vorstehendenBestimmungensindauchauf die übrigenLeistungen,
die den Versichertennach dem Gesetzund dem Vereinsstatut obliegen,und
auf die Geldstrafenanzuwenden.“

1 der Art. 16 erhältfolgendeFassung:
„Die Anstaltsverwaltung ist gehalten,dieZustimmung desAusschusses

zu Anderungendes Normalstatuts(Art. 4 Abs. 2), zu Aufwendungenfür
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sonstigeZweckesowiezurAufstellungderVerteilungsgrundsätze(Art. 9 Abs.1)
und zur zeitweisenAusschließungeinesVereins aus der Anstalt (Art. 13
Abs. 3) einzuholen.Die genehmigtenAbweichungenvom Normalstatut
(Art. 4 Abs. 3) hat sie demAusschussebekanntzugeben."“

§ 11.
In das Schulbedarfgesetzvom28. Juli 1902 wird nachArt. 23 folgendeVorschrift

eingestellt:
Art. 23à.

Bei Vornahme der Ausgleichungenan den gemeindlichenLeistungennach
Art. 23 Abs. II Satz 4 sind MehrungendesKirchendiensteinkommens,die sich
im Vollzuge der Art. 86 bis 89 der Kirchengemeindeordnungaus Anlaß der
UmwandlungoderAblösungvonReichnissenund derAblösungvonStolgebühren
ergeben,sowiesonstigeMehrungendesStolgebührenanfalls— insbesondereauch
solchedurchErhöhungder Stolgebührensätze— außerAnsatzzu lassen.

8 12.
Sollen BuchschuldengegenBareinzahlungohne gleichzeitigeVermehrungder Staats=

schuldbegründetwerden,so ist derStaatsministerderFinanzenermächtigt,deneingezahlten
Betrag auchzum Ankaufevon Staatsschuldverschreibungenund Schuldbuchforderungender=
selbenAnlehensgattungmitanderenZinsterminenundUnkündbarkeitsfristenund mit anderer
Verzinsungzu verwenden,als für die einzutragendeBuchschuldbestimmtwerden.

Gegebenzu Berchtesgaden,den2. November1912.

Luitpold,
Prinz von SLayern,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr. Frhr. v. Hertling. Dr. Frhr. v. Soden-Fraunhofen.v. Thelemann.v.Premig. Frhr.v. Kreß.
J. V. J. V.

Staatsrat v. Steiner. Staatsrat v. Endres.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Ministerialrat

imK. Staatsministeriumdes Innern:
Knözinger.
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9 Jahresvoranschlagfür 1912und1013:

" Bezeichnung der Etats . Verwaltunge“
Einnahmen Betriebs= Reineinnahme

* ausgaben

M « M A

1EinnahmenundAusgabenausfrüherenFinanzperioden 32,737 1!715,5751 1/682,838

2 DirekteSteuern 333JJ3J332950,000550,070e
3 (Erbschaftssteuern,ochiheen,Stempelabgaben und

Strafen ....... 34«453,10(,) 563,000 33,·890,100

4 Verwaltung der Zölle und indirektenSteuern 72·098,860 20°927,100 51171,760

5 Verwaltungder Berg=,Hütten=und Salzwerke 20·436,330 197/911,760 524,570

6 Münzanstalt 489,880 408,120 81,460

7 minnahmenausdemBetriebederK.BankinNürnberg3.600,000 — 3•600,000
8.Staatseisenbahnverwaltung. 308/722,800305=722,800 3.000,000
9 Post=und Telegraphenverwaltung 79°816,600 63=316,314 16“500,286

10 Bodensee=Dampfschiffahrt 786,240 719,690 66,550
11 Ammersee=DampfschiffahrtundSchiffahrtaufoerAnper 87,120 102,260 1571

12 Ludwig=Donau=Main=Kanal 122,840 266,480 1136#0

13 Kettenschleppschiffahrtauf demMain 276,600 288,900 12300

14 Frankenthaler Kanal. 7,960 6,590 1,370

15 esetz= und Verordnungsblatt. 76,300 34,313 41,987

16Forst=, Jagd=und Triftverwaltung 4607·981,500 29°749,851 31231,649

17 BesondereBetriebedesStaates unddsonstigeNubungen
aus dem Staatsgute. 4·890,220 2·828,300 2/061,920

18 Grundgefälle 4°615,0500 1470,310 3.144,740
19 Uberweisungenseitensdes Reiches 20692, 46 — 20·692,546

20 UbrigeEinnahmenund übrigeVerwaltungsausgaben 6°493,9506 7,000 6°486,950

nAbschtußderEinnahme-Etats 691.930,633448·'594,733243·335,900
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eöndget.
B. Staatsaufwands=Etats.

J — — — — —

Jahres⸗
voranschlag

2 Bezeichnung der Etats für

1912und1913

.. 8;
21. KK.Haus und Hof 5°402,475

22 Staatsschuld 18°750,760
23 Landtag ...-......... 707,950
24 StaatsministeriumdesKöniglichenHausesund des Außern 2·015,110

25Staatsministerium der Justiz. 28°039,743

26 Staatsministeriumdes Innern 42·°397,760

27 Staatsministeriumdes Innern für Kirchen=und Schulangelegenheiten. 52·468,997

28 Staatsministerium der Finanzen. 15·309,210

29 Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten 67,900

19 Ausgabenfür Reichszwecke 55·528,692

30 Pensionenund Unterstützungen . 21«621,000

31AllgemeineReservefürunvorhergefeheneundunabweisbareAuggaben 1«026,303

Abschlußder Staatsaufwands-Etats 243°335,900

Abgleichung des ordentlichen Budgets.

Staatseinnahmen 691°·930,633

Verwaltungs=undBetriebsausgaben 448°594,733
Staatsanfwandsansgaben. 243°335,900

Gesamtbetragder Ausgaben . 691°930,633
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II. AußerordentlichesBudget.

Jahresvoranschlag
Vortrag für 1912 und 1913:

Einnahmen Ausgaben

+

I. Auf Rechnung der Aberschüssefrüherer Finanzperioden 179,209

Zur teilweisenDeckungder in § 6 desFinanzgesetzesvevom14.August141910
vorschußweisegenehmigtenAusgaben 179,209

Summe1 179209 179209

II. Auf Rechnung des Gefällsablösungssonds 7·695,500

a. Für Zweckeder Verwaltung der Berg=,Hütten= und Salzwerke 1•365,000

b. Für Zweckeder Post=und Telegraphenverwaltung 6·330,500

Summe II 7·695,500 7·695,500

III. Auf Rechnung des Allemeinen Staatsanlehens. 31/410,886

a. Für allgemeineStaatszwecke . .. . . 57524,081

b. Für Zweckeder Verwaltung der Berg=, Hnen= undSalzwert= . —

c.FürZweckederPost-undTelegraphenverwaltung ;2«474,805

d. Für ZweckedesStaatsministeriumsder Justiz 1“250,000
e. Für Zweckedes Staatsministeriums des Innern 16910,500

k. Für Zwecke des Staateministeriums des W= für Kirchen=und
Schulangelegenheiten . . . 4«996,500

g. Für Zweckedes Staatsministeriumsder Finarien 255,000

SummeIII31°410,888 31“410,886

IV. Auf Rechnung desStaatseisen bahnanlehens 31°624,220 31./°624,220

1
Abschlußdes auhßerordentlichenBudgeto 70·909,815 707°909,815
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aupt-Abgleichung.

. Jahresvoran⸗
Vortrag schlagfür

1912und1913

AM

A. Einnahmen.

Einnahmendes ordentlichen Budgets 691°930,633

Einnahmendes außerordentlichen Budgets 70·909,815

Gesamthetragder Einnahmen 762°840,448

B. Ausgaben.

Ausgaben des ordentlichen Budgets 691°930,633

Ausgaben des außerordentlichen Budgets 70°909,815

Gesamtbetragder Ausgahben 762°840,448

Verbleibt

Gocgle
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GesetzundVerorduungs=Blatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 69.
München, den 5. November 1912.

Juhal t:
Ausführungsgesetz vom 2. November 1912 zur Reichsversicherungsordnung.

Ausführungsgesetz zur Reichsversicherungsordnung.

Im NamenSeinerMazjestätdes Königs.

Tuitpold,
vonGottesGnadenKöniglicherPrinzvonBanern,

Redent.
Wir haben nach Vernehmung des Staatsrats mit Beirat und Zustimmung der

Kammer der Reichsräte und der Kammer der Abgeordnetenbeschlossenund verordnen,
was folgt:

ErsterAbschnitt.
TandwirtschaftlicheAnfallversicherung.

Art. 1. Verhältnis
.. . . . ,» , , , zur Reichs=

Für die landwirtschaftlicheUnfallversicherunggeltendieVorschriften derReichsversicher=versiche=
ungsordnung,soweitim folgendennichtsanderesbestimmtist. rungs-

190 ordnung.
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Um fang Art. 2.

vernderung. Die landwirtschaftlicheUnfallversicherungumfaßt auch die Betriebsunternehmerund
" derenEhegatten. 6

Lildung . Art. 3.
der Berufs- 1 S . ... -.
genossen= Die Berufsgenossenschaften,dienachArt. 2 desAusführungsgesetzesvom5. April 1888

Satzung. Art. 4.

Die

Art. 5.

Satzungmuß bestimmenüber:

die Berufsgenossenschaft,die Art der Beschlußfassungdes Vorstandesund seine
Vertretungnach außen,
die Berufungder Genossenschaftsversammlungund die Art ihrerBeschlußfassung
sowiedie Prüfung der Berechtigungzur Teilnahme an der Gednossenschafts=
versammlung,
die Vertretung der Genossenschaftgegenüberdem Vorstande,

nachArt. 34, 35, 45 diesesGesetzes,
die Höhe der Sätze für entgangenenArbeitsverdienstund für Reisekosten,die den
Vertreternder Versichertenzu gewährensind (§ 21 der Reichsversicherungs=
ordnung),

darüber, wer als Facharbeitergilt.
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Art. 6.

Für den Vollzug der §§ 973, 680 bis 683 der Reichsversicherungsordnungtritt
an Stelle des Reichsversicherungsamtsdas Landesversicherungsamt,an Stelle des Bundes=
rats das Staatsministeriumdes Innern.

Art. 7.

Die Genuossenschaftsversammlungbestehtaus denMitgliedern des Landrats, die der
Genossenschaftdes Regierungsbezirkesals UnternehmereinesversicherungspflichtigenBetriebs
angehören,sowieaus dennachArt. 8 bis 10 berufenenPersonen.

Art. 8.

Eine kreisunmittelbareStadt, die selbstUnternehmerineinesder Genossenschaftange=
hörigenBetriebs ist, kannnebendenjenigenihrerVertreter,die derGenossenschaftsversamm=
lung schonnachArt. 7 angehören,einenihrer sonstigenVertreter im Landratals Mit=
glied in die Genossenschaftsversammlungentsenden. Seine Wahl erfolgt wie die Wahl
zum Landrate.

Art. 9.

1 Gehört ein als Vertreter der DistriktsgemeindengewähltesLandratsmitgliednicht
schonnach Art. 7 der Genossenschaftsversammlungan, so tritt dieseZugehörigkeitdann
ein, wenneineder Distriktsgemeinden,die er vertritt, Unternehmerineines der Genossen=
schaftangehörigenBetriebsist.
IIDas gleichegilt entsprechendfür die Vertreterder Universitäten.

Art. 10.

1Jeder Distriktsrat hat bei derWahl derLandratsmitgliederje einenin seinemBezirke
wohnhaften,im Hauptberufin der LandwirtschafttätigenUnternehmereinesmittlerenund
eines kleinenlandwirtschaftlichenBetriebs zu benennen. Aus ihnen wählt der ständige
Landratsausschußfür die Wahlzeit des Landrats zwölf weitereMitgliederder Genossen=
schaftsversammlung.Diesewerdenje zur Hälfte denUnternehmernmittlererund kleiner
Betriebe entnommen. Als kleine Betriebe gelten dieBetriebe mit wenigerals fünf Hektar,
als mittlereBetriebedie mit fünf bis zwanzigHektar landwirtschaftlichbenutzterFläche.

11Für jedesder in Abs. I bezeichnetenMitgliederwerdenin gleicherWeisezweiStell=
vertretergleicherArt bestimmt. Für die Mitglieder, die vor Ablauf der Wahlzeitaus=
scheiden,rückenihre Stellvertreterein.

190“
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IIIFür dieWählbarkeitgilt § 12 der Reichsversicherungsordnung.Die Gewähltenbleiben
nachAblauf derWahlzeitim Amte, bis ihre Nachfolgereintreten.Wer ausscheidet,kann
wiedergewähltwerden.
IVDie Wahl kannnur aus denGründendes§ 17 Abs.1INr. 1 bis 4, Abs.II, III

der Reichsversicherungsordnungabgelehntwerden. Wer die Wahl ohnezulässigenGrund
ablehnt,kannvomVorsitzendendes Vorstandesan Geld bis zu fünfhundertMark bestraft
werden. Auf Beschwerdeentscheidetdas Landesversicherungsamtendgültig.
V 24 der Reichsversicherungsordnunggilt entsprechend.

Art. 11.

1Für dieAmtsführungderMitglieder der Genossenschaftsversammlunggeltendie8§ 21,
23 der Reichsversicherungsordnungentsprechend.
I11Eine Entschädigungnach§ 21 Abs. II darf nicht gewährtwerden,soweitsieschon

nachArt. 14 des Landratsgesetzesgewährtwird.

Art. 12.

1In der Genossenschaftsversammlunghat jederVertretereineStimme; im übrigengilt
§9der Reichsversicherungsordnung.

u Die Mitglieder des Vorstandes,die nicht ohnehinderGenossenschaftsversammlungan=
gehören,sind berechtigt,an denVerhandlungenderGenossenschaftsversammlungmit beraten=
der Stimme teilzunehmen.

Art. 13.

Der Genossenschaftsversammlungkommtzu:
1. die Aufstellungund Anderungder Satzung,
2. die Festsetzungdes jährlichenVoranschlagsder Genossenschaft,
3. die Abnahmeder Jahresrechnung,
4. vorbehaltlichdesArt. 17 dieWahl der Mitglieder des Genossenschaftsvorstandes
und ihrer Stellvertreter,

5. die Bestimmungder HöhedesPauschbetragsfür Zeitverlustund der Sätzefür
Reisekostenfür die Mitgliederder OrganederGenossenschaft.

Vorstand. Art. 14.

1Der Vorstandbestehtaus demVorsitzenden(Art. 17) und vier weiterenMitgliedern.
Diese werden von der Genossenschaftsversammlungfür die Zeit ihrer eigenenAmtsdauer
aus denGenossenschaftsmitgliederngewählt. Für die weiterenMitglieder sind achtStell=
vertreterzu wählen.
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IIZur FeststellungderLeistungenfür Versicherte,die als ArbeiteroderDienstbotenin
fremdenBetriebenbeschäftigtsind und der Genossenschaftnichtals Unternehmerangehören,
hatder VorstandeinenVertreteraus denKreisendieserBeschäftigtenmit vollemStimm=
rechtezuzuziehen.Dieser wird nebstzwei Stellvertreternfür die Wahlzeitder Vorstands=
mitgliedervon den nach§ 1030 Abs. II der ReichsversicherungsordnunggewähltenVer=
treternder Versichertenaus denArbeiternund Dienstbotender Betriebe gewählt,die der
Genossenschaftangehören.
zu1Für die Wählbarkeitgilt § 12; im übrigengeltendie §§ 15, 16 Abs. II, III,

17 Abs. I Nr. 1 bis 4, Abs. II, III, 18 bis 24 der Reichsversicherungsordnungund
Art. 11 Abs. II diesesGesetzesentsprechend.

Art. 15.

1Dem Gepnossenschaftsvorstandekommtaußer den durchdie Reichsversicherungsordnung
ihm zugewiesenenTätigkeitenzu:

1. die Vorbereitungder Beschlußfassungder Genossenschaftsversammlung,
2. die ErlassungderDienstordnungnach§ 978 derReichsversicherungsordnungund
die Anstellungder BeamtenderGenossenschaft,

3. die Feststellungder Leistungenin allen Fällen, die nichtdurchdiesesGeseh dem
Vorstandsvorsitzendenzugewiesensind,

4. derErlaß vonVorschriftenzurUnfallverhütungund zurÜberwachungderBetriebe.
11Die Satzung kann die Feststellungder LeistungennachAbs.I Nr. 3 ganzoderteil⸗

weiseeinemAusschussedes Genossenschaftsvorstandesoder besonderenKommissionenüber=
tragen.

Art. 16. 6 Vorstandsvor=

Dem Vorstandsvorsitzendenkommtdie Erledigungaller Angelegenheitenzu, die nicht sitender.
durchdasGesetzanderenOrganenderGenossenschaftvorbehaltensind. Er hatdiebeistungen
der Unfallversicherungfestzustellen,wennes sichhandeltum:

1. Krankenbehandlung(§ 558 Nr. 1 der Reichsversicherungsordnung)oderHaus=
pflege(§ 599),
Rente für die Dauer einervoraussichtlichvorübergehendenErwerbsunfähigkeit,
Heilanstaltpflege,
Angehörigenrente,
EinstellungeinerUnfallrentewegenRuhensder Rente,
Abfindung eines Berechtigtenmit einem Kapital,
AnweisungeinesVorschussesauf die Entschädigung(§ 1587),
ZuwendungeinervorläufigenFürsorge(§ 1735).#o
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verwaltung, Art. 17.

Der Vorstandsvorsitzendeund seineStellvertreterwerdenvomStaatsministeriumdes
Innern denhöherenBeamtender innerenVerwaltung entnommen.Sie brauchennicht
Mitglieder derGenossenschaftzu sein.

Art. 18.

Die Büro=, Kanzlei= und Unterbeamtenwerden vom Staate aufgestellt. Sie sind
Beamtedes Staates im Sinne desBeamtengesetzes.

Art. 19.

! Die Bezügeder Vorstandsvorsitzendenträgt der Staat.
I!DenAufwandfür dieGehalteder übrigenBeamtenhat dieGenossenschaftzuvergüten,

soweiter denBetrag übersteigt,der sichnachdemStande vom31. Dezember1912 ergibt.

Angeslellte. Art. 20.

Für die AngestelltenderGenossenschaft(Art. 15 Abs. 1 Nr. 2) geltendie 88 690
bis 705 der Reichsversicherungsordnung;an Stelle der Genossenschaftsversammlungtritt
der Genossenschaftsvorstand,an Stelle des Reichsversicherungsamtsdas Landesversicherungs=
amt. In Streitigkeitenentscheidetdiesesvorbehaltlichdes § 705 Abs. II, III endgültig.

Sachaufwand. Art. 21.

1Der Staat stelltdie Geschäftsräume,die er gegenwärtigderGenossenschaftüberlassen
hat, auch für die Folge zur Verfügung. Er trägt fernerdie Kostender Beheizung,
Reinigungund BeleuchtungdieserRäume. -
UWerdendieGeschästsräumeausirgeiideineniGtuiideineinanderesGebäudeverlegt,

so gewährtder Staat an die GenossenschafteinenjährlichenPauschbetrag.Die Staats=
ministeriendes Innern und der Finanzensetzendie HöhedesPauschbetragsunter Berück=
sichtigungdesWertesfest,dendie Leistungendes Staates nachAbs. 1 zur Zeit derVer=
legungbesitzen.
immDie AufwendungendesStaates für die AblösungdesPostportosbleibenauf denfür

das Jahr 1912 berechnetenBetrag begrenzt. Den künftig erforderlichenMehraufwand
tragendie Genossenschaften.

dassen-und Art. 22.
Rechnungs= · « . .führung. Die Kassen=und Rechnungsführungder Genossenschaftwird von der staatlichen

Finanzverwaltungbesorgt. Die Rechnungsstellungerfolgt gesondert.Die Prüfung der
Rechnungerfolgt nach nähererBestimmungder Staatsministeriendes Innern und der
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Finanzen. Für die Vermögensverwaltunggelten die §§ 25 Abs. II, 26, 27, 983
und 984 in Verbindungmit den§§ 718 bis 720 der Reichsversicherungsordnung.

Art. 23. Aufbringung

1Die BeiträgewerdennachdemMaßstabeder Grundsteuerumgelegt,ohneUnterschiedderMinel.
ob dieseerhobenwird oder nicht.
1 Ist für ein Grundstück,das im Grundsteuerkatasterals Weinbergvorgetragenist,

jedochseit mehr als siebenJahren nichtmehrals Weinbergbebautist, nach§ 122 des
Grundsteuergesetzeseine niedrigereSteuer festgesetzt,so wird diesederBeitragsberechnung
zugrundegelegt. - .

Art. 24.

Beiträge werdennicht erhoben:
1. von denGrundbesitzern,die ausschließlichvon derGrundflächeihrerWohn- und
NebengebäudenebstHofräumen und den in § 917 Abs. II der Reichsversiche=
rungsordnungbezeichnetenkleinenHaus= und Ziergärten Grundsteuerentrichten,

2. von den in Bayern gelegenenGrundstücken,die zu einemBetriebemit außer=
bayerischemBetriebssitzegehören.

Art. 25.

1Liegt ein Teil der Grundstückeeines versicherungspflichtigenBetriebs im Bezirk einer
anderenGenossenschaft,so wird derBeitrag für die Genossenschafterhoben,in derenBezirk
der Betriebssitzliegt (§§ 963, 964 der Reichsversicherungsordnung).

1 Liegt ein Teil der GrundstückeeinesversicherungspflichtigenBetriebs außerhalbBayerns,
so hat der GenossenschaftsvorstanddenBeitrag für dieseGrundstückebesonderseinzuschätzen.
Der Betriebsunternehmerhat den Flächeninhalt, die Kulturart, den durchschnittlichenErtrag
und die SteuerbelastungdieserGrundstückeder Genossenschaftanzuzeigen.Die 8§ 1043,
1044 der Reichsversicherungsordnungsind entsprechendanzuwenden.

Art. 26.

Die Genossenschaftsversammlungbeschließt,wievielHundertteilederGrundsteuerjährlich
als Beitrag zu erhebensind.

Art. 27.

1Für Betriebsbeamteund Facharbeitersind zu denBeiträgenbesondereZuschlägezu
erheben.Das näherebestimmtdie Satzung. Diese hat auchdie Anmeldungzu ordnen
und Zuwiderhandlungenmit Strafe zu bedrohen.
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11Das gleichegilt für Unternehmer,wenn für ihre Renteein höhererals der durch=
schnittlicheJahresarbeitsverdienstlandwirtschaftlicherArbeiterangesetztwird (§ 938 Satz2
derReichsversicherungsordnung). ·
Ill Für die Strafen geltendie 8§ 1043, 1044 entsprechend.

Art. 28.

1BesondereBeiträge werdenerhoben:

1. für land=oderforstwirtschaftlicheBetriebe,in denenfür Rechnungihres Unter⸗
nehmerskeineBodenwirtschaftbetriebenwird,

2. für land= oder forstwirtschaftlicheNebenbetriebeund anderebei der landwirtschaft=
lichen Berufsgenossenschaftversicherte,ihrer Art nach der gewerblichenUnfall=
versicherungunterliegendeBetriebe,

3. für landwirtschaftlichversicherteTätigkeiten,die ihrer Art nachder gewerblichen
Unfallversicherungbei einer Zweiganstalt oder einer Versicherungsgenossenschaft
unterliegenwürden.

I1Das gleichegilt für Straßen, Wege,öffentlichePlätzeund ähnlicheunter § 36 des
GrundsteuergesetzesfallendeGrundstücke,die gärtnerischbehandeltoderland=oderforstwirt=
schaftlichgenutztwerden, sowie für Friedhöfe.

1Das näherebestimmtdieSatzung.

Art. 29.
Für Betriebe, in denendie eigeneBodenwirtschaftnur nebensächlicheBedeutung hat,

sind nebendenBeiträgennachArt. 23 besondereBeiträgezu erheben.Das näherebe=
stimmtdie Satzung.

Art. 30.
1In den Fällen der Art. 28, 29 hat die Satzung zu bestimmenüber die Anmeldung

der Betriebeund solcherBetriebsänderungen,die für die Zugehörigkeitzur Genossenschaft
oder für die Höheder Beiträgevon Bedeutungsind. Die §§ 1043, 1044 der Reichs=
versicherungsordnunggeltenentsprechend.
. Für die BetriebenachArt. 28, 29 ist vorbehaltlichdesArt. 37 ein Unternehmer=

verzeichnisaufzustellen.
Art. 31.

1Die BeiträgenachArt. 28, 29 werdeneinerseitsnachder Größe desBetriebsoder
nachdem jährlichenArbeitsbedarf,anderseitsnach derHöhe der Unfallgefahr vomVorstande
festgesett.Die §§ 996, 997 der Reichsversicherungsordnunggeltenentsprechend.
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. Wird der gesamteJahresbedarf,der auf die in Art. 28, 29 bezeichnetenBetriebeund
Tätigkeitenentfälltund durchdie besonderenBeiträgezu deckenist, nichtalljährlichgesondert
festgestelltund umgelegt,so bestimmtdie Satzungauf derGrundlagedesGefahrtarifsden
Betrag derGrundsteuer,der einer bestimmtenGröße desBetriebs odereinerbestimmten
Summe des nachArt. 32 Abs.1 berechnetenLohnwertsentsprechensoll (angenommene
Grundsteuer).

Art. 32.
1Im Falle der FestsetzungnachdemArbeitsbedarferfolgtdessenAbschätzungin ent=

sprechenderAnwendungder §§ 990 bis 994 der Reichsversicherungsordnung.Für die
weitereBerechnungdesLohnwertsder im Betriebezu leistendenArbeit geltendie§§ 1017,
1018 der Reichsversicherungsordnungentsprechend.
11Im FalledesArt. 29 werdendieArbeitstagenichtmitgerechnet,dieauf dieBewirt=

schaftungder nachArt. 23 beitragspflichtigenGrundstückeentfallen.

Art. 33.

Der Gefahrtarifwird durchdie Satzung aufgestellt;er bedarfder Genehmigungdes
Landesversicherungsamts.Die §8§708 Abs. I, 712 der Reichsversicherungsordnunggelten
entsprechend;im übrigengilt § 979 nicht. .

Art. 34.

1Die Genossenschaftteilt jedemUnternehmer,der mit ZuschlägennachArt. 27 oder
mit besonderenBeiträgennachArt. 28, 29 getroffenwerdensoll, denfür seinenBetrieb
festgesetztenBeitrag (berechneterBetrag oder angenommeneGrundsteuer,Art. 31 Abs.II)
mit. Hierbei sind die wesentlichenGrundlagender BeitragsbemessungnachArt. 27, 31
bis 33 anzugeben.Auf das Rechtder Beschwerdeund ihre Frist ist hinzuweisen.Das
Staatsministerium des Innern kann weiteresbestimmen.
I1Der UnternehmerkanngegendieBeitragsfestsetzungbinneneinemMonat Beschwerde

nach Art. 45 ergreisen.§ 1001 der Reichsversicherungsordnunggilt entsprechend,jedoch
nicht für denVorstandsvorsitzenden.

Art. 35.

Lehntder VorstanddenAntrag des Unternehmersauf AufnahmeeinesBetriebsnach
Art. 28, 29 in das Unternehmerverzeichnis(Art. 30 Abs.II) ab, so ist dies demUnter=
nehmerunterBeschwerdebelehrungzu eröffnen. Für die Beschwerdegilt Art. 34 Abs.II
entsprechend.
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Art. 36.

1Für die Fälle der Art. 28, 29 geltendie §§ 1002, 1003 derReichsversicherungs=
ordnung entsprechend.Eine neueAbschätzungist auchbei wesentlichenAnderungendes Be=
triebszulässig. .
UDerUnternehmeristauchimFallederBeschwerde(Art.34Abs.II)zurvorläiifigen

Zahlung verpflichtet.Wird der Beitrag ermäßigt,so gilt für die Deckungdes Ausfalls
und denAusgleichderÜberzahlung8 760.
in Die 88 995, 1016, 1020 bis 1027 geltennicht.

Art. 37.

1Mit Zustimmungdes Landesversicherungsamtskanndie Satzungbestimmen,daßdie
ZuschlägenachArt. 27 sowiedie besonderenBeiträge nachArt. 28, 29 vollständigoder
zum Teil oderunterbestimmtenVoraussetzungenentfallen.

11Mit Zustimmung des Landesversicherungsamtskann die Satzung die Festsetzungder
BeiträgenachArt. 31, 32 und das VerfahrennachArt. 34 bis 36 mit Ausnahmeder
Vorschriftenüber das Beschwerderechtabweichendregeln. Zur weitergehendenInanspruch=
nahmeder Gemeindebehördenist die Zustimmungdes Staatsministeriumsdes Innern
erforderlich.

Art. 38.

Die Satzungkannauchabgesehenvon Art. 31 durcheinenGefahrtarifGefahrklassen
nachdemGrade derUnfallgefahrbildenund danachdie Beiträge(Art. 23, 26) abstufen.
In diesemFalle geltenArt. 33 bis 35 entsprechend.

Art. 39.

Die Satzung kann eineneinheitlichenMindestbeitrag,höchstenseineMark jährlich,
bestimmen.

Art. 40.

1!Die BeiträgenachArt. 23 und 25 Abs. I hat zu zahlen,wer gesetzlichzur Grund=
steuer für die Grundstückeveranlagt ist oder veranlagt sein würde, wenn die Grundstücke
nichtgrundsteuerfreiwären.
I1Zahlt ein andererals der UnternehmerdenBeitrag, so hat ihn der Unternehmerzu

erstatten.
Il Bei Streit überdie Erstattungentscheidetdas Versicherungsamt,in dessenBezirk der

Betrieb des Unternehmersliegt. Auf Beschwerdeentscheidetdas Oberversicherungsamt
endgültig.

Gocgle



www-»w--—-»———Ws--sssssspsp--W-»-s-ss-»

Nr. 69. 1145

Art. 41.

Die Beiträge nachArt. 25 Abs. II, die ZuschlägenachArt. 27 und die Beiträge
nachArt. 28, 29 hat derUnternehmerzu zahlen.

Art. 42.

Für die Verjährunggeltendie Art. 124, 125 desAusführungsgesetzeszum Bürger=
lichenGesetzbuchentsprechend.

Art. 43.

Die Beiträge werdenmit der Grundsteuerfällig und mit ihr erhoben.Die Ein=
ziehungerfolgt nach denVorschriftenüber die Einhebungund Beitreibungvon Staats=
steuerndurch die hierzuberufenenBehörden. UneinziehbareBeiträgewerdennach§ 762
der Reichsversicherungsordnungbehandelt. ’

Art. 44.

Die Genossenschafthat für die Einhebung und Beitreibung der Beiträge sowie für
die Kassen-und RechnungsführungeineangemesseneVergütungzu leisten; diesewird von
den Staatsministeriendes Innern und der Finanzenfestgesetzt.

Art. 45.

1Streitigkeitenüberdie Pflicht zur Zahlung oderzum Rückersatzevon Beiträgenent=
scheidetder Genossenschaftsausschuß(Art. 5 Nr. 4). Auf Beschwerdeentscheidetdas Ober=
versicherungsamt.
IIIst die Frist nachArt. 34 Abs. II, 35 unbenütztverstrichenoder die Beschwerde

endgültigabgewiesen,so könnendie Grundlagender Beitragsbemessungbei der Einhebung
der BeiträgenachArt. 43 nichtmehrangefochtenwerden.

Art. 46.
1Die SatzungkanneinenanderenMaßstab für dieUmlegungderBeiträgebestimmen.

In diesemFalle geltenfür die Aufbringungder Mittel, für die Umlegungund Erhebung
der Beiträge sowie für Streitigkeitendie Vorschriftender Reichsversicherungsordnung;die
Satzunghat zu regeln:

1. das VerfahrenbeimAbschätzenund Veranlagen,
2. das Verfahrenbei Eröffnung neuerBetriebe,bei Betriebsänderungenund bei

Wechselder Person des Unternehmers,
3. dieFolgen vonBetriebseinstellungodervonWechselderPersondesUnternehmers,

besondersdie SicherstellungseinerBeiträge, wenn er den Betrieb einstellt,
191*
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4. dasVerfahrenbeiAnmeldungundAusscheidenversicherterUnternehmerundanderer,
nach§ 925 Nr. 2, § 929 Nr. 1 der ReichsversicherungsordnungVersicherter
sowiedie Höhe und Ermittlung des Jahresarbeitsverdienstesder Unternehmer,

5. die Bildung des GenossenschaftsausschusseszurEntscheidungüberEinsprüchenach
88 1000, 1023.

u Die Staatsregierungist ermächtigt,in diesemFalle mit derGenossenschafteineandere
Art der Erhebungder Beiträgezu vereinbaren,als in der Reichsversicherungsordnungbe=
stimmt ist.

vollzugdes Art. 47.
8 1038 d
Sischsnre 1Für die Vertretungder Genossenschaftbei der Unfalluntersuchunggilt § 1562, für
sicherungs=die AnmeldungdesEntschädigungsanspruchsgeltendie §§ 1546, 1548, 1584, 1585 der
ordnung.Reichsversicherungsordnung.

UDen StrafvorschriftenderReichsversicherungsordnungüberdieVerletzungvonBetriebs=
geheimnissen(§§ 142 bis 144) unterliegenaußerdentechnischenAufsichtsbeamtenund den
besonderenSachverständigenauchdie in Art. 18 diesesGesetzesbezeichnetenBeamten.

ZweiterAbschnitt.
AnderungdesVerggesetzes.

Art. 48.

Das Berggesetzin der Fassungvom 13. August1910 (GWl. S. 815) wird dahin
geändert:

I. NachArt. 228 wird eingefügt:

Art. 228 a.

Auf die Werksbeamten,die derVersicherungspflichtnachdemVersicherungs=
gesetzefür AngestellteunterliegenodermitAnspruchauf Ruhegehaltin Betriebs=
verwaltungendesStaates, einesGemeindeverbandesoder einerGemeindeangestellt
sind, ist imFalle desAustritts aus demKnappschaftsvereinArt. 228 auchdann
anzuwenden,wenndieWerksbeamtennichtgleichzeitigausdemBetriebausscheiden.

II. In Art. 234 treten an die Stelle der Worte „von dem Oberbergamte“ die
Worte „von der Berginspektion“.

III. An Stelle desArt. 235 tretenfolgendeVorschriften:

Art. 235.

§ 405 der Reichsversicherungsordnungist entsprechendanzuwendenauf die
StreitigkeitenüberdieZugehörigkeitzumKuappschaftsvereinund überdieVerpflich=
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tung,Beiträge zu KnappschaftsvereinenoderihrenbesonderenKrankenkassenzu leisten,
einzuzahlenoder zurückzuzahlen.Das gleichegilt für Streitigkeitenüber die
Berechnungund Anrechnungder Beitragsteile(Art. 233 Abs. I). Die Vor=
schriftenderReichsversicherungsordnungüberdasBeschlußverfahrenundin §§ 1804,
1805 geltenentsprechend.

Art. 235a.

Auf die StreitigkeitenüberdieLeistungenderKnappschaftsvereineund ihrer
besonderenKrankenkassennachArt. 227 Abs. I Ziff. 1 bis 4 und 229 des
Berggesetzes(Leistungender knappschaftlichenKrankenkassen)sinddie Vorschriften
des 6. Buchesder Reichsversicherungsordnung,soweit sie sichauf die Kranken=
versicherungbeziehen,entsprechendanzuwenden.

Art. 235bb.

Bei Streit über die Leistungender KnappschaftsvereinenachArt. 227
Abs. I Ziff. 5 bis 7 und Art. 228 Abs. IV des Berggesetzes(Leistungender
knappschaftlichenPensionskassen)entscheidetauf Antrag in ersterInstanz das
Oberversicherungsamt(Spruchkammer).Für dasVerfahrengeltendieVorschriften
derReichsversicherungsordnungüberdas Spruchverfahrenvor demVersicherungs=
amt entsprechend,soweit die §§ 1681, 1684, 1686, 1691 nichts anderes
vorschreiben.Ferner geltenentsprechenddie §§ 1722 bis 1734, 1802, 1804,
1805 der Reichsversicherungsordnung.

Gegendie Urteileder Spruchkammerist binneneinemMonat der Rekurs
zumLandesversicherungsamt(Spruchsenat)zulässig.Der Rekurs istausgeschlossen,
wennes sichlediglichum die Kostendes Verfahrenshandelt.

Für das Verfahrenüber denRekurs geltendie Vorschriftender Reichs=
versicherungsordnungüberdas Spruchverfahrenvor demVersicherungsamtsowie
der § 1681, soweitdie §§ 1707, 1709 bis 1715, 1719 bis 1721 nichts
anderesvorschreiben.Die §§ 1656 bis 1659 der Reichsversicherungsordnung
geltennicht. Die §§ 1716 Abs.I, II, 1722 bis 1734, 1802, 1804, 1805
der ReichsversicherungsordnungfindenAnwendung.

Das Landesversicherungsamtentscheidetendgültig.

Art. 235e.

Die öffentlichenBehördensind verpflichtet,denim Vollzugeder Art. 235
bis 235b an sie ergehendenErsuchenderKnappschaftsvorständeundVersicherungs=
behördenzu entsprechen,insbesonderevollstreckkareEntscheidungenzu vollstrecken.
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Die gleicheVerpflichtungobliegt denOrganen der Knappschaftsvereinegegen=
einanderund gegenüberdenBehördensowie denTrägern der reichsgesetzlichen
Versicherung. § 117 der Reichsversicherungsordnunggilt entsprechend.

In denFällen der Art. 235 bis 235b geltendie §§ 124 bis 136 der
ReichsversicherungsordnungüberFristen und Zustellungenentsprechend.

IV. In Art. 249 werdendie Worte „dann 235“ gestrichen.

Dritter Abschnitt.
Rechtsverhältnisseder öffentlichenAngeflellten.

Art. 49.

1Die Staatsregierungwird ermächtigt,den in Betriebenoderim Dienstedes Staates
Beschäftigten,derenJahresdiensteinkommennichtmehrals 2500 beträgt,für denFall
der Krankheit auf die Dauer der Regelleistungender KrankenkasseneinenBarbezugim
anderthalbfachenBetragedes Krankengeldeszuzusichern.
IIAuf denBezug wird derBetrag angerechnet,der demBeschäftigtenfür diegleicheZeit

als Diensteinkommen,Wartegeld,RuhegehaltoderUnterhaltsbeitragzukommt.
IIIAn Stelle der Leistungenin Abs.I kannKrankenhilfein HöheundDauer derRegel=

leistungender Krankenkassegewährt werden. Die Bezüge nachAbs. II werden in diesem
Falle nur auf die Barleistungen angerechnet.

Art. 50.

1Lehreran öffentlichenVolksschulen,derenjährlichesDiensteinkommennicht mehrals
2500 JX beträgt, erhalten für den Fall der Krankheit auf die Dauer der Regelleistungen
der KrankenkasseneinenBezug im anderthalbfachenBetragedes Krankengeldes.
1 Auf denBezug nachAbs.I werdendieGeldbeträgeundNaturalleistungenangerechnet,

die demLehrerfür die gleicheZeit als Diensteinkommen,RuhegehaltoderUnterhaltsbeitrag
gewährtwerden.
ill Bleibt der Geldwertder nachAbs.II anzurechnendenBezügehinterdemnachAbs.J

zugewährendenBezugezurück,soistderfehlendeBetragin barzuleisten. DieseLeistungobliegt:
1. solangeder Lehrerim BezugeseinesDiensteinkommensverbleibt,der zur Auf=
bringung des Schulbedarfs verpflichtetenGemeinde oder den mehrerenganz oder
mit Teilen zum SchulsprengelvereinigtenGemeinden;

2. wennder LehrernachBeginn derKrankheitin denRuhestandversetztwird, vom
Beginn des Ruhegehaltsbezugsan der zur Gewährung des Ruhegehalts ver=
pflichtetenKreisanstalt zur UnterstützungdienstunfähigerLehrpersonen;
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3. wenn der Lehrer nach Beginn der Krankheit unterGewährung eines Unterhalts—
beitragsoderohnesolchenentlassenwird, demStaate.

An Stelle des Bezugs nachAbs. I kaun demLehrer Krankenhilfein Höhe und
Dauer der Regelleistungender Krankenkassegewährtwerden. Die Bezüge nach Absl.II
werdenin diesemFalle nur auf die Barleistungenangerechnet.
VDie näherenVorschriftenzumVollzugederAbs.I bis IV werdenvondenzustän=

digen Staatsministerien erlassen. #
VILehrerim Sinne diesesGesetzessinddieVolksschullehrer,Volksschullehrerinnen,Schul=

verweser,Schulverweserinnen,HilfslehrerundHilfslehrerinnenandenöffentlichenVolksschulen.
VIIDie Staatsregierungist ermächtigt,dieVorschriftender Abs.I bis IV auf dasLehr=

personalan Volksschulen,die von denAngehörigeneinesBekenntnissesaus eigenenMitteln
unterhaltenwerden,sowie auf seminaristischgebildeteLehrkräftean Schulen von Stiftungs=
oderWohltätigkeitsanstaltenoder anderen gemeinnützigenUnternehmungenfür entsprechend
anwendbarzu erklärenund die erforderlichenAusführungsbestimmungenzu erlassen.

Art. 51.

1Die Staatsregierungwird ermächtigt,Personen,die in Betriebenoderim Dienste
des Staates beschäftigtsind, zum Zweckeder Befreiungvon der Versicherungspflichtnach
dem 4. Buche der Reichsversicherungsordnungund demVersicherungsgesetzefür Angestellte
die Leistungenzuzusichern,die in § 1234 Abs. I der Reichsversicherungsordnungund in
§ 9 des Angestelltengesetzesbezeichnetsind.
IIDas gleichegilt für die an öffentlichenVolksschulenBeschäftigten,soweitdie ander=

weite öffentlicheFürsorgenichtausreicht.

Art. 52.

Für die AnsprüchenachArt. 49 und 51 Abs. I stehtder Rechtswegoffen; Art. 177
des Beamtengesetzesfindet entsprechendeAnwendung. Streitigkeiten über Ansprüchenach
Art. 50 und 51 Abs. II unterliegendengleichenVorschriften,wie die in Art. 10 des
GesetzesüberdenVerwaltungsgerichtshofvom8. August 1878 bezeichnetenStreitigkeiten;
soweit sich dieAnsprüchegegendenStaat richten,entscheidetim erstenRechtszugedieKreis=
regierung, Kammer des Innern.

Art. 53.

Art. 206 des BeamtengesetzeserhältfolgendeFassung:
1Auf die weiblichenBeamten finden die VorschriftendiesesGesetzesmit folgenden

AnderungenAnwendung:
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1. Auchdie unehelichenKinder erhaltenSterbegehalt(Art. 72).
2. Das Waisengeldwird jedemehelichenoderdurchnachgefolgteEhelegitimierten
Kinde,dessenVater nichtmehrlebt, und jedemunehelichenKinde gewährt.
Es beträgt 12 vom Hundert des Ruhegehalts, zu dessenBezug dieMutter
berechtigtgewesenist oderberechtigtgewesenseinwürde,wennsieamTodestag
in denRuhestandgetretenwäre, jedochmindestens90 —. DiesesWaisengeld
wird ehelichenund legitimiertenKindern auchdann gewährt,wenn derVater
noch lebt, jedocherwerbsunfähigist und die Mutter denLebensunterhaltder
Familie ganz oderüberwiegendaus ihremDiensteinkommenbestrittenhatoder
wenn sichder Vater ohnegesetzlichenGrund von der häuslichenGemeinschaft
ferngehaltenund seiner väterlichen Unterhaltspflicht entzogen hat. Die
Gewährung desWaisengeldesbeginnt bei ehelichenund legitimiertenKindern
mit Beginn des Monats, in dem derVater gestorbenoder erwerbsunfähig
gewordenist oder sichohnegesetzlichenGrund von der häuslichenGemein=
schaftentfernt und seiner Unterhaltspflichtentzogenhat. Die Gewährung
beginnt jedochkeinesfalls vor dem in Art. 82 bestimmtenZeitpunkte.

2Bei der Berechnungdes Waisengeldesdarf als Ruhegehaltder Mutter kein
höhererBetrag als 75 vomHundertihres pensionsfähigenDiensteinkommens(Art. 39
Abs. 2) zugrundegelegtwerden.

3Im Falle der VerehelichungnachVersetzungin denRuhestandkann denweib=
lichenBeamtenauf ihrenAntrag eineeinmaligeAbfindungbis zum fünffachenBetrage
desRuhegehaltsgewährtwerden.Die AnsprüchederKinder auf Waisengeldwerden
hiervonnichtberührt.Das Waisengeldwird in diesemFalle mit Beginn desMonats
gewährt,in demdie Mutter gestorbenist.

Art. 54.

In Buchst.A des als Anlage I demBeamtengesetzebeigefügtenVerzeichnisseswird
als Nr. 5 eingesetzt:„die DirektorenderOberversicherungsämter“.

Art. 55.

Das Staatsministeriumdes Innern ist ermächtigt,im Benehmenmit demStaats=
ministeriumder Finanzendie Gehalteder Beamtender Schiedsgerichte,die in denDienst
bei den Oberversicherungsämternübernommenwerden, abweichendvon den Vorschriftendes
Beamtengesetzesfestzusetzen.
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Art. 56.

Auf dieseBeamtensind entsprechendanzuwenden:
1. Art. 209 desBeamtengesetzesmit der Maßgabe,daß für denEintritt derUn=
widerruflichkeitdesDienstverhältnissesdie Zeit angerechnetwird, die sie in prag=
matischerDiensteseigenschaftoderin nichtpragmatischerstatusmäßigerDiensteseigen=
schaftgemäßden Vorschriften zurückgelegthaben,die über die Dienstverhältnisse
der nichtpragmatischenBeamtenund Bedienstetender Versicherungsanstaltenvor
demInkrafttretendes Beamtengesetzesgegoltenhaben;

2. Art. 211 Abs.3, 4, 5 undArt. 213, 214 desBeamtengesetzesmitderMaßgabe,daß
als dieseitherigenVorschriftendieinZiff. 1bezeichnetenBestimmungenzugeltenhaben.

Art. 57.

Die Gemeindenund die Gemeindeverbändesind verpflichtet,denjenigenihrer Beamten,
die nachdemVersicherungsgesetzefür Angestellteversicherungspflichtigsind, zum Zweckeder
Befreiungvon dieserPflicht die Anwartschaftzu gewährleisten,die in § 9 jenes Gesetzes
bezeichnetist. Die Verpflichtungbestehtnicht, wenn die Gemeindeoderder Gemeinde=
verbandfür denBeamtenBeiträgezu einerVersicherungsunternehmungentrichtetoderdem
BeamtensolcheBeiträgeersetzt.Das Staatsministeriumdes Innern kannaus wichtigen
GründenweitereAusnahmenzulassen. ·

"viektcr2ivschuitt.
Zuständigkeitsstreitigkeiten.

Art. 58.

Das Gesetzvom 18. August 1879 über die Entscheidungder Kompetenzkonflikte
zwischendenGerichtenund denVerwaltungsbehördenoderdemVerwaltungsgerichtshofist
auf Zuständigkeitsstreitigkeitenzwischenden Gerichtenund denVersicherungsbehördenent=
sprechendanzuwenden.

Art. 59.

Das erwähnteGesetzüberKompetenzkonfliktewird dahin geändert:
I. Art. 2 erhält folgendeFassung:

Der Gerichtshofbestehtaus demPräsidentendesOberstenLandesgerichts
als Präsidenten,einemSenatspräsidentendesOberstenLandesgerichtsals Stell=
vertreterdes Präsidenten,fünf Räten desOberstenLandesgerichtsoder eines
Oberlandesgerichts,fünf Räten desVerwaltungsgerichtshofsund drei hauptamt=
lichenMitgliederndes Landesversicherungsamts.

192
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Der Stellvertreterdes Präsidentenund die übrigenMitgliederwerdenvom
König ernannt.

Der Präsident,seinStellvertreterund die übrigenMitglieder bekleidenihr
Amt amGerichtshofefür die Dauer desAmtes,das sie zurZeit ihrerBerufung
bekleiden.Eine Enthebungvom Amte kann nur unter denselbenVoraussetzungen
wie bei denMitgliederndes Reichsgerichtsstattfinden.
Art. 3 erhältfolgendenZusatz:

Bei Streitigkeiten zwischen den Gerichten und den Versicherungsbehörden
treten an die Stelle von zweidemVerwaltungsgerichtshofangehörendenMit=
gliedernzweidemLandesversicherungsamtentnommeneMitglieder.
Art. 4 Abs. II wird gestrichen.
In Art. 9 hat
a. Abs. I zu lauten:

Zur Erhebungdes Kompetenzkonfliktessindnur die Kreisregierungen
und dieZentralverwaltungsstellen,in Angelegenheitender Reichsversicherung
auch die Oberversicherungsämterund das Landesversicherungsamtbefugt.

b. Als Abs. IV wird angefügt:
Erachtet ein Versicherungsamtin einer bei einemGericht anhängigen

Sache denRechtswegfür unzulässig,so legt es die AktendemOber=
versicherungsamtevor.

In Art. 18 Abs. VI werdendie Worte „der jüngsteRat des Verwaltungs=
gerichtshofes“ersetztdurchdie Worte: „das jüngsteMitglied des Verwaltungs=
gerichtshofsoder des Landesversicherungsamts“.

Art. 60.

„auf Rechtssachen,die vor die bürgerlichenGericht, die Strafgerichte oderdie
Versicherungsbehördengehören."“

Art. 61.
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Fünfter Abschnitt.
Sonstige Borschriften.

Art. 62. Ausschluß
In kreisunmittelbarenStädten mit mehrals 15 000 Einwohnerndürfennebenden —

allgemeinenOrtskrankenkassenLandkrankenkassennichterrichtetwerden. kassen.

Art. 63. Anderungder
1Die Versicherungsträgersind von der Grund=und HaussteuersowievomGebühren=une

Aquivalentebefreit. Die Befreiung beschränktsich auf die Grundstückeund Gebäude,die Gebühren=
unmittelbarzur ErfüllungöffentlicherAufgabendienen. gesetze⸗.
1 In Art. 4 Ziff. 1 desKapitalrentensteuergesetzesvom14. August1910 tretenan

Stelle derWorte „Art. 4 Abs. I Ziff. 1, 2, 4“ die Worte „Art. 4 Abs. I Ziff. 1—6"“.
II Art. 4 desKapitalrentensteuergesetzesvom 14. August1910 erhält folgendenAbs. II:

Ferner findetArt. 8 Ziff. 11, 12 desEinkommensteuergesetzesentsprechende
Anwendung.

Art. 64.
1Für Schuldbekenntnisseund Bestellungenvon Hypothekenzugunstenvon Darlehen,

welchedieLandesversicherungsanstaltenundSonderanstaltenzurBeschaffungoderVerbesserung
von Kleinwohnungender minderbemitteltenBevölkerungan gemeinnützigeBauvereinigungen
gewähren,werdenGebührenzur Staatskassenicht erhoben.Das gleichegilt für Rang=
änderungenzugunstender zu bestellendenHypothekendieserArt mit Einschlußder Berichti=
gung der Hypotheken=,Grundschuld=und Rentenschuldbriefe,für die Eintragung und
LöschungsolcherHypothekenund derenUmschreibungauf denEigentümerdes belasteten
Grundstückssowiefür Erklärungen,welchedieAufhebungeinerHypothek,Grundschuldoder
Rentenschuldzugunstender zu bestellendenHypothekender bezeichnetenArt betreffen.

Als gemeinnütziggeltennichtBauvereinigungen,die satzungsgemäßdie Einzahlungen
der Mitgliedermit mehrals 4 vomHundertverzinsenoderdenMitgliedernim Falle der
Auflösungmehrals die Einzahlungenausantworten.

Art. 65.

Art. 64 gilt entsprechendfür dieHerstellungvonWohngebäudenzur Ansiedelungland=
wirtschaftlicherArbeiter(Art. 2 Abs. III, Art. 14 Abs. II des Gesetzesüberdie Landes=
kulturrentenanstaltin der Fassungvom 24. März 1908, GVBl. S. 235).

Art. 66. übergangs=

Der ersteunddervierteAbschnittdiesesGesetzestretenam 1. Januar 1913 in Kraft. worsüriften.
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Art. 67.

1Art. 48 Ziff. 1 tritt an demTage in Kraft, an demder ersteAbschnittdesVer=
sicherungsgesetzesfür Angestelltevom20. Dezember1911 in Wirksamkeittritt.
n Art. 48 Ziff II bis IV tretenam 1. Januar 1913 in Kraft. Ist an diesemTage

eineEntscheidungnachdenbisherigenVorschriftenergangen,so geltendie bisherigenVor=
schriftenauchfür das weitereVerfahren.

Art. 68.

Der dritte AbschnittdiesesGesetzesmit Ausnahme desArt. 50 sowiedieArt. 64, 65
tretenmit der Verkündigungin Kraft. Art. 50 tritt am 1. Januar 1914 in Kraft.

Art. 69.
Art. 63 tritt mit Wirkungvom 1. Januar 1913 in Kraft.

Art. 70.

Die folgendenLandesgesetzetreten,soweitsienochgelten,vorbehaltlichderArt. 6, 85
bis 97 des Einführungsgesetzeszur Reichsversicherungsordnung,an denjenigenTagen außer
Kraft, an denendie in Art. 5 des genanntenEinführungsgesetzesbezeichnetenReichsgesetze
durchdie entsprechendenVorschriftender Reichsversicherungsordnungersetztwerden:

1. das Gesetzvom26. Mai 1892 überdieAusführungdesKrankenversicherungs=
gesetzes,

2. das Gesetzvom 17. Dezember1903 über die Ausführung der §§ 42 und 45
des Krankenversicherungsgesetzes,

3. das Gesetz vom 5. April 1888 über die Ausführung des Reichsgesetzesvom
5. Mai 1886 über die Unfall= und Krankenversicherungder in land= und forst=
wirtschaftlichenBetrieben beschäftigtenPersonen,

4. das Gesetzvom 20. Dezember1901 über das Verwaltungsstreitverfahrenbeim
Vollzuge der Unfallversicherungsgesetze,

5. das Gesetz vom 15. Dezember1899 über die Ausführung des Invaliden=
versicherungsgesetzes.

Art. 71.

Die Art. 12 und 21 desArmengesetzes(GVl. 1899 S. 489) tretenmit Endedes
Jahres 1913 außerKraft.
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Art. 72.

Solangenichtdie VertreterderVersichertennach § 1030 Abs.II der Reichsversiche=
rungsordnunggewähltsind,wird der in Art. 14 Abs. II diesesGesetzesbezeichneteVer=
treterderArbeiterund DienstbotendurchdenVorstandsvorsitzendenaus jenenBeisitzerndes
Schiedsgerichtsoder des Oberversicherungsamtsentnommen,die in einemderBerufs=
genossenschaftangehörendenBetriebebeschäftigtsind.

Art. 73.

Das Staateministerium des Junern kann, soweit erforderlich,im Benehmenmit den
anderenbeteiligtenMinisterien nochandereÜbergangsvorschriftenerlassen.Diese sind im
Gesetz=und Verordnungsblattebekanntzumachen.

Gegebenzu Berchtesgaden,den2. November1912.

Luitpold,
PrinzvonLayern,

besKönigreichsBayern Verweser.

Dr.Frhr. v.Hertling. Dr. Frhr. v. Soden-Fraunhofen.v.Thelemann.v. Hrennig. Frhr. v.Kreß.
J. V. J. V.

Staatsrat v. Steiner. Staatsrat v. Endres.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Ministerialrat

imK. StaatsministeriumdesInnern:
Knözinger.
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erkundyerordnungegklatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 70.
München, den 7. November 1912.

Inhalt:
Kreisanlehengesetz vom 2. November 1912. — Abschied vom 31. Oktober 1912 über die Verhandlungen des

Landrats von Mittelfranken in der außerordentlichen Tagung vom 20. September 1912 betreffend. — Urkunde
über diePrinzessin Rupprecht=Stiftung vom 5. November 1912. — Bekanntmachung vom 22. Oktober 1912,
in und anderweitige Organisation von Forstdienststellen betreffend. — Hofdienst=Nachricht. — Ordens=
erleihung.

Kreisanlehengesetz.

Im NamenSeinerMajestätdesKönigs.

Cuitpold,
VonGottesGnadenHöniglicherPrinzvonHayern,

Regent.
Wir haben nach Vernehmung des Staatsrats mit Beirat und Zustimmung der

Kammer der Reichsräte und der Kammer der Abgeordnetenbeschlossenund verordnen,
was folgt: 3

Artikel 1.
Der KreisgemeindevonMittelfrankenwird dieGenehmigungerteilt,zur Aufbringung

derMittel für die Regulierungder Pegnitzin Nürnbergein Anlehenvon 2°400,000 4
aufzunehmen.Die Tilgung des Anlehens muß längstens am 31. Dezember1952
beendetsein.
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Artikel 2.
Der Kreisgemeindevon Mittelfrankenwird dieGenehmigungerteilt,zur Aufbringung

derMittel für ihre Beteiligung an der Gründungder AktiengesellschaftFränkischesÜber=
landwerkin Nürnbergein Anlehenbis zumHöchstbetragevon6•°500,000— aufzunehmen.
Die Tilgung des Anlehenshat im Jahre 1916 zu beginnenund muß längstensam
31. Dezember1972 beendetsein.

Gegebenzu Berchtesgaden,den2. November1912.

Luitpold,
Prinz von Bayern, ,

des KönigreichsBayern Verweser.

Dr. Frhr. v.Hertling. Dr. Frhr. v.Soden#-Fraunhofen.v.Thelemann.v.Kreunig. Frhr. v.Kreß.
J. V. J. V.

Staatsrat v. Steiner. Staatsrat v. Endres.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Ministerialrat

imK. StaatsministeriumdesInnern:
Knözinger.

Nr.7708f43. 1
Abschied überdie Verhandlungendes Landrats von Mittelfranken in der außerordentlichen

Tagungvom 20. September1912 betreffend.

fl. StaatsministeriumdesInnern.

Im NamenSeiner Majestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern

Verweser, habenallergnädigstgeruht,die Beschlüssedes Landrats vonMittelfranken vom
20. September1912 mit derMaßgabezu genehmigen,daß die K. RegierungvonMittel=
franken,KammerdesInnern, angewiesenwird, zur VertretungdesAktienbesitzesdermittel=
fränkischenKreisgemeindean demFränkischenUberlandwerk,A.G. in Nürnberg, denjeweiligen
Vorsitzendendes ständigenLandratsausschussesund bei dessenVerhinderungden von diesem
AusschußernanntenStellvertreterzu bevollmächtigen,wogegendieserverpflichtetist, vor der
Zustimmungzu Satzungsänderungender AktiengesellschaftjederArt die Genehmigungder
K. Regierungvon Mittelfranken,Kammerdes Innern, einzuholen.

München, den 31. Oktober 1912.

Dr. Frhr. v. Soden-Fraunhofen.
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Urkunde überdie „PrinzessinRupprecht=Stiftung“.

Im NamenSeiner Majestät des Königs.
Tuitpold,

vonGottezGnadenKöniglicherPrinz vonHayern,
Begent.

Wir findenUns aus Anlaß Unseres Namensfestesbewogen,zum Andenkenan
Unsere vielgeliebte,leiderso früh dahingeschiedeneEnkelinPrinzessinMarie Gabriele
mit einemKapitale von 25000 — eineWohltätigkeitsstiftungzu GunstendesVereins
SäuglingsheimMünchen,der unter demProtektorateder verewigtenPrinzessinstand, zu
errichtenund verordnenwas folgt: 1

§ 1.
Die Stiftung führt den Namen: „Prinzessin Rupprecht=Stiftung“" und

hat ihren Sitz in München. 82

Die Verwaltungdes StiftungsvermögensstehtdemVerwaltungsausschußdesVereins
SäuglingsheimMünchenE. V. unterAufsichtder K. Regierung,Kammer des Innern,
vonOberbayernzu. ie

Die Erträgnissedes Stiftungsvermögensfließendem genanntenVerein zu und sind
zur Erfüllung des satzungsgemäßenVereinszweckeszu verwenden.

§ 4.
Das Grundstockvermögender Stiftung ist in seinemBestandezu erhalten. Etwaige

Verlustesind aus denErträgnissenzu decken.

§ 5.
Für denFall derAuflösungdes VereinsSäuglingsheimMünchenodereinerwesent=

lichenAnderungseinesZweckesbehaltenWir Uns vor, überdieVerwaltungderStiftung
und überdie Verwendungder Stiftungserträgnissezu GunstenandererEinrichtungenauf
demGebieteder SäuglingsfürsorgeweitereBestimmungzu treffen.

Gegebenzu Berchtesgaden,den5. November1912.

Luitpold,
Prinz von Sayern,

desKönigreichsBayernVerweser.

Dr. Frhr. v. Soden-Fraunhofen.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:
an dessenStatt:
Ministerialrat Metz.
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Errichtung gelange,und

München,den22. Oktober1912.

Bofdienst=Nachricht.
Im NamenSeiner Majestätdes #nigs.
Seine Königliche Hoheit PrinzLuit=

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich mit AllerhöchsterEntschließung
vom28. Oktober1912 allergnädigstbewogen
gefunden,denK. OberarztDr. Brandl seiner
Bitte entsprechendvon der Funktion eines
Arztes im unmittelbarenärztlichenDienste
bei SeinerMajestätdemKönigevom1. No=
vember1912 an zu enthebenunddemselben
in Anerkennungseiner mit größter Pflicht=
treueundEifer geleistetenDienstedenVerdienst=
ordenvomhl.MichaelIV. Klassezuverleihen.

Goccgle

Ordens-Verleihung.

Im NamenSeiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm8. August1912 aller=
gnädigstbewogengefunden,demKöniglichen
KämmererundGeneralmajorz.D. Ferdinand
Freiherrn von Leoprechting in Rücksicht
auf seine seit 50 Jahren mit Treue und
Eifer geleistetenDienstedas Ehrenkreuzdes
Ludwigsordenszu verleihen.



Gkcy-undztkrardnungg-xslatt
LönigreichVayern.

Münch =93r. 4. ber 1912

Inhaltt:
Gesetz vom 5. November1912 über den Kriegszustand. — Bekanntmachung vom 8. November1912 über

die Einfuhr von Rindern und Ziegen aus der Schweiz.— Hofdienst=Nachrichten.

Nr. 43832.
Gesetz über den Kriegszustand.

Im NamenSeinerMajestätdesKönigs.

EZitpold.
bonGsttesGuadenBöniglicherPrinz vonGayern,

Regent.
Wir habennachVernehmungdesStaatsratsmit Beirat undZustimmungderKammer
der Reichsräteund der Kammerder AbgeordnetenunterBeobachtungder in Tit. X §7
der VerfassungsurkundevorgeschriebenenFormenbeschlossenund verordnen,was folgt:
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Art. 1.

NachAusbrucheinesKriegesoderbei unmittelbardrohenderKriegsgefahrkanndurch
KöniglicheVerordnungder Kriegszustandverhängtwerden.

Art. 2.

Die VerhängungdesKriegszustandesist in dendavonbetroffenenOrten oderBezirken
öffentlichzu verkünden.

Die Verkündung soll durch öffentlichenAnschlag und durchBekanntmachungin den
öffentlichenBlättern sowie durchöffentlichenAusruf erfolgen,dem, soweitmöglich, ein durch
TrommelschlagoderTrompetenschallgegebenesSignal vorangehensoll.

Art. 3.

Die in den§§ 81, 88, 90, 307, 311, 312, 315, 322, 323, 324 des Straf=
gesetzbuchsfür das DeutscheReich mit lebenslänglichemZuchthausbedrohtenVerbrechen
werdenmit demTodebestraft,wenn sie in einem in KriegszustanderklärtenOrte oder
Bezirkebegangenwerden.

Art. 4.

Wer in einemin KriegszustanderklärtenOrte oderBezirke=
1. in BeziehungaufZahl, MarschrichtungoderangeblicheSiege derFeindewissent=
lich falscheGerüchte ausstreutoder verbreitet,die geeignetsind, die Zivil= oder
Militärbehördenhinsichtlichihrer Maßregelnirre zu führen,

2. einebei der VerhängungdesKriegszustandesoder währenddesselbenvon dem
zuständigenoberstenMilitärbefehlshaberzur Erhaltungder öffentlichenSicherheit
erlasseneVorschrift übertritt oder zur Übertretungauffordertoder anreizt,

3. zumHochverrat,Landesverratoder zur Brandstiftungoder zu einemsonstigen
in Art. 3 bezeichnetenVerbrechenoderzumWiderstandegegendieStaatsgewalt
oderzu einemin den§§ 1 und3 desGesetzesvom3. Juli 1893 gegenden
Verrat militärischerGeheimnissevorgesehenenVerbrechenauffordertoderanreizt,

4. einePersondesSoldatenstandeszu einerstrafbarenHandlunggegendiePflichten
der militärischenUnterordnung,zur Verletzungeiner DienstpflichtbeiAusführung
einerbesonderenDienstverrichtungoder zu einer sonstigenHandlunggegendie
militärischeOrdnungauffordertoderanreizt,

wird, wennnichtdie GesetzeeineschwerereStrafe androhen,mit Gefängnisbis zu einem
Jahre bestraft.
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Art. 5.

Bei der Verhängungdes Kriegszustandesoder währenddesselbenkanndurchKönig=
licheVerordnungdas Standrechtangeordnetwerden.

Auf die Kundmachungder VerordnungfindetArt. 2 Anwendung.

Art. 6.

Das fürdenKriegszustandangeordneteStandrecht(standrechtlichesGericht)ist zuständig:
1. für das Verbrechendes Hochverratsund des Landesverrats,
2. für das Verbrechenund das VergehendesWiderstandsgegendie Staatsgewalt,
3. für das Verbrechenund das Vergehenwider die öffentlicheOrdnung in den
Fällen der §§ 124, 125, 127, 130, 141 des Strafgesetzbuchsfür das
DeutscheReich,

4. für das VerbrechendesMords, des Raubesund der Erpressung,
5. für die gemeingefährlichenVerbrechenund Vergehenin denFällen der §§ 306
bis 308, 311 bis 313, 315, 317, 318a, 321 bis 324, 329 des Straf=
gesetzbuchsfür das DeutscheReich,

6. für die in den§§ 1 bis 5 des Gesetzesvom3. Juli 1893 gegendenVerrat
militärischerGeheimnissevorgesehenenVerbrechenund Vergehen,

7. für die nachArt. 6 desAusführungsgesetzesvom 18. August 1879 zurReichs=
StrafprozeßordnungstrafbarenHandlungen, .

8. für die nachArt. 4 diesesGesetzesstrafbarenHandlungen,
wenn die Tat nach der Verkündungder Verhängungdes Kriegszustandsbegangenoder
fortgesetztwordenist.

Art. 7.

Auf das für denKriegszustandangeordneteStandrechtfindendie Vorschriftendes
Art. 442 Nr. 1, 2 und derArt. 445, 446, 449 bis 455 desStrafgesetzbuchsvon1813
mit folgenderMaßgabeentsprechendeAnwendung:

1. Im Falle des Art. 453 Abs. 1 entscheidetdas Gerichtauchüberdie von dem
AngeschuldigtenverwirkteStrafe; die Vorschriftendes § 198 des Gerichtsver=
fassungsgesetzesfinden entsprechendeAnwendung.

2. Die Verhandlungist mündlichund öffentlich.Die Offentlichkeitkann vom
Gericht durch einen öffentlichzu verkündendenBeschlußausgeschlossenwerden,
wenn sie eineGefährdungder öffentlichenOrdnungbesorgenläßt. Die Ver=
kündungdesUrteils erfolgtin jedemFall öffentlich.

3. Der Angeschuldigtekann sich in der VerhandlungdesBeistandeseinesVer=
teidigersbedienen.

Goccgle



1164

Die Verteidigungist notwendig:
a) wennderAngeschuldigtetaub oderstummist oderdassechzehnteLebensjahr
nochnicht vollendethat,

b) wenn eine mit demTode, mit Zuchthausoder mit Festungshaftoder
Gefängnis von mehr als einemJahre bedrohteTat denGegenstandder
Verhandlungbildet. ·
In denFällen desAbs. 2 wird dem Angeschuldigten,der einenVer=

teidigernichtgewählthat, ein solchervon demVorsitzenden,womöglichaus den
rechtskundigenPersonendesOrtes, bestellt.

Dem verhaftetenAngeschuldigtenist mündlicher Verkehr mit demVer=
teidigergestattet.

4. AuchgegenUrteile, die nicht auf Todesstrafelauten, findetein Rechtsmittel
nichtstatt.

5. Die Todesstrafewird vierundzwanzigStundennachderVerkündungdesUrteils
vollstreckt.

Art. 8.

Die Zahl, die Sitze und die Bezirkeder für denKriegszustandeinzusetzendenstand=
rechtlichenGerichte bestimmt,soweit hierüberdie das Standrecht anordnendeKöniglicheVer=
ordnung nichts vorsieht,der Präsident des Oberlandesgerichtsim Benehmenmit demobersten
MilitärbefehlshaberdesBezirks.

Die denZivilpersonenzu entnehmendenMitgliederder standrechtlichenGerichtewerden
von demPräsidentendesOberlandesgerichts,die militärischenMitgliederwerdenvomobersten
MilitärbefehlshaberdesBezirks ernannt.

Art. 9.

Die AufhebungdesKriegszustandeserfolgtdurchKöniglicheVerordnungund istdurch
öffentlicheBlätter bekanntzu machen.Gleichesgilt von der Aufhebungdes Standrechts.

Art. 10.

Das Standrechterlischtmit der Aufhebungdes Kriegszustands,wennes nichtschon
früheraufgehobenwordenist.

Nach Beendigungdes Standrechts sind die bei standrechtlichenGerichtenerwachsenen
Verhandlungenan die Staatsanwaltschaftenbei denordentlichenGerichtenabzugeben.

In den nochanhängigenStrafsachen ist das ordentlicheVerfahren einzuleiten. Das
Gleichehat in denStrafsachenzu geschehen,in denenein nochnichtvollstrecktesTodes=
urteil erlassenwordenist. Dabei sind die allgemeinenStrafgesetze,in denFällen des

Google
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Art. 4 aberund, wenndas Standrechtvor derAufhebungdes Kriegszustandesaufgehoben
wird, bis zur Aufhebungdes Kriegszustandesauch in denFällen des Art. 3 die Straf=
bestimmungendiesesGesetzesanzuwenden.

Art. 11.

Die Militärstrafgerichtsbarkeitwird durchdieAnordnungdesStandrechtsnichtberührt.
Die Art. 3 und 4 findenauchauf MilitärpersonenAnwendung.

Art. 12.

Das Staatsministeriumder Justiz erläßt im Einverständnissemit denübrigenbe=
teiligtenMinisterien die erforderlichenVollzugsvorschriften.

Gegebenzu Berchtesgaden,den5. November1912.

Luitpold,
Prinz vo#nSayern,

des KönigreichsBayern Berweser.

Dr. Frhr. v.Hertling. Dr. Frhr. v. Soden-Fraunhofen.v.Thelemam. v. Bremig. Frhr. v.Kreß.
J. V. J. V.

Staatsrat v. Steiner. Staatsrat v. Endres.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Ministerialrat

imK. StaatsministeriumdesInnern:
Knözinger.

Nr.413b81.
Bekanntmachung über die Einfuhr von Rindern und Ziegenaus der Schweiz.

K. Staatsministeriumdes Innern.

Da in dem schweizerischenKanton Aargau die Maul= und Klauenseucheneuerdings
ausgebrochenist, wird das im Abs. 2 der Bekanntmachungvom 25. September1908
(GVBl. S. 909) verfügteVerbot der Einfuhr und Durchfuhr von Rindern und Ziegen
mit sofortigerWirksamkeitauf denKantonAargau wiederausgedehnt.Die Bekanntmachung
vom2. Juli 1912 (GVBl. S. 671) wird aufgehoben.

München, den 8. November1912.
J. A.

Ministerialrat v. Braun.
196
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Im NamenSeiner Moajestätdes Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
AllerhöchstihremLeibarztdemK. Hofstabsarzt
undMedizinalratDr. Wilhelm von Kastner
und demLeibarztSeiner KöniglichenHoheit
des Prinzen Ludwig, K. Hofstabsarztund
MedizinalratDr. Gustav von Hößlin den
Titel und Rang von K. Obermedizinalräten
zu verleihen.

Goccgle

UbertragungderWürdeeines
CeremoniarsdesK. St. Elisabethen=

Ordens.
Im NamenSeiner Majestätdes Känigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm1. November1912 aller=
gnädigst bewogengefunden,der von Ihrer
KöniglichenHoheit der Prinzessin Maria
TheresiavonBayern vollzogenenÜbertragung
derWürdeeinesCeremoniarsdesK. St. Elisa=
bethen=Ordensan den nunmehrigenStifts=
probstvon St. Cajetan,K. Geistl. Rat und
PäpstlichenHausprälaten Joseph Ritter
von Hecher, die AllerhöchsteGenehmigung
zu erteilen.
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seh-undVerordnungs=Blatt
für das

KönigreichBayern.

Nr. 72.
München, den 19. November 1912.

Inhalt:
Bekauntmachung vom 4. November1912 über die Anderung der Landwehrbezirkseinteilung.— Bekannt=

machung vom 7 November 1912, Ausgabe von Schuldverschreibungenauf den Inhaber betreffend.—
Bekanntmachung vom 13. November 1912 der Lehranstalten, die zur Ausstellung von Zeugnissen über die
Befähigung für den einjährig=freiwilligenMilitärdienst berechtigtsind.

StMdJ. Nr.333a'15.
KM. Nr. 24921.

Bekanntmachungüber die Anderungder Landwehrbezirkseinteilung.

fl. StaatsministeriumdesInnern und fK.friegsministerium.

Mit Wirksamkeitvom 1. Oktober1912 ab sind in München und in Nürnberg
Landwehr=Inspektionenerrichtetworden.

Die Landwehr=InspektionMünchenist der 1. Division, dieLandwehr=InspektionNürn=
bergder 5. Division unterstelltworden.

Die Landwehr=Inspektionenübernehmenfür ihreBezirkein sämtlichenErsatzangelegen=
heitenund in denAngelegenheitender PersonendesBeurlaubtenstandesund der Bezirks=
kommandosdie DienstobliegenheiteneinerInfanterie=Brigade.
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Die nunmehrigeLandwehrbezirkseinteilungdes I. und III. Armeekorpsist nachstehend
abgedruckt.

Die Berichtigungder Anlage1 derWehrordnungbleibt vorbehalten.
In der Landwehrbezirkseinteilungdes II. Armeekorpstritt keineAnderungein.
München,den4. November1912.

# J. A.
Frhr. v.Kreß. MinisterialdirektorHenle.

Landwehrbezirkseinteilung des I. und III. Armeekorps
vom 1. Oktober 1912 ab.

Armee= JInfanterie= Verwaltungs=
korps Brigade usw. Landwehrbezirke (Aushebungs.)Bezirke

I. München I München
(Landwehr= II München
Inspektion) Landshut

Weilheim

1. Rosenheim

2. Wasserburg
Passau

3. Augsburg
Kempten

4. Dillingen
Mindelheim Bei den Verwaltungs=(Aushebungs=)

Bezirken— Anlage 1 ⸗fubußtest
(Landwehr= Erlangen 9 8

Inspektion) Ansbach
Weiden

9. Amberg

10. Bayreuth
DOHauof

11. Ingolstadt
HHunzenhausen

12. Regensburg
Straubing
Deggendorf
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Nr. 7029a 10.

Bekanntmachung, Ausgabevon Schuldverschreibungenauf denInhaber betreffend.

R. StaatsministeriumdesInnern.

Der PfälzischenHypothekenbankin Ludwigshafen a.Rh. wurdedie Genehmigung
erteilt, innerhalb der gesetzlichenund satzungsmäßigenUmlaufsgrenzenachstehende,auf den
Inhaber lautende,in Stückezu 5000, 2000, 1000, 500, 200 und 100 eingeteilte
Schuldverschreibungenin denVerkehrzu briugen:
2:000 000 + 4%ige, vomTage der Ausgabein längstens50 Jahren im Wegeder
Kündigungmit mindestensdreimonatlicherFrist oderdurchfreihändigenRückkaufeinzulösende
Kommunalobligationen.

München, den 7. November 1912.

J. A.
Oberregierungsratv. Grundherr.

StMdJ.Nr.829419.
ArMinNr.25711.

Bekanntmachung der Lehranstalten,die zur Ausstellungvon Zeugnissenüber die Befähigung
für den einjährig=freiwilligenMilitärdienst berechtigtsind.

f#.Staatsministeriumdes Innern und1. Kriegsministerium.

Gemäß§ 90 Ziff. 3 derWehrordnungfür das KönigreichBayern wird nachstehend
aus demAnhangezu Nr. 43/1912 desZentralblattsfür dasDeutscheReichdasGesamt=
verzeichnisder Lehranstaltenzur Kenntnis gebracht,die zur Ausstellungvon Zeugnissen
überdie Befähigungfür deneinjährig=freiwilligenMilitärdienstberechtigtsind.

München,den 13. November1912.

J. U.
Frhr. v.Kreß. Ministerialrat Hrand.
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Abdruck.

Gesamtverzeichnis
derjenigenLehranstalten,welchegemäß§ 90 derWehrordnungzurAusstellungvonZeugnissen

überdie Befähigungfür deneinjährig=freiwilligenMilitärdienstberechtigtsind.

DBemerkung.

Die mit bezeichneten Anstalten gymnasialenoder realgymnasialenCharakters sind befugt,
Befähigungszeugnisseauchihrenvon demUnterrichtimGriechischen beziehungsweiseEnglischen
befreitenSchülern auszustellen,wenn diesean dem für jenenUnterricht eingeführtenErsatzunterrichte
regelmäßigteilgenommenund nachmindestenseinjährigemBesucheder Sekundaein Zeugnis über

genügendeAneignungdesentsprechendenLehrpensumserhaltenhaben.

Abersicht.
EffentlicheLehranstalten. Seite Seite

Gymnasien(A.as)ss . .. 1170 Realschulen(C.de) 1187
Realgymnasien(Abobodsl. 1178 PSffentlicheLehrerseminare(C. . 1193
Oberrealschulen (A.c .. .. 11814¼Andere öffentliche Lehranstalten (Che) 1196
Progymnasien(B.a) 1184 Privat-LKeyranstalten:
Realprogymnasien (B..)0 1184 a) Lehrerseminen 1197
Realschulen (B.chss. 1184 b) Andere Privat=Lehranstalten 1197
Progymnasien(.a)2;; 11851(ehranstaltenin denSchutzgebieten 14199
Realprogymnasien(C. 70 1186 Lehranstaltenim Auslauannnn 1199

OffentlicheLehranstalten.
A. Lehranstalten,bei welchender einjährigeerfolgreicheBesuchder zweitenKlasse,
d.h.dereinjährigeerfolgreicheHesuchderAntersekunda(nachweitverbreiteterHezeichnung)

bei Vollanstalten,zur Darlegungder Befähigunggenügt.

a. Gymnasten.
I. KönigreichPreußen. Arnsberg,

Aachen:Kaiser Karls=Gymnasium, Aschersleben:'Gymnasium(verbundenmitReal=
Kaiser Wilhelms=Gymnasium, "% schule),

Allenstein, Attendorn,
Altona: Gymnasium(verbundenmit Realgym=Aurich,

nasium), Barmen,
Andernach, Bartenstein,
Anklam, Bedburg: Ritter=Akademie,

Goccgle
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Belgard,
Berlin: AskanischesGymnasium,

FranzösischesGymnasium,
Friedrichs=Gymnasium,
Friedrich=WerderschesGymnasium,
Friedrich Wilhelms=Gymnasium,
Humboldts=Gymnasium,
JoachimthalschesGymnasium,
Gymnasium zum grauen Kloster,
Köllnisches Gymnasium,
KönigstädtischesGymnasium,
Leibniz=Gymnasium,
Lessing.Gymnasium,
Lussen=Gymnasium,
LuisenstädtischesGymnasium,
Sophien=Gymnasium,
Wilhelms=Gymnasium,

Beuthen i. Oberschlesien,
Bielefeld: Gymnasium(verbundenmit Real=

gymnasium),
Bocholt,
Bochum,
Bonn: KöniglichesGymnasium,

StädtischesGymnasium (verbundenmit
Realgymnasium),

Boppard,
*Borbeck,
Bottrop Reg.Bez.Münster,“)
Brandenburg: Gymnasium(verbundenmit Real=

gymnasium),
Ritter=Akademie,

Braunsberg,
Breslau: Elisabeth=Gymnasium,

Friedrichs=Gymnasium,
Gymnasiumzun heiligenGeist (ver=
bundenmit Realgymnasium),

Johannes=Gymnasium,
König Wilhelms=Gymnasium,
Magdalenen=Gymnasium,
Matthias=Gymnasium,

Brieg,
Brilon,
Bromberg,
Brühl,
Buer i. Westfalen: 'Gymnasium (verbunden

mit Realschule),
*Bunzlau,
Burg i. d. Provinz Sachsen,

1171

»Burgsteinfurt,
Cassel:Friedrichs=Gymnasium,

Wilhelms-Gymnasium,
Celle,
Charlottenburg:Kaiser Friedrich=Schule(mit

Reaschule),
Kaiserin Augusta=Gymnasium,
Mommsen=Gymnasium,

Clausthal,
Cleve,
Coblenz,
Cöln: Gymnasiuman der Apostelnkirche,

Friedrich Wilhelms=Gymnasium,
Kaiser Wilhelms=Gymnasium,
Dreikönigsgymnasium,
StädtischesGymnasiumin der Kreuz=
gasseverbundenmitRealgymnasium),

Schiller=Gymnasium,
Coesfeld,
Cöslin,
Cottbus,
Crefeld,
Culm,
Cüstrin,
Dahlem bei Berlin: Arndt.Gymnasium,
Danzig: Königliches Gymnasium,

Städtisches Gymnasium (verbunden
mit Realprogymnasium),

Demmin,
*DeutschEylau,
DeutschKrone,
DeutschWilmersdorfbeiVerlin: Bismarck=Gym=

nasium,

*Dorsten,
Dortmund: Königliches Gymnasium,

StädtischesGymnasium,
Dramburg,
*Duderstadt,
Düren,
Düsseldorf:Hohenzollern=Gymnasium,

Prinz Georg=Gymnasiumi. E.,)
Städtisches Gymnasium, (verbun=

den mit Realgymnasium),
Duisburg,
Eberswalde,
Eisleben,
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Elberfeld: Gymnasium(verbundenmit Real=
progymnasium),

Elbing,
Emden,
Emmerich,
Erfurt,
Eschwege:Gymnasium(verbundenmit Real=

schule),
Eschweiler: Gymnasium (verbundenmit Real==

schule),
Essen: Königliches Gymnasium,

*StädtischesGymnasium (verbundenmit
Realprogymnasium),

Euskirchen,
Flensburg: Gymnasium (verbundenmit Real=

gymnasium),
Frankenstein,
Frankfurt a. Main: aris Friedrichs⸗Gymna⸗

ium),
Goethe=Gymnasium,
Lessing=Gymnasium,

Frankfurt a. d.Oder,
Fraustadt,
Freienwalde a. d.Oder,
Friedebergi. d Neumark,
Friedenau,
Fürstenwalde,
Fulda,
Gartz a.d.Oder, 3
Glatz,
Gelsenkirchen.
Gleiwitz,

I
Glogau: EvangelischesGymnasium,

KatholischesGymnasium,
*Glückstadt,
Gnesen,
Görlitz,
Göttingen,
Goslar: Gymnasium (verbunden mit Meal

gymnasium),
Graudenz .
Greifenbergi. Pommern,
Greifswald: sn (verbundenmit Real=

chule)
GroßLichterfelde:Schiller=Gymnasium,(verbun=

den mit Realgymnasium)
*

Groß=Strelitz,

Mit rückwirkender Geltung für den Ostertermin

Goccgle

Guben: Gymnasium (verbundenmit Real=
schule),

Gütersloh,
Gumbinnen: Friedrichsschule (verbunden mit

Realschule),
Hadamar,
*Hadersleben:Emmasiun (verbundenmitNeal=

ule),
Hagen i. Westfalen: Gymnasium (verbunden

· mit Realgymnasium),
Halberstadt,
Halle a.d.Saale: LateinischeHauptschuleder

FranckeschenSiftungen,
Städtisches Gymnasium,

Gymnasium (verbundenmit Ober=
realschule),

Hameln:

*Hamm,
anau,

= Goethe=Gymnasium,
Kaiser Wilhelms=Gymnasium,
Leibnizschule(verbundenmit Real=
gymnasium),

Ratsgymnasium (vormals Lyzeum),
Heiligenstadt,
*Herford,
Hersfeld,
Hildesheim:GymnasiumAndreanum,

GymnasiumJosephinum,
Hirschberg,
Höchsta. Main: Gymnasium (verbundenmit

Realschule),
Höxter,
Hohensalza,
Homburgv. d.Höhe: Gymnasium (verbunden

mit Realschule),

Jauer,
Ilfeld: Klosterschule,
Insterburg:Gymnasium(verbundenmit Real=

gymnasium),
JaJlich,
FKalk,
Kattowitz,
Kempen i. Posen: rin —Heinrich=Gymna=

ium,7)
Kempeni. d. Rheinprovinz,
Kiel,
Königsbergi. d. Neumark,

1912.
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Königsbergi.Ostpreußen:AltstädtischesGymna-
sium,

Friedrichs=Kollegiim,
KneiphöfischesGymna=
sium,

Wilhelms=Gymnasium,
Königshütte,
Kolberg: Gymnasium (verbundenmit Real=

gymnasium),
Konitz,
Kreuzburgi. Oberschlesien,
Kreuznach,
Krotoschin: Gymnasium (verbundenmit Real=

schule),
Landsberga.d.Warthe:Gymnasium(verbunden

mit Realschule),
Lauenburg i. Pommern,
Lauban,
Leer: Gymnasium (verbunden mit Realgym=

nasium),
Leobschütz,
Liegnitz: Gymnasium Johanneum,

Stadtisches Gymnasium,
Limburga.d.Lahn: Gymnasium(verbundenmit

Realprogymnasium),
Linden bei Hannover, .
Ringen,
Linz,
*Lissa,
Lötzen,
Luckau,
Lüneburg: Gymnasium (verbundenmit Real-

gymnasium),
Lyck, 1

Magdeburg: Pädagogiumdes KlostersU. L.
Frauen,

Dom=Gymnasium,
KönigWilhelms=Gymnasiium

Marburg,
Marienburg i. Westpreußen,
Marienwerder,
Mayen,
Meldorf,
Memel,
Meppen,
Merseburg: Dom=Gymnasium,
Meseritz,
Minden: Gymnasium (verbunden mit Ober=

realschule),

OigitizedbyOonr gle
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Mörs,
Montabaur,
Mühlhauseni. Thüringen,
Mülheim a. Rhein,
Mülheima.d.Ruhr: Gymnasium(verbundenmit

Realgymnasium),
München=Gladbach,
Münden,
Münster i. Westfalen: Paulinisches Gymnasium,

Schiller=Gymnasium,
Städtisches Gymnasium,
(verbundenmit Real=
gymnasium),

Müdnstereifela.
Myslowitz,
Nakel,
Naumburga. d. Saale: Dom=Gymnasium,
Neisse,
Neuhaldensleben,
Neumünster: Gymnasium(verbundenmit Ober=

realschule),
*Neuruppin,
Neuß,
Neustadt i. Oberschlesien,
Neustadt i. Westpreußen,
*Neustettin,
Neuwied: Gymnasium (verbunden mit Real=

progymnasium),
„orden,
Nordhausen a. Harz,
Northeim,
Oberlahnstein:Gymnasium(verbundenmitReal=

progymnasium),
Ols,
Ohlau,
Oppeln,
Osnabrück: Carolinum,

Rats=Gymnasium,
Osterode i. Ostpreußen,
Ostrowo,
Paderborn,
Patschkau,
Pforta: Landesschule,
Pleß,
Plön,
Posen:AugusteViktoria=Gymnasium,

Friedrich Wilhelms=Gymnasium,
Marien=Gymnasium,

Potsdam,

Oriqinal from
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Prenzlau,)
Preußisch=Stargard,
Prüm,
Putbus: Pädagogium,Purit,
Quedlinburg,
Rastenburg:Gymnasium(verbundenmit Real=

schule),
Ratibor,
Ratzeburg,
Rawitsch,
Recklinghausen,
Rendsburg: Gymnasium (verbundenmit Real=

gymnasium),
Rheinbach,)
Rheine,
Rheydt:Gymnasium(verbundenmit Oberreal=

schule),
Rinteln,
Rössel,
Rogasen,
Roßleben:Klosterschule,
Saarbrücken,
Saarlouis,
Sagan,
Salzwedel,
Sangerhausen,
St. Wendel,
Schleswig: Domschule (verbundenmit Real=

schule),
Schleusingen,
Schneidemühl:Aele (verbundenmitReal=

schule),
Schöneberg: Prinz Heinrichs-Gymnasium,

Hohenzollernschule(verbundenmit
Realgymnasium),

Schrimm,
Schwedt a. d.Oder,
Schweidnitz,
'Schwetz,
Siegburg,
Sigmaringen,
Soeest,
Solingen: Gymnasium (verbundenmit Real=

schule),
Sorau,
Spandan,

*Stade,
Stargard i. Pommern,
*Steele,
Steglitz,
Stendal,
Stettin: König Wilhelms=Gymnasium,

Marienstifts=Gymnasium,
Stadt=Gymnasium,

*Stolbergi. d.Rheinprovinz,
Stolp: aieen (verbundenmit Oberreal=

chule),
Stralsund,
Strasburg i. Westpreußen,
Strehlen,
Thorn: Gymnasium(verbundenmit Realgym=

nasium),
Tilsit,
Torgau,
Traben=Trarbach,
Treptow a. d. Rega,
Trier: FriedrichWilhelms=Gymnasium,

Kaiser Wilhelms=Gymnasium(verbunden
mit Realgymnasium),

Verden,
Viersen,
Waldenburg,
Wandsbeck:Gymnasium (verbundenmit Real=

schule),
Warburg,
Warendorf,
*Wattenscheid,
Weilburg,
Wenigerode,
Wesel: Gymnasium (verbundenmitRealschule),
Wetzlar,
Wiesbaden,
Wilhelmshaven,
Wipperfürth,
Wittenberg:Melanchthon=Gymnasium,
Wittstock,
Wohlau,)
Wongrowitz,
Zaborze:Königin Luise=Gymnasium,
Zeitz: Stiftsgymnasium,
Zehlendorf,
Züllichau: Pädagogium.

OioftizedbyOo gle
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II. KönigreichBayern.
Amberg,
Ansbach,
Aschaffenburg,
Augsburg: Gymnasiumbei St. Anna,

Gymnasiumbei St. Stephan,
Bamberg:Altes Gymnasium,

Neues Gymnasium,
Bayreuth,
Burghausen,
Dillingen,
Eichstätt,
Erlangen,
Ettal i. E.,
Freising,
Fürth,
Günzburg,
Hof,
Ingolstadt,
Kaiserslautern,
Kempten,
Landau,
Landshut,
Lohr,
Ludwigshafena.Rhein,
Metten,
München:Ludwigs=Gymnasium,

Luitpold=Gymnasium,
Maximilians=Gymnasium,
Theresien=Gymnasium,
Wilhelms=Gymnasium,
Wittelsbacher=Gymnasium,

Münnerstadt,
Neuburg a. d.Donau,
Neustadta.d.Haardt,
Nürnberg: Altes Gymnasium,

Neues Gymnasium,
Passau,
Pirmasens,
Regensburg: Altes Gymnasium,

NeuesGymnasium,
Rosenheim,
Schweinfurt,
Speyer,
Straubing,
Weiden,
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Würzburg: Altes Gymnasium,
Neues Gymnasium,

Zweibrücken.

III. KönigreichSachsen.
Bautzen,
Chemnitz,
Dresden: KöniglichesGymnasium,

Kreuzschule,
VitzthumschesGymnasium,
Wettiner Gymnasium,
KönigGeorg=Gymnasium(verbunden
mit Realgymnasium),

Freiberg,
Grimma: Fürsten=und Landesschule,
Leipzig: König Albert=Gymnasium,

Königin Karola=Gymnasium,
Nikolaischule,
Thomasschule,

Meißen: Fürsten=und Landesschule,
Plauen i. Vogtland,
Schneeberg,
Wurzen,
Zittau,
Zwickau.

IV. KönigreichWürttemberg.
Blaubeuren: Evangelisch=theologischesSeminar,
Cannstatt:Gymnasium (verbundenmit Real=

gymnasium), ·
Ehingen:spGymnasium(verbundenmitRealschule),
*Ellwangen,
*Eßlingen, Gymnasium (verbunden mit Real⸗

progymnasium),
*Hall (Realgymnasium i.E.), X0)
Heilbronn,
*Ludwigsburg,
Maulbronn: Evangelisch=theologischesSeminar,
Ravensburg,
Reutlingen,
Rottweil,
Schöntal:Evangelisch=theologischesSeminar,
Stuttgart: EberhardLudwigs=Gymnasium,

Karls=Gymnasium,
Tübingen,
Ulm,
Urach:Evangelisch=theologischesSeminar.

Hochschulezum letztenmalerteilenkann.

Goccgle
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V. GroßherzogtumBaden.
Baden,
Bruchsal,
Donaueschingen,
Durlach: Gymnasium (verbunden mit Real=

progymnasium),
Freiburg: Bertholds=Gymnasium,

Friedrichs=Gymnasium,
Heidelberg,
Karlsruhe: Gymnasium,

Goetheschule, Gymnasialabteilung
(verbundenmit Realgymnasium),

Konstanz,
Lahr,
Lörrach: Gymnasium (verbundenmit Real=

progymnasium),
Mannheim: Karl Friedrichs=Gymnasium,
Offenburg,
Pforzheim: Reuchlin=Gymnasium,
Rastatt:LudwigWilhelm=Gymnasium,
Tauberbischofsheim,
Wertheim.

VI. GroßherzogtumHessen.
Bensheim,
Büdingen:WolfgangErnst=Gymnasium,
Darmstadt:Ludwig Georgs=Gymnasium,

NeuesGymnasium,
Friedberg:Augustinerschule(Gymnasiumund

Realschule),
Gießen:LandgrafLudwigs=Gymnasium,
Laubach: Gymnasium Fridericianum,
Mainz: Altes Gymnasiumt)

Neues Gymnasium,
Offenbacha. Main,
Worms.

VII. GroßherzogtumMecklenburg=Schwerin.
Doberau: Gymnasium Friderico=Francisceum,
Güstrow: Domschule,
Parchim:Friedrich Franz=Gymnasium(verbunden

mit Realprogymnasium),

nasium),
Schwerin: Gymnasium Fridericianum,
Waren,
Wismar: Große Stadtschule (verbundenmit

Realschule).

% VIII. GroßherzogtumSachsen.
FEisenach,

Jena,
Weimar.
1

IX. GroßherzogtumMecklenburg=Strelitz.
Friedland, —

Neubrandenburg: Gymnasium (verbundenmit
Realschule),

Neustrelitz.

X. GroßherzogtumOldenburg.
*Birkenfeld,
Eutin,
1 Jever: Marien=Gymnasium,
Oldenburg,
*Vechta.

XI. HerzogtumBraunschweig.
Blankenburg,
1 Braunschweig:Gymnasium Martino=Cathari=
i neum,

Wilhelm·Gymnasium,
Helmstedt,
Holzminden,
Wolfenbüttel.

l XlLHerzogiiiniSachsen-Meiniiigeii.
Hildburghausen:GymnasiumGeorgianum,
Meiningen: Gymnasium Bernhardinum.

XIII. HerzogtumSachsen=Altenburg.
Altenburg:Friedrichs=Gymnasium,
Eisenberg:Christians=Gymnasium.

XIV. HerzogtumSachsen=CoburgundGotha.
Coburg:GymnasiumCasimirianum,
Gotha: GymnasiumErnestinum(verbundenmit

Realgymnasium).

XV. HerzogtumAuhalt.
Baallenstedt: StädtischesWolterstorff=Gymna=

sium(verbundenmit Realschule
und Alumnat),

hat den Namen Altes Gymnasium erhalten.
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Bernburg:Karls=Gymnasium,
Cöthen:Ludwigs=Gymnasium,
Dessau:Friedrichs=Gymnasium,
Zerbst: Gymnasium Francisceum (verbunden

mit Realprogymnasium).

XVI. FürstentumSchwarzburg=Sondershausen.

Arnstadt,
Sondershausen: Gymnasium (verbunden mit

Realschule).

XVII. FürstentumSchwarzburg=Rudolstadt.

Rudolstadt: Gymnasium (verbundenmit Real=
progymnasium).

XVIII. FürstentumWaldeck.

Corbach.

XIX. FürstentumReuß ältererLinie.

Greiz: Gymnasium(verbundenmitRealschule).

XX. FürstentumReuß jüngererLinie.

Gera,
Schleiz.

XXI. FürstentumSchaumburg=Lippe.

Bückeburg:GymnasiumAdolphinum(verbunden
mit RealgymnasiumundLehrer=
seminar).

XXII. FürstentumLippe.

Detmold: GymnasiumLeopoldinum (verbunden
mit Realschule),

Lemgo.

XXIII. Freie undHausestadtLübeck.

Lübeck:Katharineum(verbundenmit Realgym=
nasium).

Goccgle
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XXIV. Freie HansestadtBremen.

Bremen:Altes Gymnasium,
NeuesGymnasium,

Bremerhaven.

XXV. Freie und HansestadtHamburg.

Bergedorf:GymnasialabteilungderHansaschule
(verbundenmit Realschule),

Gymnasialabteilungder höheren
Staatsschule(verbundenmitReal=
schule),

Hamburg:GelehrtenschuledesJohanneums,
Wilhelm=Gymnasium.

Cuxhaven:

XXVI. Elsaß=Lothringen.

Altkirch,
Bitsch:BischöflichesGymnasiumSt. Augustin,
Buchsweiler:Gymnasium(verbundenmitReal=

abteilung),
Colmar: Lyzeum,
Diedenhofen:Gymnasium(verbundenmitReal=

abteilung),
Gebweiler: Gymnasium(verbundenmit Real=

abteilung),
Hagenau: Gymnasium(verbundenmit Real=

abteilung), «
Metz: Lyzeum(verbundenmitRealgymnasial=

abteilung),
Montigny bei Metz: BischöflichesGymnasium

(Knabenseminar),

Mülhausen i. Elsaß,
Saarburg,
Saargemünd:Gymnasium(verbundenmitReal=

abteilung),

Schlettstadt.
Straßburgi. Elsaß:Lyzeum(verbundenmit Real=

gymnasialabteilung),
BischöflichesGymnasiumbei
St. Stephan,

ProtestantischesGymnasium,

Weißenburg,
Zabern,
Zillisheim: BischöflichesGymnasium.
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I. KönigreichPreußen.
Aachen: Realgymnasium (verbundenmit Ober=

realschule), «
Altena,
Altona: Realgymnasium(verbundenmit Gym-

nasiumChristianeum),
Realgymnasium(verbundenmit Real-
schule),

Barmen,
Berlin: Andreas-Realgymnasium(Andreas-

schule),
DorotheenstädtischesRealgymnasium,
Falk=Realgymnasium,
Friedrichs=Realgymnasium,
Kaiser Wilhelm.Realgymnasium,
KönigstädtischesRealgymnasium,
LuisenstädtischesRealgymnasium,
Sophien=Realgymnasium,

Bielefeld:Realgymnasium(verbundenmitGym=
nasium),

Bonn: Realgymnasium (verbundenmit Städti=
schemGymnasium),

Boxhagen=Rummelsburg:Jahn=Realgymna=
sium,)

Brandenburg:Realgymnasium(verbundenmit
Gymnasium),

Breslau: Realgymnasiumzum heiligen Geist
(verbundenmit Gymnasium),

Realgymnasium am Zwinger,
Bromberg,
Cassel,
Charlottenburg:Schiller=Realgymnasium,

Herderschule(verbundenmit
Realschule), —

Coblenz: Realgymnasium (verbundenmit Real=
schule), i

Cöln: Realgymnasium in der Kreuzgassever=
bundenmit StädtischemGymnasium),

Realgymnasium (verbundenmit Ober=
realschule),

Cöln=Nippes,
Crefeld,
Danzig: Johannisschule,
Danzig=Langfuhr.
DeutschWilmersdorfbei Berlin: Goetheschule

(verbundenmit Oberrealschule),

Dillingen,!)
Dirschaut)
Dortmund,
Düren,
Düsseldorf:Realgymnasium(verbundenmit

StädtischemGymnasium),
RealgymnasiumanderRethelstraße
(verbundenmit Realschule),

Duisburg:Realgymnasium(verbundenmit Real=
schule),

Duisburg=Ruhrort,
Eilenburg,
Einbeck,
Elberfeld:KöniglichesRealgymnasium,

StädtischesRealgymnasium,
Erfurt,
Essen,
Flensburg:Realgymnasium(verbundenmitGym=

nasium),
Frankfurt a. Main: Musterschule,

Wohler=Realgymnasium,
Frankfurt a.d.Oder,
Friedrichshagenbei Berlin,
Geestemünde(verbundenmit Realschule),
Gelsenkirchen,
Goörlitz,
Goldap,
Goslar: Realgymnasium(verbundenmitGym=

nasium),
Groß Lichterfelde:Haupt=Kadettenanstalt,

Schiller=Realgymnasium
(verbundenmit Gymnasium),

Grünberg,
Grunewaldbei Berlin, ·
Hageni. Westfalen:Realgymnasium(verbunden
Dalbersiadt mit Gymnasium),
alberstadt,

Hamborn,)
Hannover:Bismarckschule(verbundenmitReal=

schule).)
Leibnizschule(verbundenmit Gym=
nasium),

Realgymnasium,
Harburg: Realgymnasium(verbundenmitReal=

schule),
Hechingen,)

1) Mit rückwirkender Geltung für den Ostertermin 1912. «
* Mit rückwirkenderGeltung für die im Juli 1912 abgehalteneReifeprüfung.
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Hildesheim:Andreas=Realgymnasium(verbunden
mit Realschule),

Hörde,.)
Insterburg: Realgymnasium (verbunden mit

Gymnasium),
Iserlohn: Realgymnasium (verbundenmit Real⸗

schule),
Itzehoe: Kaiser Karl-Schule (verbundenmit

Realschule),
Kiel,

i

I

gymnasium, »
Kolberg: Realgymnasium(verbundenmitGym=

nasium),
Landeshut,
Langenberg,
Langensalza,
Leer: Realgymnasium (verbunden mit Gym=

nasium),
Lennep: Realgymnasium (verbundenmit Real=

schule),
LindenbeiHannover:Humboldtschule(verbunden

mit Realschule),
Lippstadt:Realgymnasium(verbundenmitReal=

schule),
Lüdenscheid: Realgymnasium (verbunden mit

» Realschule),
Lüneburg:Realgymnasium(verbundenmitGym=

nasium),
Magdeburg:Realgymnasium,

Bismarckschule,
Mülheim a. d. Ruhr (verbundenmit Gym=

nasium)),1)
Münster i. Westfalen:StädtischesRealgym=

nasium (verbunden
mit Gymnasium),

Nauen,
Naumburga. d.Saale: Realgymnasium(verbun=

Neisse,
Neukölln:Kaiser Friedrich=Realgymnasium,
Neunkirchen,
Nienburg a. d.Weser,)
Nordhausena. Harz,
Oberhausen: Realgymnasium (verbunden mit

« Realschule),
Ohligs-Wald: Realgymnasium (verbundenmit

Realschule),#)
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Osnabrück: Realgymnasium(verbunden
Realschule),

Osterode i. Hannover,
Pankow bei Berlin,
Papenburg,
Pasewalk,
Perleberg,
Potsdam,
Quakenbrück,
Rathenow:Realgymnasium(verbundenmitReal=

schule,,

mit

Ratibor,
Reichenbachi. Schlesien:KönigWilhelmsschule,
Remscheid:Rentmmaasiun(verbundenmitReal=

ule),
Rendsburg: Realgymnasium (verbunden mit

Gymnasium),
Schönebergbei Berlin: veinholg=Realgymn=

ium,
Werner Siemens=
Real=Gymnasium,
Hohernzollernschule
(verbundenmitGym=
nasium),1) I

Schwelm: Realgymnasium(verbundenmit Real⸗
schule),

Siegen,
Spremberg,
Steglitz,
Stettin: FriedrichWilhelmsschule,

Schiller=Realgymnasium,
Stralsund,
Striegau,
Swinemünde:Realgymnasium(verbundenmit

Realschule),
Tarnowitz,
Thorn: Realgymnasium(verbundenmit Gym=

nasium),
Tilsit,
Trier: Realgymnasium(verbundenmit Kaiser

Wilhelms=Gymnasium),
ülzen,
Unna: Realgymnasium (verbundenmit Real=

schule),
Velbert: Realgymnasium(verbundenmitReal=

schule),
Völklingen,
Wanne,

Goccgle
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Wiesbaden:KöniglichesRealgymnasium,
Städtisches Realgymnasium (ver=
bundenmit Realschule),

Witten: Realgymnasium(verbundenmit Real=
schule),

Zoppot.

II. KönigreichBayern.
Augsburg,
München:Realgymnasium,

Kadettenkorps,
Nürnberg,
Würzburg.

III. KönigreichSachsen.
Annaberg,
Blasewitz,
Borna,
Chemnitz,
Döbeln: Realgymnasium(verbundenmit höherer

Landwirtschaftsschule),
Dresden:Annenschule,

Dreikönigsschule,
Realgymnasium(verbundenmit König
Georg=Gymnasium),

Kadettenkorps,
Freiberg,
Glauchau: Realgymnasium(verbundenmitReal=

schule),
Leipzig: Petrischule,

Schillerrealgymnasium,
Meißen: Realgymnasium(verbundenmitReal=

schule),
Pirna: Realgymnasium(verbundenmit Real=

schule),
Plauen i. Vogtland,
Zittau: Realgymnasium(verbundenmithöherer

Handelsabteilung),
Zwickau:Realgymnasium(verbundenmitReal=

schule).

IV. KönigreichWürttemberg.
Cannstatt: Realgymnasium (verbunden mit

Gymnasium),
Gmünd: Realgymnasium(verbundenmitReal=

schule,
Göppingen: Realgymnasium(verbundenmit

Oberrealschule),

Ü

——

Hall: Realgymnasiummit griechischemErsat=
unterricht (in der Umwandelungaus
dem Gymnasium begriffen),

Heilbronn: Realgymnasium(verbundenmit
Oberrealschule),

Stuttgart,
Ulm: Realgymnasium(verbundenmit Ober=

realschule).

V. GroßherzogtumBaden.
Baden: Realgymnasium(verbundenmit Ober=

realschule),
Ettenheim,
Freiburg: Realgymnasiumi. E. (verbundenmit

Oberrealschule),#) -
Karlsruhe:Goetheschule(verbundenmit Gym=

nasialabteilung),
Humboldtschule,

Mannheim:Realgymnasium,
Lessingschule(verbundenmit Real=
schule),

Villingen:Realgymnasium(verbundenmitOber=
realschule),

Weinheim:Realgymnasium(verbundenmitReal=
schule).

VI. GroßherzogtumHessen.
Darmstadt,
Gießen: Realgymnasium (verbundenmit Ober=

realschule),
Mainz.

VII. GroßherzogtumMecklenburg=Schwerin.
Bützow,
Güsstrow:Realgymnasium(verbundenmitReal=

schule),
Ludwigslust,
Malchin,
Rostock:Realgymnasium(verbundenmitGym=

nasium),
Schwerin.

VIII. GroßherzogtumSachsen.
Apolda: Reform=Realgymnasiumi. E. (ver=

bundenmit Realschule(vormals
W. und L. ZimmermannsRaal-
schulel), «

Eisenach,
Weimar.
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IX HerzogtumBraunschweig.
Braunschweig.

X. HerzogtumSachsen=Meiningen.
Meiningen,
Saalfeld.

XI. HerzogtumSachsen=Altenburg.
Altenburg: Ernst=Realgymnasium

mit Realschule).

XII. HerzogtumSachsen=Coburgund Gotha.
Gotha: Realgymnasiumdes GymnasiumEr=

nestinum.

XIII. HerzogtumAnhalt.
Bernburg: Karls=Realgymnasium.

XIV. FürstentumReuß jüngererLinie.
Gera: Realgymnasium(verbundenmit Real=

schule).

E
I
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XV. FürstentumSchaumburg=Lippe.
Bückeburg: Realgymnasium(verbundenmit

GymnasiumundLehrerseminar).

XVI. Freie undHansestadtLübeck.
Lübeck: Realgymnasium des Katharineums,

RealgymnasiumdesJohanneums.

XVIlI. Freie HansestadtBremen.
Bremen: Realgymnasium— in KlasseI noch

Oberrealschule—,
Vegesack.

XVIII. Freie undHansestadtHamburg.
Hamburg:HeinrichHertz-Realgymnasiumi. E.,

Realgymnasiumdes Johanneums.

XIX. Elsaß=Lothringen.
Metz: Realgymnasialabteilungdes Lyzeums,
Straßburg i. Elsaß; Realgymnasialabteilung

des Lyzeums.

I. KönigreichPreußen.
Aachen: Oberrealschule (verbundenmit Real=

gymnasium), .
Allenstein,

richt in der Handelswissenschaft),
Barmen=Wupperfeld,
Berlin: Friedrichs=WerderscheOberrealschule,

LuisenstädtischeOberrealschule,
KönigstädtischeOberrealschule,

Beuthen i. Oberschlesien,
Bielefeld,
Bitterfeld,
Bochum,
Breslau,
Cassel: I. Oberrealschule,

II. Oberrealschule,
Charlottenburg:Leibniz=Oberrealschule,

Siemens=Oberrealschule,

1.

’

I
I
II
I

I
I
I
I
I

gymnasium),
Crefeld,

I

Danzig: OberrealschuleSt. Petri und Pauli,
Delitzsch,
DeutschWilmersdorfbeiBerlin: Goetheschule(ver⸗

bundenmit Real⸗
gymnasium),)

Dortmund,
Düsseldorf,
Duisburg,
Eisleben,
Elberfeld,
Elbing,
Erfurt,
Essen:Humboldt=Oberrealschule,

Krupp=Oberrealschule,“)
Flensburg: Oberrealschule(mitwahlfreiemUnter=

richt in der Handelswissenschaft
—verbunden mit Landwirtschafts=
schule —),

Frankfurt a. Main: Klinger=Oberrealschule,
Sachsenhäuser=Oberreal=
schule,

Freiburg i. Schlesien,

Goccgle
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Fulda,
Gelsenkirchen,
Gleiwitz,
Görlitz,)
Göttingen, ·
Graudenz,
Gronau,!)
Groß Lichterfelde,
Gummersbach,
Hagen i. Westfalen,
Halberstadt,
Hallea. d. Saale: Oberrealschule,

Oberrealschule bei den
FranckeschenStiftungen,

Hameln: Oberrealschule(verbundenmit Gym=
nasium),

Hamm,
Hanau,
Hannover: Oberrealschuleam Clevertore,

Oberrealschulean der Lutherkirche,
Heide, Provinz Schleswig=Holstein,
Hernei. Westfalen,1) "„
Hirschbergi. Schlesien, 1
Kattowitz,
Kiel: OberrealschuleI, I

OberrealschuleII, s
Königsbergi. Ostpreußen:Burgschule,

Löbenicht'scheOber=
realschule. I

Lehei.Hannover,
Liegnitz: Wilhelmsschule,
Magdeburg:Guericke=Schule, 3
Marburg: Oberrealschule(verbundenmitReal=

progymnasium), I
Minden:Oberreaischule(verbundenmit Gym-

nasium),
Mühlhauseni. Thüringen,
München=Gladbach,
Neukölln,
Neumünster: Oberrealschule

Gymnasium),
(verbunden mit

Oldesloe,)
Pankow,
Posen: Berger-Oberrealschule,
Potsdam, ;
Quedlinburg,
Rheydt: Oberrealschule(verbundenmit Gym=

nasium), I

Saarbrücken,
Schmalkalden,
Schöneberg:·Hohenzollernschule,
Sonderburg,
Stargard i. Pommern,
Steglitz,
Stolp: Oberrealschule(verbundenmit Gymna=

sium), s
Suhl,
Weißenfels:Oberrealschule(verbundenmitReal⸗

progymnasium),
Wiesbaden:Oberrealschuleam Zietenring,
Wilhelmshaven,
Zeitz.

II. KönigreichBayern.
Augsburg:Kreis=Oberrealschule,
Bayreuth: Kreis=Oberrealschule,
Kaiserslautern: Kreis=Oberrealschule,
Ludwigshafena.Rhein: Oberrealschule,
München:Luitpold=Kreis=Oberrealschule,
Nürnberg:Kreis=Oberrealschule,
Passau:Kreis=Oberrealschule,
Regensburg:Kreis=Oberrealschule,
Würzburg:Kreis=Oberrealschule.

III. KönigreichSachsen.
Bautzen,
Chemnitz,
Dresden=Johannstadt,
Leipzig: Oberrealschule (verbunden

I. Realschule),
mit der

Meerane.

IV. KönigreichWürttemberg.
Cannstatt,
Eßlingen,
Göppingen:Oberrealschule(verbundenmit Real=

gymnasium),
Hall,
Heilbronn:Oberrealschule(verbundenmitReal=

gymnasium),
Ludwigsburg,
Ravensburg,
Reutlingen,
Stuttgart: Friedrich Eugens=Realschule,

Wilhelms=Realschule,

Goccgle



Nr. 72.

Tübingen,
Ulm: Oberrealschule(verbundenmit Realgym⸗

nasium).

V. GroßherzogtumBaden.

Baden: Oberrealschule (verbunden mit Real=
gymnasium),

Freiburg: Oberrealschule,

gymnasiumi. C.),
Heidelberg,
Karlsruhe,
Konstanz,
Mannheim: Oberrealschule (verbunden mit

Handelsmittelschule).
Pforzheim,
Villingen: Oberrealschule(verbundenmitReal=

gymnasium).

VI. GroßherzogtumHessen.)
Alsfeld,
Darmstadt: Liebigs=Oberrealschule,

Ludwigs=Oberrealschule,
Gießen: Oberrealschule (verbundenmit Real=

gymnasium),
Heppenheim,
Mainz,

haus,
Oberrealschuleam Fried=
richsplatz,

Worms.

VII. GroßherzogtumSachsen.
Jena.

VIII GroßherzogtumOldenburg.

Oberstein=Idar,)
Oldenburg.

1183

IX. HerzogtumBraunschweig.
Braunschweig.

X. HerzogtumMeiningen.
Sonneberg.)

XI. HerzogtumSachsen=Coburgund Gotha.
Coburg:Oberrealschule(Ernestinum).

XII HerzogtumAnhalt.
Dessau:Friedrichs=Oberrealschule.

XIII. Freie HausestadtBremen.

Bremen:Oberrealschule.

XIV. FreieundHansestadtHamburg.

Hamburg: Oberrealschulein Eimsbüttel,
Oberrealschulein St Georg,
Oberrealschulevor demHolstentore,
Oberrealschuleauf der Uhlenhorst.

XV Elsaß=Lothringen.
Colmar,
Forbach,
Metz,
Mülhauseni. Elsaß: Oberrealschulemit Ma=

schinenbauabteilung,
Straßburgi. Elsaß:Oberrealschule(beimKaiser=

palast),
Oberrealschule(beiSt. Jo=
hann).

Goccgle
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GroßherzogtumHessen.?)

schule),

Dieburg: Progymnasialabteilungder höberen
Bürgerschule(verbundenmitReal=
schule).

I. KönigreichWürttemberg.

schule),
Böblingen,
Calw,

Gymnasium),
Geislingen,

Realschule),

mit Realschule),
Nürtingen.

II. GroßherzogtumBaden.

Gymnasium),

Ettlingen: Realprogymnasium (verbundenmit
Realschule),

Lörrach: Realprogymnasium(verbundenmit
Gymnasium),

Waldshut: Realprogymnasium(verbundenmit
Realschule).

III. GroßherzogtumMecklenburg=Strelitz.
Schönberg: Realschule.

IV. FürstentumSchwarzburg=Rudolstadt.

Frankenhausen,
Rudolstadt:Realprogymnasium(demGymnasium

angeschlossen).

I. KönigreichWürttemberg.

nasium),

nasium),

progymnasium),

progymnasium),
Rottweil.

II. GroßherzogtumBaden.
Bruchsal,
Ettlingen: Realschule(verbundenmit Real=

progymnasium),
Karlsruhe,
Mannheim:Lessingschule,Realschule(verbunden

mit Realgymnasium),
Oberkirch,
Offenburg,
Schopfheim,

1) Solche Schüler, welcheim Interesseihres künftigen Berufs mit demAbschluß der Untersekundaoder
vor Absolvierungder ObersekundadieAnstalt verlassenund sichden Berechtigungsscheinzum einjährig=freiwilligen
Dienste erwerbenwollen, haben sich der fakultativenAbschlußprüfungzu unterziehen,für welchedie Hessische
Prüfungsordnung vom 15. Dezember 1899 maßgebendist. Nach einer neuerenBestimmung mit rückwirkender Geltung
für den Ostertermin1903 könnenauchNichtschülerdiesePrüfung ablegen.

2) Im Ausbau zu einem Realgymnasium begriffen.
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Singen: Realschule (verbunden mit Realpro- Gernsheim,
« gymnasium), Groß Umstadt: Realschule(verbundenmit Land⸗

Weinheim: Realschule (verbunden mit Real= wirtschaftsschule),
gymnasium). Michelstadta.

Nauheim=Bad: Ernst Ludwig=Schule(höhere
III.GroßherzogtumHessen.) , Bürgerschule),

Oppenheim,
Alzey: (verbundenmit Progymna- Wimpfenam Berg.

ium),

inen — 224 IV. GroßherzogtumMecklenburg-Strelitz.
Butzbach, Neustrelitz.
Dieburg: RealschulabteilungderhöherenBürger-

(verbundenmit Progymna= V. FreieHansestadtBremen.))
Friedberg: Realschule (verbunden mit Gym= Bremen: Realschule in der Altstadt,

nasium), I Realschule beim Doventore.

C. Lehraustalten,bei welchendas Bestehender Reifeprüfung(Schlußprüfung)zur
Darlegungder Befähigunggefordertwird.

a. Progymnasien.

. I. KönigreichPreußen. „Malmedy,
zubrneit ha ¾6Westpreußen,
erent, .-.
sBekg.Gia«dbach- XZJFUEIIIJFMUMT
"Betzdc)·rf-Kirchen, « « Rietbera.
Danzig=Langfuhr:vonConradi'scheErziehungs= Rub *

anstaltverbundenmitReal= -Shlane
schule, I VSchiverte

DeutschWilmersdorf,) Tremessen,
Erkelenz « *Werdena.d.Ruhr,*

Werl(Reg.=Bez.Arnsberg.
*

I II. KönigreichBayern.
Hattingen, Dinkelsbühl,
Herne i. Westfalen, Donauwörth,
*Hofgeismar, Dürkheim,
Königsbergi. Ostpreußen, Edenkoben,
Kosel i. Oberschlesien, Forchheim,
Löbau i. Westpreußen, Frankenthal,
*'Lünen(Reg.=Bez.Arnsberg), Germersheim,

1) Solche Schüler, welche im Interesse ihres künftigen Berufs mit dem Abschluß des sechstenJahrganges
oder vor Absolvierung des siebentendie Anstalt verlassen und sich den Berechtigungsscheinzum einjährig=
freiwilligen Dienste erwerben wollen, haben sich der fakultativen Abschlußprüfung zu unterziehen, für welche die
bezügliche Prüfungsordnung maßgebend ist.

2) Mit rückwirkender Geltung für den Ostertermin 1912.
199*
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Grünstadt,
ammelburg,
ersbruck,

Homburg(Pfalz)
aufbeuren,

Kirchheimbolanden,
Kitzingen,
Kusel,
Memmingen,
Miltenberg,
Neustadt a. d. Aisch,
Nördlingen,
Oettingen,
Pasing,
Rothenburg o. d. Tauber,
St. Ingbert,
Schäftlarn,
Schwabach,
Traunstein,
Uffenheim,
Weißenburgi. B.
Windsbach,

Windsheim,
Wunsiedel.

III. KönigreichWürttemberg.

I
I
I

Biberach:*Progymnasium(verbundenmitReal⸗
I schule),
Korntal: Gemeinde=Lateinschule,Progymna=

sium (verbundenmit Reahschule),
Mergentheim,
DOoringen,
TReedlingen,
MRottenburg.

IV. HerzogtumBraunschweig.
Gandersheim:Progymnasium (nebst Real=

abteilung),
Bad Harzburg: StädtischesProgymnasium.

# V. Elsaß=Lothringen.
Oberehnheim.

I. KönigreichPreußen.
Alfeld a. d. Leine,
Altenessen,
Biebrich: Realprogymnasium(verbundenmit

Realschule),
Biedenkopf,
Blankenese:Realprogymnasium (verbundenmit

Realschule,!)
Briesen i Westpreußen,
Bünde i. Westfalen,
Cöln=Lindenthal)
Crossen,
Danzig: Realprogymnasium(verbundenmit dem

StäduschenGymnasium),#)

Gymnasium),

Nealschule),
Ems: Realprogymnasium (verbundenmit Real=

schule),
Essen:Realprogymnasium(verbundenmitGym=

nasium),

I Forsti.d.Lausitz:Realprogymnasium(verbunden
« mitRealschule),I)

Friedenau: Realprogymnasium (verbundenmit
Realschule),#)

Gevelsberg: Realprogymnasium(verbundenmit
Realschule),

Goch,
I Gollnow,
Jüterbog:Realprogymnasium(verbundenmit

Realschule),
Kamen,
Katernberg.!)
Ü KönigsWusterhausen,!)
Kulmsee,

Loankwi,
LichtenbergbeiBerlin: Realprogymnasium(ver=

bundenmit Realschule),.)
Limburg a. d. Lahn: Realprogymnasium(ver=

bundenmit Gymna=I
· sium),
Löwenberg,

Luckenwalde: Friedrichsschule (verbunden mit
i Realschule),
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Lübben,
Lüben,
Marburg: Realprogymnasium (verbundenmit

Oberrealschule),
Merzig,
Meitmann: Realprogymnasium(verbundenmit

Realschule),
Mülheim a. Rh.: Realprogymnasium(verbunden

mit Realschule),
Neuwied: Realprogymnasium(verbundenmit

Gymnasium),
Nowawes,)
Oberlahnstein: Realprogymnasium (verbunden

mit Gymnasium),
Oberschöneweide,
Opladen: Realprogymnasium (verbunden mit

Realschule).1)
Peine:kenmnstum (verbundenmitReal=

chule),
Reinickendorf: Realprogymnasium (verbunden

mit Realschule),
Schwiebus,
Sprottau,
Sterkrade.
Sulzbach a. d. Saar,
Urdingen: Realprogymnasium (verbundenmit

Realschule),
Weißenfels:Realprogymnasium(verbundenmit

Oberrealschule),#)
Wolgast,
Wollin,
Wriezen.

II. KönigreichSachsen.
Chemnitz:Realprogymnasium(verbundenmit

Realschule),.)
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Großenhain: Realproaymnasium (verbunden
mit Realschule),

Radebeul: Realgymnasiumi. E. (verbunden
mit Realschulklassen)in derLöß=
nitz,

Reichenbach:Realgymnasiumi. E., (verbunden
mit Realschule),

Riesa:Realprogymnasium(verbundenmitReal=
schule),

Waldheim.

III. GroßherzogtumBaden.
Buchen,
Singen:Realprogymnasium(verbundenmitReal=

schule).

IV. GroßherzogtumMecklenburg=Schwerin.
Grabow,
Parchim: Realprogymnasium(verbundenmit

Gymnasium).

V. HerzogtumAnhalt.
Zerbst:Realprogymnasium(verbundenmitGym=

nasium).

VI. FürsteutumWaldeck.
Arolsen: Das Realprogymnasiumist i. d. E.

zueinemRealgymnasiumbegriffen.

VII. FürstentumSchaumburg=Lippe.

Stadthagen.

I. KönigreichPreußen.
Altona: Realschule(verbundenmit Realgym=

nasium),
Apenrade,
Arnswalde,
Tschersleben:Realschule (verbundenmit Gym=

nasium),
Barmen,
Berlin: Bertram=Realschule,

Herder=Realschule,

Berlin: Körner=Realschule,
Jahn=Realschule,
Fünfte Realschule,
Schse Realschule,
Siebente Realschule,
Achte Realschule,
Neunte Realschule,
Zehnte Realschule,
Elfte Realschule,
Zwölfte Realschule,
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Berlin: DreizehnteRealschule,
Vierzehnte Realschule,

Biebrich: Realschule (verbundenmit Realpro=
gymnasium),

Blankenese: Realschule (verbundenmit Real=
progymnasium),

Bonn,)
Breslau: Erste evangelischeRealschule,

ZweiteevangelischeRealschule,
KatholischeRealschule,

Bromberg,
Buer il.Westfalen:Realschule(verbundenmit

Gymnasium),
Buxtehude,
Calbea. d. Saale,
Cammin,
Celle,

Realgymnasium),
Kaiser Friedrich=Schule(nebst
Gymnasium),

Realschule,)
Coblenz:Realschule(verbundenmit Realgym=

nasium),
Cöln: Realschule,

Handelsrealschule,
Cöpenick: Körnerschule(mit progymnasialen

Nebenabteilungenin den drei
unteren Klassen),

Cottbus,
Crefeld,
Culm,
Danzig=Langfuhr: von Conradi'scheErziehungs=

anstalt (verbundenmit Pro=
gymnasium),

DeutschWilmersdorf bei Berlin,)
Diez,
Dortmund,
Dülken,
Düsseldorf: Realschulean derScharnhorststraße,

bundenmit Realgymnasium),

Realgymnasium),
Eberswalde,
Eckernförde,
Elberfeld,

.— **

Elmshorn: Realschule(verbundenmit Real=
progymnasium),

Emden: Kaiser Friedrichs=Schule,
Ems: Realschule(verbundenmit Realprogym=

nasium),
Eschwege:Fieie (verbundenmit Gymna⸗

ium),
Eschweiler:Realschule(verbundenmit Gym⸗

nasium,
Finsterwalde,
Forst i. d. Lausitz:Realschule(verbundenmit

Realprogymnasium),
Frankfurt a. Main: Realschule der israelitischen

Gemeinde,
Realschuleder israelitischen
Religionsgesellschaft,

Adlerflüchtschule,
Liebig=Realschule,
Selektenschule,.
Handelsrealschule,

Friedenau: Realschule (verbunden mit Real=
progymnasium),))

Friedrichsthal,
Gardelegen:Realschulemit progymnasialen

Nebenabteilungenin dendrei
unteren Klassen,

Geestemünde:Realschule(verbundenmit Real=
gymnasium),

Geisenheim,
Gevelsberg:Realschule(verbundenmit Real=

progymnasium),
Glogau,
Greifswald: Realschule(verbundenmit Gym=

nasium),
Guben:Realschule(verbundenmitGymnasium),
Gumbinnen:Friedrichsschule(verbundenmit

Gymnasium),
Hadersleben:Realschule(verbundenmit Gym=

nasium),
Hannover:ErsteRealschule,

Zweite Realschule,
Bismarckschule(verbundenmit Real=
gymnasium,

Harburg: Realschule(verbundenmit Real=
gymnasium),

Haspe,
Havelberg,
Haynau,

Goccgle



Nr. 72.

Herford: Realschule (verbundenmit Landwirt=
schaftsschule),

Hildesheim: Realschule(verbundenmit dem
Andreas=Realgymnasium),

Höchst a. Main: Realschule (verbunden mit
Gymnasium),

Homburgv. d.Höhe: Realschule(verbundenmit
Gymnasium),

Iserlohn: Realschule (verbunden mit Real=
gymnasium),

Itzehoe:Realschule(verbundenmit Realgym=
nasium),

Jüterbog: Realschule(verbundenmit Realpro=
gymnasium),

Königsbergi. Ostpreußen:SteindammerReal==
schule),

Vorstädtische Real=
schule,

Königshütte,
Kolmar i. Posen,
Kreuznach,
Kronenberg,
Krotoschin:Realschule(verbundenmit Gym=

nasium),
Landsberga. d.Warthe: Realschule (verbunden

mit Gymnasium),
Langendreer, "
Lennep:Realschule(verbundenmitRealgyni-

nasium),
Lichtenbergbei Berlin: Realschule(verbunden

mit Realprogymnasium))

denmit Realgymnasium),
Lippstadt:

gymnasium),
Luckenwalde:Realschule (verbundenmit Real=

progymnasium),#)
Lüdenscheid:Realschule (verbunden mit Real=

gymnasium),
Magdeburg,
Marggrabowa:Realschule(verbundenmitLand=

wirtschaftsschule),
Marne,

progymnasium),
Mewe, 1

Realprogymnasium), I

Goccgle
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Mühlheim a.d.Ruhr,
Münster i. Westfalen,
Naumburg a. d. Saale: Realschule (verbunden

mit Realgymnasium),
Neuß,
Oberhausen: Realschule (verbundenmit Real=

gymnasium),
Odenkirchen,) "
Ohligs· Wald: Realschule(verbundenmitReal=

gymnasium),
Opladen: Realschule (verbundenmit Realpro⸗

gymnasium),)
Oschersleben:Realschulemit gymnasialemNe=

benkursusin den drei unteren
Klassen,

Osnabrück: Realschule (verbunden mit Real=
gymnasium),

Otterndorf,
Peine: Realschule(verbundenmitRealprogym=

nasium),
Pillau,
Plettenberg i. W.,
Rastenburg:Realschule(verbundenmit Gym=

nasium),
Rathenow: Realschule(verhundenmit Real=

gymnasium),
Recklinghausen,
Reinickendorf:Realschule(verbundenmitReal=

progymnasium),
Remscheid:Realschule(verbundenmit Real=

gymnasium),
Niesenburg,
Seehausen i. d. Altmark,
Schleswig: Realschule(verbundenmit Gym=

nasium),
Schneidemühl:Realschule(verbundenmitGym=

nasium),
Schönebeck:RealschulemitgymnasialemNeben=

kursus in dendrei unterenKlassen,
Schönebergbei Berlin: Comeniusschule,

Fichterealschule mit
Handelsklassen,

Schönlanke,
Schwelm:Realschule(verbundenmitRealgym=

nasium),
Schwerin a. W.
Sobernheim,

1912.
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Solingen: Realschule (verbunden mit Gym=
nasium),

Spandau,
Stallupönen,
Steglitz,
Stettin: Bismarckschule,
Swinemünde: Realschule(verbundenmit Real=

gymnasium),
Tegel bei Berlin,
Tiegenhof,
Tondern,
Urdingen: Realschule(verbundenmit Real=

progymnasium),
Unna: Realschule(verbundenmit Realgym=

nasium),
Velbert: Realschule (verbundenmit Realgym=

nasium),
Vohwinkel,
Wandsbek:Realschule(verbundenmit Gym=

nasium),
Wehlau,
Weißenseebei Berlin,
Wesel: Realschule (verbundenmit Gymnasium),
Wiesbaden: Realschule (verbundenmit dem

städtischenRealgymnasium),
Wilhelmsburga. Elbe,
Witten: Realschule(verbundenmit Realgym=

nasium),
Wittenberge,
Wollstein i. Posen,
Zehlendorf.

II. KönigreichBayern.
Amberg,
Ansbach,
Aschaffenburg,
Bamberg,
Deggendorf,
Dinkelsbühl,
Eichstätt,
Erlangen,
Freising,
Fürth,
Gunzenhausen,
Hof,
Ingolstadt,
Kaufbeuren,

— — — —

Kissingen,
Kitzingen,
Kronach,
Kulmbach,
Landau,
Landsberg,
Landshut,
Lindau,
Memmingen,
München: Gisela=Kreisrealschule,

Ludwigs=Kreisrealschule,
Maria Theresia=Kreisrealschule,

Neuburg a. d. Donau,
Neumarkti. d.Oberpfalz,
Neustadt a. d.Haardt,
Neu Ulm,
Nördlingen,
Nürnberg:Kreisrealschule1,
Pirmasens,
Rosenheim,
Rothenburg o. d. Tauber,
Schweinfurt,
Speyer,
Straubing,
Traunstein,
Wasserburg,
Weiden,
Weilheim,
Weißenburg i. Bayern,
Wunsiedel,
Zweibrücken.

III. KönigreichSachsen.
Aue,
Auerbach,
Chemnitz:Realschule(verbundenmit Realpro=

gymnasium),)
Crimmitschau: Realschule(verbundenmit Real=

gymnasiumi. E.),
Dresden: RealschuleSeevorstadt,

RealschuleDresden=Neustadt,
Realschule Dresden=Striesen Frei=
maurer=Institut),

Frankenberg,
Glauchau:Realschule(verbundenmitRealgym=

nasium),
Grimma,

OioftizedbyOo gle
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Großenhain: Realschule (verbundenmit Real=
progymnasium),

Kamenz: Lessingschule,
Leipzig: ErsteRealschule(verbundenmitOber=

realschule),
Zweite Realschule,
Dritte Realschule,
Vierte Realschule(Lindenau)(verbunden
mit Realgymnasialklassen),

Fünfte Realschule (Reudnitz),
Leisnig,
Löbau,
Meißen: Realschule(verbundenmit Realgym=

nasium),
Mittweida,
Olsnitz i. Vogtland,
Oschatz,
Pirna: Realschule (verbunden mit Realgym=

nasium),
Plauen i. Vogtland,
Radeberg,
Radebeul: Realschulklassen(verbundenmit Real=

Reichenbachi. Vogtland: Realschule(verbunden
mit Realgymnasium
i. E.),

Riesa: Realschule (verbundenmit Realprogym=
nasium),

Rochlitz,
Stollberg,
Werdau,

nasium).

IV. KönigreichWürttemberg.
Backnang (mit Lateinabteilungen an den fünf

unteren Klassen),
Crailsheim (mit Lateinabteilungen an den fünf

unteren Klassen),
Ebingen,
Ehingen: Realschule(verbundenmitGymnasium),
Feuerbach,
Freudenstadt,
Gmünd: Realschule(verbundenmit Realgym=

nasium),
Göppingen,

1191

Heilbronn,
Korntal: Gemeinde=Lateinschule(verbundenmit

Progymnasium),
Mergentheim,
Schorndorf (mit Lateinabteilungenan den fünf

unteren Klassen),
Schramberg(mitLateinabteilungenan denfünf

unteren Klassen),
Schwenningen,
Sindelfingen,
Stuttgart,
Tuttlingen.

V. GroßherzogtumBaden.
Achern,
Breisach,
Bretten,
Bühl,
Eberbach,
Emmendingen,
Eppingen,
Kehl,
Kenzingen,
Ladenburg,
Meßkirch,
Müllheim,
Neustadt,
Radolfzell,
Rheinbischofsheim,
Säckingen,
Schwetzingen,
Sinsheim,
Tauberbischofsheim,
Triberg,
Uüberlingen,
Waldshut: Realschule (verbundenmit Realpro=

gymnasium),
Wiesloch.

VI. GroßherzogtumHessen.
Großgerau: Höhere Bürgerschule,
Grünberg:HöhereBürgerschule,#)
Langen: Höhere Bürgerschule,
Lauterbach:HöhereBürgerschule,
Neu Isenburg,
Schotten.

ohne Obersekunda.
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VII. GroßherzogtumMeckleuburg=Schwerin.
Güstrow:Realschule(verbundenmit Realgym=

nasium),
Ribnitz,
Rostock,
Teterow,
Wismar: Realschuleder großenStadtschule.

VIII. GroßherzogtumSachsen.
Apolda: Realschule (verbundenmit Reform=

Realgymnasiumi. E.),
Ilmenau,
Neustadt a. d.Orla,
Weida.

IX. GroßherzogtumMecklenburg=Strelitz.
Neubrandenburg: Realschule (verbunden mit

Gymnasium).

X. GroßherzogtumOldenburg.
Brake,#) « "
Delmenhorst(z. Z. Oberrealschulei. E.)
Varel.

XI. HerzogtumBraunschweig.
Braunschweig,
Wolfenbüttel.

XII. HerzogtumSachsen=Meiningen.
Pößneck.

XIII. HerzogtumSachsen=Altenburg.
Altenburg:Realschule(verbundenmitdemErnst=

Realgymnasium),
Schmölln.

XlIV. HerzogtumSachsen=Coburgund Gotha.
Gotha,
Ohrdruf: Realschule

Stiftung).

XV. HerzogtumAnhalt.
Ballenstedt:Realschulabteilungdes Wolters=

torff=Gymnasiums,
Cöthen: Friedrichs=Realschule,
Dessau:StädtischeHandelsrealschule.

I
-
l

I

— ——

Arnstadt:RealschuleverbundenmitGymnasium),
Sondershausen.

XVII. FürstentumWaldeck.
Bad Wildungen.

XVIII. FürstentumReußältererLinie.
Greiz: Realschule(verbundenmitGymnasium),
Zeulenroda.

XIX. FürsteutumReuß jüngererLinie.
Gera: Realschule(verbundenmit Realgymna=

sium),
XX. FürstentumLippc.

Detmold:Realschule(verbundenmitGymnasium
Leopoldinum),

Salzuflen.

XXI. Freie undHansestadtLübeck.
Lübeck:Realschulezum Dom.

JNXII. Freie HansestadtBremen.
Bremen: Realschule in der Neustadt,l)
Bremerhaven.

XXIII. Freie undHansestadtHamburg.
Bergedorf:Realschulabteilungder Hansaschule

(verbundenmit Gymnasium),
Cuxhaven:RealschulabteilungderhöherenStaats=

schule(verbundenmitGymnasium),
Hamburg:Realschulein Eilbeck,

Realschulevor dem Lübeckertore,
Realschulein St. Pauli,
Realschule in Eppendorf i. E. zur
Oberrealschule,

Realschulein Hamm,
Realschulein Barmbeck.

XI. Elsaß=Lothringen.
Barr,
Bischweiler,
Buchsweiler:Realabteilungdes Gymnasiums,
Diedenhofen:RealabteilungdesGymnasiums,)
Gebweiler:RealabteilungdesGymnasiums,)

Goccgle
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Münster,
Rappoltsweiler,

Alfeld
Altdöbern
Angerburg
Anklam
Arnsberg
Aschersleben
Aurich
Barby
Bederkesa
Berent
Berlin
Boppard
Braunsberg
Breslau
Brieg
Bromberg:)
Brühl
Büren
Bütow
Bunzlau
Cammin
Coesfeld
Cöpenick
Cöslin
Cornelimünster
Cottbus
Danzig=Langfuhr
Delitzsch
Deutsch=Krone
Dillenburg
Dorsten
Dramburg
Drossen
Düren
Eckernförde
Eilenburg
Einbeck
Eisleben
Elbing
Elsterwerda
Elten

Königliches
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Thann.

Erfurt
Essen!)
Euskirchen
Exin
Frankenberg
Frankenstein
Franzburg
Fraustadt
Friedebergi. d. Neumark
Fulda
Fürstenwalde
Genthin
Graudenz
Gütersloh
Gummersbach
Habelschwerdt
Hadersleben
Halberstadt
Hameln
Hamm i. W.
Hannover
Hattingen
Havelberg
Heiligenstadt
Herdecke
Herford
Hilchenbach
Hildesheim
Hohenstein
Homberg
Jüterbog
Karalene
Kempen (Regierungsbezirk
Düsseldorf)

Kettwig
Königsbergi. d.Neumark
Koschmin
Kreuzburg
Krotoschin
Kyritz
Leobschütz
Liebenthal

Königliches
Lehrerseminar.

200“
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Liegnitz
Linnich
Lissa
Löbau
Lüdenscheid
Lüneburg
Lyck
Marienburg i. Westpreußen
Memel
Merseburg
Merzig
Mettmann
Mörs
Montabaur
Mühlhauseni. Thüringen
Münsterberg
Münstermaifeld
Myslowitz
Naumburga.d.Saale
Neuhaldensleben
Neuruppin
Neustadt i. Westpreußen
Neuwied
Neuzelle
Northeim
Oberglogau
Odenkirchen
Ols
Olpe
Oranienburg
Ortelsburg
Osnabrückt)
Osterburg
Osterode i. Ostpreußen
Ottweiler
Paderborn
Paradies
Peiskreischam
Petershagen
Pilchowitz
Pölitz
Prenzlau
Preußisch=Eylau
Preußisch=Friedland
Proskau
Prüm
Pyritz

Königliches

Lehrerseminar.

Quedlinburg
Ragnit
Ratibor
Ratingen
Ratzeburg
Rawitsch
Recklinghausen
Reichenbachi. d.Oberlausitz
Rendsburg
Rheydt
Rinteln
Rogasen
Rosenberg
Rüthen
Sagan
Schlüchtern
Schneidemühl
Schweidnitz
Schwerina. W.
Segeberg
Siegburg
Soest
Stade
Steinau a. d. Oder
Tarnowitz
Thornt)
Tondern
Tuchel
ülzen
ütersen
Unna
Usingen
Verden
Waldau
Warendorf
Weißenfels
Werl
Wetzlar
Wipperfürth
Wittlich
Wollstein
Wongrowitz
Wunstorf
Ziegenhals
Züllichan
Zülz.

Goccgle
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II. KönigreichBayern.
Altdorf: Königliches Schullehrerseminar,
Amberg:KöniglicheLehrerbildungsanstalt,
Bamberg: Königliche Lehrerbildungsanstalt,
Bayreuth: KöniglicheLehrerbildungsanstalt,
Eichstätt: Königliche Lehrerbildungsanstalt,
Freising: Königliche Lehrerbildungsanstalt,

Lauingen: Königliche Lehrerbildungsanstalt,
Pasing: KöniglicheLehrerbildungsanstalt,
Schwabach: Königliche Lehrerbildungsanstalt,
Speyer: KöniglicheLehrerbildungsanstalt,
Straubing: KöniglichesSchullehrerseminar,
Würzburg:KöniglichesSchullehrerseminar.

. III. KönigreichSachsen.
Aunaberg:KöniglichesLehrerseminar,
Auerbach: Königliches Lehrerseminar,
Bautzen:LandständischesevangelischesLehrer=

seminar,
DomstiftlicheskatholischesLehrerse=
minar,

Bischofswerda:KöniglichesLehrerseminar,
Borna: Königliches Lehrerseminar,
Dresden=Neustadt:Freiherrlichv. Fletchersches

Lehrerseminar,
Dresden=Plauen:Königliches Lehrerseminar,

seminar,
Frankenberg:KöniglichesLehrerseminar,
Grimma: Königliches Lehrerseminar,
Leipzig: KöniglichesLehrerseminar,
Löbau: Königliches Lehrerseminar,
Nossen: Königliches Lehrerseminar,
Oschatz:KöniglichesLehrerseminar,
Pirna: Königliches Lehrerseminar,

Rochlitz: Königliches Lehrerseminar,
Schneeberg:Königliches Lehrerseminar,
Stollberg: KöniglichesLehrerseminar,

seminar,
Zschopau: Königliches Lehrerseminar,
Zwickau:KöniglichesLehrerseminar.

IV. KönigreichWürttemberg.
Backnang: EvangelischesLehrerseminar,
Eßlingen: EvangelischesLehrerseminar,
Gmünd: KatholischesLehrerseminar,

Goccgle
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Künzelsau:EvangelischesLehrerseminar,
Nagold: EvangelischesLehrerseminar,
Nürtingen:EvangelischesLehrerseminar,
Saulgau: KatholischesLehrerseminar.

V. GroßherzogtumBaden.

Freiburg i. Br.: GroßherzoglichesLehrerseminar,
Heidelberg: GroßherzoglichesLehrerseminar,
Karlsruhe: GroßherzoglichesLehrerseminarI,

GroßherzoglichesLehrerseminarII,
Meersburg:GroßherzoglichesLehrerseminar.

VI. GroßherzogtumHessen.
Alzey: GroßherzoglichesSchullehrerseminar,
Bensheim:GroßherzoglichesSchullehrerseminar,
Friedberg:GroßherzoglichesSchullehrerseminar.

VII. GroßherzogtumMecklenburg=Schwerin.
Neukloster:GroßherzoglichesLehrerseminar.

VIII. GroßherzogtumSachsen.
Eisenach:GroßherzoglichesSchullehrerseminar,
Weimar: GroßherzoglichesSchullehrerseminar.

IX. GroßherzogtumMecklenburg=Strelitz.
Mirow: GroßherzoglichesLehrerseminar.

X. GroßherzogtumOldenburg.
Oldenburg: EvangelischesSchullehrerseminar,
Vechta:KatholischesSchullehrerseminar.

XI. HerzogtumBraunschweig.
Braunschweig: HerzoglichesLehrerseminar,
Wolfenbüttel:HerzoglichesLehrerseminar.

XII. HerzogtumSachsen=Meiningen.
Hildburghausen:Herzogliches Landes=Schul=

lehrerseminar.

XIII. HerzogtumSachsen=Altenburg.
Altenburg:HerzoglichesLehrerseminar.

XIV. HerzogtumSachsen=Coburgund Gotha.
Coburg: HerzoglichesErnst=Albert=Schullehrer=

seminar,
Gotha: HerzogErnst=Seminar.
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XV. HerzogtumAuhalt.
Cöthen: HerzoglichesLandesseminar.

XVI. FürsteutumSchwarzburg=Sondershausen.
Sondershausen: Fürstliches Landesseminar.

XVII. FürstentumSchwarzburg=Rudolstadt.
Nudolstadt:FürstlichesLandesseminar.

XVIII. FürstentumReuß ältererLinie.
Greiz: FürstlichesSchullehrerseminar.

XIX. FürstentumReuß jüngererLinie.
Schleiz: FürstlichesSeminar.

XX. FürstentumSchaumburg=Lippe.
Bückeburg:FürstlichesLehrerseminar(verbunden

mit GymnasiumAdolphinumund
Realgymnasium).

––—a

XXlI. FürstentumLippe.
Detmold:FürstlichesLehrerseminar.

XXII. Freie undHansestadtLübeck.
Lübeck:Schullehrerseminar.

XXIII. Freie HansestadtBremen.
Bremen:StaatlichesVolksschullehrerseminar.

XXIV. Freie undHausestadtHamburg.
Hamburg: StaatlichesLehrerseminar(Binder=

straße),
Staatliches Lehrerseminar(Stein⸗
hauerdamm).

XXV. Elsaß-Lothringen.
Colmar: Lehrerseminar,
Metz: Lehrerseminar,
Oberehnheim:Lehrerseminar,
Pfalzburg: Lehrerseminar,
Straßburg i. Elsaß: Lehrerseminar.

I. KönigreichPreußen. ’
Bitburg: Landwirtschaftsschule,
Bojanowo:Landwirtschaftsschule,
Brieg: Landwirtschaftsschule,
Cleve: Landwirtschaftsschule,
Dahme: Landwirtschaftsschule,
Eldena: Landwirtschaftsschule,
Flensburg: Landwirtschaftsschule(verbundenmit

Oberrealschule), %
Heiligenbeil:Landwirtschaftsschule,
Herford: Landwirtschaftsschule(verbundenmit

Realschule), "
Hildesheim: Landwirtschaftsschule,
Liegnitz:Landwirtschaftsschule,
Lüdinghausen:Landwirtschaftsschule,
Marggrabowa:Landwirtschaftsschuleverbunden.

mit Realschule),
Marienburg i. Westpreußen:Landwirtschafts=

schule,
Salzwedel: Landwirtschaftsschule,
Samter: Landwirtschaftsschule,
Schivelbeini. PFommern:Landwirtschaftsschule,
Weilburg:Landwirtschaftsschule.

Goccgle

II. KönigreichBayeru.
Lichtenhof:Kreis=Landwirtschaftsschule,
München: Handelsschule,
Pfarrkirchen:Landwirtschaftsschule.

III. KönigreichSachsen.
Bautzen:SlädtischeHandelsschule,
Chemnitz:OffentlicheHandelslehranstalt,

mit Realgymnasium),
Dresden: OffentlicheHandelslehranstaltder

Dresdener Kaufmannschaft,
Leipzig:OffentlicheHandelslehranstalt,
Zittau: HandelsabteilungdesRealgymnasiums.

IV. GroßherzogtumBaden.
Mannheim:Handelsmittelschule(verbundenmit

Oberrealschule).

V. GroßherzogtumHessen.

mit Realschule).
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VI. GroßherzogtumOldenburg. [IX. FürstentumReuß jüngererLinie.

Varel: Landwirtschaftsschule. Gera: StädtischeAmthor'schehöhereHandels=
schule(Handelsrealschulemit Fach=

VII. HerzogtumBraunschweig. kursundLehrlingsabteilung).
Helmstedt: LandwirtschaftlicheSchule Marien=

bergnebstRealabteilung.

VIII. FürstentumSchwarzburg=Sondershausen. X. Elsaß=Lothringen.
Arnstadt:Handelsabteilungder Realschule. Rufach:Landwirtschaftsschule.

Privat=Lehranstalten.
a) Lehrerseminare. unadenfrei: RealprogymnasiumunterLeitung
I. KönigreichPreußen. —nnm=* bes *

Berlin: JüdischeLehrerbildungsanstalt, Go esberg (Rheinprovinz):EvangelischesPäda=searn.Senm - . gogium(realistischeund ' progym=Niesky: Seminar der Brüdergemeinde. nasialeAbteilun)) von Professor

II. KönigreichWürttemberg. aenperhof i ahnn aatholischeKnab
Lichtenstern:Privatseminar, emperhofbei Coblenz:KatholischeKnaben=
Echteuteen elluatsemir Unterrichts=und Erziehungsanstalt

unterLeitungdesOberlehrersJo=
b) Andere Privat=Lehranstalten.) n 16707net wunsh 505 ab,

zniarei ad Lauterbergi. Harz:Ahn'scheRealschule,* I. KönigreichPreußen. höhere Privat=Knabenschuledes
Berlin: Handelsschule vonRichard Engelberg, Dr. Paul Bartels,)
FalkenbergPounn ttvria-Inftitutvon Niesly:PäbagogiumunterLeitungdesFriedrich

. - . Drexler,“
Frankfurta.arien “s Obercasselbei Ses Unterrichts=und Er=institut von Kar arz, «
FriedrichsdorfbeiHomburgv. d.Höhe:Gar= ziehungsanstaltvonErnstKalkuhl,

nierscheLehr=und Erziehungsanstalt Opladen: Unterrichts=und Erziehungsanstalt
unterLeitungdesDr.KarlMarmier, (ErzbischöflichesAloysianum)inOp=

Gaesdonck(Rheinprovinz):Privat=Unterrichts= ladenunterLeitungdesAugust
und Erziehungsanstalt(Collegium 4 Sieler,)
Augustinianum) unterLeitung des Osnabrück:Nölle'scheHandelsschuledesDr.Her=
Dr. Franz Hartmann, I mann Lindemann,

— — —

Die nachfolgendenAnstalten dürfen Befähigungszeugnissenur auf Grund des Bestehenseiner unter
Leitung eines RegierungskommissarsabgehaltenenEntlassungsprüfungausstellen,sofern für diesePrüfung die
Prüfungsordnung von der Aussichtsbehördegenehmigtist. Befreiungen von der mündlichen Prüfung
oder einzelnen Teilen derselben sind unstatthaft.

1) DieBerechtigung ist der Anstalt zunächst bis zum Ostertermin 1913 einschließlich belassen worden.
2) Die Anstalt ist befugt, das Befähigungszeugnisfür den einjährig=freiwilligenMilitärdienst denjenigen

Schülern der Untersekunda auszustellen, welche die Entlassungsprüfung unter Vorsitz eines staatlichen Kommissars
auf Grund der Ordnung der Reifeprüfung. für die preußischen Progymnasien vom 6. Januar 1892 bestandenhaben.

3) Mit rückwirkenderGeltung für den Ostertermin1912.
4) Die Berechtigunggilt einstweilenbis 1915 einschließlich.
5) Die Berechtigunggilt für Ostern 1911 und 1912.
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Ostrau bei Filehne: Progymnasiale und Real⸗
schulabteilungdes Pädagogiums
unterLeitungdesDr. Felir Beheim⸗
Schwarzbachund des Siegfried
Beheim=Schwarzbach,

Paderborn:Unterrichtsanstalt(Privatrealschule)
von Heinrich Reismann,

Rees(Rheinprovinz):HöhereLehranstalt(Pro=
gymnasium)unter Leitung des
Lambert Heucken,7)“)

Sachsaa.Harz: PrivatrealschuledesDr.Härtel,
St. Goarshausen:Erziehungsinstitut(Institut

Hofmann)desProfessorsDr. Gustav
Müller,

Spandau: Pädagogium(Progymnasium)des
evangelischenJohannesstifts unter
Leitung des Stiftsvorstehers Pa=
storsD. Philipps und desOber=
lehrers Theodor Menzel,

Telgte: Progymnasiale und höhereBürger=
schulabteilungdes Erziehungsin=
stituts von Karl Linpinsel,

Wiesbaden:Höhere Privat=Knabenschulevon

Realprogymnasium),
Wunstorf:Scharnhorst=RealschuleunterLeitung

des GeorgHolle.

II. KönigreichBayern.

Augsburg:
G. Hoffmann,

und Erziehungsanstalt
Leitung des Dr. Ernst Goebel
und des Gustav Goebel,

mann,

Wehrle,

Feilchenfeld,
Marktbreit a.Main: Real=undHandelsschule

unter Leitung desFranz Koeppl,

I
I

I
I
I

l

Miltenberga.Main: Privat=Real=undHandels=
schule unter Leitung des Karl
Kring,

Nürnberg: Real=und Handelslehranstalt(In=
stitut Gombrich),)

Würzburg: Privathandelsschulevon Adam.)

III. KönigreichSachsen.
Altenbergj.Erzgeb.:HöhereLehranstaltfür künf=

tige Verkehrsbeamteun=
terLeitungdesDirektors
Haucke,

Dresden:PrivatrealschulevonOskarKoldewey,
unterLeitungdesbisherigenOber=
lehrersHillig,")

Privatrealschule
Gelinek,“)

RealschuledesPredigtamtskandidaten
GerhardGrössel,#)

Leipzig: Erziehungsschule(Privatreaschule)des
Direktors Dr. Rösel,s)

Privatschule des Dr. Pitschel (früher
Roth),) .
Privatrealschule des Professors Otto
Albert Toller.?)

von G. Müller=

IV. KönigreichWürttemberg.
Stuttgart: StuttgarterHandelsschuleunterLei=

tung des RektorsBonhöffer,
Privatrealschulemit Internat des
Professors Karl Widmann (In=
stitutRauscher).

V. GroßherzogtumBaden.
Waldkirch: Erziehungsanstalt des Dr. Rudolph

Plähn.

VI. GroßherzogtumHessen.
Mainz: St. Marienschule (Bischöfliche Lehr=

anstalt),)
Offenbacha. Main: GoetheschuleunterLeitung

des ReinhardRau.
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VII. GroßherzogtumSachsen.
Jena: Erziehungsanstalt des Dr. Stoy unter

Leitung des Dr. Leopold Sommer.

VIII. HerzogtumBraunschweig.
Blankenburga. Harz: Lehr=und Erziehungs=

anstalt (Privatreal=
schule)von Wilbrand
Rbhotert,

Braunschweig:JahnscheRealschuledesDirektiors
Dr. Junker, «

Seesena. Harz: Jacobson-Schule(Realschule
und Realprogymnasium)
unterLeitung des Dr. Na=
than Friedland,

Wolfenbüttel: Samson=SchuleunterLeitung des
ProfessorsDr. Ludwig Tachau.

IX. HerzogtumSachsen=Meiningen.
Salzungen: Privatrealschule von HeinrichChri=

stian Wehner.

X. HerzogtumSachsen=Altenburg.
Gumperda bei Kahla: Lehr= und Erziehungs=

anstalt des Dr. Sieg=
fried Schaffnerunter
LeitungdesDr. Alfred
Schaffner.

1199

XI. FürstentumSchwarzburg=Rudolstadt.
Keilhau: Erziehungsanstalt von Purofessor

Dr. Otto Wächter.

XII. FürstentumWaldeck.
Pyrmont: PädagogiumdesNatangovonTrip=

penbach (Progymnasialabteilung
und Realschulabteilungmit kauf=
männischemRechnenundUnterricht
in der Buchführung).)

XIII. Freie und HansestadtLübeck.
Lübeck:PrivatrealschuledesDr. G. A.Reimann.

XIV. Freie und HansestadtHamburg.
Hamburg:PrivatrealschuledesDr. T. A.Bieber,

Stiftungsschulevon 1815unterLei=
tung des Professors Max Kut=
newsky, ...

PrivatrealschuledesDr. A. Wichard
Lange,

Privatrealschuledes Dr. Th.Wahn=
schaff,

Realschuleder Talmud=Toraunter
LeitungdesDr. JosephGoldschumdt,

Realschuledes unter Leuung des
Direktors M. Hennig und des
Dr. G. Tiede stehendenPaulinums,
Pensionat des Rauhen Hauses.

Tsingtau: Gouvernementsschule.

hard Gaster,)

unstatthaft.
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Brüssel:RealgymnasiumdesdeutschenSchulvereinsunterLeitungdesDirektorsDr. Karl Friedrich
Wilhelm Lohmeyer,:)

BuenosAires: Germaniaschule(Realschule)der evangelischenGemeindeunterLeitungdesDirektors
Dr Willy Ruge,

Bukarest:DeutscheOberrealschuleder evangelischenGemeindeunddie höhereHandelsschuleunter
LeitungdesDirektorsDr. Magnus Blümel,)

Constantinopel: Oberrealschule der deutschenund Schweizer Schulgemeinde unter Leitung des
Direktors Dr. Otto Söhring,)

Davos=Platz: Schulsanatorium Fridericianum (Gymnasium und Oberrealschule unter den Leitern
Dr. Bach und Rüdiger,)

Genua: Realschule der deutschenSchulgemeindeunter Leitung des Direktors Georg von Haseel,
Madrid: DeutscheRealschuleunter Leitung der Direktors Wilhelm Schmidt,
Mailand: InternationaleSchuleprotestantischerFamilien (Realschule)unterLeitungdesDirektors

Wilhelm Braun.

Berlin, den 14. September1912.

Der Neichskanzler.
Im Auftrage:von Jonquiéêres.

1) Die Abschlußprüfungfindet nachmindestenseinjährigemBesucheder Untersekundastatt.
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rsehundVerordnungs=Blatt
für das

FKönigreichBayern.

Nr. 73.
München, den 20. November 1912.

Inhalt:
Bekanutmachung vom 10.November1912, Zuteilung der GemeindenKohlgrub und Saulgrub zum Be=

zirksamte Garmis Achetreifeng. — Bekanntmachung vom 18. November 1912, Auflösung und anderweitige
Organisation von Vorstdienststellenbetreffend.—Bekanntmachung vom 19.November 1912, die Post=
ordnung für das DeutscheReich vom 20. März 1900 betreffend. — Bekanntmachung vom 19. November 1912,
die Postordnung für das Königreich Bayern vom 27. März 1900 betreffend. — Ordens-=Verleihung. —
Königlich AllerhöchsteGenehmigungzur Annahmeeiner fremdenDekoration.

Nr. 1529b3.

Bekanntmachung, Zuteilung der GemeindenKohlgrub und Saulgrub zumBezirksamte
Garmisch betreffend.

f#. Staatsministeriumdes Innern.

Im NamenSeinerMajestätdesKönigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern

Verweser, haben unterm24 Oktober1912 allergnädigstzu genehmigengeruht,daß die
GemeindenKohlgrub und Saulgrub mit Wirkung vom 1. Januar 1913 von dem
Bezirksamte,RentamtundAmtsgerichteSchongau, dannvom K. LandgerichteKempten
und dem K. OberlandesgerichtAugsburg abgetrenntund demK. Bezirksamte,Rentamt
und AmtsgerichteGarmisch, dann demK. LandgerichteMünchen II und demK. Ober=
landesgerichteMünchenzugeteilt werden.

München,den 10. November1912.
J. V.

Staatsratv. Kahr.
202
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Nr. 35687.

Bekanntmachung, Auflösung und anderweitigeOrganisation von Forstdienststellenbetreffend.

fl. Staatsministeriumder Finanzen,
Ministerial-Forstabteilung.

Im MamenSeiner Muafjestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern

Verweser, habenmit AllerhöchsterEntschließungvom 16. November1912 anzuordnen
geruht,daß dieFörsterstellezuHennenbach, ForstamtsAnsbach, vom1. Dezember1912
aufgelöstund vomgleichenZeitpunktan demForstamtAnsbach ein zweiterForstassistent
beigegebenwerde.

München, den 18. November1912.

J. V.
Staatsrat v. Pausch.

Nr.23|8085.
P U2.

Bekannimachung, die Postordnung für das DeutscheReich vom 20. März 1900 betreffend.

fl. Staatsministerinmfür Verkehrsangelegenheiten.

Nachstehendwird eineauf Grund des § 50 desGesetzesüber das Postwesendes
DeutschenReichsvom28. Oktober1871, demnachauchmitGültigkeitfür den Postverkehr
zwischenBayern, demReichs=Postgebietund WürttembergerlasseneVerordnungdesReichs=
kanzlersvom 12. November1912, betreffendAnderungder Postordnungfür das Deutsche
Reichvom20. März 1900 (GWBl. Nr. 18 vom31. März 1900), bekanntgegeben.

München,den 19. November1912.

v. Seidlein.

Berlin W 66, den 12. November 1912.

Anderungder Postordnungvom 20. März 1900.
Auf Grund des § 50 desGesetzesüber das PostwesendesDeutschenReichs vom

28. Oktober1871 wieddie Postordnungvom20. März 1900 wie folgt geändert:
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1.Jui§6»ZurPostbesörderungbedingtzugelasseneGegeiistände«istinAbsM
statt „PappepatronenmüsseneineWandstärkevon mindestens0,7 mm haben.“
zu setzen:

Pappepatronenmüssenso beschaffensein, daß ein Brechender Pappe bei der Beförderung
ausgeschlossenist.

In demselben § (6) ist der Abs. v zu streichen und der bisherige
Abs. uumit v zu bezeichnen.

2. Im § 8 „Drucksachen“ist im Abs. zW als letzter Satz hinzuzufügen:
Drucksachenverschiedener Interessenten,die als ein Ganzes hergestellt,dabeiaberso
angeordnetsind,daß sie sichin mehrere,ein zeln versendbare Teile zerlegenlassen(z.B.
vereinigteReklame=und BestellkartenverschiedenerFirmen),sind von der Beförderungals
außergewöhnlicheZeitungsbeilagenausgeschlossen.

3. Im § 19 „Postnachnahmesendungen“ist hinter Abs. u einzuschalten:

VIA Ist dieAushändigungeinerNachnahmesendungerfolgt,ohnedaß derNachnahme=
betragordnungsmäßigeingezogenwordenist, so leistetdie PostverwaltungdemAbsender,
aber nur bei Einschreib-und Wertsendungensowie gewöhnlichenPaketenmit Nachnahme,
für denentstandenenunmittelbarenSchadenbis zum Betrageder NachnahmeErsatz,vor=
behaltlichder AbtretungseinesAnspruchsgegendenEmpfänger.

4. Im § 22 „Durch Eilbotenzu bestellendeSendungen“ ist der Abs. w zu
streichen.

In demselben § (22) erhalten die Abs. v—xu die Bezeichnung v—x..

5. Im § 29 „Ort der Einlieferung“ ist im Abs.# statt „Privat=Personen=
fuhrwerke“zu setzen:

Privatfuhrwerke

In demselben § (29) ist im 2. Satze des Abs. m hinter „schriftlich“
ein zuschalten:

oderdurchFernsprecher

6. Im § 45 „BehandlungunbestellbarerPostsendungenam Bestimmungsorte"
erhält der letzte Abs. unter m folgende Fassung:
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Hat der Absenderdie Sendung durchPreisgabederPostverwaltungüberlassen,so
bleibter verpflichtet,die aufgelaufenenPortokosten,die Gebühr für die Unbestellbarkeits=
meldungund sonstigeder Verwaltung für die Sendung erwachseneKostenbis zur Höhe
desBetrags zu entrichten,welcherdurchdenVerkaufdes Paketsnichtgedecktwird.

VorstehendeAnderungentretensofortin Kraft.

Der Keichskanzler.
In Vertretung:
Kraetke.

Nr. 23/8085.
P I1.

Bekanntmachung, die Postordnung für das KönigreichBayern vom 27. März 1900 betreffend.

K#Staatsministerinmfür Verkehrsangelegenheiten.

Die Postordnungfür das KönigreichBayern vom27. März 1900 (GVl. Nr. 17
vom30. März 1900) wird, wie folgt, geändert:
1. Im §3 „Zur PostbeförderungbedingtzugelasseneGegenstände“ist in Ziff. III statt
„PappepatronenmüsseneineWandstärkevon mindestens0,7 mm haben.“zu setzen:

Pappepatronenmüssenso beschaffensein, daß ein Brechender Pappe bei
der Beförderungausgeschlossenist.

2. Im 8 19 „Postnachnahmesendungen“ist hinter Ziff. VIII einzuschalten:
IX. Ist die AushändigungeinerNachnahmesendungerfolgt, ohnedaß der

Nachnahmebetragordnungsmäßigeingezogenwordenist, so leistetdiePostverwaltung
demAbsender,abernur bei Einschreib=und Wertsendungensowiegewöhnlichen
Paketen mit Nachnahme,für den entstandenenunmittelbarenSchaden bis zum
Betrage derNachnahmeErsatz, vorbehaltlichderAbtretung seinesAnspruchs gegen
denEmpfänger.

3. Im § 22 „Eilsendungen“ist die Ziff. IV zu streichen.
4. Im § 45 „BehandlungunbestellbarerPostsendungenam Bestimmungsorte“erhält

der letzte Abs. unter Ziff. III folgende Fassung:
Hat derAbsenderdie SendungdurchPreisgabeder Postverwaltungüber=

lassen,so bleibter verpflichtet,die aufgelaufenenPortokosten,dieGebührfür die
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Unbestellbarkeitsmeldungund sonstigederVerwaltungfür die Sendungerwach=
seneKostenbis zur HöhedesBetrags zu entrichten,welcherdurchdenVerkauf
des Pakets nichtgedecktwird.

5. Im § 50 „Gewährleistungfür Briefpostsendungen“ist in Ziff. IV als letzter
Satz hinzuzufügen:

Ülberdie HaftungderPostverwaltungin demFalle, daß die Aushändigung
einerNachnahmesendungohneordnungsmäßigeEinziehungdesNachnahmebetrages
erfolgt ist, sieheS 19 IX.

6. Im § 51 „Haftung für Paketpostsendungen“ist in Ziff. II als letzter Satz
hinzuzufügen:

ÜberdieHaftungderPostververwaltungindemFalle,daßdieAushändigung
einerNachnahmesendungohneordnungsmäßigeEinziehungdesNachnahmebetrages
erfolgt ist, sieheS 19 IX.

7. Im §61 „Zeitungsbeilagen“ist in Zif f. III als letzter Satz hinzuzufügen:
Drucksachenver schiedenerInteressenten,dieals einGanzeshergestellt,dabei

abersoangeordnetsind,daßsiesichin mehrere,einzeln versendbare Teile
zerlegenlassen(z. B. vereinigteReklame=undBestellkartenverschiedenerFirmen),
sind von der Beförderungals außergewöhnlicheZeitungsbeilagenausgeschlossen.

VorstehendeAnderungentretensofortin Kraft.

München,den19. November1912.

v. Beidlein.

KöniglichAllerhöchsteGenehmigungzur
Annahmeeiner fremdenDekoration.

Ordens-Verleihung.

Im NamenSeiner Majestät des fônigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit= —

pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm7.nenanten1912aller= 7#NamenSeinerMajestutdesAonig⸗.
gnädigstbewogengefunden,demK. Kammer= Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
musikerHeinrich Seifert in München das pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
Luitpoldkreuzzu verleihen. habenSich allergnädigstbewog. gefunden

2
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demK. Kämmerer,Oberstz.D., Hofmarschall
SeinerKöniglichenHoheitdesPrinzenLudwig
vonBayern, Hans Freiherrn von Laßberg
die AllerhöchsteBewilligung zur Annahme

Goccgle

und zumTragenderihmvonSeinerMazestät
demDeutschenKaiser undKönigevonPreußen
verliehenenK. PreußischenRoten Kreuz=Me=
daille 2. Klassezu erteilen.
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GesetzundVerordnungs=Blatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 74.
München, den 23. November 1912.

# Inhal t:
Königliche Verordnung vom 16. November 1912, die Errichtung eines neuen Straßen= und Flußbauamts

betreffend. — Königliche Verordnung vom 17. November 1912, die Errichtung neuer Kulturbauämter
Puessw, — Bekanntmachung vom 18. November 1912, die Verzeichnisse der den Militäranwärtern usw.
bei denKommnnalbehörden usw. vorbehaltenen Stellen betreffend. — Bekanntmachung vom 20. No=
vember 1912, Anderung der Bezeichnung der K. Musikschule in Würzburg betreffend. — Bekanntmachung
vom 20. November1912, Errichtung eines K. Neubauamtsfür die Regulierung der Pegnitz in Nürnberg be=
treffend. — Königlich Allerhöchste Genehmigung zur Annahme fremder Auszeichnungen.

Nr. 9002a 11.

Königliche Verordnung, die Errichtung eines neuenStraßen= und Flußbauamts betreffend.

Im NamenSeinerMajestätdesKönigs.

Titpolk.
vonGottesGnadenBöniglicherPrin)vonBayern.

Negent.
Wir finden Uns bewogen, in Abänderung der mit AllerhöchsterGenehmigungvom

24. Juli 1879 verfügtenEinteilung der Bauämter (GVl. S. 719 f.) zu verordnen,
was folgt:

204
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81.
In Kronach im RegierungsbezirkeOberfranken wird ein neuesStraßen= undFluß=

bauamt errichtet.
§ 2.

Das Straßen= und FlußbauamtKronachumfaßt die Stadt Kulmbachund die
BezirksämterKronach,Kulmbach,Lichtenfels,Stadtsteinachund Teuschnitz.

§ 3.

GegenwärtigeVerordnungtritt am 1. Dezember1912 in Wirksamkeit.
Das K. Staatsministeriumdes Innern hat die zumVollzugeerforderlichenAnord=

nungenzu erlassen.

München,den 16. November1912.

Luitpold,
Prinz von Layern,

desKönigreichsBayern Verweser.

Staatsrat v.Kahr.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:

Ministerialrat Knözinger.

Nr. 9309 a 17.

Königliche Verordnung, die ErrichtungneuerKulturbauämterbetreffend.

Im NamenSeinerMaoajestätdesKönigs.

Tuitpol!d.
vonGottesGnadenKöniglicherPrimvonGanern.

Reent.

Wir findenUns bewogen,in AbänderungderAllerhöchstenVerordnungvom 21. De=
zember1908 überdie Regelungdes kulturtechnischenDienstesund derAnlagehierzuüber
Sitz, Benennungund Zusammensetzungder Kulturbanämter(GVBl. S. 1159 ff.) zu
verordnen,was folgt: «

Cogle
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§ 1.

Es werdendrei neueKulturbauämtererrichtetund zwar:
1. in Landshutim RegierungsbezirkeNiederbayern, «
2. in Ambergim RegierungsbezirkederOberpfalzund von Regensburgund
3. in Aschaffenburgim RegierungsbezirkeUnterfrankenund Aschaffenburg.

82.

1. Das Kulturbauamt Landshut umfaßt die Stadt Landshut und die Bezirksämter
Dingolfing, Kelheim,Landshut,Mainburg, Mallersdorf,Rottenburgund Vils=
biburg;

2. das KulturbauamtAmbergdie Stadt Amberg,dieBezirksämterCham,Nabburg,
Neunburgv.W., Oberviechtach,Sulzbach,Waldmünchenund die Amtsgerichts=
bezirkeAmberg,Roding und Schwandorf;

3. das KulturbauamtAschaffenburgdie Stadt Aschaffenburgund die Bezirksämter
Alzenau,Aschaffenburg,Lohr, Marktheidenfeld,Miltenberg und Obernburg.

§ 3.
Vom KulturbauamteSchweinfurt werdendie Stadt und das BezirksamtKitzingen

abgetrenntund demKulturbauamteWürzburgzugeteilt.

8 4.
GegenwärtigeVerordnungtritt am 1. Januar 1913 in Wirksamkeit.Das K. Staats=

ministeriumdes Innern hat die zum VollzugeerforderlichenAnordnungenzu erlassen.

München,den 17. November1912.

Luitpold,
Prinz von Sayern,

desKönigreichsBayern Verweser.

Staatsrat v. Hahr.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:

Ministerialrat Knözinger.
*k204
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Nr. 1634 I.

Bekanntmachung,die VerzeichnissederdenMilitäranwärternusw.beidenKommunalbehördenusw.
vorbehaltenenStellen betreffend. «

K.StaatgniinisteriendeHJnnernbeiderAhteilimgeniiiidK.Kriegsministeriiini.

DasaufSeite985I986desGBBL1899bekaniitgegebeneMusterfürdieVer-
zeichnissederdenMilitåraiiwärterniijeschäftsbereichderGenieindeii,Versicherungs-,

Klreisirrenanstalten usw. vorbehaltenenStellen wird durchdas beifolgendeMuster ersetzt.
" In die Spalten 2 und 3 sind die in Betracht kommendenStellen klassenweise,

—siehe Ziffer III und IV der Erläuterungenzu denAnstellungsgrundsätzen(GVl. 1907
S. 729) —unter Angabeder Gesamtzahlder Stellen jederKlassein Spalte 4 einzu=
tragen,wobeidieUnterbeamtenstellenbesondersersichtlichzu machensind. (§§ 6, 7 und16
derAnstellungsgrundsätze,GVBl. 1907 Seite 722 und 727).

München,den18. November1912.

J. V.
Dr.v.Anilling. Frhr.v.Kreß. Staatsratv.Kahr.

Goccgle
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Verzeichnis
der

den Militaranwaͤrtern usw. bei der Gemeinde (Kreisirrenanstalt usw.)
vorbehaltenen Stellen.

AllgemeineVorbedingungenfür die Bewerbung(s. Ziff. 1 der Ausführungsbestimmungen
zu § 15 der Grundsätze).
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EinfacheBezeichnung Ob
der Stellen, die gu etats⸗

l mäßiginderRegel Bah
Anstellungs= unmittelbarnurins welchem im Z

. der TeileSinne Einkommender Stellebehörde zu Wegedes vor= des§10
besetzenAufrückensStellenb . dersind zu erreichen chalten .
n.iiJt

1. 2 3. 4. 5. 6. .

Mittlere und
StadtmagistratN. oOffizianten zur ja 1800.A mit 3jjährigenVor=

Hälfte rückungenvon je 300.
bis 3600.4

R„ Assistenten — 6 zur ja 1200. mit3jährigenVor=
Hälfte rückungenzu je 150.4 bis

zum Höchstgehaltvon
2100 A

I
I

» — Polizei⸗ 2 zur ja 16004 und freieWohnung
wachtmeister Hälfte imAnschlagvon200A mit

3jährigenVorrückungenzu
je150.4 bis1900.4

« Alnter⸗
StadtmagistratN. Schutz⸗ — 18 zur ja 1080A und freieWohnung

männer Hälfte im Anschlag von 1804,
# Vorrückungin BjährigenZu=
I lagenbi51380.«

» Haus⸗ — 2 zu zwei ja 1200.∆ undfreieWohnung
meister Drittel imAnschlagvon200.4 ohne

I Vorrückung
I

OCo gle
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Der Die Austellung
erfolgt ·.

Anforderungen, Anstellunga)auf algt aisn über

die an den gehteine b)aufKündigung die Bedingungen
Bewerb zen Probe= mit einerFrist des Bemerkungen
ewerbergestellt dienstzeitvonenMo-Aufrückens in
werden voraus ) aufjeerzeit. höhereStellen

von genWiderruf
89. 9. 10. 11. * 12.

Kanzleibeamte.

Einjährige zufriedenstellende
Verwendung im Kanzlei=
diensteeiner Verwaltungs=
oder Militärbehörde, gute
Handschrift,Gewandtheitim
Verkehrmit demPublikum

beamte.
Nichtüberschreitungdes

38.Lebensjahres,starkerge=
sunder Körperbau, gute na=
türliche Anlagen, Gewandt=
heitimLesen,Schreibenund

Rechnen

Nichtüberschreitungdes
38.Lebensjahres,verheiratet

6 Monaten

6 Monaten

3 Monaten

auf Lebenszeit

auf Lebenszeit

auf 6monatliche
Kündigung

Bestehender
Prüfung für den
mittlerenStaats=
und Gemeinde=
verwaltungsdienst,
Befähigung

Befähigung
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Nr. 27859.

München,den20. November1912.

Nr.9172g34.

München,den20. November1912.

AnnahmefremderAuszeichnungen.

Im NamenSeiner Alajestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
demHerzoglichenBayerischenHofsekretär

ViktorMaistre in Münchenfür dasRitter=
kreuz des GroßherzoglichLuxemburgischen
Ordens der Eichenkrone,dem K. Kämmerer
undOberstz.D., HofmarschallSeinerKönig=
lichenHoheitdesPrinzenAlfons vonBayern,
Ferdinand Freiherrn von Reitzenstein in

Goccgle

nischenOrdens der Krone von Italien, dem
LeibjägerGeorgStelzer und demKammer=
lakai Paul Weih, beidein Diensten Seiner
KöniglichenHoheit desPrinzen Alfons von
BayernfürdieK. ItalienischegoldeneMedaille,
dieBewilligung zurAnnahmeundzumTragen,
demK. KämmerererblichenReichsratder

KroneBayern Philipp Rudolf Grafen von
Ingelheim gen.EchtervonundzuMespel=
brunn in Schloß Ingelheimzur Annahme
des Titels einesErbkämmerersvon Nassau
die Bewilligungzu erteilen.
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csehundVerordnungs=Blatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 75.
München, den 26. November 1912.

Inhalt:
Königliche Verordnung vom 25. November 1912, den K. Bayerischen Staatsanzeiger betreffend. —

Bekanntmachung vom 31. Oktober 1912 über den Vollzug des Schlachtvieh= und Fleischbeschaugesetzes.—
Bekanntmachung vom 21. November1912, die Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnungfür die Haupt=und
Nebeneisenbahnen Bayerns betreffend. — Ordens=Verleihungen. — Titelverleihung. — Auszug aus der
Adels=Matrikel des Königreiches.

Nr. 2316 àa2.

Königliche Verordnung, denK. BayerischenStaatsanzeigerbetreffend.

Im NamenSeinerMojestätdes Königs.

TZlitpold!.
VonGottesGnadenKöniglicherPrinzvonHayern,

Regent.
Wir finden Uns bewogen,zu verordnen,was folgt:

1

Soweit nicht gesetzlicheVorschriften entgegenstehen,dient vom 1. Januar 1913 ab
der K. Bayerische Staatsanzeiger zur Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungenim
Geschäftsbereicheder sämtlichenZivilstaatsministerienund des Kriegsministeriums.

205
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§ 2.

Der K. BayerischeStaatsanzeigerhat im Titel das K. BayerischeStaatswappen
zu führen.

§ 3.

Die Verordnungvom29. Oktober1873, dieVereinigungdes Gesetzblattesmit dem
Regierungsblattbetreffend,wird in § 2 Ziffer 6, 7 und 8 aufgehoben.Im Übrigen
bleibtdie BezeichnungderjenigenGegenstände,welchein denbisherdafür bestimmtenVer=
kündigungsorganenund welcheim K. BayerischenStaatsanzeigerbekanntzu machensind,
denzuständigenMinisterienvorbehalten.

München,den25. November1912.

Luitpold,
Prim von Sayer#,

desKönigreichsBayernVerweser.

Dr. Frhr. v. Soden-Fraunhofen.
Auf Allerhöchsten Befehl:

Der General=Sekretär:
Ministerialrat Knözinger.

Nr.420a59
Bekanntmachung überdenVollzug des Schlachtvieh=und Fleischbeschaugesetzes.

##-Staatsministeriumdes Innern.
(Abdruckaus demZentralblatt für das DeutscheReich 1912 S. 808).

HBekanntmachung,
betreffendAnderung der AusführungsbestimmungenD zum Schlachtvieh=und Fleischbeschau=

gesetze.Vom 31. Oktober1912.

Der Bundesrat hat die nachstehendeAnderungder AusführungsbestimmungenD zu
demGesetze,betreffenddie Schlachtvieh=und Fleischbeschau,vom3. Juni 1900 (Zentral=
blatt für das DeutscheReich 1908, Beilage zu Nr. 52, S. 479 S. 557) beschlossen.

Der § 18 10 untercerhält folgendeFassung:
J) bei Tuberkulose,

wennnur die Lymphdrüsenan der Lungenwurzel,im Mittelfell und (für
den Fall der Miteinfuhr der Leber)an der Leberpforteoder wenn sie an

) G#. 105 Nr.17 E. 130.

Google —
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einerder vorbezeichnetenStellen Veränderungenaufweisenund wenn die
tuberkulösenHerdewenigumfangreichund trocken,verkästoderverkalktsind,
ferner — jedochnur unter der Voraussetzung,daß in natürlichemZu=
sammenhangmit denTierkörpernLeberund Milz eingeführtund mit
ihrenLymphdrüsenfrei von Tuberkulosebefundenwerden—

wenndie LymphdrüsenimKehlgangallein odergleichzeitigmit denLymph==
drüsenan derLungenwurzelund imMittelfell odermit einerdieserDrüsen
in der angegebenenWeisetuberkulösverändertsind,
oder

wennin denLungen allein oder bei gleichzeitigemVorliegentuberkulöser
Veränderungender angegebenenArt in denLymphdrüsenan der Lungen=
wurzelund im Mittelfell oder an einerdieserDrüsen tuberkulöseHerde
vorhandensind, die nicht auf demWegedes Blutkreislaufsentstanden,
wenigumfangreichund trocken,verkästoderverkalktsind;

Der Reichskanzler.

In Vertretung:Delb rück.

Bayerns betreffend.

K. Staateministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

v. Seidlein.

Goccgle
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Ordens-Verleihungen.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.

Seine Königliche Hoheit derPrinz=
Regent habenaus Anlaß Allerhöchstihres
NamensfestesnachstehendeOrdensauszeich=
nungenallergnädigstzu verleihengeruht:

den Haus=Ritterorden vom heiligen
Hubertus:

demI. PräsidentenderKammerderReichs=
räte, Standesherrnund erblichenReichsratder
KroneBayern Karl Ernst Grafen Fugger
von Glött;

denVerdienstorden vom heiligen Michael
I. Klasse:

demK. Kämmerer, Staatsrat i. o. D. und
lebenslänglichenReichsratderKroneBayern,
Staatsminister des Innern, Dr. Max Frei=
herrnvon Soden=Fraunhofen,
demStaatsrat i. o. D. undlebenslänglichen

Reichsratder KroneBayern, Staatsminister
derJustiz,HeinrichRittervon Thelemann,

den Verdienstorden vom heiligen Michael
II. Klasse:

demStaatsrat i. o.D., Ministerialratund
Kronanwalt im K. Staatsministeriumder
Finanzen, Dr. Karl Ritter von Günder,
demStaatsrat i. a. o.D., Präsidentender

EisenbahndirektionRegensburg,HeinrichRitter
von Endres;

Goccgle

das Ritterkreuz des Verdienstordens
« der Bayerischen Krone:
dem Erzbischofvon Bamberg,Reichsrat

derKroneBayernDr. Jalob Hauck;

die silberne Medaille des Verdienst=
ordens der Bayerischen Krone:

demin derGeheimkanzleiSeinerKönig=
lichenHoheit desPrinzregentenverwendeten
Stabsdiener,HofoffiziantenKarl Körner.

Titelverleihung.

Im NamenSeiner Majestätdes Känigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, desKönigreichs Bayern Verweser,
habenSich unterm 14. November1912
Allerhöchstbewogengefunden,demSolotänzer
Max Wellenberg denTitel einesK. Hof=
ballet=Solotänzersauf die Dauer seines
Engagementsan denK. Hofbühnenzu ver=
leihen.

Auszug ausderAdels-Matrikeldes
KAönigreiches.

Der Adels=Matrikelwurdeeinverleibt:
am 14. November 1912 der Wirkliche

Geheime Kriegsrat a. D. Ludwig Ritter
von Braun in Münchenfür seinePerson
als Ritter desVerdienstordensder Bayeri=
schenKrone bei der RitterklasseLit. B,
Fol. 102, Akt Nr. 28226.
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GesehzundVerordnungs=Blatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 76.
München, den 2. Dezember 1912.

Inhaltt:
Königliche Verordnung vom 28. November 1912 über den Obermedizinalausschuß und die Kreismedizinal=

ausschüsse. —Bekanntmachung vom 22. November 1912, Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den
Inhaber betreffend. —Bekanutmachung vom 23. November 1912, Anderung der Gemeindebezirke Rosen=
heim und Westerndorf betreffend. — Bekanntmachung vom 25 November 1912, die K. Bayer. Post= und
Telegraphenanstalten betreffend. — Bekanntmachung vom 26. November 1912, die Eisenbahn=Bau und
Betriebsordnung für die Haupt= unb Nebeneisenbahnen Bayerus betreffend. — Bekanntmachung vom
27. November 1912, die Eisenbahn=Bau= und Betriebsordnung für die Haupt und NebeneisenbahnenBayerns
betreffend. — Hofdienst=Nachrichten.— Auszug aus der Adelsmatrilel des Königreiches.

Königliche Verordnung über den Obermedizinalausschuß und die Kreismedizinalausschüsse.

Im NamenSeinerMajestätdesKönigs.

Thi#tpoI).
vonGottesGnadenRöniglicherVrinzvonBayern,

Regent.
Wir findenUns bewogenzu verordnen,was folgt:

I1.Obermedizinalausschuß.
§ 1.

1!Der Obermedizinalausschußist ein Sachverständigenausschußfür die Beratung der
oberstenStaatsverwaltungauf demGebietedes Gesundheitswesens;er erstattetauf An=

206
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ordnung des Staatsministeriums des Innern Gutachten und kann von sichaus Anträge
zur Verbesserungvon Verhältnissenund Einrichtungenstellen.
IIDer Obermedizinalausschußsoll insbesondereeinvernommenwerden:

1. über den Erlaß allgemeinerVorschriften,namentlichüberEntwürfe vonGesetzen,
Verordnungenund oberpolizeilichenVorschriftenderZivilstaatsministerien,diedas
Gesundheitswesenbetreffen,

2. überdie Bescheidungder Verhandlungender Arztekammernund der Apotheker=
kammern,
überStandesfragender Arzte, Tierärzteund Apotheker,
über die Errichtungvon Apotheken,über die Erteilung der Bewilligung zum
Betriebund zurVerlegungvonVollapothekenund vonhomöopathischenApotheken,
überdieZurücknahmeund dieEinstellungderBewilligungimBeschwerdeverfahren
beimStaatsministeriumdes Innern.

§ 2.

1Der Obermedizinalausschußist dem Staatsministerium desInnern unmittelbarunter=
geordnetund verkehrtnur mit diesem.
I Die Gutachtertätigkeitfür andereBehördenvermitteltdasStaatsministeriumdesInnern.

§ 3.

1!Der Obermedizinalausschußbestehtaus dem rechtskundigenReferenten für Gesund=
heitswesenund aus demärztlichenund demtierärztlichenReferentenim Staatsministerium
des Innern, dann aus Mitgliedern, die Wir aus demKreise derHochschullehrer,der
Amtsärzte, der Amtstierärzte, der praktischenArzte, der praktischenTierärzte und der
Apothekerberufen.
inDie von Uns berufenenMitgliederscheidennach4 Jahren aus demObermedizinal=

ausschußaus, könnenjedochwiederberufenwerden.
inlDie Mitglieder des Obermedizinalausschusses,die nicht etatsmäßigeBeamte sind,

erhaltenfür die Dauer ihrer DienstleistungeinejährlicheEntschädigung,derenHöhedas
Staatsministerium des Innern bestimmt; dieses kann ihnen daneben für umfangreichere
ArbeitenbesondereVergütungenbewilligen.

S

84.
Der Obermedizinalausschußwählt aus seinerMitte auf 4 Jahre einenVorsitzenden

und einen Stellvertreter.
I1Wählbar sind nur solcheMitglieder, die sichan allen Beratungenbeteiligenkönnen.

Goccgle
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8 5B.

1Zur AbgabevonGutachtenimVollzugedesAusführungsgesetzesvom13. August1910
zum Reichsviehseuchengesetzesowie zur Abgabe von GutachtenübersonstigeFragen, die
ausschließlichdas TiergesundheitswesenoderStandesfragenderTierärztebetreffen,wird eine
eigenetierärztlicheAbteilunggebildet. DieseAbteilungbestehtaus dentierärztlichenMit=
gliederndes Obermedizinalausschusses;denVorsitz in ihr führt der tierärztlicheReferent
im Staatsministeriumdes Innern.
1.Das Staatsministeriumdes Innern kann weitereAbteilungenfür einzelneGebiete

des Gesundheitswesensbilden;es bestimmtdie VorsitzendendieserAbteilungen.

§ 6.

1Die BeratungsgegenständewerdenvondemObermedizinalausschußundseinenAbteilungen
in der Regel beschlußmäßigin Sitzungenerledigt. Die Beschlüssewerdenmit Stimmen=
mehrheitgefaßt;bei StimmengleichheitentscheidetderVorsitzende.
IIDie tierärztlichenSachverständigenund die Sachverständigenfür das Apothekenwesen

nehmenan der Beratungund BeschlußfassungdesObermedizinalausschussesnur in den
Angelegenheitenteil, die ihr Fach berühren.
IIIDie Vorsitzendendes Obermedizinalausschussesund seinerAbteilungen könnenmit

Genehmigungdes StaatsministeriumsdesInnern zu denSitzungenweitereSachverständige,
namentlichfür Sondergebietedes Gesundheitswesens(wie Schulgesundheitspflege,Zahnheil=
kunde),sowieBeteiligtebeiziehen;dieseSachverständigenund Beteiligtennehmennur an
der Beratung, nicht an der Beschlußfassungteil.
IVZur BeratungvonFragen,die dasGebietderGewerbehygieneberühren,ist derLandes=

gewerbearztim Staatsministeriumdes KöniglichenHauses und des Außernzuzuziehen;er
nimmt an der Beschlußfassungüber dieseFragen mit Stimmberechtigungteil.

§ 7.

ÜberwenigerwichtigeFragen kanndas Staatsministeriumdes Innern aucheinzelne
MitgliederdesObermedizinalausschussesgutachtlicheinvernehmen;aufAntragdieserMitglieder
sinddie Fragen jedochzur gemeinsamenBeratung und Beschlußfassungin der Sitzung zu
verweisen.

« 88.

Soweit der GeschäftsgangdesObermedizinalausschussesund seinerAbteilungennicht
schonin den88 4—7 geregeltist, ordnetihn das Staatsministeriumdes Innern.
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89.

I1Zur Beratung und Beschlußfassungüber besonderswichtigeFragen wird der Ober=
medizinalausschußin derRegel alle Jahre einmal durchdieAbgeordnetender 8 Arztekammern
verstärkt;beiFragen, die dasTiergesundheitswesenmitberühren,wird außerdemje einVer=
treterder8 tierärztlichenKreisvereine,beiFragenüberdasApothekenwesenje einAbgeordneter
der 8 Apothekerkammerneinberufen.Die Vertreterder tierärztlichenKreisvereinewerden
von diesenin denordentlichenMitgliederversammlungengewählt.
1 Die medizinischenFakultätenderLandesuniversitätenWürzburgund Erlangenkönnen

zu den Sitzungen des verstärktenObermedizinalausschussesje ein Mitglied mit Stimm=
berechtigungabordnen.
in Die Abgeordnetender Arztekammern,der tierärztlichenKreisvereineund derApotheker=

kammernwerdenvomStaatsministeriumdes Innern einberufen.Sie erhaltenTagegelder
und Reisekostenersatznach nähererBestimmungdes Staatsministeriums des Innern.

8 10.
1Zur Beratung und Beschlußfassungüber besonderswichtigeFragen, die ausschließlich

das TiergesundheitswesenoderStandesfragenderTierärztebetreffen,kanndie tierärztliche
Abteilung des Obermedizinalausschussesdurchdie Vertreter der 8 tierärztlichenKreisvereine
verstärktwerden.
11§ 9 Abs. III findethierbeiAnwendung.

II. Kreismedizinalausschüsse.

8 11.
1Jeder Regierung,Kammerdes Innern, wird für die Beratungauf demGebietedes

Gesundheitswesensein Kreismedizinalausschußbeigegeben.Der Kreismedizinalausschußer=
stattetauf Anordnungder Regierung,Kammerdes Innern, Gutachtenund kannvon sich
aus Anträge zur Verbesserungvon Verhältnissenund Einrichtungenstellen.
I1Er soll insbesondereeinvernommenwerden:

1. über den Erlaß oberpolizeilicherVorschriftenderRegierung, Kammer desInnern,
und über sonstigeallgemeineoder dauerndeAnordnungen, die das Gesundheits=
wesenbetreffen,

2. überdie Qualifikationder für den ärztlichenStaatsdienstgeprüftennichtamt=
lichenArzte,

3. überdie Besetzungder Stellen der Bezirksärzteund der Landgerichtsärzte,
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4. über die Errichtungvon Apotheken,über die Erteilung derBewilligung zum
Betrieb und zurVerlegungvonVollapothekenund vonhomöopathischenApotheken,
überdie Zurücknahmeund Einstellungder Bewilligung.

* 12.
Der Kreismedizinalausschußist derRegierung,KammerdesInnern, untergeordnetund

verkehrtnur mit dieser.

9 13.
Der Kreismedizinalausschußbestehtaus dem ärztlichenund dem tierärztlichenReferenten

bei der Regierung,Kammerdes Innern, sowieaus sechsweiterenMitgliedern, die Wir
aus dem Kreise derAmtsärzte, derAmtstierärzte, der praktischenArzte, der praktischenTier=
ärzte und der Apothekerberufen.

8 14.
Die Regierung,Kammerdes Innern, kannzu denSitzungendesKreismedizinalaus=

schusseseinenrechtskundigenReferentenmit Stimmberechtigungabordnen.

815.
Die §8§3 Abs. II, III, 4, 6 Abs.I, II, III, 7, 8 findenauf dieKreismedizinal=

ausschüsseentsprechendeAnwendung.

III. Schlußvorschriften.

8 16.

1Aufgehobenwerden:
die K. VerordnungüberdenObermedizinalausschußund dieKreismedizinal=

ausschüssevom24. Juli 1871,
die K. Verordnungüberdie Vertretungder Tierärzte im Obermedizinal=

ausschußvom 11. Februar 1877,
« der§ 4 derK. Verordnungvom16.Mai 1876 überdasoffeneBausystem.

I1An Stelle der Einvernahmedes. Kreismedizinalausschusses,die in den§§ 10 und12
der K. Verordnungvom 29. Dezember1900 überdie Zubereitungund Feilhaltung der
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Arzneienin Apothekenvorgeschriebenist, kanndie EinvernahmeeinzelnerMitgliederdieses
Ausschusses(oben§ 7 mit § 15) treten.

München,den28. November1912.

Luitpold,
Prinz von Layern,

desKönigreichsBayern Verweser.
Staatsrat v.Kahr.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General=Sekretär:

Ministerialrat Knözinger.

Bekanntmachung, Ausgabevon Schuldverschreibungenauf denInhaber betreffend.

fl. Staatsministeriumdes Junern.

Mit Ministerialentschließungvon heuteist genehmigtworden, daß die Stadtgemeinde
Bad Tölz 4%ige SchuldverschreibungenaufdenInhaberimGesamtbetragevon500 000.é
und zwar Stückezu 2000, 1000, 500, 200 und 100 K in denVerkehrbringe.

München, den 22. November1912.

J. V.
Staatsrat v. Hahr.

Nr. 3003c 171.

Bekanntmachung, Anderungder GemeindebezirkeRosenheimundWesterndorfbetreffend.

f#. Staatsministeriumdes Innern.

Im NamenSeinerMajestätdesKönigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern

Verweser, haben allergnädigstzu genehmigengeruht,daß die zur GemeindeWestern=
dorf gehörigeOrtschaft Fürstätt und eine weitereFläche dieserGemeindevon ungefähr
11,059ha mitWirkungvom 1. Jannar 1913 vomBezirksamteRosenheim abgetrennt
unddemDistriktsverwaltungsbezirkederkreisunmittelbarenStadt Rosenheimzugeteilt werde.

München, den 23. November1912.

J. V.
Staatsrat v. Lahr.
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Nr. 23/VI 4.

Bekanntmachung, die K. Bayer. Post- und Telegraphenanstaltenbetreffend.

4#.Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

In demStand der K. Bayer. Post=undTelegraphenanstaltensind die im folgenden
aufgeführtenAnderungeneingetreten.

München, den 25. November 1912.

v. Heidlein.

I. Neueinrichtungen.
a) Postanstalten:

OberpostdirektionsbezirkAugsburg: Holzhausena. Ammersee;
„ Bamberg: Schüttersmühle;
» Landshut: Schönanger;
» München: Hammer b. Fischbachau;

Nürnberg: Neudorf(Mittelfranken);
« Regensburg: Stadlern;
» Speyer: Bruchweiler=Bärenbach;
„ Würzburg: Haibach(Unterfranken),Limbach(Unterfranken)und

Sulzkirchen.

b) Telegraphenanstalten:

OberpostdirektionsbezirkAugsburg: Ballhausen,Boos (Bayern),Ebermergen,Holzhausen
a. Ammersee,Mönstetten, Mündling, Oberbechingen,
Ottmaring (Oberbayern),Staufen (Bayern) und
Waldstettenb. Ichenhausen;

„ Bamberg: Azendorf,Großdechsendorf,GroßgressingenundSchüt=
tersmühle;

« Landshut: Asbachb. Karpfham, Bucha. Inn, Erharting, Flints⸗
bach,Greilsberg, Neuhofen(Niederbayern),Nieder—
leyerndorf,Niederndorfb. Simbacha. Inn, Ober=
bergkirchen,Piegendorfund Waldhofb.Pfarrkirchen;

„ München: Emmering, Etzenhausen, Hammer b. Fischbachau,
Hochgernhaus,Saaldorf und Sünzhausen;
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OberpostdirektionsbezirkNürnberg: Geißlingen(Bayern),Göhren(Mittelfranken),Gollach=
ostheim,Langensendelbach,Lipprichshausen,Pfafeld,
Veitsaurachund Wollersdorf(Mittelfranken);

» Regensburg: Alzhausen,Ernsgaden,Grafenwiesenund Ränkam;
» Speyer: Ballweiler, Bastenhaus, Battweiler, Bennhausen,

Böckweiler, Breunigweiler, Dietrichingen, Erlenbach
b.Morlautern,Gleishorbach,Haardt(Pfalz), Hasch=
bachb.Glanmünchweiler,Kapellen=Niederhorbach,Klein=
steinhausen,Lindenberg(Pfalz), Mörsch(Pfalz),Mor=
lautern,Olsbrücken,Riedelberg,Ruppertsberg,Schnee=
bergerhof,Schweix,Seebach(Pfalz), Speyerdorfund
Weyher(Pfalz);

Würzburg: Bischwind b. Gerolzhofen, Burglauer, Eußenhausen,
Hundelshausen(Bayern),Leutershausen(Unterfranken),
Neusesa. Berg, Röllfeld, Sächsenheim,Sondernhofen,
Uchenhofenund Wolfsmünster.

14

II. Aufhebungen.
a) Postanstalten:

OberpostdirektionsbezirkAugsburg: Ottmaring=Rederzhausen;
Landshut: Neuschönau;
München: Achthalund Kainzenbad;
Regensburg: Schwaighausen(Oberpfalz);
Würzburg: Sodenthal(Bad)

77.

77

77.

77

b) Telegraphenanstalten:

OberpostdirektionsbezirkMünchen: Aurachund Kainzenbad;
Würzburg: Sodenthal(Bad).7

III. Anderungen.
(Post= und Telegraphenanstalten.)

OberpostdirektionsbezirkNürnberg: Alfeld (Mittelfranken) — bisher zum Oberpost=
direktionsbezirkRegensburggehörig;

Regensburg: Leiblsfing,Mengkofenund Rohr (Niederbayern)—
bisherzumOberpostdirektionsbezirkLandshutgehörig.

7"
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Nr. 7/Bn.

Bekanntmachung, die Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnung für die Haupt= und Nebeneisen=
bahnenBayerns betreffend.

4.- Staatsministerinmfür Verkehrsangelegenheiten.

Auf die am 1. Dezember1912 zur EröffnungkommendeReststreckeObernzell—
Wegscheid der Bahnlinie von Erlau nachWegscheid finden diein derEisenbahn=Bau=
und Betriebsordnungfür die Haupt=undNebeneisenbahnenBayerns (Bekanntmachungvom
13. April 1905 — GVl. 1905 S. 251 —) enthaltenenBestimmungenfür Neben=
bahnenAnwendungmit der Abweichung,daß für die mit ZahnstangenausgerüstetenTeil=
streckenvon km 5.659 bis km 9.500 und vonkm 17.259 bis km 19.671 eineLängs=
neigungvon 70% (1:14,3) zugelassenist.

München,den26. November1912.
J. V.

Staatsrat v. Endres.

Nr. 7/Bn.

Bekanntmachung, die Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnung für die Haupt= und Nebeneisen=
bahnenBayerns betreffend.

fl. Staatsministerinmfür Verkehrsangelegenheiten.

Am 1. Dezember1912 wird dieReststreckeGroßostheim—Höchst (Odenwald)der
LokalbahnAschaffenburg —Höchst (Odenwald)eröffnet.

Auf den bayerischen Teil dieserReststreckevon Großostheim bis zur Landesgrenze
bei Hainstadt(Kr. Erbach) finden die in der Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnungfür
die Haupt=und NebeneisenbahnenBayerns (Bekanntmachungvom 13. April 1905 —
GVBl. 1905 S. 251 —) enthaltenenBestimmungenfür NebenbahnenAnwendung.

München,den27. November1912.
J. A.

v. Seiler.
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Hofdienst=Machrichten.

Im NamenSeiner Mojestätdes Mönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
unterm21. November1912 denK. Preußi=
schenHauptmanna. D. Edgar Freiherrn
von Rotberg zum K. Kämmerer,ferner
den Oberleutnant im K. 1. Feld=Artillerie=
RegimentHans von Zwehl, denLeutnant

undEdlen von Rauscher auf Weeg, den
Leutnantim K. 1.SchwerenReiter=Regiment
Hans Freiherrn von Pfetten=Arnbach
und denLeutnantim K. 1. Feld=Artillerie=

Goccgle

Regiment Luitpold Freiherrn Freyschlag
von Freyenstein zu K. Kammerjunkern,
auf ihr alleruntertänigstesAnsuchenzu er=
nennen.

AuszugausderAdels-Matrikeldes
Königreiches.

Der Adels=Matrikelwurdeeinverleibt:
am 22. November1912 der Erzbischof

von BambergDr. JakobRitter von Hauck
in Bamberg für seinePerson als Ritter des
Verdienstordensder Bayerischen Krone bei
der RitterklasseLit. H, Fol. 114, Akt
Nr. 28138.
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eseh-undVerordnungs=Blall
für das

Königreich Bayern.

Nr. 77.
München, den 3. Dezember 1912.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 30. November 1912, die Errichtung der Oberversicherungsämter betreffend. — Bekannt=

machung vom 30. November 1912, die Errichtung der Versicherungsämter betreffend. — Bekanntmachung
vom 30. November 1912, die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften betreffend. — Bekanntmachung
vom 21. November 1912, Vollzug des Ausführungsgesetzes zur RVO., hier die Amtsdauer der Vorstands=
mitglieder der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften betreffend.

Nr. 134 167.

Bekanntmachung, die Errichtungder Oberversicherungsämterbetreffend.

fl. Staatsministeriumdes Innern.

Auf Grund AllerhöchsterErmächtigung wird im Einverständnis mit den übrigen be=
teiligten Ministerien über die nach der Reichsversicherungsordnungzu errichtendenOberver=
sicherungsämterbestimmt:

1.

Mit dem1. Januar 1913 werdenfür das KönigreichBayern 8 allgemeineOber=
versicherungsämtermit dem Sitz in München, Landshut, Speyer, Regensburg,
Bayreuth, Nürnberg, Würzburg und Augsburg errichtet. Sie werdenlediglich
nachdemDienstsitzbenanntund führendemnachdie Bezeichnung„K. Bayer.Oberversiche=
rungsamt N, (München, Landshut usw.)“.

208
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2.

Die oberbayerischenAmtsbezirkeAichachund FriedbergwerdendemOberversicherungs=
amt Augsburg,der niederbayerischeAmtsbezirkKelheimdemOberversicherungsamtRegensburg
zugeteilt.Im übrigenumfaßtjedesOberversicherungsamtdasGebietdesRegierungsbezirks,
in demes seinenSitz hat. «

3.

Die Zuständigkeitder bezeichnetenOberversicherungsämtererstrecktsichnicht auf die
Betriebeder K. Bayer.Verkehrsverwaltung,hinsichtlichder Kranken-und Unfallversicherung
auch nicht auf die Bergbaubetriebe,die einemKnappschaftsvereinangehören,da für diese
beidenGruppen je ein besonderesOberversicherungsamterrichtetwird.

4.

Die Oberversicherungsämterhabendie EigenschafteinerMittelstelle. Sie werdenden
Kreisregierungenangegliedert.Die sämtlichenBeamtender Oberversicherungsämtersind
demnachBeamtederKreisregierung; VorsitzenderdesOberversicherungsamtsist derRegierungs=
präsident.

5.

Dem Landesversicherungsamtwird die Befugnis übertragen,die Geschäftsführungder
Oberversicherungsämterim Benehmenmit dem Regierungspräsidentenan Ort und Stelle
zu prüfen. Etwaige Anstände, die sichhiebei oder bei anderemAnlaß ergeben, sind dem
Regierungspräsidentenmitzuteilen. In wichtigerenFällen hat das Landesversicherungsamt
demStaatsministeriumdes Innern zu berichten.

6.
Der Regierungspräsidentwird in seinerEigenschaftals Vorsitzenderdes Oberversiche=

rungsamtsständigund ausschließlichvomDirektordesOberversicherungsamtsund bei dessen
Verhinderungvon demdienstältestenanwesendenMitglieddesOberversicherungsamtsvertreten.

Der Direktor und die Mitglieder desOberversicherungsamtsvertretensichgegenseitig.
Wo nebendem Direktor nur ein hauptamtlichesMitglied aufgestelltwird, wird

mindestensnoch ein Referent der Regierung, Kammerdes Innern, zum stellvertretenden
Mitglied desOberversicherungsamtsbestellt. Dieserhat nur insoweiteinzutreten,als es
zur vorschriftsmäßigenBesetzungder KammernoderwegengleichzeitigerVerhinderungdes
Direktors und des hauptamtlichenMitgliedes zur Aufrechterhaltungeines ordnungsmäßigen
Geschäftsgangesnotwendigist.
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7.

Die VerteilungderGeschäfteerfolgtaufVorschlagdesDirektorsdurchdenRegierungs=
präsidenten.Dem Direktor des OberversicherungsamtsdürfenandereDienstgeschäfte,die
mit demVollzuge der Reichsversicherungsordnungnichtzusammenhängen,nicht übertragen
werden. Auch die Mitglieder desOberversicherungsamtssollen ihre Arbeitskraftausschließlich
demOberversicherungsamtwidmen. Das Staatsministeriumdes Innern behältsichjedoch
vor, dieHeranziehungeinzelnerMitgliederdesOberversicherungsamtszu denGeschäftender
Regierungda zu gestatten,wo es die GeschäftslagedesOberversicherungsamtszuläßt und
die Verhältnisseder Regierunges erfordern.

8.
Das dem Oberversicherungsamtzugewiesenemittlereund unterePersonal ist aus—

schließlichim Dienst des Oberversicherungsamtszu verwenden.In außerordentlichenFällen
kann jedochder RegierungspräsidentvorübergehendeinegegenseitigeGeschäftsaushilfezwischen
Kreisregierung und Oberversicherungsamtanordnen.

9.

Die HandhabungderDienstaufsicht,sowiedieGewährungvonUrlaub erfolgtdurchden
RegierungspräsidentennachEinvernahmedes DirektorsdesOberversicherungsamts.

Bei VerhinderungdesRegierungspräsidententritt auchin diesenAngelegenheitender
Direktor desOberversicherungsamtsan seineStelle.

Urlaubsgesucheund andere persönlicheEingaben an den Regierungspräsidentensollen
durchVermittlungdesDirektorsvorgelegtwerden.

Die in §§ 8 und 9 derMin. Bek. vom 14. Juli 1909über dieSonntagsruheund
denUrlaub derStaatsbeamten— GVl. S. 427 — vorgeschriebenenAnzeigensindan

10.—

Die Oberversicherungsämterführenein Dienstsiegelnachdemfür dieKreisregierungen
vorgeschriebenenMuster. Es enthältdie Umschrift:„K. Bayer. Oberversicherungsamt",
sowiedie AngabedesDienstsitzes.

München,den30. November1912.

Dr. Frhr. v. Soden-Fraunhofen.
208
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Nr. 136 161.

Bekanntmachung, die Errichtungder Versicherungsämterbetreffend.

K. Staatsministeriumdes Innern.

Auf Grund AllerhöchsterErmächtigungwird im Einverständnismit dem K. Staats=
ministeriumdesK. Hausesund desAußern zum Vollzugeder Reichsversicherungsordnung
überdie ErrichtungderVersicherungsämterbestimmt:

1.

Vom 1. Januar 1913 ab wird vorbehaltlichdernachbezeichnetenAusnahmenbeijedem
Bezirksamtund beimMagistrat einer jedenkreisunmittelbarenStadt eineAbteilungfür
Arbeiterversicherung,das „Versicherungsamt“errichtet.

2.

Für die Bezirkeder kreisunmittelbarenStädte
Landsberg,
Traunstein,
Passau,
Ansbach,
Eichstätt,
Weißenburg,
Kitzingen,
Schwein furt

und für die Bezirke der in diesenStädten befindlichenBezirksämter wird je ein gemein=
sames Versicherungsamt errichtetunddembetreffendenBezirksamt angegliedert.

Fernerwird je ein gemeinsamesVersicherungsamterrichtet
beimBezirksamtLandau i. Pf. für denAmtsbezirkLandau i. d.Pfalz

und denzum BezirksamtBergzaberngehörigen Distrikt Annweiler,
beimBezirksamtBamberg II für die BezirksämterBamberg I und

Bamberg II,
beimBezirksamtKronach für dieBezirksämterKronach undTeuschnitz.

3.

Da das Versicherungsamtnur eine für denGeschäftszweigderArbeiterversicherung
gebildeteAbteilungder unterenVerwaltungsbehördeist, geltenfür die staatlichen Ver=
sicherungsämter,insbesonderehinsichtlichder Dienstverhältnissedes zugeteiltenPersonals,der
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Bestreitungdes gesamtenAufwands, der AblösungdesPostportosund der Erledigungder
Geschäftedie für die BezirksämterbestehendenallgemeinenVorschriften,soweitnichtin der
Reichsversicherungsordnungund dendazuergangenenVollzugsvorschriftenoderin nachstehenden
Bestimmungenausdrücklichetwasanderesangeordnetist.

4.
Der VorstandderunterenVerwaltungsbehörde,bei der dasVersicherungsamterrichtet

ist, das ist der Bezirksamtmannoder der rechtskundigeBürgermeister,ist der Vorsitzende
desVersicherungsamts.

Bei Bezirksämtern mit nur einemAssessorist diesersein ständigerStellvertreter.
Bei Bezirksämtern mit mehrerenAssessorenbestelltdie vorgesetzteRegierung, Kammer des
Innern, nachAnhörung des Amtsvorstandes zwei Assessorenzu ständigenStellvertretern
des Vorsitzendenund bestimmtzugleichihre Reihenfolgein der Vertretung. Der zweite
Stellvertreterhat nur bei Verhinderungdes ersteneinzutreten.

Bei dengemeindlichen VersicherungsämternwerdendieStellvertreterderVorsitzenden
vomMagistrat bestellt. Sie bedürfensämtlichnach§ 39 Abs.III. der RVO. der Be=
stätigungdurchdas Staatsministeriumdes Innern. Der Antrag auf Bestätigungist
durchVermittlung der vorgesetztenRegierung,nachdem 1. Januar 1913 durchVermitt=
lung des Oberversicherungsamtsvorzulegen. Die Nachweiseüber entsprechendeVorbildung
und Erfahrung auf dem Gebiete der Arbeiterversicherungsind beizufügen,soferndie betref=
fendePerson nicht schonals rechtskundigerMagistratsrat die Bestätigung nachArt. 78 der
Gemeindeordnungerhaltenhat. Die Regierung(späterdas Oberversicherungsamt)hat sich
überdie Eignung der als Stellvertreterin AussichtgenommenenPersonenzu äußern.

5.
Die als ständigeStellvertreterdesVorsitzendenaufgestelltenBezirksamtsassessorenführenin

derRegelauchbeiAnwesenheitdesBezirksamtmannssämtlicheGeschäfteundVerhandlungendes
Versicherungsamts;insbesonderehabensie in denSitzungendes Beschlußausschussesund
des Spruchausschussesden Vorsitz zu führenund die Verfügungenund Entscheidungen
desVersicherungsamtszu unterzeichnen.Sie habenjedoch,soweit möglich,dem Bezirksamt=
mannin denwichtigerenAngelegenheitenvor derEntscheidungmündlichVortrag zu erstatten.

BindendeWeisungendürfen demStellvertreternur in solchenAngelegenheitenerteilt
werden,die vomVorsitzendenallein ohneZustimmungderVersicherungsvertreterzu erledigen
sind. Für die Abstimmung in den Spruch=und Beschlußausschüssenmuß dem Stellver=
treterfreieHand gelassenwerden. Dem Vorsitzendenbleibtvorbehalten,nachseinemEr=
messenin jedemeinzelnenFalle die Behandlungund Entscheidungoder die Vornahme
einzelnerAmtshandlungenselbstzu übernehmen.
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Die Stellvertreterunterzeichnenmit dem Beisatze„J. V.“ (in Vertretung).
Die Vorschriftender beidenletztenAbsätzegeltenauchfür die Stellvertretungbei den

gemeindlichenVersicherungsämtern.

6.

Die eidlicheVerpflichtungder ständigenStellvertreternach§ 1 der KaiserlichenVer=
ordnungvom24. Dezember1911 überdenGeschäftsgangund das VerfahrenderVer=
sicherungsämtererfolgtgegebenenfallsdurchdenVorstandder unterenVerwaltungsbehörde,
der das Versicherungsamtangegliedertist.

Die Eidesformelsoll lauten: «
„Ich schwöre,meineAmtspflichtenals ständigerStellvertreterdesVorsitzen=

den des Versicherungsamtsgewissenhaftzu erfüllen, so wahr mir Gott helfe.“

7.

JedemVersicherungsamt,das bei einemBezirksamterrichtetist, hat derAmtsvorstand
aus dem bezirksamtlichenPersonal einenSekretär, einen Assistentenund nötigenfalls einen
Inzipientenzuzuteilen.DieseBeamtenhabenin ersterLinie dieGeschäftedesVersicherungs=
amts zu erledigenund sind zu der Erledigung der bezirksamtlichenGeschäftenur soweit
heranzuziehen,als es der Dienst beimVersicherungsamtgestattet.Die Botengängeund
sonstigeAmtsdienergeschäftebeim Versicherungsamthat derBezirksamtsdienermitzubesorgen.

Die beim Bezirksamt im VorbereitungsdienststehendenRechtspraktikantensind auch
zu den Geschäftendes Versicherungsamtsentsprechendheranzuziehen.

8.

Die Versicherungsämterdürfendie K. Bezirksärzte,sowiedie bei der unterenVer=
waltungsbehördeaufgestelltenamtlichenBausachverständigen(Amtstechniker,Distriktstechniker,
Stadtbauräte)alsBeirätemitberatenderStimmezumBeschlußverfahrenzuziehen(§58 RV0O..
Die Amtsärztesindverpflichtet,den an sie ergehendenEinladungenzu entsprechen.Auf
besondereVergütungdafür habensie keinenAnspruch. HinsichtlichderAbgabevon Gut=
achtenbei einzelnenEntschädigungsansprüchenoder in einzelnenStreitsachenverbleibt es bei
den bestehendenallgemeinenBestimmungen.

9.

Die Versicherungsämterführen ein Siegel von gleicherBeschaffenheit,wie dieBezirks=
ämter. Die Umschrift bestehtbei den staatlichenVersicherungsämternaus den Worten
„K. Bayer. Versicherungsamt“und der Angabedes Dienstsitzes,z. B. „K. Bayer. Ver=
sicherungsamtAmberg". Bei den gemeindlichenVersicherungsämternist statt derBezeichnung
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„K. Bayer.“ die Bezeichnung„Städtisches“ Versicherungsamtzu gebrauchen;an Stelle
des Rautenschildesmit der Königskronetritt das Wappen der Stadt.

10.

Die VersicherungsämterunterstehenderAufsichtderK. Regierung,KammerdesInnern.
Nebendieserhat auchdas OberversicherungsamtdieGeschäftsführungderVersicherungsämter
zu überwachenund auf AbstellungwahrgenommenerMißständehinzuwirken.Zu dienstauf=
sichtlichemEingreifenist nur die K. Regierung,Kammerdes Innern, befugt.

München,den30. November1912.

Dr. Frhr. v. Soden-Fraunhofen.

Nr. 86a 34.

Bekanntmachung, die landwirtschaftlichenBerufsgenossenschaftenbetreffend.

l. Staatsministeriumdes Innern.

Auf Grund AllerhöchsterErmächtigungwird imEinverständnismit demK. Staats=
ministeriumdes K. Hauses und desAußern über die landwirtschaftlichenBerufsgenossen=
schaftenNachstehendesbestimmt:

1.

Die Berufsgenossenschaftennach Art. 3 des AG. zur RVO. führen die Namen
„LandwirtschaftlicheBerufsgenossenschaft“"mit dem Zusatz „Oberbayern“, „Niederbayern“,
„Pfalz“, „Oberpfalz“, „Oberfranken“, „Mittelfranken“", „Unterfranken“, „Schwaben“.

Die BerufsgenossenschaftenhabenihrenSitz in der Kreishauptstadt.

2.

Die Vorstandsvorsitzendenwerden vom Staatsministerium des Innern den Beamten
der Regierungen,Kammern des Innern, entnommen. Sie bleiben während ihrer Ver=
wendung bei der GenossenschaftBeamte der Regierung. Die Zuteilung andererDienst=
geschäfteist von derGenehmigungdes Staatsministeriumsdes Innern abhängig. "6

Die Aufstellungder Stellvertreter der Vorstandsvorsitzendenerfolgt durchdas Staats=
ministeriumdes Innern.

3.

Die DienstaufsichtüberdieseBeamten führt, vorbehaltlichderVorschriftin den88 30 ff.,
985 bis 987 der Reichsversicherungsordnung,derRegierungspräsident,geeignetenFalles im
Benehmenmit dem Präsidentendes Landesversicherungsamts.
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4.

Die Büro=,Kanzlei=und Unterbeamtender GenossenschaftennachArt. 18 desAG.
zur RVO. werdendenBeamtenderKreisregierungenentnommen.

Sie bleibenwährendihrer Verwendungbei der GenossenschaftBeamte der Regierung
und unterliegenals solcheden gleichenVorschriftenwie die bei den Regierungenselbstver=
wendetenBeamten. Jedochstehtdie Befugnis zur Erteilung schriftlicher Ermahnungen
undWarnungennach§ 1 Abs. II derMin. Bek. v. 22. Okt. 1909, GVBl. S. 737,
zunächstdemVorstandsvorsitzendenzu. Dieser gilt auch als Vorstand der Behörde im
Sinne der§§ 8, 9, 11 derMin. Bek. vom 14. Juli 1909 überdie Sonntagsruheund
denUrlaub der Staatsbeamten(GVBl. S. 427). Zur Bewilligung eines Erholungs=
urlaubs über die regelmäßigeDauer ist die Genehmigungdes Staatsministeriumsdes
Innern erforderlich.

5.

Die landwirtschaftlichenBerufsgenossenschaftenführen ein Siegel, das den von einem
Lorbeer=und einemPalmzweig umkränztenbayerischenRautenschildmit der Königskrone
und als Umschriftden Namen der Genossenschaftträgt.

VorstehendeBestimmungentretenam 1. Januar 1913 in Kraft.

München, den 30. November1912.

Dr. rhr. v.Soden-Fraunhofen.

Nr. 86aà 35.

Bekanntmachung, Vollzug des Ausführungsgesetzeszur RVO., hier die Amtsdauer der Vor=
standsmitgliederder landwirtschaftlichenBerufsgenossenschaftenbetreffend.

f#l.Staatsministeriumdes Innern.

Auf Grund desArt. 73 desAEG.zur RVO. wird bestimmt:
Bis zum 1. Januar 1914 geltenfür die Bildung desVorstandesder landwirtschaft=

lichenBerufsgenossenschaftendie bisherigen Vorschriften. Die Amtsdauer der gewählten
Mitglieder wird bis zu diesemZeitpunkt verlängert.

München,den21. November1912.

Dr. Frhr. v.Soden-Frannhofen.
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Geset=undVerordnungs=Blatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 78.
München, den 6. Dezember 1912.

Inhalt:
Königlich Allerhöchste Verordnung vom 2. Dezember 1912, denVollzug des Beamtengesetzesbetreffend.—

Bekanntmachung vom 28. November 1912, betreffend Ergänzung und Anderung der Anlage C zur Eisen:
bahn-Verkehrsordnung. — Bekanntmachung vom 5. Dezember 1912 über die Einfuhr von Rindern und
Ziegen aus der Schweiz. — Hofdienst Nachrichten.

Nr. 36920.

Königlich Allerhöchste Verordnung, den Vollzug des Beamtengesetzesbetreffend.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.

Luitpold,
vonGottesGnadenKöniglicherPrin;vonBahern,

Regent.
Wir findenUns bewogen,zu verordnen,was folgt:
I. In derderVerordnungvom6. September1908 beigegebenenGehaltsordnung

für die etatsmäßigen Staatsbeamten wird eingeschaltet:
1. bei Klasse 4

a) hinter„GeneralstaatsanwaltdesVerwaltungsgerichtshofs":„PräsidentdesLandes=
versicherungsamts“und

b) hinter diesemVortrag (als neuerVortrag für die Beamten aus demGeschäfts=
kreisedes K. Staatsministeriums der Finanzen): „Direktor der Staatsschulden=
verwaltung“;
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2.

3.

4.
5

bei Klasse6 hinter„StaatsanwältedesVerwaltungsgerichtshofs“:„Senatspräsidenten
desLandesversicherungsamts“;
bei Klasse 7 hinter „Direktor derMoorkulturanstalt“: „Direktor derVeterinärpolizei=
lichenAnstalt“;
bei Klasse8 hinter„Oberbibliothekarin Bamberg“: „Landesschulinspektor“;

Fachberaterund Leiter der landwirtschaftlichenBuchstellebei der Akademie für Land=

bei Klasse12
a) hinter„AssessorenderMoorkulturanstalt“: „Assessorender Saatzuchtanstalt“und
hinterdiesemVortrag: „Assessorender VeterinärpolizeilichenAnstalt"“;

b) vor„SekretäredesVerwaltungsgerichtshofs“:„Die mitBeamteneigenschaftaus=
gestattetenAssistentenderBakteriologischenUntersuchungsanstalten“;

P) hinter„Forstamtsassessoren“:„Die mitBeamteneigenschaftausgestattetenAssistenten
derForstlichenVersuchsanstalt“;

bei Klasse13
a) hinter „Hauptkassierder Landgestütsverwaltung“:„WeinkontrolleurederUnter=

suchungsanstaltenfür Nahrungs=und Genußmittel“,
b) hinter „RechnungskommissärdesOberkonsistoriums“:„OberinspektordesBota=
nischenGartens in München“;

bei Klasse 14
a) vor „Obersekretärdes StatistischenLandesamts“:„Obersekretärdes Landes=
versicherungsamts“,

b) hinter„SteuerrechnungskommissärederRegierungderPfalz, KammerderFinanzen“:
„Gebührenrechnungskommissäreder Regierungen,Kammern der Finanzen“;

bei Klasse 16 hinter „Obersekretäreder Polizeidirektion“: „Obersekretärder Schutz=
mannschaft“;
bei Klasse 17
a) hinter „Sekretäreund Registratorender Moorkulturanstalt“:„Sekretäreund
Registratorender VeterinärpolizeilichenAnstalt",

b) zu demVortrage: „Sekretäreund Registratorender Kreisregierungen“die Be=
merkung: „Einschließlichder Sekretäreund RegistratorenderLandwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaftenund derSekretäreundRegistratorenderOberversicherungs=
ämter“;

bei Klasse 18 vor „Oberstationsmeisterder Staatseisenbahnverwaltung“:„Oberrech=
nungsführerder Staatseisenbahnverwaltung“und vor diesemVortrag: „Eisenbahn=
expeditoren“
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12.beiKlasse19 vor„HausverwalterderArbeitshäuserundderStaatserziehungsanstalten“:
„Obermaschinistder Polizeidirektion“;

13. bei Klasse22
a) hinter „Boten und Diener des Verwaltungsgerichtshofs“:„Maschinistender
Polizeidirektion“,

b) hinter „HausmeisterdesNationalmuseums“:„Oberpflegerbei denUniversitäts=
kliniken",

c) vor „Stationsmeisterder Staatseisenbahnverwaltung“:„Rechnungsführerder
Staatseisenbahnverwaltung“undvordiesemVortrag: „AmtsassistentenderStaats=
eisenbahnverwaltung“;

14. bei Klasse23
a) zu demVortrage: „Kanzlei=und Registraturassistentender Kreisregierungen“
die Bemerkung:„EinschließlichderKanzlei=und Registraturassistentender Land=
wirtschaftlichenBerufsgenossenschaftenund der Kanzlei=undRegistraturassistenten
der Oberversicherungsämter", .

b) hinter „KanzleiassistentenderMoorkulturanstalt“:„Kanzleiassistentender Saat=
zuchtanstalt“;

15. bei Klasse25
a) hinter „Boten und Diener derMoorkulturanstalt“: „Hausmeister derVeterinär=

polizeilichenAnstalt" und hinter diesemVortrage: „Diener I. Ordnung der
VeterinärpolizeilichenAnstalt“,

b) zu demVortrage: „Boten und Diener derKreisregierungen“die Bemerkung:
„Einschließlichder Boten und Diener der LandwirtschaftlichenBerufsgenossen=
schaftensowieder Boten und Diener der Oberversicherungsämter“,

) hinter „Hausmeisterdes Glaspalastes“:„Flußaufseher",
d) hinter„SteindruckerderPolizeidirektion“:„KraftwagenführerderPolizeidirektion",
e) hinter„Ständige ArbeiterdesHauptmünzamts“: „BuchhalterindesHofbräuamts“,
f) vor „Stationsaufseher der Staatseisenbahnverwaltung“:„Eisenbahnrechnerder
Staatseisenbahnverwaltung“undvor diesemVortrag: „AmtsgehilfenderStaats=
eisenbahnverwaltung“;

16. beiKlasse28 hinter„BienenmeisterderAnstalt fürBienenzucht“:„DienerII. Ordnung
der Saatzuchtanstalt“und hinterdiesemVortrage: „Diener II. Ordnungder Vete=
rinärpolizeilichenAnstalt“;

17.beiKlasse29 vor„AufseherinnenderArbeitshäuserundderStaatserziehungsanstalten“:
„Ussistentinnen der Pflegerin der Polizeidirektion“.
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Fernerwerdenin derGehaltsordnung
18.bei Klasse14 der Vortrag:

„Rechnungskommissärder Staatsschuldentilgungskommission"“
durchden Vortrag:

„Rechnungskommissäreder Staatsschuldenverwaltung“,
19. bei Klasse 17 die Vorträge:

„Sekretäreund BauführerdesHydrotechnischenBureaus“,
„Bauführer der Bauämter“ und
„Bauführer der Sektionen für Wildbachverbauung"“

durchdie Vorträge:
„Sekretäre des HydrotechnischenBureaus“ und
„Bauführer der Staatsbauverwaltung“,

20. bei Klasse21 die Vorträge:
„Bauzeichnerdes HydrotechnischenBureaus“,
„Banzeichner
Offizianten | der Bauämter“ und

„Bauzeichner der Sektionen für Wildbachverbauung“Offizianten "1— 9
durchden Vortrag:

„BauassistentenI
Offizianten der Staatsbauverwaltung“
Banzeichner

ersetzt.
Weitertretenin derGehaltsordnungan die Stelle der Bemerkungen

schaften“.
Außerdemwird in der Gehaltsordnung

23. bei Klasse 17 demVortrage
„Bauführer der Staatsbaunverwaltung“und

24 bei Klasse 21 dem Vortrage
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wird

„Bauassistenten
Offizianten derStaatsbauverwaltung“
Bauzeichner

die Bemerkung
„Einschließlichdes staatlichenKulturbaudienstes“,

dann

„Desgleichenfür ihre Person die Boten, die aus demDienste derSchiedsgerichte
für Arbeiterversicherungals Boten und Diener bei den Oberversicherungsämtern
mit demGehalteder Klasse22 in denStaatsdienstübernommenwerden“

beigefügt.

Endlich werdenin der Gehaltsordnunggestrichen:
bei Klasse5 die Vorträge:

„Präsident des Landesversicherungsamts“und „Direktor der Staatsschulden=
tilgungsanstalt“,dann

„Kulturbauführer des kulturtechnischenDienstes.“

II. In der mit Verordnungvom 23. Dezember1908 erlassenenRangordnung
eingeschaltet:

a) hinter„GeneralstaatsanwaltdesVerwaltungsgerichtshofs“:„PräsidentdesLandes=
versicherungsamts",

b) hinter „Präsident der Akademieder Wissenschaften“(als neuerVortrag für die
Beamten aus dem Geschäftskreisedes K. Staatsministeriums der Finanzen):
„Direktor der Staatsschuldenverwaltung“:;

präsidentendes Landesversicherungsamts“;

der VeterinärpolizeilichenAnstalt“;

bei der VII. Klasse, Abteilung 1:
a) hinter „Oberbibliothekarin Bamberg“: „Landesschulinspektor",
b) hinter „Bibliothekare der Bibliothek in Bamberg“: „LandwirtschaftlicherFach=

beraterund Leiter der landwirtschaftlichenBuchstellebei der Akademiefür Land=
wirtschaftund Brauerei“;
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5. bei derVIII. Klasse,Abteilung1:
a) hinter „AssessorendesStenographischenInstituts“: „Assessorender Saatzucht=

anstalt“ undhinterdiesemVortrag: „AssessorenderVeterinärpolizeilichenAnstalt",
b) vor „Sekretäredes Verwaltungsgerichtshofs"“!.„Die mit Beamteneigenschaft

ausgestattetenAssistentenderBakteriologischenUntersuchungsanstalten“,
I) hinter„Forstamtsassessoren“:„Die mitBeamteneigenschaftausgestattetenAssistenten
derForstlichenVersuchsanstalt“;

6. bei derVIII. Klasse,Abteilung2;
a) hinter „Hauptkassierder Landgestütsverwaltung“:„Weinkontrolleureder Unter=

suchungsanstaltenfür Nahrungs=und Genußmittel"“,
b) hinter „Rechnungskommissärdes Oberkonsistoriums“:„Oberinspektordes Bota=

nischenGartens in München“;
7. bei der IX. Klasse:

a) vor „Obersekretärdes Statistischen Landesamts“: „Obersekretärdes Landes=
versicherungsamts“,

b) hinter„SteuerrechnungskommissärederRegierungderPfalz, KammerderFinanzen“:
„Gebührenrechnungskommissäreder Regierungen,Kammern der Finanzen“;

8. bei der X. Klasse, Abteilung 1, hinter „Obersekretäreder Polizeidirektion“: „Ober=
sekretärder Schutzmannschaft“;

9. bei der X. Klasse, Abteilung 2, hinter „Registratorender Moorkulturanstalt":

„Selretäre derVeterinärpolizeilichenAnstalt“;Registratoren n V
10.bei derXl. Klasse,Abteilung1:

a) vor „Buchhalter der Arbeitshäuserund der Staatserziehungsanstalten":„Ober=
maschinistder Polizeidirektion“,

b)) vor „Oberstationsmeisterder Staatseisenbahnverwaltung“:„Oberrechnungsführer
derStaatseisenbahnverwaltung“und vor diesemVortrag: „Eisenbahnexpeditoren“;

11. bei der XI. Klasse, Abteilung 2, vor „Bauzeichner des Wasserversorgungsbureaus“:
„BauassistentendesWasserversorgungsbureaus“;

12. bei der XII. Klasse:
a) hinter „KanzleiassistentenderMoorkulturanstalt": „Kanzleiassistentender Saat=

zuchtanstalt“,
b) hinter „Boten und Diener des Verwaltungsgerichtshofs“:„Maschinistender
Polizeidirektion",

) hinter „HausmeisterdesNationalmuseums“:„Oberpflegerbei denUniversitäts=
kliniken"“,
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d) vor „Stationsmeisterder Staatseisenbahnverwaltung“:„Rechnungsführerder
Staatseisenbahnverwaltung“und vor diesem Vortrag: „Amtaassistentender
Staatseisenbahnverwaltung“;

13.bei der XIII. Klasse,Abteilung1:
a) hinter „Boten und Diener der Moorkulturanstalt":

—— der VeterinärpolizeilichenAnstalt“,

b) hinter „HausmeisterdesGlaspalastes“:„Flußaufseher",
) hinter„SteindruckerderPolizeidirektion“:„KraftwagenführerderPolizeidirektion“,
d4)hinter„StändigeArbeiterdesHauptmünzamts“:„BuchhalterindesHofbräuamts“,
e) vor „Stationsaufseher der Staatseisenbahnverwaltung“: „SEisenbahnrechnerder

Staatseisenbahnverwaltung“und vor diesemVortrag: „AmtsgehilfenderStaats=
eisenbahnverwaltung“;

14. bei der XIII. Klasse, Abteilung 2:
a) vor „Gestütsschmiededer Gestütsanstalten“: „Assistentinnender Pflegerin der
Polizeidirektion“, "“

b) hinter „Werkaufseherinnender Arbeitshäuserund derStaatserziehungsanstalten“:
„Diener II. OrdnungderSaatzuchtanstalt“undhinterdiesemVortrage: „Diener
II. Ordnung der VeterinärpolizeilichenAnstalt"“.

Fernerwerdenin derRangordnung
15.bei der X. Klasse,Abteilung2:

a) der Vortrag:

ese desHydrotechnischenBureaus"“

durchdenVortrag:
„Sekretäre des HydrotechnischenBureaus",

b) die Vorträge:
„Bauführer der Bauämter“ und „Bauführer der Sektionen für Wildbach=
verbauung“

durchden Vortrag:
„Bauführer der Staatsbauverwaltung einschließlichdes staatlichenKulturbau=
dienstes“;

16. bei der XI. Klasse, Abteilung 2, die Vorträge:
„Bauzeichner ,««
Offiianten der Bauämter“ und
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„Bauzeichner
Offizianten

durchden Vortrag:
„Bauassistenten « ... . «
Offizianten der Staatsbauverwaltungeinschließlichdes staatlichenKultur=

Bauzeichner . baudienstes“;

17.bei der XII. KlassederVortrag:
„Kanzleiassistentendes Wasserversorgungsbureaus“

durchdenVortrag:
„Kanzlei=und ZeichnungsassistentendesWasserversorgungsbureaus"

der Sektionenfür Wildbachverbauung“

ersetzt.
Außerdemwerdenin der Rangordnung gestrichen:

18.bei der IV. Klassedie Vorträge:
„Präsident des Landesversicherungsamts“und
„Direktorder Staatsschuldenverwaltung“;

19. bei der X. Klasse, Abteilung 2, der Vortrag:
„Kulturbauführer des kulturtechnischenDienstes“:

20. bei der Xl. Klasse,Abteilung2, derVortrag:
„BauzeichnerdesHydrotechnischenBureaus“.

« III. Weiter bestimmenWir auf Grund des Art. 6 Abs. 4 des Beamtengesetzes,
daß dasDienstverhältnisderunterZiff. I Nr. 3, 4, 5, Ga, 6b und Ge bezeichnetenBe⸗
amten,die nachträglichin dieGehaltsordnungaufgenommenwerden,nacheiner etatsmäßigen
Dienstzeitvon 3 Jahren, das Dienstverhältnisder übrigenauf Grund dieserVerordnung
nachträglichin dieGehaltsordnungaufgenommenenBeamten —vorbehaltlich derBestimmung
desArt. 6 Abs. 1 desBeamtengesetzes— nacheiner etatsmäßigenDienstzeit von 10 Jahren
unwiderruflichist.

München,den2. Dezember1912.

Luitpold,
Prinz von Bayern,

desKönigreichsBayern Verweser.

v. Seidlein. Dr. v. Kuilling. Staatsrat v. Pausch. Staatsrat v. Kahr.
Auf Allerhöchsten Befehl:

Der Generalsekretär:
an dessenStatt:

MinisterialratDr. Deybeck.
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Nr. 9/Vos.

Bekanntmachung, betreffendErgänzungundAnderungder AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnung.

fl. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Die AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnung(Gesetz=und Verordnungsblatt1909
S. 29) wird, wie folgt, ergänztund geändert:

Nr. la. Sprengstoffe.
Eingangsbestimmungen. A. Sprengmittel. 1. Gruppe a).
a) Der mit „Raschit VI" beginnendeAbsatzwird gefaßt:

Raschit VI (Gemenge von Ammoniaksalpeterund neutralen Zellstoff=
ablaugen=Rückständen— imGewichtsverhltnissevon 85: 15 —, auch
mit Zusatzvon Natriumsulfat).

b) Hinter demmit „Titanit IV“ beginnendenAbsatzwird eingeschaltet:
Titanit V (Gemengevon 80 ProzentAmmoniaksalpeter,8 bis 15 Pro=
zentTrinitrotoluolund 5 bis 12 ProzentCurcumakohle)

Nr. Ib. Mmition.
Im AbschnittC. (Bescheinigungen. Frachtbriefe.) Abs. (5) ist stattdes

letztenSatzeshinter „entstammen.“zuzusetzen:
Die Bescheinigungeines solchenChemikers ist auch nicht erforderlichbei

derBeförderungvonSprengladungen,die aus einer bereitsbescheinigtenSendung
von losemSprengstoffhergestelltsind, wenn derAbsenderauf demFrachtbrief
erklärt,daß die Sprengladungeneinergeprüftenund bescheinigtenSendungvon
losemSprengstoffentstammen,dessenBeschaffenheitden Bedingungenunter
1b. 5. a) entspricht.In beidenFällen ist dies auf Erfordernglaubhaftnach=
zuweisen.

Nr. le. Zündwarenund Feuerwerkskörper.
Im AbschnittA. (Verpackung.) Abs. (2) 4) 7) ist hinterdemdrittenSatzenach

„schließen.“einzufügen:
Korke, die nichtmehr als O, Gramm Zündsatzin Form von Zünd=

blättchenenthalten,dürfen aufeinandergesetztund durchmehrfacheEinwicklung in
starkesPackpapier in Rollen festgelegtwerden, die in Schachteln mit über=
greifendemDeckelso festzulegensind, daß sie sichnicht verschiebenkönnen.

Die Anderungentretensofortin Kraft.
München,den28. November1912.

J. A.
v. Keiler.

210
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Nr. 413b 91.

aufgehoben.

München,den5. Dezember1912.

HBofdienstNachrichten.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz

Luitpold, des Königreichs Bayern
Verweser, habenSich allergnädigstbe=
wogengefunden,mit AllerhöchstemSignat
vom23. November1912
vom1. Dezember1912 an das Benefi=

ziumder St. Georgen=oderKaiserLudwigs=
messenan der Allerheiligen=Hofkirchedahier
demHofbenefiziatenHermannGeiger, das
Benefizium der Kurfürst Maximiliansmessen
und der Messenzum hl. Lorenzund zur
hl. Margaretaan derAllerheiligen=Hofkirche
demHofbenefiziatenund Zeremoniaran der
Allerheiligen=HofkircheHeinrichHuber unter
Belassung seiner Funktion als Zeremoniar
an der genanntenHofkirche,das Benefizium
derWilhelminischenund der I. Klementini=

Google

schenMessen an der Allerheiligen=Hofkirche
sowie die Predigerstellean der genannten
Hofkirche dem Kuraten Friedrich Maader
in Nymphenburgzu übertragen,die Stelle
des Predigers an der Kollegiatsstiftskirche
zumhl. KajetandemPredigeran derStadt=
pfarrkircheSt. Ludwig in MünchenGeorg
Stipberger, das erledigteVI. Kanonikat
am genanntenStift dem erstenChorvikar
Dr. Kaspar Julius, die erledigteV. Chor=
vikarstelledemMilitärpredigerAdolfChristl
und die VI. Chorvikarstelledem Hofpriester
undSubdiakonan der St. Michaelshofkirche
Dr. Otto Burger zu verleihen, den zum
Hochschulprofessoram Lyzeumin Passauer=
nanntenPrediger und Kanonikus am Kolle=
giatstiftan der Hofkirchezum hl. Kajetan
Dr. Franz Kaver Eberle unter Anerken=
nung der als Hofpredigergeleistetenvorzüg=
lichenDienste zumEhrenkanonikusam Kolle=
giatstiftzu ernennen.



1247

Blattseh-undVerordnungs
für das

Königreich Bayern.

Nr. 79.
München, den 9. Dezember 1912.

IUunhat
Bekauntmachung vom 5. Dezember 1912, den K. B. Prüfungsausschuß für den höheren Baudienst betreffend.—

Bekanntmachung vom 7. Dezember 1912, die Eisenbahn=Bau= und Betriebsordnung für die Haupt= und
NebeneisenbahnenBayerns betreffend. — Hofdienst=Nachrichten.— Staatsdienst=Nachricht.

Nr. 9022 6.

Bekanntmachung, den K B. Prüfungsausschuß für den höherenBaudienst betreffend.

fl. StaatsministeriumdesInnern undfi. Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

Auf Grund des § 11 der KöniglichenVerordnungvom 27. Mai 1911 (GWl.
S. 753) wird die Bekanntmachungvom 19. Mai 1912 überdie Zusammensetzungdes
K. B. Prüfungsausschussesfür denhöherenBaudienst(GVl. S. 629) abgeändert,wie folgt:

An Stelle des verstorbenenMitglieds Dr. Anton Baumann, K. Professors und
Direktors der K. Moorkulturanstalt, wird zum Mitglied des K. B. Prüfungsausschussesals
Vertreter der Wissenschaftund der Praxis berufen und der Kulturbauabteilung zugeteilt:
der Professor für AgrikulturchemieDr. Josef Ahr, Vorstand der landwirtschaftlichenAb=
teilungder Akademiefür Landwirtschaftund Brauerei in Weihenstephan.

München,den5. Dezember1912.
J. V.

v.Seidlein. Staatsrat v.Kahr.
211
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Nr. 7/Bn.

stimmungenfür NebenbahnenAnwendung.

München,den7. Dezember1912.

Hofdienst-Machrichten.

Im NamenSeiner Majestätdes Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinzuit=
pold, desKönigreichs BayernVerweser,
habenSich allergnädigstbewogengefunden,
unterm25.November1912 vom1. De=

zember 1912 an den Rentamtsassistenten
JosephDemhartner in Münchenzum
Kanzleiassistentenbei der K. Hofrechnungs=
Revisionsstellein etatsmäßigerEigenschaftzu
ernennenund ihm denTitel undRang eines
K. Stabssekretärs,
unterm1. Dezember1912 der Opern=

sängerinJohannaLippe auf dieDauer ihres

Google

Engagementsan der hiesigenHofbühneden
Titel einerK. Hofopernsängerin
zu verleihen.

StaatsdienstMachricht.

Im NamenSeiner Majestätdes KRoͤnigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich unterm 4. Dezember 1912
Allerhöchstbewogengefunden,denMinisterial=
direktorim K. Staatsministeriumfür Ver=
kehrsangelegenheitenGeorgRittervon Seiler
zum Staatsrat im ordentlichenDienst zu
ernennen.
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rseh=undVerordnungs=Blatt
für das

Königreich Bayern.

Nr. 80.
München, den 12. Dezember 1912.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 5. Dezember 1912, den Staatsvertrag zur Regelung der Lotterieverhältnisse zwischen

Bayern, Württemberg und Baden einerseits und Preußen andererseits betreffend.— AllerhöchsteGenehmigung,
die Wahl eines Oberhofmeisters Ihrer Königlichen Hoheit der Herzogin Marie José in Bayern betreffend.
— Ordens-=Verleihungen.

Nr. 29895.

Bekanntmachung, den Staatsvertrag zur Regelung der LotterieverhältnissezwischenBayern,
Württembergund Baden einerseitsund Preußen andererseitsbetreffend.

K. Staatsministeriumdes KöniglichenHausesund des Außern,
R. Staatsministeriumder Finanzen.

Nachstehendwird der zwischendem KönigreicheBayern, dem KönigreicheWürttemberg
und dem GroßherzogtumBaden einerseitsund dem KönigreichPreußen andererseitsam
29. Juli 1911 in Berlin abgeschlosseneStaatsvertrag,betreffenddieRegelungderLotterie—
verhältnisseund das hiezu gehörigeSchlußprotokollmit demBeifügen bekanntgegeben,daß
die Auswechslung der Ratifikationsurkundennach beiderseitigerAllerhöchsterGenehmigung
am 30. November1912 stattgefundenhat.

München,den5. Dezember1912.
J. V.

Dr. Frhr. v.Hertling. Staatsrat v.Pausch. 5
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Staatsvertrag
zwischen

Dayern, Wörrremberg und Baden einerseirs und Hreufen andererseies
zur Regelung der TLorrerieverhälenisse.

Nachdem Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs
Bayern Verweser, im Namen Seiner Majestät des Königs von Bayern,
Seine Majestät der König von Württemberg sowie Seine Königliche Hoheit
der Großherzog von Baden einerseitsund Seine Majestät der König von
Preußenandererseits übereingekommensind, einenVertrag zur Regelungder Lotterie=
verhältnissezu schließen,habendie zu diesemZweckebestelltenKommissare,nämlich

für Bayern:
derMinisterialratDr. Wolf

und
der LegationsratDr. von Schoen,

für Württemberg:
derGeneralmajorvon Graevenitz

und
derMinisterialratDr. Hegelmaier,

für Baden:
der MinisterialdirektorDr. Nieser,

für Preußen:
derWirklicheGeheimeOberfinanzratund Präsidentder Generallotteriedirektion
Dr. Lewald,

derGeheimeOberfinanzratDr. Goedecke
und

der GeheimeLegationsratDr. Lenutze,
unter dem Vorbehalte der landesherrlichenGenehmigungnachstehendenStaatsvertrag ab=
geschlossen:

Artikel 1.

Das KönigreichBayern,das KönigreichWürttembergund das GroßherzogtumBaden
schließensich für die Dauer diesesVertrags der Königlich PreußischenKlassenlotteriean,
die unter der Bezeichnung„Preußisch=SüddeutscheKlassenlotterie“ fortgeführt und von der
KöniglichPreußischenGenerallotteriedirektionin Berlin unterAufsichtdes KöniglichPreu=
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ßbischenFinanzministers weiter verwaltet wird. Die Generallotteriedirektion,zu der die
drei süddeutschenStaaten ein gemeinschaftlichesMitglied stellen,hat das Recht,Loseund
LosabschnittederPreußisch=SüddeutschenKlassenlotterieinnerhalbdes gesamtenLotteriegebiets
zu vertreibenund nachMaßgabe diesesVertrags die zumBetriebe derLotterie erforderlichen
Anordnungenzu treffen.

Die Königlich BayerischeRegierung, die Königlich WürttembergischeRegierung und
die GroßherzoglichBadischeRegierungwerdenje in ihrem Gebietenach Benehmenmit der
Königlich PreußischenRegierung(Generallotteriedirektion)an den geeignetenOrten ihres
Landesdie erforderlicheAnzahl von Lotterieeinnehmernaunehmenund sie der General=
lotteriedirektionzur Betreibung der Geschäfteder Preußisch=SüddeutschenKlassenlotteriezur
Verfügungstellen.

Wer nicht Lotterieeinnehmerder Preußisch=SüddeutschenKlassenlotterieoder Mittels=
personeinessolchenist, darf LoseoderLosabschnittedieserLotteriein Bayern,Württemberg
und Baden nicht vertreiben.

Artikel 2.

Die KöniglichBayerischeRegierung,die KöniglichWürttembergischeRegierungund
die GroßherzoglichBadischeRegierung verpflichtensich,währendder Dauer diesesVertrags
für Rechnungihrer Staatskassenweder eine eigeneLotterie einzurichtennoch sich an einer
anderenLotterie zu beteiligen.

Auch werden sie sonstigeöffentlicheGeld=, Sach= oder gemischteLotterien in ihren
Gebietenhöchstensinsoweit genehmigenoderzulassen,als je derGesamtpreisderzugelassenen
Loseund LosabschnitteallerLotterienundAusspielungenin denerstenvierJahren 80 Pfennig,
in dennächstendrei Jahren 70 Pfennig, von da ab 60 Pfennig jährlichauf denKopf
der Bevölkerungnicht übersteigt.

Lotterien nachArt der Klassenlotterieund der Staatslotterien einschließlichder von
einemStaate verpachtetenLotteriensind von derGenehmigungoderZulassungausgeschlossen.

Ziehungendürfennichtstattfindenwährendder Zeit desVertriebsder Losezur ersten
KlasseeinerPreußisch=SüddeutschenKlassenlotterieund währendder ZiehungdieserKlasse.

Artikel 3.

Die KöniglichBayerische,dieKöniglichWürttembergischeund dieGroßherzoglichBadische
Regierung werden gegendas Spielen in Geld=, Sach=oder gemischtenLotterien, die von
ihnen nicht genehmigtoder zugelassensind, und gegenden Vertrieb von Losenund Losab=
schnittensolcherLotterienund AusspielungengesetzlicheStrafbestimmungenerlassen,die mit
den im KönigreichPreußenbestehendenStrafvorschriften im wesentlichenübereinstimmen.
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Ebensowerdendie Regierungender süddeutschenStaaten währendder Dauer des
Vertrags ähnlicheStrafbestimmungengegendenPrivathandel mit LosenderPreußisch=Süd=
deutschenKlassenlotterieerlassenund aufrechterhalten,wie sie im KönigreichPreußen für
den Privathandel mit PreußischenStaatslosen in Geltung sind.

Artikel 4.

Wegendes Betriebs derPreußisch=SüddeutschenKlassenlotterieund wegendes hieraus
fließendenEinkommens bleibt deren Verwaltung in den Gebieten der vertragschließenden
Staaten von allen Steuern und Abgabenfrei, für wessenRechnungsolcheauch immer er=
hobenwerden.

Den Einnehmernder Preußisch=SüddeutschenKlassenlotteriedarf wegendes Vertriebs
von Losenund LosabschnittendieserLotterie irgend eine besondereSteuer oder Abgabe von
dem Staate oder einemKommunal=oder sonstigenVerbandenicht auferlegtwerden.

Artikel 5.

Die Königlich Bayerische, die Königlich Württembergischeund die Großherzoglich
BadischeRegierung sind befugt, für ihre Gebiete auf ihre Kosten je eine Behörde zu be=
stimmen,der die Anstellung,Überwachung,Bestrafung undEntlassungder Lotterieeinnehmer
ihresGebietszusteht. DieseBehördekannzur ÜberwachungauchGeschäftsprüfungenvor=
nehmen. Daneben bleibt die Generallotteriedirektionzu Geschäftsprüfungenbefugt, die sie
nachvorherigerVerständigungder bestelltenLandesbehördedurchihreMitglieder oderBeamten
ausführenlassenkann.

Die Einnehmer der süddeutschenStaaten erhalten die Benennung „Einnehmer der
Preußisch=SüddeutschenKlassenlotterie“ Die Einnehmerstellenführen die Bezeichnung
„Königlich Bayerische(Königlich Württembergische,GroßherzoglichBadische) Einnahme der
Preußisch=SüddeutschenKlassenlotterie".

Vor der Annahme eines Lotterieeinnehmerswird der Generallotteriedirektionzur
AußerungetwaigerBedenkenMitteilung gemachtwerden.Die BestrafungoderEntlassung
einesLotterieeinnehmerswird, und zwar in der Regelvorher,derGenerallotteriedirektion
zur Kenntnis gebrachtwerden. ·

Im übrigenwerdendie Regierungender SüddeutschenStaaten bei der Annahmevon
Lotterieeinnehmerndie PreußischenVorschriftenüber derenEigenschaftentunlichstzu Grunde
legen. Ebenso werden die PreußischenVorschriften über die Sicherheitsleistung,die Ge=
schäftsführung,die Stellung und die Vergütung derLotterieeinnehmerauch für dieLotterie=
einnehmerdes KönigreichsBayern, des KönigreichsWürttembergund des Großherzogtums
Baden in Geltung gesetztwerden.
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Die Lotterieeinnehmerwerden, unbeschadetder Bestimmungen im Absatz 1 dieses
Artikels, derGenerallotteriedirektionunterstellt,die zur Erteilung von Warnungenund zu
Vorhaltungenaus Anlaß derGeschäftsführungbefugtist. Von solchenWarnungenund
Vorhaltungen ist der nachAbsatz 1 diesesArtikels bestelltenBehördeMitteilung zu machen.

Die Zuteilung der Lose zum Vertriebesowie eine etwaigenicht Strafzweckendienende
Kürzung der Zahl der zu vertreibendenLose erfolgt unmittelbar vonder Generallotterie=
direktion,mit der auchdie Abrechnungund der sonstigeGeschäftsverkehrunmittelbar statt=
findet. Über Beschwerdender Spieler, soweit sie nicht ausschließlichpersönlicherNatur
sindund deshalbvon der nachAbsatz1 diesesArtikels bestimmtenBehördeerledigtwerden,
entscheidetdie Generallotteriedirektion.

Artikel 6.

Für ihre Beteiligung an der Preußisch=SüddeutschenKlassenlotterieerhaltenBayern,
Württembergund Baden jährlicheinenAnteil an derenErtrag, der in zwei gleichen,am
2. Januar und 1. Juli jedes Jahres fälligen Raten im voraus, die erste Rate am
1. Juli 1912 zahlbarist.

Der Anteil beträgt in den ersten fünf Jahren der Vertragsdauer für Bayern
2·215,000 —, in Worten: „zwei Millionen zweihundertfünfzehntausendMark, für Würt=
temberg785,000—X,in Worten: siebenhundertfünfundachtzigtausendMark, und für Baden
690,000 ¼, in Worten: sechshundertneunzigtausendMark, jährlich. In den weiteren
Jahren derVertragsdauer,einschließlichder etwaigenVerlängerungen,wird für jedesJahr
ermittelt,wievielLose im Durchschnittin der letztenKlasse der in dem vorhergehenden
Jahre abgespieltenbeidenLotterienvon den innerhalbdes einzelnenStaates bestellten
Lotterieeinnehmernabgesetztoder fest übernommenwordensind, und dieseLosezahl, verviel=
fältigt mit einemEinheitssatzevon 42 X, in Worten: zweinndvierzigMark, für jedes
Los, ergibtdenErtragsanteil,der in dem einzelnenweiterenJahre zu zahlenist. Auch
für die erstenJahre der Vertragsdauer wird der Ertragsanteil nachdieserBerechnungin
denjenigenJahren gezahlt, in welchender so berechneteAnteil den vereinbartenfestenJahres=
betrag übersteigt.

Ergibt sichwährendder erstenfünf Jahre der Vertragsdauer gegenüberdem den drei
süddeutschenStaaten als Anteil an dem Ertrage der Lotterie zugesichertenfestenJahres=
betrag in einemdieserStaaten für Preußen ein Verlust, so wird für jedesweitereJahr
der in Artikel 8 Abs. 1 bezeichnetenVertragsdauerder BerechnungdesErtragsanteilsdes
betreffendenStaates ein Einheitssatzvon nur 40 =, in Worten: vierzig Mark, für jedes
Los so langezu Grundegelegt,bis derVerlust Preußensausgeglichenist.

Falls währendder Dauer diesesVertrags der sichzurzeit auf 161⅝8 /¾ belaufende,
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als Spielkapital dienendereine Einsatzpreiseines Loses, das ist der Gesamtpreisabzüglich
Reichsstempelabgabeund Schreibgebührdes Einnehmers, oder die Höhe der planmäßigen
GewinnabzügedesStaates, die gegenwärtig14 vomHundertbetragen,geändertwerden
sollten, ändert sich in entsprechendemVerhältnisse, jedochunter Abrundung auf den nächst
höherenPfennigbetrag, auch der der Anteilsbemessungzu Grunde zu legendeEinheitssatz
von 42 # und der für die VerlustausgleichungmaßgebendeEinheitssatzvon 40 4.

Artikel 7.

Die Einrichtung, die Verwaltung und der Betrieb derPreußisch=SüddeutschenKlassen=
lotterie, einschließlichder Verteilung der Lose an die innerhalb des KönigreichsBayern,
des KönigreichsWürttembergund des GroßherzogtumsBaden anzunehmendenvotterie=
einnehmer,ist Aufgabe der Generallotteriedirektion.

Diese wird dabeiden im KönigreichBayern, im KönigreichWürttembergund im
GroßherzogtumBaden angenommenenLotterieeinnehmern,soweit Losehierzu verfügbarsind,
mindestensdiejenigeZahl vonLosenüberweisen,welchedieEinnehmerfür alleKlassen zweier
aufeinanderfolgendenLotterienfest zuübernehmensichverpflichten.Den im KönigreichPreußen
und in sonstigenAbsatzgebietender Preußisch=SüddeutschenKlassenlotteriebestelltenLotterie=
einnehmernwerdenkeinegünstigerenBedingungenwegendesVertriebsund der Zahl der
ihnen überwiesenenLose zugestandenwerden als den in den KönigreichenBayern und
Württembergsowieim GroßherzogtumBaden angenommenenEinnehmern.

Auch wird Vorsorgegetroffenwerden,daß für die BewohnerBayerns, Wirttembergs
und Badens genügendeGelegenheitgeschaffenwird, LosederPreußisch=SüddeutschenKlassen=
lotterie von den im eigenenLande bestelltenLotterieeinnehmernzu beziehen.

Artikel 8.

Der gegenwärtigeVertrag wird vorbehaltlichder Bestimmung im Artikel 9 auf die
Zeitdauervom 1. Juli 1912 bis zum30. Juni 1927 geschlossen,sodaß die letzteErtrags=
anteilzahlungam 2. Januar 1927 zu erfolgenhat.

Der Vertrag gilt jedesmalals für einenZeitraum von fünf Jahren verlängert,wenn
er nicht mindestensein Jahr vorAblauf seinerGeltungsdauervoneinemdervertragschließenden
Teile gekündigtwird. Das Kündigungsrechtstehtjederder drei süddeutschenRegierungen
selbständigzu. Erfolgt eine derartigeKündigung, so soll der Vertrag für die anderenRe=
gierungenweiter in Geltung bleiben,ebensowie in demFalle, wenn dieKöniglichPreußische
Regierungdie Kündigung des Vertrags nicht gegenüberallen drei süddeutschenRegierungen
aussprechensollte.
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Artikel 9.

Die Generallotteriedirektionist berechtigt,Lose für die Preußisch=SüddeutscheKlassen=
lotterie in den Gebieten der drei süddeutschenStaaten durch die daselbstanzunehmenden
Lotterieeinnehmerschonvor dem 1. Juli 1912 zu vertreibenund die hierzu nötigenAn=
ordnungennachMaßgabe diesesVertrags schonvor diesemZeitpunktezu treffen.

Anderseitssind, falls dieserVertrag von einer Seite gekündigtund nicht durcheinen
anderenVertrag ersetztwird, die Regierungender süddeutschenStaaten befugt, sofern sie
alsdann nach der Beendigung des Vertragsverhältnissesmit Preußen eine eigeneStaats=
lotterieeinzurichtenoder eine andereLotterie zuzulassengewillt sind, die hierzunötigenVeran=
staltungen,einschließlichdesLosevertriebs,schonvon demdemVertragsablaufevorhergehenden
1. Juli ab zu treffenoderzu gestatten.

Artikel 10.

Der Königlich PreußischenRegierung bleibt es unbenommen,nochmit anderenStaaten
Verträgezur Regelungder Lotterieverhältnissezu schließen.

Artikel 11.

DieserVertrag soll beiderseitszur landesherrlichenGenehmigungvorgelegtwerden;der
Austauschder Ratifikationsurkundensoll sobaldwie möglichin Berlin bewirktwerden.

Dessenzu Urkundhabendie KommissaredengegenwärtigenVertragunterzeichnetund
ihre Siegel beigedrückt.

So geschehenin Berlin, den 29. Juli 1911.

(L. S.) gez.Dr. WilhelmWolf. (L. S.) gez.Hans von Schoen.
(L. S.) gez.Fritz von Graevenitz. (L. S8.)gez.Dr. LeopoldHegelmaier.
(L. S.) gez.Dr. Fritz Nieser. (L. S.) gez.Dr. Felix Lewald.,.
(L. 8.) gez.Dr. Adolf Goedecke. (L. S.) gez.Dr. AlbrechtLentze.
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Schlußprotokoll
zum Srtaarsertrage vom 2)9.Juli 1911.

Die unterzeichnetenKommissarewarenheutezusammengetreten,um zumAbschlußund
zur Vollziehung des wegenRegelungder LotterieverhältnissezwischenBayern, Württemberg
und Baden einerseits und Preußen andererseitsvereinbartenStaatsvertrags zu schreiten.

Hierbei sind in das gegenwärtigeSchlußprotokollnachstehende,mit denVereinbarungen
des Vertrags selbstgleichverbindlicheErklärungen aufgenommenworden:

J.

Jede der beteiligtenRegierungenschließtden Vertrag nur unter der Voraussetzung
der Zustimmung der Landesvertretungihres Staates ab.

Wird auf seiteneines der süddeutschenStaaten die erforderlicheZustimmung von der
Landesvertretungnicht erteilt, so soll der Vertrag zwischender Königlich PreußischenRe=
gierungund denbetreffendenanderenRegierungenoder auchnur der einenanderenRe=
gierunggleichwohlgelten.

II.

Zu Artikel 1 Abs. 1 und 2.

1. Die KöniglichBayerischeRegierung,die KöniglichWürttembergischeRegierung
und die GroßherzoglichBadischeRegierung sind darübereinig, daß das süddeutscheMitglied
der Königlich PreußischenGenerallotteriedirektionbis auf weitereVereinbarung von der
Königlich BayerischenRegierung vorgeschlagenwird. Es ist in Aussicht genommen,hierzu
eine juristischvorgebildetePersönlichkeitauszuwählen,damit dem Mitgliede gleichzeitig
Justitiargeschäfteübertragenwerdenkönnen. Das Mitglied wird von Seiner Majestät
dem König vonPreußen ernannt werdenund währendseinerBeschäftigungbei derGeneral=
lotteriedirektionBesoldungundWohnungsgeldzuschußaus derKöniglichPreußischenStaats=
kassenachMaßgabeder fürdie LotteriedirektorengeltendenPreußischenBestimmungenbe=
ziehen,denenes währenddieserZeit auch im übrigen unterworfensein soll. Das Mitglied
kann von der beteiligtenRegierung jederzeitin ihren Landesdienstzurückberufenwerden.
Tritt das Mitglied in denRuhestand,so soll ihm RuhegehaltnachdenVorschriftender
PreußischenGesetzgebungaus der Königlich PreußischenStaatskassegezahltwerden.

2. Die Regierungender süddeutschenStaaten werdenden bezüglichderZahl oder
der Sitze der Lotterieeinnahmenvon der Generallotteriedirektionetwa geäußertenBedenken
nachMöglichkeit Rechnungtragen.


